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Textgegenüberstellung 
zum Budgetbegleitgesetz 2011 

 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

1. Hauptstück 
Allgemeine Angelegenheiten der Verfassung und Verwaltung, Medienangelegenheiten 

Artikel 1 
Änderung des Verfassungsgerichtshofgesetzes 1953 

§ 17a. 1. bis 3. … § 17a. 1. bis 3. …
 4. Die Gebühr ist unter Angabe des Verwendungszwecks durch 

Überweisung auf ein entsprechendes Konto des Finanzamtes für 
Gebühren und Verkehrsteuern in Wien zu entrichten. Die Entrichtung der 
Gebühr ist durch einen von einer Post-Geschäftsstelle oder einem 
Kreditinstitut bestätigten Zahlungsbeleg in Urschrift nachzuweisen. 
Dieser Beleg ist der Eingabe anzuschließen. Die Einlaufstelle hat den 
Beleg dem Beschwerdeführer (Antragsteller) auf Verlangen 
zurückzustellen, zuvor darauf einen deutlichen Sichtvermerk 
anzubringen und auf der im Akt verbleibenden Ausfertigung der Eingabe 
zu bestätigen, dass die Gebührenentrichtung durch Vorlage des 
Zahlungsbeleges nachgewiesen wurde. Für jede Eingabe ist die Vorlage 
eines gesonderten Beleges erforderlich. Rechtsanwälte können die 
Entrichtung der Gebühr auch durch einen schriftlichen Beleg des 
spätestens zugleich mit der Eingabe weiterzuleitenden 
Überweisungsauftrages nachweisen, wenn sie darauf mit Datum und 
Unterschrift bestätigen, dass der Überweisungsauftrag unter einem 
unwiderruflich erteilt wird. 

 4. Die Gebühr ist unter Angabe des Verwendungszwecks durch 
Überweisung auf ein entsprechendes Konto des Finanzamtes für 
Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel zu entrichten. Die 
Entrichtung der Gebühr ist durch einen von einer Post-Geschäftsstelle 
oder einem Kreditinstitut bestätigten Zahlungsbeleg in Urschrift 
nachzuweisen. Dieser Beleg ist der Eingabe anzuschließen. Die 
Einlaufstelle hat den Beleg dem Beschwerdeführer (Antragsteller) auf 
Verlangen zurückzustellen, zuvor darauf einen deutlichen Sichtvermerk 
anzubringen und auf der im Akt verbleibenden Ausfertigung der Eingabe 
zu bestätigen, dass die Gebührenentrichtung durch Vorlage des 
Zahlungsbeleges nachgewiesen wurde. Für jede Eingabe ist die Vorlage 
eines gesonderten Beleges erforderlich. Rechtsanwälte können die 
Entrichtung der Gebühr auch durch einen schriftlichen Beleg des 
spätestens zugleich mit der Eingabe weiterzuleitenden 
Überweisungsauftrages nachweisen, wenn sie darauf mit Datum und 
Unterschrift bestätigen, dass der Überweisungsauftrag unter einem 
unwiderruflich erteilt wird.

 5. Für die Erhebung der Gebühr ist das Finanzamt für Gebühren und 
Verkehrsteuern in Wien in erster Instanz zuständig.

 5. Für die Erhebung der Gebühr ist das Finanzamt für Gebühren, 
Verkehrsteuern und Glücksspiel in erster Instanz zuständig.

 6. … 6. … 
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 § 94. (1) bis (23) …
 (24) § 17a Z 4 und 5 in der Fassung des Art. 1 des 

Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I Nr. xxx/2010, tritt mit 1. Jänner 2011 in 
Kraft.

Artikel 2 
Änderung des Verwaltungsgerichtshofgesetzes 1985 

§ 24. (1) und (2) … § 24. (1) und (2) …
(3) 1. bis 4. … (3) 1. bis 4. …

 5. Die Gebühr ist unter Angabe des Verwendungszwecks durch 
Überweisung auf ein entsprechendes Konto des Finanzamtes für 
Gebühren und Verkehrsteuern in Wien zu entrichten. Die Entrichtung der 
Gebühr ist durch einen von einer Post-Geschäftsstelle oder einem 
Kreditinstitut bestätigten Zahlungsbeleg in Urschrift nachzuweisen. 
Dieser Beleg ist im Fall der Z 1 lit. a der Eingabe anzuschließen, im Fall 
der Z 1 lit. b dem Verwaltungsgerichtshof gesondert vorzulegen. Die 
Einlaufstelle hat den Beleg dem Beschwerdeführer (Antragsteller) auf 
Verlangen zurückzustellen, zuvor darauf einen deutlichen Sichtvermerk 
anzubringen und auf der im Akt verbleibenden Ausfertigung der Eingabe 
zu bestätigen, dass die Gebührenentrichtung durch Vorlage des 
Zahlungsbeleges nachgewiesen wurde. Für jede Eingabe ist die Vorlage 
eines gesonderten Beleges erforderlich. Rechtsanwälte (Steuerberater 
oder Wirtschaftsprüfer) können die Entrichtung der Gebühr auch durch 
einen schriftlichen Beleg des spätestens zugleich mit der Eingabe 
weiterzuleitenden Überweisungsauftrages nachweisen, wenn sie darauf 
mit Datum und Unterschrift bestätigen, dass der Überweisungsauftrag 
unter einem unwiderruflich erteilt wird. 

 5. Die Gebühr ist unter Angabe des Verwendungszwecks durch 
Überweisung auf ein entsprechendes Konto des Finanzamtes für 
Gebühren. Verkehrsteuern und Glücksspiel zu entrichten. Die 
Entrichtung der Gebühr ist durch einen von einer Post-Geschäftsstelle 
oder einem Kreditinstitut bestätigten Zahlungsbeleg in Urschrift 
nachzuweisen. Dieser Beleg ist im Fall der Z 1 lit. a der Eingabe 
anzuschließen, im Fall der Z 1 lit. b dem Verwaltungsgerichtshof 
gesondert vorzulegen. Die Einlaufstelle hat den Beleg dem 
Beschwerdeführer (Antragsteller) auf Verlangen zurückzustellen, zuvor 
darauf einen deutlichen Sichtvermerk anzubringen und auf der im Akt 
verbleibenden Ausfertigung der Eingabe zu bestätigen, dass die 
Gebührenentrichtung durch Vorlage des Zahlungsbeleges nachgewiesen 
wurde. Für jede Eingabe ist die Vorlage eines gesonderten Beleges 
erforderlich. Rechtsanwälte (Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer) 
können die Entrichtung der Gebühr auch durch einen schriftlichen Beleg 
des spätestens zugleich mit der Eingabe weiterzuleitenden 
Überweisungsauftrages nachweisen, wenn sie darauf mit Datum und 
Unterschrift bestätigen, dass der Überweisungsauftrag unter einem 
unwiderruflich erteilt wird.

 6. Für die Erhebung der Gebühr ist das Finanzamt für Gebühren und 
Verkehrsteuern in Wien in erster Instanz zuständig.

 6. Für die Erhebung der Gebühr ist das Finanzamt für Gebühren. 
Verkehrsteuern und Glücksspiel in erster Instanz zuständig.

 7. … 7. … 
 § 81. (1) bis (8) …
 (9) § 24 Abs. 3 Z 5 und 6 in der Fassung des Art. 2 des 
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Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I Nr. xxx/2010, tritt mit 1. Jänner 2011 in 
Kraft.

Artikel 3 
Änderung des Rechnungshofgesetzes 1948 

3. Erstellung des Bundesrechnungsabschlusses,  
Nachweisung der Bundesschulden, Berichterstattung. 

3. Erstellung des Bundesrechnungsabschlusses,  
Nachweis der Bundesschulden und -haftungen, Berichterstattung 

[Fassung ab 1. Jänner 2011] 
§ 9. (1) Der Rechnungshof bestimmt im Einvernehmen mit dem 

Bundesministerium für Finanzen den Zeitpunkt und die Form der jährlichen 
Rechnungsablage. Er hat die ihm unmittelbar vorzulegenden Jahresrechnungen zu 
prüfen, vorgefundene Mängel im unmittelbaren Verkehr mit den 
rechnungslegenden Stellen zu beheben und den Bundesrechnungsabschluß zu 
verfassen. Dieser ist vor der Vorlage an den Nationalrat dem Bundesminister für 
Finanzen zur Stellungnahme zu übermitteln. Der Bundesminister für Finanzen 
kann sodann innerhalb dreier Wochen Äußerungen zum 
Bundesrechnungsabschluß erstatten, die der Rechnungshof zu berücksichtigen 
oder mit allfälligen Gegenbemerkungen zugleich mit dem 
Bundesrechnungsabschluß dem Nationalrat vorzulegen hat. Der Rechnungshof 
hat den Bundesrechnungsabschluß dem Nationalrat zur verfassungsmäßigen 
Behandlung jedenfalls spätestens bis zum 30. September des folgenden 
Finanzjahres vorzulegen. 

§ 9. (1) Der Rechnungshof bestimmt im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Finanzen den Zeitpunkt und die Form der Erstellung der 
Abschlussrechnungen (§§ 93 ff des Bundeshaushaltsgesetzes – BHG, BGBl. 
Nr. 213/1986). Er hat die ihm unmittelbar vorzulegenden Abschlussrechnungen 
zu prüfen, vorgefundene Mängel im unmittelbaren Verkehr mit den Organen der 
Haushaltsführung des Bundes beheben zu lassen (§ 93 Abs. 5 BHG) und zur 
Veröffentlichung der Abschlussrechnungen den Bundesrechnungsabschluss zu 
verfassen. Dieser ist vor der Vorlage an den Nationalrat dem Bundesminister für 
Finanzen zur Stellungnahme zu übermitteln. Der Bundesminister für Finanzen 
kann sodann innerhalb dreier Wochen Äußerungen zum 
Bundesrechnungsabschluss erstatten, die der Rechnungshof zu berücksichtigen 
oder mit allfälligen Gegenbemerkungen zugleich mit dem 
Bundesrechnungsabschluss dem Nationalrat spätestens bis zum 30. September 
des folgenden Finanzjahres zur verfassungsmäßigen Behandlung vorzulegen hat. 

 (2) Die haushaltsleitenden Organe haben dem Rechnungshof sämtliche in 
ihrem Wirkungsbereich erstellten Abschlussrechnungen (§§ 93 ff BHG) bis 
31. Jänner des folgenden Finanzjahres vorzulegen. 

(3) Für die Zwecke der Überprüfung der Abschlussrechnungen kann der 
Rechnungshof nach deren Vorliegen jederzeit schriftlich oder im kurzen Weg alle 
ihm erforderlich erscheinenden Auskünfte sowie die Übermittlung sämtlicher mit 
der Verrechnung im Zusammenhang stehender Rechnungsbücher, -belege und 
sonstiger Behelfe (wie Geschäftsstücke, Verträge, Korrespondenzen) von den mit 
der Haushaltsführung des Bundes befassten Stellen verlangen, und durch seine 
Organe auf die mit der Haushaltsführung des Bundes im Zusammenhang 
stehenden IT-Anwendungen unmittelbar zugreifen. Der Rechnungshof kann ab 
1. September die bereits abgeschlossenen Gebarungsfälle des laufenden 
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Finanzjahres überprüfen; der erste Satz gilt auch in Bezug auf diese 
Überprüfungen. 

(4) Die mit der Haushaltsführung des Bundes befassten Stellen haben die im 
Rahmen der Prüfung der Abschlussrechungen gemäß Abs. 2 und 3 gestellten 
Anfragen des Rechnungshofes ohne Verzug vollinhaltlich und unmittelbar zu 
beantworten, alle verlangten Auskünfte zu erteilen, jedem Verlangen zu 
entsprechen, das der Rechnungshof zum Zweck der Überprüfung der 
Abschlussrechnungen im einzelnen Fall stellt, und dem Rechnungshof alle so 
verlangten Daten zur Verfügung zu stellen. 

(5) Bei der Vorlage der Voranschlagsvergleichsrechnungen gemäß § 118 des 
Bundeshaushaltsgesetzes 2013 – BHG 2013, BGBl. I Nr. 139/2009, kann der 
Bundesminister für Finanzen Äußerungen innerhalb einer Woche erstatten, die 
der Rechnungshof zu berücksichtigen oder mit allfälligen Gegenbemerkungen 
zugleich mit dem Ergebnis der Prüfung der voranschlagswirksamen Verrechnung 
dem Nationalrat vorzulegen hat. 

(2) Zugleich mit dem Bundesrechnungsabschluß hat der Rechnungshof dem 
Nationalrat jährlich einen Nachweis über den Stand der Bundesschulden 
vorzulegen. 

(6) Im Bundesrechnungsabschluss hat der Rechnungshof dem Nationalrat 
jährlich einen Nachweis über den Stand der Bundesschulden und der vom Bund 
eingegangenen Haftungen vorzulegen.

3. Erstellung des Bundesrechnungsabschlusses, Nachweis der 
Bundesschulden und -haftungen, Berichterstattung 

[Fassung ab 1. Jänner 2011] 

3. Erstellung des Bundesrechnungsabschlusses, Nachweis der 
Bundesschulden und -haftungen, Berichterstattung 

[Fassung ab 1. Jänner 2013] 
§ 9. (1) Der Rechnungshof bestimmt im Einvernehmen mit dem 

Bundesminister für Finanzen den Zeitpunkt und die Form der Erstellung der 
Abschlussrechnungen (§§ 93 ff des Bundeshaushaltsgesetzes – BHG, BGBl. 
Nr. 213/1986). Er hat die ihm unmittelbar vorzulegenden Abschlussrechnungen 
zu prüfen, vorgefundene Mängel im unmittelbaren Verkehr mit den Organen der 
Haushaltsführung des Bundes beheben zu lassen (§ 93 Abs. 5 BHG) und zur 
Veröffentlichung der Abschlussrechnungen den Bundesrechnungsabschluss zu 
verfassen. Dieser ist vor der Vorlage an den Nationalrat dem Bundesminister für 
Finanzen zur Stellungnahme zu übermitteln. Der Bundesminister für Finanzen 
kann sodann innerhalb dreier Wochen Äußerungen zum 
Bundesrechnungsabschluss erstatten, die der Rechnungshof zu berücksichtigen 
oder mit allfälligen Gegenbemerkungen zugleich mit dem 
Bundesrechnungsabschluss dem Nationalrat spätestens bis zum 30. September 

§ 9. (1) Der Rechnungshof bestimmt im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Finanzen den Zeitpunkt und die Form der Erstellung der 
Abschlussrechnungen (§§ 101 ff des Bundeshaushaltsgesetzes 2013 – BHG 2013, 
BGBl. I Nr. 139/2009). Er hat die ihm unmittelbar vorzulegenden 
Abschlussrechnungen zu prüfen (§ 117 Abs. 1 BHG 2013), vorgefundene Mängel 
im unmittelbaren Verkehr mit den Organen der Haushaltsführung des Bundes 
beheben zu lassen (§ 101 Abs. 4 BHG 2013) und zur Veröffentlichung der 
Abschlussrechnungen den Bundesrechnungsabschluss zu verfassen. Dieser ist vor 
der Vorlage an den Nationalrat dem Bundesminister für Finanzen zur 
Stellungnahme zu übermitteln. Der Bundesminister für Finanzen kann sodann 
innerhalb dreier Wochen Äußerungen zum Bundesrechnungsabschluss erstatten, 
die der Rechnungshof zu berücksichtigen oder mit allfälligen Gegenbemerkungen 
zugleich mit dem Bundesrechnungsabschluss dem Nationalrat spätestens bis zum 

981 der B
eilagen X

X
IV

. G
P - R

egierungsvorlage - T
extgegenüberstellung

4 von 617



5 von 617 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
des folgenden Finanzjahres zur verfassungsmäßigen Behandlung vorzulegen hat. 30. September des folgenden Finanzjahres zur verfassungsmäßigen Behandlung 

vorzulegen hat. 
(2) Die haushaltsleitenden Organe haben dem Rechnungshof sämtliche in 

ihrem Wirkungsbereich erstellten Abschlussrechnungen (§§ 93 ff BHG) bis 
31. Jänner des folgenden Finanzjahres vorzulegen. 

(2) Die haushaltsleitenden Organe haben dem Rechnungshof sämtliche in 
ihrem Wirkungsbereich erstellten Abschlussrechnungen (§ 101 BHG 2013) bis 
31. Jänner des folgenden Finanzjahres vorzulegen; hiebei gelten folgende 
Ausnahmen: 
 1. Soweit die Verordnung gemäß § 116 Abs. 2 BHG 2013 Anhangsangaben 

vorsieht, sind diese bis 5. Februar des folgenden Finanzjahres 
vorzulegen. 

 2. Für die Beteiligungspositionen der Abschlussrechnungen der 
Vermögensrechnung (§ 101 Abs. 8 Z 1 BHG 2013) gilt der in der 
Verordnung gemäß § 116 Abs. 2 BHG 2013 bestimmte Vorlagetermin. 

(3) Für die Zwecke der Überprüfung der Abschlussrechnungen kann der 
Rechnungshof nach deren Vorliegen jederzeit schriftlich oder im kurzen Weg alle 
ihm erforderlich erscheinenden Auskünfte sowie die Übermittlung sämtlicher mit 
der Verrechnung im Zusammenhang stehender Rechnungsbücher, -belege und 
sonstiger Behelfe (wie Geschäftsstücke, Verträge, Korrespondenzen) von den mit 
der Haushaltsführung des Bundes befassten Stellen verlangen, und durch seine 
Organe auf die mit der Haushaltsführung des Bundes im Zusammenhang 
stehenden IT-Anwendungen unmittelbar zugreifen. Der Rechnungshof kann ab 
1. September die bereits abgeschlossenen Gebarungsfälle des laufenden 
Finanzjahres überprüfen; der erste Satz gilt auch in Bezug auf diese 
Überprüfungen. 

(3) Für die Zwecke der Überprüfung der Abschlussrechnungen kann der 
Rechnungshof nach deren Vorliegen jederzeit schriftlich oder im kurzen Weg alle 
ihm erforderlich erscheinenden Auskünfte sowie die Übermittlung sämtlicher mit 
der Verrechnung im Zusammenhang stehender Rechnungsbücher, -belege und 
sonstiger Behelfe (wie Geschäftsstücke, Verträge, Korrespondenzen) von den mit 
der Haushaltsführung des Bundes befassten Stellen verlangen, und durch seine 
Organe auf die mit der Haushaltsführung des Bundes im Zusammenhang 
stehenden IT-Anwendungen unmittelbar zugreifen. Der Rechnungshof kann ab 
1. September die bereits abgeschlossenen Gebarungsfälle des laufenden 
Finanzjahres überprüfen; der erste Satz gilt auch in Bezug auf diese 
Überprüfungen. Soweit dies für eine Überprüfung der Abschlussrechnungen 
erforderlich ist, stehen dem Rechnungshof diese Überprüfungsrechte auch 
gegenüber den verbundenen Unternehmen (§ 46 Abs. 3 der 
Bundeshaushaltsverordnung 2013 – BHV 2013, BGBl. II Nr. 266/2010) zu.

(4) Die mit der Haushaltsführung des Bundes befassten Stellen haben die im 
Rahmen der Prüfung der Abschlussrechungen gemäß Abs. 2 und 3 gestellten 
Anfragen des Rechnungshofes ohne Verzug vollinhaltlich und unmittelbar zu 
beantworten, alle verlangten Auskünfte zu erteilen, jedem Verlangen zu 
entsprechen, das der Rechnungshof zum Zweck der Überprüfung der 
Abschlussrechnungen im einzelnen Fall stellt, und dem Rechnungshof alle so 
verlangten Daten zur Verfügung zu stellen. 

(4) Die mit der Haushaltsführung des Bundes befassten Stellen haben die im 
Rahmen der Prüfung der Abschlussrechungen gemäß Abs. 2 und 3 gestellten 
Anfragen des Rechnungshofes ohne Verzug vollinhaltlich und unmittelbar zu 
beantworten, alle verlangten Auskünfte zu erteilen, jedem Verlangen zu 
entsprechen, das der Rechnungshof zum Zweck der Überprüfung der 
Abschlussrechnungen im einzelnen Fall stellt, und dem Rechnungshof alle so 
verlangten Daten zur Verfügung zu stellen. Die verbundenen Unternehmen haben 
dem Rechnungshof die erforderlichen Unterlagen zur Verfügung zu stellen.
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(5) Bei der Vorlage der Voranschlagsvergleichsrechnungen gemäß § 118 des 
Bundeshaushaltsgesetzes 2013 – BHG 2013, BGBl. I Nr. 139/2009, kann der 
Bundesminister für Finanzen Äußerungen innerhalb einer Woche erstatten, die 
der Rechnungshof zu berücksichtigen oder mit allfälligen Gegenbemerkungen 
zugleich mit dem Ergebnis der Prüfung der voranschlagswirksamen Verrechnung 
dem Nationalrat vorzulegen hat. 

(5) Bei der Vorlage der Voranschlagsvergleichsrechnungen gemäß § 118 
BHG 2013 kann der Bundesminister für Finanzen Äußerungen innerhalb einer 
Woche erstatten, die der Rechnungshof zu berücksichtigen oder mit allfälligen 
Gegenbemerkungen zugleich mit dem Ergebnis der Prüfung der 
voranschlagswirksamen Verrechnung dem Nationalrat vorzulegen hat. 

(6) Im Bundesrechnungsabschluss hat der Rechnungshof dem Nationalrat 
jährlich einen Nachweis über den Stand der Bundesschulden und der vom Bund 
eingegangenen Haftungen vorzulegen. 

(6) Im Bundesrechnungsabschluss hat der Rechnungshof dem Nationalrat 
jährlich einen Nachweis über den Stand der Bundesschulden und der vom Bund 
eingegangenen Haftungen vorzulegen.

§ 25. (1) bis (2) ... § 25. (1) bis (2) ... 
(3) § 9 samt Überschrift in der Fassung des Art. 3 Z 1 des 

Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I Nr. xxx/2010, tritt mit 1. Jänner 2011 in 
Kraft und mit Ablauf des 31. Dezember 2012 außer Kraft. 

(4) § 9 samt Überschrift in der Fassung des Art. 3 Z 2 des 
Budgetbegleitgesetzes 2011 tritt mit 1. Jänner 2013 in Kraft.

Artikel 4 
Änderung des Parteiengesetzes 

§ 2. (1) und (2) … 
(3) Die Zuwendungen gemäß Abs. 2 betragen 14 383 200 Euro. Dieser 

Betrag vermindert oder erhöht sich ab dem Jahr 2005 in jenem Maße, in dem sich 
der von der Bundesanstalt „Statistik Österreich“ verlautbarte 
Verbraucherpreisindex 1996 des Vorjahres verändert. 

§ 2. (1) und (2) … 
(3) Die Zuwendungen gemäß Abs. 2 betragen 16 164 960 Euro. Dieser 

Betrag vermindert sich im Jahr 2011 um 3,6 vH, im Jahr 2012 um 5,6 vH, im Jahr 
2013 um 6,5 vH und im Jahr 2014 um 7,2 vH. Ab dem Jahr 2015 vermindert oder 
erhöht sich der für das Jahr 2014 zur Verfügung stehende Betrag in jenem Maß, 
in dem sich der von der Bundesanstalt „Statistik Österreich“ verlautbarte 
Verbraucherpreisindex 2010 oder der an seine Stelle tretende Index des Vorjahres 
verändert. 

§ 2a. (1) … 
(2) Die Summe der gemäß Abs. 1 gebührenden Förderungsmittel wird 

berechnet, indem die Zahl der bei der jeweiligen Nationalratswahl 
Wahlberechtigten mit einem Betrag von 1,94 Euro multipliziert wird. Dieser 
Betrag vermindert oder erhöht sich ab dem Jahre 2005 in jenem Maße, in dem 
sich der von der Bundesanstalt „Statistik Österreich“ verlautbarte Verbraucher-
preisindex 1996 des Vorjahres verändert.

§ 2a. (1) … 
(2) Die Summe der gemäß Abs. 1 gebührenden Förderungsmittel wird 

berechnet, indem die Zahl der bei der jeweiligen Nationalratswahl 
Wahlberechtigten mit einem Betrag von 2,21 Euro multipliziert wird. Ab dem 
Jahr 2015 vermindert oder erhöht sich dieser Betrag in jenem Maß, in dem sich 
der von der Bundesanstalt „Statistik Österreich“ verlautbarte Verbraucher-
preisindex 2010 oder der an seine Stelle tretende Index des Vorjahres verändert. 
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(3) bis (5) … (3) bis (5) …
§ 15. (1) bis (7) … § 15. (1) bis (7) … 

(8) § 2 Abs. 3 und § 2a Abs. 2 in der Fassung des 
Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I Nr. xxx/2010, treten mit 1. Jänner 2011 in 
Kraft.

Artikel 5 
Änderung des Publizistikförderungsgesetzes 1984 

§ 2. (1)… 
(2) Der Grundbetrag entspricht dem Jahresbruttobezug von fünf 

Ordentlichen Universitäts(Hochschul)professoren der 8. Gehaltsstufe sowie 
sieben Vertragsbediensteten der Entlohnungsgruppe b, Entlohnungsstufe 17, 
jeweils einschließlich der Sonderzahlungen. Als Zusatzbetrag erhält der 
Rechtsträger für jeden Abgeordneten der politischen Partei gemäß § 1 Abs. 1 Z 3 
einen Jahresbruttobezug eines Vertragsbediensteten der Entlohnungsgruppe c, 
Entlohnungsstufe 15, einschließlich der Sonderzahlungen. Veränderungen der 
oben genannten Jahresbruttobezüge während eines Kalenderjahres sind aliquot 
nach Monaten zu berücksichtigen. Für die Jahre 2003 und 2004 sind die 
Gehaltsansätze bzw. Entgeltsansätze des Jahres 2002 als Berechnungsgrundlage 
heranzuziehen. 

§ 2. (1)… 
(2) Der Grundbetrag entspricht dem Jahresbruttobezug von fünf 

Ordentlichen Universitätsprofessoren der 8. Gehaltsstufe sowie sieben 
Vertragsbediensteten der Entlohnungsgruppe b, Entlohnungsstufe 17, jeweils 
einschließlich der Sonderzahlungen. Als Zusatzbetrag erhält der Rechtsträger für 
jeden Abgeordneten der politischen Partei gemäß § 1 Abs. 1 Z 3 einen 
Jahresbruttobezug eines Vertragsbediensteten der Entlohnungsgruppe c, 
Entlohnungsstufe 15, einschließlich der Sonderzahlungen. Veränderungen der 
oben genannten Jahresbruttobezüge während eines Kalenderjahres sind aliquot 
nach Monaten zu berücksichtigen. Für die Jahre 2011 bis 2014 sind jeweils die 
Gehalts- und Entgeltsansätze des Jahres 2010 als Berechnungsgrundlage 
heranzuziehen und für das Jahr 2011 um 3,6 vH, für das Jahr 2012 um 5,6 vH, für 
das Jahr 2013 um 6,5 vH und für das Jahr 2014 um 7,2 vH zu reduzieren.

(3) bis (5) … (3) bis (5) … 
§ 12. (1) bis (8) … § 12. (1) bis (8) … 

(9) § 2 Abs. 2 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I 
Nr. xxx/2010, tritt mit 1. Jänner 2011 in Kraft.
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Artikel 6 
Änderung des KommAustria-Gesetzes 

Fonds zur Förderung der Selbstkontrolle bei der kommerziellen 
Kommunikation 

Fonds zur Förderung der Selbstkontrolle bei der kommerziellen 
Kommunikation und zur Förderung der Presse 

§ 33. (1) bis (3) … § 33. (1) bis (3) …
 (3a) In Ergänzung zu den Mitteln nach Abs. 1 stehen dem Fonds in den 

Jahren 2011 bis 2014 auch Mittel für die Vertriebsförderung nach Abschnitt II 
des PresseFG 2004 zur Verfügung. Dazu sind von der RTR-GmbH für das Jahr 
2011 1,4 Millionen Euro, für das Jahr 2012 2,6 Millionen Euro und für das Jahr 
2013 2 Millionen Euro jeweils bis zum 15. Jänner des Jahres aus der nach § 23 
Abs. 5 gebildeten Rücklage des Digitalisierungsfonds an die KommAustria zu 
übertragen. Die Mittel nach Abs. 1 und nach diesem Absatz sind auf getrennten 
Konten zu veranlagen. Die KommAustria hat die Mittel nach diesem Absatz 
ausschließlich für die Vertriebsförderung nach Abschnitt II des PresseFG 2004 
und unbeschadet der zusätzlich nach Maßgabe des jeweiligen 
Bundesfinanzgesetzes für denselben Zweck vorgesehenen Mittel zu verwenden. 

(4) … (4) … 
§ 44. (1) bis (14) … § 44. (1) bis (14) … 

(15) Die Überschrift zu § 33 und § 33 Abs. 3a in der Fassung des 
Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I Nr. xxx/2010, treten mit 1. Jänner 2011 in 
Kraft.

Artikel 7 
Änderung des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 

§ 41. (1) Die Anberaumung einer mündlichen Verhandlung hat durch 
persönliche Verständigung der bekannten Beteiligten zu erfolgen. Wenn noch 
andere Personen als Beteiligte in Betracht kommen, ist die Verhandlung überdies 
durch Anschlag in der Gemeinde oder durch Verlautbarung in der für amtliche 
Kundmachungen der Behörde bestimmten Zeitung kundzumachen. 

(2) … 

§ 41. (1) Die Anberaumung einer mündlichen Verhandlung hat durch 
persönliche Verständigung der bekannten Beteiligten zu erfolgen. Wenn noch 
andere Personen als Beteiligte in Betracht kommen, ist die Verhandlung überdies 
durch Anschlag in der Gemeinde oder durch Verlautbarung in der für amtliche 
Kundmachungen der Behörde bestimmten Zeitung kundzumachen. 

(2) … 

981 der B
eilagen X

X
IV

. G
P - R

egierungsvorlage - T
extgegenüberstellung

8 von 617



9 von 617 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

§ 42. (1) Wurde eine mündliche Verhandlung gemäß § 41 Abs. 1 zweiter 
Satz und in einer in den Verwaltungsvorschriften vorgesehenen besonderen Form 
kundgemacht, so hat dies zur Folge, dass eine Person ihre Stellung als Partei 
verliert, soweit sie nicht spätestens am Tag vor Beginn der Verhandlung während 
der Amtsstunden bei der Behörde oder während der Verhandlung Einwendungen 
erhebt. Wenn die Verwaltungsvorschriften über die Form der Kundmachung 
nichts bestimmen, so tritt die im ersten Satz bezeichnete Rechtsfolge ein, wenn 
die mündliche Verhandlung gemäß § 41 Abs. 1 zweiter Satz und in geeigneter 
Form kundgemacht wurde. Eine Kundmachungsform ist geeignet, wenn sie 
sicherstellt, dass ein Beteiligter von der Anberaumung der Verhandlung 
voraussichtlich Kenntnis erlangt. 

§ 42. (1) Wurde eine mündliche Verhandlung gemäß § 41 Abs. 1 zweiter 
Satz und in einer in den Verwaltungsvorschriften vorgesehenen besonderen Form 
kundgemacht, so hat dies zur Folge, dass eine Person ihre Stellung als Partei 
verliert, soweit sie nicht spätestens am Tag vor Beginn der Verhandlung während 
der Amtsstunden bei der Behörde oder während der Verhandlung Einwendungen 
erhebt. Wenn die Verwaltungsvorschriften über die Form der Kundmachung 
nichts bestimmen, so tritt die im ersten Satz bezeichnete Rechtsfolge ein, wenn 
die mündliche Verhandlung gemäß § 41 Abs. 1 zweiter Satz und in geeigneter 
Form kundgemacht wurde. Eine Kundmachungsform ist geeignet, wenn sie 
sicherstellt, dass ein Beteiligter von der Anberaumung der Verhandlung 
voraussichtlich Kenntnis erlangt. Die Kundmachung im Internet unter der 
Adresse der Behörde gilt als geeignet.

(2) bis (4) … (2) bis (4) …
§ 44a. (1) Sind an einer Verwaltungssache oder an verbundenen 

Verwaltungssachen voraussichtlich insgesamt mehr als 100 Personen beteiligt, so 
kann die Behörde den Antrag oder die Anträge durch Edikt kundmachen. 

(2) … 
(3) Das Edikt ist im redaktionellen Teil zweier im Bundesland 

weitverbreiteter Tageszeitungen und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ zu 
verlautbaren. Ist in den Verwaltungsvorschriften für die Kundmachung der 
mündlichen Verhandlung eine besondere Form vorgesehen, so ist der Inhalt des 
Edikts darüber hinaus in dieser Form kundzumachen; im übrigen kann die 
Behörde jede geeignete Form der Kundmachung wählen. … 

§ 44a. (1) Sind an einer Verwaltungssache oder an verbundenen 
Verwaltungssachen voraussichtlich insgesamt mehr als 100 Personen beteiligt, so 
kann die Behörde den Antrag oder die Anträge durch Edikt kundmachen. 

(2) … 
(3) Das Edikt ist im redaktionellen Teil zweier im Bundesland 

weitverbreiteter Tageszeitungen und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ zu 
verlautbaren. Ist in den Verwaltungsvorschriften für die Kundmachung der 
mündlichen Verhandlung eine besondere Form vorgesehen, so ist der Inhalt des 
Edikts darüber hinaus in dieser Form kundzumachen; im übrigen kann die 
Behörde jede geeignete Form der Kundmachung wählen. Die Kundmachung im 
Internet unter der Adresse der Behörde gilt als geeignet. …

§ 82. (1) bis (17) … § 82. (1) bis (17) … 
(18) § 42 Abs. 1 und § 44a Abs. 3 in der Fassung des 

Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I Nr. xxx/2010, treten mit 1. Jänner 2011 in 
Kraft.
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Artikel 8 
Änderung des Verwaltungsstrafgesetzes 1991 

Organstrafverfügung Organstrafverfügung 
§ 50. (1) Die Behörde kann besonders geschulte Organe der öffentlichen 

Aufsicht ermächtigen, wegen bestimmter von ihnen dienstlich wahrgenommener 
oder vor ihnen eingestandener Verwaltungsübertretungen mit 
Organstrafverfügung Geldstrafen einzuheben. … 

(2) … 
(3) Der Inhalt der Ermächtigung ist in einer dem Organ zu übergebenden 

Urkunde anzuführen. Das Organ ist verpflichtet, bei der Amtshandlung diese 
Urkunde auf Verlangen des Beanstandeten vorzuweisen.

§ 50. (1) Die Behörde kann besonders geschulte Organe der öffentlichen 
Aufsicht ermächtigen, wegen bestimmter von ihnen dienstlich wahrgenommener 
oder vor ihnen eingestandener Verwaltungsübertretungen mit 
Organstrafverfügung Geldstrafen einzuheben. … 

(2) … 
(3) Die Ermächtigung ist in einer dem Organ zu übergebenden Urkunde 

festzuhalten. Das Organ ist verpflichtet, bei der Amtshandlung diese Urkunde auf 
Verlangen des Beanstandeten vorzuweisen.

(4) bis (8) … (4) bis (8) …
§ 66b. (1) bis (15) … § 66b. (1) bis (15) … 

(16) § 50 Abs. 3 erster Satz in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2011, 
BGBl. I Nr. xxx/2010, tritt mit 1. Jänner 2011 in Kraft.

Artikel 9 
Änderung des Zustellgesetzes 

Zustellnachweis Zustellnachweis 
§ 22. (1) Die Zustellung ist vom Zusteller auf dem Zustellnachweis 

(Zustellschein, Rückschein) zu beurkunden.
§ 22. (1) Die Zustellung ist vom Zusteller auf dem Zustellnachweis 

(Zustellschein, Rückschein) zu beurkunden.
(2) ... Der Zustellnachweis ist der Behörde unverzüglich zu übersenden. (2) ... Der Zustellnachweis ist der Behörde unverzüglich zu übersenden.
(3) An die Stelle der Übersendung des Zustellnachweises kann die 

elektronische Übermittlung einer Kopie treten, wenn die Behörde dies nicht durch 
einen entsprechenden Vermerk auf dem Zustellnachweis ausgeschlossen hat. Das 
Original des Zustellnachweises ist mindestens drei Monate nach Übermittlung 
aufzubewahren und der Behörde auf deren Verlangen unverzüglich zu 
übersenden. 

(3) An die Stelle der Übersendung des Zustellnachweises kann die 
elektronische Übermittlung einer Kopie des Zustellnachweises oder der sich 
daraus ergebenden Daten treten, wenn die Behörde dies nicht durch einen 
entsprechenden Vermerk auf dem Zustellnachweis ausgeschlossen hat. Das 
Original des Zustellnachweises ist mindestens fünf Jahre nach Übermittlung 
aufzubewahren und der Behörde auf deren Verlangen unverzüglich zu 
übersenden. 
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(4) … (4) … 
Ausstattung der Dokumente; Zustellformulare; Zustellnachweise Ausstattung der Dokumente; Zustellformulare; Zustellnachweise 

§ 27. Soweit dies erforderlich ist, hat die Bundesregierung durch 
Verordnung nähere Bestimmungen über 

§ 27. Soweit dies erforderlich ist, hat die Bundesregierung durch 
Verordnung nähere Bestimmungen über

 1. und 2. … 1. und 2. …
 3. die für die elektronische Übermittlung einer Kopie des Zustellnachweises 

sowie für die Speicherung und Übermittlung der die Beurkundung der 
Zustellung betreffenden Daten erforderlichen technischen 
Voraussetzungen 

 3. die für die elektronische Übermittlung gemäß § 22 Abs. 3 sowie für die 
Speicherung und Übermittlung der die Beurkundung der Zustellung 
betreffenden Daten erforderlichen technischen Voraussetzungen 

zu erlassen. zu erlassen. 
Anwendungsbereich Anwendungsbereich 

§ 28. (1) … § 28. (1) … 
(2) Die elektronische Zustellung der Gerichte richtet sich nach den §§ 89a ff 

des Gerichtsorganisationsgesetzes, RGBl. Nr. 217/1896.
(2) Die elektronische Zustellung der Gerichte richtet sich nach den §§ 89a ff 

des Gerichtsorganisationsgesetzes – GOG, RGBl. Nr. 217/1896.
Leistungen der Zustelldienste Leistungen der Zustelldienste 

§ 29. (1) Jeder Zustelldienst hat nach den näheren Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes die Zustellung behördlicher Dokumente an seine Kunden 
vorzunehmen (Zustellleistung). Die Zustellleistung umfasst folgende, nach dem 
jeweiligen Stand der Technik zu erbringende Leistungen:

§ 29. (1) Jeder Zustelldienst hat nach den näheren Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes die Zustellung behördlicher Dokumente an seine Kunden 
vorzunehmen (Zustellleistung). Die Zustellleistung umfasst folgende, nach dem 
jeweiligen Stand der Technik zu erbringende Leistungen:

 1. bis 9. … 1. bis 9. … 
 10. die Erstellung von Ausdrucken oder Kopien des zuzustellenden 

Dokuments auf Papier oder Kopien dieses Dokuments auf Datenträgern 
sowie die Übermittlung dieser Ausdrucke und Datenträger an den 
Empfänger auf dessen Verlangen.

 10. die Erstellung von Ausdrucken oder Kopien des zuzustellenden 
Dokuments auf Papier oder Kopien dieses Dokuments auf Datenträgern 
sowie die Übermittlung dieser Ausdrucke und Datenträger an den 
Empfänger auf dessen Verlangen;

  11. sofern der Zustelldienst diese Leistung anbietet, die Weiterleitung eines 
zuzustellenden Dokuments zur elektronischen Übermittlung nach den 
§§ 89a ff GOG auf Verlangen des Empfängers sowie die Mitteilung an 
die Behörde, wann das zuzustellende Dokument in den elektronischen 
Verfügungsbereich des Empfängers (§ 89d GOG) gelangt ist.

… …
(2) bis (7) … (2) bis (7) …
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An- und Abmeldung An- und Abmeldung 
§ 33. (1) Die Anmeldung bei einem Zustelldienst kann nur unter 

Verwendung der Bürgerkarte (§ 2 Z 10 E-GovG) erfolgen. … 
§ 33. (1) Die Anmeldung bei einem Zustelldienst kann nur unter 

Verwendung der Bürgerkarte (§ 2 Z 10 E-GovG) erfolgen. Sofern es sich beim 
Kunden nicht um eine natürliche Person handelt, kann an die Stelle der 
Anmeldung mit der Bürgerkarte auch die Übermittlung der Daten aus dem 
elektronischen Rechtsverkehr (§§ 89a ff GOG) treten, die zu seinem 
Anschriftcode gespeichert und zum Nachweis der eindeutigen Identität geeignet 
sind. … 

(2) und (3) … (2) und (3) …
§ 35. (1) bis (8)… § 35. (1) bis (8)…
 (9) Leitet der Zustelldienst ein zuzustellendes Dokument zur elektronischen 

Übermittlung nach den §§ 89a ff GOG weiter, ist die Zustellung nach diesen 
Bestimmungen vorzunehmen. 

§ 40. (1) bis (6) … § 40. (1) bis (6) …

Artikel 10 
Änderung des E-Government-Gesetzes 

Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis
§ 17. für Personenstands- und Staatsbürgerschaftsdaten § 17. für Daten aus öffentlichen Registern

für Personenstands- und Staatsbürgerschaftsdaten für Daten aus öffentlichen Registern 
§ 17. (1) § 17. (1) 
(2) Soweit andere Behörden die Richtigkeit eines Personenstands- oder 

Staatszugehörigkeitsdatums, das auch Meldedatum ist, in einem Verfahren als 
Vorfrage zu beurteilen haben, dürfen sie, wenn die Zustimmung des Betroffenen 
zur Datenbeschaffung oder eine gesetzliche Ermächtigung zur amtswegigen 
Datenermittlung vorliegt, an das Zentrale Melderegister eine diesbezügliche 
elektronische Anfrage richten, die im Wege des § 16a Abs. 4 des 
Meldegesetzes 1991 zu behandeln ist 

(2) Ist von Behörden die Richtigkeit von Daten, die in einem öffentlichen 
elektronischen Register enthalten sind, in einem Verfahren als Vorfrage zu 
beurteilen, haben sie, wenn die Zustimmung des Betroffenen zur Datenermittlung 
oder eine gesetzliche Ermächtigung zur amtswegigen Datenermittlung vorliegt, 
die Datenermittlung im Wege des Datenfernverkehrs, sofern dies erforderlich ist, 
selbst durchzuführen. Die Behörde hat den Betroffenen auf die Möglichkeit der 
Zustimmung zur Datenermittlung hinzuweisen. Die Datenermittlung ersetzt die 
Vorlage eines Nachweises der Daten durch die Partei oder den Beteiligten. 
Elektronische Anfragen an das Zentrale Melderegister sind im Wege des § 16a 
Abs. 4 des Meldegesetzes 1991 zu behandeln.
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In-Kraft-Treten 
§ 24. (1) und (2)

In-Kraft-Treten 
§ 24. (1) und (2)

 (3) Das Inhaltsverzeichnis, die Überschrift zu § 17 und § 17 Abs. 2 in der 
Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I Nr. xxx/2010, tritt mit 
1. Jänner 2011 in Kraft. § 17 Abs. 2 in der genannten Fassung ist von Behörden 
bei Vorliegen der technischen und organisatorischen Voraussetzungen bei der 
Behörde und dem Auftraggeber des betreffenden Registers, spätestens jedoch ab 
dem 31. Dezember 2012, anzuwenden.

 (7) § 22 Abs. 3, § 27 Z 3, § 28 Abs. 2, § 29 Abs. 1 Z 10 und 11, § 33 Abs. 1 
und § 35 Abs. 9 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I 
Nr. xxx/2010, treten mit 1. Jänner 2011 in Kraft. 

Artikel 11 
Änderung des Bundesstatistikgesetzes 2000 

Arten statistischer Erhebungen Arten statistischer Erhebungen
§ 6. (1) bis (3) § 6. (1) bis (3)
(4) Soweit die Einsicht in ein Register gemäß § 3 Z 18 an ein berechtigtes 

Interesse geknüpft ist, ist die Beschaffung von Daten, die Erhebungsmerkmal 
einer angeordneten statistischen Erhebung sind, oder die Beschaffung von Daten 
für die Register gemäß § 25 ein derartiges berechtigtes Interesse.

(4) Soweit die Einsicht in ein Register gemäß § 3 Z 18 an ein berechtigtes 
Interesse geknüpft ist, ist die Beschaffung von Daten, die Erhebungsmerkmal 
einer angeordneten statistischen Erhebung sind, oder die Beschaffung von Daten 
für die Register gemäß § 25a ein derartiges berechtigtes Interesse.

Auskunftspflicht auf elektronischem Wege Auskunftspflicht auf elektronischem Wege 
§ 28. (1) und (2) § 28. (1) und (2)
(3) Auf Wunsch sind den Auskunftspflichtigen die entsprechenden 

Unterlagen der statistischen Erhebung für die Auskunftserteilung auch auf 
elektronischem Wege kostenlos zur Verfügung zu stellen, soweit dies 
zweckmäßig und aus fachlichen Gründen vertretbar ist.

(3) Soweit beim Auskunftspflichtigen offensichtlich die technischen 
Voraussetzungen gegeben sind, sind diesem die Unterlagen zur 
Auskunftserteilung für statistische Erhebungen vornehmlich auf elektronischem 
Wege zu übermitteln.

Entgeltlichkeit der Leistungen Entgeltlichkeit der Leistungen 
§ 32. (1) bis (5) § 32. (1) bis (5)
(6) Der Bundeskanzler hat der Bundesanstalt zur Abgeltung des zusätzlichen 

Aufwandes zur Errichtung und Führung des Unternehmensregisters gemäß § 25 
(6) Der Bundeskanzler hat der Bundesanstalt zur Abgeltung des zusätzlichen 

Aufwandes jährlich einen Pauschalbetrag
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folgenden Pauschalbetrag jährlich zu leisten:
 1. im Jahr 2010 in der Höhe von 1 380 000 Euro und in den Jahren 2011 bis 

2013 in der Höhe von 690 000 Euro;
 1. für die Führung des Unternehmensregisters (§ 25) im Jahr 2014 in der 

Höhe von 350 000 Euro und
 2. im Jahr 2014 in der Höhe von 350 000 Euro und in den Folgejahren 

zuzüglich einer jährlichen Valorisierung von 3 %. 
 2. für die technische Führung der Informationsverpflichtungsdatenbank (§ 6 

des Unternehmensserviceportalgesetzes – USPG, BGBl. I Nr. 52/2009) 
im Jahr 2014 in der Höhe von 90 000 Euro

Beschlüsse des Statistikrates zu leisten; in den Folgejahren zuzüglich einer Valorisierung von 3 %. 

§ 46. (1) bis (3). Beschlüsse des Statistikrates 
 § 46. (1) bis (3)

 (4) Ein Mitglied des Statistikrates kann ein anderes Mitglied schriftlich mit 
seiner Vertretung bei einer einzelnen Sitzung betrauen. Das vertretene Mitglied 
ist bei der Feststellung der Beschlussfähigkeit nicht mitzuzählen. Das Recht, den 
Vorsitz zu führen, kann nicht übertragen werden.

 (5) Der Statistikrat kann aus seiner Mitte einen oder mehrere Ausschüsse zu 
dem Zweck bestellen, seine Verhandlungen und Beschlüsse vorzubereiten oder 
die Ausführung seiner Beschlüsse zu überwachen.

Verwaltungsübertretung Verwaltungsübertretung 
§ 66. (1) Wer den Mitwirkungspflichten gemäß §§ 9 und 10 sowie § 25 

Abs. 4 nicht nachkommt oder im Rahmen einer Befragung gemäß § 9 oder § 25 
Abs. 4 wissentlich unvollständige oder nicht dem besten Wissen entsprechende 
Angaben macht, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe 
bis zu 2 180 Euro zu bestrafen. 

§ 66. (1) Wer den Mitwirkungspflichten gemäß §§ 9 und 10 sowie § 25a 
Abs. 3 nicht nachkommt oder im Rahmen einer Befragung gemäß § 9 oder § 25a 
Abs. 3 wissentlich unvollständige oder nicht dem besten Wissen entsprechende 
Angaben macht, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe 
bis zu 2 180 Euro zu bestrafen.

Inkrafttreten, Übergangsbestimmungen  
§ 73. (1) bis (7) § 73. (1) bis (7)

 (8) § 6 Abs. 4, § 28 Abs. 3, § 32 Abs. 6, §46 Abs. 4 und 5, § 66 Abs. 1, § 74 
Z 1 sowie die Anlage II in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I 
Nr. xxx/2010; treten mit 1. Jänner 2011 in Kraft.

Vollziehung Vollziehung 
§ 74. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind betraut: § 74. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind betraut:

 1. Hinsichtlich der §§ 23 bis 31, § 32 Abs. 1 bis 3 sowie Abs. 9 bis 13, 
§§ 36 bis 38, § 39 Abs. 1 bis 6 und Abs. 8, §§ 40 bis 43, § 44 Abs. 1, 

 1. Hinsichtlich der §§ 23 bis 31, § 32 Abs. 1 bis 3 sowie Abs. 9 bis 11 und 
13, §§ 36 bis 38, § 39 Abs. 1 bis 6 und Abs. 8, §§ 40 bis 43, § 44 Abs. 1, 
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Abs. 2 Z 1 und Abs. 5 bis 8, §§ 45 bis 47, § 48 Abs. 1, Abs. 2 Z 1, Abs. 5 
bis 9, §§ 50 bis 52, § 53 Abs. 1 Z 2, § 55, § 56 Abs. 1 bis 5 und Abs. 7, 
§ 57, § 61, § 63 Abs. 1, Abs. 2 Z 1, 2, 4 und 5, Abs. 3 Z 2, Abs. 6 und 7, 
§§ 64 und 65, §§ 68 bis 72 der Bundeskanzler;

Abs. 2 Z 1 und Abs. 5 bis 8, §§ 45 bis 47, § 48 Abs. 1, Abs. 2 Z 1, Abs. 5 
bis 9, §§ 50 bis 52, § 53 Abs. 1 Z 2, § 55, § 56 Abs. 1 bis 5 und Abs. 7, 
§ 57, § 61, § 63 Abs. 1, Abs. 2 Z 1, 2, 4 und 5, Abs. 3 Z 2, Abs. 6 und 7, 
§§ 64 und 65, §§ 68 bis 72 der Bundeskanzler; 

Anlage II Anlage II 
Baupreisindex für Hoch- und Tiefbau ……………… vierteljährlich Baupreisindex für Hoch- und Tiefbau ………………….. vierteljährlich
Begutachtung § 57a Kraftfahrgesetz ………….…….. jährlich Begutachtung gemäß § 57a Kraftfahrgesetz 1967……….jährlich bis 2012
Bestand und Zulassung von Kraftfahrzeugen ………..monatlich Bestand und Zulassung von Kraftfahrzeugen ……...........monatlich
Register: Register:
Unternehmensregister ……………………………..… laufend Unternehmensregister (§ 25) ………………………….... Errichtung
 Register der statistischen Einheiten (§ 25a) ……..……... laufend
INTRASTAT Unternehmensregister ……………....... laufend INTRASTAT Unternehmensregister …………................ laufend
Gebäuderegister ……………………………………... laufend Gebäude- und Wohnungsregister ……..…………..……. laufend
Land- und forstwirtschaftliches Register ……………. laufend Land- und forstwirtschaftliches Register ……………….. laufend
Bildungsstandregister ……………………………….. laufend Bildungsstandregister ……………………………..……. laufend
 Informationsverpflichtungsdatenbank (§ 6 USPG) …….. Errichtung
Registerzählung – Großzählung 2011 Volks-, Arbeitsstätten-, Gebäude- und Wohnungszählung 2011
(Vorbereitung und Probezählung) …………………... laufend …………………………………………………………… Durchführung
 Volks-, Arbeitsstätten-, Gebäude- und Wohnungszählung 2021
 (Vorbereitung)……………………………………………. laufend

2. Hauptstück 
Internationale Angelegenheiten 

Artikel 12 
Änderung des Konsulargebührengesetzes 1992 

§ 1. (2) Auslagen, die den Vertretungsbehörden im Zusammenhang mit 
Amtshandlungen in konsularischen Angelegenheiten erwachsen, sind zu ersetzen, 
sofern sie über den allgemeinen Verwaltungsaufwand hinausgehen und nicht auf 
Grund besonderer gesetzlicher Vorschriften von Amts wegen zu tragen sind. 

§ 1. (2) Auslagen, die den Vertretungsbehörden im Zusammenhang mit 
Amtshandlungen in konsularischen Angelegenheiten erwachsen, sind zu ersetzen, 
sofern sie über den allgemeinen Verwaltungsaufwand hinausgehen und nicht auf 
Grund besonderer gesetzlicher Vorschriften von Amts wegen zu tragen sind. Dies 
gilt auch für Auslagen, die den Vertretungsbehörden im Zusammenhang mit 
beantragten Amtshandlungen erwachsen, die aus der antragstellenden Person 
zuzurechnenden Gründen nicht zustande kommen.

 (5) Der Bundesminister für europäische und internationale Angelegenheiten 
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wird ermächtigt, unter Berücksichtigung der durchschnittlichen tatsächlichen 
Höhe der anfallenden Kosten durch Verordnung die pauschalierte Höhe des 
Ersatzes der in Tarifpost 6 Abs. 7 in der Anlage zu § 1 genannten Auslagen von 
Vertretungsbehörden festzulegen.

§ 17. (1) Dieses Bundesgesetz tritt am 1. März 1992 in Kraft. § 17. (1) Dieses Bundesgesetz tritt am 1. März 1992 in Kraft.
 (15) § 1 Abs. 2 und 5 sowie Tarifpost 1 Abs. 1, Tarifpost 1a Abs. 5, 

Tarifpost 4 Abs. 1 und 2, Tarifpost 6 Abs. 7 bis 11 und Tarifpost 7 in der Anlage 
zu § 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXX/20XX treten mit 
1. Jänner 2011 in Kraft und sind auf alle Vorgänge anzuwenden, für die der 
Abgaben- bzw. Ersatzanspruch nach diesem Zeitpunkt entstanden ist.

Anlage
zu § 1 des Konsulargebührengesetzes 1992

Anlage 
zu § 1 des Konsulargebührengesetzes 1992 

KONSULARGEBÜHRENTARIF 
Bezeichnung der gebührenpflichtigen Amtshandlungen 

TARIFPOST 1 Anbringen, Zustellungen, Weiterleitungen
 Höhe der 

Gebühr
(1) Anbringen betreffend Dokumentenbeschaffungen, 

Nachlaßangelegenheiten oder Ausforschung 24 Euro
 

KONSULARGEBÜHRENTARIF 
Bezeichnung der gebührenpflichtigen Amtshandlungen 

TARIFPOST 1 Anbringen, Zustellungen, Weiterleitungen
 Höhe der 

Gebühr 
(1) Anbringen betreffend Dokumentenbeschaffungen, 

Einholung von Beglaubigungsvermerken, Nachlassangelegenheiten 
oder Ausforschung 24 Euro 

 

TARIFPOST 1a Aufenthaltstitel TARIFPOST 1a Aufenthaltstitel
(5) Sind weitere erkennungsdienstliche Maßnahmen (Beauftragung von 

DNA-Analysen) zur Identitätsfeststellung erforderlich, sind die Auslagen gemäß 
§ 1 Abs. 2 vom Antragsteller zu ersetzen. 

(5) Sind weitere erkennungsdienstliche (ua. Beauftragung von DNA-
Analysen) oder sonstige Maßnahmen (ua. Beauftragung von 
Dokumentenüberprüfungen) zur Identitätsfeststellung erforderlich, so sind die 
Auslagen gemäß § 1 Abs. 2 vom Antragsteller zu ersetzen.

TARIFPOST 4 Beglaubigungen 
(1) Beglaubigung einer behördlichen Unterschrift, des 

Amtssiegels oder beides gemeinsam, oder der Unterschrift einer 
Privatperson ......................................................................................... 30 Euro

(2) Beglaubigung der Richtigkeit einer Abschrift oder einer 30 Euro

TARIFPOST 4 Beglaubigungen 
(1) Beglaubigung einer behördlichen Unterschrift, des 

Amtssiegels oder beides gemeinsam, oder der Unterschrift einer 
Privatperson ......................................................................................... 40 Euro 

(2) Beglaubigung der Richtigkeit einer Abschrift oder einer 40 Euro 
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sonstigen Vervielfältigung, für jeden Bogen………………………....

 

sonstigen Vervielfältigung, für jeden Bogen………………………....
TARIFPOST 6 Reisedokumente TARIFPOST 6 Reisedokumente

(1) bis (6) … (1) bis (6) … 
(7) Zusätzlich zu der in Abs. 1 genannten Konsulargebühr sind vom 

Antragsteller gemäß § 1 Abs. 2 und 5 folgende Auslagen zu ersetzen:
  1. Auslagen, die im Zusammenhang mit der Ausstellung von Reisepässen 

durch die Befassung von zur Abnahme biometrischer Merkmale 
ermächtigten Honorarkonsulaten oder ausländischen Behörden 
erwachsen, und 

 2. Auslagen, die im Zusammenhang mit der Ausstellung von 
Personalausweisen, die im Wege von hiezu ermächtigten 
Honorarkonsulaten beantragt werden, durch die Einschaltung dieser 
Honorarkonsulate erwachsen.

 (8) Ausstellung eines Expresspasses……………………………….100 Euro 
(9) Ausstellung eines Expresspasses bis zur Vollendung des zwölften 

Lebensjahres ……………………………………………………………..45 Euro 
(10) Ausstellung eines Ein-Tages-Expresspasses………………….. 20 Euro 
(11) Ausstellung eines Ein-Tages-Expresspasses bis zur Vollendung des 

zwölften Lebensjahres…………………………………………………. 165 Euro 
TARIFPOST 7 Visa 
(1) Einbringung eines Antrages auf Erteilung eines Einreisetitels 

1. Flugtransitvisum (Visum für den Flughafentransit, Visum A), 
Durchreisevisum (Visum B), Reisevisum (Visum C) ……………. 60 Euro
2. . Sammelvisum für den Flughafentransit, die Durchreise oder als 
Reisevisum für 5 bis 50 Personen ………………………………… 

60 Euro 
plus  
1 Euro  
pro 
Person

3. Aufenthaltsvisum (Visum für den längerfristigen Aufenthalt, 
Visum D; Aufenthaltsvisum, das gleichzeitig als Visum für den 
kurzfristigen Aufenthalt Gültigkeit besitzt, Visum D+C) ………... 75 Euro

 

TARIFPOST 7 Visa 
(1) Einbringung eines Antrages auf Erteilung eines 

Einreisetitels als Aufenthaltsvisum (Visum für den längerfristigen 
Aufenthalt, Visum D) ……………………………………………….. 100 Euro 

 

(4) Gebührenfrei sind der Antrag auf und die Erteilung eines Visums für: (2) Gebührenfrei ist der Antrag auf und die Erteilung eines Visum D für:.
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 1. Kinder unter 6 Jahren, 1. Kinder unter sechs Jahren,
 2. Schüler, Studenten, postgraduierte Studenten und begleitende Lehrer im 

Rahmen einer Reise zu Studien- oder Ausbildungszwecken,
 

 3. Forscher aus Drittstaaten im Sinne der Empfehlung 2005/761/EG 
(ABl. L 289/23 vom 3.11.2005) des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 28. September 2005 zur Erleichterung der Ausstellung 
einheitlicher Visa durch die Mitgliedstaaten für den kurzfristigen 
Aufenthalt an Forscher aus Drittstaaten, die sich zu Forschungszwecken 
innerhalb der Gemeinschaft bewegen,

 2. Forscher aus Drittstaaten im Sinne der Empfehlung 2005/761/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. September 2005, ABl. 
Nr. L 289 vom 03.11.2005 S. 23, zur Erleichterung der Ausstellung 
einheitlicher Visa durch die Mitgliedstaaten für den kurzfristigen 
Aufenthalt an Forscher aus Drittstaaten, die sich zu Forschungszwecken 
innerhalb der Gemeinschaft bewegen,

  3. Vertreter gemeinnütziger Organisationen bis zum Alter von 25 Jahren, 
die an Seminaren, Konferenzen, Sport-, Kultur- oder 
Lehrveranstaltungen teilnehmen, die von gemeinnützigen Organisationen 
organisiert werden,

 4. begünstigte Drittstaatsangehörige im Sinne des § 2 Abs. 4 Z 11 des 
Fremdenpolizeigesetzes 2005 (FPG, BGBl. I Nr. 100). 

 4. begünstigte Drittstaatsangehörige und Familienangehörige im Sinne des 
§ 2 Abs. 4 Z 11 und 12 des Fremdenpolizeigesetzes 2005 – FPG, BGBl. I 
Nr. 100. 

(5) Von der Gebühr für Antrag auf und Erteilung von Visa kann im 
Einzelfall Abstand genommen werden bei Beantragung eines Visums:

(3) Von der Gebühr für Antrag auf und Erteilung eines Visum D kann im 
Einzelfall Abstand genommen werden bei Beantragung eines Visums:

 1. für Dienstreisen in Diplomatenpässe oder eines Diplomatenvisums in 
gewöhnliche Reisepässe, 

 1. für Dienstreisen in Diplomatenpässe oder eines Diplomatenvisums in 
gewöhnliche Reisepässe,

 2. für Dienstreisen in Dienstpässe oder eines Dienstvisums in gewöhnliche 
Reisepässe,

 2. für Dienstreisen in Dienstpässe oder eines Dienstvisums in gewöhnliche 
Reisepässe,

 3. in Reisedokumente nach Art. 28 der Konvention über die Rechtsstellung 
der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 55/1955,

 3. in Reisedokumente nach Art. 28 der Konvention über die Rechtsstellung 
der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 55/1955,

 4. für Studenten und Stipendiaten an österreichischen Universitäten und 
Hochschulen sowie an der Diplomatischen Akademie, 

 4. für Schüler, Studenten, postgraduierte Studenten, Teilnehmer an 
Aufbaustudiengängen und Stipendiaten an österreichischen Schulen, 
Universitäten und Hochschulen sowie an der Diplomatischen Akademie, 
insbesondere dann, wenn Gegenseitigkeit vorliegt,

 5. für Ausländer hinsichtlich ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit in der 
Forschung und Lehre, in der Entwicklung und der Erschließung der 
Künste sowie in der Lehre der Kunst an österreichischen Universitäten 
und Hochschulen sowie an der Diplomatischen Akademie,

 5. für Ausländer hinsichtlich ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit in der 
Lehre, in der Entwicklung und der Erschließung der Künste sowie in der 
Lehre der Kunst an österreichischen Universitäten und Hochschulen 
sowie an der Diplomatischen Akademie,

 6. für Teilnehmer an in Österreich stattfindenden religiösen, 
wissenschaftlichen, künstlerischen, kulturellen, politischen und 

 6. für Teilnehmer an in Österreich stattfindenden religiösen, 
wissenschaftlichen, künstlerischen, kulturellen, politischen und 
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sportlichen Veranstaltungen, wenn Gegenseitigkeit gewährleistet ist, sportlichen Veranstaltungen, wenn Gegenseitigkeit gewährleistet ist,

  7. für Personen bis zum Alter von 25 Jahren, die an Seminaren, 
Konferenzen, Sport-, Kultur- oder Lehrveranstaltungen teilnehmen, die 
von gemeinnützigen Organisationen organisiert werden,

 7. für Teilnehmer an Austauschaktionen für Kinder einschließlich der 
Begleitpersonen, 

 8. für Teilnehmer an Austauschaktionen für Kinder einschließlich der 
Begleitpersonen,

 8. für Teilnehmer an Veranstaltungen zur Förderung der wirtschaftlichen 
Beziehungen mit dem Ausland und für Besucher solcher 
Veranstaltungen, wenn Gegenseitigkeit gewährleistet ist,

 9. für Teilnehmer an Veranstaltungen zur Förderung der wirtschaftlichen 
Beziehungen mit dem Ausland und für Besucher solcher 
Veranstaltungen, wenn Gegenseitigkeit gewährleistet ist, und

 9. für Angehörige von in Österreich beerdigten Kriegsopfern oder Opfern 
der politischen oder rassischen Verfolgung.

 10. für Angehörige von in Österreich beerdigten Kriegsopfern oder Opfern 
der politischen oder rassischen Verfolgung.

3. Hauptstück 
Justiz 

1. Abschnitt 
Zivilrechtsangelegenheiten 

Artikel 13
Änderung des Aktiengesetzes 

§ 258. (1) Die Vorstandsmitglieder oder die Abwickler, im Falle einer 
inländischen Zweigniederlassung die für diese im Inland vertretungsbefugten 
Personen, sind, unbeschadet der allgemeinen unternehmensrechtlichen 
Vorschriften, zur Befolgung der §§ 33 Abs. 3, 65a Abs. 3, 81, 89 Abs. 1, 95 
Abs. 2 und 3, 96 Abs. 1 und 3, 104 Abs. 1, 2 und 4, 105 Abs. 2, 108 Abs. 3 bis 5, 
110 Abs. 1, 118 Abs. 1, 128 Abs. 2, 133 Abs. 1 bis 3, 174 Abs. 2, 197 Abs. 5, 
207 Abs. 1, 211 Abs. 1 und 2, 214 Abs. 2, 225k Abs. 1 dieses Bundesgesetzes 
sowie der §§ 222 Abs. 1 und 281 UGB vom Gericht durch Zwangsstrafen bis zu 
3 600 Euro anzuhalten. § 283 Abs. 2 bis 4 UGB ist anzuwenden.

§ 258. (1) Die Vorstandsmitglieder oder die Abwickler, im Falle einer 
inländischen Zweigniederlassung die für diese im Inland vertretungsbefugten 
Personen, sind, unbeschadet der allgemeinen unternehmensrechtlichen 
Vorschriften, zur Befolgung der §§ 33 Abs. 3, 65a Abs. 3, 81, 89 Abs. 1, 95 Abs. 2 
und 3, 96 Abs. 1 und 3, 104 Abs. 1, 2 und 4, 105 Abs. 2, 108 Abs. 3 bis 5, 110 
Abs. 1, 118 Abs. 1, 128 Abs. 2, 133 Abs. 1 bis 3, 174 Abs. 2, 197 Abs. 5, 207 
Abs. 1, 211 Abs. 1 und 2, 214 Abs. 2, 225k Abs. 1 dieses Bundesgesetzes sowie 
der §§ 222 Abs. 1 und 281 UGB vom Gericht durch Zwangsstrafen bis zu 
3 600 Euro anzuhalten. § 24 Abs. 2 bis 5 FBG ist anzuwenden.

(2) ... (2) unverändert
§ 262. (1) bis (21) ... § 262. (1) bis (21) unverändert
 (22) § 258 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I 
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Nr. xxx/2010, ist auf Verstöße gegen die in § 258 Abs. 1 genannten Pflichten 
anzuwenden, die nach dem 1. Jänner 2011 gesetzt werden.

Artikel 14
Änderung des Arbeits- und Sozialgerichtsgesetzes 

§ 12. (1) bis (5) … § 12. (1) bis (5) unverändert
(6) Bei der Bestimmung der fachkundigen Laienrichter soll sich die 

Senatszusammensetzung (§ 412 ZPO) nicht ändern; soweit dies nicht vermieden 
werden kann, sind die Gründe hiefür im Akt festzuhalten.

(6) Bei der Bestimmung der fachkundigen Laienrichter sollen Änderungen 
der Senatszusammensetzung (§ 412 ZPO) tunlichst vermieden werden. 

§ 38. (1) … § 38. (1) unverändert
(2) Ist für eine Rechtsstreitigkeit anstelle des angerufenen Gerichts ein 

anderes Gericht als Arbeits- und Sozialgericht zuständig, so hat sie das 
angerufene Gericht, sofern seine Unzuständigkeit nicht geheilt ist, nach 
Anhörung des Klägers an das nicht offenbar unzuständige Gericht von Amts 
wegen zu überweisen.

(2) Ist für eine Rechtsstreitigkeit anstelle des angerufenen Gerichts ein 
anderes Gericht als Arbeits- und Sozialgericht zuständig, so hat sie das angerufene 
Gericht, sofern seine Unzuständigkeit nicht geheilt ist, an das nicht offenbar 
unzuständige Gericht von Amts wegen zu überweisen. 

(3) bis (5) … (3) bis (5) unverändert
§ 39. (1) Das Verfahren ist besonders rasch durchzuführen; Ladungen und 

Entscheidungen sind unverzüglich auszufertigen. Der § 439 ZPO ist 
anzuwenden.

§ 39. (1) Das Verfahren ist besonders rasch durchzuführen; Ladungen und 
Entscheidungen sind unverzüglich auszufertigen. 

(2) … (2) unverändert
 1. die Bestimmungen über die richterliche Anleitungs- und 

Belehrungspflicht (§§ 432, 435 ZPO); hiebei hat der Vorsitzende die 
Parteien über die bei derartigen Arbeits- und Sozialrechtssachen in 
Betracht kommenden besonderen Vorbringen und Beweisanbietungen 
zu belehren, die zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung 
(Rechtsverteidigung) dienen können, und sie zur Vornahme der sich 
anbietenden derartigen Prozeßhandlungen anzuleiten;

 1. unverändert 

 2. die Bestimmungen über die Möglichkeit des Anbringens zu Protokoll 
(§§ 434, 520 ZPO); liegt der Wohnsitz, der Aufenthalts- oder der 
Beschäftigungsort der Partei außerhalb des Bezirksgerichtssprengels 
(des Ortes), in dem das für das Verfahren zuständige Landesgericht 
seinen Sitz hat, so können die Anbringen auch beim Bezirksgericht des 
Wohnsitzes, des Aufenthalts- oder des Beschäftigungsorts der Partei zu 

 2. die Bestimmungen über die Möglichkeit des Anbringens zu Protokoll 
(§ 434 ZPO); liegt der Wohnsitz, der Aufenthalts- oder der 
Beschäftigungsort der Partei außerhalb des Bezirksgerichtssprengels (des 
Ortes), in dem das für das Verfahren zuständige Landesgericht seinen Sitz 
hat, so können die Anbringen auch beim Bezirksgericht des Wohnsitzes, 
des Aufenthalts- oder des Beschäftigungsorts der Partei zu Protokoll 
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Protokoll gegeben werden; das Bezirksgericht hat das Protokoll 
unverzüglich an das zuständige Landesgericht als Arbeits-und 
Sozialgericht weiterzuleiten; 

gegeben werden; das Bezirksgericht hat das Protokoll unverzüglich an das 
zuständige Landesgericht als Arbeits-und Sozialgericht weiterzuleiten; 

 3. … 3. unverändert
(3) … (3) unverändert
(4) Die Bestimmungen über die verhandlungsfreie Zeit (§§ 222 bis 225 

ZPO) sind nicht anzuwenden. 
(4) § 222 ZPO ist nicht anzuwenden. 

(5) bis (7) … (5) bis (7) unverändert
§ 75. (1) bis (3) … § 75. (1) bis (3) unverändert
 (4) Als Dolmetscher ist eine vom Bundesministerium für Justiz oder in dessen 

Auftrag von der Justizbetreuungsagentur zur Verfügung gestellte geeignete Person 
zu bestellen. Steht eine geeignete Person nicht oder nicht für die angefragte Zeit 
zur Verfügung, so kann das Gericht auch eine andere geeignete Person als 
Dolmetscher bestellen. Dabei ist vorrangig eine in die Gerichtssachverständigen- 
und Gerichtsdolmetscherliste (§ 2 Abs. 1 SDG) eingetragene Person zu bestellen. 

§ 90. Für das Rechtsmittelverfahren gelten folgende Besonderheiten: § 90. (1) Für das Rechtsmittelverfahren gelten folgende Besonderheiten:
 1.  bis 3. … 1. bis 3. unverändert

 (2) Ein Fall des § 496 Abs. 3 ZPO liegt insbesondere vor, wenn die 
Ergänzung der Verhandlung nur in der Einholung eines oder mehrerer Gutachten 
besteht. Im Beweisergänzungsverfahren ist Vorbringen zur Änderung des 
Gesundheitszustandes unzulässig. Ergeben sich aufgrund eines eingeholten 
Gutachtens unabsehbare Weiterungen des Verfahrens, so kann die Sache an die 
erste Instanz zurückverwiesen werden.

§ 98. (1) bis (22) … § 98. (1) bis (22) unverändert
(22) § 72 Z 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 116/2009 tritt 

mit 1. Jänner 2010 in Kraft. 
(23) § 72 Z 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 116/2009 tritt 

mit 1. Jänner 2010 in Kraft.
(23) § 7 Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 58/2010 tritt 

mit 1. August 2010 in Kraft. 
(24) § 7 Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 58/2010 tritt 

mit 1. August 2010 in Kraft.
 (25) §§ 12, 35, 38, 39 und 90 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2011, 

BGBl. I Nr. xxx/2010, treten mit 1. Mai 2011 in Kraft. § 75 in der Fassung des 
genannten Bundesgesetzes tritt mit 1. Juli 2011 in Kraft. § 38 in der Fassung des 
Budgetbegleitgesetzes 2011 ist auf Verfahren anzuwenden, in denen die Klage 
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nach dem 30. April 2011 angebracht wird. § 90 in der Fassung des genannten 
Bundesgesetzes ist anzuwenden, wenn das Datum der Entscheidung erster Instanz 
nach dem 30. April 2011 liegt.

Artikel 15
Änderung des Außerstreitgesetzes 

§ 10. (1) bis (5) … § 10. (1) bis (5) unverändert
 (6) § 86a ZPO gilt sinngemäß.
§ 23. (1) Die Bestimmungen der Zivilprozessordnung über die Fristen, 

ausgenommen diejenigen über die Unterbrechung durch die verhandlungsfreie 
Zeit, sind sinngemäß anzuwenden. 

§ 23. (1) Die Bestimmungen der Zivilprozessordnung über die Fristen, 
ausgenommen § 222 ZPO, sind sinngemäß anzuwenden. 

(2) … (2) unverändert
§ 46. (1) bis (2) … (1) bis (2) unverändert
(3) Nach Ablauf der Rekursfrist können Beschlüsse angefochten werden, 

wenn ihre Abänderung oder Aufhebung mit keinem Nachteil für eine andere 
Person verbunden ist.

 

§ 47. (1) Der Rekurs ist durch Überreichung eines Schriftsatzes beim Gericht 
erster Instanz zu erheben; er kann von Parteien, die nicht durch einen 
Rechtsanwalt oder einen Notar vertreten sind, auch mündlich zu Protokoll erklärt 
werden. 

§ 47. (1) Der Rekurs ist durch Überreichung eines Schriftsatzes beim 
Gericht erster Instanz zu erheben; er kann nicht zu gerichtlichem Protokoll erklärt 
werden. 

(2) bis (3) … (2) bis (3) unverändert
 Inkrafttreten und Übergangsbestimmung zum Bundesgesetz BGBl. I 

Nr. xxx/2010 
 § 207h. §§ 10, 23, 46 und 47 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 

2011, BGBl. I Nr. xxx/2010, treten mit 1. Mai 2011 in Kraft. § 10 in der Fassung 
des genannten Bundesgesetzes ist auf Schriftsätze anzuwenden, die nach dem 
30. April 2011 bei Gericht einlangen. §§ 46 und 47 in der Fassung des 
Budgetbegleitgesetzes 2011 sind anzuwenden, wenn das Datum der Entscheidung 
erster Instanz nach dem 30. April 2011 liegt.
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Artikel 16
Änderung des Baurechtsgesetzes 

§ 13. (1) … § 13. (1) unverändert
(2) Zugleich sind die zur Vorschreibung und Eintreibung der von der 

Liegenschaft zu entrichtenden Steuern, Zuschläge, 
Vermögensübertragungsgebühren und sonstigen öffentlichen Abgaben berufenen 
Organe, soweit diese Abgaben ein Vorzugsrecht vor den im Grundbuch 
eingetragenen Pfandrechten genießen, aufzufordern, ihre Ansprüche binnen 14 
Tagen bei Gericht anzumelden, widrigens sie dem einzutragenden Baurecht im 
Range nachstehen würden. Die Aufzufordernden sind in dem Gesuch um 
Eintragung des Baurechtes anzugeben. Der Beschluß ist den Aufgeforderten zu 
eigenen Handen zuzustellen. 

(2) Zugleich sind die zur Vorschreibung und Eintreibung der von der 
Liegenschaft zu entrichtenden Steuern, Zuschläge, 
Vermögensübertragungsgebühren und sonstigen öffentlichen Abgaben berufenen 
Organe, soweit diese Abgaben ein Vorzugsrecht vor den im Grundbuch 
eingetragenen Pfandrechten genießen, aufzufordern, ihre Ansprüche binnen 14 
Tagen bei Gericht anzumelden, widrigens sie dem einzutragenden Baurecht im 
Range nachstehen würden. Die Aufzufordernden sind in dem Gesuch um 
Eintragung des Baurechtes anzugeben. Der Beschluss ist den Aufgeforderten mit 
Zustellnachweis zuzustellen. Die Zustellung an einen Ersatzempfänger ist 
zulässig.

Artikel 17
Änderung des Eisenbahn-Enteignungsentschädigungsgesetzes 

§ 7. (1) bis (2) … § 7. (1) bis (2) unverändert
 (3) Im Enteignungsverfahren hat der Enteignungsgegner Anspruch auf 

Ersatz der zur zweckentsprechenden Rechtsverteidigung notwendigen Kosten 
seiner rechtsfreundlichen Vertretung und sachverständigen Beratung. Dem 
Enteignungsgegner gebührt voller Kostenersatz, soweit der Enteignungsantrag 
ab- oder zurückgewiesen oder in einem nicht nur geringfügigen Umfang 
zurückgezogen wird. In allen anderen Fällen gebührt dem Enteignungsgegner 
eine Pauschalvergütung in Höhe von 1,5 vH der festgesetzten 
Enteignungsentschädigung, mindestens aber 500 Euro und höchstens 7 500 Euro. 

§ 43. (1) Die im Enteignungsverfahren erlassenen Bescheide (§§ 18 und 37) 
werden nach den Vorschriften zugestellt, die für die Zustellung zu eigenen 
Handen maßgebend sind. 

§ 43. (1) Die im Enteignungsverfahren erlassenen Bescheide (§§ 18 und 37) 
sind mit Zustellnachweis zuzustellen. Die Zustellung an einen Ersatzempfänger 
ist zulässig. 

(2) … (2) unverändert
§ 48. (1) bis (3) … § 48. (1) bis (3) unverändert
 (4) § 7 Abs. 3 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I 
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Nr. xxx/2010, tritt mit 1. Jänner 2011 in Kraft. § 43 Abs. 1 in der Fassung des 
genannten Bundesgesetzes tritt mit 1. Mai 2011 in Kraft. Der § 7 Abs. 3 in der 
Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2011 ist auf Verfahren anzuwenden, bei 
denen der Antrag auf Enteignung nach dem 31. Dezember 2010 bei der Behörde 
eingelangt ist. Verfahren, bei denen der Antrag auf Enteignung vor diesem 
Zeitpunkt eingelangt ist, sind nach den bisher geltenden Vorschriften zu Ende zu 
führen. § 43 ist in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2011 anzuwenden, 
wenn das zuzustellende Schriftstück nach dem 30. April 2011 abgefertigt wird. 

Artikel 18
Änderung der Exekutionsordnung 

§ 78. … § 78. (1) unverändert
 (2) Nicht anzuwenden sind die Bestimmungen über die Hemmung und 

Erstreckung von Fristen nach § 222 ZPO.
§ 80. … § 80. unverändert

 1. … 1. unverändert
 2. wenn die Ladung oder Verfügung, durch die das Verfahren vor dem 

auswärtigen Gerichte oder der auswärtigen Behörde eingeleitet wurde, der 
Person, wider welche Execution geführt werden soll, entweder in dem 
betreffenden auswärtigen Gebiete oder mittels Gewährung der Rechtshilfe 
in einem anderen Staatsgebiete oder im Inlande zu eigenen Handen 
zugestellt wurde; 

 2. wenn die Ladung oder Verfügung, durch die das Verfahren vor dem 
auswärtigen Gerichte oder der auswärtigen Behörde eingeleitet wurde, 
der Person, wider welche Exekution geführt werden soll, entweder in 
dem betreffenden auswärtigen Gebiete oder mittels Gewährung der 
Rechtshilfe in einem anderen Staatsgebiete oder im Inlande nach den für 
die Zustellung von Klagen geltenden Vorschriften zugestellt wurde;

 3. … 3. unverändert
§ 249. (1) bis (2a) … § 249. (1) bis (2a) unverändert
(3) Im vereinfachten Bewilligungsverfahren dürfen Vollzugshandlungen 

frühestens 14 Tage nach Zustellung der Bewilligung der Exekution vorgenommen 
werden. Sonst ist der Beschluß, durch welchen die Pfändung bewilligt wurde, dem 
Verpflichteten erst bei Vornahme der Pfändung zuzustellen. 

(3) Im vereinfachten Bewilligungsverfahren dürfen Vollzugshandlungen 
frühestens 14 Tage nach Zustellung der Bewilligung der Exekution 
vorgenommen werden. Übersteigt die im vereinfachten Bewilligungsverfahren 
hereinzubringende Forderung an Kapital nicht 500 Euro und ist die Zahlung der 
hereinzubringenden Forderung aufgrund der Zustellung der 
Exekutionsbewilligung nicht zu erwarten, so kann der Beschluss, durch welchen 
die Pfändung bewilligt wurde, dem Verpflichteten bei Vornahme der Pfändung 
zugestellt werden; Vollzugshandlungen können zugleich mit Zustellung der 
Bewilligung der Exekution vorgenommen werden. Ist die Exekution nicht im 
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vereinfachten Bewilligungsverfahren bewilligt worden, so ist der Beschluss, 
durch welchen die Pfändung bewilligt wurde, dem Verpflichteten erst bei 
Vornahme der Pfändung zuzustellen.

 Inkrafttreten und Übergangsbestimmung zur Novelle BGBl. I Nr. xxx/2010 
 § 415. § 78 und § 249 Abs. 3 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 

2011, BGBl. I Nr. xxx/2010, treten mit 1. Mai 2011 in Kraft. § 80 Z 2 tritt mit 
1. Jänner 2011 in Kraft und ist in dieser Fassung anzuwenden, wenn die Ladung 
oder Verfügung nach dem 30. Juni 2009 zugestellt worden ist. § 249 Abs. 3 ist in 
dieser Fassung anzuwenden, wenn der Exekutionsantrag nach dem 30. April 
2011 bei Gericht einlangt.

Artikel 19
Änderung des Firmenbuchgesetzes 

§ 22. (1) Von allen Eintragungen ist das zuständige Finanzamt für Gebühren 
und Verkehrsteuern (in Vorarlberg das Finanzamt Feldkirch) zu benachrichtigen. 
Der Bundesminister für Justiz wird ermächtigt, nach Maßgabe der technischen 
und personellen Möglichkeiten sowie unter Bedachtnahme auf die wirtschaftliche 
Vertretbarkeit im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen 
anzuordnen, daß diese Benachrichtigungen auf elektronischem Wege erfolgen; er 
kann hiebei zur Vereinfachung von Verwaltungsabläufen bestimmen, auf welche 
Daten die Benachrichtigungspflicht beschränkt wird und an welche 
Organisationseinheiten diese Daten zu übermitteln sind.

§ 22. (1) Von allen Eintragungen ist das Finanzamt für Gebühren, 
Verkehrsteuern und Glücksspiel zu benachrichtigen. Der Bundesminister für 
Justiz wird ermächtigt, nach Maßgabe der technischen und personellen 
Möglichkeiten sowie unter Bedachtnahme auf die wirtschaftliche Vertretbarkeit 
im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen anzuordnen, daß diese 
Benachrichtigungen auf elektronischem Wege erfolgen; er kann hiebei zur 
Vereinfachung von Verwaltungsabläufen bestimmen, auf welche Daten die 
Benachrichtigungspflicht beschränkt wird und an welche Organisationseinheiten 
diese Daten zu übermitteln sind.

(2) bis (3) ... (2) bis (3) unverändert
§ 24. (1) Wer verpflichtet ist, eine Anmeldung, eine Zeichnung der 

Namensunterschrift oder eine Einreichung von Schriftstücken zum Firmenbuch 
vorzunehmen, oder wer eine ihm nicht zustehende Firma gebraucht, ist vom 
Gericht durch Zwangsstrafen bis zu 3 600 Euro anzuhalten, seine Verpflichtung 
zu erfüllen bzw. den Gebrauch der Firma zu unterlassen oder darzutun, daß die 
Verpflichtung nicht besteht bzw. der Gebrauch der Firma rechtmäßig ist.

§ 24. (1) Wer verpflichtet ist, eine Anmeldung, eine Zeichnung der 
Namensunterschrift oder eine Einreichung von Schriftstücken zum Firmenbuch 
vorzunehmen, oder wer eine ihm nicht zustehende Firma gebraucht, ist vom 
Gericht durch Zwangsstrafen bis zu 3 600 Euro anzuhalten, seine Verpflichtung 
zu erfüllen bzw. den Gebrauch der Firma zu unterlassen. 

(2) Kommt der Betroffene einer gerichtlichen Anordnung nach Abs. 1 
innerhalb von zwei Monaten nach Eintritt der Rechtskraft des Beschlusses über 
die Verhängung der Zwangsstrafe nicht nach, so ist eine weitere Zwangsstrafe bis 
zu 3 600 Euro zu verhängen und der Beschluss über die verhängte Zwangsstrafe 
zu veröffentlichen. Eine wiederholte Verhängung von Zwangsstrafen ist zulässig.

(2) Kommt der Betroffene einer gerichtlichen Anordnung nach Abs. 1 
innerhalb von zwei Monaten nach Eintritt der Rechtskraft des Beschlusses über 
die Verhängung der Zwangsstrafe nicht nach, so ist eine weitere Zwangsstrafe bis 
zu 3 600 Euro zu verhängen und – wurde zuvor bereits einmal nach diesem 
Absatz vorgegangen – der Beschluss über die verhängte Zwangsstrafe zu 
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veröffentlichen. Eine wiederholte Verhängung von Zwangsstrafen ist zulässig.

(3) Eine verhängte Zwangsstrafe ist auch dann zu vollstrecken, wenn der 
gerichtlichen Anordnung nachgekommen wurde oder deren Erfüllung unmöglich 
geworden ist. 

(3) Vor Verhängung der ersten Zwangsstrafe ist der Betroffene aufzufordern, 
die Verpflichtung zu erfüllen bzw. den Gebrauch der Firma zu unterlassen oder 
darzutun, dass die Verpflichtung nicht besteht bzw. der Gebrauch der Firma 
rechtmäßig ist, und eine konkrete Zwangsstrafe für den Fall der Nichtbefolgung 
anzudrohen. Diese Aufforderung ist wie eine Klage zuzustellen.

 (4) Das Gericht kann anstelle der Androhung einer Zwangsstrafe (Abs. 3) 
mit Zwangsstrafverfügung im Bereich des für den Pflichtverstoß vorgesehenen 
Strafrahmens vorgehen, wenn der Pflichtverstoß anhand der Umstände naheliegt; 
diesfalls sind die Bestimmungen des § 283 Abs. 2 und 3 UGB sinngemäß 
anzuwenden. 

 (5) Kommen die gesetzlichen Vertreter einer mittelgroßen (§ 221 Abs. 2 
UGB) Kapitalgesellschaft ihren Verpflichtungen auch nach Verhängung einer 
weiteren Zwangsstrafe nicht nach, beträgt der Höchstbetrag nach Abs. 2 das 
Dreifache, kommen die gesetzlichen Vertreter einer großen (§ 221 Abs. 3 UGB) 
Kapitalgesellschaft ihren Verpflichtungen auch nach Verhängung einer weiteren 
Zwangsstrafe nicht nach, beträgt dieser Höchstbetrag das Sechsfache. Als 
Grundlage für die Größenklasse kann der zuletzt vorgelegte Jahresabschluss 
herangezogen werden. Eine verhängte Zwangsstrafe ist auch dann zu 
vollstrecken, wenn der gerichtlichen Anordnung nachgekommen wurde oder 
deren Erfüllung unmöglich geworden ist.

§ 43. (1) bis (6) ... § 43. (1) bis (6) unverändert
 (7) Die §§ 22 Abs. 1 und 24 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2011, 

BGBl. I Nr. xxx/2010, treten mit 1. Jänner 2011 in Kraft; § 24 ist auf 
Pflichtverstöße anzuwenden, die nach dem 1. Jänner 2011 gesetzt werden.

Artikel 20
Änderung des Fortpflanzungsmedizingesetzes 

§ 7. (1) bis (2) … § 7. (1) bis (2) unverändert
(3) Einer medizinisch unterstützten Fortpflanzung hat bei Lebensgefährten in 

jedem Fall, bei Ehegatten nur, wenn der Samen eines Dritten verwendet wird, eine 
eingehende Beratung durch ein Gericht oder einen Notar über die rechtlichen 
Folgen der Zustimmung (§ 8) voranzugehen.

(3) Einer medizinisch unterstützten Fortpflanzung hat bei Lebensgefährten 
in jedem Fall, bei Ehegatten nur, wenn der Samen eines Dritten verwendet wird, 
eine eingehende Beratung durch einen Notar über die rechtlichen Folgen der 
Zustimmung (§ 8) voranzugehen.
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§ 8. (1) Eine medizinisch unterstützte Fortpflanzung darf bei Ehegatten nur 
mit deren schriftlicher Zustimmung durchgeführt werden; bei Lebensgefährten 
muß die Zustimmung in Form eines gerichtlichen Protokolls oder eines 
Notariatsakts erteilt werden. Bei Verwendung von Samen eines Dritten bedarf die 
Zustimmung zu dieser Methode stets eines gerichtlichen Protokolls oder eines 
Notariatsakts.

§ 8. (1) Eine medizinisch unterstützte Fortpflanzung darf bei Ehegatten nur 
mit deren schriftlicher Zustimmung durchgeführt werden; bei Lebensgefährten 
muss die Zustimmung in Form eines Notariatsakts erteilt werden. Bei 
Verwendung von Samen eines Dritten bedarf die Zustimmung zu dieser Methode 
stets eines Notariatsakts. 

(2) bis (5) … (2) bis (5) unverändert

Artikel 21
Änderung des Gebührenanspruchsgesetzes 

§ 1. (1) Natürliche Personen, die als Zeuginnen, Zeugen, Sachverständige, 
Dolmetscherinnen, Dolmetscher, Geschworene, Schöffinnen und Schöffen in 
gerichtlichen Verfahren und in einem Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft 
(§ 103 Abs. 2 StPO) tätig sind, haben Anspruch auf Gebühren nach diesem 
Bundesgesetz. 

§ 1. (1) Natürliche Personen, die als Zeuginnen, Zeugen, Sachverständige, 
Dolmetscherinnen, Dolmetscher, Geschworene, Schöffinnen und Schöffen in 
gerichtlichen Verfahren und in einem Ermittlungsverfahren der 
Staatsanwaltschaft (§ 103 Abs. 2 StPO) tätig sind, haben Anspruch auf Gebühren 
nach diesem Bundesgesetz. Dies gilt nicht für dem Gericht oder der 
Staatsanwaltschaft vom Bundesministerium für Justiz oder in dessen Auftrag von 
der Justizbetreuungsagentur gemäß § 75 Abs. 4 ASGG oder § 126 Abs. 2a StPO 
zur Verfügung gestellte Dolmetscherinnen und Dolmetscher.

(2) … (2) unverändert
§ 20. (1) bis (2) … § 20. (1) bis (2) unverändert
(3) Die Gebührenbeträge sind auf volle 10 Cent aufzurunden. (3) Die Gebührenbeträge sind kaufmännisch auf volle 10 Cent zu runden.
§ 39. (1) bis (1a) … § 39. (1) bis (1a) unverändert
(2) Die Gebührenbeträge sind auf volle 10 Cent aufzurunden. (2) Die Gebührenbeträge sind auf volle Euro abzurunden.
(3) bis (4) … (3) bis (4) unverändert
§ 64. Der Bundesminister für Justiz wird ermächtigt, im Einvernehmen mit 

dem Bundesminister für Finanzen durch Verordnung zu den in diesem 
Bundesgesetz angeführten festen Beträgen einen Zuschlag festzusetzen, soweit 
dies notwendig ist, um diese Beträge den geänderten wirtschaftlichen 
Verhältnissen anzupassen. Die sich hiernach ergebenden Gebühren sind in der 
Verordnung festzustellen; die Beträge sind auf volle 10 Cent aufzurunden. 

§ 64. Der Bundesminister für Justiz wird ermächtigt, im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Finanzen durch Verordnung zu den in diesem 
Bundesgesetz angeführten festen Beträgen einen Zuschlag festzusetzen, soweit 
dies notwendig ist, um diese Beträge den geänderten wirtschaftlichen 
Verhältnissen anzupassen. Die sich hiernach ergebenden Gebühren sind in der 
Verordnung festzustellen; die Beträge sind kaufmännisch auf volle 10 Cent zu 
runden.
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Artikel 22
Änderung des Gerichtlichen Einbringungsgesetzes 

§ 5. (1) Zur Sicherung des Anspruches auf die im § 1 angeführten Beträge 
steht dem Bunde schon vor der Entscheidung über den Anspruch das 
Zurückbehaltungsrecht an den in gerichtliche Verwahrung genommenen 
Geldbeträgen und beweglichen körperlichen Sachen des Zahlungspflichtigen 
einschließlich der erlegten Kostenvorschüsse zu. Das Zurückbehaltungsrecht 
unterliegt den gleichen Beschränkungen, die bei der Eintreibung der zu 
sichernden Beträge zu beachten sind. 

§ 5. (1) Zur Sicherung der nach § 1 einzubringenden Beträge steht dem Bund 
schon vor der Entscheidung über den Anspruch das Zurückbehaltungsrecht an den 
in gerichtliche Verwahrung genommenen Geldbeträgen und beweglichen 
körperlichen Sachen des Zahlungspflichtigen einschließlich der erlegten 
Kostenvorschüsse sowie an sichergestellten und beschlagnahmten Gegenständen 
(§§ 109, 110 und 115 StPO) des Beschuldigten (Angeklagten) zu; dieses 
Zurückbehaltungsrecht besteht auch in Ansehung jener Beträge, von deren 
Entrichtung die Partei im Wege der Verfahrenshilfe einstweilig befreit ist (§§ 8, 9 
GGG). An sichergestellten und beschlagnahmten Gegenständen (§§ 109, 110 und 
115 StPO) des Beschuldigten (Angeklagten) steht dem Bund zur Sicherung der 
nach § 1 Z 1 bis 4 einzubringenden Beträge das Zurückbehaltungsrecht schon vor 
dem Entstehen der Zahlungspflicht zu. Das Zurückbehaltungsrecht unterliegt den 
gleichen Beschränkungen, die bei der Eintreibung der zu sichernden Beträge zu 
beachten sind. 

(2) ... (2) unverändert
§ 19a. (1) bis (8) … § 19a. (1) bis (8) unverändert
 (9) § 5 Abs. 1 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I 

Nr. xxx/2010, tritt mit 1. Jänner 2011 in Kraft und ist auf Verwahrnisse 
anzuwenden, die sich nach dem 31. Dezember 2010 in Verwahrung befinden.

Artikel 23
Änderung des Gerichtsgebührengesetzes 

§ 2. … § 2. unverändert
 1. … 1. unverändert
 a) bis b) … a) bis b) unverändert
 c) für das zivilgerichtliche Verfahren zweiter und dritter Instanz sowie 

für das Verfahren zur Erlassung einstweiliger Verfügungen zweiter 
und dritter Instanz in einem und außerhalb eines Zivilprozesses mit der 
Überreichung der Rechtsmittelschrift; 

 c) für das zivilgerichtliche Verfahren zweiter und dritter Instanz sowie 
für das Verfahren zur Erlassung einstweiliger Verfügungen zweiter 
und dritter Instanz in einem und außerhalb eines Zivilprozesses mit der 
Überreichung der Rechtsmittelschrift, für das sozialgerichtliche 
Verfahren (Tarifpost 1 Z II) mit der Zustellung der Entscheidung jener 
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Instanz, in der der Dolmetscher gemäß § 75 Abs. 4 ASGG beigezogen 
wurde, an den Versicherungsträger;

d) bis j) … d) bis j) unverändert
 2. bis 6. … 2. bis 6. unverändert
 7. hinsichtlich der in Tarifpost 14 Z 3, 4, 8, 9 und 10 angeführten Anträge 

mit deren Überreichung, bei Protokollaranträgen mit dem Beginn der 
Niederschrift;

 7. hinsichtlich der in Tarifpost 14 Z 3, 4, 8, 9, 10 und 11 sowie 
Anmerkung 3 zur Tarifpost 14 angeführten Anträge mit deren 
Überreichung, bei Protokollaranträgen mit dem Beginn der Niederschrift; 

 7a. bis 7c. … 7a. bis 7c. unverändert
 8. bei Abschriften (Duplikaten, Abschriften und Ausdrucken aus dem 

Grundbuch und dem Firmenbuch und den jeweiligen Hilfsverzeichnissen 
und Akten sowie aus den Schiffsregisterakten), Amtsbestätigungen 
(Zeugnissen) sowie bei Jahresabschlüssen und Schiffsregisterauszügen 
mit deren Bestellung (Veranlassung);

 8. bei Abschriften (Kopien, Ablichtungen, Auszüge und Ausdrucke), 
Amtsbestätigungen (Zeugnissen) sowie bei Jahresabschlüssen und 
Schiffsregisterauszügen mit deren Bestellung, Veranlassung 
beziehungsweise Herstellung durch die Partei; 

 9. … 9. unverändert
§ 4. (1) bis (5) … § 4. (1) bis (5) unverändert
(6) Die festen Gebühren, die in den Tarifposten 9 lit. d (Abschriftgebühr), 10 

III (Firmenbuch- und Schiffsregisterauszüge), 11 (Beglaubigungen und 
Beurkundungen), 14 Z 2 (Justizverwaltungsgebühren) und 15 (Abschriften und 
Amtsbestätigungen) angeführt sind, sind durch Bareinzahlung bei Gericht oder 
durch Verwendung von Bankkarten mit Bankomatfunktion oder Kreditkarten zu 
entrichten; bei Erteilung der Abbuchungsermächtigung können sie auch durch 
Abbuchung und Einziehung entrichtet werden.

(6) Die festen Gebühren, die in den Tarifposten 9 lit. d (Grundbuchs-
auszüge), 10 III (Firmenbuch- und Schiffsregisterauszüge), 11 (Beglaubigungen 
und Beurkundungen), 14 Z 2 (Justizverwaltungsgebühren) und 15 (Abschriften, 
Amtsbestätigungen, Ausdrucke und Apostillen) angeführt sind, sind durch 
Bareinzahlung bei Gericht oder durch Verwendung von Bankkarten mit Banko-
matfunktion oder Kreditkarten zu entrichten; bei Erteilung der Abbuchungser-
mächtigung können sie auch durch Abbuchung und Einziehung entrichtet werden. 

 (6a) bis (7) … (6a) bis (7) unverändert
§ 6a. (1) Für die Inanspruchnahme automationsunterstützter Daten-

übermittlung ist bei einer Einsicht in Geschäftsbehelfe des Exekutionsverfahrens 
(§ 73a der Exekutionsordnung) eine Justizverwaltungsgebühr von 0,04 Cent je 
dem Einsichtnehmenden übermitteltem Zeichen, bei einer Einsicht in die 
Geschäftsregister der Verfahrensautomation Justiz eine Justizverwaltungsgebühr 
von 20 Cent je abgefragtem Geschäftsfall und bei einer Einsicht in die 
Urkundensammlung des Grundbuchs eine Justizverwaltungsgebühr von 70 Cent 
je abgefragter Urkunde zu entrichten. Wird zur Einsicht eine Übermittlungsstelle 
in Anspruch genommen, so ist die Justizverwaltungsgebühr dem 
Gebührenschuldner von der Übermittlungsstelle (gemeinsam mit deren Kosten) in 
Rechnung zu stellen und dem Bund gutzuschreiben.

§ 6a. (1) Für die Inanspruchnahme automationsunterstützter Daten-
übermittlung ist bei einer Einsicht in Geschäftsbehelfe des Exekutionsverfahrens 
(§ 73a der Exekutionsordnung) eine Justizverwaltungsgebühr von 0,04 Cent je 
dem Einsichtnehmenden übermitteltem Zeichen, bei einer Einsicht in die 
Geschäftsregister der Verfahrensautomation Justiz eine Justizverwaltungsgebühr 
von 20 Cent je abgefragtem Geschäftsfall zu entrichten. Wird zur Einsicht eine 
Übermittlungsstelle in Anspruch genommen, so ist die Justizverwaltungsgebühr 
dem Gebührenschuldner von der Übermittlungsstelle (gemeinsam mit deren 
Kosten) in Rechnung zu stellen und dem Bund gutzuschreiben. 
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(2) bis (3) … (2) bis (3) unverändert
§ 7. (1) … § 7. (1) unverändert

 1. bei zivilgerichtlichen Verfahren und Exekutionsverfahren der 
Antragsteller (Kläger, Rechtsmittelwerber, betreibender Gläubiger); bei 
prätorischen Vergleichen (§ 433 ZPO) und Vereinbarungen nach § 55a 
Abs. 2 EheG jedoch beide vertragschließenden Parteien ohne Rücksicht 
auf entgegenstehende Abreden; bei sonstigen Vergleichen über 
Ansprüche, die im außerstreitigen Verfahren geltend zu machen sind, 
welche aber in einem anderen außerstreitigen oder streitigen Verfahren 
verglichen werden, jene Person, die die Entscheidungs-, Verfahrens-, 
Eingaben- oder Vergleichsgebühren zu tragen gehabt hätte, wären die 
Ansprüche in jenem außerstreitigen Verfahren geltend gemacht worden, 
das zur Durchsetzung dieser Ansprüche vorgesehen ist; 

 1. bei zivilgerichtlichen Verfahren und Exekutionsverfahren der 
Antragsteller (Kläger, Rechtsmittelwerber, betreibender Gläubiger); bei 
prätorischen Vergleichen (§ 433 ZPO) und Vereinbarungen nach § 55a 
Abs. 2 EheG jedoch beide vertragschließenden Parteien ohne Rücksicht 
auf entgegenstehende Abreden; bei sonstigen Vergleichen über 
Ansprüche, die im außerstreitigen Verfahren geltend zu machen sind, 
welche aber in einem anderen außerstreitigen oder streitigen Verfahren 
verglichen werden, jene Person, die die Entscheidungs-, Verfahrens-, 
Eingaben- oder Vergleichsgebühren zu tragen gehabt hätte, wären die 
Ansprüche in jenem außerstreitigen Verfahren geltend gemacht worden, 
das zur Durchsetzung dieser Ansprüche vorgesehen ist; in 
sozialgerichtlichen Verfahren (TP 1 Z II) entsprechend der 
Kostentragungsregel des § 77 Abs. 1 ASGG die Versicherungsträger mit 
Ausnahme der Träger der Sozialversicherung;

 2. … 2. unverändert
 3. bei Abschriften (Duplikaten, Abschriften und Ausdrucken aus dem 

Grundbuch und dem Firmenbuch und den jeweiligen Hilfsverzeichnissen 
und Akten sowie aus den Schiffsregisterakten), Amtsbestätigungen 
(Zeugnissen) sowie bei Jahresabschlüssen und Schiffsregisterauszügen 
derjenige, der darum ansucht oder in dessen Interesse diese Schriftstücke 
ausgestellt werden; 

 3. bei Abschriften (Kopien, Ablichtungen, Auszüge und Ausdrucken), 
Amtsbestätigungen (Zeugnissen), Registerauskünften sowie 
Jahresabschlüssen und Schiffsregisterauszügen derjenige, der diese 
bestellt, veranlasst beziehungsweise selbst herstellt oder in dessen 
Interesse die Ausstellung erfolgt; 

 4. bis 5. … 4. bis 5. unverändert
(2) bis (4) … (2) bis (4) unverändert
§ 12. (1) … § 12. (1) unverändert
(2) Wird eine gebührenpflichtige Eingabe gemeinschaftlich von einer oder 

mehreren gebührenpflichtigen und gebührenbefreiten Personen eingebracht, so 
hat die gebührenpflichtige Partei den vollen Gebührenbetrag zu entrichten. Das 
gleiche gilt für Abschriften (Duplikate), Amtsbestätigungen (Zeugnisse), 
Grundbuchs-, Firmenbuch- und Schiffsregisterauszüge und für Beglaubigungen, 
die auf gemeinsames Ansuchen gebührenpflichtiger und gebührenbefreiter 
Personen ausgefertigt werden, weiters für die Gebühren für sonstige 
Amtshandlungen, an denen gebührenpflichtige und gebührenbefreite Parteien 

(2) Wird eine gebührenpflichtige Eingabe gemeinschaftlich von einer oder 
mehreren gebührenpflichtigen und gebührenbefreiten Personen eingebracht, so 
hat die gebührenpflichtige Partei den vollen Gebührenbetrag zu entrichten. Das 
gleiche gilt für Abschriften (Kopien, Ablichtungen, Auszüge und Ausdrucke), 
Amtsbestätigungen (Zeugnisse), Registerauskünfte, Grundbuchs-, Firmenbuch- 
und Schiffsregisterauszüge und für Beglaubigungen, die auf gemeinsames 
Ansuchen gebührenpflichtiger und gebührenbefreiter Personen ausgefertigt 
werden, weiters für die Gebühren für sonstige Amtshandlungen, an denen 
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teilnehmen, sofern die Amtshandlung durch gemeinschaftliches Ansuchen dieser 
Parteien veranlaßt wurde oder sie zur ungeteilten Hand zahlungspflichtig sind (§ 7 
Abs. 4). 

gebührenpflichtige und gebührenbefreite Parteien teilnehmen, sofern die 
Amtshandlung durch gemeinschaftliches Ansuchen dieser Parteien veranlaßt 
wurde oder sie zur ungeteilten Hand zahlungspflichtig sind (§ 7 Abs. 4).

§ 16. (1) … § 16. (1) unverändert
 1. 733 Euro bei 1. 750 Euro bei
 a) bis d) … a) bis d) unverändert
 2. 2 465 Euro bei Streitigkeiten, die bloß die Rangordnung von 

Forderungen im Exekutionsverfahren und im Konkurs betreffen.
 2. 2 500 Euro bei Streitigkeiten, die bloß die Rangordnung von Forderungen 

im Exekutionsverfahren und im Konkurs betreffen.
(2) … (2) unverändert
§ 17. … § 17. unverändert

 a) bei bezirksgerichtlichen und arbeitsrechtlichen Streitigkeiten ein 
Betrag von 1 232 Euro; 

 a) bei bezirksgerichtlichen und arbeitsrechtlichen Streitigkeiten ein 
Betrag von 1 500 Euro;

 b) bei den zur Zuständigkeit der Gerichtshöfe gehörigen Streitigkeiten 
ein Betrag von 6 162 Euro. 

 b) bei den zur Zuständigkeit der Gerichtshöfe gehörigen Streitigkeiten 
ein Betrag von 6 500 Euro.

§ 18. (1) … § 18. (1) unverändert
(2) … (2) unverändert

 1. bis Z 2. … 1. bis 2. unverändert
  2a. Ist Gegenstand des Vergleichs eine Räumungsverpflichtung, die auch der 

Sicherung einer Forderung auf wiederkehrende Leistungen dient (etwa 
wenn auf die Räumung verzichtet wird oder von dieser kein Gebrauch 
gemacht werden soll, solange die Leistungsverpflichtung fristgerecht 
erfüllt wird), so ist in die Bemessungsgrundlage des Vergleiches neben 
dem Streitwert für die Räumung auch der Streitwert für die 
wiederkehrenden Leistungen einzurechnen.

 3. bis 4. … 3. bis 4. unverändert
(3) … (3) unverändert

IVa. Pauschalgebühren für Abfragen im Grund- und Firmenbuch 
 Zahlungspflicht für die Abfragegebühr 

 § 26b. (1) Für die Abfragegebühr nach Tarifpost 9 lit. e sind 
zahlungspflichtig:
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  1. die mit dem Zugang zur Grundbuchsdatenbank beauftragten 
Übermittlungs- und Verrechnungsstellen, die über Auftrag der Endnutzer 
Abfragen nach Tarifpost 9 lit. e Z 1 bis 16 durchführen;

  2. die Bundesrechenzentrum GmbH für im Auftrag der Körperschaften 
öffentlichen Rechts durchgeführte Abfragen.

 (2) Für die Abfragegebühr nach Tarifpost 10 Z IV sind zahlungspflichtig:
  1. die mit dem Zugang zur Firmenbuchdatenbank beauftragten 

Übermittlungs- und Verrechnungsstellen, die über Auftrag der Endnutzer 
Abfragen nach Tarifpost 10 Z IV durchführen;

  2. die Bundesrechenzentrum GmbH für im Auftrag des Bundes, der 
öffentlich-rechtlichen Fonds, deren Abgang der Bund zu decken hat, der 
im jeweiligen Bundesfinanzgesetz bezeichneten Monopol- und 
Bundesbetriebe, der Länder, der Gemeinden, der Sozialhilfeverbände 
sowie der Körperschaften öffentlichen Rechts durchgeführte Abfragen 
sowie für Sammelabfragen.

 (3) Der Anspruch des Bundes auf die Gebühr wird mit der Abfrage 
begründet. 

§ 31a. (1) Der Bundesminister für Justiz hat durch Verordnung die in diesem 
Bundesgesetz und dessen Tarif angeführten festen Gebühren sowie die in §§ 16 
und 17 angeführten Bemessungsgrundlagen neu festzusetzen, sobald und soweit 
sich der von der Bundesanstalt Statistik Österreich verlautbarte 
Verbraucherpreisindex 2000 oder der an seine Stelle tretende Index gegenüber der 
für März 2001 verlautbarten und in der Folge gegenüber der der letzten 
Festsetzung zugrunde gelegten Indexzahl um mehr als 5 vH geändert hat. Die 
neuen Beträge sind aus den Beträgen dieses Bundesgesetzes und dessen Tarifs im 
Verhältnis der Veränderung der für März 2001 verlautbarten Indexzahl zu der für 
die Neufestsetzung maßgebenden Indexzahl zu berechnen. Die so berechneten 
Beträge sind auf volle Eurobeträge auf- oder abzurunden, wobei Beträge bis 
einschließlich 50 Cent abgerundet und Beträge über 50 Cent aufgerundet werden. 
Die neuen Beträge gelten ab dem der Verlautbarung durch die Bundesanstalt 
Statistik Österreich folgenden übernächsten Monatsersten.

§ 31a. (1) Der Bundesminister für Justiz hat durch Verordnung die in diesem 
Bundesgesetz und dessen Tarif angeführten festen Gebühren sowie die in der 
Anmerkung 8 zur Tarifpost 7 angeführten Beträge neu festzusetzen, sobald und 
soweit sich der von der Bundesanstalt Statistik Österreich verlautbarte 
Verbraucherpreisindex 2000 oder der an seine Stelle tretende Index gegenüber der 
für März 2001 verlautbarten und in der Folge gegenüber der der letzten 
Festsetzung zugrunde gelegten Indexzahl um mehr als 5 vH geändert hat. Die 
neuen Beträge sind aus den Beträgen dieses Bundesgesetzes und dessen Tarifs im 
Verhältnis der Veränderung der für März 2001 verlautbarten Indexzahl zu der für 
die Neufestsetzung maßgebenden Indexzahl zu berechnen. Die so berechneten 
Beträge sind auf volle Eurobeträge auf- oder abzurunden, wobei Beträge bis 
einschließlich 50 Cent abgerundet und Beträge über 50 Cent aufgerundet werden. 
Die neuen Beträge gelten ab dem der Verlautbarung durch die Bundesanstalt 
Statistik Österreich folgenden übernächsten Monatsersten.
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(2) Die festen Gebührenbeträge in den Tarifposten 1, 2 und 3 für die Gebüh-
renstufe über 363 360 Euro sind bei der Neufestsetzung der Gebühren – zusätz-
lich zu den Änderungen nach Abs. 1 – jeweils auch um die Beträge zu erhöhen 
bzw. zu vermindern, um die die in der vorangehenden Gebührenstufe angeführten 
Beträge gegenüber den Beträgen dieses Bundesgesetzes geändert werden.

(2) Die festen Gebührenbeträge in den Tarifposten 1, 2 und 3 für die Gebüh-
renstufe über 350 000 Euro sind bei der Neufestsetzung der Gebühren – zusätzlich 
zu den Änderungen nach Abs. 1 – jeweils auch um die Beträge zu erhöhen bzw. 
zu vermindern, um die die in der vorangehenden Gebührenstufe angeführten 
Beträge gegenüber den Beträgen dieses Bundesgesetzes geändert werden.

Tarifpost 1 Tarifpost 1 
Tarifpost Gegenstand Höhe der Gebühren Tarifpost Gegenstand Höhe der 

Gebühren
1 Pauschalgebühren in zivilgerichtlichen 

Verfahren erster Instanz bei einem Wert 
des Streitgegenstandes 

 1 I. Pauschalgebühren in zivilgerichtlichen 
Verfahren erster Instanz bei einem Wert des 
Streitgegenstandes

 

 bis 150 Euro  20 Euro bis 150 Euro 20 Euro
 über 150 Euro bis 360 Euro 39 Euro über 150 Euro bis 300 Euro 39 Euro
 über 360 Euro bis 730 Euro 55 Euro über 300 Euro bis 700 Euro 55 Euro
 über 730 Euro bis 2 180 Euro 92 Euro über 700 Euro bis 2 000 Euro 92 Euro
 über 2 180 Euro bis 3 630 Euro 148 Euro über 2 000 Euro bis 3 500 Euro 148 Euro
 über 3 630 Euro bis 7 270 Euro 271 Euro über 3 500 Euro bis 7 000 Euro 271 Euro
 über 7 270 Euro bis 36 340 Euro 641 Euro über 7 000 Euro bis 35 000 Euro 641 Euro
 über 36 340 Euro 

bis 
72 670 Euro 1 258 Euro  über 35 000 Euro 

bis
70 000 Euro 1 258 Euro 

 über 72 670 Euro 
bis 

145 350 Euro 2 518 Euro  über 70 000 Euro 
bis

140 000 Euro 2 518 Euro 

 über 145 350 Euro 
bis 

218 020 Euro 3 778 Euro  über 140 000 Euro 
bis

210 000 Euro 3 778 Euro 

 über 218 020 Euro 
bis 

290 690 Euro 5 037 Euro  über 210 000 Euro 
bis

280 000 Euro 5 037 Euro 

 über 290 690 Euro 
bis 

363 360 Euro 6 296 Euro  über 280 000 Euro 
bis

350 000 Euro 6 296 Euro 

 über 363 360 Euro  1,2% vom jeweiligen 
Streitwert zuzüglich 1 754 
Euro 

 über 350 000 Euro  1,2% vom 
jeweiligen 
Streitwert 
zuzüglich 2 100 
Euro
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    II. Pauschalgebühren im sozialgerichtlichen 

Verfahren für die Beiziehung eines vom 
Bundesministerium für Justiz (Justizbetreuungs-
agentur) zur Verfügung gestellten Dolmetschers 

 
 
159 Euro je 
Sprache

Tarifpost Gegenstand Höhe der Gebühren Tarifpost Gegenstand Höhe der 
Gebühren

2 Pauschalgebühren für das 
Rechtsmittelverfahren zweiter Instanz 
bei einem Berufungsinteresse

 2 Pauschalgebühren für das Rechtsmittelverfahren 
zweiter Instanz bei einem Berufungsinteresse 

 

 bis 150 Euro  16 Euro bis 150 Euro 16 Euro
 über 150 Euro bis 360 Euro 35 Euro über 150 Euro bis 300 Euro 35 Euro
 über 360 Euro bis 730 Euro 61 Euro über 300 Euro bis 700 Euro 61 Euro
 über 730 Euro bis 2 180 Euro 124 Euro über 700 Euro bis 2 000 Euro 124 Euro
 über 2 180 Euro bis 3 630 Euro 246 Euro über 2 000 Euro bis 3 500 Euro 246 Euro
 über 3 630 Euro bis 7 270 Euro 493 Euro über 3 500 Euro bis 7 000 Euro 493 Euro
 über 7 270 Euro bis 36 340 Euro 986 Euro über 7 000 Euro bis 35 000 Euro 986 Euro
 über 36 340 Euro 

bis 
72 670 Euro 1 851 Euro  über 35 000 Euro bis 70 000 Euro 1 851 Euro 

 über 72 670 Euro 
bis 

145 350 Euro 3 704 Euro  über 70 000 Euro bis 140 000 Euro 3 704 Euro 

 über 145 350 Euro 
bis 

218 020 Euro 5 555 Euro  über 140 000 Euro 
bis

210 000 Euro 5 555 Euro 

 über 218 020 Euro 
bis 

290 690 Euro 7 407 Euro  über 210 000 Euro 
bis

280 000 Euro 7 407 Euro 

 über 290 690 Euro 
bis 

363 360 Euro 9 260 Euro  über 280 000 Euro 
bis

350 000 Euro 9 260 Euro 

 über 363 360 Euro  1,8% vom jeweiligen 
Berufungsinteresse 
zuzüglich 2 580 Euro 

 über 350 000 Euro  1,8% vom 
jeweiligen 
Berufungsinter-
esse zuzüglich 
3 000 Euro

Tarifpost Gegenstand Höhe der Gebühren Tarifpost Gegenstand Höhe der 
Gebühren
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3 Pauschalgebühren für das Rechtsmittel-

verfahren dritter Instanz bei einem 
Revisionsinteresse 

 3 Pauschalgebühren für das Rechtsmittelverfahren 
dritter Instanz bei einem Revisionsinteresse 

 

 bis 2 180 Euro  185 Euro bis 2 000 Euro 185 Euro
 über 2 180 Euro bis 3 630 Euro 308 Euro über 2 000 Euro bis 3 500 Euro 308 Euro
 über 3 630 Euro bis 7 270 Euro 617 Euro über 3 500 Euro bis 7 000 Euro 617 Euro
 über 7 270 Euro bis 36 340 Euro 1 234 Euro über 7 000 Euro bis 35 000 Euro 1 234 Euro
 über 36 340 Euro bis 72 670 Euro 2 468 Euro über 35 000 Euro bis 70 000 Euro 2 468 Euro
 über 72 670 Euro bis 145 350 Euro 4 938 Euro über 70 000 Euro bis 140 000 Euro 4 938 Euro
 über 145 350 Euro 

bis 
218 020 Euro 7 407 Euro  über 140 000 Euro 

bis
210 000 Euro 7 407 Euro 

 über 218 020 Euro 
bis 

290 690 Euro 9 877 Euro  über 210 000 Euro 
bis

280 000 Euro 9 877 Euro 

 über 290 690 Euro 
bis 

363 360 Euro 12 346 Euro  über 280 000 Euro 
bis

350 000 Euro 12 346 Euro 

 über 363 360 Euro  2,4% vom jeweiligen 
Revisionsinteresse 
zuzüglich 3 441 Euro 

 über 350 000 Euro  2,4% vom 
jeweiligen 
Revisions-
interesse 
zuzüglich 
4 000 Euro

Tarifpost Gegenstand Höhe der Gebühren Tarifpost Gegenstand Höhe der 
Gebühren

4 Pauschalgebühren 4 Pauschalgebühren
 a) in Exekutionsverfahren mit 

Ausnahme der in lit. b angeführten 
Verfahren bei einem Wert des 
Streitgegenstandes 

  a) in Exekutionsverfahren mit Ausnahme der in 
lit. b angeführten Verfahren bei einem Wert des 
Streitgegenstandes 

 

 bis 150 Euro  15 Euro bis 150 Euro 15 Euro
 über 150 Euro bis 360 Euro 34 Euro über 150 Euro bis 300 Euro 34 Euro
 über 360 Euro bis 730 Euro 39 Euro über 300 Euro bis 700 Euro 39 Euro
 über 730 Euro bis 2 180 Euro 54 Euro über 700 Euro bis 2 000 Euro 54 Euro
 über 2 180 Euro bis 3 630 Euro 72 Euro über 2 000 Euro bis 3 500 Euro 72 Euro
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 über 3 630 Euro bis 7 270 Euro 92 Euro über 3 500 Euro bis 7 000 Euro 92 Euro
 über 7 270 Euro bis 36 340 Euro 133 Euro über 7 000 Euro bis 35 000 Euro 133 Euro
 über 36 340 Euro 

bis 
72 670 Euro 161 Euro  über 35 000 Euro bis 70 000 Euro 161 Euro 

 über 72 670 Euro 
für jede 
weitere 
angefangene 
72 670 Euro 

 je 161 Euro mehr  über 70 000 Euro für jede 
weitere angefangene 
70 000 Euro 

 je 161 Euro 
mehr 

 b) in Exekutionsverfahren auf das 
unbewegliche Vermögen bei einem Wert 
des Streitgegenstandes 

  b) in Exekutionsverfahren auf das unbewegliche 
Vermögen bei einem Wert des Streitgegenstandes 

 

 bis 150 Euro  31 Euro bis 150 Euro 31 Euro
 über 150 Euro bis 360 Euro 39 Euro über 150 Euro bis 300 Euro 39 Euro
 über 360 Euro bis 730 Euro 51 Euro über 300 Euro bis 700 Euro 51 Euro
 über 730 Euro bis 2 180 Euro 72 Euro über 700 Euro bis 2 000 Euro 72 Euro
 über 2 180 Euro bis 3 630 Euro 100 Euro über 2 000 Euro bis 3 500 Euro 100 Euro
 über 3 630 Euro bis 7 270 Euro 153 Euro über 3 500 Euro bis 7 000 Euro 153 Euro
 über 7 270 Euro bis 36 340 Euro 221 Euro über 7 000 Euro bis 35 000 Euro 221 Euro
 über 36 340 Euro 

bis 
72 670 Euro 355 Euro  über 35 000 Euro bis 70 000 Euro 355 Euro 

 über 72 670 Euro 
für jede 
weitere 
angefangene 
72 670 Euro 

je 182 Euro 
mehr 

  über 70 000 Euro für jede 
weitere angefangene 
70 000 Euro 

je 182 Euro mehr  

III. Insolvenz- und Reorganisationsverfahren III. Pauschalgebühren für Insolvenz- und Reorganisationsverfahren 
Tarifpost 5 … Tarifpost 5 unverändert

IV. Verfahren außer Streitsachen IV. Pauschalgebühren für Verfahren außer Streitsachen 
Tarifpost 7 … Tarifpost 7 unverändert
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Anmerkungen Anmerkungen 
 1. bis 7. … 1. bis 7 unverändert
  8. Entscheidungen über die Bestätigung der Pflegschaftsrechnung nach der 

Tarifpost 7 lit. c Z 2 sind auf Antrag der Partei gebührenfrei, wenn aus 
der Pflegschaftsrechnung als einziges Vermögen Sparguthaben bis zu 
4 000 Euro ersichtlich sind und die ausgewiesenen jährlichen Einkünfte 
(§§ 266, 276 ABGB) 12 000 Euro nicht übersteigen.

Tarifpost Gegenstand Maßstab für die 
Gebührenbemessung

Höhe der 
Gebühren Tarifpost Gegenstand Maßstab für die 

Gebührenbemessung
Höhe der 
Gebühren

9 C. Grundbuchsachen 9 C. Grundbuchsachen

 

a) Eingaben 
(Protokollaranträge) um 
Eintragung in das 
Grundbuch (Landtafel, 
Eisenbahnbuch, Bergbuch);

 45 Euro 

 

a) Eingaben 
(Protokollaranträge) um 
Eintragung in das 
Grundbuch (Landtafel, 
Eisenbahnbuch, Bergbuch);

 38 Euro 

 

b) Eintragungen in das 
Grundbuch (Landtafel, 
Eisenbahnbuch, Bergbuch), 
und zwar: 

   

b) Eintragungen in das 
Grundbuch (Landtafel, 
Eisenbahnbuch, Bergbuch), 
und zwar:

  

  1. Eintragungen 
(Einverleibungen) zum 
Erwerb des Eigentums 
und des Baurechtes, 

vom Wert des 
Rechtes 

1 vH 

  

1. Eintragungen 
(Einverleibungen) 
zum Erwerb des 
Eigentums und des 
Baurechtes,

vom Wert des Rechtes 1,1 vH 

  2. Vormerkungen zum 
Erwerb des Eigentums 
und des Baurechtes, 

 64 Euro 
  

2. Vormerkungen zum 
Erwerb des Eigentums 
und des Baurechtes,

 64 Euro 

  3. Anmerkungen der 
Rechtfertigung der 
Vormerkung zum 
Erwerb des Eigentums 
und des Baurechtes, 

vom Wert des 
Rechtes 

1 vH 

  

3. Anmerkungen der 
Rechtfertigung der 
Vormerkung zum 
Erwerb des Eigentums 
und des Baurechtes,

vom  Wert des 
Rechtes 

1,1 vH 

  4. Eintragungen zum 
Erwerb des Pfandrechtes 

vom Wert des 
Rechtes

1,2 vH   4. Eintragungen zum 
Erwerb des 

vom  Wert des 
Rechtes

1,2 vH 
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(Ausnahme Z 6), Pfandrechtes 

(Ausnahme Z 6),
  5. Anmerkungen der 

Rangordnung der 
beabsichtigten 
Verpfändung, 

vom Wert des 
Rechtes 

6 vT 

  

5. Anmerkungen der 
Rangordnung der 
beabsichtigten 
Verpfändung,

vom  Wert des 
Rechtes 

6 vT 

  6. nachträgliche 
Eintragung des 
Pfandrechtes in der 
angemerkten 
Rangordnung der 
beabsichtigten 
Verpfändung; 

Vom Wert des 
Rechtes 

6 vT 

  

6. nachträgliche 
Eintragung des 
Pfandrechtes in der 
angemerkten 
Rangordnung der 
beabsichtigten 
Verpfändung;

vom Wert des Rechtes 6 vT 

 
c) (Anm.: 
aufgehoben durch BGBl. I 
Nr. 131/2001) 

  
 

c) (Anm.: 
aufgehoben durch BGBl. I 
Nr. 131/2001)

  

 

d)  Abschriften aus 
dem Hauptbuch des 
Grundbuchs und aus 
dessen Hilfsverzeichnissen 

für je 850 angefangene 
Zeilen 

10 Euro 

 

d)  Auszüge aus dem 
Hauptbuch des Grundbuchs 
und aus dessen 
Hilfsverzeichnissen

 

12 Euro

     e) Abfragen nach §§ 6 und 
7 GUG

 
    1. Vollabfrage einer 

Einlagezahl (GB-Auszug 
aktuell) je abgefragter EZ 3 Euro

 
    2. Abfrage des A-, B- oder 

C-Blattes einer EZ (GB-
Teilauszug aktuell)

je abgefragtem Blatt 
einer EZ 1,60 Euro

     3. Abfrage der letzten 
Tagebuchzahl (Plombe) je abgefragter TZ 1,50 Euro

     4. Abfrage der 
Urkundensammlung je abgefragter Urkunde 0,90 Euro

     5. Abfrage des 
Personenverzeichnisses je abgefragter Person 1,50 Euro
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    6. Abfrage der historischen 
Einlagezahl (Verzeichnis 
der gelöschten 
Eintragungen)

aa) für die letzten fünf 
Jahre 
bb) ohne zeitliche 
Begrenzung

1,50 Euro 
 
3,60 Euro

     7. GB-Auszug zu einem 
bestimmten Stichtag je abgefragter EZ 3,60 Euro

     8. GB-Teilauszug zu einem 
bestimmten Stichtag

je abgefragtem Blatt 
einer EZ 2 Euro

 
    9. Abfrage der letzten 

TZ (Plombe) zu einem 
bestimmten Stichtag je abgefragter TZ 1,80 Euro

 

    10. Abfrage der 
Informationen zu einer 
Tagebuchzahl 
(Zusatzinformation) je abgefragter TZ 1,50 Euro

 
    11. Suche nach 

Kaufverträgen je 
Katastralgemeinde (KG) je abgefragter KG 1,50 Euro

 
    12. Informationen zu einer 

Liegenschaftsgruppe im 
Gruppenverzeichnis je Liegenschaftsgruppe 1,50 Euro

 

    13. Abfrage aus der 
Digitalen Katastralmappe 
(DKM-Grafik) je in der 
Grafik dargestelltem 
Naturmaß

aa) bis zu 500m 
bb) bis zu 1 000m 
cc) bis zu 2 000m

3 Euro 
10 Euro 
40 Euro

 

    14. Auszug aus dem 
Grundstücksverzeichnis 
ohne Grundstücksadresse 
(GST-Auszug)

aa) für 1 bis 10 
Grundstücke 
bb) für 11 bis 100 
Grundstücke

3 Euro 
 
10 Euro

 
    15. Auszug aus dem 

Grundstücksverzeichnis mit 
Grundstücksadresse 

aa) für 1 bis 10 
Grundstücke 
bb) für 11 bis 100 
Grundstücke

3,20 Euro 
 
12 Euro
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    16. Suche nach 
Grundstücksadressen im 
Anschriftenverzeichnis 
(Adresssuche)

aa) bis zu 10 Treffern 
bb) bis zu 100 Treffern
cc) bis zu 1 000 
Treffern

0,90 Euro 
3 Euro 
 
30 Euro

 

    17. Abfragen nach Z 1 bis 3 
sowie Z 5 bis 12 von 
Körperschaften öffentlichen 
Rechts 

je abgefragter EZ, TZ, 
KG, 
Liegenschaftsgruppe, 
Person oder je 
abgefragtem Blatt

 
1,40 Euro

Anmerkungen Anmerkungen 
 1. … 1. unverändert
  1a. Wenn nicht die Eingabe und sämtliche Urkunden im elektronischen 

Rechtsverkehr übermittelt werden, so erhöht sich die Eingabengebühr um 
15 Euro. 

 2. bis 3. … 2. bis 3. unverändert
 3a. Werden sämtliche Urkunden, die auf Grund der mit der Eingabe 

beantragten Eintragung in die Urkundensammlung des Grundbuchs 
aufzunehmen sind, in elektronischer Form übermittelt, so ermäßigt sich 
die Eingabengebühr um 7 Euro. § 31a ist auf diesen Ermäßigungsbetrag 
nicht anzuwenden. 

 

 4. bis 12. … 4. bis 12. unverändert
 13. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. Nr. 694/1991)  13. Die Übermittlungs- und Verrechnungsstellen können bei Abfragen nach 

Tarifpost 9 lit. e einen von der Bundesministerin für Justiz zu 
genehmigenden für die eigene Tätigkeit angemessenen Zuschlag in 
Rechnung stellen.

 14. Die Gebühren für Abfragen nach den §§ 6 und 7 GUG bestimmt der 
Bundesminister für Justiz hinsichtlich Höhe, Art und Zeitpunkt der 
Entrichtung unter Bedachtnahme auf den entstehenden Sach- und 
Personalaufwand durch Verordnung. 

 14. Die Voraussetzungen zur Beauftragung als Übermittlungs- und 
Verrechnungsstelle für geeignete Rechtsträger legt die Bundesministerin 
für Justiz im Vertragsweg fest. Die Bundesrechenzentrum GmbH fungiert 
als Übermittlungs- und Verrechnungsstelle für die Körperschaften 
öffentlichen Rechts und hat die Gebühr nach Tarifpost 9 lit. e Z 17 auf 
Grund der Verrechnungsvorgabe der Bundesministerin für Justiz an den 
Bund zu entrichten.

 15. Abschriften aus dem Hauptbuch des Grundbuchs und aus dessen 
Hilfsverzeichnissen werden erst ausgefolgt, wenn die Gebühr hiefür 

 15. Auszüge aus dem Hauptbuch des Grundbuchs und aus dessen 
Hilfsverzeichnissen werden erst ausgefolgt, wenn die Gebühr hiefür 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
beigebracht wird. beigebracht wird.

  16. Die Grundbuchsdatenbank ist eine geschützte Datenbank im Sinn von 
§ 76c Urheberrechtsgesetz. Der Bund ist im Sinn von § 76d 
Urheberrechtsgesetz Inhaber des Schutzrechtes an dieser Datenbank. Die 
Befugnis zur Grundbuchsabfrage nach Tarifpost 9 lit. e und die 
Entrichtung der Gebühren nach dieser Tarifpost berechtigen nicht zu 
Verwertungshandlungen, die dem Bund als Datenbankhersteller nach 
§§ 76c ff Urheberrechtsgesetz vorbehalten sind.

  17. § 31a ist auf die Gebührenbeträge in Tarifpost 9 lit. e Z 1 bis 13 
sublit. aa, 14 sublit. aa, 15 sublit. aa, 16 sublit. aa und bb sowie Z 17 mit 
der Maßgabe anzuwenden, dass der aus dem Verhältnis der Indexzahlen 
berechnete Betrag auf die nächsten vollen 10 Cent aufzurunden ist.

Tarifpost Gegenstand Höhe der Gebühren Tarifpost Gegenstand Höhe der 
Gebühren

10 
D. Firmenbuch- und 
Schiffsregistersachen 

 
10

D. Firmenbuch- und Schiffsregistersachen  

 I. Firmenbuch I. Firmenbuch
 a) Eingabengebühren für 

Eingaben folgender Rechtsträger:
  a) Eingabengebühren für Eingaben folgender 

Rechtsträger:
 

 1. bei Einzelunternehmern 22 Euro  1. bei Einzelunternehmern 15 Euro
 2. bei offenen Gesellschaften 36 Euro  2. bei offenen Gesellschaften 29 Euro
 3. bei Kommanditgesellschaften 36 Euro  3. bei Kommanditgesellschaften 29 Euro
  4. (Anm.: aufgehoben durch 

BGBl. I Nr. 120/2005) 
   4. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I 

Nr. 120/2005)
 

  5. (Anm.: aufgehoben durch 
BGBl. I Nr. 120/2005) 

   5. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I 
Nr. 120/2005)

 

  6. bei Aktiengesellschaften und 
Europäischen Gesellschaften 
(SE)

138 Euro   6. bei Aktiengesellschaften und 
Europäischen Gesellschaften (SE) 

131 Euro 

  7. bei Gesellschaften mit 
beschränkter Haftung 

36 Euro   7. bei Gesellschaften mit beschränkter 
Haftung

29 Euro 

  8. bei Erwerbs- und 
Wirtschaftsgenossenschaften 
sowie Europäischen 

26 Euro   8. bei Erwerbs- und 
Wirtschaftsgenossenschaften sowie 
Europäischen Genossenschaften (SCE)

19 Euro 
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Genossenschaften (SCE)

  9. bei Versicherungsvereinen auf 
Gegenseitigkeit 

55 Euro   9. bei Versicherungsvereinen auf 
Gegenseitigkeit

48 Euro 

 10. bei Sparkassen 92 Euro  10. bei Sparkassen 85 Euro
 11. bei Privatstiftungen 185 Euro  11. bei Privatstiftungen 178 Euro
  12. bei Europäischen 

wirtschaftlichen 
Interessenvereinigungen (EWIV)

185 Euro   12. bei Europäischen wirtschaftlichen 
Interessenvereinigungen (EWIV) 

178 Euro 

  13. bei sonstigen Rechtsträgern 
gemäß § 2 Z 13 FBG 

73 Euro   13. bei sonstigen Rechtsträgern gemäß § 2 
Z 13 FBG

66 Euro 

 b) bis c) … b) bis c) unverändert
 II. … II. unverändert
 III. Firmenbuch- und 

Schiffsregisterauszüge, die einer 
Partei auf ihr Verlangen erteilt 
werden

  III. Firmenbuch- und Schiffsregisterauszüge, die 
einer Partei auf ihr Verlangen erteilt werden 

 

 a) Auszüge aus dem Hauptbuch des 
Firmenbuchs 

für je 850 angefangene Zeilen 
10 Euro

 a) Auszüge aus dem Hauptbuch des Firmenbuchs 12 Euro 

 b) Jahresabschlüsse 10 Euro b) Jahresabschlüsse 12 Euro
 c) … c) unverändert
 IV. Firmenbuchabfragen
    a) Abfragen nach § 34 Abs. 1 Firmenbuchgesetz –

FBG (Einzelabfragen)
 1. Aktueller Firmenbuchauszug 3 Euro
    2. Aktueller Firmenbuchauszug mit historischen 

(gelöschten) Daten 5 Euro 
    3. Aktueller Firmenbuchauszug mit 

Gewerberegister-Daten
3,80 Euro

    4. Aktueller Firmenbuchauszug mit historischen 
(gelöschten) Daten und Gewerberegister-Daten 5,40 Euro 

    5. Kurzinformation (Teilauszug mit Firma, Sitz, 
Geschäftsanschrift und Rechtsform) 0,90 Euro 

    6. Teilauszug eingeschränkt auf maximal zwei 
Personen oder alphabetische Personenliste 0,90 Euro 
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 7. European Business Register–Standardauszug 0,90 Euro
    8. Ergebnis einer Firmensuche mit 

Einschränkungen auf Handelsgericht, Rechtsform, 
Rechtseigenschaft oder Sitz oder Ergebnis einer 
Personensuche

 
0,90 Euro 

    9. Ergebnis einer bundesweiten Firmensuche ohne 
Einschränkung 2,50 Euro 

    10. Ergebnis der Suche nach Veränderungen von 
Rechtsträgern 

je 
ausgewiesener 
Firmenbuchnu
mmer 0,13 Euro 

    11. Ergebnis der besonderen Suche nach solchen 
Veränderungen von Rechtsträgern, die nur in der 
Vorlage eines Jahresabschlusses (oder eines 
offenzulegenden Auszugs aus der Bilanz samt 
Anhang nach § 278 Abs. 1 UGB) bestehen 
(spezifische Veränderungssuche)

je 
ausgewiesener 
Firmenbuchnu
mmer 0,13 Euro 

    12. Urkunden in der Urkundensammlung je Urkunde 
0,90 Euro

    13. Ergebnis der Suche nach Urkunden 
(Urkundenliste) 

je 
ausgewiesener 
Firmenbuchnu
mmer 0,13 Euro 

    14. Ergebnis der Suche nach Jahresabschlüssen 
(oder offenzulegenden Auszügen aus der Bilanz 
samt Anhang nach § 278 Abs. 1 UGB) 
(Jahresabschluss-Suche)

je 
ausgewiesener 
Firmenbuchnu
mmer 0,13 Euro 

    15. Suche im Zweig Firmeninformation mit 
Verknüpfungen pro Personenliste und pro 
Funktionenübersicht je Person

0,90 Euro

    16. Suche im Zweig Firmeninfo pro Firmenliste 
mit Verknüpfungen 2,50 Euro

    17. Suche im Zweig Firmeninfo pro 
Firmeninformation mit Verknüpfungen 2 Euro

    18. Abfragen nach Z 1 bis 17 durch den Bund, die 
öffentlich-rechtlichen Fonds, deren Abgang der 
Bund zu decken hat, die im jeweiligen 

die Hälfte der 
nach Z 1 bis 17 
ausgewiesenen 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Bundesfinanzgesetz bezeichneten Monopol- und 
Bundesbetriebe, die Länder, die Gemeinden, die 
Sozialhilfeverbände sowie durch Körperschaften 
öffentlichen Rechts im Wege der 
Bundesrechenzentrum GmbH

Gebühr, wobei 
auf den 
nächsten vollen 
Cent 
aufzurunden ist 

    b) Abfragen nach § 34 Abs. 2 FBG 
(Sammelabfragen) 

je 
ausgewiesenem 
Rechtsträger 
1,20 Euro

Anmerkungen Anmerkungen 
 1. … 1. unverändert
  1a. Wenn nicht die Eingabe und sämtliche Urkunden im elektronischen 

Rechtsverkehr übermittelt werden, so erhöht sich die Eingabengebühr um 
15 Euro. 

 2. bis 3. … 2. bis 3. unverändert
 3a. Werden sämtliche Urkunden, die auf Grund der mit der Eingabe 

 beantragten Eintragung oder sonst zur Aufbewahrung bei Gericht in die 
Urkundensammlung des Firmenbuchs aufzunehmen sind, in 
elektronischer Form übermittelt, so ermäßigt sich die Eingabengebühr 
um 7 Euro. § 31a ist auf diesen Ermäßigungsbetrag nicht anzuwenden.

 

 4. bis 15. … 4. bis 15. unverändert
 15a. Einreichungen gemäß §§ 277 bis 281 UGB, die mangels Überschreitens 

der Umsatzerlösgrenze in Papierform erfolgen dürften (§ 277 Abs. 6 
zweiter Satz UGB), die aber dennoch im Weg des elektronischen 
Rechtsverkehrs vorgenommen werden, sind von der Eintragungsgebühr 
nach Tarifpost 10 I lit. b Z 5a befreit; die Gebührenbefreiung ist unter 
ziffernmäßiger Angabe der Umsatzerlöse geltend zu machen. 

 15a. Einreichungen gemäß §§ 277 bis 281 UGB, die mangels Überschreitens 
der Umsatzerlösgrenze in Papierform erfolgen dürften (§ 277 Abs. 6 
zweiter Satz UGB), die aber dennoch im Weg des elektronischen 
Rechtsverkehrs spätestens sechs Monate nach dem Bilanzstichtag 
vorgenommen werden, sind von der Eintragungsgebühr nach Tarifpost 10 
I lit. b Z 5a befreit; die Gebührenbefreiung ist unter ziffernmäßiger 
Angabe der Umsatzerlöse geltend zu machen.

 16. … 16. unverändert
 17. Die Gebühren für Abfragen nach den §§ 33 ff. FBG bestimmt der 

Bundesminister für Justiz hinsichtlich Höhe, Art und Zeitpunkt der 
Entrichtung unter Bedachtnahme auf den entstehenden Sach- und 
Personalaufwand durch Verordnung. 

 17. Die Firmenbuchdatenbank ist eine geschützte Datenbank im Sinn von 
§ 76c Urheberrechtsgesetz. Der Bund ist im Sinn von § 76d 
Urheberrechtsgesetz Inhaber des Schutzrechtes an dieser Datenbank. Die 
Befugnis zur Firmenbuchabfrage nach Tarifpost 10 Z IV und die 
Entrichtung der Gebühren nach dieser Tarifpost berechtigen nicht zu 
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Verwertungshandlungen, die dem Bund als Datenbankhersteller nach 
§§ 76c ff Urheberrechtsgesetz vorbehalten sind.

 17a. bis 19. … 17a. bis 19. unverändert
 20. Auszüge aus dem Hauptbuch des Firmenbuchs, Jahresabschlüsse und 

Schiffsregisterauszüge (Ergänzungen, Abschriften) werden erst 
ausgefolgt, wenn die Gebühr hiefür beigebracht wird. 

 20. Auszüge aus dem Hauptbuch des Firmenbuchs, Jahresabschlüsse, 
Sammelabfragen nach § 34 Abs. 2 FBG und Schiffsregisterauszüge 
(Ergänzungen, Abschriften) werden erst ausgefolgt, wenn die Gebühr 
hiefür beigebracht wird.

 Zu Z IV: 
  21. Für Firmenbuchabfragen nach § 34 Abs. 2 FBG (Sammelabfragen) ist 

zusätzlich zur Pauschalgebühr nach Tarifpost 10 Z IV lit. b) eine 
Eingabengebühr in Höhe von 909 Euro je Sammelabfrage zu entrichten. 

  22. Die Übermittlungs- und Verrechnungsstellen können bei Abfragen nach 
Tarifpost 10 Z IV einen von der Bundesministerin für Justiz zu 
genehmigenden für die eigene Tätigkeit angemessenen Zuschlag in 
Rechnung stellen.

  23. § 31a ist auf die Gebührenbeträge in Tarifpost 10 Z IV lit. a Z 1 bis 9, 12 
und 15 bis 17 sowie lit. b mit der Maßgabe anzuwenden, dass der aus 
dem Verhältnis der Indexzahlen berechnete Betrag auf die nächsten 
vollen 10 Cent aufzurunden ist; auf die Gebührenbeträge in Tarifpost 10 
Z IV lit. a Z 10, 11, 13 und 14 mit der Maßgabe, dass der aus dem 
Verhältnis der Indexzahlen berechnete Betrag auf den nächsten vollen 
Cent aufzurunden ist.

IVa. Rechtsmittelgebühren in den unter II. bis IV. angeführten 
außerstreitigen Verfahren 

IVa. Rechtsmittelgebühren in den unter II. bis IV. angeführten Verfahren 

Tarifpost 12a … Tarifpost 12a unverändert

Anmerkungen Anmerkungen 
 1. bis 3. … 1. bis 3. unverändert
 4. Die Pauschalgebühr nach Tarifpost 12a lit. b ist ohne Rücksicht darauf zu 

entrichten, ob es sich um ein ordentliches oder außerordentliches 
Rechtsmittel handelt. Die Gebührenpflicht wird vom Ausgang des 
Verfahrens nicht berührt. 

 4. Die Pauschalgebühr nach Tarifpost 12a lit. b ist ohne Rücksicht darauf zu 
entrichten, ob es sich um ein ordentliches oder außerordentliches 
Rechtsmittel handelt. Die Höhe der Pauschalgebühren nach Tarifpost 12a 
bestimmt sich unabhängig vom Umfang der Anfechtung und unabhängig 
von der Höhe des Rechtsmittelinteresses. In Exekutionsverfahren 
bestimmt sich deren Höhe demgemäß ausgehend von der 
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Bemessungsgrundlage nach § 19 GGG. Diese ändert sich auch im Falle 
einer Einschränkung des vollstreckbaren oder zu sichernden Anspruchs 
beziehungsweise einer Teilanfechtung für das gesamte Verfahren nicht. 
Die Gebührenpflicht wird vom Ausgang des Verfahrens nicht berührt.

  5. Für die Berechnung der Pauschalgebühren nach Tarifpost 12a ermitteln 
sich die für das Verfahren erster Instanz vorgesehenen Pauschalgebühren 
nach den für dieses Verfahren zum Zeitpunkt der Rechtsmittelerhebung 
geltenden Gebührenbestimmungen.

Tarifpost 14 … Tarifpost 14 unverändert
Z 1 bis 10 … Z 1 bis 10 unverändert
 Tarifpost Gegenstand Höhe der Gebühren
 14 11. für Anträge auf Erteilung einer 

Registerauskunft für einen Verband 
(§ 2 Abs. 1 
Verbandsverantwortlichkeitsgesetz) 
über strafgerichtliche Verurteilungen 
und Strafverfahren (§ 89m Abs. 1 
Z 1 und 2 GOG)

je angefragtem Rechtsträger 
50 Euro 

Anmerkungen Anmerkungen 
 1.. bis 2a. … 1. bis 2a. unverändert
 3. Für Rechtsmittel gegen Entscheidungen in 

Justizverwaltungsangelegenheiten ist keine Gebühr zu entrichten. 
 3. Wird mehr als eine Ausfertigung der Registerauskunft nach Tarifpost 14 

Z 11 begehrt, so ist vom Antragsteller für jede weitere Ausfertigung eine 
Pauschalgebühr in Höhe von 2 Euro zu entrichten.

 4. Neben den Gebühren nach Tarifpost 14 sind keine weiteren 
Justizverwaltungsgebühren zu entrichten.

 4. Für Rechtsmittel gegen Entscheidungen in 
Justizverwaltungsangelegenheiten ist keine Gebühr zu entrichten.

  5. Neben den Gebühren nach Tarifpost 14 sind keine weiteren 
Justizverwaltungsgebühren zu entrichten.

  6. § 31a ist auf den Gebührenbetrag in Anmerkung 3 mit der Maßgabe 
anzuwenden, dass der aus dem Verhältnis der Indexzahlen berechnete 
Betrag auf die nächsten vollen 10 Cent aufzurunden ist.

Tarifpost Gegenstand Maßstab für die 
Gebührenbemessung

Höhe der 
Gebühren Tarifpost Gegenstand Maßstab für die 

Gebührenbemessung
Höhe der 
Gebühren 

15 Gebühren  15 Pauschalgebühren
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 a) für Abschriften 

(Duplikate, 
Abschriften aus der 
Urkundensammlung 
des Grundbuchs und 
des Firmenbuchs, 
aus den 
Hilfsverzeichnissen 
des Firmenbuchs 
sowie aus den 
Grundbuch-
, Firmenbuch- 
und Schiffsregistera
kten), die einer 
Partei ausgestellt we
rden,

für jede angefangene 
Seite der Abschrift 

1 Euro  a) für Abschriften 
(Kopien, Ablichtungen, 
Ausdrucke aus der 
Urkundensammlung), 
die einer Partei 
ausgestellt werden, 

für jede angefangene 
Seite der Abschrift 

1 Euro 

 b) für 
Amtsbestätigungen 
(Zeugnisse), die 
einer Partei 
ausgestellt werden. 

für jede angefangene 
Seite 

3,20 Euro 

 b) für sonstige 
Amtsbestätigungen 
(Zeugnisse), die einer 
Partei ausgestellt 
werden.

für jede angefangene 
Seite 

3,20 Euro 

Anmerkungen Anmerkungen 
 1. bis 5. … 1. bis 5. unverändert
 6. Für unbeglaubigte Aktenabschriften oder -ablichtungen und sonstige 

Kopien ist eine Gebühr in Höhe von 1 Euro für jede angefangene Seite zu 
entrichten, werden sie von der Partei selbst hergestellt, eine Gebühr in 
Höhe von 50 Cent für jede Seite. 

 6. Für unbeglaubigte Aktenabschriften oder -ablichtungen und sonstige 
Kopien sowie Ausdrucke ist eine Gebühr in Höhe von 1 Euro für jede 
Seite zu entrichten, werden sie von der Partei selbst hergestellt, eine 
Gebühr in Höhe von 50 Cent für jede Seite. Dies gilt für die einer Partei 
ausgestellte Kopie einer elektronischen Datei – unter der Voraussetzung, 
dass die Datei nicht auf Betreiben der Partei erstellt wurde – mit der 
Maßgabe, dass die Datei einer Seite gleichzuhalten ist.

 6a. bis 6b. … 6a. bis 6b. unverändert
 7. Abschriften (Duplikate, Abschriften aus der Urkundensammlung des 

Grundbuchs und des Firmenbuchs, aus den Hilfsverzeichnissen des 
Firmenbuchs sowie aus den Grundbuch-, Firmenbuch- und 

 7. Sämtliche gebührenpflichtige Abschriften, Ausdrucke, Dateien und 
Vervielfältigungen sowie Amtsbestätigungen, Zeugnisse und Apostillen 
nach der Tarifpost 15 (einschließlich deren Anmerkungen) werden der 
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Schiffsregisterakten) und Amtsbestätigungen (Zeugnisse) werden erst 
ausgefertigt, wenn die Gebühr hiefür beigebracht wird.

Partei erst überlassen, wenn die Gebühr hiefür beigebracht wird.

 8. … 8. unverändert

ARTIKEL ¡VI
In-Kraft-Treten, Übergangsbestimmungen, Aufhebungen 

 1. bis 27. … 1. bis 27. unverändert
 28. In gesetzlichen Vorschriften vorgesehene persönliche oder sachliche 

Befreiungen von den Gerichts- und Justizverwaltungsgebühren, die nach 
dem 31. Dezember 2001 in Kraft getreten sind, sind unwirksam, soweit 
dem Staatsverträge nicht entgegenstehen. Ausgenommen hievon sind die 
Befreiungen von den Gerichts- und Justizverwaltungsgebühren nach

 28. In gesetzlichen Vorschriften vorgesehene persönliche oder sachliche 
Befreiungen von den Gerichts- und Justizverwaltungsgebühren, die nach 
dem 31. Dezember 2001 in Kraft getreten sind, sind unwirksam, soweit 
dem Staatsverträge nicht entgegenstehen. Ausgenommen hievon sind die 
Befreiungen von den Gerichts- und Justizverwaltungsgebühren nach

 a) § 9 des Bundesmuseen-Gesetzes 2002, BGBl. I Nr. 14, a) § 9 des Bundesmuseen-Gesetzes 2002, BGBl. I Nr. 14,
 b) § 14 des Bundesgesetzes über die Auflassung und Übertragung von 

Bundesstraßen, BGBl. I Nr. 50/2002, Art. 5,
 b) § 14 des Bundesgesetzes über die Auflassung und Übertragung von 

Bundesstraßen, BGBl. I Nr. 50/2002, Art. 5,
 c) § 2 des Bundesgesetzes betreffend Verwertung der 

Bundeswohnbaugesellschaften, BGBl. I Nr. 46/2003,
 c) § 2 des Bundesgesetzes betreffend Verwertung der 

Bundeswohnbaugesellschaften, BGBl. I Nr. 46/2003,
 d) § 2 des Marchfeldkanal-Bundesbeitragsgesetzes, BGBl. I Nr. 87/2003, d) § 2 des Marchfeldkanal-Bundesbeitragsgesetzes, BGBl. I Nr. 87/2003, 
 e) § 2 des Bundesgesetzes betreffend die Veräußerung von 

Bundesanteilen an der Tiroler Flughafenbetriebsgesellschaft m.b.H. 
und von unbeweglichem Bundesvermögen, BGBl. I Nr. 121/2003,

 e) § 2 des Bundesgesetzes betreffend die Veräußerung von 
Bundesanteilen an der Tiroler Flughafenbetriebsgesellschaft m.b.H. 
und von unbeweglichem Bundesvermögen, BGBl. I Nr. 121/2003,

 f) § 50 Abs. 1 des Bundesbahngesetzes, BGBl. Nr. 825/1992, in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 138/2003, Art. 1,

 f) § 50 Abs. 1 des Bundesbahngesetzes, BGBl. Nr. 825/1992, in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 138/2003, Art. 1,

 g) § 68a Abs. 5 des Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetzes, 
BGBl. I Nr. 143/1998, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 63/2004, 

 g) § 112 Abs. 1 des Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetzes, 
BGBl. I Nr. 143/1998, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. ZZZ/2010,

 h) § 76b Abs. 4 des Gaswirtschaftsgesetzes, BGBl. I Nr. 121/2000, in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 106/2006, Art. 2,

 h) § 76b Abs. 4 des Gaswirtschaftsgesetzes, BGBl. I Nr. 121/2000, in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 106/2006, Art. 2,

 i) § 8 des Bundesgesetzes zur Errichtung einer „Brenner Basistunnel 
Aktiengesellschaft“, BGBl. I Nr. 87/2004,

 i) § 8 des Bundesgesetzes zur Errichtung einer „Brenner Basistunnel 
Aktiengesellschaft“, BGBl. I Nr. 87/2004,

 j) § 3 des Bundesgesetzes betreffend die Veräußerung von 
Bundesanteilen an der Gemeinnützige Wohnbau Gesellschaft mbH 
Villach und an der Entwicklungsgesellschaft Aichfeld-Murboden 
Gesellschaft m.b.H., BGBl. I Nr. 136/2004, Art. 8,

 j) § 3 des Bundesgesetzes betreffend die Veräußerung von 
Bundesanteilen an der Gemeinnützige Wohnbau Gesellschaft mbH 
Villach und an der Entwicklungsgesellschaft Aichfeld-Murboden 
Gesellschaft m.b.H., BGBl. I Nr. 136/2004, Art. 8,
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 k) dem Bundesgesetz, mit dem eine Gerichtsgebührenbefreiung im 

Zusammenhang mit der Hochwasserhilfe gewährt wird, BGBl. I 
Nr. 156/2002, Art. 2, 

 k) dem Bundesgesetz, mit dem eine Gerichtsgebührenbefreiung im 
Zusammenhang mit der Hochwasserhilfe gewährt wird, BGBl. I 
Nr. 156/2002, Art. 2,

 l) dem Bundesgesetz, mit dem eine Gerichtsgebührenbefreiung im 
Zusammenhang mit der Hochwasserhilfe des Jahres 2005 gewährt 
wird, BGBl. I Nr. 113/2005, 

 l) dem Bundesgesetz, mit dem eine Gerichtsgebührenbefreiung im 
Zusammenhang mit der Hochwasserhilfe des Jahres 2005 gewährt 
wird, BGBl. I Nr. 113/2005,

 m) dem Bundesgesetz, mit dem eine Gerichtsgebührenbefreiung im 
Zusammenhang mit der Hochwasserhilfe des Jahres 2005 gewährt 
wird, BGBl. I Nr. 113/2005, 

 m) § 907 Abs. 4 Z 3 UGB und 

 n) § 5 des Bundesgesetzes betreffend die Haftungsübernahme zur 
Zukunftssicherung der BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und 
Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG, BGBl. I 
Nr. 61/2006. 

 n) § 5 des Bundesgesetzes betreffend die Haftungsübernahme zur 
Zukunftssicherung der BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und 
Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG, BGBl. I 
Nr. 61/2006.

 29. bis 38 … 29. bis 38. unverändert
  39. § 2 Z 7, § 4 Abs. 6, § 7 Abs. 1 Z 3, § 12 Abs. 2, § 16 bis 18 und § 31a, 

die Tarifpost 1 Z I, die Tarifposten 2 bis 4, Anmerkung 8 zur Tarifpost 7, 
die Tarifpost 9 lit. a und b, die Anmerkung 1a zur Tarifpost 9, die 
Tarifpost 10 Z I lit. a, die Anmerkungen 1a und 15a zur Tarifpost 10, die 
Anmerkung 5 zur Tarifpost 12a sowie die Tarifposten 14 und 15 in der 
Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I Nr. xxx/2010, treten 
mit 1. Jänner 2011 in Kraft. Die Anmerkungen 3a zu den Tarifposten 9 
und 10 treten mit 1. Jänner 2011 außer Kraft. § 2 Z 7, § 7 Abs. 1 Z 3, 
§ 12 Abs. 2, § 16, § 17 und die Tarifpost 1 Z I sowie die Tarifposten 2 bis 
4, 9 lit. a und b, die Anmerkungen 1a zu den Tarifposten 9 und 10, die 
Tarifpost 10 Z 1 lit. a, die Anmerkung 5 zur Tarifpost 12a sowie die 
Tarifpost 14, jeweils in der Fassung des genannten Bundesgesetzes sind 
auf Klagen, Anträge, Rechtsmittel und Eingaben anzuwenden, die nach 
dem 31. Dezember 2010 einlangen. § 18 in der Fassung des 
Budgetbegleitgesetzes 2011 ist auf Vergleiche anzuwenden, die nach 
dem 31. Dezember 2010 geschlossen werden. Die Anmerkung 8 zur 
Tarifpost 7 ist auf Entscheidungen über die Bestätigung der 
Pflegschaftsrechnung anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2010 
ergangen sind. Die Anmerkungen 3a zu den Tarifposten 9 und 10 sind 
noch auf Eingaben anzuwenden, die vor dem 1. Jänner 2011 eingelangt 
sind. Die Anmerkung 15a zur Tarifpost 10 ist auf Einreichungen gemäß 
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§§ 277 bis 281 UGB anzuwenden, für die die Frist zur Offenlegung nach 
dem 31. März 2011 endet.

  40. Art. VI Z 28 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2011 tritt mit 3. 
März 2011 in Kraft.

  41. § 26b samt Abschnittsbezeichnung und Paragrafenüberschrift und die 
Tarifpost 10 Z III und IV sowie die Anmerkungen 17 und 20 bis 23 zur 
Tarifpost 10 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2011 treten mit 
1. April 2011 in Kraft. Mit dem Inkrafttreten der Tarifpost 10 Z IV in der 
Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2011 tritt die 
Firmenbuchdatenbankverordnung, BGBl. II Nr. 240/1999 außer Kraft. 
Diese Verordnung ist noch auf Abfragen anzuwenden, die vor dem 
1. April 2011 durchgeführt werden. § 26b Abs. 2 und 3 und die 
Tarifpost 10 Z III und IV sowie die Anmerkungen 20 bis 22 zur 
Tarifpost 10 sind auf alle Abfragen anzuwenden, die nach dem 31. März 
2011 durchgeführt werden.

  42. § 2 Z 1 lit. c, § 7 Abs. 1 Z 1 und die Tarifpost 1 Z II in der Fassung des 
Budgetbegleitgesetzes 2011 treten mit 1. Juli 2011 in Kraft und sind auf 
Dolmetschleistungen anzuwenden, die nach dem 30. Juni 2011 erfolgen. 

  43. §§ 6a und die Tarifpost 9 lit. d und e sowie die Anmerkungen 13 bis 17 
zur Tarifpost 9 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2011 treten mit 
1. Oktober 2011 in Kraft. Mit dem Inkrafttreten der Tarifpost 9 lit. e in 
der Fassung des genannten Bundesgesetzes tritt die 
Grundbuchsdatenbankverordnung 2009, BGBl. II Nr. 502/2009 außer 
Kraft. Diese Verordnung sowie § 6a sind noch auf Abfragen 
anzuwenden, die vor dem 1. Oktober 2011 durchgeführt werden. § 26b 
Abs. 1, die Tarifpost 9 lit. d und e sowie die Anmerkungen 13 und 15 zur 
Tarifpost 9 sind auf alle Abfragen anzuwenden, die nach dem 
30. September 2011 durchgeführt werden.

  44. § 31a ist auf die mit mit dem Budgetbegleitgesetz 2011 neu geschaffenen 
oder geänderten Gebührentatbestände und die in der Anmerkung 8 zur 
Tarifpost 7 angeführten Beträge mit der Maßgabe anzuwenden, dass 
Ausgangsgrundlage für die Neufestsetzung der zugrundeliegenden, 
geänderten oder neu eingeführten Beträge jeweils die für März 2009 
verlautbarte Indexzahl des von der Bundesanstalt „Statistik Österreich“ 
veröffentlichten Verbraucherpreisindex 2000 ist.
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Artikel 24
Änderung des GmbH-Gesetzes 

§ 125. Die Geschäftsführer oder die Liquidatoren, im Falle einer inländischen 
Zweigniederlassung die für diese im Inland vertretungsbefugten Personen, sind, 
unbeschadet der allgemeinen unternehmensrechtlichen Vorschriften, zur 
Befolgung der §§ 30d, 30j Abs. 2 und 3, 91 Abs. 1 erster Satz und 93 Abs. 3 
dieses Bundesgesetzes sowie der §§ 222 Abs. 1 und 281 UGB vom Gericht durch 
Zwangsstrafen bis zu 3 600 Euro anzuhalten. § 283 Abs. 2 bis 4 UGB ist 
anzuwenden.

§ 125. Die Geschäftsführer oder die Liquidatoren, im Falle einer 
inländischen Zweigniederlassung die für diese im Inland vertretungsbefugten 
Personen, sind, unbeschadet der allgemeinen unternehmensrechtlichen 
Vorschriften, zur Befolgung der §§ 30d, 30j Abs. 2 und 3, 91 Abs. 1 erster Satz 
und 93 Abs. 3 dieses Bundesgesetzes sowie der §§ 222 Abs. 1 und 281 UGB vom 
Gericht durch Zwangsstrafen bis zu 3 600 Euro anzuhalten. § 24 Abs. 2 bis 5 
FBG ist anzuwenden.

§ 127. (1) bis (9) ... § 127. (1) bis (9) unverändert
 (10) § 125 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I 

Nr. xxx/2010, ist auf Verstöße gegen die in § 125 genannten Pflichten 
anzuwenden, die nach dem 1. Jänner 2011 gesetzt werden.

Artikel 25
Änderung der Insolvenzordnung 

§ 70. (1) … § 70. (1) unverändert
(2) Der Antrag ist dem Schuldner zu eigenen Handen zuzustellen. Eine 

Belehrung über die Eröffnung eines Sanierungsverfahrens bei rechtzeitiger 
Vorlage eines Sanierungsplans ist anzuschließen. Das Gericht hat den Schuldner 
und sonstige Auskunftspersonen (§ 254 Abs. 5) zu vernehmen, wenn es rechtzeitig 
möglich ist; jedoch ist der Antrag ohne Anhörung sofort abzuweisen, wenn er 
offenbar unbegründet ist, insbesondere, wenn die Glaubhaftmachung nicht 
erbracht ist, oder wenn er offenbar missbräuchlich gestellt ist. Zur Vernehmung 
bestimmte Tagsatzungen dürfen nur von Amts wegen und nicht zum Zwecke des 
Abschlusses von Ratenvereinbarungen erstreckt werden.

(2) Der Antrag ist dem Schuldner zuzustellen. Eine Belehrung über die 
Eröffnung eines Sanierungsverfahrens bei rechtzeitiger Vorlage eines 
Sanierungsplans ist anzuschließen. Das Gericht hat den Schuldner und sonstige 
Auskunftspersonen (§ 254 Abs. 5) zu vernehmen, wenn es rechtzeitig möglich 
ist; jedoch ist der Antrag ohne Anhörung sofort abzuweisen, wenn er offenbar 
unbegründet ist, insbesondere, wenn die Glaubhaftmachung nicht erbracht ist, 
oder wenn er offenbar missbräuchlich gestellt ist. Zur Vernehmung bestimmte 
Tagsatzungen dürfen nur von Amts wegen und nicht zum Zwecke des 
Abschlusses von Ratenvereinbarungen erstreckt werden.

(3) bis (4) … (3) bis (4) unverändert
§ 254. … § 254. unverändert
Z 1 bis 3 … Z 1 bis 3 unverändert

 4. die verhandlungsfreie Zeit, 4. die Hemmung und Erstreckung von Fristen nach § 222 ZPO,
 5. bis 6. … 5. bis 6. unverändert
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(2) bis (6) … (2) bis (6) unverändert
§ 272. (1) bis (8) … § 272. (1) bis (8) unverändert
 (9) § 70 Abs. 2 erster Satz und § 254 Abs. 1 Z 4 in der Fassung des 

Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I Nr. xxx/2010, treten mit 1. Mai 2011 in 
Kraft § 70 Abs. 2 erster Satz ist in dieser Fassung anzuwenden, wenn das 
zuzustellende Schriftstück nach dem 30. April 2011 abgefertigt wird.

Artikel 26
Änderung der Jurisdiktionsnorm 

 § 8a. Bei den Landes- und Handelsgerichten sowie den Oberlandesgerichten 
entscheidet über Rechtsmittel gegen Entscheidungen über die Gebühren der 
Sachverständigen und Dolmetscher der Einzelrichter.

Beratung und Zustimmungen nach dem Fortpflanzungsmedizingesetz 
§ 121a. Die Beratung und die Protokollierung der Zustimmungs- und 

Einwilligungserklärungen nach dem Fortpflanzungsmedizingesetz können von 
jedem zur Gerichtsbarkeit in Pflegschaftssachen berufenen Bezirksgericht 
vorgenommen werden. 

 

Artikel 27
Änderung der Notariatsordnung 

§ 85. (1) Ist die Partei, welcher die Erklärung gemacht werden sollte, in dem 
angegebenen Lokal nicht anzutreffen oder verweigert sie dem Notar den Zutritt, 
die Anhörung oder im Fall des § 83 Abs. 5 die Identitätsfeststellung, so hat der 
Notar dies zu protokollieren und entweder der Gegenpartei eine Beurkundung 
mittels eingeschriebener Postsendung mit Rückschein zuzustellen oder dem 
Gericht vorzulegen, welches die Zustellung nach den für die eigenhändige 
Zustellung geltenden Vorschriften zu verfügen hat.

§ 85. (1) Ist die Partei, welcher die Erklärung gemacht werden sollte, in dem 
angegebenen Lokal nicht anzutreffen oder verweigert sie dem Notar den Zutritt, 
die Anhörung oder im Fall des § 83 Abs. 5 die Identitätsfeststellung, so hat der 
Notar dies zu protokollieren und entweder der Gegenpartei eine Beurkundung 
mittels eingeschriebener Postsendung mit Rückschein zuzustellen oder dem 
Gericht vorzulegen, welches die Zustellung mit Zustellnachweis zu verfügen hat. 
Die Zustellung an einen Ersatzempfänger ist zulässig.

(2) … (2) … 
§ 117a. (1) … § 117a. (1) unverändert
(2) Auf Anzeige des Notars (§ 117 Abs. 2) darf als Notariatskandidat in 

dieses Verzeichnis nur eingetragen werden, wer nachweist, dass er 
österreichischer Staatsbürger und von ehrenhaftem Vorleben ist, ein Studium des 

(2) Auf Anzeige des Notars (§ 117 Abs. 2) darf als Notariatskandidat in 
dieses Verzeichnis nur eingetragen werden, wer nachweist, dass er 
österreichischer Staatsbürger und von ehrenhaftem Vorleben ist, ein Studium des 
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österreichischen Rechts (§ 6a) abgeschlossen und mindestens neun Monate bei 
Gericht oder einer Staatsanwaltschaft in rechtsberuflicher Tätigkeit verbracht hat. 
Außerdem darf er an dem Tag, mit dem seine erstmalige Eintragung wirksam 
würde, das 35. Lebensjahr nicht vollendet haben; eine neuerliche Eintragung in 
ein Verzeichnis nach dem 35. Lebensjahr ist nur zulässig, wenn der Betreffende 
bereits insgesamt mindestens ein Jahr als Notariatskandidat in einem Verzeichnis 
eingetragen gewesen ist. Der Nachweis der mindestens neunmonatigen 
Gerichtspraxis ist nur bei der erstmaligen Eintragung zu erbringen.

österreichischen Rechts (§ 6a) abgeschlossen und mindestens fünf Monate bei 
Gericht oder einer Staatsanwaltschaft in rechtsberuflicher Tätigkeit verbracht hat. 
Außerdem darf er an dem Tag, mit dem seine erstmalige Eintragung wirksam 
würde, das 35. Lebensjahr nicht vollendet haben; eine neuerliche Eintragung in 
ein Verzeichnis nach dem 35. Lebensjahr ist nur zulässig, wenn der Betreffende 
bereits insgesamt mindestens ein Jahr als Notariatskandidat in einem Verzeichnis 
eingetragen gewesen ist. Der Nachweis der mindestens fünfmonatigen 
Gerichtspraxis ist nur bei der erstmaligen Eintragung zu erbringen.

(2a) bis (4) … (2a) bis (4) unverändert

Artikel 28
Änderung des Privatstiftungsgesetzes 

§ 5. Begünstigter ist der in der Stiftungserklärung als solcher Bezeichnete. Ist 
der Begünstigte in der Stiftungserklärung nicht bezeichnet, so ist Begünstigter, 
wer von der vom Stifter dazu berufenen Stelle (§ 9 Abs. 1 Z 3), sonst vom 
Stiftungsvorstand als solcher festgestellt worden ist. 

§ 5. Begünstigter ist der in der Stiftungserklärung als solcher Bezeichnete. 
Ist der Begünstigte in der Stiftungserklärung nicht bezeichnet, so ist Begünstigter, 
wer von der vom Stifter dazu berufenen Stelle (§ 9 Abs. 1 Z 3), sonst vom 
Stiftungsvorstand als solcher festgestellt worden ist. Der Stiftungsvorstand hat 
den in diesem Sinne festgestellten Begünstigten dem für die Erhebung der 
Körperschaftsteuer der Privatstiftung zuständigen Finanzamt unverzüglich 
elektronisch mitzuteilen.

§ 14. (1) bis (2) … § 14. (1) bis (2) unverändert
 (3) Kommt einem Organ gemäß Abs. 2 das Recht zu, den Stiftungsvorstand 

oder eines seiner Mitglieder abzuberufen, so ist für derartige Entscheidungen eine 
Mehrheit von mindestens drei Viertel der abgegebenen Stimmen erforderlich; hat 
das Organ weniger als vier Mitglieder, so ist Stimmeneinhelligkeit erforderlich. 

 (4) Soll in einem solchen Fall der Stiftungsvorstand oder eines seiner 
Mitglieder aus anderen als den in § 27 Abs. 2 Z 1 bis 3 angeführten Gründen 
abberufen werden, so darf Begünstigten, deren Angehörigen (§ 15 Abs. 2) und 
Personen, die von Begünstigten oder deren Angehörigen mit der Wahrnehmung 
ihrer Interessen im Organ nach Abs. 2 beauftragt wurden, bei dieser 
Entscheidung insgesamt nicht die Mehrheit der Stimmen zustehen.

§ 15. (1) … § 15. (1) unverändert
(2) Ein Begünstigter, dessen Ehegatte sowie Personen, die mit dem 

Begünstigten in gerader Linie oder bis zum dritten Grad der Seitenlinie verwandt 
(2) Ein Begünstigter, dessen Ehegatte, dessen Lebensgefährte sowie 

Personen, die mit dem Begünstigten in gerader Linie oder bis zum dritten Grad 
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sind, sowie juristische Personen können nicht Mitglieder des Stiftungsvorstands 
sein. 

der Seitenlinie verwandt sind, sowie juristische Personen können nicht Mitglieder 
des Stiftungsvorstands sein.

(3) … (3) unverändert
 (3a) Abs. 2 und Abs. 3 sind auch auf Personen anzuwenden, die von 

Begünstigten, deren Angehörigen (Abs. 2) oder in Abs. 3 genannten 
ausgeschlossenen Personen mit der Wahrnehmung ihrer Interessen im 
Stiftungsvorstand beauftragt wurden.

(4) bis (5) … (4) bis (5) unverändert
§ 23. (1) … § 23. (1) unverändert
(2) Die Mitglieder des Aufsichtsrats und deren Angehörige (§ 15 Abs. 2) 

dürfen nicht zugleich dem Stiftungsvorstand angehören oder Stiftungsprüfer sein. 
Begünstigte oder deren Angehörige (§ 15 Abs. 2) dürfen nicht die Mehrheit der 
Aufsichtsratmitglieder stellen. 

(2) Die Mitglieder des Aufsichtsrats und deren Angehörige (§ 15 Abs. 2) 
dürfen nicht zugleich dem Stiftungsvorstand angehören oder Stiftungsprüfer sein. 
Begünstigte oder deren Angehörige (§ 15 Abs. 2) dürfen nicht die Mehrheit der 
Aufsichtsratmitglieder stellen. Dasselbe gilt auch für Personen, die von 
Begünstigten oder deren Angehörigen (§ 15 Abs. 2) mit der Wahrnehmung ihrer 
Interessen im Aufsichtsrat beauftragt wurden.

§ 28. … § 28. unverändert
 1. … 1. unverändert
 2. faßt, wenn die Stiftungserklärung nichts anderes vorsieht, unbeschadet 

des § 35 Abs. 2 die Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der Stimmen aller 
Mitglieder, wobei bei Stimmengleichheit die Stimme des Vorsitzenden 
den Ausschlag gibt; 

 2. fasst, wenn die Stiftungserklärung nichts anderes vorsieht, unbeschadet 
des § 14 Abs. 3 und des § 35 Abs. 2 die Beschlüsse mit einfacher 
Mehrheit der Stimmen aller Mitglieder, wobei bei Stimmengleichheit die 
Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag gibt;

 § 42. Wer die Mitteilungspflicht nach § 5 oder nach Art. XI Abs. 1b nicht 
oder nicht vollständig erfüllt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit 
Geldstrafe bis zu 20.000 Euro je verschwiegenem oder nicht vollständig 
mitgeteiltem Begünstigten zu bestrafen. Eine Verwaltungsübertretung liegt nicht 
vor, wenn die Tat den Tatbestand einer gerichtlich strafbaren Handlung bildet 
oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht 
ist.

Artikel ¡XI Artikel ¡XI
(1) bis (1a) … (1) bis (1a) unverändert
 (1b) § 5 und § 42 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I 

Nr. xxx/2010, treten mit 1. April 2011 in Kraft. Die Namen aller zum 31. März 
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2011 bestehenden oder nach § 5 festgestellten Begünstigten sind dem für die 
Erhebung der Körperschaftsteuer der Privatstiftung zuständigen Finanzamt bis 
zum 30. Juni 2011 elektronisch mitzuteilen.

(2) … (2) unverändert

Artikel 29
Änderung der Rechtsanwaltsordnung 

§ 2. (1) … § 2. (1) unverändert
(2) Die praktische Verwendung im Sinn des Abs. 1 hat fünf Jahre zu dauern. 

Hievon sind im Inland mindestens neun Monate bei Gericht oder einer 
Staatsanwaltschaft und mindestens drei Jahre bei einem Rechtsanwalt zu 
verbringen.

(2) Die praktische Verwendung im Sinn des Abs. 1 hat fünf Jahre zu dauern. 
Hievon sind im Inland mindestens fünf Monate bei Gericht oder einer 
Staatsanwaltschaft und mindestens drei Jahre bei einem Rechtsanwalt zu 
verbringen. 

(3) bis (4) … (3) bis (4) unverändert
§ 15. (1) … § 15. (1) unverändert
(2) Substitutionsberechtigt ist ein Rechtsanwaltsanwärter, der die 

Rechtsanwaltsprüfung mit Erfolg abgelegt hat. Das Erfordernis der 
Rechtsanwaltsprüfung kann auf Ansuchen eines Rechtsanwalts vom Ausschuß der 
Rechtsanwaltskammer aus rücksichtswürdigen Gründen denjenigen bei ihm in 
Verwendung stehenden Rechtsanwaltsanwärtern erlassen werden, die ein Studium 
des österreichischen Rechts (§ 3) abgeschlossen haben und mindestens eine 
neunmonatige zivil- und strafgerichtliche Praxis bei einem Gerichtshof erster 
Instanz und bei einem Bezirksgericht sowie eine achtzehnmonatige praktische 
Verwendung bei einem Rechtsanwalt oder bei der Finanzprokuratur nachzuweisen 
vermögen. Die Nachsicht der Rechtsanwaltsprüfung gilt jedoch nur für die Dauer 
der Verwendung des Rechtsanwaltsanwärters bei demjenigen Rechtsanwalt, auf 
dessen Ansuchen sie bewilligt wurde. 

(2) Substitutionsberechtigt ist ein Rechtsanwaltsanwärter, der die 
Rechtsanwaltsprüfung mit Erfolg abgelegt hat. Das Erfordernis der 
Rechtsanwaltsprüfung kann auf Ansuchen eines Rechtsanwalts vom Ausschuss 
der Rechtsanwaltskammer aus rücksichtswürdigen Gründen denjenigen bei ihm 
in Verwendung stehenden Rechtsanwaltsanwärtern erlassen werden, die ein 
Studium des österreichischen Rechts (§ 3) abgeschlossen haben und mindestens 
eine fünfmonatige Praxis bei Gericht oder einer Staatsanwaltschaft sowie eine 
achtzehnmonatige praktische Verwendung bei einem Rechtsanwalt oder bei der 
Finanzprokuratur nachzuweisen vermögen. Die Nachsicht der 
Rechtsanwaltsprüfung gilt jedoch nur für die Dauer der Verwendung des 
Rechtsanwaltsanwärters bei demjenigen Rechtsanwalt, auf dessen Ansuchen sie 
bewilligt wurde. 

(3) bis (4) … (3) bis (4) unverändert

Artikel 30
Änderung des Rechtsanwaltsprüfungsgesetzes 

§ 2. (1) Die Rechtsanwaltsprüfung kann nach Abschluss eines Studiums des 
österreichischen Rechts (§ 3 RAO) und einer praktischen Verwendung im 

§ 2. (1) Die Rechtsanwaltsprüfung kann nach Abschluss eines Studiums des 
österreichischen Rechts (§ 3 RAO) und einer praktischen Verwendung im 
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Ausmaß von drei Jahren, hievon mindestens neun Monate bei Gericht und 
mindestens zwei Jahre bei einem Rechtsanwalt, abgelegt werden. 

Ausmaß von drei Jahren, hievon mindestens fünf Monate bei Gericht oder einer 
Staatsanwaltschaft und mindestens zwei Jahre bei einem Rechtsanwalt, abgelegt 
werden.

(2) … (2) unverändert

Artikel 31
Änderung des Rechtspflegergesetzes 

§ 5. (1) bis (2) … § 5. (1) bis (2) unverändert
(3) Der als Rechtspfleger verwendete Gerichtsbeamte hat neben seinem 

Amtstitel die Funktionsbezeichnung „Rechtspfleger“ zu führen.
(3) Der als Rechtspfleger verwendete Gerichtsbeamte hat neben seinem 

Amtstitel die Funktionsbezeichnung „Diplomrechtspfleger“ zu führen.
§ 11. (1) bis (2) … § 11. (1) bis (2) unverändert
(3) Anderen Rechtsmitteln kann der Richter stattgeben; in diesem Fall sind 

auf den Kostenersatz die für das Rechtsmittelverfahren geltenden Vorschriften 
anzuwenden.

 

(4) Findet der Richter, daß dem Rechtsmittel nicht oder nur teilweise Folge 
zu geben wäre, so ist das Rechtsmittel dem Rechtsmittelgericht mit dem 
Vorlagebericht des Rechtspflegers vorzulegen. Soweit es der Richter für 
erforderlich erachtet, kann er den Vorlagebericht durch die Angabe der Gründe, 
weshalb er dem Rechtsmittel nicht stattgegeben hat, ergänzen.

 

§ 20. (1) … § 20. (1) unverändert
(2) Der Wirkungskreis in Angelegenheiten der Einziehung gerichtlicher 

Verwahrnisse umfaßt die Geschäfte nach den §§ 8 bis 10 des Bundesgesetzes vom 
26. November 1963, BGBl. Nr. 281, über die Einziehung gerichtlicher 
Verwahrnisse und die damit zusammenhängenden Verfügungen nach dem 
genannten Bundesgesetz. 

(2) Der Wirkungskreis in Angelegenheiten der Einziehung gerichtlicher 
Verwahrnisse nach dem Verwahrungs- und Einziehungsgesetz (VerwEinzG), 
BGBl. I Nr. xxx/2010 Art. 36, umfasst die Einziehung von Verwahrnissen, deren 
Wert 10 000 Euro nicht übersteigt und die damit zusammenhängenden 
Verfügungen nach dem genannten Bundesgesetz.

§ 45. (1) bis (5) … § 45. (1) bis (5) unverändert
(5) Die §§ 2, 16, 19 und 46 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 

Nr. 30/2009 treten mit 1. April 2009 in Kraft. § 19 Abs. 1 Z 3 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 30/2009 ist anzuwenden, wenn der Antrag auf 
Erlassung der einstweiligen Verfügung nach dem 31. März 2009 bei Gericht 
eingelangt ist.

(6) Die §§ 2, 16, 19 und 46 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 30/2009 treten mit 1. April 2009 in Kraft. § 19 Abs. 1 Z 3 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 30/2009 ist anzuwenden, wenn der Antrag auf 
Erlassung der einstweiligen Verfügung nach dem 31. März 2009 bei Gericht 
eingelangt ist. 

 (7) § 5 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I 
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Nr. xxx/2010, tritt mit 1. Jänner 2011 in Kraft. §§ 11 und 20 in der Fassung des 
genannten Bundesgesetzes treten mit 1. Mai 2011 in Kraft. § 11 ist in der 
Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2011 anzuwenden, wenn das Datum der 
Entscheidung erster Instanz nach dem 30. April 2011 liegt. § 20 Abs. 2 in der 
Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2011 ist in Einziehungsverfahren 
anzuwenden, die nach dem 30. April 2011 eingeleitet werden.

Artikel 32
Änderung des Gesetzes über das Statut der Europäischen Gesellschaft 

§ 65. (1) Die Vorstandsmitglieder, die Verwaltungsratsmitglieder oder die 
geschäftsführenden Direktoren oder die Abwickler einer Europäischen 
Gesellschaft (SE), im Fall einer inländischen Zweigniederlassung die für diese im 
Inland vertretungsbefugten Personen, sind, unbeschadet der allgemeinen 
unternehmensrechtlichen Vorschriften, zur Befolgung der §§ 33 Abs. 3, 65a 
Abs. 3, 81, 89 Abs. 1, 95 Abs. 2 und 3, 96 Abs. 1 und 3, 104 Abs. 1, 2 und 4, 105 
Abs. 2, 108 Abs. 3 bis 5, 110 Abs. 1, 118 Abs. 1, 128 Abs. 2, 133 Abs. 1 bis 3, 
174 Abs. 2, 197 Abs. 5, 207 Abs. 1, 211 Abs. 1 und 2, 214 Abs. 2, 225k Abs. 1 
AktG und der §§ 15 Abs. 5, 24 Abs. 5, 27 Abs. 5, 36, 39 Abs. 4, 41 Abs. 5, 42, 47 
Abs. 1 und 58 dieses Bundesgesetzes sowie der §§ 222 Abs. 1 und 281 UGB vom 
Gericht durch Zwangsstrafen bis zu 3 600 Euro anzuhalten. § 283 Abs. 2 UGB ist 
sinngemäß anzuwenden. 

§ 65. (1) Die Vorstandsmitglieder, die Verwaltungsratsmitglieder oder die 
geschäftsführenden Direktoren oder die Abwickler einer Europäischen 
Gesellschaft (SE), im Fall einer inländischen Zweigniederlassung die für diese im 
Inland vertretungsbefugten Personen, sind, unbeschadet der allgemeinen 
unternehmensrechtlichen Vorschriften, zur Befolgung der §§ 33 Abs. 3, 65a 
Abs. 3, 81, 89 Abs. 1, 95 Abs. 2 und 3, 96 Abs. 1 und 3, 104 Abs. 1, 2 und 4, 105 
Abs. 2, 108 Abs. 3 bis 5, 110 Abs. 1, 118 Abs. 1, 128 Abs. 2, 133 Abs. 1 bis 3, 
174 Abs. 2, 197 Abs. 5, 207 Abs. 1, 211 Abs. 1 und 2, 214 Abs. 2, 225k Abs. 1 
AktG und der §§ 15 Abs. 5, 24 Abs. 5, 27 Abs. 5, 36, 39 Abs. 4, 41 Abs. 5, 42, 47 
Abs. 1 und 58 dieses Bundesgesetzes sowie der §§ 222 Abs. 1 und 281 UGB vom 
Gericht durch Zwangsstrafen bis zu 3 600 Euro anzuhalten. § 24 Abs. 2 bis 5 
FBG ist sinngemäß anzuwenden.

(2) ... (2) ... 
§ 67. (1) bis (5) ... § 67. (1) bis (5) unverändert
 (6) § 65 Abs. 1 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I 

Nr. xxx/2010, ist auf Verstöße gegen die in § 65 Abs. 1 genannten Pflichten 
anzuwenden, die nach dem 1. Jänner 2011 gesetzt werden.

Artikel 33
Änderung des Strafrechtlichen Entschädigungsgesetzes 2005 

§ 2. (1) … § 2. (1) unverändert
 1. … 1. unverändert
 2. wegen des Verdachts einer strafbaren Handlung festgenommen oder in 

Haft gehalten wurde und in der Folge durch ein inländisches Strafgericht 
 2. wegen des Verdachts einer strafbaren Handlung festgenommen oder in 

Haft gehalten wurde und in der Folge durch ein inländisches Strafgericht 
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freigesprochen oder außer Verfolgung gesetzt wurde (ungerechtfertigte 
Haft) oder

in Ansehung dieser Handlung freigesprochen oder außer Verfolgung 
gesetzt wurde (ungerechtfertigte Haft) oder

 3. … 3. unverändert
(2) … (2) unverändert
§ 3. (1) … § 3. (1) unverändert

 1. bis 2 . … 1. bis 2 . unverändert
 3. im Fall der ungerechtfertigten Haft die geschädigte Person nur deshalb 

nicht verfolgt wurde, weil sie die Tat im Zustand der 
Zurechnungsunfähigkeit begangen hatte oder

 3. im Fall der ungerechtfertigten Haft die geschädigte Person nur deshalb 
nicht verfolgt wurde, weil sie die Tat im Zustand der 
Zurechnungsunfähigkeit begangen hatte;

 4. im Fall der Wiederaufnahme an die Stelle der aufgehobenen 
Entscheidung nur deshalb eine günstigere trat, weil inzwischen das 
Gesetz geändert worden ist. 

 4. im Fall der Wiederaufnahme an die Stelle der aufgehobenen 
Entscheidung nur deshalb eine günstigere trat, weil inzwischen das 
Gesetz geändert worden ist oder

  5. die geschädigte Person in den Fällen der ungerechtfertigten Haft oder der 
Wiederaufnahme außer Verfolgung gesetzt wurde, weil die 
Staatsanwaltschaft nach den Bestimmungen des 11. Hauptstücks der 
Strafprozessordnung 1975, BGBl. Nr. 631/1975 (StPO), oder auf sie 
verweisenden Bestimmungen von der Verfolgung zurückgetreten ist oder 
das Gericht das Verfahren nach § 199 StPO oder darauf verweisenden 
Bestimmungen eingestellt hat.

(2) In den Fällen der ungerechtfertigten Haft und der Wiederaufnahme kann 
das Gericht die Haftung des Bundes mindern oder auch ganz ausschließen, soweit 
ein Ersatz unter Bedachtnahme auf die Verdachtslage zur Zeit der Festnahme oder 
Anhaltung, auf die Haftgründe und auf die Gründe, die zum Freispruch oder zur 
Einstellung des Verfahrens geführt haben, unangemessen wäre. Ist die geschädigte 
Person aber in einem Strafverfahren gemäß § 259 Z 3 der Strafprozessordnung 
1975 (StPO), BGBl. Nr. 631/1975, freigesprochen worden, so kann dabei die 
Verdachtslage nicht berücksichtigt werden.

(2) In den Fällen der ungerechtfertigten Haft und der Wiederaufnahme kann 
das Gericht die Haftung des Bundes mindern oder auch ganz ausschließen, soweit 
ein Ersatz unter Bedachtnahme auf die Verdachtslage zur Zeit der Festnahme 
oder Anhaltung, auf die Haftgründe und auf die Gründe, die zum Freispruch oder 
zur Einstellung des Verfahrens geführt haben, unangemessen wäre. Ist die 
geschädigte Person aber in einem Strafverfahren gemäß § 259 Z 3 StPO 
freigesprochen worden, so kann dabei die Verdachtslage nicht berücksichtigt 
werden.

(3) Die Haftung des Bundes kann jedoch im Fall der gesetzwidrigen Haft 
weder ausgeschlossen noch gemindert werden, wenn die Festnahme oder 
Anhaltung unter Verletzung der Bestimmungen des Art. 5 der Europäischen 
Menschenrechtskonvention, BGBl. Nr. 210/1958, oder des 
Bundesverfassungsgesetzes über den Schutz der persönlichen Freiheit, BGBl. 
Nr. 684/1988, erfolgte. 

 

§ 5. (1) … § 5. (1) unverändert
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(2) Der Ersatzanspruch wegen des Entzugs der persönlichen Freiheit umfasst 
auch eine angemessene Entschädigung für die durch die Festnahme oder die 
Anhaltung erlittene Beeinträchtigung. Bei der Beurteilung der Angemessenheit 
sind die Dauer der Anhaltung sowie die persönlichen Verhältnisse der 
geschädigten Person und deren Änderung durch die Festnahme oder Anhaltung zu 
berücksichtigen. 

(2) Der Ersatzanspruch wegen des Entzugs der persönlichen Freiheit umfasst 
auch eine angemessene Entschädigung für die durch die Festnahme oder die 
Anhaltung erlittene Beeinträchtigung. Die Höhe dieser Entschädigung beläuft 
sich auf mindestens 20 Euro, höchstens aber 50 Euro pro Tag des 
Freiheitsentzugs. Bei der Beurteilung der Angemessenheit sind die Dauer der 
Anhaltung sowie die persönlichen Verhältnisse der geschädigten Person und 
deren Änderung durch die Festnahme oder Anhaltung zu berücksichtigen.

(3) … (3) unverändert
§ 13. (1) bis (2) … § 13. (1) bis (2) unverändert
 (3) § 2 Abs. 1 Z 2, § 3 Abs. 1 Z 3 bis 5, Abs. 2 und Abs. 3 sowie § 5 Abs. 2 

in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I Nr. xxx/2010, treten 
mit 1. Jänner 2011 in Kraft.

§ 14. (1) bis (2) … § 14. (1) bis (2) unverändert
 (3) § 2 Abs. 1 Z 2, § 3 Abs. 1 Z 3 bis 5, Abs. 2 und Abs. 3 sowie § 5 Abs. 2 

in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2011 sind anzuwenden, wenn der 
Entzug der persönlichen Freiheit nach dem 31. Dezember 2010 begonnen hat.

Artikel 34
Änderung des Unternehmensgesetzbuchs 

§ 283. (1) Die Vorstandsmitglieder (Geschäftsführer) oder die Abwickler 
sind, unbeschadet der allgemeinen unternehmensrechtlichen Vorschriften, zur 
Befolgung der §§ 244, 245, 247, 270, 272 und 277 bis 280, die 
Aufsichtsratsmitglieder zur Befolgung des § 270 und im Fall einer inländischen 
Zweigniederlassung einer ausländischen Kapitalgesellschaft die für diese im 
Inland vertretungsbefugten Personen zur Befolgung des § 280a vom Gericht 
durch Zwangsstrafen bis zu 3 600 Euro anzuhalten. 

„§ 283. (1) Die Vorstandsmitglieder (Geschäftsführer) oder die Abwickler 
sind, unbeschadet der allgemeinen unternehmensrechtlichen Vorschriften, zur 
zeitgerechten Befolgung der §§ 244, 245, 247, 270, 272 und 277 bis 280, die 
Aufsichtsratsmitglieder zur Befolgung des § 270 und im Fall einer inländischen 
Zweigniederlassung einer ausländischen Kapitalgesellschaft die für diese im 
Inland vertretungsbefugten Personen zur Befolgung des § 280a vom Gericht 
durch Zwangsstrafen von 700 Euro bis zu 3 600 Euro anzuhalten. Die 
Zwangsstrafe ist nach Ablauf der Offenlegungsfrist zu verhängen. Sie ist 
wiederholt zu verhängen, soweit die genannten Organe ihren Pflichten nach je 
weiteren zwei Monaten noch nicht nachgekommen sind.

(2) Kommen die Vorstandsmitglieder (Geschäftsführer), die Abwickler, die 
Aufsichtsratsmitglieder und die für die inländische Zweigniederlassung einer 
ausländischen Kapitalgesellschaft im Inland vertretungsbefugten Personen ihrer 
im Abs. 1 erwähnten Pflicht nicht innerhalb von zwei Monaten nach Rechtskraft 

(2) Ist die Offenlegung nach Abs. 1 nicht bis zum letzten Tag der 
Offenlegungsfrist erfolgt, so ist – sofern die Offenlegung nicht bis zum Tag vor 
Erlassung der Zwangsstrafverfügung bei Gericht eingelangt ist – ohne 
vorausgehendes Verfahren durch Strafverfügung eine Zwangsstrafe von 700 Euro 
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des Beschlusses über die Verhängung der Zwangsstrafe nach, so ist eine weitere 
Zwangsstrafe bis zu 3 600 Euro zu verhängen und der Beschluß über die 
verhängte Zwangsstrafe zu veröffentlichen. Eine wiederholte Verhängung von 
Zwangsstrafen ist zulässig. 

zu verhängen. Von der Verhängung einer Zwangsstrafverfügung kann abgesehen 
werden, wenn das in Abs. 1 genannte Organ offenkundig durch ein 
unvorhergesehenes oder unabwendbares Ereignis an der fristgerechten 
Offenlegung gehindert war. In diesem Fall kann – soweit bis dahin noch keine 
Offenlegung erfolgt ist – mit der Verhängung der Zwangsstrafverfügung bis zum 
Ablauf von vier Wochen nach Wegfall des Hindernisses, welches der 
Offenlegung entgegenstand, zugewartet werden. Zwangsstrafverfügungen sind 
wie Klagen zuzustellen. Gegen die Zwangsstrafverfügung kann das jeweilige 
Organ binnen 14 Tagen Einspruch erheben, andernfalls erwächst die 
Zwangsstrafverfügung in Rechtskraft. Im Einspruch sind die Gründe für die 
Nichtbefolgung der in Abs. 1 genannten Pflichten anzuführen. Gegen die 
Versäumung der Einspruchsfrist kann Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 
bewilligt werden (§ 21 AußStrG). Ist der Einspruch verspätet oder fehlt ihm 
jegliche Begründung, so ist er mit Beschluss zurückzuweisen.

(3) Kommen die gesetzlichen Vertreter einer mittelgroßen (§ 221 Abs. 2) 
Kapitalgesellschaft ihren Verpflichtungen auch nach Verhängung einer weiteren 
Zwangsstrafe nicht nach, beträgt der Höchstbetrag nach Abs. 2 das Dreifache, 
kommen die gesetzlichen Vertreter einer großen (§ 221 Abs. 3) 
Kapitalgesellschaft ihren Verpflichtungen auch nach Verhängung einer weiteren 
Zwangsstrafe nicht nach, beträgt dieser Höchstbetrag das Sechsfache. Als 
Grundlage für die Größenklasse kann der zuletzt vorgelegte Jahresabschluss 
herangezogen werden.

(3) Mit der rechtzeitigen Erhebung des begründeten Einspruchs tritt die 
Zwangsstrafverfügung außer Kraft. Über die Verhängung der Zwangsstrafe ist im 
ordentlichen Verfahren mit Beschluss zu entscheiden. Ist nicht mit Einstellung 
des Zwangsstrafverfahrens vorzugehen, so kann – ohne vorherige Androhung – 
eine Zwangsstrafe von 700 Euro bis 3 600 Euro verhängt werden. Der Beschluss, 
mit dem eine Zwangsstrafe im ordentlichen Verfahren verhängt wird, ist zu 
veröffentlichen. Gegen die Verhängung einer Zwangsstrafe im ordentlichen 
Verfahren steht dem jeweiligen Organ ein Rechtsmittel zu (§§ 45 ff AußStrG).

(4) Eine verhängte Zwangsstrafe ist auch dann zu vollstrecken, wenn die 
bestraften Personen ihrer Pflicht nachkommen oder deren Erfüllung unmöglich 
geworden ist. 

(4) Ist die Offenlegung innerhalb von zwei Monaten nach Ablauf des letzten 
Tages der Offenlegungsfrist noch immer nicht erfolgt, so ist durch Strafverfügung 
eine weitere Zwangsstrafe von 700 Euro zu verhängen. Das Gleiche gilt bei 
Unterbleiben der Offenlegung für jeweils weitere zwei Monate.

 (5) Richtet sich die Zwangsstrafverfügung gemäß Abs. 4 gegen ein in Abs. 1 
genanntes Organ einer mittelgroßen (§ 221 Abs. 2) Kapitalgesellschaft, so 
erhöhen sich die damit zu verhängenden Zwangsstrafen sowie die in Abs. 1 und 3 
angedrohten Zwangsstrafen im ordentlichen Verfahren jeweils auf das Dreifache. 
Wird das Zwangsstrafenverfahren gegen ein in Abs. 1 genanntes Organ einer 
großen (§ 221 Abs. 3) Kapitalgesellschaft geführt, so erhöhen sich diese Beträge 
jeweils auf das Sechsfache. Als Grundlage für die Größenklasse kann der zuletzt 
vorgelegte Jahresabschluss herangezogen werden.

 (6) Die Zwangsstrafen sind auch dann zu vollstrecken, wenn die Bestraften 
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ihrer Pflicht nachkommen oder deren Erfüllung unmöglich geworden ist.

 (7) Die den gesetzlichen Vertretern in den §§ 244, 245, 247, 270, 272 und 
277 bis 280a auferlegten Pflichten treffen auch die Gesellschaft. Kommt die 
Gesellschaft diesen Pflichten durch ihre Organe nicht nach, so ist gleichzeitig 
auch mit der Verhängung von Zwangsstrafen unter sinngemäßer Anwendung der 
Abs. 1 bis 6 auch gegen die Gesellschaft vorzugehen.

§ 906. (1) bis (19) … § 906. (1) bis (19) unverändert
(20) … (20) unverändert
(21) … (21) unverändert
(20) Die §§ 34 Abs. 1 und Abs. 5, 38 Abs. 5, 131 Z 3 und 5, 136 Abs. 2, 141 

Abs.   und 3 (Anm.: richtig: 141 Abs. 1 und 3), 143 Abs. 1, 144 Abs. 1, 145 
Abs. 1 und 2, 146 Abs. 3, 171 Abs. 2, 187 Abs. 1 und 2, die Überschrift vor 
§ 188, § 188 Abs. 1 und 2 sowie §§ 370 Abs. 1, 888 und 889 Abs. 1 in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 58/2010 treten mit 1. August 2010 in 
Kraft. § 144 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 58/2010 ist 
anzuwenden, wenn das Insolvenzverfahren nach dem 30. Juni 2010 eröffnet oder 
wieder aufgenommen (§ 158 Abs. 2 IO) wurde.

(22) Die §§ 34 Abs. 1 und Abs. 5, 38 Abs. 5, 131 Z 3 und 5, 136 Abs. 2, 141 
Abs.   und 3 (Anm.: richtig: 141 Abs. 1 und 3), 143 Abs. 1, 144 Abs. 1, 145 
Abs. 1 und 2, 146 Abs. 3, 171 Abs. 2, 187 Abs. 1 und 2, die Überschrift vor 
§ 188, § 188 Abs. 1 und 2 sowie §§ 370 Abs. 1, 888 und 889 Abs. 1 in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 58/2010 treten mit 1. August 2010 in 
Kraft. § 144 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 58/2010 ist 
anzuwenden, wenn das Insolvenzverfahren nach dem 30. Juni 2010 eröffnet oder 
wieder aufgenommen (§ 158 Abs. 2 IO) wurde.

 (23) § 283 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I 
Nr. xxx/2010, tritt mit 1. Jänner 2011 in Kraft. § 283 in der Fassung des 
genannten Bundesgesetzes ist auf Verstöße gegen die in § 283 Abs. 1 genannten 
Pflichten anzuwenden, die nach dem 1. Jänner 2011 gesetzt werden oder 
fortdauern. Hat die Offenlegungsfrist vor dem 1. März 2011 geendet und ist die 
Offenlegung nicht bis zum 28. Februar 2011 erfolgt, so ist mit einer 
Zwangsstrafverfügung nach § 283 Abs. 2 in der Fassung des 
Budgetbegleitgesetzes 2011 gegen das offenlegungspflichtige Organ sowie die 
Gesellschaft vorzugehen. Erst bei Unterbleiben der Offenlegung für jeweils 
weitere zwei Monate nach dem 28. Februar 2011 kommen die Bestimmungen des 
§ 283 Abs. 4 und 5 jeweils in der Fassung des genannten Bundesgesetzes zur 
Anwendung. In Ansehung von Säumnissen der jeweiligen Organe vor dem 
1. Jänner 2011 ist § 283 in der bis dahin geltenden Fassung anzuwenden.
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Artikel 35
Änderung des Urkundenhinterlegungsgesetzes 

§ 12. (1) Der Beschluß, mit dem eine Hinterlegung oder eine Einreihung 
bewilligt wird, ist allen Personen, gegen die hierdurch die Übertragung, die 
Aufhebung, die Beschränkung oder die Belastung eines ihnen zustehenden 
dinglichen Rechtes bewirkt werden soll, dem Antragsteller und, wenn die 
Hinterlegung oder die Einreihung ein Bauwerk betrifft, stets auch dem 
bücherlichen Eigentümer der Liegenschaft zu eigenen Handen zuzustellen. 

§ 12. (1) Der Beschluss, mit dem eine Hinterlegung oder eine Einreihung 
bewilligt wird, ist allen Personen, gegen die hierdurch die Übertragung, die 
Aufhebung, die Beschränkung oder die Belastung eines ihnen zustehenden 
dinglichen Rechtes bewirkt werden soll, dem Antragsteller und, wenn die 
Hinterlegung oder die Einreihung ein Bauwerk betrifft, stets auch dem 
bücherlichen Eigentümer der Liegenschaft mit Zustellnachweis zuzustellen. Die 
Zustellung an einen Ersatzempfänger ist zulässig.

(2) bis (3) … (2) bis (3) unverändert
§ 41. (1) bis (3) … § 41. (1) bis (3) unverändert
 (4) § 12 Abs. 1 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I 

Nr. xxx/2010, tritt mit 1. Mai 2011 in Kraft. Die Bestimmung ist in dieser 
Fassung anzuwenden, wenn das zuzustellende Schriftstück nach dem 30. April 
2011 abgefertigt wird.

Artikel 37
Änderung des Wohnungseigentumsgesetzes 2002 

§ 52. (1) … § 52. (1) unverändert
(2) … (2) unverändert

 1. bis 3. … 1. bis 3. unverändert
 4. Zustellungen an mehr als sechs Wohnungseigentümer können durch 

Anschlag im Sinne des § 24 Abs. 5 vorgenommen werden. Der Anschlag 
darf frühestens nach 30 Tagen abgenommen werden. Die Zustellung des 
verfahrenseinleitenden Antrags gilt mit Ablauf dieser Frist als vollzogen, 
spätere Zustellungen hingegen schon mit dem Anschlag. Die Gültigkeit 
der Zustellung wird dadurch, dass der Anschlag noch vor Ablauf dieser 
Frist abgerissen oder beschädigt wurde, nicht berührt. Der 
verfahrenseinleitende Antrag ist überdies einem vom Gericht zu 
bestimmenden Wohnungseigentümer zu eigenen Handen zuzustellen. 

 4. Zustellungen an mehr als sechs Wohnungseigentümer können durch 
Anschlag im Sinne des § 24 Abs. 5 vorgenommen werden. Der Anschlag 
darf frühestens nach 30 Tagen abgenommen werden. Die Zustellung des 
verfahrenseinleitenden Antrags gilt mit Ablauf dieser Frist als vollzogen, 
spätere Zustellungen hingegen schon mit dem Anschlag. Die Gültigkeit 
der Zustellung wird dadurch, dass der Anschlag noch vor Ablauf dieser 
Frist abgerissen oder beschädigt wurde, nicht berührt. Der 
verfahrenseinleitende Antrag ist überdies einem vom Gericht zu 
bestimmenden Wohnungseigentümer mit Zustellnachweis zuzustellen. 
Die Zustellung an einen Ersatzempfänger ist zulässig.

 5. bis 6. … 5. bis 6. unverändert
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(3) … (3) unverändert

Artikel 38
Änderung der Zivilprozessordnung 

§ 52. (1) In jedem Urtheile und in den Beschlüssen, welche eine Streitsache 
für die Instanz vollständig erledigen, ist auch über die Verpflichtung zum 
Kostenersatze zu entscheiden. In anderen Beschlüssen kann über den Ersatz der 
Kosten nur insoweit erkannt werden, als die Ersatzpflicht von dem Ausgange der 
Hauptsache unabhängig ist. 

§ 52. (1) In jedem Urteil und in den Beschlüssen, welche eine Streitsache für 
die Instanz vollständig erledigen, ist auch über die Verpflichtung zum 
Kostenersatz zu entscheiden, sofern das Gericht nicht die Kostenentscheidung bis 
zur rechtskräftigen Erledigung der Streitsache vorbehält. Ein solcher Vorbehalt 
kann nicht angefochten werden. In anderen Beschlüssen kann über den Ersatz der 
Kosten nur insoweit erkannt werden, als die Ersatzpflicht vom Ausgang der 
Hauptsache unabhängig ist.

(2) Ist das Gericht bei Erlassung eines Theilurtheiles nicht in der Lage, 
hinsichtlich des abgeurtheilten Anspruches oder Theilanspruches zugleich über 
die Kosten zu entscheiden, so ist im Urtheile auszusprechen, inwieferne eine 
solche Entscheidung noch einem weiteren Urtheile vorbehalten bleibt. 

(2) Ein Vorbehalt der Kostenentscheidung nach Abs. 1 ist nur zulässig, wenn 
die Entscheidung durch ein Rechtsmittel angefochten werden kann und wenn dies 
aufgrund der Komplexität der zu treffenden Kostenentscheidung aus Gründen der 
Verfahrensökonomie zweckmäßig ist. Bei Erlassung eines Zahlungsbefehls, eines 
Wechselzahlungsauftrags oder eines Versäumungs-, Verzichts- oder 
Anerkenntnisurteils ist ein Vorbehalt der Kostenentscheidung jedenfalls 
unzulässig. 

(3) Über die Verpflichtung zum Kostenersatze ist auch ohne einen 
bezüglichen Parteiantrag zu entscheiden, sofern nur das Kostenverzeichnis 
rechtzeitig vorgelegt wurde (§. 54). 

(3) Hat ein Gericht die Kostenentscheidung vorbehalten, so ist im weiteren 
Rechtsgang keine Kostenentscheidung zu treffen. Über die Verpflichtung zum 
Kostenersatz für das gesamte Verfahren entscheidet das Gericht erster Instanz 
nach rechtskräftiger Erledigung der Streitsache.

 (4) Ist das Gericht bei Erlassung eines Teilurteils nicht in der Lage, 
hinsichtlich des abgeurteilten Anspruchs oder Teilanspruchs zugleich über die 
Kosten zu entscheiden, so ist im Urteil auszusprechen, inwiefern eine solche 
Entscheidung noch einem weiteren Urteil vorbehalten bleibt.

 (5) Über die Verpflichtung zum Kostenersatz ist von Amts wegen zu 
entscheiden, wenn rechtzeitig ein Kostenverzeichnis gelegt wurde.

§ 54. (1) … § 54. (1) unverändert
(1a) Das am Schluss der mündlichen Streitverhandlung erster Instanz (§ 193) 

dem Gericht zu übergebende Kostenverzeichnis ist gleichzeitig auch dem Gegner 
auszuhändigen. Dieser kann dazu binnen einer Notfrist von 14 Tagen Stellung 
nehmen. Auf diese Frist hat die verhandlungsfreie Zeit keinen Einfluss. Soweit 

(1a) Das am Schluss der mündlichen Streitverhandlung erster Instanz (§ 193) 
dem Gericht zu übergebende Kostenverzeichnis ist gleichzeitig auch dem Gegner 
auszuhändigen. Dieser kann dazu binnen einer Notfrist von 14 Tagen Stellung 
nehmen. Soweit der durch einen Rechtsanwalt vertretene Gegner gegen die 
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der Gegner gegen die verzeichneten Kosten keine begründeten Einwendungen 
erhebt, hat das Gericht diese seiner Entscheidung zu Grunde zu legen. 

verzeichneten Kosten keine begründeten Einwendungen erhebt, hat das Gericht 
diese ungeprüft seiner Entscheidung zu Grunde zu legen. Ein Kostenersatz für die 
Einwendungen findet nicht statt.

(2) … (2) unverändert
 § 86a. (1) Enthält ein Schriftsatz beleidigende Äußerungen im Sinn des § 86, 

so ist er, wenn ein Verbesserungsversuch erfolglos geblieben ist, vom Gericht als 
nicht zur ordnungsmäßigen geschäftlichen Behandlung geeignet zurückzuweisen. 
Jeden weiteren Schriftsatz dieser Partei, der einen solchen Mangel aufweist, kann 
das Gericht ohne inhaltliche Behandlung zu den Akten nehmen; ein 
Verbesserungsversuch ist nicht erforderlich. Dies ist in einem Aktenvermerk 
festzuhalten; es hat keine beschlussmäßige Entscheidung darüber zu ergehen. Auf 
diese Rechtsfolge ist im Verbesserungsauftrag hinzuweisen

 (2) Besteht ein Schriftsatz aus verworrenen, unklaren, sinn- oder zwecklosen 
Ausführungen und lässt er das Begehren nicht erkennen, oder erschöpft er sich in 
der Wiederholung bereits erledigter Streitpunkte oder schon vorgebrachter 
Behauptungen, so ist er ohne Verbesserungsversuch zurückzuweisen. Abs. 1 
zweiter bis vierter Satz sind mit der Maßgabe sinngemäß anzuwenden, dass der 
Hinweis in den Zurückweisungsbeschluss aufzunehmen ist.

§ 87. (1) Soweit dieses Gesetz nicht anderes vorsieht, ist von Amts wegen 
nach dem Zustellgesetz, BGBl. Nr. 200/1982, zuzustellen. 

§ 87. (1) Soweit dieses Gesetz nicht anderes vorsieht, ist von Amts wegen 
nach den §§ 89a ff des Gerichtsorganisationsgesetzes, RGBl. Nr. 217/1896, in der 
jeweils geltenden Fassung, sonst nach dem Zustellgesetz, BGBl. Nr. 200/1982, in 
der jeweils geltenden Fassung zuzustellen.

(2) bis (3) … (2) bis (3) unverändert
§ 92. aufgehoben § 92. (1) Kann die Zustellung der Klage an eine im Firmenbuch eingetragene 

juristische Person an der im Firmenbuch als für Zustellungen maßgeblich 
eingetragenen Geschäftsanschrift (§ 3 Abs. 1 Z 4 und 6 FBG) nicht bewirkt 
werden, weil dort keine Abgabestelle besteht, gibt der Kläger keine andere 
Abgabestelle bekannt und ist auch dem Gericht ohne Ermittlungen keine andere 
Abgabestelle bekannt, so hat auf Antrag der klagenden Partei die Zustellung ohne 
Bestellung eines Kurators durch Aufnahme einer Mitteilung in die Ediktsdatei zu 
erfolgen (§ 115 ZPO). Auf die Rechtsfolge des Abs. 2 ist im Edikt hinzuweisen. 
Die Zustellung gilt 14 Tage nach der Aufnahme der Mitteilung in die Ediktsdatei 
als bewirkt. 

 (2) Bis dem Gericht eine Abgabestelle bekannt gegeben wird, sind alle 
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weiteren zuzustellenden Schriftstücke bei Gericht zu hinterlegen.“

Achter Titel. Achter Titel.

Sonntagsruhe und verhandlungsfreie Zeit Sonn- und Feiertagsruhe
§ 222. Die Zeit vom 15. Juli bis 25. August und vom 24. Dezember bis 

6. Jänner ist verhandlungsfrei 
§ 222. (1) Zwischen dem 15. Juli und dem 17. August sowie dem 

24. Dezember und dem 6. Jänner werden die Notfristen im Berufungs- und 
Revisionsverfahren sowie im Rekurs- und Revisionsrekursverfahren gehemmt. 
Fällt der Anfang dieses Zeitraums in den Lauf einer solchen Notfrist oder der 
Beginn einer solchen Notfrist in diesen Zeitraum, so wird die Notfrist um die 
ganze Dauer oder um den bei ihrem Beginn noch übrigen Teil dieses Zeitraums 
verlängert. 

 (2) Auf den Anfang und den Ablauf der Notfristen im Berufungs- und 
Revisionsverfahren gegen Versäumungs- und Anerkenntnisurteile hat der 
Zeitraum nach Abs. 1 keinen Einfluss. Gleiches gilt für das Berufungs- und 
Revisionsverfahren sowie das Rekurs- und Revisionsrekursverfahren in

 1. Wechselstreitigkeiten,
 2. Streitigkeiten über die Fortsetzung eines angefangenen Baues,
  3. Streitigkeiten wegen Störung des Besitzstandes bei Sachen und bei 

Rechten, wenn das Klagebegehren nur auf den Schutz und die 
Wiederherstellung des letzten Besitzstandes gerichtet ist,

  4. Streitigkeiten über die dem Vater eines unehelichen Kindes gegenüber 
der Mutter des Kindes gesetzlich obliegenden Pflichten und Streitigkeiten 
über den aus dem Gesetz gebührenden Unterhalt,

 5. die in den §§ 35 bis 37 EO bezeichneten Streitigkeiten, 
  6. Verfahren über Anträge auf Bewilligung, Einschränkung oder Aufhebung 

von einstweiligen Verfügungen,
 7. Verfahren in Verfahrenshilfesachen,
 8. Verfahren zur Sicherung von Beweisen,
 9. Verfahren über die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand,
  10. Verfahren über die Ablehnung von Richtern und anderen gerichtlichen 

Organen.
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 (3) Für Tagsatzungen, die in den Zeitraum nach Abs. 1 fallen, ist der 
Erstreckungsgrund nach § 134 Z 1 verwirklicht, wenn sich die unvertretene Partei 
oder der Vertreter der Partei zum Zeitpunkt der Tagsatzung auf Urlaub befindet 
und der Antrag unverzüglich, spätestens binnen einer Woche nach Zustellung der 
Ladung gestellt wird.

§ 223. (1) Während der verhandlungsfreien Zeit werden nur in Ferialsachen 
Tagsatzungen abgehalten. In anderen Sachen dürfen Tagsatzungen nur mit 
Zustimmung beider Parteien abgehalten werden.

 

(2) Auf das Wiedereinsetzungsverfahren, das Verfahren zur Sicherung von 
Beweisen und das Exekutionsverfahren mit Einschluß der Verhandlung über die 
Meistbotverteilung hat die verhandlungsfreie Zeit keinen Einfluß.

 

§ 224. (1) Ferialsachen sind: 
 1. Wechselstreitigkeiten; 
 2. Streitigkeiten über die Fortsetzung eines angefangenen Baues;
 3. Streitigkeiten wegen Störung des Besitzstandes bei Sachen und bei 

Rechten, wenn das Klagebegehren nur auf den Schutz und die 
Wiederherstellung des letzten Besitzstandes gerichtet ist;

 

 4. Streitigkeiten über die dem Vater eines unehelichen Kindes gegenüber 
der Mutter des Kindes gesetzlich obliegenden Pflichten und Streitigkeiten 
über den aus dem Gesetz gebührenden Unterhalt;

 

 5. die in den §§ 35 bis 37 EO bezeichneten Streitigkeiten;
 6. Anträge auf Bewilligung, Einschränkung oder Aufhebung von 

einstweiligen Verfügungen; 
 

 7. Verfahrenshilfesachen. 

(2) Der Vorsitzende des Senates oder der Einzelrichter, dem eine 
Rechtssache zugewiesen ist, kann andere als die im Abs. 1 genannten Sachen auf 
Antrag einer Partei zur Ferialsache erklären, wenn es ihre Dringlichkeit erfordert. 
Der Ausspruch, durch den eine Sache zur Ferialsache erklärt wird, bezieht sich 
immer nur auf die schon laufende, wenn er jedoch außerhalb der 
verhandlungsfreien Zeit gefasst wird, auf die nächstfolgende verhandlungsfreie 
Zeit. Der Beschluß, mit dem eine Sache zur Ferialsache erklärt oder mit dem ein 
darauf hinzielender Antrag abgewiesen wird, kann durch ein Rechtsmittel nicht 
angefochten werden.
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§ 225. (1) Fällt der Anfang der verhandlungsfreien Zeit in den Lauf einer 
Frist oder der Beginn der Frist in die verhandlungsfreie Zeit, so wird die Frist um 
die ganze Dauer oder um den bei ihrem Beginn noch übrigen Teil der 
verhandlungsfreien Zeit verlängert. 

 

(2) Auf den Anfang und den Ablauf von Fristen in Ferialsachen, der 
Notfristen im Rechtsmittelverfahren gegen Versäumungs- und 
Anerkenntnisurteile, der Frist zur Erhebung des Widerspruchs gegen ein 
Versäumungsurteil, der Frist zum Einspruch gegen einen bedingten 
Zahlungsbefehl, der Frist zur Klagebeantwortung sowie der Frist zur Erhebung 
von Einwendungen im Mandatsverfahren und im Bestandverfahren hat die 
verhandlungsfreie Zeit keinen Einfluss. 

 

Verwendung technischer Einrichtungen zur Wort- und Bildübertragung bei 
der Beweisaufnahme 

Verwendung technischer Einrichtungen zur Wort- und Bildübertragung bei 
der Beweisaufnahme 

§ 277. Das Gericht kann nach Maßgabe der technischen Möglichkeiten und 
unter Berücksichtigung der Verfahrensökonomie statt der Einvernahme durch 
einen ersuchten Richter eine unmittelbare Beweisaufnahme unter Verwendung 
technischer Einrichtungen zur Wort- und Bildübertragung durchführen. 

§ 277. Das Gericht hat nach Maßgabe der technischen Möglichkeiten statt 
der Einvernahme durch einen ersuchten Richter eine unmittelbare 
Beweisaufnahme unter Verwendung technischer Einrichtungen zur Wort- und 
Bildübertragung durchzuführen, es sei denn, die Einvernahme durch einen 
beauftragten oder ersuchten Richter ist unter Berücksichtigung der 
Verfahrensökonomie zweckmäßiger oder aus besonderen Gründen erforderlich. 

§ 393. (1) bis (3) … § 393. (1) bis (3) unverändert
(4) In Ansehung der Kosten hat die Vorschrift des §. 52 Absatz 2 

sinngemäße Anwendung zu finden. 
(4) In Ansehung der Kosten hat die Vorschrift des § 52 Abs. 4 sinngemäße 

Anwendung zu finden.
 Zwischenurteil zur Verjährung 
 § 393a. Wenn in einem Rechtsstreit der Einwand der Verjährung des geltend 

gemachten Anspruchs erhoben wird, kann das Gericht von Amts wegen oder auf 
Antrag über diesen Einwand gesondert mit Urteil entscheiden, soweit die Klage 
nicht aus diesem Grund abzuweisen ist. § 393 Abs. 3 erster und zweiter Satz sind 
sinngemäß anzuwenden.

§ 461. (1) … § 461. (1) unverändert
(2) Gegen ein in Anwesenheit beider Parteien mündlich verkündetes Urteil 

(§ 414) kann Berufung von einer Partei nur erhoben werden, die diese sofort nach 
der Verkündung des Urteils mündlich oder binnen vierzehn Tagen ab der 
Zustellung der Protokollsabschrift über jene Tagsatzung zur mündlichen 

(2) Gegen ein in Anwesenheit beider Parteien mündlich verkündetes Urteil 
(§ 414) kann Berufung von einer Partei nur erhoben werden, die diese sofort nach 
der Verkündung des Urteils mündlich oder binnen vierzehn Tagen ab der 
Zustellung der Protokollsabschrift über jene Tagsatzung zur mündlichen 
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Verhandlung, in der das Urteil verkündet worden ist, in einem bei dem 
Prozeßgericht erster Instanz überreichten Schriftsatz oder unter der 
Voraussetzung des § 434 Abs. 1 durch Erklärung zu gerichtlichem Protokoll 
angemeldet hat. Wird in dieser Frist ein Antrag im Sinn des § 464 Abs. 3 gestellt, 
so gilt er als Anmeldung der Berufung. 

Verhandlung, in der das Urteil verkündet worden ist, in einem bei dem 
Prozessgericht erster Instanz überreichten Schriftsatz angemeldet hat. Wird in 
dieser Frist ein Antrag im Sinn des § 464 Abs. 3 gestellt, so gilt er als Anmeldung 
der Berufung. 

§ 465. (1) Die Berufung wird durch Überreichung eines vorbereitenden 
Schriftsatzes (Berufungsschrift) bei dem Processgerichte erster Instanz erhoben.

§ 465. Die Berufung wird durch Überreichung eines vorbereitenden 
Schriftsatzes (Berufungsschrift) bei dem Prozessgerichte erster Instanz erhoben. 

(2) An Orten, in welchen nicht wenigstens zwei Rechtsanwälte ihren Sitz 
haben, können die Berufungsschriften durch entsprechende Erklärungen zu 
gerichtlichem Protokolle ersetzt werden, die der Mitwirkung eines Rechtsanwalts 
nicht bedürfen, wenn nicht schon im erstinstanzlichen Verfahren die Vertretung 
durch Rechtsanwälte geboten war (§ 27 Abs. 1).

 

(3) Der Richter, welcher das Protokoll aufnimmt, hat die Partei zur genauen 
Angabe der Berufungsgründe, zur Stellung eines bestimmten Berufungsantrages, 
sowie zur Angabe der für die Berufungsgründe neu vorzubringenden Umstände 
und Beweise besonders aufzufordern und über die Rechtsfolgen der Unterlassung 
dieser Angaben zu belehren. 

 

(4) Die Bestimmungen des Gesetzes über die Berufungsschrift sind auch auf 
die Protokollarerklärungen zu beziehen, welche die Berufungsschrift ersetzen.

 

§ 467. … § 467. unverändert
 1. bis 4. … 1. bis 4. unverändert
 5. sofern der Berufungsantrag nicht zu Protokoll gegeben ist (§. 465 Absatz 

2), die Unterschrift eines Rechtsanwalts.
 5. die Unterschrift eines Rechtsanwalts. 

§ 468. (1) Im Falle rechtzeitiger Erhebung der Berufung wird die 
Berufungsschrift oder eine Abschrift des sie ersetzenden Protokolles dem Gegner 
des Berufungswerbers unter Bekanntgabe des Berufungsgerichtes zugestellt. 
Verspätet erhobene Berufungen oder mangels rechtzeitiger Anmeldung der 
Berufung (§ 461 Abs. 2) unzulässige Berufungen sind vom Prozeßgericht erster 
Instanz zurückzuweisen. 

§ 468. (1) Im Falle rechtzeitiger Erhebung der Berufung wird die 
Berufungsschrift dem Gegner des Berufungswerbers unter Bekanntgabe des 
Berufungsgerichtes zugestellt. Verspätet erhobene Berufungen oder mangels 
rechtzeitiger Anmeldung der Berufung (§ 461 Abs. 2) unzulässige Berufungen 
sind vom Prozessgericht erster Instanz zurückzuweisen. 

(2) Der Berufungsgegner kann binnen der Notfrist von vier Wochen nach der 
Zustellung der Berufungsschrift oder der Abschrift des sie ersetzenden Protokolls 
bei dem Prozeßgericht erster Instanz eine Berufungsbeantwortung mittels 
Schriftsatzes oder, unter der Voraussetzung des § 465 Abs. 2, durch Erklärung zu 

(2) Der Berufungsgegner kann binnen der Notfrist von vier Wochen nach der 
Zustellung der Berufungsschrift bei dem Prozessgericht erster Instanz eine 
Berufungsbeantwortung mittels Schriftsatzes einbringen. Soweit sich der 
Berufungswerber nicht ausdrücklich auf Feststellungen des Erstgerichts bezieht, 
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gerichtlichem Protokoll einbringen. Soweit sich der Berufungswerber nicht 
ausdrücklich auf Feststellungen des Erstgerichts bezieht, ist der Berufungsgegner 
– vorbehaltlich des § 473a – nicht gehalten, für ihn nachteilige Feststellungen 
oder zu seinen Lasten vorgefallene Verfahrensfehler mit der 
Berufungsbeantwortung zu rügen. Will der Berufungsgegner zur Widerlegung der 
in der Berufungsschrift angegebenen Anfechtungsgründe neue, im bisherigen 
Verfahren noch nicht vorgebrachte Umstände und Beweise benützen, so hat er 
das bezügliche tatsächliche und Beweisvorbringen bei sonstigem Ausschluß in 
dieser Berufungsbeantwortung bekanntzugeben.

ist der Berufungsgegner – vorbehaltlich des § 473a – nicht gehalten, für ihn 
nachteilige Feststellungen oder zu seinen Lasten vorgefallene Verfahrensfehler 
mit der Berufungsbeantwortung zu rügen. Will der Berufungsgegner zur 
Widerlegung der in der Berufungsschrift angegebenen Anfechtungsgründe neue, 
im bisherigen Verfahren noch nicht vorgebrachte Umstände und Beweise 
benützen, so hat er das bezügliche tatsächliche und Beweisvorbringen bei 
sonstigem Ausschluss in dieser Berufungsbeantwortung bekanntzugeben. 

(3) und (4) … (3) und (4) unverändert
§ 469. (1) Nach rechtzeitigem Einlangen der Berufungsbeantwortung oder 

nach fruchtlosem Ablauf der hiefür offenstehenden Frist hat das Prozeßgericht 
erster Instanz dem Berufungsgericht die Berufungsschrift und die etwa 
eingelangte Berufungsbeantwortung oder die diesbezüglichen Protokolle mit allen 
den Rechtsstreit betreffenden Prozeßakten und besonders mit den Ausweisen über 
die Zustellung des Urteils und der Berufungsschrift vorzulegen. Gibt der Inhalt 
der Berufungsschrift oder der Berufungsbeantwortung zu einer Erledigung des 
Prozeßgerichtes erster Instanz Anlaß, so ist diese vorher zu treffen; werden 
Zustellmängel behauptet, so sind vorher die notwendigen Erhebungen 
durchzuführen.

§ 469. (1) Nach rechtzeitigem Einlangen der Berufungsbeantwortung oder 
nach fruchtlosem Ablauf der hiefür offenstehenden Frist hat das Prozessgericht 
erster Instanz dem Berufungsgericht die Berufungsschrift und die etwa 
eingelangte Berufungsbeantwortung mit allen den Rechtsstreit betreffenden 
Prozessakten und besonders mit den Ausweisen über die Zustellung des Urteils 
und der Berufungsschrift vorzulegen. Gibt der Inhalt der Berufungsschrift oder 
der Berufungsbeantwortung zu einer Erledigung des Prozessgerichtes erster 
Instanz Anlass, so ist diese vorher zu treffen; werden Zustellmängel behauptet, so 
sind vorher die notwendigen Erhebungen durchzuführen. 

(2) … (2) unverändert
 (3) Richtet sich eine auf den Nichtigkeitsgrund des § 477 Abs. 1 Z 4 

gestützte Berufung gegen ein Versäumungsurteil (§ 396), so kann das Gericht, 
dessen Urteil angefochten wird, der Berufung selbst stattgeben. Gegen die 
Entscheidung ist ein Rechtsmittel nicht zulässig.

§ 473a. (1) bis (3) … § 473a. (1) bis (3) unverändert
(4) Hat der Berufungsgegner zuvor schon eine Berufungsbeantwortung 

überreicht oder zu gerichtlichem Protokoll erklärt, so ist sein Schriftsatz nach 
Abs. 1 als ein Bestandteil seiner Berufungsbeantwortung, sonst als seine 
nunmehrige Berufungsbeantwortung anzusehen.

(4) Hat der Berufungsgegner zuvor schon eine Berufungsbeantwortung 
überreicht, so ist sein Schriftsatz nach Abs. 1 als ein Bestandteil seiner 
Berufungsbeantwortung, sonst als seine nunmehrige Berufungsbeantwortung 
anzusehen. 

(5) … (5) unverändert
§ 517. (1) bis (2) … § 517. (1) bis (2) unverändert
 (3) Ein Kostenrekurs ist jedenfalls unzulässig, wenn der Betrag, dessen 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Zuspruch oder Aberkennung beantragt wird, 50 Euro nicht übersteigt.

§ 520. (1) Der Recurs wird durch Überreichung eines Schriftsatzes 
(Recursschrift) bei dem Gerichte erhoben, dessen Beschluss angefochten wird, 
dessen Vorsteher den angefochtenen Beschluss erlassen hat oder dem der 
Vorsitzende des Senates, der beauftragte oder ersuchte Richter angehört hat, 
gegen dessen Beschluss Recurs ergriffen wird; doch sind Rekurse gegen 
Entscheidungen der zweiten Instanz beim Gerichte erster Instanz zu überreichen. 
Bei Bezirksgerichten können Rekurse von Parteien, welche nicht durch einen 
Rechtsanwalt vertreten sind, auch mündlich zu Protokoll angebracht werden, 
wenn nicht schon im erstinstanzlichen Verfahren die Vertretung durch 
Rechtsanwälte geboten war (§ 27 Abs. 1); schriftliche Rekurse müssen mit der 
Unterschrift eines Rechtsanwaltes versehen sein.

§ 520. (1) Der Rekurs wird durch Überreichung eines Schriftsatzes 
(Rekursschrift) bei dem Gerichte erhoben, dessen Beschluss angefochten wird, 
dessen Vorsteher den angefochtenen Beschluss erlassen hat oder dem der 
Vorsitzende des Senates, der beauftragte oder ersuchte Richter angehört hat, 
gegen dessen Beschluss Rekurs ergriffen wird; doch sind Rekurse gegen 
Entscheidungen der zweiten Instanz beim Gerichte erster Instanz zu überreichen. 
Rekurse müssen mit der Unterschrift eines Rechtsanwalts versehen sein. 

(2) … (2) unverändert
§ 521a. (1) Richtet sich nach Streitanhängigkeit ein Rekurs gegen einen 

Beschluss, der nicht bloß verfahrensleitend ist, so hat das Prozessgericht erster 
Instanz, wenn es den Rekurs nicht zurückweist, die Rekursschrift oder eine 
Abschrift des sie ersetzenden Protokolls dem Gegner des Rekurswerbers 
zuzustellen. Der Rekursgegner kann binnen der Notfrist von 14 Tagen, in den 
Fällen des § 521 Abs. 1 zweiter Satz binnen der Notfrist von vier Wochen, ab der 
Zustellung der Rekursschrift oder des sie ersetzenden Protokolls bei dem 
Prozessgericht erster Instanz eine Rekursbeantwortung anbringen. § 520 Abs. 1 
letzter Satz und § 464 Abs. 3 gelten sinngemäß.

§ 521a. (1) Richtet sich nach Streitanhängigkeit ein Rekurs gegen einen 
Beschluss, der nicht bloß verfahrensleitend ist, so hat das Prozessgericht erster 
Instanz, wenn es den Rekurs nicht zurückweist, die Rekursschrift dem Gegner des 
Rekurswerbers zuzustellen. Der Rekursgegner kann binnen der Notfrist von 14 
Tagen, in den Fällen des § 521 Abs. 1 zweiter Satz binnen der Notfrist von vier 
Wochen, ab der Zustellung der Rekursschrift bei dem Prozessgericht erster 
Instanz eine Rekursbeantwortung anbringen. § 520 Abs. 1 letzter Satz und § 464 
Abs. 3 gelten sinngemäß. 

(2) … (2) unverändert
§ 548. (1) … § 548. (1) unverändert
(2) Auf das Verfahren nach der Verordnung hat die verhandlungsfreie Zeit 

keinen Einfluss.
(2) Auf das Verfahren nach der Verordnung finden die Bestimmungen über 

die Hemmung und Erstreckung von Fristen nach § 222 ZPO keine Anwendung. 
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2. Abschnitt 
Strafrechtsangelegenheiten 

Artikel 40
Änderung des Strafgesetzbuches 

§ 21. (1) bis (2)… § 21. (1) bis (2)…
 (3) Als Anlasstaten im Sinne der Abs. 1 und 2 kommen mit Strafe bedrohte 

Handlungen gegen fremdes Vermögen nicht in Betracht, es sei denn, sie wurden 
unter Anwendung von Gewalt gegen eine Person oder unter Drohung mit einer 
gegenwärtigen Gefahr für Leib und Leben (§ 89) begangen. 

§ 43. (1) Wird ein Rechtsbrecher zu einer zwei Jahre nicht übersteigenden 
Freiheitsstrafe oder zu einer Geldstrafe verurteilt, so hat ihm das Gericht die 
Strafe unter Bestimmung einer Probezeit von mindestens einem und höchstens 
drei Jahren bedingt nachzusehen, wenn anzunehmen ist, daß die bloße 
Androhung der Vollziehung allein oder in Verbindung mit anderen Maßnahmen 
genügen werde, um ihn von weiteren strafbaren Handlungen abzuhalten, und es 
nicht der Vollstreckung der Strafe bedarf, um der Begehung strafbarer 
Handlungen durch andere entgegenzuwirken. Dabei sind insbesondere die Art der 
Tat, die Person des Rechtsbrechers, der Grad seiner Schuld, sein Vorleben und 
sein Verhalten nach der Tat zu berücksichtigen.

§ 43. (1) Wird ein Rechtsbrecher zu einer zwei Jahre nicht übersteigenden 
Freiheitsstrafe verurteilt, so hat ihm das Gericht die Strafe unter Bestimmung einer 
Probezeit von mindestens einem und höchstens drei Jahren bedingt nachzusehen, 
wenn anzunehmen ist, daß die bloße Androhung der Vollziehung allein oder in 
Verbindung mit anderen Maßnahmen genügen werde, um ihn von weiteren 
strafbaren Handlungen abzuhalten, und es nicht der Vollstreckung der Strafe 
bedarf, um der Begehung strafbarer Handlungen durch andere entgegenzuwirken. 
Dabei sind insbesondere die Art der Tat, die Person des Rechtsbrechers, der Grad 
seiner Schuld, sein Vorleben und sein Verhalten nach der Tat zu berücksichtigen. 

(2) … (2) … 
§ 43a. (1) Wird auf eine Geldstrafe erkannt und treffen die Voraussetzungen 

des § 43 auf einen Teil der Strafe zu, so hat das Gericht diesen Teil bedingt 
nachzusehen.

§ 43a. (1) Wird auf eine Geldstrafe erkannt und treffen die Voraussetzungen 
des § 43 auf einen Teil der Strafe zu, so hat das Gericht diesen Teil, höchstens 
jedoch deren Hälfte bedingt nachzusehen.

(2) bis (4)… (2) bis (4)… 
§ 88. (1) … § 88. (1) … 
(2) Trifft den Täter kein schweres Verschulden und ist entweder (2) Trifft den Täter kein schweres Verschulden und ist entweder
1. … 1. …
2. der Täter ein Angehöriger eines gesetzlich geregelten Gesundheitsberufes, 

die Körperverletzung oder Gesundheitsschädigung in Ausübung seines Berufes 
zugefügt worden und aus der Tat keine Gesundheitsschädigung oder 
Berufsunfähigkeit von mehr als vierzehntägiger Dauer erfolgt oder

2. entfällt 
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3. aus der Tat keine Gesundheitsschädigung oder Berufsunfähigkeit einer 
anderen Person von mehr als dreitägiger Dauer erfolgt,

3. aus der Tat keine Gesundheitsschädigung oder Berufsunfähigkeit einer 
anderen Person von mehr als vierzehntägiger Dauer erfolgt,

so ist der Täter nach Abs. 1 nicht zu bestrafen. so ist der Täter nach Abs. 1 nicht zu bestrafen. 
(3) bis (4)… (3) bis (4)… 
§ 198. (1) bis (2)… § 198. (1) bis (2)…
 (3) Der Täter ist nicht nach Abs. 1 zu bestrafen, wenn er bis zum Schluss der 

Verhandlung die vom Verfolgungsantrag umfassten Unterhaltsbeträge zur Gänze 
bezahlt.

Artikel 42
Änderung des Suchtmittelgesetzes 

§ 6. (1) bis (4a) … § 6. (1) bis (4a) …
 (4b) Den Einrichtungen und Behörden des Strafvollzuges (§ 8 

Strafvollzugsgesetz – StVG, BGBl. Nr. 144/1969) sowie des Vollzuges der mit 
Freiheitsentzug verbundenen vorbeugenden Maßnahmen (§§ 158 bis 160 StVG) 
ist der Erwerb, die Verarbeitung und der Besitz von Suchtmitteln auch ohne 
Bewilligung insoweit gestattet, als sie diese für die gesetzlich vorgesehene 
ärztliche Betreuung von angehaltenen Beschuldigten, Strafgefangenen oder 
Untergebrachten benötigen. 

(5) bis (7) … (5) bis (7) … 
§ 35. (1) bis (2) … § 35. (1) bis (2) … 
(3) Ein vorläufiger Rücktritt von der Verfolgung setzt voraus, dass (3) Ein vorläufiger Rücktritt von der Verfolgung setzt voraus, dass 

 1. … 1. … 
 2. eine Stellungnahme der Bezirksverwaltungsbehörde als 

Gesundheitsbehörde darüber eingeholt worden sind, ob der Beschuldigte 
einer gesundheitsbezogenen Maßnahme gemäß § 11 Abs. 2 bedarf, um 
welche Maßnahme es sich gegebenenfalls handeln soll, ob eine solche 
Maßnahme zweckmäßig, ihm nach den Umständen möglich und 
zumutbar und nicht offenbar aussichtslos ist. 

 2. eine Stellungnahme einer geeigneten ärztlichen Einrichtung der Justiz 
oder, sofern diese nicht zur Verfügung steht, der 
Bezirksverwaltungsbehörde als Gesundheitsbehörde darüber eingeholt 
worden sind, ob der Beschuldigte einer gesundheitsbezogenen Maßnahme 
gemäß § 11 Abs. 2 bedarf, um welche Maßnahme es sich gegebenenfalls 
handeln soll, ob eine solche Maßnahme zweckmäßig, ihm nach den 
Umständen möglich und zumutbar und nicht offenbar aussichtslos ist.

(4) Die Staatsanwaltschaft kann von der Einholung einer Stellungnahme der 
Bezirksverwaltungsbehörde absehen, wenn der Beschuldigte ausschließlich 
deshalb verfolgt wird, weil er 

(4) Die Staatsanwaltschaft hat von der Einholung einer Stellungnahme nach 
Abs. 3 Z 2 abzusehen, wenn der Beschuldigte ausschließlich deshalb verfolgt 
wird, weil er 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 1. …  1. …   
 2. die in § 27 Abs. 1 Z 2 und 3 genannten Pflanzen oder Pilze zum Zweck 

der Gewinnung oder des Missbrauchs von Suchtgift ausschließlich für 
den persönlichen Gebrauch oder persönlichen Gebrauch eines anderen 
angebaut habe, 

 2. die in § 27 Abs. 1 Z 2 und 3 genannten Pflanzen oder Pilze zum Zweck 
der Gewinnung oder des Missbrauchs von Suchtgift ausschließlich für 
den persönlichen Gebrauch oder persönlichen Gebrauch eines anderen 
angebaut habe. 

und wenn kein Grund zur Annahme besteht, dass der Beschuldigte einer 
gesundheitsbezogenen Maßnahme bedarf. Eine Stellungnahme ist jedoch 
einzuholen, wenn gegen den Beschuldigten innerhalb der letzten fünf Jahre vor 
diesem Strafverfahren bereits ein Ermittlungsverfahren wegen einer Straftat nach 
den §§ 27 bis 31a geführt wurde. 

Eine Stellungnahme ist jedoch einzuholen, wenn gegen den Beschuldigten 
innerhalb der letzten drei Jahre vor diesem Strafverfahren bereits ein 
Ermittlungsverfahren wegen einer Straftat nach den §§ 27 bis 31a geführt wurde. 

(5) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat vor Abgabe ihrer Stellungnahme die 
Begutachtung des Beschuldigten durch einen mit Fragen des 
Suchtmittelmissbrauchs hinreichend vertrauten Arzt, der erforderlichenfalls mit 
zur selbständigen Berufsausübung berechtigten Angehörigen des 
klinischpsychologischen oder psychotherapeutischen Berufes 
zusammenzuarbeiten hat, zu veranlassen.

(5) Die in Abs. 3 Z 2 genannten Stellen haben vor Abgabe ihrer 
Stellungnahme die Begutachtung des Beschuldigten durch einen mit Fragen des 
Suchtmittelmissbrauchs hinreichend vertrauten Arzt, der erforderlichenfalls mit 
zur selbständigen Berufsausübung berechtigten Angehörigen des 
klinischpsychologischen oder psychotherapeutischen Berufes 
zusammenzuarbeiten hat, zu veranlassen.

(6) Bedarf der Beschuldigte einer gesundheitsbezogenen Maßnahme gemäß 
§ 11 Abs. 2, so hat die Staatsanwaltschaft den vorläufigen Rücktritt von der 
Verfolgung davon abhängig zu machen, dass sich der Beschuldigte – hat er einen 
gesetzlichen Vertreter, mit dessen Zustimmung – bereit erklärt, sich einer solchen 
Maßnahme zu unterziehen. Ist eine solche Maßnahme trotz der Bereitschaft des 
Beschuldigten, sich dieser zu unterziehen, nicht zweckmäßig, nach den 
Umständen nicht möglich oder nicht zumutbar oder offenbar aussichtslos, so hat 
die Staatsanwaltschaft, soweit dies möglich und zweckmäßig ist, den vorläufigen 
Rücktritt davon abhängig zu machen, dass sich der Beschuldigte – hat er einen 
gesetzlichen Vertreter, mit dessen Zustimmung – bereit erklärt, während der 
Probezeit bestimmte Pflichten zu erfüllen, die als Weisungen (§ 51 StGB) erteilt 
werden könnten. 

(6) Bedarf der Beschuldigte einer gesundheitsbezogenen Maßnahme gemäß 
§ 11 Abs. 2, so hat die Staatsanwaltschaft den vorläufigen Rücktritt von der 
Verfolgung davon abhängig zu machen, dass sich der Beschuldigte – hat er einen 
gesetzlichen Vertreter, mit dessen Zustimmung – bereit erklärt, sich einer solchen 
Maßnahme, gegebenenfalls einschließlich einer bis zu sechs Monate dauernden 
stationären Aufnahme, zu unterziehen. Ist eine solche Maßnahme trotz der 
Bereitschaft des Beschuldigten, sich dieser zu unterziehen, nicht zweckmäßig, 
nach den Umständen nicht möglich oder nicht zumutbar oder offenbar 
aussichtslos, so hat die Staatsanwaltschaft, soweit dies möglich und zweckmäßig 
ist, den vorläufigen Rücktritt davon abhängig zu machen, dass sich der 
Beschuldigte – hat er einen gesetzlichen Vertreter, mit dessen Zustimmung – 
bereit erklärt, während der Probezeit bestimmte Pflichten zu erfüllen, die als 
Weisungen (§ 51 StGB) erteilt werden könnten. 

(7) … (7) … 
(8) Die Staatsanwaltschaft hat dem Beschuldigten mitzuteilen, dass die 

Durchführung eines Strafverfahrens gegen ihn unter den festgesetzten 
Bedingungen für eine Probezeit von einem Jahr bis zu zwei Jahren vorläufig 
unterbleibe, und ihn in sinngemäßer Anwendung des § 207 StPO zu belehren. 

(8) Die Staatsanwaltschaft hat dem Beschuldigten mitzuteilen, dass die 
Durchführung eines Strafverfahrens gegen ihn unter den festgesetzten 
Bedingungen für eine Probezeit von einem Jahr bis zu zwei Jahren vorläufig 
unterbleibe, und ihn in sinngemäßer Anwendung des § 207 StPO zu belehren. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Vom Rücktritt von der Verfolgung ist der Beschuldigte, das Bundesministerium 
für Gesundheit, Familie und Jugend und, wenn die Bezirksverwaltungsbehörde 
gemäß § 14 Abs. 1 Strafanzeige oder eine Stellungnahme erstattet hat, auch diese 
unverzüglich zu verständigen. Die Verständigung über den vorläufigen Rücktritt 
von der Verfolgung ist dem Beschuldigten zu eigenen Handen zuzustellen. Der 
Lauf der Probezeit beginnt mit der Zustellung der Verständigung. Die Probezeit 
wird in die Verjährungsfrist nicht eingerechnet. Im Übrigen sind die §§ 208 
Abs. 3 sowie 209 StPO sinngemäß anzuwenden.

Vom Rücktritt von der Verfolgung ist der Beschuldigte, das Bundesministerium 
für Gesundheit, Familie und Jugend und, wenn die Bezirksverwaltungsbehörde 
gemäß § 14 Abs. 1 Strafanzeige oder eine Stellungnahme erstattet hat, auch diese 
unverzüglich zu verständigen. Die Verständigung über den vorläufigen Rücktritt 
von der Verfolgung ist dem Beschuldigten zu eigenen Handen zuzustellen. Der 
Lauf der Probezeit beginnt mit der Zustellung der Verständigung. Die Probezeit 
wird in die Verjährungsfrist nicht eingerechnet. Im Übrigen sind die §§ 208 
Abs. 3, 209 und 388 StPO sinngemäß anzuwenden.

§ 39. (1) Der Vollzug einer nach diesem Bundesgesetz oder einer wegen 
einer Straftat, die mit der Beschaffung von Suchtmitteln in Zusammenhang steht, 
verhängten Geldstrafe oder drei Jahre nicht übersteigenden Freiheitsstrafe ist – 
auch noch nach Übernahme in den Strafvollzug (§ 3 Abs. 4 Strafvollzugsgesetz – 
StVG) – für die Dauer von höchstens zwei Jahren aufzuschieben, wenn 

§ 39. (1) Der Vollzug einer nach diesem Bundesgesetz außer nach § 28a 
Abs. 2, 4 oder 5 oder einer wegen einer Straftat, die mit der Beschaffung von 
Suchtmitteln in Zusammenhang steht, verhängten Geldstrafe oder drei Jahre nicht 
übersteigenden Freiheitsstrafe ist nach Anhörung der Staatsanwaltschaft – auch 
noch nach Übernahme in den Strafvollzug (§ 3 Abs. 4 Strafvollzugsgesetz – 
StVG) – für die Dauer von höchstens zwei Jahren aufzuschieben, wenn

 1. der Verurteilte an Suchtmittel gewöhnt ist und sich bereit erklärt, sich 
einer notwendigen und zweckmäßigen, ihm nach den Umständen 
möglichen und zumutbaren und nicht offenbar aussichtslosen 
gesundheitsbezogenen Maßnahme zu unterziehen, und 

 1. der Verurteilte an Suchtmittel gewöhnt ist und sich bereit erklärt, sich 
einer notwendigen und zweckmäßigen, ihm nach den Umständen 
möglichen und zumutbaren und nicht offenbar aussichtslosen 
gesundheitsbezogenen Maßnahme, gegebenenfalls einschließlich einer bis 
zu sechs Monate dauernden stationären Aufnahme, zu unterziehen

 2. … 2. … 
(2) Das Gericht kann die gesundheitsbezogene Maßnahme der Art nach 

bestimmen (§ 11 Abs. 2 Z 1 bis 5). Liegt bereits eine Stellungnahme der 
Bezirksverwaltungsbehörde als Gesundheitsbehörde nach § 35 Abs. 3 Z 2 oder 
das Ergebnis der Begutachtung durch den Arzt einer Einrichtung oder 
Vereinigung nach § 15 vor, kann das Gericht die Stellungnahme oder das 
Ergebnis der Begutachtung für die Bestimmung der Maßnahme und die 
Beurteilung der Voraussetzungen und Bedingungen des Abs. 1 Z 1 heranziehen. 

(2) Das Gericht kann die Art der gesundheitsbezogenen Maßnahme 
bestimmen (§ 11 Abs. 2 Z 1 bis 5). Liegt bereits eine Stellungnahme einer der in 
§ 35 Abs. 3 Z 2 genannten Stellen oder das Ergebnis der Begutachtung durch den 
Arzt einer Einrichtung oder Vereinigung nach § 15 vor, so hat das Gericht die 
Stellungnahme oder das Ergebnis der Begutachtung für die Bestimmung der 
Maßnahme und die Beurteilung der Voraussetzungen und Bedingungen des 
Abs. 1 Z 1 heranzuziehen, es sei denn, dass eine Änderung der dafür erheblichen 
Umstände anzunehmen wäre.

(4) … (4) … 
 1. wenn der Verurteilte sich einer gesundheitsbezogenen Maßnahme, zu der 

er sich bereit erklärt hat, nicht unterzieht oder es unterlässt, sich ihr 
weiterhin zu unterziehen, oder 

 1.  wenn der Verurteilte sich einer gesundheitsbezogenen Maßnahme, zu der 
er sich gemäß Abs. 1 Z 1 bereit erklärt hat, nicht unterzieht oder es 
unterlässt, sich ihr weiterhin zu unterziehen, oder

 2. …  2. … 

und der Vollzug der Freiheitsstrafe geboten erscheint, um den Verurteilten und der Vollzug der Freiheitsstrafe geboten erscheint, um den Verurteilten 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
von der Begehung weiterer Straftaten abzuhalten. von der Begehung weiterer Straftaten abzuhalten.

§ 40. (1) Hat sich ein an ein Suchtmittel gewöhnter Verurteilter mit Erfolg 
einer gesundheitsbezogenen Maßnahme unterzogen, so hat das Gericht, das in 
erster Instanz erkannt hat, die Strafe unter Bestimmung einer Probezeit von 
mindestens einem und höchstens drei Jahren bedingt nachzusehen. Die §§ 43 
Abs. 2 und 49 bis 52 StGB sind anzuwenden. 

§ 40. (1) Ist der Aufschub nicht zu widerrufen (§ 39 Abs. 4), oder hat sich ein 
an ein Suchtmittel gewöhnter Verurteilter sonst mit Erfolg einer 
gesundheitsbezogenen Maßnahme unterzogen, so hat das Gericht, das in erster 
Instanz erkannt hat, die Strafe unter Bestimmung einer Probezeit von mindestens 
einem und höchstens drei Jahren bedingt nachzusehen. Die §§ 43 Abs. 2 und 49 
bis 52 StGB sind anzuwenden.

(2) bis (3)… (2) bis (3)… 
§ 41. (1) … § 41. (1) … 
(2) Der Bund trägt die Kosten jedoch nur bis zu dem Ausmaß, in dem die 

Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter für die Kosten aufkäme, wenn der 
Rechtsbrecher in der Krankenversicherung öffentlich Bediensteter versichert 
wäre. Einen Behandlungsbeitrag (§ 63 Abs. 4 des Beamten-Kranken- und 
Unfallversicherungsgesetzes, BGBl. Nr. 200/1967) hat der Rechtsbrecher nicht 
zu erbringen. 

(2) Der Bund trägt die Kosten jedoch nur bis zu dem Ausmaß, in dem die 
Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter für die Kosten aufkäme, wenn der 
Rechtsbrecher in der Krankenversicherung öffentlich Bediensteter versichert wäre. 
Anstelle des Behandlungsbeitrags (§ 63 Abs. 4 des Beamten-Kranken- und 
Unfallversicherungsgesetzes, BGBl. Nr. 200/1967) ist dem Rechtsbrecher für die 
Kosten der Maßnahme ein Pauschalkostenbeitrag aufzuerlegen, soweit dadurch 
nicht der zu einer einfachen Lebensführung notwendige Unterhalt des 
Rechtsbrechers und der Personen, zu deren Unterhalt er verpflichtet ist, gefährdet 
wäre. Für die Bemessung des Kostenbeitrags der Zahlung gilt § 381 Abs. 3 und 
Abs. 5 StPO sinngemäß mit der Maßgabe, dass die Art der Maßnahme, deren 
Notwendigkeit, ihre Dauer und Erfolg sowie im Fall des § 39 auch ein dem 
Verurteilten auferlegter Kostenersatz angemessen zu berücksichtigen sind.

(3) … (3) … 
(4) Die vom Bund zu übernehmenden Kosten hat das Gericht, das im Fall 

des § 35 für das Hauptverfahren zuständig wäre, das Strafverfahren nach § 37 
vorläufig eingestellt, die Weisung im Sinne des Abs. 1 oder nach § 173 Abs. 5 
Z 9 StPO erteilt oder den Strafvollzug nach § 39 aufgeschoben hat, mit Beschluss 
zu bestimmen und anzuweisen. Gegen diesen Beschluss steht dem Beschuldigten 
(Verurteilten), der Staatsanwaltschaft und der Einrichtung oder Vereinigung die 
binnen 14 Tagen einzubringende Beschwerde an das übergeordnete Gericht zu.

(4) Die vom Bund zu übernehmenden Kosten hat das Gericht, das im Fall des 
§ 35 im Ermittlungsverfahren zuständig wäre, das Strafverfahren nach § 37 
vorläufig eingestellt, die Weisung im Sinne des Abs. 1 oder nach § 173 Abs. 5 Z 9 
StPO erteilt oder den Strafvollzug nach § 39 aufgeschoben hat, mit Beschluss zu 
bestimmen und anzuweisen. Gegen diesen Beschluss steht dem Beschuldigten 
(Verurteilten), der Staatsanwaltschaft und der Einrichtung oder Vereinigung die 
binnen 14 Tagen einzubringende Beschwerde an das übergeordnete Gericht zu.

§ 47. (1) bis (9) … § 47. (1) bis (9) …
 (10) §§ 6 Abs. 4b, 35 Abs. 3 bis 6 und 8, 39 Abs. 1, 2 und 4, 40 Abs. 1 sowie 

41 Abs. 2 und 4 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I 
Nr. xxx/2010, treten mit 1. Jänner 2011 in Kraft.
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Artikel 43
Änderung der Strafprozessordnung 1975 

§ 31. (1) bis (4) … § 31. (1) bis (4) …
(5) Dem Landesgericht als Senat von drei Richtern obliegen (5) Dem Einzelrichter des Landesgerichts obliegt das Verfahren über 

Beschwerden gegen Entscheidungen
 1. die Entscheidung über Rechtsmittel und Rechtsbehelfe gegen Urteile und 

Beschlüsse des Bezirksgerichts und über einen Kompetenzkonflikt 
untergeordneter Bezirksgerichte (§ 38),

 1. über die Kosten des Strafverfahrens nach dem 18. Hauptstück und 

 2. die Entscheidungen über einen Antrag auf Wiederaufnahme nach § 357, 
soweit nicht das Bezirksgericht zuständig ist, und Beschlüsse nach § 495 
in den Fällen, in denen nach § 494a Abs. 2 eine Zuständigkeit des 
Einzelrichters ausgeschlossen wäre, und

 2. über die Bestimmung der Gebühren der Sachverständigen und 
Dolmetscher nach dem Gebührenanspruchsgesetz (GebAG), 
BGBl. Nr. 136/1975. 

 3. die Entscheidung über Anträge auf Fortführung (§ 195). 

 (6) Dem Landesgericht als Senat von drei Richtern obliegt
  1. das Verfahren über Rechtsmittel und Rechtsbehelfe gegen Urteile und 

gegen andere als in Abs. 5 angeführte Beschlüsse des Bezirksgerichts und 
über einen Kompetenzkonflikt untergeordneter Bezirksgerichte (§ 38),  

  2. die Entscheidung über einen Antrag auf Wiederaufnahme nach § 357, 
soweit nicht das Bezirksgericht zuständig ist, und über Beschlüsse nach 
§ 495 in den Fällen, in denen nach § 494a Abs. 2 eine Zuständigkeit des 
Einzelrichters ausgeschlossen wäre, und

  3. die Entscheidung über Anträge auf Fortführung (§ 195). 

§ 33. (1) ... § 33. (1) ... 
(2) Das Oberlandesgericht entscheidet durch einen Senat von drei Richtern. (2) Der Einzelrichter des Oberlandesgerichts entscheidet über Beschwerden 

gegen Entscheidungen über den Pauschalkostenbeitrag gemäß § 196 Abs. 2, über 
die Kosten des Strafverfahrens nach dem 18. Hauptstück und über die 
Bestimmung der Gebühren der Sachverständigen und Dolmetscher nach dem 
GebAG. In den übrigen Fällen entscheidet das Oberlandesgericht durch einen 
Senat von drei Richtern.

§ 83. (1) Soweit im Einzelnen nichts anderes bestimmt wird, kann ohne 
Zustellnachweis zugestellt werden. 

§ 83. (1) Soweit im Einzelnen nichts anderes bestimmt wird, ist die 
Zustellung ohne Zustellnachweis vorzunehmen.
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(2) Eine Übermittlung durch Telefax oder im elektronischen Rechtsverkehr 
nach Maßgabe des § 89a GOG ist einer Zustellung mit Zustellnachweis 
gleichzuhalten. Durch Telefax übermittelte Dokumente gelten als zugestellt, 
sobald seine Daten in den elektronischen Verfügungsbereich des Empfängers 
gelangt sind. Im Zweifel sind die Tatsache und der Zeitpunkt des Einlangens von 
Amts wegen festzustellen. Die Zustellung gilt nicht als bewirkt, wenn sich ergibt, 
dass der Empfänger oder dessen Vertreter im Sinne des § 13 Abs. 3 ZustG wegen 
Abwesenheit von der Abgabestelle nicht rechtzeitig vom Zustellvorgang 
Kenntnis erlangen konnte, doch wird die Zustellung mit dem der Rückkehr an die 
Abgabestelle folgenden Tag wirksam. 

(2) Eine Übermittlung durch Telefax, im elektronischen Rechtsverkehr nach 
Maßgabe des § 89a GOG oder durch elektronische Zustelldienste nach den 
Bestimmungen des 3. Abschnitts des Zustellgesetzes ist einer Zustellung mit 
Zustellnachweis gleichzuhalten. Durch Telefax übermittelte Dokumente gelten als 
zugestellt, sobald seine Daten in den elektronischen Verfügungsbereich des 
Empfängers gelangt sind. Im Zweifel sind die Tatsache und der Zeitpunkt des 
Einlangens von Amts wegen festzustellen. Die Zustellung gilt nicht als bewirkt, 
wenn sich ergibt, dass der Empfänger oder dessen Vertreter im Sinne des § 13 
Abs. 3 ZustG wegen Abwesenheit von der Abgabestelle nicht rechtzeitig vom 
Zustellvorgang Kenntnis erlangen konnte, doch wird die Zustellung mit dem der 
Rückkehr an die Abgabestelle folgenden Tag wirksam.

(3) bis (5) … (3) bis (5) …
§ 84. (1) ... § 84. (1) ... 
(2) Soweit im Einzelnen nichts anderes bestimmt wird, können Rechtsmittel, 

Rechtsbehelfe und alle sonstigen Eingaben an die Kriminalpolizei, die 
Staatsanwaltschaft oder das Gericht schriftlich, per Telefax, im elektronischen 
Rechtsverkehr eingebracht oder mündlich zu Protokoll gegeben werden. Sofern 
sie an eine Frist gebunden sind, sind sie auch dann rechtzeitig, wenn sie innerhalb 
dieser Frist bei der Behörde eingebracht werden, die darüber zu entscheiden hat. 
Die näheren Vorschriften über die geschäftliche Behandlung solcher Eingaben 
werden durch Verordnung geregelt. 

(2) Soweit im Einzelnen nichts anderes bestimmt wird, können Rechtsmittel, 
Rechtsbehelfe und alle sonstigen Eingaben an die Kriminalpolizei, die 
Staatsanwaltschaft oder das Gericht schriftlich, per Telefax oder im elektronischen 
Rechtsverkehr (§ 89a GOG) eingebracht werden. Sofern sie an eine Frist 
gebunden sind, sind sie auch dann rechtzeitig, wenn sie innerhalb dieser Frist bei 
der Behörde eingebracht werden, die darüber zu entscheiden hat. Die näheren 
Vorschriften über die geschäftliche Behandlung solcher Eingaben werden durch 
Verordnung geregelt.

§ 88. (1) Die Beschwerde hat den Beschluss, Antrag oder Vorgang, auf den 
sie sich bezieht, anzuführen und anzugeben, worin die Verletzung des Rechts 
bestehen soll. Sie ist binnen vierzehn Tagen ab Bekanntmachung oder ab 
Kenntnis der Nichterledigung oder Verletzung des subjektiven Rechts schriftlich 
oder auf elektronischem Weg beim Gericht einzubringen oder mündlich zu 
Protokoll zu geben.

§ 88. (1) Die Beschwerde hat den Beschluss, Antrag oder Vorgang, auf den 
sie sich bezieht, anzuführen und anzugeben, worin die Verletzung des Rechts 
bestehen soll. Sie ist binnen vierzehn Tagen ab Bekanntmachung oder ab Kenntnis 
der Nichterledigung oder Verletzung des subjektiven Rechts schriftlich oder auf 
elektronischem Weg beim Gericht einzubringen oder im Fall der mündlichen 
Verkündung zu Protokoll zu geben.

(2) bis (4)… (2) bis (4)… 
§ 89. (1)… § 89. (1)… 
(2) Beschwerden, die verspätet oder von einer Person eingebracht wurden, 

der ein Rechtsmittel nicht zusteht (§ 87 Abs. 1), hat das Rechtsmittelgericht als 
unzulässig zurückzuweisen. Im Übrigen hat es in der Sache zu entscheiden und 
dabei gegebenenfalls auch Umstände zu berücksichtigen, die nach dem 

(2) Beschwerden, die verspätet oder von einer Person eingebracht wurden, 
der ein Rechtsmittel nicht zusteht (§ 87 Abs. 1), hat das Rechtsmittelgericht als 
unzulässig zurückzuweisen. 
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bekämpften Beschluss eingetreten oder bekannt geworden sind. An die geltend 
gemachten Beschwerdepunkte ist es nicht gebunden, zum Nachteil des 
Beschuldigten darf es jedoch niemals Beschlüsse ändern, gegen die nicht 
Beschwerde erhoben wurde. 

 (2a) Das Rechtsmittelgericht kann den Beschluss aufheben und an das 
Erstgericht zur neuen Entscheidung nach Verfahrensergänzung unter sinngemäßer 
Anwendung des § 293 Abs. 2 verweisen, wenn

  1. das Erstgericht örtlich oder sachlich unzuständig oder nicht gehörig 
besetzt war oder wenn ein gesetzlich ausgeschlossener Richter (§§ 43 und 
46) den Beschluss gefasst hat,

  2. das Erstgericht zu Unrecht seine Unzuständigkeit ausgesprochen hat,  

  3. das Erstgericht die Anträge nicht erledigt, zur Entscheidung in der Sache 
erforderliche Beweisaufnahmen unterlassen hat oder einer der im § 281 
Abs. 1 Z 5 oder 5a angeführten Gründe vorliegt, oder

  4. rechtliches Gehör (§ 6) nicht gewährt werden kann, weil der Gegenstand 
der Beschwerde auf die Bewilligung einer Anordnung gerichtet ist, deren 
Erfolg voraussetzt, dass sie dem Gegner der Beschwerde nicht bekannt 
wird. 

 (2b) Bei Beschwerden gegen die Bewilligung der Festnahme und gegen die 
Verhängung oder Fortsetzung der Untersuchungshaft hat das Rechtsmittelgericht 
stets in der Sache zu entscheiden und dabei gegebenenfalls auch Umstände zu 
berücksichtigen, die nach dem bekämpften Beschluss eingetreten oder bekannt 
geworden sind. Gleiches gilt, wenn es keinen Anlass findet, nach Abs. 2a 
vorzugehen. An die geltend gemachten Beschwerdepunkte ist das 
Rechtsmittelgericht nicht gebunden, zum Nachteil des Beschuldigten darf es 
jedoch niemals Beschlüsse ändern, gegen die nicht Beschwerde erhoben wurde. 

(3) … (3) … 
(4) Wird einer Beschwerde wegen Unzulässigkeit einer im 5. und 6. 

Abschnitt des 8. Hauptstückes (§§ 134 bis 143) geregelten Ermittlungsmaßnahme 
Folge gegeben, so ist zugleich anzuordnen, dass alle durch diese 
Ermittlungsmaßnahme gewonnenen Ergebnisse zu vernichten sind.

(4) Wird einer Beschwerde wegen Unzulässigkeit einer im 5. und 6. 
Abschnitt des 8. Hauptstückes (§§ 134 bis 143) geregelten Ermittlungsmaßnahme 
gemäß Abs. 2b Folge gegeben, so ist zugleich anzuordnen, dass alle durch diese 
Ermittlungsmaßnahme gewonnenen Ergebnisse zu vernichten sind.

(5) Das Rechtsmittelgericht kann vom Erstgericht und von der 
Staatsanwaltschaft weitere Aufklärungen verlangen. Vor seiner Entscheidung hat 
es dem Gegner der Beschwerde Gelegenheit zur Äußerung binnen sieben Tagen 

(5) Das Rechtsmittelgericht kann vom Erstgericht und von der 
Staatsanwaltschaft weitere Aufklärungen verlangen. Vor seiner Entscheidung hat 
es dem Gegner der Beschwerde Gelegenheit zur Äußerung binnen sieben Tagen 
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einzuräumen es sei denn, dass der Gegenstand der Beschwerde auf die 
Bewilligung einer Anordnung gerichtet ist, deren Erfolg voraussetzt, dass sie dem 
Gegner der Beschwerde vor ihrer Durchführung nicht bekannt wird, § 24 zweiter 
Satz ist anzuwenden.

einzuräumen es sei denn, dass ein Fall des Abs. 2a Z 4 vorliegt. § 24 zweiter Satz 
ist anzuwenden. 

(6) … (6) … 
§ 126. (1)… § 126. (1)… 
(2) Als Sachverständige und Dolmetscher sind vor allem Personen zu 

bestellen, die in eine Sachverständigen- oder Dolmetscherliste (§ 2 Abs. 1 des 
Bundesgesetzes über die allgemein beeideten gerichtlichen Sachverständigen und 
Dolmetscher, BGBl. Nr. 137/1975, eingetragen sind. Werden andere Personen als 
Sachverständige oder Dolmetscher bestellt, so sind sie zuvor über ihre 
wesentlichen Rechte und Pflichten zu informieren. Bei der Wahl von 
Sachverständigen und der Bestimmung des Umfangs ihres Auftrags ist nach den 
Grundsätzen der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit 
vorzugehen. 

(2) Als Sachverständige sind vor allem Personen zu bestellen, die in die 
Gerichtssachverständigen- und Gerichtsdolmetscherliste (§ 2 Abs. 1 des 
Bundesgesetzes über die allgemein beeideten und gerichtlichen zertifizierten 
Sachverständigen und Dolmetscher – SDG, BGBl. Nr. 137/1975) eingetragen 
sind. Werden andere Personen bestellt, so sind sie zuvor über ihre wesentlichen 
Rechte und Pflichten zu informieren. 

 (2a) Als Dolmetscher ist von der Staatsanwaltschaft oder vom Gericht eine 
vom Bundesministerium für Justiz oder in dessen Auftrag von der 
Justizbetreuungsagentur zur Verfügung gestellte geeignete Person zu bestellen. 
Für diese gilt § 127 Abs. 1 nicht.

 (2b) Steht eine geeignete Person nach Abs. 2a nicht oder nicht rechtzeitig zur 
Verfügung oder besteht Grund zur Annahme, dass hinsichtlich aller nach Abs. 2 in 
Betracht kommenden Personen einer der Gründe des Abs. 4 vorliegt, so kann auch 
eine andere geeignete Person als Dolmetscher bestellt werden. Dabei ist vorrangig 
eine in die Gerichtssachverständigen- und Gerichtsdolmetscherliste (§ 2 Abs. 1 
SDG) eingetragene Person zu bestellen, im Übrigen jedoch nach Abs. 2 letzter 
Satz vorzugehen. 

 (2c) Bei der Wahl von Sachverständigen oder Dolmetschern und der 
Bestimmung des Umfangs ihres Auftrags ist nach den Grundsätzen der 
Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit vorzugehen. 

(3) bis (4) … (3) bis (4) …
§ 153. (1) bis (3) … § 153. (1) bis (3) …
(4) Ist der Aufenthaltsort eines Zeugen oder Beschuldigten außerhalb des 

Sprengels der zuständigen Staatsanwaltschaft oder des zuständigen Gerichts 
(4) Ist der Aufenthaltsort eines Zeugen oder Beschuldigten außerhalb des 

Sprengels der zuständigen Staatsanwaltschaft oder des zuständigen Gerichts 
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gelegen, so ist es zulässig, die unmittelbare Vernehmung am Sitz der 
Staatsanwaltschaft oder des Gerichts, in deren oder dessen Sprengel sich der 
Zeuge oder der Beschuldigte befindet, unter Verwendung technischer 
Einrichtungen zur Wort- und Bildübertragung durchzuführen. 

gelegen, so ist die unmittelbare Vernehmung am Sitz der Staatsanwaltschaft oder 
des Gerichts, in deren oder dessen Sprengel sich der Zeuge oder der Beschuldigte 
befindet, unter Verwendung technischer Einrichtungen zur Wort- und 
Bildübertragung durchzuführen, es sei denn, dass es unter Berücksichtigung der 
Verfahrensökonomie zweckmäßiger oder sonst aus besonderen Gründen 
erforderlich ist, den Zeugen oder Beschuldigten vor die zuständige 
Staatsanwaltschaft oder vor das zuständige Gericht zu laden.

Haftverhandlung Haftverhandlung 
§ 176. (1) bis (2) … § 176. (1) bis (2) …
(3) Der Beschuldigte ist zur Verhandlung vorzuführen, es sei denn, dass dies 

wegen Krankheit nicht möglich ist. Er muss durch einen Verteidiger vertreten 
sein. 

(3) Der Beschuldigte ist zur Verhandlung vorzuführen, es sei denn, dass dies 
wegen Krankheit nicht möglich ist. Er muss durch einen Verteidiger vertreten 
sein. Anstelle der Vorführung kann bei Beschuldigten, die nicht in der 
Justizanstalt des zuständigen Gerichts angehalten werden (§ 183), gemäß § 153 
Abs. 4 vorgegangen werden.

(4) bis (5) … (4) bis (5) …
§ 187. (1) bis (2)… § 187. (1) bis (2)…
(3) Kann einem Beschuldigten, der zur Arbeit bereit ist und bei dem der 

Haftzweck der Heranziehung zur Arbeit nicht entgegen steht, Arbeit nicht 
zugewiesen werden, so ist ihm monatlich im Nachhinein ein Betrag von 5 v.H. 
der niedrigsten Arbeitsvergütung als Hausgeld gutzuschreiben.

(3) entfällt 

(4)… (4)… 
§ 196. (1)… § 196. (1)… 
(2) Anträge, die verspätet oder von einer nicht berechtigten Person 

eingebracht wurden, bereits rechtskräftig erledigt sind oder den Voraussetzungen 
des § 195 nicht entsprechen, hat das Gericht als unzulässig zurückzuweisen und 
im Übrigen in der Sache zu entscheiden. 

(2) Anträge, die verspätet oder von einer nicht berechtigten Person 
eingebracht wurden, bereits rechtskräftig erledigt sind oder den Voraussetzungen 
des § 195 nicht entsprechen, hat das Gericht als unzulässig zurückzuweisen und 
im Übrigen in der Sache zu entscheiden. Wird ein Antrag zurück- oder 
abgewiesen, so ist die Zahlung eines Pauschalkostenbeitrags von 90 Euro 
aufzutragen. Haben mehrere Opfer wegen derselben Handlung erfolglos eine 
Fortführung beantragt, so haften sie für den Pauschalkostenbeitrag zur ungeteilten 
Hand; dem Rechtsschutzbeauftragten ist in keinem Fall ein Pauschalkostenbeitrag 
aufzuerlegen. § 391 gilt sinngemäß.

(3)… (3)… 
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§ 285. (1) bis (2) … § 285. (1) bis (2) …
(3) Ein Antrag nach Abs. 2 ist beim Landesgericht innerhalb der zur 

Ausführung der Beschwerde ansonsten zur Verfügung stehenden Frist mündlich 
zu Protokoll zu geben oder schriftlich einzubringen. Über den Antrag entscheidet 
der Vorsitzende nach Maßgabe der in Abs. 2 genannten Kriterien und unter 
Bedachtnahme auf das Erfordernis einer angemessenen Dauer des Verfahrens 
(Art. 6 Abs. 1 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten, BGBl. Nr. 210/1958); gegen seinen Beschluss steht eine 
Beschwerde nicht zu. Die Zeit von der Antragstellung bis zur Bekanntmachung 
des Beschlusses wird in die Frist zur Ausführung der Gründe der 
Nichtigkeitsbeschwerde nicht eingerechnet; diese beginnt jedenfalls nicht zu 
laufen, ehe der Beschluss über den Antrag bekannt gemacht ist.

(3) Ein Antrag nach Abs. 2 ist beim Landesgericht innerhalb der zur 
Ausführung der Beschwerde ansonsten zur Verfügung stehenden Frist schriftlich 
einzubringen. Über den Antrag entscheidet der Vorsitzende nach Maßgabe der in 
Abs. 2 genannten Kriterien und unter Bedachtnahme auf das Erfordernis einer 
angemessenen Dauer des Verfahrens (Art. 6 Abs. 1 der Konvention zum Schutze 
der Menschenrechte und Grundfreiheiten, BGBl. Nr. 210/1958); gegen seinen 
Beschluss steht eine Beschwerde nicht zu. Die Zeit von der Antragstellung bis zur 
Bekanntmachung des Beschlusses wird in die Frist zur Ausführung der Gründe 
der Nichtigkeitsbeschwerde nicht eingerechnet; diese beginnt jedenfalls nicht zu 
laufen, ehe der Beschluss über den Antrag bekannt gemacht ist. 

(4) bis (5)… (4) bis (5)… 
§ 381. (1) … § 381. (1) … 
1. bis 2…. 1. bis 2…. 

 2a. soweit nicht nach Abs. 6 vorzugehen ist, die Gebühren der 
Dolmetscher, im Fall einer Bestellung nach § 126 Abs. 2a 
einen Pauschalbeitrag von 159 Euro;

3. bis 9…. 3. bis 9…. 
(2) bis (5)… (2) bis (5)… 
(6) Die Kosten für die Beiziehung eines Dolmetschers sind bei Bemessung 

des Pauschalkostenbeitrages nicht zu berücksichtigen, wenn die Beiziehung 
notwendig war, weil der Angeklagte der Gerichtssprache nicht hinreichend 
kundig ist. Das gleiche gilt für Kosten, die daraus erwachsen, daß der Angeklagte 
wegen eines Gebrechens nicht fähig ist, sich mit dem Gericht zu verständigen, 
und eine Person zugezogen werden muß, die fähig ist, die Verständigung 
zwischen dem Gericht und dem Angeklagten zu vermitteln. Weitergehende 
Rechte, die sprachlichen Minderheiten bundesgesetzlich eingeräumt sind, bleiben 
unberührt.

(6) Die Kosten für die Beiziehung eines Dolmetschers bilden keinen Teil der 
vom Angeklagten zu ersetzenden Kosten, wenn die Beiziehung notwendig war, 
weil der Angeklagte der Gerichtssprache nicht hinreichend kundig ist. Das gleiche 
gilt für Kosten, die daraus erwachsen, daß der Angeklagte wegen eines 
Gebrechens nicht fähig ist, sich mit dem Gericht zu verständigen, und eine Person 
zugezogen werden muß, die fähig ist, die Verständigung zwischen dem Gericht 
und dem Angeklagten zu vermitteln. Weitergehende Rechte, die sprachlichen 
Minderheiten bundesgesetzlich eingeräumt sind, bleiben unberührt. 

(7)… (7)… 
§ 514. (1) bis (10)… § 514. (1) bis (10)…
 (11) §§ 31 Abs. 5 und 6, 33 Abs. 2, 83 Abs. 1 und 2, 84 Abs. 2 bis Abs. 2b, 
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Abs. 4 und Abs. 5, 88 Abs. 1, 89 Abs. 2, 153 Abs. 4, 176 Abs. 3, 187 Abs. 3, 196 
Abs. 2 und 285 Abs. 3 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I 
Nr. xxx/2010, treten mit 1. Jänner 2011 in Kraft. §§ 126 Abs. 2, 2a bis 2c, 381 
Abs. 1 Z 2a und Abs. 6 treten mit 1. Juli 2011 in Kraft. § 31 Abs. 5 und 6 in der 
Fassung des genannten Bundesgesetzes ist auf Verfahren anzuwenden, die nach 
Inkrafttreten dem Gericht zur Entscheidung vorgelegt wurden. § 196 Abs. 2 in der 
Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2011 ist auf Verfahren anzuwenden, in denen 
der Antrag auf Fortführung nach Inkrafttreten bei der Staatsanwaltschaft 
eingebracht wurde.

Artikel 44
Änderung des Jugendgerichtsgesetzes 1988 

Jugendschutzsachen entfällt 

Art. I. § 25. Den die Gerichtsbarkeit in Jugendstrafsachen ausübenden 
Gerichten obliegt auch die Gerichtsbarkeit über Erwachsene wegen der §§ 198 
und 199 StGB, wenn durch die Tat ausschließlich oder überwiegend 
Minderjährige verletzt oder gefährdet worden sind.

Art. I. § 25. entfällt 

Art. VIII. (1) bis (4d) … Art. VIII. (1) bis (4d) …
 (4e) Die Aufhebung des Art. I § 25 durch das Budgetbegleitgesetz 2011, 

BGBl. I Nr. xxx/2010, wird mit 1. Jänner 2011 wirksam; Verfahren, die bis zum 
Ablauf des 31. Dezember 2010 bei Gericht anhängig wurden, sind auf Grund der 
aufgehobenen Bestimmung bei diesem Gericht weiter zu führen. Wenn nach 
Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes ein Urteil auf Grund einer 
Nichtigkeitsbeschwerde, Berufung, Wiederaufnahme oder Erneuerung des 
Strafverfahrens aufgehoben wird, so ist das Verfahren vor dem nunmehr 
zuständigen Gericht durchzuführen.

(5) bis (8)… (5) bis (8)… 

Artikel 45
Änderung des Strafvollzugsgesetzes 

§ 54a. (1) Dem Strafgefangenen stehen das Hausgeld sowie die Hälfte der 
Rücklage auch für Leistungen an unterhaltsberechtigte Angehörige oder an 
Personen, die durch die strafbare Handlung in ihren Rechten verletzt worden 

§ 54a. (1) Dem Strafgefangenen stehen das Hausgeld sowie die Hälfte der 
Rücklage, sofern diese die Hälfte des nach § 291a Abs. 1 in Verbindung mit § 291 
der Exekutionsordnung, RGBl. Nr. 79/1896, in der jeweils geltenden Fassung, 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
sind, sowie zur Schuldentilgung zur Verfügung. nicht der Pfändung unterliegenden Betrags übersteigt, auch für Leistungen an 

unterhaltsberechtigte Angehörige oder an Personen, die durch die strafbare 
Handlung in ihren Rechten verletzt worden sind, sowie zur Schuldentilgung zur 
Verfügung. 

(2) bis (3)… (2) bis (3)… 
§ 150. (1) bis (2)… § 150. (1) bis (2)…
(3) Erreichen die dem Strafgefangenen bei der Entlassung nach § 54 Abs. 5 

auszuzahlenden Beträge ohne sein Verschulden nicht den unpfändbaren 
Freibetrag nach § 291a Abs. 1 Z 1 der Exekutionsordnung, RGBl. Nr. 79/1896 in 
der jeweils geltenden Fassung, und ist für den Unterhalt des Strafgefangenen in 
der ersten Zeit nach der Entlassung nicht anderweitig ausreichend vorgesorgt, so 
ist ihm ein Zuschuß bis zur Höhe dieses Betrages zu gewähren. 

(3) Erreichen die dem Strafgefangenen bei der Entlassung nach § 54 Abs. 5 
auszuzahlenden Beträge ohne sein Verschulden nicht die Hälfte des unpfändbaren 
Freibetrags nach § 291a Abs. 1 in Verbindung mit § 291 der Exekutionsordnung, 
RGBl. Nr. 79/1896, in der jeweils geltenden Fassung, und ist für den Unterhalt des 
Strafgefangenen in der ersten Zeit nach der Entlassung nicht anderweitig 
ausreichend vorgesorgt, so ist ihm ein Zuschuss bis zur Höhe dieses Betrages zu 
gewähren. 

§ 181. (1) bis (20)… § 181. (1) bis (20)…
 (21) §§ 54a Abs. 1 und 150 Abs. 3 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 

2011, BGBl. I Nr. xxx/2010, treten mit 1. Jänner 2011 in Kraft.

Artikel 46
Änderung des Strafregistergesetzes 

 Bereinigung des Strafregisters 
 § 13b. (1) Durch ein inländisches Gericht verhängte Strafen gelten mit 

1. Jänner 2005 als nachgesehen, soweit sie bis zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens 
dieses Bundesgesetzes nicht vollstreckt sind, die Verurteilung spätestens am 
31. Dezember 1989 in Rechtskraft erwachsen ist und die Freiheitsstrafe oder 
Ersatzfreiheitsstrafe oder die Summe dieser Strafen ein Jahr nicht übersteigt.

 (2) Die Bundespolizeidirektion Wien hat jene Verurteilungen zu erfassen, auf 
die Abs. 1 zur Anwendung kommt, ihnen den 1. Jänner 2005 als Beginn der 
Tilgungsfrist zuzuordnen und sie dem Gericht, das in erster Instanz erkannt hat, 
unter Angabe der Personaldaten des Verurteilten mitzuteilen.

 (3) Das Gericht hat nach Anhörung der Staatsanwaltschaft den Verurteilten 
nach Möglichkeit von der Strafnachsicht in Kenntnis zu setzen, sofern Abs. 1 
anzuwenden ist. Andernfalls hat das Gericht das Strafregisteramt davon zu 
verständigen, dass die Voraussetzungen nach Abs. 1 nicht vorliegen, und die 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Berichtigung des Strafregisters zu veranlassen

§ 14. (1) bis (6) … § 14. (1) bis (6) …
(7) § 2 Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes, BGBl. I Nr. 142/2009 tritt 

am 1. Jänner 2010 in Kraft. 
(7) § 2 Abs. 1 Z 4 in der Fassung des Bundesgesetzes, BGBl. I Nr. 142/2009 

tritt am 1. Jänner 2010 in Kraft.
 (8) § 13b samt Überschrift in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2011, 

BGBl. I Nr. xxx/2010,, tritt mit 1. Jänner 2011 in Kraft.

3. Abschnitt 
Sonstiges 

Artikel 47
Änderung des Gerichtsorganisationsgesetzes 

Zweiter Abschnitt Zweiter Abschnitt 

Gerichte Gerichte 

Bezirksgerichte Bezirksgerichte 

§ 26. (1) bis (6) … § 26. (1) bis (6) … 

(7) Die Jugendstrafsachen, die Jugendschutzsachen, die Strafsachen junger 
Erwachsener (§ 46a Abs. 1 JGG) und die Pflegschaftssachen von Minderjährigen, 
bei denen aus einem bestimmten Anlass eine Gefährdung der persönlichen 
Entwicklung zu besorgen ist, sind derart denselben Gerichtsabteilungen 
zuzuweisen, dass alle dieselbe Person betreffenden Angelegenheiten zu einer 
Gerichtsabteilung gehören. Eine weitere derartige Gerichtsabteilung darf nur dann 
eröffnet werden, wenn in den schon bestehenden Gerichtsabteilungen eine 
Auslastung von zumindest jeweils 50 vH in diesen Geschäftssparten verbleibt. 
Nach Tunlichkeit sind diesen Gerichtsabteilungen auch die sonstigen 
Pflegschaftssachen von Minderjährigen zuzuweisen.

(7) Die Jugendstrafsachen und die Strafsachen junger Erwachsener (§ 46a 
Abs. 1 JGG) sind denselben Gerichtsabteilungen zuzuweisen. Eine weitere 
derartige Gerichtsabteilung darf nur dann eröffnet werden, wenn in den schon 
bestehenden Gerichtsabteilungen eine Auslastung von zumindest 50 vH in diesen 
Geschäftssparten verbleibt. 

§ 32. (1) bis (5) … § 32. (1) bis (5) … 
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(6) Die Jugendstrafsachen, die Jugendschutzsachen und die Strafsachen 
junger Erwachsener (§ 46a Abs. 1 JGG) sind derselben Gerichtsabteilung 
zuzuweisen. Eine weitere derartige Gerichtsabteilung darf nur dann eröffnet 
werden, wenn in den schon bestehenden Gerichtsabteilungen eine Auslastung von 
zumindest 50 vH in diesen Geschäftssparten verbleibt.

(6) Die Jugendstrafsachen und die Strafsachen junger Erwachsener (§ 46a 
Abs. 1 JGG) sind derselben Gerichtsabteilung zuzuweisen. Eine weitere derartige 
Gerichtsabteilung darf nur dann eröffnet werden, wenn in den schon bestehenden 
Gerichtsabteilungen eine Auslastung von zumindest 50 vH in diesen 
Geschäftssparten verbleibt.

(7) … (7)… 

Vierter Abschnitt Vierter Abschnitt 
Justizverwaltung, Dienstaufsicht und innere Revision Justizverwaltung, Dienstaufsicht und innere Revision 

§ 78. (1) bis (4) … § 78. (1) bis (4) … 

 (5) Alle Organe der Justizverwaltung können Aufsichtsbeschwerden und 
andere Eingaben, die

  1. Beleidigungen enthalten oder 

  2. aus verworrenen, unklaren, sinn- oder zwecklosen Ausführungen 
bestehen oder das Begehren nicht erkennen lassen oder

  3. sich in der Wiederholung bereits erledigter oder schon vorgebrachter 
Behauptungen erschöpfen,

 nach überblicksartiger Durchsicht und unter Verzicht auf eine ins Einzelne 
gehende Befassung und Bewertung zu den Akten nehmen, ohne sie weiter zu 
behandeln. Dies ist in einem Aktenvermerk festzuhalten. Auf mündlich oder 
telefonisch vorgebrachte derartige Beschwerden brauchen die Organe der 
Justizverwaltung nicht weiter einzugehen.

 (6) Abs. 5 gilt sinngemäß für im Wesentlichen aus Beschimpfungen 
bestehende Schriftsätze und Anzeigen.

 Dienstweg in Angelegenheiten der Justizverwaltung 

 § 78d. (1) Hinsichtlich der Justizverwaltungsangelegenheiten des Obersten 
Gerichtshofes und der Oberlandesgerichte führt der Dienstweg jeweils 
unmittelbar an das Bundesministerium für Justiz. 

 (2) Hinsichtlich der Justizverwaltungsangelegenheiten der Gerichtshöfe 
erster Instanz führt der Dienstweg an den Präsidenten des jeweiligen 
Oberlandesgerichtes oder, bei Berichten, die dem Bundesministerium für Justiz 
vorzulegen sind, über den Präsidenten des jeweiligen Oberlandesgerichtes an das 
Bundesministerium für Justiz.
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 (3) Hinsichtlich der Justizverwaltungsangelegenheiten der Bezirksgerichte 
führt der Dienstweg, jeweils ohne Zwischenschaltung des Präsidenten des 
Gerichtshofes erster Instanz,

  1. an den Präsidenten des jeweiligen Oberlandesgerichtes oder 

  2. bei Berichten, die dem Bundesministerium für Justiz vorzulegen sind, 
über den Präsidenten des jeweiligen Oberlandesgerichtes an das 
Bundesministerium für Justiz.

 Der Vorsteher des Bezirksgerichtes hat jedoch, soweit dies für die Wahrnehmung 
der Dienstaufsicht (§ 31 Abs. 1 zweiter Satz und § 76) unerlässlich ist, 
gleichzeitig mit der unmittelbaren Vorlage an den Präsidenten des jeweiligen 
Oberlandesgerichtes, Abschriften der vorgelegten Berichte dem Präsidenten des 
jeweiligen Gerichtshofes erster Instanz vorzulegen. Dies gilt unabhängig davon, 
von welcher Organisationsebene der Justizverwaltung die Berichtsaufträge erteilt 
wurden und sinngemäß auch für die an den Vorsteher des Bezirksgerichtes 
erteilten Berichtsaufträge.

 (4) Berichtsaufträge und Berichte in Angelegenheiten der Justizverwaltung 
sind unter Nutzung der Möglichkeiten moderner Kommunikationstechnologie zu 
erstellen und weiterzuleiten.

Fünfter Abschnitt Fünfter Abschnitt 
Elektronische Eingaben und Erledigungen (elektronischer Rechtsverkehr) Elektronische Eingaben und Erledigungen (elektronischer Rechtsverkehr) 

§ 89a. (1) bis (2) … § 89a. (1) bis (2) … 

 (3) Ist die Zustellung im elektronischen Rechtsverkehr nach den folgenden 
Bestimmungen nicht möglich, kann sie auch über elektronische Zustelldienste 
nach den Bestimmungen des 3. Abschnitts des Zustellgesetzes, BGBl. 
Nr. 200/1982, in der jeweils geltenden Fassung erfolgen.

§ 89c. (1) bis (5) … § 89c. (1) bis (5) … 

 (6) Eingaben und im Original vorzulegende Beilagen im Grundbuchs- oder 
Firmenbuchverfahren, welche elektronisch eingebracht werden dürfen, sind von 
Kredit- und Finanzinstituten nach § 1 Abs. 1 und 2 BWG und inländischen 
Versicherungsunternehmen nach § 1 Abs. 1 VAG nach Maßgabe der technischen 
Möglichkeiten im elektronischen Rechtsverkehr einzubringen.
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Registerauskunft für Verbände Registerauskunft für Verbände 

 § 89m. (1) Die Zentrale Staatsanwaltschaft zur Verfolgung von 
Wirtschaftsstrafsachen und Korruption (WKStA) hat aus dem elektronischen 
Register einem Verband (§ 2 Abs. 1 des Verbandsverantwortlichkeitsgesetzes, 
BGBl. I Nr. 151/2005) auf Antrag darüber Auskunft zu erteilen, 
 1. ob der Verband strafgerichtlich verurteilt wurde und 
 2. ob gegen den Verband als Beschuldigten ein Strafverfahren geführt wird. 

(2) Anträge sind unter genauer Bezeichnung des Verbandes, gegebenenfalls 
unter Anführung der Firmenbuchnummer oder der Vereinsregisterzahl (ZVR-
Zahl), zu stellen. 

(3) Auskünfte nach Abs. 1 Z 2 sind im Rahmen der Verfahrensautomation 
Justiz auf Grundlage einer Namensabfrage zu erstellen. Wird gegen einen 
Verband kein Strafverfahren als Beschuldigten geführt, so hat die Auskunft nach 
Abs. 1 Z 2 zu lauten, dass der Verband bei einer Namensabfrage in der 
Verfahrensautomation Justiz nicht als Beschuldigter aufscheint. Ebenso hat die 
Auskunft zu lauten, wenn die in § 50 letzter Satz StPO genannten 
Voraussetzungen vorliegen.

Sechster Abschnitt Sechster Abschnitt
Übergangs- und Schlußbestimmungen Übergangs- und Schlußbestimmungen 

§ 98. (1) bis (12) § 98. (1) bis (12) 

 (13) In der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I Nr. xxx/2010, 
treten in Kraft: 

  1. § 26 Abs. 7, § 32 Abs. 6, § 78 Abs. 5 und 6, § 78c und § 89a Abs. 3 mit 
1. Jänner 2011, 

 2. § 89c Abs. 6 mit 1. Oktober 2011 und 
 3. § 89m mit 1. Jänner 2011, wobei Auskünfte bis zur Änderung der 

Bezeichnung der Zentralen Staatsanwaltschaft zur Verfolgung von 
Korruption (KStA) in Zentrale Staatsanwaltschaft zur Verfolgung von 
Wirtschaftsstrafsachen und Korruption (WKStA) von erstgenannter zu 
erteilen sind.
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Artikel 48
Änderung des Rechtspraktikantengesetzes 

Gerichtspraxis Gerichtspraxis 

§ 1. (1) Die Gerichtspraxis soll Personen, die die wissenschaftliche 
Berufsvorbildung abgeschlossen haben und zur Führung des akademischen 
Grades eines Magisters der Rechtswissenschaften berechtigt sind, die Möglichkeit 
geben, ihre Berufsvorbildung durch eine Tätigkeit bei Gericht fortzusetzen und 
dabei ihre Rechtskenntnisse zu erproben und zu vertiefen. 

§ 1. (1) Die Gerichtspraxis soll Personen, die die vorgesehene 
wissenschaftliche Berufsvorbereitung für einen Beruf abgeschlossenen haben, für 
den die Gerichtspraxis gesetzlich als Berufs-, Ernennungs- oder 
Eintragungserfordernis vorgesehen ist, die Möglichkeit geben, ihre 
Berufsvorbildung durch eine Tätigkeit in der Gerichtsbarkeit fortzusetzen und 
dabei ihre Rechtskenntnisse zu erproben und zu vertiefen.

(2) bis (3) … (2) bis (3) … 

Ablauf der Ausbildung Ablauf der Ausbildung 

§ 5. (1) Der Präsident des Oberlandesgerichtes führt die Oberaufsicht über 
die Gerichtspraxis. Er hat zu bestimmen, bei welchen Gerichten, in welcher Dauer 
und in welchen Geschäftssparten ein Rechtspraktikant auszubilden ist 
(Ausbildungsplan).

§ 5. (1) Der Präsident des Oberlandesgerichtes führt die Oberaufsicht über 
die Gerichtspraxis. Er hat zu bestimmen, wo, in welcher Dauer und in welchen 
Geschäftssparten ein Rechtspraktikant auszubilden ist (Ausbildungsplan). 

(2) Die Ausbildung beim Bezirksgericht und beim Landesgericht hat 
zumindest je drei Monate zu umfassen, wovon der Ausbildung in 
Zivilprozesssachen zumindest drei Monate und der Ausbildung in Strafsachen 
zumindest zwei Monate vorzubehalten sind. Einer Ausbildung in Strafsachen bei 
Gericht steht jene bei einer Staatsanwaltschaft unter sinngemäßer Anwendung 
dieses Bundesgesetzes gleich. Die Ausbildung in Strafsachen darf in den ersten 
neun Ausbildungsmonaten nur mit Zustimmung des Rechtspraktikanten mehr als 
drei Monate umfassen. Bei der Auswahl der Bezirksgerichte ist tunlichst den 
Bezirksgerichten der Vorzug zu geben, bei denen nicht mehr als zwölf 
Richterplanstellen systemisiert sind. 

(2) Die Ausbildung in der Dauer von fünf Monaten hat jedenfalls beim 
Bezirksgericht und beim Landesgericht zu erfolgen. Einer Ausbildung in 
Strafsachen bei Gericht steht jene bei einer Staatsanwaltschaft unter sinngemäßer 
Anwendung dieses Bundesgesetzes gleich. Für die Verwendung bei der 
Staatsanwaltschaft gelten sinngemäß die Bestimmungen der §§ 32 Abs. 3 und 38 
Abs. 2 des Staatsanwaltschaftsgesetzes (StAG), BGBl. Nr. 164/1986. 

(3) bis (4) … (3) bis (4) … 

Gestaltung der Ausbildung Gestaltung der Ausbildung 

§ 6. (1) … § 6. (1) … 
(2) Bei fortgeschrittener Ausbildung ist der Rechtspraktikant unter Anleitung 

des Richters auch zur Entgegennahme mündlichen Anbringens und zu 
Vernehmungen außerhalb von Streit- und Hauptverhandlungen heranzuziehen.

(2) Nach Absolvierung der Gerichtspraxis in jenem Ausmaß, in dem die 
Gerichtspraxis als Berufs-, Ernennungs- oder Eintragungserfordernis vorgesehen 
ist (§ 2 Abs. 1), gilt § 10 Abs. 1 RStDG sinngemäß. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(3) Rechtspraktikanten können nach einer neunmonatigen Ausbildung bei 
Gericht unter sinngemäßer Anwendung dieses Bundesgesetzes auch bei einer 
Justizanstalt ausgebildet werden. 

(3) Rechtspraktikanten können nach einer fünfmonatigen Ausbildung bei 
Gericht oder einer Staatsanwaltschaft unter sinngemäßer Anwendung dieses 
Bundesgesetzes auch beim Oberlandesgericht, bei einer Justizanstalt oder beim 
Bundesministerium für Justiz ausgebildet werden. 

Übungskurse Übungskurse
§ 7. (1) Rechtspraktikanten, die die Aufnahme in den richterlichen 

Vorbereitungsdienst anstreben (Aufnahmewerber), haben an den für 
Richteramtsanwärter eingerichteten Übungskursen (§ 14 des Richter- und 
Staatsanwaltschaftsdienstgesetzes (RStDG), BGBl. Nr. 305/1961) teilzunehmen. 
Nach Maßgabe der personellen und räumlichen Voraussetzungen können für 
Aufnahmewerber auch eigene Übungskurse eingerichtet werden.

§ 7. (1) Rechtspraktikanten, die die Aufnahme in den richterlichen 
Vorbereitungsdienst anstreben (Aufnahmewerber), haben an den für 
Richteramtsanwärter eingerichteten Übungskursen (§ 14 des RStDG) 
teilzunehmen. Nach Maßgabe der personellen und räumlichen Voraussetzungen 
können für Aufnahmewerber auch eigene Übungskurse eingerichtet werden. 

(2) … (2) … 
Allgemeine Pflichten Allgemeine Pflichten 

§ 9. (1) bis (2) … § 9. (1) bis (2) …
(3) Die Pflicht zur Verschwiegenheit bestimmt sich sinngemäß nach § 58 

Abs. 1 bis 3 des Richterdienstgesetzes; sie besteht auch nach Beendigung der 
Gerichtspraxis fort.

(3) Die Pflicht zur Verschwiegenheit bestimmt sich sinngemäß nach § 58 
Abs. 1 bis 3 RStDG; sie besteht auch nach Beendigung der Gerichtspraxis fort. 

(4) bis (5) … (4) bis (5)… 
Meldepflichten Meldepflichten 

§ 11. (1) Der Rechtspraktikant hat Änderungen seines Namens, seines 
Familienstandes oder seines Wohnsitzes, den Bestand, die Aufnahme, Änderung 
oder Beendigung eines Dienstverhältnisses, die Einleitung eines gerichtlichen 
Strafverfahrens sowie eine strafgerichtliche Verurteilung dem Präsidenten des 
Oberlandesgerichtes im Wege des Vorstehers des Gerichtes, dem er zur 
Ausbildung zugewiesen ist, zu melden. Allfällige weitere Meldepflichten bleiben 
unberührt. 

§ 11. (1) Der Rechtspraktikant hat Änderungen seines Namens, seines 
Familienstandes oder seines Wohnsitzes, den Bestand, die Aufnahme, Änderung 
oder Beendigung eines Dienstverhältnisses, die Einleitung eines Strafverfahrens 
nach der Strafprozessordnung 1975 (StPO), BGBl. Nr. 631/1975, eine 
strafgerichtliche Verurteilung sowie den Verlust der vollen Handlungsfähigkeit 
dem Präsidenten des Oberlandesgerichtes im Wege des Vorstehers des Gerichtes, 
dem er zur Ausbildung zugewiesen ist, zu melden. Allfällige weitere 
Meldepflichten bleiben unberührt.

(2) … (2) … 
Pflichtenverletzung Pflichtenverletzung 

§ 12. (1) bis (4) … § 12. (1) bis (4) …
(5) Tritt nachträglich ein Umstand ein, auf Grund dessen der (5) Tritt nachträglich ein Umstand ein oder kommt hervor, auf Grund dessen 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Rechtspraktikant nicht zur Gerichtspraxis zugelassen worden wäre, ist mit einer 
Ausschließung vorzugehen; Abs. 4 ist sinngemäß anzuwenden.

der Rechtspraktikant nicht zur Gerichtspraxis zugelassen worden wäre, ist mit 
einer Ausschließung vorzugehen; Abs. 4 ist sinngemäß anzuwenden.

Höhe des Ausbildungsbeitrages Höhe des Ausbildungsbeitrages 
§ 17. (1) Der Ausbildungsbeitrag beträgt für einen Kalendermonat 1 274,2 

Euro. 
§ 17. (1) Der Ausbildungsbeitrag beträgt für einen Kalendermonat 1 035 

Euro.
(2) … (2) … 
 Übergangsbestimmung zur Novelle BGBl. I Nr. xxx/2010 

§ 28a. Auf Zulassungswerber, die bis spätestens 30. Juni 2011 einen Antrag 
auf Zulassung zur Gerichtspraxis gestellt und zum Zeitpunkt der Antragstellung 
sämtliche Zulassungsvoraussetzungen nach § 1 Abs. 1 und § 2 erfüllt haben, ist 
(auch im Fall späterer Unterbrechungen) die bis zum Ablauf des 30. Juni 2011 
geltende Rechtslage weiter anzuwenden.

Aufhebung von Rechtsvorschriften, Inkrafttreten und Vollziehung Aufhebung von Rechtsvorschriften, Inkrafttreten und Vollziehung 
§ 29. (1) bis (2e) … § 29. (1) bis (2e) …
 (2f) In der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I Nr. xxx/2010, 

treten in Kraft: 
  1. § 1 Abs. 1, § 5 Abs. 1 und 2 vorletzter und letzter Satz, § 6 Abs. 2 und 3, 

§ 7 Abs. 1, § 9 Abs. 3, § 11 Abs. 1 und § 12 Abs. 5 mit 1. Jänner 2011; 
 2. § 5 Abs. 2 erster Satz, § 17 Abs. 1 und § 28a mit 1. Juli 2011.
 

Artikel 49
Änderung des Staatsanwaltschaftsgesetzes 

Abschnitt VI Abschnitt VI
Verkehr mit dem Gericht Verkehr mit dem Gericht

§ 32. (1) bis (2) … § 32. (1) bis (2) …
(3) Die Vertretung der Anklage in der Hauptverhandlung vor dem 

Bezirksgericht oder vor dem Einzelrichter des Landesgerichtes, nicht aber vor 
dem Landesgericht als Geschworenen- und Schöffengericht, sowie die Vertretung 
im Rechtsmittelverfahren vor dem Landesgericht kann auch 
Richteramtsanwärtern, die die Richterprüfung noch nicht abgelegt haben, 
übertragen werden.

(3) Die Vertretung der Anklage in der Hauptverhandlung vor dem 
Bezirksgericht oder vor dem Einzelrichter des Landesgerichtes sowie die 
Vertretung im Rechtsmittelverfahren vor dem Landesgericht kann auch 
Richteramtsanwärtern, die die Richteramtsprüfung noch nicht abgelegt haben, 
übertragen werden. Richteramtsanwärtern nach bestandener Richteramtsprüfung 
kann überdies die Vertretung der Anklage vor dem Landesgericht als 
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Schöffengericht sowie die Vertretung im Rechtsmittelverfahren vor dem 
Oberlandesgericht übertragen werden.

Abschnitt XI Abschnitt XI
Inkrafttreten Inkrafttreten

§ 42. (1) bis (14) … § 42. (1) bis (14) …

Artikel 51 
Änderung des Garantiegesetzes 1977 

§ 1. (1) ... 
(2) Der Bundesminister für Finanzen darf vorbehaltlich des § 4 

Verpflichtungen gemäß Abs. 1 nur bis zu einem jeweils ausstehenden 
Gesamtbetrag von 1,5 Milliarden Euro an Kapital zuzüglich Zinsen und Kosten 
und nur dann übernehmen, wenn 
 1. bis 3 ... 

(3) ... 
(4) ...

§ 1. (1) ... 
(2) Der Bundesminister für Finanzen darf vorbehaltlich des § 4 

Verpflichtungen gemäß Abs. 1 nur bis zu einem jeweils ausstehenden 
Gesamtbetrag von 1 Milliarde Euro an Kapital zuzüglich Zinsen und Kosten und 
nur dann übernehmen, wenn 
 1. bis 3 ... 

(3) ... 
(4) ... 

§ 4. Der Bundesminister für Finanzen darf Verpflichtungen gemäß § 1 
Abs. 1, § 11 Abs. 1 und § 14 Abs. 1 insgesamt nur bis zu einem jeweils 
ausstehenden Gesamtbetrag von 3 725 000 000 Euro an Kapital zuzüglich Zinsen 
und Kosten übernehmen. 

§ 4. Der Bundesminister für Finanzen darf Verpflichtungen gemäß § 1 
Abs. 1, § 11 Abs. 1 und § 14 Abs. 1 insgesamt nur bis zu einem jeweils 
ausstehenden Gesamtbetrag von 2 175 000 000 Euro an Kapital zuzüglich Zinsen 
und Kosten übernehmen. 

§ 7. Für die Übernahme von Verpflichtungen des Bundes gemäß §§ 1 sowie 
11 und der Haftung des Bundes gemäß § 6 ist kein Entgelt zu erheben. 

§ 7. Das Entgelt für die Übernahme von Verpflichtungen des Bundes gemäß 
§§ 1 und 11 sowie der Haftung des Bundes gemäß § 6 ist unter Anwendung der 
EU-beihilfenrechtlichen Vorschriften zu bemessen. 

§ 11. (1) ... 
(2) Der Bundesminister für Finanzen darf vorbehaltlich des § 4 

Verpflichtungen gemäß Abs. 1 nur bis zu einem jeweils ausstehenden 
Gesamtbetrag von 1,5 Milliarden Euro an Kapital zuzüglich Zinsen und Kosten 
und nur dann übernehmen, wenn 
 1. bis 2 ... 

(3) ... 
(4) ... 

§ 11. (1) ... 
(2) Der Bundesminister für Finanzen darf vorbehaltlich des § 4 

Verpflichtungen gemäß Abs. 1 nur bis zu einem jeweils ausstehenden 
Gesamtbetrag von 1 Milliarde Euro an Kapital zuzüglich Zinsen und Kosten und 
nur dann übernehmen, wenn 
 1. bis 2 ... 

(3) ... 
(4) ... 
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§ 16. (1) ... bis  (3) ... 
 

§ 16. (1) bis (3) … 
(4) § 1 Abs. 2, § 4, § 7 sowie § 11 Abs. 2 in der Fassung des 

Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I Nr. xxx/2010, treten mit 1. Jänner 2011 in 
Kraft. 

Artikel 52 
Änderung des Unternehmensserviceportalgesetzes 

§ 3. (1) Die Bundesministerin/der Bundesminister für Finanzen hat die 
Bundesrechenzentrum GmbH zu beauftragen, ein Unternehmensserviceportal 
einzurichten und zu betreiben. 

§ 3. (1) Die Bundesministerin/der Bundesminister für Finanzen hat die 
Bundesrechenzentrum GmbH zu beauftragen, ein Unternehmensserviceportal 
einzurichten und zu betreiben. Die Bundesministerin/der Bundesminister für 
Finanzen legt nähere Bedingungen für die Nutzung des 
Unternehmensserviceportals durch Teilnehmer und Benutzer fest. Änderungen 
dieser Nutzungsbedingungen sind einen Monat vor deren Inkrafttreten im Internet 
kundzumachen und werden für die einzelnen Teilnehmer und deren Benutzer 
durch Weiterverwendung des Unternehmensserviceportals nach dem Inkrafttreten 
der geänderten Nutzungsbedingungen wirksam. 

… 
(3a) Teilnehmer gemäß § 5 Abs. 2 Z 1 und 2 können innerhalb ihres 

jeweiligen Wirkungsbereiches am Unternehmensserviceportal durch 
Bereitstellung von Informationen und Unterstützung bei Transaktionen 
mitwirken. 

§ 4. Der Betreiber des Unternehmensserviceportals ist hinsichtlich der für 
die Authentifizierung und Identifikation der Benutzerinnen und Benutzer von im 
Unternehmensserviceportal eingebundenen Anwendungen gesetzlicher 
Dienstleister im Sinne der § 4 Z 5 und § 10 Abs. 2 des Datenschutzgesetzes 2000, 
BGBl. I Nr. 165/1999, für die jeweils zuständige Behörde und kann sich dabei 
eines weiteren Dienstleisters bedienen. Die im Unternehmensserviceportal 
eingebundenen Anwendungen und die für diese zuständigen Behörden sind 
gemäß § 10 des Datenschutzgesetzes 2000 festzulegen und von der 
Bundesministerin/vom Bundesminister für Finanzen im Internet kundzumachen. 

§ 4. (1) Der Betreiber des Unternehmensserviceportals ist hinsichtlich der 
für die Authentifizierung und Identifikation der Benutzerinnen und Benutzer von 
im Unternehmensserviceportal eingebundenen Anwendungen gesetzlicher 
Dienstleister im Sinne der § 4 Z 5 und § 10 Abs. 2 des Datenschutzgesetzes 2000, 
BGBl. I Nr. 165/1999, für Teilnehmer gemäß § 5 Abs. 2 Z 1 und Z 2 und kann 
sich dabei eines weiteren Dienstleisters bedienen. Die im 
Unternehmensserviceportal eingebundenen Anwendungen und die für diese 
zuständigen Teilnehmer gemäß § 5 Abs. 2 Z 1 und 2 sind gemäß § 10 des 
Datenschutzgesetzes 2000 festzulegen und von der Bundesministerin/vom 
Bundesminister für Finanzen im Internet kundzumachen. 

(2) Für Teilnehmer gemäß § 5 Abs. 2 Z 1 und 2 hat, insoweit sie gemäß § 3 
Abs. 3a mitwirken, im Rahmen des Unternehmensserviceportals die 
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Authentifizierung und Identifikation der Benutzerinnen und Benutzer 
unentgeltlich zu erfolgen sowie diesen Benutzerinnen und Benutzern direkter 
Zugang auf das Unternehmensserviceportal gewährt zu werden.

§ 5. (1) Teilnehmer können sein: 
 1. Unternehmen, die sich bei Transaktionen einer in das 

Unternehmensserviceportal einbezogenen Anwendung bedienen und in 
einer solchen Anwendung ordnungsgemäß angemeldet sind, 

 2. Parteienvertreterinnen/Parteienvertreter, 
 3. Behörden und andere Institutionen (§ 2 Z 1).

§ 5. (1) Teilnehmer, die sich bei Transaktionen einer in das 
Unternehmensserviceportal einbezogenen Anwendung bedienen und in einer 
solchen Anwendung ordnungsgemäß angemeldet sind, können sein: 
 1. Unternehmen, 
 2. Parteienvertreterinnen/Parteienvertreter. 

 (2) Teilnehmer, die Anwendungen oder Informationen im 
Unternehmensserviceportal bereitstellen, können sein: 
 1. Behörden, gesetzliche Interessenvertretungen, Sozialversicherungsträger 

und sonstige juristische Personen des öffentlichen Rechts, 
 2. mehrheitlich mittelbar oder unmittelbar im Eigentum von Bund, Länder 

und Gemeinden stehende juristische Personen, für im öffentlichen 
Interesse wahrgenommene Aufgaben, 

3. sonstige Unternehmen.
(2) Teilnehmer, die Versuche oder Handlungen unternehmen … (3) Teilnehmer, die Versuche oder Handlungen unternehmen … 
§ 8. (1) bis (2) § 8. (1) bis (2) 

(3) § 3 Abs. 1 und 3a, § 4 Abs. 1 und 2 sowie § 5 in der Fassung des 
Budgetbegleitgesetzes, BGBl. I Nr. xxx/2010, treten mit 1. Jänner 2011 in Kraft. 

Artikel 53 
Änderung des Finanzprokuraturgesetzes 

§ 2. (1) Der Finanzprokuratur kommt insbesondere die Befugnis zu, § 2. (1) Der Finanzprokuratur kommt insbesondere die Befugnis zu,
 1. Rechtsträger als Parteien oder sonst Beteiligte vor allen Gerichten und 

Verwaltungsbehörden zu vertreten,
 1. Rechtsträger als Parteien oder sonst Beteiligte vor allen Gerichten und 

Verwaltungsbehörden zu vertreten;
 2. zwischen zwei oder mehreren Rechtsträgern eine außergerichtliche 

Einigung herbeizuführen und bei Streitigkeiten zwischen Organen eines 
Rechtsträgers zu vermitteln, 

 2. zwischen zwei oder mehreren Rechtsträgern eine außergerichtliche 
Einigung herbeizuführen und bei Streitigkeiten zwischen Organen eines 
Rechtsträgers zu vermitteln;

 3. Schiedsgutachten zu erstatten, 3. Schiedsgutachten zu erstatten;
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 4. bei Gesetzes- und Verordnungsvorhaben zu beraten, 4. bei Gesetzes- und Verordnungsvorhaben zu beraten;
 5. Gesetzes- und Verordnungsentwürfe zu begutachten, 5. Gesetzes- und Verordnungsentwürfe zu begutachten;
 6. in Rechtsangelegenheiten zu beraten, beispielsweise durch Erstattung 

von Rechtsgutachten, durch Mitwirkung beim Abschluss von 
Rechtsgeschäften und bei der Abfassung von Rechtsurkunden,

 6. in Rechtsangelegenheiten zu beraten, beispielsweise durch Erstattung 
von Rechtsgutachten, durch Mitwirkung beim Abschluss von 
Rechtsgeschäften und bei der Abfassung von Rechtsurkunden;

 7. generelle Rechtsinformationen anzubieten, 7. generelle Rechtsinformationen anzubieten;
 8. in den gesetzlich vorgesehenen Fällen als Amtspartei einzuschreiten 
sowie 

 8. in den gesetzlich vorgesehenen Fällen als Amtspartei einzuschreiten; 

 9. in zivilrechtlichen Angelegenheiten an den Bund zu richtende 
Anspruchschreiben auch ohne Vorliegen eines konkreten 
Auftragsverhältnisses entgegenzunehmen und auf Gefahr des 
Aufforderers an die zuständige Stelle weiterzuleiten. Sonderregelungen 
bezüglich Aufforderungsverfahren in anderen Rechtsvorschriften bleiben 
unberührt.

 9. in zivilrechtlichen Angelegenheiten an den Bund zu richtende 
Anspruchschreiben auch ohne Vorliegen eines konkreten 
Auftragsverhältnisses entgegenzunehmen und auf Gefahr des 
Aufforderers an die zuständige Stelle weiterzuleiten; Sonderregelungen 
bezüglich Aufforderungsverfahren in anderen Rechtsvorschriften bleiben 
unberührt;

  10. den Bund aufgrund einer ausdrücklichen generellen gesetzlichen 
Ermächtigung insbesondere wie nach den Bestimmungen des 
Bundesgesetzes über die Hinterlegung und Einziehung von 
Verwahrnissen (Verwahrungs- und Einziehungsgesetz – VerwEinzG), 
BGBl. I Nr. xxx/2010 Art. 36, ohne gesonderten konkreten Auftrag nach 
§ 4 Abs. 1 vor Gericht zu vertreten.

 § 25. (1) und (2) … 
(3) § 2 Abs. 1 Z 8 bis 10 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2011, 

BGBl. I Nr. xxx/2010, tritt mit 1. Jänner 2011 in Kraft.

Artikel 55 
Änderung des Erdölbevorratungs-Förderungsgesetzes 

§ 1. (1) ... 
(2) Der Bundesminister für Finanzen darf von der im Abs. 1 erteilten 

Ermächtigung nur dann Gebrauch machen, wenn 
 a) der jeweils ausstehende Gesamtbetrag (Gegenwert) der Haftung 4 000 

Mill. S an Kapital und 4 000 Mill. S an Zinsen und Kosten nicht 
übersteigt;

§ 1. (1) ... 
(2) Der Bundesminister für Finanzen darf von der im Abs. 1 erteilten 

Ermächtigung nur dann Gebrauch machen, wenn 
 a) der jeweils ausstehende Gesamtbetrag (Gegenwert) der Haftung 

290 700 000 Euro an Kapital und 290 700 000 Euro an Zinsen und 
Kosten nicht übersteigt;

981 der B
eilagen X

X
IV

. G
P - R

egierungsvorlage - T
extgegenüberstellung

94 von 617



95 von 617 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 b) die Kreditoperation im Einzelfall den Betrag (Gegenwert) von 500 

Mill.S an Kapital und 500 Mill. S an Zinsen und Kosten nicht 
übersteigt; 

 c) das Bundesministerium für Handel, Gewerbe und Industrie bestätigt, 
dass die Gesellschaft die im Erdöl-Bevorratungs- und Meldegesetz 
festgelegten Bedingungen, insbesondere die Bestimmungen des § 5 
Abs. 2 und 6, erfüllt; 

 d) bis h) ...

 b) die Kreditoperation im Einzelfall den Betrag (Gegenwert) von 
36 500 000 Euro an Kapital und 36 500 000 Euro an Zinsen und 
Kosten nicht übersteigt; 

 c) das Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend bestätigt, 
daß die Gesellschaft die im Erdöl-Bevorratungs- und Meldegesetz 
festgelegten Bedingungen, insbesondere die Bestimmungen des § 5 
Abs. 2 und 6, erfüllt; 

d) bis h)...
§ 6. Für die Übernahme der Bürgschaft durch den Bund ist kein Entgelt zu 

entrichten.
§ 6. Das Entgelt für die Übernahme der Bürgschaft ist unter Anwendung der 

EU-beihilfenrechtlichen Vorschriften zu bemessen. 
§ 8. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der Bundesminister für 

Finanzen, hinsichtlich des § 1 Abs. 1 letzter Satz sowie des § 1 Abs. 2 lit. c der 
Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten betraut. 

§ 8. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der Bundesminister für 
Finanzen, hinsichtlich des § 1 Abs. 1 letzter Satz sowie des § 1 Abs. 2 lit. c der 
Bundesminister Wirtschaft, Familie und Jugend betraut. 

Artikel 58 
Änderung des Einkommensteuergesetzes 1988 

§ 3. (1) Von der Einkommensteuer sind befreit: 
 1. bis 9. …

§ 3. (1) Von der Einkommensteuer sind befreit: 
1. bis 9. … 

 10. Einkünfte, die Arbeitnehmer inländischer Betriebe (lit. a) für eine 
begünstigte Auslandstätigkeit (lit. b) von ihren Arbeitgebern beziehen, 
wenn die Auslandstätigkeit jeweils ununterbrochen über den Zeitraum 
von einem Monat hinausgeht. 

 10. In den Kalenderjahren 2011 und 2012 Bezüge, die Arbeitnehmer der in 
lit. c genannten Betriebe für eine begünstigte Tätigkeit im Sinne der 
lit. d nach Maßgabe folgender Bestimmungen beziehen: 

 a) Als Bezüge gelten im Kalenderjahr 2011 66% der Einkünfte aus der 
begünstigten Tätigkeit. 

 b) Als Bezüge gelten im Kalenderjahr 2012 33% der Einkünfte aus der 
begünstigten Tätigkeit.

 a) Inländische Betriebe sind Betriebe von inländischen Arbeitgebern oder 
inländische Betriebsstätten von im Ausland ansässigen Arbeitgebern. 

 c) Betriebe im Sinne dieser Bestimmung sind 
 - Betriebe und Betriebsstätten eines in der Europäischen Union, 

einem EWR-Staat oder der Schweiz ansässigen Arbeitgebers, 
oder 

 - in der Europäischen Union, in einem EWR-Staat oder der 
Schweiz gelegene Betriebsstätten eines in einem Drittstaat 
ansässigen Arbeitgebers.
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 b) Begünstigte Auslandstätigkeiten sind die Bauausführung, Montage, 

Montageüberwachung, Inbetriebnahme, Instandsetzung und Wartung 
von Anlagen, die Personalgestellung anlässlich der Errichtung von 
Anlagen durch andere inländische Betriebe sowie die Planung, 
Beratung und Schulung, soweit sich alle diese Tätigkeiten auf die 
Errichtung von Anlagen im Ausland beziehen, weiters das Aufsuchen 
und die Gewinnung von Bodenschätzen im Ausland. 

 d) Begünstigte Tätigkeiten sind die Bauausführung, Montage, 
Montageüberwachung, Inbetriebnahme, Instandsetzung und Wartung 
von Anlagen, die Personalgestellung anlässlich der Errichtung von 
Anlagen durch andere Betriebe im Sinne der lit. c sowie die Planung, 
Beratung und Schulung, soweit sich alle diese Tätigkeiten auf die 
Errichtung von Anlagen im Ausland beziehen, weiters das Aufsuchen 
und die Gewinnung von Bodenschätzen im Ausland. Als Ausland im 
Sinne dieser Bestimmung gilt jeder Staat außer Österreich.

  e) Die begünstigte Tätigkeit muss jeweils ununterbrochen über den 
Zeitraum von einem Monat hinausgehen.

 11. bis 14. … 11. bis 14. …
 15. a) … 15. a) … 
 - Beiträge zu Er- und Ablebensversicherungen sind nur dann 

steuerfrei, wenn für den Fall des Ablebens des Versicherten 
mindestens die für den Erlebensfall vereinbarte 
Versicherungssumme zur Auszahlung gelangt und die Laufzeit 
der Versicherung nicht vor dem Beginn des Bezuges einer 
gesetzlichen Alterspension oder vor Ablauf von zehn Jahren 
endet.

 - Beiträge zu Er- und Ablebensversicherungen sind nur dann 
steuerfrei, wenn für den Fall des Ablebens des Versicherten 
mindestens die für den Erlebensfall vereinbarte 
Versicherungssumme zur Auszahlung gelangt und die Laufzeit 
der Versicherung nicht vor dem Beginn des Bezuges einer 
gesetzlichen Alterspension oder vor Ablauf von fünfzehn Jahren 
endet.

 - Beiträge zu Er- und Ablebensversicherungen, bei denen für den 
Fall des Ablebens des Versicherten nicht mindestens die für den 
Erlebensfall vereinbarte Versicherungssumme zur Auszahlung 
gelangt, und Beiträge zu Erlebensversicherungen sind nur dann 
steuerfrei, wenn die Laufzeit der Versicherung nicht vor dem 
Beginn des Bezuges einer gesetzlichen Alterspension endet.

 - Beiträge zu Er- und Ablebensversicherungen, bei denen für den 
Fall des Ablebens des Versicherten nicht mindestens die für den 
Erlebensfall vereinbarte Versicherungssumme zur Auszahlung 
gelangt, und Beiträge zu Erlebensversicherungen sind nur dann 
steuerfrei, wenn die Laufzeit der Versicherung nicht vor dem 
Beginn des Bezuges einer gesetzlichen Alterspension endet.

 - Die Versicherungspolizze ist beim Arbeitgeber oder einem vom 
Arbeitgeber und der Arbeitnehmervertretung bestimmten 
Rechtsträger zu hinterlegen.

 - Die Versicherungspolizze ist beim Arbeitgeber oder einem vom 
Arbeitgeber und der Arbeitnehmervertretung bestimmten 
Rechtsträger zu hinterlegen.

 - Werden Versicherungsprämien zu einem früheren Zeitpunkt 
rückgekauft oder sonst rückvergütet, hat der Arbeitgeber die 
steuerfrei belassenen Beiträge als sonstigen Bezug gemäß § 67 
Abs. 10 zu versteuern, es sei denn, der Rückkauf oder die 
Rückvergütung erfolgt bei oder nach Beendigung des 
Dienstverhältnisses. 

 - Werden Versicherungsprämien zu einem früheren Zeitpunkt 
rückgekauft oder sonst rückvergütet, hat der Arbeitgeber die 
steuerfrei belassenen Beiträge als sonstigen Bezug gemäß § 67 
Abs. 10 zu versteuern, es sei denn, der Rückkauf oder die 
Rückvergütung erfolgt bei oder nach Beendigung des 
Dienstverhältnisses.

 b) und c) … b)und c) … 
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 16. bis 32. … 16. bis 32. …

(2) bis (4) … (2) bis (4) …
§ 4. (1) bis (3) … § 4. (1) bis (3) …
(4) 1. bis 3. … (4) 1. bis 3. …

 4. Ein Forschungsfreibetrag in Höhe von 25% für Aufwendungen 
(Ausgaben) zur Forschung und experimentellen Entwicklung, die 
systematisch und unter Einsatz wissenschaftlicher Methoden 
durchgeführt wird. Zielsetzung muss sein, den Stand des Wissens zu 
vermehren sowie neue Anwendungen dieses Wissens zu erarbeiten. Der 
Bundesminister für Finanzen wird ermächtigt, die Kritierien zur 
Festlegung der förderbaren Forschungsaufwendungen (-ausgaben) mittels 
Verordnung festzulegen. Der Freibetrag kann von Aufwendungen nicht 
geltend gemacht werden, die einem Betrieb oder einer Betriebsstätte 
außerhalb der Europäischen Union oder des Europäischen 
Wirtschaftsraumes zuzurechnen sind oder die Grundlage eines 
Forschungsfreibetrages gemäß Z 4a sind. Die Geltendmachung kann auch 
außerbilanzmäßig erfolgen. Voraussetzung ist, dass der Freibetrag in der 
Steuererklärung an der dafür vorgesehenen Stelle ausgewiesen wird. Eine 
Berichtigung einer unrichtigen oder unterlassenen Eintragung ist bis zum 
Eintritt der Rechtskraft des Bescheides möglich.

 

 4a. Ein Forschungsfreibetrag für Aufwendungen zur Entwicklung oder 
Verbesserung volkswirtschaftlich wertvoller Erfindungen, ausgenommen 
Verwaltungs- oder Vertriebskosten sowie Aufwendungen für 
Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens (Forschungsaufwendungen). Der 
volkswirtschaftliche Wert der angestrebten oder abgeschlossenen 
Erfindung ist durch eine Bescheinigung des Bundesministers für 
Wirtschaft und Arbeit nachzuweisen. Die Bescheinigung ist nicht 
erforderlich, wenn die Erfindung bereits patentrechtlich geschützt ist. Der 
Freibetrag kann nur von Aufwendungen geltend gemacht werden, die 
Betrieben oder Betriebsstätten zuzurechnen sind, die im Inland oder 
innerhalb der Europäischen Union oder des Europäischen 
Wirtschaftsraumes gelegen sind. Der Forschungsfreibetrag kann – auch 
außerbilanzmäßig – innerhalb folgender Höchstbeträge geltend gemacht 
werden:
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 a) Der Forschungsfreibetrag beträgt grundsätzlich bis zu 25% der 

Forschungsaufwendungen. 
 

 b) Der Forschungsfreibetrag beträgt bis zu 35% der 
Forschungsaufwendungen, soweit diese das arithmetische Mittel der 
Forschungsaufwendungen der letzten drei Wirtschaftsjahre 
(Vergleichszeitraum) übersteigen. Als Forschungsaufwendungen des 
Vergleichszeitraumes sind zu berücksichtigen:

 

 - Forschungsaufwendungen im Sinne dieser Ziffer sowie
 - Forschungsaufwendungen im Sinne der Z 4, für die ein 

Forschungsfreibetrag oder eine Forschungsprämie nach § 108c 
beansprucht wurde. 

 

Sind in Wirtschaftsjahren des Vergleichszeitraumes keine 
Forschungsaufwendungen angefallen, werden bei der Errechnung des 
arithmetischen Mittels hinsichtlich dieser Wirtschaftsjahre 
Forschungsaufwendungen mit Null angesetzt. Der Steuerpflichtige hat 
gesondert nachzuweisen, in welchem Umfang Forschungsaufwendungen 
einem Forschungsfreibetrag von bis zu 35% unterliegen.

 

Z 4 vorletzter und letzter Satz sind anzuwenden. 
 4b. Ein Forschungsfreibetrag in Höhe von 25% für Aufwendungen 

(Ausgaben) für in Auftrag gegebene Forschung und experimentelle 
Entwicklung im Sinne der Z 4. Der Forschungsfreibetrag kann nur für 
Aufwendungen (Ausgaben) in Höhe von höchstens 100.000 Euro pro 
Wirtschaftsjahr geltend gemacht werden. Umfasst das Wirtschaftsjahr 
einen Zeitraum von weniger als zwölf Monaten, ist der Höchstbetrag von 
100.000 Euro entsprechend der Anzahl der Monate des Wirtschaftsjahres 
zu aliquotieren. Angefangene Kalendermonate gelten dabei als volle 
Kalendermonate. 

 

Der Freibetrag steht dem Auftraggeber für seine Aufwendungen 
(Ausgaben) nur dann zu, wenn mit der Forschung und experimentellen 
Entwicklung Einrichtungen oder Unternehmen, die mit Forschungs- und 
experimentellen Entwicklungsaufgaben befasst sind und deren Sitz in 
einem Staat der Europäischen Union oder des Europäischen 
Wirtschaftsraumes gelegen ist, beauftragt werden. Der Freibetrag steht 
nicht zu, wenn der Auftragnehmer unter beherrschendem Einfluss des 
Auftraggebers steht oder Mitglied einer Unternehmensgruppe (§ 9 des 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Körperschaftsteuergesetzes 1988) ist, der auch der Auftraggeber 
angehört.
Voraussetzung für die Inanspruchnahme des Freibetrages ist, dass der 
Auftraggeber bis zum Ablauf seines Wirtschaftsjahres dem 
Auftragnehmer nachweislich mitteilt, bis zu welchem Ausmaß an 
Aufwendungen (Ausgaben) er den Forschungsfreibetrag in Anspruch 
nimmt. Der Auftragnehmer kann für die in Auftrag genommene 
Forschung und experimentelle Entwicklung hinsichtlich der von der 
Mitteilung umfassten Aufwendungen (Ausgaben) keinen 
Forschungsfreibetrag nach Z 4 oder Z 4a oder eine Forschungsprämie 
gemäß § 108c in Anspruch nehmen. Der Freibetrag kann von jenen 
Aufwendungen (Ausgaben) nicht geltend gemacht werden, die Grundlage 
eines Forschungsfreibetrages gemäß Z 4 oder Z 4a oder einer 
Forschungsprämie gemäß § 108c sind.

 

Die Geltendmachung kann auch außerbilanzmäßig erfolgen. Z 4 
vorletzter und letzter Satz sind anzuwenden.

 

 5. bis 10. … 5. bis 10. …
(5) bis (12) … (5) bis (12) …
§ 6. 1. … § 6. 1. … 

 2. a) Nicht abnutzbares Anlagevermögen und Umlaufvermögen sind mit 
den Anschaffungs- oder Herstellungskosten anzusetzen. Ist der Teilwert 
niedriger, so kann dieser angesetzt werden. Bei Wirtschaftsgütern, die 
bereits am Schluß des vorangegangenen Wirtschaftsjahres zum 
Betriebsvermögen gehört haben, kann der Steuerpflichtige in den 
folgenden Wirtschaftsjahren den Teilwert auch dann ansetzen, wenn er 
höher ist als der letzte Bilanzansatz; es dürfen jedoch höchstens die 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt werden. Eine pauschale 
Wertberichtigung für Forderungen ist nicht zulässig. Zu den 
Herstellungskosten gehören auch angemessene Teile der 
Materialgemeinkosten und der Fertigungsgemeinkosten. Z 13 letzter Satz 
ist zu beachten. 

 2. a) Nicht abnutzbares Anlagevermögen und Umlaufvermögen sind mit 
den Anschaffungs- oder Herstellungskosten anzusetzen. Ist der Teilwert 
niedriger, so kann dieser angesetzt werden. Bei Wirtschaftsgütern, die 
bereits am Schluß des vorangegangenen Wirtschaftsjahres zum 
Betriebsvermögen gehört haben, kann der Steuerpflichtige in den 
folgenden Wirtschaftsjahren den Teilwert auch dann ansetzen, wenn er 
höher ist als der letzte Bilanzansatz; es dürfen jedoch höchstens die 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt werden. Eine 
pauschale Wertberichtigung für Forderungen ist nicht zulässig. Zu den 
Herstellungskosten gehören auch angemessene Teile der 
Materialgemeinkosten und der Fertigungsgemeinkosten. Z 13 vorletzter 
und letzter Satz sind zu beachten.

 b) … b) … 
  c) Abschreibungen auf den niedrigeren Teilwert (lit. a) und Verluste aus 

der Veräußerung, Einlösung und sonstigen Abschichtung von 
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Wirtschaftsgütern und Derivaten im Sinne des § 27 Abs. 3 und 4, auf 
deren Erträge der besondere Steuersatz gemäß § 27a Abs. 1 
anwendbar ist, sind vorrangig mit positiven Einkünften aus 
realisierten Wertsteigerungen von solchen Wirtschaftsgütern und 
Derivaten sowie mit Zuschreibungen derartiger Wirtschaftsgüter zu 
verrechnen. Ein verbleibender negativer Überhang darf nur zur Hälfte 
mit den anderen betrieblichen Einkünften ausgeglichen werden.

 3. und 4. … 3. und 4. …
 5. Einlagen sind mit dem Teilwert im Zeitpunkt der Zuführung anzusetzen. 

Beteiligungen, deren Veräußerung nach § 31 zu erfassen wäre, sind stets 
mit den Anschaffungskosten anzusetzen, wenn diese niedriger als der 
Teilwert im Einlagezeitpunkt sind.

 5. Einlagen sind mit dem Teilwert im Zeitpunkt der Zuführung anzusetzen. 
Wirtschaftsgüter und Derivate im Sinne des § 27 Abs. 3 und 4 sind mit 
den Anschaffungskosten anzusetzen, wenn diese niedriger als der 
Teilwert im Einlagezeitpunkt sind.

 6. bis 16. … 6. bis 16. …
§ 10. (1) bis (3) … § 10. (1) bis (3) …
(4) Für folgende Wirtschaftsgüter kann ein investitionsbedingter 

Gewinnfreibetrag nicht gewinnmindernd geltend gemacht werden:
(4) Für folgende Wirtschaftsgüter kann ein investitionsbedingter 

Gewinnfreibetrag nicht gewinnmindernd geltend gemacht werden:
 - Personen- und Kombinationskraftfahrzeuge, ausgenommen 

Fahrschulkraftfahrzeuge sowie Kraftfahrzeuge, die zu mindestens 
80 % der gewerblichen Personenbeförderung dienen.

 - Personen- und Kombinationskraftfahrzeuge, ausgenommen 
Fahrschulkraftfahrzeuge sowie Kraftfahrzeuge, die zu mindestens 
80 % der gewerblichen Personenbeförderung dienen.

 - Luftfahrzeuge. - Luftfahrzeuge.
 - Geringwertige Wirtschaftgüter, die gemäß § 13 abgesetzt werden. - Geringwertige Wirtschaftgüter, die gemäß § 13 abgesetzt werden. 
 - Gebrauchte Wirtschaftsgüter. - Gebrauchte Wirtschaftsgüter.
 - Wirtschaftsgüter, die von einem Unternehmen erworben werden, 

das unter beherrschendem Einfluss des Steuerpflichtigen steht.
 - Wirtschaftsgüter, die von einem Unternehmen erworben werden, 

das unter beherrschendem Einfluss des Steuerpflichtigen steht.
 - Wirtschaftsgüter, für die der Forschungsfreibetrag gemäß § 4 

Abs. 4 Z 4 oder Z 4b oder die Forschungsprämie gemäß § 108c in 
Anspruch genommen wurde.

 - Wirtschaftsgüter, für die eine Forschungsprämie gemäß § 108c in 
Anspruch genommen wird. 

(5) bis (7) … (5) bis (7) …
§ 16. (1) 1. bis 6. … § 16. (1) 1. bis 6. …

 a) … a) … 
 b) Beträgt die einfache Fahrtstrecke zwischen Wohnung und 

Arbeitsstätte, die der Arbeitnehmer im Lohnzahlungszeitraum 
überwiegend zurücklegt, mehr als 20 km und ist die Benützung eines 

 b) Beträgt die einfache Fahrtstrecke zwischen Wohnung und 
Arbeitsstätte, die der Arbeitnehmer im Lohnzahlungszeitraum 
überwiegend zurücklegt, mehr als 20 km und ist die Benützung eines 
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Massenbeförderungsmittels zumutbar, dann werden zusätzlich als 
Pauschbeträge berücksichtigt:

Massenbeförderungsmittels zumutbar, dann werden zusätzlich als 
Pauschbeträge berücksichtigt:

Bei einer Fahrtstrecke von 
 

20 km bis 40 km 630 Euro jährlich
40 km bis 60 km 1.242 Euro jährlich
über 60 km 1.857 Euro jährlich

 

Bei einer Fahrtstrecke von 
 

20 km bis 40 km 696 Euro jährlich
40 km bis 60 km 1 356 Euro jährlich

über 60 km 2 016 Euro jährlich
 

 c) Ist dem Arbeitnehmer im Lohnzahlungszeitraum überwiegend die 
Benützung eines Massenbeförderungsmittels zwischen Wohnung und 
Arbeitsstätte zumindest hinsichtlich der halben Fahrtstrecke nicht 
zumutbar, dann werden anstelle der Pauschbeträge nach lit. b folgende 
Pauschbeträge berücksichtigt:

 c) Ist dem Arbeitnehmer im Lohnzahlungszeitraum überwiegend die 
Benützung eines Massenbeförderungsmittels zwischen Wohnung und 
Arbeitsstätte zumindest hinsichtlich der halben Fahrtstrecke nicht 
zumutbar, dann werden anstelle der Pauschbeträge nach lit. b 
folgende Pauschbeträge berücksichtigt:

Bei einer einfachen Fahrtstrecke von 
 

2 km bis 20 km 342 Euro jährlich
20 km bis 40 km 1.356 Euro jährlich
40 km bis 60 km 2.361 Euro jährlich

über 60 km 3.372 Euro jährlich
 

Bei einer einfachen Fahrtstrecke von 
 

2 km bis 20 km 372 Euro jährlich
20 km bis 40 km 1 476 Euro jährlich
40 km bis 60 km 2 568 Euro jährlich

über 60 km 3 672 Euro jährlich
 

Mit dem Verkehrsabsetzbetrag und den Pauschbeträgen nach lit. b und 
c sind alle Ausgaben für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte 
abgegolten. Für die Inanspruchnahme der Pauschbeträge hat der 
Arbeitnehmer dem Arbeitgeber auf einem amtlichen Vordruck eine 
Erklärung über das Vorliegen der Voraussetzungen der lit. b und c 
abzugeben. Der Arbeitgeber hat die Erklärung des Arbeitnehmers zum 
Lohnkonto (§ 76) zu nehmen. Änderungen der Verhältnisse für die 
Berücksichtigung dieser Pauschbeträge muß der Arbeitnehmer dem 
Arbeitgeber innerhalb eines Monates melden. Die Pauschbeträge sind 
auch für Feiertage sowie für Lohnzahlungszeiträume zu 
berücksichtigen, in denen sich der Arbeitnehmer im Krankenstand 
oder auf Urlaub (Karenzurlaub) befindet. Wird der Arbeitnehmer im 
Lohnzahlungszeitraum überwiegend im Werkverkehr (§ 26 Z 5) 
befördert, dann stehen ihm die Pauschbeträge nach lit. b und c nicht 
zu. Erwachsen ihm für die Beförderung im Werkverkehr Kosten, dann 

Mit dem Verkehrsabsetzbetrag und den Pauschbeträgen nach lit. b 
und c sind alle Ausgaben für Fahrten zwischen Wohnung und 
Arbeitsstätte abgegolten. Für die Inanspruchnahme der Pauschbeträge 
hat der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber auf einem amtlichen Vordruck 
eine Erklärung über das Vorliegen der Voraussetzungen der lit. b und 
c abzugeben. Der Arbeitgeber hat die Erklärung des Arbeitnehmers 
zum Lohnkonto (§ 76) zu nehmen. Änderungen der Verhältnisse für 
die Berücksichtigung dieser Pauschbeträge muß der Arbeitnehmer 
dem Arbeitgeber innerhalb eines Monates melden. Die Pauschbeträge 
sind auch für Feiertage sowie für Lohnzahlungszeiträume zu 
berücksichtigen, in denen sich der Arbeitnehmer im Krankenstand 
oder auf Urlaub (Karenzurlaub) befindet. Wird der Arbeitnehmer im 
Lohnzahlungszeitraum überwiegend im Werkverkehr (§ 26 Z 5) 
befördert, dann stehen ihm die Pauschbeträge nach lit. b und c nicht 
zu. Erwachsen ihm für die Beförderung im Werkverkehr Kosten, 
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sind diese bis zur Höhe der sich aus lit. b und c ergebenden Beträge als 
Werbungskosten zu berücksichtigen.

dann sind diese bis zur Höhe der sich aus lit. b und c ergebenden 
Beträge als Werbungskosten zu berücksichtigen.

 7. bis 10. … 7. bis 10. …
(2) und (3) … (2) und (3) …
§ 18. (1) 1. und 2 … § 18. (1) 1. und 2. …

 3. a) … 3. a) … 
 b) Beträge, die zur Errichtung von Eigenheimen oder 

Eigentumswohnungen verausgabt werden. Eigenheim ist ein 
Wohnhaus im Inland mit nicht mehr als zwei Wohnungen, wenn 
mindestens zwei Drittel der Gesamtnutzfläche des Gebäudes 
Wohnzwecken dienen. Das Eigenheim kann auch im Eigentum zweier 
oder mehrerer Personen stehen. Das Eigenheim kann auch ein 
Gebäude auf fremdem Grund und Boden sein. Eigentumswohnung ist 
eine Wohnung im Sinne des Wohnungseigentumsgesetzes 2002, die 
mindestens zu zwei Dritteln der Gesamtnutzfläche Wohnzwecken 
dient. Auch die Aufwendungen für den Erwerb von Grundstücken zur 
Schaffung von Eigenheimen oder Eigentumswohnungen durch den 
Steuerpflichtigen bzw. einen von ihm Beauftragten sind abzugsfähig. 

 b) Beträge, die zur Errichtung von Eigenheimen oder 
Eigentumswohnungen verausgabt werden. Eigenheim ist ein 
Wohnhaus mit nicht mehr als zwei Wohnungen, wenn mindestens 
zwei Drittel der Gesamtnutzfläche des Gebäudes Wohnzwecken 
dienen. Das Eigenheim kann auch im Eigentum zweier oder mehrerer 
Personen stehen. Das Eigenheim kann auch ein Gebäude auf 
fremdem Grund und Boden sein. Eine Eigentumswohnung muss 
mindestens zu zwei Dritteln der Gesamtnutzfläche Wohnzwecken 
dienen. Das Eigenheim oder die Eigentumswohnung muss 
unmittelbar nach Fertigstellung dem Steuerpflichtigen für einen 
Zeitraum von zumindest zwei Jahren als Hauptwohnsitz dienen. Auch 
die Aufwendungen für den Erwerb von Grundstücken zur Schaffung 
von Eigenheimen oder Eigentumswohnungen durch den 
Steuerpflichtigen oder durch einen von ihm Beauftragten sind 
abzugsfähig.

 c) und d) … c) und d) …
 4. Ausgaben natürlicher Personen für die Anschaffung von Genußscheinen 

im Sinne des § 6 des Beteiligungsfondsgesetzes und für die 
Erstanschaffung junger Aktien (Abs. 3 Z 4 lit. a) von 
Aktiengesellschaften im Sinne des Abs. 3 Z 4 lit. b, die den 
Ausgabebetrag (Nennbetrag und ein Aufgeld) betreffen. Die 
Genußscheine oder jungen Aktien müssen bei einem inländischen 
Kreditinstitut

 4. Vor dem 1. Jänner 2011 getätigte Ausgaben natürlicher Personen für die 
Anschaffung von Genußscheinen im Sinne des § 6 des 
Beteiligungsfondsgesetzes und für die Erstanschaffung junger Aktien 
(Abs. 3 Z 4 lit. a) von Aktiengesellschaften im Sinne des Abs. 3 Z 4 
lit. b, die den Ausgabebetrag (Nennbetrag und ein Aufgeld) betreffen. 
Die Genußscheine oder jungen Aktien müssen bei einem inländischen 
Kreditinstitut

 - gegen sofortige volle Zahlung der Anschaffungskosten der 
Genußscheine oder des Ausgabebetrages der jungen Aktien 
erworben und 

 - gegen sofortige volle Zahlung der Anschaffungskosten der 
Genußscheine oder des Ausgabebetrages der jungen Aktien 
erworben und

 - durch mindestens zehn Jahre ab der Anschaffung hinterlegt 
werden. 

 - durch mindestens zehn Jahre ab der Anschaffung hinterlegt 
werden.
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Das Kreditinstitut hat dem Steuerpflichtigen die Anschaffung der 
Genußscheine oder jungen Aktien, die bezahlten Beträge und die 
Tatsache der Hinterlegung auf einem amtlichen Vordruck zu 
bescheinigen. Eine Gleichschrift dieser Bescheinigung ist von dem 
Kreditinstitut dem Wohnsitzfinanzamt zu übersenden.

Das Kreditinstitut hat dem Steuerpflichtigen die Anschaffung der 
Genußscheine oder jungen Aktien, die bezahlten Beträge und die 
Tatsache der Hinterlegung auf einem amtlichen Vordruck zu 
bescheinigen. Eine Gleichschrift dieser Bescheinigung ist von dem 
Kreditinstitut dem Wohnsitzfinanzamt zu übersenden.

 5. Beiträge an gesetzlich anerkannte Kirchen und Religionsgesellschaften, 
höchstens jedoch 200 Euro jährlich. 

 5. Verpflichtende Beiträge an Kirchen und Religionsgesellschaften, die in 
Österreich gesetzlich anerkannt sind und ihren Sitz in einem 
Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem Staat des 
Europäischen Wirtschaftsraumes haben, höchstens jedoch 200 Euro 
jährlich. 

 6. bis 8. … 6. bis 8. … 
(2) bis (5) … (2) bis (5) …

(6) Als Sonderausgaben sind auch Verluste abzuziehen, die in einem 
vorangegangenen Jahr entstanden sind (Verlustabzug). Dies gilt nur,

(6) Als Sonderausgaben sind auch Verluste abzuziehen, die in einem 
vorangegangenen Jahr entstanden sind (Verlustabzug). Dies gilt nur,

 - wenn die Verluste durch ordnungsmäßige Buchführung ermittelt 
worden sind und 

 - wenn die Verluste durch ordnungsmäßige Buchführung ermittelt 
worden sind und

 - soweit die Verluste nicht bereits bei der Veranlagung für die 
vorangegangenen Kalenderjahre berücksichtigt wurden.

 - soweit die Verluste nicht bereits bei der Veranlagung für die 
vorangegangenen Kalenderjahre berücksichtigt wurden.

Die Höhe des Verlustes ist nach den §§ 4 bis 14 zu ermitteln. Die Höhe des Verlustes ist nach den §§ 4 bis 14 zu ermitteln.
(7) … (7) … 
§ 20. (1) … § 20. (1) … 
(2) Weiters dürfen bei der Ermittlung der Einkünfte Aufwendungen und 

Ausgaben, soweit sie mit nicht steuerpflichtigen Einnahmen, mit Kapitalerträgen 
im Sinne des § 97 oder mit Kapitalerträgen, die gemäß § 37 Abs. 8 mit einem 
besonderen Steuersatz versteuert werden, in unmittelbarem wirtschaftlichem 
Zusammenhang stehen, nicht abgezogen werden. 

(2) Weiters dürfen bei der Ermittlung der Einkünfte Aufwendungen und 
Ausgaben nicht abgezogen werden, soweit sie mit 
 - nicht steuerpflichtigen Einnahmen oder 
 - Einkünften, auf die der besondere Steuersatz gemäß § 27a Abs. 1 

anwendbar ist, 
in unmittelbarem wirtschaftlichem Zusammenhang stehen.

(3) … (3) … 
§ 26. 1. bis 4. … § 26. 1. bis 4. …

 5. Die Beförderung des Arbeitnehmers im Werkverkehr. Werkverkehr liegt 
vor, wenn der Arbeitgeber seine Arbeitnehmer zwischen Wohnung und 
Arbeitsstätte mit Fahrzeugen in der Art eines Massenbeförderungsmittels 

 5. Die Beförderung des Arbeitnehmers im Werkverkehr. Werkverkehr liegt 
vor, wenn der Arbeitgeber seine Arbeitnehmer zwischen Wohnung und 
Arbeitsstätte befördert oder befördern lässt
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befördern läßt. 

 a) mit Fahrzeugen in der Art eines Massenbeförderungsmittels oder
  b) mit Massenbeförderungsmitteln, wenn der Arbeitnehmer dem Grunde 

nach die Voraussetzungen für die Gewährung des Pendlerpauschales 
nach § 16 Abs. 1 Z 6 lit. b oder c erfüllt.

 Die Beförderung stellt steuerpflichtigen Arbeitslohn dar, wenn diese 
anstelle des bisher gezahlten Arbeitslohns oder einer üblichen 
Lohnerhöhung geleistet wird.

 6. bis 8. … 6. bis 8. … 
Kapitalvermögen (§ 2 Abs. 3 Z 5) Einkünfte aus Kapitalvermögen 

§ 27. (1) Folgende Einkünfte sind, soweit sie nicht zu den Einkünften im 
Sinne des § 2 Abs. 3 Z 1 bis 4 gehören, Einkünfte aus Kapitalvermögen: 
 1. a) Gewinnanteile (Dividenden), Zinsen und sonstige Bezüge aus Aktien 

oder Anteilen an Gesellschaften mit beschränkter Haftung. 
 b) Gleichartige Bezüge und Rückvergütungen aus Anteilen an Erwerbs- 

und Wirtschaftsgenossenschaften. 
 c) Gleichartige Bezüge aus Genußrechten und aus Partizipationskapital 

im Sinne des Kreditwesengesetzes oder des 
Versicherungsaufsichtsgesetzes. 

 d) Bezüge aus Anteilen an körperschaftlich organisierten 
Personengemeinschaften in den Angelegenheiten der Bodenreform 
(Agrargemeinschaften) im Sinne des Art. 12 Abs. 1 Z 3 Bundes-
Verfassungsgesetz. 

 2. Gewinnanteile aus der Beteiligung an einem Unternehmen als stiller 
Gesellschafter sowie aus der Beteiligung nach Art eines stillen 
Gesellschafters, soweit sie nicht zur Auffüllung einer durch Verluste 
herabgeminderten Einlage zu verwenden sind. Verlustanteile aus solchen 
Beteiligungen sind nicht zu berücksichtigen. 

 3. Zinsen aus Hypotheken. Bei Tilgungshypotheken ist nur der Teil der 
Zahlung steuerpflichtig, der als Zinsen auf den jeweiligen Kapitalrest 
entfällt. 

 4. Zinsen und andere Erträgnisse aus sonstigen Kapitalforderungen jeder 
Art, zum Beispiel aus Darlehen, Anleihen, Einlagen, Guthaben bei 
Kreditinstituten und aus Ergänzungskapital im Sinne des 

§ 27. (1) Einkünfte aus Kapitalvermögen sind Einkünfte aus der 
Überlassung von Kapital (Abs. 2), aus realisierten Wertsteigerungen von 
Kapitalvermögen (Abs. 3) und aus Derivaten (Abs. 4), soweit sie nicht zu den 
Einkünften im Sinne des § 2 Abs. 3 Z 1 bis 4 gehören. 

(2) Zu den Einkünften aus der Überlassung von Kapital gehören: 
 1. a) Gewinnanteile (Dividenden) und sonstige Bezüge aus Aktien oder 

Anteilen an Gesellschaften mit beschränkter Haftung; 
 b) Gleichartige Bezüge und Rückvergütungen aus Anteilen an Erwerbs- 

und Wirtschaftsgenossenschaften; 
 c) Gleichartige Bezüge aus Genussrechten und Bezüge aus 

Partizipationskapital im Sinne des Bankwesengesetzes oder des 
Versicherungsaufsichtsgesetzes; 

 d) Bezüge aus Anteilen an körperschaftlich organisierten 
Personengemeinschaften in den Angelegenheiten der Bodenreform 
(Agrargemeinschaften) im Sinne des Art. 12 Abs. 1 Z 3 des Bundes-
Verfassungsgesetzes; 

 2. Zinsen, und andere Erträgnisse aus Kapitalforderungen jeder Art, 
beispielsweise aus Darlehen, Anleihen (einschließlich 
Nullkuponanleihen), Hypotheken, Einlagen, Guthaben bei 
Kreditinstituten und aus Ergänzungskapital im Sinne des 
Bankwesengesetzes oder des Versicherungsaufsichtsgesetzes, 
ausgenommen Stückzinsen; 

 3. Diskontbeträge von Wechseln und Anweisungen; 
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Kreditwesengesetzes oder des Versicherungsaufsichtsgesetzes.

 5. Diskontbeträge von Wechseln und Anweisungen. 
 6. Unterschiedsbeträge zwischen der eingezahlten Versicherungsprämie und 

der Versicherungsleistung, die 
 a) im Falle des Erlebens oder des Rückkaufs einer auf den Er- oder Er- 

und Ablebensfall abgeschlossenen Kapitalversicherung einschließlich 
einer fondsgebundenen Lebensversicherung, 

 b) im Falle der Kapitalabfindung oder des Rückkaufs einer 
Rentenversicherung, bei der der Beginn der Rentenzahlungen vor 
Ablauf von zehn Jahren ab Vertragsabschluß vereinbart ist, 

ausgezahlt werden, wenn im Versicherungsvertrag nicht laufende, im 
wesentlichen gleichbleibende Prämienzahlungen vereinbart sind und die 
Höchstlaufzeit des Versicherungsvertrages weniger als zehn Jahre 
beträgt. Im übrigen gilt jede Erhöhung einer Versicherungssumme im 
Rahmen eines bestehenden Vertrages auf insgesamt mehr als das 
Zweifache der ursprünglichen Versicherungssumme gegen eine nicht 
laufende, im wesentlichen gleichbleibende Prämienzahlung als 
selbständiger Abschluß eines neuen Versicherungsvertrages. 

 7. Zuwendungen jeder Art – von nicht unter § 5 Z 6 des 
Körperschaftsteuergesetzes 1988 fallenden Privatstiftungen, 

 - von Privatstiftungen im Sinne des § 4 Abs. 11 Z 1 lit. c bis zu 
einem Betrag von 1 460 Euro jährlich, sowie 

 - von ausländischen Stiftungen oder sonstigen Vermögensmassen, 
die mit einer Privatstiftung vergleichbar sind. 

Als Zuwendungen gelten auch Einnahmen einschließlich sonstiger 
Vorteile, die anlässlich der unentgeltlichen Übertragung eines 
Wirtschaftsgutes an die Privatstiftung, ausländische Stiftung oder 
sonstige Vermögensmasse, die mit einer Privatstiftung vergleichbar sind, 
vom Empfänger der Zuwendung erzielt werden. Dies gilt nicht 
hinsichtlich der bei der Zuwendung von Grundstücken mitübertragenen 
Belastungen des Grundstückes, soweit sie mit dem Grundstück in 
unmittelbarem wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. 

 8. Nicht zu den Einkünften im Sinne der Z 7 gehören Zuwendungen, soweit 
sie nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen eine Substanzauszahlung 

 4. Gewinnanteile aus der Beteiligung an einem Unternehmen als stiller 
Gesellschafter sowie aus der Beteiligung nach Art eines stillen 
Gesellschafters, soweit sie nicht zur Auffüllung einer durch Verluste 
herabgeminderten Einlage zu verwenden sind. 

(3) Zu den Einkünften aus realisierten Wertsteigerungen von 
Kapitalvermögen gehören Einkünfte aus der Veräußerung, Einlösung und 
sonstigen Abschichtung von Wirtschaftsgütern, deren Erträge Einkünfte aus der 
Überlassung von Kapital im Sinne von Abs. 2 sind. 

(4) Zu den Einkünften aus Derivaten gehören 
 1. der Differenzausgleich, 
 2. die Stillhalterprämie, 
 3. Einkünfte aus der Veräußerung und 
 4. Einkünfte aus der sonstigen Abwicklung 
bei Termingeschäften (beispielsweise Optionen, Futures und Swaps) sowie bei 
sonstigen derivativen Finanzinstrumenten (beispielsweise Indexzertifikaten). 

(5) Als Einkünfte aus der Überlassung von Kapital im Sinne von Abs. 2 
gelten auch: 
 1. Besondere Entgelte oder Vorteile, die neben den im Abs. 2 bezeichneten 

Einkünften oder an deren Stelle gewährt werden, beispielsweise 
Sachleistungen, Boni und nominelle Mehrbeträge auf Grund einer 
Wertsicherung. 

 2. Vom Abzugsverpflichteten (§ 95 Abs. 2) oder Dritten übernommene 
Kapitalertragsteuerbeträge. 

 3. Unterschiedsbeträge zwischen der eingezahlten Versicherungsprämie 
und der Versicherungsleistung, die 

 a) im Falle des Erlebens oder des Rückkaufs einer auf den Er- oder Er- 
und Ablebensfall abgeschlossenen Kapitalversicherung einschließlich 
einer fondsgebundenen Lebensversicherung, 

 b) im Falle der Kapitalabfindung oder des Rückkaufs einer 
Rentenversicherung, bei der der Beginn der Rentenzahlungen vor 
Ablauf von fünfzehn Jahren ab Vertragsabschluss vereinbart ist, 

ausgezahlt werden, wenn im Versicherungsvertrag nicht laufende, im 
Wesentlichen gleich bleibende Prämienzahlungen vereinbart sind und 
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von gestiftetem Vermögen darstellen:

 a) Zuwendungen gelten insoweit als Substanzauszahlung, als sie den 
maßgeblichen Wert im Sinne der lit. b übersteigen und im 
Evidenzkonto im Sinne der lit. c Deckung finden. 

 b) Als maßgeblicher Wert gilt der am Beginn des Geschäftsjahres 
vorhandene Bilanzgewinn zuzüglich der gebildeten Gewinnrücklagen 
gemäß § 224 Abs. 3 A III und IV des Unternehmensgesetzbuches und 
zuzüglich der steuerrechtlichen stillen Reserven des zugewendeten 
Vermögens. Der am Beginn des Geschäftsjahres vorhandene 
Bilanzgewinn ist um Beträge zu erhöhen, die zu einer Verminderung 
auf Grund des Ansatzes des beizulegenden Wertes gemäß § 202 
Abs. 1 des Unternehmensgesetzbuches geführt haben. Zuwendungen 
im Bilanzerstellungszeitraum gelten nicht als Substanzauszahlung, 
solange der im Jahresabschluss ausgewiesene Bilanzgewinn nicht vom 
Abschlussprüfer bestätigt ist. 

 c) Voraussetzung für die Behandlung einer Zuwendung als 
Substanzauszahlung ist die laufende ordnungsgemäße Führung eines 
Evidenzkontos. Es erhöht sich um sämtliche Stiftungseingangswerte 
und vermindert sich um Substanzauszahlungen. 

 d) Stiftungseingangswert ist der Wert des gestifteten Vermögens zum 
Zeitpunkt der Zuwendung. Dabei sind § 6 Z 5 zweiter Satz, § 6 Z 9 
und § 15 Abs. 3 Z 1 anzuwenden. 

 e) Soweit Zuwendungen Substanzauszahlungen darstellen, vermindern 
sie das Evidenzkonto in Höhe der in § 15 Abs. 3 Z 2 lit. b genannten 
Werte. 

 f) Zuwendungen einer Stiftung (Vermögensmasse) an eine von ihr 
errichtete Stiftung (Vermögensmasse) gelten abweichend von lit. a als 
Substanzauszahlung, soweit sie im Evidenzkonto (lit. c) Deckung 
finden. Die empfangende Stiftung (Vermögensmasse) hat die als 
Substanzauszahlungen geltenden Beträge als Stiftungseingangswert in 
gleicher Höhe anzusetzen; dieser Stiftungseingangswert ist um den bei 
der zuwendenden Stiftung (Vermögensmasse) vorhandenen 
maßgeblichen Wert im Sinne der lit. b zu vermindern. 

 g) Abweichend von lit. f gelten Zuwendungen als Substanzauszahlung, 
soweit sie Vermögen betreffen, das in einer unternehmensrechtlichen 

die Höchstlaufzeit des Versicherungsvertrages weniger als fünfzehn 
Jahre beträgt. Im Übrigen gilt jede Erhöhung einer Versicherungssumme 
im Rahmen eines bestehenden Vertrages auf insgesamt mehr als das 
Zweifache der ursprünglichen Versicherungssumme gegen eine nicht 
laufende, im Wesentlichen gleich bleibende Prämienzahlung als 
selbständiger Abschluss eines neuen Versicherungsvertrages. 

 4. Ausgleichszahlungen und Leihgebühren, die der Verleiher eines 
Wertpapiers vom Entleiher oder der Pensionsgeber vom 
Pensionsnehmer erhält. 

 5. Bis zum Wegzug ins Ausland entstandene, aber noch nicht fällige 
Kapitalerträge im Sinne des Abs. 2 Z 2. Bei Wegzug in einen 
Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einen Staat des 
Europäischen Wirtschaftsraumes, mit dem eine umfassende Amts- und 
Vollstreckungshilfe besteht, ist auf Grund eines in der Steuererklärung 
gestellten Antrages über die so entstandene Steuerschuld im 
Abgabenbescheid nur abzusprechen, die Steuerschuld jedoch bis zum 
tatsächlichen Zufluss der Kapitalerträge nicht festzusetzen. Sollten die 
Kapitalerträge im Sinne des ersten Satzes die insgesamt tatsächlich 
zufließenden Kapitalerträge überschreiten, stellt dies ein rückwirkendes 
Ereignis im Sinne des § 295a der Bundesabgabenordnung dar. Diesfalls 
bilden die tatsächlich zugeflossenen Kapitalerträge die 
Bemessungsgrundlage für die Steuererhebung. 

 6. Kapitalerträge, für die die Kapitalertragsteuer gemäß § 93 Abs. 5 
erstattet worden ist. Auf Grund eines in der Steuererklärung gestellten 
Antrages ist über die so entstandene Steuerschuld im Abgabenbescheid 
nur abzusprechen, die Steuerschuld jedoch bis zum tatsächlichen Zufluss 
der Kapitalerträge nicht festzusetzen. Sollten Kapitalerträge im Sinne 
des ersten Satzes die insgesamt tatsächlich zufließenden Kapitalerträge 
überschreiten, stellt dies ein rückwirkendes Ereignis im Sinne des 
§ 295a der Bundesabgabenordnung dar. Diesfalls bilden die tatsächlich 
zugeflossenen Kapitalerträge die Bemessungsgrundlage für die 
Steuererhebung. 

 7. Zuwendungen jeder Art 
 - von nicht unter § 5 Z 6 des Körperschaftsteuergesetzes 1988 

fallenden Privatstiftungen, 
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Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2008 erfasst ist. Die empfangende 
Stiftung (Vermögensmasse) hat die steuerlich maßgebenden Werte 
fortzuführen. Diese Zuwendungen erhöhen nicht die 
Stiftungseingangswerte und fließen nicht in das Evidenzkonto bei der 
empfangenden Stiftung (Vermögensmasse) ein. Dies gilt nur dann, 
soweit die Zuwendung im Stiftungszweck der zuwendenden Stiftung 
(Vermögensmasse) Deckung findet. 

 h) Soweit Zuwendungen als Substanzauszahlung gelten, sind sie in die 
Kapitalertragsteuer-Anmeldung aufzunehmen. 

 9. Ist ein Stifter im Falle des Widerrufs einer nicht unter § 4 Abs. 11 Z 1 
fallenden Privatstiftung Letztbegünstigter gemäß § 34 des 
Privatstiftungsgesetzes, sind die Einkünfte auf seinen Antrag um die im 
Zeitpunkt seiner vor 1. August 2008 getätigten Zuwendungen an die 
Privatstiftung steuerlich maßgebenden Werte zu kürzen. Dies gilt nur 
dann, wenn der Stifter diese Werte nachweist. Für Zuwendungen nach 
31. Juli 2008 erfolgt die Kürzung um den Letztstand des Evidenzkontos 
gemäß Z 8 lit. c. Die Kürzung gilt sinngemäß für den Widerruf einer 
ausländischen Stiftung oder sonstigen Vermögensmasse, die mit einer 
Privatstiftung vergleichbar ist, mit der Maßgabe, dass die nach 
österreichischem Steuerrecht ermittelten Werte anzusetzen sind. 
Voraussetzung für die Kürzung bei Widerruf einer ausländischen Stiftung 
(Vermögensmasse) ist, dass für die Zuwendung an die ausländische 
Stiftung (Vermögensmasse) Stiftungseingangssteuer oder Erbschafts- 
oder Schenkungssteuer entrichtet wurde. 

(2) Zu den Einkünften aus Kapitalvermögen gehören auch: 
 1. Besondere Entgelte oder Vorteile, die neben den im Abs. 1 bezeichneten 

Einkünften oder an deren Stelle gewährt werden, zB Sachleistungen, 
Boni und zusätzliche Zinserträge aus Wertpapierkostgeschäften, weiters 
nominelle Mehrbeträge auf Grund einer Wertsicherung. 

 2. Unterschiedsbeträge zwischen dem Ausgabewert eines Wertpapiers und 
dem im Wertpapier festgelegten Einlösungswert, wenn diese 2% des 
Wertpapiernominales übersteigen. Die Freigrenze von 2% gilt nur für 
Wertpapiere, bei denen die übrigen Zinsen laufend ausbezahlt werden. Im 
Falle des vorzeitigen Rückkaufes tritt an die Stelle des Einlösungswertes 
der Rückkaufpreis. 

 - von Privatstiftungen im Sinne des § 4 Abs. 11 Z 1 lit. c bis zu 
einem Betrag von 1 460 Euro jährlich, sowie 

 - von ausländischen Stiftungen oder sonstigen Vermögensmassen, 
die jeweils mit einer Privatstiftung vergleichbar sind. 

Als Zuwendungen gelten auch Einnahmen einschließlich sonstiger 
Vorteile, die anlässlich der unentgeltlichen Übertragung eines 
Wirtschaftsgutes an die Privatstiftung, ausländische Stiftung oder 
sonstige Vermögensmasse, die jeweils mit einer Privatstiftung 
vergleichbar sind, vom Empfänger der Zuwendung erzielt werden. Dies 
gilt nicht hinsichtlich der bei der Zuwendung von Grundstücken 
mitübertragenen Belastungen des Grundstückes, soweit sie mit dem 
Grundstück in unmittelbarem wirtschaftlichen Zusammenhang stehen. 

 8. Nicht zu den Einkünften im Sinne der Z 7 gehören Zuwendungen, 
soweit sie nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen eine 
Substanzauszahlung von gestiftetem Vermögen darstellen: 

 a) Zuwendungen gelten insoweit als Substanzauszahlung, als sie den 
maßgeblichen Wert im Sinne der lit. b übersteigen und im 
Evidenzkonto im Sinne der lit. c Deckung finden. 

 b) Als maßgeblicher Wert gilt der am Beginn des Geschäftsjahres 
vorhandene Bilanzgewinn zuzüglich der gebildeten Gewinnrücklagen 
gemäß § 224 Abs. 3 A III und IV des Unternehmensgesetzbuches und 
zuzüglich der steuerrechtlichen stillen Reserven des zugewendeten 
Vermögens. Der am Beginn des Geschäftsjahres vorhandene 
Bilanzgewinn ist um Beträge zu erhöhen, die zu einer Verminderung 
auf Grund des Ansatzes des beizulegenden Wertes gemäß § 202 
Abs. 1 des Unternehmensgesetzbuches geführt haben. Zuwendungen 
im Bilanzerstellungszeitraum gelten nicht als Substanzauszahlung, 
solange der im Jahresabschluss ausgewiesene Bilanzgewinn nicht 
vom Abschlussprüfer bestätigt ist. 

 c) Voraussetzung für die Behandlung einer Zuwendung als 
Substanzauszahlung ist die laufende ordnungsgemäße Führung eines 
Evidenzkontos. Es erhöht sich um sämtliche Stiftungseingangswerte 
und vermindert sich um Substanzauszahlungen. 

 d) Stiftungseingangswert ist der Wert des gestifteten Vermögens zum 
Zeitpunkt der Zuwendung. Dabei sind § 6 Z 5 zweiter Satz, § 6 Z 9 

981 der B
eilagen X

X
IV

. G
P - R

egierungsvorlage - T
extgegenüberstellung

107 von 617



108 von 617 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 3. Einkünfte aus der Veräußerung von Dividendenscheinen, Zinsscheinen 

und sonstigen Ansprüchen, wenn die dazugehörigen Aktien, 
Schuldverschreibungen oder sonstigen Anteile nicht mitveräußert 
werden. 

 4. Bei einer Beteiligung an einem Unternehmen als stiller Gesellschafter 
oder einer Beteiligung nach Art eines stillen Gesellschafters der 
Überschuß aus der Abschichtung. 

 5. Bei Kapitalvermögen im Sinne des Abs. 1 Z 3 und 4 sowie im Sinne des 
Abs. 2 Z 2 und 3 die anteiligen Kapitalerträge auch insoweit, als sie im 
Erlös aus der Veräußerung oder der Einlösung eines Wertpapiers 
berücksichtigt werden. 

und § 15 Abs. 3 Z 1 anzuwenden.
 e) Soweit Zuwendungen Substanzauszahlungen darstellen, vermindern 

sie das Evidenzkonto in Höhe der in § 15 Abs. 3 Z 2 lit. b genannten 
Werte. 

 f) Zuwendungen einer Stiftung (Vermögensmasse) an eine von ihr 
errichtete Stiftung (Vermögensmasse) gelten abweichend von lit. a 
als Substanzauszahlung, soweit sie im Evidenzkonto (lit. c) Deckung 
finden. Die empfangende Stiftung (Vermögensmasse) hat die als 
Substanzauszahlungen geltenden Beträge als Stiftungseingangswert 
in gleicher Höhe anzusetzen; dieser Stiftungseingangswert ist um den 
bei der zuwendenden Stiftung (Vermögensmasse) vorhandenen 
maßgeblichen Wert im Sinne der lit. b zu vermindern. 

 g) Abweichend von lit. f gelten Zuwendungen einer Stiftung 
(Vermögensmasse) an eine von ihr errichtete Stiftung 
(Vermögensmasse) als Substanzauszahlung, soweit sie Vermögen 
betreffen, das in einer unternehmensrechtlichen 
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2008 erfasst ist. Die 
empfangende Stiftung (Vermögensmasse) hat die steuerlich 
maßgebenden Werte fortzuführen. Diese Zuwendungen erhöhen nicht 
die Stiftungseingangswerte und fließen nicht in das Evidenzkonto bei 
der empfangenden Stiftung (Vermögensmasse) ein. Dies gilt nur 
insoweit, als die Zuwendung im Stiftungszweck der zuwendenden 
Stiftung (Vermögensmasse) Deckung findet. 

 h) Soweit Zuwendungen als Substanzauszahlung gelten, sind sie in die 
Kapitalertragsteuer-Anmeldung aufzunehmen. 

 9. Ist ein Stifter im Falle des Widerrufs einer nicht unter § 4 Abs. 11 Z 1 
fallenden Privatstiftung Letztbegünstigter gemäß § 34 des 
Privatstiftungsgesetzes, sind die Einkünfte auf seinen Antrag um die 
steuerlich maßgebenden Werte seiner vor dem 1. August 2008 getätigten 
Zuwendungen an die Privatstiftung zu kürzen. Dies gilt nur dann, wenn 
der Stifter diese Werte nachweist. Für Zuwendungen nach dem 
31. Juli 2008 erfolgt die Kürzung um den Letztstand des Evidenzkontos 
gemäß Z 8 lit. c. Die Kürzung gilt sinngemäß für den Widerruf einer 
ausländischen Stiftung oder sonstigen Vermögensmasse, die jeweils mit 
einer Privatstiftung vergleichbar sind, mit der Maßgabe, dass die nach 
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österreichischem Steuerrecht ermittelten Werte anzusetzen sind. 
Voraussetzung für die Kürzung bei Widerruf einer ausländischen 
Stiftung (Vermögensmasse) ist, dass für die Zuwendung an die 
ausländische Stiftung (Vermögensmasse) Stiftungseingangssteuer oder 
Erbschafts- oder Schenkungssteuer entrichtet wurde. 

(6) Als Veräußerung im Sinne der Abs. 3 und 4 gelten auch: 
 1. a) Die Entnahme und das sonstige Ausscheiden aus dem Depot. Sofern 

nicht lit. b anzuwenden ist, liegt in folgenden Fällen keine Veräußerung 
vor: 

 - Bei der Übertragung auf ein anderes Depot desselben 
Steuerpflichtigen bei derselben depotführenden Stelle. 

 - Bei der Übertragung auf ein Depot desselben Steuerpflichtigen 
bei einer inländischen depotführenden Stelle, wenn der 
Steuerpflichtige die übertragende depotführende Stelle 
beauftragt, der übernehmenden depotführenden Stelle die 
Anschaffungskosten mitzuteilen. 

 - Bei der Übertragung von einer inländischen depotführenden 
Stelle auf ein Depot desselben Steuerpflichtigen bei einer 
ausländischen depotführenden Stelle, wenn der Steuerpflichtige 
die übertragende depotführende Stelle beauftragt, dem 
zuständigen Finanzamt innerhalb eines Monats seinen Namen 
und seine Steuer- oder Sozialversicherungsnummer, die 
übertragenen Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungskosten sowie 
jene Stelle mitzuteilen, auf die die Übertragung erfolgt. 

 - Bei der Übertragung von einer ausländischen depotführenden 
Stelle auf ein Depot desselben Steuerpflichtigen bei einer 
anderen ausländischen depotführenden Stelle und bei der 
unentgeltlichen Übertragung von einer ausländischen 
depotführenden Stelle auf ein Depot eines anderen 
Steuerpflichtigen, wenn der Steuerpflichtige dem zuständigen 
Finanzamt innerhalb eines Monats die übertragenen 
Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungskosten sowie jene Stelle 
und jenen Steuerpflichtigen mitteilt, auf die die Übertragung 
erfolgt. 

- Bei der unentgeltlichen Übertragung von einer inländischen 
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depotführenden Stelle auf das Depot eines anderen 
Steuerpflichtigen, wenn 

 - der depotführenden Stelle anhand geeigneter Unterlagen 
(insbesondere Notariatsakt, Einantwortungsbeschluss, 
Schenkungsmeldung) die unentgeltliche Übertragung 
nachgewiesen wird, oder 

 - der Steuerpflichtige die depotführende Stelle beauftragt, 
dem zuständigen Finanzamt innerhalb eines Monats seinen 
Namen und seine Steuer- oder Sozialversicherungsnummer, 
die übertragenen Wirtschaftsgüter, deren 
Anschaffungskosten und gegebenenfalls jene Stelle 
mitzuteilen, auf die die Übertragung erfolgt. 

 b) Umstände, die zum Verlust des Besteuerungsrechtes der Republik 
Österreich im Verhältnis zu anderen Staaten hinsichtlich eines 
Wirtschaftsgutes im Sinne des Abs. 3 oder eines Derivats im Sinne 
des Abs. 4 führen. 

Bei Wegzug 
 - in einen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder 
 - in einen Staat des Europäischen Wirtschaftsraumes, sofern eine 

umfassende Amts- und Vollstreckungshilfe mit der Republik 
Österreich besteht, 

ist auf Grund eines in der Steuererklärung gestellten Antrages über die 
durch den Wegzug entstandene Steuerschuld im Abgabenbescheid nur 
abzusprechen, die Steuerschuld jedoch bis zur tatsächlichen 
Veräußerung des Wirtschaftsguts bzw. Derivats nicht festzusetzen. Als 
Wegzug gelten alle Umstände im Sinne der lit. b. Ein späterer Wegzug 

 - in einen Staat, der nicht der Europäischen Union angehört oder 
 - in einen Staat des Europäischen Wirtschaftsraumes, mit dem eine 

umfassende Amts- und Vollstreckungshilfe mit der Republik 
Österreich nicht besteht, 

gilt als Veräußerung. Die Veräußerung gilt als rückwirkendes Ereignis 
im Sinne des § 295a der Bundesabgabenordnung. § 205 der 
Bundesabgabenordnung ist nicht anzuwenden. 
Im Falle des Eintritts in das Besteuerungsrecht der Republik Österreich 
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im Verhältnis zu anderen Staaten gilt der gemeine Wert als 
Anschaffungskosten. Erfolgt in den Fällen nicht festgesetzter 
Steuerschuld oder auf Grund einer Umgründung im Sinne des 
Umgründungssteuergesetzes ein Wiedereintritt in das Besteuerungsrecht 
der Republik Österreich, dann sind die Anschaffungskosten vor dem 
Wegzug maßgeblich. Die spätere Veräußerung gilt nicht als 
rückwirkendes Ereignis im Sinne des § 295a der 
Bundesabgabenordnung. Weist der Steuerpflichtige nach, dass 
Wertsteigerungen im EU/EWR-Raum eingetreten sind, sind diese vom 
Veräußerungserlös abzuziehen. 

 2. Der Untergang von Anteilen auf Grund der Auflösung (Liquidation) 
oder Beendigung einer Körperschaft für sämtliche Beteiligte unabhängig 
vom Ausmaß ihrer Beteiligung. 

 3. Die Veräußerung von Dividendenscheinen, Zinsscheinen und sonstigen 
Ansprüchen, wenn die dazugehörigen Wirtschaftsgüter nicht 
mitveräußert werden. 

 4. Der Zufluss anteiliger Einkünfte aus der Überlassung von Kapital gemäß 
Abs. 2 Z 2 anlässlich der Realisierung der dazugehörigen 
Wirtschaftsgüter (Stückzinsen).

(3) Steuerfrei sind 
 1. Ausschüttungen aus Genußscheinen, deren Anschaffung nach § 18 

Abs. 1 Z 4 begünstigt war, für die Zeit der Hinterlegung bei einem 
inländischen Kreditinstitut. 

 2. Gewinnanteile auf Grund offener Ausschüttungen aus jungen Aktien, 
deren Anschaffung nach § 18 Abs. 1 Z 4 begünstigt war, soweit der 
Nennbetrag der Aktien im Sonderausgabenhöchstbetrag des 
Anschaffungsjahres Deckung gefunden hat. Die Befreiung gilt für die 
Zeit der Hinterlegung bei einem inländischen Kreditinstitut, längstens für 
zehn Jahre ab dem Ende des Anschaffungsjahres.

(7) Steuerfrei sind  

 3. Ausschüttungen aus Anteilen und aus Genussrechten (§ 174 des 
Aktiengesetzes) bis zu einem Nennbetrag von insgesamt höchstens 
25 000 Euro, die von Mittelstandsfinanzierungsgesellschaften im Sinne 
des § 5 Z 14 des Körperschaftsteuergesetzes 1988 ausgegeben worden 
sind. Die Befreiung erfolgt im Wege der Anrechnung (Erstattung) der 
Kapitalertragsteuer im Rahmen der Veranlagung. Die Befreiung gilt nicht 

Ausschüttungen aus Anteilen und aus Genussrechten (§ 174 des 
Aktiengesetzes) bis zu einem Nennbetrag von insgesamt höchstens 
25 000 Euro, die von Mittelstandsfinanzierungsgesellschaften im 
Sinne des § 5 Z 14 des Körperschaftsteuergesetzes 1988 ausgegeben 
worden sind. Die Befreiung erfolgt im Wege der Anrechnung 
(Erstattung) der Kapitalertragsteuer im Rahmen der Veranlagung. Die 
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für Ausschüttungen von solchen Mittelstandsfinanzierungsgesellschaften 
auf Grund von Ausschüttungsbeschlüssen nach dem Zeitpunkt einer 
Veröffentlichung im Sinne des § 6b Abs. 3 des 
Körperschaftsteuergesetzes 1988, in der die Kapitalgesellschaft, die die 
Voraussetzungen des § 5 Z 14 des Körperschaftsteuergesetzes 1988 nicht 
mehr erfüllt, nicht mehr genannt ist.

Befreiung gilt nicht für Ausschüttungen von solchen Mittelstands-
finanzierungsgesellschaften auf Grund von Ausschüttungs-
beschlüssen nach dem Zeitpunkt einer Veröffentlichung im Sinne des 
§ 6b Abs. 3 des Körperschaftsteuergesetzes 1988, in der die Kapital-
gesellschaft, die die Voraussetzungen des § 5 Z 14 des Körper-
schaftsteuergesetzes 1988 nicht mehr erfüllt, nicht mehr genannt ist. 

 (8) Der Verlustausgleich ist nur im Rahmen der Veranlagung (§ 97 Abs. 2) 
und nach Maßgabe der folgenden Vorschriften zulässig:

  1. Verluste aus Einkünften nach Abs. 3 und 4 können nicht mit 
Zinserträgen aus Geldeinlagen und sonstigen Forderungen bei 
Kreditinstituten sowie mit Zuwendungen von Privatstiftungen gemäß 
Abs. 5 Z 7 ausgeglichen werden.

  2. Verlustanteile aus der Beteiligung an einem Unternehmen als stiller 
Gesellschafter sowie aus der Beteiligung nach Art eines stillen 
Gesellschafters dürfen nicht mit anderen Einkünften ausgeglichen 
werden. Sie sind in Folgejahren mit Gewinnanteilen aus derselben 
Beteiligung zu verrechnen.

  3. Einkünfte aus Kapitalvermögen, auf die der besondere Steuersatz gemäß 
§ 27a Abs. 1 anwendbar ist, können nicht mit Einkünften aus 
Kapitalvermögen ausgeglichen werden, für die dieser gemäß § 27a 
Abs. 2 nicht gilt.

  4. Nicht ausgeglichene Verluste aus Kapitalvermögen dürfen nicht mit 
Einkünften aus anderen Einkunftsarten ausgeglichen werden.

 Die vorstehenden Regelungen über den Verlustausgleich gelten auch im Falle 
der Regelbesteuerung gemäß § 27a Abs. 5.

 Besonderer Steuersatz und Bemessungsgrundlage für Einkünfte aus 
Kapitalvermögen 

 § 27a. (1) Einkünfte aus Kapitalvermögen unterliegen einem besonderen 
Steuersatz von 25% und sind bei der Berechnung der Einkommensteuer des 
Steuerpflichtigen weder beim Gesamtbetrag der Einkünfte noch beim 
Einkommen (§ 2 Abs. 2) zu berücksichtigen, sofern nicht die Regelbesteuerung 
(Abs. 5) anzuwenden ist.

 (2) Abs. 1 gilt nicht für
 1. Einkünfte aus Darlehen und nicht verbrieften sonstigen Forderungen, 
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denen kein Bankgeschäft zu Grunde liegt;

 2. Einkünfte aus
 - Wertpapieren, die ein Forderungsrecht verbriefen,
  - Anteilscheinen an einem Immobilienfonds im Sinne des 

Immobilien-Investmentfondsgesetzes sowie an einem 
ausländischen Immobilienfonds (§ 42 Abs. 1 zweiter Satz des 
Immobilien-Investmentfondsgesetzes) einschließlich der als 
ausgeschüttet geltenden Erträge,

 wenn diese bei ihrer Begebung sowohl in rechtlicher Hinsicht als auch 
in tatsächlicher Hinsicht keinem unbestimmten Personenkreis angeboten 
werden; 

  3. Gewinnanteile aus der Beteiligung an einem Unternehmen als stiller 
Gesellschafter sowie aus der Beteiligung nach Art eines stillen 
Gesellschafters;

 4. Diskontbeträge von Wechseln und Anweisungen;
  5. Ausgleichszahlungen und Leihgebühren, wenn es sich beim Entleiher 

(Pensionsnehmer) weder um ein Kreditinstitut noch um eine Zweigstelle 
im Sinne des § 95 Abs. 2 Z 1 lit. b handelt;

  6. Unterschiedsbeträge zwischen der eingezahlten Versicherungsprämie 
und der Versicherungsleistung im Sinne des § 27 Abs. 5 Z 3 oder die 
realisierte Wertsteigerung aus der Veräußerung des Anspruchs aus dem 
Versicherungsvertrag.

 (3) Als Einkünfte anzusetzen sind:
  1. Bei der Überlassung von Kapital (§ 27 Abs. 2) die bezogenen 

Kapitalerträge.
 2. Bei realisierten Wertsteigerungen von Kapitalvermögen (§ 27 Abs. 3)
  a) der Unterschiedsbetrag zwischen dem Veräußerungserlös, dem 

Einlösungs- oder Abschichtungsbetrag und den Anschaffungskosten, 
jeweils inklusive anteiliger Stückzinsen;

  b) im Falle der Entnahme oder des sonstigen Ausscheidens aus dem 
Depot (§ 27 Abs. 6 Z 1 lit. a) sowie im Falle des Verlusts des 
Besteuerungsrechts (§ 27 Abs. 6 Z 1 lit. b) der Unterschiedsbetrag 
zwischen dem gemeinen Wert zum Zeitpunkt der Entnahme oder des 
sonstigen Ausscheidens bzw. des Eintritts der Umstände, die zum 
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Wegfall des Besteuerungsrechts führen, und den Anschaffungskosten. 
Zwischen Wegzug und Veräußerung eingetretene Wertminderungen 
sind höchstens im Umfang der Bemessungsgrundlage bei Wegzug zu 
berücksichtigen, soweit diese nicht in einem anderen Staat 
berücksichtigt werden.

  c) im Falle der Liquidation (§ 27 Abs. 6 Z 2) der Unterschiedsbetrag 
zwischen dem Abwicklungsguthaben und den Anschaffungskosten. 

 3. Bei Derivaten (§ 27 Abs. 4):
 a) im Falle des Differenzausgleichs
  - beim Empfänger des Differenzausgleichs der Unterschiedsbetrag 

zwischen diesem und den Anschaffungskosten des Derivats;
  - beim Empfänger der Stillhalterprämie oder der Einschüsse 

(Margins) der Unterschiedsbetrag zwischen der Stillhalterprämie 
bzw. den Einschüssen (Margins) und dem geleisteten 
Differenzausgleich;

 b) bei Verfall der Option die Stillhalterprämie;
  c) im Falle der Veräußerung oder sonstigen Abschichtung der 

Unterschiedsbetrag gemäß Abs. 3 Z 2; bei sonstiger Abwicklung 
(Glattstellen) gilt die Stillhalterprämie als Veräußerungserlös.

 (4) Für die Anschaffungskosten gilt Folgendes:
  1. Bei unentgeltlichem Erwerb sind die Anschaffungskosten des 

Rechtsvorgängers maßgeblich.
  2. Bei Wirtschaftsgütern und Derivaten, auf deren Erträge der besondere 

Steuersatz gemäß Abs. 1 anwendbar ist, sind die Anschaffungskosten 
ohne Anschaffungsnebenkosten anzusetzen. Dies gilt nicht für in einem 
Betriebsvermögen gehaltene Wirtschaftsgüter und Derivate.

  3. Bei allen in einem Depot befindlichen Wirtschaftsgütern und Derivaten 
im Sinne des § 27 Abs. 3 und 4 mit derselben Wertpapierkennnummer 
ist bei Erwerb in zeitlicher Aufeinanderfolge der gewogene 
Durchschnittspreis anzusetzen. Der Bundesminister für Finanzen wird 
ermächtigt, die Ermittlung der steuerlichen Anschaffungskosten bei 
Kapitalmaßnahmen durch Verordnung festzulegen.

 (5) Anstelle des besonderen Steuersatzes von 25% kann auf Antrag der 
allgemeine Steuertarif angewendet werden (Regelbesteuerungsoption). Für die 
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Anrechnung der Kapitalertragsteuer und die Berücksichtigung des 
Alleinverdienerabsetzbetrages oder des Kinderabsetzbetrages ist § 97 Abs. 2 
maßgeblich. Die Regelbesteuerungsoption kann nur für sämtliche Einkünfte, die 
dem besonderen Steuersatz gemäß Abs. 1 unterliegen, ausgeübt werden.

 (6) Die Abs. 1 bis 5 gelten auch für Einkünfte aus der Überlassung von 
Kapital, aus realisierten Wertsteigerungen von Kapitalvermögen und aus 
Derivaten von natürlichen Personen, soweit diese zu den Einkünften im Sinne 
des § 2 Abs. 3 Z 1 bis 4 gehören.

§ 28. (1) … § 28. (1) … 
(2) Aufwendungen für nicht regelmäßig jährlich anfallende 

Instandhaltungsarbeiten sind über Antrag gleichmäßig auf zehn Jahre zu verteilen. 
Bei Gebäuden, die Wohnzwecken dienen, gilt hinsichtlich der 
Instandsetzungsaufwendungen folgendes:

(2) Aufwendungen für 

  - nicht regelmäßig jährlich anfallende Instandhaltungsarbeiten, 
  - Absetzungen für außergewöhnliche technische oder 

wirtschaftliche Abnutzung und damit zusammenhängende 
Aufwendungen sowie

  - außergewöhnliche Aufwendungen, die keine Instandhaltungs-, 
Instandsetzungs- oder Herstellungsaufwendungen sind,

 sind über Antrag gleichmäßig auf zehn Jahre zu verteilen. Bei Gebäuden, die 
Wohnzwecken dienen, gilt hinsichtlich der Instandsetzungsaufwendungen 
folgendes: 

 - Instandsetzungsaufwendungen, die unter Verwendung von 
entsprechend gewidmeten steuerfreien Subventionen aus 
öffentlichen Mitteln getätigt werden, scheiden insoweit aus der 
Ermittlung der Einkünfte aus.

 - Instandsetzungsaufwendungen, die unter Verwendung von 
entsprechend gewidmeten steuerfreien Subventionen aus 
öffentlichen Mitteln getätigt werden, scheiden insoweit aus der 
Ermittlung der Einkünfte aus.

 - Soweit Instandsetzungsaufwendungen nicht durch steuerfreie 
Subventionen gedeckt sind, sind sie gleichmäßig auf zehn Jahre 
verteilt abzusetzen. 

 - Soweit Instandsetzungsaufwendungen nicht durch steuerfreie 
Subventionen gedeckt sind, sind sie gleichmäßig auf zehn Jahre 
verteilt abzusetzen.

Instandsetzungsaufwendungen sind jene Aufwendungen, die nicht zu den 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten gehören und allein oder zusammen mit 
Herstellungsaufwand den Nutzungswert des Gebäudes wesentlich erhöhen oder 
seine Nutzungsdauer wesentlich verlängern.

Instandsetzungsaufwendungen sind jene Aufwendungen, die nicht zu den 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten gehören und allein oder zusammen mit 
Herstellungsaufwand den Nutzungswert des Gebäudes wesentlich erhöhen oder 
seine Nutzungsdauer wesentlich verlängern.

Bei Übertragung des Gebäudes auf eine andere Person gilt Folgendes: Bei Übertragung des Gebäudes auf eine andere Person gilt Folgendes:
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 - Bei entgeltlicher Übertragung können ab dem der Übertragung 

folgenden Kalenderjahr restliche Zehntelbeträge nicht mehr 
abgezogen werden. 

 - Bei entgeltlicher Übertragung können ab dem der Übertragung 
folgenden Kalenderjahr restliche Zehntelbeträge nicht mehr 
abgezogen werden.

 - Bei unentgeltlicher Übertragung können ab dem der Übertragung 
folgenden Kalenderjahr restliche Zehntelbeträge vom 
Rechtsnachfolger fortgesetzt werden.

 - Bei unentgeltlicher Übertragung können ab dem der Übertragung 
folgenden Kalenderjahr restliche Zehntelbeträge vom 
Rechtsnachfolger fortgesetzt werden.

(3) bis (7) … (3) bis (7) …
§ 29. 1. … § 29. 1. … 

 2. Einkünfte aus Veräußerungsgeschäften im Sinne der §§ 30 und 31. 2. Einkünfte aus Veräußerungsgeschäften im Sinne des § 30.
 3. und 4. … 3. und 4. …

§ 30. (1) 1. a) … § 30. (1) 1. a) …
 b) Bei anderen Wirtschaftsgütern, insbesondere bei Wertpapieren im 

Sinne des § 1 Abs. 1 des Depotgesetzes, bei sonstigen Beteiligungen 
und Forderungen, nicht mehr als ein Jahr.

 b) Bei anderen Wirtschaftsgütern, mit Ausnahme von Wirtschaftsgütern 
nicht mehr als ein Jahr. 

 2. Termingeschäfte einschließlich Differenzgeschäfte, weiters innerhalb von 
einem Jahr abgewickelte Optionsgeschäfte einschließlich geschriebene 
Optionen und Swaphandelsgeschäfte.

 

 3. Veräußerungsgeschäfte über zu einem Betriebsvermögen gehörende 
Wirtschaftsgüter innerhalb der Frist der Z 1 lit. a oder lit. b, soweit der 
Unterschiedsbetrag gemäß Abs. 4 nicht als betriebliche Einkünfte zu 
erfassen ist.

 2. Veräußerungsgeschäfte über zu einem Betriebsvermögen gehörende 
Wirtschaftsgüter innerhalb der Frist der Z 1 lit. a oder lit. b, soweit der 
Unterschiedsbetrag gemäß Abs. 4 nicht als betriebliche Einkünfte zu 
erfassen ist.

Wurde das Wirtschaftsgut oder die rechtliche Stellung aus einem Geschäft im 
Sinne der Z 2 unentgeltlich erworben, so ist auf den Anschaffungszeitpunkt oder 
den Eröffnungszeitpunkt des Geschäftes beim Rechtsvorgänger abzustellen.

Wurde das Wirtschaftsgut unentgeltlich erworben, so ist auf den 
Anschaffungszeitpunkt oder den Eröffnungszeitpunkt des Geschäftes beim 
Rechtsvorgänger abzustellen.

(2) bis (8) … (2) bis (8) …
§ 31. (1) Zu den sonstigen Einkünften gehören die Einkünfte aus der 

Veräußerung eines Anteils an einer Körperschaft, wenn der Veräußerer innerhalb 
der letzten fünf Jahre zu mindestens einem Prozent beteiligt war. Eine solche 
Beteiligung liegt auch dann vor, wenn der Veräußerer mittelbar, zum Beispiel 
durch Treuhänder oder durch eine Körperschaft, beteiligt war. Hat der Veräußerer 
Anteile unentgeltlich erworben, tritt die Steuerpflicht auch dann ein, wenn der 
Veräußerer zwar nicht selbst, aber der Rechtsvorgänger innerhalb der letzten fünf 
Jahre zu mindestens einem Prozent beteiligt war.
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(2) Als Veräußerung gelten auch 
 1. der Untergang von Anteilen auf Grund der Auflösung (Liquidation) oder 

Beendigung einer Körperschaft für sämtliche Beteiligte unabhängig vom 
Ausmaß ihrer Beteiligung und 

 

 2. Umstände, die zum Verlust des Besteuerungsrechtes der Republik 
Österreich im Verhältnis zu anderen Staaten hinsichtlich eines Anteiles 
im Sinne des Abs. 1 führen. 

 

Bei Wegzug 
 - in einen Staat der Europäischen Union oder
 - in einen Staat des Europäischen Wirtschaftsraumes, sofern eine 

umfassende Amts- und Vollstreckungshilfe mit der Republik 
Österreich besteht, 

 

ist auf Grund eines in der Steuererklärung gestellten Antrages über die 
durch den Wegzug entstandene Steuerschuld im Abgabenbescheid nur 
abzusprechen, die Steuerschuld jedoch bis zur tatsächlichen Veräußerung 
der Beteiligung nicht festzusetzen. Als Wegzug gelten alle Umstände im 
Sinne des ersten Satzes. Ein späterer Wegzug

 

 - in einen Staat, der nicht der Europäischen Union angehört oder
 - in einen Staat des Europäischen Wirtschaftsraumes, mit dem eine 

umfassende Amts- und Vollstreckungshilfe mit der Republik 
Österreich nicht besteht, 

 

gilt als Veräußerung. Die Veräußerung gilt als rückwirkendes Ereignis im 
Sinne des § 295a der Bundesabgabenordnung. Zwischen Wegzug und 
Veräußerung eingetretene Wertminderungen sind höchstens im Umfang 
der Bemessungsgrundlage bei Wegzug zu berücksichtigen, soweit diese 
nicht in einem anderen Staat berücksichtigt werden. § 205 der 
Bundesabgabenordnung ist nicht anzuwenden.

 

(3) Als Einkünfte sind der Unterschiedsbetrag zwischen
 - dem Veräußerungserlös (Abs. 1) oder
 - dem Abwicklungsguthaben (Abs. 2 Z 1) oder
 - dem gemeinen Wert der Anteile (Abs. 2 Z 2) 
einerseits und den Anschaffungskosten sowie den Werbungskosten andererseits 
anzusetzen. Im Falle des Eintritts in das Besteuerungsrecht der Republik 
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Österreich im Verhältnis zu anderen Staaten gilt der gemeine Wert als 
Anschaffungskosten. Erfolgt in den Fällen nicht festgesetzter Steuerschuld im 
Sinne des Abs. 2 Z 2 oder auf Grund einer Umgründung im Sinne des 
Umgründungssteuergesetzes ein Wiedereintritt in das Besteuerungsrecht der 
Republik Österreich sind die Anschaffungskosten vor Wegzug maßgeblich. Die 
spätere Veräußerung gilt nicht als rückwirkendes Ereignis im Sinne des § 295a 
der Bundesabgabenordnung. Weist der Steuerpflichtige nach, dass 
Wertsteigerungen im EU/EWR-Raum eingetreten sind, sind diese vom 
Veräußerungserlös abzuziehen. 

(4) Die Einkommensteuer, die auf die Veräußerung von Beteiligungen 
entfällt, wird im Ausmaß der sonst entstehenden Doppelbelastung dieser 
Einkünfte auf Antrag ermäßigt oder erlassen, wenn der Steuerpflichtige den 
veräußerten Anteil an der Körperschaft innerhalb der letzten drei Jahre vor der 
Veräußerung erworben und infolge des Erwerbes Erbschafts- oder 
Schenkungssteuer oder Stiftungseingangssteuer entrichtet hat.

 

(5) Verluste aus der Veräußerung von Beteiligungen sind nur mit 
Überschüssen aus anderen Beteiligungsveräußerungen ausgleichsfähig (§ 2 
Abs. 2). 

 

(6) Die Abs. 1 bis 5 nicht anzuwenden, soweit die veräußerte Beteiligung zu 
einem Betriebsvermögen gehört oder wenn es sich um ein Spekulationsgeschäft 
(§ 30) handelt.

 

(7) Bei Tauschvorgängen im Sinne des § 6 Z 14 ist der gemeine Wert der 
hingegebenen Anteile anzusetzen. Für Freianteile auf Grund einer 
Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln gilt § 6 Z 15.

 

§ 33. (1) bis (4) … § 33. (1) bis (4) …
 1. Alleinverdienenden steht ein Alleinverdienerabsetzbetrag zu. Dieser 

beträgt jährlich 
 1. Alleinverdienenden steht ein Alleinverdienerabsetzbetrag zu. Dieser 

beträgt jährlich
 - ohne Kind 364 Euro, 
 - bei einem Kind (§ 106 Abs. 1) 494 Euro, - bei einem Kind (§ 106 Abs. 1) 494 Euro,
 - bei zwei Kindern (§ 106 Abs. 1) 669 Euro. - bei zwei Kindern (§ 106 Abs. 1) 669 Euro.

Dieser Betrag erhöht sich für das dritte und jedes weitere Kind (§ 106 
Abs. 1) um jeweils 220 Euro jährlich. Alleinverdienende sind 
Steuerpflichtige, die mehr als sechs Monate im Kalenderjahr verheiratet 
oder eingetragene Partner sind und von ihren unbeschränkt 

Dieser Betrag erhöht sich für das dritte und jedes weitere Kind (§ 106 
Abs. 1) um jeweils 220 Euro jährlich. 
Alleinverdienende sind Steuerpflichtige mit mindestens einem Kind 
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steuerpflichtigen Ehegatten oder eingetragenen Partnern nicht dauernd 
getrennt leben. Für Steuerpflichtige im Sinne des § 1 Abs. 4 ist die 
unbeschränkte Steuerpflicht des Ehegatten oder eingetragenen Partners 
nicht erforderlich. Alleinverdienende sind auch Steuerpflichtige mit 
mindestens einem Kind (§ 106 Abs. 1), die mehr als sechs Monate mit 
einer unbeschränkt steuerpflichtigen Person in einer Lebensgemeinschaft 
leben. Voraussetzung ist, dass der (Ehe-) Partner (§ 106 Abs. 3) bei 
mindestens einem Kind (§ 106 Abs. 1) Einkünfte von höchstens 
6 000 Euro jährlich, sonst Einkünfte von höchstens 2 200 Euro jährlich 
erzielt. Die nach § 3 Abs. 1 Z 4 lit. a, weiters nach § 3 Abs. 1 Z 10, 11 
und 32 und auf Grund zwischenstaatlicher oder anderer völkerrechtlicher 
Vereinbarungen steuerfreien Einkünfte sind in diese Grenzen mit 
einzubeziehen. Andere steuerfreie Einkünfte sind nicht zu 
berücksichtigen. Der Alleinverdienerabsetzbetrag steht nur einem der 
(Ehe-)Partner zu. Erfüllen beide (Ehe-)Partner die Voraussetzungen im 
Sinne der vorstehenden Sätze, hat jener (Ehe-)Partner Anspruch auf den 
Alleinverdienerabsetzbetrag, der die höheren Einkünfte im Sinne der Z 1 
erzielt. Haben beide (Ehe-)Partner keine oder gleich hohe Einkünfte im 
Sinne der Z 1, steht der Absetzbetrag dem haushaltsführenden (Ehe-
)Partner zu.

(§ 106 Abs. 1), die mehr als sechs Monate im Kalenderjahr verheiratet 
oder eingetragene Partner sind und von ihren unbeschränkt 
steuerpflichtigen Ehegatten oder eingetragenen Partnern nicht dauernd 
getrennt leben oder die mehr als sechs Monate mit einer unbeschränkt 
steuerpflichtigen Person in einer Lebensgemeinschaft leben. Für 
Steuerpflichtige im Sinne des § 1 Abs. 4 ist die unbeschränkte 
Steuerpflicht des Ehegatten oder eingetragenen Partners nicht 
erforderlich. Voraussetzung ist, dass der (Ehe-)Partner (§ 106 Abs. 3) 
Einkünfte von höchstens 6 000 Euro jährlich erzielt. Die nach § 3 Abs. 1 
Z 4 lit. a, weiters nach § 3 Abs. 1 Z 10, 11 und 32 und auf Grund 
zwischenstaatlicher oder anderer völkerrechtlicher Vereinbarungen 
steuerfreien Einkünfte sind in diese Grenzen mit einzubeziehen. Andere 
steuerfreie Einkünfte sind nicht zu berücksichtigen. Der 
Alleinverdienerabsetzbetrag steht nur einem der (Ehe-)Partner zu. 
Erfüllen beide (Ehe-)Partner die Voraussetzungen im Sinne der 
vorstehenden Sätze, hat jener (Ehe-)Partner Anspruch auf den 
Alleinverdienerabsetzbetrag, der die höheren Einkünfte im Sinne der Z 1 
erzielt. Haben beide (Ehe-)Partner keine oder gleich hohe Einkünfte im 
Sinne der Z 1, steht der Absetzbetrag dem haushaltsführenden (Ehe-
)Partner zu.

 2. und 3. … 2. und 3. …
(5) … (5) … 
(6) Stehen einem Steuerpflichtigen die Absetzbeträge nach Abs. 5 nicht zu, 

hat er Anspruch auf einen Pensionistenabsetzbetrag bis zu 400 Euro jährlich, 
wenn er Bezüge oder Vorteile im Sinne des § 25 Abs. 1 Z 1 oder 2 für frühere 
Dienstverhältnisse, Pensionen und gleichartige Bezüge im Sinne des § 25 Abs. 1 
Z 3 oder Abs. 1 Z 4 bis 5 bezieht. Bei Einkünften, die den Anspruch auf den 
Pensionistenabsetzbetrag begründen, steht der Werbungskostenpauschbetrag nach 
§ 16 Abs. 3 nicht zu. Der Pensionistenabsetzbetrag vermindert sich gleichmäßig 
einschleifend zwischen zu versteuernden Pensionsbezügen von 17.000 Euro und 
25.000 Euro auf Null. 

(6) Stehen einem Steuerpflichtigen die Absetzbeträge nach Abs. 5 nicht zu 
und erhält er Bezüge oder Vorteile im Sinne des § 25 Abs. 1 Z 1 oder 2 für 
frühere Dienstverhältnisse, Pensionen und gleichartige Bezüge im Sinne des § 25 
Abs. 1 Z 3 oder Abs. 1 Z 4 bis 5, hat er Anspruch auf einen 
Pensionistenabsetzbetrag. Dieser beträgt 
 - 764 Euro jährlich, wenn die zu versteuernden Pensionsbezüge 

13 100 Euro im Kalenderjahr nicht übersteigen und der (Ehe-)Partner 
(§ 106 Abs. 3) Einkünfte im Sinne des Abs. 4 Z 1 von höchstens 
2 200 Euro jährlich erzielt, sonst 

 - bis zu 400 Euro. 
Bei Einkünften, die den Anspruch auf den Pensionistenabsetzbetrag begründen, 
steht der Werbungskostenpauschbetrag nach § 16 Abs. 3 nicht zu. Der 
Pensionistenabsetzbetrag vermindert sich gleichmäßig einschleifend zwischen zu 
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versteuernden Pensionsbezügen von 17 000 Euro und 25 000 Euro auf Null.

(7) … (7) … 
(8) Ist die nach Abs. 1 und 2 berechnete Einkommensteuer negativ, so ist bei 

mindestens einem Kind (§ 106 Abs. 1) insoweit der Alleinverdienerabsetzbetrag 
oder der Alleinerzieherabsetzbetrag gutzuschreiben. Ergibt sich bei 
Steuerpflichtigen, die Anspruch auf den Arbeitnehmerabsetzbetrag oder 
Grenzgängerabsetzbetrag haben, nach Abs. 1 und 2 keine Einkommensteuer, so 
sind 10% der Werbungskosten im Sinne des § 16 Abs. 1 Z 3 lit. a (ausgenommen 
Betriebsratsumlagen) und der Werbungskosten im Sinne des § 16 Abs. 1 Z 4 und 
5, höchstens aber 110 Euro jährlich, gutzuschreiben. Auf Grund 
zwischenstaatlicher oder anderer völkerrechtlicher Vereinbarungen steuerfreie 
Einkünfte sind für Zwecke der Berechnung der negativen Einkommensteuer wie 
steuerpflichtige Einkünfte zu behandeln. Der Kinderabsetzbetrag gemäß Abs. 3 
bleibt bei der Berechnung außer Ansatz. Die Gutschrift hat im Wege der 
Veranlagung zu erfolgen. 

(8) Ist die nach Abs. 1 und 2 berechnete Einkommensteuer negativ, so ist 
insoweit der Alleinverdienerabsetzbetrag oder der Alleinerzieherabsetzbetrag 
gutzuschreiben. Ergibt sich bei Steuerpflichtigen, die Anspruch auf den 
Arbeitnehmerabsetzbetrag oder Grenzgängerabsetzbetrag haben, nach Abs. 1 
und 2 keine Einkommensteuer, so sind 10% der Werbungskosten im Sinne des 
§ 16 Abs. 1 Z 3 lit. a (ausgenommen Betriebsratsumlagen) und der 
Werbungskosten im Sinne des § 16 Abs. 1 Z 4 und 5, höchstens aber 110 Euro 
jährlich, gutzuschreiben. Auf Grund zwischenstaatlicher oder anderer 
völkerrechtlicher Vereinbarungen steuerfreie Einkünfte sind für Zwecke der 
Berechnung der negativen Einkommensteuer wie steuerpflichtige Einkünfte zu 
behandeln. Der Kinderabsetzbetrag gemäß Abs. 3 bleibt bei der Berechnung 
außer Ansatz. Die Gutschrift hat im Wege der Veranlagung zu erfolgen. 

(9) Steht ein Pendlerpauschale gemäß § 16 Abs. 1 Z 6 lit. b oder c zu, erhöht 
sich der Prozentsatz von 10% gemäß Abs. 8 auf 15% und der Betrag von 
höchstens 110 Euro gemäß Abs. 8 auf höchstens 240 Euro jährlich 
(Pendlerzuschlag).

(9) Steht ein Pendlerpauschale gemäß § 16 Abs. 1 Z 6 lit. b oder c zu, 
erhöht sich der Prozentsatz von 10% gemäß Abs. 8 auf 15% und der Betrag von 
höchstens 110 Euro gemäß Abs. 8 auf höchstens 251 Euro jährlich 
(Pendlerzuschlag).

(10) und (11) … (10) und (11) …
§ 34. (1) bis (5) … § 34. (1) bis (5) …
(6) Folgende Aufwendungen können ohne Berücksichtigung des 

Selbstbehaltes abgezogen werden: 
(6) Folgende Aufwendungen können ohne Berücksichtigung des 

Selbstbehaltes abgezogen werden:
 - Aufwendungen zur Beseitigung von Katastrophenschäden, 

insbesondere Hochwasser-, Erdrutsch-, Vermurungs- und 
Lawinenschäden im Ausmaß der erforderlichen 
Ersatzbeschaffungskosten.

 - Aufwendungen zur Beseitigung von Katastrophenschäden, 
insbesondere Hochwasser-, Erdrutsch-, Vermurungs- und 
Lawinenschäden im Ausmaß der erforderlichen 
Ersatzbeschaffungskosten.

 - Kosten einer auswärtigen Berufsausbildung nach Abs. 8. - Kosten einer auswärtigen Berufsausbildung nach Abs. 8.
 - Aufwendungen für die Kinderbetreuung im Sinne des Abs. 9. - Aufwendungen für die Kinderbetreuung im Sinne des Abs. 9.
 - Mehraufwendungen des Steuerpflichtigen für Personen, für die 

gemäß § 8 Abs. 4 des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967 
erhöhte Familienbeihilfe gewährt wird, soweit sie die Summe der 
pflegebedingten Geldleistungen (Pflegegeld, Pflegezulage, 

 - Mehraufwendungen des Steuerpflichtigen für Personen, für die 
gemäß § 8 Abs. 4 des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967 
erhöhte Familienbeihilfe gewährt wird, soweit sie die Summe der 
pflegebedingten Geldleistungen (Pflegegeld, Pflegezulage, 
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Blindengeld oder Blindenzulage) übersteigen. Blindengeld oder Blindenzulage) übersteigen.

 - Aufwendungen im Sinne des § 35, die an Stelle der Pauschbeträge 
geltend gemacht werden (§ 35 Abs. 5).

 - Aufwendungen im Sinne des § 35, die an Stelle der 
Pauschbeträge geltend gemacht werden (§ 35 Abs. 5).

 - Mehraufwendungen aus dem Titel der Behinderung, wenn der 
Steuerpflichtige selbst oder bei Anspruch auf den 
Alleinverdienerabsetzbetrag der (Ehe)Partner (§ 106 Abs. 3) oder 
bei Anspruch auf den Kinderabsetzbetrag oder den 
Unterhaltsabsetzbetrag das Kind (§ 106 Abs. 1 und 2) 
pflegebedingte Geldleistungen (Pflegegeld, Pflegezulage, 
Blindengeld oder Blindenzulage) erhält, soweit sie die Summe 
dieser pflegebedingten Geldleistungen übersteigen.

 - Mehraufwendungen aus dem Titel der Behinderung, wenn die 
Voraussetzungen des § 35 Abs. 1 vorliegen, soweit sie die 
Summe pflegebedingter Geldleistungen (Pflegegeld, 
Pflegezulage, Blindengeld oder Blindenzulage) übersteigen. 

Der Bundesminister für Finanzen kann mit Verordnung festlegen, in welchen 
Fällen und in welcher Höhe Mehraufwendungen aus dem Titel der Behinderung 
ohne Anrechnung auf einen Freibetrag nach § 35 Abs. 3 und ohne Anrechnung 
auf eine pflegebedingte Geldleistung zu berücksichtigen sind.

Der Bundesminister für Finanzen kann mit Verordnung festlegen, in welchen 
Fällen und in welcher Höhe Mehraufwendungen aus dem Titel der Behinderung 
ohne Anrechnung auf einen Freibetrag nach § 35 Abs. 3 und ohne Anrechnung 
auf eine pflegebedingte Geldleistung zu berücksichtigen sind.

(7) 1. und 2. … (7) 1. und 2. …
 3. Unterhaltsleistungen für den (Ehe)Partner (§ 106 Abs. 3) sind durch den 

Alleinverdienerabsetzbetrag abgegolten.
 

 4. und 5. … 4. und 5. …
(8) und (9) … (8) und (9) …
§ 35. (1) Hat der Steuerpflichtige außergewöhnliche Belastungen § 35. (1) Hat der Steuerpflichtige außergewöhnliche Belastungen

 - durch eine eigene körperliche oder geistige Behinderung, - durch eine eigene körperliche oder geistige Behinderung,
 - bei Anspruch auf den Alleinverdienerabsetzbetrag durch eine 

Behinderung des (Ehe)Partners (§ 106 Abs. 3) oder
 - bei Anspruch auf den Alleinverdienerabsetzbetrag durch eine 

Behinderung des (Ehe-)Partners (§ 106 Abs. 3),
  - ohne Anspruch auf den Alleinverdienerabsetzbetrag durch eine 

Behinderung des (Ehe-)Partners (§ 106 Abs. 3), wenn dieser Einkünfte 
im Sinne des § 33 Abs. 4 Z 1 von höchstens 6 000 Euro jährlich erzielt, 

 - bei Anspruch des Steuerpflichtigen selbst oder seines (Ehe)Partners auf 
den Kinderabsetzbetrag durch eine Behinderung des Kindes (§ 106 
Abs. 1 und 2), für das keine erhöhte Familienbeihilfe gemäß § 8 Abs. 4 
des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967 gewährt wird,

 - durch eine Behinderung eines Kindes (§ 106 Abs. 1 und 2), für das keine 
erhöhte Familienbeihilfe gemäß § 8 Abs. 4 des 
Familienlastenausgleichsgesetzes 1967 gewährt wird, 

und erhält weder der Steuerpflichtige noch sein (Ehe)Partner noch sein Kind eine 
pflegebedingte Geldleistung (Pflegegeld, Pflegezulage oder Blindenzulage), so 

und erhält weder der Steuerpflichtige noch sein (Ehe-)Partner noch sein Kind 
eine pflegebedingte Geldleistung (Pflegegeld, Pflegezulage, Blindengeld oder 

981 der B
eilagen X

X
IV

. G
P - R

egierungsvorlage - T
extgegenüberstellung

121 von 617



122 von 617 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
steht ihm jeweils ein Freibetrag (Abs. 3) zu. Blindenzulage), so steht ihm jeweils ein Freibetrag (Abs. 3) zu.

(2) bis (8) … (2) bis (8) …
§ 37. (1) Der Steuersatz ermäßigt sich für § 37. (1) Der Steuersatz ermäßigt sich für

 - Einkünfte auf Grund von Beteiligungen (Abs. 4),
 - außerordentliche Einkünfte (Abs. 5), - außerordentliche Einkünfte (Abs. 5),
 - Einkünfte aus besonderen Waldnutzungen (Abs. 6), soweit diese 

vorrangig den Verlust aus anderen Holznutzungen und sodann einen 
weiteren Verlust aus demselben forstwirtschaftlichen Betriebszweig, in 
dem die Einkünfte aus besonderer Waldnutzung angefallen sind, 
übersteigen,

 - Einkünfte aus besonderen Waldnutzungen (Abs. 6), soweit diese 
vorrangig den Verlust aus anderen Holznutzungen und sodann einen 
weiteren Verlust aus demselben forstwirtschaftlichen Betriebszweig, in 
dem die Einkünfte aus besonderer Waldnutzung angefallen sind, 
übersteigen,

 - Einkünfte aus der Verwertung patentrechtlich geschützter Erfindungen 
(§ 38)

 - Einkünfte aus der Verwertung patentrechtlich geschützter Erfindungen 
(§ 38) 

auf die Hälfte des auf das gesamte Einkommen entfallenden 
Durchschnittssteuersatzes. Dies gilt nicht für Einkünfte, die durch eine gemäß 
Abs. 8 erlassene Verordnung von der Besteuerung mit dem besonderen Steuersatz 
ausgenommen wurden. 

auf die Hälfte des auf das gesamte Einkommen entfallenden 
Durchschnittssteuersatzes. 

(2) und (3) … (2) und (3) …
(4) 1. …

 2. Einkünfte aus Beteiligungsveräußerungen:
 a) Gewinne
 - aus der Veräußerung oder Entnahme einer Beteiligung im Sinne der 

Z 1 und
 

 - auf Grund der Auflösung (Liquidation) oder Beendigung der 
Körperschaft, an der die Beteiligung im Sinne der Z 1 besteht,

 

wenn der Zeitraum zwischen Erwerb und der Beteiligungsveräußerung 
mehr als ein Jahr beträgt. 

 

 b) Einkünfte im Sinne des § 31 einschließlich Einlagenrückzahlungen 
(§ 15 Abs. 4). 

 

Für Gewinne im Sinne der lit. a ermäßigt sich der Steuersatz insoweit 
nicht, als auf die Anschaffungskosten der Beteiligung stille Reserven 
übertragen worden sind (§ 12 in der Fassung vor dem Bundesgesetz 
BGBl. Nr. 201/1996) oder der niedrigere Teilwert angesetzt worden ist.
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(5) bis (7) … (5) bis (7) …
(8) Folgende Einkünfte oder Kapitalerträge sind bei der Berechnung der 

Einkommensteuer desselben Einkommensteuerpflichtigen weder beim 
Gesamtbetrag der Einkünfte noch beim Einkommen (§ 2 Abs. 2) zu 
berücksichtigen und mit einem besonderen Steuersatz von 25% zu versteuern:

 

 1. Der Sondergewinn im Sinne des § 11 Abs. 1.
 2. Ausländische Kapitalerträge im Sinne des § 93 Abs. 2 Z 1 lit. a bis c, die 

nicht von einer inländischen auszahlenden Stelle (§ 95 Abs. 3 Z 4) 
ausbezahlt werden, sowie Zuwendungen einer ausländischen Stiftung 
oder sonstigen Vermögensmasse, die mit einer Privatstiftung 
vergleichbar sind. 

 

 3. Nicht im Inland bezogene Kapitalerträge im Sinne des § 93 Abs. 2 Z 3 
sowie des § 93 Abs. 3. 

 

 4. Ausschüttungsgleiche Erträge ausländischer Kapitalanlagefonds gemäß 
§ 42 Abs. 1 des Investmentfondsgesetzes 1993, einschließlich 
Substanzgewinne, die im Sinne des § 40 Abs. 1 des 
Investmentfondsgesetzes 1993 Einkünfte gemäß § 30 darstellen.

 

 5. Ausschüttungsgleiche Erträge ausländischer Immobilienfonds gemäß 
§ 42 Abs. 1 zweiter Satz des Immobilien-Investmentfondsgesetzes.

 

 6. a) Die bei Wegzug ins Ausland entstandenen, aber noch nicht fälligen 
Kapitalerträge im Sinne der Z 3 bis 5. Bei Wegzug in einen Staat der 
Europäischen Union oder einen Staat des Europäischen 
Wirtschaftsraumes, mit dem eine umfassende Amts- und 
Vollstreckungshilfe besteht, kann der Steuerpflichtige in der 
Steuererklärung beantragen, dass die Fälligkeit mit dem Ablauf des 
Kalenderjahres des vom Steuerpflichtigen anzugebenden Zeitpunktes 
des voraussichtlichen tatsächlichen Zuflusses festgesetzt wird. Sollten 
diese Kapitalerträge die insgesamt tatsächlich zufließenden 
Kapitalerträge überschreiten, so stellt dies ein rückwirkendes Ereignis 
im Sinne des § 295a BAO dar. Diesfalls bilden die tatsächlich 
zugeflossenen Kapitalerträge die Bemessungsgrundlage für die 
Steuererhebung. 

 

 b) Die Kapitalerträge, für die die Kapitalertragsteuer gemäß § 240 Abs. 2 
der Bundesabgabenordnung erstattet worden ist. Der Steuerpflichtige 
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kann in der Steuererklärung beantragen, dass die Fälligkeit mit dem 
Ablauf des Kalenderjahres des vom Steuerpflichtigen anzugebenden 
Zeitpunktes des voraussichtlichen tatsächlichen Zuflusses festgesetzt 
wird. Sollten diese Kapitalerträge die insgesamt tatsächlich 
zufließenden Kapitalerträge überschreiten, so stellt dies ein 
rückwirkendes Ereignis im Sinne des § 295a BAO dar. Diesfalls 
bilden die tatsächlich zugeflossenen Kapitalerträge die 
Bemessungsgrundlage für die Steuererhebung.

 c) Die bei Wegzug ins Ausland entstandenen, aber zu diesem Zeitpunkt 
noch nicht fälligen Kapitalerträge im Sinne des § 93 Abs. 3, für die 
anlässlich des Wegzugs keine Meldung gemäß § 95 Abs. 4 Z 3 erfolgt 
und die Kapitalertragsteuer gemäß § 240 Abs. 3 der 
Bundesabgabenordnung erstattet worden ist, im Jahr des Zuflusses der 
Kapitalerträge 

 

Die Kapitalerträge sind ohne jeden Abzug anzusetzen. Im Falle einer 
Veranlagung gemäß § 97 Abs. 4 ermäßigt sich die Steuer auf jenen Betrag, der 
sich nach dem allgemeinen Steuertarif ergibt. § 97 Abs. 4 Z 2 ist sinngemäß 
anzuwenden Die Einkommensteuer gilt durch diese besondere Besteuerung als 
abgegolten. Kapitalerträge im Sinne des § 93 Abs. 3 Z 1 bis 3, § 93 Abs. 3 Z 5, 
soweit Anteilsrechte an Immobilienfonds vorliegen, und § 93 Abs. 3 Z 6 sowie 
diesen entsprechenden Kapitalerträgen aus Genussrechten fallen nur dann unter 
die Steuerabgeltung, wenn sie bei ihrer Begebung sowohl in rechtlicher Hinsicht 
als auch in tatsächlicher Hinsicht einem unbestimmten Personenkreis angeboten 
werden. Der Bundesminister für Finanzen kann Einkünfte gemäß Z 2 und 4 von 
der besonderen Besteuerung durch Verordnung ausnehmen, wenn das 
Einkommen der ausschüttenden ausländischen Körperschaft hinsichtlich der 
Ermittlung der Bemessungsgrundlage bzw. hinsichtlich der Steuersätze keiner der 
österreichischen Körperschaftsteuer vergleichbaren ausländischen Steuer 
unterliegt. In diesen Fällen ist die mit der österreichischen Körperschaftsteuer 
vergleichbare ausländische Steuer als Vorbelastung der Ausschüttung anzusehen 
und wird auf Antrag auf die Ausschüttung angerechnet. Diese anrechenbare 
ausländische Steuer ist der Ausschüttung hinzuzurechnen.

 

(9) … (9) … 
§ 39. (1) und (2) … § 39. (1) und (2) …
 (3) Die im Bescheid ausgewiesene Abgabennachforderung oder 
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Abgabengutschrift ist auf volle Euro abzurunden oder aufzurunden. Dabei sind 
Beträge unter 0,50 Euro abzurunden, Beträge ab 0,50 Euro aufzurunden.

§ 40. Eine Veranlagung nach § 39 erfolgt auch bei Steuerpflichtigen, die kein 
Einkommen, aber Anspruch auf den Alleinverdienerabsetzbetrag bei mindestens 
einem Kind (§ 106 Abs. 1) oder auf den Alleinerzieherabsetzbetrag haben und die 
Erstattung dieses Absetzbetrages beantragen. Der Antrag kann innerhalb von fünf 
Jahren ab dem Ende des jeweiligen Veranlagungszeitraums gestellt werden.

§ 40. Eine Veranlagung nach § 39 erfolgt auch bei Steuerpflichtigen, die 
kein Einkommen, aber Anspruch auf den Alleinverdienerabsetzbetrag oder auf 
den Alleinerzieherabsetzbetrag haben und die Erstattung dieses Absetzbetrages 
beantragen. Der Antrag kann innerhalb von fünf Jahren ab dem Ende des 
jeweiligen Veranlagungszeitraums gestellt werden.

§ 41. (1) 1. bis 8. … § 41. (1) 1. bis 8. …
  9. er Einkünfte aus Kapitalvermögen im Sinne des § 27a Abs. 1 oder 

entsprechende betriebliche Einkünfte erzielt, die keinem 
Kapitalertragsteuerabzug unterliegen.

(2) … (2) … 
(3) Sind im Einkommen lohnsteuerpflichtige Einkünfte enthalten, ist von den 

anderen Einkünften ein Veranlagungsfreibetrag bis zu 730 Euro abzuziehen. Der 
Freibetrag vermindert sich um jenen Betrag, um den die anderen Einkünfte 
730 Euro übersteigen. 

(3) Sind im Einkommen lohnsteuerpflichtige Einkünfte enthalten, ist von 
den anderen Einkünften ein Veranlagungsfreibetrag bis zu 730 Euro abzuziehen. 
Dies gilt nicht für Einkünfte aus Kapitalvermögen im Sinne des § 27a Abs. 1. 
Der Freibetrag vermindert sich um jenen Betrag, um den die anderen Einkünfte 
730 Euro übersteigen.

(4) und (5) … (4) und (5) …
§ 42. (1) 1. bis 3. … § 42. (1) 1. bis 3. …

 4. wenn Einkünfte gemäß § 37 Abs. 8 vorliegen, es sei denn, eine 
Veranlagung gemäß § 97 Abs. 4 ergäbe für diese Einkünfte keine 
Steuerpflicht. 

 4. wenn Einkünfte aus Kapitalvermögen im Sinne des § 27a Abs. 1 oder 
entsprechende betriebliche Einkünfte vorliegen, die keinem 
Kapitalertragsteuerabzug unterliegen, es sei denn, eine 
Regelbesteuerung gemäß § 27a Abs. 5 ergäbe keine Steuerpflicht.

(2) … (2) … 
§ 46. (1) Auf die Einkommensteuerschuld werden angerechnet: § 46. (1) Auf die Einkommensteuerschuld werden angerechnet:

 1. Die für den Veranlagungszeitraum festgesetzten Vorauszahlungen, 1. Die für den Veranlagungszeitraum festgesetzten Vorauszahlungen,
 2. die durch Steuerabzug einbehaltenen Beträge, soweit sie auf veranlagte 

Einkünfte entfallen. 
 2. die durch Steuerabzug einbehaltenen Beträge, soweit sie auf veranlagte 

Einkünfte entfallen.
Eine Anrechnung von Kapitalertragsteuer ist auch insoweit vorzunehmen, als die 
Kapitalerträge unter den Veranlagungsfreibetrag nach § 41 Abs. 3 fallen, aber 
ohne Anwendung des Freibetrages keine oder eine geringere Einkommensteuer zu 
erheben wäre. Lohnsteuer, die im Haftungsweg (§ 82) beim Arbeitgeber 

Lohnsteuer, die im Haftungsweg (§ 82) beim Arbeitgeber nachgefordert wurde, 
ist nur insoweit anzurechnen, als sie dem Arbeitgeber vom Arbeitnehmer ersetzt 
wurde. 
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nachgefordert wurde, ist nur insoweit anzurechnen, als sie dem Arbeitgeber vom 
Arbeitnehmer ersetzt wurde. 

(2) und (3) … (2) und (3) …
§ 76. (1) Der Arbeitgeber hat für jeden Arbeitnehmer ein Lohnkonto zu 

führen. Im Lohnkonto hat der Arbeitgeber Folgendes anzugeben: 
§ 76. (1) Der Arbeitgeber hat für jeden Arbeitnehmer spätestens ab dem 

15. Tag des Monats, der dem Beginn des Dienstverhältnisses folgt, ein 
Lohnkonto zu führen. Im Lohnkonto hat der Arbeitgeber Folgendes anzugeben: 

 – Name, – Name,
 – Versicherungsnummer gemäß § 31 ASVG, – Versicherungsnummer gemäß § 31 ASVG,
 – Wohnsitz, – Wohnsitz,
 – Alleinverdiener/Alleinerzieherabsetzbetrag und Kinderzuschläge 

zum Alleinverdiener/Alleinerzieherabsetzbetrag laut Antrag des 
Arbeitnehmers, 

 – Alleinverdiener/Alleinerzieherabsetzbetrag und Kinderzuschläge 
zum Alleinverdiener/Alleinerzieherabsetzbetrag laut Antrag des 
Arbeitnehmers,

 – Name und Versicherungsnummer des (Ehe)Partners, wenn der 
Alleinverdienerabsetzbetrag berücksichtigt wurde,

 – Name und Versicherungsnummer des (Ehe)Partners, wenn der 
Alleinverdienerabsetzbetrag berücksichtigt wurde,

 – Name und Versicherungsnummer des (jüngsten) Kindes, wenn der 
Alleinerzieherabsetzbetrag berücksichtigt wurde,

 – Name und Versicherungsnummer des (jüngsten) Kindes, wenn 
der Alleinerzieherabsetzbetrag berücksichtigt wurde,

 – Name und Versicherungsnummer des Kindes (der Kinder), wenn 
der Kinderzuschlag (die Kinderzuschläge) berücksichtigt wurde,

 – Name und Versicherungsnummer des Kindes (der Kinder), wenn 
der Kinderzuschlag (die Kinderzuschläge) berücksichtigt wurde, 

 – Pauschbetrag gemäß § 16 Abs. 1 Z 6 und Kosten gemäß § 16 
Abs. 1 Z 6 letzter Satz, 

 – Pauschbetrag gemäß § 16 Abs. 1 Z 6 und Kosten gemäß § 16 
Abs. 1 Z 6 letzter Satz,

 – Freibetrag laut Mitteilung zur Vorlage beim Arbeitgeber (§ 63). 
Wurde eine Versicherungsnummer nicht vergeben, ist jeweils das 
Geburtsdatum anstelle der Versicherungsnummer anzuführen.

 – Freibetrag laut Mitteilung zur Vorlage beim Arbeitgeber (§ 63). 
Wurde eine Versicherungsnummer nicht vergeben, ist jeweils das 
Geburtsdatum anstelle der Versicherungsnummer anzuführen.

(2) … (2) … 

Steuern vom Kapitalertrag (Kapitalertragsteuer) Kapitalertragsteuer 
Steuerabzugspflichtige Kapitalerträge Abzugspflicht 

§ 93. (1) Bei inländischen Kapitalerträgen (Abs. 2) sowie bei im Inland 
bezogenen Kapitalerträgen aus Forderungswertpapieren (Abs. 3) wird die 
Einkommensteuer durch Abzug vom Kapitalertrag erhoben (Kapitalertragsteuer).

§ 93. (1) Bei inländischen Einkünften aus Kapitalvermögen wird die 
Einkommensteuer durch Steuerabzug erhoben (Kapitalertragsteuer). Dies gilt 
nicht für die in § 27a Abs. 2 genannten Einkünfte.

(2) Inländische Kapitalerträge liegen vor, wenn der Schuldner der 
Kapitalerträge Wohnsitz, Geschäftsleitung oder Sitz im Inland hat oder 
Zweigstelle im Inland eines Kreditinstituts ist und es sich um folgende 

(2) Inländische Einkünfte aus Kapitalvermögen liegen vor: 
 1. Bei Einkünften aus der Überlassung von Kapital (§ 27 Abs. 2), wenn 

sich die auszahlende Stelle (§ 95 Abs. 2 Z 1 lit. b) im Inland befindet. 
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Kapitalerträge handelt: 
 1. a) Gewinnanteile (Dividenden), Zinsen und sonstige Bezüge aus Aktien, 

Anteilen an Gesellschaften mit beschränkter Haftung. 
 b) Gleichartige Bezüge und Rückvergütungen aus Anteilen an Erwerbs- 

und Wirtschaftsgenossenschaften. 
 c) Gleichartige Bezüge aus Genußrechten und aus Partizipationskapital 

im Sinne des Kreditwesengesetzes oder des 
Versicherungsaufsichtsgesetzes. 

 d) Zuwendungen jeder Art von nicht unter § 5 Z 6 des 
Körperschaftsteuergesetzes 1988 fallenden Privatstiftungen. Als 
Zuwendungen gelten auch Einnahmen einschließlich sonstiger 
Vorteile, die anläßlich der unentgeltlichen Übertragung eines 
Wirtschaftsgutes an die Privatstiftung vom Empfänger der Zuwendung 
erzielt werden. Dies gilt nicht hinsichtlich der bei der Zuwendung von 
Grundstücken mitübertragenen Belastungen des Grundstückes, soweit 
sie mit dem Grundstück in unmittelbarem wirtschaftlichem 
Zusammenhang stehen. 

 e) Ausländische Kapitalerträge im Sinne der lit. a bis c, die von einer 
inländischen auszahlenden Stelle (§ 95 Abs. 3 Z 4) ausbezahlt werden. 

 f) Bezüge aus Anteilen an körperschaftlich organisierten 
Personengemeinschaften in den Angelegenheiten der Bodenreform 
(Agrargemeinschaften) im Sinne des Art. 12 Abs. 1 Z 3 Bundes-
Verfassungsgesetz. 

 2. Einkünfte aus der Beteiligung an einem Unternehmen als stiller 
Gesellschafter. 

 3. a) Zinserträge aus Geldeinlagen bei Kreditinstituten (§ 1 des 
Kreditwesengesetzes). Als Geldeinlagen bei Kreditinstituten gelten 
auch von Kreditinstituten treuhändig oder zur Verwaltung 
aufgenommene Gelder, für deren Verlust sie das wirtschaftliche 
Risiko tragen. 

 b) Zinserträge aus sonstigen Forderungen gegenüber Kreditinstituten, 
denen ein Bankgeschäft zugrunde liegt. 

(3) Kapitalerträge aus Forderungswertpapieren sind Kapitalerträge aus 
 1. Wertpapieren, die ein Forderungsrecht verbriefen und nach dem 

Bei Einkünften aus der Überlassung von Kapital gemäß § 27 Abs. 2 Z 1, 
§ 27 Abs. 5 Z 7 und Zinsen aus Geldeinlagen bei Kreditinstituten und 
aus sonstigen Forderungen gegenüber Kreditinstituten liegen auch dann 
inländische Einkünfte aus Kapitalvermögen vor, wenn der Schuldner der 
Kapitalerträge Wohnsitz, Geschäftsleitung oder Sitz im Inland hat. 

 2. Bei Einkünften aus realisierten Wertsteigerungen von Kapitalvermögen 
(§ 27 abs. 3) und bei Einkünften aus Derivaten (§ 27 Abs. 4), wenn eine 
inländische depotführende Stelle (§ 95 Abs. 2 Z 2 lit. a) oder eine 
inländische auszahlende Stelle (§ 95 Abs. 2 Z 2 lit. b) vorliegt und diese 
die Realisierung abwickelt. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
31. Dezember 1983 in Schilling oder Euro begeben wurden,

 2. Wertpapieren, die ein Forderungsrecht verbriefen und nach dem 
31. Dezember 1988 in anderer Währung als Schilling oder Euro begeben 
wurden, 

 3. Wandel- und Gewinnschuldverschreibungen, 
 4. Anteilscheinen an einem Kapitalanlagefonds im Sinne des 

Investmentfondsgesetzes 1963 sowie im Sinne des 
Investmentfondsgesetzes 1993, soweit die ausgeschütteten oder als 
ausgeschüttet geltenden Beträge 

 - aus Kapitalerträgen gemäß Abs. 2 Z 3, 
 - aus Kapitalerträgen gemäß Z 1, 2, 3 und 6, 
 - aus Kapitalerträgen gemäß Z 5, sofern es sich um 

Immobilienfonds im Sinne des § 42 Abs. 1 zweiter Satz des 
Immobilien-Investmentfondsgesetzes handelt, 

 - um gemäß § 40 Abs. 2 Z 1 des Immobilien-
Investmentfondsgesetzes als ausgeschüttet geltende Erträge eines 
ausländischen Immobilienfonds im Sinne des § 42 Abs. 1 zweiter 
Satz des Immobilien-Investmentfondsgesetzes handelt und 

 - aus Substanzgewinnen, die im Sinne des § 40 Abs. 1 des 
Investmentfondsgesetzes 1993 Einkünfte gemäß § 30 darstellen, 

 - aus Kapitalerträgen gemäß Abs. 2 Z 1 lit. e, 
bestehen, 

 5. Anteilsrechten an ausländischen Kapitalanlagefonds (§ 42 Abs. 1 des 
Investmentfondsgesetzes 1993) sowie an einem ausländischen 
Immobilienfonds (§ 42 Abs. 1 zweiter Satz des Immobilien-
Investmentfondsgesetzes), soweit die ausgeschütteten oder als 
ausgeschüttet geltenden Beträge aus den in Z 4 angeführten 
Ertragsbestandteilen bestehen, und Kapitalerträge im Sinne des § 42 
Abs. 4 Investmentfondsgesetzes 1993 und § 42 Abs. 2 erster Satz des 
Immobilien-Investmentfondsgesetzes. 

 6. Anteilscheinen an einem Immobilienfonds im Sinne des Immobilien-
Investmentfondsgesetzes einschließlich der als ausgeschüttet geltenden 
Erträge und 

 7. Anteilscheine an einen Kapitalanlagefonds, der Anteilen an anderen in 

981 der B
eilagen X

X
IV

. G
P - R

egierungsvorlage - T
extgegenüberstellung

128 von 617



129 von 617 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
oder ausländischen Kapitalanlagefonds hält, soweit diese Erträge aus 
anderen Kapitalanlagefonds 

 - aus Kapitalerträgen gemäß Z 4 bis 6 mit Ausnahme von gemäß 
§ 42 Abs. 4 des Investmentfondsgesetzes 1993 als ausgeschüttet 
geltenden Kapitalerträgen, 

 - aus gemäß § 40 Abs. 2 Z 1 des Investmentfondsgesetzes 1993 als 
ausgeschüttet geltende und im Privatvermögen steuerpflichtige 
Kapitalerträge eines ausländischen Kapitalanlagefonds im Sinne 
des § 42 Abs. 1 des Investmentfondsgesetzes 1993, 

 - aus gemäß § 40 Abs. 2 Z 1 des Immobilien-
Investmentfondsgesetzes als ausgeschüttet geltende und im 
Privatvermögen steuerpflichtige Erträge eines ausländischen 
Immobilienfonds im Sinne des § 42 Abs. 1 zweiter Satz des 
Immobilien-Investmentfondsgesetzes 

bestehen. 
Diese Kapitalerträge sind im Inland bezogen, wenn sich die kuponauszahlende 
Stelle (§ 95 Abs. 3 Z 2) im Inland befindet. 

(4) Kapitalertragsteuerpflichtig sind auch: 
 1. Besondere Entgelte oder Vorteile im Sinne des § 27 Abs. 2 Z 1, die der 

zum Abzug Verpflichtete oder ein Dritter unmittelbar oder mittelbar 
neben Kapitalerträgen im Sinne der Abs. 2 und 3 gewährt. 

 2. Unterschiedsbeträge gemäß § 27 Abs. 2 Z 2. 
 3. Vom Schuldner der Kapitalerträge oder Dritten übernommene 

Kapitalertragsteuerbeträge. 
 4. Als Kapitalertrag gelten entsprechend Abs. 2 oder 3 

Ausgleichszahlungen, die der Verleiher eines Wertpapiers von einem 
Kreditinstitut erhält. 

(5) Der Kapitalertragsteuer unterliegen die Kapitalerträge ohne jeden Abzug.
(6) Die Kapitalertragsteuer ist auch abzuziehen, wenn die Kapitalerträge 

beim Empfänger zu den Einnahmen eines in- oder ausländischen Betriebes 
gehören, sofern nicht die Voraussetzungen des § 94 Z 5 vorliegen.

(3) Die Kapitalertragsteuer ist auch abzuziehen, wenn die Kapitaleinkünfte 
beim Empfänger zu den Einkünften im Sinne des § 2 Abs. 3 Z 1 bis 4 gehören, 
sofern nicht die Voraussetzungen des § 94 vorliegen.

 (4) Weist der Steuerpflichtige bei den Einkünften im Sinne des § 27 Abs. 3 
und 4 die tatsächlichen Anschaffungskosten oder den Wert einer 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
vorangegangenen steuerpflichtigen Entnahme der depotführenden Stelle nicht 
nach, hat diese für Zwecke des Steuerabzugs davon ausgehen, dass die 
Anschaffungskosten dem gemeinen Wert zum Zeitpunkt der Depoteinlage, 
vermindert um 0,5% für jeden seit der Anschaffung vergangenen Monat 
entsprechen. Zumindest ist der halbe gemeine Wert zum Zeitpunkt der 
Depoteinlage anzusetzen. Weist der Steuerpflichtige die Anschaffung vor dem 
1. Jänner 2011 nicht nach, ist davon auszugehen, dass die Anschaffung zum 
1. Jänner 2011 erfolgt ist. Der Steuerpflichtige kann in diesem Fall im Rahmen 
der Veranlagung (§ 97 Abs. 2) nachweisen, dass die Anschaffung vor dem 
1. Jänner 2011 erfolgt ist.

 Weist der Steuerpflichtige die tatsächlichen Anschaffungskosten oder den 
Wert einer vorangegangenen steuerpflichtigen Entnahme der depotführenden 
Stelle nicht nach, bewirkt der Steuerabzug gemäß § 93 keine Steuerabgeltung 
gemäß § 97. Der Steuerpflichtige hat im Rahmen der Veranlagung die 
tatsächlichen Anschaffungskosten oder den Wert einer vorangegangenen 
steuerpflichtigen Entnahme nachzuweisen.

 (5) Bei Wegzug des Schuldners der Kapitalertragsteuer oder Verlegung der 
auszahlenden Stelle (§ 95 Abs. 2 Z 1 lit. b) in einen Mitgliedstaat der 
Europäischen Union oder einen Staat des Europäischen Wirtschaftsraumes, mit 
dem eine umfassende Amts- und Vollstreckungshilfe besteht, ist die 
Kapitalertragsteuer, die anlässlich des Wegzugs oder der Verlegung anfällt, von 
dem für die Erhebung der Einkommen- oder Körperschaftsteuer des Schuldners 
der Kapitalertragsteuer zuständigen Finanzamt auf Antrag zu erstatten.

Befreiung von der Kapitalertragsteuer Ausnahmen von der Abzugspflicht 
§ 94. Der zum Abzug Verpflichtete (§ 95 Abs. 3) hat keine 

Kapitalertragsteuer abzuziehen: 
§ 94. Der Abzugsverpflichtete (§ 95 Abs. 2) hat keine Kapitalertragsteuer 

abzuziehen: 
 1. Bei jeglichen Kapitalerträgen, wenn Gläubiger und Schuldner der 

Kapitalerträge dieselbe Person sind.
 1. Bei jeglichen Kapitalerträgen, wenn Gläubiger und Schuldner der 

Kapitalerträge dieselbe Person sind.
 2. Unter folgenden Voraussetzungen bei den Kapitalerträgen von 

Körperschaften im Sinne des § 1 Abs. 2 des 
Körperschaftsteuergesetzes 1988:

 2. Unter folgenden Voraussetzungen bei den Kapitalerträgen von 
Körperschaften im Sinne des § 1 Abs. 2 des 
Körperschaftsteuergesetzes 1988:

 - Es handelt sich um Gewinnanteile (Dividenden), Zinsen und sonstige 
Bezüge aus Aktien, Anteilen an Gesellschaften mit beschränkter 
Haftung oder an Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften und

 - Es handelt sich um Gewinnanteile (Dividenden) und sonstige Bezüge 
aus Aktien, Anteilen an Gesellschaften mit beschränkter Haftung 
oder an Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften und
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 - die Körperschaft ist mindestens zu einem Viertel unmittelbar am 

Grund- oder Stammkapital beteiligt.
 - die Körperschaft ist mindestens zu einem Zehntel mittel- oder 

unmittelbar am Grund- oder Stammkapital beteiligt.
 Dies gilt auch für ausländische Körperschaften, die die in der Anlage 2 

zu diesem Bundesgesetz vorgesehenen Voraussetzungen des Artikels 2 
der Richtlinie Nr. 90/435/EWG des Rates vom 23. Juli 1990 
(ABl. EG Nr. L 225 S. 6) in der jeweils geltenden Fassung erfüllen, 
wenn die Beteiligung während eines ununterbrochenen Zeitraumes von 
mindestens einem Jahr bestanden hat. Davon abweichend hat der 
Abzugsverpflichtete die Kapitalertragsteuer dann einzubehalten, wenn 
Gründe vorliegen, wegen derer der Bundesminister für Finanzen dies 
zur Verhinderung von Steuerverkürzung und Missbrauch (§ 22 der 
Bundesabgabenordnung) sowie in den Fällen verdeckter 
Ausschüttungen (§ 8 Abs. 2 des Körperschaftsteuergesetzes 1988) durch 
Verordnung anordnet.

 In diesen Fällen ist eine der Richtlinie entsprechende Entlastung von der 
Kapitalertragsteuer auf Antrag der Muttergesellschaft durch ein 
Steuerrückerstattungsverfahren herbeizuführen.

 3. a) Bei Zinserträgen aus Geldeinlagen und sonstigen Forderungen bei 
Kreditinstituten, wenn der Gläubiger der Kapitalerträge ein in- oder 
ausländisches Kreditinstitut ist. 

 3. a) Bei Einkünften aus Kapitalvermögen bei Kreditinstituten, wenn der 
Gläubiger der Einkünfte ein in- oder ausländisches Kreditinstitut ist. 

 b) Ausgleichszahlungen im Rahmen der Wertpapierleihe, die von einem 
Kreditinstitut an ein anderes Kreditinstitut geleistet werden. 

 b) Bei Ausgleichszahlungen und Leihgebühren im Sinne des § 27 Abs. 5 
Z 4, die von einem Kreditinstitut an ein anderes Kreditinstitut 
geleistet werden.

 4. Bei Zinserträgen aus Geldeinlagen und sonstigen Forderungen, die bei 
ausländischen Betriebsstätten von Kreditinstituten bestehen.

 4. Bei Einkünften aus Kapitalvermögen, das bei ausländischen 
Betriebsstätten von Kreditinstituten besteht.

 5. Bei Kapitalerträgen im Sinne des § 93 Abs. 2 Z 3 und Abs. 3, deren 
Empfänger keine natürliche Person ist, unter folgenden Voraussetzungen:

 5. Bei Einkünften gemäß § 27 Abs. 2 Z 1 lit. a bis c, deren Schuldner 
weder Wohnsitz noch Geschäftsleitung oder Sitz im Inland hat, sowie 
bei Einkünften gemäß § 27 Abs. 2, 3 und 4, unter folgenden 
Voraussetzungen:

 a) Der Empfänger der Einkünfte ist keine natürliche Person.
 a) Der Empfänger erklärt dem zum Abzug Verpflichteten bei Nachweis 

seiner Identität schriftlich, daß die Zinserträge als Betriebseinnahmen 
eines in- oder ausländischen Betriebes, ausgenommen eines 
Hoheitsbetriebes (§ 2 Abs. 5 des Körperschaftsteuergesetzes 1988) zu 
erfassen sind (Befreiungserklärung).

 b) Der Empfänger erklärt dem Abzugsverpflichteten unter Nachweis 
seiner Identität schriftlich, dass die Kapitaleinkünfte als 
Betriebseinnahmen eines in- oder ausländischen Betriebes, 
ausgenommen eines Hoheitsbetriebes (§ 2 Abs. 5 des 
Körperschaftsteuergesetzes 1988) zu erfassen sind 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
(Befreiungserklärung).

 b) Der Empfänger leitet eine Gleichschrift der Befreiungserklärung unter 
Angabe seiner Steuernummer im Wege des zum Abzug Verpflichteten 
dem zuständigen Finanzamt zu.

 c) Der Empfänger leitet eine Gleichschrift der Befreiungserklärung 
unter Angabe seiner Steuernummer im Wege des 
Abzugsverpflichteten dem zuständigen Finanzamt zu.

 c) Bei Kapitalerträgen gemäß § 93 Abs. 3 sind das Wertpapier und der 
Kupon auf dem Depot eines Kreditinstitutes hinterlegt.

 

Der Empfänger hat dem zum Abzug Verpflichtenten und dem 
zuständigen Finanzamt im Wege des zum Abzug Verpflichteten 
unverzüglich alle Umstände mitzuteilen, die dazu führen, daß die 
Kapitalerträge nicht mehr zu den Einnahmen eines in- oder ausländischen 
Betriebes gehören (Widerrufserklärung). Die Befreiung beginnt mit dem 
Vorliegen sämtlicher unter lit. a bis c angeführter Umstände und endet 
mit dem Wegfallen der Voraussetzung der lit. c, der Abgabe der 
Widerrufserklärung oder mit der Zustellung eines Bescheides, in dem 
festgestellt wird, daß die Befreiungserklärung unrichtig ist.

Der Empfänger hat dem Abzugsverpflichteten und dem zuständigen 
Finanzamt im Wege des Abzugsverpflichteten unverzüglich alle 
Umstände mitzuteilen, die dazu führen, dass die Kapitaleinkünfte nicht 
mehr zu den Einnahmen eines in- oder ausländischen Betriebes gehören 
(Widerrufserklärung). Die Befreiung beginnt mit dem Vorliegen 
sämtlicher unter lit. a bis c angeführter Umstände und endet mit dem 
Wegfallen der Voraussetzung der lit. c, mit der Abgabe der 
Widerrufserklärung oder mit der Zustellung eines Bescheides, in dem 
festgestellt wird, dass die Befreiungserklärung unrichtig ist.

 6. Bei folgenden Einkünften beschränkt Körperschaftsteuerpflichtiger im 
Sinne des § 1 Abs. 3 Z 2 und 3 des Körperschaftsteuergesetzes 1988:

 6. Bei folgenden Einkünften beschränkt Körperschaftsteuerpflichtiger im 
Sinne des § 1 Abs. 3 Z 2 und 3 des Körperschaftsteuergesetzes 1988:

 a) Beteiligungserträge im Sinne des § 10 des 
Körperschaftsteuergesetzes 1988,

 a) Beteiligungserträge im Sinne des § 10 des 
Körperschaftsteuergesetzes 1988,

 b) Einkünfte innerhalb eines Beteiligungsfonds (§ 1 des 
Beteiligungsfondsgesetzes), 

 b) Einkünfte innerhalb eines Beteiligungsfonds (§ 1 des 
Beteiligungsfondsgesetzes),

 c) Kapitalerträge im Sinne des § 93 Abs. 2 Z 3 und des § 93 Abs. 3, die  c) Einkünfte aus der Überlassung von Kapital gemäß § 27 Abs. 2 Z 2 
sowie für Einkünfte aus realisierten Wertsteigerungen im Sinne des 
§ 27 Abs. 3 und Einkünfte aus Derivaten im Sinne des § 27 Abs. 4, 
die 

 - innerhalb einer Veranlagungs- und Risikogemeinschaft einer 
befreiten Pensions- oder BV-Kasse

 - innerhalb einer Veranlagungs- und Risikogemeinschaft einer 
befreiten Pensions- oder BV-Kasse,

 - einer befreiten Unterstützungskasse - einer befreiten Unterstützungskasse,
 - einer befreiten Privatstiftung im Sinne des § 6 Abs. 4 des 

Körperschaftsteuergesetzes 1988,
 - einer befreiten Privatstiftung im Sinne des § 6 Abs. 4 des 

Körperschaftsteuergesetzes 1988,
 - einer Versorgungs- oder Unterstützungseinrichtung einer 

Körperschaft des öffentlichen Rechtes oder
 - einer Versorgungs- oder Unterstützungseinrichtung einer 

Körperschaft des öffentlichen Rechtes oder
 - einer von der unbeschränkten Steuerpflicht befreiten Körperschaft 

im Rahmen eines ebenfalls steuerbefreiten Betriebes (zB § 45 
 - einer von der unbeschränkten Steuerpflicht befreiten 

Körperschaft im Rahmen eines ebenfalls steuerbefreiten 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Abs. 2 der Bundesabgabenordnung) Betriebes (beispielsweise § 45 Abs. 2 der 

Bundesabgabenordnung)
nachweislich zuzurechnen sind, nachweislich zuzurechnen sind.

 d) Einkünfte einer Mittelstandsfinanzierungsgesellschaft im Rahmen des 
§ 5 Z 14 des Körperschaftsteuergesetzes 1988.

 d) Einkünfte einer Mittelstandsfinanzierungsgesellschaft im Rahmen des 
§ 5 Z 14 des Körperschaftsteuergesetzes 1988.

 e) Kapitalerträge auf Grund von Zuwendungen im Sinne des § 93 Abs. 2 
Z 1 lit. d, wenn die Einkünfte gemäß § 3 befreit sind oder der 
Empfänger unter § 4a fällt. 

 e) Kapitalerträge auf Grund von Zuwendungen im Sinne des § 27 Abs. 5 
Z 7, wenn die Einkünfte gemäß § 3 befreit sind oder der Empfänger 
unter § 4a fällt.

 f.) Einkünfte aus Substanzgewinnen, die im Sinne des § 40 Abs. 1 des 
Investmentfondsgesetzes 1993 Einkünfte gemäß § 30 des 
Einkommensteuergesetzes 1988 darstellen.

 

 7. Bei Kapitalerträgen aus jungen Aktien und Genußscheinen, wenn die 
Voraussetzungen des § 27 Abs. 3 vorliegen.

 7. Bei Kapitalerträgen gemäß § 27 Abs. 5 Z 5 und 6 und § 27 Abs. 6 Z 1 
lit. b. 

 8. Bei Kapitalerträgen aus Forderungswertpapieren, die von internationalen 
Finanzinstitutionen vor dem 1. Oktober 1992 begeben worden sind. 

 8. Bei Kapitalerträgen aus Forderungswertpapieren im Sinne des § 93 
Abs. 3 in der Fassung vor dem Budgetbegleitgesetz 2011, BGBl. I 
Nr. xxx/2010, die von internationalen Finanzinstitutionen vor dem 
1. Oktober 1992 begeben worden sind.

 9. Bei der Ausgabe von Anteilsrechten auf Grund einer Kapitalerhöhung 
aus Gesellschaftsmitteln (§ 3 Abs. 1 Z 29).

 9. Bei der Ausgabe von Anteilsrechten auf Grund einer Kapitalerhöhung 
aus Gesellschaftsmitteln (§ 3 Abs. 1 Z 29).

 10. Bei Kapitalerträgen im Sinne des § 93 Abs. 2 Z 1 lit. e, des § 93 Abs. 2 
Z 3 und des § 93 Abs. 3, die 

 10. Bei Einkünften im Sinne des § 27 Abs. 2 Z 1 lit. a bis c, deren Schuldner 
weder Wohnsitz noch Geschäftsleitung oder Sitz im Inland hat, sowie 
bei Einkünften im Sinne des § 27 Abs. 2 Z 2 und des § 27 Abs. 3 und 4, 
die 

 - einem Kapitalanlagefonds im Sinne des 
Investmentfondsgesetzes 1993,

 - einem Kapitalanlagefonds im Sinne des Investmentfondsgesetzes, 

 - einem Immobilienfonds im Sinne des Immobilien-
Investmentfondsgesetzes 

 - einem Immobilienfonds im Sinne des Immobilien-
Investmentfondsgesetzes

zugehen. Dies gilt auch für Ausschüttungen von inländischen 
Grundstücks–Gesellschaften im Sinne der §§ 23 ff des Immobilien-
Investmentfondgesetzes an Immobilienfonds im Sinne des Immobilien-
Investmentfondsgesetzes, soweit die Ausschüttungen auf 
Veräußerungsgewinne von Immobilienveräußerungen zurückzuführen 
sind.

zugehen. Dies gilt auch für Ausschüttungen von inländischen 
Grundstücks–Gesellschaften im Sinne der §§ 23 ff des Immobilien-
Investmentfondsgesetzes an Immobilienfonds im Sinne des Immobilien-
Investmentfondsgesetzes, soweit die Ausschüttungen auf 
Veräußerungsgewinne von Immobilienveräußerungen zurückzuführen 
sind. 

 11. Bei Kapitalerträgen im Sinne des § 93 Abs. 2 Z 1 lit. a, b, c und e, des 11. Bei tatsächlich ausgeschütteten Erträgen und als ausgeschüttet geltenden 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
§ 93 Abs. 2 Z 3, des § 93 Abs. 3 und des § 93 Abs. 4 Z 1, 2 und 4, die 
einer nicht unter § 5 Z 6 oder nicht unter § 7 Abs. 3 des 
Körperschaftsteuergesetzes 1988 fallenden Privatstiftung zugehen.

Erträgen aus

 12. Kapitalerträge im Sinne des § 98 Abs. 1 Z 5 lit. d, soweit es sich um 
Immobilien eines Immobilienfonds handelt, dessen Anteile im In- oder 
Ausland sowohl in rechtlicher als auch in tatsächlicher Hinsicht an einen 
unbestimmten Personenkreis angeboten werden.

 - einem Kapitalanlagefonds im Sinne des 
Investmentfondsgesetzes, 

  - einem Immobilienfonds im Sinne des Immobilien-
Investmentfondsgesetzes,

 soweit die Erträge aus Einkünften im Sinne des § 27 Abs. 2 Z 1 lit. a bis 
c bestehen, deren Schuldner Wohnsitz, Geschäftsleitung oder Sitz im 
Inland hat.

  12. Bei Einkünften im Sinne des § 27 Abs. 2 Z 1 lit. a bis c, deren Schuldner 
weder Wohnsitz noch Geschäftsleitung oder Sitz im Inland hat, sowie 
bei Einkünften im Sinne des § 27 Abs. 2 Z 2, des § 27 Abs. 5 Z 1, 2 und 
4 und des § 27 Abs. 3 und 4, die einer nicht unter § 5 Z 6 oder nicht 
unter § 7 Abs. 3 des Körperschaftsteuergesetzes 1988 fallenden 
Privatstiftung zugehen.

  13. Bei folgenden Einkünften aus Kapitalvermögen von beschränkt 
Steuerpflichtigen und gemäß § 1 Abs. 3 Z 1 des 
Körperschaftsteuergesetzes 1988 beschränkt 
Körperschaftsteuerpflichtigen:

  - Einkünften, die im Rahmen der beschränkten Steuerpflicht gemäß 
§ 98 Abs. 1 Z 5 nicht steuerpflichtig sind;

  - Einkünften aus realisierten Wertsteigerungen von Kapitalvermögen 
gemäß § 98 Abs. 1 Z 5 lit. e.

§ 94a. (1) Der zum Abzug Verpflichtete (§ 95 Abs. 3) hat insoweit keine 
Kapitalertragsteuer abzuziehen, als folgende Voraussetzungen vorliegen:

 

 1. Der zum Abzug Verpflichtete ist eine unbeschränkt steuerpflichtige 
Kapitalgesellschaft oder eine Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft 
(Tochtergesellschaft), an deren Grund-, Stamm- oder 
Genossenschaftskapital eine unter die Z 3 fallende Muttergesellschaft 
nachweislich in Form von Gesellschaftsanteilen unmittelbar zu 
mindestens einem Zehntel beteiligt ist.
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 2. Bei den Kapitalerträgen handelt es sich um Gewinnanteile (Dividenden), 

Zinsen und sonstige Bezüge aus Aktien, Anteilen an Gesellschaften mit 
beschränkter Haftung oder Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften.

 

 3. Die Muttergesellschaft ist eine ausländische Gesellschaft, die die in der 
Anlage 2 zu diesem Bundesgesetz vorgesehenen Voraussetzungen des 
Artikels 2 der Richtlinie Nr. 90/435/EWG des Rates vom 23. Juli 1990 
(ABl. EG Nr. L 225 S. 6) in der jeweils geltenden Fassung erfüllt.

 

 4. Die in Z 1 genannte Beteiligung muß während eines ununterbrochenen 
Zeitraumes von mindestens einem Jahr bestehen.

 

(2) Abweichend von Abs. 1 hat der zum Abzug Verpflichtete die 
Kapitalertragsteuer in folgenden Fällen einzubehalten:

 

 1. Im Zeitpunkt der Gewinnausschüttung ist die Frist von einem Jahr 
(Abs. 1 Z 4) noch nicht abgelaufen.

 

 2. Es liegen Gründe vor, wegen derer der Bundesminister für Finanzen dies 
zur Verhinderung von Steuerhinterziehungen und Mißbräuchen (§ 22 der 
Bundesabgabenordnung) sowie in den Fällen verdeckter Ausschüttungen 
(§ 8 Abs. 2 des Körperschaftsteuergesetzes 1988 durch Verordnung 
anordnet.

 

In diesen Fällen ist eine der Richtlinie (Abs. 1 Z 3) entsprechende Entlastung von 
der Kapitalertragsteuer auf Antrag der Muttergesellschaft durch ein 
Steuerrückerstattungsverfahren herbeizuführen.

 

Höhe und Einbehaltung der Kapitalertragsteuer Schuldner und Abzugsverpflichteter 
§ 95. (1) Die Kapitalertragsteuer beträgt 25%. § 95.  
(2) Schuldner der Kapitalertragsteuer ist der Empfänger der Kapitalerträge. 

Die Kapitalertragsteuer ist durch Abzug einzubehalten. Der zum Abzug 
Verpflichtete (Abs. 3) haftet dem Bund für die Einbehaltung und Abfuhr der 
Kapitalertragsteuer. Bei Kapitalerträgen gemäß § 93 Abs. 3 Z 5, bei denen die 
Kapitalertragsteuer auf Grundlage von Meldungen gemäß § 40 Abs. 2 Z 2 vierter 
Satz des Investmentfondsgesetzes 1993 und gemäß § 40 Abs. 2 Z 2 dritter Satz 
des Immobilien-Investmentfondsgesetzes einbehalten wird, geht die Haftung für 
die Richtigkeit der gemeldeten Beträge auf den Rechtsträger des ausländischen 
Kapitalanlagefonds über. Wird Kapitalertragsteuer auf Grundlage von Meldungen 
gemäß § 40 Abs. 2 Z 2 fünfter Satz des Investmentfondsgesetzes 1993 und gemäß 
§ 40 Abs. 2 Z 2 vierter Satz des Immobilien-Investmentfondsgesetzes 

(1) Schuldner der Kapitalertragsteuer ist der Empfänger der Kapitalerträge. 
Der Abzugsverpflichtete (Abs. 2) haftet dem Bund für die Einbehaltung und 
Abfuhr der Kapitalertragsteuer. Wird Kapitalertragsteuer auf Grundlage von 
Meldungen gemäß § 40 Abs. 2 Z 2 des Investmentfondsgesetzes und gemäß § 40 
Abs. 2 Z 1 des Immobilien-Investmentfondsgesetzes einbehalten, haften für die 
Richtigkeit der gemeldeten Beträge der Rechtsträger des ausländischen 
Kapitalanlagefonds und der steuerliche Vertreter zur ungeteilten Hand. 
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einbehalten, haften für die Richtigkeit der gemeldeten Beträge der Rechtsträger 
des ausländischen Kapitalanlagefonds und der steuerliche Vertreter zur 
ungeteilten Hand.

(3) Zum Abzug der Kapitalertragsteuer ist verpflichtet: (2) Abzugsverpflichteter ist:
 1. Bei inländischen Kapitalerträgen (§ 93 Abs. 2) der Schuldner der 

Kapitalerträge. 
 2. Bei im Inland bezogenen Kapitalerträgen aus Forderungswertpapieren 

(§ 93 Abs. 3) die kuponauszahlende Stelle. Kuponauszahlende Stelle ist 
 - das Kreditinstitut, das an den Kuponinhaber Kapitalerträge im 

Zeitpunkt der Fälligkeit und anteilige Kapitalerträge anläßlich der 
Veräußerung des Wertpapiers auszahlt, 

 - der inländische Emittent, der an den Kuponinhaber solche 
Kapitalerträge auszahlt, 

 - die Zweigstelle eines Dienstleisters mit Sitz in einem 
Mitgliedstaat, der auf Grund der Richtlinie 2006/48/EG, ABl. Nr. 
L 177 vom 30.06.2006, oder auf Grund der Richtlinie 
2004/39/EG, ABl. Nr. L 145 vom 21.04.2004, in der Fassung der 
Richtlinie 2006/31/EG, ABl. Nr. L 114 vom 05.04.2006, zur 
Erbringung von Wertpapierdienstleistungen und 
Nebendienstleistungen im Inland berechtigt ist. 

 3. Ein Dritter, der Kapitalerträge im Sinne des § 93 Abs. 4 gewährt. 
 4. Bei ausländischen Kapitalerträgen im Sinne des § 93 Abs. 2 Z 1 lit. a bis 

c das Kreditinstitut, das die Kapitalerträge auszahlt. 

 1. Bei Einkünften aus der Überlassung von Kapital, einschließlich 
tatsächlich ausgeschütteten Erträgen und als ausgeschüttet geltenden 
Erträgen aus einem Kapitalanlagefonds im Sinne des 
Investmentfondsgesetzes oder einem Immobilienfonds im Sinne des 
Immobilien-Investmentfondsgesetzes: 

 a) Der Schuldner der Kapitalerträge, wenn dieser Wohnsitz, 
Geschäftsleitung oder Sitz im Inland hat und es sich um Einkünfte 
aus der Überlassung von Kapital gemäß § 27 Abs. 2 Z 1, § 27 Abs. 5 
Z 7 oder Zinsen aus Geldeinlagen bei Kreditinstituten und aus 
sonstigen Forderungen gegenüber Kreditinstituten handelt; 

 b) die auszahlende Stelle in allen anderen Fällen. Auszahlende Stelle ist: 
 – das Kreditinstitut, das an den Kuponinhaber Kapitalerträge im 

Zeitpunkt der Fälligkeit und anteilige Kapitalerträge anlässlich 
der Veräußerung des Wertpapiers auszahlt, 

 – der inländische Emittent, der an den Kuponinhaber solche 
Kapitalerträge auszahlt, 

 – die Zweigstelle eines Dienstleisters mit Sitz in einem 
Mitgliedstaat, der auf Grund der Richtlinie 2006/48/EG, 
ABl. Nr. L 177 vom 30.6.2006, oder auf Grund der 
Richtlinie 2004/39/EG, ABl. Nr. L 145 vom 21.4.2004, in der 
Fassung der Richtlinie 2006/31/EG, ABl. Nr. L 114 vom 
5.4.2006, zur Erbringung von Wertpapierdienstleistungen und 
Nebendienstleistungen im Inland berechtigt ist. 

 – Ein Dritter, der Kapitalerträge im Sinne des § 27 Abs. 5 Z 1 und 
2 gewährt. 

 – Bei ausländischen Kapitalerträgen im Sinne des § 27 Abs. 2 Z 1 
lit. a bis c das Kreditinstitut, das die Kapitalerträge auszahlt.

  2. Bei Einkünften aus realisierten Wertsteigerungen von Kapitalvermögen 
und bei Einkünften aus Derivaten: 
a) Die inländische depotführende Stelle.
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 b) Die inländische auszahlende Stelle, wenn keine inländische 

depotführende Stelle vorliegt, es sich bei der depotführenden Stelle 
um eine Betriebsstätte der auszahlenden Stelle oder ein 
konzernzugehöriges Unternehmen handelt und die auszahlende Stelle 
in Zusammenarbeit mit der depotführenden Stelle die Realisierung 
abwickelt und die Erlöse aus realisierten Wertsteigerungen von 
Kapitalvermögen, aus dem Differenzausgleich, aus der Veräußerung 
von Derivaten oder die Stillhalterprämie gutschreibt. 

Als inländische depotführende oder auszahlende Stellen kommen in 
Betracht: 

 - Kreditinstitute im Sinne des Bankwesengesetzes (§ 1 BWG), 
 - Zweigstellen eines Kreditinstituts aus Mitgliedstaaten (§ 9 

BWG), 
 - Zweigstellen eines Dienstleisters mit Sitz in einem Mitgliedstaat, 

der auf Grund der Richtlinie 2006/48/EG, ABl. Nr. L 177 vom 
30.6.2006, oder auf Grund der Richtlinie 2004/39/EG, 
ABl. Nr. L 145 vom 21.4.2004, in der Fassung der 
Richtlinie 2006/31/EG, ABl. Nr. L 114 vom 5.4.2006, zur 
Erbringung von Wertpapierdienstleistungen und 
Nebendienstleistungen im Inland berechtigt ist.

(4) Der zum Abzug Verpflichtete hat die Kapitalertragsteuer im Zeitpunkt 
des Zufließens der Kapitalerträge abzuziehen. Die Kapitalerträge gelten für 
Zwecke der Einbehaltung der Kapitalertragsteuer als zugeflossen:

(3) Der Abzugsverpflichtete hat die Kapitalertragsteuer im Zeitpunkt des 
Zufließens der Kapitalerträge abzuziehen. Die Kapitalerträge gelten für Zwecke 
der Einbehaltung der Kapitalertragsteuer als zugeflossen:

 1. Bei Kapitalerträgen, deren Ausschüttung von einer Körperschaft oder 
deren Zuwendung durch eine nicht unter § 5 Z 6 des 
Körperschaftsteuergesetzes 1988 fallende Privatstiftung beschlossen 
wird, an jenem Tag, der im Beschluss als Tag der Auszahlung bestimmt 
ist. Wird im Beschluß kein Tag der Auszahlung bestimmt, so gilt der Tag 
nach der Beschlußfassung als Zeitpunkt des Zufließens.

 1. Bei Kapitalerträgen, deren Ausschüttung von einer Körperschaft oder 
deren Zuwendung durch eine nicht unter § 5 Z 6 des 
Körperschaftsteuergesetzes 1988 fallende Privatstiftung beschlossen 
wird, an jenem Tag, der im Beschluss als Tag der Auszahlung bestimmt 
ist. Wird im Beschluss kein Tag der Auszahlung bestimmt, gilt der Tag 
nach der Beschlussfassung als Zeitpunkt des Zufließens.

 2. Bei Einkünften aus der Beteiligung an einem Unternehmen als stiller 
Gesellschafter in jenem Zeitpunkt, der im Beteiligungsvertrag als 
Zeitpunkt der Ausschüttung bestimmt ist. Wird im Beteiligungsvertrag 
darüber keine Vereinbarung getroffen, so gilt als Zeitpunkt des 
Zufließens der Tag nach Aufstellung des Jahresabschlusses oder einer 
sonstigen Feststellung des Gewinnanteiles des stillen Gesellschafters.
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 3. Bei Kapitalerträgen aus Forderungswertpapieren im Zeitpunkt der 

Fälligkeit der Kapitalerträge und im Zeitpunkt des Zufließens (§ 19) 
anteiliger Kapitalerträge anläßlich der Veräußerung des Wertpapiers oder 
des Wertpapierkupons. Die Meldung des Eintritts von Umständen, die 
die Abzugspflicht beenden oder begründen (insbesondere 
Befreiungserklärung oder Widerrufserklärung), die Zustellung eines 
Bescheides im Sinne des § 94 Z 5 letzter Satz, die Entnahme aus dem 
Depot oder die Übertragung auf ein anderes Depot, ausgenommen auf ein 
inländisches Depot desselben Steuerpflichtigen beim selben Kreditinstitut 
gilt als Veräußerung. 

 4. Bei anderen Kapitalerträgen, insbesondere bei Zinserträgen aus 
Geldeinlagen und sonstigen Forderungen bei Kreditinstituten, nach 
Maßgabe des § 19. Bei Meldung des Eintritts von Umständen, die die 
Abzugspflicht beenden oder begründen (insbesondere 
Befreiungserklärung oder Widerrufserklärung), oder bei Zustellung eines 
Bescheides im Sinne des § 94 Z 5 letzter Satz gilt der Zinsertrag, der auf 
den Zeitraum vom letzten Zufließen gemäß § 19 bis zur Meldung oder 
Zustellung entfällt, als zugeflossen. 

 5. Bei Kapitalerträgen im Sinne des § 93 Abs. 2 Z 1 lit. e im Zeitpunkt des 
Zufließens nach Maßgabe des § 19. 

 2. Bei anderen Kapitalerträgen aus der Überlassung von Kapital 
 - nach Maßgabe des § 19, wenn es sich um Zinserträge aus 

Geldeinlagen bei Kreditinstituten handelt, 
 - im Zeitpunkt der Fälligkeit der Kapitalerträge bei allen sonstigen 

Kapitalerträgen aus der Überlassung von Kapital. 
Bei Meldung des Eintritts von Umständen, die die Abzugspflicht 
beenden oder begründen (insbesondere Depotentnahme, 
Befreiungserklärung oder Widerrufserklärung), oder bei Zustellung 
eines Bescheides im Sinne des § 94 Abs. 1 Z 5 letzter Satz gelten der 
Zinsertrag, der auf den Zeitraum vom letzten Zufließen gemäß § 19 bis 
zur Meldung oder Zustellung entfällt, bzw. die anteiligen Kapitalerträge 
als zugeflossen. 

 3. Bei Kapitalerträgen gemäß § 27 Abs. 3 und 4 nach Maßgabe des § 19, 
im Falle der Entnahme aus dem Depot im Sinne des § 27 Abs. 6 Z 1 
lit. a im Entnahmezeitpunkt. Der Abzugsverpflichtete kann die 
herauszugebenden Wirtschaftsgüter und Derivate im Sinne des § 27 
Abs. 3 und 4 bis zum Ersatz der voraussichtlich anfallenden 
Kapitalertragsteuer durch den Schuldner zurückbehalten.

(5) Dem Empfänger der Kapitalerträge ist die Kapitalertragsteuer 
ausnahmsweise vorzuschreiben, wenn 

(4) Dem Empfänger der Kapitalerträge ist die Kapitalertragsteuer 
ausnahmsweise vorzuschreiben, wenn

 1. der zum Abzug Verpflichtete die Kapitalerträge nicht vorschriftsmäßig 
gekürzt hat oder 

 1. der Abzugsverpflichtete die Kapitalerträge nicht vorschriftsmäßig 
gekürzt hat oder

 2. der Empfänger weiß, daß der Schuldner die einbehaltene 
Kapitalertragsteuer nicht vorschriftsmäßig abgeführt hat und dies dem 
Finanzamt nicht unverzüglich mitteilt.

 2. der Empfänger weiß, dass der Schuldner die einbehaltene 
Kapitalertragsteuer nicht vorschriftsmäßig abgeführt hat und dies dem 
Finanzamt nicht unverzüglich mitteilt.

(6) Werden Kapitalerträge rückgängig gemacht, dann sind von dem zum 
Abzug Verpflichteten die entsprechenden Beträge an Kapitalertragsteuer 
gutzuschreiben. Die gutgeschriebene Kapitalertragsteuer darf die von den 
rückgängig gemachten Kapitalerträgen erhobene oder zu erhebende 
Kapitalertragsteuer nicht übersteigen. 

 

(7) Eine Gutschrift von Kapitalertragsteuer für Kapitalerträge im Sinne des 
Abs. 4 Z 3 hat durch die kuponauszahlende Stelle (Abs. 3 Z 2) in folgenden 
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Fällen zu erfolgen:
 1. Bei Übernahme eines Wertpapiers durch eine in Abs. 3 Z 2 erster und 

zweiter Teilstrich genannte Institution zur Verwahrung und Verwaltung, 
sofern es sich bei dieser nicht um einen Drittverwahrer im Sinne des § 3 
Depotgesetz handelt, und wenn für die Kapitalerträge ein 
Kapitalertragsteuerabzug vorzunehmen ist. Eine Gutschrift steht bei 
Depotübertragungen von einem inländischen Depot auf ein anderes 
inländisches Depot desselben Steuerpflichtigen beim selben Kreditinstitut 
nicht zu.

 

 2. Bei Meldung des Eintritts von Umständen, die die Abzugspflicht 
begründen.

 

Abfuhr der Kapitalertragsteuer Abfuhr der Kapitalertragsteuer 
§ 96. (1) Die Kapitalertragsteuer ist innerhalb folgender Zeiträume 

abzuführen:
§ 96. (1) Die Kapitalertragsteuer ist innerhalb folgender Zeiträume 

abzuführen: 
 1. Bei Kapitalerträgen gemäß § 93 Abs. 2 Z 1 und 2 hat der zum Abzug 

Verpflichtete (§ 95 Abs. 3) die einbehaltenen Steuerbeträge abzüglich 
gutgeschriebener Beträge unter der Bezeichnung „Kapitalertragsteuer” 
binnen einer Woche nach dem Zufließen der Kapitalerträge abzuführen, 
und zwar auch dann, wenn der Gläubiger die Einforderung des 
Kapitalertrages (zum Beispiel die Einlösung der Gewinnanteilscheine) 
unterläßt.

 1. a) Bei Einkünften aus der Überlassung von Kapital gemäß § 27 Abs. 2 
Z 1 und § 27 Abs. 5 Z 7 hat der Abzugsverpflichtete (§ 95 Abs. 2) die 
einbehaltenen Steuerbeträge unter der Bezeichnung 
„Kapitalertragsteuer” binnen einer Woche nach dem Zufließen der 
Kapitalerträge abzuführen, und zwar auch dann, wenn der Gläubiger die 
Einforderung des Kapitalertrages (zum Beispiel die Einlösung der 
Gewinnanteilscheine) unterlässt.

  b) Bei Zinsen aus Geldeinlagen bei Kreditinstituten und aus sonstigen 
Forderungen gegenüber Kreditinstituten hat der Abzugsverpflichtete 
am 15. Dezember jeden Jahres eine Vorauszahlung zu entrichten. Der 
Berechnung der Vorauszahlung sind folgende Werte zugrunde zu 
legen: 

  - Der Bestand an laufend verzinsten Geldeinlagen und sonstigen 
Forderungen zum letzten vorangegangenen Jahresabschluss.

  - Das bis 1. Dezember des laufenden Kalenderjahres ermittelte 
jeweilige arithmetische Mittel der den laufend verzinsten 
Einlagen und sonstigen Forderungen zuzuordnenden Zinssätze 
des laufenden Kalenderjahres.

  - Der bis 30. Oktober des laufenden Jahres angefallene 
Zinsaufwand für nicht laufend verzinste Geldeinlagen und 
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sonstige Forderungen. Dieser Zinsaufwand ist um 15% zu 
erhöhen.

 Die Vorauszahlung beträgt 90% der aus diesen Werten errechneten 
Jahressteuer. Die restliche Kapitalertragsteuer ist am 30. September 
des Folgejahres zu entrichten.

  c) Bei allen anderen kapitalertragsteuerpflichtigen Einkünften aus der 
Überlassung von Kapital hat der Abzugsverpflichtete die in einem 
Kalendermonat einbehaltenen Steuerbeträge unter der Bezeichnung 
„Kapitalertragsteuer” spätestens am 15. Tag nach Ablauf des 
folgenden Kalendermonates abzuführen.

 2. Bei Kapitalerträgen gemäß § 93 Abs. 2 Z 3 hat der zum Abzug 
Verpflichtete am 15. Dezember jeden Jahres eine Vorauszahlung zu 
entrichten. Der Berechnung der Vorauszahlung sind folgende Werte 
zugrunde zu legen: 

 

 - Der Bestand an laufend verzinsten Geldeinlagen und sonstigen 
Forderungen zum letzten vorangegangenen Jahresabschluß. 

 - Das bis 1. Dezember des laufenden Kalenderjahres ermittelte jeweilige 
arithmetische Mittel der den laufend verzinsten Einlagen und 
sonstigen Forderungen zuzuordnenden Zinssätze des laufenden 
Kalenderjahres. 

 - Der bis 30. Oktober des laufenden Jahres angefallene Zinsaufwand für 
nicht laufend verzinste Geldeinlagen und sonstige Forderungen. Dieser 
Zinsaufwand ist um 15% zu erhöhen. 

Die Vorauszahlung beträgt 90% der aus diesen Werten errechneten 
Jahressteuer. Die restliche Kapitalertragsteuer ist am 30. September des 
Folgejahres zu entrichten. 

 

 3. Bei Kapitalerträgen gemäß § 93 Abs. 3 hat der zum Abzug Verpflichtete 
die in einem Kalendermonat einbehaltenen Steuerbeträge abzüglich 
gutgeschriebener Beträge unter der Bezeichnung „Kapitalertragsteuer” 
spätestens am 15. Tag nach Ablauf des folgenden Kalendermonates 
abzuführen.

 2. Bei Einkünften aus realisierten Wertsteigerungen von Kapitalvermögen 
und bei Einkünften aus Derivaten hat der Abzugsverpflichtete die 
einbehaltenen Steuerbeträge unter der Bezeichnung 
„Kapitalertragsteuer“ spätestens am 15. Tag nach Ablauf des folgenden 
Kalendermonats abzuführen.

(2) Die Kapitalertragsteuer ist an das Finanzamt des zum Abzug 
Verpflichteten abzuführen. Ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts zum 
Abzug verpflichtet, ist für die Erhebung jenes Finanzamt örtlich zuständig, in 

(2) Die Kapitalertragsteuer ist an das für die Erhebung der Einkommen- 
oder Körperschaftsteuer des Abzugsverpflichteten zuständige Finanzamt 
abzuführen. Ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts zum Abzug 
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dessen Bereich die Zahlstelle liegt. verpflichtet, ist für die Erhebung jenes Finanzamt örtlich zuständig, in dessen 

Bereich die Zahlstelle liegt.
(3) Der zum Abzug Verpflichtete hat innerhalb der im Abs. 1 festgesetzten 

Frist dem Finanzamt eine Anmeldung nach dem amtlichen Vordruck 
einzureichen. Bei Einkünften aus der Beteiligung an einem Unternehmen als 
stiller Gesellschafter ist diese Anmeldung in doppelter Ausfertigung einzureichen. 
Die Anmeldung ist innerhalb der im Abs. 1 angeführten Fristen auch dann 
einzureichen, wenn ein Steuerabzug nicht vorzunehmen ist. In diesem Fall ist das 
Unterbleiben des Steuerabzugs zu begründen.

(3) Der Abzugsverpflichtete hat innerhalb der im Abs. 1 festgesetzten Frist 
dem Finanzamt eine Anmeldung nach dem amtlichen Vordruck einzureichen. 
Die Anmeldung ist innerhalb der im Abs. 1 angeführten Fristen auch dann 
einzureichen, wenn ein Steuerabzug nicht vorzunehmen ist. In diesem Fall ist das 
Unterbleiben des Steuerabzugs zu begründen. 

(4) Der zum Abzug Verpflichtete hat dem Empfänger eine Bescheinigung 
über die Höhe der Kapitalerträge und des Steuerbetrages, über den Zahlungstag 
und über die Zeit, für welche die Kapitalerträge gezahlt worden sind, zu erteilen 
und hierin das Finanzamt, an das der Steuerbetrag abgeführt worden ist, 
anzugeben. Diese Verpflichtung des zum Abzug Verpflichteten entfällt, wenn 
Kapitalerträge für seine Rechnung durch ein Kreditinstitut gezahlt werden und 
wenn über die Zahlung eine der Bescheinigung gleichartige Bestätigung erteilt 
wird. 

(4) Der Abzugsverpflichtete hat dem Empfänger der Kapitalerträge eine 
Bescheinigung über die Höhe der Einkünfte und des Steuerbetrages, über den 
Zahlungstag und über die Zeit, für welche die Einkünfte gezahlt worden sind, zu 
erteilen und hierin das Finanzamt, an das der Steuerbetrag abgeführt worden ist, 
anzugeben. Diese Verpflichtung des Abzugsverpflichteten entfällt, wenn 
Kapitalerträge für seine Rechnung durch ein Kreditinstitut gezahlt werden und 
wenn über die Zahlung eine der Bescheinigung gleichartige Bestätigung erteilt 
wird.

(5) Das Finanzamt hat die Abfuhr der Steuerabzugsbeträge in geeigneter 
Form zu überwachen.

 

Steuerabgeltung Steuerabgeltung 
§ 97. (1) Für natürliche Personen und für Körperschaften, soweit die 

Körperschaften Einkünfte aus Kapitalvermögen beziehen, gilt die 
Einkommensteuer (Körperschaftsteuer) für Kapitalerträge gemäß § 93 Abs. 2 Z 3 
sowie Abs. 3 die der Kapitalertragsteuer unterliegen, durch den Steuerabzug als 
abgegolten. Für natürliche Personen gilt dies auch für Kapitalerträge gemäß § 93 
Abs. 2 Z 1 und für ausgeschüttete Beträge aus Anteilsscheinen an einem 
Kapitalanlagefonds im Sinne des Investmentfondsgesetzes 1963 sowie im Sinne 
des Investmentfondsgesetzes 1993, soweit die ausgeschütteten Beträge aus 
Kapitalerträgen gemäß § 93 Abs. 2 Z 1 bestehen. Unter die Steuerabgeltung fallen 
Forderungswertpapiere im Sinne des § 93 Abs. 3 Z 1 bis 3, § 93 Abs. 3 Z 5, 
soweit Anteilsrechte an Immobilienfonds vorliegen, und § 93 Abs. 3 Z 6 sowie 
diesen entsprechende Genussrechte nur dann, wenn bei ihrer Begebung sowohl in 
rechtlicher Hinsicht als auch in tatsächlicher Hinsicht einem unbestimmten 
Personenkreis angeboten werden. Kapitalerträge gemäß § 93 Abs. 2 Z 1 lit. e 

§ 97. (1) Für natürliche Personen und für nicht unter § 7 Abs. 3 des 
Körperschaftsteuergesetzes 1988 fallende Körperschaften, gilt die 
Einkommensteuer (Körperschaftsteuer) für 
 - Einkünfte aus der Überlassung von Kapital gemäß § 27 Abs. 2 Z 1 und 

2; 
 - Einkünfte aus realisierten Wertsteigerungen von Kapitalvermögen 

gemäß § 27 Abs. 3 und 
 - Einkünfte aus Derivaten gemäß § 27 Abs. 4 
durch die Kapitalertragsteuer als abgegolten, ausgenommen in den Fällen der 
Regelbesteuerungsoption (§ 27a Abs. 5) und der Verlustausgleichsoption 
(Abs. 2). Die Steuerabgeltung gilt auch für als ausgeschüttet geltende Erträge aus 
Anteilsscheinen an einem Kapitalanlagefonds im Sinne des 
Investmentfondsgesetzes, soweit diese aus den genannten Einkünften bestehen, 
sowie für als ausgeschüttet geltende Erträge aus Immobilien-Investmentfonds. 
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sowie ausgeschüttete oder als ausgeschüttet geltende Beträge eines in- oder 
ausländischen Kapitalanlagefonds im Sinne des Investmentfondsgesetzes 1963 
sowie des Investmentfondsgesetzes 1993, soweit sie aus Kapitalerträgen gemäß 
§ 93 Abs. 2 Z 1 lit. e bestehen, unterliegen nicht der Steuerabgeltung, wenn sie 
durch eine gemäß § 37 Abs. 8 ergangene Verordnung von der Versteuerung mit 
einem besonderen Steuersatz ausgenommen wurden.

Die Steuerabgeltung gilt nicht für Einkünfte aus realisierten Wertsteigerungen 
von Kapitalvermögen (§ 27 Abs. 3) und Einkünften aus Derivaten (§ 27 Abs. 4), 
soweit diese zu den Einkünften im Sinne des § 2 Abs. 3 Z 1 bis 4 gehören. 

 (2) Zum Zwecke der Durchführung des Verlustausgleichs (§ 27 Abs. 8) sind 
auf Antrag die der Kapitalertragsteuer unterliegenden Einkünfte aus 
Kapitalvermögen mit dem besonderen Steuersatz gemäß § 27a Abs. 1 zu 
veranlagen (Verlustausgleichsoption). Dabei ist die Kapitalertragsteuer auf 
Antrag auf die zu erhebende Einkommensteuer anzurechnen und mit dem 
übersteigenden Betrag zu erstatten. Eine solche Anrechnung und Erstattung ist 
weiters bei Erhebung der Kapitalertragsteuer von Einkünften vorzunehmen, 
hinsichtlich derer in Anwendung eines Doppelbesteuerungsabkommens eine 
über das entrichtete Ausmaß hinausgehende Anrechnung ausländischer Steuer 
beantragt wird. Der Antrag kann innerhalb von fünf Kalenderjahren ab dem Ende 
des Veranlagungsjahres gestellt werden. Für die Berechnung des zu erstattenden 
Betrages gilt Folgendes: 
 1. Die Kapitalerträge sind ohne jeden Abzug anzusetzen. Dies gilt 

ungeachtet des § 20 Abs. 2 nicht hinsichtlich jener Kapitalerträge, für 
die eine über das entrichtete Ausmaß hinausgehende Anrechnung 
ausländischer Steuern beantragt wird. 

 2. Die Anrechnung ist betraglich insoweit ausgeschlossen, als der 
Steuerpflichtige den Anspruch auf einen Alleinverdienerabsetzbetrag 
oder einen Kinderabsetzbetrag vermittelt.

(2) Für natürliche Personen und für Körperschaften, soweit die 
Körperschaften Einkünfte aus Kapitalvermögen beziehen, gilt die 
Einkommensteuer (Körperschaftsteuer) für im Inland bezogene Kapitalerträge aus 
Forderungswertpapieren, die nicht der Kapitalertragsteuer unterliegen, durch 
einen der kuponauszahlenden Stelle in Höhe der Kapitalertragsteuer freiwillig 
geleisteten Betrag als abgegolten. Der Steuerpflichtige muß dazu der 
kuponauszahlenden Stelle unverzüglich den unwiderruflichen Auftrag erteilen, 
den Betrag wie eine Kapitalertragsteuer abzuführen. Der Betrag gilt als 
Kapitalertragsteuer von Kapitalerträgen gemäß § 93 Abs. 3. Unter die 
Steuerabgeltung fallen Forderungswertpapiere im Sinne des § 93 Abs. 3 Z 1 bis 3 

 

981 der B
eilagen X

X
IV

. G
P - R

egierungsvorlage - T
extgegenüberstellung

142 von 617



143 von 617 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
sowie diesen entsprechende Genußrechte nur dann, wenn sie bei ihrer Begebung 
sowohl in rechtlicher Hinsicht als auch in tatsächlicher Hinsicht einem 
unbestimmten Personenkreis angeboten werden.

(3) Soweit die Steuer nach Abs. 1 oder 2 abgegolten ist, sind die 
Kapitalerträge weder beim Gesamtbetrag der Einkünfte noch beim Einkommen 2 
Abs. 2) zu berücksichtigen. Dies gilt nur bei Berechnung der Einkommensteuer 
des Steuerpflichtigen.

 

(4) Ist die nach dem Steuertarif für Kapitalerträge im Sinne des Abs. 1 und 2 
sowie im Sinne des § 37 Abs. 8 zu erhebende Einkommensteuer geringer als die 
Kapitalertragsteuer, der freiwillig geleistete Betrag und die gemäß § 37 Abs. 8 
gesondert zu berechnende Steuer, so ist der allgemeine Steuertarif anzuwenden. 
Dabei ist die Kapitalertragsteuer oder der freiwillig geleistete Betrag auf Antrag 
auf die zu erhebende Einkommensteuer anzurechnen und mit dem übersteigenden 
Betrag zu erstatten. Eine solche Anrechnung und Erstattung ist weiters bei 
Erhebung der Kapitalertragsteuer von Kapitalerträgen vorzunehmen, hinsichtlich 
derer in Anwendung eines Doppelbesteuerungsabkommens eine über das 
entrichtete Ausmaß hinausgehende Anrechnung ausländischer Steuer beantragt 
wird. Der Antrag kann innerhalb von fünf Kalenderjahren ab dem Ende des 
Veranlagungsjahres gestellt werden. Für die Berechnung des zu erstattenden 
Betrages gilt folgendes: 

 

 1. Die Kapitalerträge sind ohne jeden Abzug anzusetzen. Dies gilt 
ungeachtet des § 20 Abs. 2 nicht hinsichtlich jener Kapitalerträge, für die 
eine über das entrichtete Ausmaß hinausgehende Anrechnung 
ausländischer Steuern beantragt wird.

 

 2. Die Anrechnung ist betraglich insoweit ausgeschlossen, als der 
Steuerpflichtige den Anspruch auf einen Alleinverdienerabsetzbetrag 
oder einen Kinderabsetzbetrag vermittelt. Der Kinderabsetzbetrag ist 
dabei mit 58,40 Euro monatlich anzusetzen.

 

(5) Bei der Erstattung der für 1993 einbehaltenen Kapitalertragsteuer ist der 
für 1994 geltende Einkommensteuertarif anzuwenden.

 

§ 98. (1) 1. bis 4. … § 98. (1) 1. bis 4. …
 5. Einkünfte aus Kapitalvermögen im Sinne des § 27, wenn 5. Einkünfte aus Kapitalvermögen im Sinne des § 27, wenn
 a) es sich dabei um Kapitalerträge gemäß § 93 Abs. 2 Z 1 lit. a bis d 

sowie gemäß § 93 Abs. 2 Z 2 handelt und Kapitalertragsteuer 
 a) es sich dabei um Einkünfte aus der Überlassung von Kapital gemäß 

§ 27 Abs. 2 Z 1 oder § 27 Abs. 5 Z 7 handelt, der Abzugsverpflichtete 
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abzuziehen war oder 

 b) das Kapitalvermögen durch inländischen Grundbesitz, durch 
inländische Rechte, die den Vorschriften des bürgerlichen Rechtes 
über Grundstücke unterliegen oder durch Schiffe, die in ein 
inländisches Schiffsregister eingetragen sind, unmittelbar oder 
mittelbar gesichert ist, es sei denn es handelt sich um ein 
Forderungswertpapier gemäß § 93 Abs. 3 oder 

 c) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 24/2007) 

Schuldner der Kapitalerträge ist (§ 95 Abs. 2 Z 1 lit. a) und 
Kapitalertragsteuer einzubehalten war. 

 b) es sich dabei um Einkünfte aus der Überlassung von Kapital gemäß 
§ 27 Abs. 2 Z 2 handelt, und das Kapitalvermögen durch inländischen 
Grundbesitz, durch inländische Rechte, die den Vorschriften des 
bürgerlichen Rechtes über Grundstücke unterliegen oder durch 
Schiffe, die in ein inländisches Schiffsregister eingetragen sind, 
unmittelbar oder mittelbar gesichert ist, es sei denn es handelt sich 
um Wertpapiere, die ein Forderungsrecht verbriefen. 

 c) es sich dabei um Einkünfte aus der Überlassung von Kapital gemäß 
§ 27 Abs. 2 Z 4 handelt und Abzugsteuer gemäß § 99 einzubehalten 
war. 

 d) es sich um Einkünfte aus Kapitalvermögen im Sinne der §§ 40 und 42 
des Immobilien-Investmentfondsgesetzes aus Immobilien handelt, 
wenn diese Immobilien im Inland gelegen sind.

 d) es sich um Einkünfte aus Kapitalvermögen im Sinne der §§ 40 und 42 
des Immobilien-Investmentfondsgesetzes aus Immobilien handelt, 
wenn diese Immobilien im Inland gelegen sind.

  e) es sich dabei um Einkünfte aus realisierten Wertsteigerungen von 
Kapitalvermögen handelt, soweit diese Einkünfte aus der 
Veräußerung einer Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft mit Sitz 
oder Geschäftsleitung im Inland stammen, an der der Steuerpflichtige 
oder im Falle des unentgeltlichen Erwerbs sein Rechtsvorgänger 
innerhalb der letzten fünf Kalenderjahre zu mindestens 1% beteiligt 
war. 

Von der beschränkten Steuerpflicht sind Zinsen aus Forderungen, die in 
ein öffentliches Schuldbuch eingetragen sind, ausgenommen.

Von der beschränkten Steuerpflicht sind Zinsen aus Forderungen, die in 
ein öffentliches Schuldbuch eingetragen sind, ausgenommen.

 6. und 7. … 6. und 7. …
 8. Einkünfte im Sinne des § 31, wenn die Kapitalgesellschaft, an der die 

Beteiligung bestand, Geschäftsleitung oder Sitz im Inland hat.
 

(2) und (3) … (2) und (3) …
§ 99. (1) 1. bis 6. … § 99. (1) 1. bis 6. …

  7. Bei Einkünften im Sinne des § 27 Abs. 2 Z 4, wenn die stille 
Beteiligung an einem inländischen Unternehmen besteht.

(1a) bis (3) … (1a) bis (3) …
§ 100. (1) Die Abzugsteuer gemäß § 99 beträgt generell 20% und 25% bei § 100. (1) Die Abzugsteuer gemäß § 99 beträgt 20%, bei Einkünften gemäß 
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Einkünften gemäß § 99 Abs. 1 Z 6. In den Fällen des § 99 Abs. 2 Z 2 beträgt die 
Abzugsteuer 35%, wenn der Steuerpflichtige eine natürliche Person ist, sonst 
25%. 

§ 99 Abs. 1 Z 6 und 7 jedoch 25%. In den Fällen des § 99 Abs. 2 Z 2 beträgt die 
Abzugsteuer 35%, wenn der Steuerpflichtige eine natürliche Person ist, sonst 
25%.

(2) und (3) … (2) und (3) …
(4) Der Steuerabzug ist vom Schuldner vorzunehmen, (4) Der Steuerabzug ist vom Schuldner vorzunehmen,

 1. bei Einkünften im Sinne des § 99 Abs. 1 Z 1, 3, 4 und 5 in jenem 
Zeitpunkt, in dem sie dem Empfänger zufließen,

 1. bei Einkünften im Sinne des § 99 Abs. 1 Z 1, 3, 4, 5 und 7 in jenem 
Zeitpunkt, in dem sie dem Empfänger zufließen,

 2. und 3. … 2. und 3. …
§ 108c. (1) Prämien für Forschung und Bildung können geltend machen 

 1. Steuerpflichtige, soweit sie nicht Gesellschafter einer Gesellschaft sind, 
bei der die Gesellschafter als Mitunternehmer anzusehen sind, 

 2. Gesellschaften, bei denen die Gesellschafter als Mitunternehmer 
anzusehen sind. 

§ 108c. (1) Steuerpflichtige, soweit sie nicht Mitunternehmer sind, und 
Gesellschaften, bei denen die Gesellschafter als Mitunternehmer anzusehen sind, 
können Prämien geltend machen für: 

  - Eigenbetriebliche Forschung und Auftragsforschung im Sinne 
des Abs. 2 von jeweils 10% der Aufwendungen (Ausgaben) und 
für

  - Bildung in Höhe von 6% der Aufwendungen (Ausgaben) im 
Sinne des § 4 Abs. 4 Z 8, die nicht Grundlage eines 
Bildungsfreibetrages sind.

(2) Es beträgt (2) Prämienbegünstigt sind:
 1. die Forschungsprämie 8% der Aufwendungen im Sinne des § 4 Abs. 4 

Z 4 und Z 4b; die Forschungsprämie kann nur von jenen Aufwendungen 
geltend gemacht werden, die nicht Grundlage eines 
Forschungsfreibetrages gemäß § 4 Abs. 4 Z 4a sind; für Kalenderjahre 
(Wirtschaftsjahre), für die ein Freibetrag gemäß § 4 Abs. 4 Z 4 und Z 4b 
geltend gemacht wird, steht keine Forschungsprämie zu; 

 2. die Bildungsprämie 6% der Aufwendungen im Sinne des § 4 Abs. 4 Z 8; 
die Bildungsprämie kann nur von jenen Aufwendungen geltend gemacht 
werden, die nicht Grundlage eines Bildungsfreibetrages gemäß § 4 Abs. 4 
Z 8 sind. 

 1. Eigenbetriebliche Forschung und experimentelle Entwicklung, die 
systematisch und unter Einsatz wissenschaftlicher Methoden 
durchgeführt wird. Zielsetzung muss sein, den Stand des Wissens zu 
vermehren sowie neue Anwendungen dieses Wissens zu erarbeiten. Die 
Forschung muss in einem inländischen Betrieb oder einer inländischen 
Betriebsstätte erfolgen. Der Bundesminister für Finanzen wird 
ermächtigt, die Kriterien zur Festlegung der prämienbegünstigten 
Forschungsaufwendungen (-ausgaben) mittels Verordnung festzulegen. 

 2. Auftragsforschung für in Auftrag gegebene Forschung und 
experimentelle Entwicklung im Sinne der Z 1 nach Maßgabe folgender 
Bestimmungen: 

 - Die Forschung muss von einem inländischen Betrieb oder einer 
inländischen Betriebsstätte in Auftrag gegeben werden.
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 - Es dürfen nur Einrichtungen oder Unternehmen beauftragt 

werden, die mit Forschungsaufgaben und experimentellen 
Entwicklungsaufgaben befasst sind und deren Sitz in einem Staat 
der Europäischen Union oder des Europäischen 
Wirtschaftsraumes gelegen ist. 

 - Der Auftragnehmer darf nicht unter beherrschendem Einfluss des 
Auftraggebers stehen oder Mitglied einer Unternehmensgruppe 
(§ 9 des Körperschaftsteuergesetzes 1988) sein, der auch der 
Auftraggeber angehört. 

 - Die Forschungsprämie kann nur für Aufwendungen (Ausgaben) 
in Höhe von höchstens 100 000 Euro pro Wirtschaftsjahr geltend 
gemacht werden. Umfasst das Wirtschaftsjahr einen Zeitraum 
von weniger als zwölf Monaten, ist der Höchstbetrag von 
100 000 Euro entsprechend der Anzahl der Monate des 
Wirtschaftsjahres zu aliquotieren. Angefangene Kalendermonate 
gelten dabei als volle Kalendermonate. 

 - Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Forschungsprämie 
ist, dass der Auftraggeber bis zum Ablauf seines 
Wirtschaftsjahres dem Auftragnehmer nachweislich mitteilt, bis 
zu welchem Ausmaß an Aufwendungen (Ausgaben) er die 
Forschungsprämie für Auftragsforschung in Anspruch nimmt. 
Der Auftragnehmer kann für die in Auftrag genommene 
Forschung und experimentelle Entwicklung hinsichtlich der von 
der Mitteilung umfassten Aufwendungen (Ausgaben) keine 
Forschungsprämie für eigenbetriebliche Forschung in Anspruch 
nehmen. 

 - Die Forschungsprämie für Auftragsforschung kann von jenen 
Aufwendungen (Ausgaben) nicht geltend gemacht werden, die 
Grundlage einer Forschungsprämie für eigenbetriebliche 
Forschung ist.

(3) bis (6) … (3) bis (6) …
§ 119. (1) § 27 Abs. 3 ist auch auf Genußscheine und junge Aktien 

anzuwenden, die vor dem 1. Jänner 1989 erworben worden sind.
 

(2) bis (5) … (2) bis (5) …
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§ 123. (1) bis (5) … § 123. (1) bis (5) …
 (6) Soweit in den Abs. 1 bis 5 auf Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 

verwiesen wird, sind diese Bestimmungen in der Fassung vor dem 
Budgetbegleitgesetz 2011, BGBl. I Nr. xxx/2010, anzuwenden.

§ 124. 1. bis 4. … § 124. 1. bis 4. …
 5. Die Z 1 bis 4 sind nur dann anzuwenden, wenn  5. Die Z 1 bis 4 sind nur dann anzuwenden, wenn als Übertragungsstichtag 

kein späterer Tag als der 31. Dezember 2020 festgelegt wird.
 - sich die Mehrzahl der jeweils übertragenen Anwartschaften und 

Leistungsverpflichtungen auf Zusagen bezieht, die vor dem 
1. Jänner 1998 erteilt worden sind und

 

 - als Übertragungsstichtag kein späterer Tag als der 
31. Dezember 2010 festgelegt wird.

 

§ 124b. 1. bis 151. … § 124b. 1. bis 151. …
 152. § 4a Z 3 und Z 4 sowie § 18 Abs. 1 Z 8, jeweils in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 26/2009, sind erstmalig auf Zuwendungen 
anzuwenden, die im Kalenderjahr 2009 getätigt werden.

 152. § 4a Z 3 und Z 4 sowie § 18 Abs. 1 Z 8, jeweils in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 26/2009, sind erstmalig auf Zuwendungen 
anzuwenden, die im Kalenderjahr 2009 getätigt werden.

Zur Aufnahme in die in § 4a Z 4 genannten Listen für das Jahr 2009 
haben Körperschaften im Sinne des § 4a Z 3, die selbst bereits seit drei 
Jahren bestehen und die die Voraussetzungen im Übrigen erfüllen, oder 
aus einer Vorgängerorganisation (Organisationsfeld mit eigenem 
Rechnungskreis), die diese Voraussetzungen erfüllt hat, hervorgegangen 
sind, zur Wahrung der rückwirkenden Spendenabzugsfähigkeit bis 
15. Juni 2009 dem Finanzamt Wien 1/23 die Bestätigungen des 
Wirtschaftsprüfers über das Vorliegen der in § 4a Z 4 genannten 
Voraussetzungen zu den Abschlussstichtagen der Jahre 2006 und 2007 
gemeinsam mit einer aktuellen Fassung der Rechtsgrundlage (wie 
Satzung, Gesellschaftsvertrag) vorzulegen. Ab dem Abschlussstichtag 
des Jahres 2008 gilt § 4a Z 4, sodass eine Spendenabzugsfähigkeit erst 
mit Eintragung in der jeweiligen Liste gegeben ist. Das Finanzamt 
Wien 1/23 hat die Listen für 2009 erstmalig bis 31. Juli 2009 zu 
veröffentlichen. Diese bis 31. Juli 2009 veröffentlichten Listen gelten für 
Zuwendungen ab dem 1. Jänner 2009.

Zur Aufnahme in die in § 4a Z 4 genannten Listen für das Jahr 2009 
haben Körperschaften im Sinne des § 4a Z 3, die selbst bereits seit drei 
Jahren bestehen und die die Voraussetzungen im Übrigen erfüllen, oder 
aus einer Vorgängerorganisation (Organisationsfeld mit eigenem 
Rechnungskreis), die diese Voraussetzungen erfüllt hat, hervorgegangen 
sind, zur Wahrung der rückwirkenden Spendenabzugsfähigkeit bis 
15. Juni 2009 dem Finanzamt Wien 1/23 die Bestätigungen des 
Wirtschaftsprüfers über das Vorliegen der in § 4a Z 4 genannten 
Voraussetzungen zu den Abschlussstichtagen der Jahre 2006 und 2007 
gemeinsam mit einer aktuellen Fassung der Rechtsgrundlage (wie 
Satzung, Gesellschaftsvertrag) vorzulegen. Ab dem Abschlussstichtag 
des Jahres 2008 gilt § 4a Z 4, sodass eine Spendenabzugsfähigkeit erst 
mit Eintragung in der jeweiligen Liste gegeben ist. Das Finanzamt 
Wien 1/23 hat die Listen für 2009 erstmalig bis 31. Juli 2009 zu 
veröffentlichen. Diese bis 31. Juli 2009 veröffentlichten Listen gelten 
für Zuwendungen ab dem 1. Jänner 2009.

Die in § 18 Abs. 1 Z 8 genannte Datenübermittlung hat erstmals für das 
Jahr 2011 bis zum 28. Februar 2012 zu erfolgen. Der 

Die in § 18 Abs. 1 Z 8 genannte Datenübermittlung hat erstmals für das 
Jahr 2012 bis zum 28. Februar 2013 zu erfolgen. Der 
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Sonderausgabenabzug von Zuwendungen im Jahr 2009 und 2010 ist vom 
Spender oder der Spenderin durch einen Beleg nachzuweisen, der auf 
Verlangen der Abgabenbehörde vorzulegen ist. Dieser Beleg hat 
jedenfalls zu enthalten: 

Sonderausgabenabzug von Zuwendungen in den Jahren 2009 bis 2011 
ist vom Spender oder der Spenderin durch einen Beleg nachzuweisen, 
der auf Verlangen der Abgabenbehörde vorzulegen ist. Dieser Beleg hat 
jedenfalls zu enthalten:

 - Name der empfangenden Körperschaft, - Name der empfangenden Körperschaft,
 - Name und Anschrift des Zuwendenden, - Name und Anschrift des Zuwendenden,
 - Betrag der Zuwendung. - Betrag der Zuwendung.

Für Zwecke der Evaluierung der Abzugsfähigkeit von Zuwendungen 
gemäß § 4a Z 3 und 4 sowie § 18 Abs. 1 Z 8 ist ein Prüfungsbeirat beim 
Bundesministerium für Finanzen einzurichten. Arbeitgeber, die Bezüge 
aus einer gesetzlichen Sozialversicherung oder Ruhegenussbezüge einer 
Gebietskörperschaft im Sinne des § 25 Abs. 1 Z 1, 3 oder 4 auszahlen, 
können in den Kalenderjahren 2009 und 2010 im Zuge einer Aufrollung 
gemäß § 77 Abs. 3 Sonderausgaben im Sinne des § 18 Abs. 1 Z 8 
berücksichtigen. 

Für Zwecke der Evaluierung der Abzugsfähigkeit von Zuwendungen 
gemäß § 4a Z 3 und 4 sowie § 18 Abs. 1 Z 8 ist ein Prüfungsbeirat beim 
Bundesministerium für Finanzen einzurichten. Arbeitgeber, die Bezüge 
aus einer gesetzlichen Sozialversicherung oder Ruhegenussbezüge einer 
Gebietskörperschaft im Sinne des § 25 Abs. 1 Z 1, 3 oder 4 auszahlen, 
können in den Kalenderjahren 2009 und 2010 im Zuge einer Aufrollung 
gemäß § 77 Abs. 3 Sonderausgaben im Sinne des § 18 Abs. 1 Z 8 
berücksichtigen.

 153. bis 177. … 153. bis 177. …

Artikel 59 
Änderung des EU-Quellensteuergesetzes 

§ 7. (1) Wenn der wirtschaftliche Eigentümer der Zinsen in einem anderen 
Mitgliedstaat der Europäischen Union im Sinne von § 3 ansässig ist, ist von 
Zahlstellen im Inland ein Steuerabzug nach diesem Bundesgesetz zu dem 
Zeitpunkt vorzunehmen, in dem die Zinsen im Sinne von § 6 zufließen oder 
eingezogen werden (EU-Quellensteuer). Diese beträgt für die ersten drei Jahre 
nach In-Kraft-Treten dieses Gesetzes 15%, in den darauf folgenden drei Jahren 
20% und danach 35%.

§ 7. (1) Wenn der wirtschaftliche Eigentümer der Zinsen in einem anderen 
Mitgliedstaat der Europäischen Union im Sinne von § 3 ansässig ist, ist von 
Zahlstellen im Inland ein Steuerabzug nach diesem Bundesgesetz zu dem 
Zeitpunkt vorzunehmen, in dem die Zinsen im Sinne von § 6 zufließen oder 
eingezogen werden (EU-Quellensteuer). Diese beträgt für die ersten drei Jahre 
nach Inkrafttreten dieses Gesetzes 15%, in den darauf folgenden drei Jahren 20% 
und danach 35%. 

(2) Die EU-Quellensteuer ist (2) Die EU-Quellensteuer ist
 1. im Zeitpunkt des Zuflusses gemäß § 19 des 

Einkommensteuergesetzes 1988,
 1. im Zeitpunkt des Zuflusses gemäß § 19 des 

Einkommensteuergesetzes 1988,
 2. bei Veräußerung des Wertpapiers, 2. bei Veräußerung des Wertpapiers,
 3. bei Depotübertrag außer zwischen Depots desselben Zinsenbegünstigten,  3. bei Depotübertrag außer zwischen Depots desselben 

Zinsenbegünstigten,
 4. bei Entnahme von effektiven Stücken, 4. bei Entnahme von effektiven Stücken,
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 5. bei Eintritt von Umständen, welche die EU-Quellensteuerpflicht beenden 

oder begründen, 
 5. bei Eintritt von Umständen, welche die EU-Quellensteuerpflicht 

beenden oder begründen,
 6. bei Wechsel des Wohnsitzes im Sinne von § 3 in einen anderen Staat 6. bei Wechsel des Wohnsitzes im Sinne von § 3 in einen anderen Staat
abzuziehen. § 95 Abs. 6 und 7 des Einkommensteuergesetzes 1988 ist sinngemäß 
anzuwenden. Im Falle von Zinszahlungen im Sinne von § 6 Abs. 1 Z 1 und 2 wird 
die Quellensteuer anteilig für den Zeitraum einbehalten, während dessen der 
wirtschaftliche Eigentümer die Forderung hält. Kann die Zahlstelle diesen 
Zeitraum nicht anhand der ihr vorliegenden Auskünfte feststellen, so behandelt 
sie den wirtschaftlichen Eigentümer, als ob er die Forderung während der 
gesamten Zeit ihres Bestehens gehalten hätte, es sei denn, er weist nach, zu 
welchem Zeitpunkt er sie erworben hat. 

abzuziehen. 

 (3) Eine Gutschrift von EU-Quellensteuer für Zinsen aus 
Forderungswertpapieren hat durch die Zahlstelle in folgenden Fällen zu erfolgen: 
 1. Bei Übernahme eines Wertpapiers durch die Zahlstelle zur Verwahrung 

und Verwaltung, sofern es sich bei dieser nicht um einen Drittverwahrer 
im Sinne des § 3 Depotgesetz handelt, und wenn für die Zinszahlungen 
ein EU-Quellensteuerabzug vorzunehmen ist. Eine Gutschrift steht bei 
Depotübertragungen von einem inländischen Depot auf ein anderes 
inländisches Depot desselben Steuerpflichtigen beim selben 
Kreditinstitut nicht zu. 

 2. Bei Meldung des Eintritts von Umständen, die die Abzugspflicht 
begründen.

 (4) Im Falle von Zinszahlungen im Sinne von § 6 Abs. 1 Z 1 und 2 wird die 
Quellensteuer anteilig für den Zeitraum einbehalten, während dessen der 
wirtschaftliche Eigentümer die Forderung hält. Kann die Zahlstelle diesen 
Zeitraum nicht anhand der ihr vorliegenden Auskünfte feststellen, so behandelt 
sie den wirtschaftlichen Eigentümer, als ob er die Forderung während der 
gesamten Zeit ihres Bestehens gehalten hätte, es sei denn, er weist nach, zu 
welchem Zeitpunkt er sie erworben hat.

(3) Im Falle einer Zinszahlung im Sinne des § 6 Abs. 1 Z 4 ist eine 
Quellensteuer für ausschüttungsgleiche Erträge im Sinne des § 40 Abs. 2 Z 1 des 
Investmentfondsgesetzes 1993 einzubehalten, soweit darin Zinsen im Sinne des 
§ 6 Abs. 1 Z 1 und 2 enthalten sind. Die Kapitalanlagegesellschaft hat bei 
Meldungen gemäß § 40 Abs. 2 Z 2 vierter und fünfter Satz des 

(5) Im Falle einer Zinszahlung im Sinne des § 6 Abs. 1 Z 4 ist eine 
Quellensteuer für ausschüttungsgleiche Erträge im Sinne des § 40 Abs. 2 Z 1 des 
Investmentfondsgesetzes einzubehalten, soweit darin Zinsen im Sinne des § 6 
Abs. 1 Z 1 und 2 enthalten sind. Die Kapitalanlagegesellschaft hat bei 
Meldungen gemäß § 40 Abs. 2 Z 2 des Investmentfondsgesetzes auch die 
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Investmentfondsgesetzes 1993 auch die Quellensteuer im Sinne dieses 
Bundesgesetzes auf die direkt oder indirekt vereinnahmten Zinsen inklusive 
Ertragsausgleich gesondert auszuweisen. Dies gilt auch für Fonds, die 
Ausschüttungen vornehmen. Unterbleibt diese Meldung, ist die Quellensteuer für 
ausschüttungsgleiche Erträge von der Bemessungsgrundlage gemäß § 42 Abs. 4 
des Investmentfondsgesetzes 1993 zu ermitteln. Hinsichtlich der Haftung findet 
§ 95 Abs. 2 des Einkommensteuergesetzes 1988 sinngemäße Anwendung.

Quellensteuer im Sinne dieses Bundesgesetzes auf die direkt oder indirekt 
vereinnahmten Zinsen inklusive Ertragsausgleich gesondert auszuweisen. Dies 
gilt auch für Fonds, die Ausschüttungen vornehmen. Unterbleibt diese Meldung, 
ist die Quellensteuer für ausschüttungsgleiche Erträge von der 
Bemessungsgrundlage gemäß § 40 Abs. 2 Z 3 des Investmentfondsgesetzes zu 
ermitteln. Hinsichtlich der Haftung findet § 95 Abs. 1 des 
Einkommensteuergesetzes 1988 sinngemäße Anwendung.

(4) Der Bundesminister für Finanzen ist ermächtigt, durch Verordnung eine 
nicht verlängerbare Frist für die Meldung durch den steuerlichen Vertreter 
festzusetzen. Die Verordnung kann auch beinhalten, dass diese Meldung 
zusätzlich an ein bestimmtes Finanzamt zu ergehen hat, welches das Ergebnis 
dieser Meldung über Internet zur Einsicht aufzulegen sowie Zahlstellen 
Mitteilung über Veränderungen zu machen hat. Die Haftung gemäß Abs. 3 bleibt 
davon unberührt. Die Verordnung kann dabei auch bestimmen, dass an dasselbe 
Finanzamt der Nachweis der ausschüttungsgleichen Erträge (§ 40 Abs. 2 Z 2 des 
Investmentfondsgesetzes 1993) zu übersenden ist und dass dieses Finanzamt zur 
Geltendmachung der Haftung gemäß Abs. 3 letzter Satz zuständig ist.

(6) Der Bundesminister für Finanzen ist ermächtigt, durch Verordnung eine 
nicht verlängerbare Frist für die Meldung durch den steuerlichen Vertreter 
festzusetzen. Die Verordnung kann auch beinhalten, dass diese Meldung 
zusätzlich an ein bestimmtes Finanzamt zu ergehen hat, welches das Ergebnis 
dieser Meldung im Internet zu veröffentlichen sowie Zahlstellen Mitteilung über 
Veränderungen zu machen hat. Die Haftung gemäß Abs. 5 bleibt davon 
unberührt. Die Verordnung kann dabei auch bestimmen, dass an dasselbe 
Finanzamt der Nachweis der ausschüttungsgleichen Erträge (§ 40 Abs. 2 Z 1 des 
Investmentfondsgesetzes) zu übersenden ist und dass dieses Finanzamt zur 
Geltendmachung der Haftung gemäß Abs. 5 letzter Satz zuständig ist.

(5) Die Kapitalanlagegesellschaft ist berechtigt, bei der Berechnung der 
Zinsen § 12 nicht anzuwenden. In diesem Fall hat die Zahlstelle die Quellensteuer 
auf Basis der so ermittelten Zinsen einzubehalten und abzuführen.

(7) Die Kapitalanlagegesellschaft ist berechtigt, bei der Berechnung der 
Zinsen § 12 nicht anzuwenden. In diesem Fall hat die Zahlstelle die 
Quellensteuer auf Basis der so ermittelten Zinsen einzubehalten und abzuführen. 

§ 14. Dieses Bundesgesetz tritt mit jenem Zeitpunkt in Kraft, ab dem gemäß 
Art. 17 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 17 Abs. 3 der Richtlinie 2003/48/EG die 
verbindliche Anwendung der nationalen Umsetzung der Richtlinie vorgeschrieben 
wird. 

§ 14. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit jenem Zeitpunkt in Kraft, ab dem 
gemäß Art. 17 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 17 Abs. 3 der 
Richtlinie 2003/48/EG die verbindliche Anwendung der nationalen Umsetzung 
der Richtlinie vorgeschrieben wird.

 (2) § 7 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I 
Nr. xxx/2010, tritt mit 1. Jänner 2012 in Kraft.

Artikel 60 
Änderung des Körperschaftsteuergesetzes 1988 

§ 2. (1) … § 2. (1) … 
(2) 1. bis 3. … (2) 1. bis 3. …

 4. Die entgeltliche Überlassung von Finanzmitteln, die nicht unter § 21 
Abs. 2 fallen, aus der aber Einkünfte im Sinne des § 27 Abs. 1 Z 3 bis 5 

 4. Die entgeltliche Überlassung von Finanzmitteln, die nicht unter § 21 
Abs. 2 fallen, aus der aber Einkünfte im Sinne des § 27 Abs. 2 Z 2 und 3 
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des Einkommensteuergesetzes 1988 bezogen werden, des Einkommensteuergesetzes 1988 bezogen werden,

 - an Betriebe gewerblicher Art von Körperschaften des öffentlichen 
Rechtes, oder 

 - an Betriebe gewerblicher Art von Körperschaften des 
öffentlichen Rechtes, oder

 - an Gesellschaften, an denen eine Körperschaft des öffentlichen 
Rechtes unmittelbar oder mittelbar zu mindestens 10% beteiligt 
ist. Liegen mehrere Beteiligungen vor, sind diese für die 
Ermittlung des Beteiligungsausmaßes zusammen zu rechnen. Dies 
gilt auch dann, wenn die entgeltliche Überlassung von 
Finanzmitteln mittelbar beispielsweise über einen Treuhänder 
oder eine Gesellschaft erfolgt.

 - an Gesellschaften, an denen eine Körperschaft des öffentlichen 
Rechtes unmittelbar oder mittelbar zu mindestens 10% beteiligt 
ist. Liegen mehrere Beteiligungen vor, sind diese für die 
Ermittlung des Beteiligungsausmaßes zusammen zu rechnen. 
Dies gilt auch dann, wenn die entgeltliche Überlassung von 
Finanzmitteln mittelbar beispielsweise über einen Treuhänder 
oder eine Gesellschaft erfolgt.

Dies gilt nicht für Dies gilt nicht für
 - die zweckgewidmete Überlassung von Finanzmitteln, wenn deren 

zweckgewidmete Verwendung nachgewiesen ist und wenn die 
Finanzmittel nicht für den Erwerb von Kapitalanteilen von 
mindestens einem Prozent im Sinne des § 10 verwendet werden, 
oder

 - die zweckgewidmete Überlassung von Finanzmitteln, wenn deren 
zweckgewidmete Verwendung nachgewiesen ist und wenn die 
Finanzmittel nicht für den Erwerb von Kapitalanteilen von 
mindestens einem Prozent im Sinne des § 10 verwendet werden, 
oder

 - die Überlassung von Finanzmitteln an nach § 5 Z 6 oder Z 10 
befreite Körperschaften für deren begünstigte Zwecke.

 - die Überlassung von Finanzmitteln an nach § 5 Z 6 oder Z 10 
befreite Körperschaften für deren begünstigte Zwecke.

(3) bis (5) … (3) bis (5) …
§ 6b. (1) bis (3) … § 6b. (1) bis (3) …
(4) Verletzt eine Kapitalgesellschaft nachhaltig die genannten 

Voraussetzungen, hat sie den Bruttobetrag aller Ausschüttungen für von der 
Verletzung der Voraussetzungen betroffene Geschäftsjahre, die bei den 
Aktionären eine Steuerbefreiung gemäß § 27 Abs. 3 Z 3 des 
Einkommensteuergesetzes 1988 vermitteln, gemäß § 22 Abs. 1 neben ihrem 
Einkommen zu versteuern. 

(4) Verletzt eine Kapitalgesellschaft nachhaltig die genannten 
Voraussetzungen, hat sie den Bruttobetrag aller Ausschüttungen für von der 
Verletzung der Voraussetzungen betroffene Geschäftsjahre, die bei den 
Aktionären eine Steuerbefreiung gemäß § 27 Abs. 7 des 
Einkommensteuergesetzes 1988 vermitteln, gemäß § 22 Abs. 1 neben ihrem 
Einkommen zu versteuern.

(5) … (5) … 
§ 7. (1) und (2) … § 7. (1) und (2) …
(3) Bei Steuerpflichtigen, die auf Grund der Rechtsform nach 

unternehmensrechtlichen Vorschriften zur Rechnungslegung verpflichtet sind, bei 
rechnungslegungspflichtigen Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften und bei 
vergleichbaren unbeschränkt steuerpflichtigen ausländischen Körperschaften sind 
alle Einkünfte (§ 2 Abs. 3 des Einkommensteuergesetzes 1988) den Einkünften 

(3) Bei Steuerpflichtigen, die auf Grund der Rechtsform nach 
unternehmensrechtlichen Vorschriften zur Rechnungslegung verpflichtet sind, 
bei rechnungslegungspflichtigen Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften und 
bei vergleichbaren unbeschränkt steuerpflichtigen ausländischen Körperschaften 
sind alle Einkünfte (§ 2 Abs. 3 des Einkommensteuergesetzes 1988) den 
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aus Gewerbebetrieb (§ 23 Z 1 des Einkommensteuergesetzes 1988) zuzurechnen. 
Der Gewinn ist

Einkünften aus Gewerbebetrieb (§ 23 Z 1 des Einkommensteuergesetzes 1988) 
zuzurechnen. Der Gewinn ist

 - bei vergleichbaren unbeschränkt steuerpflichtigen ausländischen 
Körperschaften und 

 - bei vergleichbaren unbeschränkt steuerpflichtigen ausländischen 
Körperschaften und

 - bei Betrieben gewerblicher Art (§ 2), die nach 
unternehmensrechtlichen Vorschriften zur Rechnungslegung 
verpflichtet sind, 

 - bei Betrieben gewerblicher Art (§ 2), die nach 
unternehmensrechtlichen Vorschriften zur Rechnungslegung 
verpflichtet sind,

nach § 5 des Einkommensteuergesetzes 1988 zu ermitteln. Auf den Wechsel 
zwischen der Einkommensermittlung nach Abs. 2 und diesem Absatz sind die 
Vorschriften des § 6 Z 4 und 5 des Einkommensteuergesetzes 1988 anzuwenden. 

nach § 5 des Einkommensteuergesetzes 1988 zu ermitteln. § 6 Z 2 lit. c des 
Einkommensteuergesetzes 1988 ist nicht anzuwenden. Auf den Wechsel 
zwischen der Einkommensermittlung nach Abs. 2 und diesem Absatz sind die 
Vorschriften des § 6 Z 4 und 5 des Einkommensteuergesetzes 1988 anzuwenden. 

Als rechnungslegungspflichtige Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft im 
Sinne des ersten Satzes gilt auf Antrag auch eine Erwerbs- und 
Wirtschaftsgenossenschaft, die nicht mehr unter den ersten Satz fällt. Der Antrag 
ist in der Steuererklärung des Jahres zu stellen, in dem das Wirtschaftsjahr endet, 
für das erstmalig keine Pflicht zur Gewinnermittlung nach dem ersten Satz 
besteht. Der Antrag kann bis zur Rechtskraft des Bescheides gestellt werden und 
bindet die Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft so lange, als er nicht in einer 
Steuererklärung für das jeweils zu veranlagende Wirtschaftsjahr mit Wirkung für 
dieses und die folgenden Wirtschaftsjahre widerrufen wird.

Als rechnungslegungspflichtige Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft im 
Sinne des ersten Satzes gilt auf Antrag auch eine Erwerbs- und 
Wirtschaftsgenossenschaft, die nicht mehr unter den ersten Satz fällt. Der Antrag 
ist in der Steuererklärung des Jahres zu stellen, in dem das Wirtschaftsjahr endet, 
für das erstmalig keine Pflicht zur Gewinnermittlung nach dem ersten Satz 
besteht. Der Antrag kann bis zur Rechtskraft des Bescheides gestellt werden und 
bindet die Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft so lange, als er nicht in einer 
Steuererklärung für das jeweils zu veranlagende Wirtschaftsjahr mit Wirkung für 
dieses und die folgenden Wirtschaftsjahre widerrufen wird.

(4) und (5) … (4) und (5) …
§ 10. (1) bis (6) … § 10. (1) bis (6) …
 (7) Von der Körperschaftsteuer nicht befreit sind Gewinnanteile im Sinne 

des § 10 Abs. 1 Z 5 bis 7, soweit sie bei der ausländischen Körperschaft 
abzugsfähig sind. 

§ 11. (1) 1. bis 3. … § 11. (1) 1. bis 3. …
 4. Die Zinsen in Zusammenhang mit der Fremdfinanzierung des Erwerbes 

von Kapitalanteilen im Sinne des § 10, soweit sie zum Betriebsvermögen 
zählen.

 4. Die Zinsen in Zusammenhang mit der Fremdfinanzierung des Erwerbes 
von Kapitalanteilen im Sinne des § 10. Dies gilt nicht in folgenden 
Fällen: 

 - Die Kapitalanteile gehören nicht zu einem Betriebsvermögen.
  - Die Kapitalanteile sind unmittelbar oder mittelbar von einem 

konzernzugehörigen Unternehmen bzw. unmittelbar oder 
mittelbar von einem einen beherrschenden Einfluss ausübenden 
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Gesellschafter erworben worden.

  - Bei Kapitalerhöhungen oder Zuschüssen, die in Zusammenhang 
mit einem Erwerb von Kapitalanteilen im Sinne des vorherigen 
Teilstrichs stehen.

(2) … (2) … 
§ 12. (1) … § 12. (1) … 
(2) Weiters dürfen bei der Ermittlung der Einkünfte die nicht unter § 11 

Abs. 1 fallenden Aufwendungen und Ausgaben, soweit sie mit nicht 
steuerpflichtigen (steuerneutralen) Vermögensvermehrungen und Einnahmen, mit 
Kapitalerträgen im Sinne des § 97 des Einkommensteuergesetzes 1988 oder mit 
Kapitalerträgen im Sinne § 21 Abs. 3 in unmittelbarem wirtschaftlichem 
Zusammenhang stehen, nicht abgezogen werden.

(2) Weiters dürfen bei der Ermittlung der Einkünfte die nicht unter § 11 
Abs. 1 fallenden Aufwendungen und Ausgaben nicht abgezogen werden, soweit 
sie mit 

  - nicht steuerpflichtigen (steuerneutralen) Vermögensmehrungen 
und Einnahmen oder mit

  - Einkünften aus der Überlassung von Kapital, aus realisierten 
Wertsteigerungen von Kapitalvermögen und Einkünften aus 
Derivaten, mit Ausnahme der in § 27a Abs. 2 des 
Einkommensteuergesetzes 1988 genannten Einkünfte,

 in unmittelbarem wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. Für unter § 7 Abs. 3 
fallende Steuerpflichtige ist der zweite Teilstrich nicht anzuwenden.

(3) … (3) … 
§ 13. (1) 1. bis 3. … § 13. (1) 1. bis 3. …

  4. Die Veräußerung von Grundstücken und anderen Rechten im Sinne des 
§ 30 Abs. 1 Z 1 lit. a des Einkommensteuergesetzes 1988 gilt stets als 
Spekulationsgeschäft im Sinne des § 30 des 
Einkommensteuergesetzes 1988, wenn zumindest einer der Stifter oder 
Zustifter gemäß § 3 des Privatstiftungsgesetzes

  - eine unter § 7 Abs. 3 fallende Körperschaft oder damit vergleichbare 
ausländische Körperschaft ist bzw. war oder

  - den Gewinn nach § 5 des Einkommensteuergesetzes 1988 ermittelt 
und unmittelbar oder mittelbar aus diesem Betriebsvermögen 
zuwendet.

 Dies gilt auch dann, wenn eine solche Privatstiftung Vermögen an eine 
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von ihr errichtete Privatstiftung überträgt und die empfangende 
Privatstiftung Grundstücke und andere Rechte im Sinne des § 30 Abs. 1 
Z 1 lit. a des Einkommensteuergesetzes 1988 veräußert.

(2) Privatstiftungen im Sinne des Abs. 1, die nicht unter § 5 Z 6 fallen, sind 
mit ausländischen Beteiligungserträgen im Sinne des § 10 Abs. 1 befreit, wenn 
kein Anwendungsfall des § 10 Abs. 4 oder 5 vorliegt. In diesen Fällen ist § 10 
Abs. 6 anzuwenden.

(2) Privatstiftungen im Sinne des Abs. 1, die nicht unter § 5 Z 6 fallen, sind 
mit ausländischen Beteiligungserträgen im Sinne des § 10 Abs. 1 befreit, wenn 
kein Anwendungsfall des § 10 Abs. 4, 5 oder 7 vorliegt. § 10 Abs. 6 ist 
sinngemäß anzuwenden.

(3) Bei Privatstiftungen, die nicht unter § 5 Z 6 oder 7 oder unter § 7 Abs. 3 
fallen, sind weder bei den Einkünften noch beim Einkommen zu berücksichtigen, 
sondern nach Maßgabe des § 22 Abs. 2 gesondert zu versteuern: 
 1. In- und ausländische Kapitalerträge aus 
 - Geldeinlagen und sonstigen Forderungen bei Kreditinstituten (§ 93 

Abs. 2 Z 3 des Einkommensteuergesetzes 1988), 
 - Forderungswertpapieren im Sinne des § 93 Abs. 3 Z 1 bis 3 des 

Einkommensteuergesetzes 1988, wenn sie bei ihrer Begebung sowohl in 
rechtlicher als auch in tatsächlicher Hinsicht einem unbestimmten 
Personenkreis angeboten werden, 

 - Forderungswertpapieren im Sinne des § 93 Abs. 3 Z 4 und 5 des 
Einkommensteuergesetzes 1988, einschließlich der aus Zinsen 
oder Substanzgewinnen bestehenden gemäß § 40 Abs. 1 Z 1 des 
Investmentfondsgesetzes als ausgeschüttet geltenden Beträge, 
ausgenommen Anteilsrechte an ausländischen Immobilienfonds 
im Sinne des § 93 Abs. 3 Z 5 des Einkommensteuergesetzes 1988, 
die bei ihrer Begebung weder in rechtlicher noch in tatsächlicher 
Hinsicht einem unbestimmten Personenkreis angeboten werden, 

 - Forderungswertpapieren im Sinne des § 93 Abs. 3 Z 6 des 
Einkommensteuergesetzes 1988 einschließlich der § 40 Abs. 2 Z 1 
des Immobilien-Investmentfondsgesetzes als ausgeschüttet 
geltenden Beträge, wenn diese Forderungswertpapiere sowohl in 
rechtlicher Hinsicht als auch in tatsächlicher Hinsicht einem 
unbestimmten Personenkreis angeboten werden, jedenfalls aber 
soweit sie aus Kapitalerträgen gemäß § 93 Abs. 2 Z 3 und § 93 
Abs. 3 Z 1 bis 3 jeweils des Einkommensteuergesetzes 1988 
bestehen, 

(3) Bei Privatstiftungen, die nicht unter § 5 Z 6 oder 7 oder unter § 7 Abs. 3 
fallen, sind weder bei den Einkünften noch beim Einkommen zu 
berücksichtigen, sondern nach Maßgabe des § 22 Abs. 2 gesondert zu versteuern: 
 1. Einkünfte aus der Überlassung von Kapital im Sinne des § 27 Abs. 2 Z 2 

des Einkommensteuergesetzes 1988, mit Ausnahme der in § 27a Abs. 2 
des Einkommensteuergesetzes 1988 genannten Einkünfte, 

 2. Einkünfte aus realisierten Wertsteigerungen von Kapitalvermögen im 
Sinne des § 27 Abs. 3 des Einkommensteuergesetzes 1988, soweit nicht 
Abs. 4 angewandt wird, 

 3. Einkünfte aus Derivaten im Sinne des § 27 Abs. 4 des 
Einkommensteuergesetzes 1988, 

soweit diese zu den Einkünften aus Kapitalvermögen im Sinne des § 27 des 
Einkommensteuergesetzes 1988 gehören.. 
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 - Forderungswertpapieren im Sinne des § 93 Abs. 3 Z 7 des 

Einkommensteuergesetzes 1988, mit Ausnahme von 
durchgeleiteten Einkünften im Sinne des § 10 und von 
durchgeleiteten Erträgen nicht öffentlich angebotener 
Immobilienfonds im Sinne des Immobilien-
Investmentfondsgesetzes, 

 - Forderungswertpapieren im Sinne des § 97 Abs. 2 des 
Einkommensteuergesetzes 1988, 

 - Kapitalerträgen im Sinne des § 93 Abs. 4 Z 1, 2 und 4 des 
Einkommensteuergesetzes 1988, 

soweit diese zu den Einkünften aus Kapitalvermögen im Sinne des § 27 
des Einkommensteuergesetzes 1988 gehören, oder Substanzgewinne im 
Sinne des § 40 Abs. 1 des Investmentfondsgesetzes 1993 vorliegen, die 
als Einkünfte gemäß § 30 des Einkommensteuergesetzes 1988 gelten. 
Diese Kapitalerträge sind ohne jeden Abzug anzusetzen. 

 2. Einkünfte aus der Veräußerung von Beteiligungen im Sinne des § 31 des 
Einkommensteuergesetzes 1988, soweit nicht Abs. 4 angewendet wird..

Die Besteuerung (§ 22 Abs. 2) von Kapitalerträgen und Einkünften aus der 
Veräußerung von Beteiligungen unterbleibt insoweit, als im 
Veranlagungszeitraum Zuwendungen im Sinne des § 27 Abs. 1 Z 7 des 
Einkommensteuergesetzes 1988 getätigt worden sind, davon Kapitalertragsteuer 
einbehalten und abgeführt worden ist und keine Entlastung von der 
Kapitalertragsteuer auf Grund eines Doppelbesteuerungsabkommens oder nach 
§ 240 Abs. 3 der Bundesabgabenordnung erfolgt.

Die Besteuerung (§ 22 Abs. 2) unterbleibt insoweit, als im 
Veranlagungszeitraum Zuwendungen im Sinne des § 27 Abs. 1 Z 7 des 
Einkommensteuergesetzes 1988 getätigt worden sind, davon Kapitalertragsteuer 
einbehalten und abgeführt worden ist und keine Entlastung von der 
Kapitalertragsteuer auf Grund eines Doppelbesteuerungsabkommens oder nach 
§ 240 Abs. 3 der Bundesabgabenordnung erfolgt 

(4) Wird eine Beteiligung im Sinne des § 31 des 
Einkommensteuergesetzes 1988 veräußert, gilt Folgendes: 

(4) Wird ein Anteil an einer Körperschaft veräußert, an dem die 
Privatstiftung oder bei unentgeltlichem Erwerb ihr Rechtsvorgänger innerhalb 
der letzten fünf Kalenderjahre zu mindestens 1% beteiligt war, gilt Folgendes:

 1. bis 4. … 1. bis 4. … 
(5) … (5) … 
(6) Privatstiftungen haben dem zuständigen Finanzamt ihre Stiftungsurkunde 

und Stiftungszusatzurkunde in der jeweils geltenden Fassung vorzulegen. Tritt der 
Stifter über eine verdeckte Treuhandschaft auf, ist diese gegenüber dem 
zuständigen Finanzamt offenzulegen. Kommt die Privatstiftung diesen 
Verpflichtungen nicht nach, hat das zuständige Finanzamt hievon unverzüglich 

(6) Privatstiftungen haben dem zuständigen Finanzamt Abschriften ihrer 
Stiftungsurkunde und Stiftungszusatzurkunde in der jeweils geltenden Fassung 
vorzulegen. Tritt der Stifter über eine verdeckte Treuhandschaft auf, ist diese 
gegenüber dem zuständigen Finanzamt offenzulegen. Kommt die Privatstiftung 
diesen Verpflichtungen trotz Aufforderung durch das Finanzamt nicht nach, hat 
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die Geldwäschemeldestelle (§ 4 Abs. 2 des Bundeskriminalamt-Gesetzes, BGBl. I 
Nr. 22/2002) zu informieren. 

das zuständige Finanzamt hievon unverzüglich die Geldwäschemeldestelle (§ 4 
Abs. 2 des Bundeskriminalamt-Gesetzes, BGBl. I Nr. 22/2002) zu informieren. 

§ 21. (1) 1. … § 21. (1) 1. …
 1a. Beschränkt Steuerpflichtigen, die in einem Mitgliedstaat der 

Europäischen Union oder einem Staat des Europäischen Wirtschafts-
raumes, mit dem eine umfassende Amts- und Vollstreckungshilfe besteht, 
ansässig sind, ist von dem für die Erhebung der Körperschaftsteuer des 
Schuldners der Kapitalerträge zuständigen Finanzamt die 
Kapitalertragsteuer für die von ihnen bezogenen Kapitalerträge gemäß 
§ 93 Abs. 2 Z 1 lit. a des Einkommensteuergesetzes 1988 auf Antrag 
zurückzuzahlen, soweit die Kapitalertragsteuer nicht auf Grund eines 
Doppelbesteuerungsabkommens im Ansässigkeitsstaat angerechnet 
werden kann. Der Steuerpflichtige hat den Nachweis zu erbringen, dass 
die Kapitalertragsteuer ganz oder teilweise nicht angerechnet werden 
kann.

 1a. Beschränkt Steuerpflichtigen, die in einem Mitgliedstaat der 
Europäischen Union oder einem Staat des Europäischen 
Wirtschaftsraumes, mit dem eine umfassende Amts- und 
Vollstreckungshilfe besteht, ansässig sind, ist die Kapitalertragsteuer für 
die von ihnen bezogenen Einkünfte gemäß § 27 Abs. 2 Z 1 lit. a, b und c 
des Einkommensteuergesetzes 1988 auf Antrag zurückzuzahlen, soweit 
die Kapitalertragsteuer nicht auf Grund eines 
Doppelbesteuerungsabkommens im Ansässigkeitsstaat angerechnet 
werden kann. Der Steuerpflichtige hat den Nachweis zu erbringen, dass 
die Kapitalertragsteuer ganz oder teilweise nicht angerechnet werden 
kann. 

 2. und 3. … 2. und 3. …
(2) 1. und 2. … (2) 1. und 2. …

 3. für Kapitalerträge aus Geldeinlagen und sonstigen Forderungen bei 
Kreditinstituten (§ 93 Abs. 2 Z 3 des Einkommensteuergesetzes 1988) 
sowie aus Forderungswertpapieren (§ 93 Abs. 3 des 
Einkommensteuergesetzes 1988), die 

 3. für Einkünfte aus der Überlassung von Kapital gemäß § 27 Abs. 2 Z 2 
des Einkommensteuergesetzes 1988, für Einkünfte aus realisierten 
Wertsteigerungen im Sinne des § 27 Abs. 3 des 
Einkommensteuergesetzes 1988 und für Einkünfte aus Derivaten im 
Sinne des § 27 Abs. 4 des Einkommensteuergesetzes 1988, die

 - innerhalb einer Veranlagungs- oder Risikogemeinschaft einer 
Pensions- oder Mitarbeitervorsorgekasse (§ 6 Abs. 1 und 5),

 - innerhalb einer Veranlagungs- oder Risikogemeinschaft einer 
Pensions- oder Mitarbeitervorsorgekasse (§ 6 Abs. 1 und 5),

 - einer Unterstützungskasse (§ 6 Abs. 2), - einer Unterstützungskasse (§ 6 Abs. 2),
 - einer Privatstiftung im Sinne des § 6 Abs. 4, - einer Privatstiftung im Sinne des § 6 Abs. 4,
 - einer Versorgungs- oder Unterstützungseinrichtung einer 

Körperschaft des öffentlichen Rechts,
 - einer Versorgungs- oder Unterstützungseinrichtung einer 

Körperschaft des öffentlichen Rechts,
 - den Einkünften aus Kapitalvermögen (§ 27 des 

Einkommensteuergesetzes 1988) einer nicht unter § 5 Z 6 
fallenden Privatstiftung oder

 - den Einkünften aus Kapitalvermögen (§ 27 des 
Einkommensteuergesetzes 1988) einer nicht unter § 5 Z 6 
fallenden Privatstiftung oder

 - einem von der unbeschränkten Steuerpflicht befreiten 
Steuerpflichtigen im Rahmen eines ebenfalls steuerbefreiten 
Betriebes (zB § 45 Abs. 2 der Bundesabgabenordnung)

 - einem von der unbeschränkten Steuerpflicht befreiten 
Steuerpflichtigen im Rahmen eines ebenfalls steuerbefreiten 
Betriebes (beispielsweise § 45 Abs. 2 der 
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Bundesabgabenordnung)

nachweislich zuzurechnen sind, nachweislich zuzurechnen sind.
4. … 4. … 

 5. für Einkünfte aus Substanzgewinnen, die im Sinne des § 40 Abs. 1 des 
Investmentfondsgesetzes 1993 Einkünfte gemäß § 30 des 
Einkommensteuergesetzes 1988 darstellen.

 

 6. für Kapitalerträge auf Grund von Zuwendungen im Sinne des § 93 Abs. 2 
Z 1 lit. d des Einkommensteuergesetzes 1988, wenn die Einkünfte gemäß 
§ 3 des Einkommensteuergesetzes 1988 befreit sind oder der Empfänger 
unter § 4a des Einkommensteuergesetzes 1988 fällt. 

 6. für Kapitalerträge auf Grund von Zuwendungen im Sinne des § 27 
Abs. 5 Z 7 erster Teilstrich des Einkommensteuergesetzes 1988, wenn 
die Einkünfte gemäß § 3 des Einkommensteuergesetzes 1988 befreit 
sind oder der Empfänger unter § 4a des Einkommensteuergesetzes 1988 
fällt. 

(3) Bei Steuerpflichtigen im Sinne des § 1 Abs. 3 Z 2 und 3 erstreckt sich die 
Steuerpflicht auch auf ausländische Kapitalerträge, die den Kapitalerträgen im 
Sinne des Abs. 2 vergleichbar sind. Ein vergleichbarer ausländischer 
Kapitalertrag liegt insoweit vor, als wegen seines Bezugs zum Ausland keine 
Kapitalertragsteuer erhoben wird. Abs. 2 Z 3 ist sinngemäß anzuwenden. 

(3) Bei Steuerpflichtigen im Sinne des § 1 Abs. 3 Z 2 und 3 erstreckt sich 
die Steuerpflicht auch auf: 
 1. ausländische Kapitalerträge, die den Kapitalerträgen im Sinne des 

Abs. 2 vergleichbar sind. Ein vergleichbarer ausländischer Kapitalertrag 
liegt insoweit vor, als wegen seines Bezugs zum Ausland keine 
Kapitalertragsteuer erhoben wird. Abs. 2 Z 3 ist sinngemäß 
anzuwenden.

  2. Einkünfte aus der Beteiligung als stiller Gesellschafter oder aus einer 
Beteiligung nach Art eines stillen Gesellschafters gemäß § 27 Abs. 2 Z 4 
des Einkommensteuergesetzes 1988.

§ 22. (1) … § 22. (1) … 
(2) Die Körperschaftsteuer beträgt 12,5% für nach § 13 Abs. 3 und 4 zu 

versteuernde Kapitalerträge und Einkünfte einer Privatstiftung.
(2) Die Körperschaftsteuer beträgt 25% für nach § 13 Abs. 3 und 4 zu 

versteuernde Kapitalerträge und Einkünfte einer Privatstiftung.
§ 24. (1) und (2) … § 24. (1) und (2) …
(3) 1. und 2. … (3) 1. und 2. …

 3. Sind bei einer Privatstiftung im Sinne des § 13 die Verhältnisse des 
Kalenderjahres 2000 oder eines früheren Kalenderjahres für die 
Festsetzung oder Nichtfestsetzung einer Vorauszahlung für das 
Kalenderjahr 2001 oder ein späteres Kalenderjahr maßgeblich oder sind 
Vorauszahlungen für diese Zeiträume vor dem Inkrafttreten dieser 
Bestimmung erstmalig festgesetzt worden, ist bei Festsetzung der 
Vorauszahlungen für das Jahr 2001 und spätere Kalenderjahre nach den 

 3. Das Finanzamt hat die Vorauszahlungen für Privatstiftungen im Sinne 
des § 13 bis 30. September 2011 für das Kalenderjahr 2011 und 
Folgejahre auf Grund der Anhebung der Zwischensteuer gemäß § 22 
Abs. 2 und § 24 Abs. 5 Z 3 entsprechend anzupassen. 
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folgenden Bestimmungen vorzugehen:

 a) Es sind § 13 Abs. 2 und 3, § 22 Abs. 2 und § 24 Abs. 5, jeweils in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 142/2000 auf die von diesen 
Bestimmungen betroffenen Einkünfte anzuwenden, die im 
Kalenderjahr 1999 angefallen sind. Vorauszahlungen auf Grund von 
Bescheiden, die bei Inkrafttreten dieser Bestimmung bereits wirksam 
geworden sind, sind anzupassen.

 

 b) Der Steuerpflichtige hat über Aufforderung des Finanzamtes bis zum 
30. September 2001 eine Abgabenerklärung einzureichen, in der die 
für die Festsetzung (Anpassung) der Vorauszahlungen erforderlichen 
Angaben enthalten sind. 

 

 c) Bescheide über die Festsetzung oder Anpassung von Vorauszahlungen 
können abweichend von § 45 Abs. 3 des Einkommensteuer-
gesetzes 1988 jedenfalls bis zum 15. November erlassen werden.

 

 d) Beantragt der Steuerpflichtige, den auf eine Vorauszahlung im Sinne 
des lit. a entfallenden Betrag geringer anzusetzen, so darf einem 
solchen Antrag nur stattgegeben werden, wenn die Voraussetzungen 
dafür an Hand einer konkreten und detaillierten Einschätzung der 
voraussichtlichen Einkünfte vollständig offengelegt und nachgewiesen 
werden.

 

(4) … (4) … 
(5) 1. und 2. … (5) 1. und 2. …

 3. Die Gutschrift beträgt 12,5% des Unterschiedsbetrages zwischen der für 
Zwecke der Einbehaltung der Kapitalertragsteuer maßgeblichen 
Bemessungsgrundlage der Zuwendungen und der Summe der gemäß § 13 
Abs. 3 gesondert zu versteuernden Erträge und Einkünfte, sofern der 
Zuwendungsbetrag die zu versteuernden Erträge und Einkünfte 
übersteigt.

 3. Die Gutschrift beträgt 25% des Unterschiedsbetrages zwischen der für 
Zwecke der Einbehaltung der Kapitalertragsteuer maßgeblichen 
Bemessungsgrundlage der Zuwendungen und der Summe der gemäß 
§ 13 Abs. 3 gesondert zu versteuernden Erträge und Einkünfte, sofern 
der Zuwendungsbetrag die zu versteuernden Erträge und Einkünfte 
übersteigt.

 4. bis 6. … 4. bis 6. … 
(6) … (6) … 
§ 26c. 1. bis 9. … § 26c. 1. bis 9. …

 10. a) … 10. a) … 
 b) § 21 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 161/2005 ist b) § 21 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 161/2005 ist 

981 der B
eilagen X

X
IV

. G
P - R

egierungsvorlage - T
extgegenüberstellung

158 von 617



159 von 617 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
erstmalig bei der Veranlagung für das Kalenderjahr 2006 anzuwenden. 
Für betrieblich genutzte Grundstücke und Gebäude, bei denen bis zum 
In-Kraft-Treten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 161/2005 keine 
Einkünfte nach § 98 Z 3 zu erfassen waren oder die unter § 4 Abs. 1 
letzter Satz des Einkommensteuergesetzes 1988 gefallen sind, gilt 
Folgendes: Erfolgt ihre Veräußerung zu einem Zeitpunkt, der bei 
Anwendung des § 98 Z 7 außerhalb der Spekulationsfrist (§ 30 
Einkommensteuergesetz 1988) gelegen wäre, ist der 
Unterschiedsbetrag zwischen dem Buchwert zum 1. Jänner 2006 und 
dem höheren gemeinen Wert zum 1. Jänner 2006 vom 
Veräußerungsgewinn abzuziehen; es darf sich dadurch aber kein 
Veräußerungsverlust ergeben. 

erstmalig bei der Veranlagung für das Kalenderjahr 2006 
anzuwenden. Für betrieblich genutzte Grundstücke und Gebäude, bei 
denen bis zum In-Kraft-Treten des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 161/2005 keine Einkünfte nach § 98 Abs. 1 Z 3 des 
Einkommensteuergesetzes 1988 zu erfassen waren oder die unter § 4 
Abs. 1 letzter Satz des Einkommensteuergesetzes 1988 gefallen sind, 
gilt Folgendes: Erfolgt ihre Veräußerung zu einem Zeitpunkt, der bei 
Anwendung des § 98 Abs. 1 Z 7 des Einkommensteuergesetzes 1988 
außerhalb der Spekulationsfrist (§ 30 Einkommensteuergesetz 1988) 
gelegen wäre, ist der Unterschiedsbetrag zwischen dem Buchwert 
zum 1. Jänner 2006 und dem höheren gemeinen Wert zum 1. Jänner 
2006 vom Veräußerungsgewinn abzuziehen; es darf sich dadurch 
aber kein Veräußerungsverlust ergeben.

 c) bis e) … c) bis e) …
 11. bis 22. … 11. bis 22. …

Artikel 61 
Änderung des Umgründungssteuergesetzes 

§ 9. (1) bis (5) … § 9. (1) bis (5) …
(6) Der Unterschiedsbetrag zwischen dem sich aus der der Umwandlung 

zugrundeliegenden Bilanz (Jahresabschluß oder Schlußbilanz) ergebenden 
Reinvermögen (vermindert um Gewinnausschüttungen im Sinne des § 8 Abs. 4) 
und dem eingezahlten und eingeforderten Nennkapital (vermindert um darin 
enthaltene Gewinnteile im Sinne des § 4 Abs. 12 Z 2 des 
Einkommensteuergesetzes 1988) und Einlagen im Sinne des § 4 Abs. 12 des 
Einkommensteuergesetzes 1988 gilt mit dem Tag der Anmeldung des 
Umwandlungsbeschlusses zur Eintragung in das Firmenbuch als an die 
Rechtsnachfolger offen ausgeschüttet. Dabei gilt als Gewinnanteil im Sinne des 
§ 4 Abs. 12 Z 2 des Einkommensteuergesetzes 1988 weiters ein auf Grund einer 
der Umwandlung vorangegangenen Einbringung nach Art. III oder Abspaltung 
nach Art. VI bei der übertragenden Körperschaft entstandener Buchverlust, soweit 
er bei dieser gegen Gewinnanteile im Sinne des § 4 Abs. 12 Z 2 des 
Einkommensteuergesetzes 1988 verrechnet worden ist. Der Tag der Anmeldung 
des Umwandlungsbeschlusses zur Eintragung in das Firmenbuch gilt als Tag des 

(6) Mit dem Tag der Anmeldung des Umwandlungsbeschlusses zur 
Eintragung in das Firmenbuch gilt ein Betrag im Sinne der Z 1 als an die 
Rechtsnachfolger offen ausgeschüttet. 
 1. Der Betrag ist in folgender Weise zu ermitteln: 

 Reinvermögen nach der der Umwandlung zugrunde liegenden nach den 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung erstellten Schlussbilanz 

 a) vermindert um 
 - das eingezahlte und eingeforderte Nennkapital, 
 - Kapitalrücklagen, 
 - Rücklagen gemäß § 225 Abs. 5 des Unternehmensgesetzbuches, 

soweit sie durch Umwidmung von Kapitalrücklagen gebildet 
worden sind, 

 - Partizipationskapital im Sinne des Bankwesengesetzes und des 
Versicherungsaufsichtsgesetzes,
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Zufließens im Sinne des § 95 Abs. 4 Z 1 des Einkommensteuergesetzes 1988.  - Genussrechtskapital, mit dem das Recht auf Beteiligung am 

Gewinn und am Liquidationsgewinn der Gesellschaft verbunden 
ist (Substanzgenussrechtskapital), 

 - offene Ausschüttungen nach dem Umwandlungsstichtag, 
 - offene Ausschüttungen auf das Partizipations- und 

Substanzgenussrechtskapital nach dem Umwandlungsstichtag, 
 - Beträge, die aus gewinnerhöhend aufgelösten Kapitalrücklagen 

oder Rücklagen gemäß § 225 Abs. 5 des 
Unternehmensgesetzbuches im Sinne des dritten Teilstrichs 
stammen, soweit sie nicht ausgeschüttet worden sind, 

 - Buchgewinne, die aufgrund einer Vermögensübertragung im 
Rahmen einer Umgründung (Einbringung, Abspaltung) vor der 
Umwandlung entstanden sind, soweit sie nicht ausgeschüttet 
worden sind, 

 - Buchgewinne, die aufgrund einer Vermögensübernahme im 
Rahmen einer Umgründung (Verschmelzung, Aufspaltung) vor 
der Umwandlung entstanden sind, vermindert um Gewinnteile im 
Sinne der lit. b, erster Teilstrich, soweit sie nicht ausgeschüttet 
worden sind, 

 - Buchgewinne, die aufgrund einer Kapitalherabsetzung vor der 
Umwandlung entstanden sind, soweit sie nicht ausgeschüttet 
worden sind oder in die Kapitalrücklage eingestellt worden sind, 

 - Buchgewinne, die aufgrund der Bewertung der Gegenleistung für 
eine Umgründung vor der Umwandlung entstanden sind, soweit 
sie nicht offen ausgeschüttet worden sind, 

 b) erhöht um 
 - Gewinnteile, die aufgrund einer der Umwandlung 

vorangegangenen Umgründung (Verschmelzung, Aufspaltung) 
im Eigenkapital enthalten sind, soweit sie nicht nach lit. a, 
zehnter Teilstrich berücksichtigt worden sind, auch wenn sie erst 
nach dem Umwandlungsstichtag buchmäßig zu erfassen sind, 

 - Buchverluste, die aufgrund einer Vermögensübertragung im 
Rahmen einer Umgründung (Einbringung, Abspaltung) vor der 
Umwandlung entstanden sind,
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 - Buchverluste, die aufgrund einer Vermögensübernahme im 

Rahmen einer Umgründung (Verschmelzung, Einbringung, 
Realteilung, Spaltung) vor der Umwandlung unter Ansatz der 
Werte gemäß § 202 Abs. 2 des Unternehmensgesetzbuches 
entstanden oder im Wege der Abschreibung als 
Umgründungsmehrwert bzw. Firmenwert wirksam geworden 
sind; dies gilt nicht für Buchverluste, für die nach § 18 Abs. 2 Z 1 
Kapitalertragsteuerpflicht entstanden ist oder entsteht, 

 - Beträge, die aufgrund einer Vermögensübernahme im Rahmen 
einer Umgründung (Verschmelzung, Einbringung, Realteilung, 
Spaltung) vor der Umwandlung unter Ansatz der Werte gemäß 
§ 202 Abs. 1 des Unternehmensgesetzbuches bis zum 
Umwandlungsstichtag in Bezug auf den den 
unternehmensrechtlichen Buchwert des Vermögens 
übersteigenden Teil im Wege der Abschreibung als Aufwand 
wirksam geworden sind; dies gilt nicht für Buchverluste, für die 
nach § 18 Abs. 2 Z 1 Kapitalertragsteuerpflicht entstanden ist 
oder entsteht, 

 - Gewinnanteile aus der Beteiligung an Personengesellschaften, die 
bis zum Umwandlungsstichtag entstanden, aber nach den §§ 122 
bzw. 168 des Unternehmensgesetzbuches noch nicht erfasst 
worden sind, 

 - Buchverluste, die auf Grund der Einziehung von Aktien vor der 
Umwandlung entstanden sind. 

Verminderungen und Erhöhungen auf Grund von Umgründungen vor 
der Umwandlung sind zu berücksichtigen, soweit sie nach dem 
31. Dezember 2007, längstens jedoch zehn Jahre vor dem 
Umwandlungsstichtag bzw. nach dem Umwandlungsstichtag 
wirksam geworden sind. 

 2. Der Tag der Anmeldung des Umwandlungsbeschlusses zur Eintragung 
in das Firmenbuch gilt als Tag des Zufließens im Sinne des § 95 Abs. 3 
Z 1 des Einkommensteuergesetzes 1988.

(7) bis (9) … (7) bis (9) …
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Artikel 62 
Änderung des Umsatzsteuergesetzes 1994 

§ 6. (1) 1. bis 9. … § 6. (1) 1. bis 9. …
 10. a) und b) … 10. a) und b) …
 c) Lieferungen, Umbauten, Instandsetzung, Wartung, Vercharterung und 

Vermietung von Luftfahrzeugen, einschließlich der darin eingebauten 
Gegenstände oder der Gegenstände für ihren Betrieb, die durch 
staatliche Einrichtungen verwendet werden;

 

 11. bis 28. … 11. bis 28. …
(2) und (3) … (2) und (3) …
(4) 1. … (4) 1. … 

 2. der in Abs. 1 Z 8 lit. b und d, Z 10 lit. c, in § 9 Abs. 1 Z 1, 2 und 3 sowie 
in § 9 Abs. 2 Z 1, 2 und 3 angeführten Gegenstände unter den in diesen 
Bestimmungen genannten Voraussetzungen;

 2. der in Abs. 1 Z 8 lit. b und d, in § 9 Abs. 1 Z 1, 2 und 3 sowie in § 9 
Abs. 2 Z 1, 2 und 3 angeführten Gegenstände unter den in diesen 
Bestimmungen genannten Voraussetzungen;

 3. bis 9. … 3. bis 9. … 
(5) und (6) … (5) und (6) …
§ 19. (1) … § 19. (1) … 
(1a) Bei Bauleistungen wird die Steuer vom Empfänger der Leistung 

geschuldet, wenn der Empfänger Unternehmer ist, der seinerseits mit der 
Erbringung der Bauleistungen beauftragt ist. Der Leistungsempfänger hat auf den 
Umstand, dass er mit der Erbringung der Bauleistungen beauftragt ist, 
hinzuweisen. Erfolgt dies zu Unrecht, so schuldet auch der Leistungsempfänger 
die auf den Umsatz entfallende Steuer. 

(1a) Bei Bauleistungen wird die Steuer vom Empfänger der Leistung 
geschuldet, wenn der Empfänger Unternehmer ist, der seinerseits mit der 
Erbringung der Bauleistungen beauftragt ist. Der Leistungsempfänger hat auf 
den Umstand, dass er mit der Erbringung der Bauleistungen beauftragt ist, 
hinzuweisen. Erfolgt dies zu Unrecht, so schuldet auch der Leistungsempfänger 
die auf den Umsatz entfallende Steuer.

Werden Bauleistungen an einen Unternehmer erbracht, der üblicherweise 
selbst Bauleistungen erbringt, so wird die Steuer für diese Bauleistungen stets 
vom Leistungsempfänger geschuldet. Bauleistungen sind alle Leistungen, die der 
Herstellung, Instandsetzung, Instandhaltung, Änderung oder Beseitigung von 
Bauwerken dienen. Das gilt auch für die Überlassung von Arbeitskräften, wenn 
die überlassenen Arbeitskräfte Bauleistungen erbringen.

Werden Bauleistungen an einen Unternehmer erbracht, der üblicherweise 
selbst Bauleistungen erbringt, so wird die Steuer für diese Bauleistungen stets 
vom Leistungsempfänger geschuldet. Bauleistungen sind alle Leistungen, die der 
Herstellung, Instandsetzung, Instandhaltung, Reinigung, Änderung oder 
Beseitigung von Bauwerken dienen. Das gilt auch für die Überlassung von 
Arbeitskräften, wenn die überlassenen Arbeitskräfte Bauleistungen erbringen.

(1b) bis (5) … (1b) bis (5) …
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Art. 6. (1) … Art. 6. (1) …
(2) 1. … (2) 1. … 

 2. der in § 6 Abs. 1 Z 4, Z 8 lit. b und d, Z 10 lit. c, in § 9 Abs. 1 Z 1, 2 und 
3 sowie in § 9 Abs. 2 Z 1, 2 und 3 angeführten Gegenstände unter den in 
diesen Bestimmungen genannten Voraussetzungen;

 2. der in § 6 Abs. 1 Z 4, Z 8 lit. b und d, in § 9 Abs. 1 Z 1, 2 und 3 sowie in 
§ 9 Abs. 2 Z 1, 2 und 3 angeführten Gegenstände unter den in diesen 
Bestimmungen genannten Voraussetzungen;

 3. und 4. … 3. und 4. …
(3) bis (5) … (3) bis (5) …

Artikel 63 
Änderung des Bewertungsgesetzes 1955 

 § 20c. Die gemäß § 20 in Verbindung mit § 20a und § 20b zum 1. Jänner 
2010 vorgesehene Hauptfeststellung der Einheitswerte für wirtschaftliche 
Einheiten des land- und forstwirtschaftlichen Vermögens und der 
Betriebsgrundstücke gemäß § 60 Abs. 1 Z 2 ist zum 1. Jänner 2015 
durchzuführen, wobei § 20 Abs. 3 sinngemäße Anwendung findet.

§ 80. (1) Die zur Feststellung der Einheitswerte erforderlichen Erklärungen 
sind von den Steuerpflichtigen bis zu den vom Bundesministerium für Finanzen 
jeweils zu bestimmenden Zeitpunkten unter Verwendung der amtlich aufgelegten 
Formblätter abzugeben. Unabhängig hievon hat jeder eine derartige Erklärung 
abzugeben, der vom Finanzamt hiezu besonders aufgefordert wird. 

§ 80. (1) Die zur Feststellung der Einheitswerte erforderlichen Erklärungen 
sind von den Steuerpflichtigen bis zu den vom Bundesministerium für Finanzen 
jeweils zu bestimmenden Zeitpunkten unter Verwendung der amtlich 
aufgelegten Formblätter abzugeben. Unabhängig hievon hat jeder eine derartige 
Erklärung abzugeben, der vom Finanzamt hiezu besonders aufgefordert wird. 
Ebenso hat derjenige, dem eine wirtschaftliche Einheit zuzurechnen ist, eine 
Erklärung abzugeben, wenn Umstände vorliegen, die zu einer Fortschreibung 
(§ 21) oder Nachfeststellung (§ 22) führen und diese Umstände nicht gemäß 
Abs. 4 bis 6 dem Finanzamt mitgeteilt werden. § 133 Abs. 2 BAO gilt 
entsprechend. 

(2) bis (5) … (2) bis (5) …
 (6) Unbeschadet der Bestimmung des § 158 BAO haben das für Land- und 

Forstwirtschaft zuständige Bundesministerium und die Agrarmarkt Austria sowie 
die Sozialversicherungsanstalt der Bauern nachstehende bewertungsrechtlich 
relevante Daten den Abgabenbehörden des Bundes zu übermitteln:

  1. Das für Land- und Forstwirtschaft zuständige Bundesministerium und 
die Agrarmarkt Austria haben bis zum 15. März jeden Jahres folgende 
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im Zuge der Abwicklung als Marktordnungs- und Zahlstelle 
verfügbaren Daten

  - zur Identifizierung des Bewirtschafters, erweitert um die 
Sozialversicherungsnummer, Firmenbuchnummer oder 
Vereinsregisterzahl und Betriebsanschrift,

  - über den Bestand, die Jahresproduktion und die Betriebsformen 
im Tiersektor des abgelaufenen Jahres,

  - über die Nutzung land- und forstwirtschaftlicher Flächen im 
abgelaufenen Jahr, insbesondere Flächenausmaße von Obst- und 
Sonderkulturen sowie gärtnerisch und baumschulmäßig genutzte 
Flächen und

  - die Erhebungsmerkmale der inneren und äußeren Verkehrslage 
des Berghöfekatasters

  zu übermitteln. 

  2. Die Sozialversicherungsanstalt der Bauern hat jährlich bis zum 
31. Jänner die Daten zur Identifizierung des Bewirtschafters 
einschließlich Sozialversicherungsnummer, Einheitswertaktenzeichen 
des Betriebes sowie Flächenausmaße von Zu- und Verpachtungen 
(einschließlich der betroffenen Einheitswertaktenzeichen) jeweils nach 
Nutzungen getrennt zu übermitteln.

 Die in Z 1 bis 2 genannten Daten sind automationsunterstützt in strukturierter 
Form so zu übermitteln, dass sie elektronisch weiterverarbeitet werden können. 
Der Bundesminister für Finanzen wird ermächtigt, gegebenenfalls die 
technischen Erfordernisse der elektronischen Datenübermittlung für die zur 
Feststellung von Einheitswerten bedeutsamen Daten mittels Verordnung 
festzulegen. Verordnungen hinsichtlich Z 1 erlässt der Bundesminister für 
Finanzen im Einvernehmen mit dem für Land- und Forstwirtschaft zuständigen 
Bundesminister. 
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Artikel 64 
Änderung des Gebührengesetzes 1957 

§ 3. (1) … § 3. (1) … 
(2) 1. … (2) 1. … 
 2. Der Rechtsträger der Behörde hat die in einem Kalendervierteljahr gemäß 

Z 1 entrichteten Gebühren bis zum 15. Tag des auf ein 
Kalendervierteljahr folgenden Monats an das für die Erhebung der 
Gebühren sachlich zuständige Finanzamt, in dessen Amtsbereich sich die 
jeweilige Behörde befindet, abzüglich der im § 14 Tarifpost 8 Abs. 4, 
Tarifpost 9 Abs. 5 und Tarifpost 16 Abs. 5 angeführten Pauschalbeträge 
abzuführen. Auf dem Zahlungs- oder Überweisungsbeleg sind der 
Gesamtbetrag der entrichteten Gebühren, der Gesamtbetrag der 
Pauschalbeträge sowie der abzuführende Nettobetrag anzuführen.

 2. Der Rechtsträger der Behörde hat die in einem Kalendervierteljahr 
gemäß Z 1 entrichteten Gebühren bis zum 15. Tag des auf ein 
Kalendervierteljahr folgenden Monats an das Finanzamt für Gebühren, 
Verkehrsteuern und Glücksspiel abzüglich der im § 14 Tarifpost 8 
Abs. 4, Tarifpost 9 Abs. 5 und Tarifpost 16 Abs. 5 angeführten 
Pauschalbeträge abzuführen. Auf dem Zahlungs- oder 
Überweisungsbeleg sind der Gesamtbetrag der entrichteten Gebühren, 
der Gesamtbetrag der Pauschalbeträge sowie der abzuführende 
Nettobetrag anzuführen.

(3) … (3) … 
(4) Sofern in diesem Bundesgesetz nichts anderes bestimmt ist, hat das 

Finanzamt, in dessen Amtsbereich sich die Geschäftsleitung des Betriebes des 
Gebührenschuldners befindet,  
einem Gebührenschuldner, der in seinem Betrieb laufend eine Vielzahl 
gleichartiger Rechtsgeschäfte abschließt und die Gewähr für die ordnungsgemäße 
Einhaltung der Gebührenvorschriften bietet, auf Antrag zu bewilligen, dass er die 
auf diese Rechtsgeschäfte entfallenden Hundertsatzgebühren anstelle der sonst in 
diesem Bundesgesetz angeordneten Entrichtungsformen selbst berechnet und bis 
zum 15. Tag (Fälligkeitstag) des dem Entstehen der Gebührenschuld 
zweitfolgenden Monats an das Finanzamt entrichtet. Personen, die auf Grund der 
erteilten Bewilligung verpflichtet sind, die Hundertsatzgebühren auf diese Art zu 
entrichten, haben über diese gebührenpflichtigen Rechtsgeschäfte fortlaufende 
Aufschreibungen zu führen, welche die für die Gebührenbemessung 
erforderlichen Angaben enthalten. Innerhalb der Zahlungsfrist ist dem Finanzamt 
für den jeweiligen Berechnungs- und Zahlungszeitraum eine Abschrift dieser 
Aufschreibungen zu übersenden. Die Übersendung der Abschrift gilt als 
Gebührenanzeige gemäß § 31. Auf den Urkunden ist ein Vermerk anzubringen, 
der die Bezeichnung des Bewilligungsbescheides und die fortlaufende Nummer 

(4) Sofern in diesem Bundesgesetz nichts anderes bestimmt ist, hat das 
Finanzamt für Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel 
 
einem Gebührenschuldner, der in seinem Betrieb laufend eine Vielzahl 
gleichartiger Rechtsgeschäfte abschließt und die Gewähr für die ordnungs-
gemäße Einhaltung der Gebührenvorschriften bietet, auf Antrag zu bewilligen, 
dass er die auf diese Rechtsgeschäfte entfallenden Hundertsatzgebühren anstelle 
der sonst in diesem Bundesgesetz angeordneten Entrichtungsformen selbst 
berechnet und bis zum 15. Tag (Fälligkeitstag) des dem Entstehen der 
Gebührenschuld zweitfolgenden Monats an das Finanzamt entrichtet. Personen, 
die auf Grund der erteilten Bewilligung verpflichtet sind, die Hundert-
satzgebühren auf diese Art zu entrichten, haben über diese gebührenpflichtigen 
Rechtsgeschäfte fortlaufende Aufschreibungen zu führen, welche die für die 
Gebührenbemessung erforderlichen Angaben enthalten. Innerhalb der Zahlungs-
frist ist dem Finanzamt für den jeweiligen Berechnungs- und Zahlungszeitraum 
eine Abschrift dieser Aufschreibungen zu übersenden. Die Übersendung der 
Abschrift gilt als Gebührenanzeige gemäß § 31. Auf den Urkunden ist ein 
Vermerk anzubringen, der die Bezeichnung des Bewilligungsbescheides und die 
fortlaufende Nummer der Aufschreibungen enthält. 
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der Aufschreibungen enthält. Mit Erteilung einer Bewilligung, die Gebühren für 
bestimmte Rechtsgeschäfte selbst zu berechnen, wird das Finanzamt für die 
Erhebung dieser Gebühren örtlich zuständig. Es hat jeweils für den Zeitraum 
eines Kalenderjahres die Hundertsatzgebühren für jedes gebührenpflichtige 
Rechtsgeschäft, das in den Aufschreibungen abgerechnet wurde, mit Bescheid 
festzusetzen.

Das Finanzamt hat jeweils für den Zeitraum eines Kalenderjahres die 
Hundertsatzgebühren für jedes gebührenpflichtige Rechtsgeschäft, das in den 
Aufschreibungen abgerechnet wurde, mit Bescheid festzusetzen. 

(4a) Sofern in diesem Bundesgesetz nichts anderes bestimmt ist, sind 
Rechtsanwälte, Notare und Wirtschaftstreuhänder (Parteienvertreter) befugt, 
innerhalb der Anzeigefrist des § 31 Abs. 1 die Hundertsatzgebühr für 
Rechtsgeschäfte als Bevollmächtigte eines Gebührenschuldners oder eines für die 
Gebühr Haftenden selbst zu berechnen und bis zum 15. Tag (Fälligkeitstag) des 
auf den Kalendermonat, in dem die Selbstberechnung erfolgt, zweitfolgenden 
Monats an das für die Erhebung der Gebühren sachlich zuständige Finanzamt zu 
entrichten, in dessen Amtsbereich sich die Geschäftsleitung oder der Sitz des 
Parteienvertreters befindet. Parteienvertreter, die von der Befugnis zur 
Selbstberechnung Gebrauch machen wollen, haben beim Finanzamt die Zuteilung 
einer Steuernummer zu beantragen. Sie haben über die gebührenpflichtigen 
Rechtsgeschäfte Aufschreibungen zu führen. Diese haben die für die 
Gebührenberechnung erforderlichen Angaben zu enthalten. Insbesondere sind 
Angaben zur Art des Rechtsgeschäftes, zu den Gebührenschuldnern oder zu den 
für die Gebühr Haftenden, zum Zeitpunkt des Entstehens der Gebührenschuld, zur 
Bemessungsgrundlage und zur Höhe der selbst berechneten Gebühr aufzunehmen. 
Eine Abschrift dieser Aufschreibungen für die in einem Kalendermonat selbst 
berechneten Rechtsgeschäfte ist dem Finanzamt bis zum Fälligkeitstag zu 
übermitteln; dies gilt als Gebührenanzeige gemäß § 31. Auf den Urkunden ist ein 
Vermerk über die erfolgte Selbstberechnung anzubringen, der die Steuernummer 
des Parteienvertreters, die Nummer der Aufschreibungen und die Höhe des 
berechneten Gebührenbetrages enthält. Der Parteienvertreter hat die 
Aufschreibungen und je eine Abschrift (Durchschrift, Gleichschrift) der über die 
Rechtsgeschäfte ausgefertigten Urkunden sieben Jahre aufzubewahren. Im 
übrigen ist § 132 BAO anzuwenden. Die selbst berechnete Gebühr ist spätestens 
am Fälligkeitstag zu entrichten. Im Zweifel ist bei den betreffenden 
Gebührenschuldnern oder Haftenden eine verhältnismäßige Entrichtung 
anzunehmen. Ein gemäß § 201 BAO festgesetzter Gebührenbetrag hat den im 
ersten Satz genannten Fälligkeitstag. Die Parteienvertreter haften für die 
Entrichtung der selbst berechneten Gebühr. Die Abgabenbehörden sind befugt, 

(4a) Sofern in diesem Bundesgesetz nichts anderes bestimmt ist, sind 
Rechtsanwälte, Notare und Wirtschaftstreuhänder (Parteienvertreter) befugt, 
innerhalb der Anzeigefrist des § 31 Abs. 1 die Hundertsatzgebühr für 
Rechtsgeschäfte als Bevollmächtigte eines Gebührenschuldners oder eines für 
die Gebühr Haftenden selbst zu berechnen und bis zum 15. Tag (Fälligkeitstag) 
des auf den Kalendermonat, in dem die Selbstberechnung erfolgt, 
zweitfolgenden Monats an das Finanzamt für Gebühren, Verkehrsteuern und 
Glücksspiel zu entrichten. Parteienvertreter, die von der Befugnis zur 
Selbstberechnung Gebrauch machen wollen, haben beim Finanzamt die 
Zuteilung einer Steuernummer zu beantragen. Sie haben über die 
gebührenpflichtigen Rechtsgeschäfte Aufschreibungen zu führen. Diese haben 
die für die Gebührenberechnung erforderlichen Angaben zu enthalten. 
Insbesondere sind Angaben zur Art des Rechtsgeschäftes, zu den 
Gebührenschuldnern oder zu den für die Gebühr Haftenden, zum Zeitpunkt des 
Entstehens der Gebührenschuld, zur Bemessungsgrundlage und zur Höhe der 
selbst berechneten Gebühr aufzunehmen. Eine Abschrift dieser Aufschreibungen 
für die in einem Kalendermonat selbst berechneten Rechtsgeschäfte ist dem 
Finanzamt bis zum Fälligkeitstag zu übermitteln; dies gilt als Gebührenanzeige 
gemäß § 31. Auf den Urkunden ist ein Vermerk über die erfolgte 
Selbstberechnung anzubringen, der die Steuernummer des Parteienvertreters, die 
Nummer der Aufschreibungen und die Höhe des berechneten Gebührenbetrages 
enthält. Der Parteienvertreter hat die Aufschreibungen und je eine Abschrift 
(Durchschrift, Gleichschrift) der über die Rechtsgeschäfte ausgefertigten 
Urkunden sieben Jahre aufzubewahren. Im übrigen ist § 132 BAO anzuwenden. 
Die selbst berechnete Gebühr ist spätestens am Fälligkeitstag zu entrichten. Im 
Zweifel ist bei den betreffenden Gebührenschuldnern oder Haftenden eine 
verhältnismäßige Entrichtung anzunehmen. Ein gemäß § 201 BAO festgesetzter 
Gebührenbetrag hat den im ersten Satz genannten Fälligkeitstag. Die 
Parteienvertreter haften für die Entrichtung der selbst berechneten Gebühr. Die 
Abgabenbehörden sind befugt, Prüfungen hinsichtlich sämtlicher in die 
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Prüfungen hinsichtlich sämtlicher in die Aufschreibungen aufzunehmenden 
Angaben durchzuführen. 

Aufschreibungen aufzunehmenden Angaben durchzuführen.

(4b) … (4b) … 
(4c) Das Finanzamt (Abs. 4a) kann die Befugnis zur Selbstberechnung der 

Gebühren gemäß Abs. 4a und § 33 Tarifpost 5 Abs. 5 Z 4 mit Bescheid 
aberkennen, wenn der zur Selbstberechnung Befugte vorsätzlich oder wiederholt 
grob fahrlässig die Bestimmungen des Abs. 4a oder des § 33 Tarifpost 5 Abs. 5 
Z 4 verletzt. Die Aberkennung kann für mindestens drei Jahre oder unbefristet 
erfolgen. Sie ist hinsichtlich des Amtsbereiches aller sachlich zuständigen 
Finanzämter wirksam. Bei unbefristeter Aberkennung kann frühestens fünf Jahre 
nach Aberkennung auf Antrag des zur Selbstberechnung Befugten der 
Aberkennungsbescheid aufgehoben werden, wenn glaubhaft ist, daß er in 
Hinkunft seinen abgabenrechtlichen Pflichten nachkommen wird.

(4c) Das Finanzamt für Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel kann die 
Befugnis zur Selbstberechnung der Gebühren gemäß Abs. 4a und § 33 
Tarifpost 5 Abs. 5 Z 4 mit Bescheid aberkennen, wenn der zur Selbstberechnung 
Befugte vorsätzlich oder wiederholt grob fahrlässig die Bestimmungen des 
Abs. 4a oder des § 33 Tarifpost 5 Abs. 5 Z 4 verletzt. Die Aberkennung kann für 
mindestens drei Jahre oder unbefristet erfolgen. Bei unbefristeter Aberkennung 
kann frühestens fünf Jahre nach Aberkennung auf Antrag des zur 
Selbstberechnung Befugten der Aberkennungsbescheid aufgehoben werden, 
wenn glaubhaft ist, daß er in Hinkunft seinen abgabenrechtlichen Pflichten 
nachkommen wird.

(5) Notare oder andere zur Beurkundung befugte Personen 
(Urkundspersonen) haben die in einem Kalendermonat entrichteten Gebühren des 
§ 14 Tarifpost 7 Abs. 1 Z 4 bis 6 und Tarifpost 13 bis zum 15. Tag 
(Fälligkeitstag) des auf den Kalendermonat, in dem die Gebührenschuld entsteht, 
zweitfolgenden Monats an das im Abs. 4a angeführte Finanzamt abzuführen. Die 
Urkundspersonen haben Aufschreibungen zu führen, die Angaben über die Art 
der Schrift, die Gebührenschuldner und den Zeitpunkt des Entstehens der 
Gebührenschuld enthalten müssen. Dieser Verpflichtung wird durch die Führung 
der in den berufsrechtlichen Vorschriften vorgesehenen Register und 
Aufzeichnungen entsprochen. Die Abgabenbehörden sind befugt, Prüfungen 
hinsichtlich der in die Aufschreibungen aufzunehmenden Angaben 
durchzuführen.

(5) Notare oder andere zur Beurkundung befugte Personen 
(Urkundspersonen) haben die in einem Kalendermonat entrichteten Gebühren 
des § 14 Tarifpost 7 Abs. 1 Z 4 bis 6 und Tarifpost 13 bis zum 15. Tag 
(Fälligkeitstag) des auf den Kalendermonat, in dem die Gebührenschuld entsteht, 
zweitfolgenden Monats an das Finanzamt für Gebühren, Verkehrsteuern und 
Glücksspiel abzuführen. Die Urkundspersonen haben Aufschreibungen zu 
führen, die Angaben über die Art der Schrift, die Gebührenschuldner und den 
Zeitpunkt des Entstehens der Gebührenschuld enthalten müssen. Dieser 
Verpflichtung wird durch die Führung der in den berufsrechtlichen Vorschriften 
vorgesehenen Register und Aufzeichnungen entsprochen. Das Finanzamt ist 
befugt, Prüfungen hinsichtlich der in die Aufschreibungen aufzunehmenden 
Angaben durchzuführen.

§ 14. TP 15 (1) und (2) … § 14. TP 15 (1 und (2) …
(3) Der Rechtsträger der Zulassungsstelle haftet für die Gebühr. Er hat 

gesondert für jede von ihm eingerichtete Zulassungsstelle die Gebühr für die in 
einem Kalendermonat erteilten Zulassungen und bewilligten Überstellungsfahrten 
bis zum 15. des nächstfolgenden Monats (Fälligkeitstag) an das Finanzamt für 
Gebühren und Verkehrsteuern zu entrichten.

(3) Der Rechtsträger der Zulassungsstelle haftet für die Gebühr. Er hat 
gesondert für jede von ihm eingerichtete Zulassungsstelle die Gebühr für die in 
einem Kalendermonat erteilten Zulassungen und bewilligten 
Überstellungsfahrten bis zum 15. des nächstfolgenden Monats (Fälligkeitstag) an 
das Finanzamt für Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel zu entrichten.

(4) und (5) … (4) und (5) …
§ 16. (1) bis (5) … § 16. (1) bis (5) …
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(6) Gelten die nach abgabenrechtlichen Vorschriften zu führenden Bücher 
und Aufzeichnungen als Urkunde über den Darlehens- oder Kreditvertrag, so 
entsteht die Gebührenschuld mit der Aufnahme in diese.

 

(7) Bedarf ein Rechtsgeschäft der Genehmigung oder Bestätigung einer 
Behörde oder eines Dritten, so entsteht die Gebührenschuld für das beurkundete 
Rechtsgeschäft erst im Zeitpunkte der Genehmigung oder Bestätigung.

(6) Bedarf ein Rechtsgeschäft der Genehmigung oder Bestätigung einer 
Behörde oder eines Dritten, so entsteht die Gebührenschuld für das beurkundete 
Rechtsgeschäft erst im Zeitpunkte der Genehmigung oder Bestätigung.

§ 19. (1) … § 19. (1) … 
(2) Werden in einer Urkunde mehrere Rechtsgeschäfte derselben oder 

verschiedener Art, die nicht zusammenhängende Bestandteile des 
Hauptgeschäftes sind, abgeschlossen, so ist die Gebühr für jedes einzelne 
Rechtsgeschäft zu entrichten. Dies gilt aber nicht für die in der Urkunde über das 
Hauptgeschäft zwischen denselben Vertragsteilen zur Sicherung oder Erfüllung 
des Hauptgeschäftes abgeschlossenen Nebengeschäfte und Nebenverabredungen, 
gleichgültig, ob das Hauptgeschäft nach diesem Gesetz oder einem 
Verkehrssteuergesetz einer Gebühr oder Verkehrssteuer unterliegt. 

(2) Werden in einer Urkunde mehrere Rechtsgeschäfte derselben oder 
verschiedener Art, die nicht zusammenhängende Bestandteile des 
Hauptgeschäftes sind, abgeschlossen, so ist die Gebühr für jedes einzelne 
Rechtsgeschäft zu entrichten. Die in der Urkunde über das Hauptgeschäft 
zwischen denselben Vertragsteilen zur Sicherung oder Erfüllung des 
Hauptgeschäftes abgeschlossenen Nebengeschäfte sind gebührenbefreit, wenn 
das Hauptgeschäft nach diesem Gesetz oder einem Verkehrsteuergesetz einer 
Gebühr oder Verkehrsteuer unterliegt; für Sicherungs- und Erfüllungsgeschäfte 
zu Darlehens-, Kredit-, Haftungs- und Garantiekreditverträgen sowie zu den im 
Rahmen des Factoringgeschäftes (§ 1 Abs. 1 Z 16 BWG) getroffenen 
Vereinbarungen über die Gewährung eines Rahmens für die Inanspruchnahme 
von Anzahlungen gilt § 20 Z 5.

(3) … (3) … 
§ 20. 1. bis 4. … § 20. 1. bis 4. …

 5. Sicherungs- und Erfüllungsgeschäfte – ausgenommen Wechsel – zu 
Darlehensverträgen (§ 33 TP 8), Kreditverträgen (§ 33 TP 19) und 
Haftungs- und Garantiekreditverträgen mit Kreditinstituten, der 
Oesterreichischen Nationalbank, den Versicherungsunternehmen, den 
Pensionskassen im Sinne des Pensionskassengesetzes und den 
Bausparkassen, sofern über die genannten Verträge spätestens 
gleichzeitig mit der Beurkundung des Nebengeschäftes eine Urkunde in 
einer für das Entstehen der Gebührenschuld maßgeblichen Weise 
errichtet worden ist; 

 5. Sicherungs- und Erfüllungsgeschäfte – ausgenommen Wechsel – zu 
Darlehens-, Kredit-, Haftungs- und Garantiekreditverträgen sowie zu 
den im Rahmen des Factoringgeschäftes (§ 1 Abs. 1 Z 16 BWG) 
getroffenen Vereinbarungen über die Gewährung eines Rahmens für die 
Inanspruchnahme von Anzahlungen; 

 6. und 7. … 6. und 7. …
§ 31. (1) Rechtsgeschäfte, für die eine Hundertsatzgebühr mit Bescheid 

festzusetzen ist, sind, soweit in diesem Bundesgesetz nichts anderes bestimmt ist, 
§ 31. (1) Rechtsgeschäfte, für die eine Hundertsatzgebühr mit Bescheid 

festzusetzen ist, sind, soweit in diesem Bundesgesetz nichts anderes bestimmt ist, 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
bis zum 15. Tag des auf den Kalendermonat, in dem die Gebührenschuld 
entstanden ist, zweitfolgenden Monats mit einer beglaubigten Abschrift oder mit 
einer Gleichschrift der die Gebührenpflicht begründenden Urkunde, bei nicht in 
der Amtssprache abgefaßten Urkunden mit einer beglaubigten Übersetzung, beim 
Finanzamt anzuzeigen. Ist diese Urkunde ein Annahmeschreiben, so ist ein 
bezügliches Anbotschreiben anzuschließen. Das Finanzamt, bei dem die Anzeige 
erstattet wurde, hat auf der die Gebührenpflicht begründenden Urkunde die 
erfolgte Anzeige zu bestätigen. Gleichschriften, die zur ordnungsgemäßen 
Gebührenanzeige verwendet werden, sind von den Gebühren befreit.

bis zum 15. Tag des auf den Kalendermonat, in dem die Gebührenschuld 
entstanden ist, zweitfolgenden Monats mit einer beglaubigten Abschrift oder mit 
einer Gleichschrift der die Gebührenpflicht begründenden Urkunde, bei nicht in 
der Amtssprache abgefaßten Urkunden mit einer beglaubigten Übersetzung, 
beim Finanzamt anzuzeigen. Ist diese Urkunde ein Annahmeschreiben, so ist ein 
bezügliches Anbotschreiben anzuschließen. Das Finanzamt, bei dem die Anzeige 
erstattet wurde, hat auf der die Gebührenpflicht begründenden Urkunde die 
erfolgte Anzeige zu bestätigen. 

(2) … (2) … 
(3) Sind Gebühren ohne amtliche Bemessung unmittelbar zu entrichten, so 

sind diese am 20. des dem Entstehen der Gebührenschuld folgenden 
Kalendermonats fällig. Bis zu diesem Zeitpunkt hat der gemäß § 28 Abs. 3 zur 
unmittelbaren Gebührenentrichtung Verpflichtete über die abzuführenden Beträge 
an das Finanzamt für Gebühren und Verkehrsteuern eine Abrechnung vorzulegen. 
Dieser Abrechnung sind Unterlagen anzuschließen, die eine Überprüfung der 
Wetteinsätze, Spieleinsätze oder Gewinste der Glücksspiele während des 
Abrechnungszeitraumes gewährleisten. Die Abrechnung gilt als 
Gebührenanzeige.

 

§ 33. TP 5 (1) bis (4) … § 33. TP 5 (1) bis (4) …
(5) … (5) … 

 1. Die Hundertsatzgebühr ist vom Bestandgeber, der im Inland einen 
Wohnsitz, den gewöhnlichen Aufenthalt, seine Geschäftsleitung oder 
seinen Sitz hat oder eine inländische Betriebsstätte unterhält, selbst zu 
berechnen und bis zum 15. Tag (Fälligkeitstag) des dem Entstehen der 
Gebührenschuld zweitfolgenden Monats an das für die Erhebung der 
Gebühren sachlich zuständige Finanzamt zu entrichten, in dessen 
Amtsbereich der Bestandgeber seinen (Haupt-)Wohnsitz, seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt, den Ort der Geschäftsleitung oder seinen Sitz 
hat oder sich die wirtschaftlich bedeutendste Betriebsstätte befindet.

 1. Die Hundertsatzgebühr ist vom Bestandgeber, der im Inland einen 
Wohnsitz, den gewöhnlichen Aufenthalt, seine Geschäftsleitung oder 
seinen Sitz hat oder eine inländische Betriebsstätte unterhält, selbst zu 
berechnen und bis zum 15. Tag (Fälligkeitstag) des dem Entstehen der 
Gebührenschuld zweitfolgenden Monats an das Finanzamt für 
Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel zu entrichten. 

 2. und 3. … 2. und 3. …
 4. Rechtsanwälte, Notare, Wirtschaftstreuhänder sowie Immobilienmakler 

und Immobilienverwalter im Sinne der Bestimmungen der 
Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, in der jeweils geltenden Fassung, 

 4. Rechtsanwälte, Notare, Wirtschaftstreuhänder sowie Immobilienmakler 
und Immobilienverwalter im Sinne der Bestimmungen der Ge-
werbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, in der jeweils geltenden Fassung, 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
(Parteienvertreter) und gemeinnützige Bauvereinigungen im Sinne der 
Bestimmungen des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes 1979, BGBl. 
Nr. 139, in der jeweils geltenden Fassung, sind befugt, innerhalb der in 
der Z 1 angeführten Frist die Gebühr für Rechtsgeschäfte gemäß § 33 
Tarifpost 5 als Bevollmächtigte des Bestandgebers selbst zu berechnen 
und bis zum 15. Tag (Fälligkeitstag) des auf den Kalendermonat, in dem 
die Selbstberechnung erfolgt, zweitfolgenden Monats an das für die 
Erhebung der Gebühren sachlich zuständige Finanzamt zu entrichten, in 
dessen Amtsbereich sich die Geschäftsleitung oder der Sitz des 
Parteienvertreters oder der gemeinnützigen Bauvereinigung befindet. Im 
Übrigen ist § 3 Abs. 4a, 4b und 4c sinngemäß anzuwenden.

(Parteienvertreter) und gemeinnützige Bauvereinigungen im Sinne der 
Bestimmungen des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes 1979, BGBl. 
Nr. 139, in der jeweils geltenden Fassung, sind befugt, innerhalb der in 
der Z 1 angeführten Frist die Gebühr für Rechtsgeschäfte gemäß § 33 
Tarifpost 5 als Bevollmächtigte des Bestandgebers selbst zu berechnen 
und bis zum 15. Tag (Fälligkeitstag) des auf den Kalendermonat, in dem 
die Selbstberechnung erfolgt, zweitfolgenden Monats an das Finanzamt 
für Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel zu entrichten. Im 
Übrigen ist § 3 Abs. 4a, 4b und 4c sinngemäß anzuwenden. 

 5. … 5. … 
§ 33. TP 8

Darlehensverträge 
(1) Darlehensverträge nach dem Werte der dargeliehenen Sache 0,8 v.H.
(2) Der Gebühr unterliegen nicht: 
1. Darlehensverträge gegen Verpfändung von Wertpapieren oder Waren mit 

statutenmäßig zu solchen Darlehensgeschäften berechtigten Kreditinstituten, 
soweit und solange Wertpapiere oder Waren verpfändet sind;

 

2. Darlehensverträge gegen Faustpfand mit Pfandleihanstalten;
3. Darlehensverträge, die den Voraussetzungen für die Gebührenfreiheit von 

Kreditverträgen gemäß § 33 Tarifpost 19 Abs. 4 sinngemäß entsprechen.
 

(3) Erklärt der Darlehensschuldner in der Darlehensurkunde, die 
dargeliehenen Sachen erhalten zu haben, so wird bei Erhebung der Gebühr 
vermutet, daß der Darlehensvertrag gültig zustande gekommen ist; diese 
Vermutung kann durch die Einrede der nicht erfolgten Zuzählung der 
Darlehensvaluta nicht widerlegt werden.

 

(3a) Wird über einen Darlehensvertrag eine Urkunde im Ausland errichtet, 
so entsteht die Gebührenschuld – abweichend von § 16 Abs. 2 Z 1 – in den für im 
Inland errichtete Urkunden maßgeblichen Zeitpunkt, wenn mindestens eine Partei 
des Darlehensvertrages im Inland einen Wohnsitz (gewöhnlichen Aufenthalt), 
ihre Geschäftsleitung oder ihren Sitz hat oder eine inländische Betriebsstätte 
unterhält und eine Partei im Inland zu einer Leistung auf Grund des 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Darlehensvertrages berechtigt oder verpflichtet ist; wenn jedoch dieses 
Erfordernis erst im Zeitpunkt der Errichtung eines Zusatzes oder Nachtrages 
erfüllt ist, in diesem Zeitpunkt. 

(4) Wurde über das Darlehen eines Gesellschafters an seine Gesellschaft, die 
den Ort ihrer Geschäftsleitung oder ihren Sitz im Inland hat, keine Urkunde in 
einer für das Entstehen der Gebührenpflicht maßgeblichen Weise errichtet, so 
gelten die nach den abgabenrechtlichen Vorschriften zu führenden Bücher und 
Aufzeichnungen des Darlehensschuldners, in die das Darlehen aufgenommen 
wurde, als Urkunde. Der Darlehensschuldner hat die Gebühr selbst zu berechnen 
und innerhalb von drei Monaten nach dem Entstehen der Gebührenschuld bei dem 
Finanzamt, in dessen Amtsbereich sich die Geschäftsleitung des 
Darlehensschuldners befindet, zu entrichten. Ein Auszug aus den Büchern oder 
Aufzeichnungen ist innerhalb derselben Frist an dieses Finanzamt zu übersenden. 
Die Übersendung gilt als Gebührenanzeige gemäß § 31.

 

(5) Bei Umschuldungen von Darlehensverträgen ist § 33 Tarifpost 19 Abs. 5 
sinngemäß anzuwenden. 

 

§ 33. TP 17 (1) und (2) … § 33. TP 17 (1) und (2) …
(3) Die Wettgebühr nach Abs. 1 Z 1 ist, auch wenn eine Urkunde nicht 

errichtet wird, ohne amtliche Bemessung unmittelbar zu entrichten. 
(3) Die Wettgebühr nach Abs. 1 Z 1 ist, auch wenn eine Urkunde nicht 

errichtet wird, ohne amtliche Bemessung unmittelbar zu entrichten. Die Gebühr 
ist am 20. des dem Entstehen der Gebührenschuld folgenden Kalendermonats 
fällig. Bis zu diesem Zeitpunkt hat der gemäß § 28 Abs. 3 zur 
Gebührenentrichtung Verpflichtete eine Abrechnung unter Verwendung des 
amtlichen Vordrucks beim Finanzamt für Gebühren, Verkehrsteuern und 
Glücksspiel vorzulegen; dies gilt als Gebührenanzeige. Die Abrechnung ist 
elektronisch zu übermitteln, sofern dies dem Verpflichteten auf Grund der 
technischen Voraussetzungen zumutbar ist. Der Bundesminister für Finanzen 
wird ermächtigt, die elektronische Übermittlung der Abrechnung und das 
Verfahren mit Verordnung näher zu regeln.

(4) bis (6) … (4) bis (6) …
§ 33. TP 19

Kreditverträge 
(1) Kreditverträge, mit welchen den Kreditnehmern die Verfügung über 

einen bestimmten Geldbetrag eingeräumt wird, von der vereinbarten 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Kreditsumme,
 1. wenn der Kreditnehmer über die Kreditsumme nur einmal 

oder während einer bis zu fünf Jahren vereinbarten Dauer 
des Kreditvertrages mehrmals verfügen kann 
………….0,8 v.H.; 

 2. im übrigen ………..…1,5 v.H. 

(2) Auf Kreditverträge von Gesellschaftern an ihre Gesellschaft sind die 
Bestimmungen des § 33 Tarifpost 8 Abs. 4 sinngemäß anzuwenden.

 

(2a) Wird über einen Kreditvertrag eine Urkunde im Ausland errichtet, ist 
§ 33 TP 8 Abs. 3a sinngemäß anzuwenden.

 

(3) 
 1. Den Kreditverträgen stehen die im Rahmen des Factoringgeschäftes (§ 1 

Abs. 1 Z 16 BWG) getroffenen Vereinbarungen über die Gewährung 
eines Rahmens für die Inanspruchnahme von Anzahlungen gleich.

 

 2. Urkunden über Kreditauftragsverträge, durch die der Auftragnehmer 
verpflichtet wird, einem Dritten im eigenen Namen und auf eigene 
Rechnung Kredit zu gewähren, gelten als Urkunden über den 
Kreditvertrag mit dem aus dem Kreditverhältnis Begünstigten.

 

(4) Gebührenfrei sind: 
 1. Prolongationen von Kreditverträgen, für die nach diesem Bundesgesetz 

eine Gebühr zu entrichten war, bis zu einer Dauer des Kreditverhältnisses 
von fünf Jahren; im übrigen bei wiederholten Prolongationen jene, mit 
denen nicht ein Vielfaches von fünf Jahren überschritten wird;

 

 2. Verträge über Kredite an Kreditinstituten, die zum Kreditgeschäft (§ 1 
Abs. 1 Z 3 BWG) berechtigt sind oder gebührenpflichtige Kredite gemäß 
Abs. 3 gewähren, sowie Verträge über Kredite an die Oesterreichische 
Nationalbank und an Bausparkassen, ausgenommen Verträge über 
Kredite zur Schaffung von Ergänzungskapital im Sinne des 
Kreditwesengesetzes, BGBl. Nr. 63/1979, in der jeweils geltenden 
Fassung;

 

 3. Verträge über Kredite von Kreditinstituten und der Oesterreichischen 
Nationalbank an Kreditnehmer, die im Inland weder einen Wohnsitz 
(gewöhnlichen Aufenthalt) noch ihre Geschäftsleitung oder ihren Sitz 
haben;
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 4. Kreditverträge zur Finanzierung von Rechtsgeschäften oder Rechten, 

soweit dafür der Bundesminister für Finanzen namens des Bundes eine 
Haftung nach dem Ausfuhrförderungsgesetz 1981 übernommen hat;

 

 5. Verträge über Kredite, die aus Mitteln der Exportfonds-Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung refinanziert werden;

 

 6. Verträge über Kredite aus Mitteln des ERP-Fonds (Eigenblock, 
Nationalbankblock); 

 

 7. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. Nr. 818/1993)
 8. Verträge über Kredite von Bausparkassen an ihre Bausparer.
 9. Kreditverträge, die nach dem behördlich oder von einem 

Landeswohnbaufonds genehmigten Finanzierungsplan zur Finanzierung 
eines nach den landesgesetzlichen Vorschriften über die Förderung des 
Wohnbaues und der Wohnhaussanierung geförderten Bauvorhabens 
erforderlich sind, sofern die Nutzfläche im Sinne des 
Wohnbauförderungsgesetzes 1984, BGBl. Nr. 482, 150 m2 je Wohnung 
nicht überschreitet; Gebührenpflicht tritt jedoch ein, sobald die 
Voraussetzungen für die Befreiung nachträglich wegfallen.

 

(5) Bei Umschuldungen, wodurch ein Kreditvertrag aufgehoben, die 
Kreditsumme zurückgezahlt und als Ersatz ein Kreditvertrag mit einem anderen 
Kreditgeber abgeschlossen wird, gilt der neue Kreditvertrag gebührenrechtlich als 
Nachtrag (Aufstockung, Prolongation) des ursprünglichen Kreditvertrages, wenn 
die Urkunde über den neuen Kreditvertrag einen Vermerk über die Umschuldung 
enthält und Aufhebung sowie Rückzahlung innerhalb eines Monats ab 
Beurkundung des neuen Kreditvertrages erfolgen. Der Kreditgeber hat auf 
Verlangen des Kreditnehmers bei Beendigung des Kreditvertrages dem neuen 
Kreditgeber alle für die gebührenrechtliche Beurteilung der Umschuldung 
maßgeblichen Umstände schriftlich mitzuteilen.

 

§ 33. TP 21 (1) … § 33. TP 21 (1) …
(2) 1. und 2. … (2) 1. und 2. …

 3. Zessionen von Forderungen zur Erfüllung eines Factoringvertrages, in 
dem eine gemäß § 33 Tarifpost 19 Abs. 3 gebührenpflichtige 
Rahmenvereinbarung getroffen wurde;

 3. Zessionen von Forderungen zur Erfüllung eines Factoringvertrages; 

 4. bis 7. … 4. bis 7. … 
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§ 33. TP 22 (1) bis (5) … § 33. TP 22 (1) bis (5) …
(6) Die Gebühr ist (6) Die Gebühr ist

 a) bei Inlandswechseln vom Aussteller oder Inhaber oder Akzeptanten, a) bei Inlandswechseln vom Aussteller oder Inhaber oder Akzeptanten, 
 b) bei Auslandswechseln vom ersten inländischen Inhaber oder 

Akzeptanten 
 b) bei Auslandswechseln vom ersten inländischen Inhaber oder 

Akzeptanten
selbst zu berechnen und bis zum 15. Tag (Fälligkeitstag) des dem Entstehen der 
Gebührenschuld zweitfolgenden Monats an das für die Erhebung der Gebühren 
sachlich zuständige Finanzamt zu entrichten, in dessen Amtsbereich der 
Aussteller, erste inländische Inhaber oder Akzeptant seinen (Haupt-)Wohnsitz, 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt, den Ort der Geschäftsleitung oder seinen Sitz 
hat oder sich die wirtschaftlich bedeutendste Betriebsstätte befindet. Auf dem 
Wechsel ist ein Vermerk über die erfolgte Selbstberechnung anzubringen, der den 
berechneten Gebührenbetrag, das Datum des Tages der Selbstberechnung und die 
Unterschrift des Gebührenschuldners, der die Selbstberechnung durchgeführt hat, 
enthält. Der Gebührenschuldner, der die Selbstberechnung durchgeführt hat, hat 
dem Finanzamt eine Anmeldung über das Rechtsgeschäft unter Verwendung 
eines amtlichen Vordruckes bis zum Fälligkeitstag zu übermitteln, welche die für 
die Gebührenberechnung erforderlichen Angaben zu enthalten hat; dies gilt als 
Gebührenanzeige gemäß § 31. 

selbst zu berechnen und bis zum 15. Tag (Fälligkeitstag) des dem Entstehen der 
Gebührenschuld zweitfolgenden Monats an das Finanzamt für Gebühren, 
Verkehrsteuern und Glücksspiel zu entrichten. Auf dem Wechsel ist ein Vermerk 
über die erfolgte Selbstberechnung anzubringen, der den berechneten 
Gebührenbetrag, das Datum des Tages der Selbstberechnung und die 
Unterschrift des Gebührenschuldners, der die Selbstberechnung durchgeführt 
hat, enthält. Der Gebührenschuldner, der die Selbstberechnung durchgeführt hat, 
hat dem Finanzamt eine Anmeldung über das Rechtsgeschäft unter Verwendung 
eines amtlichen Vordruckes bis zum Fälligkeitstag zu übermitteln, welche die für 
die Gebührenberechnung erforderlichen Angaben zu enthalten hat; dies gilt als 
Gebührenanzeige gemäß § 31. 

(7) … (7) … 
§ 34. (1) Die Organe der Gebietskörperschaften sind verpflichtet, die bei 

ihnen anfallenden Schriften und Amtshandlungen auf die Einhaltung der 
Vorschriften dieses Bundesgesetzes zu überprüfen. Stellen sie hiebei eine 
Verletzung der Gebührenvorschriften fest, so haben sie hierüber einen Befund 
aufzunehmen und diesen dem zuständigen Finanzamt zu übersenden. Die näheren 
Bestimmungen über die Befundaufnahme werden durch Verordnung getroffen. 

§ 34. (1) Die Organe der Gebietskörperschaften sind verpflichtet, die bei 
ihnen anfallenden Schriften und Amtshandlungen auf die Einhaltung der 
Vorschriften dieses Bundesgesetzes zu überprüfen. Stellen sie hiebei eine 
Verletzung der Gebührenvorschriften fest, so haben sie hierüber einen Befund 
aufzunehmen und diesen dem Finanzamt für Gebühren, Verkehrsteuern und 
Glücksspiel zu übersenden. Die näheren Bestimmungen über die 
Befundaufnahme werden durch Verordnung getroffen.

(2) Die Finanzämter sind berechtigt, bei Behörden, Ämtern und öffentlich-
rechtlichen Körperschaften die Einhaltung der Vorschriften dieses 
Bundesgesetzes von Zeit zu Zeit durch eine Nachschau zu überprüfen. 

(2) Das Finanzamt für Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel ist 
berechtigt, bei Behörden, Ämtern und öffentlich-rechtlichen Körperschaften die 
Einhaltung der Vorschriften dieses Bundesgesetzes von Zeit zu Zeit durch eine 
Nachschau zu überprüfen.

(3) … (3) … 
§ 35. (1) bis (4) … § 35. (1) bis (4) …
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(5) 1. und 2. … (5) 1. und 2. …
 3. a) … 3. a) … 
 b) im Falle der Z 2 die Rechtsgeschäfte innerhalb von zwei Jahren ab 

Schadenseintritt abgeschlossen werden und der Eintritt sowie die Höhe 
des Schadens bei Selbstberechnung dem gemäß § 3 Abs. 4 und 4a zur 
Selbstberechnung Befugten, bei Selbstberechnung gemäß § 33 TP 5 
Abs. 5 Z 1 und 5 dem zur Selbstberechnung Verpflichteten und im 
Übrigen den für die Erhebung der Gebühren zuständigen 
Finanzämtern nachgewiesen wird.

 b) im Falle der Z 2 die Rechtsgeschäfte innerhalb von zwei Jahren ab 
Schadenseintritt abgeschlossen werden und der Eintritt sowie die 
Höhe des Schadens bei Selbstberechnung dem gemäß § 3 Abs. 4 und 
4a zur Selbstberechnung Befugten, bei Selbstberechnung gemäß § 33 
TP 5 Abs. 5 Z 1 und 5 dem zur Selbstberechnung Verpflichteten und 
im Übrigen dem Finanzamt für Gebühren, Verkehrsteuern und 
Glücksspiel nachgewiesen wird.

 4. … 4. … 
(6) … (6) … 

Artikel 65 
Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes 1987 

§ 11. (1) … § 11. (1) … 
(2) Das für die Erhebung der Steuer sachlich zuständige Finanzamt, von 

dessen Bereich aus der Parteienvertreter seine Berufstätigkeit vorwiegend ausübt, 
kann die Befugnisse gemäß Abs. 1 mit Bescheid aberkennen, wenn der 
Parteienverteter vorsätzlich oder wiederholt grob fahrlässig die Bestimmungen 
der §§ 13 und 15 verletzt. Die Aberkennung kann für mindestens drei Jahre oder 
unbefristet erfolgen. Sie ist hinsichtlich des Amtsbereiches aller sachlich 
zuständigen Finanzämter wirksam. Von der Aberkennung sowie von deren 
Aufhebung sind die vier Präsidenten der Oberlandesgerichte zu verständigen. Bei 
unbefristeter Aberkennung kann frühestens fünf Jahre nach Aberkennung auf 
Antrag des Parteienvertreters der Aberkennungsbescheid aufgehoben werden, 
wenn glaubhaft ist, daß der Parteienvertreter in Hinkunft seinen 
abgabenrechtlichen Pflichten nachkommen wird.

(2) Das Finanzamt für Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel kann die 
Befugnisse gemäß Abs. 1 mit Bescheid aberkennen, wenn der Parteienverteter 
vorsätzlich oder wiederholt grob fahrlässig die Bestimmungen der §§ 13 und 15 
verletzt. Die Aberkennung kann für mindestens drei Jahre oder unbefristet 
erfolgen. Von der Aberkennung sowie von deren Aufhebung sind die vier 
Präsidenten der Oberlandesgerichte zu verständigen. Bei unbefristeter 
Aberkennung kann frühestens fünf Jahre nach Aberkennung auf Antrag des 
Parteienvertreters der Aberkennungsbescheid aufgehoben werden, wenn 
glaubhaft ist, daß der Parteienvertreter in Hinkunft seinen abgabenrechtlichen 
Pflichten nachkommen wird. 

(3) … (3) … 
§ 15. (1) … § 15. (1) … 
(2) Die Abgabenbehörden sind befugt, Prüfungen hinsichtlich sämtlicher in 

der Anmeldung enthaltenen Angaben durchzuführen.
(2) Das Finanzamt ist befugt, Prüfungen hinsichtlich sämtlicher in der 

Anmeldung enthaltenen Angaben durchzuführen.
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Artikel 66 
Änderung des Kapitalverkehrsteuergesetzes 

§ 10. (1) … § 10. (1) … 
(2) Zur Vorlage der Abgabenerklärung sind die am Rechtsvorgang 

Beteiligten sowie die Notare, Rechtsanwälte und sonstigen Bevollmächtigten, die 
bei dem Rechtsvorgang oder bei der Errichtung der Vertragsurkunde über den 
Rechtsvorgang mitgewirkt haben, zur ungeteilten Hand verpflichtet. Notare, 
Rechtsanwälte und Wirtschaftstreuhänder haben die Abgabenerklärung 
elektronisch zu übermitteln, sofern dies dem Notar, Rechtsanwalt oder 
Wirtschaftstreuhänder auf Grund seiner technischen Voraussetzungen zumutbar 
ist. Ist über den in der elektronischen Abgabenerklärung enthaltenen 
Rechtsvorgang eine Urkunde errichtet worden, die in ein durch Bundesgesetz 
vorgesehenes Urkundenarchiv aufgenommen wurde, so ist der Abgabenbehörde 
der Zugriffscode zu dieser Urkunde bekannt zu geben. Die Abgabenbehörden sind 
berechtigt, auf diese Urkunde lesend zuzugreifen. Abweichend von Abs. 1 ist die 
Urkunde nur über Verlangen der Abgabenbehörde vorzulegen; auf der Urkunde 
ist der im automationsunterstützten Verfahren vergebene Ordnungsbegriff 
(Erfassungsnummer) anzugeben. Der Bundesminister für Finanzen wird 
ermächtigt, die Übermittlung der elektronischen Abgabenerklärung mit 
Verordnung näher zu regeln. 

(2) Zur Vorlage der Abgabenerklärung sind die am Rechtsvorgang 
Beteiligten sowie die Notare, Rechtsanwälte und sonstigen Bevollmächtigten, 
die bei dem Rechtsvorgang oder bei der Errichtung der Vertragsurkunde über 
den Rechtsvorgang mitgewirkt haben, zur ungeteilten Hand verpflichtet. Notare, 
Rechtsanwälte und Wirtschaftstreuhänder haben die Abgabenerklärung 
elektronisch zu übermitteln, sofern dies dem Notar, Rechtsanwalt oder 
Wirtschaftstreuhänder auf Grund seiner technischen Voraussetzungen zumutbar 
ist. Ist über den in der elektronischen Abgabenerklärung enthaltenen 
Rechtsvorgang eine Urkunde errichtet worden, die in ein durch Bundesgesetz 
vorgesehenes Urkundenarchiv aufgenommen wurde, so ist der Abgabenbehörde 
der Zugriffscode zu dieser Urkunde bekannt zu geben. Die Abgabenbehörde ist 
berechtigt, auf diese Urkunde lesend zuzugreifen. Abweichend von Abs. 1 ist die 
Urkunde nur über Verlangen der Abgabenbehörde vorzulegen; auf der Urkunde 
ist der im automationsunterstützten Verfahren vergebene Ordnungsbegriff 
(Erfassungsnummer) anzugeben. Der Bundesminister für Finanzen wird 
ermächtigt, die Übermittlung der elektronischen Abgabenerklärung mit 
Verordnung näher zu regeln.

§ 10a. (1) … § 10a. (1) …
(2) Parteienvertreter haben für Rechtsvorgänge, für die sie eine 

Selbstberechnung vornehmen, spätestens am 15. Tag (Fälligkeitstag) des auf den 
Kalendermonat (Anmeldungszeitraum), in dem die Selbstberechnung erfolgt, 
zweitfolgenden Kalendermonats eine Anmeldung über die selbst berechneten 
Rechtsvorgänge beim zuständigen Finanzamt vorzulegen. Die Selbstberechnung 
und Anmeldung hat elektronisch zu erfolgen. Ist über einen der in der 
elektronischen Anmeldung enthaltenen Rechtsvorgänge eine Urkunde errichtet 
worden, die in ein durch Bundesgesetz vorgesehenes Urkundenarchiv 
aufgenommen wurde, so ist der Abgabenbehörde der Zugriffscode zu dieser 
Urkunde bekannt zu geben. Die Abgabenbehörden sind berechtigt, auf diese 
Urkunde lesend zuzugreifen. Die Anmeldung gilt als Abgabenerklärung. Wird die 
Steuer vor Entstehung des Abgabenanspruches selbst berechnet und eine 

(2) Parteienvertreter haben für Rechtsvorgänge, für die sie eine 
Selbstberechnung vornehmen, spätestens am 15. Tag (Fälligkeitstag) des auf den 
Kalendermonat (Anmeldungszeitraum), in dem die Selbstberechnung erfolgt, 
zweitfolgenden Kalendermonats eine Anmeldung über die selbst berechneten 
Rechtsvorgänge beim Finanzamt für Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel 
vorzulegen. Die Selbstberechnung und Anmeldung hat elektronisch zu erfolgen. 
Ist über einen der in der elektronischen Anmeldung enthaltenen Rechtsvorgänge 
eine Urkunde errichtet worden, die in ein durch Bundesgesetz vorgesehenes 
Urkundenarchiv aufgenommen wurde, so ist der Abgabenbehörde der 
Zugriffscode zu dieser Urkunde bekannt zu geben. Die Abgabenbehörde ist 
berechtigt, auf diese Urkunde lesend zuzugreifen. Die Anmeldung gilt als 
Abgabenerklärung. Wird die Steuer vor Entstehung des Abgabenanspruches 
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Selbstberechnungserklärung (Abs. 6) ausgestellt, um eine Eintragung im 
Firmenbuch zu ermöglichen, ist der Selbstberechnung die voraussichtliche Höhe 
der Abgabe zu Grunde zu legen. Ist über den Rechtsvorgang eine Schrift errichtet 
worden, so ist darauf der Umstand der Selbstberechnung und der im 
automationsunterstützten Verfahren vergebene Ordnungsbegriff 
(Erfassungsnummer) anzubringen. Die Abgabenbehörden sind befugt, Prüfungen 
hinsichtlich sämtlicher in die Anmeldungen aufzunehmenden Angaben 
durchzuführen.

selbst berechnet und eine Selbstberechnungserklärung (Abs. 6) ausgestellt, um 
eine Eintragung im Firmenbuch zu ermöglichen, ist der Selbstberechnung die 
voraussichtliche Höhe der Abgabe zu Grunde zu legen. Ist über den 
Rechtsvorgang eine Schrift errichtet worden, so ist darauf der Umstand der 
Selbstberechnung und der im automationsunterstützten Verfahren vergebene 
Ordnungsbegriff (Erfassungsnummer) anzubringen. Die Abgabenbehörde ist 
befugt, Prüfungen hinsichtlich sämtlicher in die Anmeldungen aufzunehmenden 
Angaben durchzuführen.

(3) bis (8) … (3) bis (8) …
(9) Das für die Erhebung der Steuer sachlich zuständige Finanzamt, von 

dessen Bereich aus der Parteienvertreter seine Berufstätigkeit vorwiegend ausübt, 
kann die Befugnisse gemäß Abs. 1 mit Bescheid aberkennen, wenn der 
Parteienvertreter vorsätzlich oder wiederholt grob fahrlässig die Bestimmungen 
der Abs. 1 bis 6 verletzt. Die Aberkennung kann für mindestens drei Jahre oder 
unbefristet erfolgen. Sie ist hinsichtlich des Amtsbereiches aller sachlich 
zuständigen Finanzämter wirksam. Von der Aberkennung sowie von deren 
Aufhebung sind die vier Präsidenten der Oberlandesgerichte zu verständigen. Bei 
unbefristeter Aberkennung kann frühestens fünf Jahre nach Aberkennung auf 
Antrag des Parteienvertreters der Aberkennungsbescheid aufgehoben werden, 
wenn glaubhaft ist, daß der Parteienvertreter in Hinkunft seinen 
abgabenrechtlichen Pflichten nachkommen wird.

(9) Das Finanzamt für Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel kann die 
Befugnisse gemäß Abs. 1 mit Bescheid aberkennen, wenn der Parteienvertreter 
vorsätzlich oder wiederholt grob fahrlässig die Bestimmungen der Abs. 1 bis 6 
verletzt. Die Aberkennung kann für mindestens drei Jahre oder unbefristet 
erfolgen. Von der Aberkennung sowie von deren Aufhebung sind die vier 
Präsidenten der Oberlandesgerichte zu verständigen. Bei unbefristeter 
Aberkennung kann frühestens fünf Jahre nach Aberkennung auf Antrag des 
Parteienvertreters der Aberkennungsbescheid aufgehoben werden, wenn 
glaubhaft ist, daß der Parteienvertreter in Hinkunft seinen abgabenrechtlichen 
Pflichten nachkommen wird. 

Artikel 67 
Änderung des Versicherungssteuergesetzes 1953 

§ 3. (1) Versicherungsentgelt im Sinne dieses Gesetzes ist jede Leistung, die 
für die Begründung und zur Durchführung des Versicherungsverhältnisses an den 
Versicherer zu bewirken ist (Beispiele: Prämien, Beiträge, Vorbeiträge, 
Vorschüsse, Nachschüsse, Umlagen, außerdem Eintrittsgelder, Kosten für die 
Ausfertigung des Versicherungsscheines und sonstige Nebenkosten). Als 
Versicherungsentgelt gelten weiters Pensionskassenbeiträge an Pensionskassen 
im Sinne des Pensionskassengesetzes sowie Beiträge zu ausländischen 
Einrichtungen im Sinne des § 5 Z 4 des Pensionskassengesetzes, ausgenommen 
die Überweisung des Deckungserfordernisses gemäß § 48 des 
Pensionskassengesetzes oder § 18i des Versicherungsaufsichtsgesetzes oder 

§ 3. (1) Versicherungsentgelt im Sinne dieses Gesetzes ist jede Leistung, die 
für die Begründung und zur Durchführung des Versicherungsverhältnisses an 
den Versicherer zu bewirken ist (Beispiele: Prämien, Beiträge, Vorbeiträge, 
Vorschüsse, Nachschüsse, Umlagen, außerdem Eintrittsgelder, Kosten für die 
Ausfertigung des Versicherungsscheines und sonstige Nebenkosten). Als 
Versicherungsentgelt gelten weiters Pensionskassenbeiträge an Pensionskassen 
im Sinne des Pensionskassengesetzes sowie Beiträge zu ausländischen 
Einrichtungen im Sinne des § 5 Z 4 des Pensionskassengesetzes. Zum 
Versicherungsentgelt gehört nicht die Feuerschutzsteuer, die der Versicherer 
dem Versicherungsnehmer gesondert in Rechnung stellt, ferner nicht dasjenige, 
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Übertragungsbeträge an ausländische Einrichtungen im Sinne des § 5 Z 4 des 
Pensionskassengesetzes. Zum Versicherungsentgelt gehört nicht die 
Feuerschutzsteuer, die der Versicherer dem Versicherungsnehmer gesondert in 
Rechnung stellt, ferner nicht dasjenige, was zur Abgeltung einer Sonderleistung 
des Versicherers oder aus einem sonstigen in der Person des einzelnen 
Versicherungsnehmers liegenden Grund gezahlt wird (Beispiele: Kosten für die 
Ausstellung einer Ersatzurkunde, Mahnkosten).

was zur Abgeltung einer Sonderleistung des Versicherers oder aus einem 
sonstigen in der Person des einzelnen Versicherungsnehmers liegenden Grund 
gezahlt wird (Beispiele: Kosten für die Ausstellung einer Ersatzurkunde, 
Mahnkosten). 

(2) … (2) … 
§ 6. (1) 1. … § 6. (1) 1. …

 a) 11 vH des Versicherungsentgeltes für Kapitalversicherungen 
einschließlich fondsgebundene Lebensversicherungen auf den Er- oder 
den Er- und Ablebensfall mit einer Höchstlaufzeit von weniger als 
zehn Jahren, wenn keine laufende, im wesentlichen gleichbleibende 
Prämienzahlung vereinbart ist,

 a) 11 vH des Versicherungsentgeltes für Kapitalversicherungen 
einschließlich fondsgebundene Lebensversicherungen auf den Er- 
oder den Er- und Ablebensfall mit einer Höchstlaufzeit von weniger 
als fünfzehn Jahren, wenn keine laufende, im wesentlichen 
gleichbleibende Prämienzahlung vereinbart ist,

 b) … b) … 
 2. und 3. … 2. und 3. …
 4. bei den anderen Versicherungen mit Ausnahme der im Abs. 2 

bezeichneten Versicherungen 11 vH des Versicherungsentgeltes.
 4. bei den anderen Versicherungen mit Ausnahme der im Abs. 2 

bezeichneten Versicherungen 11 vH des Versicherungsentgeltes, 
  5. bei der Überweisung des Deckungserfordernisses gemäß § 48 des 

Pensionskassengesetzes oder § 18i des Versicherungsaufsichtsgesetzes 
oder bei Leistung von Übertragungsbeträgen an ausländische 
Einrichtungen im Sinne des § 5 Z 4 des Pensionskassengesetzes

  - 2,5 vH des Deckungserfordernisses oder Übertragungsbetrages, 
wenn die Leistungszusage (§ 1 BPG) allen oder bestimmten 
Gruppen von bei diesen Unternehmen Beschäftigten gewährt 
wurde. Die Mitglieder von Vertretungsorganen juristischer 
Personen stellen allein jedenfalls keine bestimmte Gruppe von 
Beschäftigten dar.

  - 4 vH des Deckungserfordernisses oder Übertragungsbetrages, 
wenn die Leistungszusage (§ 1 BPG) nicht allen oder bestimmten 
Gruppen von Beschäftigten eines Unternehmens gewährt wurde. 

(1a) 1. … (1a) 1. … 
 2. bei einem Versicherungsverhältnis, bei dem keine laufende, im 

wesentlichen gleichbleibende Prämienzahlung vereinbart ist,
 2. bei einem Versicherungsverhältnis, bei dem keine laufende, im 

wesentlichen gleichbleibende Prämienzahlung vereinbart ist,
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 a) im Fall einer Kapitalversicherung einschließlich einer 

fondsgebundenen Lebensversicherung oder einer Rentenversicherung 
vor Ablauf von zehn Jahren ab Vertragsabschluß ein Rückkauf erfolgt 
und die Versicherung dem Steuersatz des Abs. 1 Z 1 lit. b unterlegen 
hat;

 a) im Fall einer Kapitalversicherung einschließlich einer 
fondsgebundenen Lebensversicherung oder einer Rentenversicherung 
vor Ablauf von fünfzehn Jahren ab Vertragsabschluß ein Rückkauf 
erfolgt und die Versicherung dem Steuersatz des Abs. 1 Z 1 lit. b 
unterlegen hat;

 b) im Fall einer Rentenversicherung, bei der der Beginn der 
Rentenzahlungen vor Ablauf von zehn Jahren ab Vertragsabschluß 
vereinbart ist, diese mit einer Kapitalzahlung abgefunden wird. 

 b) im Fall einer Rentenversicherung, bei der der Beginn der 
Rentenzahlungen vor Ablauf von fünfzehn Jahren ab 
Vertragsabschluß vereinbart ist, diese mit einer Kapitalzahlung 
abgefunden wird.

Im übrigen gilt jede Erhöhung einer Versicherungssumme im Rahmen eines 
bestehenden Versicherungsvertrages, der dem Steuersatz des Abs. 1 Z 1 lit. b 
unterliegt, auf insgesamt mehr als das Zweifache der ursprünglichen 
Versicherungssumme gegen eine nicht laufende, im wesentlichen gleichbleibende 
Prämienzahlung für die Frage der Versicherungssteuerpflicht gemäß Abs. 1 Z 1 
lit. a als selbständiger Abschluß eines neuen Versicherungsvertrages. Wird das 
Zweifache der Versicherungssumme erst nach mehrmaligen Aufstockungen 
überschritten, so unterliegt das gezahlte Versicherungsentgelt für die 
vorangegangenen Aufstockungen nachträglich einer weiteren Versicherungssteuer 
von 7 vH.

Im übrigen gilt jede Erhöhung einer Versicherungssumme im Rahmen eines 
bestehenden Versicherungsvertrages, der dem Steuersatz des Abs. 1 Z 1 lit. b 
unterliegt, auf insgesamt mehr als das Zweifache der ursprünglichen 
Versicherungssumme gegen eine nicht laufende, im wesentlichen 
gleichbleibende Prämienzahlung für die Frage der Versicherungssteuerpflicht 
gemäß Abs. 1 Z 1 lit. a als selbständiger Abschluß eines neuen 
Versicherungsvertrages. Wird das Zweifache der Versicherungssumme erst nach 
mehrmaligen Aufstockungen überschritten, so unterliegt das gezahlte 
Versicherungsentgelt für die vorangegangenen Aufstockungen nachträglich einer 
weiteren Versicherungssteuer von 7 vH.

(2) … (2) … 
(3) 1. bis 6. … (3) 1. bis 6. …

 7. Der Versicherer hat unrichtige Berechnungen der motorbezogenen 
Versicherungssteuer zu berichtigen. Berichtigungen können nur für das 
laufende und die zwei vorangegangenen Kalenderjahre erfolgen. 
Nachforderungen auf Grund von Berichtigungen sind vom 
Versicherungsnehmer ab Aufforderung zu entrichten. Die §§ 38 und 39 
Versicherungsvertragsgesetz, BGBl. Nr. 2/1959, in der jeweils geltenden 
Fassung, gelten entsprechend. Lehnt der Versicherer eine vom 
Versicherungsnehmer verlangte Berichtigung ab, hat er dem 
Versicherungsnehmer eine Bescheinigung über die von ihm entrichtete 
motorbezogene Versicherungssteuer auszustellen. Der 
Versicherungsnehmer kann vom zuständigem Finanzamt die 
Rückzahlung einer zu Unrecht entrichteten motorbezogenen 
Versicherungssteuer beantragen. Anträge können bis zum Ablauf des 
zweiten Jahres gestellt werden, in welchem das Verlangen auf 

 7. Der Versicherer hat unrichtige Berechnungen der motorbezogenen 
Versicherungssteuer zu berichtigen. Berichtigungen können nur für das 
laufende und die zwei vorangegangenen Kalenderjahre erfolgen. 
Nachforderungen auf Grund von Berichtigungen sind vom 
Versicherungsnehmer ab Aufforderung zu entrichten. Die §§ 38 und 39 
Versicherungsvertragsgesetz, BGBl. Nr. 2/1959, in der jeweils geltenden 
Fassung, gelten entsprechend. Lehnt der Versicherer eine vom 
Versicherungsnehmer verlangte Berichtigung ab, hat er dem 
Versicherungsnehmer eine Bescheinigung über die von ihm entrichtete 
motorbezogene Versicherungssteuer auszustellen. Der 
Versicherungsnehmer kann vom Finanzamt für Gebühren, 
Verkehrsteuern und Glücksspiel die Rückzahlung einer zu Unrecht 
entrichteten motorbezogenen Versicherungssteuer beantragen. Anträge 
können bis zum Ablauf des zweiten Jahres gestellt werden, in welchem 

981 der B
eilagen X

X
IV

. G
P - R

egierungsvorlage - T
extgegenüberstellung

179 von 617



180 von 617 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Richtigstellung schriftlich gestellt wurde. das Verlangen auf Richtigstellung schriftlich gestellt wurde.

 8. … 8. … 
(4) und (5) … (4) und (5) …
§ 8. (1) bis (5) … § 8. (1) bis (5) …
(6) Der Versicherer (§ 7 Abs. 1) oder der Bevollmächtigte (§ 7 Abs. 1 und 2) 

ist verpflichtet, zur Feststellung der Steuer und der Grundlage ihrer Berechnung 
im Inland Aufzeichnungen zu führen. Diese müssen alle Angaben enthalten, die 
für die Berechnung der Steuer von Bedeutung sind. Ausländische Versicherer, die 
im Inland gelegene Risken versichern (§ 1 Abs. 2 und 3), haben auf Anforderung 
dem Finanzamt für Gebühren und Verkehrsteuern ein vollständiges Verzeichnis 
dieser Versicherungsverhältnisse mit allen Angaben, die für die Berechnung der 
Steuer von Bedeutung sind, zu übermitteln. Diese Verpflichtung besteht auch 
dann, wenn der Versicherer die Voraussetzungen für die Steuerpflicht oder für die 
Steuerentrichtung nicht für gegeben hält.

(6) Der Versicherer (§ 7 Abs. 1) oder der Bevollmächtigte (§ 7 Abs. 1 und 
2) ist verpflichtet, zur Feststellung der Steuer und der Grundlage ihrer Be-
rechnung im Inland Aufzeichnungen zu führen. Diese müssen alle Angaben ent-
halten, die für die Berechnung der Steuer von Bedeutung sind. Ausländische 
Versicherer, die im Inland gelegene Risken versichern (§ 1 Abs. 2 und 3), haben 
auf Anforderung dem Finanzamt für Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel 
ein vollständiges Verzeichnis dieser Versicherungsverhältnisse mit allen Anga-
ben, die für die Berechnung der Steuer von Bedeutung sind, zu übermitteln. 
Diese Verpflichtung besteht auch dann, wenn der Versicherer die Voraussetzun-
gen für die Steuerpflicht oder für die Steuerentrichtung nicht für gegeben hält.

§ 11. Versicherungsscheine, die von inländischen oder von den zum 
Geschäftsbetrieb im Inlande zugelassenen ausländischen Versicherern ausgestellt 
werden, unterliegen nicht der im Gebührengesetz in seiner jeweils geltenden 
Fassung für Versicherungsscheine festgesetzten Gebühr.

 

Artikel 68 
Änderung des Feuerschutzsteuergesetzes 1952 

§ 6. (1) bis (3) … § 6. (1) bis (3) …
(4) Der Versicherer (§ 5 Abs. 1) oder der Bevollmächtigte (§ 5 Abs. 2) ist 

verpflichtet, zur Feststellung der Steuer und der Grundlage ihrer Berechnung im 
Inland Aufzeichnungen zu führen. Diese müssen alle Angaben enthalten, die für 
die Berechnung der Steuer von Bedeutung sind. Ausländische Versicherer, die im 
Inland gelegene Risken versichern (§ 1 Abs. 1 und 4), haben auf Anforderung 
dem Finanzamt für Gebühren und Verkehrsteuern ein vollständiges Verzeichnis 
dieser Versicherungsverhältnisse mit allen Angaben, die für die Berechnung der 
Steuer von Bedeutung sind, zu übermitteln. Diese Verpflichtung besteht auch 
dann, wenn der Versicherer die Voraussetzungen für die Steuerpflicht oder für die 
Steuerentrichtung nicht für gegeben hält.

(4) Der Versicherer (§ 5 Abs. 1) oder der Bevollmächtigte (§ 5 Abs. 2) ist 
verpflichtet, zur Feststellung der Steuer und der Grundlage ihrer Berechnung im 
Inland Aufzeichnungen zu führen. Diese müssen alle Angaben enthalten, die für 
die Berechnung der Steuer von Bedeutung sind. Ausländische Versicherer, die 
im Inland gelegene Risken versichern (§ 1 Abs. 1 und 4), haben auf Anforderung 
dem Finanzamt für Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel ein vollständiges 
Verzeichnis dieser Versicherungsverhältnisse mit allen Angaben, die für die 
Berechnung der Steuer von Bedeutung sind, zu übermitteln. Diese Verpflichtung 
besteht auch dann, wenn der Versicherer die Voraussetzungen für die 
Steuerpflicht oder für die Steuerentrichtung nicht für gegeben hält.
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Artikel 69 
Änderung des Kraftfahrzeugsteuergesetzes 1992 

§ 5. (1) 1. … § 5. (1) 1. …
 2. a) … 2. a) … 
 b) aa) bis ee) … b) aa) bis ee) …
 ff) ab 1. Juli 2007 ff) ab 1. Juli 2007
 – bei Fahrzeugen mit einem höchsten zulässigen Gesamtgewicht bis 

zu 12 Tonnen 2,54 Euro, mindestens 21,80 Euro;
 – bei Fahrzeugen mit einem höchsten zulässigen Gesamtgewicht 

bis zu 12 Tonnen 2,54 Euro, mindestens 21,80 Euro;
 – bei Fahrzeugen mit einem höchsten zulässigen Gesamtgewicht 

von mehr als 12 Tonnen bis zu 18 Tonnen 2,72 Euro;
 – bei Fahrzeugen mit einem höchsten zulässigen Gesamtgewicht 

von mehr als 12 Tonnen bis zu 18 Tonnen 2,72 Euro;
 – bei Fahrzeugen mit einem höchsten zulässigen Gesamtgewicht 

von mehr als 18 Tonnen 3,08 Euro, höchstens 123,40 Euro, bei 
Anhängern höchstens 98,72 Euro.

 – bei Fahrzeugen mit einem höchsten zulässigen Gesamtgewicht 
von mehr als 18 Tonnen 3,08 Euro, höchstens 123,40 Euro, bei 
Anhängern höchstens 98,72 Euro;

 gg) ab 1. Jänner 2011
  - bei Fahrzeugen mit einem höchsten zulässigen Gesamtgewicht 

bis zu 12 Tonnen 1,55 Euro, mindestens 15 Euro;
  - bei Fahrzeugen mit einem höchsten zulässigen Gesamtgewicht 

von mehr als 12 Tonnen bis zu 18 Tonnen 1,70 Euro;
  - bei Fahrzeugen mit einem höchsten zulässigen Gesamtgewicht 

von mehr als 18 Tonnen 1,90 Euro, höchstens 80 Euro, bei 
Anhängern höchstens 66 Euro.

(2) bis (6) … (2) bis (6) …

Artikel 70 
Änderung des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes 

§ 8a. Die Erhebung der Beiträge nach § 8 obliegt für das gesamte 
Bundesgebiet dem Finanzamt für Gebühren und Verkehrsteuern in Wien.

§ 8a. Die Erhebung der Beiträge nach § 8 obliegt dem Finanzamt für 
Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel.
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Artikel 71 
Änderung des Bundesgesetzes betreffend die Gewährung von Gebührenbefreiungen für Anleihen von Gebietskörperschaften 

§ 3. (1) Die nach diesem Bundesgesetz gebührenfreien Schriften und 
Urkunden sind mit dem Vermerk: "Gebührenfrei nach § 2 des Bundesgesetzes 
vom 16. Dezember 1948, B. G. Bl. Nr. 24/1949", die Eingaben um die 
gebührenfreie grundbücherliche Eintragungen mit dem Vermerk: "Von der 
Entrichtung der Gerichtsgebühren befreit nach § 2 des Bundesgesetzes vom 
16. Dezember 1948, B. G. Bl. Nr. 24/1949", zu versehen.

§ 3. Die nach diesem Bundesgesetz gebührenfreien Schriften und Urkunden 
sind mit dem Vermerk: "Gebührenfrei nach § 2 des Bundesgesetzes vom 
16. Dezember 1948, B. G. Bl. Nr. 24/1949", die Eingaben um die gebührenfreie 
grundbücherliche Eintragungen mit dem Vermerk: "Von der Entrichtung der 
Gerichtsgebühren befreit nach § 2 des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 1948, 
B. G. Bl. Nr. 24/1949", zu versehen.

(2) Urkunden über Rechtsgeschäfte, für welche die Gebührenbefreiung nach 
diesem Bundesgesetz in Anspruch genommen wird, sind in jedem Falle binnen 
acht Tagen nach Ausstellung der Urkunde dem zuständigen Finanzamt für 
Gebühren und Verkehrsteuern in unbeglaubigter Abschrift anzuzeigen.

 

Artikel 72 
Änderung des Energieabgabenvergütungsgesetzes 

§ 2. (1) Ein Anspruch auf Vergütung besteht für alle Betriebe, soweit sie 
nicht die in § 1 Abs. 3 genannten Energieträger liefern oder Wärme (Dampf oder 
Warmwasser) liefern, die aus den in § 1 Abs. 3 genannten Energieträgern erzeugt 
wurde. 

§ 2. (1) Ein Anspruch auf Vergütung besteht nur für Betriebe, deren 
Schwerpunkt nachweislich in der Herstellung körperlicher Wirtschaftsgüter 
besteht und soweit sie nicht die in § 1 Abs. 3 genannten Energieträger oder 
Wärme (Dampf oder Warmwasser), die aus den in § 1 Abs. 3 genannten 
Energieträgern erzeugt wurde, liefern.

(2) … (2) … 
(3) Ein Anspruch auf Vergütung besteht auch insoweit, als für betriebliche 

Zwecke Wärme (bzw. Dampf oder Warmwasser) bezogen wird und die 
Erzeugung dieser Wärme (bzw. des Dampfes oder des Warmwassers) aus den in 
§ 1 Abs. 3 genannten Energieträgern erfolgt und die verwendete Menge an den in 
§ 1 Abs. 3 genannten Energieträgern vom Lieferer der Wärme (bzw. des Dampfes 
oder des Warmwassers) dem Empfänger mitgeteilt wird.

(3) Ein Anspruch auf Vergütung besteht auch insoweit, als für einen 
Produktionsprozess Wärme (bzw. Dampf oder Warmwasser) bezogen wird und 
die Erzeugung dieser Wärme (bzw. des Dampfes oder des Warmwassers) aus 
den in § 1 Abs. 3 genannten Energieträgern erfolgt und die verwendete Menge an 
den in § 1 Abs. 3 genannten Energieträgern vom Lieferer der Wärme (bzw. des 
Dampfes oder des Warmwassers) dem Empfänger mitgeteilt wird.

(4) … (4) … 
§ 3. Kein Anspruch auf Vergütung besteht: § 3. Kein Anspruch auf Vergütung besteht:

 1. insoweit die in § 1 Abs. 3 genannten Energieträger für die Erzeugung von 1. insoweit die in § 1 Abs. 3 genannten Energieträger für die Erzeugung 
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Wärme, Dampf oder Warmwasser verwendet wird, ausgenommen 
unmittelbar für betriebliche Zwecke.

von Wärme, Dampf oder Warmwasser verwendet wird, ausgenommen 
unmittelbar für einen Produktionsprozess.

 2. … 2. … 

Artikel 73 
Änderung des Investmentfondsgesetzes 

§ 4. (1) bis (7) … § 4. (1) bis (7) …
(8) Die Kapitalanlagegesellschaft ist, sofern dies die Fondsbestimmungen 

ausdrücklich vorsehen, innerhalb der Veranlagungsgrenzen dieses 
Bundesgesetzes berechtigt, Wertpapiere bis zu 30 vH des Fondsvermögens im 
Rahmen eines anerkannten Wertpapierleihsystems an Dritte befristet unter der 
Bedingung zu übereignen, daß der Dritte verpflichtet ist, die übereigneten 
Wertpapiere nach Ablauf einer im vorhinein bestimmten Leihdauer wieder 
zurückzuübereignen. Das Wertpapierleihsystem muß so beschaffen sein, daß die 
Rechte der Anteilinhaber ausreichend gesichert sind (Wertpapierleihe). Im 
Rahmen dieser Berechtigung darf die Kapitalanlagegesellschaft für Rechnung 
eines Kapitalanlagefonds eine Ermächtigung gemäß § 8 Depotgesetz erteilen. 

(8) Die Kapitalanlagegesellschaft ist, sofern dies die Fondsbestimmungen 
ausdrücklich vorsehen, innerhalb der Veranlagungsgrenzen dieses 
Bundesgesetzes berechtigt, Wertpapiere bis zu 30 vH des Fondsvermögens im 
Rahmen eines anerkannten Wertpapierleihsystems an Dritte befristet unter der 
Bedingung zu übereignen, daß der Dritte verpflichtet ist, die übereigneten 
Wertpapiere nach Ablauf einer im vorhinein bestimmten Leihdauer wieder 
zurückzuübereignen. Das Wertpapierleihsystem muß so beschaffen sein, daß die 
Rechte der Anteilinhaber ausreichend gesichert sind (Wertpapierleihe). Im 
Rahmen dieser Berechtigung darf die Kapitalanlagegesellschaft für Rechnung 
eines Kapitalanlagefonds eine Ermächtigung gemäß § 8 Depotgesetz erteilen. 
Die Grenze von 30 vH ist für Spezialfonds (§ 1 Abs. 2) nicht anwendbar, wenn 
der Anteilinhaber ein Kreditinstitut im Sinne des § 1 Abs. 1 BWG ist oder die 
Anteilinhaber Kreditinstitute im Sinne des § 1 Abs. 1 BWG sind und der 
Entleiher die verliehenen Wertpapiere als Sicherheiten im Rahmen von 
Refinanzierungsgeschäften mit der Europäischen Zentralbank, mit einer 
Zentralbank eines Staates des Europäischen Wirtschaftsraumes, mit der 
Schweizerischen Nationalbank oder mit der US Federal Reserve, welche er für 
den Anteilinhaber abschließt, einsetzt und alle Anteilinhaber ausdrücklich 
zustimmen. 

§ 13. Die Fondsbestimmungen haben Regelungen über die Art der 
Ausschüttungen des Kapitalanlagefonds an die Anteilsinhaber zu enthalten. Das 
Fondsvermögen darf jedoch durch Ausschüttungen in keinem Fall 1 150 000 Euro 
unterschreiten. Insoweit der Jahresertrag nach Abzug der Aufwendungen nicht 
ausgeschüttet wird, ist ein Betrag in der Höhe der auf die Erträge gemäß § 40 
Abs. 1 sowie § 93 Abs. 3 Z 4 des Einkommensteuergesetzes 1988 entfallende 
Kapitalertragsteuer einschließlich der Kapitalertragsteuer von Einkünften gemäß 
§ 30 des Einkommensteuergesetzes 1988 zuzüglich des gemäß § 97 Abs. 2 des 

§ 13. Die Fondsbestimmungen haben Regelungen über die Art der 
Ausschüttungen des Kapitalanlagefonds an die Anteilsinhaber zu enthalten. Das 
Fondsvermögen darf jedoch durch Ausschüttungen in keinem Fall 
1 150 000 Euro unterschreiten. Innerhalb von vier Monaten nach Ende des 
Geschäftsjahres ist, sofern keine Ausschüttung erfolgt, jedenfalls ein Betrag in 
der Höhe der auf die ausschüttungsgleichen Erträge gemäß § 40 Abs. 1 
entfallenden Kapitalertragsteuer zuzüglich des gemäß § 124b Z 186 des 
Einkommensteuergesetzes 1988 freiwillig geleisteten Betrages auszuzahlen. Zu 
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Einkommensteuergesetzes 1988 freiwillig geleisteten Betrages auszuzahlen. Zum 
Ertrag gehören auch Beträge, die neu hinzukommende Anteilinhaber für den zum 
Ausgabetag ausgewiesenen Ertrag aus Zinsen leisten (Ertragsausgleich auf 
Zinserträge). Die Auszahlung kann für Kapitalanlagefonds oder bestimmte 
Gattungen von Anteilscheinen eines Kapitalanlagefonds unterbleiben, wenn durch 
die den Fonds verwaltende Kapitalanlagegesellschaft in eindeutiger Form 
nachgewiesen wird, dass die ausgeschütteten und ausschüttungsgleichen Erträge 
sämtlicher Inhaber der ausgegebenen Anteilscheine entweder nicht der 
inländischen Einkommen- oder Körperschaftsteuer unterliegen oder die 
Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des 
Einkommensteuergesetzes 1988 vorliegen. Als solcher Nachweis gilt das 
kumulierte Vorliegen von Erklärungen sowohl der Depotbank als auch der 
Kapitalanlagegesellschaft, dass ihnen kein Verkauf an andere Personen bekannt 
ist, sowie von Fondsbestimmungen, die den ausschließlichen Vertrieb bestimmter 
Gattungen im Ausland vorsehen. 

den Einkünften gehören auch Beträge, die neu hinzukommende Anteilinhaber für 
den zum Ausgabetag ausgewiesenen Ertrag aus Zinsen und Dividenden leisten 
(Ertragsausgleich auf Zins- und Dividendenerträge). Die Auszahlung kann für 
Kapitalanlagefonds oder bestimmte Gattungen von Anteilscheinen eines 
Kapitalanlagefonds unterbleiben, wenn durch die den Fonds verwaltende 
Kapitalanlagegesellschaft in eindeutiger Form nachgewiesen wird, dass die 
ausgeschütteten und ausschüttungsgleichen Erträge sämtlicher Inhaber der 
ausgegebenen Anteilscheine entweder nicht der inländischen Einkommen- oder 
Körperschaftsteuer unterliegen oder die Voraussetzungen für eine Befreiung 
gemäß § 94 des Einkommensteuergesetzes 1988 vorliegen. Als solcher 
Nachweis gilt das kumulierte Vorliegen von Erklärungen sowohl der Depotbank 
als auch der Kapitalanlagegesellschaft, dass ihnen kein Verkauf an andere 
Personen bekannt ist, sowie von Fondsbestimmungen, die den ausschließlichen 
Vertrieb bestimmter Gattungen im Ausland vorsehen. 

§ 26. (1) und (2) … § 26. (1) und (2) …
Für Angaben gemäß Z 1 bis 4 gilt Abs. 2 zweiter Satz sinngemäß. Außerdem ist 
in den Prospekt ein Rechenschaftsbericht, dessen Stichtag nicht länger als 
sechzehn Monate zurückliegen darf, und, wenn der Stichtag des 
Rechenschaftsberichts länger als neun Monate zurückliegt, auch ein 
Halbjahresbericht aufzunehmen oder dem Prospekt als Anlage beizufügen. Der 
Prospekt muß ferner einen Hinweis darüber enthalten, daß die ausländische 
Kapitalanlagegesellschaft keiner staatlichen Aufsicht durch eine österreichische 
Behörde untersteht. Die FMA kann verlangen, daß in den Prospekt weitere 
Angaben aufgenommen werden, wenn dies im Interesse der inländischen Anleger 
erforderlich ist. Der Prospekt und dessen Änderungen sind vom Repräsentanten 
als Prospektkontrollor auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit zu kontrollieren. 
Für die Erstellung, die Änderung, die Kontrolle und für die Verantwortung für 
den Inhalt des Prospektes gelten sowohl für den Emittenten als auch für den 
Prospektkontrollor die Vorschriften des KMG sinngemäß. Für die 
Veröffentlichungen des Prospekts und dessen Änderungen gilt § 10 Abs. 3 und 
Abs. 8 KMG. 

Für Angaben gemäß Z 1 bis 4 gilt Abs. 2 zweiter Satz sinngemäß. Außerdem ist 
in den Prospekt ein Rechenschaftsbericht, dessen Stichtag nicht länger als 
sechzehn Monate zurückliegen darf, und, wenn der Stichtag des 
Rechenschaftsberichts länger als neun Monate zurückliegt, auch ein 
Halbjahresbericht aufzunehmen oder dem Prospekt als Anlage beizufügen. Der 
Prospekt muss ferner einen Hinweis darüber enthalten, dass die ausländische 
Kapitalanlagegesellschaft keiner staatlichen Aufsicht durch eine österreichische 
Behörde untersteht. Die FMA kann verlangen, dass in den Prospekt weitere 
Angaben aufgenommen werden, wenn dies im Interesse der inländischen 
Anleger erforderlich ist. Der Prospekt und dessen Änderungen sind vom 
Repräsentanten als Prospektkontrollor mit der Sorgfalt eines ordentlichen und 
gewissenhaften Geschäftsleiters im Sinne des § 39 BWG auf ihre Richtigkeit und 
Vollständigkeit zu kontrollieren. Für die Erstellung, die Änderung, die Kontrolle 
und für die Verantwortung des Inhalts des Prospektes gelten sowohl für den 
Emittenten als auch für den Prospektkontrollor die Vorschriften des KMG 
sinngemäß; der Repräsentant (Prospektkontrollor) haftet nicht für 
prospektwidrige Handlungen oder Unterlassungen der ausländischen 
Kapitalanlagegesellschaft oder Investmentgesellschaft oder sonstiger am 
Investmentprozess beteiligter Dritter. Für die Veröffentlichungen des Prospekts 
und dessen Änderungen gilt § 10 Abs. 3 und Abs. 8 KMG. 
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§ 40. (1) Werden Erträge abzüglich der damit im Zusammenhang stehenden 
Aufwendungen eines Kapitalanlagefonds sowie Substanzgewinne ausgeschüttet, 
sind diese bei den Anteilsinhabern steuerpflichtige Einnahmen. Bei nicht in einem 
Betriebsvermögen gehaltenen Anteilscheinen gelten Ausschüttungen aus 
Substanzgewinnen, soweit diese nicht aus Forderungswertpapieren gemäß § 93 
Abs. 3 Z 1 bis 3 des Einkommensteuergesetzes 1988 und aus damit im 
Zusammenhang stehenden Produkten im Sinne des § 21 resultieren, im Ausmaß 
von einem Fünftel als Einkünfte im Sinne der § 30 Abs. 1 Z 1 lit. b oder § 30 
Abs. 1 Z 2 des Einkommensteuergesetzes 1988; die übrigen Ausschüttungen aus 
Substanzgewinnen bleiben sowohl bei Einkünften aus Kapitalvermögen als auch 
bei Einkünften im Sinne des § 30 des Einkommensteuergesetzes 1988 außer 
Ansatz. Substanzgewinne sind Gewinne aus der Veräußerung von 
Vermögenswerten eines Fonds, einschließlich von Bezugsrechten. Diese können 
mit Substanzverlusten desselben Geschäftsjahres oder, wenn eine Verrechnung 
nicht möglich ist, mit noch nicht verrechneten Substanzverlusten eines 
vorangegangenen Geschäftsjahres verrechnet werden. Soweit dieser Saldo positiv 
ist, wird er noch durch Aufwendungen des laufenden Geschäftsjahres vermindert, 
soweit diese nicht von anderen Erträgen abgezogen werden.

§ 40. (1) Die ausgeschütteten Erträge aus Einkünften im Sinne des § 27 des 
Einkommensteuergesetzes 1988 abzüglich der damit in Zusammenhang 
stehenden Aufwendungen eines Kapitalanlagefonds sind beim Anteilinhaber 
steuerpflichtige Einnahmen. Ergibt sich aus den Einkünften im Sinne des § 27 
Abs. 3 und 4 des Einkommensteuergesetzes 1988 nach Abzug der damit in 
Zusammenhang stehenden Aufwendungen ein Verlust, ist dieser mit anderen 
Einkünften des Fonds auszugleichen. Ist ein solcher Ausgleich nicht möglich, hat 
eine Verrechnung mit Einkünften des Fonds in den Folgejahren, vorrangig mit 
Einkünften des Fonds im Sinne des § 27 Abs. 3 und 4 des 
Einkommensteuergesetzes 1988 zu erfolgen. 

 (2) 1. Insoweit eine tatsächliche Ausschüttung des im Sinne des Abs. 1 
verrechneten Jahresertrages einschließlich der verrechneten 
Substanzgewinne unterbleibt, gelten mit der Auszahlung der 
Kapitalertragsteuer (§ 13 dritter Satz) sämtliche nicht ausgeschütteten 
Gewinne des abgelaufenen Geschäftsjahres an die Anteilinhaber in dem 
aus dem Anteilsrecht sich ergebenem Ausmaß als ausgeschüttet 
(ausschüttungsgleiche Erträge). Nicht als ausgeschüttet gelten 
Substanzgewinne bei in einem Betriebsvermögen gehaltenen 
Anteilscheinen. Wird diese Auszahlung nicht innerhalb von vier Monaten 
nach Ende des Geschäftsjahres vorgenommen, gelten die nicht 
ausgeschütteten Jahresgewinne nach Ablauf dieser Frist als 
ausgeschüttet. Werden nachweislich diese Erträge später tatsächlich 
ausgeschüttet, so sind sie steuerfrei. Wird vor diesen Zeitpunkten oder 
während des Geschäftsjahres das Anteilsrecht veräußert, so ist für die 
zum Veräußerungszeitpunkt direkt oder indirekt zu erfassenden Zinsen 
gemäß § 93 Abs. 2 Z 3 sowie § 93 Abs. 3 Z 1 bis 3 des 
Einkommensteuergesetzes 1988 inklusive Ertragsausgleich eine 
Ausschüttung anzunehmen. Die Bestimmungen des § 20 Abs. 2 des 

 (2) 1. Insoweit eine tatsächliche Ausschüttung im Sinne des Abs. 1 
unterbleibt, gelten mit Auszahlung der Kapitalertragsteuer (§ 13 dritter 
Satz) sämtliche Erträge aus der Überlassung von Kapital im Sinne des § 
27 Abs. 2 des Einkommensteuergesetzes sowie 60% des positiven 
Saldos aus Einkünften im Sinne des § 27 Abs. 3 und 4 
Einkommensteuergesetz 1988 abzüglich der damit in Zusammenhang 
stehenden Aufwendungen eines Kapitalanlagefonds an die Anteilinhaber 
in dem aus dem Anteilrecht sich ergebenden Ausmaß als ausgeschüttet 
(ausschüttungsgleiche Erträge). Wird diese Auszahlung nicht innerhalb 
von vier Monaten nach Ende des Geschäftsjahres vorgenommen, gelten 
die ausschüttungsgleichen Erträge nach Ablauf dieser Frist als 
ausgeschüttet. Bei in einem Betriebsvermögen gehaltenen 
Anteilscheinen gilt der gesamte positive Saldo aus Einkünften im Sinne 
des § 27 Abs. 3 und 4 des Einkommensteuergesetzes 1988 abzüglich der 
damit in Zusammenhang stehenden Aufwendungen als ausgeschüttet. 
Werden die als ausgeschüttet geltenden Erträge später tatsächlich 
ausgeschüttet, sind sie steuerfrei. 
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Einkommensteuergesetzes 1988 und des § 12 Abs. 2 des 
Körperschaftsteuergesetzes 1988 sind auf Abschreibungen auf den 
niedrigeren Teilwert und auf Verluste aus der Veräußerung der 
Anteilscheine anzuwenden. 

 2. Die ausschüttungsgleichen Erträge sind unter Anschluss der notwendigen 
Unterlagen nachzuweisen. Der Nachweis ist im Wege eines steuerlichen 
Vertreters, zu erbringen. Steuerlicher Vertreter ist ein inländisches 
Kreditinstitut oder ein inländischer Wirtschaftstreuhänder. Die 
Kapitalertragsteuer auf die direkt oder indirekt vereinnahmten 
Zinserträge gemäß § 93 Abs. 2 Z 3 sowie § 93 Abs. 3 Z 1 bis 3 
Einkommensteuergesetz 1988 inklusive Ertragsausgleich sind durch die 
Kapitalanlagegesellschaft auf täglicher Basis im Wege der Meldestelle 
nach § 6 Abs. 3 zu veröffentlichen. Die Kapitalertragsteuer auf die 
ausgeschütteten Jahresgewinne sowie auf die ausschüttungsgleichen 
Erträge im Sinne der Z 1 sind im Zuflusszeitpunkt durch die 
Kapitalanlagegesellschaft im Wege der Meldestelle nach § 6 Abs. 3 zu 
veröffentlichen. Erfolgt der Nachweis der ausschüttungsgleichen Erträge 
nicht durch den steuerlichen Vertreter, kann der Anteilinhaber die 
Besteuerungsgrundlagen in gleichartiger Form im Veranlagungswege 
selbst nachweisen. Das Erfordernis des steuerlichen Vertreters entfällt bei 
Nachweis durch ein inländisches Kreditinstitut für einen von ihm selbst 
verwalteten inländischen Kapitalanlagefonds. Der Bundesminister für 
Finanzen kann durch Verordnung festlegen, daß die für den Nachweis 
erforderlichen Daten innerhalb einer bestimmten Frist im Wege des 
Datenaustausches oder der automationsgestützten Datenübertragung 
bekanntgegeben werden. Es kann dabei auch die Mitübermittlung anderer 
im Rechenschaftsbericht enthaltener oder daraus ableitbarer 
abgabenrechtliche relevanter Umstände angeordnet werden. In der 
Verordnung kann vorgesehen werden, sich einer bestimmten geeigneten 
privaten oder öffentlich-rechtlichen Übermittlungsstelle zu bedienen.

 2. Die Bemessung und Höhe der Kapitalertragsteuer auf die Ausschüttung 
im Sinne des Abs. 1 und die ausschüttungsgleichen Erträge im Sinne der 
Z 1 sind der Meldestelle gemäß § 6 Abs. 3 durch einen steuerlichen 
Vertreter zum Zwecke der Veröffentlichung bekannt zu geben. Als 
steuerlicher Vertreter kann nur ein inländischer Wirtschaftstreuhänder 
oder eine Person bestellt werden, die vergleichbare fachliche 
Qualifikationen nachweist. Lehnt die Meldestelle einen steuerlichen 
Vertreter wegen Zweifel an der Vergleichbarkeit der Qualifikation ab, 
entscheidet der Bundesminister für Finanzen. Der steuerliche Vertreter 
hat überdies die Aufgliederung der Zusammensetzung der 
ausschüttungsgleichen Erträge und tatsächlichen Ausschüttung sowie 
die notwendigen Änderungen der Anschaffungskosten gemäß Abs. 3 der 
Meldestelle zu übermitteln. Diese Aufgliederung ist von der Meldestelle 
in geeigneter Form zu veröffentlichen. Frist, Inhalt und Struktur der 
Übermittlung, allfällige Korrekturen sowie Art und Weise der 
Veröffentlichung durch die Meldestelle sind durch Verordnung des 
Bundesministers für Finanzen näher zu regeln. § 12 Abs. 1 letzter Satz 
und § 13 Abs. 5 jeweils des KMG sind sinngemäß anzuwenden. 

  3. Erfolgen keine Meldungen gemäß Z 2, ist die Ausschüttung zur Gänze 
steuerpflichtig. Die ausschüttungsgleichen Erträge im Sinne des Abs. 1 
sind in Höhe von 90% des Unterschiedsbetrages zwischen dem ersten 
und letzten im vorangegangenen Kalenderjahr festgesetzten 
Rücknahmepreis, mindestens jedoch in Höhe von 10% des am Ende des 
vorangegangenen Kalenderjahres festgesetzten Rücknahmepreises zu 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
schätzen. Der Anteilinhaber kann die Höhe der ausschüttungsgleichen 
Erträge oder die Steuerfreiheit der tatsächlichen Ausschüttung unter 
Beilage der dafür notwendigen Unterlagen nachweisen.

  4. Wurde Kapitalertragsteuer abgezogen, ist der Nachweis gemäß Z 3 
gegenüber dem Abzugsverpflichteten zu erbringen. Dieser hat, wenn 
noch keine Realisierung im Sinne des Abs. 3 erfolgt ist, die 
Kapitalertragsteuer zu erstatten oder nachzubelasten und die 
Anschaffungskosten gemäß Abs. 3 zu korrigieren.

(3) Für eine allfällige Besteuerung der Anteilinhaber gemäß § 30 Abs. 1 Z 1 
lit. b des Einkommensteuergesetzes 1988 ist der Zeitpunkt des Erwerbes und der 
Veräußerung der Anteilscheine maßgebend. Als Veräußerung gilt auch die 
Auszahlung von Anteilscheinen gemäß § 10 Abs. 2. Bei der Veräußerung ist der 
Unterschiedsbetrag zwischen dem Veräußerungserlös und den 
Anschaffungskosten um tatsächlich ausgeschüttete steuerfreie Substanzgewinne 
und sonstige Substanzausschüttungen zu erhöhen sowie um im Veräußerungserlös 
enthaltene als zugeflossen geltende ausschüttungsgleiche Erträge insoweit zu 
kürzen, als diese beim Veräußerer steuerpflichtige Einnahmen gebildet haben. 
Der Umtausch von Anteilen an einem Kapitalanlagefonds auf Grund der 
Zusammenlegung von Fondsvermögen gemäß § 3 Abs. 2 oder eines 
Anteilserwerbs gemäß § 14 Abs. 4 gilt nicht als Tausch. Der Fristenlauf des § 30 
Abs. 1 Z 1 lit. b des Einkommensteuergesetzes 1988 wird durch einen derartigen 
Umtausch nicht unterbrochen. 

(3) Die realisierte Wertsteigerung bei Veräußerung des Anteilscheines 
unterliegt der Besteuerung gemäß § 27 Abs 3 des 
Einkommensteuergesetzes 1988. Ausschüttungsgleiche Erträge erhöhen, 
steuerfreie Ausschüttungen im Sinne des Abs. 2 Z 1 letzter Satz vermindern 
beim Anteilinhaber die Anschaffungskosten des Anteilscheines im Sinne des 
§ 27a Abs. 3 Z 2 des Einkommensteuergesetzes 1988. Die Auszahlung des 
Anteilscheines gemäß § 10 Abs. 2 gilt als Veräußerung. Der Umtausch von 
Anteilen an einem Kapitalanlagefonds auf Grund der Zusammenlegung von 
Fondsvermögen gemäß § 3 Abs. 2 oder eines Anteilserwerbs gemäß § 14 Abs. 4 
gilt nicht als Realisierung und die bisherigen Anschaffungskosten sind 
fortzuführen. 

§ 41. (1) Für Anteile an Pensionsinvestmentfonds, auf welche die 
Voraussetzungen des Abschnittes I.a. zutreffen, gilt folgendes: 

§ 41. Für Anteile an Pensionsinvestmentfonds im Sinne des Abschnittes Ia, 
welche die Voraussetzungen des § 108h Abs. 1 Z 2 bis 5 des 
Einkommensteuergesetzes 1988 erfüllen, gilt Folgendes:

 1. Ausschüttungsgleiche Erträge sind von der Einkommensteuer 
einschließlich der Kapitalertragsteuer befreit.

 1. Ausschüttungsgleiche Erträge sind von der Einkommensteuer und 
Kapitalertragsteuer befreit.

 2. Nachweislich einbehaltene inländische Kapitalertragsteuer von 
Gewinnausschüttungen (Dividenden), die dem Pensionsinvestmentfonds 
zugehen, können auf Antrag der Kapitalanlagegesellschaft erstattet 
werden. Die Fondsbestimmungen haben zu regeln, bis wann ein 
entsprechender Antrag zu stellen ist.

 2. Nachweislich einbehaltene inländische Kapitalertragsteuer von 
Gewinnausschüttungen (Dividenden), die dem Pensionsinvestmentfonds 
zugehen, können auf Antrag der Kapitalanlagegesellschaft erstattet 
werden. Die Fondsbestimmungen haben zu regeln, bis wann ein 
entsprechender Antrag zu stellen ist.

 3. Der Umtausch von Anteilen in Anteile an anderen Kapitalanlagefonds im 
Sinne des Abschnittes I.a. sowie die Rückgabe von Anteilscheinen zum 
Zwecke der Erfüllung des Auszahlungsplanes gelten nicht als 

 3. Der Umtausch von Anteilen in andere Anteile an 
Pensionsinvestmentfonds im Sinne des Abschnittes Ia, welche die 
Voraussetzungen des § 108h Abs. 1 Z 2 bis 5 des 
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Veräußerung oder Anschaffung im Sinne des § 40 Abs. 3. Einkommensteuergesetzes 1988 erfüllen, oder zur Erfüllung des 

Auszahlungsplanes ist in Bezug auf die Realisierung gemäß § 27 Abs. 3 
des Einkommensteuergesetzes 1988 wie eine unentgeltliche 
Übertragung zu behandeln.

(2) Wird der Auszahlungsplan nach § 23g Abs. 2 Z 2 nicht erfüllt, so fällt die 
Einkommensteuer, die nach Abs. 1 nicht einbehaltene oder erstattete 
Kapitalertragsteuer in dem dem Anteilsrecht entsprechenden Ausmaß 
nachträglich an (Nachversteuerung). Weiters entfällt nachträglich die Befreiung 
gemäß § 15 Abs. 1 Z 17 letzter Halbsatz des Erbschafts- und 
Schenkungssteuergesetzes 1955. Eine Nachversteuerung unterbleibt, wenn an die 
Stelle des nicht erfüllten Auszahlungsplanes nachweislich ein anderer 
Auszahlungsplan im Sinne des § 23g Abs. 2 tritt. Der Bundesminister für 
Finanzen wird ermächtigt, die Erhebung der auf die nachzuversteuernden Erträge 
und Erwerbe entfallenden Abgaben mit Verordnung pauschal festzusetzen.

 

§ 42. (1) Die Bestimmungen des § 40 sind auch für ausländische 
Kapitalanlagefonds anzuwenden. Als solches gilt, ungeachtet der Rechtsform, 
jedes einem ausländischen Recht unterstehende Vermögen, das nach dem Gesetz, 
der Satzung oder der tatsächlichen Übung nach den Grundsätzen der 
Risikostreuung angelegt ist. Veranlagungsgemeinschaften in Immobilien im 
Sinne des § 14 des Kapitalmarktgesetzes sind ausgenommen.

§ 42. Die Bestimmungen des § 40 sind auch für ausländische 
Kapitalanlagefonds anzuwenden. Als solches gilt, ungeachtet der Rechtsform, 
jedes einem ausländischen Recht unterstehende Vermögen, das nach dem 
Gesetz, der Satzung oder der tatsächlichen Übung nach den Grundsätzen der 
Risikostreuung angelegt ist. Veranlagungsgemeinschaften in Immobilien im 
Sinne des § 42 des Immobilien-Investmentfondsgesetzes sind ausgenommen.

(2) Unterbleibt für ausländische Kapitalanlagefonds ein Nachweis, so wird 
der ausschüttungsgleiche Ertrag mit 90% des Unterschiedsbetrages zwischen dem 
ersten und letzten im Kalenderjahr festgesetzten Rücknahmepreis, mindestens 
aber mit 10% des letzten im Kalenderjahr festgesetzten Rücknahmepreises 
angenommen. Bei Veräußerung eines Anteilrechtes ist der Unterschiedsbetrag 
zwischen dem bei der Veräußerung und dem letzten im abgeschlossenen 
Kalenderjahr festgesetzten Rücknahmepreis, mindestens aber 0,8% des bei der 
Veräußerung festgesetzten Rücknahmepreises für jeden angefangenen Monat des 
im Zeitpunkt der Veräußerung laufenden Kalenderjahres anzusetzen. Dies gilt 
sinngemäß auch beim Erwerb eines Anteilrechtes. Anstelle des 
Rücknahmepreises kann auch der veröffentlichte Rechenwert sowie bei 
börsenotierten Anteilen der Börsenkurs herangezogen werden. Vom so ermittelten 
Betrag sind tatsächliche Ausschüttungen mit der Maßgabe abzuziehen, dass kein 
negativer ausschüttungsgleicher Ertrag entstehen kann. Werden nachweislich die 
ausschüttungsgleichen Erträge später tatsächlich ausgeschüttet, sind sie steuerfrei.
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(3) Bei in einem Betriebsvermögen gehaltenen Anteilen gelten 
Substanzgewinne als sonstige Erträge im Sinne des § 40 Abs. 2 Z 1.

 

(4) Erfolgen keine Meldungen des ausländischen Kapitalanlagefonds gemäß 
§ 40 Abs. 2 Z 2 vierter und fünfter Satz und tritt ein Kreditinstitut im Sinne des 
Depotgesetzes als Verwalter oder Verwahrer von Anteilen an ausländischen 
Kapitalanlagefonds auf, gilt für Zwecke der Kapitalertragsteuer Folgendes: Als 
Kapitalertrag zugeflossen gelten erfolgte Ausschüttungen und zusätzlich, wenn

 

 - der Anteil dem Steuerpflichtigen das gesamte Jahr zuzurechnen ist, zum 
31. Dezember eines jeden Jahres ein Betrag von 6% des letzten im 
Kalenderjahr festgesetzten Rücknahmepreises;

 

 - wenn der Anteil während des Jahres veräußert oder ins Ausland verbracht 
wird, zum Zeitpunkt der Veräußerung oder der Verbringung ein Betrag 
von 0,5% des vor Veräußerung oder Verbringung zuletzt festgesetzten 
Rücknahmepreises für jeden angefangenen Monat des im 
Veräußerungszeitpunkt laufenden Kalenderjahres.

 

Abs. 2 vierter Satz gilt sinngemäß. Mit Ausnahme der erfolgten Ausschüttungen 
unterbleibt der Abzug, wenn der Steuerpflichtige dem Kreditinstitut eine 
Bestätigung der Abgabenbehörde vorlegt, dass er seiner Offenlegungspflicht in 
Bezug auf den Anteil nachgekommen ist. Soweit von solchen als zugeflossen 
geltenden Kapitalerträgen Kapitalertragsteuer einbehalten wurde, erfolgt mit 
Ausnahme der erfolgten Ausschüttungen keine Steuerabgeltung im Sinne des § 97 
Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes 1988.

 

Artikel 74 
Änderung des Immobilien-Investmentfondsgesetzes 

§ 14. (1) Der Jahresgewinn eines Immobilienfonds ist an die Anteilinhaber in 
dem Ausmaß auszuschütten, in dem es die Fondsbestimmungen vorsehen. 
Insoweit keine Ausschüttung erfolgt, ist vom nicht ausgeschütteten Jahresgewinn 
ein Betrag in Höhe der gemäß § 40 in Verbindung mit § 93 Abs. 3 Z 6 des 
Einkommensteuergesetzes 1988 darauf entfallenden Kapitalertragsteuer 
einschließlich des gemäß § 97 Abs. 2 des Einkommensteuergesetzes 1988 
freiwillig geleisteten Betrages auszuzahlen. Zum Ertrag gehören auch Beträge, die 
neu hinzukommende Anteilinhaber für den zum Ausgabetag ausgewiesenen 

§ 14. (1) Der Jahresgewinn eines Immobilienfonds ist an die Anteilinhaber 
in dem Ausmaß auszuschütten, in dem es die Fondsbestimmungen vorsehen. 
Insoweit keine Ausschüttung erfolgt, ist vom nicht ausgeschütteten Jahresgewinn 
ein Betrag in Höhe der gemäß § 40 darauf entfallenden Kapitalertragsteuer 
einschließlich des gemäß § 124b Z 186 des Einkommensteuergesetzes 1988 
freiwillig geleisteten Betrages auszuzahlen. Zum Ertrag gehören auch Beträge, 
die neu hinzukommende Anteilinhaber für den zum Ausgabetag ausgewiesenen 
Ertrag gemäß Abs. 2 Z 1 und 3 leisten (Ertragsausgleich). Die Auszahlung kann 
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Ertrag gemäß Abs. 2 Z 1 und 3 leisten (Ertragsausgleich). Die Auszahlung kann 
für Immobilienfonds oder bestimmte Gattungen von Anteilscheinen eines 
Immobilienfonds unterbleiben, wenn durch die den Fonds verwaltende 
Kapitalanlagegesellschaft für Immobilien in eindeutiger Form nachgewiesen 
wird, dass die ausgeschütteten und ausschüttungsgleichen Erträge sämtlicher 
Inhaber der ausgegebenen Anteilscheine entweder nicht der inländischen 
Einkommen- oder Körperschaftsteuer unterliegen oder die Voraussetzungen für 
eine Befreiung gemäß § 94 des Einkommensteuergesetzes 1988 vorliegen. Als 
solcher Nachweis gilt das kumulierte Vorliegen von Erklärungen sowohl der 
Depotbank als auch der Kapitalanlagegesellschaft für Immobilien, dass ihnen kein 
Verkauf an solche Personen bekannt ist, sowie von Fondsbestimmungen, die den 
ausschließlichen Vertrieb bestimmter Gattungen im Ausland vorsehen.

für Immobilienfonds oder bestimmte Gattungen von Anteilscheinen eines 
Immobilienfonds unterbleiben, wenn durch die den Fonds verwaltende 
Kapitalanlagegesellschaft für Immobilien in eindeutiger Form nachgewiesen 
wird, dass die ausgeschütteten und ausschüttungsgleichen Erträge sämtlicher 
Inhaber der ausgegebenen Anteilscheine entweder nicht der inländischen 
Einkommen- oder Körperschaftsteuer unterliegen oder die Voraussetzungen für 
eine Befreiung gemäß § 94 des Einkommensteuergesetzes 1988 vorliegen. Als 
solcher Nachweis gilt das kumulierte Vorliegen von Erklärungen sowohl der 
Depotbank als auch der Kapitalanlagegesellschaft für Immobilien, dass ihnen 
kein Verkauf an solche Personen bekannt ist, sowie von Fondsbestimmungen, 
die den ausschließlichen Vertrieb bestimmter Gattungen im Ausland vorsehen. 

(2) bis (5) … (2) bis (5) …
§ 40. (1) Ausschüttungen eines Immobilienfonds von Gewinnen gemäß § 14 

sind beim Anteilsinhaber steuerpflichtige Einnahmen. Ausschüttungen aus 
Bewirtschaftungsgewinnen (§ 14 Abs. 2 Z 1) sowie aus Aufwertungsgewinnen 
(§ 14 Abs. 2 Z 2) gelten dabei als Einkünfte gemäß § 27 des 
Einkommensteuergesetzes 1988. Gewinne ausländischer Immobilien bleiben 
dabei außer Ansatz, wenn auf Grund eines Doppelbesteuerungsabkommens oder 
einer Maßnahme gemäß § 48 der Bundesabgabenordnung die Einkünfte dieser 
Immobilie von der Besteuerung ausgenommen sind. Ansonsten hat sowohl beim 
Ausgleich von Verlusten innerhalb als auch zwischen den einzelnen Gewinnarten 
gemäß § 14 Abs. 2 Z 1 bis 3 zunächst vorrangig der Gewinn mit Verlusten aus 
Immobilien desselben Landes danach ein Ausgleich mit Immobilien eines 
anderen Landes zu erfolgen, sofern es sich nicht um Verluste aus Immobilien 
handelt, die in einem Land gelegen sind, von denen die Einkünfte dieser 
Immobilie auf Grund eines Doppelbesteuerungsabkommens oder einer 
Maßnahme gemäß § 48 der Bundesabgabenordnung ausgenommen sind. Ein 
Ausgleich von Verlusten ausländischer Immobilien mit Gewinnen aus 
inländischen Immobilien oder mit Gewinnen aus Vermögen gemäß §§ 32 und 33 
ist jedenfalls unzulässig. 
 (2) 1. Insoweit eine tatsächliche Ausschüttung des Jahresgewinnes 

unterbleibt, gelten mit der Auszahlung der Kapitalertragsteuer (§ 14 
Abs. 1 zweiter Satz) sämtliche nicht ausgeschütteten Gewinne des 
abgelaufenen Geschäftsjahres an die Anteilinhaber in dem aus dem 
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Anteilsrecht sich ergebenem Ausmaß als ausgeschüttet 
(ausschüttungsgleiche Erträge). Wird diese Auszahlung nicht innerhalb 
von vier Monaten nach Ende des Geschäftsjahres vorgenommen, gelten 
die nicht ausgeschütteten Jahresgewinne nach Ablauf dieser Frist als 
ausgeschüttet. Werden nachweislich diese Gewinne später tatsächlich 
ausgeschüttet, so sind sie steuerfrei. Wird vor diesen Zeitpunkten oder 
während des Geschäftsjahres das Anteilsrecht veräußert, so ist eine 
Ausschüttung zum Veräußerungszeitpunkt anzunehmen. Die 
Bestimmungen des § 20 Abs. 2 des Einkommensteuergesetzes 1988 und 
des § 12 Abs. 2 des Körperschaftsteuergesetzes 1988 sind auf 
Abschreibungen auf den niedrigeren Teilwert und auf Verluste aus der 
Veräußerung der Anteilscheine anzuwenden. Liegt kein öffentliches 
Anbot der Anteilscheine eines Fonds sowohl in rechtlicher als auch in 
tatsächlicher Hinsicht an einen unbestimmten Personenkreis vor, gelten 
zusätzlich die nicht gemäß § 14 Abs. 4 zu den Aufwertungsgewinnen 
zählenden realisierten und nicht realisierten Wertveränderungen von 
Immobilien als ausgeschüttete steuerpflichtige Einnahmen. 

 2. Die ausschüttungsgleichen Erträge sind durch einen steuerlichen 
Vertreter den Abgabenbehörden unter Anschluss der notwendigen 
Unterlagen nachzuweisen. Als steuerlicher Vertreter können inländische 
Kreditinstitute oder inländische Wirtschaftstreuhänder bestellt werden. 
Die Kapitalertragsteuer auf die direkt oder indirekt dem Fonds 
zuzurechnenden Gewinne gemäß § 14 Abs. 2 Z 1 und 3 inklusive 
Ertragsausgleich gemäß § 14 Abs. 1 sind durch die 
Kapitalanlagegesellschaft für Immobilien auf täglicher Basis im Wege 
der Meldestelle nach § 7 Abs. 3 zu veröffentlichen. Die 
Kapitalertragsteuer auf die ausgeschütteten Jahresgewinne sowie auf die 
ausschüttungsgleichen Erträge im Sinne der Z 1 sind im Zuflusszeitpunkt 
durch die Kapitalanlagegesellschaft für Immobilien im Wege der 
Meldestelle nach § 7 Abs. 3 zu veröffentlichen. Erfolgt der Nachweis der 
ausschüttungsgleichen Erträge nicht durch den steuerlichen Vertreter, 
kann der Anteilinhaber die Besteuerungsgrundlagen in gleichartiger Form 
im Veranlagungswege selbst nachweisen. Das Erfordernis des 
steuerlichen Vertreters entfällt bei Nachweis durch ein inländisches 
Kreditinstitut für einen von ihm selbst verwalteten inländischen 
Immobilienfonds. Der Bundesminister für Finanzen kann durch 
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Verordnung festlegen, dass die für den Nachweis erforderlichen Daten 
innerhalb einer bestimmten Frist im Wege des Datenaustausches oder der 
automationsgestützten Datenübertragung bekannt gegeben werden. Es 
kann dabei auch die Mitübermittlung anderer im Rechenschaftsbericht 
enthaltener oder daraus ableitbarer abgabenrechtlicher relevanter 
Umstände angeordnet werden. In der Verordnung kann vorgesehen 
werden, sich einer bestimmten geeigneten privaten oder öffentlich-
rechtlichen Übermittlungsstelle zu bedienen. 

(3) Für eine allfällige Besteuerung der Anteilinhaber gemäß § 30 Abs. 1 Z 1 
lit. b des Einkommensteuergesetzes 1988 ist der Zeitpunkt des Erwerbes und der 
Veräußerung der Anteilscheine maßgebend, wobei eine Besteuerung gemäß § 30 
Abs. 1 Z 1 lit. a des Einkommensteuergesetzes 1988 keine Anwendung findet. Als 
Veräußerung gilt auch die Auszahlung von Anteilscheinen gemäß § 11. Bei der 
Veräußerung ist der Unterschiedsbetrag zwischen dem Veräußerungserlös und 
den Anschaffungskosten um tatsächlich ausgeschüttete steuerfreie 
Ausschüttungen zu erhöhen sowie um im Veräußerungserlös enthaltene als 
zugeflossen geltende ausschüttungsgleiche Erträge insoweit zu kürzen, als diese 
beim Veräußerer steuerpflichtige Einnahmen gebildet haben. Der Umtausch von 
Anteilen an einem Immobilienfonds auf Grund der Zusammenlegung von 
Fondsvermögen gemäß § 3 Abs. 2 oder eines Anteilserwerbs gemäß § 15 Abs. 4 
gilt nicht als Tausch. Der Fristenlauf des § 30 Abs. 1 Z 1 lit. b des 
Einkommensteuergesetzes 1988 wird durch einen derartigen Umtausch nicht 
unterbrochen.

(4) … (4) … 
§ 42. (1) Die Bestimmungen des § 42 Abs. 2 und 4 des 

Investmentfondsgesetzes 1993 sowie der §§ 40 und 41 sind auch auf ausländische 
Immobilienfonds anzuwenden. Als solcher gilt, ungeachtet der Rechtsform, jede 
einem ausländischen Recht unterstehende Veranlagungsgemeinschaft in 
Immobilien (§ 14 Kapitalmarktgesetz), die nach Gesetz, Satzung oder 
tatsächlicher Übung nach den Grundsätzen der Risikostreuung im Sinne dieses 
Gesetzes errichtet ist.

§ 42. Die Bestimmungen der §§ 40 und 41 des 
Investmentfondsgesetzes 1993 sind auch auf ausländische Immobilienfonds 
anzuwenden. Als solcher gilt, ungeachtet der Rechtsform, jede einem 
ausländischen Recht unterstehende Veranlagungsgemeinschaft in Immobilien, 
die nach Gesetz, Satzung oder tatsächlicher Übung nach den Grundsätzen der 
Risikostreuung im Sinne dieses Gesetzes errichtet ist. 

(2) Soweit Gewinne aus inländischen Immobilienfonds zur Steuerabgeltung 
nach § 97 des Einkommensteuergesetzes 1988 führen würden, sind vergleichbare 
Gewinne ausländischer Immobilienfonds als Sondereinkunft mit einem 
Einkommensteuersatz von 25% zu versteuern. § 37 Abs. 8 des 

§ 40. (1) Gewinne gemäß § 14 gelten mit Auszahlung der 
Kapitalertragsteuer (§ 14 zweiter Satz) an die Anteilinhaber in dem aus dem 
Anteilrecht sich ergebenden Ausmaß als ausgeschüttet (ausschüttungsgleiche 
Erträge). Wird die Auszahlung der Kapitalertragsteuer nicht innerhalb von vier 
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Einkommensteuergesetzes 1988 ist sinngemäß anzuwenden. Es kann dabei ein 
Antrag in analoger Anwendung des § 97 Abs. 4 des 
Einkommensteuergesetzes 1988 gestellt werden. 

Monaten nach Ende des Geschäftsjahres vorgenommen, gelten die nicht 
ausgeschütteten Jahresgewinne nach Ablauf dieser Frist als ausgeschüttet. Die 
ausschüttungsgleichen Erträge sind steuerpflichtige Einnahmen und gelten bei 
nicht in einem Betriebsvermögen gehaltenen Anteilen als Einkünfte aus 
Kapitalvermögen. Nicht zu den steuerpflichtigen Einnahmen gehören Gewinne 
ausländischer Immobilien, wenn auf Grund eines 
Doppelbesteuerungsabkommens oder einer Maßnahme gemäß § 48 der 
Bundesabgabenordnung die Einkünfte dieser Immobilien von der Besteuerung 
ausgenommen sind. Ansonsten hat sowohl beim Ausgleich von Verlusten 
innerhalb als auch zwischen den einzelnen Gewinnarten gemäß § 14 Abs. 2 Z 1 
bis 3 zunächst vorrangig der Gewinn mit Verlusten aus Immobilien desselben 
Staates und danach ein Ausgleich mit Immobilien eines anderen Staates zu 
erfolgen, sofern es sich nicht um Verluste aus Immobilien handelt, die in einem 
Staat gelegen sind, von denen die Einkünfte dieser Immobilie auf Grund eines 
Doppelbesteuerungsabkommens oder einer Maßnahme gemäß § 48 der 
Bundesabgabenordnung ausgenommen sind. Ein Ausgleich von Verlusten 
ausländischer Immobilien mit Gewinnen aus inländischen Immobilien oder mit 
Gewinnen aus Vermögen gemäß §§ 32 und 33 ist jedenfalls unzulässig. 
Tatsächliche Ausschüttungen und die Auszahlung der Kapitalertragsteuer (§ 14 
zweiter Satz) führen nicht zu Einkünften. 
 (2) 1. Die Bemessung und Höhe der Kapitalertragsteuer auf die 

ausschüttungsgleichen Erträge im Sinne des Abs. 1 sind der Meldestelle 
gemäß § 7 Abs. 3 durch einen steuerlichen Vertreter zum Zwecke der 
Veröffentlichung bekannt zu geben. Als steuerlicher Vertreter kann nur 
ein inländischer Wirtschaftstreuhänder oder eine Person bestellt werden, 
die vergleichbare fachliche Qualifikationen nachweist. Lehnt die 
Meldestelle einen steuerlichen Vertreter wegen Zweifel an der 
Vergleichbarkeit der Qualifikation ab, entscheidet der Bundesminister 
für Finanzen. Der steuerliche Vertreter hat überdies die Aufgliederung 
der Zusammensetzung der ausschüttungsgleichen Erträge und 
tatsächlichen Ausschüttung sowie die notwendigen Änderungen der 
Anschaffungskosten gemäß Abs. 1 der Meldestelle zu übermitteln. 
Diese Aufgliederung ist von der Meldestelle in geeigneter Form zu 
veröffentlichen. Frist, Inhalt und Struktur der Übermittlung, allfällige 
Korrekturen sowie Art und Weise der Veröffentlichung durch die 
Meldestelle sind durch Verordnung des Bundesministers für Finanzen 
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näher zu regeln. § 12 Abs. 1 letzter Satz und § 13 Abs. 5 KMG sind 
sinngemäß anzuwenden. 

 2. Erfolgen keine Meldungen gemäß Z 1 ist die Ausschüttung zur Gänze 
steuerpflichtig. Die ausschüttungsgleichen Erträge im Sinne des Abs. 1 
sind in Höhe von 90% des Unterschiedsbetrages zwischen dem ersten 
und letzten im vorangegangenen Kalenderjahr festgesetzten 
Rücknahmepreis, mindestens jedoch in Höhe von 10% des am Ende des 
vorangegangenen Kalenderjahres festgesetzten Rücknahmepreises zu 
schätzen. Der Anteilinhaber kann die Höhe der ausschüttungsgleichen 
Erträge oder die Steuerfreiheit der tatsächlichen Ausschüttung unter 
Beilage der dafür notwendigen Unterlagen nachweisen. 

 3. Wurde Kapitalertragsteuer abgezogen, ist der Nachweis gemäß Z 2 
gegenüber dem Abzugsverpflichteten zu erbringen. Dieser hat, wenn 
noch keine Realisierung im Sinne des Abs. 3 erfolgt ist, die 
Kapitalertragsteuer zu erstatten oder nachzubelasten und die 
Anschaffungskosten gemäß Abs. 3 zu korrigieren. 

(3) Die realisierte Wertsteigerung bei Veräußerung des Anteilscheines 
unterliegt der Besteuerung gemäß § 27 Abs. 3 des 
Einkommensteuergesetzes 1988. Ausschüttungsgleiche Erträge erhöhen, 
steuerfreie Ausschüttungen und die Auszahlung der Kapitalertragsteuer (§ 14 
zweiter Satz) vermindern beim Anteilinhaber die Anschaffungskosten des 
Anteilscheines im Sinne des § 27a Abs. 3 Z 2 des 
Einkommensteuergesetzes 1988. Als Veräußerung gilt auch die Auszahlung von 
Anteilscheinen gemäß § 11 Abs. 1. Der Umtausch von Anteilen an einem 
Kapitalanlagefonds auf Grund der Zusammenlegung von Fondsvermögen gemäß 
§ 3 Abs. 2 oder eines Anteilserwerbs gemäß § 15 Abs. 4 gilt nicht als 
Realisierung und die bisherigen Anschaffungskosten sind fortzuführen.

Artikel 75 
Änderung des Normverbrauchabgabegesetzes 1991 

§ 6a. (1) 1. und 2. … § 6a. (1) 1. und 2. …
  2a. Im Zeitraum zwischen dem 1. März 2011 und dem Ablauf des 

31. Dezembers 2012 gilt Folgendes:
 a) Für Fahrzeuge, deren CO2-Ausstoß größer als 160 g/km ist, erhöht 
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sich die Steuerschuld für den die Grenze von 160 g/km 
übersteigenden CO2-Ausstoß um 25 Euro je g/km.

  b) Darüber hinaus erhöht sich die Steuerschuld für Fahrzeuge, deren 
CO2-Ausstoß größer als 180 g/km ist, um weitere 25 Euro je g/km 
CO2 für den die Grenze von 180 g/km übersteigenden CO2-Ausstoß. 

  c) Darüber hinaus erhöht sich die Steuerschuld für Fahrzeuge, deren 
CO2-Ausstoß größer als 220 g/km ist, um weitere 25 Euro je g/km 
CO2 für den die Grenze von 220 g/km übersteigenden CO2-Ausstoß. 

 2b. Ab dem 1. Jänner 2013 gilt Folgendes:
  a) Für Fahrzeuge, deren CO2-Ausstoß größer als 150 g/km ist, erhöht 

sich die Steuerschuld für den die Grenze von 150 g/km 
übersteigenden CO2-Ausstoß um 25 Euro je g/km.

  b) Darüber hinaus erhöht sich die Steuerschuld für Fahrzeuge, deren 
CO2-Ausstoß größer als 170 g/km ist, um weitere 25 Euro je g/km 
CO2 für den die Grenze von 170 g/km übersteigenden CO2-Ausstoß. 

  c) Darüber hinaus erhöht sich die Steuerschuld für Fahrzeuge, deren 
CO2-Ausstoß größer als 210 g/km ist, um weitere 25 Euro je g/km 
CO2 für den die Grenze von 210 g/km übersteigenden CO2-Ausstoß. 

 3. und 4. … 3. und 4. …
(2) bis (6) … (2) bis (6) …

Artikel 76 
Änderung des Kommunalsteuergesetzes 1993 

§ 6a. (1) Die in den §§ 80 ff der Bundesabgabenordnung bezeichneten 
Vertreter haften neben den durch sie vertretenen Abgabepflichtigen für die diese 
treffende Kommunalsteuer insoweit, als diese Abgabe infolge schuldhafter 
Verletzung der ihnen auferlegten abgabenrechtlichen oder sonstigen Pflichten 
nicht ohne Schwierigkeiten eingebracht werden kann, insbesondere im Fall der 
Konkurseröffnung. § 9 Abs. 2 Bundesabgabenordnung gilt sinngemäß. 

§ 6a. (1) Die in den §§ 80 ff der Bundesabgabenordnung bezeichneten 
Vertreter haften neben den durch sie vertretenen Abgabepflichtigen für die diese 
treffende Kommunalsteuer insoweit, als diese Abgabe infolge schuldhafter 
Verletzung der ihnen auferlegten abgabenrechtlichen oder sonstigen Pflichten 
nicht ohne Schwierigkeiten eingebracht werden kann, insbesondere im Fall der 
Eröffnung des Insolvenzverfahrens. § 9 Abs. 2 Bundesabgabenordnung gilt 
sinngemäß. 

(2) … (2) … 
(3) Die in Abs. 2 bezeichneten Personen haften für die Kommunalsteuer (3) Die in Abs. 2 bezeichneten Personen haften für die Kommunalsteuer 
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insoweit, als diese Abgabe infolge ihrer Einflussnahme nicht ohne 
Schwierigkeiten eingebracht werden kann, insbesondere im Falle der 
Konkurseröffnung.

insoweit, als diese Abgabe infolge ihrer Einflussnahme nicht ohne 
Schwierigkeiten eingebracht werden kann, insbesondere im Falle der Eröffnung 
des Insolvenzverfahrens.

Artikel 77 
Änderung der Bundesabgabenordnung 

§ 3. (1) und (2) … § 3. (1) und (2) …
 a) und b) … a) und b) …
 c) die im Abgabenverfahren auflaufenden Kosten und die in diesem 

Verfahren festgesetzten Zwangs- und Ordnungs- und 
Mutwillensstrafen sowie die Kosten der Ersatzvornahme,

 c) die im Abgabenverfahren auflaufenden Kosten und die in diesem 
Verfahren festgesetzten Zwangs-, Ordnungs- und Mutwillensstrafen, 
Verwaltungskostenbeiträge sowie die Kosten der Ersatzvornahme,

 d) … d) … 
(3) bis (6) … (3) bis (6) …
 § 98a. Für Landes- und Gemeindeabgaben ist abweichend von § 98 Abs. 1 

für Zustellungen auch der 3. Abschnitt des Zustellgesetzes (elektronische 
Zustellung) anzuwenden.

§ 118. (1) bis (6) … § 118. (1) bis (6) …
(7) a) und b) … (7) a) und b) …

 c) Antragsteller gemäß Abs. 3 lit. c, sofern die juristische Person oder die 
Personenvereinigung (Personengemeinschaft) ohne eigene 
Rechtspersönlichkeit dies binnen einem Monat ab Beginn ihrer 
rechtlichen Existenz beantragt.

 c) die juristische Person oder die Personenvereinigung 
(Personengemeinschaft) ohne eigene Rechtspersönlichkeit, die dies 
binnen einem Monat ab Beginn ihrer rechtlichen Existenz beantragt, 
wenn der Antrag von einer Person gemäß Abs. 3 lit. c gestellt wurde. 

(8) bis (11) … (8) bis (11) …
§ 240. (1) … § 240. (1) …
(2) Bei Wegzug des Schuldners der Kapitalertragsteuer oder Verlegung der 

kuponauszahlenden Stelle (§ 95 Abs. 3 Z 2 erster und zweiter Teilstrich des 
Einkommensteuergesetzes 1988) in einen Staat der Europäischen Union oder 
einen Staat des Europäischen Wirtschaftsraumes, mit dem eine umfassende Amts- 
und Vollstreckungshilfe besteht, ist die Kapitalertragsteuer, die anlässlich des 
Wegzugs oder der Verlegung anfällt, von dem für die Erhebung der Einkommen- 
oder Körperschaftsteuer des Schuldners der Kapitalertragsteuer zuständigen 
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Finanzamt auf Antrag zu erstatten. 

(3) … (3) … 
§ 242a. Für Landes- und Gemeindeabgaben gilt Folgendes: § 242a. (1) Für Gemeindeabgaben gilt Folgendes:
Abweichend von § 242 erster Satz sind Abgabenbeträge unter fünf Euro 

nicht zu vollstrecken. Guthaben (§ 215) unter fünf Euro sind nicht 
zurückzuzahlen. 

Abweichend von § 242 erster Satz sind Abgabenbeträge unter fünf Euro 
nicht zu vollstrecken. 

 (2) Für Landes- und Gemeindeabgaben gilt Folgendes: 
 Guthaben (§ 215) unter fünf Euro sind nicht zurückzuzahlen.

Artikel 78 
Änderung des Abgabenverwaltungsorganisationsgesetzes 2010 

§ 18. (1) Dem Finanzamt Bruck Eisenstadt Oberwart obliegt für das gesamte 
Bundesgebiet die auf Grund völkerrechtlicher Verträge vorgesehene Rückzahlung 
von Abgaben.

§ 18. (1) Dem Finanzamt Bruck Eisenstadt Oberwart obliegt für das 
gesamte Bundesgebiet 

  1. die auf Grund völkerrechtlicher Verträge vorgesehene Rückzahlung von 
Abgaben

 2. Rückzahlungen gemäß § 21 Abs. 1 Z 1a KStG 1988
  3. Rückzahlungen gemäß § 240 Abs. 3 BAO an ausländische 

Einrichtungen im Sinne des § 5 Z 4 des Pensionskassengesetzes.
(2) … (2) … 
§ 19. (1) … § 19. (1) … 
(2) 1. bis 6. … (2) 1. bis 6. ..

 7. der Konzessionsabgabe sowie 7. der Konzessionsabgabe,
 8. der Glücksspielabgaben. 8. der Glücksspielabgaben sowie
 9. der Flugabgabe.
 (3) Dem Finanzamt für Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel obliegt 

für das gesamte Bundesgebiet die Rückzahlung der Ansprüche im Sinne des § 1 
des Bundesgesetzes zur Rückführung der Kühlgeräteentsorgungsbeiträge der 
Konsumenten, BGBl. I Nr. xxx/2010 Art. 50.

§ 30. (1) bis (3) … § 30. (1) bis (3) …
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(4) §§ 16 und 24 in der Fassung des Bundesgesetzes, BGBl. I Nr. 9/2010, 
treten mit Ablauf des 31. Dezember 2010 außer Kraft. § 12 Abs. 3, § 19 und § 31 
Abs. 4 jeweils in der Fassung des Bundesgesetzes, BGBl. I Nr. 54/2010, treten 
mit 1. Jänner 2011 in Kraft. 

(4) §§ 16 und 24 in der Fassung des Bundesgesetzes, BGBl. I Nr. 9/2010, 
treten mit Ablauf des 31. Dezember 2010 außer Kraft. § 12 Abs. 3, § 19 und § 31 
Abs. 4 jeweils in der Fassung des Bundesgesetzes, BGBl. I Nr. 54/2010, treten 
mit 1. Jänner 2011 in Kraft. Ungeachtet des § 4 kommen dem Finanzamt für 
Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel auch die Zuständigkeiten der bisher 
zuständig gewesenen Abgabenbehörden erster Instanz im Berufungsverfahren 
zu.

 (5) § 18 Abs. 1 und § 19 Abs. 2 Z 7 bis 9, jeweils in der Fassung des 
Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I Nr. xxx/2010, treten mit 1. Jänner 2011 in 
Kraft. Wurden Anträge auf Rückzahlungen im Sinne des § 18 Abs. 1 Z 2 und 3 
vor dem 1. Jänner 2011 beim Finanzamt Bruck Eisenstadt Oberwart eingebracht, 
obwohl dieses Finanzamt zu diesem Zeitpunkt für die diesbezügliche Erledigung 
nicht zuständig war, gelten diese Anträge als beim zuständigen Finanzamt 
eingebracht. 

§ 31. (1) und (2) … § 31. (1) und (2) …
(3) Werden bei einer Abgabenbehörde bis zum 30. Juni 2011 Anbringen 

eingebracht, zu deren Behandlung die Abgabenbehörde nur auf Grund der die 
Zuständigkeit ändernden Bestimmungen dieses Bundesgesetzes nicht mehr 
zuständig ist, so hat die Weiterleitung an die zuständige Abgabenbehörde nicht 
auf Gefahr des Einschreiters zu erfolgen, sofern nicht der Einschreiter bereits vor 
der Einbringung seines Anbringens über die Änderung der Zuständigkeit seitens 
einer Abgabenbehörde in Kenntnis gesetzt worden ist. 

(3) Verliert eine Abgabenbehörde durch Änderungen von 
Abgabenvorschriften ihre Zuständigkeit in einer bestimmten Angelegenheit, so 
können diese Angelegenheit betreffende Anbringen dennoch innerhalb eines 
Jahres ab Inkrafttreten dieser Änderungen weiter bei dieser Abgabenbehörde 
eingebracht werden. Die Weiterleitung an die zuständige Abgabenbehörde hat 
diesfalls nicht auf Gefahr des Einschreiters zu erfolgen, sofern der Einschreiter 
nicht bereits vor der Einbringung seines Anbringens über die Änderung der 
Zuständigkeit seitens einer Abgabenbehörde in Kenntnis gesetzt worden ist.

(4) … (4) … 

Artikel 79 
Änderung der Abgabenexekutionsordnung 

§ 9. (1) An Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen sowie zur Nachtzeit 
dürfen Vollstreckungshandlungen nur in dringlichen Fällen mit Erlaubnis des 
Vorstandes des Finanzamtes oder seines Vertreters vorgenommen werden.

§ 9. An Samstagen, Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen sowie von 22 
bis 6 Uhr dürfen Vollstreckungshandlungen nur 

(2) Die Verfügung, durch die die Erlaubnis erteilt wird, ist dem 
Abgabenschuldner auf Verlangen bei der Vollstreckungshandlung in schriftlicher 
Fassung vorzuweisen.

 1. in dringenden Fällen, insbesondere wenn der Zweck der Vollstreckung 
nicht anders erreicht werden kann, oder 
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(3) Die Erteilung dieser Erlaubnis kann durch ein Rechtsmittel nicht 
angefochten werden.

 2. wenn ein Vollstreckungsversuch an einem Werktag zur Tageszeit 
erfolglos war, 

 vorgenommen werden. 

§ 65. (1) … § 65. (1) … 
(2) Sowohl dem Drittschuldner wie dem Abgabenschuldner ist hiebei 

mitzuteilen, daß die Republik Österreich an der betreffenden Forderung ein 
Pfandrecht erworben hat. Die Zustellung des Zahlungsverbotes ist zu eigenen 
Handen vorzunehmen. 

(2) Sowohl dem Drittschuldner wie dem Abgabenschuldner ist hiebei 
mitzuteilen, daß die Republik Österreich an der betreffenden Forderung ein 
Pfandrecht erworben hat. Das Zahlungsverbot ist mit Zustellnachweis 
zuzustellen, wobei die Zustellung an einen Ersatzempfänger zulässig ist.

(3) bis (5) … (3) bis (5) …

Artikel 80 
Änderung des Glücksspielgesetzes 

§ 5. (1) … § 5. (1) … 
(2) … (2) … 

 1. der Betrieb durch eine Kapitalgesellschaft mit Aufsichtsrat, deren Sitz 
zur Sicherstellung einer ordnungspolitischen Aufsicht über die 
Organbeschlüsse im Inland liegt und die keine Gesellschafter hat, die 
über einen beherrschenden Einfluss verfügen und die Zuverlässigkeit in 
ordnungspolitischer Hinsicht gefährden; § 14 Abs. 3 ist sinngemäß 
einzuhalten.

 1. eine Kapitalgesellschaft mit Aufsichtsrat, die keine Gesellschafter hat, 
die über einen beherrschenden Einfluss verfügen und die Zuverlässigkeit 
in ordnungspolitischer Hinsicht gefährden; 

 2. die Abwicklung des Betriebs der Glücksspielautomaten vom Inland aus;  2. die Abwicklung des Betriebs der Glücksspielautomaten in einer Form, 
die eine effektive und umfassende ordnungspolitische Aufsicht nach 
diesem Bundesgesetz erlaubt;

 3. bis 8. … 3. bis 8. … 
(3) bis (8) … (3) bis (8) …
§ 14. (1) Der Bundesminister für Finanzen kann das Recht zur Durchführung 

der Ausspielungen nach den §§ 6 bis 12b durch Erteilung einer Konzession 
übertragen. Die Konzessionserteilung erfolgt nach vorheriger öffentlicher und 
transparenter Interessentensuche durch den Bundesminister für Finanzen. 

§ 14. (1) Der Bundesminister für Finanzen kann das Recht zur 
Durchführung der Ausspielungen nach den §§ 6 bis 12b durch Erteilung einer 
Konzession übertragen. Der Konzessionserteilung hat eine öffentliche 
Interessentensuche voranzugehen, welche den Grundsätzen der Transparenz und 
der Nichtdiskriminierung zu entsprechen hat. Die Interessentensuche ist 
öffentlich bekannt zu machen, wobei die Bekanntmachung nähere Angaben zu 
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der zu übertragenden Konzession sowie zur Interessensbekundung und den dabei 
verpflichtend vorzulegenden Unterlagen sowie eine angemessene Frist für die 
Interessensbekundung zu enthalten hat. Der Bundesminister für Finanzen kann 
für die Begutachtung der Interessensbekundungen einen beratenden Beirat 
einrichten. 

(2) Die Konzession nach Abs. 1 darf nur einem Konzessionswerber erteilt 
werden, der

(2) Eine Konzession nach Abs. 1 darf nur einem Konzessionswerber erteilt 
werden, wenn 

 1. eine Kapitalgesellschaft mit Aufsichtsrat ist, deren Sitz zur Sicherstellung 
einer ordnungspolitischen Aufsicht nach diesem Bundesgesetz über die 
Organbeschlüsse im Inland liegt und den Betrieb zur Sicherstellung einer 
ordnungspolitischen Aufsicht nach diesem Bundesgesetz vom Inland aus 
abwickelt; 

 1. das Unternehmen in der Rechtsform einer Kapitalgesellschaft mit 
Aufsichtsrat geführt wird und sein Sitz nach Maßgabe des Abs. 3 in 
einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem Staat des 
Europäischen Wirtschaftsraumes liegt und die Abwicklung des 
Spielbetriebs in einer Form erfolgt, die eine effektive und umfassende 
ordnungspolitische Aufsicht nach diesem Bundesgesetz erlaubt;

 2. keine Eigentümer (Gesellschafter) hat, die über einen beherrschenden 
Einfluß verfügen und durch deren Einfluß eine Zuverlässigkeit in 
ordnungspolitischer Hinsicht nicht gewährleistet ist,

 2. die Satzung der Kapitalgesellschaft keine Bestimmungen enthält, die die 
Sicherheit und die ordnungsgemäße Spieldurchführung gefährden; 

 3. einen Aufsichtsrat und ein eingezahltes Stamm- bzw. Grundkapital von 
zumindest 109 Millionen Euro hat, wobei die rechtmäßige Mittelherkunft 
in geeigneter Art und Weise nachzuweisen ist, 

 3. die Kapitalgesellschaft über ein eingezahltes Stamm- oder Grundkapital 
von mindestens 109 Millionen Euro verfügt, deren rechtmäßige 
Mittelherkunft in geeigneter Weise nachgewiesen wird und die den 
Geschäftsleitern unbeschränkt und nachgewiesener Maßen für den 
Spielbetrieb im Inland zur freien Verfügung stehen und im Zeitpunkt der 
Konzessionsbewerbung nicht durch Bilanzverluste geschmälert worden 
sind (Haftungsstock);

 4. Geschäftsleiter bestellt, die auf Grund entsprechender Vorbildung 
fachlich geeignet sind, über die für den ordnungsgemäßen 
Geschäftsbetrieb erforderlichen Eigenschaften und Erfahrungen verfügen 
und gegen die kein Ausschließungsgrund nach § 13 der 
Gewerbeordnung 1973, BGBl. Nr. 50/1974, vorliegt und

 4. die Personen, die eine Beteiligung am Konzessionär halten und über 
einen beherrschenden Einfluss verfügen, den Ansprüchen genügen, die 
im Interesse einer soliden und umsichtigen Konzessionsausübung und 
der Zuverlässigkeit in ordnungspolitischer Hinsicht liegen; 

 5. auf Grund der Umstände (insbesondere Erfahrungen, Kenntnisse und 
Eigenmittel) erwarten läßt, daß er unter Beachtung der Vorschriften 
dieses Bundesgesetzes über den Schutz der Spielteilnehmer und über die 
Geldwäschevorbeugung die Konzession am besten ausübt sowie

 5. die Geschäftsleiter auf Grund ihrer Vorbildung fachlich geeignet sind, 
über die für den ordnungsgemäßen Geschäftsbetrieb erforderlichen 
Eigenschaften und Erfahrungen verfügen und kein Ausschließungsgrund 
nach § 13 der Gewerbeordnung 1994 gegen sie vorliegt;

 6. bei dem die Struktur des allfälligen Konzerns, dem der oder die 
Eigentümer, die eine qualifizierte Beteiligung an dem Unternehmen 
halten, angehören, eine wirksame Aufsicht über den Konzessionär nicht 

 6. die Struktur des allfälligen Konzerns, dem der oder die Eigentümer, die 
eine qualifizierte Beteiligung an dem Unternehmen halten, angehören, 
und die Rechts- und Verwaltungsvorschriften des Sitzstaates eine 
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behindert. wirksame Aufsicht über den Konzessionär nicht behindern sowie

  7. vom Konzessionswerber insbesondere auf Grund seiner Erfahrungen, 
Infrastrukturen, Entwicklungsmaßnahmen und Eigenmittel sowie seiner 
Systeme und Einrichtungen zur Spielsuchtvorbeugung, zum 
Spielerschutz, zur Geldwäsche- und Kriminalitätsvorbeugung, zur 
Betriebssicherheit, zur Qualitätssicherung, zur betriebsinternen Aufsicht 
und zu anderen ihn treffenden Bestimmungen dieses Bundesgesetzes die 
beste Ausübung der Konzession zu erwarten ist.

(3) Zur Bewerbung um eine Konzession ist für Interessenten ein Sitz in 
einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem Staat des Europäischen 
Wirtschaftsraumes erforderlich. Im Falle der erfolgreichen Bewerbung eines 
Interessenten ist die Konzession unter der Bedingung der Erfüllung des 
Erfordernisses nach Abs. 2 Z 1 zu erteilen. Dabei hat die Konzession nach 
fristgerechter Gründung einer inländischen Kapitalgesellschaft auf diese 
überzugehen, sobald sie die Erfüllung dieses Absatzes sowie die Einhaltung der 
für die gegenständliche Konzessionserteilung entscheidenden Merkmale 
nachweist. Für diesen Nachweis ist im Konzessionsbescheid eine angemessene 
Frist zu setzen.

(3) Zur Bewerbung um eine Konzession ist für Interessenten ein Sitz in 
einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem Staat des Europäischen 
Wirtschaftsraumes erforderlich. Im Falle der erfolgreichen Bewerbung eines 
Interessenten mit Sitz außerhalb von Österreich ist die Konzession unter der 
Bedingung zu erteilen, dass der Sitz der Kapitalgesellschaft in Österreich 
errichtet wird, und mit der Auflage zu versehen, den Errichtungsnachweis binnen 
einer bestimmten Frist zu erbringen. 

 Die Errichtung einer inländischen Kapitalgesellschaft zur Ausübung der 
Konzession ist nicht erforderlich, wenn die ausländische Kapitalgesellschaft in 
ihrem Sitzstaat über eine vergleichbare Lotterienkonzession verfügt und einer 
vergleichbaren staatlichen Glücksspielaufsicht unterliegt, die im Sinne des § 19 
der österreichischen Aufsicht erforderlichenfalls Kontrollauskünfte übermittelt 
und für sie Kontrollmaßnahmen vor Ort durchführt (behördliche Aufsichtskette). 
Können diese Voraussetzungen nachgewiesen werden, ist die Ausübung der 
Konzession durch eine bloße Niederlassung in Österreich zulässig. Über die 
Organbeschlüsse der ausländischen Kapitalgesellschaft ist dem Bundesminister 
für Finanzen unverzüglich zu berichten, soweit sie auch die Geschäftsführung 
der österreichischen Niederlassung betreffen. Zudem hat eine getrennte Buch- 
und Geschäftsführung für alle inländischen Betriebe zu erfolgen.

(4) und (5) … (4) und (5) …
(6) Solange eine nach Abs. 1 erteilte Konzession aufrecht ist, dürfen weitere 

Konzessionen nach Abs. 1 nicht erteilt werden. Treten mehrere 
Konzessionswerber, die die in Abs. 2 Z 1 bis 4 genannten Voraussetzungen 
erfüllen, gleichzeitig auf, so hat der Bundesminister für Finanzen auf Grund des 

(6) Über alle fristgerecht eingebrachten Anträge ist im Zuge der Prüfung der 
Interessensbekundung bescheidmäßig zu entscheiden. Treten mehrere 
Konzessionswerber gleichzeitig auf, die die Voraussetzungen des Abs. 2 Z 1 bis 
6 erfüllen, so hat der Bundesminister für Finanzen auf Grund des Abs. 2 Z 7 zu 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Abs. 2 Z 5 zu entscheiden. entscheiden. Solange eine nach Abs. 1 erteilte Konzession aufrecht ist, dürfen 

weitere Konzessionen nach Abs. 1 nicht erteilt werden.
(7) … (7) … 
§ 18. (1) … § 18. (1) … 
(2) Treten Umstände auf, die darauf schließen lassen, daß die in § 14 Abs. 2 

Z 2 verlangte Zuverlässigkeit dieser Personen nicht mehr gegeben ist, so kann der 
Bundesminister für Finanzen die Ausübung des Stimmrechtes im Zusammenhang 
mit Aktien oder Anteilen, die von einer dieser Personen gehalten werden, durch 
Bescheid aussetzen.

(2) Treten Umstände auf, die darauf schließen lassen, daß die in § 14 Abs. 2 
Z 4 verlangte Zuverlässigkeit dieser Personen nicht mehr gegeben ist, so kann 
der Bundesminister für Finanzen die Ausübung des Stimmrechtes im 
Zusammenhang mit Aktien oder Anteilen, die von einer dieser Personen gehalten 
werden, durch Bescheid aussetzen.

§ 21. (1) Der Bundesminister für Finanzen kann das Recht zum Betrieb einer 
Spielbank durch Erteilung einer Konzession übertragen. Die 
Konzessionserteilung erfolgt nach vorheriger öffentlicher und transparenter 
Interessentensuche durch den Bundesminister für Finanzen. 

§ 21. (1) Der Bundesminister für Finanzen kann das Recht zum Betrieb 
einer Spielbank durch Konzession übertragen. Der Konzessionserteilung hat eine 
öffentliche Interessentensuche voranzugehen, welche den Grundsätzen der 
Transparenz und der Nichtdiskriminierung zu entsprechen hat. Die 
Interessentensuche ist öffentlich bekannt zu machen, wobei die Bekanntmachung 
nähere Angaben zu der zu übertragenden Konzession sowie zur 
Interessensbekundung und den dabei verpflichtend vorzulegenden Unterlagen 
sowie eine angemessene Frist für die Interessensbekundung zu enthalten hat. Der 
Bundesminister für Finanzen kann für die Begutachtung der 
Interessensbekundungen einen beratenden Beirat einrichten.

(2) Eine Konzession nach Abs. 1 darf nur einem Konzessionswerber erteilt 
werden, der

(2) Eine Konzession nach Abs. 1 darf nur einem Konzessionswerber erteilt 
werden, der 

 1. eine Kapitalgesellschaft mit Aufsichtsrat ist, deren Sitz zur Sicherstellung 
einer ordnungspolitischen Aufsicht nach diesem Bundesgesetz über die 
Organbeschlüsse im Inland liegt und den Betrieb zur Sicherstellung einer 
ordnungspolitischen Aufsicht nach diesem Bundesgesetz vom Inland aus 
abwickelt; 

 1. das Unternehmen in der Rechtsform einer Kapitalgesellschaft mit 
Aufsichtsrat geführt wird und sein Sitz nach Maßgabe des Abs. 3 in 
einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem Staat des 
Europäischen Wirtschaftsraumes liegt und die Abwicklung des 
Spielbetriebs in einer Form erfolgt, die eine effektive und umfassende 
ordnungspolitische Aufsicht nach diesem Bundesgesetz erlaubt;

 2. keine Aktionäre hat, die über einen beherrschenden Einfluß verfügen und 
durch deren Einfluß eine Zuverlässigkeit in ordnungspolitischer Hinsicht 
nicht gewährleistet ist, 

 2. die Satzung der Kapitalgesellschaft keine Bestimmungen enthält, die die 
Sicherheit und die ordnungsgemäße Spieldurchführung gefährden; 

 3. über ein eingezahltes Grundkapital von mindestens 22 Millionen Euro 
verfügt, wobei die rechtmäßige Mittelherkunft in geeigneter Weise 
nachzuweisen ist, 

 3. die Kapitalgesellschaft über ein eingezahltes Stamm- oder Grundkapital 
von mindestens 22 Millionen Euro verfügt, deren rechtmäßige 
Mittelherkunft in geeigneter Weise nachgewiesen wird und die den 
Geschäftsleitern unbeschränkt und nachgewiesener Maßen für den 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Spielbetrieb im Inland zur freien Verfügung stehen und im Zeitpunkt der 
Konzessionsbewerbung nicht durch Bilanzverluste geschmälert worden 
sind (Haftungsstock);

 4. Geschäftsleiter bestellt, die auf Grund entsprechender Vorbildung 
fachlich geeignet sind, über die für den ordnungsgemäßen 
Geschäftsbetrieb erforderlichen Eigenschaften und Erfahrungen verfügen 
und gegen die kein Ausschließungsgrund nach § 13 der 
Gewerbeordnung 1973, BGBl. Nr. 50/1974, vorliegt und

 4. die Personen, die eine Beteiligung am Konzessionär halten und über 
einen beherrschenden Einfluss verfügen, den Ansprüchen genügen, die 
im Interesse einer soliden und umsichtigen Führung der Spielbank und 
der Zuverlässigkeit in ordnungspolitischer Hinsicht liegen; 

 5. auf Grund der Umstände (insbesondere Erfahrungen, Kenntnisse und 
Eigenmittel) erwarten läßt, daß er unter Beachtung der Vorschriften 
dieses Bundesgesetzes über den Schutz der Spielteilnehmer und über die 
Geldwäschevorbeugung die Konzession am besten ausübt sowie 

 5. die Geschäftsleiter auf Grund ihrer Vorbildung fachlich geeignet sind, 
über die für den ordnungsgemäßen Betrieb einer Spielbank 
erforderlichen Eigenschaften und Erfahrungen verfügen und kein 
Ausschließungsgrund nach § 13 der Gewerbeordnung 1994 gegen sie 
vorliegt; 

 6. bei dem die Struktur des allfälligen Konzerns, dem der oder die 
Eigentümer, die eine qualifizierte Beteiligung an dem Unternehmen 
halten, angehören, eine wirksame Aufsicht über den Konzessionär nicht 
behindert.

 6. die Struktur des allfälligen Konzerns, dem der oder die Eigentümer, die 
eine qualifizierte Beteiligung an dem Unternehmen halten, angehören, 
und die Rechts- und Verwaltungsvorschriften des Sitzstaates eine 
wirksame Aufsicht über den Konzessionär nicht behindern sowie

  7. vom Konzessionswerber insbesondere auf Grund seiner Erfahrungen, 
Infrastrukturen, Entwicklungsmaßnahmen und Eigenmittel sowie seiner 
Systeme und Einrichtungen zur Spielsuchtvorbeugung, zum 
Spielerschutz, zur Geldwäsche- und Kriminalitätsvorbeugung, zur 
Betriebssicherheit, zur Qualitätssicherung, zur betriebsinternen Aufsicht 
und zu anderen ihn treffenden Bestimmungen dieses Bundesgesetzes die 
beste Ausübung der Konzession zu erwarten ist.

(3) Zur Bewerbung um eine Konzession ist für Interessenten ein Sitz in 
einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem Staat des Europäischen 
Wirtschaftsraumes erforderlich. Im Falle der erfolgreichen Bewerbung eines 
Interessenten ist die Konzession unter der Bedingung der Erfüllung des 
Erfordernisses nach Abs. 2 Z 1 zu erteilen. Dabei hat die Konzession nach 
fristgerechter Gründung einer inländischen Kapitalgesellschaft auf diese 
überzugehen, sobald sie die Erfüllung dieses Absatzes sowie die Einhaltung der 
für die gegenständliche Konzessionserteilung entscheidenden Merkmale 
nachweist. Für diesen Nachweis ist im Konzessionsbescheid eine angemessene 
Frist zu setzen.

(3) Zur Bewerbung um eine Konzession ist für Interessenten ein Sitz in 
einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem Staat des Europäischen 
Wirtschaftsraumes erforderlich. Im Falle der erfolgreichen Bewerbung eines 
Interessenten mit Sitz außerhalb von Österreich ist die Konzession unter der 
Bedingung zu erteilen, dass der Sitz der Kapitalgesellschaft in Österreich 
errichtet wird, und mit der Auflage zu versehen, den Errichtungsnachweis binnen 
einer bestimmten Frist zu erbringen. 

 Die Errichtung einer inländischen Kapitalgesellschaft zur Ausübung der 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Konzession ist nicht erforderlich, wenn die ausländische Kapitalgesellschaft in 
ihrem Sitzstaat über eine vergleichbare Spielbankkonzession verfügt und einer 
vergleichbaren staatlichen Glücksspielaufsicht unterliegt, die im Sinne des § 31 
der österreichischen Aufsicht erforderlichenfalls Kontrollauskünfte übermittelt 
und für sie Kontrollmaßnahmen vor Ort durchführt (behördliche Aufsichtskette). 
Können diese Voraussetzungen nachgewiesen werden, ist die Ausübung der 
Konzession durch eine bloße Niederlassung in Österreich zulässig. Über die 
Organbeschlüsse der ausländischen Kapitalgesellschaft ist dem Bundesminister 
für Finanzen unverzüglich zu berichten, soweit sie auch die Geschäftsführung 
der österreichischen Niederlassung betreffen. Zudem hat eine getrennte Buch- 
und Geschäftsführung für alle inländischen Betriebe zu erfolgen.

(4) und (5) … (4) und (5) …
(6) Treten mehrere Konzessionswerber, die die Voraussetzungen des Abs. 2 

Z 1 bis 4 erfüllen, gleichzeitig auf, so hat der Bundesminister für Finanzen auf 
Grund des Abs. 2 Z 5 zu entscheiden. 

(6) Über alle fristgerecht eingebrachten Anträge ist im Zuge der Prüfung der 
Interessensbekundung bescheidmäßig zu entscheiden. Treten mehrere 
Konzessionswerber gleichzeitig auf, die die Voraussetzungen des Abs. 2 Z 1 bis 
6 erfüllen, so hat der Bundesminister für Finanzen auf Grund des Abs. 2 Z 7 zu 
entscheiden. 

(7) bis (9) … (7) bis (9) …
§ 29. (1) Die Spielbankabgabe ist am 10. des der Spieleinnahme folgenden 

zweiten Kalendermonats fällig. 
§ 29. (1) Die Spielbankabgabe ist am 15. des der Spieleinnahme folgenden 

zweiten Kalendermonats fällig.
(2) bis (4) … (2) bis (4) …
§ 30. (1) … § 30. (1) … 
(2) Treten Umstände auf, die darauf schließen lassen, daß die in § 21 Abs. 2 

Z 4 verlangte Zuverlässigkeit dieser Personen nicht gegeben ist, so kann der 
Bundesminister für Finanzen die Ausübung des Stimmrechts im Zusammenhang 
mit Aktien, die von dieser Person gehalten werden, durch Bescheid aussetzen.

(2) Treten Umstände auf, die darauf schließen lassen, daß die in § 21 Abs. 2 
Z 4 verlangte Zuverlässigkeit dieser Personen nicht gegeben ist, so kann der 
Bundesminister für Finanzen die Ausübung des Stimmrechts im Zusammenhang 
mit Aktien, die von dieser Person gehalten werden, durch Bescheid aussetzen.

§ 31b. (1) … § 31b. (1) …
(2) Die Arbeitnehmer von Konzessionären und Bewilligungsinhabern nach 

den §§ 5, 14, 21 und 22 dürfen in den Betrieben ihrer Arbeitgeber nicht am Spiel 
teilnehmen. Dies gilt für andere unmittelbar im Spielbetrieb eingesetzte Personen 
gleichermaßen. 

(2) Die Arbeitnehmer von Konzessionären und Bewilligungsinhabern nach 
den §§ 5, 14, 21 und 22 dürfen in den Betrieben ihrer Arbeitgeber nicht am Spiel 
teilnehmen. Dies gilt für andere unmittelbar im Spielbetrieb eingesetzte Personen 
gleichermaßen. Die Geschäftsleiter von Konzessionären nach §§ 14, 21 und 22 
müssen den Mittelpunkt ihrer Lebensinteressen im EU/EWR-Raum haben. 
Darüber hinaus hat eine zur Vertretung nach außen hin erforderliche Anzahl an 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Geschäftsleitern den Mittelpunkt ihrer Lebensinteressen in Österreich zu haben, 
um den aufsichtsrechtlichen Anordnungen des Bundesministers für Finanzen 
unverzüglich Folge leisten zu können.

(3) und (4) … (3) und (4) …
§ 42. (1) Bei sonstigen Nummernlotterien, Tombolaspielen und Glückshäfen 

hat die Anzahl der Treffer mindestens 1 vH der aufgelegten Spielanteile zu 
betragen. Der Gesamtwert der Treffer hat bei sonstigen Ausspielungen 
mindestens 25 vH des Spielkapitals zu betragen.

§ 42. (1) Bei sonstigen Nummernlotterien, Tombolaspielen und 
Glückshäfen hat die Anzahl der Treffer mindestens 1 vH der aufgelegten 
Spielanteile zu betragen. Der Gesamtwert der Treffer hat bei Lotterien ohne 
Erwerbszweck mindestens 25 vH des Spielkapitals zu betragen.

(2) und (3) … (2) und (3) …
§ 48. (1) Der Veranstalter hat über die Einnahmen und Ausgaben sowie über 

die widmungsgemäße Verwendung des Reinertrages einer sonstigen Ausspielung 
binnen dreier Monate nach der Ziehung eine Abrechnung zu erstellen. Die 
Gebarung der sonstigen Ausspielung ist von einem vom Veranstalter bestellten 
öffentlichen Notar auf die sachliche und rechnerische Richtigkeit zu prüfen. Die 
Prüfung hat auch die Einhaltung der Vorschriften dieses Bundesgesetzes und des 
Bewilligungsbescheides zu umfassen. 

§ 48. (1) Der Veranstalter hat über die Einnahmen und Ausgaben sowie 
über die widmungsgemäße Verwendung des Reinertrages einer Lotterie ohne 
Erwerbszweck binnen dreier Monate nach der Ziehung eine Abrechnung zu 
erstellen. Die Gebarung der Lotterie ohne Erwerbszweck ist von einem vom 
Veranstalter bestellten öffentlichen Notar auf die sachliche und rechnerische 
Richtigkeit zu prüfen. Die Prüfung hat auch die Einhaltung der Vorschriften 
dieses Bundesgesetzes und des Bewilligungsbescheides zu umfassen.

(2) Die gemäß Abs. 1 bestellten öffentlichen Notare haben der 
Bewilligungsbehörde bei sonstigen Nummernlotterien innerhalb von sechs 
Monaten nach Ablauf der Frist zur Treffereinlösung, bei Glückshäfen, 
Juxausspielungen und Tombolaspielen innerhalb von vier Monaten nach der 
Ziehung über das Ergebnis der Überprüfung nach Abs. 1 schriftlich zu berichten. 
Im Falle von Beanstandungen ist mit innerhalb der vorgenannten Fristen auch an 
das nach dem Veranstaltungsort für die Erhebung der Gebühren und 
Verkehrsteuern zuständige Finanzamt zu berichten.

(2) Die gemäß Abs. 1 bestellten öffentlichen Notare haben der 
Bewilligungsbehörde bei sonstigen Nummernlotterien innerhalb von sechs 
Monaten nach Ablauf der Frist zur Treffereinlösung, bei Glückshäfen, 
Juxausspielungen und Tombolaspielen innerhalb von vier Monaten nach der 
Ziehung über das Ergebnis der Überprüfung nach Abs. 1 schriftlich zu berichten. 
Im Fall von Beanstandungen ist innerhalb der vorgenannten Fristen auch dem 
Finanzamt für Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel zu berichten. 

§ 52. (1) … § 52. (1) … 
 1. wer zur Teilnahme vom Inland aus verbotene Ausspielungen im Sinne 

des § 2 Abs. 4 veranstaltet, organisiert, anbietet oder unternehmerisch 
zugänglich macht oder sich als Unternehmer im Sinne des § 2 Abs. 2 
daran beteiligt; 

 1. wer zur Teilnahme vom Inland aus verbotene Ausspielungen im Sinne 
des § 2 Abs. 4 veranstaltet, organisiert oder unternehmerisch zugänglich 
macht oder sich als Unternehmer im Sinne des § 2 Abs. 2 daran 
beteiligt; 

 2. bis 11. … 2. bis 11. …
(2) Werden in Zusammenhang mit der Teilnahme an Ausspielungen 

vermögenswerte Leistungen für ein Spiel von über 10 Euro von Spielern oder 
anderen geleistet, so handelt es sich nicht mehr um geringe Beträge und tritt 

(2) Werden in Zusammenhang mit der Teilnahme an Ausspielungen 
vermögenswerte Leistungen für ein Spiel von über 10 Euro von Spielern oder 
anderen geleistet, so handelt es sich nicht mehr um geringe Beträge und tritt 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
insoweit eine allfällige Strafbarkeit nach diesem Bundesgesetz hinter eine 
allfällige Strafbarkeit nach § 168 StGB zurück. Die Befugnisse der Organe der 
öffentlichen Aufsicht gemäß § 50 Abs. 52 sowie die Befugnisse im Rahmen der 
behördlichen Sicherungsmaßnahmen nach §§ 54 und 56a bleiben davon 
unberührt.

insoweit eine allfällige Strafbarkeit nach diesem Bundesgesetz hinter eine 
allfällige Strafbarkeit nach § 168 StGB zurück. Die Befugnisse der Organe der 
öffentlichen Aufsicht gemäß § 50 Abs. 52 sowie die Befugnisse im Rahmen der 
behördlichen Sicherungsmaßnahmen nach §§ 53, 54 und 56a bleiben davon 
unberührt. 

(3) bis (5) … (3) bis (5) …
§ 53. (1) bis (3) … § 53. (1) bis (3) …
 (4) Die beschlagnahmten Gegenstände sind amtlich zu verwahren. Bereitet 

die amtliche Verwahrung Schwierigkeiten, so sind die Gegenstände einer dritten 
Person in Verwahrung zu geben; sie können aber auch dem bisherigen Inhaber 
belassen werden, wenn hierdurch der Zweck der Beschlagnahme nicht gefährdet 
wird. In solchen Fällen ist ein Verbot zu erlassen, über die Gegenstände zu 
verfügen, wobei hinsichtlich der Benützung, Pflege und Wertsicherung der 
Gegenstände die erforderlichen Bedingungen und Auflagen festzulegen sind. Die 
Gegenstände können auch durch amtliche Verschlüsse gesichert werden.

§ 55. (1) und (2) … § 55. (1) und (2) …
(3) Geld, das sich in beschlagnahmten Gegenständen befindet, ist zunächst 

auf allfällige Abgabenrückstände des Bundes, sodann auf etwaige Geldstrafen des 
wirtschaftlichen Eigentümers der beschlagnahmten Gegenstände anzurechnen, 
ansonsten auszufolgen. 

(3) Geld, das sich in beschlagnahmten Gegenständen befindet, ist zunächst 
zur Tilgung von allfälligen Abgabenforderungen des Bundes und sodann von 
offenen Geldstrafen des wirtschaftlichen Eigentümers der beschlagnahmten 
Gegenstände zu verwenden, ansonsten auszufolgen.

§ 57. (1) bis (5) … § 57. (1) bis (5) …
(6) Ausspielungen in vom Bundesminister für Finanzen konzessionierten 

Spielbanken im Sinne des § 21, Warenausspielungen mit Glücksspielautomaten 
im Sinne des § 4 Abs. 3, sowie Ausspielungen mit Kartenspielen in Turnierform 
zum bloßen Zeitvertreib im Sinne des § 4 Abs. 6 sowie Ausspielungen mit 
Glücksspielautomaten auf Basis einer landesrechtlichen Bewilligung unter 
Einhaltung der Vorgabe des § 4 Abs. 2 in der Fassung vor diesem Bundesgesetz 
sind von der Glücksspielabgabe befreit. 

(6) Von der Glücksspielabgabe befreit sind 
 1. Ausspielungen in vom Bundesminister für Finanzen konzessionierten 

Spielbanken im Sinne des § 21, 
 2. Ausspielungen mit Glücksspielautomaten auf Basis einer 

landesrechtlichen Bewilligung unter Einhaltung der Vorgabe des § 4 
Abs. 2 in der Fassung vor dem Bundesgesetz BGBl. I Nr. 73/2010, 

3. Warenausspielungen mit Glücksspielautomaten im Sinne des § 4 Abs. 3, 
(7) … (7) … 
§ 59. (1) und (2) … § 59. (1) und (2) …
(3) Die Schuldner der Abgaben nach §§ 57 und 58 haben diese jeweils für 

ein Kalendermonat selbst zu berechnen und bis zum 20. des dem Entstehen der 
(3) Die Schuldner der Abgaben nach §§ 1, 57 und 58 haben diese jeweils 

für ein Kalendermonat selbst zu berechnen und bis zum 20. des dem Entstehen 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Abgabenschuld folgenden Kalendermonats (Fälligkeitstag) an das Finanzamt für 
Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel zu entrichten. Bis zu diesem 
Zeitpunkt haben sie eine Abrechnung über die abzuführenden Beträge 
vorzulegen. Dieser Abrechnung sind Unterlagen anzuschließen, die eine 
Überprüfung der Einsätze und Gewinne der Glücksspiele während des 
Abrechnungszeitraumes gewährleisten. Die Abrechnung gilt als Anzeige. § 29 
Abs. 3 über die Überwachung der Abgaben gilt sinngemäß. Trifft die 
Verpflichtung zur Entrichtung zwei oder mehere Personen, so sind sie zur 
ungeteilten Hand verpflichtet. 

der Abgabenschuld folgenden Kalendermonats (Fälligkeitstag) an das Finanzamt 
für Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel zu entrichten. Bis zu diesem 
Zeitpunkt haben sie eine Abrechnung über die abzuführenden Beträge in 
elektronischem Weg vorzulegen. Der Bundesminister für Finanzen kann dabei 
im Verordnungsweg nähere Details der elektronischen Übermittlung regeln. 
Dieser Abrechnung sind Unterlagen anzuschließen, die eine Überprüfung der 
Einsätze und Gewinne der Glücksspiele während des Abrechnungszeitraumes 
gewährleisten. Die Abrechnung gilt als Anzeige. § 29 Abs. 3 über die 
Überwachung der Abgaben gilt sinngemäß. Trifft die Verpflichtung zur 
Entrichtung zwei oder mehr Personen, so sind sie zur ungeteilten Hand 
verpflichtet. 

(4) bis (6) … (4) bis (6) …

Artikel 81 
Änderung des Tabaksteuergesetzes 1995 

§ 3. (1) Zigarren und Zigarillos sind als solche zum Rauchen geeignete, mit 
einem Deckblatt oder mit einem Deckblatt und einem Umblatt umhüllte 
Tabakstränge

§ 3. (1) Falls sie sich als solche zum Rauchen eignen und aufgrund ihrer 
Eigenschaften und der normalen Verbrauchererwartungen ausschließlich dafür 
bestimmt sind, gelten als Zigarren oder Zigarillos:

 1. ganz aus natürlichem Tabak oder
 2. mit einem Deckblatt aus natürlichem Tabak oder 1. Tabakrollen, die ein äußeres Deckblatt aus natürlichem Tabak haben;
 3. gefüllt mit entripptem Mischtabak, mit einem zigarrenfarbenen Deckblatt 

und einem Umblatt, beide aus homogenisiertem oder rekonstituiertem 
Tabak, wobei das Deckblatt das Erzeugnis vollständig umhüllt, 
gegebenenfalls auch den Filter, nicht aber das Mundstück bei Zigarren 
mit Mundstück, wenn ihr Stückgewicht ohne Filter und ohne Mundstück 
1,2 g oder mehr beträgt und das Deckblatt schraubenförmig mit einem 
spitzen Winkel zur Längsachse des Tabakstrangs von mindestens 30° 
aufgelegt ist, oder 

 2. Tabakrollen, die mit gerissenem Mischtabak gefüllt sind und ein äußeres 
Deckblatt von normaler Zigarrenfarbe aus rekonstituiertem Tabak 
aufweisen, das das Erzeugnis vollständig umhüllt – gegebenenfalls auch 
den Filter, nicht aber das Mundstück bei Zigarren mit Mundstück –, 
wenn ihr Stückgewicht ohne Filter und ohne Mundstück mindestens 
2,3 g und höchstens 10 g und ihr Umfang auf mindestens einem Drittel 
ihrer Länge 34 mm oder mehr beträgt. 

 4. gefüllt mit entripptem Mischtabak, mit einem zigarrenfarbenen Deckblatt 
aus homogenisiertem oder rekonstituiertem Tabak, das das Erzeugnis 
vollständig umhüllt, gegebenenfalls auch den Filter, nicht aber das 
Mundstück bei Zigarren mit Mundstück, wenn ihr Stückgewicht ohne 
Filter und ohne Mundstück 2,3 g oder mehr und ihr Umfang auf 
mindestens einem Drittel ihrer Länge 34 mm oder mehr beträgt.
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(2) ... (2) ... 
(3) Rauchtabak sind (3) Rauchtabak sind

 1. geschnittener oder anders zerkleinerter, gesponnener oder in Platten 
gepreßter Tabak, der sich ohne weitere industrielle Bearbeitung zum 
Rauchen eignet, oder 

 1. geschnittener oder anders zerkleinerter, gesponnener oder in Platten 
gepresster Tabak, der sich ohne weitere industrielle Bearbeitung zum 
Rauchen eignet, oder

 2. zum Rauchen geeignete und für den Einzelverkauf aufgemachte 
Tabakabfälle, die nicht Tabakwaren nach Abs. 1 oder 2 sind. 

 2. zum Rauchen geeignete und für den Einzelverkauf aufgemachte 
Tabakabfälle, die nicht Tabakwaren nach Abs. 1 oder 2 sind. Für die 
Zwecke dieses Absatzes gelten als „Tabakabfälle“ Überreste von 
Tabakblättern und bei der Verarbeitung von Tabak oder bei der 
Herstellung von Tabakwaren anfallende Nebenerzeugnisse.

(4) Rauchtabak ist Feinschnitt, wenn mehr als 25 Gewichtsprozent der 
Tabakteile weniger als 1 mm lang oder breit sind. Anderer Rauchtabak gilt als 
Feinschnitt, wenn er für die Herstellung selbstgedrehter Zigaretten bestimmt oder 
aufgemacht ist.

(4) Rauchtabak ist Feinschnitt, wenn mehr als 25 Gewichtsprozent der 
Tabakteile eine Schnittbreite von weniger als 1,5 mm aufweisen. Anderer 
Rauchtabak gilt als Feinschnitt, wenn er für die Herstellung selbstgedrehter 
Zigaretten bestimmt oder aufgemacht ist.

(5) Als Zigarren oder Zigarillos gelten auch Erzeugnisse, die teilweise aus 
anderen Stoffen als Tabak bestehen, mit einem Deckblatt aus natürlichem, 
homogenisiertem oder rekonstituiertem Tabak oder mit einem Umblatt und einem 
Deckblatt aus homogenisiertem oder rekonstituiertem Tabak versehen sind und 
die sonstigen Voraussetzungen des Abs. 1 erfüllen.

(5) Als Zigarren oder Zigarillos gelten auch Erzeugnisse, die teilweise aus 
anderen Stoffen als Tabak bestehen, aber die sonstigen Voraussetzungen des 
Abs. 1 erfüllen. 

(6) ... (6) ... 
§ 4. (1) Die Tabaksteuer beträgt: § 4. (1) Die Tabaksteuer beträgt:

 1. für Zigaretten 43% des Kleinverkaufspreises (§ 5) und 26,69 € 
je 1 000 Stück; 

 1. für Zigaretten 
 a) wenn die Tabaksteuerschuld nach dem 31. Dezember 2010 und vor 

dem 1. Juli 2011 entsteht, 42% des Kleinverkaufspreises (§ 5) und 
32 Euro je 1 000 Stück; 

 b) wenn die Tabaksteuerschuld nach dem 30. Juni 2011 und vor dem 
1. Jänner 2012 entsteht, 42% des Kleinverkaufspreises (§ 5) und 
34 Euro je 1 000 Stück; 

 c) wenn die Tabaksteuerschuld nach dem 31. Dezember 2011 entsteht, 
42% des Kleinverkaufspreises (§ 5) und 35 Euro je 1 000 Stück;

 2. für Zigarren und Zigarillos 13% des Kleinverkaufspreises, mindestens 
aber 32,7 Euro je 1 000 Stück; 

 2. für Zigarren und Zigarillos 13% des Kleinverkaufspreises, mindestens 
aber 40 Euro je 1 000 Stück;

 3. für Feinschnitt 47% des Kleinverkaufspreises; 3. für Feinschnitt

981 der B
eilagen X

X
IV

. G
P - R

egierungsvorlage - T
extgegenüberstellung

208 von 617



209 von 617 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
  a) wenn die Tabaksteuerschuld nach dem 31. Dezember 2010 und vor 

dem 1. Jänner 2012 entsteht, 50% des Kleinverkaufspreises, 
mindestens aber 47,50 Euro je Kilogramm;

  b) wenn die Tabaksteuerschuld nach dem 31. Dezember 2011 entsteht, 
54% des Kleinverkaufspreises, mindestens aber 60 Euro je 
Kilogramm;

 4. für anderen Rauchtabak 34% des Kleinverkaufspreises. 4. für anderen Rauchtabak 34% des Kleinverkaufspreises.
(2) Für Zigaretten wird der stückbezogene Steueranteil je begonnene 9 cm 

Länge, Filter und Mundstück nicht inbegriffen, des Tabakstrangs erhoben. 
(2) Für Zigaretten wird der stückbezogene Steueranteil für zwei Zigaretten 

erhoben, wenn der Tabakstrang, Filter und Mundstück nicht inbegriffen, eine 
Länge von mehr als 8 cm, jedoch höchstens 11 cm hat. Wenn der Tabakstrang, 
Filter und Mundstück nicht inbegriffen, eine Länge von mehr als 11 cm hat, wird 
darüber hinaus der stückbezogene Steueranteil je weitere begonnene 3 cm Länge 
erhoben.

(3) Der Bundesminister für Finanzen hat innerhalb von vier Monaten nach 
Ablauf eines jeden Kalenderjahres die meistverkaufte Preisklasse (Abs. 4) des 
abgelaufenen Kalenderjahres im Amtsblatt zur Wiener Zeitung kundzumachen, 
sofern diese höher als die zuletzt kundgemachte ist. Diese Preisklasse ist jeweils 
den Berechnungen der Tabaksteuer für Zigaretten, für die die Tabaksteuerschuld 
im nächstfolgenden Kalenderjahr entsteht, zugrunde zu legen.

 

(4) Der Bundesminister für Finanzen hat unter Bedachtnahme auf Artikel 2 
der Richtlinie 92/79/ EWG des Rates vom 19. Oktober 1992 zur Annäherung der 
Verbrauchsteuern auf Zigaretten (ABl. EG Nr. L 316, S 8) durch Verordnung 
festzustellen, nach welchen Kriterien die meistverkaufte Preisklasse (Abs. 3) zu 
ermitteln ist.

 

(5) Abweichend von Abs. 1 Z 1 beträgt die Tabaksteuer für Zigaretten, 
 a) wenn die Tabaksteuerschuld nach dem 31. Dezember 2001 und vor 

dem 17. August 2002 entsteht, 19,11 € je 1 000 Stück und 42% des 
Kleinverkaufspreises (§ 5), mindestens aber 65 € je 1 000 Stück; 

 b) wenn die Tabaksteuerschuld nach dem 16. August 2002 und vor dem 
1. Jänner 2004 entsteht, 21,38 € je 1 000 Stück und 42% des 
Kleinverkaufspreises (§ 5) mindestens aber 75 € je 1 000 Stück.

 

(6) Liegt die Tabaksteuerbelastung je 1 000 Stück Zigaretten einer 
Preisklasse unter 90 % der gesamten Tabaksteuerbelastung der Zigaretten der 
meistverkauften Preisklasse oder unter 83 € je 1 000 Stück Zigaretten, so beträgt 
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die Tabaksteuer für diese Preisklasse 90 % der gesamten Tabaksteuerbelastung 
der Zigaretten der meistverkauften Preisklasse, mindestens jedoch 83 € je 
1 000 Stück. Abs. 3 letzter Satz ist anzuwenden.

 (3) Liegt die Tabaksteuerbelastung je 1 000 Stück Zigaretten einer 
Preisklasse unter 98% der gesamten Tabaksteuerbelastung der Zigaretten des 
gewichteten Durchschnittspreises (Abs. 4) oder unter 110 Euro je 1 000 Stück 
Zigaretten, so beträgt die Tabaksteuer für diese Preisklasse 98% der gesamten 
Tabaksteuerbelastung der Zigaretten des gewichteten Durchschnittspreises, 
mindestens jedoch 110 Euro je 1 000 Stück. Abs. 6 letzter Satz ist anzuwenden. 

 (4) Der gewichtete durchschnittliche Kleinverkaufspreis von Zigaretten 
wird aus dem Gesamtwert aller in den steuerrechtlich freien Verkehr überführten 
Zigaretten auf der Grundlage der Kleinverkaufspreise einschließlich sämtlicher 
Steuern, geteilt durch die Gesamtmenge der in den steuerrechtlich freien Verkehr 
überführten Zigaretten, berechnet.

 (5) Der gewichtete durchschnittliche Kleinverkaufspreis von Feinschnitt 
wird aus dem Gesamtwert des in den steuerrechtlich freien Verkehr überführten 
Feinschnitttabaks auf der Grundlage der Kleinverkaufspreise einschließlich 
sämtlicher Steuern, geteilt durch die Gesamtmenge des in den steuerrechtlich 
freien Verkehr überführten Feinschnitttabaks, berechnet.

 (6) Der Bundesminister für Finanzen hat bis zum 1. März jedes Jahres
  a) den anhand der Daten zu allen im vorangegangenen Kalenderjahr in den 

steuerrechtlich freien Verkehr überführten Zigaretten ermittelten 
gewichteten Durchschnittspreis nach Abs. 4,

  b) den anhand der Daten zu allen im vorangegangenen Kalenderjahr in den 
steuerrechtlich freien Verkehr überführten Mengen an Feinschnitttabak 
für selbst gedrehte Zigaretten ermittelten gewichteten Durchschnittspreis 
nach Abs. 5,

 jeweils aufgerundet auf vier Nachkommastellen, im Amtsblatt zur Wiener 
Zeitung kundzumachen, sofern er sich gegenüber dem zuletzt kundgemachten 
geändert hat. Die neu ermittelten gewichteten Durchschnittspreise gelten jeweils 
ab dem 1. April des laufenden Kalenderjahres und sind den Berechnungen der 
Tabaksteuer für Zigaretten bzw. Feinschnitt zugrunde zu legen, für die bzw. den 
die Tabaksteuerschuld vor dem 1. April des Jahres entsteht, für das ein neu 
ermittelter gewichteter Durchschnittspreis kundgemacht wird.
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 (7) Der Bundesminister für Finanzen wird ermächtigt, durch Verordnung 
das bei der Ermittlung und Kundmachung der gewichteten Durchschnittspreise 
nach Abs. 4 bis 6 einzuhaltende Verfahren näher zu regeln.

§ 5. (1) und (2) ... § 5. (1) und (2) ...
(3) Der Kleinverkaufspreis ist vom Hersteller oder Einführer, unter 

Beachtung der Bestimmungen des § 2 Abs. 4 Tabakgesetz als Einzelhandelspreis 
für Zigaretten, Zigarren und Zigarillos je Stück und für Rauchtabak je Packung, 
wie sie üblicherweise an Verbraucher abgegeben wird, zu bestimmen. Für 
Tabakwaren derselben Sortenbezeichnung bzw. in mengengleichen Packungen ist 
derselbe Kleinverkaufspreis zu bestimmen.

(3) Der Kleinverkaufspreis ist vom Hersteller oder Einführer als 
Einzelhandelspreis für Zigaretten, Zigarren und Zigarillos je Stück und für 
Rauchtabak je Packung, wie sie üblicherweise an Verbraucher abgegeben wird, 
zu bestimmen. Für Tabakwaren derselben Sortenbezeichnung bzw. in 
mengengleichen Packungen ist derselbe Kleinverkaufspreis zu bestimmen. 

(4) bis (6) ... (4) bis (6) ... 
§ 6. (1) ... § 6. (1) ... 

 1. bis 4. ... 1. bis 4. ... 
 5. Tabakwaren, die vom Hersteller unentgeltlich als Deputate an Personen 

abgegeben werden, die als seine Dienstnehmer in einem Betrieb tätig 
sind, der die Herstellung, die Lagerung oder den Vertrieb von 
Tabakwaren zum Gegenstand hat.

 

(2) Tabakwaren, die nach Abs. 1 Z 5 von der Tabaksteuer befreit sind, dürfen 
nicht gegen Entgelt abgegeben werden. Mit einer verbotswidrigen Abgabe 
entsteht für denjenigen, der dem Verbot zuwidergehandelt hat, die Steuerschuld 
für die verbotswidrig abgegebenen Tabakwaren. Wurden dieselben Tabakwaren 
wiederholt verbotswidrig abgegeben, so entsteht die Steuerschuld für denjenigen, 
der dem Verbot zuerst zuwidergehandelt hat. Die Steuer wird mit dem Entstehen 
der Steuerschuld fällig. Wer nach Abs. 1 Z 5 von der Tabaksteuer befreite 
Tabakwaren gegen Entgelt erwirbt, haftet für die darauf entfallende Tabaksteuer.

 

(3) ... (3) ... 
§ 11. (1) und (2) ... § 11. (1) und (2) ...
(3) Für die im Steuergebiet hergestellten Tabakwaren ist auf der Packung der 

Name oder die Firma des Herstellers anzugeben. Die Angabe des Namens oder 
der Firma des Herstellers kann entfallen, wenn auf der Packung ein Zeichen 
angebracht ist, das auf den Hersteller hinweist. Packungen, die Tabakwaren 
enthalten, für welche die in § 6 Abs. 1 Z 5 vorgesehene Steuerbefreiung in 
Anspruch genommen wird, sind außerdem mit dem Hinweis „Abgabe gegen 

(3) Für die im Steuergebiet hergestellten Tabakwaren ist auf der Packung 
der Name oder die Firma des Herstellers anzugeben. Die Angabe des Namens 
oder der Firma des Herstellers kann entfallen, wenn auf der Packung ein Zeichen 
angebracht ist, das auf den Hersteller hinweist. 
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Entgelt verboten“ zu versehen. 

(4) und (5) ... (4) und (5) ...

Artikel 82 
Änderung des Tabakmonopolgesetzes 1996 

§ 9. (1) Die Preise, zu denen Tabakerzeugnisse von Tabaktrafikanten im 
Monopolgebiet verkauft werden dürfen, sind vom Großhändler, der diese 
Tabakerzeugnisse im Monopolgebiet in den Verkehr bringen will, unter 
Beachtung der Bestimmungen des § 2 Abs. 4 Tabakgesetz zu bestimmen. Der 
Großhändler hat diese Preise dem Bundesministerium für Finanzen schriftlich 
bekanntzugeben. Sie sind von der Monopolverwaltung GmbH auf eigene Kosten 
im Amtsblatt zur Wiener Zeitung zu dem vom Großhändler mitgeteilten Termin 
zu veröffentlichen. Vor Veröffentlichung des jeweiligen Preises ist ein Verkauf 
von Tabakerzeugnissen durch Großhändler an Tabaktrafikanten verboten.

§ 9. (1) Die Preise, zu denen Tabakerzeugnisse von Tabaktrafikanten im 
Monopolgebiet verkauft werden dürfen, sind vom Großhändler, der diese 
Tabakerzeugnisse im Monopolgebiet in den Verkehr bringen will, zu bestimmen. 
Der Großhändler hat diese Preise dem Bundesministerium für Finanzen 
schriftlich bekanntzugeben. Sie sind von der Monopolverwaltung GmbH auf 
eigene Kosten im Amtsblatt zur Wiener Zeitung zu dem vom Großhändler 
mitgeteilten Termin zu veröffentlichen. Vor Veröffentlichung des jeweiligen 
Preises ist ein Verkauf von Tabakerzeugnissen durch Großhändler an 
Tabaktrafikanten verboten.

(2) ... (2) ... 
§ 38. (1) bis (4) ... § 38. (1) bis (4) ...
(5) Die Handelsspanne bei Zigaretten darf nicht niedriger sein als jene 

Spanne, die sich bei der niedrigsten Preisklasse mit einem Marktanteil von mehr 
als 10% ergibt. Hinsichtlich der Kriterien zur Ermittlung dieser Preisklasse finden 
die Bestimmungen der Preisklassenfeststellungsverordnung, BGBl. II 
Nr. 225/2003, sinngemäß Anwendung. 

(5) Die Handelsspanne bei Zigaretten darf nicht niedriger sein als 90% jener 
Spanne, die sich bei dem gewichteten Durchschnittspreis nach § 4 Abs. 4 des 
Tabaksteuergesetzes 1995 ergibt. Die Handelsspanne bei Feinschnitt darf nicht 
niedriger sein als 90% jener Spanne, die sich bei dem gewichteten 
Durchschnittspreis nach § 4 Abs. 5 des Tabaksteuergesetzes 1995 ergibt.

(6) Der Bundesminister für Finanzen hat jährlich nach Vorliegen der 
Meldungen für ein Kalenderjahr gemäß § 11 Abs. 1 im Amtsblatt zur Wiener 
Zeitung jene Preisklasse kundzumachen, die der Berechnung der 
Mindesthandelsspanne gemäß Abs. 5 zugrunde zu legen ist. Die neue 
Mindesthandelsspanne gilt jeweils ab dem der Kundmachung zweitfolgenden 
Monatsersten.

(6) Folgt aus der erstmaligen Ermittlung oder einer Änderung des 
gewichteten Durchschnittspreises nach § 4 Abs. 6 des Tabaksteuergesetzes 1995 
eine Änderung der Mindesthandelsspanne, so gilt die neue 
Mindesthandelsspanne jeweils ab dem 1. April des laufenden Kalenderjahres. 

(7) ... (7) ... 
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Artikel 83 
Änderung des Mineralölsteuergesetzes 1995 

§ 3. (1) 1. a) bis d) … § 3. (1) 1. a) bis d) …
  e) wenn die Steuerschuld nach dem 31. Dezember 2010 entsteht, 

  aa) mit einem Gehalt an biogenen Stoffen von mindestens 46 l und 
einem Schwefelgehalt von höchstens 10 mg/kg 482 Euro;

 bb) ansonsten 515 Euro;
 2. a) bis d) … 2. a) bis d) …

  e) wenn die Steuerschuld nach dem 31. Dezember 2010 entsteht, 

  aa) mit einem Gehalt an biogenen Stoffen von mindestens 46 l und 
einem Schwefelgehalt von höchstens 10 mg/kg 554 Euro;

 bb) ansonsten 587 Euro;
 3. a) und b) … 3. a) und b) …
  c) 397 Euro, wenn die Steuerschuld nach dem 31. Dezember 2010 

entsteht;
 4. a) bis c) … 4. a) bis c) …

  d) wenn die Steuerschuld nach dem 31. Dezember 2010 entsteht, 

  aa) mit einem Gehalt an biogenen Stoffen von mindestens 66 l und 
einem Schwefelgehalt von höchstens 10 mg/kg 397 Euro;

 bb) ansonsten 425 Euro;
 5. und 6. … 5. und 6. …
 7. a) bis d) … 7. a) bis d) …

  e) ansonsten für 1 000 l, wenn die Steuerschuld nach dem 
31. Dezember 2010 entsteht,

  aa) mit einem Gehalt an biogenen Stoffen von mindestens 66 l und 
einem Schwefelgehalt von höchstens 10 mg/kg 397 Euro;

 bb) ansonsten 425 Euro;
 8. und 9. … 8. und 9. …

(1a) … (1a) … 
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(2) Die Mineralölsteuer für Kraftstoffe beträgt 475 Euro für 1 000 l, wenn sie 
anstelle von Benzin als Treibstoff verwendet werden sollen, ansonsten 375 Euro. 

(2) Die Mineralölsteuer für Kraftstoffe beträgt 515 Euro für 1 000 l, wenn 
sie anstelle von Benzin als Treibstoff verwendet werden sollen, ansonsten 
425 Euro. 

(3) und (4) … (3) und (4) …
§ 7. (1) Für Gasöl der Unterpositionen 2710 19 41 bis 2710 19 49 der 

Kombinierten Nomenklatur, für das die Mineralölsteuer gemäß § 3 Abs. 1 Z 4 
entrichtet und das von Eisenbahnunternehmen zum Antrieb von 
Schienenfahrzeugen verwendet wurde, ist auf Antrag des Eisenbahnunternehmens 
vom Zollamt Wien ein Betrag von 0,249 € je Liter zu vergüten. Der Antrag ist nur 
für volle Kalendermonate zulässig und bei sonstigem Verlust des Anspruchs bis 
zum Ablauf des auf die Verwendung folgenden Kalenderjahres beim Zollamt 
Wien zu stellen.

§ 7. (1) Für Gasöl der Unterpositionen 2710 19 41 bis 2710 19 49 der 
Kombinierten Nomenklatur, für das die Mineralölsteuer gemäß § 3 Abs. 1 Z 4 
entrichtet und das von Eisenbahnunternehmen zum Antrieb von 
Schienenfahrzeugen verwendet wurde, ist auf Antrag des 
Eisenbahnunternehmens vom Zollamt Wien ein Betrag von 0,299 Euro je Liter 
zu vergüten. Der Antrag ist nur für volle Kalendermonate zulässig und bei 
sonstigem Verlust des Anspruchs bis zum Ablauf des auf die Verwendung 
folgenden Kalenderjahres beim Zollamt Wien zu stellen.

(2) und (3) … (2) und (3) …
§ 7a. (1) und (2) … § 7a. (1) und (2) …
(3) Der zu vergütende Betrag beträgt 0,249 € je Liter. Die Vergütung 

errechnet sich nach
(3) Der zu vergütende Betrag beträgt 0,299 Euro je Liter. Die Vergütung 

errechnet sich nach
 1. und 2. … 1. und 2. …

(4) bis (7) … (4) bis (7) …
§ 8. (1) Für Gasöl der Unterpositionen 2710 19 41 bis 2710 19 49 der 

Kombinierten Nomenklatur, für das die Mineralölsteuer gemäß § 3 Abs. 1 Z 4 
entrichtet wurde und das zum Antrieb von Motoren begünstigter Anlagen 
verwendet wurde, ist von der darauf entfallenden Mineralölsteuer auf Antrag ein 
Betrag von 0,249 € je Liter zu vergüten. 

§ 8. (1) Für Gasöl der Unterpositionen 2710 19 41 bis 2710 19 49 der 
Kombinierten Nomenklatur, für das die Mineralölsteuer gemäß § 3 Abs. 1 Z 4 
entrichtet wurde und das zum Antrieb von Motoren begünstigter Anlagen 
verwendet wurde, ist von der darauf entfallenden Mineralölsteuer auf Antrag ein 
Betrag von 0,299 Euro je Liter zu vergüten.

(2) bis (4) … (2) bis (4) …
 6. Für die Erhebung der Gebühr ist das Finanzamt für Gebühren und 

Verkehrsteuern in Wien in erster Instanz zuständig.
 6. Für die Erhebung der Gebühr ist das Finanzamt für Gebühren. 

Verkehrsteuern und Glücksspiel in erster Instanz zuständig.
 7. … 7. … 
 5. Für die Erhebung der Gebühr ist das Finanzamt für Gebühren und 

Verkehrsteuern in Wien in erster Instanz zuständig.
 5. Für die Erhebung der Gebühr ist das Finanzamt für Gebühren, 

Verkehrsteuern und Glücksspiel in erster Instanz zuständig.
 6. … 6. … 
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Artikel 84 
Änderung des Finanzausgleichsgesetzes 2008 

§ 7. Ausschließliche Bundesabgaben sind § 7. Ausschließliche Bundesabgaben sind
 1. die Abgabe von Zuwendungen, der Beitrag von land- und 

forstwirtschaftlichen Betrieben und der Dienstgeberbeitrag zum 
Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen, die Abgabe von land- und 
forstwirtschaftlichen Betrieben, die Vermögensteuer, das 
Erbschaftssteueräquivalent, die Sonderabgabe von Kreditinstituten und 
bis zum Ablauf des Jahres 2008 der Wohnbauförderungsbeitrag;

 1. die Abgabe von Zuwendungen, der Beitrag von land- und 
forstwirtschaftlichen Betrieben und der Dienstgeberbeitrag zum 
Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen, die Abgabe von land- und 
forstwirtschaftlichen Betrieben, die Vermögensteuer, das 
Erbschaftssteueräquivalent und bis zum Ablauf des Jahres 2008 der 
Wohnbauförderungsbeitrag;

 2. und 3. … 2. und 3. …
§ 8. (1) Gemeinschaftliche Bundesabgaben sind die Einkommensteuer, die 

Körperschaftsteuer, die Umsatzsteuer, die Kapitalverkehrsteuern, die 
Tabaksteuer, die Elektrizitätsabgabe, die Erdgasabgabe, die Kohleabgabe, die 
Biersteuer, die Weinsteuer, die Schaumweinsteuer, die Zwischenerzeugnissteuer, 
die Alkoholsteuer, die Mineralölsteuer, die Erbschafts- und Schenkungssteuer, die 
Stiftungseingangssteuer, die Grunderwerbsteuer, die Bodenwertabgabe, die 
Kraftfahrzeugsteuer, die Versicherungssteuer, die Normverbrauchsabgabe, die 
motorbezogene Versicherungssteuer, die Werbeabgabe, die Konzessionsabgabe, 
die Spielbankabgabe und der Kunstförderungsbeitrag sowie ab dem Jahr 2009 der 
Wohnbauförderungsbeitrag. 

§ 8. (1) Gemeinschaftliche Bundesabgaben sind die Einkommensteuer, die 
Körperschaftsteuer, die Umsatzsteuer, die Kapitalverkehrsteuern, die 
Tabaksteuer, die Elektrizitätsabgabe, die Erdgasabgabe, die Kohleabgabe, die 
Biersteuer, die Weinsteuer, die Schaumweinsteuer, die Zwischenerzeugnissteuer, 
die Alkoholsteuer, die Mineralölsteuer, die Erbschafts- und Schenkungssteuer, 
die Stiftungseingangssteuer, die Stabilitätsabgabe, die Flugabgabe, die 
Grunderwerbsteuer, die Bodenwertabgabe, die Kraftfahrzeugsteuer, die 
Versicherungssteuer, die Normverbrauchsabgabe, die motorbezogene 
Versicherungssteuer, die Werbeabgabe, die Konzessionsabgabe, die 
Spielbankabgabe und der Kunstförderungsbeitrag sowie ab dem Jahr 2009 der 
Wohnbauförderungsbeitrag.

(2) und (3) … (2) und (3) …
§ 9. (1) Die Erträge der im § 8 Abs. 1 angeführten gemeinschaftlichen 

Bundesabgaben mit Ausnahme der Spielbankabgabe werden zwischen dem Bund, 
den Ländern (Wien als Land) und den Gemeinden (Wien als Gemeinde) in 
folgendem Hundertsatzverhältnis geteilt: 
 

 Bund Länder Gemeinden
Werbeabgabe 4.000 9.083 86.917
Grunderwerbsteuer 4.000 - 96.000
Bodenwertabgabe 4.000 - 96.000
Ab dem Jahr 2009 19.450 80.550 -

§ 9. (1) Die Erträge der im § 8 Abs. 1 angeführten gemeinschaftlichen 
Bundesabgaben mit Ausnahme der Spielbankabgabe werden zwischen dem 
Bund, den Ländern (Wien als Land) und den Gemeinden (Wien als Gemeinde) in 
folgendem Hundertsatzverhältnis geteilt: 
 

Bund Länder Gemeinden
Werbeabgabe 4.000 9.083 86.917
Grunderwerbsteuer 4.000 - 96.000
Bodenwertabgabe 4.000 - 96.000
Ab dem Jahr 2009 19.450 80.550 -
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Wohnbauförderungsbeitrag  

 

Wohnbauförderungsbeitrag
Für die Einkommensteuer, die Körperschaftsteuer, die Umsatzsteuer, die 
Kapitalverkehrsteuern, die Tabaksteuer, die Elektrizitätsabgabe, die Erd-
gasabgabe, die Kohleabgabe, die Biersteuer, die Schaumweinsteuer, die Zwi-
schenerzeugnissteuer, die Alkoholsteuer, die Mineralölsteuer, die Erbschafts- und 
Schenkungssteuer, die Stiftungseingangssteuer,   
die Kraftfahrzeugsteuer, die Versicherungssteuer, die Normverbrauchsabgabe, die 
motorbezogene Versicherungssteuer, die Konzessionsabgabe und den 
Kunstförderungsbeitrag (Abgaben mit einheitlichem Schlüssel) gilt ein 
einheitliches Hundertsatzverhältnis, das wie folgt ermittelt wird:

Für die Einkommensteuer, die Körperschaftsteuer, die Umsatzsteuer, die 
Kapitalverkehrsteuern, die Tabaksteuer, die Elektrizitätsabgabe, die Erd-
gasabgabe, die Kohleabgabe, die Biersteuer, die Schaumweinsteuer, die Zwi-
schenerzeugnissteuer, die Alkoholsteuer, die Mineralölsteuer, die Erbschafts- 
und Schenkungssteuer, die Stiftungseingangssteuer, die Stabilitätsabgabe, die 
Flugabgabe, die Kraftfahrzeugsteuer, die Versicherungssteuer, die Norm-
verbrauchsabgabe, die motorbezogene Versicherungssteuer, die Konzessions-
abgabe und den Kunstförderungsbeitrag (Abgaben mit einheitlichem Schlüssel) 
gilt ein einheitliches Hundertsatzverhältnis, das wie folgt ermittelt wird:

 1. bis 3. … 1. bis 3. … 
(2) Vom jeweiligen Nettoaufkommen sind abzuziehen: (2) Vom jeweiligen Nettoaufkommen sind abzuziehen:

 1. von den Ertragsanteilen des Bundes bei der Einkommensteuer ohne 
Kapitalertragsteuer II (§ 93 Abs. 2 Z 3 und Abs. 3 EStG 1988) und der 
Körperschaftsteuer 1,75 % für Zwecke des Familienlastenausgleichs und 
1,1 % für Zwecke des Katastrophenfonds sowie von den Ertragsanteilen 
des Bundes an der Körperschaftsteuer weitere 10 Millionen Euro jährlich 
für Zwecke des Katastrophenfonds. Wenn die Rücklage des 
Katastrophenfonds erschöpft ist, kann der Abzug von den Ertragsanteilen 
des Bundes an der Körperschaftsteuer für Zwecke der Abgeltung von 
Schäden durch Naturkatastrophen im Sinne des § 3 des 
Katastrophenfondsgesetzes 1996, BGBl. Nr. 201, durch Beschluss der 
Bundesregierung in dem Ausmaß erhöht werden, das zur Abgeltung 
dieser Schäden zusätzlich erforderlich ist, höchstens jedoch um 1,1 % des 
Nettoaufkommens an Einkommensteuer ohne Kapitalertragsteuer II und 
an Körperschaftsteuer (Aufstockungsbetrag), 

 1. von den Ertragsanteilen des Bundes bei der Einkommensteuer ohne 
Kapitalertragsteuer II (§ 93 Abs. 2 Z 3 und Abs. 3 EStG 1988, ab 
1. Jänner 2012 hingegen § 93 EStG 1988 in Verbindung mit § 27 Abs. 2 
Z 2, Abs. 3 und 4 EStG 1988) und der Körperschaftsteuer 1,75 % sowie 
ab dem Jahr 2011 weitere 66,667 Millionen Euro jährlich für Zwecke 
des Familienlastenausgleichs und 1,1 % für Zwecke des 
Katastrophenfonds sowie von den Ertragsanteilen des Bundes an der 
Körperschaftsteuer weitere 10 Millionen Euro jährlich für Zwecke des 
Katastrophenfonds. Wenn die Rücklage des Katastrophenfonds 
erschöpft ist, kann der Abzug von den Ertragsanteilen des Bundes an der 
Körperschaftsteuer für Zwecke der Abgeltung von Schäden durch 
Naturkatastrophen im Sinne des § 3 des 
Katastrophenfondsgesetzes 1996, BGBl. Nr. 201, durch Beschluss der 
Bundesregierung in dem Ausmaß erhöht werden, das zur Abgeltung 
dieser Schäden zusätzlich erforderlich ist, höchstens jedoch um 1,1 % 
des Nettoaufkommens an Einkommensteuer ohne Kapitalertragsteuer II 
und an Körperschaftsteuer (Aufstockungsbetrag),

 2. von den Ertragsanteilen der Gemeinden bei den Abgaben mit 
einheitlichem Schlüssel (Abs. 1) 0,166 % des jeweiligen 
Nettoaufkommens für die teilweise Finanzierung der Beitragsleistungen 
Österreichs an die Europäische Union.

 2. von den Ertragsanteilen der Gemeinden bei den Abgaben mit 
einheitlichem Schlüssel (Abs. 1) 0,166 % des jeweiligen 
Nettoaufkommens für die teilweise Finanzierung der Beitragsleistungen 
Österreichs an die Europäische Union.

Der Abzug für Zwecke des Familienlastenausgleichs ist um die Auswirkungen 
der Abschaffung der Selbstträgerschaft auf die Gebietskörperschaften (§ 24 

Der Abzug für Zwecke des Familienlastenausgleichs ist um die Auswirkungen 
der Abschaffung der Selbstträgerschaft auf die Gebietskörperschaften (§ 24 
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Abs. 6) zu kürzen. Die Anteile der Länder und Gemeinden an der Umsatzsteuer 
sind als Ausgleich für die Abschaffung der Selbstträgerschaft um deren 
Auswirkungen auf die Länder bzw. die Gemeinden (§ 24 Abs. 6) zu Lasten der 
Anteile des Bundes an der Umsatzsteuer zu erhöhen.

Abs. 6) zu kürzen. Die Anteile der Länder und Gemeinden an der Umsatzsteuer 
sind als Ausgleich für die Abschaffung der Selbstträgerschaft um deren 
Auswirkungen auf die Länder bzw. die Gemeinden (§ 24 Abs. 6) zu Lasten der 
Anteile des Bundes an der Umsatzsteuer zu erhöhen.

(3) bis (11) … (3) bis (11) …

Artikel 85 
Aufhebung des Stempelmarkengesetzes 

§ 1. Stempelmarken sind Wertzeichen, die zur Entrichtung bundesrechtlich 
geregelter Abgaben und Verwaltungsabgaben in jenen Fällen bestimmt sind, in 
denen besondere Rechtsvorschriften diese Art der Abgabenentrichtung anordnen.

 

§ 2. Die Stempelmarken sind vom Bund herzustellen und durch Verkauf in 
Verkehr zu setzen.

 

§ 3. Der Verkauf der Stempelmarken an die Verbraucher erfolgt durch
 1. Personen, denen die Berechtigung zum Verkauf von Stempelmarken 

durch die Finanzlandesdirektion vertraglich eingeräumt wird,
 

 2. Behörden und Ämter sowie Betriebe der Gebietskörperschaften. 

§ 4. (1) Behörden und Ämter des Bundes haben, soweit bei ihnen durch die 
Finanzlandesdirektion ein Bedarf festgestellt wird, den notwendigen Vorrat an 
Stempelmarken zum Verkauf an die Verbraucher bereitzuhalten.

 

(2) Behörden und Ämtern der Länder und Gemeinden sowie Betrieben der 
Gebietskörperschaften kann auf Antrag bei gegebenem Bedarf im Sinne des Abs. 
1 das Recht zum Verkauf von Stempelmarken durch die Finanzlandesdirektion 
eingeräumt werden.

 

(3) Tabakverschleißern ist die Berechtigung zum Verkauf von 
Stempelmarken auf Antrag durch die Finanzlandesdirektion vertraglich 
einzuräumen.

 

§ 5. Die Abgabe von Stempelmarken an die im § 3 angeführten Personen, 
Behörden, Ämter und Betriebe erfolgt durch die Finanzämter, in der 
Bundeshauptstadt Wien und in den Landeshauptstädten, in denen sich ein 
Finanzamt für Gebühren und Verkehrsteuern befindet, nur durch das Finanzamt 
für Gebühren und Verkehrsteuern. 
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§ 6. Die Bestimmungen über die Verwaltung der Stempelmarken, 
insbesondere über ihre Ausgestaltung, ihre Auflage, ihren Nennwert, ihre 
Einziehung, die Festsetzung einer angemessenen Frist, innerhalb der die 
eingezogenen Stempelmarken gegen solche der Neuauflage umgetauscht werden, 
sowie ihre Abgabe nach § 5 sind durch Verordnung zu treffen.

 

§ 7. (1) Zur Abgabenentrichtung dürfen nur gültige, unbeschädigte 
Stempelmarken verwendet werden. 

 

(2) Gültig sind Stempelmarken, die nicht eingezogen sind.
(3) Unbeschädigt sind Stempelmarken, die vollständig sind und noch nicht 

verwendet wurden. Eine Stempelmarke gilt auch dann als vollständig, wenn sie 
nur geringe Beschädigungen aufweist und im Hinblick auf die Art der 
Beschädigungen angenommen werden kann, daß diese nicht infolge eines 
wirklichen oder versuchten Mißbrauches der Stempelmarke entstanden sind.

 

§ 8. (1) Gültige, unbeschädigte, aber zur Abgabenentrichtung unverwendbar 
gewordene Stempelmarken sind auf Antrag von den nach § 5 zur Abgabe von 
Stempelmarken bestimmten Finanzämtern umzutauschen.

 

(2) Zerrissene Stempelmarken sind auf Antrag nach Abs. 1 umzutauschen, 
wenn die Markenteile zweifellos zu einer Stempelmarke gehören und ein 
vollständiges Markenbild ergeben. 

 

(3) Der Bund hat für vernichtete oder verlorene Stempelmarken keinen 
Ersatz zu leisten.

 

§ 9. (1) Die bis zum Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes erteilten Befugnisse 
zum Verschleiß von Stempelmarken gelten als auf unbestimmte Zeit 
abgeschlossene Verträge zum Verkauf von Stempelmarken.

 

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist das Bundesministerium 
für Finanzen betraut.

 

Artikel 86 Änderung des Zivildienstgesetzes 1986 

§ 7a. Sofern Zivildienstpflichtige mit dem Rechtsträger gemäß § 8 Abs. 1 
eine Vereinbarung über eine Beschäftigung für die Zeit unmittelbar im Anschluss 
an die Ableistung des ordentlichen Zivildienstes schließen und der Abschluss 
einer solchen Vereinbarung der Zivildienstserviceagentur bereits vor Beendigung 
des ordentlichen Zivildienstes gemeldet wird, gewährt der Bund für den 
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Zivildienstpflichtigen für die Dauer von drei Monaten eine Freiwilligenförderung. 
Diese beträgt bei einem Rechtsträger gemäß § 28 Abs. 4 Z 1 500 Euro pro Monat, 
bei einem Rechtsträger gemäß § 28 Abs. 4 Z 2 335 Euro pro Monat und ist dem 
Zivildienstpflichtigen zur Gänze auszubezahlen. Dieser Betrag erhöht sich für den 
Fall, dass der Zivildienstpflichtige Familienunterhalt, Partnerunterhalt und 
Wohnkostenbeihilfe bezogen hat und die Voraussetzungen weiterhin vorliegen, 
um den zuletzt aus diesen Titeln bezogenen Betrag. § 25a Abs. 3 gilt sinngemäß. 
Die Auflösung einer derartigen Vereinbarung innerhalb der drei Monate ist der 
Zivildienstserviceagentur unverzüglich zu melden.

§ 23c. (1) ... § 23c. (1) ... 
(2) Im Falle der Dienstverhinderung durch Krankheit ist der 

Zivildienstleistende verpflichtet, 
(2) Im Falle der Dienstverhinderung durch Krankheit ist der 

Zivildienstleistende verpflichtet,
 1. ... 1. ... 
 2. sich spätestens am nächstfolgenden Werktag der Untersuchung durch 

einen Arzt zu unterziehen und die von ihm ausgestellte Bescheinigung 
über Art und voraussichtliche Dauer der Erkrankung innerhalb von zwei 
weiteren Tagen der Einrichtung zu übermitteln sowie

 2. sich spätestens am nächstfolgenden Werktag der Untersuchung durch 
einen Arzt zu unterziehen und die von ihm ausgestellte Bescheinigung 
über Art und voraussichtliche Dauer der Erkrankung spätestens an dem 
der Untersuchung folgenden Tag der Einrichtung zu übermitteln sowie 

 3. ... 3. ... 
(3) ... (3) ... 
§ 28. (1) ... § 28. (1) ... 
(2) Die Rechtsträger der Einrichtungen haben dem Bund eine monatliche 

Vergütung von 95 Euro je Zivildienstleistendem zu leisten.
(2) Die Rechtsträger der Einrichtungen haben dem Bund eine monatliche 

Vergütung von 130 Euro je Zivildienstleistendem zu leisten.
(3) ... (3) ... 
(4) Der Bund hat den nach Abs. 3 begünstigten Rechtsträgern ein 

Zivildienstgeld auszuzahlen. Dieses beträgt je Zivildienstleistendem und Monat 
für Dienst

(4) Der Bund hat den nach Abs. 3 begünstigten Rechtsträgern ein 
Zivildienstgeld auszuzahlen. Dieses beträgt je Zivildienstleistendem und Monat 
für Dienst 

 1. im Rettungswesen und in der Katastrophenhilfe 635 Euro und 1. im Rettungswesen und in der Katastrophenhilfe 600 Euro und
 2. in der Sozial- und Behindertenhilfe, in der Altenbetreuung, in der 

Krankenbetreuung, in der Betreuung von Drogenabhängigen, von 
Vertriebenen, Asylwerbern und Flüchtlingen sowie von Menschen in 
Schubhaft 445 Euro. 

 2. in der Sozial- und Behindertenhilfe, in der Altenbetreuung, in der 
Krankenbetreuung, in der Betreuung von Drogenabhängigen, von 
Vertriebenen, Asylwerbern und Flüchtlingen sowie von Menschen in 
Schubhaft 410 Euro.

(5) ... (5) ... 
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§ 33. Die Zivildienstleistenden und ihre Angehörigen sind nach Maßgabe 
des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes – ASVG, BGBl. Nr. 189/1955, 
kranken- und unfallversichert. Sie sind von dem Service-Entgelt für die e-card 
(§ 31c ASVG) und von der Rezeptgebühr (§ 136 Abs. 3 ASVG) befreit.

§ 33. (1) Die Zivildienstleistenden und ihre Angehörigen sind nach Maßgabe 
des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes – ASVG, BGBl. Nr. 189/1955, 
kranken- und unfallversichert. Sie sind von dem Service-Entgelt für die e-card 
(§ 31c ASVG) und von der Rezeptgebühr (§ 136 Abs. 3 ASVG) befreit.

 (2) Der Zivildienstserviceagentur obliegen die An- und Abmeldungen der 
Zivildienstpflichtigen gemäß § 33 ASVG. Eine rückwirkende An- oder 
Abmeldung eines Zivildienstpflichtigen durch die Zivildienstserviceagentur ist 
nur zulässig, wenn eine rechtzeitige An- oder Abmeldung auf Grund von 
Verfahren nach diesem Bundesgesetz nicht möglich war.

§ 34. (1) ... § 34. (1) ... 
(2) Auf den Familienunterhalt, den Partnerunterhalt und die 

Wohnkostenbeihilfe sind die Bestimmungen des 5. Hauptstückes des HGG 2001 
sowie dessen §§ 50, 51 Abs. 1, 54 Abs. 1 bis 5 und 55 nach Maßgabe des Abs. 3 
anzuwenden. Dabei treten an die Stelle 

(2) Auf den Familienunterhalt, den Partnerunterhalt und die 
Wohnkostenbeihilfe sind die Bestimmungen des 5. Hauptstückes des HGG 2001 
sowie dessen §§ 50, 51 Abs. 1, 54 Abs. 1 bis 5 und 55 nach Maßgabe des Abs. 3 
anzuwenden. Dabei treten an die Stelle

 1. des Heerespersonalamtes die Bezirksverwaltungsbehörde, in deren 
Sprengel der Hauptwohnsitz des Zivildienstpflichtigen liegt,

 

 2. der militärischen Dienststelle die Einrichtung, die im 
Zuweisungsbescheid angegeben ist (§ 11 Abs. 1),

 1. der militärischen Dienststelle die Einrichtung, die im 
Zuweisungsbescheid angegeben ist (§ 11 Abs. 1),

 3. des in § 51 Abs. 1 Z 2 HGG 2001 genannten Bundesministers für 
Landesverteidigung der Landeshauptmann und des in § 55 Abs. 3 
HGG 2001 genannten Bundesministers für Landesverteidigung die 
Zivildienstserviceagentur und 

 2. des in § 55 Abs. 3 HGG 2001 genannten Bundesministers für 
Landesverteidigung die Zivildienstserviceagentur und 

 4. der Wirksamkeit der Einberufung im Sinne des § 23 Abs. 3 HGG 2001 
die Genehmigung des Zuweisungsbescheides.

 3. der Wirksamkeit der Einberufung im Sinne des § 23 Abs. 3 HGG 2001 
die Genehmigung des Zuweisungsbescheides.

(3) Der Antrag auf Zuerkennung oder Änderung von Familienunterhalt, 
Partnerunterhalt und Wohnkostenbeihilfe kann auch bei der Gemeinde 
eingebracht werden, in der der Zivildienstpflichtige seinen Hauptwohnsitz hat. 
Diese hat den Antrag an die Bezirksverwaltungsbehörde weiterzuleiten. Die 
Auszahlung des Familienunterhalts, des Partnerunterhaltes und der 
Wohnkostenbeihilfe erfolgt durch die Zivildienstserviceagentur. Die Bescheide 
über deren Zuerkennung oder Änderung sind auch der Zivildienstserviceagentur 
zuzustellen. Die dem Zivildienstleistenden gebührenden Geldleistungen sind so 
rechtzeitig zu überweisen, dass ihm diese an dem im § 32 Abs. 2 angeführten 
Auszahlungstermin zur Verfügung stehen.

(3) Zur Erlassung von Bescheiden über Familienunterhalt, Partnerunterhalt 
und Wohnkostenbeihilfe von Zivildienstpflichtigen ist das Heerespersonalamt 
und in zweiter Instanz der Bundesminister für Landesverteidigung und Sport 
zuständig. Der Antrag auf Zuerkennung oder Änderung von Familienunterhalt, 
Partnerunterhalt oder Wohnkostenbeihilfe kann auch bei der Gemeinde 
eingebracht werden, in der der Zivildienstpflichtige seinen Hauptwohnsitz hat. 
Diese hat den Antrag an das Heerespersonalamt weiterzuleiten. Die Auszahlung 
des Familienunterhalts, des Partnerunterhaltes und der Wohnkostenbeihilfe 
erfolgt durch die Zivildienstserviceagentur. Die dem Zivildienstleistenden 
gebührenden Geldleistungen sind so rechtzeitig zu überweisen, dass ihm diese am 
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Dienstantrittstag für den laufenden Monat, für die übrige Zeit jeweils am ersten 
jeden Monats im Voraus zur Verfügung stehen.

§ 57a. (1) und (2) ... § 57a. (1) und (2) ...
(3) Die Empfänger der Daten sind: (3) Die Empfänger der Daten sind:

 1. bis 6 ... 1. bis 6. ... 
 7. der Bundesminister für Inneres. 7. der Bundesminister für Inneres;
 8. das Heerespersonalamt;
 9. der Bundesminister für Landesverteidigung und Sport.

(4) ... (4) ... 
§ 76b. (1) bis (7) ... § 76b. (1) bis (7) ...
(8) Vermögensrechtliche Ansprüche auf Grund des § 28 Abs. 1 verjähren, 

wenn diese nicht bis sechs Monate nach dem Ende der Ableistung des 
ordentlichen Zivildienstes geltend gemacht werden. Gleiches gilt für Ansprüche 
auf Freiwilligenförderung nach § 7a, wenn diese nicht binnen sechs Monaten 
nach dem Ende des Verlängerungszeitraumes geltend gemacht werden.

(8) Vermögensrechtliche Ansprüche auf Grund des § 28 Abs. 1 verjähren, 
wenn diese nicht bis sechs Monate nach dem Ende der Ableistung des 
ordentlichen Zivildienstes geltend gemacht werden. 

§ 76c. (1) bis (26) ... § 76c. (1) bis (26) ...
 (27) Die §§ 23c Abs. 2 Z 2, 28 Abs. 2, 28 Abs. 4 Z 1 und 2, 33, 76b Abs. 8 

und 77 Abs. 1 Z 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2010 
treten mit 1. Jänner 2011 in Kraft. Gleichzeitig tritt § 7a außer Kraft. Die §§ 34 
Abs. 2 und 3 sowie 57a Abs. 3 Z 7 bis 9 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. xxx/2010 treten mit 1. Juni 2011 in Kraft.

§ 77. (1) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist hinsichtlich § 77. (1) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist hinsichtlich
 1. ... 1. ... 
 2. des § 5 Abs. 1 bis 3, 4 letzter Halbsatz, § 6 Abs. 5 sowie § 76a Abs. 2 der 

Bundesminister für Landesverteidigung.
 2. des § 5 Abs. 1 bis 3, 4 letzter Halbsatz, § 6 Abs. 5, § 34 Abs. 3 sowie 

§ 76a Abs. 2 der Bundesminister für Landesverteidigung und Sport;
 3. bis 11. ... 3. bis 11. ... 

(2) ... (2) ... 

Artikel 87
Änderung des Vereinsgesetzes 2002 

§ 19. (1) bis (4) ... § 19. (1) bis (4) ...
 (5) Nach Maßgabe der technischen Möglichkeiten können Änderungen im 
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ZVR, die sonst auf Grund von Mitteilungen gemäß § 14 Abs. 2 und 3 
vorgenommen werden, durch einen vom Verein der Behörde namhaft gemachten 
organschaftlichen Vertreter unter Verwendung der Bürgerkarte (E-GovG, BGBl. I 
Nr. 10/2004) für die Behörde vorgenommen werden. Auf diese Weise 
durchgeführte Änderungen sind unverzüglich den lokalen Vereinsregistern zur 
Verfügung zu stellen.

§ 33. (1) bis (8) ... § 33. (1) bis (8) ...
 (9) § 19 Abs. 5 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I 

Nr. xxx/2010, tritt mit 1. Jänner 2011 in Kraft.
 
 
 

Artikel 88
Änderung des Bundes-Stiftungs- und Fondsgesetzes 

§ 14. (1) und (2) ... § 14. (1) und (2) ...
 (2a) Für Stiftungen mit einem Stiftungsvermögen von mehr als einer Million 

Euro haben die Stiftungsorgane für einen beeideten Wirtschaftsprüfer oder 
Steuerberater oder eine Wirtschaftprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft oder 
einen beeideten Buchprüfer und Steuerberater oder eine Buchprüfungs- und 
Steuerberatungsgesellschaft oder einen Revisor im Sinne des § 13 des 
Genossenschaftsrevisionsgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 127/1997, als 
Abschlussprüfer zu bestellen.

(3) Die Stiftungsorgane sind verpflichtet, der Stiftungsbehörde bis Ende Juni 
eines jeden Jahres einen Rechnungsabschluß über das abgelaufene Kalenderjahr 
vorzulegen. Dieser hat mindestens die Einnahmen und Ausgaben der Stiftung 
während des abgelaufenen Kalenderjahres sowie den Vermögensstand der 
Stiftung, aufgegliedert in Stammvermögen und sonstige Vermögen, zum 
31. Dezember des abgelaufenen Kalenderjahres zu enthalten. 

(3) Die Stiftungsorgane sind verpflichtet, der Stiftungsbehörde bis Ende Juni 
eines jeden Jahres einen – in den Fällen des Abs. 2a vom Abschlussprüfer 
geprüften – Rechnungsabschluss über das abgelaufene Kalenderjahr vorzulegen. 
Dieser hat mindestens die Einnahmen und Ausgaben der Stiftung während des 
abgelaufenen Kalenderjahres sowie den Vermögensstand der Stiftung, 
aufgegliedert in Stammvermögen und sonstige Vermögen, zum 31. Dezember des 
abgelaufenen Kalenderjahres zu enthalten.

 (3a) Stellt der Abschlussprüfer fest, dass die Erhaltung des 
Stammvermögens der Stiftung gefährdet ist, die Erfüllung des Stiftungszwecks 
oder die ordnungsgemäße Verwaltung der Stiftung, insbesondere im Hinblick auf 
die Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit, nicht mehr gesichert ist, so hat er dies der 
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Stiftungsbehörde unverzüglich mitzuteilen.

(4) ... (4) ... 
§ 32. (1) und (2) ... § 32. (1) und (2) ...
 (2a) Für Fonds mit einem Fondsvermögen von mehr als einer Million Euro 

haben die Fondsorgane einen beeideten Wirtschaftsprüfer oder Steuerberater oder 
eine Wirtschaftprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft oder einen beeideten 
Buchprüfer und Steuerberater oder eine Buchprüfungs- und 
Steuerberatungsgesellschaft oder einen Revisor im Sinne des § 13 des 
Genossenschaftsrevisionsgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 127/1997, als 
Abschlussprüfer zu bestellen.

(3) ... (3) ... 
 (3a) Stellt der Abschlussprüfer fest, dass die Fondsmittel nicht entsprechend 

Abs. 1 angelegt werden oder die ordnungsgemäße Verwaltung und Verwendung 
des Fondsvermögens, insbesondere im Hinblick auf die Sparsamkeit und 
Zweckmäßigkeit, sowie die Erfüllung des Fondszwecks nicht gesichert ist, so hat 
er dies der Fondsbehörde unverzüglich mitzuteilen.

(4) ... (4) ... 
§ 44. (1) und (2) ... § 44. (1) und (2) ...
 (3) Die §§ 14 Abs. 2a, 3 und 3a, 32 Abs. 2a und 3a in der Fassung des 

Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I Nr. xxx/2010, treten mit 1. Jänner 2011 in 
Kraft.

Artikel 90 
Änderung des Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetzes 

§ 11. (1) bis (4) ... § 11. (1) bis (4) ...
(5) Der Aufenthalt eines Fremden führt zu keiner finanziellen Belastung 

einer Gebietskörperschaft (Abs. 2 Z 4), wenn der Fremde feste und regelmäßige 
eigene Einkünfte hat, die ihm eine Lebensführung ohne Inanspruchnahme von 
Sozialhilfeleistungen der Gebietskörperschaften ermöglichen und der Höhe nach 
den Richtsätzen des § 293 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes 
(ASVG), BGBl. Nr. 189/1955, entsprechen. Feste und regelmäßige eigene 

(5) Der Aufenthalt eines Fremden führt zu keiner finanziellen Belastung 
einer Gebietskörperschaft (Abs. 2 Z 4), wenn der Fremde feste und regelmäßige 
eigene Einkünfte hat, die ihm eine Lebensführung ohne Inanspruchnahme von 
Sozialhilfeleistungen der Gebietskörperschaften ermöglichen und der Höhe nach 
den Richtsätzen des § 293 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes 
(ASVG), BGBl. Nr. 189/1955, entsprechen. Feste und regelmäßige eigene 
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Einkünfte werden durch regelmäßige Aufwendungen geschmälert, insbesondere 
durch Mietbelastungen, Kreditbelastungen, Pfändungen und Unterhaltszahlungen 
an Dritte nicht im gemeinsamen Haushalt lebende Personen. Dabei bleibt 
einmalig ein Betrag bis zu der in § 292 Abs. 3 zweiter Satz ASVG festgelegten 
Höhe unberücksichtigt und führt zu keiner Erhöhung der notwendigen Einkünfte 
im Sinne des ersten Satzes. Bei Nachweis der Unterhaltsmittel durch 
Unterhaltsansprüche (§ 2 Abs. 4 Z 3) oder durch eine Haftungserklärung oder 
Patenschaftserklärung (Abs. 2 Z 15 oder 18), ist zur Berechnung der 
Leistungsfähigkeit des Verpflichteten nur der das pfändungsfreie 
Existenzminimum gemäß § 291a der Exekutionsordnung (EO), RGBl. 
Nr. 79/1896, übersteigende Einkommensteil zu berücksichtigen. 

Einkünfte werden durch regelmäßige Aufwendungen geschmälert, insbesondere 
durch Mietbelastungen, Kreditbelastungen, Pfändungen und Unterhaltszahlungen 
an Dritte nicht im gemeinsamen Haushalt lebende Personen. Dabei bleibt 
einmalig ein Betrag bis zu der in § 292 Abs. 3 zweiter Satz ASVG festgelegten 
Höhe unberücksichtigt und führt zu keiner Erhöhung der notwendigen Einkünfte 
im Sinne des ersten Satzes. Bei Nachweis der Unterhaltsmittel durch 
Unterhaltsansprüche (§ 2 Abs. 4 Z 3) oder durch eine Haftungserklärung oder 
Patenschaftserklärung (Abs. 2 Z 15 oder 18), ist zur Berechnung der 
Leistungsfähigkeit des Verpflichteten nur der das pfändungsfreie 
Existenzminimum gemäß § 291a der Exekutionsordnung (EO), RGBl. 
Nr. 79/1896, übersteigende Einkommensteil zu berücksichtigen. In Verfahren bei 
Erstanträgen sind soziale Leistungen nicht zu berücksichtigen, auf die ein 
Anspruch erst durch Erteilung des Aufenthaltstitels entstehen würde, 
insbesondere Sozialhilfeleistungen oder die Ausgleichszulage.

(6) und (7) ... (6) und (7) ...
§ 51. (1) Auf Grund der Freizügigkeitsrichtlinie sind EWR-Bürger zum 

Aufenthalt für mehr als drei Monate berechtigt, wenn sie
§ 51. (1) Auf Grund der Freizügigkeitsrichtlinie sind EWR-Bürger zum 

Aufenthalt für mehr als drei Monate berechtigt, wenn sie
 1. ... 1. ... 
 2. für sich und ihre Familienangehörigen über ausreichende Existenzmittel 

und einen umfassenden Krankenversicherungsschutz verfügen, so dass 
sie während ihres Aufenthalts keine Sozialhilfeleistungen in Anspruch 
nehmen müssen, oder  

 2. für sich und ihre Familienangehörigen über ausreichende Existenzmittel 
und einen umfassenden Krankenversicherungsschutz verfügen, so dass 
sie während ihres Aufenthalts weder Sozialhilfeleistungen noch die 
Ausgleichszulage in Anspruch nehmen müssen, oder

 3. ... 3. ... 
(2) und (3) ... (2) und (3) ...
§ 82. (1) bis (13) ... § 82. (1) bis (13) ...
 (14) Die §§ 11 Abs. 5 und 51 Abs. 1 Z 2 in der Fassung des 

Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I Nr. xxx/2010, treten mit 1. Jänner 2011 in 
Kraft.

981 der B
eilagen X

X
IV

. G
P - R

egierungsvorlage - T
extgegenüberstellung

224 von 617



225 von 617 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

6. Hauptstück 
Wehrrecht 

Artikel 91 
Änderung des Wehrgesetzes 2001 

Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis 

3. Hauptstück 
Pflichten und Rechte der Soldaten 

3. Hauptstück 
Pflichten und Rechte der Soldaten 

§ 41 bis 44. … § 41 bis 44. …
 § 44a. Soldatenvertretung für Soldaten im Ausbildungsdienst ab dem 13. 

Monat 
5. Hauptstück 

Sonder- und Schlussbestimmungen 
5. Hauptstück 

Sonder- und Schlussbestimmungen 
§ 64. Soldatenvertretung für Zeitsoldaten mit einem 
Verpflichtungszeitraum von mindestens einem Jahr

§ 64 entfällt 

1. Hauptstück 
Allgemeines 

1. Hauptstück 
Allgemeines 

Bestimmung grundsätzlicher militärischer Angelegenheiten Bestimmung grundsätzlicher militärischer Angelegenheiten 
§ 1. bis 6. ... § 1. bis 6. ... 
§ 7. (1) bis (4) ... § 7. (1) bis (4) ...
 (5) Das Heerespersonalamt ist eine dem Bundesminister für 

Landesverteidigung und Sport unmittelbar nachgeordnete Dienststelle. Es ist 
nicht Teil der Heeresorganisation.
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2. Hauptstück 
Ergänzung und Wehrdienst 

2. Hauptstück 
Ergänzung und Wehrdienst

1. Abschnitt 
Allgemeine Bestimmungen 

1. Abschnitt 
Allgemeine Bestimmungen 

§ 9. bis 13. ... § 9. bis 13. ...
Mitwirkung an der Ergänzung Mitwirkung an der Ergänzung 

§ 14. (1) Auf Verlangen des Militärkommandos, im Falle der Z 4 auch der 
Stellungskommission, haben Bezirksverwaltungsbehörden und Gemeinden, im 
Falle der Z 1, 3 und 4 auch Bundespolizeibehörden, an der Ergänzung 
mitzuwirken

§ 14. (1) Auf Verlangen des Militärkommandos haben Gemeinden an der 
Ergänzung mitzuwirken 

 1. durch die Erstellung von Unterlagen (Erfassungsblätter) über Vor- und 
Familiennamen, Geburtsdatum, Geburtsort und Wohnsitz oder 
Aufenthaltsort von Wehrpflichtigen sowie durch die Übermittlung dieser 
Erfassungsblätter an das Militärkommando, 

 1. durch die Erstellung von Unterlagen (Erfassungsblätter) über Vor- und 
Familiennamen, Geburtsdatum, Geburtsort und Wohnsitz oder 
Aufenthaltsort von Wehrpflichtigen sowie durch die Übermittlung dieser 
Erfassungsblätter an das Militärkommando,

 2. bei der Kundmachung der allgemeinen Aufforderung zur Stellung und 
der Zustellung der besonderen Aufforderung zur Stellung,

 2. bei der Kundmachung der allgemeinen Aufforderung zur Stellung und 
der Zustellung der besonderen Aufforderung zur Stellung,

 3. durch die Vorführung von Stellungspflichtigen,
 4. durch die Feststellung der Identität von Wehrpflichtigen,
 5. bei der allgemeinen Bekanntmachung der Einberufung zum 

Einsatzpräsenzdienst und der Zustellung von Einberufungsbefehlen zu 
diesem Präsenzdienst, jeweils einschließlich der hiefür notwendigen 
Vorbereitungsmaßnahmen, und 

 3. bei der allgemeinen Bekanntmachung der Einberufung zum 
Einsatzpräsenzdienst und der Zustellung von Einberufungsbefehlen zu 
diesem Präsenzdienst, jeweils einschließlich der hiefür notwendigen 
Vorbereitungsmaßnahmen, und

 6. bei der Ermittlung des für ein Verfahren über eine Befreiung oder einen 
Aufschub maßgebenden Sachverhaltes.

 4. bei der Ermittlung des für ein Verfahren über eine Befreiung oder einen 
Aufschub maßgebenden Sachverhaltes.

In den Fällen der Z 3 und 4 haben die Organe der Bundespolizei als Organe der 
Bezirksverwaltungsbehörden mitzuwirken

 

(2) bis (3) ... (2) bis (3) ... 
§ 15 ... § 15.... 
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6. Abschnitt 
Besondere militärische Dienstleistungen 

6. Abschnitt 
Besondere militärische Dienstleistungen 

Ausbildungsdienst Ausbildungsdienst 
§ 37. (1) Frauen und Wehrpflichtige können auf Grund freiwilliger Meldung 

nach den jeweiligen militärischen Erfordernissen einen Ausbildungsdienst in der 
Dauer von insgesamt zwölf Monaten leisten. Nach Maßgabe zwingender 
militärischer Interessen darf eine Verlängerung des Ausbildungsdienstes mit 
schriftlicher Zustimmung der Betroffenen um bis zu sechs Monate verfügt 
werden. Eine freiwillige Meldung zum Ausbildungsdienst ist beim 
Heerespersonalamt einzubringen und bedarf der Annahme (Annahmebescheid). 
Dabei ist auch die Eignung der Betroffenen zum Ausbildungsdienst zu prüfen 
(Eignungsprüfung). 

§ 37. (1) Frauen und Wehrpflichtige können auf Grund freiwilliger Meldung 
nach den jeweiligen militärischen Erfordernissen einen Ausbildungsdienst in der 
Dauer von mindestens zwölf Monaten bis zu insgesamt vier Jahren leisten. Eine 
über zwölf Monate hinausgehende Dauer des Ausbildungsdienstes ist unter 
Bedachtnahme auf die jeweilige Ausbildung anlässlich der Einberufung oder 
während des Ausbildungsdienstes zu verfügen. Nach Maßgabe zwingender 
militärischer Interessen darf eine Verlängerung des Ausbildungsdienstes mit 
schriftlicher Zustimmung der Betroffenen um bis zu zwei Jahre verfügt werden. 
Der Ausbildungsdienst dient Ausbildungszwecken. Eine freiwillige Meldung zum 
Ausbildungsdienst ist beim Heerespersonalamt einzubringen und bedarf der 
Annahme (Annahmebescheid). Dabei ist auch die Eignung der Betroffenen zum 
Ausbildungsdienst zu prüfen (Eignungsprüfung).

(2) bis (3) ... (2) bis (3) ... 
§ 38. bis 38a. ... § 38. bis 38a. ...

Sonderbestimmungen für Wehrpflichtige Sonderbestimmungen für Wehrpflichtige 
§ 38b. (1) ... § 38b. (1) ... 
(2) Der Einberufungsbefehl zum Ausbildungsdienst darf nicht vor Ablauf 

von sechs Monaten nach erstmaliger Feststellung der Tauglichkeit des 
Wehrpflichtigen zum Wehrdienst erlassen werden. Diese Frist darf mit 
schriftlicher Zustimmung des Wehrpflichtigen verkürzt werden. Mit Antritt des 
Ausbildungsdienstes wird eine bereits rechtswirksam verfügte Einberufung zum 
Grundwehrdienst für den Betroffenen unwirksam. Wehrpflichtige, die den 
Grundwehrdienst leisten und zum Ausbildungsdienst einberufen werden, gelten 
mit Ablauf des dem Einberufungstermin zum Ausbildungsdienst vorangehenden 
Tages als vorzeitig aus dem Grundwehrdienst entlassen. Im Falle einer solchen 
Entlassung ist die Zeit des geleisteten Grundwehrdienstes auf die Dauer des 
Ausbildungsdienstes anzurechnen. Ist eine Einberufung sowohl zum 
Grundwehrdienst als auch zum Ausbildungsdienst für den gleichen Tag 
rechtswirksam verfügt, so ist jedenfalls der Ausbildungsdienst, bei sonstiger 
sofortiger Unwirksamkeit dieser Einberufung, anzutreten. 

(2) Der Einberufungsbefehl zum Ausbildungsdienst darf nicht vor Ablauf 
von sechs Monaten nach erstmaliger Feststellung der Tauglichkeit des 
Wehrpflichtigen zum Wehrdienst erlassen werden. Diese Frist darf mit 
schriftlicher Zustimmung des Wehrpflichtigen verkürzt werden. Mit Antritt des 
Ausbildungsdienstes wird eine bereits rechtswirksam verfügte Einberufung zum 
Grundwehrdienst für den Betroffenen unwirksam. Wehrpflichtige, die den 
Grundwehrdienst leisten und zum Ausbildungsdienst einberufen werden, gelten 
mit Ablauf des dem Einberufungstermin zum Ausbildungsdienst vorangehenden 
Tages als vorzeitig aus dem Grundwehrdienst entlassen. Ist eine Einberufung 
sowohl zum Grundwehrdienst als auch zum Ausbildungsdienst für den gleichen 
Tag rechtswirksam verfügt, so ist jedenfalls der Ausbildungsdienst, bei sonstiger 
sofortiger Unwirksamkeit dieser Einberufung, anzutreten. 
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(3) bis (8) ... (3) bis (8) ... 
§ 39. ... § 39. ... 

Zuständigkeit Zuständigkeit 
§ 40. Die Zuständigkeit zur Erlassung von Bescheiden nach diesem 

Bundesgesetz hinsichtlich  
§ 40. (1) Die Zuständigkeit zur Erlassung von Bescheiden nach diesem 

Bundesgesetz hinsichtlich 
 1. des Ausbildungsdienstes und  1. des Ausbildungsdienstes und 
 2. der Miliztätigkeiten von Frauen 2. der Miliztätigkeiten von Frauen 
obliegt in erster Instanz dem Heerespersonalamt. obliegt in erster Instanz dem Heerespersonalamt.

 (2) Das Heerespersonalamt hat Personen, die für eine besondere militärische 
Dienstleistung nach Abs. 1 in Betracht kommen, nach Maßgabe militärischer 
Interessen über diese Dienstleistungen zu informieren.

§ 41. bis 44. ... § 41. bis 44. ...
 Soldatenvertretung für Soldaten im Ausbildungsdienst ab dem 13. Monat 
 § 44a. (1) Soldaten im Ausbildungsdienst haben ab dem 13. Monat dieser 

Wehrdienstleistung abweichend von § 44 Abs. 1 aus ihrem Kreis zwei 
Soldatenvertreter und deren Ersatzmänner zu wählen. Diesen Soldatenvertretern 
obliegt, soweit im Folgenden nicht anderes bestimmt ist, die bundesweite 
Vertretung aller genannten Soldaten gegenüber dem Bundesminister für 
Landesverteidigung und Sport und allen diesem unterstellten Kommandanten.

 (2) Soldaten nach Abs. 1 haben zusätzlich 
  1. für jeden Ausbildungsjahrgang während der Truppenoffiziersausbildung 

und 
  2. für jeden Lehrgang an Akademien und Schulen des Bundesheeres 

während der Unteroffiziersausbildung 
 aus ihrem Kreis jeweils einen Soldatenvertreter und dessen Ersatzmann zu 

wählen. Diesen Soldatenvertretern obliegt die Vertretung der genannten Soldaten 
während der Dauer der Ausbildungen nach Z 1 oder 2 zum jeweiligen Akademie- 
oder Schulkommandanten sowie den diesen unterstellten Kommandanten. Die 
Vertretung zu allen anderen Kommandanten obliegt auch während dieser 
Zeiträume den Soldatenvertretern nach Abs. 1.

 (3) Die Soldatenvertreter nach Abs. 1 und deren Ersatzmänner sind 
innerhalb der ersten sechs Monate jedes dritten Kalenderjahres für die Dauer von 
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drei Jahren zu wählen. § 44 Abs. 2 und 3 über die Wahlen der Soldatenvertreter 
gilt auch für die Soldatenvertreter nach Abs. 1 mit folgenden Maßgaben:

  1. Die Wahl ist als bundesweite Briefwahl durchzuführen. 

  2. Das Wahlergebnis ist vom Bundesminister für Landesverteidigung und 
Sport auf die für Dienstanweisungen im Bundesheer übliche Art 
kundzumachen.

  3. Ein Antrag auf Durchführung einer neuen Wahl oder auf Abberufung 
eines Soldatenvertreters ist beim Bundesminister für Landesverteidigung 
und Sport einzubringen.

 (4) Die Soldatenvertreter nach Abs. 2 und deren Ersatzmänner sind zu 
wählen 

  1. in den Fällen des Abs. 2 Z 1 innerhalb eines Monates und 

  2. in den Fällen des Abs. 2 Z 2 innerhalb einer Woche 

 nach Beginn der jeweiligen Ausbildung. Im Übrigen gilt § 44 Abs. 2 und 3 über 
die Wahlen der Soldatenvertreter auch für die Soldatenvertreter nach Abs. 2. 

 (5) § 44 Abs. 4 Z 1 bis 3 und 5 über Beginn und Enden der Funktion der 
Soldatenvertreter gilt auch für die Soldatenvertreter nach Abs. 1 oder 2. Erlischt 
die Funktion eines Soldatenvertreters aus einem im § 44 Abs. 4 Z 2 oder 3 oder 5 
genannten Grund so tritt der jeweilige Ersatzmann in diese Funktion ein.

 (6) § 44 Abs. 5 über die Aufgaben der Soldatenvertreter gilt auch für 
Soldatenvertreter nach Abs. 1 oder 2. Darüber hinaus haben diese 
Soldatenvertreter die besonderen Interessen der Soldaten nach Abs. 1 oder 2 in 
dienstlichen Angelegenheiten sowie in wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und 
gesundheitlichen Angelegenheiten wahrzunehmen.

 (7) § 44 Abs. 6 und 7 über die Rechtsstellung der Soldatenvertreter gilt auch 
für Soldatenvertreter nach Abs. 1 oder 2.

§ 45. bis 59. ... § 45. bis 59. ...
In- und Außer-Kraft-Treten In- und Außer-Kraft-Treten 

§ 60. (1) bis (2h)... § 60. (1) bis (2h)...
 (2i) Das Inhaltsverzeichnis, § 7 Abs. 5, § 14 Abs. 1, § 37 Abs. 1, § 38b 

Abs. 2, § 40 und § 44a samt Überschrift, jeweils in der Fassung des 
Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I Nr. xxx/2010, treten mit 1. Jänner 2011 in 
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Kraft.“

(3) bis (9)... (3) bis (9)... 
 (10) Mit Ablauf des xxx tritt § 64 samt Überschrift außer Kraft.

Soldatenvertretung für Zeitsoldaten mit einem Verpflichtungszeitraum von 
mindestens einem Jahr 

 

§ 64. (1) Zeitsoldaten mit einem Verpflichtungszeitraum von mindestens 
einem Jahr haben abweichend von § 44 Abs. 1 aus ihrem Kreis zwei 
Soldatenvertreter und deren Ersatzmänner zu wählen. Diesen Soldatenvertretern 
obliegt die bundesweite Vertretung aller genannten Zeitsoldaten gegenüber dem 
Bundesminister für Landesverteidigung und Sport und allen diesem unterstellten 
Kommandanten. (BGBl. I Nr. 17/2008, Art. 1 Z 6, ab 1.1.2008; BGBl. I 
Nr. 85/2009, Art. 1 Z 7, ab 1.9.2009) 

 

(2) Die Soldatenvertreter und deren Ersatzmänner sind innerhalb der ersten 
drei Monate jedes dritten Kalenderjahres für die Dauer von drei Jahren zu 
wählen. § 44 Abs. 2 und 3 über die Wahlen der Soldatenvertreter gilt auch für die 
Soldatenvertreter nach Abs. 1 mit folgenden Maßgaben:

 

 1. Die Wahl ist als bundesweite Briefwahl durchzuführen.
 2. Das Wahlergebnis ist vom Bundesminister für Landesverteidigung und 

Sport auf die für Dienstanweisungen im Bundesheer übliche Art 
kundzumachen. 

 

 3. Ein Antrag auf Durchführung einer neuen Wahl oder auf Abberufung 
eines Soldatenvertreters ist beim Bundesminister für Landesverteidigung 
und Sport einzubringen. (BGBl. I Nr. 85/2009, Art. 1 Z 7, ab 1.9.2009)

 

(3) § 44 Abs. 4 Z 1 bis 3 und 5 über Beginn und Enden der Funktion der Sol-
datenvertreter gilt auch für die Soldatenvertreter nach Abs. 1. Erlischt die 
Funktion eines Soldatenvertreters aus einem im § 44 Abs. 4 Z 2 oder 3 oder 5 
genannten Grund, so tritt sein jeweiliger Ersatzmann in diese Funktion ein. Die 
Funktion eines Soldatenvertreters ruht mit der Inanspruchnahme einer beruflichen 
Bildung für deren Dauer, wenn er während dieser Zeit keinen Dienst im 
Bundesheer ausübt. In diesem Fall tritt ebenfalls sein jeweiliger Ersatzmann in 
diese Funktion ein.

 

(4) § 44 Abs. 5 über die Aufgaben der Soldatenvertreter gilt auch für Sol-
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datenvertreter nach Abs. 1. Darüber hinaus haben diese Soldatenvertreter die 
besonderen Interessen der Zeitsoldaten in dienstlichen Angelegenheiten, ein-
schließlich der beruflichen Bildung, sowie in wirtschaftlichen, sozialen, kulturel-
len und gesundheitlichen Angelegenheiten wahrzunehmen. Sie haben insbeson-
dere das Recht auf Information, Anhörung und Erstattung von Vorschlägen
 1. bei der Auswahl der Zeitsoldaten für die militärische Aus- und Fortbil-

dung,
 

 2. bei der Einteilung zu Diensten vom Tag,
 3. bei der Befreiung und Weiterverpflichtung von Zeitsoldaten,
 4. in Beförderungsangelegenheiten,
 5. bei Versetzungen von Zeitsoldaten, ausgenommen im Rahmen der Aus-

bildung,
 

 6. bei der Leistungsbeurteilung von Zeitsoldaten und
 7. in Laufbahnangelegenheiten. 
Ferner sind diese Soldatenvertreter auf allen militärischen Organisationsebenen 
berechtigt, Anregungen im allgemeinen dienstlichen Interesse der Zeitsoldaten zu 
erstatten. 

 

(5) § 44 Abs. 6 und 7 über die Rechtsstellung der Soldatenvertreter gilt auch 
für Soldatenvertreter nach Abs. 1. 

 

Artikel 92 
Änderung des Heeresdisziplinargesetzes 2002 

Mitteilung von Disziplinarmaßnahmen Mitteilung von Disziplinarmaßnahmen 
§ 22. Hält die jeweils zuständige Disziplinarbehörde die Erlassung einer 

Disziplinarverfügung oder eines Disziplinarerkenntnisses im 
Kommandantenverfahren oder die Erstattung einer Disziplinaranzeige gegen

§ 22. Hält die jeweils zuständige Disziplinarbehörde die Erlassung einer 
Disziplinarverfügung oder eines Disziplinarerkenntnisses im 
Kommandantenverfahren oder die Erstattung einer Disziplinaranzeige gegen

 1. einen Soldaten, der dem Bundesheer auf Grund eines Dienstverhältnisses 
angehört, oder 

 1. einen Soldaten, der dem Bundesheer auf Grund eines Dienstverhältnisses 
angehört, oder

 2. einen Zeitsoldaten mit einem Verpflichtungszeitraum von mindestens 
einem Jahr

 2. eine Person im Ausbildungsdienst ab dem 13. Monat dieser 
Wehrdienstleistung

für erforderlich, so hat sie dies dem für den Verdächtigen zuständigen 
Soldatenvertreter oder Organ der Personalvertretung unverzüglich mitzuteilen. 

für erforderlich, so hat sie dies dem für den Verdächtigen zuständigen 
Soldatenvertreter oder Organ der Personalvertretung unverzüglich mitzuteilen. 
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Diese Mitteilungspflicht gilt auch hinsichtlich der Art der Beendigung des 
jeweiligen Verfahrens. 

Diese Mitteilungspflicht gilt auch hinsichtlich der Art der Beendigung des 
jeweiligen Verfahrens.

§ 23. bis 85. ... § 23. bis 85. ...
Sonderbestimmungen für besondere militärische Dienstleistungen Sonderbestimmungen für besondere militärische Dienstleistungen 

§ 86. (1) Auf Personen, die Ausbildungsdienst leisten, sind anzuwenden § 86. (1) Auf Personen, die Ausbildungsdienst leisten, sind anzuwenden 
 1. während der ersten sechs Monate des Ausbildungsdienstes die für 

Soldaten im Grundwehrdienst geltenden Bestimmungen mit der 
Maßgabe, dass als Bemessungsgrundlage für die Geldbuße und die 
Ersatzgeldstrafe an Stelle der Grundvergütung die Monatsprämie 
heranzuziehen ist, und 

 1. während der ersten sechs Monate des Ausbildungsdienstes die für 
Soldaten im Grundwehrdienst geltenden Bestimmungen mit der 
Maßgabe, dass als Bemessungsgrundlage für die Geldbuße und die 
Ersatzgeldstrafe an Stelle der Grundvergütung die Monatsprämie 
heranzuziehen ist, und

 2. ab Beginn des siebenten Monates des Ausbildungsdienstes die für 
Zeitsoldaten geltenden Bestimmungen. 

 2. ab Beginn des siebenten Monates des Ausbildungsdienstes die für 
Zeitsoldaten geltenden Bestimmungen mit der Maßgabe, dass in die 
Berechnung der Bemessungsgrundlage für die Geldbuße und Geldstrafe 
auch die Ausbildungsprämie heranzuziehen ist.

(2) bis (4)... (2) bis (4)... 
In- und Außer-Kraft-Treten In- und Außer-Kraft-Treten 

§ 92. (1) bis (6c) ... § 92. (1) bis (6c) ...
 (6d) § 22, § 86 Abs. 1 und § 93 Abs. 6 in der Fassung des 

Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I Nr. xxx/2010, treten mit 1. Jänner 2011 in 
Kraft.

(7) bis (8) ... (7) bis (8) ... 
Übergangsbestimmungen Übergangsbestimmungen 

§ 93. (1) bis (5) … § 93. (1) bis (5) …
 (6) Auf jene Verfahren, die bis zum Ablauf des 31. Dezember 2010 noch 

nicht rechtskräftig abgeschlossen wurden, sind die §§ 22 und 86 Abs. 1 in der bis 
zum Ablauf des 31. Dezember 2010 geltenden Fassung weiterhin anzuwenden.
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Artikel 93 
Änderung des Heeresgebührengesetzes 2001 

Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis 

7. Hauptstück 
Sonder-, Straf- und Schlussbestimmungen 

7. Hauptstück 
Sonder-, Straf- und Schlussbestimmungen 

 2. Abschnitt 
Sonderbestimmungen für Personen im Ausbildungsdienst ab dem 13. Monat 

 § 49b. Betriebliche Vorsorgekasse

2. Abschnitt 
Sonstige Bestimmungen 

3. Abschnitt 
Sonstige Bestimmungen 

§ 1. bis 5. ... § 1. bis 5. ... 
Besoldung länger dienender Soldaten Besoldung länger dienender Soldaten 

§ 6. (1) Eine Monatsprämie in der Höhe von 32,99 vH des Bezugsansatzes 
gebührt 

§ 6. (1) Eine Monatsprämie gebührt 

 1. Personen im Ausbildungsdienst und 
 2. Zeitsoldaten. 

 1. Personen im Ausbildungsdienst bis zum Ablauf des zwölften Monats 
dieser Wehrdienstleistung und Zeitsoldaten in der Höhe von 32,99 vH 
des Bezugsansatzes und

  2. Personen im Ausbildungsdienst ab dem 13. Monat dieser 
Wehrdienstleistung in der Höhe von 48,23 vH des Bezugsansatzes.

 (1a) Personen im Ausbildungsdienst gebührt ab dem 13. Monat dieser 
Wehrdienstleistung je Kalendermonat eine Ausbildungsprämie während 

  1. der Truppenoffiziersausbildung in der Höhe von 12,60 vH des 
Bezugsansatzes und

  2. der Unteroffiziersausbildung an Akademien und Schulen des 
Bundesheeres sowie während sonstiger Kurse und Praktika im Rahmen 
dieser Ausbildung in der Höhe von 4,36 vH des Bezugsansatzes.

 (1b) Personen im Ausbildungsdienst gebührt ab dem 13. Monat dieser 
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Wehrdienstleistung je Journaldienst eine Journaldienstvergütung für

  1. Journaldienste, die an einem Werktag beginnen und an einem Werktag 
enden. in der Höhe von 5,76 vH des Bezugsansatzes und

  2. Journaldienste, die an einem Sonn- oder Feiertag beginnen oder an einem 
Sonn- oder Feiertag enden. in der Höhe von 11,52 vH des 
Bezugsansatzes.“

(2) bis (3) ... (2) bis (3) ... 
(4) Endet der Ausbildungsdienst eines Wehrpflichtigen vorzeitig, so gilt 

Folgendes:
(4) Endet der Ausbildungsdienst eines Wehrpflichtigen vor Ablauf des 

zwölften Monats dieser Wehrdienstleistung vorzeitig, so gilt Folgendes:
Z 1 bis (5) … Z 1 bis (5) …
§ 7. bis 17. ... § 7. bis 17. ...

4. Hauptstück 
Leistungen bei Erkrankung oder Verletzung sowie im Falle des Todes 

4. Hauptstück 
Leistungen bei Erkrankung oder Verletzung sowie im Falle des Todes 

§ 18. … § 18. … 
Sonderfälle Sonderfälle 

§ 19. (1) bis (4) … § 19. (1) bis (4) …
 (5) Auf Personen im Ausbildungsdienst sind ab dem 13. Monat dieser 

Wehrdienstleistung § 18 über die ärztliche Behandlung der 
Anspruchsberechtigten sowie Abs. 1 bis 4 über Sonderfälle dieser ärztlichen 
Behandlung nicht anzuwenden. Diese Personen haben sich jedoch auf Anordnung 
der für sie zuständigen militärischen Dienststelle zur Feststellung ihrer 
Dienstfähigkeit den erforderlichen ärztlichen Untersuchungen zu unterziehen.

§ 20. bis 49a. ... § 20. bis 49a. ...
7. Hauptstück 

Sonder-, Straf- und Schlussbestimmungen 
7. Hauptstück 

Sonder-, Straf- und Schlussbestimmungen 
2. Abschnitt 

Sonstige Bestimmungen 
3. Abschnitt 

Sonstige Bestimmungen 
 2. Abschnitt 

Sonderbestimmungen für Personen im Ausbildungsdienst ab dem 13. Monat 
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 Betriebliche Vorsorgekasse 
 § 49b. Personen im Ausbildungsdienst haben ab dem 13. Monat dieser 

Wehrdienstleistung Anspruch auf eine Beitragsleistung nach dem 1. Teil des 
Betrieblichen Mitarbeiter- und Selbständigenvorsorgegesetzes (BMSVG), 
BGBl. I Nr. 100/2002, durch den Bund in Höhe von 1,53 vH der Summe aus 
Monatsgeld, Dienstgradzulage, Anerkennungsprämie, Monatsprämie, 
Einsatzvergütung, Ausbildungsprämie, Journaldienstvergütung und 
Auslandsübungszulage. Die Beiträge sind vom Bund im Wege der 
Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter in die für den Bund zuständige 
Betriebliche Vorsorgekasse (BV-Kasse) zu leisten. Solange die Person im 
Ausbildungsdienst noch ein aufrechtes Dienstverhältnis aus der Zeit vor Antritt 
des Ausbildungsdienstes hat, sind die Beiträge des Bundes an die BV-Kasse des 
letzten Arbeitgebers zu leisten.

§ 50. bis 60. (2k)... § 50. bis 60. (2k)...
 (2l) Das Inhaltsverzeichnis, § 6 Abs. 1, 1a, 1b und 4, § 19 Abs. 5 sowie 

§ 49b samt Überschrift, jeweils in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2011, 
BGBl. I Nr. xxx/2010, treten mit 1. Jänner 2011 in Kraft.

Artikel 94 
Änderung des Auslandseinsatzgesetzes 2001 

§ 1. bis 3. (2)... § 1. bis 3. (2)...
(3) Gilt ein Soldat aus dem (3) Gilt ein Soldat aus dem 

 1. Grundwehrdienst oder 
 2. Wehrdienst als Zeitsoldat oder 1. Wehrdienst als Zeitsoldat oder
 3. Ausbildungsdienst 2. Ausbildungsdienst
als nach Abs. 2 vorzeitig entlassen, so ist die Dauer des 
Auslandseinsatzpräsenzdienstes auf die Dauer des jeweiligen Wehrdienstes 
anzurechnen, aus dem der Soldat als vorzeitig entlassen gilt. Sofern die Dauer 
eines solchen Wehrdienstes nach Beendigung des Auslandseinsatzpräsenzdienstes 
noch nicht abgelaufen ist, wird dieser Wehrdienst unmittelbar im Anschluss an 
den Auslandseinsatzpräsenzdienst fortgesetzt. In diesem Fall gelten die Soldaten 
mit diesem Tag als zu einem solchen Wehrdienst einberufen. 

als nach Abs. 2 vorzeitig entlassen, so wird der entsprechende Wehrdienst 
unmittelbar nach Beendigung des Auslandseinsatzpräsenzdienstes fortgesetzt. In 
diesem Fall gilt der Soldat mit diesem Tag als zu einem solchen Wehrdienst 
einberufen. 
 
(4) Gilt ein Soldat aus dem Grundwehrdienst als nach Abs. 2 vorzeitig entlassen, 
so ist die Dauer des Auslandseinsatzpräsenzdienstes auf die Dauer des 
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(4) Soldaten, denen nach Abs. 3 die Dauer des 
Auslandseinsatzpräsenzdienstes auf den Grundwehrdienst oder auf 
Verpflichtungszeiträume als Zeitsoldat angerechnet wird, können während des 
Auslandseinsatzpräsenzdienstes auf Grund freiwilliger Meldung zum Wehrdienst 
als Zeitsoldat verpflichtet werden. Im Falle einer Anrechnung nach Abs. 3 darf 
auch eine Verlängerung des Ausbildungsdienstes während des 
Auslandseinsatzpräsenzdienstes verfügt werden.

Grundwehrdienstes anzurechnen. Sofern in diesen Fällen die Dauer des 
Grundwehrdienstes noch nicht abgelaufen ist, ist Abs. 3 über die Fortsetzung des 
Wehrdienstes und Einberufung zu diesem Wehrdienst anzuwenden. 

(5) bis (6) ... (5) bis (6) ... 
In- und Außerkrafttreten In- und Außerkrafttreten

§ 11. (1) bis (2g) ... § 11. (1) bis (2g) ..
 (2h) § 3 Abs. 3 und 4 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. 

I Nr. xxx/2010, tritt mit 1. Jänner 2011 in Kraft.

7. Hauptstück 
Wirtschaft 

Artikel 96 
Änderung des Wettbewerbsgesetzes 

Vollziehung Vollziehung 
§ 20. … § 20. (1) ….. 

(2) In den Fällen, in denen die Bundeswettbewerbsbehörde zur 
Bescheiderlassung zuständig ist, entscheidet sie in oberster Instanz. Ihre 
Bescheide unterliegen nicht der Aufhebung oder Abänderung im 
Verwaltungswege.

Artikel 97 
Änderung des Mineralrohstoffgesetzes (Förderzinsnovelle 2011) 

§ 69. (1) Der Bund kann die Ausübung der Rechte nach § 68 einschließlich 
des Rechtes zur Aneignung dieser mineralischen Rohstoffe in von ihm zu 
bestimmenden Gebieten (Aufsuchungsgebieten) natürlichen oder juristischen 
Personen oder Personengesellschaften des Handelsrechtes, die über die 

§ 69. (1) Der Bund kann die Ausübung der Rechte nach § 68 einschließlich 
des Rechtes zur Aneignung dieser mineralischen Rohstoffe in von ihm zu 
bestimmenden Gebieten (Aufsuchungsgebieten) natürlichen oder juristischen 
Personen oder Personengesellschaften des Handelsrechtes, die über die 
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notwendigen technischen und finanziellen Mittel zur Eröffnung und Führung 
eines Bergbaus verfügen, gegen ein angemessenes Entgelt überlassen. Für die 
Dauer der Überlassung der Ausübung der Rechte des Aufsuchens von 
bundeseigenen mineralischen Rohstoffen sowie der Suche und Erforschung 
kohlenwasserstoffführender geologischer Strukturen, die zum Speichern von 
flüssigen oder gasförmigen Kohlenwasserstoffen verwendet werden sollen, ist ein 
Flächenzins zu entrichten. Für die Dauer der Überlassung der Ausübung des 
Rechtes des Gewinnens von bundeseigenen mineralischen Rohstoffen 
einschließlich des Rechtes zur Aneignung dieser mineralischen Rohstoffe sind ein 
Feldzins und ein Förderzins zu entrichten. Für die Ausübung des mit dem Recht 
des Gewinnens von Kohlenwasserstoffen verbundenen Rechtes zum Speichern 
von flüssigen oder gasförmigen Kohlenwasserstoffen in 
kohlenwasserstoffführenden geologischen Strukturen oder Teilen von solchen ist 
ein Speicherzins zu entrichten. Der Bundesminister für Wirtschaft, Familie und 
Jugend hat im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen durch 
Verordnung für einzelne oder alle bundeseigenen mineralischen Rohstoffe für 
einen bestimmten Zeitraum jedoch eine Befreiung von der Entrichtung eines 
Flächen-, Feld-, Förder- oder Speicherzinses vorzusehen, falls es zur Abwehr 
einer Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts oder zur Abwehr einer 
Beeinträchtigung der Wettbewerbslage der Bergbauberechtigten oder zur Abwehr 
einer Verschlechterung der Sicherung der Versorgung des Marktes mit 
bundeseigenen mineralischen Rohstoffen oder zur Verbesserung der Ausnutzung 
von Vorkommen bundeseigener mineralischer Rohstoffe oder zum Schutz 
anderer volkswirtschaftlich bedeutender Belange erforderlich ist.

notwendigen technischen und finanziellen Mittel zur Eröffnung und Führung 
eines Bergbaus verfügen, gegen ein angemessenes Entgelt überlassen. Für die 
Dauer der Überlassung der Ausübung der Rechte des Aufsuchens von 
bundeseigenen mineralischen Rohstoffen sowie der Suche und Erforschung 
kohlenwasserstoffführender geologischer Strukturen, die zum Speichern von 
flüssigen oder gasförmigen Kohlenwasserstoffen verwendet werden sollen, ist ein 
Flächenzins zu entrichten. Für die Dauer der Überlassung der Ausübung des 
Rechtes des Gewinnens von bundeseigenen mineralischen Rohstoffen 
einschließlich des Rechtes zur Aneignung dieser mineralischen Rohstoffe sind ein 
Feldzins und ein Förderzins zu entrichten. Für die Ausübung des mit dem Recht 
des Gewinnens von Kohlenwasserstoffen verbundenen Rechtes zum Speichern 
von flüssigen oder gasförmigen Kohlenwasserstoffen in 
kohlenwasserstoffführenden geologischen Strukturen oder Teilen von solchen ist 
ein Speicherzins zu entrichten. Der Bundesminister für Wirtschaft, Familie und 
Jugend hat im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen durch 
Verordnung für einzelne oder alle bundeseigenen mineralischen Rohstoffe für 
einen bestimmten Zeitraum jedoch eine Befreiung von der Entrichtung eines 
Flächen-, Feld-, Förder- oder Speicherzinses vorzusehen, falls es zur Abwehr 
einer Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts oder zur Abwehr einer 
Beeinträchtigung der Wettbewerbslage der Bergbauberechtigten oder zur Abwehr 
einer Verschlechterung der Sicherung der Versorgung des Marktes mit 
bundeseigenen mineralischen Rohstoffen oder zur Verbesserung der Ausnutzung 
von Vorkommen bundeseigener mineralischer Rohstoffe oder zum Schutz 
anderer volkswirtschaftlich bedeutender Belange erforderlich ist.

(2) Der Förderzins beträgt für flüssige Kohlenwasserstoffe 20 % und für 
gasförmige Kohlenwasserstoffe 15 % des Wertes, der sich bei Zugrundelegung 
des durchschnittlichen jährlichen Importwertes loco Grenze pro Tonne Rohöl (für 
flüssige Kohlenwasserstoffe) und pro TJ Erdgas (für gasförmige 
Kohlenwasserstoffe) im Kalenderjahr der Förderung, errechnet auf Grund der 
Einfuhrstatistik der Statistik Österreich, ergibt. Dieser durchschnittliche 
Importwert pro Einheit ist durch Teilung des im Jahr ausgewiesenen 
Gesamtimportwertes loco Grenze durch die ausgewiesene Jahresgesamt-
importmenge zu errechnen. Ist in einem Kalenderjahr kein Import erfolgt, so ist 
der auf Grund der deutschen Einfuhrstatistik für die Bundesrepublik Deutschland 
errechnete durchschnittliche jährliche Importwert loco deutsche Grenze pro 
Tonne Rohöl (pro TJ Erdgas) der Berechnung zugrunde zu legen.

(2) Berechnungsbasis für den Förderzins für Kohlenwasserstoffe ist der 
durchschnittliche jährliche Importwert loco Grenze pro Tonne Rohöl (für flüssige 
Kohlenwasserstoffe) und pro TJ Erdgas (für gasförmige Kohlenwasserstoffe) im 
Kalenderjahr der Förderung, errechnet auf Grund der Einfuhrstatistik der Statistik 
Österreich. Dieser durchschnittliche Importwert pro Einheit ist durch Teilung des 
im Jahr ausgewiesenen Gesamtimportwertes loco Grenze durch die ausgewiesene 
Jahresgesamtimportmenge zu errechnen. Ist in einem Kalenderjahr kein Import 
erfolgt, so ist der auf Grund der deutschen Einfuhrstatistik für die Bundesrepublik 
Deutschland errechnete durchschnittliche jährliche Importwert loco deutsche 
Grenze pro Tonne Rohöl (pro TJ Erdgas) der Berechnung zugrunde zu legen. 
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(3) Förderzinspflichtig bei flüssigen Kohlenwasserstoffen ist der Teil der 
gesamten geförderten Menge an Rohöl, der Dritten überlassen, gespeichert, 
gelagert, verarbeitet oder sonst wie verwertet wird (auch für eigene Zwecke). 
Förderzinspflichtig bei gasförmigen Kohlenwasserstoffen ist die gesamte 
geförderte Menge an Rohgas ohne das in kohlenwasserstoffführende geologische 
Strukturen rückgeführte Gas, abzüglich der aus dem Rohgas abgeschiedenen 
Menge an H2S und abzüglich einer jeweils vertraglich zu bestimmenden Menge 
für Verluste, Messdifferenzen und den Eigenverbrauch für Bergbauzwecke beim 
Kohlenwasserstoffbergbau. Die Wiederproduktion des in 
kohlenwasserstoffführende geologische Strukturen rückgeführten inländischen 
Gases ist der jeweiligen gesamten geförderten Menge an Rohgas zuzuzählen. 
Soweit die Importstatistik für Erdgas auf einer anderen Volumsermittlung beruht 
als die Ermittlung der förderzinspflichtigen Menge, ist das Volumen entsprechend 
umzurechnen. Für Ligroin (Erdgaskondensat) ist derselbe Förderzins wie für 
flüssige Kohlenwasserstoffe zu entrichten, sofern die das Ligroin bildenden 
höheren Kohlenwasserstoffe nicht in der förderzinspflichtigen Rohgasmenge 
berücksichtigt sind.

(3) Förderzinspflichtig bei flüssigen Kohlenwasserstoffen ist der Teil der 
gesamten geförderten Menge an Rohöl, der Dritten überlassen, gespeichert, 
gelagert, verarbeitet oder sonst wie verwertet wird (auch für eigene Zwecke). 
Förderzinspflichtig bei gasförmigen Kohlenwasserstoffen ist die gesamte 
geförderte Menge an Rohgas ohne das in kohlenwasserstoffführende geologische 
Strukturen rückgeführte Gas, abzüglich der aus dem Rohgas abgeschiedenen 
Menge an H2S und abzüglich einer jeweils vertraglich zu bestimmenden Menge 
für Verluste, Messdifferenzen und den Eigenverbrauch für Bergbauzwecke beim 
Kohlenwasserstoffbergbau. Die Wiederproduktion des in 
kohlenwasserstoffführende geologische Strukturen rückgeführten inländischen 
Gases ist der jeweiligen gesamten geförderten Menge an Rohgas zuzuzählen. 
Soweit die Importstatistik für Erdgas auf einer anderen Volumsermittlung beruht 
als die Ermittlung der förderzinspflichtigen Menge, ist das Volumen entsprechend 
umzurechnen. Für Ligroin (Erdgaskondensat) ist derselbe Förderzins wie für 
flüssige Kohlenwasserstoffe zu entrichten, sofern die das Ligroin bildenden 
höheren Kohlenwasserstoffe nicht in der förderzinspflichtigen Rohgasmenge 
berücksichtigt sind.

 (3a) Der Förderzins für flüssige Kohlenwasserstoffe beträgt folgenden 
Prozentsatz von der Berechnungsbasis: 
 1. bei einer Berechnungsbasis von weniger als 75 Euro pro 

Tonne Rohöl  .......................................................................................  2 %,
 2. bei einer Berechnungsbasis von 75 bis 400 Euro pro Tonne 

Rohöl steigt der Prozentsatz linear  ...............................  von 2 % auf 14 %,
 3. bei einer Berechnungsbasis von mehr als 400 Euro pro 

Tonne Rohöl ..................................................................................... 14 %.
 (3b) Der Förderzins für gasförmige Kohlenwasserstoffe beträgt folgenden 

Prozentsatz von der Berechnungsbasis: 
 1. bei einer Berechnungsbasis von weniger als 1 500 Euro pro 

TJ Erdgas  ............................................................................................  7 %,
 2. bei einer Berechnungsbasis von 1 500 bis 7 100 Euro pro TJ 

Erdgas steigt der Prozentsatz linear  ..............................  von 7 % auf 19 %,
 3. bei einer Berechnungsbasis von mehr als 7 100 Euro pro TJ 

Erdgas  ............................................................................................... 19 %.
(4) Der Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend und der 

Bundesminister für Finanzen haben erstmals 2000 und in der Folge in Abständen 
(4) Der Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend kann im 

Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen Zuschläge zum Förderzins 
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von jeweils einem Jahr gemeinsam zu überprüfen, ob der Förderzins für 
bundeseigene mineralische Rohstoffe noch ein angemessenes Entgelt im Sinne 
des Abs. 1 darstellt, und, falls dies infolge Änderung der für die betreffenden 
Bergbauzweige maßgebenden volkswirtschaftlichen, technischen oder 
lagerstättenbedingten Verhältnisse nicht mehr zutrifft, hat der Bundesminister für 
Wirtschaft, Familie und Jugend im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Finanzen durch Verordnung Zuschläge zum Förderzins oder Abschläge von 
diesem festzusetzen, sofern keine Verordnung nach Abs. 1 vorliegt. Hiebei sind 
Zuschläge zum Förderzins 
 1. für flüssige Kohlenwasserstoffe 
 a) aus einer Tiefe von mehr als 4 000 m, 
 b) aus Vorkommen oder Teilen von Vorkommen mit hochviskosem 

Erdöl und geringer oder ohne Lagerstättenenergie, 
 c) aus Teilen von Vorkommen, aus denen die Förderung wegen nicht 

mehr gegebener Abbauwürdigkeit (§ 25 Abs. 4) eingestellt werden 
müsste, die Förderung zur Erhöhung der Ausbeute des Vorkommens 
jedoch aufrechterhalten werden muss, 

 d) wenn sie mit Hilfe von Verfahren zur Erhöhung der Ausbeute mittels 
künstlich zugeführter Energie gefördert worden sind und hiebei über 
eine sekundäre Ausbeute hinausgegangen worden ist oder 

 e) wenn sie aus gering permeablen Vorkommen oder Teilen von solchen 
mit Hilfe von Verfahren zur Erhöhung der Durchlässigkeit durch 
hydraulische Lagerstättenbehandlung gefördert worden sind, und 

 2. für gasförmige Kohlenwasserstoffe 
 a) aus einer Tiefe von mehr als 5 000 m, 
 b) aus Teilen von Vorkommen, aus denen die Förderung wegen nicht 

mehr gegebener Abbauwürdigkeit (§ 25 Abs. 4) eingestellt werden 
müsste, die Förderung zur Erhöhung der Ausbeute des Vorkommens 
jedoch aufrechterhalten werden muss oder 

 c) wenn sie aus gering permeablen Vorkommen oder Teilen von solchen 
mit Hilfe von Verfahren zur Erhöhung der Durchlässigkeit durch 
hydraulische Lagerstättenbehandlung gefördert worden sind, 

niedriger und die Abschläge vom Förderzins höher festzusetzen.

oder Abschläge von diesem durch Verordnung festlegen, soweit dies zur Abwehr 
einer Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts oder zur Abwehr einer 
Beeinträchtigung der Wettbewerbslage der Bergbauberechtigten oder zur Abwehr 
einer Verschlechterung der Sicherung der Versorgung des Marktes mit 
bundeseigenen mineralischen Rohstoffen oder zur Verbesserung der Ausnutzung 
von Vorkommen bundeseigener mineralischer Rohstoffe oder zum Schutz 
anderer volkswirtschaftlich bedeutender Belange erforderlich ist. 

§ 223. (1) … § 223. (1) …
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 (22) Die Förderzinsverordnung 2006, BGBl. II Nr. 83, tritt mit Ablauf des 

31. Dezember 2010 außer Kraft. § 69 Abs. 2, 3a, 3b und 4 in der Fassung des 
Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I Nr. xxx/2010, tritt mit 1. Jänner 2011 in 
Kraft. § 69 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 65/2010 und die 
Förderzinsverordnung 2006 sind auf die vor dem 1. Jänner 2011 geförderten 
Kohlenwasserstoffe auch dann anzuwenden, wenn die Abrechnung nach diesem 
Zeitpunkt erfolgt. 

Artikel 98 
Änderung des KMU-Förderungsgesetzes 

§ 7. (1)… 
(2) Der Bundesminister für Finanzen darf Verpflichtungen gemäß Abs. 1 nur 

bis zu einem jeweils ausstehenden Gesamtobligo von 10,5 Milliarden Schilling, 
ab 1. Jänner 2002 jedoch 1,5 Milliarden Euro, an Kapital zuzüglich Zinsen und 
Kosten einerseits für die AWS und 3,5 Milliarden Schilling, ab 1. Jänner 2002 
jedoch 500 Millionen Euro, an Kapital zuzüglich Zinsen und Kosten andererseits 
für die ÖHT übernehmen. 

(3) Weiters darf der Bundesminister für Finanzen Verpflichtungen im 
Einzelfall nur bis zu einem Obligo von 25 Millionen Schilling, ab 1. Jänner 2002 
jedoch 2 Millionen Euro, an Kapital zuzüglich Zinsen und Kosten und für eine 
maximale Laufzeit von 20 Jahren übernehmen. 
 

(3a) Bis zum 31. Dezember 2010 darf der Bundesminister für Finanzen für 
die ÖHT Verpflichtungen im Einzelfall bis zu einem Obligo von 4 
Millionen Euro an Kapital zuzüglich Zinsen und Kosten und für eine maximale 
Laufzeit von 20 Jahren übernehmen. 

§ 7. (1)….. 
(2) Der Bundesminister für Finanzen darf Verpflichtungen gemäß Abs. 1 nur 

bis zu einem jeweils ausstehenden Gesamtobligo von 10,5 Milliarden Schilling, 
ab 1. Jänner 2002 jedoch 750 Millionen Euro, an Kapital zuzüglich Zinsen und 
Kosten einerseits für die AWS und 3,5 Milliarden Schilling, ab 1. Jänner 2002 
jedoch 500 Millionen Euro, an Kapital zuzüglich Zinsen und Kosten andererseits 
für die ÖHT übernehmen. 

(3) Weiters darf der Bundesminister für Finanzen für die AWS 
Verpflichtungen gemäß Abs. 1 im Einzelfall nur bis zu einem Obligo von 
25 Millionen Schilling, ab 1. Jänner 2002 jedoch 2 Millionen Euro, an Kapital 
zuzüglich Zinsen und Kosten und für eine maximale Laufzeit von 20 Jahren 
übernehmen. 

(3a) Der Bundesminister für Finanzen darf für die ÖHT Verpflichtungen 
gemäß Abs. 1 im Einzelfall bis zu einem Obligo von 4 Millionen Euro an Kapital 
zuzüglich Zinsen und Kosten und für eine maximale Laufzeit von 20 Jahren 
übernehmen. 

§ 10. (1) bis (8) § 10. (1) bis (8) 
(9) § 7 Abs. 2, Abs. 3 und Abs. 3a in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 

2011, BGBl. I Nr. xxx/2010, treten mit 1. Jänner 2011 in Kraft.
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Artikel 99 
Änderung der Gewerbeordnung 1994 

§ 17. (1) Wer bei der Anmeldung eines Gewerbes oder bei der Bestellung als 
Geschäftsführer (§ 39), Pächter (§ 40 in der Fassung vor dem In-Kraft-Treten der 
Novelle BGBl. I Nr. 111/2002) oder Filialgeschäftsführer (§ 47) die Befähigung 
nachgewiesen hat oder keinen Befähigungsnachweis zu erbringen hatte, darf auch 
ohne Nachweis der Befähigung ein gleiches Gewerbe persönlich ausüben oder als 
Geschäftsführer oder Filialgeschäftsführer in einem gleichen Gewerbe tätig sein, 
auch wenn die Bestimmungen über den Befähigungsnachweis geändert worden 
sind, falls nicht ausdrücklich anderes bestimmt worden ist. Diese Regelung ist 
sinngemäß auch auf befähigte Arbeitnehmer (§ 37 Abs. 1) im Umfang des 
anlässlich ihrer Bestellung erbrachten Befähigungsnachweises anzuwenden.

§ 17. (1) Wer bei der Anmeldung eines Gewerbes oder bei der Bestellung als 
Geschäftsführer (§ 39), Pächter (§ 40 in der Fassung vor dem In-Kraft-Treten der 
Novelle BGBl. I Nr. 111/2002) oder Filialgeschäftsführer (§ 47) die Befähigung 
nachgewiesen hat oder keinen Befähigungsnachweis zu erbringen hatte, darf auch 
ohne Nachweis der Befähigung ein gleiches Gewerbe persönlich ausüben oder als 
Geschäftsführer oder Filialgeschäftsführer in einem gleichen Gewerbe tätig sein, 
auch wenn die Bestimmungen über den Befähigungsnachweis geändert worden 
sind, falls nicht ausdrücklich anderes bestimmt worden ist. 

Integrierte Betriebe 
§ 37. (1) Gewerbetreibende dürfen, soweit im Abs. 4 nicht anderes bestimmt 

ist, Tätigkeiten eines reglementierten Gewerbes in ihren Betrieb einbeziehen, 
wenn dies im Rahmen eines Gesamtbetriebes erfolgt; sie haben hiefür einen 
Arbeitnehmer, der den Befähigungsnachweis für das betreffende Gewerbe 
erbringt und der nach den Bestimmungen des Sozialversicherungsrechtes voll 
versicherungspflichtig ist, hauptberuflich im Betrieb zu beschäftigen (integrierter 
Betrieb). Der Befähigungsnachweis gilt als erbracht, auch wenn der 
Arbeitnehmer die allenfalls vorgeschriebene Unternehmerprüfung (§ 23) nicht 
abgelegt hat. Für das Rauchfangkehrergewerbe gelten zusätzlich die für dieses 
Gewerbe festgelegten besonderen Voraussetzungen. 

(2) Das Recht zur Führung eines integrierten Betriebes wird für jede 
Betriebsstätte durch die bei der Behörde (§ 345 Abs. 1) erstattete Anzeige der 
Führung des integrierten Betriebes und der Bestellung eines befähigten 
Arbeitnehmers im Sinne des Abs. 1 begründet. Bei Anzeigen betreffend das 
Rauchfangkehrergewerbe gelten auch die für dieses Gewerbe festgelegten 
besonderen Verfahrensbestimmungen sinngemäß. 

(3) Scheidet der befähigte Arbeitnehmer aus, so hat der Gewerbetreibende 
binnen sechs Wochen einen neuen Arbeitnehmer, der den für diesen aufgestellten 
Voraussetzungen des Abs. 1 entspricht, zu bestellen und diese Bestellung der 
Behörde anzuzeigen (§ 345 Abs. 1). Die Behörde kann diese Frist bis zur Dauer 
von drei Monaten verlängern, wenn dies aus wirtschaftlichen Gründen 
gerechtfertigt ist.
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(4) Das Gewerbe der Spediteure einschließlich der Transportagenten (§ 94 
Z 63), die Tätigkeit der Versicherungsvermittlung und die im § 95 genannten 
Gewerbe dürfen nicht als integrierter Betrieb geführt werden. 

(5) Das Recht zur Führung eines integrierten Betriebes ist von der 
Bezirksverwaltungsbehörde zu entziehen, wenn 
 1. der Gewerbeinhaber mindestens dreimal wegen Übertretung von 

gewerberechtlichen Vorschriften, die die Ausübung des Gewerbes, das 
Gegenstand des integrierten Betriebes ist, regeln, oder von anderen 
Rechtsvorschriften, die den Gegenstand dieses Gewerbes bildende 
Tätigkeiten regeln, bestraft worden ist und ein weiteres 
vorschriftswidriges Verhalten zu befürchten ist oder 

 2. der Charakter eines integrierten Betriebes im Rahmen des 
Gesamtbetriebes nicht mehr gegeben ist oder 

 3. der Gewerbeinhaber einen integrierten Betrieb, dessen befähigter 
Arbeitnehmer ausgeschieden ist, fortführt, ohne daß ein neuer befähigter 
Arbeitnehmer gemäß Abs. 3 bestellt wurde. 

(6) Für die Entziehung gemäß Abs. 5 Z 1 gilt § 87 Abs. 3 bis 6 sinngemäß. 
(7) Vor der Entziehung sind die für den integrierten Betrieb und den diesem 

zugrunde liegenden Betrieb zuständigen Gliederungen der Landeskammer der 
gewerblichen Wirtschaft und die Kammer für Arbeiter und Angestellte zu hören.

§ 77. (1) bis (4) … 
(5) Für die Genehmigung von Anlagen für Betriebe des Handels sowie von 

ausschließlich oder überwiegend für Handelsbetriebe vorgesehenen 
Gesamtanlagen im Sinne des § 356e Abs. 1 (Einkaufszentren), welche 
überwiegend dem Handel mit Konsumgütern des kurzfristigen und des täglichen 
Bedarfs dienen, müssen auch folgende Voraussetzungen erfüllt sein: 
 1. der Standort muss für eine derartige Gesamtanlage gewidmet sein; 
 2. Betriebsanlagen mit einer Gesamtverkaufsfläche von mehr als 800 m2 

dürfen für einen Standort nur genehmigt werden, wenn das Projekt keine 
Gefährdung der Nahversorgung der Bevölkerung mit Konsumgütern des 
kurzfristigen und des täglichen Bedarfs im Einzugsbereich erwarten lässt.

(6) Verkaufsflächen im Sinne des Abs. 5 sind die Flächen aller Räume, die 
für Kunden allgemein zugänglich sind, ausgenommen Stiegenhäuser, Gänge, 

§ 77. (1) bis (4) … 
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Hausflure, Sanitär- und Sozial- und Lagerräume, wobei die Verkaufsflächen in 
mehreren Bauten zusammenzuzählen sind, wenn die Bauten zueinander in einem 
räumlichen Naheverhältnis stehen und eine funktionale Einheit bilden. 

(7) Überwiegend dient eine Anlage dem Handel mit Konsumgütern des 
kurzfristigen und des täglichen Bedarfs dann, wenn die Verkaufsfläche für 
Konsumgüter des kurzfristigen und des täglichen Bedarfs 800 m2 überschreitet. 

(8) Eine Gefährdung der Nahversorgung der Bevölkerung ist dann zu 
erwarten, wenn es infolge der Verwirklichung des Projekts zu erheblichen 
Nachteilen für die bestehenden Versorgungsstrukturen käme und dadurch der 
Bevölkerung die Erlangung von Konsumgütern des kurzfristigen und des 
täglichen Bedarfs erschwert würde. Der Landeshauptmann hat in einer 
Verordnung hiefür die entsprechenden Kenngrößen und Beurteilungsmaßstäbe 
unter Zugrundelegung anerkannter branchenbezogener Erfahrungswerte unter 
Berücksichtigung der regionalen Gegebenheiten, der Nahversorgungssituation 
und des Warensortiments nach Anhörung der für das jeweilige Bundesland 
zuständigen Wirtschaftskammer und der für das jeweilige Bundesland 
zuständigen Kammer für Arbeiter und Angestellte zu erlassen. Der 
Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit hat in einer Verordnung die 
Konsumgüter des kurzfristigen und des täglichen Bedarfs zu bezeichnen. 

(9) Die Abs. 5 und 8 gelten nicht für Projekte in einem Stadtkern- oder 
Ortskerngebiet. Stadtkern- oder Ortskerngebiet sind jene Ortsbereiche oder 
Flächen mit Ausrichtung auf das örtliche bzw. überörtliche Verkehrsnetz, die eine 
überwiegend zusammenhängende Verbauung mit öffentlichen Bauten, Gebäuden, 
die der Hoheitsverwaltung und der Gerichtsbarkeit dienen, Gebäuden für 
Handels- und Dienstleistungsbetriebe, Bauten des Tourismus, Versammlungs- 
und Vergnügungsstätten, Wohngebäuden sowie Gebäuden, die der 
Religionsausübung gewidmet sind, aufweisen.

§ 361. (1) … 
(2) Vor der Entziehung der Gewerbeberechtigung oder von Maßnahmen 

gemäß § 91 ist die zuständige Gliederung der Landeskammer der gewerblichen 
Wirtschaft und, wenn Arbeitnehmer im Betriebe beschäftigt sind, auch die 
zuständige Kammer zu hören 

§ 361. (1) … 
(2) Vor der Entziehung der Gewerbeberechtigung oder von Maßnahmen 

gemäß § 91 ist die zuständige Gliederung der Landeskammer der gewerblichen 
Wirtschaft und, wenn Arbeitnehmer im Betriebe beschäftigt sind, auch die 
zuständige Kammer zu hören. Dies gilt nicht im Fall der Entziehung der 
Gewerbeberechtigung oder einer Maßnahme gemäß § 91 wegen rechtskräftiger 
Nichteröffnung oder Aufhebung des Insolvenzverfahrens mangels 
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kostendeckenden Vermögens.

§ 365a. (1) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat natürliche Personen in das 
Gewerberegister einzutragen, die in der Funktion als Gewerbeinhaber, 
Fortbetriebsberechtigte, Geschäftsführer, Filialgeschäftsführer oder befähigte 
Arbeitnehmer gemäß § 37 Abs. 1 tätig sind. Hinsichtlich der genannten Personen 
sind folgende Daten in das Gewerberegister einzutragen: 
 1. bis 5. … 
 6. der Standort der Gewerbeberechtigung, die Standorte weiterer 

Betriebsstätten und die Betriebsstätten integrierter Betriebe, 
 7. das Datum des Entstehens und der Endigung der Gewerbeberechtigung, 

des Rechtes zur Führung eines integrierten Betriebes und des Beginns 
und der Einstellung der Ausübung des Gewerbes in einer weiteren 
Betriebsstätte, 

 8. die Angabe, durch wen die Bestellung des Geschäftsführers, des 
Filialgeschäftsführers oder des befähigten Arbeitnehmers gemäß § 37 
Abs. 1 vorgenommen wurde, 

 9. Beginn und Ende der Funktion als Geschäftsführer, Filialgeschäftsführer 
oder befähigter Arbeitnehmer gemäß § 37 Abs. 1, 

 10. bis 15. … 
(2) bis (4)… 
(5) Die Behörden sind zur Abfrage folgender Daten mittels 

automationsunterstützter Datenübermittlung befugt, soweit das Erfassen der 
Daten zur Vollziehung der gewerberechtlichen Vorschriften erforderlich ist: 
 1. bis 2. 
 3. aus dem Datenbestand des Hauptverbandes der österreichischen 

Sozialversicherungsträger 
 a) Sozialversicherungsnummern der im Abs. 4 genannten natürlichen 

Personen und Dienstgeberkontonummern von nach diesem Bundes-
gesetz zu bestellenden Geschäftsführern, die Arbeitnehmer sind, und 

 b) Versicherungsdaten über Dienstverhältnisse des laufenden und letzten 
Kalenderjahres und 

 4.  …

§ 365a. (1) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat natürliche Personen in das 
Gewerberegister einzutragen, die in der Funktion als Gewerbeinhaber, 
Fortbetriebsberechtigte, Geschäftsführer oder Filialgeschäftsführer oder befähigte 
Arbeitnehmer gemäß § 37 Abs. 1 tätig sind. Hinsichtlich der genannten Personen 
sind folgende Daten in das Gewerberegister einzutragen: 
 1. bis 5. … 
 6. der Standort der Gewerbeberechtigung und die Standorte weiterer 

Betriebsstätten, 
 7. das Datum des Entstehens und der Endigung der Gewerbeberechtigung 

und des Beginns und der Einstellung der Ausübung des Gewerbes in 
einer weiteren Betriebsstätte, 

 
 8. die Angabe, durch wen die Bestellung des Geschäftsführers oder des 

Filialgeschäftsführers vorgenommen wurde, 
 9. Beginn und Ende der Funktion als Geschäftsführer oder 

Filialgeschäftsführer, 
 
 10. bis 15. … 

(2) bis (4)… 
(5) Die Behörden sind zur Abfrage folgender Daten mittels 

automationsunterstützter Datenübermittlung befugt, soweit das Erfassen der 
Daten zur Vollziehung der gewerberechtlichen Vorschriften erforderlich ist: 
 1. bis 2. 
 3. aus dem Datenbestand des Hauptverbandes der österreichischen 

Sozialversicherungsträger 
 a) Sozialversicherungsnummern der im Abs. 4 genannten natürlichen 

Personen und Dienstgeberkontonummern von nach diesem Bundes-
gesetz zu bestellenden Geschäftsführern, die Arbeitnehmer sind, und 

 b) Versicherungsdaten über Dienstverhältnisse und  
 

 4.  … 

§ 365b. (1) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat andere Rechtsträger als § 365b. (1) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat andere Rechtsträger als 
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natürliche Personen in das Gewerberegister einzutragen, die ein Gewerbe in der 
Funktion als Gewerbeinhaber oder Fortbetriebsberechtigte ausüben. Hinsichtlich 
der genannten Rechtsträger sind folgende Daten in das Gewerberegister 
einzutragen: 
 1. bis 2 … 
 3. der Standort der Gewerbeberechtigung, die Standorte weiterer 

Betriebsstätten und die Betriebsstätten integrierter Betriebe, 
 4. … 
 5. das Datum des Entstehens und der Endigung der Gewerbeberechtigung, 

des Rechtes zur Führung eines integrierten Betriebes und des Beginns 
und der Einstellung der Ausübung des Gewerbes in einer weiteren 
Betriebsstätte, 

natürliche Personen in das Gewerberegister einzutragen, die ein Gewerbe in der 
Funktion als Gewerbeinhaber oder Fortbetriebsberechtigte ausüben. Hinsichtlich 
der genannten Rechtsträger sind folgende Daten in das Gewerberegister 
einzutragen: 
 1. bis 2 … 
 3. der Standort der Gewerbeberechtigung und die Standorte weiterer 

Betriebsstätten, 
 4. … 
 5. das Datum des Entstehens und der Endigung der Gewerbeberechtigung 

und des Beginns und der Einstellung der Ausübung des Gewerbes in 
einer weiteren Betriebsstätte, 

§ 367. Eine Verwaltungsübertretung, die mit Geldstrafe bis zu 2 180 € zu 
bestrafen ist, begeht, wer 
 1. bis 2. … 
 3. einen integrierten Betrieb entgegen § 37 Abs. 1 ohne einen 

hauptberuflich beschäftigten entsprechend befähigten Arbeitnehmer 
führt;

§ 367. Eine Verwaltungsübertretung, die mit Geldstrafe bis zu 2 180 € zu 
bestrafen ist, begeht, wer 
 1. bis 2. … 

 4. bis 57a. … 4. bis 57a. ... 
§ 376. 1. bis 51. … § 376. 1. bis 51. … 

 52. Im Zeitpunkt des Inkrafttretens des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. xxx/2010 bestehende integrierte Betriebe dürfen nach den bis dahin 
geltenden Vorschriften weiter geführt werden. § 17 Abs. 1 letzter Satz, 
§ 37 und § 367 Z 3 GewO 1994 in der Fassung vor der Novelle BGBl. I 
Nr. xxx/2010 sind für diese Betriebe weiter anzuwenden. Die Daten über 
die bestehenden Betriebsstätten integrierter Betriebe, die befähigten 
Arbeitnehmer dieser Betriebe und die Endigung des Rechtes zur Führung 
eines integrierten Betriebes sind in den Gewerberegistern weiter zu 
führen. 

 53. Ein Bescheid über die Erteilung der Nachsicht vom vorgeschriebenen 
Befähigungsnachweis gilt als Feststellungsbescheid gemäß § 19.

§ 382. (1) bis (45) ... § 382. (1) bis (45) ... 
(46) § 361 Abs. 2, § 365a Abs. 1 erster Satz, § 365a Abs. 1 Z 6 bis 9, § 365a 
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Abs. 5 Z 3 lit. b, § 365b Abs. 1 Z 3, § 365b Abs. 1 Z 5 und § 376 Z 52 und Z 53 
in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I Nr. xxx/2010, treten mit 
dem der Kundmachung des genannten Bundesgesetzes folgenden Monatsersten in 
Kraft; gleichzeitig treten § 17 Abs. 1 letzter Satz, § 37, § 77 Abs. 5 bis 9 und 
§ 367 Z 3, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 66/2010, außer Kraft. 

Artikel 100 
Änderung des Bundespflegegeldgesetzes 

§ 4 (2): § 4 (2):
(2) Anspruch auf Pflegegeld besteht in Höhe der 

Stufe 1: 
für Personen, deren Pflegebedarf nach Abs. 1 durchschnittlich mehr als 50 
Stunden monatlich beträgt; 
Stufe 2: 
für Personen, deren Pflegebedarf nach Abs. 1 durchschnittlich mehr als 75 
Stunden monatlich beträgt; 
Stufe 3: 
für Personen, deren Pflegebedarf nach Abs. 1 durchschnittlich mehr als 120 
Stunden monatlich beträgt; 
Stufe 4: 
für Personen, deren Pflegebedarf nach Abs. 1 durchschnittlich mehr als 160 
Stunden monatlich beträgt; 
Stufe 5: 
für Personen, deren Pflegebedarf nach Abs. 1 durchschnittlich mehr als 180 
Stunden monatlich beträgt, wenn ein außergewöhnlicher Pflegeaufwand 
erforderlich ist; 
Stufe 6: 
für Personen, deren Pflegebedarf nach Abs. 1 durchschnittlich mehr als 180 
Stunden monatlich beträgt, wenn 
 1. zeitlich unkoordinierbare Betreuungsmaßnahmen erforderlich sind und 

diese regelmäßig während des Tages und der Nacht zu erbringen sind 
oder

(2) Anspruch auf Pflegegeld besteht in Höhe der 
Stufe 1: 
für Personen, deren Pflegebedarf nach Abs. 1 durchschnittlich mehr als 60 
Stunden monatlich beträgt; 
Stufe 2: 
für Personen, deren Pflegebedarf nach Abs. 1 durchschnittlich mehr als 85 
Stunden monatlich beträgt; 
Stufe 3: 
für Personen, deren Pflegebedarf nach Abs. 1 durchschnittlich mehr als 120 
Stunden monatlich beträgt; 
Stufe 4: 
für Personen, deren Pflegebedarf nach Abs. 1 durchschnittlich mehr als 160 
Stunden monatlich beträgt; 
Stufe 5: 
für Personen, deren Pflegebedarf nach Abs. 1 durchschnittlich mehr als 180 
Stunden monatlich beträgt, wenn ein außergewöhnlicher Pflegeaufwand 
erforderlich ist; 
Stufe 6: 
für Personen, deren Pflegebedarf nach Abs. 1 durchschnittlich mehr als 180 
Stunden monatlich beträgt, wenn 
 1. zeitlich unkoordinierbare Betreuungsmaßnahmen erforderlich sind und 

diese regelmäßig während des Tages und der Nacht zu erbringen sind 
oder 
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 2. die dauernde Anwesenheit einer Pflegeperson während des Tages und 

der Nacht erforderlich ist, weil die Wahrscheinlichkeit einer Eigen- oder 
Fremdgefährdung gegeben ist; 

Stufe 7: 
für Personen, deren Pflegebedarf nach Abs. 1 durchschnittlich mehr als 180 
Stunden monatlich beträgt, wenn 
 1. keine zielgerichteten Bewegungen der vier Extremitäten mit 

funktioneller Umsetzung möglich sind oder 
 2. ein gleichzuachtender Zustand vorliegt.

 2. die dauernde Anwesenheit einer Pflegeperson während des Tages und 
der Nacht erforderlich ist, weil die Wahrscheinlichkeit einer Eigen- oder 
Fremdgefährdung gegeben ist; 

Stufe 7: 
für Personen, deren Pflegebedarf nach Abs. 1 durchschnittlich mehr als 180 
Stunden monatlich beträgt, wenn 
 1. keine zielgerichteten Bewegungen der vier Extremitäten mit 

funktioneller Umsetzung möglich sind oder 
 2. ein gleichzuachtender Zustand vorliegt. 

§ 5: § 5:
§ 5. Das Pflegegeld gebührt zwölf Mal jährlich und beträgt monatlich 

 In Stufe 1 …………………………………………..154,20 Euro, 
 in Stufe 2 …………………………………………..284,30 Euro, 
 in Stufe 3 …………………………………………..442,90 Euro, 
 in Stufe 4 …………………………………………..664,30 Euro, 
 in Stufe 5 …………………………………………..902,30 Euro, 
 in Stufe 6 ……………………………………….. 1 242,00 Euro 
 und in 
 in Stufe 7 ……………………………………….. 1 655,80 Euro.

§ 5. Das Pflegegeld gebührt zwölf Mal jährlich und beträgt monatlich 
 In Stufe 1 …………………………………………..154,20 Euro, 
 in Stufe 2 …………………………………………..284,30 Euro, 
 in Stufe 3 …………………………………………..442,90 Euro, 
 in Stufe 4 …………………………………………..664,30 Euro, 
 in Stufe 5 …………………………………………..902,30 Euro, 
 in Stufe 6 ……………………………………….. 1 260,00 Euro 
 und in 

in Stufe 7 ……………………………………….. 1 655,80 Euro.

§ 12 (1) Z 1 und Z 3: § 12 (1) Z 1 und Z 3:
§ 12. (1) Der Anspruch auf Pflegegeld ruht 

 1. während eines stationären Aufenthaltes in einer Krankenanstalt oder 
einer stationären Einrichtung für medizinische Maßnahmen der 
Rehabilitation, Maßnahmen der Gesundheitsvorsorge, zur Festigung der 
Gesundheit oder der Unfallheilbehandlung im In- oder Ausland ab dem 
Tag, der auf die Aufnahme folgt, wenn ein in- oder ausländischer Träger 
der Sozialversicherung, ein Landesgesundheitsfonds im Sinne der 
Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über die Organisation und 
Finanzierung des Gesundheitswesens, BGBl. I Nr. 73/2005, der Bund 
oder eine Krankenfürsorgeanstalt für die Kosten der Pflege der 
allgemeinen Gebührenklasse oder des Aufenthaltes in einer stationären 
Einrichtung überwiegend aufkommt,

§ 12. (1) Der Anspruch auf Pflegegeld ruht 
 1. während eines stationären Aufenthaltes in einer Krankenanstalt oder 

einer stationären Einrichtung für medizinische Maßnahmen der 
Rehabilitation, Maßnahmen der Gesundheitsvorsorge, zur Festigung der 
Gesundheit oder der Unfallheilbehandlung im In- oder Ausland ab dem 
Tag, der auf die Aufnahme folgt, wenn ein in- oder ausländischer Träger 
der Sozialversicherung, ein Landesgesundheitsfonds im Sinne der 
Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über die Organisation und 
Finanzierung des Gesundheitswesens, BGBl. I Nr. 105/2008, der Bund 
oder eine Krankenfürsorgeanstalt für die Kosten der Pflege der 
allgemeinen Gebührenklasse oder des Aufenthaltes in einer stationären 
Einrichtung überwiegend aufkommt,
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 3. für die Dauer der Verbüßung einer Freiheitsstrafe,  3. für die Dauer der Verbüßung einer Freiheitsstrafe; dies gilt nicht, wenn 

die Freiheitsstrafe durch Anhaltung im elektronisch überwachten 
Hausarrest nach dem Fünften Abschnitt des Strafvollzugsgesetzes 
vollzogen wird,

§ 12 (6): § 12 (6):
(6) Hat der Entscheidungsträger Pflegegelder angewiesen, die gemäß Abs. 1 

nicht mehr auszuzahlen waren, so sind diese Pflegegelder auf das Taschengeld 
oder künftig auszuzahlendes Pflegegeld anzurechnen. 

(6) Hat der Entscheidungsträger Pflegegelder angewiesen, die gemäß Abs. 1 
nicht mehr auszuzahlen waren, so sind diese Pflegegelder auf das Taschengeld 
oder künftig auszuzahlendes Pflegegeld anzurechnen. Kann keine Anrechnung 
stattfinden, sind diese Pflegegelder zurückzufordern.

§ 17 samt Überschrift: § 17 samt Überschrift:
Auszahlung 

§ 17. Bezüglich der Auszahlung des Pflegegeldes gelten, soweit dieses 
Bundesgesetz nichts anderes bestimmt, die beim jeweiligen Entscheidungsträger 
in Vollziehung der im § 3 genannten Normen anzuwendenden Bestimmungen. 

Auszahlung 
§ 17. (1) Bezüglich der Auszahlung des Pflegegeldes gelten, soweit dieses 

Bundesgesetz nichts anderes bestimmt, die beim jeweiligen Entscheidungsträger 
in Vollziehung der im § 3 genannten Normen anzuwendenden Bestimmungen. 

 (2) Abweichend von Abs. 1 wird das Pflegegeld für Personen gemäß § 3 
Abs. 1 Z 4 lit. j und l jeweils monatlich im Nachhinein ausbezahlt.

§ 22 (1) Z 1 und 2: § 22 (1) Z 1 und 2:
 1. § 3 Abs. 1 Z 1 lit. a bis f und Z 7 der für die Gewährung der Vollrente, 

Pension oder des Sonderruhegeldes zuständige 
Sozialversicherungsträger; 

 2. § 3 Abs. 1 Z 2 und 3 der zuständige Unfallversicherungsträger; 

 1. § 3 Abs. 1 Z 1 lit. a bis f und Z 7 der für die Gewährung der Vollrente, 
Pension oder des Sonderruhegeldes zuständige 
Sozialversicherungsträger; in jenem Bereich, in dem die Allgemeine 
Unfallversicherungsanstalt für die Gewährung der Vollrente zuständig 
ist, die Pensionsversicherungsanstalt; 

 2. § 3 Abs. 1 Z 2 und 3 der zuständige Unfallversicherungsträger; in jenem 
Bereich, in dem die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt zuständig ist, 
die Pensionsversicherungsanstalt;

§ 22 (1) Z 7a: § 22 (1) Z 7a: 
 7a. § 3 Abs. 1 Z 4 lit. j und l die ÖBB-Dienstleistungs Gesellschaft mbH;  7a. § 3 Abs. 1 Z 4 lit. j und l die Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und 

Bergbau; 

§ 23 (2): § 23 (2):
(2) Der Bund hat den Trägern der gesetzlichen Unfallversicherung den (2) Der Bund hat den Trägern der gesetzlichen Unfallversicherung den 
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Aufwand für das auf Grund akausaler Behinderungen geleistete Pflegegeld und 
den entsprechenden Anteil an den Verwaltungsaufwendungen hiefür zu ersetzen, 
wobei Ersätze für das auf Grund akausaler Behinderungen geleistete Pflegegeld 
in Abzug zu bringen sind. Im Übrigen ist Abs. 1 dritter und vierter Satz 
anzuwenden. 

Aufwand für das auf Grund akausaler Behinderungen geleistete Pflegegeld und 
den entsprechenden Anteil an den Verwaltungsaufwendungen hiefür zu ersetzen, 
wobei Ersätze für das auf Grund akausaler Behinderungen geleistete Pflegegeld 
in Abzug zu bringen sind. Der Aufwand für das auf Grund akausaler 
Behinderungen geleistete Pflegegeld kann pauschal ermittelt und vom Bund in 
der Höhe des festgesetzten Pauschalbetrages ersetzt werden. Der Bundesminister 
für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz hat den Pauschalbetrag im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen festzusetzen. Im übrigen ist 
Abs. 1 dritter und vierter Satz anzuwenden. Für die finanzielle Vollziehung der 
Aufgaben gemäß § 22 Abs. 1 Z 1 und Z 2 hat die Pensionsversicherungsanstalt 
als Entscheidungsträger nach diesem Bundesgesetz im Bereich der Allgemeinen 
Unfallversicherungsanstalt einen eigenen Rechenkreis als Teil ihres 
Rechnungsabschlusses einzurichten, der eine Zuordnung der für die Erfüllung 
dieser Aufgaben erforderlichen Aufwände sowie der damit verbundenen Erträge 
eindeutig ermöglicht, und im Zuge des jährlichen Rechnungsabschlusses eine 
eigene Erfolgsrechnung für diesen Aufgabenbereich zu erstellen.

§ 23 (3): § 23 (3):
(3) Der Bund hat der ÖBB-Dienstleistungs Gesellschaft mbH die in der 

Erfolgsrechnung analog den für die Sozialversicherungsträger geltenden 
Bestimmungen nachgewiesenen Aufwendungen für das Pflegegeld sowie die den 
in Abs. 1 erster Satz angeführten weiteren Aufwendungen entsprechenden 
Aufwendungen zu ersetzen, soweit diese den Anteil des Beitragsaufkommens für 
Versicherte gemäß § 472 a ASVG, der einem Beitragssatz von 0,8 vH entspricht, 
übersteigen. 

(3) Der Bund hat ab 1. Jänner 2011 bis 31. Dezember 2011 der von der 
ÖBB-Holding AG gemäß § 52a des Bundesbahngesetzes, BGBl. Nr. 825/1992, 
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 95/2009, mit 
Angelegenheiten nach dem Bundespflegegeldgesetz beauftragten Gesellschaft 
und ab 1. Jänner 2012 der Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau, als 
Entscheidungsträger gemäß § 22 Abs. 1 Z 7a, die in der Erfolgsrechnung 
nachgewiesenen Aufwendungen für das Pflegegeld sowie die den in Abs. 1 erster 
Satz angeführten weiteren Aufwendungen entsprechenden Aufwendungen analog 
Abs. 1 zu ersetzen, soweit diese den Anteil des Beitragsaufkommens für die 
gemäß § 472a des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes (ASVG), BGBl. 
Nr. 189/1955, versicherten aktiven Bediensteten, der einem Beitragssatz von 
0,8 vH entspricht, übersteigen.

 § 23 (3a) bis (3d):
 (3a) Die von der ÖBB-Holding AG gemäß § 52a des Bundesbahngesetzes in 

der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr.95/2009 beauftragte Gesellschaft 
oder deren Rechtsnachfolger hat, so lange dies von der Versicherungsanstalt für 
Eisenbahnen und Bergbau benötigt wird, ihre IT-Systeme und 
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Unterstützungseinrichtungen entsprechend den Anforderungen der 
Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau gegen Entgelt zur Erfüllung 
der Aufgaben gemäß § 22 Abs. 1 Z 7a weiterhin einzusetzen und für die 
Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau entsprechend deren Bedarf 
nutzbar zu machen. 

(3b) Für die finanzielle Vollziehung der Aufgaben gemäß § 22 Abs. 1 Z 7a 
hat die Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau einen eigenen 
Rechenkreis als Teil ihres Rechnungsabschlusses einzurichten, der eine 
Zuordnung der für die Erfüllung dieser Aufgaben erforderlichen Aufwände sowie 
der damit verbundenen Erträge und der Ausgleichszahlungen gemäß Abs. 3c der 
ÖBB-Holding AG oder deren Rechtsnachfolger eindeutig ermöglicht und im 
Zuge des jährlichen Rechnungsabschlusses eine eigene Erfolgsrechnung für 
diesen Aufgabenbereich zu erstellen. 

(3c) Der vom Bund gemäß Abs. 3 der Versicherungsanstalt für Eisenbahnen 
und Bergbau nicht abgegoltene Teil ihrer Aufwände ist durch die 
ÖBB-Holding AG oder deren Rechtsnachfolger auszugleichen, wobei die 
ÖBB-Holding AG diesen Aufwand von den betroffenen Gesellschaften ersetzt 
erhält. Dazu hat die ÖBB-Holding AG oder deren Rechtsnachfolger der 
Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau den Anteil am 
Beitragsaufkommen gemäß Abs. 3, der einem Beitragssatz von 0,8 vH entspricht, 
zum ersten Tag jeden Monats, beginnend mit 1. Jänner 2012, anzuweisen. Die 
ÖBB Holding AG oder deren Rechtsnachfolger hat diese Ausgleichzahlung, nach 
Abstimmung mit der Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau, 
entsprechend der Fälligkeit der Pflegegeldzahlungen zeitgerecht vorzufinanzieren 
und bereits die Auszahlung der am 1. Jänner 2012 fälligen Pflegegeldzahlungen 
zu gewährleisten. Diese Vorfinanzierung wird jeweils mit dem zum ersten Tag 
jeden Monats fälligen Anteil am Beitragsaufkommen gegen verrechnet. 

(3d) Die ÖBB-Holding AG oder deren Rechtsnachfolger haben für den von 
ihnen an die Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau zu leistenden 
Aufwandsersatz keinen Anspruch gegenüber dem Bund.

§ 23 (4): § 23 (4):
(4) Der Bund hat den Trägern der gesetzlichen Pensions- und 

Unfallversicherung und der ÖBB-Dienstleistungs Gesellschaft mbH den nach 
Abs. 1 bis 3 gebührenden Kostenersatz monatlich im erforderlichen Ausmaß 

(4) Der Bund hat den Trägern der gesetzlichen Pensions- und 
Unfallversicherung und der Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau 
den nach Abs. 1 bis 3 gebührenden Kostenersatz monatlich im erforderlichen 
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unter Bedachtnahme auf seine Kassenlage zu bevorschussen. Ausmaß unter Bedachtnahme auf seine Kassenlage zu bevorschussen.

§ 33 (2): § 33 (2):
(2) Die Entscheidungsträger (§ 22) sind verpflichtet, dem Hauptverband der 

österreichischen Sozialversicherungsträger auf Verlangen folgende Daten im 
Sinne des Datenschutzgesetzes zur automationsunterstützten Besorgung der 
Statistik der Pflegevorsorge im Einzelfall zu übermitteln: 
 1. Versicherungsnummer der Bezieher von Pflegegeld und Ordnungsbegriff 

des Entscheidungsträgers 
 2. Geschlecht der Bezieher von Pflegegeld 
 3. Postleitzahl und Bundesland des Wohnsitzes der Pflegegeldbezieher 
 4. Art der Grundleistung, zu der das Pflegegeld gewährt wird 
 5. Stufe des Pflegegeldes 
 6. Art der Behinderung 
 7. Art und Höhe der anrechenbaren Geldleistung gemäß § 7 
 8. Ruhen des Pflegegeldes und Ruhensgrund gemäß § 12 
 9. Übergang, Übergangsgrund und Höhe der übergehenden Leistung gemäß 

§ 13 
 10. Höhe des Betrages, mit dem das Pflegegeld gemäß § 20 durch 

Sachleistungen ersetzt wurde 
 11. Höhe und Grund der Ausgleichszahlungen gemäß § 44 
 12. Höhe der Leistungen bei Auslandsaufenthalt gemäß § 46 bzw. § 500 

ASVG und Aufenthaltsstaat 
 13. Auszahlungsbetrag der Pflegegelder 
 14. Datum und Art der Anträge 
 15. Datum und Art der Erledigungen. 

(2) Die Entscheidungsträger (§ 22) sind verpflichtet, dem Hauptverband der 
österreichischen Sozialversicherungsträger auf Verlangen folgende Daten im 
Sinne des Datenschutzgesetzes zur automationsunterstützten Besorgung der 
Statistik der Pflegevorsorge im Einzelfall zu übermitteln: 
 1. Versicherungsnummer der Bezieher von Pflegegeld und Ordnungsbegriff 

des Entscheidungsträgers 
 2. Geschlecht der Bezieher von Pflegegeld 
 3. Postleitzahl und Bundesland des Wohnsitzes der Pflegegeldbezieher 
 4. Art der Grundleistung, zu der das Pflegegeld gewährt wird 
 5. Stufe des Pflegegeldes 
 6. Art der Behinderung 
 7. Art und Höhe der anrechenbaren Geldleistung gemäß § 7 
 8. Ruhen des Pflegegeldes und Ruhensgrund gemäß § 12 
 9. Übergang, Übergangsgrund und Höhe der übergehenden Leistung gemäß 

§ 13 
 10. Höhe des Betrages, mit dem das Pflegegeld gemäß § 20 durch 

Sachleistungen ersetzt wurde 
 11. Höhe und Grund der Ausgleichszahlungen gemäß § 44 
 12. Höhe der Leistungen bei Auslandsaufenthalt gemäß § 46 bzw. § 500 

ASVG und Aufenthaltsstaat 
 13. Auszahlungsbetrag der Pflegegelder 
 14. Datum und Art der Anträge 
 15. Datum und Art der Erledigungen, 
 16. Betreuungs- und Hilfsmaßnahmen sowie das Gesamtausmaß des 

festgestellten Pflegebedarfes 
 17. Höhe des Betrages, der gemäß § 18 Abs. 2 an den Empfänger des 

Kostenersatzes ausbezahlt wird.
 § 48b.: 

Übergangsbestimmungen zur Novelle BGBl. I Nr. xxx/2010 
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 § 48b. (1) Allen am 1. Jänner 2011 noch nicht rechtskräftig abgeschlossenen 
Verfahren auf Zuerkennung oder Erhöhung des Pflegegeldes sind die bis zum 
31. Dezember 2010 jeweils für die Beurteilung des Anspruches geltenden 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes zugrunde zu legen. 

(2) Eine Minderung oder Entziehung eines rechtskräftig zuerkannten 
Pflegegeldes wegen der gesetzlichen Änderungen der Anspruchsvoraussetzungen 
gemäß § 4 Abs. 2 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I 
Nr. xxx/2010, ist nur dann zulässig, wenn auch eine wesentliche Veränderung im 
Ausmaß des Pflegebedarfes eingetreten ist. Dies gilt auch in den Fällen einer 
Befristung gemäß § 9 Abs. 2. 

(3) In den Fällen des § 9 Abs. 1 zweiter Satz ist eine niedrigere Einstufung 
gegenüber der Einstufung nach dem jeweiligen Landespflegegeldgesetz wegen 
der gesetzlichen Änderungen der Anspruchsvoraussetzungen gemäß § 4 Abs. 2 in 
der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I Nr. xxx/2010, nur dann 
zulässig, wenn auch eine wesentliche Veränderung im Ausmaß des 
Pflegebedarfes eingetreten ist. 

(4) Die Bestimmungen der Abs. 1 bis 3 gelten auch für gerichtliche 
Verfahren. 

(5) Für Personen gemäß § 3 Abs. 1 Z 4 lit. j und l, die im Dezember 2011 ein 
Pflegegeld beziehen und bei denen der Leistungsanspruch am 31. Dezember 2011 
aufrecht ist, ist ein Vorschuss an Pflegegeld zu leisten. Dieser Vorschuss gebührt 
anstelle des verhältnismäßigen Teiles des Pflegegeldes gemäß § 9 Abs. 3 für den 
Kalendermonat, in dem der Anspruch auf Pflegegeld erlischt. Die 
Vorschusszahlung ist in der Höhe des für Dezember 2011 ausgezahlten 
Pflegegeldes spätestens am 1. Jänner 2012 flüssig zu machen. Alle auf das 
Pflegegeld anzuwendenden Bestimmungen gelten auch für die Vorschusszahlung. 

 § 49 (16):
 (16) Es treten in Kraft: 

 1. mit 1. Jänner 2011 der § 4 Abs. 2, § 5, § 12 Abs. 1 Z 1 und Z 3 sowie 
Abs. 6, § 23 Abs. 3 sowie § 48b Abs. 1 bis 4 samt Überschrift in der 
Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I Nr. xxx/2010; 

 2. mit 1. Juli 2011 der § 22 Abs. 1 Z 1 und 2 sowie § 23 Abs. 2 in der 
Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I Nr. xxx/2010;
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 3. mit 1. Jänner 2012 der § 17, § 22 Abs. 1 Z 7a, § 23 Abs. 3a, 3b, 3c, 3d 

und 4 sowie § 48b Abs. 5 in der Fassung des 
Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I Nr. xxx/2010; 

 4. mit 1. Juli 2012 der § 33 Abs. 2 in der Fassung des 
Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I Nr. xxx/2010.

Artikel 101 
Änderung des Kriegsgefangenenentschädigungsgesetzes 

§ 11 (1) Z 5: § 11 (1) Z 5: 
 5. für Bezieher einer Pension, eines Ruhe- oder Versorgungsgenusses nach 

der Bundesbahn-Pensionsordnung 1966, BGBl. Nr. 313, oder dem 
Bundesbahn-Pensionsgesetz, BGBl. I Nr. 95/2000, die 
ÖBB-Dienstleistungs Gesellschaft mbH;

 5. für Bezieher einer Pension, eines Ruhe- oder Versorgungsgenusses nach 
der Bundesbahn-Pensionsordnung 1966, BGBl. Nr. 313, oder dem 
Bundesbahn-Pensionsgesetz, BGBl. I Nr. 95/2000, die 
Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau;

§ 12 (2) Z 3: § 12 (2) Z 3: 
 3. ÖBB-Dienstleistungs Gesellschaft mbH, 3. Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau,

§ 13 (1): § 13 (1):
(1) Der Bund hat den Entscheidungsträgern (§ 11) die Aufwendungen nach 

diesem Bundesgesetz für die Leistungen gemäß § 4, den Trägern der 
Pensionsversicherung, der Unfallversicherung und der ÖBB-Dienstleistungs 
Gesellschaft mbH weiters die Zustellgebühren (§ 10 Abs. 3), den entsprechenden 
Anteil an den Verwaltungsaufwendungen und die sonstigen Aufwendungen zu 
ersetzen. Für die anteiligen Verwaltungsaufwendungen und die sonstigen 
Aufwendungen werden pauschal 5 vH der Aufwendungen für die Leistungen 
gemäß § 4 ersetzt.

(1) Der Bund hat den Entscheidungsträgern (§ 11) die Aufwendungen nach 
diesem Bundesgesetz für die Leistungen gemäß § 4, den Trägern der 
Pensionsversicherung, der Unfallversicherung und der Versicherungsanstalt für 
Eisenbahnen und Bergbau weiters die Zustellgebühren (§ 10 Abs. 3), den 
entsprechenden Anteil an den Verwaltungsaufwendungen und die sonstigen 
Aufwendungen zu ersetzen. Für die anteiligen Verwaltungsaufwendungen und 
die sonstigen Aufwendungen werden pauschal 5 vH der Aufwendungen für die 
Leistungen gemäß § 4 ersetzt.

 § 23 (8):
 (8) § 11 Abs. 1 Z 5, § 12 Abs. 2 Z 3 und § 13 Abs. 1 in der Fassung des 

Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I Nr. xxx/2010, treten mit 1. Jänner 2012 in 
Kraft.
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Artikel 102 
Änderung des Bundesbahngesetzes 

§ 52a: Administrative Durchführung der Pensionsangelegenheiten 

§ 52a:
§ 52a. Die ÖBB-Holding AG oder eine von dieser beauftragte Gesellschaft 

oder Einrichtung führt die Pensionsangelegenheiten sowie die Angelegenheiten 
nach dem Bundespflegegeldgesetz und dem 
Kriegsgefangenenentschädigungsgesetz aller Personen, die Anspruch auf 
Leistungen nach dem Bundesbahn-Pensionsgesetz haben, administrativ durch.

§ 52a. Die ÖBB-Holding AG oder eine von dieser beauftragte Gesellschaft 
oder Einrichtung führt die Pensionsangelegenheiten aller Personen, die Anspruch 
auf Leistungen nach dem Bundesbahn-Pensionsgesetz haben, administrativ durch. 

 § 56 Abs. 13: 
 (13) § 52a samt Überschrift in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2011, 

BGBl. I Nr. xxx/2010, tritt mit 1. Jänner 2012 in Kraft.

Artikel 103 
Änderung des Behinderteneinstellungsgesetzes 

§ 2 Abs. 1 und 2: § 2 Abs. 1 und 2: 
(1) Begünstigte Behinderte im Sinne dieses Bundesgesetzes sind 

österreichische Staatsbürger mit einem Grad der Behinderung von mindestens 
50 vH. Österreichischen Staatsbürgern sind Flüchtlinge mit einem Grad der 
Behinderung von mindestens 50 vH, denen Asyl gewährt worden ist, 
gleichgestellt, solange sie zum dauernden Aufenthalt im Bundesgebiet berechtigt 
sind. Österreichischen Staatsbürgern sind weiters Staatsbürger von 
Vertragsparteien des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum mit 
einem Grad der Behinderung von mindestens 50 vH gleichgestellt. 

(1) Begünstigte Behinderte im Sinne dieses Bundesgesetzes sind 
österreichische Staatsbürger mit einem Grad der Behinderung von mindestens 
50 vH. Österreichischen Staatsbürgern sind folgende Personen mit einem Grad 
der Behinderung von mindestens 50 vH gleichgestellt: 
 1. Unionsbürger, Staatsbürger von Vertragsparteien des Abkommens über 

den Europäischen Wirtschaftsraum, Schweizer Bürger und deren 
Familienangehörige, 

 2. Flüchtlinge, denen Asyl gewährt worden ist, solange sie zum dauernden 
Aufenthalt im Bundesgebiet berechtigt sind, 

 3. Personen, die über einen Aufenthaltstitel „Daueraufenthalt – EG“ oder 
„Daueraufenthalt – Familienangehöriger“ gemäß § 45 oder § 48 des 
Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetzes (NAG), BGBl. I Nr. 100/2005, 
verfügen,
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 4. Personen mit einem Aufenthaltstitel „Daueraufenthalt – EG“ eines 

anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union, denen eine 
Niederlassungsbewilligung nach § 49 Abs. 2, 3 und 4 NAG erteilt wurde. 

(2) Nicht als begünstigte Behinderte im Sinne des Abs. 1 gelten behinderte 
Personen, 
 a) sich in Schul- oder Berufsausbildung befinden 
 b) das 65. Lebensjahr überschritten haben und nicht in Beschäftigung 

stehen oder 
 c) nach bundes- oder landesgesetzlichen Vorschriften Geldleistungen 

wegen dauernder Erwerbsunfähigkeit (dauernder Berufsunfähigkeit) 
bzw. Ruhegenüsse oder Pensionen aus dem Versicherungsfall des 
Alters beziehen und nicht in Beschäftigung stehen oder 

 d) infolge von Art und Ausmaß ihrer Beeinträchtigungen zur Ausübung 
einer Erwerbstätigkeit auch auf einem geschützten Arbeitsplatz oder 
in einem Integrativen Betrieb (§ 11) nicht in der Lage sind. 

(2) Nicht als begünstigte Behinderte im Sinne des Abs. 1 gelten behinderte 
Personen, die 
 a) sich in Schul- oder Berufsausbildung befinden oder 
 b) das 65. Lebensjahr überschritten haben und nicht in Beschäftigung 

stehen oder 
 c) nach bundes- oder landesgesetzlichen Vorschriften Geldleistungen 

wegen dauernder Erwerbsunfähigkeit (dauernder Berufsunfähigkeit) 
bzw. Ruhegenüsse oder Pensionen aus dem Versicherungsfall des 
Alters beziehen und nicht in Beschäftigung stehen oder 

 d) nicht in einem aufrechten sozialversicherungspflichtigen 
Dienstverhältnis stehen und infolge des Ausmaßes ihrer 
Funktionsbeeinträchtigungen zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit auch auf 
einem geschützten Arbeitsplatz oder in einem Integrativen Betrieb (§ 11) nicht in 
der Lage sind. 

§ 2 Abs. 3: § 2 Abs. 3: 
(3) Die Ausschlussbestimmungen des Abs. 2 lit. a gelten nicht für behinderte 

Personen, die als Lehrlinge in Beschäftigung stehen, eine Ausbildung zum 
Krankenpflegefachdienst absolvieren, an einer Hebammenlehranstalt ausgebildet 
werden oder zum Zwecke der vorgeschriebenen Ausbildung für den künftigen, 
eine abgeschlossene Hochschulbildung erfordernden Beruf nach Abschluss dieser 
Hochschulbildung beschäftigt werden und die Voraussetzungen des Abs. 1 
erfüllen. 

(3) Die Ausschlussbestimmungen des Abs. 2 lit. a gelten nicht für behinderte 
Personen, die als Lehrlinge in Beschäftigung stehen, eine Ausbildung zum 
gehobenen Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege absolvieren, an einer 
Hebammenakademie oder einer entsprechenden Fachhochschule ausgebildet 
werden oder zum Zwecke der vorgeschriebenen Ausbildung für den künftigen, 
eine abgeschlossene Hochschulausbildung erfordernden Beruf nach Abschluss 
dieser Hochschulausbildung beschäftigt werden und die Voraussetzungen des 
Abs. 1 erfüllen. 

§ 6 Abs. 2 lit. d: § 6 Abs. 2 lit. d: 
 d) zu den Kosten der begleitenden Hilfe am Arbeitsplatz (insbesondere 

Arbeitsassistenz); 
 d) zu den Kosten begleitender Hilfen im Arbeitsleben, insbesondere 

Arbeitsassistenz, Berufsausbildungsassistenz (§ 8b des 
Berufsausbildungsgesetzes, BGBl. Nr. 142/1969), Job Coaching und 
Clearing sowie anderer Unterstützungsstrukturen, insbesondere 
Persönliche Assistenz am Arbeitsplatz und Beratungsleistungen für 
Unternehmen;

981 der B
eilagen X

X
IV

. G
P - R

egierungsvorlage - T
extgegenüberstellung

255 von 617



256 von 617 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

§ 6 Abs. 2 lit. g: § 6 Abs. 2 lit. g: 
 g) zur Gründung einer den Lebensunterhalt sichernden selbständigen 

Erwerbstätigkeit bis zur Höhe des dreihundertfachen Betrages der 
Ausgleichstaxe (§ 9 Abs. 2). 

 g) zur Gründung einer den Lebensunterhalt sichernden selbständigen 
Erwerbstätigkeit sowie zur pauschalen Abgeltung eines im laufenden 
Betrieb entstehenden behinderungsbedingten Mehraufwandes des 
behinderten Unternehmers.

§ 8 Abs. 2: § 8 Abs. 2: 
(2) Die Kündigung eines begünstigten Behinderten (§ 2) darf von einem 

Dienstgeber erst dann ausgesprochen werden, wenn der Behindertenausschuss 
(§ 12) nach Anhörung des Betriebsrates oder der Personalvertretung im Sinne des 
Bundes-Personalvertretungsgesetzes bzw. der entsprechenden landesgesetzlichen 
Vorschriften sowie nach Anhörung des zur Durchführung des 
Landes-Behindertengesetzes jeweils zuständigen Amtes der Landesregierung 
zugestimmt hat; dem Dienstnehmer kommt in diesem Verfahren Parteistellung 
zu. Eine Kündigung ohne vorherige Zustimmung des Behindertenausschusses ist 
rechtsunwirksam, wenn dieser nicht in besonderen Ausnahmefällen nachträglich 
die Zustimmung erteilt. 

(2) Die Kündigung eines begünstigten Behinderten (§ 2) darf von einem 
Dienstgeber erst dann ausgesprochen werden, wenn der Behindertenausschuss 
(§ 12) nach Anhörung des Betriebsrates, der Behindertenvertrauensperson 
(Stellvertreter) oder der Personalvertretung im Sinne des Bundes-
Personalvertretungsgesetzes bzw. der entsprechenden landesgesetzlichen 
Vorschriften zugestimmt hat; dem Dienstnehmer kommt in diesem Verfahren 
Parteistellung zu. Eine Kündigung ohne vorherige Zustimmung des 
Behindertenausschusses ist rechtsunwirksam, wenn nicht in Ausnahmefällen 
nachträglich die Zustimmung erteilt wird. Diese Zustimmung ist nicht zu erteilen, 
wenn die Zugehörigkeit zum Personenkreis der begünstigten Behinderten die 
Folge eines Arbeitsunfalles gemäß § 175f des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes (ASVG), BGBl. Nr. 189/1955 ist. Ein Ausnahmefall, 
der die Zustimmung zu einer bereits ausgesprochenen Kündigung rechtfertigt, ist 
dann gegeben, wenn dem Dienstgeber zum Zeitpunkt des Ausspruches der 
Kündigung nicht bekannt war und auch nicht bekannt sein musste, dass der 
Dienstnehmer dem Personenkreis der begünstigten Behinderten im Sinne des § 2 
angehört. Abs. 4 und 4a sind anzuwenden.

§ 8 Abs. 6 lit. b: § 8 Abs. 6 lit. b: 
 b) wenn das Dienstverhältnis zum Zeitpunkt des Ausspruches der 

Kündigung noch nicht länger als sechs Monate bestanden hat, es sei 
denn, die Feststellung der Begünstigteneigenschaft erfolgt innerhalb 
dieses Zeitraumes infolge eines Arbeitsunfalles im Sinne des § 14 
Abs. 1 lit. b oder es erfolgt ein Arbeitsplatzwechsel innerhalb eines 
Konzerns. 

 b) wenn das Dienstverhältnis zum Zeitpunkt des Ausspruches der 
Kündigung noch nicht länger als vier Jahre bestanden hat, es sei denn die 
Feststellung der Begünstigteneigenschaft erfolgt innerhalb dieses 
Zeitraumes, wobei während der ersten sechs Monate nur die Feststellung 
der Begünstigteneigenschaft infolge eines Arbeitsunfalles diese 
Rechtsfolge auslöst, oder es erfolgt ein Arbeitsplatzwechsel innerhalb 
eines Konzerns.
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§ 9 Abs. 2: § 9 Abs. 2: 
(2) Die Ausgleichstaxe beträgt für jede einzelne Person, die zu beschäftigen 

wäre, ab 1. Juli 2001 monatlich 2 700 S (196,22 €). Dieser Betrag ist ab 1. Jänner 
2004 und in der Folge mit Wirkung vom 1. Jänner eines jeden Jahres mit dem für 
den Bereich des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes festgesetzten 
Anpassungsfaktor zu vervielfachen. Der vervielfachte Betrag ist auf den nächsten 
vollen Eurobetrag zu runden, dabei sind Beträge unter 50 Cent zu vernachlässigen 
und Beträge von 50 Cent an auf einen vollen Euro zu ergänzen. Der gerundete 
Betrag ist der folgenden Anpassung zugrundezulegen. Der Bundesminister für 
Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz hat die jeweilige Höhe der 
Ausgleichstaxe mit Verordnung festzustellen. Diese Verordnung kann auch 
rückwirkend in Kraft gesetzt werden. 

(2) Die Ausgleichstaxe beträgt für jede einzelne Person, die zu beschäftigen 
wäre, ab 1. Jänner 2011 monatlich 226 Euro. Abweichend davon beträgt die 
Ausgleichstaxe für Dienstgeber, die 100 oder mehr Dienstnehmer beschäftigen, 
für jede Person, die zu beschäftigen wäre, ab 1. Jänner 2011 monatlich 316 Euro 
und für Dienstgeber, die 400 oder mehr Dienstnehmer beschäftigen, für jede 
Person, die zu beschäftigen wäre, ab 1. Jänner 2011 monatlich 336 Euro. Diese 
Beträge sind ab 1. Jänner 2012 und in der Folge mit Wirkung vom 1. Jänner eines 
jeden Jahres mit dem für den Bereich des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes festgesetzten Anpassungsfaktor zu vervielfachen. 
Die vervielfachten Beträge sind auf den nächsten vollen Eurobetrag zu runden, 
dabei sind Beträge unter 50 Cent zu vernachlässigen und Beträge von 50 Cent an 
auf einen vollen Euro zu ergänzen. Die gerundeten Beträge sind der folgenden 
Anpassung zugrunde zu legen. Der Bundesminister für Arbeit, Soziales und 
Konsumentenschutz hat die jeweilige Höhe der Ausgleichstaxe mit Verordnung 
festzustellen. Diese Verordnung kann auch rückwirkend in Kraft gesetzt werden. 

§ 9a Abs. 1: § 9a Abs. 1: 
(1) Dienstgeber erhalten aus Mitteln des Ausgleichstaxfonds (§ 10) für jeden 

beschäftigten, in Ausbildung stehenden begünstigten Behinderten (§ 2 Abs. 3) 
eine Prämie in Höhe der nach § 9 Abs. 2 festgesetzten Ausgleichstaxe. 

(1) Dienstgeber erhalten aus Mitteln des Ausgleichstaxfonds (§ 10) für jeden 
beschäftigten, in Ausbildung stehenden begünstigten Behinderten (§ 2 Abs. 3) 
eine Prämie in Höhe der nach § 9 Abs. 2 1. Satz festgesetzten Ausgleichstaxe. 

§ 10a Abs. 1 lit. a: § 10a Abs. 1 lit. a: 
 a) Zwecke der Fürsorge für die im Sinne dieses Bundesgesetzes 

begünstigten Behinderten (§ 2 Abs. 1 und 3) und die in den Abs. 2, 3 
und 3a angeführten Behinderten; für alle diese Personen jedoch nur 
dann, wenn sie ihren dauernden Aufenthalt im Bundesgebiet haben; 

 a) Zwecke der beruflichen Eingliederung für die im Sinne dieses 
Bundesgesetzes begünstigten Behinderten (§ 2 Abs. 1 und 3) und die 
in den Abs. 2, 3 und 3a angeführten Behinderten; für alle diese 
Personen jedoch nur dann, wenn sie ihren dauernden Aufenthalt im 
Bundesgebiet haben oder im Bundesgebiet dauerhaft einer 
Erwerbstätigkeit nachgehen;

§ 10a Abs. 1 lit. j: § 10a Abs. 1 lit. j: 
 j) die Gewährung von Zuschüssen und Darlehen für von Betrieben 

durchgeführte investive Maßnahmen die der Verbesserung der 
Zugänglichkeit für Menschen mit Behinderungen dienen. 

 j) nach Maßgabe von für solche Zwecke zur Verfügung stehenden 
Mitteln die Gewährung von Zuschüssen und Darlehen für von 
Betrieben durchgeführte investive Maßnahmen, die der Verbesserung 
der Zugänglichkeit für Menschen mit Behinderungen dienen.
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§ 10a Abs. 3a: § 10a Abs. 3a: 
(3a) Behinderten, die nicht österreichische Staatsbürger, Staatsbürger von 

Vertragsparteien des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder 
Flüchtlinge (§ 2 Abs. 1) sind, können die im Abs. 1 lit. a, c, d, h und i 
aufgezählten Hilfen gewährt werden, wenn der Grad ihrer Behinderung 
mindestens 50 vH beträgt, sie ihren dauernden Aufenthalt im Bundesgebiet haben 
und sie ohne diese Hilfsmaßnahmen einen Arbeitsplatz nicht erlangen oder 
beibehalten können.

(3a) Behinderten, die nicht unter § 2 Abs. 1 fallen, können die im Abs. 1 
lit. a, c, d, h und i aufgezählten Hilfen gewährt werden, wenn der Grad ihrer 
Behinderung mindestens 50 vH beträgt, sie ihren dauernden Aufenthalt im 
Bundesgebiet haben oder im Bundesgebiet dauerhaft einer Erwerbstätigkeit 
nachgehen und sie ohne diese Hilfsmaßnahmen einen Arbeitsplatz nicht erlangen 
oder beibehalten können. 

§ 12 Abs. 1: § 12 Abs. 1: 
(1) Bei jeder Landesstelle des Bundesamtes für Soziales und 

Behindertenwesen wird ein Behindertenausschuss errichtet, der in den von 
diesem Bundesgesetz bestimmten Fällen zu entscheiden (§ 8) oder Stellung zu 
nehmen (§ 8a) hat. 

(1) Bei jeder Landesstelle des Bundesamtes für Soziales und 
Behindertenwesen wird ein Behindertenausschuss errichtet, der in den von 
diesem Bundesgesetz bestimmten Fällen zu entscheiden (§ 8) oder Stellung zu 
nehmen (§ 8a) hat. Der Dienstgeber ist verpflichtet, vor Einleitung eines 
Kündigungsverfahrens gemäß § 8 dieses Bundesgesetzes den Betriebsrat bzw. die 
Personalvertretung und die Behindertenvertrauensperson zu verständigen, der/die 
innerhalb einer Woche hiezu Stellung nehmen kann. Hat die 
Behindertenvertrauensperson dem Dienstgeber die Betrauung eines Stellvertreters 
mit der Wahrnehmung des Anhörungsrechts im Sinne dieser Bestimmung 
mitgeteilt, so hat der Dienstgeber diesen Stellvertreter zu verständigen. Das 
Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen hat Vorsorge zu treffen, dass vor 
Durchführung eines Verfahrens gemäß § 8 BEinstG eine Krisenintervention 
angeboten wird. 

§ 12 Abs. 3: § 12 Abs. 3: 
(3) Der Vorsitzende hat zur Verhandlung des Behindertenausschusses jene 

Vertreter der Dienstnehmer und Dienstgeber beizuziehen, die von der für den 
Verhandlungsfall in Betracht kommenden Interessenvertretung vorgeschlagen 
wurden. Betrifft der Verhandlungsgegenstand Dienstnehmer des Bundes, eines 
Landes oder einer Gemeinde, ist als Dienstgebervertreter im Sinne des Abs. 2 
lit. c ein Vertreter der Dienststelle beizuziehen.

(3) Der Vorsitzende hat zur Verhandlung des Behindertenausschusses jene 
Vertreter der Dienstnehmer und Dienstgeber beizuziehen, die von der für den 
Verhandlungsfall in Betracht kommenden Interessenvertretung vorgeschlagen 
wurden. 

§ 13b Abs. 2: § 13b Abs. 2: 
(2) Für den Vorsitzenden und jeden Beisitzer ist ein Stellvertreter auf die 

gleiche Weise wie jene zu bestellen. 
(2) Für den Vorsitzenden und jeden Beisitzer ist die erforderliche Anzahl 

von Stellvertretern auf die gleiche Weise zu bestellen.
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§ 14 Abs. 8: § 14 Abs. 8: 
(8) Reisekosten, die einem begünstigten Behinderten (§ 2) oder 

Antragwerber auf Feststellung (Abs. 2) oder auf Gewährung von Leistungen aus 
dem Ausgleichstaxfonds (§ 10a Abs. 1 bis 3a) dadurch erwachsen, dass er einer 
Ladung des Bundesamtes für Soziales und Behindertenwesen oder im 
Berufungsverfahren einer Ladung der Bundesberufungskommission oder der 
Berufungskommission (§ 13a) in Durchführung dieses Bundesgesetzes Folge 
leistet, sind in dem im § 49 des Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957, BGBl. 
Nr. 152, angeführten Umfang aus den Mitteln des Ausgleichstaxfonds zu 
ersetzen. Die Reisekostenvergütung gebührt in gleicher Höhe auch Zeugen im 
Verfahren gemäß § 8 Abs. 2 und § 8a, wenn kein gleichartiger Anspruch nach 
einem anderen Bundesgesetz besteht. 

(8) Reisekosten, die einem begünstigten Behinderten (§ 2) oder 
Antragwerber auf Feststellung (Abs. 2) oder auf Gewährung von Leistungen aus 
dem Ausgleichstaxfonds (§ 10a Abs. 1 bis 3a) dadurch erwachsen, dass er einer 
Ladung des Bundesamtes für Soziales und Behindertenwesen oder im 
Berufungsverfahren einer Ladung der Bundesberufungskommission oder der 
Berufungskommission (§ 13a) in Durchführung dieses Bundesgesetzes Folge 
leistet, sind in dem im § 49 des Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957, BGBl. 
Nr. 152, angeführten Umfang aus den Mitteln des Ausgleichstaxfonds zu 
ersetzen. Die Reisekostenvergütung gebührt in gleicher Höhe auch Zeugen im 
Verfahren gemäß § 8 Abs. 2 und § 8a, wenn kein gleichartiger Anspruch nach 
einem anderen Bundesgesetz besteht. Der Ersatz der Reisekosten entfällt, wenn 
die Fahrtstrecke (Straßenkilometer) zwischen Wohnort und dem Ort der 
Untersuchung 50 km (einfache Strecke) nicht übersteigt.

§ 22a (1): § 22a (1):
(1) Sind in einem Betrieb dauernd mindestens fünf begünstigte Behinderte 

(§ 2 Abs. 1 und 3) beschäftigt, so sind von diesen nach Maßgabe der 
nachfolgenden Bestimmungen Behindertenvertrauenspersonen und deren 
Stellvertreter zu wählen, die die Vertrauenspersonen im Falle der Verhinderung 
vertreten. Sind in einem Betrieb dauernd mindestens 15 begünstigte Behinderte 
beschäftigt, so sind für jede Behindertenvertrauensperson zwei Stellvertreter zu 
wählen. 

(1) In jedem Betrieb, in dem dauernd mindestens fünf begünstigte 
Behinderte (§ 2 Abs. 1 und 3) beschäftigt werden, sind folgende Organe zu 
bilden: 
 1. die Behindertenversammlung; 
 2. der Wahlvorstand für die Wahl des Behindertenvertrauensrates; 
 3. der Behindertenvertrauensrat. 

§ 22a (3): § 22a (3):
(3) Wahlberechtigt sind alle begünstigten Behinderten des Betriebes, die am 

Tag der Wahlausschreibung und am Tag der Wahl im Betrieb beschäftigt sind. 
Heimarbeiter, die begünstigte Behinderte sind, nur dann, wenn sie im Sinne des 
§ 27 Heimarbeitsgesetz 1960, BGBl. Nr. 105/1961, regelmäßig beschäftigt 
werden. 

(3) Wahlberechtigt sind alle begünstigten Behinderten des Betriebes, die am 
Tag der Wahlausschreibung und am Tag der Wahl im Betrieb beschäftigt sind. 

§ 22a (4): § 22a (4):
(4) Wählbar sind alle begünstigten Behinderten des Betriebes, die am Tag 

der Wahl seit mindestens sechs Monaten im Betrieb beschäftigt sind, das 
19. Lebensjahr vollendet haben und abgesehen vom Erfordernis der 

(4) Wählbar sind alle begünstigten Behinderten des Betriebes, die am Tag 
der Wahl seit mindestens sechs Monaten im Betrieb beschäftigt sind und das 
18. Lebensjahr vollendet haben.
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österreichischen Staatsbürgerschaft die Voraussetzungen für das Wahlrecht zum 
Nationalrat erfüllen.

§ 22a (7) erster und zweiter Satz: § 22a (7) erster und zweiter Satz:
Die Behindertenvertrauensperson ist berufen, die wirtschaftlichen, sozialen, 
gesundheitlichen und kulturellen Interessen der begünstigten Behinderten im 
Einvernehmen mit dem Betriebsrat wahrzunehmen. § 39 des 
Arbeitsverfassungsgesetzes ist sinngemäß anzuwenden. 

Die Behindertenvertrauensperson (Stellvertreter) ist berufen, die wirtschaftlichen, 
sozialen, gesundheitlichen und kulturellen Interessen der begünstigten 
Behinderten im Einvernehmen mit dem Betriebsrat wahrzunehmen. Die 
Behindertenvertrauensperson ist befugt, einmal jährlich eine Versammlung aller 
begünstigten Behinderten des Betriebes einzuberufen. Hat die 
Behindertenvertrauensperson einen Stellvertreter mit dieser Aufgabe betraut, so 
hat dieser die Einberufung vorzunehmen.

§ 22a (8) und (9): § 22a (8) und (9):
(8) Die Behindertenvertrauensperson (Stellvertreter) ist insbesondere 

berufen 
 a) auf die Anwendung der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 

hinzuwirken und darüber zu wachen, dass die Vorschriften, die für das 
Arbeitsverhältnis begünstigter Behinderter gelten, eingehalten werden;

 b) über wahrgenommene Mängel dem Betriebsrat, dem Betriebsinhaber 
und erforderlichenfalls den zum Schutz der Arbeitnehmer 
geschaffenen Stellen Mitteilung zu machen und auf die Beseitigung 
dieser Mängel hinzuwirken; 

 c) Vorschläge in Fragen der Beschäftigung, der Aus- und Weiterbildung 
zu erstatten und auf die besonderen Bedürfnisse von behinderten 
Arbeitnehmern hinzuweisen; 

 d) an den Sitzungen des Betriebsrates mit beratender Stimme 
teilzunehmen. 

(9) Der Betriebsinhaber ist verpflichtet, mit der Behindertenvertrauensperson 
zu beraten und die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Auskünfte zu 
erteilen. 

(8) Die Behindertenvertrauensperson (Stellvertreter) ist insbesondere 
berufen, 
 a) auf die Anwendung der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 

hinzuwirken und darüber zu wachen, dass die Vorschriften, die für das 
Arbeitsverhältnis begünstigter Behinderter gelten, eingehalten werden; 

 b) über wahrgenommene Mängel dem Betriebsrat, dem Betriebsinhaber 
und erforderlichenfalls den zum Schutz der Arbeitnehmer 
geschaffenen Stellen Mitteilung zu machen und auf die Beseitigung 
dieser Mängel hinzuwirken; 

 c) Vorschläge in Fragen der Beschäftigung, der Aus- und Weiterbildung, 
beruflicher und medizinischer Rehabilitationsmaßnahmen zu erstatten 
und auf die besonderen Bedürfnisse von behinderten Arbeitnehmern 
hinzuweisen; 

 d) an allen Sitzungen des Betriebsrates und des Betriebsausschusses 
sowie von Ausschüssen des Betriebsrates nach § 69 Abs. 4 ArbVG 
mit beratender Stimme teilzunehmen, es sei denn ein Stellvertreter 
wurde mit der Wahrnehmung dieser Aufgabe betraut. 

(9) Der Betriebsinhaber ist verpflichtet, mit der Behindertenvertrauensperson 
(Stellvertreter) zu beraten und die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen 
Auskünfte zu erteilen, insbesondere hat er die Behindertenvertrauensperson über 
substanzielle, das Arbeitsverhältnis betreffende Angelegenheiten wie Beginn, 
Ende und Veränderung von Arbeitsverhältnissen behinderter Arbeitnehmer, über 
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Arbeitsunfälle sowie über Krankmeldungen von mehr als sechs Wochen pro 
Kalenderjahr zu informieren.

§ 22a (10): § 22a (10): 
(10) Auf die persönlichen Rechte und Pflichten der 

Behindertenvertrauensperson sind die Bestimmungen des 4. Hauptstückes des II. 
Teiles des Arbeitsverfassungsgesetzes bzw. die in Ausführung der §§ 218 bis 225 
des Landarbeitsgesetzes 1984, BGBl. Nr. 287, ergangenen landesrechtlichen 
Vorschriften sinngemäß anzuwenden; die darin enthaltenen Bestimmungen über 
die Ersatzmitglieder des Betriebsrates gelten sinngemäß auch für die persönlichen 
Rechte und Pflichten des Stellvertreters der Behindertenvertrauensperson.

(10) Auf die persönlichen Rechte und Pflichten der 
Behindertenvertrauensperson (Stellvertreter) sind die Bestimmungen des 4. 
Hauptstückes des II. Teiles des Arbeitsverfassungsgesetzes bzw. die in 
Ausführung der §§ 218 bis 225 des Landarbeitsgesetzes 1984, BGBl. Nr. 287, 
ergangenen landesrechtlichen Vorschriften sinngemäß anzuwenden. 

§ 22a (11): § 22a (11): 
(11) Besteht in einem Unternehmen ein Zentralbetriebsrat nach § 80 des 

Arbeitsverfassungsgesetzes, so sind von den Behindertenvertrauenspersonen und 
den Stellvertretern aus ihrer Mitte mit einfacher Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen eine Zentralbehindertenvertrauensperson und ein Stellvertreter zu 
wählen. Die Wahl ist gültig, wenn zumindest die Hälfte der Wahlberechtigten 
anwesend ist. Wurde im Unternehmen nur eine Behindertenvertrauensperson und 
ein Stellvertreter gewählt, so üben diese auch die Funktion der 
Zentralbehindertenvertrauensperson und des Stellvertreters aus. § 57 des 
Arbeitsverfassungsgesetzes ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass das Ergebnis 
der Wahl der Zentralbehindertenvertrauensperson und des Stellvertreters auch 
dem Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen bekannt zu geben ist. Die 
Zentralbehindertenvertrauensperson ist berufen, im Zentralbetriebsrat unter 
Beachtung der Abs. 7 und 8 die Interessen der begünstigten Behinderten 
wahrzunehmen. Der Zentralbetriebsrat ist verpflichtet, der 
Zentralbehindertenvertrauensperson bei der Wahrnehmung der besonderen 
Belange der begünstigten Behinderten beizustehen und die erforderlichen 
Auskünfte zu erteilen. Die Zentralbehindertenvertrauensperson ist befugt, 
höchstens zweimal jährlich eine Versammlung aller 
Behindertenvertrauenspersonen des Unternehmens einzuberufen, um über ihre 
Tätigkeit zu berichten und Angelegenheiten, die für die begünstigten Behinderten 
des Unternehmens von Bedeutung sind, zu erörtern.

(11) Besteht in einem Unternehmen ein Zentralbetriebsrat nach § 80 des 
Arbeitsverfassungsgesetzes, so sind von den Behindertenvertrauenspersonen und 
den Stellvertretern aus ihrer Mitte mit einfacher Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen eine Zentralbehindertenvertrauensperson und ein Stellvertreter zu 
wählen. Die Wahl ist gültig, wenn zumindest die Hälfte der Wahlberechtigten 
anwesend ist. Wurde im Unternehmen nur eine Behindertenvertrauensperson und 
ein Stellvertreter gewählt, so üben diese auch die Funktion der 
Zentralbehindertenvertrauensperson und des Stellvertreters aus. § 57 des 
Arbeitsverfassungsgesetzes ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass das Ergebnis 
der Wahl der Zentralbehindertenvertrauensperson und des Stellvertreters auch 
dem Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen bekannt zu geben ist. Die 
Zentralbehindertenvertrauensperson (Stellvertreter) ist berufen, im 
Zentralbetriebsrat unter Beachtung der Abs. 7 und 8 die Interessen der 
begünstigten Behinderten wahrzunehmen. Der Zentralbetriebsrat ist verpflichtet, 
der Zentralbehindertenvertrauensperson (Stellvertreter) bei der Wahrnehmung der 
besonderen Belange der begünstigten Behinderten beizustehen und die 
erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Die Zentralbehindertenvertrauensperson 
(Stellvertreter) ist befugt, höchstens zweimal jährlich eine Versammlung aller 
Behindertenvertrauenspersonen des Unternehmens einzuberufen, um über ihre 
Tätigkeit zu berichten und Angelegenheiten, die für die begünstigten Behinderten 
des Unternehmens von Bedeutung sind, zu erörtern.
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§ 22a (13): § 22a (13): 
(13) Besteht in einem Konzern eine Konzernvertretung nach § 88a des 

Arbeitsverfassungsgesetzes, so sind von den 
Zentralbehindertenvertrauenspersonen und deren Stellvertretern aus ihrer Mitte 
mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen eine 
Konzernbehindertenvertrauensperson und ein Stellvertreter zu wählen. Ist in 
einem Konzernunternehmen eine Zentralbehindertenvertrauensperson nicht zu 
wählen, so nehmen an der Wahl der Konzernbehindertenvertrauensperson die 
Behindertenvertrauenspersonen und deren Stellvertreter teil. Die Wahl ist gültig, 
wenn zumindest die Hälfte der Wahlberechtigten anwesend ist. Wurde im 
Konzern nur eine Zentralbehindertenvertrauensperson und ein Stellvertreter 
gewählt, so üben diese auch die Funktion der 
Konzernbehindertenvertrauensperson und des Stellvertreters aus. § 57 des 
Arbeitsverfassungsgesetzes ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass das Ergebnis 
der Wahl der Konzernbehindertenvertrauensperson und des Stellvertreters auch 
dem Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen bekannt zu geben ist. Die 
Konzernbehindertenvertrauensperson ist berufen, in der Konzernvertretung unter 
Beachtung der Abs. 7 und 8 die Interessen der begünstigten Behinderten 
wahrzunehmen. Die Konzernvertretung ist verpflichtet, der 
Konzernbehindertenvertrauensperson bei der Wahrnehmung der besonderen 
Belange der begünstigten Behinderten beizustehen und die erforderlichen 
Auskünfte zu erteilen. Die Konzernbehindertenvertrauensperson ist befugt, 
höchstens zweimal jährlich eine Versammlung aller 
Zentralbehindertenvertrauenspersonen des Konzerns einzuberufen, um über ihre 
Tätigkeit zu berichten und Angelegenheiten, die für die begünstigten Behinderten 
des Konzerns von Bedeutung sind, zu erörtern.

(13) Besteht in einem Konzern eine Konzernvertretung nach § 88a des 
Arbeitsverfassungsgesetzes, so sind von den 
Zentralbehindertenvertrauenspersonen und deren Stellvertretern aus ihrer Mitte 
mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen eine 
Konzernbehindertenvertrauensperson und ein Stellvertreter zu wählen. Ist in 
einem Konzernunternehmen eine Zentralbehindertenvertrauensperson nicht zu 
wählen, so nehmen an der Wahl der Konzernbehindertenvertrauensperson die 
Behindertenvertrauenspersonen und deren Stellvertreter teil. Die Wahl ist gültig, 
wenn zumindest die Hälfte der Wahlberechtigten anwesend ist. Wurde im 
Konzern nur eine Zentralbehindertenvertrauensperson und ein Stellvertreter 
gewählt, so üben diese auch die Funktion der 
Konzernbehindertenvertrauensperson und des Stellvertreters aus. § 57 des 
Arbeitsverfassungsgesetzes ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass das Ergebnis 
der Wahl der Konzernbehindertenvertrauensperson und des Stellvertreters auch 
dem Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen bekannt zu geben ist. Die 
Konzernbehindertenvertrauensperson (Stellvertreter) ist berufen, in der 
Konzernvertretung unter Beachtung der Abs. 7 und 8 die Interessen der 
begünstigten Behinderten wahrzunehmen. Die Konzernvertretung ist verpflichtet, 
der Konzernbehindertenvertrauensperson (Stellvertreter) bei der Wahrnehmung 
der besonderen Belange der begünstigten Behinderten beizustehen und die 
erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Die Konzernbehindertenvertrauensperson 
(Stellvertreter) ist befugt, höchstens zweimal jährlich eine Versammlung aller 
Zentralbehindertenvertrauenspersonen des Konzerns einzuberufen, um über ihre 
Tätigkeit zu berichten und Angelegenheiten, die für die begünstigten Behinderten 
des Konzerns von Bedeutung sind, zu erörtern.

§ 22a (15): § 22a (15): 
(15) Die den Behindertenvertrauenspersonen (Abs. 1, 11 und 13) in 

Ausübung ihrer Tätigkeit erwachsenen Barauslagen sind, sofern kein Ersatz auf 
Grund anderer Rechtsvorschriften geleistet werden kann, aus Mitteln des 
Ausgleichstaxfonds zu ersetzen. Das Bundesamt für Soziales und 
Behindertenwesen hat die Barauslagen nach Maßgabe der vom Bundesminister 
für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz zu erlassenden Richtlinien zu 
erstatten. 

(15) Der Behindertenvertrauensperson (Stellvertreter) sind zur 
ordnungsgemäßen Erfüllung ihrer Aufgaben Räumlichkeiten, Kanzlei- und 
Geschäftserfordernisse sowie sonstige Sacherfordernisse in einem der Größe des 
Betriebes und den Bedürfnissen der Behindertenvertrauensperson (Stellvertreter) 
angemessenen Ausmaß vom Betriebsinhaber unentgeltlich zur Verfügung zu 
stellen. Desgleichen hat der Betriebsinhaber unentgeltlich für die Instandhaltung 
der bereitgestellten Räumlichkeiten und Gegenstände zu sorgen. Die den 

981 der B
eilagen X

X
IV

. G
P - R

egierungsvorlage - T
extgegenüberstellung

262 von 617



263 von 617 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Behindertenvertrauenspersonen (Abs. 1, 11 und 13) in Ausübung ihrer Tätigkeit 
erwachsenen Barauslagen sind, sofern kein Ersatz auf Grund anderer 
Rechtsvorschriften geleistet werden kann, aus Mitteln des Ausgleichstaxfonds zu 
ersetzen. Das Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen hat die Barauslagen 
nach Maßgabe der vom Bundesminister für Arbeit, Soziales und 
Konsumentenschutz zu erlassenden Richtlinien zu erstatten.

§ 22b: § 22b:
§ 22b. Für die Dienststellen des Bundes, der Länder und Gemeinden, die 

nicht unter die Bestimmungen des Arbeitsverfassungsgesetzes fallen, gelten 
sinngemäß die Bestimmungen des § 22a unter Zugrundelegung der gesetzlichen 
Vorschriften über die Personalvertretung. 

§ 22b. Für die Dienststellen des Bundes, der Länder und Gemeinden, die 
nicht unter die Bestimmungen des Arbeitsverfassungsgesetzes fallen, gelten unter 
Zugrundelegung der gesetzlichen Vorschriften über die Personalvertretung die 
Bestimmungen des § 22a mit der Maßgabe, dass die Tätigkeitsdauer fünf Jahre 
beträgt.

 § 25 Abs. 15: 
 (15) § 2 Abs. 1 bis 3, § 6 Abs. 2 lit. d und g, § 8 Abs. 2 und Abs. 6 lit. b, § 9 

Abs. 2, § 9a Abs. 1, § 10a Abs. 1 lit. a und j, § 10a Abs. 3a, § 12 Abs. 1 und 3, 
§ 13b Abs. 2, § 14 Abs. 8, § 22a Abs. 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13 und 15, § 22b, 
§ 25a sowie § 27 Abs. 8 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I 
Nr. xxx/2010, treten mit 1. Jänner 2011 in Kraft.

§ 25a: § 25a:
§ 25a. Durch die Bestimmungen der §§ 6 Abs. 1a, 7a bis 7r sowie 24a bis 

24f dieses Bundesgesetzes wird die Richtlinie 2000/78/EG des Rates vom 
27. November 2000 zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die 
Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf, ABl. 
Nr. L 303, für den Bereich der Menschen mit Behinderungen im Rahmen der 
Gesetzgebungskompetenz des Bundes umgesetzt. 

§ 25a. (1) Durch die Bestimmungen der §§ 6 Abs. 1a, 7a bis 7r sowie 24a 
bis 24f dieses Bundesgesetzes wird die Richtlinie 2000/78/EG des Rates vom 
27. November 2000 zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die 
Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf, ABl. 
Nr. L 303, für den Bereich der Menschen mit Behinderungen im Rahmen der 
Gesetzgebungskompetenz des Bundes umgesetzt. 

(2) Durch die Bestimmungen des § 2 Abs. 1 Z 1, 3 und 4 wird die Richtlinie 
2003/109/EG des Rates vom 25. November 2003 betreffend die Rechtsstellung 
der langfristig aufenthaltsberechtigten Drittstaatsangehörigen und die Richtlinie 
2004/38/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über 
das Recht der Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen umgesetzt. 

 § 27 Abs. 8: 
 (8) § 8 Abs. 6 lit. b in der Fassung dieses Bundesgesetzes findet auf jene 
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Dienstverhältnisse Anwendung, die nach dem 31. Dezember 2010 neu begründet 
werden.

Artikel 104 
Änderung des Bundesbehindertengesetzes 

Abschnitt V samt Überschriften:  

Abschnitt V 
Abgeltung der Normverbrauchsabgabe 

Voraussetzungen

 

§ 36. (1) Bei der Lieferung von Kraftfahrzeugen für behinderte Menschen ist 
die Belastung, die sich aus dem Normverbrauchsabgabegesetz 1991, BGBl. 
Nr. 695, ergibt, bei Vorliegen folgender Voraussetzungen auf Antrag vom 
Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen aus dem Unterstützungsfonds für 
Menschen mit Behinderung abzugelten: 
 1. Zulassung des Kraftfahrzeuges für den behinderten Menschen; 
 2. eigene Lenkerberechtigung des behinderten Menschen; von einem 

behinderten Menschen, der keine Lenkerberechtigung erlangen kann, ist 
glaubhaft zu machen, dass das Kraftfahrzeug überwiegend für seine 
persönliche Beförderung benützt wird; 

 3. Nachweis der Unzumutbarkeit der Benützung öffentlicher Verkehrsmittel 
wegen dauernder Gesundheitsschädigung durch 

 - einen Ausweis gemäß § 29b der Straßenverkehrsordnung 1960, 
BGBl. Nr. 159; 

 - die Eintragung einer dauernden starken Gehbehinderung oder der 
Unzumutbarkeit der Benützung öffentlicher Verkehrsmittel wegen 
dauernder Gesundheitsschädigung oder Blindheit im 
Behindertenpass gemäß §§ 40 ff; 

 4. Nachweis über den durch den behinderten Menschen erfolgten Erwerb 
des Kraftfahrzeuges; im Falle eingeschränkter Geschäftsfähigkeit des 
behinderten Menschen ist glaubhaft zu machen, dass das Kraftfahrzeug 
überwiegend für seine persönliche Beförderung benützt wird.
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(2) Gemeinnützigen Vereinen mit Sitz im Bundesgebiet ist auf Antrag die 
Belastung, die sich aus dem Normverbrauchsabgabengesetz 1991 ergibt, 
abzugelten, wenn der Nachweis erbracht wird, dass das Kraftfahrzeug 
überwiegend zur Beförderung von behinderten Menschen verwendet wird. 

(3) Der Berechnung der Belastung ist der Kaufpreis des Kraftfahrzeuges bis 
zu einem Betrag von 20 000 Euro zuzüglich der Kosten für die durch die 
Behinderung notwendige Zusatzausstattung zugrunde zu legen. 

(4) Ein neuerlicher Antrag auf Abgeltung der Normverbrauchsabgabe ist, 
sofern nicht besonders berücksichtigungswürdige Umstände vorliegen, erst nach 
Ablauf von fünf Jahren zulässig. Für die Berechnung dieser Frist sind die Daten 
der Zulassung der Kraftfahrzeuge maßgebend. 

(5) Sofern sich aus der Anwendung des Abs. 1 besondere Härten ergeben, 
kann der Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz auf Antrag 
eine gleichartige Leistung als Ausgleich gewähren. 

Aufwandersatz durch den Bund 
§ 37. Der Aufwand, der dem Fonds für die Abgeltung der Belastung nach 

§ 36 erwächst, ist vom Bund zu ersetzen, wobei bedarfsgerechte Vorschüsse zu 
leisten sind. 

Anträge, Verfahren 
§ 38. (1) Anträge auf Abgeltung der sich aus dem 

Normverbrauchsabgabegesetz 1991 ergebenden Belastung sind unter Anschluss 
der erforderlichen Nachweise beim Bundesamt für Soziales und 
Behindertenwesen einzubringen. 

(2) Auf das Verfahren zur Abgeltung der sich aus dem 
Normverbrauchsabgabegesetz 1991 ergebenden Belastung finden die 
Vorschriften des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991, BGBl. 
Nr. 51, mit der Maßgabe Anwendung, dass die Berufungsfrist sechs Wochen 
beträgt. 

(3) Über Berufungen gegen Bescheide des Bundesamtes für Soziales und 
Behindertenwesen gemäß § 36 entscheidet die Bundesberufungskommission nach 
dem Bundesberufungskommissionsgesetz, BGBl. I Nr. 150/2002. 

Anwendung anderer Bestimmungen 
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§ 39. § 22 Abs. 2 Z 1 und § 30 sind bei Entscheidungen gemäß § 36 
anzuwenden. § 41 Abs. 3 und § 45 Abs. 4 gelten sinngemäß.

§ 9 Abs. 1 Z 8: § 9 Abs. 1 Z 8 und 9: 
 8. der Behindertenanwalt (§ 13b).  8. der Behindertenanwalt (§ 13b), 

9. ein Vertreter des Österreichischen Seniorenrates. 

§ 10 Abs. 1: § 10 Abs. 1: 
§ 10. (1) Die im § 9 Abs. 1 Z 2 bis 7 genannten Mitglieder werden vom 

Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz in den Beirat 
berufen. Das Vorschlagsrecht steht zu: 

§ 10. (1) Die im § 9 Abs. 1 Z 2 bis 7 und Z 9 genannten Mitglieder werden 
vom Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz in den Beirat 
berufen. Das Vorschlagsrecht steht zu: 

§ 45 Abs. 4: § 45 Abs. 4: 
(4) Gegen die Entscheidung der Bundesberufungskommission ist eine 

weitere Berufung unzulässig. Reisekosten, die einem behinderten Menschen 
dadurch erwachsen, dass er im Zusammenhang mit einem Verfahren auf 
Ausstellung eines Behindertenpasses einer Ladung des Bundessozialamtes oder 
der Bundesberufungskommission Folge leistet, sind in dem im § 49 des 
Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957 angeführten Umfang zu ersetzen. 

(4) Gegen die Entscheidung der Bundesberufungskommission ist eine 
weitere Berufung unzulässig. Reisekosten, die einem behinderten Menschen 
dadurch erwachsen, dass er im Zusammenhang mit einem Verfahren auf 
Ausstellung eines Behindertenpasses einer Ladung des Bundessozialamtes oder 
der Bundesberufungskommission Folge leistet, sind in dem im § 49 des 
Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957 angeführten Umfang zu ersetzen. Der 
Ersatz der Reisekosten entfällt, wenn die Fahrtstrecke (Straßenkilometer) 
zwischen Wohnort und dem Ort der Untersuchung 50 km (einfache Strecke) nicht 
übersteigt. 

 § 45 Abs. 13: 
 (13) § 9 Abs. 1, § 10 Abs. 1, § 45 Abs. 4 und § 55 Abs. 6 in der Fassung des 

Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I Nr. xxx/2010, treten mit 1. Jänner 2011 in 
Kraft. Der Abschnitt V samt Überschriften tritt mit Ablauf des 31. Dezember 
2010 außer Kraft. 

 § 55 Abs. 6: 
 (6) Verfahren gemäß § 36, die am 31. Dezember 2010 beim 

Bundessozialamt oder der Bundesberufungskommission anhängig sind, sind nach 
den bis zum 31. Dezember 2010 geltenden Vorschriften zu Ende zu führen.
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Artikel 105 
Änderung des Bundes-Behindertengleichstellungsgesetzes 

§ 8 Abs. 2: § 8 Abs. 2: 
(2) Der Bund verpflichtet sich, die geeigneten und konkret erforderlichen 

Maßnahmen zu ergreifen, um Menschen mit Behinderungen den Zugang zu 
seinen Leistungen und Angeboten zu ermöglichen. Insbesondere hat er bis zum 
31. Dezember 2006 nach Anhörung der Österreichischen Arbeitsgemeinschaft für 
Rehabilitation einen Plan zum Abbau baulicher Barrieren für die von ihm 
genutzten Gebäude zu erstellen und die etappenweise Umsetzung vorzusehen 
(Etappenplan Bundesbauten). 

(2) Der Bund verpflichtet sich, die geeigneten und konkret erforderlichen 
Maßnahmen zu ergreifen, um Menschen mit Behinderungen den Zugang zu 
seinen Leistungen und Angeboten zu ermöglichen. Insbesondere hat er bis zum 
31. Dezember 2006 nach Anhörung der Österreichischen Arbeitsgemeinschaft für 
Rehabilitation einen Plan zum Abbau baulicher Barrieren für die von ihm 
genutzten Gebäude zu erstellen und die etappenweise Umsetzung vorzusehen 
(Etappenplan Bundesbauten). Alle Bundesministerien, der Präsident bzw. die 
Präsidentin des Verfassungsgerichtshofes, des Verwaltungsgerichtshofes, des 
Rechnungshofes, des Nationalrates und des Bundesrates sowie die 
Volksanwaltschaft haben den für ihren Zuständigkeitsbereich bis 31. Dezember 
2010 erstellten Teiletappenplan auf ihrer Homepage kundzumachen. Wenn der 
Teiletappenplan kundgemacht ist, liegt eine mittelbare Diskriminierung im Sinne 
des § 5 Abs. 2 wegen baulicher Barrieren in vom Bund genutzten Gebäuden nur 
vor, soweit die Beseitigung der Barrieren in diesem Teiletappenplan vorgesehen 
ist und bis zum 31. Dezember 2019 noch nicht umgesetzt wurde. 

 § 19 Abs. 1c: 
 (1c) § 8 Abs. 2 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I 

Nr. xxx/2010, tritt mit 1. Jänner 2011 in Kraft.

Artikel 106 
Änderung des Bundessozialamtsgesetzes 

§ 3: § 3: 
§ 3. (1) Die Leitung des Bundesamtes für Soziales und Behindertenwesen 

obliegt dem Amtsleiter/der Amtsleiterin, die Leitung der Landesstellen jeweils 
einem Landesstellenleiter/einer Landesstellenleiterin. 

(2) Die Funktion der Amtsleitung wird durch die befristete Betrauung einer 
Person für einen Zeitraum von fünf Jahren besetzt; neuerliche befristete 
Betrauungen sind zulässig. 

§ 3. (1) Die Leitung des Bundesamtes für Soziales und Behindertenwesen 
obliegt dem Amtsleiter/der Amtsleiterin, die Leitung der Landesstellen jeweils 
einem Landesstellenleiter/einer Landesstellenleiterin. 

(2) Die Funktion der Amtsleitung wird durch die befristete Betrauung einer 
Person für einen Zeitraum von fünf Jahren besetzt; neuerliche befristete 
Betrauungen sind zulässig.

981 der B
eilagen X

X
IV

. G
P - R

egierungsvorlage - T
extgegenüberstellung

267 von 617



268 von 617 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(3) Zwei Landesstellenleiter/Landesstellenleiterinnen sind mit der Funktion 
der Stellvertretung der Amtsleitung zu betrauen.

 

Artikel 107
Änderung des Hausbesorgergesetzes 

§ 7. (1) bis (3) … § 7. (1) bis (3) …
(4) Der Landeshauptmann hat durch Verordnung die Höhe des Entgeltes 

gemäß Abs. 1 für die Dienstleistungen gemäß den §§ 3 und 4 Abs. 1 unter 
vergleichsweiser Heranziehung kollektivvertraglicher Lohnbestimmungen für im 
wesentlichen gleichartige Arbeitsverrichtungen zu regeln. 

(4) Das Bundeseinigungsamt hat auf Antrag einer kollektivvertragsfähigen 
Körperschaft der Arbeitnehmer durch Mindestlohntarif die Höhe des Entgeltes 
gemäß Abs. 1 für die Dienstleistungen gemäß den §§ 3 und 4 Abs. 1 unter 
vergleichsweiser Heranziehung kollektivvertraglicher Lohnbestimmungen für im 
wesentlichen gleichartige Arbeitsverrichtungen zu regeln.

(5) In dieser Verordnung ist festzusetzen, welche Beträge (Entgeltanteile) zu 
bezahlen sind:

(5) In diesem Mindestlohntarif ist festzusetzen, welche Beträge 
(Entgeltanteile) zu bezahlen sind:

 a) bis c) … a) bis c) …
(6) … (6) … 
(7) Ändert der Landeshauptmann durch eine spätere Verordnung die gemäß 

Abs. 5 festgesetzten Beträge ab, so ist das Ausmaß dieser Abänderung überdies 
durch einen auf die abgeänderten Beträge bezogenen Hundertsatz anzugeben.

 

§ 8. Als Ersatz für die Kosten der Beschaffung der zu den 
Reinigungsarbeiten gemäß § 4 Abs. 1 Z 1 lit. a bis d erforderlichen Materialien 
hat der Landeshauptmann durch Verordnung eine angemessene Vergütung 
(Materialkostenersatz) in Form eines monatlichen Zuschlages zu dem Entgelt 
gemäß § 7 Abs. 5 lit. a und b festzusetzen, den der Hauseigentümer an den 
Hausbesorger monatlich im nachhinein zu leisten hat. Dieser Zuschlag ist kein 
Bestandteil des Entgeltes. 

§ 8. Als Ersatz für die Kosten der Beschaffung der zu den Reinigungsarbeiten 
gemäß § 4 Abs. 1 Z 1 lit. a bis d erforderlichen Materialien hat das 
Bundeseinigungsamt auf Antrag einer kollektivvertragsfähigen Körperschaft der 
Arbeitnehmer durch Mindestlohntarif eine angemessene Vergütung 
(Materialkostenersatz) in Form eines monatlichen Zuschlages zu dem Entgelt 
gemäß § 7 Abs. 5 lit. a und b festzusetzen, den der Hauseigentümer an den 
Hausbesorger monatlich im nachhinein zu leisten hat. Dieser Zuschlag ist kein 
Bestandteil des Entgeltes.

§ 10. (1) … § 10. (1) … 
(2) Das Ausmaß des Sperrgeldes ist in angemessener Höhe durch 

Verordnung des Landeshauptmannes unter Bedachtnahme darauf festzusetzen, ob 
die Inanspruchnahme der Dienste des Hausbesorgers vor oder nach Mitternacht 
erfolgt. 

(2) Das Ausmaß des Sperrgeldes ist in angemessener Höhe durch 
Mindestlohntarif des Bundeseinigungsamtes auf Antrag einer 
kollektivvertragsfähigen Körperschaft der Arbeitnehmer unter Bedachtnahme 
darauf festzusetzen, ob die Inanspruchnahme der Dienste des Hausbesorgers vor 
oder nach Mitternacht erfolgt.
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§ 11. Vor Erlassung von Verordnungen gemäß den §§ 7 Abs. 4, 8 und 10 
sind die Interessenvertretungen der Hausbesorger, die Organisationen der 
Hauseigentümer und der auf Grund eines Vertrages mit diesen zur ständigen 
Nutzung von Teilen des Hauses berechtigten Personen (Mieter u. dgl.), sofern 
diesen Organisationen vermöge der Zahl ihrer Mitglieder und des Umfanges ihrer 
Tätigkeit eine maßgebende Bedeutung zukommt, zu hören. Der 
Landeshauptmann hat Vorschläge der gesetzlichen Interessenvertretung der 
Hausbesorger über die gemäß §§ 7 Abs. 4, 8 sowie 10 festzusetzenden Entgelte 
und Zuschläge entgegenzunehmen und hierzu die Stellungnahme der vorstehend 
genannten in Betracht kommenden Interessenvertretungen und Organisationen 
einzuholen.

§ 11. Vor Erlassung von Mindestlohntarifen gemäß den §§ 7 Abs. 4, 8 und 10 
sind die Interessenvertretungen der Hausbesorger, die Organisationen der 
Hauseigentümer und der auf Grund eines Vertrages mit diesen zur ständigen 
Nutzung von Teilen des Hauses berechtigten Personen (Mieter u. dgl.), sofern 
diesen Organisationen vermöge der Zahl ihrer Mitglieder und des Umfanges ihrer 
Tätigkeit eine maßgebende Bedeutung zukommt, zu hören. Der Landeshauptmann 
hat Vorschläge der gesetzlichen Interessenvertretung der Hausbesorger über die 
gemäß §§ 7 Abs. 4, 8 sowie 10 festzusetzenden Entgelte und Zuschläge 
entgegenzunehmen und hierzu die Stellungnahme der vorstehend genannten in 
Betracht kommenden Interessenvertretungen und Organisationen einzuholen. 

§ 12. (1) … § 12. (1) … 
(2) In Ermangelung einer Vereinbarung oder Festsetzung durch 

Mindestlohntarif ist für das Ausmaß der Entlohnung der Ortsgebrauch 
maßgebend. 

(2) In Ermangelung einer Vereinbarung oder Festsetzung durch 
Mindestlohntarif ist für das Ausmaß der Entlohnung der Ortsgebrauch maßgebend. 
Dies gilt auch für das Entgelt nach § 7, den Materialkostenersatz nach § 8 sowie 
das Sperrgeld nach § 10.

§ 14. (1) … § 14. (1) … 
(2) Kur- und Erholungsaufenthalte, Aufenthalte in Heil- und Pflegeanstalten, 

Rehabilitationszentren und Rekonvaleszentenheimen, die aus Gründen der 
Erhaltung, Besserung oder Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit von einem 
Träger der Sozialversicherung, dem Bundesministerium für soziale Verwaltung 
gemäß § 12 Abs. 4 Opferfürsorgegesetz, einem Landesinvalidenamt oder einer 
Landesregierung aufgrund eines Behindertengesetzes auf deren Rechnung 
bewilligt oder angeordnet wurden, sind unbeschadet allfälliger Zuzahlungen 
durch den Versicherten (Beschädigten) der Arbeitsverhinderung gemäß Abs. 1 
gleichzuhalten.

(2) Kur- und Erholungsaufenthalte, Aufenthalte in Heil- und Pflegeanstalten, 
Rehabilitationszentren und Rekonvaleszentenheimen, die aus Gründen der 
Erhaltung, Besserung oder Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit von einem 
Träger der Sozialversicherung, einem Bundessozialamt oder einer Landesregierung 
aufgrund eines Behindertengesetzes auf deren Rechnung bewilligt oder angeordnet 
wurden, sind unbeschadet allfälliger Zuzahlungen durch den Versicherten 
(Beschädigten) der Arbeitsverhinderung gemäß Abs. 1 gleichzuhalten. 

(3) bis (5) … (3) bis (5) …
§ 14a. Die Bestimmungen des § 2 Abs. 3, 5 zweiter Satz und 7, der §§ 3, 4, 

5, 6 und 7 sowie des Abschnittes 2 des Entgeltfortzahlungsgesetzes (EFZG), 
BGBl. Nr. 399/1974, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 44/2000 
sind anzuwenden.

§ 14a. Die Bestimmungen des § 2 Abs. 3, 5 zweiter Satz und 7, der §§ 3, 4, 5, 
6 und 7 sowie des Abschnittes 2 des Entgeltfortzahlungsgesetzes (EFZG), BGBl. 
Nr. 399/1974, sind anzuwenden. 

§ 14b. (1) Für die Dauer der Beschäftigungsverbote gemäß § 3 Abs. 1 und 3 
und des § 5 Abs. 1 des Mutterschutzgesetzes, BGBl. Nr. 221/1979, und eines 

§ 14b. (1) Für die Dauer der Beschäftigungsverbote gemäß § 3 Abs. 1 und 3 
und des § 5 Abs. 1 des Mutterschutzgesetzes, BGBl. Nr. 221/1979, und einer 
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Karenzurlaubes gemäß den §§ 15, 15a, 15b und 15d MSchG und den §§ 2, 5 und 
9 des Eltern-Karenzurlaubsgesetzes (EKUG), BGBl. Nr. 651/1989, entfällt der 
Entgeltanspruch nach §§ 7 und 12 und der Anspruch auf Materialkostenersatz 
gemäß § 8.

Karenz nach dem MSchG oder Väter-Karenzgesetz (VKG), BGBl. Nr. 651/1989, 
entfällt der Entgeltanspruch nach §§ 7 und 12 und der Anspruch auf 
Materialkostenersatz gemäß § 8. 

(2) … (2) … 
§ 17. (1) bis (2) … § 17. (1) bis (2) …
(3) Für die Dauer der Beschäftigungsverbote gemäß §§ 3 bis 5 Abs. 1 

MSchG und des Karenzurlaubes (§§ 15, 15a, 15b und 15d MSchG und §§ 2, 5 
und 9 EKUG), der Freistellung nach § 117 ArbVG und der erweiterten 
Bildungsfreistellung nach § 119 ArbVG hat der Hauseigentümer auf seine Kosten 
für eine Vertretung zu sorgen. Der Anspruch des Hausbesorgers auf Beibehaltung 
der Dienstwohnung bleibt unberührt. Vereinbarungen mit dem Hausbesorger über 
Tätigkeiten, die mit der Dienstwohnung in unmittelbarem Zusammenhang stehen, 
sind für Zeiten des Karenzurlaubes, der Freistellung nach § 117 ArbVG und der 
erweiterten Bildungsfreistellung nach § 119 ArbVG zulässig.

(3) Für die Dauer der Beschäftigungsverbote gemäß §§ 3 bis 5 Abs. 1 MSchG 
und der Karenz nach dem MSchG oder VKG, der Freistellung nach § 117 ArbVG 
und der erweiterten Bildungsfreistellung nach § 119 ArbVG hat der 
Hauseigentümer auf seine Kosten für eine Vertretung zu sorgen. Der Anspruch des 
Hausbesorgers auf Beibehaltung der Dienstwohnung bleibt unberührt. 
Vereinbarungen mit dem Hausbesorger über Tätigkeiten, die mit der 
Dienstwohnung in unmittelbarem Zusammenhang stehen, sind für Zeiten des 
Karenzurlaubes, der Freistellung nach § 117 ArbVG und der erweiterten 
Bildungsfreistellung nach § 119 ArbVG zulässig.

 Verweisungen 
 § 30a. Soweit in diesem Bundesgesetz auf andere Bundesgesetze verwiesen 

wird, sind diese in der jeweils geltenden Fassung anzuwenden.
§ 31. (1) bis (3) … § 31. (1) bis (3) …
(4) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist hinsichtlich der §§ 22 und 

23 mit Ausnahme des Abs. 5 erster Satz und § 24 Abs. 4 der Bundesminister für 
Justiz, im übrigen der Bundesminister für soziale Verwaltung betraut. 

(4) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist hinsichtlich der §§ 22 und 
23 mit Ausnahme des Abs. 5 erster Satz und § 24 Abs. 4 der Bundesminister für 
Justiz, im übrigen der Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz 
betraut.

(5) … (5) … 
 (6) § 7 Abs. 4 und 5, § 8, § 10 Abs. 2, § 11 und § 12 Abs. 2, in der Fassung 

des Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I Nr. xxx/2010, treten mit 1. Juli 2011 in 
Kraft. Gleichzeitig tritt § 7 Abs. 7 außer Kraft.

 (7) Mindestlohntarife nach § 7 Abs. 4, § 8, § 10 Abs. 2 und § 12 Abs. 1, in der 
Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I Nr. xxx/2010, können bereits ab 
dem 1. Juli 2011 erlassen werden. Sie dürfen jedoch frühestens mit dem 1. Jänner 
2012 in Kraft treten.

 (8) Die bestehenden aufgrund des § 7 Abs. 4 bis 7 sowie der §§ 8 und 10 
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Abs. 2 erlassenen Verordnungen der Landeshauptleute treten mit Inkrafttreten jener 
Änderungen der bestehenden Mindestlohntarife des Bundeseinigungsamtes außer 
Kraft, mit denen die Regelung des Entgelts nach § 7, des Materialkostenersatzes 
nach § 8 sowie des Sperrgelds nach § 10 erfolgen.

Artikel 108
Änderung des Arbeitsverfassungsgesetzes 

§ 22. (1) … § 22. (1) … 
(2) Für Arbeitnehmer, die dem Hausbesorgergesetz, BGBl. Nr. 16/1970, in 

der jeweils geltenden Fassung unterliegen, dürfen Mindestentgelte und 
Mindestbeträge für den Ersatz von Auslagen nur insoweit festgesetzt werden, als 
es sich um das anderweitige Entgelt gemäß § 12 des Hausbesorgergesetzes 
handelt. 

 

(3) … (3) … 
§ 264. (1) bis (25) … § 264. (1) bis (25) …
 (26) § 22 Abs. 2 tritt mit 1. Juli 2011 außer Kraft.

Artikel 109
Änderung des Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1977 

§ 18. (1) Das Arbeitslosengeld wird für 20 Wochen gewährt. Es wird für 30 
Wochen gewährt, wenn in den letzten fünf Jahren vor Geltendmachung des 
Anspruches arbeitslosenversicherungspflichtige Beschäftigungen in der Dauer 
von 156 Wochen nachgewiesen werden.

§ 18. (1) Das Arbeitslosengeld wird für 20 Wochen gewährt. Es wird für 30 
Wochen gewährt, wenn in den letzten fünf Jahren vor Geltendmachung des 
Anspruches arbeitslosenversicherungspflichtige Beschäftigungen in der Dauer von 
156 Wochen nachgewiesen werden.

(2) Die Bezugsdauer erhöht sich 
 a) auf 39 Wochen, wenn in den letzten zehn Jahren vor 

Geltendmachung des Anspruches arbeitslosenversicherungspflichtige 
Beschäftigungen von 312 Wochen nachgewiesen werden und der 
Arbeitslose bei Geltendmachung des Anspruches das 40. Lebensjahr 
vollendet hat, 

 b) auf 52 Wochen, wenn in den letzten 15 Jahren vor der 
Geltendmachung des Anspruches arbeitslosenversicherungspflichtige 

(2) Die Bezugsdauer erhöht sich 
 a) auf 39 Wochen, wenn in den letzten zehn Jahren vor Geltendmachung 

des Anspruches arbeitslosenversicherungspflichtige Beschäftigungen 
von 312 Wochen nachgewiesen werden und der Arbeitslose bei 
Geltendmachung des Anspruches das 40. Lebensjahr vollendet hat, 

 b) auf 52 Wochen, wenn in den letzten 15 Jahren vor der 
Geltendmachung des Anspruches arbeitslosenversicherungspflichtige 
Beschäftigungen von 468 Wochen nachgewiesen werden und der 
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Beschäftigungen von 468 Wochen nachgewiesen werden und der 
Arbeitslose bei Geltendmachung des Anspruches das 50. Lebensjahr 
vollendet hat, 

 c) auf 78 Wochen, wenn in den letzten 25 Jahren vor der 
Geltendmachung des Anspruches arbeitslosenversicherungspflichtige 
Beschäftigungen von 780 Wochen nachgewiesen werden und der 
Arbeitslose im Jahr 2000 dem Jahrgang 1940, im Jahr 2001 dem 
Jahrgang 1940 oder 1941 und im Jahr 2002 dem Jahrgang 1940, 1941 
oder 1942 angehört und die Arbeitslose im Jahr 2000 dem Jahrgang 
1945, im Jahr 2001 dem Jahrgang 1945 oder 1946 und im Jahr 2002 
dem Jahrgang 1945, 1946 oder 1947 angehört.

Arbeitslose bei Geltendmachung des Anspruches das 50. Lebensjahr 
vollendet hat, 

 c) auf 78 Wochen nach Absolvierung einer beruflichen Maßnahme der 
Rehabilitation aus der gesetzlichen Sozialversicherung, die nach dem 
31. Dezember 2010 begonnen hat. 

§ 21. (1) Für die Festsetzung des Grundbetrages des Arbeitslosengeldes ist 
bei Geltendmachung bis 30. Juni das Entgelt des vorletzten Kalenderjahres aus 
den beim Hauptverband der Sozialversicherungsträger gespeicherten 
Jahresbeitragsgrundlagen aus arbeitslosenversicherungspflichtigem Entgelt, 
mangels solcher aus anderen für Zwecke der Sozialversicherung gespeicherten 
Jahresbeitragsgrundlagen heranzuziehen. Bei Geltendmachung nach dem 
30. Juni ist das Entgelt des letzten Kalenderjahres heranzuziehen. Liegen die 
nach den vorstehenden Sätzen heranzuziehenden Jahresbeitragsgrundlagen nicht 
vor, so sind jeweils die letzten vorliegenden Jahresbeitragsgrundlagen eines 
vorhergehenden Jahres heranzuziehen. Durch Teilung des Entgelts der 
maßgeblichen Jahresbeitragsgrundlagen durch zwölf ergibt sich das monatliche 
Bruttoeinkommen. Zeiten, in denen der Arbeitslose infolge Erkrankung 
(Schwangerschaft) nicht das volle Entgelt oder wegen Beschäftigungslosigkeit 
kein Entgelt bezogen hat, sowie Zeiten des Bezuges einer 
Lehrlingsentschädigung, wenn es für den Arbeitslosen günstiger ist, bleiben bei 
der Heranziehung der Beitragsgrundlagen außer Betracht. In diesem Fall ist das 
Entgelt durch die Zahl der Versicherungstage zu teilen und mit 30 zu 
vervielfachen. Jahresbeitragsgrundlagen, die einen Zeitraum enthalten, in dem 
Karenz(urlaubs)geld oder Kinderbetreuungsgeld oder ein Kombilohn (§ 34a 
AMSG) bezogen wurde oder die Normalarbeitszeit zum Zwecke der 
Sterbebegleitung eines nahen Verwandten oder der Begleitung eines schwerst 
erkrankten Kindes gemäß § 14a oder § 14b AVRAG oder einer gleichartigen 
Regelung herabgesetzt wurde, bleiben außer Betracht, wenn diese niedriger als 
die sonst heranzuziehenden Jahresbeitragsgrundlagen sind. Sind die 
heranzuziehenden Jahresbeitragsgrundlagen zum Zeitpunkt der Geltendmachung 

§ 21. (1) Für die Festsetzung des Grundbetrages des Arbeitslosengeldes ist 
bei Geltendmachung bis 30. Juni das Entgelt des vorletzten Kalenderjahres aus 
den beim Hauptverband der Sozialversicherungsträger gespeicherten 
Jahresbeitragsgrundlagen aus arbeitslosenversicherungspflichtigem Entgelt, 
mangels solcher aus anderen für Zwecke der Sozialversicherung gespeicherten 
Jahresbeitragsgrundlagen heranzuziehen. Bei Geltendmachung nach dem 30. Juni 
ist das Entgelt des letzten Kalenderjahres heranzuziehen. Liegen die nach den 
vorstehenden Sätzen heranzuziehenden Jahresbeitragsgrundlagen nicht vor, so 
sind jeweils die letzten vorliegenden Jahresbeitragsgrundlagen eines 
vorhergehenden Jahres heranzuziehen. Durch Teilung des Entgelts der 
maßgeblichen Jahresbeitragsgrundlagen durch zwölf ergibt sich das monatliche 
Bruttoeinkommen. Zeiten, in denen der Arbeitslose infolge Erkrankung 
(Schwangerschaft) nicht das volle Entgelt oder wegen Beschäftigungslosigkeit 
kein Entgelt bezogen hat, sowie Zeiten des Bezuges einer 
Lehrlingsentschädigung, wenn es für den Arbeitslosen günstiger ist, bleiben bei 
der Heranziehung der Beitragsgrundlagen außer Betracht. In diesem Fall ist das 
Entgelt durch die Zahl der Versicherungstage zu teilen und mit 30 zu 
vervielfachen. Jahresbeitragsgrundlagen, die einen Zeitraum enthalten, in den eine 
Versicherung gemäß § 1 Abs. 1 lit. e (Entwicklungshelfer) fällt oder in dem 
Karenz(urlaubs)geld oder Kinderbetreuungsgeld oder ein Kombilohn (§ 34a 
AMSG) bezogen wurde oder die Normalarbeitszeit zum Zwecke der 
Sterbebegleitung eines nahen Verwandten oder der Begleitung eines schwerst 
erkrankten Kindes gemäß § 14a oder § 14b AVRAG oder einer gleichartigen 
Regelung herabgesetzt wurde, bleiben außer Betracht, wenn diese niedriger als die 
sonst heranzuziehenden Jahresbeitragsgrundlagen sind. Sind die 
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älter als ein Jahr, so sind diese mit den Aufwertungsfaktoren gemäß § 108 Abs. 4 
ASVG der betreffenden Jahre aufzuwerten. Jahresbeitragsgrundlagen, die Zeiten 
einer gemäß § 1 Abs. 2 lit. e von der Arbeitslosenversicherungspflicht 
ausgenommenen krankenversicherungspflichtigen Erwerbstätigkeit enthalten, 
gelten als Jahresbeitragsgrundlagen aus arbeitslosenversicherungspflichtigem 
Entgelt. Für Personen, die gemäß § 3 versichert waren, sind die entsprechenden 
Jahresbeitragsgrundlagen in der Arbeitslosenversicherung heranzuziehen. Bei 
Zusammentreffen von Jahresbeitragsgrundlagen aus 
arbeitslosenversicherungspflichtigem Entgelt mit Jahresbeitragsgrundlagen auf 
Grund der Versicherung gemäß § 3 sind die Gesamtbeitragsgrundlagen 
heranzuziehen. 

heranzuziehenden Jahresbeitragsgrundlagen zum Zeitpunkt der Geltendmachung 
älter als ein Jahr, so sind diese mit den Aufwertungsfaktoren gemäß § 108 Abs. 4 
ASVG der betreffenden Jahre aufzuwerten. Jahresbeitragsgrundlagen, die Zeiten 
einer gemäß § 1 Abs. 2 lit. e von der Arbeitslosenversicherungspflicht 
ausgenommenen krankenversicherungspflichtigen Erwerbstätigkeit enthalten, 
gelten als Jahresbeitragsgrundlagen aus arbeitslosenversicherungspflichtigem 
Entgelt. Für Personen, die gemäß § 3 versichert waren, sind die entsprechenden 
Jahresbeitragsgrundlagen in der Arbeitslosenversicherung heranzuziehen. Bei 
Zusammentreffen von Jahresbeitragsgrundlagen aus 
arbeitslosenversicherungspflichtigem Entgelt mit Jahresbeitragsgrundlagen auf 
Grund der Versicherung gemäß § 3 sind die Gesamtbeitragsgrundlagen 
heranzuziehen. 

§ 26. (1) bis (6) … § 26. (1) bis (6) …
(7) § 16 (Ruhen des Anspruches) mit Ausnahme des Abs. 1 lit. g 

(Auslandsaufenthalt), § 17 (Beginn des Anspruches), § 19 Abs. 1 erster Satz 
(Fortbezug), § 22 (Ausschluss bei Anspruch auf Alterspension), § 24 
(Berichtigung), § 25 Abs. 1 erster Satz, Abs. 3 mit der Maßgabe, daß die 
Ersatzpflicht auch bei leichter Fahrlässigkeit eintritt, und Abs. 4 bis 8 
(Rückforderung) sowie Artikel III (Verfahren) mit Ausnahme des § 49 
(Kontrollmeldungen), sind mit der Maßgabe, daß an die Stelle des 
Arbeitslosengeldes das Weiterbildungsgeld tritt, anzuwenden. Werden 
Ersatzkräfte aus Verschulden des Arbeitgebers nicht beschäftigt, so hat dieser 
dem Arbeitsmarktservice die dadurch entstehenden Aufwendungen zu ersetzen.

(7) § 16 (Ruhen des Anspruches) mit Ausnahme des Abs. 1 lit. g 
(Auslandsaufenthalt), § 17 (Beginn des Anspruches), § 19 Abs. 1 erster Satz 
(Fortbezug), § 22 (Ausschluss bei Anspruch auf Alterspension), § 24 
(Berichtigung), § 25 Abs. 1, Abs. 3 mit der Maßgabe, dass die Ersatzpflicht auch 
bei leichter Fahrlässigkeit eintritt, und Abs. 4 bis 7 (Rückforderung) sowie 
Artikel III (Verfahren) mit Ausnahme des § 49 (Kontrollmeldungen), sind mit der 
Maßgabe, daß an die Stelle des Arbeitslosengeldes das Weiterbildungsgeld tritt, 
anzuwenden. Werden Ersatzkräfte aus Verschulden des Arbeitgebers nicht 
beschäftigt, so hat dieser dem Arbeitsmarktservice die dadurch entstehenden 
Aufwendungen zu ersetzen.

(8) … (8) … 
§ 27. (1) Ein Arbeitgeber, der ältere ArbeitnehmerInnen beschäftigt, die ihre 

Arbeitszeit verringern, und diesen einen Lohnausgleich gewährt, hat Anspruch 
auf Altersteilzeitgeld.

§ 27. (1) Ein Arbeitgeber, der ältere ArbeitnehmerInnen beschäftigt, die ihre 
Arbeitszeit verringern, und diesen einen Lohnausgleich gewährt, hat Anspruch auf 
Altersteilzeitgeld.

(2) Altersteilzeitgeld gebührt längstens fünf Jahre für Personen, die nach 
spätestens fünf Jahren das Regelpensionsalter vollenden und die

(2) Altersteilzeitgeld gebührt für Personen, die nach spätestens sieben Jahren 
das Regelpensionsalter vollenden und die

 1. bis 4. … 1. bis 4. … 
(3) … (3) … 
(4) Das Altersteilzeitgeld hat dem Arbeitgeber einen Anteil des zusätzlichen 

Aufwandes, der durch einen Lohnausgleich bis zur Höchstbeitragsgrundlage in 
der Höhe von 50 vH des Unterschiedsbetrages zwischen dem im gemäß Abs. 2 

(4) Das Altersteilzeitgeld hat dem Arbeitgeber einen Anteil des zusätzlichen 
Aufwandes, der durch einen Lohnausgleich bis zur Höchstbeitragsgrundlage in 
der Höhe von 50 vH des Unterschiedsbetrages zwischen dem im gemäß Abs. 2 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Z 3 lit. a maßgeblichen Zeitraum vor der Herabsetzung der Normalarbeitszeit 
gebührenden Entgelt und dem der verringerten Arbeitszeit entsprechenden 
Entgelt sowie durch die Entrichtung der Sozialversicherungsbeiträge 
entsprechend der Beitragsgrundlage vor der Herabsetzung der Normalarbeitszeit 
in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen den entsprechend der 
Beitragsgrundlage vor der Herabsetzung der Normalarbeitszeit entrichteten 
Dienstgeber- und Dienstnehmerbeiträgen zur Sozialversicherung (Pensions-, 
Kranken-, Unfall- und Arbeitslosenversicherung einschließlich IESG-Zuschlag) 
und den dem Entgelt (einschließlich Lohnausgleich) entsprechenden 
Dienstgeber- und Dienstnehmerbeiträgen zur Sozialversicherung entsteht, 
abzugelten. Die Abgeltung hat in monatlichen Teilbeträgen gleicher Höhe unter 
anteiliger Berücksichtigung der steuerlich begünstigten Sonderzahlungen zu 
erfolgen. Lohnerhöhungen sind durch Anpassung der monatlichen Teilbeträge zu 
berücksichtigen. Kollektivvertragliche Lohnerhöhungen sind ab 2010 
entsprechend dem Tariflohnindex zu berücksichtigen. Darüber hinausgehende 
Lohnerhöhungen sind nach entsprechender Mitteilung zu berücksichtigen, sofern 
der Unterschied zwischen dem tatsächlichen Lohn und dem der 
Altersteilzeitgeldberechnung zu Grunde gelegten indexierten Lohn mehr als 20 € 
monatlich beträgt. Der abzugeltende Anteil beträgt 90 vH des zusätzlichen 
Aufwandes bei kontinuierlicher Arbeitszeitverkürzung und 55 vH bei 
Blockzeitvereinbarungen. Als kontinuierliche Arbeitszeitzeitvereinbarungen 
gelten Vereinbarungen, wenn die Schwankungen der Arbeitszeit in einem 
Durchrechnungszeitraum von längstens einem Jahr ausgeglichen werden oder 
die Abweichungen jeweils nicht mehr als 20 vH der Normalarbeitszeit betragen 
und insgesamt ausgeglichen werden. Als Blockzeitvereinbarungen gelten 
Vereinbarungen, wenn der Durchrechnungszeitraum mehr als ein Jahr beträgt 
oder die Abweichungen mehr als 20 vH der Normalarbeitszeit betragen. 
Zeiträume einer Kurzarbeit (§ 37b und § 37c AMSG) sind bei der Beurteilung 
der Voraussetzungen für das Altersteilzeitgeld und des Entgeltes entsprechend 
der für den jeweiligen Zeitraum vereinbarten Normalarbeitszeit zu betrachten. 
Wird der Anspruch auf Altersteilzeitgeld erst nach Beginn der 
Altersteilzeitbeschäftigung geltend gemacht, so gebührt das Altersteilzeitgeld 
rückwirkend bis zum Höchstausmaß von drei Monaten.

Z 3 lit. a maßgeblichen Zeitraum vor der Herabsetzung der Normalarbeitszeit 
gebührenden Entgelt und dem der verringerten Arbeitszeit entsprechenden Entgelt 
sowie durch die Entrichtung der Sozialversicherungsbeiträge entsprechend der 
Beitragsgrundlage vor der Herabsetzung der Normalarbeitszeit in Höhe des 
Unterschiedsbetrages zwischen den entsprechend der Beitragsgrundlage vor der 
Herabsetzung der Normalarbeitszeit entrichteten Dienstgeber- und 
Dienstnehmerbeiträgen zur Sozialversicherung (Pensions-, Kranken-, Unfall- und 
Arbeitslosenversicherung einschließlich IESG-Zuschlag) und den dem Entgelt 
(einschließlich Lohnausgleich) entsprechenden Dienstgeber- und 
Dienstnehmerbeiträgen zur Sozialversicherung entsteht, abzugelten. Die 
Abgeltung hat in monatlichen Teilbeträgen gleicher Höhe unter anteiliger 
Berücksichtigung der steuerlich begünstigten Sonderzahlungen zu erfolgen. 
Lohnerhöhungen sind durch Anpassung der monatlichen Teilbeträge zu 
berücksichtigen. Kollektivvertragliche Lohnerhöhungen sind ab 2010 
entsprechend dem Tariflohnindex zu berücksichtigen. Darüber hinausgehende 
Lohnerhöhungen sind nach entsprechender Mitteilung zu berücksichtigen, sofern 
der Unterschied zwischen dem tatsächlichen Lohn und dem der 
Altersteilzeitgeldberechnung zu Grunde gelegten indexierten Lohn mehr als 20 € 
monatlich beträgt. Der abzugeltende Anteil beträgt 90 vH des zusätzlichen 
Aufwandes bei kontinuierlicher Arbeitszeitverkürzung und 50 vH bei 
Blockzeitvereinbarungen. Als kontinuierliche Arbeitszeitzeitvereinbarungen 
gelten Vereinbarungen, wenn die Schwankungen der Arbeitszeit in einem 
Durchrechnungszeitraum von längstens einem Jahr ausgeglichen werden oder die 
Abweichungen jeweils nicht mehr als 20 vH der Normalarbeitszeit betragen und 
insgesamt ausgeglichen werden. Als Blockzeitvereinbarungen gelten 
Vereinbarungen, wenn der Durchrechnungszeitraum mehr als ein Jahr beträgt oder 
die Abweichungen mehr als 20 vH der Normalarbeitszeit betragen. Zeiträume 
einer Kurzarbeit (§ 37b und § 37c AMSG) sind bei der Beurteilung der 
Voraussetzungen für das Altersteilzeitgeld und des Entgeltes entsprechend der für 
den jeweiligen Zeitraum vereinbarten Normalarbeitszeit zu betrachten. Wird der 
Anspruch auf Altersteilzeitgeld erst nach Beginn der Altersteilzeitbeschäftigung 
geltend gemacht, so gebührt das Altersteilzeitgeld rückwirkend bis zum 
Höchstausmaß von drei Monaten.

(5) bis (8) ... (5) bis (8) ...
§ 41. (1) Das Krankengeld gebührt in der Höhe des letzten 

Leistungsbezuges nach diesem Bundesgesetz. Als Wochengeld gebührt ein 
§ 41. (1) Das Krankengeld gebührt in der Höhe des letzten Leistungsbezuges 

nach diesem Bundesgesetz. Als Wochengeld gebührt ein Betrag in der Höhe des 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Betrag in der Höhe des um 80 vH erhöhten Leistungsbezuges nach diesem 
Bundesgesetz, bei Beziehern von Weiterbildungsgeld jedoch in der Höhe, die 
sich gemäß § 162 Abs. 3 und 4 ASVG aus dem Arbeitsverdienst ergibt, der dem 
Bezug von Weiterbildungsgeld vorangeht. Wenn es für die Bezieherinnen einer 
Notstandshilfe günstiger ist, ist das Wochengeld mit der Maßgabe nach § 162 
Abs. 3 ASVG zu berechnen, dass für Zeiten des Bezuges einer Leistung nach 
dem KBGG, diesem Bundesgesetz oder dem Karenzgeldgesetz die jeweils 
bezogene Leistung als Arbeitsverdienst heranzuziehen ist. Die §§ 126 Abs. 1 und 
139 Abs. 3 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes gelten sinngemäß. 

um 80 vH erhöhten Leistungsbezuges nach diesem Bundesgesetz, bei Beziehern 
von Weiterbildungsgeld jedoch in der Höhe, die sich gemäß § 162 Abs. 3 und 4 
ASVG aus dem Arbeitsverdienst ergibt, der dem Bezug von Weiterbildungsgeld 
vorangeht. Wenn es für die Bezieherinnen einer Notstandshilfe günstiger ist, ist 
das Wochengeld mit der Maßgabe nach § 162 Abs. 3 ASVG zu berechnen, dass 
für Zeiten des Bezuges von Kinderbetreuungsgeld das bezogene 
Kinderbetreuungsgeld, höchstens jedoch der nach § 162 Abs. 3a Z 2 ASVG 
maßgebliche Betrag, und für Zeiten des Bezuges einer Leistung nach diesem 
Bundesgesetz die jeweils bezogene Leistung als Arbeitsverdienst heranzuziehen 
ist. Die §§ 126 Abs. 1 und 139 Abs. 3 des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes gelten sinngemäß.

(2) bis (4) ... (2) bis (4) ... 
§ 79. (1) bis (109) … § 79. (1) bis (109) …

 (110) § 18 Abs. 2 lit. c in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2011, 
BGBl. I Nr. xxx/2010, tritt mit 1. Jänner 2011 in Kraft. 

(111) § 26 Abs. 7 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I 
Nr. xxx/2010, tritt mit 1. Jänner 2011 in Kraft und gilt für Zeiträume des Bezuges 
von Weiterbildungsgeld nach Ablauf des 31. Dezember 2010. 

(112) § 27 Abs. 2 und 4 sowie § 82 in der Fassung des 
Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I Nr. xxx/2010. treten mit 1. Jänner 2011 in 
Kraft und gelten für Ansprüche auf Altersteilzeitgeld, die zur Gänze für Zeiträume 
nach Ablauf des 31. Dezember 2010 zuerkannt werden. 

(113) § 41 Abs. 1 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I 
Nr. xxx/2010, tritt mit 1. Jänner 2011 in Kraft und gilt für die Berechnung von 
Ansprüchen auf Wochengeld, die nach Ablauf des 31. Dezember 2010 zuerkannt 
werden.

§ 82. (1) Einem Arbeitgeber, der auf Grund einer Altersteilzeitvereinbarung, 
die nach dem 31. März 2003 und vor dem 1. Jänner 2004 wirksam geworden ist, 
Anspruch auf Altersteilzeitgeld gemäß § 27 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 92/2000 hat, gebührt Altersteilzeitgeld für Personen, die auf Grund 
der Erhöhung des für einen Anspruch auf Alterspension erforderlichen 
Mindestalters nicht mit dem Ende der ursprünglichen Altersteilzeitvereinbarung 
in Pension gehen können, bei Verlängerung der Altersteilzeitvereinbarung und 
Erfüllung der übrigen Voraussetzungen nach der bisherigen Rechtslage längstens 

§ 82. (1) Einem Arbeitgeber, der auf Grund einer Altersteilzeitvereinbarung, 
die nach dem 31. März 2003 und vor dem 1. Jänner 2004 wirksam geworden ist, 
Anspruch auf Altersteilzeitgeld gemäß § 27 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 92/2000 hat, gebührt Altersteilzeitgeld für Personen, die auf Grund 
der Erhöhung des für einen Anspruch auf Alterspension erforderlichen 
Mindestalters nicht mit dem Ende der ursprünglichen Altersteilzeitvereinbarung in 
Pension gehen können, bei Verlängerung der Altersteilzeitvereinbarung und 
Erfüllung der übrigen Voraussetzungen nach der bisherigen Rechtslage längstens 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
bis zum Ablauf des Kalendermonates nach Erreichung des frühestmöglichen 
Pensionsanfallsalters.

bis zum Ablauf des Kalendermonates nach Erreichung des frühestmöglichen 
Pensionsanfallsalters.

(2) Abweichend von § 27 Abs. 2 (Einleitungssatz) in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 71/2003 gebührt Altersteilzeitgeld bei Vorliegen der 
Voraussetzungen des § 27 Abs. 2 Z 1 bis 4 
 1. im Jahr 2004 für Frauen, die den 606. und für Männer, die den 666. 

Lebensmonat vollendet haben, längstens bis zum Ablauf des 
Kalendermonates nach Erreichung des frühestmöglichen 
Pensionsanfallsalters, 

 2. im Jahr 2005 für Frauen, die den 612. und für Männer, die den 672. 
Lebensmonat vollendet haben, längstens bis zum Ablauf des 
Kalendermonates nach Erreichung des frühestmöglichen 
Pensionsanfallsalters, 

 3. im Jahr 2006 für Frauen, die den 618. und für Männer, die den 678. 
Lebensmonat vollendet haben, längstens bis zum Ablauf des 
Kalendermonates nach Erreichung des frühestmöglichen 
Pensionsanfallsalters, 

 4. im Jahr 2007 für Frauen, die den 624. und für Männer, die den 684. 
Lebensmonat vollendet haben, längstens bis zum Ablauf des 
Kalendermonates nach Erreichung des frühestmöglichen 
Pensionsanfallsalters, 

 5. im Jahr 2008 für Frauen, die den 630. und für Männer, die den 690. 
Lebensmonat vollendet haben, längstens bis zum Ablauf des 
Kalendermonates nach Erreichung des frühestmöglichen 
Pensionsanfallsalters, 

 6. in den Jahren 2009 bis 2010 für Frauen, die den 636. und für Männer, 
die den 696. Lebensmonat vollendet haben, längstens bis zum Ablauf 
des Kalendermonates nach Erreichung des frühestmöglichen 
Pensionsanfallsalters, 

 7. im Jahr 2011 für Frauen, die den 642. und für Männer, die den 702. 
Lebensmonat vollendet haben, längstens bis zum Ablauf des 
Kalendermonates nach Erreichung des frühestmöglichen 
Pensionsanfallsalters, 

 8. im Jahr 2012 für Frauen, die den 648. und für Männer, die den 708. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Lebensmonat vollendet haben, längstens bis zum Ablauf des 
Kalendermonates nach Erreichung des frühestmöglichen 
Pensionsanfallsalters, 

 9. im Jahr 2013 für Frauen, die den 654. und für Männer, die den 714. 
Lebensmonat vollendet haben, längstens bis zum Ablauf des 
Kalendermonates nach Erreichung des frühestmöglichen 
Pensionsanfallsalters. 

(3) Liegen die Anspruchsvoraussetzungen für eine Leistung aus der 
gesetzlichen Pensionsversicherung aus dem Versicherungsfall des Alters nur auf 
Grund des § 607 Abs. 12 und 14 ASVG, des § 298 Abs. 12 und 13a GSVG oder 
des § 287 Abs. 12 und 13a BSVG vor und wird eine derartige Leistung aber 
nicht bezogen, so steht § 27 Abs. 3 dem Anspruch auf Altersteilzeitgeld auf 
Grund einer Altersteilzeitvereinbarung, die vor dem 1. Jänner 2005 wirksam 
geworden ist, nicht entgegen. Bei später wirksam gewordenen 
Altersteilzeitvereinbarungen gilt das nur dann, wenn das Ende der Laufzeit der 
Altersteilzeitvereinbarung auf Grund des zum Zeitpunkt des Abschlusses der 
Vereinbarung bestehenden voraussichtlichen frühestmöglichen 
Pensionsstichtages festgelegt wurde. 

(2) Liegen die Anspruchsvoraussetzungen für eine Leistung aus der 
gesetzlichen Pensionsversicherung aus dem Versicherungsfall des Alters nur auf 
Grund des § 607 Abs. 12 und 14 ASVG, des § 298 Abs. 12 und 13a GSVG oder 
des § 287 Abs. 12 und 13a BSVG vor und wird eine derartige Leistung aber nicht 
bezogen, so steht § 27 Abs. 3 dem Anspruch auf Altersteilzeitgeld auf Grund einer 
Altersteilzeitvereinbarung, die vor dem 1. Jänner 2005 wirksam geworden ist, 
nicht entgegen. Bei später wirksam gewordenen Altersteilzeitvereinbarungen gilt 
das nur dann, wenn das Ende der Laufzeit der Altersteilzeitvereinbarung auf 
Grund des zum Zeitpunkt des Abschlusses der Vereinbarung bestehenden 
voraussichtlichen frühestmöglichen Pensionsstichtages festgelegt wurde. 

(4) Liegen die Anspruchsvoraussetzungen für eine Leistung aus der 
gesetzlichen Pensionsversicherung aus dem Versicherungsfall des Alters auf 
Grund des § 4 Abs. 2 oder 3 APG vor und wird eine derartige Korridorpension 
oder Schwerarbeitspension aber nicht bezogen, so steht § 27 Abs. 3 dem 
Anspruch auf Altersteilzeitgeld nicht entgegen, wenn das Ende der Laufzeit der 
Altersteilzeitvereinbarung auf Grund des zum Zeitpunkt des Abschlusses der 
Vereinbarung bestehenden voraussichtlichen frühestmöglichen 
Pensionsstichtages festgelegt wurde. 

(3) Liegen die Anspruchsvoraussetzungen für eine Leistung aus der gesetzlichen 
Pensionsversicherung aus dem Versicherungsfall des Alters auf Grund des § 4 
Abs. 2 oder 3 APG vor und wird eine derartige Korridorpension oder 
Schwerarbeitspension aber nicht bezogen, so steht § 27 Abs. 3 dem Anspruch auf 
Altersteilzeitgeld nicht entgegen, wenn das Ende der Laufzeit der 
Altersteilzeitvereinbarung auf Grund des zum Zeitpunkt des Abschlusses der 
Vereinbarung bestehenden voraussichtlichen frühestmöglichen Pensionsstichtages 
festgelegt wurde.

Artikel 110
Änderung des Arbeitsmarktservicegesetzes 

 Aktivierungsbeihilfe 
§ 37d. (1) Aktivierungsbeihilfe kann Arbeitgebern gewährt werden, die im 

Auftrag des AMS ArbeitnehmerInnen mit dem Zweck der Wiedereingliederung in 
den Arbeitsmarkt im Rahmen eines Sozialökonomischen Betriebes oder eines 

981 der B
eilagen X

X
IV

. G
P - R

egierungsvorlage - T
extgegenüberstellung

277 von 617



278 von 617 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Gemeinnützigen Beschäftigungsprojektes gemäß § 9 Abs. 7 AlVG beschäftigen. 

(2) Aktivierungsbeihilfe kann für jede gemäß Abs. 1 beschäftigte Person in 
der Höhe des durchschnittlichen Arbeitslosengeldes des letzten Kalenderjahres 
zuzüglich der bei Bezug eines derartigen Arbeitslosengeldes anfallenden 
Aufwendungen für Kranken-, Pensions- und Unfallversicherung jeweils für 
längstens ein Jahr gewährt werden.

§ 78. (1) bis (24) … § 78. (1) bis (24) …
 (25) Das Inhaltsverzeichnis und § 37d samt Überschrift in der Fassung des 

Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I Nr. xxx/2010, treten mit 1. Jänner 2011 in 
Kraft.

Artikel 111
Änderung des Arbeitsmarktpolitik- Finanzierungsgesetzes 

§ 1. (1) bis (2) … § 1. (1) bis (2) …
(3) Kurzarbeitsbeihilfen nach dem AMFG und Beihilfen nach dem AMSG 

können aus dem für Leistungen nach dem Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977 
vorgesehenen Aufwand bedeckt werden. 

(3) Beihilfen bei Kurzarbeit gemäß § 37b AMSG und Beihilfen bei 
Kurzarbeit mit Qualifizierung gemäß § 37c AMSG können aus dem für 
Leistungen nach dem AlVG vorgesehenen Aufwand bedeckt werden. Sonstige 
Beihilfen nach dem AMSG wie insbesondere Aktivierungsbeihilfen können aus 
dem für Leistungen nach dem AlVG vorgesehenen Aufwand bedeckt werden.

§ 10. (1) bis (40) … § 10. (1) bis (40) …
 (41) § 1 Abs. 3 und § 13 samt Überschrift in der Fassung des 

Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I Nr. xxx/2010, treten mit 1. Jänner 2011 in 
Kraft.

 Finanzielle Bedeckung von Aktivierungsbeihilfen und Beihilfen bei 
Kurzarbeit 

§ 13. In den Jahren 2011 bis 2014 sind Ausgaben für Aktivierungsbeihilfen 
gemäß § 37d AMSG jeweils bis zu einer Obergrenze von 56 Mio. € und Ausgaben 
für Beihilfen bei Kurzarbeit gemäß § 37b AMSG und Beihilfen bei Kurzarbeit mit 
Qualifizierung gemäß § 37c AMSG wie Ausgaben nach dem AlVG zu behandeln. 
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Artikel 112
Änderung des Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetzes 

§ 12. (1) bis (2) … § 12. (1) bis (2) …
(3) Die Erhöhung des Zuschlages gemäß Abs. 2 Z 1 ist so zu bemessen, daß 

nach Abdeckung allfälliger Kredite (§ 13 Abs. 3) die voraussichtliche Gebarung 
des laufenden Jahres und des Folgejahres laut Voranschlag einen Überschuß 
ergibt, der 10 vH des durchschnittlichen Leistungsaufwandes dieser Jahre nicht 
übersteigt.

(3) Die Erhöhung des Zuschlages gemäß Abs. 2 Z 1 ist so zu bemessen, dass 
nach Abdeckung allfälliger Kredite (§ 13 Abs. 3) die voraussichtliche Gebarung 
des laufenden Jahres und des Folgejahres laut Voranschlag ausgeglichen ist. 
Allfällige Kredite sind dabei jeweils nur insoweit anteilig zu berücksichtigen, als 
sie in den betreffenden Jahren abzudecken sind.

(4) bis (6) ... (4) bis (6) ...
 Sonderbestimmung 

§ 26. Die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt wird ermächtigt, 
abweichend von § 446 ASVG dem Insolvenz-Entgelt-Fonds Mittel in Höhe von 
60 Mio. € als zinsenloses Darlehen zur Verfügung zu stellen.

 Inkrafttreten der Novelle BGBl. I Nr. xxx/2010 
§ 27. (1) § 12 Abs. 3 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I 

Nr. xxx/2010, tritt mit 1. Jänner 2011 in Kraft. 
(2) § 26 samt Überschrift in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2011, 

BGBl. I Nr. xxx/2010, tritt mit 1. Jänner 2011 in Kraft und mit Ablauf des 
31. Dezember 2012 außer Kraft.

Artikel 113
Änderung des Sonderunterstützungsgesetzes 

§ 1. (1) Anspruch auf Sonderunterstützung nach diesem Bundesgesetz 
haben Personen, denen das Arbeitsmarktservice auch unter weitestmöglichem 
Einsatz von Förderungsmaßnahmen keine zumutbare Beschäftigung vermitteln 
kann und die 
 a) im Zeitpunkt der Beendigung des Dienstverhältnisses bis zum 

31. Dezember 1995 das 51. Lebensjahr und nach dem 31. Dezember 
1995 das 52. Lebensjahr vollendet haben und 

§ 1. (1) Anspruch auf Sonderunterstützung nach diesem Bundesgesetz haben 
Personen, denen das Arbeitsmarktservice auch unter weitestmöglichem Einsatz 
von Förderungsmaßnahmen keine zumutbare Beschäftigung vermitteln kann und 
die 
 1. im Zeitpunkt der Beendigung des Dienstverhältnisses das 52. Lebensjahr 

vollendet haben und 
2. vor Eintritt der Arbeitslosigkeit mindestens zehn Jahre in 
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 b) vor Eintritt der Arbeitslosigkeit mindestens zehn Jahre in 

knappschaftlichen Betrieben gemäß § 15 Abs. 2 des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes (ASVG), BGBl. Nr. 189/1955, in der 
jeweils geltenden Fassung, welche an ihrem Standort eine 
produktionstechnische Einheit im Sinne des § 34 des 
Arbeitsverfassungsgesetzes, BGBl. Nr. 22/1974, bilden, beschäftigt 
waren und durch mindestens 60 Monate die in Anlage 9 oder 10 zum 
ASVG angeführten Arbeiten verrichteten.

knappschaftlichen Betrieben gemäß § 15 Abs. 2 des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes (ASVG), BGBl. Nr. 189/1955, in der jeweils 
geltenden Fassung, welche an ihrem Standort eine produktionstechnische 
Einheit im Sinne des § 34 des Arbeitsverfassungsgesetzes, BGBl. 
Nr. 22/1974, bilden, beschäftigt waren und durch mindestens 60 Monate 
die in Anlage 9 oder 10 zum ASVG angeführten Arbeiten verrichteten. 

Weiters ist Voraussetzung für den Anspruch auf Sonderunterstützung, daß die 
Personen arbeitsfähig, arbeitswillig und arbeitslos sind und an dem der 
Beendigung des Dienstverhältnisses folgenden Monatsersten (Stichtag) die 
Wartezeit für eine Leistung aus einem Versicherungsfall des Alters, 
ausgenommen den Knappschaftssold, gemäß § 236 des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes, BGBl. Nr. 189/1955, bzw. gemäß § 120 des 
Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes, BGBl. Nr. 560/1978, bzw. gemäß 
§ 111 des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes, BGBl. Nr. 559/1978, erfüllen; 
hiebei gelten § 251a Abs. 7 Z 1 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes, 
§ 129 Abs. 7 Z 1 des Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes und § 120 
Abs. 7 Z 1 des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes sinngemäß. 

(2) ...

Weiters ist Voraussetzung für den Anspruch auf Sonderunterstützung, dass die 
Personen arbeitsfähig, arbeitswillig und arbeitslos sind und an dem der 
Beendigung des Dienstverhältnisses folgenden Monatsersten (Stichtag) die 
Wartezeit für eine Leistung aus einem Versicherungsfall des Alters, 
ausgenommen den Knappschaftssold, gemäß § 236 des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes, BGBl. Nr. 189/1955, oder gemäß § 120 des 
Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes, BGBl. Nr. 560/1978, oder gemäß 
§ 111 des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes, BGBl. Nr. 559/1978, erfüllen; 
dabei gelten § 251a Abs. 7 Z 1 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes, 
§ 129 Abs. 7 Z 1 des Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes und § 120 Abs. 7 
Z 1 des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes sinngemäß. 

(2) ... 
§ 5. (1) bis (3) … § 5. (1) bis (3) …
(4) Zu den Sonderunterstützungen für die Monate April und September 

gebührt je eine Sonderzahlung in der Höhe der für diese Monate ausgezahlten 
Sonderunterstützung. § 105 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes, § 73 
des Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes bzw. § 69 des Bauern-
Sozialversicherungsgesetzes sind entsprechend anzuwenden.

(4) Zu den Sonderunterstützungen für die Monate April und Oktober gebührt 
je eine Sonderzahlung in der Höhe der für diese Monate ausgezahlten 
Sonderunterstützung. § 105 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes, § 73 
des Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes bzw. § 69 des Bauern-
Sozialversicherungsgesetzes sind entsprechend anzuwenden.

(5) bis (6) ... (5) bis (6) ...
§ 7. (1) bis (2) … § 7. (1) bis (2) …
(3) Der Krankenversicherungsbeitrag gemäß Abs. 1 Z 2 ist von der 

Sonderunterstützung einzubehalten. Dies gilt jedoch nicht für Ansprüche gemäß 
Art. IV Abs. 3. Das Ausmaß des einbehaltenen Beitrages beträgt bei Bezügen, 
die vor dem Jahr 2004 angefallen sind, im Jahr 2005 4,25 vH und im Jahr 2006 
und im Jahr 2007 4,75 vH. Bei Bezügen, die im Jahr 2004 angefallen sind, 
beträgt das Ausmaß des Beitrages im Jahr 2005 3,75 vH, im Jahr 2006 4,25 vH 

(3) Der Krankenversicherungsbeitrag ist in jenem Ausmaß, das dem jeweils 
aktuellen Krankenversicherungsbeitrag für Bezieher einer Pension nach dem 
ASVG (§ 8 Abs. 1 Z 1 ASVG in Verbindung mit § 73 Abs. 1 Z 1 ASVG) 
entspricht, von der Sonderunterstützung einzubehalten. 
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und im Jahr 2007 4,75 vH. Bei Bezügen, die im Jahr 2005 oder später anfallen, 
beträgt der Beitrag in den Jahren 2005 und 2006 4,25 vH und im Jahr 2007 
4,75 vH. Ab dem Jahr 2008 ist der Krankenversicherungsbeitrag gemäß Abs. 1 
Z 2 in einem Ausmaß, das dem jeweils aktuellen Krankenversicherungsbeitrag 
für Bezieher einer Pension nach dem ASVG (§ 8 Abs. 1 Z 1 ASVG in 
Verbindung mit § 73 Abs. 1 Z 1 ASVG) entspricht, von der Sonderunterstützung 
einzubehalten.

(4) ... (4) ... 
§ 18. (1) Zeiten des Bezuges von Sonderunterstützungen gelten als 

Ersatzzeiten im Sinne des § 227 Abs. 1 Z 5 des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes. 

§ 18. (1) Die Beurteilung von Zeiten des Bezuges von Sonderunterstützungen 
als Versicherungszeiten oder als Ersatzzeiten in der Pensionsversicherung richtet 
sich nach den entsprechenden Regelungen des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes.

(2) ... (2) ... 
(3) Von den Ansprüchen auf Sonderunterstützung ist von der 

Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau ein Beitrag von 3 vH für die 
anteilige Tragung der gemäß § 447g Abs. 3 Z 1 des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes für die teilweise Abgeltung des Aufwandes für die 
Ersatzzeiten in der Pensionsversicherung einzubehalten. Dies gilt nicht für 
Ansprüche gemäß Art. IV Abs. 3, deren Geltendmachung vor dem 1. April 1996 
liegt. Für Ansprüche gemäß Art. IV Abs. 3, deren Geltendmachung nach dem 
31. März 1996 liegt, beträgt dieser Beitrag 10,25 vH.

(3) Von den Ansprüchen auf Sonderunterstützung ist von der 
Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau ein Beitrag in der Höhe von 
6 vH zur teilweisen Abgeltung der Berücksichtigung in der Pensionsversicherung 
einzubehalten. 

(4) Der Arbeitgeber des knappschaftlichen Betriebes, bei dem der 
Sonderunterstützungsbezieher vor Eintritt der Arbeitslosigkeit beschäftigt war, 
hat einen Beitrag in der Höhe von 12,55 vH der ausbezahlten 
Sonderunterstützung an die Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau 
zu zahlen. Dieser Beitrag ist für die anteilige Abgeltung des Aufwandes für die 
Ersatzzeiten in der Pensionsversicherung zu verwenden. Die Vorschreibung 
erfolgt quartalsweise durch die Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und 
Bergbau, wobei das für die Beitragseinhebung zur Krankenversicherung 
maßgebende Verfahren gilt. 

(4) Der Arbeitgeber des knappschaftlichen Betriebes, bei dem der 
Sonderunterstützungsbezieher vor Eintritt der Arbeitslosigkeit beschäftigt war, hat 
einen Beitrag in der Höhe von 12,55 vH der ausbezahlten Sonderunterstützung an 
die Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau zu zahlen. Dieser Beitrag 
ist für die anteilige Abgeltung des Aufwandes für die Versicherungszeiten und 
Ersatzzeiten in der Pensionsversicherung zu verwenden. Die Vorschreibung 
erfolgt quartalsweise durch die Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und 
Bergbau, wobei das für die Beitragseinhebung zur Krankenversicherung 
maßgebende Verfahren gilt.

Artikel V Artikel V
(1) bis (23) … (1) bis (23) …
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 (24) § 5 Abs. 4, § 7 Abs. 3 sowie § 18 Abs. 1, 3 und 4 in der Fassung des 
Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I Nr. xxx/2010, treten mit 1. Jänner 2011 in 
Kraft.

 (25) § 1 Abs. 1 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I 
Nr. xxx/2010, tritt mit 1. Jänner 2011 in Kraft und gilt ausnahmslos für Ansprüche 
auf Sonderunterstützung, die erstmals für Zeitraume nach Ablauf des 
31. Dezember 2010 zuerkannt werden.

Artikel 115
Änderung des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes (75. Novelle zum ASVG) 

Teil 1
Ausnahmen von der Vollversicherung Ausnahmen von der Vollversicherung 

§ 5. (1) Von der Vollversicherung nach § 4 sind – unbeschadet einer nach 
§ 7 oder nach § 8 eintretenden Teilversicherung – ausgenommen:

§ 5. (1) Von der Vollversicherung nach § 4 sind – unbeschadet einer nach § 7 
oder nach § 8 eintretenden Teilversicherung – ausgenommen:

 1. bis 10. unverändert. 1. bis 10. unverändert.
 11. Zeitsoldaten im Sinne des Wehrgesetzes 2001, BGBl. I Nr. 146,  11. Präsenz- oder Ausbildungsdienst Leistende nach dem Wehrgesetz 2001, 

BGBl. I Nr. 146;
 a) hinsichtlich einer Beschäftigung (Ausbildung), die die 

Teilversicherung in der Kranken- und in der Pensionsversicherung 
gemäß § 8 Abs. 1 Z 5 begründet;

 

 b) die gemäß § 8 Abs. 1 Z 1 lit. e in der Krankenversicherung 
teilversichert sind; 

 

 12. bis 16. unverändert. 12. bis 16. unverändert.
(2) unverändert. (2) unverändert.

Sonstige Teilversicherung Sonstige Teilversicherung 
§ 8. (1) Nur in den nachstehend angeführten Versicherungen sind überdies 

auf Grund dieses Bundesgesetzes versichert (teilversichert):
§ 8. (1) Nur in den nachstehend angeführten Versicherungen sind überdies auf 

Grund dieses Bundesgesetzes versichert (teilversichert):
 1. in der Krankenversicherung 1. in der Krankenversicherung
 a) und b) unverändert. a) und b) unverändert.
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 c) Personen, die aufgrund des Wehrgesetzes 2001 Präsenz- oder 

Ausbildungsdienst leisten – ausgenommen die in lit. e und Z 5 
genannten Zeitsoldaten – soweit sie nicht nach diesem oder einem 
anderen Bundesgesetz in der Krankenversicherung pflichtversichert 
sind,

 c) Personen, die aufgrund des Wehrgesetzes 2001 Präsenz- oder 
Ausbildungsdienst leisten – ausgenommen die in lit. e genannten Personen – soweit 
sie nicht nach diesem oder einem anderen Bundesgesetz in der 
Krankenversicherung pflichtversichert sind, 

 d) unverändert. d) unverändert.
 e) Zeitsoldaten – ausgenommen die in Z 5 genannten Zeitsoldaten –, die 

sich zu einem Wehrdienst als Zeitsoldat in der Dauer von mindestens 
einem Jahr verpflichtet haben, für die Dauer dieses Wehrdienstes,

 e) Ausbildungsdienst Leistende nach dem Wehrgesetz 2001 ab dem 
13. Monat des Ausbildungsdienstes, 

 f) unverändert. f) unverändert.
die unter lit. a, b und d genannten Personen jedoch nur, wenn und 
solange sie sich ständig im Inland aufhalten;

die unter lit. a, b und d genannten Personen jedoch nur, wenn und 
solange sie sich ständig im Inland aufhalten;

 2. in der Pensionsversicherung 2. in der Pensionsversicherung
 a) bis c) unverändert. a) bis c) unverändert.
 d) Personen, die nach dem Wehrgesetz 2001 d) Personen, die nach dem Wehrgesetz 2001
 aa) Präsenz- oder Ausbildungsdienst leisten,  aa) Präsenz- oder Ausbildungsdienst leisten, ausgenommen die in 

sublit. bb genannten Personen,
 bb) Präsenzdienst als Zeitsoldat mit einem Verpflichtungszeitraum 

von mindestens einem Jahr leisten, 
 bb) Ausbildungsdienst leisten, ab dem 13. Monat des 

Ausbildungsdienstes, wenn sie zuletzt nach diesem Bundesgesetz 
pensionsversichert oder noch nicht pensionsversichert waren;

wenn sie zuletzt nach diesem Bundesgesetz pensionsversichert oder 
noch nicht pensionsversichert waren und nicht unter die Z 5 fallen;

wenn sie zuletzt nach diesem Bundesgesetz pensionsversichert oder 
noch nicht pensionsversichert waren und nicht unter die Z 5 fallen;

 e) bis i) unverändert. e) bis i) unverändert.
 3. unverändert. 3. unverändert.
 4. in der Kranken- und Unfallversicherung Zivildienstleistende im Sinne 

des Zivildienstgesetzes, BGBl. Nr. 187/1974, sowie Zivildienstpflichtige, 
die einen Auslandsdienst gemäß § 12 b des Zivildienstgesetzes leisten;

 4. in der Kranken- und Unfallversicherung Zivildienstleistende im Sinne des 
Zivildienstgesetzes, BGBl. Nr. 187/1974, sowie Zivildienstpflichtige, die 
einen Auslandsdienst gemäß § 12 b des Zivildienstgesetzes leisten.

 5. in der Kranken- und Pensionsversicherung Zeitsoldaten, soweit sie 
Anspruch auf berufliche Bildung haben (§ 63 des Wehrgesetzes 2001), 
im letzten Jahr ihres Wehrdienstes als Zeitsoldat.

 5. Aufgehoben. 

(1a) bis (6) unverändert. (1a) bis (6) unverändert.
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Ende der Pflichtversicherung Ende der Pflichtversicherung 
§ 11. (1) bis (2a) unverändert. § 11. (1) bis (2a) unverändert.
(3) Die Pflichtversicherung besteht, wenn das Beschäftigungsverhältnis nicht 

früher beendet wird, weiter 
(3) Die Pflichtversicherung besteht, wenn das Beschäftigungsverhältnis nicht 

früher beendet wird, weiter
 a) unverändert. a) unverändert.
  b) für die Zeit einer Arbeitsunterbrechung infolge eines 

Frühkarenzurlaubes für Väter nach § 29o VBG,
 b) für die Zeit einer Arbeitsunterbrechung infolge Heranziehung zum 

Dienst als Schöffe oder Geschworner sowie als Vertrauensperson in 
den im Geschwornen- und Schöffenlistengesetz zur Bildung der Ur- 
und Jahreslisten berufenen Kommissionen nach dem Bundesgesetz 
vom 13. Juni 1946, BGBl. Nr. 135, in der jeweils geltenden Fassung,

 c) für die Zeit einer Arbeitsunterbrechung infolge Heranziehung zum 
Dienst als Schöffe oder Geschworner sowie als Vertrauensperson in den 
im Geschwornen- und Schöffenlistengesetz zur Bildung der Ur- und 
Jahreslisten berufenen Kommissionen nach dem Bundesgesetz vom 
13. Juni 1946, BGBl. Nr. 135, in der jeweils geltenden Fassung,

 c) für die Zeit einer Arbeitsunterbrechung auf Grund einer Maßnahme 
nach den §§ 7, 11, 17, 20, 22 oder 24 des Epidemiegesetzes 1950, 
BGBl. Nr. 186, und für die Dauer der Verhängung einer Sperre wegen 
Maul- und Klauenseuche nach dem Tierseuchengesetz, 
RGBl. Nr. 177/1909; 

 d) für die Zeit einer Arbeitsunterbrechung auf Grund einer Maßnahme 
nach den §§ 7, 11, 17, 20, 22 oder 24 des Epidemiegesetzes 1950, 
BGBl. Nr. 186, und für die Dauer der Verhängung einer Sperre wegen 
Maul- und Klauenseuche nach dem Tierseuchengesetz, 
RGBl. Nr. 177/1909;

 d) für die Zeit einer Arbeitsunterbrechung infolge Teilnahme an 
Schulungs- und Bildungsveranstaltungen im Rahmen der besonderen 
Vorschriften über die erweiterte Bildungsfreistellung.

 e) für die Zeit einer Arbeitsunterbrechung infolge Teilnahme an 
Schulungs- und Bildungsveranstaltungen im Rahmen der besonderen 
Vorschriften über die erweiterte Bildungsfreistellung.

(4) bis (6) unverändert. (4) bis (6) unverändert.
b) Pensionsversicherung der Angestellten b) Pensionsversicherung der Angestellten 

§ 14. (1) Zur Pensionsversicherung der Angestellten gehören die in der 
Pensionsversicherung pflichtversicherten Personen hinsichtlich jener 
Beschäftigungen, die nicht die Zugehörigkeit zur knappschaftlichen 
Pensionsversicherung nach § 15 begründen,

§ 14. (1) Zur Pensionsversicherung der Angestellten gehören die in der 
Pensionsversicherung pflichtversicherten Personen hinsichtlich jener 
Beschäftigungen, die nicht die Zugehörigkeit zur knappschaftlichen 
Pensionsversicherung nach § 15 begründen,

 1. bis 7. unverändert. 1. bis 7. unverändert.
 8. wenn sie gemäß § 8 Abs. 1 Z 5 als Zeitsoldaten versichert sind; 8. Aufgehoben.
 9. bis 13. unverändert. 9. bis 13. unverändert.

(2) bis (5) unverändert. (2) bis (5) unverändert.
Weiterversicherung in der Pensionsversicherung Weiterversicherung in der Pensionsversicherung 

§ 17. (1) bis (4) unverändert. § 17. (1) bis (4) unverändert.
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(5) Der im Abs. 1 genannte Zeitraum, in dem mindestens zwölf 
Versicherungsmonate erworben sein müssen, der im Abs. 3 genannte Zeitraum 
von 60 Monaten und die im Abs. 4 genannte Frist von sechs Monaten verlängern 
sich 

(5) Der im Abs. 1 genannte Zeitraum, in dem mindestens zwölf 
Versicherungsmonate erworben sein müssen, der im Abs. 3 genannte Zeitraum von 
60 Monaten und die im Abs. 4 genannte Frist von sechs Monaten verlängern sich 

 a) bis c) unverändert. a) bis c) unverändert.
 d) um Zeiten des Präsenz- oder Ausbildungsdienstes – ausgenommen 

Zeiten einer Pflichtversicherung gemäß § 8 Abs. 1 Z 5 – aufgrund des 
Wehrgesetzes 2001, 

 d) um Zeiten des Präsenz- oder Ausbildungsdienstes aufgrund des 
Wehrgesetzes 2001, 

 e) unverändert. e) unverändert.
(6) bis (9) unverändert. (6) bis (9) unverändert.

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger 
§ 31. (1) bis (4) unverändert. § 31. (1) bis (4) unverändert.
(5) Richtlinien im Sinne des Abs. 2 Z 3 sind aufzustellen: (5) Richtlinien im Sinne des Abs. 2 Z 3 sind aufzustellen:

 1. bis 26. unverändert. 1. bis 26. unverändert.
 27. für die Festsetzung von Zuzahlungen gemäß den §§ 155 Abs. 3 und 307 d 

Abs. 6 sowie für die Befreiung von Zuzahlungen bei Vorliegen einer 
besonderen sozialen Schutzbedürftigkeit gemäß den §§ 154 a Abs. 7, 
155 Abs. 3, 302 Abs. 4 und 307 d Abs. 6; hiebei ist der in Betracht 
kommende Personenkreis nach allgemeinen Gruppenmerkmalen unter 
Bedachtnahme auf die wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse zu 
umschreiben;

 27. für die Befreiung (Herabsetzung) von Zuzahlungen bei Vorliegen einer 
besonderen sozialen Schutzbedürftigkeit nach den §§ 154a Abs. 7, 155 
Abs. 3, 302 Abs. 4 und 307d Abs. 6; hiebei ist der in Betracht kommende 
Personenkreis nach allgemeinen Gruppenmerkmalen unter Bedachtnahme 
auf die wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse zu umschreiben; 

 28. bis 34. unverändert. 28. bis 34. unverändert.
(5a) bis (12) unverändert. (5a) bis (12) unverändert.

Management Management 
§ 32c. Zur Erfüllung der Aufgaben nach den §§ 32b und 441e ist ein 

Management einzurichten. Die Trägerkonferenz hat hiefür durch Beschluss zwei 
qualifizierte Mitarbeiter(innen) des leitenden Dienstes nach den Bestimmungen 
der Dienstordnung A für die Angestellten bei den Sozialversicherungsträgern 
Österreichs, die bei verschiedenen Versicherungsträgern beschäftigt sind, jeweils 
für die Amtsdauer der Controllinggruppe zu bestellen. Den bestellten Personen ist 
die für die Ausübung ihres Amtes erforderliche freie Zeit unter Fortzahlung ihrer 
Bezüge zu gewähren. Die Versicherungsträger (der Hauptverband) sind 

§ 32c. Zur Erfüllung der Aufgaben nach den §§ 32b und 441e ist ein 
Management einzurichten. Die Trägerkonferenz hat hiefür durch Beschluss zwei 
qualifizierte MitarbeiterInnen des höheren oder des leitenden Dienstes nach den 
Bestimmungen der Dienstordnung A für die Angestellten bei den 
Sozialversicherungsträgern Österreichs, die im Vollzugsbereich der 
Sozialversicherung beschäftigt sind, jeweils für die Amtsdauer der 
Controllinggruppe zu bestellen. Den bestellten Personen ist die für die Ausübung 
ihres Amtes erforderliche freie Zeit unter Fortzahlung ihrer Bezüge zu gewähren. 
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verpflichtet, die vom Management zur Erfüllung seiner Aufgaben ergehenden 
Aufträge vorrangig zu erfüllen und überdies bei Bedarf dem Management das zur 
Erfüllung seiner Aufgaben notwendige Personal sowie die erforderlichen 
Räumlichkeiten und Mittel vorrangig zur Verfügung zu stellen. Dieses Personal 
ist in gleicher Weise wie das Management vom Dienst freizustellen. Dienstort ist 
der Sitz sowohl des Hauptverbandes als auch jenes Versicherungsträgers, dem die 
jeweils in das Management bestellte Person angehört. Das Management ist 
hinsichtlich seines aufgabenbezogenen Verhaltens der Controllinggruppe 
unmittelbar verantwortlich; die Controllinggruppe entscheidet auch über die 
Erforderlichkeit des zur Verfügung zu stellenden Personals und der zur 
Verfügung zu stellenden Räumlichkeiten und Mittel. Der Hauptverband hat unter 
Einhaltung der Bestimmungen des § 588 Abs. 14 den Versicherungsträgern die 
Kosten des zur Verfügung gestellten Personals und der zur Verfügung gestellten 
Räumlichkeiten und Mittel zu ersetzen. Aus der Wahrnehmung der vom 
Management ergehenden Aufträge zur Erfüllung seiner Aufgaben resultiert kein 
Kostenersatzanspruch an den Hauptverband. Abschnitt IX des Achten Teiles ist 
sinngemäß anzuwenden. 

Die Versicherungsträger (der Hauptverband) sind verpflichtet, die vom 
Management zur Erfüllung seiner Aufgaben ergehenden Aufträge vorrangig zu 
erfüllen und überdies bei Bedarf dem Management das zur Erfüllung seiner 
Aufgaben notwendige Personal sowie die erforderlichen Räumlichkeiten und 
Mittel vorrangig zur Verfügung zu stellen. Dieses Personal ist in gleicher Weise 
wie das Management vom Dienst freizustellen. Dienstort ist der Sitz sowohl des 
Hauptverbandes als auch jenes Versicherungsträgers, dem die jeweils in das 
Management bestellte Person angehört. Das Management ist hinsichtlich seines 
aufgabenbezogenen Verhaltens der Controllinggruppe unmittelbar verantwortlich; 
die Controllinggruppe entscheidet auch über die Erforderlichkeit des zur 
Verfügung zu stellenden Personals und der zur Verfügung zu stellenden 
Räumlichkeiten und Mittel. Der Hauptverband hat unter Einhaltung der 
Bestimmungen des § 588 Abs. 14 den Versicherungsträgern die Kosten des zur 
Verfügung gestellten Personals und der zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten 
und Mittel zu ersetzen. Aus der Wahrnehmung der vom Management ergehenden 
Aufträge zur Erfüllung seiner Aufgaben resultiert kein Kostenersatzanspruch an 
den Hauptverband. Abschnitt IX des Achten Teiles ist sinngemäß anzuwenden. 

Sonstige meldepflichtige Personen (Stellen) Sonstige meldepflichtige Personen (Stellen) 
§ 36. (1) Die in den §§ 33 und 34 bezeichneten Pflichten obliegen: § 36. (1) Die in den §§ 33 und 34 bezeichneten Pflichten obliegen:

 1. bis 5. unverändert. 1. bis 5. unverändert.
 6. für die pflichtversicherten Zeitsoldaten (§ 8 Abs. 1 Z 1 lit. e und Z 5) 

dem Bundesminister für Landesverteidigung und Sport;
 6. für die Präsenz- und Ausbildungsdienst Leistenden nach § 8 Abs. 1 Z 1 

lit. c und e dem Bundesminister für Landesverteidigung und Sport;
 7. bis 18. unverändert. 7. bis 18. unverändert.

(2) und (3) unverändert. (2) und (3) unverändert.
Allgemeine Beitragsgrundlage, Entgelt Allgemeine Beitragsgrundlage, Entgelt 

§ 44. (1) Grundlage für die Bemessung der allgemeinen Beiträge (allgemeine 
Beitragsgrundlage) ist für Pflichtversicherte, sofern im folgenden nichts anderes 
bestimmt wird, der im Beitragszeitraum gebührende auf Cent gerundete 
Arbeitsverdienst mit Ausnahme allfälliger Sonderzahlungen nach § 49 Abs. 2. Als 
Arbeitsverdienst in diesem Sinne gilt: 

§ 44. (1) Grundlage für die Bemessung der allgemeinen Beiträge (allgemeine 
Beitragsgrundlage) ist für Pflichtversicherte, sofern im folgenden nichts anderes 
bestimmt wird, der im Beitragszeitraum gebührende auf Cent gerundete 
Arbeitsverdienst mit Ausnahme allfälliger Sonderzahlungen nach § 49 Abs. 2. Als 
Arbeitsverdienst in diesem Sinne gilt:

 1. bis 6. unverändert. 1. bis 6. unverändert.
 7. bei den nach § 8 Abs. 1 Z 1 lit. e und Z 5 pflichtversicherten Personen 

das Monatsgeld, die Dienstgradzulage, die Monatsprämie, die 
Vergütungen nach den §§ 45 Abs. 3 und 4 sowie 6 Abs. 2 des 

 7. bei den nach § 8 Abs. 1 Z 1 lit. e pflichtversicherten Personen das 
Monatsgeld, die Dienstgradzulage, die Anerkennungsprämie, die 
Monatsprämie, die Einsatzvergütung, die Ausbildungsprämie, die 
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Heeresgebührengesetzes 2001, BGBl. I Nr. 31, und die 
Anerkennungsprämie; 

Journaldienstvergütung und die Auslandsübungszulage nach dem 
Heeresgebührengesetz 2001, BGBl. I Nr. 31;

 8. bis 15. unverändert. 8. bis 15. unverändert.
 15a. bei den nach § 8 Abs. 1 Z 2 lit. d sublit. bb pflichtversicherten 

Zeitsoldaten mit einem Verpflichtungszeitraum von mindestens einem 
Jahr 133 % des Monatsgeldes, der Dienstgradzulage, der Monatsprämie, 
der Einsatzvergütung, der Belastungs- und Ausbildnervergütung sowie 
der Anerkennungsprämie; 

 15a. bei den nach § 8 Abs. 1 Z 2 lit. d sublit. bb pflichtversicherten 
Ausbildungsdienst Leistenden, 133 % des Monatsgeldes, der 
Dienstgradzulage, der Anerkennungsprämie, der Monatsprämie, der 
Einsatzvergütung, der Ausbildungsprämie, der Journaldienstvergütung und 
der Auslandsübungszulage nach dem Heeresgebührengesetz 2001;

 16. bis 18. unverändert. 16. bis 18. unverändert.
An die Stelle des in den Z 15, 16 und 18 genannten Betrages tritt ab 1. Jänner 
eines jeden Jahres, erstmals ab 1. Jänner 2006, der unter Bedachtnahme auf § 108 
Abs. 6 mit der jeweiligen Aufwertungszahl (§ 108a Abs. 1) vervielfachte Betrag.

An die Stelle des in den Z 15, 16 und 18 genannten Betrages tritt ab 1. Jänner eines 
jeden Jahres, erstmals ab 1. Jänner 2006, der unter Bedachtnahme auf § 108 Abs. 6 
mit der jeweiligen Aufwertungszahl (§ 108a Abs. 1) vervielfachte Betrag.

(2) bis (8) unverändert. (2) bis (8) unverändert.
Allgemeine Beitragsgrundlage in besonderen Fällen Allgemeine Beitragsgrundlage in besonderen Fällen 

§ 47. Als allgemeine Beitragsgrundlage gilt für Zeiten § 47. Als allgemeine Beitragsgrundlage gilt für Zeiten
 a) einer Arbeitsunterbrechung ohne Entgeltzahlung im Sinne des § 11 

Abs. 3 lit. a, b und d der Betrag, der auf den der Dauer einer solchen 
Arbeitsunterbrechung entsprechenden Zeitabschnitt unmittelbar vor 
der Unterbrechung entfiel; 

 a) einer Arbeitsunterbrechung ohne Entgeltzahlung im Sinne des 
§ 11 Abs. 3 lit. a bis c und e der Betrag, der auf den der Dauer einer solchen 
Arbeitsunterbrechung entsprechenden Zeitabschnitt unmittelbar vor der 
Unterbrechung entfiel;

 b) einer Arbeitsunterbrechung im Sinne des § 11 Abs. 3 lit. c die nach 
den dort genannten Vorschriften gebührende Vergütung für den 
Verdienstentgang, mindestens jedoch die Beitragsgrundlage des 
letzten Beitragszeitraumes vor der Arbeitsunterbrechung;

 b) einer Arbeitsunterbrechung im Sinne des § 11 Abs. 3 lit. d die nach den 
dort genannten Vorschriften gebührende Vergütung für den 
Verdienstentgang, mindestens jedoch die Beitragsgrundlage des letzten 
Beitragszeitraumes vor der Arbeitsunterbrechung;

 c) unverändert. c) unverändert.
Allgemeine Beiträge für Teilversicherte Allgemeine Beiträge für Teilversicherte 

§ 52. (1) und (2) unverändert. § 52. (1) und (2) unverändert.
(3) Für Teilversicherte nach § 8 Abs. 1 Z 1 lit. e und Z 5 sind die Beiträge 

mit dem gleichen Hundertsatz der Beitragsgrundlage (§ 44 Abs. 1 Z 7) zu 
bemessen, wie er in § 51 Abs. 1 Z 1 lit. a bzw. Z 3 lit. a festgesetzt ist; diese 
Beiträge sind zur Gänze vom Bund zu tragen.

(3) Für Teilversicherte nach § 8 Abs. 1 Z 1 lit. e sind die Beiträge mit dem 
gleichen Hundertsatz der Beitragsgrundlage (§ 44 Abs. 1 Z 7) zu bemessen, wie er 
in § 51 Abs. 1 Z 1 lit. a bzw. Z 3 lit. a festgesetzt ist; diese Beiträge sind zur Gänze 
vom Bund zu tragen.

(4) unverändert. (4) unverändert.
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Sondervorschriften über die Aufteilung des allgemeinen Beitrages Sondervorschriften über die Aufteilung des allgemeinen Beitrages 
§ 53. (1) und (2) unverändert. § 53. (1) und (2) unverändert.
(3) Der Dienstnehmer hat die Beiträge zur Gänze zu entrichten, (3) Der Dienstnehmer hat die Beiträge zur Gänze zu entrichten,

 a) und b) unverändert. a) und b) unverändert.
 c) für die Dauer des Weiterbestandes einer Pflichtversicherung nach § 11 

Abs. 3 lit. a oder d. 
 c) für die Dauer des Weiterbestandes einer Pflichtversicherung nach § 11 

Abs. 3 lit. a oder e.
(4) unverändert. (4) unverändert.

Beiträge während der Leistung des Präsenz- oder Ausbildungsdienstes Beiträge während der Leistung des Präsenz- oder Ausbildungsdienstes 
§ 56a. (1) und (2) unverändert. § 56a. (1) und (2) unverändert.
(3) Abs. 1 und 2 gelten nicht für Personen, die gemäß § 8 Abs. 1 Z 1 lit. e in 

der Kranken- bzw. gemäß § 8 Abs. 1 Z 5 in der Kranken- und in der 
Pensionsversicherung teilversichert sind. Für diese Personen gilt § 52 Abs. 3.

(3) Die Abs. 1 und 2 gelten nicht für Personen, die nach § 8 Abs. 1 Z 1 lit. e in 
der Krankenversicherung teilversichert sind. Für diese Personen gilt § 52 Abs. 3. 

Verzugszinsen Verzugszinsen 
§ 59. (1) Werden Beiträge nicht innerhalb von 15 Tagen § 59. (1) Werden Beiträge nicht innerhalb von 15 Tagen

 1. und 2. unverändert. 1. und 2. unverändert.
eingezahlt, so sind von diesen rückständigen Beiträgen, wenn nicht gemäß § 113 
Abs. 1 ein Beitragszuschlag vorgeschrieben wird, Verzugszinsen in einem 
Hundertsatz der rückständigen Beiträge zu entrichten. Erfolgt die Einzahlung 
zwar verspätet, aber noch innerhalb von drei Tagen nach Ablauf der 15-Tage-
Frist, so bleibt diese Verspätung ohne Rechtsfolgen. Der Hundertsatz berechnet 
sich jeweils für ein Kalenderjahr aus der jeweiligen von der Oesterreichischen 
Nationalbank verlautbarten Sekundärmarktrendite für Bundesanleihen im Oktober 
des dem Kalenderjahr vorangegangenen Jahres zuzüglich drei Prozentpunkten. 
Für rückständige Beiträge aus Beitragszeiträumen, die vor dem Zeitpunkt einer 
Änderung dieses Hundertsatzes liegen, sind die Verzugszinsen, soweit sie zu 
diesem Zeitpunkt nicht bereits vorgeschrieben sind, mit dem jeweils geänderten 
Hundertsatz zu berechnen. § 108 Abs. 3 der Bundesabgabenordnung, 
BGBl. Nr. 194/1961, gilt entsprechend. Für die Berechnung der Verzugszinsen 
können die rückständigen Beiträge auf den vollen Eurobetrag abgerundet werden. 

eingezahlt, so sind von diesen rückständigen Beiträgen, wenn nicht gemäß § 113 
Abs. 1 ein Beitragszuschlag vorgeschrieben wird, Verzugszinsen in einem 
Hundertsatz der rückständigen Beiträge zu entrichten. Erfolgt die Einzahlung zwar 
verspätet, aber noch innerhalb von drei Tagen nach Ablauf der 15-Tage-Frist, so 
bleibt diese Verspätung ohne Rechtsfolgen. Der Hundertsatz berechnet sich jeweils 
für ein Kalenderjahr aus dem Basiszinssatz (Art. I § 1 Abs. 1 des 1. Euro-Justiz-
Begleitgesetzes, BGBl. I Nr. 125/1998) zuzüglich acht Prozentpunkten; dabei ist 
der Basiszinssatz, der am 31. Oktober eines Kalenderjahres gilt, für das nächste 
Kalenderjahr maßgebend. Für rückständige Beiträge aus Beitragszeiträumen, die 
vor dem Zeitpunkt einer Änderung dieses Hundertsatzes liegen, sind die 
Verzugszinsen, soweit sie zu diesem Zeitpunkt nicht bereits vorgeschrieben sind, 
mit dem jeweils geänderten Hundertsatz zu berechnen. § 108 Abs. 3 der 
Bundesabgabenordnung, BGBl. Nr. 194/1961, gilt entsprechend. Für die 
Berechnung der Verzugszinsen können die rückständigen Beiträge auf den 
vollen Eurobetrag abgerundet werden.

(2) bis (4) unverändert. (2) bis (4) unverändert.
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Abzug des Versichertenbeitrages vom Entgelt (auch von Sonderzahlungen) Abzug des Versichertenbeitrages vom Entgelt (auch von Sonderzahlungen) 
§ 60. (1) unverändert. § 60. (1) unverändert.
(2) Besteht das Entgelt in barem ganz oder teilweise aus Leistungen Dritter, 

so bleibt es der Vereinbarung zwischen dem Versicherten und dem Dienstgeber 
überlassen, auf welche Weise der Dienstgeber den auf den Versicherten 
entfallenden Beitragsteil einziehen kann. Die nach den im § 11 Abs. 3 lit. c 
genannten Vorschriften gebührende Vergütung für Verdienstentgang steht dem 
aus Leistungen Dritter bestehenden Entgelt gleich.

(2) Besteht das Entgelt in barem ganz oder teilweise aus Leistungen Dritter, so 
bleibt es der Vereinbarung zwischen dem Versicherten und dem Dienstgeber 
überlassen, auf welche Weise der Dienstgeber den auf den Versicherten 
entfallenden Beitragsteil einziehen kann. Die nach den im § 11 Abs. 3 lit. d 
genannten Vorschriften gebührende Vergütung für Verdienstentgang steht dem aus 
Leistungen Dritter bestehenden Entgelt gleich.

(3) unverändert. (3) unverändert.
Beitragsgrundlage für Selbstversicherte Beitragsgrundlage für Selbstversicherte 

§ 76b. (1) und (2) unverändert. § 76b. (1) und (2) unverändert.
(3) Die monatliche Beitragsgrundlage für Selbstversicherte nach § 18 beläuft 

sich 
(3) Die monatliche Beitragsgrundlage für Selbstversicherte nach § 18 beläuft 

sich auf das Dreißigfache der Höchstbeitragsgrundlage in der Pensionsversicherung 
(§ 45 Abs. 1) des Kalenderjahres, für das die Beiträge entrichtet werden. Werden 
die Beiträge erst nach Ablauf jenes Kalenderjahres entrichtet, für das sie gelten 
sollen, so sind sie mit dem Produkt der Aufwertungszahlen nach dem APG bis zum 
Kalenderjahr der Beitragsentrichtung zu vervielfachen.

 1. für die in § 227 Abs. 1 Z 1 genannten Zeiten des Besuches einer 
Hochschule, einer Kunstakademie oder Kunsthochschule und der 
vorgeschriebenen Ausbildung für den künftigen, abgeschlossene 
Hochschulbildung erfordernden Beruf auf das Zwanzigfache,

 

 2. für die sonstigen in § 227 Abs. 1 Z 1 genannten Zeiten auf das Zehnfache 
der Höchstbeitragsgrundlage in der Pensionsversicherung (§ 45 Abs. 1) des 
Kalenderjahres, für das die Beiträge entrichtet werden. Werden die Beiträge erst 
nach Ablauf jenes Kalenderjahres entrichtet, für das sie gelten sollen, so sind sie 
mit dem Produkt der Aufwertungszahlen nach dem APG bis zum Kalenderjahr 
der Beitragsentrichtung zu vervielfachen.

 

(3a) bis (6) unverändert. (3a) bis (6) unverändert.
 Bericht über die Entwicklung der Versicherungsfälle der geminderten 

Arbeitsfähigkeit und Erwerbsunfähigkeit 
 § 79c. Der Hauptverband hat bis zum 30. September eines jeden 

Kalenderjahres, erstmals im Kalenderjahr 2012, über das jeweils vorangegangene 
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Kalenderjahr dem Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz 
einen Bericht über die Maßnahmen der beruflichen Rehabilitation nach den 
§§ 253e und 270a dieses Bundesgesetzes, nach § 131 GSVG und nach § 122 
BSVG sowie über die Fälle der Invalidität (Erwerbsunfähigkeit) nach § 255 
Abs. 3a und 3b dieses Bundesgesetzes, nach 133 Abs. 2a und 2b GSVG und nach 
§ 124 Abs. 1a und 1b BSVG vorzulegen. Der Bericht hat insbesondere eine 
Evaluierung der zahlenmäßigen Entwicklung und der finanziellen Auswirkungen 
der genannten Maßnahmen unter Berücksichtigung des Zieles einer nachhaltigen 
Senkung des Neuzuganges bei den Pensionen aus den Versicherungsfällen der 
geminderten Arbeitsfähigkeit und Erwerbsunfähigkeit um 10 % (Ausgangsjahr: 
2010) zu enthalten.

 (2) Der Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz hat der 
Bundesregierung auf der Grundlage des Berichtes nach Abs. 1 bis zum 
30. November eines jeden Kalenderjahres, erstmals im Kalenderjahr 2012, einen 
Rehabilitations- und Härtefallregelungsbericht vorzulegen

Pensions(Renten)sonderzahlungen Pensions(Renten)sonderzahlungen 
§ 105. (1) Zu Renten aus der Unfallversicherung und Pensionen aus der 

Pensionsversicherung, die in den Monaten April beziehungsweise September 
bezogen werden, gebührt je eine Sonderzahlung. 

§ 105. (1) Zu Pensionen aus der Pensionsversicherung, die in den Monaten 
April bzw. Oktober bezogen werden, und zu Renten aus der Unfallversicherung, 
die in den Monaten April bzw. September bezogen werden, gebührt je eine 
Sonderzahlung. 

(2) unverändert. (2) unverändert.
(3) Die Sonderzahlung gebührt in der Höhe der für den Monat April 

beziehungsweise September ausgezahlten Pension (Rente) einschließlich der 
Zuschüsse und der Ausgleichszulage. Ruht der Pensions(Renten)anspruch für den 
Monat April beziehungsweise September ganz oder zum Teil wegen des 
Zusammentreffens mit einem Anspruch auf Krankengeld, so sind die 
Sonderzahlungen unter Außerachtlassung der Ruhensbestimmungen des § 90 
beziehungsweise des § 90 a zu berechnen.

(3) Die Sonderzahlung gebührt in der Höhe der für den Monat April 
beziehungsweise Oktober (September) ausgezahlten Pension (Rente) einschließlich 
der Zuschüsse und der Ausgleichszulage. Ruht der Pensions(Renten)anspruch für 
den Monat April beziehungsweise Oktober (September) ganz oder zum Teil wegen 
des Zusammentreffens mit einem Anspruch auf Krankengeld, so sind die 
Sonderzahlungen unter Außerachtlassung der Ruhensbestimmungen des § 90 
beziehungsweise des § 90 a zu berechnen.

 (3a) Abweichend von Abs. 3 gebührt die erstmalige Sonderzahlung nur 
anteilsmäßig, wenn die Pension (mit Ausnahme eines Kinderzuschusses und eines 
besonderen Steigerungsbetrages nach § 248) im jeweiligen Sonderzahlungsmonat 
und den letzten fünf Kalendermonaten davor nicht durchgehend bezogen wurde; 
dabei verringert sich die Höhe der Sonderzahlung je Kalendermonat ohne 
Pensionsbezug um ein Sechstel. Bei Hinterbliebenenpensionen, die aus einer 
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Pensionsleistung abgeleitet sind, gelten auch Kalendermonate des Bezuges dieser 
Pensionsleistung als Kalendermonate mit Pensionsbezug.

(4) Die Sonderzahlungen sind zu im Monat April beziehungsweise 
September laufenden Pensionen (Renten) in diesen Monaten, sonst zugleich mit 
der Aufnahme der laufenden Pensions(Renten)zahlung flüssigzumachen.

(4) Die Sonderzahlungen sind zu im Monat April beziehungsweise Oktober 
(September) laufenden Pensionen (Renten) in diesen Monaten, sonst zugleich mit 
der Aufnahme der laufenden Pensions(Renten)zahlung flüssigzumachen.

(5) unverändert. (5) unverändert.
Anpassung der Pensionen aus der Pensionsversicherung Anpassung der Pensionen aus der Pensionsversicherung 

§ 108h. (1) Mit Wirksamkeit ab 1. Jänner eines jeden Jahres sind § 108h. (1) Mit Wirksamkeit ab 1. Jänner eines jeden Jahres sind
 a) und b) unverändert. a) und b) unverändert.
mit dem Anpassungsfaktor zu vervielfachen. Lit.b ist nicht anzuwenden, wenn der 
Stichtag für die Pension des Verstorbenen gleichfalls am 1. Jänner dieses Jahres 
liegt. 

mit dem Anpassungsfaktor zu vervielfachen. Lit.b ist nicht anzuwenden, wenn der 
Stichtag für die Pension des Verstorbenen gleichfalls am 1. Jänner dieses Jahres 
liegt. Handelt es sich um eine erstmalige Anpassung, so ist diese erst mit 
Wirksamkeit ab 1. Jänner des dem Stichtag (§ 223 Abs. 2) zweitfolgenden 
Kalenderjahres vorzunehmen; abweichend davon ist für die erstmalige Anpassung 
von Hinterbliebenenpensionen, die aus einer bereits zuerkannten Leistung 
abgeleitet sind, der Stichtag dieser Leistung maßgebend.

(2) bis (5) unverändert. (2) bis (5) unverändert.
Medizinische Maßnahmen der Rehabilitation in der Krankenversicherung Medizinische Maßnahmen der Rehabilitation in der Krankenversicherung 

§ 154a. (1) bis (6) unverändert. § 154a. (1) bis (6) unverändert.
(7) Werden Versicherte (Pensionisten, Angehörige) für Rechnung des 

Krankenversicherungsträgers in einer der in Abs. 2 Z 1 angeführten Einrichtungen 
untergebracht, so haben diese eine Zuzahlung in der Höhe von 7,17 € pro 
Verpflegstag zu leisten. An die Stelle dieses Betrages tritt ab 1. Jänner eines jeden 
Jahres, erstmals ab 1. Jänner 1997, der unter Bedachtnahme auf § 108 Abs. 6 mit 
der jeweiligen Aufwertungszahl (§ 108 a Abs. 1) vervielfachte Betrag. Der 
Krankenversicherungsträger hat bei Vorliegen einer besonderen sozialen 
Schutzbedürftigkeit des (der) Versicherten von der Einhebung der Zuzahlung 
abzusehen, und zwar nach Maßgabe der vom Hauptverband hiezu erlassenen 
Richtlinien (§ 31 Abs. 5 Z 27). Die Zuzahlung ist sogleich bei Antritt des 
Aufenthaltes im voraus an den Krankenversicherungsträger zu entrichten und darf 
für jeden Versicherten (Angehörigen) für höchstens 28 Kalendertage in jedem 
Kalenderjahr eingehoben werden. 

(7) Werden Versicherte (PensionsbezieherInnen, Angehörige) für Rechnung 
des Krankenversicherungsträgers in einer der in Abs. 2 Z 1 angeführten 
Einrichtungen untergebracht, so haben diese eine Zuzahlung zu leisten. Die 
Zuzahlung beträgt pro Verpflegstag 
 1. 7,00 €, wenn das Erwerbseinkommen oder die Pension monatlich den 

Betrag nach § 293 Abs. 1 lit. a sublit. bb zuzüglich 581,38 € nicht 
übersteigt; 

 2. 12,00 €, wenn das Erwerbseinkommen oder die Pension monatlich den 
Gesamtbetrag nach Z 1, nicht aber den Betrag nach § 293 Abs. 1 lit. a 
sublit. bb zuzüglich 1 162,77 € übersteigt; 

 3. 17,00 €, wenn das Erwerbseinkommen oder die Pension monatlich den 
Gesamtbetrag nach Z 2 übersteigt. 

An die Stelle dieser Zuzahlungsbeträge treten ab 1. Jänner eines jeden Jahres, 
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erstmals ab 1. Jänner 2012, die unter Bedachtnahme auf § 108 Abs. 6 mit der 
jeweiligen Aufwertungszahl (§ 108a Abs. 1) vervielfachten Beträge. Der 
Krankenversicherungsträger hat bei Vorliegen einer besonderen sozialen 
Schutzbedürftigkeit der versicherten (pensionsbeziehenden) Person von der 
Einhebung der Zuzahlung abzusehen oder diese herabzusetzen, und zwar nach 
Maßgabe der vom Hauptverband hiezu erlassenen Richtlinien (§ 31 Abs. 5 Z 27). 
Die Zuzahlung ist sogleich bei Antritt des Aufenthaltes im Voraus an den 
Krankenversicherungsträger zu leisten und darf für jede versicherte 
(pensionsbeziehende, angehörige) Person für höchstens 28 Tage pro Kalenderjahr 
eingehoben werden.

Maßnahmen der Krankenversicherungsträger zur Festigung der Gesundheit Maßnahmen der Krankenversicherungsträger zur Festigung der Gesundheit 
§ 155. (1) und (2) unverändert. § 155. (1) und (2) unverändert.
(3) Werden Versicherte (Angehörige) für Rechnung des 

Krankenversicherungsträgers in einer der in Abs. 2 Z 1 bis 3 angeführten 
Einrichtungen (ausgenommen die Fälle der Zuschußgewährung durch den 
Krankenversicherungsträger) untergebracht, so haben diese eine Zuzahlung in der 
Höhe von mindestens 7,17 € und höchstens 18,24 € pro Verpflegstag zu leisten. 
An die Stelle dieser Beträge treten ab 1. Jänner eines jeden Jahres, erstmals ab 
1. Jänner 1997, die unter Bedachtnahme auf § 108 Abs. 6 mit der jeweiligen 
Aufwertungszahl (§ 108 a Abs. 1) vervielfachten Beträge. Der 
Krankenversicherungsträger hat bei Vorliegen einer besonderen sozialen 
Schutzbedürftigkeit des (der) Versicherten von der Einhebung der Zuzahlung 
abzusehen. Die Höhe der im Einzelfall in Betracht kommenden Zuzahlung sowie 
die Verpflichtung zur Befreiung von diesen Zuzahlungen bestimmt sich nach 
Maßgabe der vom Hauptverband hiezu erlassenen Richtlinien (§ 31 Abs. 5 Z 27). 
Die Zuzahlung ist sogleich bei Antritt des Aufenthaltes im voraus an den 
Krankenversicherungsträger zu entrichten.

(3) Werden Versicherte (Angehörige) für Rechnung des 
Krankenversicherungsträgers in einer der in Abs. 2 Z 1 bis 3 angeführten 
Einrichtungen (ausgenommen die Fälle der Zuschussgewährung durch den 
Krankenversicherungsträger) untergebracht, so haben diese eine Zuzahlung zu 
leisten, deren Höhe sich nach § 154a Abs. 7 zweiter bis vierter Satz richtet. Sie ist 
sogleich bei Antritt des Aufenthaltes im Voraus an den 
Krankenversicherungsträger zu leisten. 

(4) und (5) unverändert. (4) und (5) unverändert.
Leistungen der Pensionsversicherung Leistungen der Pensionsversicherung 

§ 222. (1) In der Pensionsversicherung der Arbeiter und in der 
Pensionsversicherung der Angestellten sind zu gewähren:

§ 222. (1) In der Pensionsversicherung der Arbeiter und in der 
Pensionsversicherung der Angestellten sind zu gewähren:

 1. unverändert. 1. unverändert.
 2. aus den Versicherungsfällen der geminderten Arbeitsfähigkeit 2. aus den Versicherungsfällen der geminderten Arbeitsfähigkeit
 a) Maßnahmen der beruflichen Rehabilitation (§§ 253e, 270a),
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 a) bei Invalidität die Invaliditätspension aus der Pensionsversicherung 

der Arbeiter (§ 254), 
 b) bei Invalidität die Invaliditätspension aus der Pensionsversicherung der 

Arbeiter (§ 254),
 b) bei Berufsunfähigkeit die Berufsunfähigkeitspension aus der 

Pensionsversicherung der Angestellten (§ 271);
 c) bei Berufsunfähigkeit die Berufsunfähigkeitspension aus der 

Pensionsversicherung der Angestellten (§ 271);
 3. und 4. unverändert. 3. und 4. unverändert.

(2) unverändert. (2) unverändert.
(3) Die Pensionsversicherungsträger treffen überdies Maßnahmen der 

Rehabilitation (§ 301); sie können Maßnahmen der Gesundheitsvorsorge treffen. 
Nach Maßgabe des § 73 haben sie Beiträge zur Krankenversicherung der 
Pensionisten zu entrichten bzw. den Aufwand für diese Krankenversicherung zu 
tragen. 

(3) Die Pensionsversicherungsträger treffen überdies – unbeschadet der 
Leistung nach Abs. 1 Z 2 lit. a aus dem Versicherungsfall der geminderten 
Arbeitsfähigkeit – Maßnahmen der Rehabilitation (§ 301) sowie Maßnahmen der 
Gesundheitsvorsorge. Nach Maßgabe des § 73 haben sie Beiträge zur 
Krankenversicherung der Pensionisten zu entrichten bzw. den Aufwand für diese 
Krankenversicherung zu tragen.

Ersatzzeiten aus der Zeit nach dem 31. Dezember 1955 und vor dem 
1. Jänner 2005 

Ersatzzeiten aus der Zeit nach dem 31. Dezember 1955 und vor dem 1. Jänner 
2005 

§ 227. (1) Als Ersatzzeiten aus der Zeit nach dem 31. Dezember 1955 und 
vor dem 1. Jänner 2005 gelten 

§ 227. (1) Als Ersatzzeiten aus der Zeit nach dem 31. Dezember 1955 und vor 
dem 1. Jänner 2005 gelten

 1. bis 6. unverändert. 1. bis 6. unverändert.
 7. in dem Zweig der Pensionsversicherung, in dem die letzte 

vorangegangene Beitragszeit vorliegt, die Zeiten, in denen auf Grund des 
Wehrgesetzes 2001 Präsenz- oder Ausbildungsdienst – ausgenommen 
Zeiten einer Pflichtversicherung gemäß § 8 Abs. 1 Z 5 – oder auf Grund 
der Bestimmungen des Zivildienstgesetzes ordentlicher oder 
außerordentlicher Zivildienst bzw. ein Auslandsdienst (§ 12 b des 
Zivildienstgesetzes) geleistet wird; ein solcher Auslandsdienst ist im 
Ausmaß von höchstens 14 Monaten zu berücksichtigen;

 7. in dem Zweig der Pensionsversicherung, in dem die letzte vorangegangene 
Beitragszeit vorliegt, die Zeiten, in denen auf Grund des 
Wehrgesetzes 2001 Präsenz- oder Ausbildungsdienst oder auf Grund der 
Bestimmungen des Zivildienstgesetzes ordentlicher oder außerordentlicher 
Zivildienst bzw. ein Auslandsdienst (§ 12 b des Zivildienstgesetzes) 
geleistet wird; ein solcher Auslandsdienst ist im Ausmaß von höchstens 
14 Monaten zu berücksichtigen; 

 8. in dem Zweig der Pensionsversicherung, in dem die erste nachfolgende 
Beitrags- oder Ersatzzeit vorliegt, die Zeiten, in denen auf Grund des 
Wehrgesetzes 2001 Präsenz- oder Ausbildungsdienst – ausgenommen 
Zeiten einer Pflichtversicherung gemäß § 8 Abs. 1 Z 5 – oder auf Grund 
der Bestimmungen des Zivildienstgesetzes ordentlicher oder 
außerordentlicher Zivildienst bzw. ein Auslandsdienst (§ 12 b des 
Zivildienstgesetzes) geleistet wird, sofern nicht Z. 7 anzuwenden ist; ein 
Auslandsdienst gemäß § 12 b des Zivildienstgesetzes ist im Ausmaß von 
höchstens 14 Monaten zu berücksichtigen;

 8. in dem Zweig der Pensionsversicherung, in dem die erste nachfolgende 
Beitrags- oder Ersatzzeit vorliegt, die Zeiten, in denen auf Grund des 
Wehrgesetzes 2001 Präsenz- oder Ausbildungsdienst oder auf Grund der 
Bestimmungen des Zivildienstgesetzes ordentlicher oder außerordentlicher 
Zivildienst bzw. ein Auslandsdienst (§ 12 b des Zivildienstgesetzes) 
geleistet wird, sofern nicht Z. 7 anzuwenden ist; ein Auslandsdienst gemäß 
§ 12 b des Zivildienstgesetzes ist im Ausmaß von höchstens 14 Monaten 
zu berücksichtigen; 
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 9. bis 11. unverändert. 9. bis 11. unverändert.

(2) unverändert. (2) unverändert.
(3) Für jeden Ersatzmonat nach Abs. 1 Z 1, der anspruchs- bzw. 

leistungswirksam werden soll, ist ein Beitrag in der Höhe von 22,8 vH zu 
entrichten. Als Beitragsgrundlage gilt 

(3) Für jeden Ersatzmonat nach Abs. 1 Z 1, der anspruchs- bzw. 
leistungswirksam werden soll, ist ein Beitrag in der Höhe von 22,8 vH zu 
entrichten. Als Beitragsgrundlage gilt das Dreißigfache der im Zeitpunkt der 
Feststellung der Berechtigung zur Beitragsentrichtung geltenden 
Höchstbeitragsgrundlage in der Pensionsversicherung (§ 45 Abs. 1). Die 
Beitragsgrundlage ist im Falle der Entrichtung des Beitrages nach Vollendung des 
40. Lebensjahres des (der) Versicherten mit einem Faktor zu vervielfachen, der 
durch Verordnung des Bundesministers für Arbeit, Gesundheit und Soziales nach 
versicherungsmathematischen Grundsätzen festzusetzen ist.

 1. für die im Abs. 1 Z 1 genannten Zeiten, ausgenommen die Zeiten des 
Besuches einer Hochschule, einer Kunstakademie oder Kunsthochschule 
und der vorgeschriebenen Ausbildung für den künftigen, abgeschlossene 
Hochschulbildung erfordernden Beruf, das 10fache,

 

 2. für die im Abs. 1 Z 1 genannten Zeiten des Besuches einer Hochschule, 
einer Kunstakademie oder Kunsthochschule und der vorgeschriebenen 
Ausbildung für den künftigen, abgeschlossene Hochschulbildung 
erfordernden Beruf, das 20fache

 

der im Zeitpunkt der Feststellung der Berechtigung zur Beitragsentrichtung 
geltenden Höchstbeitragsgrundlage in der Pensionsversicherung (§ 45 Abs. 1). 
Die Beitragsgrundlage ist im Falle der Entrichtung des Beitrages nach 
Vollendung des 40. Lebensjahres des (der) Versicherten mit einem Faktor zu 
vervielfachen, der durch Verordnung des Bundesministers für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales nach versicherungsmathematischen Grundsätzen festzusetzen ist.

 

(4) bis (6) unverändert. (4) bis (6) unverändert.
Leistungszugehörigkeit des Versicherten und Berücksichtigung von Zeiten 

und Beiträgen bei Erwerb von Versicherungsmonaten auch in anderen 
Pensionsversicherungen (Wanderversicherung, Mehrfachversicherung) 

Leistungszugehörigkeit des Versicherten und Berücksichtigung von Zeiten 
und Beiträgen bei Erwerb von Versicherungsmonaten auch in anderen 
Pensionsversicherungen (Wanderversicherung, Mehrfachversicherung) 

§ 251a. (1) Hat ein Versicherter Versicherungsmonate sowohl in der 
Pensionsversicherung nach diesem Bundesgesetz als auch in der 
Pensionsversicherung nach dem Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz und 
(oder) in der Pensionsversicherung nach dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz 
erworben, so kommen für ihn die Leistungen aus der Pensionsversicherung in 

§ 251a. (1) Hat ein Versicherter Versicherungsmonate sowohl in der 
Pensionsversicherung nach diesem Bundesgesetz als auch in der 
Pensionsversicherung nach dem Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz und 
(oder) in der Pensionsversicherung nach dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz 
erworben, so kommen für ihn die Leistungen aus der Pensionsversicherung in 
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Betracht, der er zugehörig ist. Die Zugehörigkeit des Versicherten richtet sich für 
Leistungen aus den Versicherungsfällen des Alters, der geminderten 
Arbeitsfähigkeit und des Todes sowie für Maßnahmen der Rehabilitation in 
Fällen des § 361 Abs. 1 letzter Satz nach den Abs. 2 bis 5, für sonstige Fälle der 
Rehabilitation und für Maßnahmen der Gesundheitsvorsorge nach dem Abs. 6.

Betracht, der er zugehörig ist. Die Zugehörigkeit des Versicherten richtet sich für 
Leistungen aus den Versicherungsfällen des Alters, der geminderten 
Arbeitsfähigkeit und des Todes sowie für Maßnahmen der Rehabilitation in Fällen 
des § 253e oder des § 270a nach den Abs. 2 bis 5, für sonstige Fälle der 
Rehabilitation und für Maßnahmen der Gesundheitsvorsorge nach dem Abs. 6.

(2) bis (8) unverändert. (2) bis (8) unverändert.
 Berufliche Rehabilitation, Anspruch 

 § 253e. (1) Anspruch auf Maßnahmen der beruflichen Rehabilitation (§ 303) 
haben versicherte Personen, wenn sie infolge ihres Gesundheitszustandes die 
Voraussetzungen für die Invaliditätspension (§ 254 Abs. 1) erfüllen, 
wahrscheinlich erfüllen oder in absehbarer Zeit erfüllen werden. Der Anspruch 
besteht auch dann, wenn zwar die erforderlichen Pflichtversicherungsmonate nach 
§ 255 Abs. 2 und § 273 Abs. 1 nicht vorliegen, jedoch

  1. innerhalb der letzten 36 Kalendermonate vor dem Stichtag (§ 223 Abs. 2) 
in zumindest zwölf Pflichtversicherungsmonaten eine Erwerbstätigkeit 
nach § 255 Abs. 1 oder als Angestellte/r ausgeübt wurde oder

  2. mindestens 36 Pflichtversicherungsmonate auf Grund einer 
Erwerbstätigkeit nach § 255 Abs. 1 oder als Angestellte/r vorliegen.

 Dabei sind Versicherungsmonate nach § 8 Abs. 1 Z 2 lit. a, d und e als 
Pflichtversicherungsmonate nach Z 1 und höchstens zwölf Versicherungsmonate 
nach § 8 Abs. 1 Z 2 lit. g als Pflichtversicherungsmonate nach Z 2 zu 
berücksichtigen. 

 (2) Maßnahmen nach Abs. 1 sind nur solche, durch die mit hoher 
Wahrscheinlichkeit auf Dauer Invalidität im Sinne des § 255 beseitigt oder 
vermieden werden kann und die geeignet sind, mit hoher Wahrscheinlichkeit eine 
Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt auf Dauer sicherzustellen.

 (3) Die Maßnahmen nach Abs. 1 müssen ausreichend und zweckmäßig sein, 
sie dürfen jedoch das Maß des Notwendigen nicht überschreiten. Sie sind vom 
Pensionsversicherungsträger unter Berücksichtigung des Arbeitsmarktes und ihrer 
Zumutbarkeit für die versicherte Person zu erbringen.

 (4) Die Maßnahmen nach Abs. 1 sind der versicherten Person nur dann 
zumutbar, wenn sie unter Berücksichtigung ihrer Neigung, ihrer physischen und 
psychischen Eignung, ihrer bisherigen Tätigkeit sowie der Dauer und des 
Umfanges ihrer bisherigen Ausbildung (Qualifikationsniveau) sowie ihres Alters, 
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ihres Gesundheitszustandes und der Dauer eines Pensionsbezuges festgesetzt und 
durchgeführt werden. Maßnahmen der Rehabilitation, die eine Ausbildung zu einer 
Berufstätigkeit umfassen, durch deren Ausübung das bisherige 
Qualifikationsniveau wesentlich unterschritten wird, dürfen nur mit Zustimmung 
der versicherten Person durchgeführt werden. Hat die versicherte Person eine 
Tätigkeit ausgeübt, die einen Lehrabschluss oder einen mittleren Schulabschluss 
erfordert, oder hat sie durch praktische Arbeit qualifizierte Kenntnisse oder 
Fähigkeiten erworben, die einem Lehrabschluss oder mittleren Schulabschluss 
gleichzuhalten sind, so ist eine Rehabilitation auf Tätigkeiten, die keine 
gleichwertige Ausbildung vorsehen, jedenfalls unzulässig.

 (5) Das Qualifikationsniveau im Sinne des Abs. 4 erster Satz bestimmt sich 
nach der für die Tätigkeit notwendigen beruflichen Ausbildung sowie nach den für 
die Ausübung der Tätigkeit erforderlichen Kenntnissen und Fähigkeiten 
(Fachkompetenz).

 (6) Die §§ 305 bis 307 sowie 307a bis 307c sind anzuwenden.
Invaliditätspension Invaliditätspension 

§ 254. (1) Anspruch auf Invaliditätspension hat der (die) Versicherte, wenn § 254. (1) Anspruch auf Invaliditätspension hat der (die) Versicherte, wenn 
  1. kein Anspruch auf berufliche Rehabilitation nach § 253e Abs. 1 und 2 

besteht oder die Maßnahmen der beruflichen Rehabilitation nach § 253e 
Abs. 3 nicht zweckmäßig oder nach § 253e Abs. 4 nicht zumutbar sind, 

 1. die Invalidität (§ 255) voraussichtlich sechs Monate andauert oder 
andauern würde, 

 2. die Invalidität (§ 255) voraussichtlich sechs Monate andauert oder 
andauern würde,

 2. die Wartezeit erfüllt ist (§ 236) und 3. die Wartezeit erfüllt ist (§ 236) und
 3. er (sie) am Stichtag (§ 223 Abs. 2) noch nicht die Voraussetzungen für 

eine Alterspension nach diesem oder einem anderen Bundesgesetz, mit 
Ausnahme der Alterspension nach § 4 Abs. 2 APG, erfüllt hat.

 4. er (sie) am Stichtag (§ 223 Abs. 2) noch nicht die Voraussetzungen für 
eine Alterspension nach diesem oder einem anderen Bundesgesetz, mit 
Ausnahme der Alterspension nach § 4 Abs. 2 APG, erfüllt hat.

(2) Anspruch auf Invaliditätspension hat auch, sofern die Wartezeit erfüllt 
ist, eine versicherte Ehegattin nach dem Tode des Ehegatten, wenn sie das 
55. Lebensjahr vollendet und mindestens vier lebende Kinder geboren hat. Das 
gleiche gilt für eine versicherte Frau, deren Ehe mit dem verstorbenen früheren 
Ehegatten für nichtig erklärt, aufgehoben oder geschieden worden ist, wenn ihr 
der verstorbene frühere Ehegatte zur Zeit seines Todes Unterhalt (einen 
Unterhaltsbeitrag) auf Grund eines gerichtlichen Urteiles, eines gerichtlichen 
Vergleiches oder einer vor Auflösung (Nichtigerklärung) der Ehe eingegangenen 

(2) Aufgehoben. 
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vertraglichen Verpflichtung zu leisten hatte.

(3) bis (8) unverändert. (3) bis (8) unverändert.
Begriff der Invalidität Begriff der Invalidität 

§ 255. (1) unverändert. § 255. (1) unverändert.
(2) Ein angelernter Beruf im Sinne des Abs. 1 liegt vor, wenn der 

Versicherte eine Tätigkeit ausübt, für die es erforderlich ist, durch praktische 
Arbeit qualifizierte Kenntnisse oder Fähigkeiten zu erwerben, welche jenen in 
einem erlernten Berufe gleichzuhalten sind. Als überwiegend im Sinne des Abs. 1 
gelten solche erlernte (angelernte) Berufstätigkeiten, wenn sie in mehr als der 
Hälfte der Beitragsmonate nach diesem Bundesgesetz während der letzten 
15 Jahre vor dem Stichtag (§ 223 Abs. 2) ausgeübt wurden. 

(2) Ein angelernter Beruf im Sinne des Abs. 1 liegt vor, wenn die versicherte 
Person eine Tätigkeit ausübt, für die es erforderlich ist, durch praktische Arbeit 
qualifizierte Kenntnisse oder Fähigkeiten zu erwerben, die jenen in einem erlernten 
Beruf gleichzuhalten sind. Eine überwiegende Tätigkeit im Sinne des Abs. 1 liegt 
vor, wenn innerhalb der letzten 15 Jahre vor dem Stichtag (§ 223 Abs. 2) in 
zumindest 90 Pflichtversicherungsmonaten eine Erwerbstätigkeit nach Abs. 1 oder 
als Angestellte/r ausgeübt wurde. Liegen zwischen dem Ende der Ausbildung 
(Abs. 2a) und dem Stichtag weniger als 15 Jahre, so muss zumindest in der Hälfte 
der Kalendermonate, jedenfalls aber für zwölf Pflichtversicherungsmonate, eine 
Erwerbstätigkeit nach Abs. 1 oder als Angestellte/r vorliegen. Liegen zwischen 
dem Ende der Ausbildung (Abs. 2a) und dem Stichtag mehr als 15 Jahre, so 
verlängert sich der im zweiten Satz genannte Rahmenzeitraum um 
Versicherungsmonate nach § 8 Abs. 1 Z 2 lit. a, d, e und g.

 (2a) Als Ende der Ausbildung nach Abs. 2 gelten der Abschluss eines 
Lehrberufes, der Abschluss einer mittleren oder höheren Schulausbildung oder 
Hochschulausbildung sowie der Abschluss einer dem Schul- oder Lehrabschluss 
vergleichbaren Ausbildung, jedenfalls aber der Beginn einer Erwerbstätigkeit nach 
Abs. 1 oder als Angestellte/r.

(3) unverändert. (3) unverändert.
 (3a) War die versicherte Person nicht überwiegend in erlernten oder 

angelernten Berufen im Sinne der Abs. 1 und 2 tätig, so gilt sie auch dann als 
invalid, wenn sie 

  1. das 50. Lebensjahr vollendet hat, 

  2. mindestens zwölf Monate unmittelbar vor dem Stichtag (§ 223 Abs. 2) als 
arbeitslos im Sinne des § 12 AlVG gemeldet war,

  3. mindestens 360 Versicherungsmonate, davon mindestens 
240 Beitragsmonate der Pflichtversicherung auf Grund einer 
Erwerbstätigkeit, erworben hat und

  4. nur mehr Tätigkeiten mit geringstem Anforderungsprofil, die auf dem 
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Arbeitsmarkt noch bewertet sind, ausüben kann und zu erwarten ist, dass 
ein Arbeitsplatz in einer der physischen und psychischen Beeinträchtigung 
entsprechenden Entfernung von ihrem Wohnort innerhalb eines Jahres 
nicht erlangt werden kann.

 (3b) Tätigkeiten nach Abs. 3a Z 4 sind leichte körperliche Tätigkeiten, die bei 
durchschnittlichem Zeitdruck und vorwiegend in sitzender Haltung ausgeübt 
werden und/oder mehrmals täglich einen Haltungswechsel ermöglichen.

(4) Als invalid gilt auch der (die) Versicherte, der (die) das 57. Lebensjahr 
vollendet hat, wenn er (sie) infolge von Krankheit oder anderen Gebrechen oder 
Schwäche seiner (ihrer) körperlichen oder geistigen Kräfte außer Stande ist, einer 
Tätigkeit, die er (sie) in den letzten 180 Kalendermonaten vor dem Stichtag 
mindestens 120 Kalendermonate hindurch ausgeübt hat, nachzugehen. Dabei sind 
zumutbare Änderungen dieser Tätigkeit zu berücksichtigen. 

(4) Als invalid gilt auch der (die) Versicherte, der (die) das 57. Lebensjahr 
vollendet hat, wenn er (sie) infolge von Krankheit oder anderen Gebrechen oder 
Schwäche seiner (ihrer) körperlichen oder geistigen Kräfte außer Stande ist, einer 
Tätigkeit, die er (sie) in den letzten 180 Kalendermonaten vor dem Stichtag 
mindestens 120 Kalendermonate hindurch ausgeübt hat, nachzugehen. Dabei sind 
zumutbare Änderungen dieser Tätigkeit zu berücksichtigen. Fallen in den Zeitraum 
der letzten 180 Kalendermonate vor dem Stichtag

  1. neutrale Monate nach § 234 Abs. 1 Z 2 lit. a oder Monate des Bezuges von 
Übergangsgeld nach § 306, so verlängert sich der genannte Zeitraum um 
diese Monate;

  2. Monate des Bezuges von Krankengeld nach § 138, so sind diese im 
Höchstausmaß von 24 Monaten auf die im ersten Satz genannten 
120 Kalendermonate anzurechnen.

(5) bis (7) unverändert. (5) bis (7) unverändert.
Alters(Invaliditäts)pension, Ausmaß Alters(Invaliditäts)pension, Ausmaß 

§ 261. (1) bis (3) unverändert. § 261. (1) bis (3) unverändert.
(4) Bei Inanspruchnahme einer Leistung vor dem Monatsersten nach der 

Erreichung des Regelpensionsalters (§ 253 Abs. 1) ist die Leistung, 
ausgenommen ein besonderer Steigerungsbetrag (§ 248), zu vermindern. Das 
Ausmaß der Verminderung beträgt für je zwölf Monate der früheren 
Inanspruchnahme 4,2 % der Leistung. Bleibt ein Rest von weniger als zwölf 
Monaten, so beträgt das Ausmaß der Verminderung für jeden Restmonat 0,35 % 
dieser Leistung. Das Höchstausmaß der Verminderung beträgt 15 % der 
genannten Leistung. Fällt der Zeitpunkt der Erreichung des Regelpensionsalters 
selbst auf einen Monatsersten, so gilt dieser Tag als Monatserster im Sinne des 
ersten Satzes. 

(4) Bei Inanspruchnahme einer Leistung vor dem Monatsersten nach der 
Erreichung des Regelpensionsalters (§ 253 Abs. 1) ist die Leistung, ausgenommen 
ein besonderer Steigerungsbetrag (§ 248), zu vermindern. Das Ausmaß der 
Verminderung beträgt für je zwölf Monate der früheren Inanspruchnahme 4,2 % 
der Leistung. Bleibt ein Rest von weniger als zwölf Monaten, so beträgt das 
Ausmaß der Verminderung für jeden Restmonat 0,35 % dieser Leistung. Das 
Höchstausmaß der Verminderung beträgt 15 % der genannten Leistung. Handelt es 
sich jedoch um eine Invaliditätspension, so beträgt das Höchstausmaß der 
Verminderung 13,8 % der Leistung. Fällt der Zeitpunkt der Erreichung des 
Regelpensionsalters selbst auf einen Monatsersten, so gilt dieser Tag als 
Monatserster im Sinne des ersten Satzes.
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(5) bis (7) unverändert. (5) bis (7) unverändert.
 Berufliche Rehabilitation, Anspruch 

 § 270a. (1) Anspruch auf Maßnahmen der beruflichen Rehabilitation (§ 303) 
haben versicherte Personen, wenn sie infolge ihres Gesundheitszustandes die 
Voraussetzungen für die Berufsunfähigkeitspension (§ 271 Abs. 1) erfüllen, 
wahrscheinlich erfüllen oder in absehbarer Zeit erfüllen werden. Der Anspruch 
besteht auch dann, wenn zwar die erforderlichen Pflichtversicherungsmonate nach 
§ 255 Abs. 2 und § 273 Abs. 1 nicht vorliegen, jedoch

  1. innerhalb der letzten 36 Kalendermonate vor dem Stichtag (§ 223 Abs. 2) 
in zumindest zwölf Pflichtversicherungsmonaten eine Erwerbstätigkeit 
nach § 255 Abs. 1 oder als Angestellte/r ausgeübt wurde oder

  2. mindestens 36 Pflichtversicherungsmonate auf Grund einer 
Erwerbstätigkeit nach § 255 Abs. 1 oder als Angestellte/r vorliegen.

 Dabei sind Versicherungsmonate nach § 8 Abs. 1 Z 2 lit. a, d und e als 
Pflichtversicherungsmonate nach Z 1 und höchstens zwölf Versicherungsmonate 
nach § 8 Abs. 1 Z 2 lit. g als Pflichtversicherungsmonate nach Z 2 zu 
berücksichtigen. 

 (2) Maßnahmen nach Abs. 1 sind nur solche, durch die mit hoher 
Wahrscheinlichkeit auf Dauer Invalidität im Sinne des § 255 beseitigt oder 
vermieden werden kann und die geeignet sind, mit hoher Wahrscheinlichkeit eine 
Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt auf Dauer sicherzustellen.

 (3) Die Maßnahmen nach Abs. 1 müssen ausreichend und zweckmäßig sein, 
sie dürfen jedoch das Maß des Notwendigen nicht überschreiten. Sie sind vom 
Pensionsversicherungsträger unter Berücksichtigung des Arbeitsmarktes und ihrer 
Zumutbarkeit für die versicherte Person zu erbringen.

 (4) Die Maßnahmen nach Abs. 1 sind der versicherten Person nur dann 
zumutbar, wenn sie unter Berücksichtigung ihrer Neigung, ihrer physischen und 
psychischen Eignung, ihrer bisherigen Tätigkeit sowie der Dauer und des 
Umfanges ihrer bisherigen Ausbildung (Qualifikationsniveau) sowie ihres Alters, 
ihres Gesundheitszustandes und der Dauer eines Pensionsbezuges festgesetzt und 
durchgeführt werden. Maßnahmen der Rehabilitation, die eine Ausbildung zu einer 
Berufstätigkeit umfassen, durch deren Ausübung das bisherige 
Qualifikationsniveau wesentlich unterschritten wird, dürfen nur mit Zustimmung 
der versicherten Person durchgeführt werden. Hat die versicherte Person eine 
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Tätigkeit ausgeübt, die einen Lehrabschluss oder einen mittleren Schulabschluss 
erfordert, oder hat sie durch praktische Arbeit qualifizierte Kenntnisse oder 
Fähigkeiten erworben, die einem Lehrabschluss oder mittleren Schulabschluss 
gleichzuhalten sind, so ist eine Rehabilitation auf Tätigkeiten, die keine 
gleichwertige Ausbildung vorsehen, jedenfalls unzulässig.

 (5) Das Qualifikationsniveau im Sinne des Abs. 4 erster Satz bestimmt sich 
nach der für die Tätigkeit notwendigen beruflichen Ausbildung sowie nach den für 
die Ausübung der Tätigkeit erforderlichen Kenntnissen und Fähigkeiten 
(Fachkompetenz).

 (6) Die §§ 305 bis 307 sowie 307a bis 307c sind anzuwenden.
Berufsunfähigkeitspension Berufsunfähigkeitspension 

§ 271. (1) Anspruch auf Berufsunfähigkeitspension hat der (die) Versicherte, 
wenn 

§ 271. (1) Anspruch auf Berufsunfähigkeitspension hat der (die) Versicherte, 
wenn

  1. kein Anspruch auf berufliche Rehabilitation nach § 270a Abs. 1 und 2 
besteht oder die Maßnahmen der beruflichen Rehabilitation nach § 270a 
Abs. 3 nicht zweckmäßig oder nach § 270a Abs. 4 nicht zumutbar sind, 

 1. die Berufsunfähigkeit (§ 273) voraussichtlich sechs Monate andauert 
oder andauern würde, 

 2. die Berufsunfähigkeit (§ 273) voraussichtlich sechs Monate andauert oder 
andauern würde,

 2. die Wartezeit erfüllt ist (§ 236) und 3. die Wartezeit erfüllt ist (§ 236) und
 3. er (sie) am Stichtag (§ 223 Abs. 2) noch nicht die Voraussetzungen für 

eine Alterspension nach diesem oder einem anderen Bundesgesetz, mit 
Ausnahme der Alterspension nach § 4 Abs. 2 APG, erfüllt hat.

 4. er (sie) am Stichtag (§ 223 Abs. 2) noch nicht die Voraussetzungen für 
eine Alterspension nach diesem oder einem anderen Bundesgesetz, mit 
Ausnahme der Alterspension nach § 4 Abs. 2 APG, erfüllt hat.

(2) Anspruch auf die Berufsunfähigkeitspension hat auch, sofern die 
Wartezeit erfüllt ist, eine versicherte Ehegattin nach dem Tode des Ehegatten, 
wenn sie das 55. Lebensjahr vollendet und mindestens vier lebende Kinder 
geboren hat. Das gleiche gilt für eine versicherte Frau, deren Ehe mit dem 
verstorbenen früheren Ehegatten für nichtig erklärt, aufgehoben oder geschieden 
worden ist, wenn ihr der verstorbene frühere Ehegatte zur Zeit seines Todes 
Unterhalt (einen Unterhaltsbeitrag) auf Grund eines gerichtlichen Urteiles, eines 
gerichtlichen Vergleiches oder einer vor Auflösung (Nichtigerklärung) der Ehe 
eingegangenen vertraglichen Verpflichtung zu leisten hatte.

 

(3) unverändert. (3) unverändert.
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Begriff der Berufsunfähigkeit Begriff der Berufsunfähigkeit 
§ 273. (1) Als berufsunfähig gilt der Versicherte, dessen Arbeitsfähigkeit 

infolge seines körperlichen oder geistigen Zustandes auf weniger als die Hälfte 
derjenigen eines körperlich und geistig gesunden Versicherten von ähnlicher 
Ausbildung und gleichwertigen Kenntnissen und Fähigkeiten herabgesunken ist. 

§ 273. (1) Als berufsunfähig gilt die versicherte Person, deren Arbeitsfähigkeit 
infolge ihres körperlichen oder geistigen Zustandes auf weniger als die Hälfte 
derjenigen einer körperlich und geistig gesunden versicherten Person von ähnlicher 
Ausbildung und gleichwertigen Kenntnissen und Fähigkeiten herabgesunken ist, 
wenn innerhalb der letzten 15 Jahre vor dem Stichtag (§ 223 Abs. 2) in zumindest 
90 Pflichtversicherungsmonaten eine Erwerbstätigkeit als Angestellte/r oder nach 
§ 255 Abs. 1 ausgeübt wurde. § 255 Abs. 2 dritter und vierter Satz sowie Abs. 2a 
sind anzuwenden.

(2) § 255 Abs. 4 bis 7 gilt entsprechend. (2) § 255 Abs. 3a und 3b sowie Abs. 4 bis 7 gilt entsprechend.
(3) unverändert. (3) unverändert.

Knappschaftsvollpension Knappschaftsvollpension 
§ 279. (1) Anspruch auf Knappschaftsvollpension hat der (die) Versicherte, 

wenn 
§ 279. (1) Anspruch auf Knappschaftsvollpension hat der (die) Versicherte, 

wenn
  1. kein Anspruch auf berufliche Rehabilitation nach § 253e Abs. 1 und 2 

besteht oder die Maßnahmen der beruflichen Rehabilitation nach § 253e 
Abs. 3 nicht zweckmäßig oder nach § 253e Abs. 4 nicht zumutbar sind, 

 1. die Invalidität (§ 280) voraussichtlich sechs Monate andauert oder 
andauern würde, 

 2. die Invalidität (§ 280) voraussichtlich sechs Monate andauert oder 
andauern würde,

 2. die Wartezeit erfüllt ist (§ 236) und 3. die Wartezeit erfüllt ist (§ 236) und
 3. er (sie) am Stichtag (§ 223 Abs. 2) noch nicht die Voraussetzungen für 

eine Knappschaftsalterspension nach diesem Bundesgesetz erfüllt hat.
 4. er (sie) am Stichtag (§ 223 Abs. 2) noch nicht die Voraussetzungen für 

eine Knappschaftsalterspension nach diesem Bundesgesetz erfüllt hat.
(2) Anspruch auf Knappschaftsvollpension hat auch, sofern die Wartezeit 

erfüllt ist, eine versicherte Ehegattin nach dem Tode des Ehegatten, wenn sie das 
55. Lebensjahr vollendet und mindestens vier lebende Kinder geboren hat. Das 
gleiche gilt für eine versicherte Frau, deren Ehe mit dem verstorbenen früheren 
Ehegatten für nichtig erklärt, aufgehoben oder geschieden worden ist, wenn ihr 
der verstorbene frühere Ehegatte zur Zeit seines Todes Unterhalt (einen 
Unterhaltsbeitrag) auf Grund eines gerichtlichen Urteiles, eines gerichtlichen 
Vergleiches oder einer vor Auflösung (Nichtigerklärung) der Ehe eingegangenen 
vertraglichen Verpflichtung zu leisten hatte.
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Knappschaftsalters-(Knappschaftsvoll-)pension, Ausmaß Knappschaftsalters-(Knappschaftsvoll-)pension, Ausmaß 
§ 284. Für die Bemessung der Leistungen aus den Versicherungsfällen des 

Alters mit Ausnahme des Knappschaftssoldes und für die Bemessung der 
Knappschaftsvollpension gilt § 261 mit folgenden Abweichungen:

§ 284. Für die Bemessung der Leistungen aus den Versicherungsfällen des 
Alters mit Ausnahme des Knappschaftssoldes und für die Bemessung der 
Knappschaftsvollpension gilt § 261 mit folgenden Abweichungen:

 1. und 2. unverändert. 1. und 2. unverändert.
 3. Statt 1,78 Steigerungspunkten sind jeweils 1,955 Steigerungspunkte und 

statt 4,2 % der Leistung sind jeweils 4,45 % der Leistung heranzuziehen; 
das Höchstausmaß der Verminderung beträgt 15,575 % der Leistung. 

 3. Statt 1,78 Steigerungspunkten sind jeweils 1,955 Steigerungspunkte und 
statt 4,2 % der Leistung sind jeweils 4,45 % der Leistung heranzuziehen; 
das Höchstausmaß der Verminderung beträgt 15,575 % der Leistung, 
handelt es sich jedoch um eine Knappschaftsvollpension, so beträgt das 
Höchstausmaß der Verminderung 14,3 % der Leistung.

 4. und 5. unverändert. 4. und 5. unverändert.
Voraussetzungen für den Anspruch auf Ausgleichszulage Voraussetzungen für den Anspruch auf Ausgleichszulage 

§ 292. (1) Erreicht die Pension zuzüglich eines aus übrigen Einkünften des 
Pensionsberechtigten erwachsenden Nettoeinkommens und der gemäß § 294 zu 
berücksichtigenden Beträge nicht die Höhe des für ihn geltenden Richtsatzes 
(§ 293), so hat der Pensionsberechtigte, solange er seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt im Inland hat, nach Maßgabe der Bestimmungen dieses Abschnittes 
Anspruch auf eine Ausgleichszulage zur Pension.

§ 292. (1) Erreicht die Pension zuzüglich eines aus übrigen Einkünften des 
Pensionsberechtigten erwachsenden Nettoeinkommens und der gemäß § 294 zu 
berücksichtigenden Beträge nicht die Höhe des für ihn geltenden Richtsatzes 
(§ 293), so hat der Pensionsberechtigte, solange er seinen rechtmäßigen, 
gewöhnlichen Aufenthalt im Inland hat, nach Maßgabe der Bestimmungen dieses 
Abschnittes Anspruch auf eine Ausgleichszulage zur Pension.

(2) bis (14) unverändert. (2) bis (14) unverändert.
Aufgaben der Rehabilitation Aufgaben der Rehabilitation 

§ 300. (1) Die Pensionsversicherungsträger treffen Vorsorge für die 
Rehabilitation von Versicherten und Beziehern einer Pension aus einem 
Versicherungsfall der geminderten Arbeitsfähigkeit, ausgenommen eine 
Knappschaftspension, die an einer körperlichen, geistigen oder psychischen 
Behinderung leiden.

§ 300. (1) Die Pensionsversicherungsträger treffen Vorsorge für die 
Rehabilitation von Versicherten und Beziehern einer Pension aus einem 
Versicherungsfall der geminderten Arbeitsfähigkeit, ausgenommen eine 
Knappschaftspension, deren Arbeitskraft infolge einer körperlichen, geistigen oder 
psychischen Beeinträchtigung herabgesunken ist.

(2) Versicherte gelten als behindert im Sinne des Abs. 1, wenn sie infolge 
eines Leidens oder Gebrechens ohne Gewährung von Maßnahmen der 
Rehabilitation die besonderen Voraussetzungen für eine Pension aus dem 
Versicherungsfall der geminderten Arbeitsfähigkeit, ausgenommen eine 
Knappschaftspension, wahrscheinlich erfüllen oder in absehbarer Zeit erfüllen 
werden; vorwiegend altersbedingte Leiden und Gebrechen gelten nicht als Leiden 
und Gebrechen im Sinne dieses Absatzes.

(2) Aufgehoben. 
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(3) Die Rehabilitation umfaßt medizinische und berufliche Maßnahmen und, 
soweit dies zu ihrer Ergänzung erforderlich ist, soziale Maßnahmen mit dem Ziel, 
Behinderte bis zu einem solchen Grad ihrer Leistungsfähigkeit herzustellen oder 
wiederherzustellen, der sie in die Lage versetzt, im beruflichen und 
wirtschaftlichen Leben und in der Gemeinschaft einen ihnen angemessenen Platz 
möglichst dauernd einnehmen zu können.

(3) Die Rehabilitation umfaßt medizinische und berufliche Maßnahmen und, 
soweit dies zu ihrer Ergänzung erforderlich ist, soziale Maßnahmen mit dem Ziel, 
die zu rehabilitierenden Personen bis zu einem solchen Grad ihrer 
Leistungsfähigkeit herzustellen oder wiederherzustellen, der sie in die Lage 
versetzt, im beruflichen und wirtschaftlichen Leben und in der Gemeinschaft einen 
ihnen angemessenen Platz möglichst dauernd einnehmen zu können.

(4) unverändert. (4) unverändert.
Maßnahmen der Rehabilitation Maßnahmen der Rehabilitation 

§ 301. (1) Zur Erreichung des im § 300 Abs. 3 angestrebten Zieles dienen die 
Maßnahmen gemäß den §§ 302 bis 304. Die Pensionsversicherungsträger 
gewähren diese Maßnahmen nach pflichtgemäßem Ermessen unter 
Berücksichtigung der Neigung, Eignung und der bisherigen Tätigkeit des 
Behinderten, bei den im § 300 Abs. 1 bezeichneten Pensionsbeziehern auch unter 
Berücksichtigung des Alters, des Zustandes des Leidens oder Gebrechens sowie 
der Dauer des Pensionsbezuges, sofern und solange die Erreichung dieses Zieles 
zu erwarten ist.

§ 301. (1) Zur Erreichung des im § 300 Abs. 3 angestrebten Zieles dienen die 
Maßnahmen nach den §§ 302 bis 304. Die Pensionsversicherungsträger gewähren 
diese Maßnahmen – unbeschadet der §§ 253e und 270a – nach pflichtgemäßem 
Ermessen. 

(2) unverändert. (2) unverändert.
Medizinische Maßnahmen Medizinische Maßnahmen 

§ 302. (1) Die medizinischen Maßnahmen der Rehabilitation umfassen: § 302. (1) Die medizinischen Maßnahmen der Rehabilitation umfassen:
 1. unverändert. 1. unverändert.
 1a. Maßnahmen der ambulanten Rehabilitation;
 2. bis 4. unverändert. 2. bis 4. unverändert.

(2) und (3) unverändert. (2) und (3) unverändert.
(4) Werden Versicherte (Pensionisten) für Rechnung des 

Pensionsversicherungsträgers in einer der in Abs. 1 Z 1 angeführten 
Einrichtungen untergebracht, so haben diese eine Zuzahlung in der Höhe von 
7,17 € pro Verpflegstag zu leisten. An die Stelle dieses Betrages tritt ab 1. Jänner 
eines jeden Jahres, erstmals ab 1. Jänner 1997, der unter Bedachtnahme auf § 108 
Abs. 6 mit der jeweiligen Aufwertungszahl (§ 108 a Abs. 1) vervielfachte Betrag. 
Der Pensionsversicherungsträger hat bei Vorliegen einer besonderen sozialen 
Schutzbedürftigkeit des (der) Versicherten von der Einhebung der Zuzahlung 
abzusehen, und zwar nach Maßgabe der vom Hauptverband hiezu erlassenen 

(4) Werden Versicherte (PensionsbezieherInnen) für Rechnung des 
Pensionsversicherungsträgers in einer der in Abs. 1 Z 1 angeführten Einrichtungen 
untergebracht, so haben diese eine Zuzahlung zu leisten, deren Höhe sich nach 
§ 154a Abs. 7 zweiter bis vierter Satz richtet. Sie ist sogleich bei Antritt des 
Aufenthaltes im Voraus an den Pensionsversicherungsträger zu leisten und darf für 
jede versicherte (pensionsbeziehende) Person für höchstens 28 Tage pro 
Kalenderjahr eingehoben werden. 
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Richtlinien (§ 31 Abs. 5 Z 27). Die Zuzahlung ist sogleich bei Antritt des 
Aufenthaltes im voraus an den Pensionsversicherungsträger zu entrichten und darf 
für jeden Versicherten für höchstens 28 Kalendertage in jedem Kalenderjahr 
eingehoben werden.

Einleitung von Maßnahmen der Rehabilitation des 
Pensionsversicherungsträgers 

Einleitung von Maßnahmen der Rehabilitation des 
Pensionsversicherungsträgers 

§ 305. Der Behinderte ist vom Versicherungsträger über das Ziel und die 
Möglichkeiten der Rehabilitation nachweislich in geeigneter Weise zu 
informieren und zu beraten. Der Behinderte hat bei der Durchführung der 
Maßnahmen der Rehabilitation entsprechend mitzuwirken. 

§ 305. Die zu rehabilitierende Person ist vom Versicherungsträger unter 
Berücksichtigung der Ergebnisse eines Berufsfindungsverfahrens über das Ziel und 
die Möglichkeiten der Rehabilitation nachweislich in geeigneter Weise zu 
informieren und zu beraten. Sie hat bei der Durchführung der Maßnahmen der 
Rehabilitation entsprechend mitzuwirken.

Übergangsgeld Übergangsgeld 
§ 306. (1) Der Pensionsversicherungsträger hat dem Versicherten für die 

Dauer der Gewährung von medizinischen Maßnahmen der Rehabilitation oder 
einer Ausbildung gemäß § 198 Abs. 2 Z. 1 ein Übergangsgeld zu leisten. 
Übergangsgeld für die Dauer der Gewährung von medizinischen Maßnahmen der 
Rehabilitation gebührt ab Beginn der 27. Woche nach dem letztmaligen Eintritt 
des Versicherungsfalles der Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit, der mit der 
Gewährung dieser Maßnahmen der Rehabilitation in Zusammenhang steht. 
Werden in den Fällen des § 361 Abs. 1 letzter Satz medizinische oder berufliche 
Maßnahmen der Rehabilitation gewährt, so gebührt Übergangsgeld ab dem 
Zeitpunkt, in dem die Pension aus den Versicherungsfällen der geminderten 
Arbeitsfähigkeit mangels dieser Rehabilitationsmaßnahmen angefallen wäre.

§ 306. (1) Der Pensionsversicherungsträger hat dem Versicherten für die 
Dauer der Gewährung von medizinischen Maßnahmen der Rehabilitation oder 
einer Ausbildung gemäß § 198 Abs. 2 Z. 1 ein Übergangsgeld zu leisten. 
Übergangsgeld für die Dauer der Gewährung von medizinischen Maßnahmen der 
Rehabilitation gebührt ab Beginn der 27. Woche nach dem letztmaligen Eintritt des 
Versicherungsfalles der Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit, der mit der 
Gewährung dieser Maßnahmen der Rehabilitation in Zusammenhang steht. Werden 
berufliche Maßnahmen der Rehabilitation nach § 253e oder nach § 270a gewährt, 
so gebührt Übergangsgeld ab dem Zeitpunkt des Leistungsanfalls dieser 
Rehabilitationsmaßnahmen. 

(2) bis (6) unverändert. (2) bis (6) unverändert.
Übertragung der Durchführung von Maßnahmen der Rehabilitation Übertragung der Durchführung von Maßnahmen der Rehabilitation 
§ 307a. (1) Der Pensionsversicherungsträger kann die Durchführung von 

medizinischen Maßnahmen der Rehabilitation einem Krankenversicherungsträger 
übertragen. Er hat dem Krankenversicherungsträger die ausgewiesenen 
tatsächlichen Kosten zu ersetzen. 

§ 307a. (1) Der Pensionsversicherungsträger kann die Durchführung von 
medizinischen Maßnahmen der Rehabilitation – mit Ausnahme der Fälle der 
§§ 253e und 270a – einem Krankenversicherungsträger übertragen. Er hat dem 
Krankenversicherungsträger die ausgewiesenen tatsächlichen Kosten zu ersetzen. 

(2) und (3) unverändert. (2) und (3) unverändert.
Gesundheitsvorsorge der Pensionsversicherungsträger Gesundheitsvorsorge der Pensionsversicherungsträger 

§ 307d. (1) bis (5) unverändert. § 307d. (1) bis (5) unverändert.
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(6) Werden Versicherte (Pensionisten) für Rechnung des 
Pensionsversicherungsträgers in einer der in Abs. 2 Z 1 bis 4 angeführten 
Einrichtungen (ausgenommen die Fälle der Zuschußgewährung durch den 
Pensionsversicherungsträger) untergebracht, so haben diese eine Zuzahlung in der 
Höhe von mindestens 7,17 € und höchstens 18,24 € pro Verpflegstag zu leisten. 
An die Stelle dieser Beträge treten ab 1. Jänner eines jeden Jahres, erstmals ab 
1. Jänner 1997, die unter Bedachtnahme auf § 108 Abs. 6 mit der jeweiligen 
Aufwertungszahl (§ 108 a Abs. 1) vervielfachten Beträge. Der 
Pensionsversicherungsträger hat bei Vorliegen einer besonderen sozialen 
Schutzbedürftigkeit des (der) Versicherten von der Einhebung der Zuzahlung 
abzusehen. Die Höhe der im Einzelfall in Betracht kommenden Zuzahlung sowie 
die Verpflichtung zur Befreiung von diesen Zuzahlungen bestimmt sich nach 
Maßgabe der vom Hauptverband hiezu erlassenen Richtlinien (§ 31 Abs. 5 Z 27). 
Die Zuzahlung ist sogleich bei Antritt des Aufenthaltes im voraus an den 
Pensionsversicherungsträger zu entrichten.

(6) Werden Versicherte (PensionsbezieherInnen) für Rechnung des 
Pensionsversicherungsträgers in einer der in Abs. 2 Z 1 bis 4 angeführten 
Einrichtungen (ausgenommen die Fälle der Zuschussgewährung durch den 
Pensionsversicherungsträger) untergebracht, so haben diese eine Zuzahlung zu 
leisten, deren Höhe sich nach § 154a Abs. 7 zweiter bis vierter Satz richtet. Sie ist 
sogleich bei Antritt des Aufenthaltes im Voraus an den 
Pensionsversicherungsträger zu leisten. 

Einleitung des Verfahrens Einleitung des Verfahrens 
§ 361. (1) Die Leistungsansprüche sind von den Versicherungsträgern im 

Rahmen ihrer örtlichen und sachlichen Zuständigkeit festzustellen
§ 361. (1) Die Leistungsansprüche sind von den Versicherungsträgern im 

Rahmen ihrer örtlichen und sachlichen Zuständigkeit festzustellen
 1. und 2. unverändert. 1. und 2. unverändert.

Ein Antrag auf eine Pension aus den Versicherungsfällen der geminderten 
Arbeitsfähigkeit gilt auch als Antrag auf Leistungen der Rehabilitation.

Ein Antrag auf eine Pension aus den Versicherungsfällen der geminderten 
Arbeitsfähigkeit gilt vorrangig als Antrag auf Leistungen der Rehabilitation.

(2) bis (4) unverändert. (2) bis (4) unverändert.
Zurückweisung von Leistungsanträgen in der Unfall- und 

Pensionsversicherung 
Zurückweisung von Leistungsanträgen in der Unfall- und 

Pensionsversicherung 
§ 362. (1) unverändert. § 362. (1) unverändert.
(2) Abs. 1 ist entsprechend anzuwenden, wenn mangels entsprechender 

Minderung der Arbeitsfähigkeit ein Antrag auf Zuerkennung einer Invaliditäts-, 
Berufsunfähigkeits-, Knappschafts- oder Knappschaftsvollpension abgelehnt oder 
eine solche Pension entzogen worden ist. 

(2) Abs. 1 ist bei Ablehnung eines Antrages auf Zuerkennung von 
Maßnahmen der beruflichen Rehabilitation (§§ 253e, 270a) oder einer Pension aus 
einem Versicherungsfall der geminderten Arbeitsfähigkeit mangels entsprechender 
Minderung der Arbeitsfähigkeit oder bei Entziehung einer solchen Pension aus 
demselben Grund so anzuwenden, dass an die Stelle des Ablaufes eines Jahres der 
Ablauf von 18 Monaten und an die Stelle der Unfallfolgen die Minderung der 
Arbeitsfähigkeit tritt.

 (3) Ist eine Klage auf Zuerkennung einer Pension nach Abs. 2 zurückgezogen 
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worden und wird vor Ablauf von neun Monaten nach dem Zeitpunkt der 
Klagszurückziehung der Antrag auf Zuerkennung einer Pension nach Abs. 2 
neuerlich eingebracht, ohne dass eine wesentliche Änderung der zuletzt 
festgestellten Minderung der Arbeitsfähigkeit glaubhaft bescheinigt oder innerhalb 
einer vom Versicherungsträger gesetzten angemessenen Frist bescheinigt wird, so 
ist der Antrag zurückzuweisen.

Bescheide der Versicherungsträger in Leistungssachen Bescheide der Versicherungsträger in Leistungssachen 
§ 367. (1) Über den Antrag auf Zuerkennung einer Leistung aus der 

Krankenversicherung oder auf Gewährung von Unfallheilbehandlung, von 
Familien-, Tag-, Versehrten- und Übergangsgeld oder von Körperersatzstücken, 
orthopädischen Behelfen und anderen Hilfsmitteln aus der Unfallversicherung, 
ferner bei amtswegiger Feststellung der angeführten Leistungen der 
Unfallversicherung sowie über den Antrag auf Gewährung von Übergangsgeld 
aus der Pensionsversicherung ist ein Bescheid zu erlassen, wenn 

§ 367. (1) Über den Antrag auf Zuerkennung einer Leistung aus der 
Krankenversicherung oder auf Gewährung von Unfallheilbehandlung, von 
Familien-, Tag-, Versehrten- und Übergangsgeld oder von Körperersatzstücken, 
orthopädischen Behelfen und anderen Hilfsmitteln aus der Unfallversicherung, 
ferner bei amtswegiger Feststellung der angeführten Leistungen der 
Unfallversicherung sowie über den Antrag auf Gewährung von Übergangsgeld 
oder berufliche Maßnahmen der Rehabilitation aus der Pensionsversicherung ist 
ein Bescheid zu erlassen, wenn

 1. und 2. unverändert. 1. und 2. unverändert.
Über den Antrag auf Zuerkennung oder über die amtswegige Feststellung 

einer sonstigen Leistung aus der Unfallversicherung, ausgenommen eine Leistung 
nach § 173 Z 1 lit. c sowie die Feststellung, dass eine Gesundheitsstörung Folge 
eines Arbeitsunfalls beziehungsweise einer Berufskrankheit ist, auch wenn nach 
Eintritt einer Gesundheitsstörung eine Leistung aus der Unfallversicherung nicht 
anfällt, ferner über den Antrag auf eine Leistung gemäß § 222 Abs. 1 und 2 aus 
der Pensionsversicherung sowie auf Feststellung von Versicherungs- und 
Schwerarbeitszeiten außerhalb des Leistungsfeststellungsverfahrens (§ 247) ist 
jedenfalls ein Bescheid zu erlassen. Über einen Antrag auf Leistung aus einem 
Versicherungsfall der geminderten Arbeitsfähigkeit ist, sofern die Wartezeit 
(§ 236) erfüllt ist, über das Vorliegen der Invalidität, Berufsunfähigkeit oder 
Dienstunfähigkeit im Bescheid gesondert zu entscheiden. 

Über den Antrag auf Zuerkennung oder über die amtswegige Feststellung 
einer sonstigen Leistung aus der Unfallversicherung, ausgenommen eine Leistung 
nach § 173 Z 1 lit. c sowie die Feststellung, dass eine Gesundheitsstörung Folge 
eines Arbeitsunfalls beziehungsweise einer Berufskrankheit ist, auch wenn nach 
Eintritt einer Gesundheitsstörung eine Leistung aus der Unfallversicherung nicht 
anfällt, ferner über den Antrag auf eine Leistung gemäß § 222 Abs. 1 und 2 aus der 
Pensionsversicherung, ausgenommen eine Leistung nach § 222 Abs. 1 Z 2 lit. a, 
sowie auf Feststellung von Versicherungs- und Schwerarbeitszeiten außerhalb des 
Leistungsfeststellungsverfahrens (§ 247) ist jedenfalls ein Bescheid zu erlassen. 
Über einen Antrag auf Leistung aus einem Versicherungsfall der geminderten 
Arbeitsfähigkeit ist, sofern die Wartezeit (§ 236) erfüllt ist, über das Vorliegen der 
Invalidität, Berufsunfähigkeit oder Dienstunfähigkeit im Bescheid gesondert zu 
entscheiden. 

(2) und (3) unverändert. (2) und (3) unverändert.
Schlussbestimmungen zu Art. 73 Teil 2 des Budgetbegleitgesetzes 2003, 

BGBl. I Nr. 71 
Schlussbestimmungen zu Art. 73 Teil 2 des Budgetbegleitgesetzes 2003, 

BGBl. I Nr. 71 
§ 607. (1) bis (11) unverändert. § 607. (1) bis (11) unverändert.
(12) Auf männliche Versicherte, die vor dem 1. Jänner 1954 geboren sind, (12) Auf männliche Versicherte, die vor dem 1. Jänner 1954 geboren sind, 
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und auf weibliche Versicherte, die vor dem 1. Jänner 1959 geboren sind, sind die 
am 31. Dezember 2003 geltenden Bestimmungen über die vorzeitige 
Alterspension bei langer Versicherungsdauer (vorzeitige 
Knappschaftsalterspension bei langer Versicherungsdauer) – mit Ausnahme der 
§§ 108h Abs. 1, 238, 239, 261, 261b, 284 Z 3 und 284b – so anzuwenden, dass 
abweichend von § 253b Abs. 1 

und auf weibliche Versicherte, die vor dem 1. Jänner 1959 geboren sind, sind die 
am 31. Dezember 2003 geltenden Bestimmungen über die vorzeitige Alterspension 
bei langer Versicherungsdauer (vorzeitige Knappschaftsalterspension bei langer 
Versicherungsdauer) – mit Ausnahme der §§ 108h Abs. 1, 238, 239, 261, 261b, 
284 Z 3 und 284b (die in der jeweils geltenden Fassung anzuwenden sind) – so 
anzuwenden, dass abweichend von § 253b Abs. 1

 1. und 2. unverändert. 1. und 2. unverändert.
dabei gilt § 231 Z 1 mit der Maßgabe, dass Zeiten der freiwilligen Versicherung 
den Ersatzzeiten vorgehen; weiters sind als Beitragsmonate zu berücksichtigen:

dabei gilt § 231 Z 1 mit der Maßgabe, dass Zeiten der freiwilligen Versicherung 
den Ersatzzeiten vorgehen; weiters sind als Beitragsmonate zu berücksichtigen: 

 - bis zu 60 Ersatzmonate für Zeiten der Kindererziehung (§§ 227a oder 
228a dieses Bundesgesetzes oder §§ 116a oder 116b GSVG oder §§ 107a 
oder 107b BSVG), die sich nicht mit Beitragsmonaten decken,

 - bis zu 60 Ersatzmonate für Zeiten der Kindererziehung (§§ 227a oder 228a 
dieses Bundesgesetzes oder §§ 116a oder 116b GSVG oder §§ 107a oder 
107b BSVG), die sich nicht mit Beitragsmonaten decken,

 - Ersatzmonate wegen eines Anspruches auf Wochengeld (§ 227 Abs. 1 
Z 3), die sich nicht mit Ersatzmonaten nach § 227a oder nach § 228a 
decken,

 - Ersatzmonate wegen eines Anspruches auf Wochengeld (§ 227 Abs. 1 
Z 3), die sich nicht mit Ersatzmonaten nach § 227a oder nach § 228a 
decken, 

 - bis zu 30 Ersatzmonate für Zeiten eines Präsenz- oder Zivildienstes 
(§ 227 Abs. 1 Z 7 und 8 dieses Bundesgesetzes oder § 116 Abs. 1 Z 3 
GSVG oder § 107 Abs. 1 Z 3 BSVG),

 - bis zu 30 Ersatzmonate für Zeiten eines Präsenz- oder Zivildienstes (§ 227 
Abs. 1 Z 7 und 8 dieses Bundesgesetzes oder § 116 Abs. 1 Z 3 GSVG oder 
§ 107 Abs. 1 Z 3 BSVG),

 - Ersatzmonate wegen eines Krankengeldbezuges (§ 227 Abs. 1 Z 6), - Ersatzmonate wegen eines Krankengeldbezuges (§ 227 Abs. 1 Z 6),
 - Ersatzmonate nach § 116 Abs. 1 Z 1 GSVG und nach § 107 Abs. 1 Z 1 

BSVG. 
 - Ersatzmonate nach § 116 Abs. 1 Z 1 GSVG und nach § 107 Abs. 1 Z 1 

BSVG, wenn für sie ein Beitrag in der Höhe von 22,8 % der dreißigfachen 
Mindestbeitragsgrundlage nach § 76a Abs. 3 je Ersatzmonat unter 
sinngemäßer Anwendung des § 227 Abs. 4 entrichtet wird.

§ 261 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 71/2003 ist – 
abweichend von Abs. 15 erster Satz – so anzuwenden, dass das Ausmaß von 
1,78 Steigerungspunkten bis zum Ablauf des Jahres 2007 durch zwei 
Steigerungspunkte, im Jahr 2008 durch 1,95 Steigerungspunkte, im Jahr 2009 
durch 1,90 Steigerungspunkte und im Jahr 2010 durch 1,85 Steigerungspunkte 
bzw. in der knappschaftlichen Pensionsversicherung das Ausmaß von 
1,955 Steigerungspunkten bis zum Ablauf des Jahres 2007 durch 
2,175 Steigerungspunkte, im Jahr 2008 durch 2,125 Steigerungspunkte, im 
Jahr 2009 durch 2,075 Steigerungspunkte und im Jahr 2010 durch 
2,025 Steigerungspunkte ersetzt wird; Abs. 15 zweiter und dritter Satz sind 
anzuwenden. § 261 Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 71/2003 ist nicht anzuwenden, wenn die Anspruchsvoraussetzungen – mit 

§ 261 Abs. 2 ist – abweichend von Abs. 15 erster Satz – so anzuwenden, dass das 
Ausmaß von 1,78 Steigerungspunkten bis zum Ablauf des Jahres 2007 durch zwei 
Steigerungspunkte, im Jahr 2008 durch 1,95 Steigerungspunkte, im Jahr 2009 
durch 1,90 Steigerungspunkte und im Jahr 2010 durch 1,85 Steigerungspunkte 
bzw. in der knappschaftlichen Pensionsversicherung das Ausmaß von 
1,955 Steigerungspunkten bis zum Ablauf des Jahres 2007 durch 
2,175 Steigerungspunkte, im Jahr 2008 durch 2,125 Steigerungspunkte, im 
Jahr 2009 durch 2,075 Steigerungspunkte und im Jahr 2010 durch 
2,025 Steigerungspunkte ersetzt wird; Abs. 15 zweiter und dritter Satz sind 
anzuwenden. § 261 Abs. 4 ist nicht anzuwenden, wenn die 
Anspruchsvoraussetzungen – mit Ausnahme der Voraussetzung des Fehlens einer 
die Pflichtversicherung begründenden Erwerbstätigkeit am Stichtag (§ 253b Abs. 1 
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Ausnahme der Voraussetzung des Fehlens einer die Pflichtversicherung 
begründenden Erwerbstätigkeit am Stichtag (§ 253b Abs. 1 Z 4) – bis zum Ablauf 
des 31. Dezember 2013 erfüllt sind. Ab 1. Jänner 2014 ist § 261 Abs. 4 in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 71/2003 so anzuwenden, dass an die 
Stelle des Regelpensionsalters das jeweils geltende Anfallsalter für die vorzeitige 
Alterspension bei langer Versicherungsdauer tritt; Abs. 11 ist entsprechend 
anzuwenden. Die Rechtskraft bereits ergangener Entscheidungen steht dem nicht 
entgegen.

Z 4) – bis zum Ablauf des 31. Dezember 2013 erfüllt sind. Ab 1. Jänner 2014 ist 
§ 261 Abs. 4 so anzuwenden, dass an die Stelle des Regelpensionsalters das jeweils 
geltende Anfallsalter für die vorzeitige Alterspension bei langer 
Versicherungsdauer tritt; Abs. 11 ist entsprechend anzuwenden. Die Rechtskraft 
bereits ergangener Entscheidungen steht dem nicht entgegen. 

(13) bis (23) unverändert. (13) bis (23) unverändert.
Schlussbestimmungen zu Art. 2 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 142/2004 

(62. Novelle) 
Schlussbestimmungen zu Art. 2 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 142/2004 

(62. Novelle) 
§ 617. (1) bis (12) unverändert. § 617. (1) bis (12) unverändert.
(13) § 607 Abs. 12 ist auch auf männliche Versicherte, die nach dem 

31. Dezember 1950 und vor dem 1. Jänner 1955 geboren sind, und auf weibliche 
Versicherte, die nach dem 31. Dezember 1955 und vor dem 1. Jänner 1960 
geboren sind, anzuwenden, und zwar wie folgt: Liegt der Tag der Geburt in dem 
in der linken Spalte genannten Zeitraum, so tritt

(13) § 607 Abs. 12 erster Satz ist auch auf männliche Versicherte, die nach 
dem 31. Dezember 1953 geboren sind, und auf weibliche Versicherte, die nach 
dem 31. Dezember 1958 geboren sind, so anzuwenden, dass 

 1. bei männlichen Versicherten an die Stelle des 738. Lebensmonates nicht 
das 60. Lebensjahr, sondern das in der rechten Spalte genannte 
Lebensjahr:

 1. bei männlichen Versicherten an die Stelle des 738. Lebensmonates nicht 
das 60. Lebensjahr, sondern das 62. Lebensjahr tritt; 

 - 1. Jänner 1951 bis 31. Dezember 1951 .................... 61. Lebensjahr; 
 - 1. Jänner 1952 bis 31. Dezember 1952 .................... 62. Lebensjahr; 
 - 1. Jänner 1953 bis 31. Dezember 1953 .................... 63. Lebensjahr; 
 - 1. Jänner 1954 bis 31. Dezember 1954 .................... 64. Lebensjahr; 
 2. bei weiblichen Versicherten an die Stelle des 678. Lebensmonates nicht 

das 55. Lebensjahr, sondern das in der rechten Spalte genannte 
Lebensjahr:

 2. bei weiblichen Versicherten an die Stelle des 678. Lebensmonates nicht 
das 55. Lebensjahr, sondern das in der rechten Spalte genannte Lebensjahr 
tritt: 

 - 1. Jänner 1956 bis 31. Dezember 1956 .................... 56. Lebensjahr; a) 1. Jänner 1959 bis 31. Dezember 1959 .................... 57. Lebensjahr; 
 - 1. Jänner 1957 bis 31. Dezember 1957 .................... 57. Lebensjahr; b) 1. Jänner 1960 bis 31. Dezember 1960 .................... 58. Lebensjahr; 
 - 1. Jänner 1958 bis 31. Dezember 1958 .................... 58. Lebensjahr; c) 1. Jänner 1961 bis 31. Dezember 1961 .................... 59. Lebensjahr; 
 - 1. Jänner 1959 bis 31. Dezember 1959 .................... 59. Lebensjahr. d) 1. Jänner 1962 bis 1. Dezember 1963 ...................... 60. Lebensjahr; 

  e) 2. Dezember 1963 bis 1. Juni 1964 ....................... 60,5. Lebensjahr; 
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  f) 2. Juni 1964 bis 1. Dezember 1964 .......................... 61. Lebensjahr; 

  g) 2. Dezember 1964 bis 1. Juni 1965 ....................... 61,5. Lebensjahr; 

  h) ab 2. Juni 1965 ………………………..................... 62. Lebensjahr; 

  3. bei weiblichen Versicherten statt 480 Beitragsmonaten 

  - bei Personen nach Z 2 lit. a 504 Beitragsmonate, 

  - bei Personen nach Z 2 lit. b 516 Beitragsmonate, 

  - bei Personen nach Z 2 lit. c 528 Beitragsmonate, 

  - bei Personen nach Z 2 lit. d bis h 540 Beitragsmonate 

 erforderlich sind;
  4. als Beitragsmonate lediglich Beitragsmonate auf Grund einer 

Erwerbstätigkeit sowie die im ersten bis dritten Teilstrich des § 607 
Abs. 12 genannten Ersatzmonate zu berücksichtigen sind.

 Als Beitragsmonate auf Grund einer Erwerbstätigkeit gelten auch folgende 
Versicherungsmonate nach § 3 Abs. 1 Z 2 APG:

  - Versicherungsmonate nach § 8 Abs. 1 Z 2 lit. a dieses 
Bundesgesetzes,

  - bis zu 30 Versicherungsmonate nach § 8 Abs. 1 Z 2 lit. d und e 
dieses Bundesgesetzes, § 3 Abs. 3 Z 1 und 2 GSVG und § 4a 
Abs. 1 Z 1 und 2 BSVG,

  - bis zu 60 Versicherungsmonate nach § 8 Abs. 1 Z 2 lit. g dieses 
Bundesgesetzes, § 3 Abs. 3 Z 4 GSVG und § 4a Abs. 1 Z 4 BSVG, 
die sich nicht mit Zeiten einer Pflichtversicherung in der 
Pensionsversicherung auf Grund einer Erwerbstätigkeit decken. 

 Die Höchstgrenzen von 30 und 60 Versicherungsmonaten dürfen auch bei 
Vorliegen von entsprechenden Ersatzmonaten nach Z 4 nicht überschritten werden. 
Für Versicherte nach den Z 1 und 2, die die Leistung nach Vollendung des 
62. Lebensjahres beanspruchen, ist anstelle des § 261 Abs. 4 die Bestimmung des 
§ 15 Abs. 4 Z 1 APG anzuwenden. § 261 Abs. 4 bzw. § 15 Abs. 4 Z 1 APG ist für 
die Zeit nach dem 31. Dezember 2023 so anzuwenden, dass an die Stelle des 
Regelpensionsalters nach § 253 Abs. 1 die jeweils geltende Altersgrenze nach § 3 
des Bundesverfassungsgesetzes über unterschiedliche Altersgrenzen von 
männlichen und weiblichen Sozialversicherten, BGBl. Nr. 832/1992, tritt.
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 Schlussbestimmungen zu Art. 115 Teil 1 des Budgetbegleitgesetzes 2011, 
BGBl. I Nr. xxx/2010 (75. Novelle) 

 § 658. (1) Es treten in Kraft:
  1. mit 1. Jänner 2011 die §§ 5 Abs. 1 Z 11, 8 Abs. 1, 11 Abs. 3, 17 Abs. 1 

lit. d, 31 Abs. 5 Z 27, 32c, 36 Abs. 1 Z 6, 44 Abs. 1 Z 7 und 15a, 47, 52 
Abs. 3, 53 Abs. 3 lit. c, 56a Abs. 3, 59 Abs. 1, 60 Abs. 2, 76b Abs. 3, 79c 
samt Überschrift, 105 Abs. 1, 3, 3a und 4, 108h Abs. 1, 154a Abs. 7, 155 
Abs. 3, 222 Abs. 1 Z 2 und Abs. 3, 227 Abs. 1 und 3, 251a Abs. 1, 253e 
samt Überschrift, 254 Abs. 1 Z 1 bis 4, 255 Abs. 2 bis 4, 270a samt 
Überschrift, 271 Abs. 1 Z 1 bis 4, 273 Abs. 1 und 2, 279 Abs. 1 Z 1 bis 4, 
292 Abs. 1 und 8, 300 Abs. 1 und 3, 301 Abs. 1, 302 Abs. 1 Z 1a und 
Abs. 4, 305, 306 Abs. 1, 307a Abs. 1, 307d Abs. 6, 361 Abs. 1, 362 Abs. 2 
und 3, 367 Abs. 1 und 617 Abs. 13 in der Fassung des 
Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I Nr. xxx/2010;

  2. mit 1. Februar 2011 § 607 Abs. 12 in der Fassung des Art. 115 Z 72 des 
Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I Nr. xxx/2010;

  3. mit 1. Jänner 2012 die §§ 261 Abs. 4 und 284 Z 3 in der Fassung des 
Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I Nr. xxx/2010.

 (2) Es treten außer Kraft:
  1. mit Ablauf des 31. Dezember 2010 die §§ 8 Abs. 1 Z 5, 14 Abs. 1 Z 8, 254 

Abs. 2, 271 Abs. 2, 279 Abs. 2 und 300 Abs. 2;
  2. mit Ablauf des 31. Dezember 2015 § 255 Abs. 3a und 3b. 

 (3) § 52 Abs. 4 Z 3 ist für die Kalenderjahre 2011 bis 2015 so anzuwenden, 
dass an die Stelle des Prozentsatzes von 75 der Prozentsatz von 72 tritt.

 (4) § 73 Abs. 2 ist für die Kalenderjahre 2010 bis 2014 so anzuwenden, dass 
an die Stelle des Prozentsatzes von 318 (322) folgende Prozentsätze treten:

  1. im Jahr 2010 der Prozentsatz von 290, 
 2. im Jahr 2011 der Prozentsatz von 297,
 3. im Jahr 2012 der Prozentsatz von 301,
 4. im Jahr 2013 der Prozentsatz von 309 und
 4. im Jahr 2014 der Prozentsatz von 315.
 (5) Die §§ 76b Abs. 3 und 227 Abs. 3 in der am 31. Dezember 2010 geltenden 
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Fassung sind weiterhin anzuwenden, wenn der Antrag auf Beitragsentrichtung vor 
Ablauf des Tages der Kundmachung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2010 
gestellt wird. 

 (6) Abweichend von § 108h Abs. 1 erster Satz sind im Kalenderjahr 2011 nur 
jene Pensionen, die den Betrag von 2 310 € monatlich nicht übersteigen, zu 
erhöhen. Beträgt die Pension monatlich

  1. nicht mehr als 2 000 €, so ist sie mit dem Anpassungsfaktor zu 
vervielfachen;

  2. mehr als 2 000 € bis zu 2 310 €, so ist sie um einen Prozentsatz zu 
erhöhen, der zwischen den genannten Werten von 1,2 % auf 0,0 % linear 
absinkt. 

 (7) Auf Personen, die Anspruch auf Invaliditätspension nach § 254 Abs. 2 
oder auf Berufsunfähigkeitspension nach § 271 Abs. 2 oder auf 
Knappschaftsvollpension nach § 279 Abs. 2 haben, ist weiterhin die am 
31. Dezember 2010 geltende Rechtslage anzuwenden, wenn der Stichtag vor dem 
1. Jänner 2011 liegt.

 (8) Auf Personen, die die Voraussetzungen für den Anspruch auf eine 
vorzeitige Alterspension nach § 607 Abs. 12 bis zum Ablauf des 31. Dezember 
2010 erfüllt haben, ist die zitierte Bestimmung in der am 31. Dezember 2010 
geltenden Fassung weiterhin anzuwenden.

Teil 2
Ruhen der Leistungsansprüche bei Leistung des Präsenz- oder 

Ausbildungsdienstes 
Ruhen der Leistungsansprüche bei Leistung des Präsenz- oder 

Ausbildungsdienstes 
§ 89a. Für die Dauer des Präsenz- oder Ausbildungsdienstes auf Grund des 

Wehrgesetzes 2001 – ausgenommen die im § 8 Abs. 1 Z 1 lit. e und Z 5 
genannten Personen – ruht der Anspruch des Versicherten auf Leistungen der 
Krankenversicherung für seine Person. 

§ 89a. Für die Dauer des Präsenz- oder Ausbildungsdienstes nach dem 
Wehrgesetz 2001 ruht der Anspruch des/der Versicherten auf Leistungen der 
Krankenversicherung für die eigene Person; ausgenommen davon sind die im § 8 
Abs. 1 Z 1 lit. e genannten Personen.

Anspruchsberechtigung während der Dauer der Versicherung und nach dem 
Ausscheiden aus der Versicherung 

Anspruchsberechtigung während der Dauer der Versicherung und nach dem 
Ausscheiden aus der Versicherung 

§ 122. (1) unverändert. § 122. (1) unverändert.
(2) Für Versicherungsfälle, die nach dem Ende der Versicherung oder nach 

Ablauf des im Abs. 1 lit. b bezeichneten Zeitraumes eintreten, sind Leistungen, 
(2) Für Versicherungsfälle, die nach dem Ende der Versicherung oder nach 

Ablauf des im Abs. 1 lit. b bezeichneten Zeitraumes eintreten, sind Leistungen, und 
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und zwar auch für Familienangehörige, nach Maßgabe der folgenden 
Bestimmungen zu gewähren: 

zwar auch für Familienangehörige, nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen zu 
gewähren: 

 1. unverändert. 1. unverändert.
 2. an Personen, die innerhalb der letzten zwölf Monate vor dem 

Ausscheiden aus der durch eine Beschäftigung (ein Lehr- oder 
Ausbildungsverhältnis) begründeten Pflichtversicherung mindestens 
26 Wochen oder unmittelbar vorher mindestens sechs Wochen versichert 
waren und sogleich nach dem Ausscheiden aus der Pflichtversicherung 
erwerbslos geworden sind, wenn der Versicherungsfall während der 
Erwerbslosigkeit und binnen sechs Wochen nach dem Ausscheiden aus 
der Pflichtversicherung eintritt. War der Versicherte im Zeitpunkt des 
Ausscheidens aus der Pflichtversicherung infolge Krankheit 
arbeitsunfähig oder bestand zu diesem Zeitpunkt Anspruch auf 
Wochengeld, so beginnt die Frist von sechs Wochen erst ab dem 
Erlöschen des Anspruches auf Krankengeld (Anstaltspflege) bzw. 
Wochengeld zu laufen. Die Frist von sechs Wochen verlängert sich

 2. an Personen, die innerhalb der letzten zwölf Monate vor dem Ausscheiden 
aus der durch eine Beschäftigung (ein Lehr- oder Ausbildungsverhältnis) 
begründeten Pflichtversicherung mindestens 26 Wochen oder unmittelbar 
vorher mindestens sechs Wochen versichert waren und sogleich nach dem 
Ausscheiden aus der Pflichtversicherung erwerbslos geworden sind, wenn 
der Versicherungsfall während der Erwerbslosigkeit und binnen sechs 
Wochen nach dem Ausscheiden aus der Pflichtversicherung eintritt. War 
der Versicherte im Zeitpunkt des Ausscheidens aus der 
Pflichtversicherung infolge Krankheit arbeitsunfähig oder bestand zu 
diesem Zeitpunkt Anspruch auf Wochengeld, so beginnt die Frist von 
sechs Wochen erst ab dem Erlöschen des Anspruches auf Krankengeld 
(Anstaltspflege) bzw. Wochengeld zu laufen. Die Frist von sechs Wochen 
verlängert sich

 a) um die Dauer eines Präsenz- oder Ausbildungsdienstes auf Grund des 
Wehrgesetzes 2001 – ausgenommen um Zeiten einer 
Pflichtversicherung gemäß § 8 Abs. 1 Z 1 lit. e und Z 5 – bzw. eines 
auf Grund der Bestimmungen des Zivildienstgesetzes zu leistenden 
ordentlichen oder außerordentlichen Zivildienstes bzw. eines 
Auslandsdienstes gemäß § 12 b des Zivildienstgesetzes;

 a) um die Dauer eines Präsenz- oder Ausbildungsdienstes auf Grund des 
Wehrgesetzes 2001 – ausgenommen um Zeiten einer 
Pflichtversicherung gemäß § 8 Abs. 1 Z 1 lit. e – bzw. eines auf Grund 
der Bestimmungen des Zivildienstgesetzes zu leistenden ordentlichen 
oder außerordentlichen Zivildienstes bzw. eines Auslandsdienstes 
gemäß § 12 b des Zivildienstgesetzes;

 b) unverändert. b) unverändert.
Ruhen des Krankengeldanspruches Ruhen des Krankengeldanspruches 

§ 143. (1) Der Anspruch auf Krankengeld ruht: § 143. (1) Der Anspruch auf Krankengeld ruht:
 1. bis 5. unverändert. 1. bis 5. unverändert.
 6. solange der Versicherte Präsenzdienst im Sinne des Wehrgesetzes 2001 

leistet und als Zeitsoldat gemäß § 8 Abs. 1 Z 1 lit. e in der Kranken- bzw. 
gemäß § 8 Abs. 1 Z 5 in der Kranken- und in der Pensionsversicherung 
teilversichert ist. 

 6. solange der/die Versicherte Ausbildungsdienst nach dem Wehrgesetz 2001 
leistet, ab dem 13. Monat des Ausbildungsdienstes. 

(2) bis (6) unverändert. (2) bis (6) unverändert.
Arbeitsunfällen gleichgestellte Unfälle Arbeitsunfällen gleichgestellte Unfälle 

§ 176. (1) Den Arbeitsunfällen sind Unfälle gleichgestellt, die sich bei § 176. (1) Den Arbeitsunfällen sind Unfälle gleichgestellt, die sich bei 
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nachstehenden Tätigkeiten ereignen: nachstehenden Tätigkeiten ereignen:
 1. bis 7a. unverändert. 1. bis 7a. unverändert.
 8. bei der Inanspruchnahme von Leistungen nach dem 

Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977, BGBl.Nr.609, dem 
Karenzgeldgesetz, BGBl.I Nr. 47/1997, dem 
Arbeitsmarktförderungsgesetz, BGBl.Nr.31/1969, dem 
Kinderbetreuungsgeldgesetz, BGBl.I Nr. 103/2001, oder dem 
Arbeitsmarktservicegesetz, BGBl.Nr.313/1994, sowie in den Fällen, in 
denen Personen auf Veranlassung des Arbeitsmarktservice eine Arbeits- 
oder Ausbildungsstelle aufsuchen oder sich einer Eignungsuntersuchung 
oder Eignungsprüfung unterziehen;

 8. bei der Inanspruchnahme von Leistungen nach dem 
Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977, BGBl.Nr.609, dem 
Arbeitsmarktförderungsgesetz, BGBl.Nr.31/1969, dem 
Kinderbetreuungsgeldgesetz, BGBl.I Nr. 103/2001, oder dem 
Arbeitsmarktservicegesetz, BGBl.Nr.313/1994, sowie in den Fällen, in 
denen Personen auf Veranlassung des Arbeitsmarktservice eine Arbeits- 
oder Ausbildungsstelle aufsuchen oder sich einer Eignungsuntersuchung 
oder Eignungsprüfung unterziehen; 

 9. bis 13. unverändert. 9. bis 13. unverändert.
(2) bis (5) unverändert. (2) bis (5) unverändert.

Bestellung der Versicherungsvertreter Bestellung der Versicherungsvertreter 
§ 421. (1) Die Versicherungsvertreter sind von den geschäftsführenden 

Organen der örtlich und sachlich zuständigen öffentlich-rechtlichen 
Interessenvertretungen der Dienstnehmer und der Dienstgeber unter 
Bedachtnahme auf ihre fachliche Eignung und auf die einzelnen von den 
entsendeberechtigten Stellen jeweils zu vertretenden Berufsgruppen in die 
Verwaltungskörper der Versicherungsträger zu entsenden. Hiebei ist durch ein 
ausgewogenes Verhältnis an Versicherungsvertreterinnen und 
Versicherungsvertretern auf das Erreichen der Geschlechterparität in den 
Verwaltungskörpern Bedacht zu nehmen. Die Interessenvertretungen haben die 
Entsendung nach dem Mandatsergebnis der Wahl zu ihrem jeweiligen 
satzungsgebenden Organ (zB Vollversammlung, Hauptversammlung) auf 
Vorschlag der jeweils wahlwerbenden Gruppe nach dem System d'Hondt unter 
sinngemäßer Anwendung von Abs. 2 dritt- und vorletzter Satz vorzunehmen; sind 
die Interessenvertretungen mehrerer Länder oder eine bundesweite 
Interessenvertretung zur Entsendung berufen, so sind dabei die jeweiligen (bei 
bundesweiter Zuständigkeit: sämtliche) Landesmandatsergebnisse 
zusammenzuzählen. Soweit die Wirtschaftskammern zur Entsendung berechtigt 
sind, hat die Nominierung der Versicherungsvertreter nach dem Mandatsergebnis 
der Wahlen zu den Fachorganisationen (Fachvertretungen) zu erfolgen. Bestehen 
solche Interessenvertretungen nicht, so sind die Versicherungsvertreter der 
Dienstnehmergruppe vom Österreichischen Gewerkschaftsbund, und zwar von 

§ 421. (1) Die Versicherungsvertreter sind von den geschäftsführenden 
Organen der örtlich und sachlich zuständigen öffentlich-rechtlichen 
Interessenvertretungen der Dienstnehmer und der Dienstgeber unter Bedachtnahme 
auf ihre fachliche Eignung und auf die einzelnen von den entsendeberechtigten 
Stellen jeweils zu vertretenden Berufsgruppen in die Verwaltungskörper der 
Versicherungsträger zu entsenden. Hiebei ist durch ein ausgewogenes Verhältnis 
an Versicherungsvertreterinnen und Versicherungsvertretern auf das Erreichen der 
Geschlechterparität in den Verwaltungskörpern Bedacht zu nehmen. Die 
Interessenvertretungen haben die Entsendung nach dem Mandatsergebnis der Wahl 
zu ihrem jeweiligen satzungsgebenden Organ (zB Vollversammlung, 
Hauptversammlung) auf Vorschlag der jeweils wahlwerbenden Gruppe nach dem 
System d'Hondt unter sinngemäßer Anwendung von Abs. 2 dritt- und vorletzter 
Satz vorzunehmen; sind die Interessenvertretungen mehrerer Länder oder eine 
bundesweite Interessenvertretung zur Entsendung berufen, so sind dabei die 
jeweiligen (bei bundesweiter Zuständigkeit: sämtliche) Landesmandatsergebnisse 
zusammenzuzählen. Soweit die Wirtschaftskammern zur Entsendung berechtigt 
sind, hat die Nominierung der Versicherungsvertreter nach dem Mandatsergebnis 
der Wahlen zu den Fachorganisationen (Fachvertretungen) zu erfolgen. Bestehen 
solche Interessenvertretungen nicht, so sind die Versicherungsvertreter/innen der 
Dienstnehmer/innengruppe vom Österreichischen Gewerkschaftsbund, und zwar 
von der in Betracht kommenden Gewerkschaft zu entsenden. Die 
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der in Betracht kommenden Gewerkschaft, und die Versicherungsvertreter der 
Dienstgebergruppe vom Landeshauptmann zu entsenden; erstreckt sich der 
Sprengel des Versicherungsträgers auf mehr als ein Land, so sind die 
Versicherungsvertreter der Dienstgebergruppe

Versicherungsvertreter/innen der DienstgeberInnengruppe sind in einem solchen 
Fall 

 1. bei der Pensionsversicherungsanstalt und den Pensionsinstituten vom 
Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz,

 1. bei der Pensionsversicherungsanstalt und den Pensionsinstituten vom 
Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz,

 2. bei den Trägern der Krankenversicherung vom Bundesminister für 
Gesundheit,

 2. bei den Trägern der Krankenversicherung vom Bundesminister für 
Gesundheit,

 3. bei der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt vom Bundesministerin 
für Gesundheit auf Vorschlag der Wirtschaftskammer Österreich und

 3. bei der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt vom Bundesminister für 
Gesundheit auf Vorschlag der Wirtschaftskammer Österreich und

 4. bei der Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau vom 
Bundesminister für Gesundheit im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz

 4. bei der Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau vom 
Bundesminister für Gesundheit im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz

zu entsenden. Die gleichzeitige Entsendung ein und derselben Person als 
Versicherungsvertreter sowohl in die Kontrollversammlung als auch in die 
Generalversammlung desselben Versicherungsträgers ist unzulässig.

zu entsenden. 

(1a ) bis (1c) unverändert. (1a ) bis (1c) unverändert.
(2) Bei Versicherungsträgern, deren Sprengel sich nicht über mehr als ein 

Land erstreckt, hat, wenn mehrere entsendeberechtigte Stellen in der Gruppe der 
Dienstgeber oder der Dienstnehmer in Betracht kommen, der zuständige 
Landeshauptmann die auf die einzelnen Stellen entfallende Zahl von 
Versicherungsvertretern unter Bedachtnahme auf die Zahl der pflichtversicherten 
Dienstnehmer in den den einzelnen Stellen zugehörigen Gruppen von 
Dienstnehmern oder Dienstgebern festzusetzen. Die Zahl der pflichtversicherten 
Dienstnehmer ist auf Grund einer im Monat Juli des der Neubestellung der 
Verwaltungskörper zweitvorangegangenen Kalenderjahres durchzuführenden 
Stichtagserhebung zu ermitteln. Hiebei ist bei Versicherungsträgern, in deren 
Vollzugszuständigkeit mehrere Versicherungszweige fallen, von jenem 
Versicherungszweig auszugehen, der die größte Anzahl von pflichtversicherten 
Dienstnehmern aufweist. Die Berechnung der auf die einzelnen Stellen 
entfallenden Zahl von Versicherungsvertretern hat unter Berücksichtigung des 
§ 427 Abs. 2 nach dem System d'Hondt zu erfolgen. Die Wahlzahl ist ungerundet 
zu errechnen. Haben nach dieser Berechnung mehrere Stellen den gleichen 
Anspruch auf einen Versicherungsvertreter, so entscheidet das Los. Die 
Aufteilung gilt jeweils für die betreffende Amtsdauer.

(2) Kommen mehrere entsendeberechtigte Stellen in der Gruppe der 
Dienstgeber/innen oder der Dienstnehmer/innen in Betracht, so hat die jeweilige 
Aufsichtsbehörde (§ 448) die auf die einzelnen Stellen entfallende Zahl von 
Versicherungsvertretern und -vertreterinnen unter Bedachtnahme auf die Zahl der 
pflichtversicherten Dienstnehmer und Dienstnehmerinnen in den den einzelnen 
Stellen zugehörigen Gruppen von Dienstnehmern/Dienstnehmerinnen oder 
Dienstgebern/Dienstgeberinnen festzusetzen. Die Zahl der pflichtversicherten 
Dienstnehmer ist auf Grund einer im Monat Juli des der Neubestellung der 
Verwaltungskörper zweitvorangegangenen Kalenderjahres durchzuführenden 
Stichtagserhebung zu ermitteln. Hiebei ist bei Versicherungsträgern, in deren 
Vollzugszuständigkeit mehrere Versicherungszweige fallen, von jenem 
Versicherungszweig auszugehen, der die größte Anzahl von pflichtversicherten 
Dienstnehmern aufweist. Die Berechnung der auf die einzelnen Stellen 
entfallenden Zahl von Versicherungsvertretern hat unter Berücksichtigung des 
§ 427 Abs. 2 nach dem System d'Hondt zu erfolgen. Die Wahlzahl ist ungerundet 
zu errechnen. Haben nach dieser Berechnung mehrere Stellen den gleichen 
Anspruch auf einen Versicherungsvertreter, so entscheidet das Los. Die Aufteilung 
gilt jeweils für die betreffende Amtsdauer.
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(3) Der Landeshauptmann hat die in Betracht kommenden öffentlich-
rechtlichen Interessenvertretungen und Gewerkschaften aufzufordern, die 
Vertreter innerhalb einer angemessenen Frist, die mindestens einen Monat zu 
betragen hat, zu entsenden. Verstreicht diese Frist ungenützt, so hat der 
Landeshauptmann selbst die Versicherungsvertreter zu bestellen. Im Falle der 
Säumigkeit einer öffentlich-rechtlichen Interessenvertretung hat der 
Landeshauptmann dabei nach dem System d'Hondt unter Zugrundelegung des 
Mandatsergebnisses der Wahl zum satzungsgebenden Organ dieser 
Interessenvertretung unter sinngemäßer Anwendung von Abs. 2 dritt- und 
vorletzter Satz vorzugehen, ohne an einen Vorschlag gebunden zu sein; Abs. 1 
zweiter Satz letzter Halbsatz ist anzuwenden.

(3) Die jeweilige Aufsichtsbehörde hat die in Betracht kommenden 
öffentlich-rechtlichen Interessenvertretungen und Gewerkschaften aufzufordern, 
die Vertreter/innen innerhalb einer angemessenen Frist, die mindestens einen 
Monat zu betragen hat, zu entsenden. Verstreicht diese Frist ungenützt, so hat die 
jeweilige Aufsichtsbehörde selbst die Versicherungsvertreter/innen zu bestellen. Im 
Fall der Säumigkeit einer öffentlich-rechtlichen Interessenvertretung hat die 
jeweilige Aufsichtsbehörde dabei nach dem System d'Hondt unter Zugrundelegung 
des Mandatsergebnisses der Wahl zum satzungsgebenden Organ dieser 
Interessenvertretung unter sinngemäßer Anwendung des Abs. 2 dritt- und vorletzter 
Satz vorzugehen, ohne an einen Vorschlag gebunden zu sein; Abs. 1 dritter Satz 
letzter Halbsatz ist anzuwenden.

(4) Bei Versicherungsträgern, deren Sprengel sich über mehr als ein Land 
erstreckt, gelten die Bestimmungen der Abs. 2 und 3 mit der Maßgabe, dass

(4) Bei Versicherungsträgern, deren Sprengel sich über mehr als ein Land 
erstreckt, gelten die Abs. 2 und 3 mit der Maßgabe, dass

 1. in Fällen, in denen der Wirkungsbereich der örtlich und sachlich 
zuständigen öffentlich-rechtlichen Interessenvertretung der Dienstnehmer 
sich nicht über mehr als ein Land erstreckt und eine für das gesamte 
Bundesgebiet zuständige öffentlich-rechtliche Interessenvertretung nicht 
besteht, der Berechnung der auf diese Gruppe von Dienstnehmern 
entfallenden Zahl von Versicherungsvertretern die Gesamtzahl der im 
Bundesgebiet in Betracht kommenden Dienstnehmer zugrunde zu legen 
ist und 

 1. in Fällen, in denen der Wirkungsbereich der örtlich und sachlich 
zuständigen öffentlich-rechtlichen Interessenvertretung der 
Dienstnehmer/innen sich nicht über mehr als ein Land erstreckt und eine 
für das gesamte Bundesgebiet zuständige öffentlich-rechtliche 
Interessenvertretung nicht besteht, der Berechnung der auf diese Gruppe 
von Dienstnehmern/Dienstnehmerinnen entfallenden Zahl von 
Versicherungsvertretern und -vertreterinnen die Gesamtzahl der im 
Bundesgebiet in Betracht kommenden Dienstnehmer/innen zugrunde zu 
legen ist und

 2. die Befugnisse des Landeshauptmannes zustehen:  2. im Fall der Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau der 
Bundesminister für Gesundheit im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz vorzugehen hat.

 a) bei der Pensionsversicherungsanstalt und den Pensionsinstituten dem 
Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz,

 

 b) bei den Trägern der Krankenversicherung und der Allgemeinen 
Unfallversicherungsanstalt dem Bundesminister für Gesundheit und

 

 c) bei der Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau dem 
Bundesminister für Gesundheit im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz.

 

In den Fällen der Z 1 sind die Versicherungsvertreter von jener 
Interessenvertretung zu entsenden, die für sich allein die größte Zahl von 

In den Fällen der Z 1 sind die Versicherungsvertreter/innen von jener 
Interessenvertretung zu entsenden, die für sich allein die größte Zahl von 
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Dienstnehmern vertritt. Diese hat hiebei das Einvernehmen mit den übrigen für 
diese Gruppe von Dienstnehmern in Betracht kommenden Interessenvertretungen 
herzustellen.

Dienstnehmern und Dienstnehmerinnen vertritt. Diese hat hiebei das 
Einvernehmen mit den übrigen für diese Gruppe von Dienstnehmern und 
Dienstnehmerinnen in Betracht kommenden Interessenvertretungen herzustellen. 

(5) Vor Aufteilung der Zahl der Versicherungsvertreter im Sinne des Abs. 2 
ist den in Betracht kommenden öffentlich-rechtlichen Interessenvertretungen und 
Gewerkschaften, vor Verfügungen im Sinne des Abs. 4 auch den beteiligten 
Landeshauptmännern Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.

(5) Vor Aufteilung der Zahl der Versicherungsvertreter/innen im Sinne des 
Abs. 2 ist den in Betracht kommenden öffentlich-rechtlichen 
Interessenvertretungen und Gewerkschaften Gelegenheit zur Stellungnahme zu 
geben.

(6) bis (8) unverändert. (6) bis (8) unverändert.
 Schlussbestimmungen zu Art. 115 Teil 2 des Budgetbegleitgesetzes 2011, 

BGBl. I Nr. xxx/2010 (75. Novelle) 
 § 659. (1) Die §§ 89a, 122 Abs. 2 Z 2 lit. a, 143 Abs. 1 Z 6, 176 Abs. 1 Z 8 

und 421 Abs. 1 bis 5 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2011, 
BGBl. I Nr. xxx/2010, treten mit 1. Jänner 2011 in Kraft.

 (2) Für Entsendungen ab 1. Jänner 2011 bis 30. Juni 2011 ist § 421 Abs. 1 bis 
5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 131/2006 anzuwenden.

Artikel 116
Änderung des Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes (37. Novelle zum GSVG) 

Teilversicherung in der Kranken- bzw. Pensionsversicherung Teilversicherung in der Kranken- bzw. Pensionsversicherung 
§ 3. (1) und (2) unverändert. § 3. (1) und (2) unverändert.
(3) Pflichtversichert in der Pensionsversicherung sind: (3) Pflichtversichert in der Pensionsversicherung sind:

 1. Personen, die nach dem Wehrgesetz 2001 1. Personen, die nach dem Wehrgesetz 2001
 a) Präsenz- oder Ausbildungsdienst leisten,  a) Präsenz- oder Ausbildungsdienst leisten, ausgenommen die in lit. b 

genannten Personen,
 b) Präsenzdienst als Zeitsoldat mit einem Verpflichtungszeitraum von 

mindestens einem Jahr leisten,
 b) Ausbildungsdienst leisten, ab dem 13. Monat des Ausbildungsdienstes, 

wenn sie zuletzt nach dem GSVG oder FSVG, nicht jedoch nach dem 
ASVG, pensionsversichert waren und nicht unter § 8 Abs. 1 Z 5 ASVG 
fallen;

wenn sie zuletzt nach dem GSVG oder FSVG, nicht jedoch nach dem 
ASVG pensionsversichert waren; 

 2. bis 4. unverändert. 2. bis 4. unverändert.
(4) und (5) unverändert. (4) und (5) unverändert.
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Beitragsgrundlage in der Kranken- und Pensionsversicherung in besonderen 
Fällen 

Beitragsgrundlage in der Kranken- und Pensionsversicherung in besonderen 
Fällen 

§ 26a. Beitragsgrundlage für die nach § 3 Abs. 3 Z 1 lit. a, 2 und 4 
Pflichtversicherten ist der Betrag von 1 528,87 €, Beitragsgrundlage für die nach 
§ 3 Abs. 3 Z 3 Pflichtversicherten ist das Übergangsgeld. Beitragsgrundlage für 
die nach § 3 Abs. 3 Z 1 lit. b pflichtversicherten Zeitsoldaten mit einem 
Verpflichtungszeitraum von mindestens einem Jahr sind 133 % des 
Monatsgeldes, der Dienstgradzulage, der Monatsprämie, der Einsatzvergütung, 
der Belastungs- und Ausbildnervergütung sowie der Anerkennungsprämie. An die 
Stelle des im ersten Satz genannten Betrages tritt ab 1. Jänner eines jeden Jahres, 
erstmals ab 1. Jänner 2006, der unter Bedachtnahme auf § 51 mit der jeweiligen 
Aufwertungszahl (§ 47) vervielfachte Betrag. 

§ 26a. Beitragsgrundlage für die nach § 3 Abs. 3 Z 1 lit. a, 2 und 4 
Pflichtversicherten ist der Betrag von 1 528,87 €, Beitragsgrundlage für die nach 
§ 3 Abs. 3 Z 3 Pflichtversicherten ist das Übergangsgeld. Beitragsgrundlage für die 
nach § 3 Abs. 3 Z 1 lit. b pflichtversicherten Zeitsoldaten mit einem 
Verpflichtungszeitraum von mindestens einem Jahr sind 133 % des Monatsgeldes, 
der Dienstgradzulage, der Monatsprämie, der Einsatzvergütung, der Belastungs- 
und Ausbildnervergütung sowie der Anerkennungsprämie. Beitragsgrundlage für 
die nach § 3 Abs. 3 Z 1 lit. b pflichtversicherten Ausbildungsdienst Leistenden sind 
133 % des Monatsgeldes, der Dienstgradzulage, der Anerkennungsprämie, der 
Monatsprämie, der Einsatzvergütung, der Ausbildungsprämie, der 
Journaldienstvergütung und der Auslandsübungszulage nach dem 
Heeresgebührengesetz 2001. An die Stelle des im ersten Satz genannten Betrages 
tritt ab 1. Jänner eines jeden Jahres, erstmals ab 1. Jänner 2006, der unter 
Bedachtnahme auf § 51 mit der jeweiligen Aufwertungszahl (§ 47) vervielfachte 
Betrag.

Beiträge zur Pflichtversicherung Beiträge zur Pflichtversicherung 
§ 27. (1) unverändert. § 27. (1) unverändert.
(2) Der Beitrag zur Pensionsversicherung nach Abs. 1 Z 2 wird aufgebracht (2) Der Beitrag zur Pensionsversicherung nach Abs. 1 Z 2 wird aufgebracht 

 1. durch Leistungen der Pflichtversicherten in der Höhe folgender 
Prozentsätze der Beitragsgrundlage:

 1. durch Leistungen der Pflichtversicherten in der Höhe folgender 
Prozentsätze der Beitragsgrundlage:

- ab 1. Jänner 2005              15 %, - ab 1. Jänner 2005              15 %,
- ab 1. Jänner 2006              15,25 %, - ab 1. Jänner 2006              15,25 %,
- ab 1. Jänner 2007              15,5 %, - ab 1. Jänner 2007              15,5 %,
- ab 1. Jänner 2008              15,75 %, - ab 1. Jänner 2008              15,75 %,
- ab 1. Jänner 2009              16 %, - ab 1. Jänner 2009              16 %,
- ab 1. Jänner 2010              16,25 %, - ab 1. Jänner 2010              16,25 %,
- ab 1. Jänner 2011              16,5 %, - ab 1. Jänner 2011              17,5 %,
- ab 1. Jänner 2012              16,75 %,
- ab 1. Jänner 2013              17 %,
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- ab 1. Jänner 2014              17,25 %,
- ab 1. Jänner 2015              17,5 %;

 2. durch eine Leistung aus dem Steueraufkommen der Pflichtversicherten in 
der Höhe folgender Prozentsätze der Beitragsgrundlage:

 2. durch eine Leistung aus dem Steueraufkommen der Pflichtversicherten in 
der Höhe folgender Prozentsätze der Beitragsgrundlage:

- ab 1. Jänner 2005              7,80 %, - ab 1. Jänner 2005              7,80 %,
- ab 1. Jänner 2006              7,55 %, - ab 1. Jänner 2006              7,55 %,
- ab 1. Jänner 2007              7,30 %, - ab 1. Jänner 2007              7,30 %,
- ab 1. Jänner 2008              7,05 %, - ab 1. Jänner 2008              7,05 %,
- ab 1. Jänner 2009              6,80 %, - ab 1. Jänner 2009              6,80 %,
- ab 1. Jänner 2010              6,55 %, - ab 1. Jänner 2010              6,55 %,
- ab 1. Jänner 2011              6,30 %, - ab 1. Jänner 2011              5,30 %,
- ab 1. Jänner 2012              6,05 %,
- ab 1. Jänner 2013              5,80%,
- ab 1. Jänner 2014              5,55 %,
- ab 1. Jänner 2015              5,30 %.

Die Partnerleistung nach Z 2 trägt der Bund; er hat diese dem Versicherungsträger 
monatlich im erforderlichen Ausmaß unter Bedachtnahme auf die Kassenlage des 
Bundes zu bevorschussen. 

Die Partnerleistung nach Z 2 trägt der Bund; er hat diese dem Versicherungsträger 
monatlich im erforderlichen Ausmaß unter Bedachtnahme auf die Kassenlage des 
Bundes zu bevorschussen.

(3) bis (8) unverändert. (3) bis (8) unverändert.
Beiträge für Selbstversicherte nach § 13a Beiträge für Selbstversicherte nach § 13a 

§ 32a. (1) Die monatliche Beitragsgrundlage für Selbstversicherte nach § 13a 
beläuft sich 

§ 32a. (1) Die monatliche Beitragsgrundlage für Selbstversicherte nach § 13a 
beläuft sich auf das Dreißigfache der Höchstbeitragsgrundlage in der 
Pensionsversicherung nach § 45 Abs. 1 ASVG des Kalenderjahres, für das die 
Beiträge entrichtet werden. Werden die Beiträge erst nach Ablauf jenes 
Kalenderjahres entrichtet, für das sie gelten sollen, so sind sie mit dem Produkt der 
Aufwertungszahlen nach dem APG bis zum Kalenderjahr der Beitragsentrichtung 
zu vervielfachen. 

 1. für die in § 116 Abs. 7 genannten Zeiten des Besuches einer Hochschule, 
einer Kunstakademie oder Kunsthochschule und der vorgeschriebenen 
Ausbildung für den künftigen, abgeschlossene Hochschulbildung 
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erfordernden Beruf auf das Zwanzigfache,

 2. für die sonstigen in § 116 Abs. 7 genannten Zeiten auf das Zehnfache  
der Höchstbeitragsgrundlage in der Pensionsversicherung nach § 45 Abs. 1 
ASVG des Kalenderjahres, für das die Beiträge entrichtet werden. Werden die 
Beiträge erst nach Ablauf jenes Kalenderjahres entrichtet, für das sie gelten 
sollen, so sind sie mit dem Produkt der Aufwertungszahlen nach dem APG bis 
zum Kalenderjahr der Beitragsentrichtung zu vervielfachen.

 

(2) und (3) unverändert. (2) und (3) unverändert.
Fälligkeit und Einzahlung der Beiträge; Verzugszinsen Fälligkeit und Einzahlung der Beiträge; Verzugszinsen 

§ 35. (1) bis (4) unverändert. § 35. (1) bis (4) unverändert.
(5) Werden die Beiträge nicht innerhalb von 15 Tagen nach der Fälligkeit 

eingezahlt, so sind von diesen rückständigen Beiträgen Verzugszinsen in einem 
Hundertsatz der rückständigen Beiträge zu entrichten. Erfolgt die Einzahlung 
zwar verspätet, aber noch innerhalb von drei Tagen nach Ablauf der 15-Tage-
Frist, so bleibt diese Verspätung ohne Rechtsfolgen. Der Hundertsatz berechnet 
sich jeweils für ein Kalenderjahr aus der jeweiligen von der Oesterreichischen 
Nationalbank verlautbarten Sekundärmarktrendite für Bundesanleihen im Oktober 
des dem Kalenderjahr vorangegangenen Jahres zuzüglich drei Prozentpunkten. 
Für rückständige Beiträge aus Beitragszeiträumen, die vor dem Zeitpunkt einer 
Änderung dieses Hundertsatzes liegen, sind die Verzugszinsen, soweit sie zu 
diesem Zeitpunkt nicht bereits vorgeschrieben sind, mit dem jeweils geänderten 
Hundertsatz zu berechnen. § 108 Abs. 3 der Bundesabgabenordnung, 
BGBl. Nr. 194/1961, gilt entsprechend. Für die Berechnung der Verzugszinsen 
können die rückständigen Beiträge auf den vollen Eurobetrag abgerundet werden. 
Der Versicherungsträger kann die Verzugszinsen herabsetzen oder nachsehen, 
wenn durch die Einhebung in voller Höhe die wirtschaftlichen Verhältnisse des 
Beitragsschuldners gefährdet wären. Die Verzugszinsen können überdies 
nachgesehen werden, wenn es sich um einen kurzfristigen Zahlungsverzug 
handelt und der Beitragsschuldner ansonsten regelmäßig seine Beitragspflicht 
erfüllt hat.

(5) Werden die Beiträge nicht innerhalb von 15 Tagen nach der Fälligkeit 
eingezahlt, so sind von diesen rückständigen Beiträgen Verzugszinsen in einem 
Hundertsatz der rückständigen Beiträge zu entrichten. Erfolgt die Einzahlung zwar 
verspätet, aber noch innerhalb von drei Tagen nach Ablauf der 15-Tage-Frist, so 
bleibt diese Verspätung ohne Rechtsfolgen. Der Hundertsatz berechnet sich jeweils 
für ein Kalenderjahr aus dem Basiszinssatz (Art. I § 1 Abs. 1 des 1. Euro-Justiz-
Begleitgesetzes, BGBl. I Nr. 125/1998) zuzüglich acht Prozentpunkten; dabei ist 
der Basiszinssatz, der am 31. Oktober eines Kalenderjahres gilt, für das nächste 
Kalenderjahr maßgebend. Für rückständige Beiträge aus Beitragszeiträumen, die 
vor dem Zeitpunkt einer Änderung dieses Hundertsatzes liegen, sind die 
Verzugszinsen, soweit sie zu diesem Zeitpunkt nicht bereits vorgeschrieben sind, 
mit dem jeweils geänderten Hundertsatz zu berechnen. § 108 Abs. 3 der 
Bundesabgabenordnung, BGBl. Nr. 194/1961, gilt entsprechend. Für die 
Berechnung der Verzugszinsen können die rückständigen Beiträge auf den vollen 
Eurobetrag abgerundet werden. Der Versicherungsträger kann die Verzugszinsen 
herabsetzen oder nachsehen, wenn durch die Einhebung in voller Höhe die 
wirtschaftlichen Verhältnisse des Beitragsschuldners gefährdet wären. Die 
Verzugszinsen können überdies nachgesehen werden, wenn es sich um einen 
kurzfristigen Zahlungsverzug handelt und der Beitragsschuldner ansonsten 
regelmäßig seine Beitragspflicht erfüllt hat.

(5a) bis (7) unverändert. (5a) bis (7) unverändert.
Anpassung der Pensionen aus der Pensionsversicherung Anpassung der Pensionen aus der Pensionsversicherung 

§ 50. (1) Mit Wirksamkeit ab 1. Jänner eines jeden Jahres sind § 50. (1) Mit Wirksamkeit ab 1. Jänner eines jeden Jahres sind
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 a) und b) unverändert. a) und b) unverändert.
mit dem Anpassungsfaktor (§ 47) zu vervielfachen. Lit. b ist nicht anzuwenden, 
wenn der Stichtag für die Pension des Verstorbenen gleichfalls am 1. Jänner 
dieses Jahres liegt. 

mit dem Anpassungsfaktor (§ 47) zu vervielfachen. Lit. b ist nicht anzuwenden, 
wenn der Stichtag für die Pension des Verstorbenen gleichfalls am 1. Jänner dieses 
Jahres liegt. Handelt es sich um eine erstmalige Anpassung, so ist diese erst mit 
Wirksamkeit ab 1. Jänner des dem Stichtag (§ 113 Abs. 2) zweitfolgenden 
Kalenderjahres vorzunehmen; abweichend davon ist für die erstmalige Anpassung 
von Hinterbliebenenpensionen, die aus einer bereits zuerkannten Leistung 
abgeleitet sind, der Stichtag dieser Leistung maßgebend.

(2) bis (5) unverändert. (2) bis (5) unverändert.
Pensionssonderzahlungen Pensionssonderzahlungen 

§ 73. (1) Zu den in den Monaten April bzw. September bezogenen Pensionen 
gebührt je eine Sonderzahlung. 

§ 73. (1) Zu den in den Monaten April bzw. Oktober bezogenen Pensionen 
gebührt je eine Sonderzahlung.

(2) unverändert. (2) unverändert.
(3) Die Sonderzahlung gebührt in der Höhe der für den Monat April bzw. 

September ausgezahlten Pension einschließlich der Zuschüsse und der 
Ausgleichszulage. Ruht der Pensionsanspruch für den Monat April bzw. 
September ganz oder zum Teil wegen des Zusammentreffens mit einem Anspruch 
auf Krankengeld nach dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz, so sind die 
Sonderzahlungen unter Außerachtlassung der Ruhensbestimmung des § 61 a zu 
berechnen.

(3) Die Sonderzahlung gebührt in der Höhe der für den Monat April bzw. 
Oktober ausgezahlten Pension einschließlich der Zuschüsse und der 
Ausgleichszulage. Ruht der Pensionsanspruch für den Monat April bzw. Oktober 
ganz oder zum Teil wegen des Zusammentreffens mit einem Anspruch auf 
Krankengeld nach dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz, so sind die 
Sonderzahlungen unter Außerachtlassung der Ruhensbestimmung des § 61 a zu 
berechnen. 

 (3a) Abweichend von Abs. 3 gebührt die erstmalige Sonderzahlung nur 
anteilsmäßig, wenn die Pension (mit Ausnahme eines Kinderzuschusses und eines 
besonderen Steigerungsbetrages nach § 141) im jeweiligen Sonderzahlungsmonat 
und den letzten fünf Kalendermonaten davor nicht durchgehend bezogen wurde; 
dabei verringert sich die Höhe der Sonderzahlung je Kalendermonat ohne 
Pensionsbezug um ein Sechstel. Bei Hinterbliebenenpensionen, die aus einer 
Pensionsleistung abgeleitet sind, gelten auch Kalendermonate des Bezuges dieser 
Pensionsleistung als Kalendermonate mit Pensionsbezug.

(4) Die Sonderzahlungen sind zu im Monat April bzw. September laufenden 
Pensionen in diesen Monaten, sonst zugleich mit der Aufnahme der laufenden 
Pensionszahlung flüssigzumachen. 

(4) Die Sonderzahlungen sind zu im Monat April bzw. Oktober laufenden 
Pensionen in diesen Monaten, sonst zugleich mit der Aufnahme der laufenden 
Pensionszahlung flüssigzumachen.

(5) unverändert. (5) unverändert.
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Medizinische Maßnahmen der Rehabilitation in der Krankenversicherung Medizinische Maßnahmen der Rehabilitation in der Krankenversicherung 
§ 99a. (1) bis (6) unverändert. § 99a. (1) bis (6) unverändert.
(7) Werden Versicherte (Pensionisten, Angehörige) für Rechnung des 

Versicherungsträgers als Krankenversicherungsträger in einer der in Abs. 2 Z 1 
angeführten Einrichtungen untergebracht, so haben diese eine Zuzahlung in der 
Höhe von 7,17 € pro Verpflegstag zu leisten. An die Stelle dieses Betrages tritt ab 
1. Jänner eines jeden Jahres der unter Bedachtnahme auf § 51 mit der jeweiligen 
Aufwertungszahl (§ 47) vervielfachte Betrag. Der Versicherungsträger als 
Krankenversicherungsträger hat bei Vorliegen einer besonderen sozialen 
Schutzbedürftigkeit des (der) Versicherten von der Einhebung der Zuzahlung 
abzusehen, und zwar nach Maßgabe der vom Hauptverband hiezu erlassenen 
Richtlinien (§ 31 Abs. 5 Z 27 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes). Die 
Zuzahlung ist sogleich bei Antritt des Aufenthaltes im voraus an den 
Versicherungsträger als Krankenversicherungsträger zu entrichten und darf für 
jeden Versicherten (Angehörigen) für höchstens 28 Kalendertage in jedem 
Kalenderjahr eingehoben werden. 

(7) Werden Versicherte (PensionsbezieherInnen, Angehörige) für Rechnung 
des Versicherungsträgers als Krankenversicherungsträger in einer der in Abs. 2 Z 1 
angeführten Einrichtungen untergebracht, so haben diese eine Zuzahlung zu 
leisten. Die Zuzahlung beträgt pro Verpflegstag 

  1. 7,00 €, wenn das Erwerbseinkommen oder die Pension monatlich den 
Betrag nach § 150 Abs. 1 lit. a sublit. bb zuzüglich 581,38 € nicht 
übersteigt;

  2. 12,00 €, wenn das Erwerbseinkommen oder die Pension monatlich den 
Gesamtbetrag nach Z 1, nicht aber den Betrag nach § 150 Abs. 1 lit. a 
sublit. bb zuzüglich 1 162,77 € übersteigt;

  3. 17,00 €, wenn das Erwerbseinkommen oder die Pension monatlich den 
Gesamtbetrag nach Z 2 übersteigt.

 An die Stelle dieser Zuzahlungsbeträge treten ab 1. Jänner eines jeden Jahres, 
erstmals ab 1. Jänner 2012, die unter Bedachtnahme auf § 51 mit der jeweiligen 
Aufwertungszahl (§ 47) vervielfachten Beträge. Der Versicherungsträger als 
Krankenversicherungsträger hat bei Vorliegen einer besonderen sozialen 
Schutzbedürftigkeit der versicherten (pensionsbeziehenden) Person von der 
Einhebung der Zuzahlung abzusehen oder diese herabzusetzen, und zwar nach 
Maßgabe der vom Hauptverband hiezu erlassenen Richtlinien (§ 31 Abs. 5 Z 27 
ASVG). Die Zuzahlung ist sogleich bei Antritt des Aufenthaltes im Voraus an den 
Versicherungsträger als Krankenversicherungsträger zu leisten und darf für jede 
versicherte (pensionsbeziehende, angehörige) Person für höchstens 28 Tage pro 
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Kalenderjahr eingehoben werden.

Maßnahmen zur Festigung der Gesundheit Maßnahmen zur Festigung der Gesundheit 
§ 100. (1) und (2) unverändert. § 100. (1) und (2) unverändert.
(3) Werden Versicherte (Angehörige) für Rechnung des 

Versicherungsträgers als Krankenversicherungsträger in einer der in Abs. 2 Z 1 
bis 3 angeführten Einrichtungen (ausgenommen die Fälle der Zuschußgewährung 
durch den Versicherungsträger als Krankenversicherungsträger) untergebracht, so 
haben diese eine Zuzahlung in der Höhe von mindestens 7,17 € und höchstens 
18,24 € pro Verpflegstag zu leisten. An die Stelle dieser Beträge treten ab 
1. Jänner eines jeden Jahres die unter Bedachtnahme auf § 51 mit der jeweiligen 
Aufwertungszahl (§ 47) vervielfachten Beträge. Der Versicherungsträger als 
Krankenversicherungsträger hat bei Vorliegen einer besonderen sozialen 
Schutzbedürftigkeit des (der) Versicherten von der Einhebung der Zuzahlung 
abzusehen. Die Höhe der im Einzelfall in Betracht kommenden Zuzahlung sowie 
die Verpflichtung zur Befreiung von diesen Zuzahlungen bestimmt sich nach 
Maßgabe der vom Hauptverband hiezu erlassenen Richtlinien (§ 31 Abs. 5 Z 27 
des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes). Die Zuzahlung ist sogleich bei 
Antritt des Aufenthaltes im voraus an den Versicherungsträger als 
Krankenversicherungsträger zu entrichten.

(3) Werden Versicherte (Angehörige) für Rechnung des Versicherungsträgers 
als Krankenversicherungsträger in einer der in Abs. 2 Z 1 bis 3 angeführten 
Einrichtungen (ausgenommen die Fälle der Zuschussgewährung durch den 
Versicherungsträger als Krankenversicherungsträger) untergebracht, so haben diese 
eine Zuzahlung zu leisten, deren Höhe sich nach § 99a Abs. 7 zweiter bis vierter 
Satz richtet. Sie ist sogleich bei Antritt des Aufenthaltes im Voraus an den 
Versicherungsträger als Krankenversicherungsträger zu leisten. 

(4) unverändert (4) unverändert
Leistungen Leistungen 

§ 112. (1) In der Pensionsversicherung nach diesem Bundesgesetz sind zu 
gewähren:

§ 112. (1) In der Pensionsversicherung nach diesem Bundesgesetz sind zu 
gewähren: 

 1. unverändert. 1. unverändert.
 2. aus dem Versicherungsfall der Erwerbsunfähigkeit die 

Erwerbsunfähigkeitspension (§ 132);
 2. aus dem Versicherungsfall der Erwerbsunfähigkeit 

  a) Maßnahmen der beruflichen Rehabilitation (§ 131), 

  b) die Erwerbsunfähigkeitspension (§ 123); 
 3. unverändert. 3. unverändert.

(2) Der Versicherungsträger trifft überdies Maßnahmen der Rehabilitation 
(§ 158); er kann Maßnahmen der Gesundheitsvorsorge (§ 169) treffen. 

(2) Der Versicherungsträger trifft überdies – unbeschadet der Leistung nach 
Abs. 1 Z 2 lit. a aus dem Versicherungsfall der Erwerbsunfähigkeit – Maßnahmen 
der Rehabilitation (§ 158) sowie Maßnahmen der Gesundheitsvorsorge (§ 169). 
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Ersatzzeiten vor dem 1. Jänner 2005 Ersatzzeiten vor dem 1. Jänner 2005 
§ 116. (1) Als Ersatzzeiten vor dem 1. Jänner 2005 gelten, soweit sie nicht 

als Beitragszeiten anzusehen sind: 
§ 116. (1) Als Ersatzzeiten vor dem 1. Jänner 2005 gelten, soweit sie nicht als 

Beitragszeiten anzusehen sind:
 1. und 2. unverändert. 1. und 2. unverändert.
 3. Zeiten, in denen der Versicherte auf Grund des Wehrgesetzes 2001 

Präsenz- oder Ausbildungsdienst – ausgenommen Zeiten der 
Pflichtversicherung gemäß § 8 Abs. 1 Z 5 des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes – oder auf Grund der Bestimmungen des 
Zivildienstgesetzes ordentlichen oder außerordentlichen Zivildienst 
geleistet hat;

 3. Zeiten, in denen der Versicherte auf Grund des Wehrgesetzes 2001 
Präsenz- oder Ausbildungsdienst oder auf Grund der Bestimmungen des 
Zivildienstgesetzes ordentlichen oder außerordentlichen Zivildienst 
geleistet hat; 

 4. bis 8. unverändert. 4. bis 8. unverändert.
(2) bis (8) unverändert. (2) bis (8) unverändert.
(9) Für jeden Ersatzmonat nach Abs. 7, der anspruchs- bzw. 

leistungswirksam werden soll, ist ein Beitrag in der Höhe von 22,8 vH zu 
entrichten. Als Beitragsgrundlage gilt 
 1. für die im Abs. 7 genannten Zeiten, ausgenommen die Zeiten des 

Besuches einer Hochschule, einer Kunstakademie oder Kunsthochschule 
und der vorgeschriebenen Ausbildung für den künftigen, abgeschlossene 
Hochschulbildung erfordernden Beruf, das 10fache, 

 2. für die im Abs. 7 genannten Zeiten des Besuches einer Hochschule, einer 
Kunstakademie oder Kunsthochschule und der vorgeschriebenen 
Ausbildung für den künftigen, abgeschlossene Hochschulbildung 
erfordernden Beruf, das 20fache

(9) Für jeden Ersatzmonat nach Abs. 7, der anspruchs- bzw. leistungswirksam 
werden soll, ist ein Beitrag in der Höhe von 22,8 vH zu entrichten. Als 
Beitragsgrundlage gilt das Dreißigfache der im Zeitpunkt der Feststellung der 
Berechtigung zur Beitragsentrichtung geltenden Höchstbeitragsgrundlage in der 
Pensionsversicherung nach § 45 Abs. 1 des Allgemeinen Sozialversicherungs-
gesetzes. Die Beitragsgrundlage ist im Falle der Entrichtung des Beitrages nach 
Vollendung des 40. Lebensjahres des (der) Versicherten mit einem Faktor zu 
vervielfachen, der durch Verordnung des Bundesministers für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales nach versicherungsmathematischen Grundsätzen festzusetzen ist. 

der im Zeitpunkt der Feststellung der Berechtigung zur Beitragsentrichtung 
geltenden Höchstbeitragsgrundlage in der Pensionsversicherung gemäß § 45 
Abs. 1 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes. Die Beitragsgrundlage ist 
im Falle der Entrichtung des Beitrages nach Vollendung des 40. Lebensjahres des 
(der) Versicherten mit einem Faktor zu vervielfachen, der durch Verordnung des 
Bundesministers für Arbeit, Gesundheit und Soziales nach 
versicherungsmathematischen Grundsätzen festzusetzen ist.

 

(10) unverändert. (10) unverändert.
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Leistungszugehörigkeit des Versicherten und Berücksichtigung von Zeiten 
und Beiträgen bei Erwerb von Versicherungsmonaten auch in anderen 
Pensionsversicherungen (Wanderversicherung, Mehrfachversicherung) 

Leistungszugehörigkeit des Versicherten und Berücksichtigung von Zeiten 
und Beiträgen bei Erwerb von Versicherungsmonaten auch in anderen 
Pensionsversicherungen (Wanderversicherung, Mehrfachversicherung) 

§ 129. (1) Hat ein Versicherter Versicherungsmonate sowohl in der 
Gewerblichen Selbständigen-Pensionsversicherung, als auch in der Pensions-
versicherung nach dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz und (oder) in der 
Bauern-Pensionsversicherung erworben, so kommen für ihn die Leistungen aus 
der Pensionsversicherung in Betracht, der er zugehörig ist. Die Zugehörigkeit des 
Versicherten richtet sich für Leistungen aus den Versicherungsfällen des Alters, 
der Erwerbsunfähigkeit und des Todes sowie für Maßnahmen der Rehabilitation 
in Fällen des § 361 Abs. 1 letzter Satz des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes nach den Abs. 2 bis 5, für sonstige Fälle der 
Rehabilitation und für Maßnahmen der Gesundheitsvorsorge nach dem Abs. 6.

§ 129. (1) Hat ein Versicherter Versicherungsmonate sowohl in der 
Gewerblichen Selbständigen-Pensionsversicherung, als auch in der Pensions-
versicherung nach dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz und (oder) in der 
Bauern-Pensionsversicherung erworben, so kommen für ihn die Leistungen aus der 
Pensionsversicherung in Betracht, der er zugehörig ist. Die Zugehörigkeit des 
Versicherten richtet sich für Leistungen aus den Versicherungsfällen des Alters, 
der Erwerbsunfähigkeit und des Todes sowie für Maßnahmen der Rehabilitation in 
Fällen des § 131 nach den Abs. 2 bis 5, für sonstige Fälle der Rehabilitation und für 
Maßnahmen der Gesundheitsvorsorge nach dem Abs. 6. 

(2) bis (8) unverändert. (2) bis (8) unverändert.
 Berufliche Rehabilitation, Anspruch 

 § 131. (1) Anspruch auf Maßnahmen der beruflichen Rehabilitation (§ 161) 
haben versicherte Personen, wenn sie infolge ihres Gesundheitszustandes die 
Voraussetzungen für Erwerbsunfähigkeitspension (§ 132 Abs. 1) erfüllen, 
wahrscheinlich erfüllen oder in absehbarer Zeit erfüllen werden. Der Anspruch 
besteht auch dann, wenn zwar die erforderlichen Pflichtversicherungsmonate nach 
§ 133 Abs. 2 nicht vorliegen, jedoch

  1. innerhalb der letzten 36 Kalendermonate vor dem Stichtag (§ 113 Abs. 2) 
in zumindest zwölf Pflichtversicherungsmonaten eine Erwerbstätigkeit 
nach § 133 Abs. 2 Z 3 oder nach § 255 Abs. 1 ASVG oder als 
Angestellte/r ausgeübt wurde oder

  2. mindestens 36 Pflichtversicherungsmonate auf Grund einer 
Erwerbstätigkeit nach § 133 Abs. 2 Z 3 oder nach § 255 Abs. 1 ASVG 
oder als Angestellte/r vorliegen.

 Dabei sind Versicherungsmonate nach § 3 Abs. 3 Z 1 und 2 als 
Pflichtversicherungsmonate nach Z 1 und höchstens zwölf Versicherungsmonate 
nach § 3 Abs. 3 Z 4 als Pflichtversicherungsmonate nach Z 2 zu berücksichtigen. 
Liegen zwischen dem Ende der Ausbildung (§ 255 Abs. 2a ASVG) und der 
Antragstellung mehr als 15 Kalenderjahre, so erhöht sich ab dem 16. Kalenderjahr 
das erforderliche Ausmaß von 36 Pflichtversicherungsmonaten nach Z 2 pro 
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Kalenderjahr um jeweils drei derartige Pflichtversicherungsmonate bis zum 
Höchstausmaß von 60 Pflichtversicherungsmonaten.

 (2) Maßnahmen nach Abs. 1 sind nur solche, durch die mit hoher 
Wahrscheinlichkeit auf Dauer Erwerbsunfähigkeit im Sinne des § 133 beseitigt 
oder vermieden werden kann und die geeignet sind, mit hoher Wahrscheinlichkeit 
eine Wiedereingliederung in das Erwerbsleben auf Dauer sicherzustellen.

 (3) Die Maßnahmen nach Abs. 1 müssen ausreichend und zweckmäßig sein, 
sie dürfen jedoch das Maß des Notwendigen nicht überschreiten. Sie sind vom 
Versicherungsträger unter Berücksichtigung des Arbeitsmarktes und ihrer 
Zumutbarkeit für die versicherte Person zu erbringen.

 (4) Die Maßnahmen nach Abs. 1 sind der versicherten Person nur dann 
zumutbar, wenn sie unter Berücksichtigung ihrer Neigung, ihrer physischen und 
psychischen Eignung, ihrer bisherigen Tätigkeit sowie der Dauer und des 
Umfanges ihrer bisherigen Ausbildung (Qualifikationsniveau) sowie ihres Alters, 
ihres Gesundheitszustandes und der Dauer eines Pensionsbezuges festgesetzt und 
durchgeführt werden. Maßnahmen der Rehabilitation, die eine Ausbildung zu einer 
Berufstätigkeit umfassen, durch deren Ausübung das bisherige 
Qualifikationsniveau wesentlich unterschritten wird, dürfen nur mit Zustimmung 
der versicherten Person durchgeführt werden. Hat die versicherte Person eine 
Tätigkeit ausgeübt, die einen Lehrabschluss oder einen mittleren Schulabschluss 
erfordert, oder hat sie durch praktische Arbeit qualifizierte Kenntnisse oder 
Fähigkeiten erworben, die einem Lehrabschluss oder mittleren Schulabschluss 
gleichzuhalten sind, so ist eine Rehabilitation auf Tätigkeiten, die keine 
gleichwertige Ausbildung vorsehen, jedenfalls unzulässig.

 (5) Das Qualifikationsniveau im Sinne des Abs. 4 erster Satz bestimmt sich 
nach der für die Tätigkeit notwendigen beruflichen Ausbildung sowie nach den für 
die Ausübung der Tätigkeit erforderlichen Kenntnissen und Fähigkeiten 
(Fachkompetenz).

 (6) Die §§ 163 bis 168 sind anzuwenden.
Erwerbsunfähigkeitspension Erwerbsunfähigkeitspension 

§ 132. (1) Anspruch auf Erwerbsunfähigkeitspension hat der (die) 
Versicherte, wenn

§ 132. (1) Anspruch auf Erwerbsunfähigkeitspension hat der (die) Versicherte, 
wenn

  1. kein Anspruch auf berufliche Rehabilitation nach § 131 Abs. 1 und 2 
besteht oder die Maßnahmen der beruflichen Rehabilitation nach § 131 
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Abs. 3 nicht zweckmäßig oder nach § 131 Abs. 4 nicht zumutbar sind,

 1. die Erwerbsunfähigkeit (§ 133) voraussichtlich sechs Monate andauert 
oder andauern würde, 

 2. die Erwerbsunfähigkeit (§ 133) voraussichtlich sechs Monate andauert 
oder andauern würde,

 2. die Wartezeit erfüllt ist (§ 120) und 3. die Wartezeit erfüllt ist (§ 120) und
 3. er (sie) am Stichtag (§ 113 Abs. 2) noch nicht die Voraussetzungen für 

eine Alterspension nach diesem oder einem anderen Bundesgesetz, mit 
Ausnahme der Alterspension nach § 4 Abs. 2 APG, erfüllt hat.

 4. er (sie) am Stichtag (§ 113 Abs. 2) noch nicht die Voraussetzungen für 
eine Alterspension nach diesem oder einem anderen Bundesgesetz, mit 
Ausnahme der Alterspension nach § 4 Abs. 2 APG, erfüllt hat.

(2) bis (7) unverändert. (2) bis (7) unverändert.
Begriff der Erwerbsunfähigkeit Begriff der Erwerbsunfähigkeit 

§ 133. (1) unverändert. § 133. (1) unverändert.
(2) Als erwerbsunfähig gilt auch der (die) Versicherte, (2) Als erwerbsunfähig gilt auch die versicherte Person,

 a) der (die) das 50. Lebensjahr vollendet hat, und 1. die das 50. Lebensjahr vollendet hat,
 b) dessen (deren) persönliche Arbeitsleistung zur Aufrechterhaltung des 

Betriebes notwendig war, 
 2. deren persönliche Arbeitsleistung zur Aufrechterhaltung des Betriebes 

notwendig war und
  3. die infolge von Krankheit oder anderen Gebrechen oder Schwäche ihrer 

körperlichen oder geistigen Kräfte außerstande ist, einer selbständigen 
Erwerbstätigkeit nachzugehen, die eine ähnliche Ausbildung sowie 
gleichwertige Kenntnisse und Fähigkeiten wie die Erwerbstätigkeit 
erfordert, die die versicherte Person zuletzt durch mindestens 
60 Kalendermonate ausgeübt hat,

wenn er (sie) infolge von Krankheit oder anderen Gebrechen oder Schwäche 
seiner (ihrer) körperlichen oder geistigen Kräfte außerstande ist, einer 
selbständigen Erwerbstätigkeit nachzugehen, die eine ähnliche Ausbildung sowie 
gleichwertige Kenntnisse und Fähigkeiten wie die Erwerbstätigkeit erfordert, die 
der (die) Versicherte zuletzt durch mindestens 60 Kalendermonate ausgeübt hat. 
Hiebei sind, soweit nicht ganze Kalendermonate dieser Erwerbstätigkeit 
vorliegen, jeweils 30 Kalendertage zu einem Kalendermonat zusammenzufassen.

wenn innerhalb der letzten 15 Jahre vor dem Stichtag (§ 113 Abs. 2) in zumindest 
90 Pflichtversicherungsmonaten eine selbständige Erwerbstätigkeit nach Z 3 oder 
eine Erwerbstätigkeit als Angestellte/r oder nach § 255 Abs. 1 ASVG ausgeübt 
wurde. § 255 Abs. 2 dritter und vierter Satz sowie Abs. 2a ASVG sind 
anzuwenden. Soweit nicht ganze Kalendermonate einer Erwerbstätigkeit nach der 
Z 3 vorliegen, sind jeweils 30 Kalendertage zu einem Kalendermonat 
zusammenzufassen.

 (2a) Die versicherte Person gilt auch dann als erwerbsunfähig, wenn sie
  1. das 50. Lebensjahr vollendet hat, 

  2. mindestens zwölf Monate unmittelbar vor dem Stichtag (§ 223 Abs. 2) als 
arbeitslos im Sinne des § 12 AlVG gemeldet war,

  3. mindestens 360 Versicherungsmonate, davon mindestens 
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240 Beitragsmonate der Pflichtversicherung auf Grund einer 
Erwerbstätigkeit, erworben hat und

  4. nur mehr Tätigkeiten mit geringstem Anforderungsprofil, die auf dem 
Arbeitsmarkt noch bewertet sind, ausüben kann und zu erwarten ist, dass 
ein Arbeitsplatz in einer der physischen und psychischen Beeinträchtigung 
entsprechenden Entfernung von ihrem Wohnort innerhalb eines Jahres 
nicht erlangt werden kann.

 (2b) Tätigkeiten nach Abs. 1a Z 4 sind leichte körperliche Tätigkeiten, die bei 
durchschnittlichem Zeitdruck und vorwiegend in sitzender Haltung ausgeübt 
werden und/oder mehrmals täglich einen Haltungswechsel ermöglichen.

(3) Als erwerbsunfähig gilt auch der (die) Versicherte, der (die) das 
57. Lebensjahr vollendet hat, wenn er (sie) infolge von Krankheit oder anderen 
Gebrechen oder Schwäche seiner (ihrer) körperlichen oder geistigen Kräfte außer 
Stande ist, einer selbständigen Erwerbstätigkeit, die er (sie) in den letzten 
180 Kalendermonaten vor dem Stichtag mindestens 120 Kalendermonate 
hindurch ausgeübt hat, nachzugehen. Dabei ist die Möglichkeit einer zumutbaren 
Änderung der sachlichen und personellen Ausstattung seines (ihres) Betriebes zu 
berücksichtigen. 

(3) Als erwerbsunfähig gilt auch der (die) Versicherte, der (die) das 
57. Lebensjahr vollendet hat, wenn er (sie) infolge von Krankheit oder anderen 
Gebrechen oder Schwäche seiner (ihrer) körperlichen oder geistigen Kräfte außer 
Stande ist, einer selbständigen Erwerbstätigkeit, die er (sie) in den letzten 
180 Kalendermonaten vor dem Stichtag mindestens 120 Kalendermonate hindurch 
ausgeübt hat, nachzugehen. Dabei ist die Möglichkeit einer zumutbaren Änderung 
der sachlichen und personellen Ausstattung seines (ihres) Betriebes zu 
berücksichtigen. Fallen in den Zeitraum der letzten 180 Kalendermonate vor dem 
Stichtag neutrale Monate nach § 121 Z 6 lit. a oder Monate des Bezuges von 
Übergangsgeld nach § 164, so verlängert sich der genannte Zeitraum um diese 
Monate.

(3a) bis (6) unverändert. (3a) bis (6) unverändert.
Alters(Erwerbsunfähigkeits)pension, Ausmaß Alters(Erwerbsunfähigkeits)pension, Ausmaß 

§ 139. (1) bis (3) unverändert. § 139. (1) bis (3) unverändert.
(4) Bei Inanspruchnahme einer Leistung vor dem Monatsersten nach der 

Erreichung des Regelpensionsalters (§ 130 Abs. 1) ist die Leistung, 
ausgenommen ein besonderer Steigerungsbetrag (§ 141), zu vermindern. Das 
Ausmaß der Verminderung beträgt für je zwölf Monate der früheren 
Inanspruchnahme 4,2 % der Leistung. Bleibt ein Rest von weniger als zwölf 
Monaten, so beträgt das Ausmaß der Verminderung für jeden Restmonat 0,35 % 
dieser Leistung. Das Höchstausmaß der Verminderung beträgt 15 % der 
genannten Leistung. Fällt der Zeitpunkt der Erreichung des Regelpensionsalters 
selbst auf einen Monatsersten, so gilt dieser Tag als Monatserster im Sinne des 
ersten Satzes.

(4) Bei Inanspruchnahme einer Leistung vor dem Monatsersten nach der 
Erreichung des Regelpensionsalters (§ 130 Abs. 1) ist die Leistung, ausgenommen 
ein besonderer Steigerungsbetrag (§ 141), zu vermindern. Das Ausmaß der 
Verminderung beträgt für je zwölf Monate der früheren Inanspruchnahme 4,2 % 
der Leistung. Bleibt ein Rest von weniger als zwölf Monaten, so beträgt das 
Ausmaß der Verminderung für jeden Restmonat 0,35 % dieser Leistung. Das 
Höchstausmaß der Verminderung beträgt 15 % der genannten Leistung. Handelt es 
sich jedoch um Erwerbsunfähigkeitspension, so beträgt das Höchstausmaß der 
Verminderung 13,8 % der Leistung. Fällt der Zeitpunkt der Erreichung des 
Regelpensionsalters selbst auf einen Monatsersten, so gilt dieser Tag als 
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Monatserster im Sinne des ersten Satzes.

(5) bis (7) unverändert. (5) bis (7) unverändert.
Voraussetzungen für den Anspruch auf Ausgleichszulage Voraussetzungen für den Anspruch auf Ausgleichszulage 

§ 149. (1) Erreicht die Pension zuzüglich eines aus übrigen Einkünften des 
Pensionsberechtigten erwachsenden Nettoeinkommens und der gemäß § 151 zu 
berücksichtigenden Beträge nicht die Höhe des für ihn geltenden Richtsatzes 
(§ 150), so hat der Pensionsberechtigte, solange er seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt im Inland hat, nach Maßgabe der Bestimmungen dieses 
Unterabschnittes Anspruch auf eine Ausgleichszulage zur Pension.

§ 149. (1) Erreicht die Pension zuzüglich eines aus übrigen Einkünften des 
Pensionsberechtigten erwachsenden Nettoeinkommens und der gemäß § 151 zu 
berücksichtigenden Beträge nicht die Höhe des für ihn geltenden Richtsatzes 
(§ 150), so hat der Pensionsberechtigte, solange er seinen rechtmäßigen, 
gewöhnlichen Aufenthalt im Inland hat, nach Maßgabe der Bestimmungen dieses 
Unterabschnittes Anspruch auf eine Ausgleichszulage zur Pension.

(2) bis (13) unverändert. (2) bis (13) unverändert.
Aufgaben der Rehabilitation Aufgaben der Rehabilitation 

§ 157. (1) Der Versicherungsträger trifft Vorsorge für die Rehabilitation von 
Versicherten und Beziehern einer Pension aus dem Versicherungsfall der 
Erwerbsunfähigkeit, die an einer körperlichen, geistigen oder psychischen 
Behinderung leiden.

§ 157. (1) Der Versicherungsträger trifft Vorsorge für die Rehabilitation von 
Versicherten und Beziehern einer Pension aus dem Versicherungsfall der 
Erwerbsunfähigkeit, deren Arbeitskraft infolge einer körperlichen, geistigen oder 
psychischen Beeinträchtigung herabgesunken ist.

(2) Versicherte gelten als behindert im Sinne des Abs. 1, wenn sie infolge 
eines Leidens oder Gebrechens ohne Gewährung von Maßnahmen der 
Rehabilitation die besonderen Voraussetzungen für eine Pension aus dem 
Versicherungsfall der Erwerbsunfähigkeit wahrscheinlich erfüllen oder in 
absehbarer Zeit erfüllen werden; vorwiegend altersbedingte Leiden und 
Gebrechen gelten nicht als Leiden und Gebrechen im Sinne dieses Absatzes.

(2) Aufgehoben. 

(3) Die Rehabilitation umfaßt medizinische und berufliche Maßnahmen und, 
soweit dies zu ihrer Ergänzung erforderlich ist, soziale Maßnahmen mit dem Ziel, 
Behinderte bis zu einem solchen Grad ihrer Leistungsfähigkeit herzustellen oder 
wiederherzustellen, der sie in die Lage versetzt, im beruflichen und 
wirtschaftlichen Leben und in der Gemeinschaft einen ihnen angemessenen Platz 
möglichst dauernd einnehmen zu können.

(3) Die Rehabilitation umfaßt medizinische und berufliche Maßnahmen und, 
soweit dies zu ihrer Ergänzung erforderlich ist, soziale Maßnahmen mit dem Ziel, 
die zu rehabilitierenden Personen bis zu einem solchen Grad ihrer 
Leistungsfähigkeit herzustellen oder wiederherzustellen, der sie in die Lage 
versetzt, im beruflichen und wirtschaftlichen Leben und in der Gemeinschaft einen 
ihnen angemessenen Platz möglichst dauernd einnehmen zu können.

(4) unverändert. (4) unverändert.
Maßnahmen der Rehabilitation Maßnahmen der Rehabilitation 

§ 158. (1) Zur Erreichung des im § 157 Abs. 3 angestrebten Zieles dienen die 
Maßnahmen gemäß den §§ 160 bis 162. Der Versicherungsträger gewährt diese 
Maßnahmen nach pflichtgemäßem Ermessen unter Berücksichtigung der 

(1) Zur Erreichung des im § 157 Abs. 3 angestrebten Zieles dienen die 
Maßnahmen nach den §§ 160 bis 162. Der Versicherungsträger gewährt diese 
Maßnahmen – unbeschadet des § 131 – nach pflichtgemäßem Ermessen.

981 der B
eilagen X

X
IV

. G
P - R

egierungsvorlage - T
extgegenüberstellung

328 von 617



329 von 617 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Neigung, Eignung und der bisherigen Tätigkeit des Behinderten, bei den im § 157 
Abs. 1 bezeichneten Pensionsbeziehern auch unter Berücksichtigung des Alters, 
des Zustandes des Leidens oder Gebrechens sowie der Dauer des 
Pensionsbezuges, sofern und solange die Erreichung dieses Zieles zu erwarten ist.

(2) unverändert. (2) unverändert.
Medizinische Maßnahmen Medizinische Maßnahmen 

§ 160. (1) Die medizinischen Maßnahmen der Rehabilitation umfassen: § 160. (1) Die medizinischen Maßnahmen der Rehabilitation umfassen:
 1. unverändert. 1. unverändert.

  1a. Maßnahmen der ambulanten Rehabilitation; 
 2. bis 4. unverändert. 2. bis 4. unverändert.
In den Fällen der Z 1 bis 3 sowie im Zusammenhang mit der körpergerechten 
Anpassung von Körperersatzstücken, orthopädischen Behelfen und anderen 
Hilfsmitteln, können Reise- und Transportkosten nach Maßgabe der 
Bestimmungen der Satzung unter Bedachtnahme auf die wirtschaftlichen 
Verhältnisse des Versicherten bzw. Angehörigen übernommen werden.

In den Fällen der Z 1 bis 3 sowie im Zusammenhang mit der körpergerechten 
Anpassung von Körperersatzstücken, orthopädischen Behelfen und anderen 
Hilfsmitteln, können Reise- und Transportkosten nach Maßgabe der 
Bestimmungen der Satzung unter Bedachtnahme auf die wirtschaftlichen 
Verhältnisse des Versicherten bzw. Angehörigen übernommen werden.

(2) und (3) unverändert. (2) und (3) unverändert.
(4) Werden Versicherte (Pensionisten) für Rechnung des 

Versicherungsträgers als Pensionsversicherungsträger in einer der in Abs. 1 Z 1 
angeführten Einrichtungen untergebracht, so haben diese eine Zuzahlung in der 
Höhe von 7,17 € pro Verpflegstag zu leisten. An die Stelle dieses Betrages tritt ab 
1. Jänner eines jeden Jahres der unter Bedachtnahme auf § 51 mit der jeweiligen 
Aufwertungszahl (§ 47) vervielfachte Betrag. Der Versicherungsträger als 
Pensionsversicherungsträger hat bei Vorliegen einer besonderen sozialen 
Schutzbedürftigkeit des (der) Versicherten von der Einhebung der Zuzahlung 
abzusehen, und zwar nach Maßgabe der vom Hauptverband hiezu erlassenen 
Richtlinien (§ 31 Abs. 5 Z 27 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes). Die 
Zuzahlung ist sogleich bei Antritt des Aufenthaltes im voraus an den 
Versicherungsträger als Pensionsversicherungsträger zu entrichten und darf für 
jeden Versicherten für höchstens 28 Kalendertage in jedem Kalenderjahr 
eingehoben werden.

(4) Werden Versicherte (PensionsbezieherInnen) für Rechnung des 
Versicherungsträgers als Pensionsversicherungsträger in einer der in Abs. 1 Z 1 
angeführten Einrichtungen untergebracht, so haben diese eine Zuzahlung zu 
leisten, deren Höhe sich nach § 99a Abs. 7 zweiter bis vierter Satz richtet. Sie ist 
sogleich bei Antritt des Aufenthaltes im Voraus an den Versicherungsträger als 
Pensionsversicherungsträger zu leisten und darf für jede versicherte 
(pensionsbeziehende) Person für höchstens 28 Tage pro Kalenderjahr eingehoben 
werden. 

Einleitung von Maßnahmen der Rehabilitation des Versicherungsträgers Einleitung von Maßnahmen der Rehabilitation des Versicherungsträgers 
§ 163. Der Behinderte ist vom Versicherungsträger über das Ziel und die 

Möglichkeiten der Rehabilitation nachweislich in geeigneter Weise zu 
§ 163. Die zu rehabilitierende Person ist vom Versicherungsträger unter 

Berücksichtigung der Ergebnisse eines Berufsfindungsverfahrens über das Ziel und 
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informieren und zu beraten. Der Behinderte hat bei der Durchführung der 
Maßnahmen der Rehabilitation entsprechend mitzuwirken. 

die Möglichkeiten der Rehabilitation nachweislich in geeigneter Weise zu 
informieren und zu beraten. Sie hat bei der Durchführung der Maßnahmen der 
Rehabilitation entsprechend mitzuwirken.

Übergangsgeld Übergangsgeld 
§ 164. (1) Der Versicherungsträger hat dem Versicherten für die Dauer der 

Gewährung von medizinischen Maßnahmen der Rehabilitation oder einer 
Ausbildung gemäß § 161 Abs. 2 Z 1 ein Übergangsgeld zu leisten. Werden in den 
Fällen des § 194 Abs. 1 Z 2 lit. a medizinische oder berufliche Maßnahmen der 
Rehabilitation gewährt, so gebührt Übergangsgeld ab dem Zeitpunkt, in dem die 
Pension aus dem Versicherungsfall der Erwerbsunfähigkeit mangels dieser 
Rehabilitationsmaßnahmen angefallen wäre.

§ 164. (1) Der Versicherungsträger hat dem Versicherten für die Dauer der 
Gewährung von medizinischen Maßnahmen der Rehabilitation oder einer 
Ausbildung gemäß § 161 Abs. 2 Z 1 ein Übergangsgeld zu leisten. Werden 
berufliche Maßnahmen der Rehabilitation nach § 131 gewährt, so gebührt 
Übergangsgeld ab dem Zeitpunkt des Leistungsanfalls dieser 
Rehabilitationsmaßnahmen. 

(2) bis (6) unverändert. (2) bis (6) unverändert.
Übertragung der Durchführung von Maßnahmen der Rehabilitation Übertragung der Durchführung von Maßnahmen der Rehabilitation 
§ 166. (1) Der Versicherungsträger kann die Durchführung von 

medizinischen Maßnahmen der Rehabilitation bei einem Versicherten, der nicht 
bei ihm in der Krankenversicherung versichert ist, dem Träger der 
Krankenversicherung übertragen, bei dem der Versicherte in der 
Krankenversicherung versichert ist. Er hat dem Krankenversicherungsträger die 
ausgewiesenen tatsächlichen Kosten zu ersetzen.

§ 166. (1) Der Versicherungsträger kann die Durchführung von medizinischen 
Maßnahmen der Rehabilitation – mit Ausnahme der beruflichen Rehabilitation 
nach § 131 – bei einem Versicherten, der nicht bei ihm in der Krankenversicherung 
versichert ist, dem Träger der Krankenversicherung übertragen, bei dem der 
Versicherte in der Krankenversicherung versichert ist. Er hat dem 
Krankenversicherungsträger die ausgewiesenen tatsächlichen Kosten zu ersetzen. 

(2) und (3) unverändert. (2) und (3) unverändert.
Gesundheitsvorsorge des Versicherungsträgers Gesundheitsvorsorge des Versicherungsträgers 

§ 169. (1) bis (4) unverändert. § 169. (1) bis (4) unverändert.
(5) Werden Versicherte (Pensionisten) für Rechnung des 

Versicherungsträgers als Pensionsversicherungsträger in einer der in Abs. 2 Z 1 
bis 4 angeführten Einrichtungen (ausgenommen die Fälle der Zuschußgewährung 
durch den Versicherungsträger als Pensionsversicherungsträger) untergebracht, so 
haben diese eine Zuzahlung in der Höhe von mindestens 7,17 € und höchstens 
18,24 € pro Verpflegstag zu leisten. An die Stelle dieser Beträge treten ab 
1. Jänner eines jeden Jahres die unter Bedachtnahme auf § 51 mit der jeweiligen 
Aufwertungszahl (§ 47) vervielfachten Beträge. Der Versicherungsträger als 
Pensionsversicherungsträger hat bei Vorliegen einer besonderen sozialen 
Schutzbedürftigkeit des (der) Versicherten von der Einhebung der Zuzahlung 
abzusehen. Die Höhe der im Einzelfall in Betracht kommenden Zuzahlung sowie 

(5) Werden Versicherte (PensionsbezieherInnen) für Rechnung des 
Versicherungsträgers als Pensionsversicherungsträger in einer der in Abs. 2 Z 1 bis 
4 angeführten Einrichtungen (ausgenommen die Fälle der Zuschussgewährung 
durch den Versicherungsträger als Pensionsversicherungsträger) untergebracht, so 
haben diese eine Zuzahlung zu leisten, deren Höhe sich nach § 99a Abs. 7 zweiter 
bis vierter Satz richtet. Sie ist sogleich bei Antritt des Aufenthaltes im Voraus an 
den Versicherungsträger als Pensionsversicherungsträger zu leisten. 
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die Verpflichtung zur Befreiung von diesen Zuzahlungen bestimmt sich nach 
Maßgabe der vom Hauptverband hiezu erlassenen Richtlinien (§ 31 Abs. 5 Z 27 
des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes). Die Zuzahlung ist sogleich bei 
Antritt des Aufenthaltes im voraus an den Versicherungsträger als 
Pensionsversicherungsträger zu entrichten.

Schlussbestimmungen zu Art. 74 Teil 2 des Budgetbegleitgesetzes 2003, 
BGBl. I Nr. 71 

Schlussbestimmungen zu Art. 74 Teil 2 des Budgetbegleitgesetzes 2003, 
BGBl. I Nr. 71 

§ 298. (1) bis (11) unverändert. § 298. (1) bis (11) unverändert.
(12) Auf männliche Versicherte, die vor dem 1. Jänner 1954 geboren sind, 

und auf weibliche Versicherte, die vor dem 1. Jänner 1959 geboren sind, sind die 
am 31. Dezember 2003 geltenden Bestimmungen über die vorzeitige 
Alterspension bei langer Versicherungsdauer – mit Ausnahme der §§ 50 Abs. 1, 
122, 123, 139 und 143 – so anzuwenden, dass abweichend von § 131 Abs. 1 

(12) Auf männliche Versicherte, die vor dem 1. Jänner 1954 geboren sind, 
und auf weibliche Versicherte, die vor dem 1. Jänner 1959 geboren sind, sind die 
am 31. Dezember 2003 geltenden Bestimmungen über die vorzeitige Alterspension 
bei langer Versicherungsdauer – mit Ausnahme der §§ 50 Abs. 1, 122, 123, 139 
und 143 (die in der jeweils geltenden Fassung anzuwenden sind) – so anzuwenden, 
dass abweichend von § 131 Abs. 1

 1. und 2. unverändert. 1. und 2. unverändert.
dabei gilt § 119 Z 1 mit der Maßgabe, dass Zeiten der freiwilligen Versicherung 
den Ersatzzeiten vorgehen; weiters sind als Beitragsmonate zu berücksichtigen:

dabei gilt § 119 Z 1 mit der Maßgabe, dass Zeiten der freiwilligen Versicherung 
den Ersatzzeiten vorgehen; weiters sind als Beitragsmonate zu berücksichtigen: 

 - bis zu 60 Ersatzmonate für Zeiten der Kindererziehung (§§ 116a oder 
116b dieses Bundesgesetzes oder §§ 227a oder 228a ASVG oder §§ 107a 
oder 107b BSVG), die sich nicht mit Beitragsmonaten decken,

 - bis zu 60 Ersatzmonate für Zeiten der Kindererziehung (§§ 116a oder 116b 
dieses Bundesgesetzes oder §§ 227a oder 228a ASVG oder §§ 107a oder 
107b BSVG), die sich nicht mit Beitragsmonaten decken,

 - Ersatzmonate wegen eines Anspruches auf Wochengeld (§ 227 Abs. 1 
Z 3 ASVG), die sich nicht mit Ersatzmonaten nach § 227a ASVG oder 
nach § 228a ASVG decken, 

 - Ersatzmonate wegen eines Anspruches auf Wochengeld (§ 227 Abs. 1 Z 3 
ASVG), die sich nicht mit Ersatzmonaten nach § 227a ASVG oder nach 
§ 228a ASVG decken,

 - bis zu 30 Ersatzmonate für Zeiten eines Präsenz- oder Zivildienstes 
(§ 116 Abs. 1 Z 3 dieses Bundesgesetzes oder § 227 Abs. 1 Z 7 und 8 
ASVG oder § 107 Abs. 1 Z 3 BSVG),

 - bis zu 30 Ersatzmonate für Zeiten eines Präsenz- oder Zivildienstes (§ 116 
Abs. 1 Z 3 dieses Bundesgesetzes oder § 227 Abs. 1 Z 7 und 8 ASVG oder 
§ 107 Abs. 1 Z 3 BSVG),

 - Ersatzmonate wegen eines Krankengeldbezuges (§ 227 Abs. 1 Z 6 
ASVG),

 - Ersatzmonate wegen eines Krankengeldbezuges (§ 227 Abs. 1 Z 6 
ASVG), 

 - Ersatzmonate nach § 116 Abs. 1 Z 1 dieses Bundesgesetzes und nach 
§ 107 Abs. 1 Z 1 BSVG. 

 - Ersatzmonate nach § 116 Abs. 1 Z 1 dieses Bundesgesetzes und nach 
§ 107 Abs. 1 Z 1 BSVG, wenn für sie ein Beitrag in der Höhe von 22,8 % 
der dreißigfachen Mindestbeitragsgrundlage nach § 76a Abs. 3 ASVG je 
Ersatzmonat unter sinngemäßer Anwendung des § 116 Abs. 10 entrichtet 
wird. 

§ 139 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 71/2003 ist – § 139 Abs. 2 ist – abweichend von Abs. 14 erster Satz – so anzuwenden, dass das 
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abweichend von Abs. 14 erster Satz – so anzuwenden, dass das Ausmaß von 
1,78 Steigerungspunkten bis zum Ablauf des Jahres 2007 durch zwei 
Steigerungspunkte, im Jahr 2008 durch 1,95 Steigerungspunkte, im Jahr 2009 
durch 1,90 Steigerungspunkte und im Jahr 2010 durch 1,85 Steigerungspunkte 
ersetzt wird; Abs. 14 zweiter und dritter Satz sind anzuwenden. § 139 Abs. 4 in 
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 71/2003 ist nicht anzuwenden, wenn 
die Anspruchsvoraussetzungen – mit Ausnahme der Voraussetzung des Fehlens 
einer die Pflichtversicherung begründenden Erwerbstätigkeit am Stichtag (§ 131 
Abs. 1 Z 4) – bis zum Ablauf des 31. Dezember 2013 erfüllt sind. Ab 1. Jänner 
2014 ist § 139 Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 71/2003 so 
anzuwenden, dass an die Stelle des Regelpensionsalters das jeweils geltende 
Anfallsalter für die vorzeitige Alterspension bei langer Versicherungsdauer tritt; 
Abs. 11 ist entsprechend anzuwenden. Die Rechtskraft bereits ergangener 
Entscheidungen steht dem nicht entgegen.

Ausmaß von 1,78 Steigerungspunkten bis zum Ablauf des Jahres 2007 durch zwei 
Steigerungspunkte, im Jahr 2008 durch 1,95 Steigerungspunkte, im Jahr 2009 
durch 1,90 Steigerungspunkte und im Jahr 2010 durch 1,85 Steigerungspunkte 
ersetzt wird; Abs. 14 zweiter und dritter Satz sind anzuwenden. § 139 Abs. 4 ist 
nicht anzuwenden, wenn die Anspruchsvoraussetzungen – mit Ausnahme der 
Voraussetzung des Fehlens einer die Pflichtversicherung begründenden 
Erwerbstätigkeit am Stichtag (§ 131 Abs. 1 Z 4) – bis zum Ablauf des 
31. Dezember 2013 erfüllt sind. Ab 1. Jänner 2014 ist § 139 Abs. 4 so anzuwenden, 
dass an die Stelle des Regelpensionsalters das jeweils geltende Anfallsalter für die 
vorzeitige Alterspension bei langer Versicherungsdauer tritt; Abs. 11 ist 
entsprechend anzuwenden. Die Rechtskraft bereits ergangener Entscheidungen 
steht dem nicht entgegen. 

(13) bis (18) unverändert. (13) bis (18) unverändert.
Schlussbestimmungen zu Art. 3 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 142/2004 

(29. Novelle) 
Schlussbestimmungen zu Art. 3 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 142/2004 

(29. Novelle) 
§ 306. (1) bis (9) unverändert. § 306. (1) bis (9) unverändert.
(10) § 298 Abs. 12 ist auch auf männliche Versicherte, die nach dem 

31. Dezember 1950 und vor dem 1. Jänner 1955 geboren sind, und auf weibliche 
Versicherte, die nach dem 31. Dezember 1955 und vor dem 1. Jänner 1960 
geboren sind, anzuwenden, und zwar wie folgt: Liegt der Tag der Geburt in dem 
in der linken Spalte genannten Zeitraum, so tritt

(10) § 298 Abs. 12 erster Satz erster Satz ist auch auf männliche Versicherte, 
die nach dem 31. Dezember 1953 geboren sind, und auf weibliche Versicherte, die 
nach dem 31. Dezember 1958 geboren sind, so anzuwenden, dass 

 1. bei männlichen Versicherten an die Stelle des 738. Lebensmonates nicht 
das 60. Lebensjahr, sondern das in der rechten Spalte genannte 
Lebensjahr:

 1. bei männlichen Versicherten an die Stelle des 738. Lebensmonates nicht 
das 60. Lebensjahr, sondern das 62. Lebensjahr tritt; 

 - 1. Jänner 1951 bis 31. Dezember 1951 .................... 61. Lebensjahr;
 - 1. Jänner 1952 bis 31. Dezember 1952 .................... 62. Lebensjahr;
 - 1. Jänner 1953 bis 31. Dezember 1953 .................... 63. Lebensjahr;
 - 1. Jänner 1954 bis 31. Dezember 1954 .................... 64. Lebensjahr;
 2. bei weiblichen Versicherten an die Stelle des 678. Lebensmonates nicht 

das 55. Lebensjahr, sondern das in der rechten Spalte genannte 
Lebensjahr:

 2. bei weiblichen Versicherten an die Stelle des 678. Lebensmonates nicht 
das 55. Lebensjahr, sondern das in der rechten Spalte genannte Lebensjahr 
tritt: 

 - 1. Jänner 1956 bis 31. Dezember 1956 .................... 56. Lebensjahr; a) 1. Jänner 1959 bis 31. Dezember 1959 .................... 57. Lebensjahr; 
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 - 1. Jänner 1957 bis 31. Dezember 1957 .................... 57. Lebensjahr; b) 1. Jänner 1960 bis 31. Dezember 1960 .................... 58. Lebensjahr; 
 - 1. Jänner 1958 bis 31. Dezember 1958 .................... 58. Lebensjahr; c) 1. Jänner 1961 bis 31. Dezember 1961 .................... 59. Lebensjahr; 
 - 1. Jänner 1959 bis 31. Dezember 1959 .................... 59. Lebensjahr. d) 1. Jänner 1962 bis 1. Dezember 1963 ...................... 60. Lebensjahr; 
 e) 2. Dezember 1963 bis 1. Juni 1964 ....................... 60,5. Lebensjahr; 
 f) 2. Juni 1964 bis 1. Dezember 1964 .......................... 61. Lebensjahr; 
 g) 2. Dezember 1964 bis 1. Juni 1965 ....................... 61,5. Lebensjahr; 
 h) ab 2. Juni 1965 ………………………..................... 62. Lebensjahr; 

  3. bei weiblichen Versicherten statt 480 Beitragsmonaten 

  - bei Personen nach Z 2 lit. a 504 Beitragsmonate, 

  - bei Personen nach Z 2 lit. b 516 Beitragsmonate, 

  - bei Personen nach Z 2 lit. c 528 Beitragsmonate, 

  - bei Personen nach Z 2 lit. d bis h 540 Beitragsmonate 

 erforderlich sind;
  4. als Beitragsmonate lediglich Beitragsmonate auf Grund einer 

Erwerbstätigkeit sowie die im ersten bis dritten Teilstrich des § 298 
Abs. 12 genannten Ersatzmonate zu berücksichtigen sind.

 Als Beitragsmonate auf Grund einer Erwerbstätigkeit gelten auch folgende 
Versicherungsmonate nach § 3 Abs. 1 Z 2 APG:

  - Versicherungsmonate nach § 8 Abs. 1 Z 2 lit. a ASVG, 

  - bis zu 30 Versicherungsmonate nach § 8 Abs. 1 Z 2 lit. d und e 
ASVG, § 3 Abs. 3 Z 1 und 2 dieses Bundesgesetzes und § 4a 
Abs. 1 Z 1 und 2 BSVG,

  - bis zu 60 Versicherungsmonate nach § 8 Abs. 1 Z 2 lit. g ASVG, 
§ 3 Abs. 3 Z 4 dieses Bundesgesetzes und § 4a Abs. 1 Z 4 BSVG, 
die sich nicht mit Zeiten einer Pflichtversicherung in der 
Pensionsversicherung auf Grund einer Erwerbstätigkeit decken. 

 Die Höchstgrenzen von 30 und 60 Versicherungsmonaten dürfen auch bei 
Vorliegen von entsprechenden Ersatzmonaten nach Z 4 nicht überschritten werden. 
Für Versicherte nach den Z 1 und 2, die die Leistung nach Vollendung des 
62. Lebensjahres beanspruchen, ist anstelle des § 139 Abs. 4 die Bestimmung des 
§ 15 Abs. 4 Z 1 APG anzuwenden. § 139 Abs. 4 bzw. § 15 Abs. 4 Z 1 APG ist für 
die Zeit nach dem 31. Dezember 2023 so anzuwenden, dass an die Stelle des 
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Regelpensionsalters nach § 130 Abs. 1 die jeweils geltende Altersgrenze nach § 3 
des Bundesverfassungsgesetzes über unterschiedliche Altersgrenzen von 
männlichen und weiblichen Sozialversicherten, BGBl. Nr. 832/1992, tritt.

 Schlussbestimmungen zu Art. 116 Teil 1 des Budgetbegleitgesetzes 2011, 
BGBl. I Nr. xxx/2010 (37. Novelle) 

 § 339. (1) Es treten in Kraft:
  1. mit 1. Jänner 2011 die §§ 3 Abs. 3 Z 1, 26a, 27 Abs. 2, 32a Abs. 1, 35 

Abs. 5, 50 Abs. 1, 73 Abs. 1, 3, 3a und 4, 99a Abs. 7, 100 Abs. 3, 112 
Abs. 1 Z 2 und Abs. 2, 116 Abs. 1 und 9, 129 Abs. 1, 131 samt 
Überschrift, 132 Abs. 1 Z 1 bis 4, 133 Abs. 2 bis 3, 149 Abs. 1 und 7, 157 
Abs. 1 und 3, 158 Abs. 1, 160 Abs. 1 Z 1a und Abs. 4, 163, 164 Abs. 1, 
166 Abs. 1, 169 Abs. 5 und 306 Abs. 10 in der Fassung des 
Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I Nr. xxx/2010;

  2.  mit 1. Februar 2011 § 298 Abs. 12 in der Fassung des Art. 116 Z 36 des 
Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I Nr. xxx/2010;

  3. mit 1. Jänner 2012 § 139 Abs. 4 in der Fassung des 
Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I Nr. xxx/2010.

 (2) Es treten außer Kraft:
  1. mit Ablauf des 31. Dezember 2010 § 157 Abs. 2; 

  2. mit Ablauf des 31. Dezember 2015 § 133 Abs. 2a und 2b. 

 (3) § 27e Z 2 ist für die Kalenderjahre 2011 bis 2015 so anzuwenden, dass an 
die Stelle des Prozentsatzes von 75 der Prozentsatz von 72 tritt.

 (4) § 29 Abs. 2 ist für die Kalenderjahre 2011 bis 2014 so anzuwenden, dass 
an die Stelle des Prozentsatzes von 201 (203) folgende Prozentsätze treten:

  1. im Jahr 2011 der Prozentsatz von 185, 
 2. im Jahr 2012 der Prozentsatz von 182 und
 3. in den Jahren 2013 und 2014 jeweils der Prozentsatz von 181.
 (5) Die §§ 32a Abs. 1 und 116 Abs. 9 in der am 31. Dezember 2010 geltenden 

Fassung sind weiterhin anzuwenden, wenn der Antrag auf Beitragsentrichtung vor 
Ablauf des Tages der Kundmachung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2010 
gestellt wird. 

 (6) Abweichend von § 50 Abs. 1 erster Satz sind im Kalenderjahr 2011 nur 
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jene Pensionen, die den Betrag von 2 310 € monatlich nicht übersteigen, zu 
erhöhen. Beträgt die Pension monatlich

  1. nicht mehr als 2 000 €, so ist sie mit dem Anpassungsfaktor zu 
vervielfachen;

  2. mehr als 2 000 € bis zu 2 310 €, so ist sie um einen Prozentsatz zu 
erhöhen, der zwischen den genannten Werten von 1,2 % auf 0,0 % linear 
absinkt. 

 (7) Auf Personen, die die Voraussetzungen für den Anspruch auf eine 
vorzeitige Alterspension nach § 298 Abs. 12 bis zum Ablauf des 31. Dezember 
2010 erfüllt haben, ist die zitierte Bestimmung in der am 31. Dezember 2010 
geltenden Fassung weiterhin anzuwenden.

Teil 2
Beiträge zur Krankenversicherung während der Leistung des Präsenz- oder 

Ausbildungsdienstes 
Beiträge zur Krankenversicherung während der Leistung des Präsenz- oder 

Ausbildungsdienstes 
(1) und (2) unverändert. (1) und (2) unverändert.
 (3) Die Abs. 1 und 2 sind auf nach § 8 Abs. 1 Z 1 lit. e ASVG Teilversicherte 

nicht anzuwenden.
Ruhen der Leistungsansprüche bei Leistung des Präsenz- oder 

Ausbildungsdienstes 
Ruhen der Leistungsansprüche bei Leistung des Präsenz- oder 

Ausbildungsdienstes 
§ 59. Für die Dauer des Präsenz- oder Ausbildungsdienstes auf Grund des 

Wehrgesetzes 2001 ruht der Anspruch des Versicherten auf Leistungen der 
Krankenversicherung für seine Person. 

§ 59. Für die Dauer des Präsenz- oder Ausbildungsdienstes auf Grund des 
Wehrgesetzes 2001 ruht der Anspruch des Versicherten auf Leistungen der 
Krankenversicherung für seine Person. Dies gilt nicht für nach § 8 Abs. 1 Z 1 lit. e 
ASVG Teilversicherte.

 Schlussbestimmung zu Art. 116 Teil 2 des Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I 
Nr. xxx/2010 (37. Novelle) 

 § 340. Die §§ 28 Abs. 3 und 59 in der Fassung des 
Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I Nr. xxx/2010, treten mit 1. Jänner 2011 in 
Kraft.

Beiträge zur Krankenversicherung während der Leistung des Präsenz- oder 
Ausbildungsdienstes 

Beiträge zur Krankenversicherung während der Leistung des Präsenz- oder 
Ausbildungsdienstes 

(1) und (2) unverändert. (1) und (2) unverändert.
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 (3) Die Abs. 1 und 2 sind auf nach § 8 Abs. 1 Z 1 lit. e ASVG Teilversicherte 
nicht anzuwenden.

Ruhen der Leistungsansprüche bei Leistung des Präsenz- oder 
Ausbildungsdienstes 

Ruhen der Leistungsansprüche bei Leistung des Präsenz- oder 
Ausbildungsdienstes 

Artikel 117
Änderung des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes (37. Novelle zum BSVG) 

Teil 1
Teilversicherung in der Pensionsversicherung Teilversicherung in der Pensionsversicherung 

§ 4a. (1) In der Pensionsversicherung sind überdies pflichtversichert: § 4a. (1) In der Pensionsversicherung sind überdies pflichtversichert:
 1. Personen, die nach dem Wehrgesetz 2001 1. Personen, die nach dem Wehrgesetz 2001
 a) Präsenz- oder Ausbildungsdienst leisten,  a) Präsenz- oder Ausbildungsdienst leisten, ausgenommen die in lit. b 

genannten Personen,
 b) Präsenzdienst als Zeitsoldat mit einem Verpflichtungszeitraum von 

mindestens einem Jahr leisten, 
 b) Ausbildungsdienst leisten, ab dem 13. Monat des Ausbildungsdienstes, 

wenn sie zuletzt nach diesem Bundesgesetz, nicht jedoch nach dem 
ASVG, GSVG oder FSVG pensionsversichert waren;

 2. bis 4. unverändert. 2. bis 4. unverändert.
(2) unverändert. (2) unverändert.

Beitragsgrundlage in besonderen Fällen Beitragsgrundlage in besonderen Fällen 
§ 23a. Beitragsgrundlage für die nach § 4a Z 1 lit. a, 2 und 4 

Pflichtversicherten ist der Betrag von 1 528,87 €, Beitragsgrundlage für die nach 
§ 4a Z 3 Pflichtversicherten ist das Übergangsgeld. Beitragsgrundlage für die 
nach § 4a Z 1 lit. b pflichtversicherten Zeitsoldaten mit einem 
Verpflichtungszeitraum von mindestens einem Jahr sind 133 % des 
Monatsgeldes, der Dienstgradzulage, der Monatsprämie, der Einsatzvergütung, 
der Belastungs- und Ausbildnervergütung sowie der Anerkennungsprämie. An die 
Stelle des im ersten Satz genannten Betrages tritt ab 1. Jänner eines jeden Jahres, 
erstmals ab 1. Jänner 2006, der unter Bedachtnahme auf § 47 mit der jeweiligen 
Aufwertungszahl (§ 45) vervielfachte Betrag. 

§ 23a. Beitragsgrundlage für die nach § 4a Z 1 lit. a, 2 und 4 
Pflichtversicherten ist der Betrag von 1 528,87 €, Beitragsgrundlage für die nach 
§ 4a Z 3 Pflichtversicherten ist das Übergangsgeld. Beitragsgrundlage für die nach 
§ 4a Z 1 lit. b pflichtversicherten Zeitsoldaten mit einem Verpflichtungszeitraum 
von mindestens einem Jahr sind 133 % des Monatsgeldes, der Dienstgradzulage, 
der Monatsprämie, der Einsatzvergütung, der Belastungs- und 
Ausbildnervergütung sowie der Anerkennungsprämie. Beitragsgrundlage für die 
nach § 4a Abs. 1 Z 1 lit. b pflichtversicherten Ausbildungsdienst Leistenden sind 
133 % des Monatsgeldes, der Dienstgradzulage, der Anerkennungsprämie, der 
Monatsprämie, der Einsatzvergütung, der Ausbildungsprämie, der 
Journaldienstvergütung und der Auslandsübungszulage nach dem 
Heeresgebührengesetz 2001. An die Stelle des im ersten Satz genannten Betrages 

981 der B
eilagen X

X
IV

. G
P - R

egierungsvorlage - T
extgegenüberstellung

336 von 617



337 von 617 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
tritt ab 1. Jänner eines jeden Jahres, erstmals ab 1. Jänner 2006, der unter 
Bedachtnahme auf § 47 mit der jeweiligen Aufwertungszahl (§ 45) vervielfachte 
Betrag.

Beiträge zur Pflichtversicherung in der Krankenversicherung und 
Pensionsversicherung 

Beiträge zur Pflichtversicherung in der Krankenversicherung und 
Pensionsversicherung 

§ 24. (1) unverändert. § 24. (1) unverändert.
(2) Die in der Pensionsversicherung Pflichtversicherten haben für die Dauer 

der Pflichtversicherung als Beitrag 22,8 % der Beitragsgrundlage zu leisten. 
Dieser Beitrag wird aufgebracht 

(2) Die in der Pensionsversicherung Pflichtversicherten haben für die Dauer 
der Pflichtversicherung als Beitrag 22,8 % der Beitragsgrundlage zu leisten. Dieser 
Beitrag wird aufgebracht

 1. durch Leistungen der Pflichtversicherten in der Höhe folgender 
Prozentsätze der Beitragsgrundlage:

 1. durch Leistungen der Pflichtversicherten in der Höhe folgender 
Prozentsätze der Beitragsgrundlage:

- ab 1. Jänner 2005              14,5 %, - ab 1. Jänner 2005              14,5 %,
- ab 1. Jänner 2006              14,75 %, - ab 1. Jänner 2006              14,75 %,
- ab 1. Jänner 2007              15 %, - ab 1. Jänner 2007              15 %,

 - ab 1. Jänner 2011              15,25 %,
 - ab 1. Jänner 2012              15,5 %,
 - ab 1. Jänner 2013              15,75 %,
 - ab 1. Jänner 2014              16 %;

 2. durch eine Leistung aus dem Steueraufkommen der Pflichtversicherten in 
der Höhe folgender Prozentsätze der Beitragsgrundlage:

 2. durch eine Leistung aus dem Steueraufkommen der Pflichtversicherten in 
der Höhe folgender Prozentsätze der Beitragsgrundlage:

- ab 1. Jänner 2005              8,3 %, - ab 1. Jänner 2005              8,3 %,
- ab 1. Jänner 2006              8,05 %, - ab 1. Jänner 2006              8,05 %,
- ab 1. Jänner 2007              7,8 %. - ab 1. Jänner 2007              7,8 %,
 - ab 1. Jänner 2011              7,55 %,
 - ab 1. Jänner 2012              7,3 %,
 - ab 1. Jänner 2013              7,05 %,
 - ab 1. Jänner 2014              6,8 %.

Die Partnerleistung nach Z 2 trägt der Bund; er hat diese dem Versicherungsträger 
monatlich im erforderlichen Ausmaß unter Bedachtnahme auf die Kassenlage des 
Bundes zu bevorschussen. 

Die Partnerleistung nach Z 2 trägt der Bund; er hat diese dem Versicherungsträger 
monatlich im erforderlichen Ausmaß unter Bedachtnahme auf die Kassenlage des 
Bundes zu bevorschussen.
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(3) bis (5) unverändert. (3) bis (5) unverändert.
Beitrag für Teilversicherte in der Pensionsversicherung Beitrag für Teilversicherte in der Pensionsversicherung 

§ 24e. Die Beiträge für Teilversicherte nach § 4a sind mit 22,8 % der 
Beitragsgrundlage (§ 23a) zu bemessen. Diese Beiträge sind zu tragen

§ 24e. Die Beiträge für Teilversicherte nach § 4a sind mit 22,8 % der 
Beitragsgrundlage (§ 23a) zu bemessen. Diese Beiträge sind zu tragen

 1. unverändert. 1. unverändert.
 1a. für Teilversicherte nach § 4a Z 1 lit. b aus Mitteln des 

Bundesministeriums für Landesverteidigung und Sport; 
 1a. für Teilversicherte nach § 4a Abs. 1 Z 1 lit. b bis zur Beitragsgrundlage 

nach § 23a erster Satz vom Bund, darüber hinaus aus Mitteln des 
Bundesministeriums für Landesverteidigung und Sport;

 2. unverändert. 2. unverändert.
Beiträge in der Krankenversicherung für Pensionisten 

(Übergangsgeldbezieher) 
Beiträge in der Krankenversicherung für Pensionisten 

(Übergangsgeldbezieher) 
§ 26. (1) und (1a) unverändert. § 26. (1) und (1a) unverändert.
(2) Als Beitrag für die Pensionisten (Übergangsgeldbezieher) hat der 

Versicherungsträger als Träger der Pensionsversicherung nach diesem 
Bundesgesetz 403% der gemäß Abs. 1 einbehaltenen Beträge an die von ihm 
durchgeführte Krankenversicherung nach diesem Bundesgesetz zu überweisen. 
Ebenso sind die nach Abs. 1a einbehaltenen Beiträge zu überweisen.

(2) Als Beitrag für die Pensionisten (Übergangsgeldbezieher) hat der 
Versicherungsträger als Träger der Pensionsversicherung nach diesem 
Bundesgesetz 397% der gemäß Abs. 1 einbehaltenen Beträge an die von ihm 
durchgeführte Krankenversicherung nach diesem Bundesgesetz zu überweisen. 
Ebenso sind die nach Abs. 1a einbehaltenen Beiträge zu überweisen.

Beitragsgrundlage für Selbstversicherte nach § 10a Beitragsgrundlage für Selbstversicherte nach § 10a 
§ 27a. (1) Die monatliche Beitragsgrundlage für Selbstversicherte nach § 10a 

beläuft sich 
§ 27a. (1) Die monatliche Beitragsgrundlage für Selbstversicherte nach § 10a 

beläuft sich auf das Dreißigfache der Höchstbeitragsgrundlage in der 
Pensionsversicherung nach § 45 Abs. 1 ASVG des Kalenderjahres, für das die 
Beiträge entrichtet werden. Werden die Beiträge erst nach Ablauf jenes 
Kalenderjahres entrichtet, für das sie gelten sollen, so sind sie mit dem Produkt der 
Aufwertungszahlen nach dem APG bis zum Kalenderjahr der Beitragsentrichtung 
zu vervielfachen. 

 1. für die in § 107 Abs. 7 genannten Zeiten des Besuches einer Hochschule, 
einer Kunstakademie oder Kunsthochschule und der vorgeschriebenen 
Ausbildung für den künftigen, abgeschlossene Hochschulbildung 
erfordernden Beruf auf das Zwanzigfache,

 

 2. für die sonstigen in § 107 Abs. 7 genannten Zeiten auf das Zehnfache 

der Höchstbeitragsgrundlage in der Pensionsversicherung nach § 45 Abs. 1 
ASVG des Kalenderjahres, für das die Beiträge entrichtet werden. Werden die 
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Beiträge erst nach Ablauf jenes Kalenderjahres entrichtet, für das sie gelten 
sollen, so sind sie mit dem Produkt der Aufwertungszahlen nach dem APG bis 
zum Kalenderjahr der Beitragsentrichtung zu vervielfachen.

(2) und (3) unverändert. (2) und (3) unverändert.
Anpassung der Pensionen aus der Pensionsversicherung Anpassung der Pensionen aus der Pensionsversicherung 

§ 46. (1) Mit Wirksamkeit ab 1. Jänner eines jeden Jahres sind § 46. (1) Mit Wirksamkeit ab 1. Jänner eines jeden Jahres sind
 a) und b) unverändert. a) und b) unverändert.
mit dem Anpassungsfaktor (§ 45) zu vervielfachen. Lit. b ist nicht anzuwenden, 
wenn der Stichtag für die Pension des Verstorbenen gleichfalls am 1. Jänner 
dieses Jahres liegt. 

mit dem Anpassungsfaktor (§ 45) zu vervielfachen. Lit. b ist nicht anzuwenden, 
wenn der Stichtag für die Pension des Verstorbenen gleichfalls am 1. Jänner dieses 
Jahres liegt. Handelt es sich um eine erstmalige Anpassung, so ist diese erst mit 
Wirksamkeit ab 1. Jänner des dem Stichtag (§ 104 Abs. 2) zweitfolgenden 
Kalenderjahres vorzunehmen; abweichend davon ist für die erstmalige Anpassung 
von Hinterbliebenenpensionen, die aus einer bereits zuerkannten Leistung 
abgeleitet sind, der Stichtag dieser Leistung maßgebend.

(2) bis (5) unverändert. (2) bis (5) unverändert.
Pensions(renten)sonderzahlungen Pensions(renten)sonderzahlungen 

§ 69. (1) Zu Renten aus der Unfallversicherung und Pensionen aus der 
Pensionsversicherung, die in den Monaten April bzw. September bezogen 
werden, gebührt je eine Sonderzahlung. 

§ 69. (1) Zu Pensionen aus der Pensionsversicherung, die in den Monaten 
April bzw. Oktober bezogen werden, und zu Renten aus der Unfallversicherung, 
die in den Monaten April bzw. September bezogen werden, gebührt je eine 
Sonderzahlung. 

(2) unverändert. (2) unverändert.
(3) Die Sonderzahlung gebührt in der Höhe der für den Monat April bzw. 

September ausgezahlten Pension (Rente) einschließlich der Zuschüsse und der 
Ausgleichszulage. Ruht der Pensionsanspruch für den Monat April bzw. 
September ganz oder zum Teil wegen des Zusammentreffens mit einem Anspruch 
auf Krankengeld nach dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz, so sind die 
Sonderzahlungen unter Außerachtlassung der Ruhensbestimmung des § 57a zu 
berechnen.

(3) Die Sonderzahlung gebührt in der Höhe der für den Monat April bzw. 
Oktober (September) ausgezahlten Pension (Rente) einschließlich der Zuschüsse 
und der Ausgleichszulage. Ruht der Pensionsanspruch für den Monat April bzw. 
Oktober (September) ganz oder zum Teil wegen des Zusammentreffens mit einem 
Anspruch auf Krankengeld nach dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz, so 
sind die Sonderzahlungen unter Außerachtlassung der Ruhensbestimmung des 
§ 57a zu berechnen.

 (3a) Abweichend von Abs. 3 gebührt die erstmalige Sonderzahlung nur 
anteilsmäßig, wenn die Pension (mit Ausnahme eines Kinderzuschusses und eines 
besonderen Steigerungsbetrages nach § 132) im jeweiligen Sonderzahlungsmonat 
und den letzten fünf Kalendermonaten davor nicht durchgehend bezogen wurde; 
dabei verringert sich die Höhe der Sonderzahlung je Kalendermonat ohne 
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Pensionsbezug um ein Sechstel. Bei Hinterbliebenenpensionen, die aus einer 
Pensionsleistung abgeleitet sind, gelten auch Kalendermonate des Bezuges dieser 
Pensionsleistung als Kalendermonate mit Pensionsbezug.

(4) Die Sonderzahlungen sind zu im Monat April bzw. September laufenden 
Pensionen (Renten) in diesen Monaten, sonst zugleich mit der Aufnahme der 
laufenden Pensions(Renten)zahlung flüssig zu machen.

(4) Die Sonderzahlungen sind zu im Monat April bzw. Oktober laufenden 
Pensionen (Renten) in diesen Monaten, sonst zugleich mit der Aufnahme der 
laufenden Pensions(Renten)zahlung flüssig zu machen.

(5) unverändert. (5) unverändert.
Medizinische Maßnahmen der Rehabilitation in der Krankenversicherung Medizinische Maßnahmen der Rehabilitation in der Krankenversicherung 

§ 96a. (1) bis (6) unverändert. § 96a. (1) bis (6) unverändert.
(7) Werden Versicherte (Pensionisten, Angehörige) für Rechnung des 

Versicherungsträgers als Krankenversicherungsträger in einer der in Abs. 2 Z 1 
angeführten Einrichtungen untergebracht, so haben diese eine Zuzahlung in der 
Höhe von 7,17 € pro Verpflegstag zu leisten. An die Stelle dieses Betrages tritt ab 
1. Jänner eines jeden Jahres der unter Bedachtnahme auf § 47 der jeweiligen 
Aufwertungszahl (§ 45) vervielfachte Betrag. Der Versicherungsträger als 
Krankenversicherungsträger hat bei Vorliegen einer besonderen sozialen 
Schutzbedürftigkeit des (der) Versicherten von der Einhebung der Zuzahlung 
abzusehen, und zwar nach Maßgabe der vom Hauptverband hiezu erlassenen 
Richtlinien (§ 31 Abs. 5 Z 27 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes). Die 
Zuzahlung ist sogleich bei Antritt des Aufenthaltes im voraus an den 
Versicherungsträger als Krankenversicherungsträger zu entrichten und darf für 
jeden Versicherten (Angehörigen) für höchstens 28 Kalendertage in jedem 
Kalenderjahr eingehoben werden. 

(7) Werden Versicherte (PensionsbezieherInnen, Angehörige) für Rechnung 
des Versicherungsträgers als Krankenversicherungsträger in einer der in Abs. 2 Z 1 
angeführten Einrichtungen untergebracht, so haben diese eine Zuzahlung zu 
leisten. Die Zuzahlung beträgt pro Verpflegstag 

  1. 7,00 €, wenn das Erwerbseinkommen oder die Pension monatlich den 
Betrag nach § 141 Abs. 1 lit. a sublit. bb zuzüglich 581,38 € nicht 
übersteigt;

  2. 12,00 €, wenn das Erwerbseinkommen oder die Pension monatlich den 
Gesamtbetrag nach Z 1, nicht aber den Betrag nach § 141 Abs. 1 lit. a 
sublit. bb zuzüglich 1 162,77 € übersteigt;

  3. 17,00 €, wenn das Erwerbseinkommen oder die Pension monatlich den 
Gesamtbetrag nach Z 2 übersteigt.

 An die Stelle dieser Zuzahlungsbeträge treten ab 1. Jänner eines jeden Jahres, 
erstmals ab 1. Jänner 2012, die unter Bedachtnahme auf § 47 mit der jeweiligen 
Aufwertungszahl (§ 45) vervielfachten Beträge. Der Versicherungsträger als 
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Krankenversicherungsträger hat bei Vorliegen einer besonderen sozialen 
Schutzbedürftigkeit der versicherten (pensionsbeziehenden) Person von der 
Einhebung der Zuzahlung abzusehen oder diese herabzusetzen, und zwar nach 
Maßgabe der vom Hauptverband hiezu erlassenen Richtlinien (§ 31 Abs. 5 Z 27 
ASVG). Die Zuzahlung ist sogleich bei Antritt des Aufenthaltes im Voraus an den 
Versicherungsträger als Krankenversicherungsträger zu leisten und darf für jede 
versicherte (pensionsbeziehende, angehörige) Person für höchstens 28 Tage pro 
Kalenderjahr eingehoben werden.

Maßnahmen zur Festigung der Gesundheit Maßnahmen zur Festigung der Gesundheit 
§ 100. (1) und (2) unverändert. § 100. (1) und (2) unverändert.
(3) Werden Versicherte (Angehörige) für Rechnung des 

Versicherungsträgers als Krankenversicherungsträger in einer der in Abs. 2 Z 1 
bis 3 angeführten Einrichtungen (ausgenommen die Fälle der Zuschußgewährung 
durch den Versicherungsträger als Krankenversicherungsträger) untergebracht, so 
haben diese eine Zuzahlung in der Höhe von mindestens 7,17 € und höchstens 
18,24 € pro Verpflegstag zu leisten. An die Stelle dieser Beträge treten ab 
1. Jänner eines jeden Jahres die unter Bedachtnahme auf § 47 mit der jeweiligen 
Aufwertungszahl (§ 45) vervielfachten Beträge. Der Versicherungsträger als 
Krankenversicherungsträger hat bei Vorliegen einer besonderen sozialen 
Schutzbedürftigkeit des (der) Versicherten von der Einhebung der Zuzahlung 
abzusehen. Die Höhe der im Einzelfall in Betracht kommenden Zuzahlung sowie 
die Verpflichtung zur Befreiung von diesen Zuzahlungen bestimmt sich nach 
Maßgabe der vom Hauptverband hiezu erlassenen Richtlinien (§ 31 Abs. 5 Z 27 
des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes). Die Zuzahlung ist sogleich bei 
Antritt des Aufenthaltes im voraus an den Versicherungsträger als 
Krankenversicherungsträger zu entrichten.

(3) Werden Versicherte (Angehörige) für Rechnung des Versicherungsträgers 
als Krankenversicherungsträger in einer der in Abs. 2 Z 1 bis 3 angeführten 
Einrichtungen (ausgenommen die Fälle der Zuschussgewährung durch den 
Versicherungsträger als Krankenversicherungsträger) untergebracht, so haben diese 
eine Zuzahlung zu leisten. deren Höhe sich nach § 96a Abs. 7 zweiter bis vierter 
Satz richtet. Sie ist sogleich bei Antritt des Aufenthaltes im Voraus an den 
Versicherungsträger als Krankenversicherungsträger zu leisten. 

(4) unverändert. (4) unverändert.
Leistungen Leistungen 

§ 103. (1) In der Pensionsversicherung nach diesem Bundesgesetz sind zu 
gewähren:

§ 103. (1) In der Pensionsversicherung nach diesem Bundesgesetz sind zu 
gewähren: 

 1. unverändert. 1. unverändert.
 2. aus dem Versicherungsfall der Erwerbsunfähigkeit die 

Erwerbsunfähigkeitspension (§ 123);
 2. aus dem Versicherungsfall der Erwerbsunfähigkeit 

 a) Maßnahmen der beruflichen Rehabilitation (§ 122),
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 b) die Erwerbsunfähigkeitspension (§ 132);
 3. unverändert. 3. unverändert.

(2) Der Versicherungsträger trifft überdies Maßnahmen der Rehabilitation 
(§ 150a); er kann Maßnahmen der Gesundheitsvorsorge (§ 161) treffen. 

(2) Der Versicherungsträger trifft überdies – unbeschadet der Leistung nach 
Abs. 1 Z 2 lit. a aus dem Versicherungsfall der Erwerbsunfähigkeit – Maßnahmen 
der Rehabilitation (§ 150a) sowie Maßnahmen der Gesundheitsvorsorge (§ 161). 

Ersatzzeiten vor dem 1. Jänner 2005 Ersatzzeiten vor dem 1. Jänner 2005 
§ 107. (1) Als Ersatzzeiten vor dem 1. Jänner 2005 gelten, soweit sie nicht 

als Beitragszeiten anzusehen sind: 
§ 107. (1) Als Ersatzzeiten vor dem 1. Jänner 2005 gelten, soweit sie nicht als 

Beitragszeiten anzusehen sind:
 1. und 2. unverändert. 1. und 2. unverändert.
 3. Zeiten, in denen der Versicherte auf Grund des Wehrgesetzes 2001 

Präsenz- oder Ausbildungsdienst – ausgenommen Zeiten der 
Pflichtversicherung gemäß § 8 Abs. 1 Z 5 des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes – oder auf Grund der Bestimmungen des 
Zivildienstgesetzes ordentlichen oder außerordentlichen Zivildienst 
geleistet hat;

 3. Zeiten, in denen der Versicherte auf Grund des Wehrgesetzes 2001 
Präsenz- oder Ausbildungsdienst oder auf Grund der Bestimmungen des 
Zivildienstgesetzes ordentlichen oder außerordentlichen Zivildienst 
geleistet hat; 

 4. bis 7. unverändert. 4. bis 7. unverändert.
(2) bis (8) unverändert. (2) bis (8) unverändert.
(9) Für jeden Ersatzmonat nach Abs. 7, der anspruchs- bzw. 

leistungswirksam werden soll, ist ein Beitrag in der Höhe von 22,8 vH zu 
entrichten. Als Beitragsgrundlage gilt 

(9) Für jeden Ersatzmonat nach Abs. 7, der anspruchs- bzw. leistungswirksam 
werden soll, ist ein Beitrag in der Höhe von 22,8 vH zu entrichten. Als 
Beitragsgrundlage gilt das Dreißigfache der im Zeitpunkt der Feststellung der 
Berechtigung zur Beitragsentrichtung geltenden Höchstbeitragsgrundlage in der 
Pensionsversicherung nach § 45 Abs. 1 des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes. Die Beitragsgrundlage ist im Falle der Entrichtung 
des Beitrages nach Vollendung des 40. Lebensjahres des (der) Versicherten mit 
einem Faktor zu vervielfachen, der durch Verordnung des Bundesministers für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales nach versicherungsmathematischen Grundsätzen 
festzusetzen ist. 

 1. für die im Abs. 7 genannten Zeiten, ausgenommen die Zeiten des 
Besuches einer Hochschule, einer Kunstakademie oder Kunsthochschule 
und der vorgeschriebenen Ausbildung für den künftigen, abgeschlossene 
Hochschulbildung erfordernden Beruf, das 10fache,

 

 2. für die im Abs. 7 genannten Zeiten des Besuches einer Hochschule, einer 
Kunstakademie oder Kunsthochschule und der vorgeschriebenen 
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Ausbildung für den künftigen, abgeschlossene Hochschulbildung 
erfordernden Beruf, das 20fache

der im Zeitpunkt der Feststellung der Berechtigung zur Beitragsentrichtung 
geltenden Höchstbeitragsgrundlage in der Pensionsversicherung gemäß § 45 
Abs. 1 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes. Die Beitragsgrundlage ist 
im Falle der Entrichtung des Beitrages nach Vollendung des 40. Lebensjahres des 
(der) Versicherten mit einem Faktor zu vervielfachen, der durch Verordnung des 
Bundesministers für Arbeit, Gesundheit und Soziales nach 
versicherungsmathematischen Grundsätzen festzusetzen ist.

 

(10) unverändert. (10) unverändert.
Leistungszugehörigkeit des Versicherten und Berücksichtigung von Zeiten 

und Beiträgen bei Erwerb von Versicherungsmonaten auch in anderen 
Pensionsversicherungen (Wanderversicherung, Mehrfachversicherung) 

Leistungszugehörigkeit des Versicherten und Berücksichtigung von Zeiten 
und Beiträgen bei Erwerb von Versicherungsmonaten auch in anderen 
Pensionsversicherungen (Wanderversicherung, Mehrfachversicherung) 

§ 120. (1) Hat ein Versicherter Versicherungsmonate sowohl in der Bauern-
Pensionsversicherung als auch in der Pensionsversicherung nach dem 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz und (oder) in der Gewerblichen 
Selbständigen-Pensionsversicherung erworben, so kommen für ihn die Leistungen 
aus der Pensionsversicherung in Betracht, der er zugehörig ist. Die Zugehörigkeit 
des Versicherten richtet sich für Leistungen aus den Versicherungsfällen des 
Alters, der Erwerbsunfähigkeit und des Todes sowie für Maßnahmen der 
Rehabilitation in Fällen des § 361 Abs. 1 letzter Satz des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes nach den Abs. 2 bis 5, für sonstige Fälle der 
Rehabilitation und für Maßnahmen der Gesundheitsvorsorge nach dem Abs. 6.

§ 120. (1) Hat ein Versicherter Versicherungsmonate sowohl in der Bauern-
Pensionsversicherung als auch in der Pensionsversicherung nach dem Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetz und (oder) in der Gewerblichen Selbständigen-
Pensionsversicherung erworben, so kommen für ihn die Leistungen aus der 
Pensionsversicherung in Betracht, der er zugehörig ist. Die Zugehörigkeit des 
Versicherten richtet sich für Leistungen aus den Versicherungsfällen des Alters, 
der Erwerbsunfähigkeit und des Todes sowie für Maßnahmen der Rehabilitation in 
Fällen des § 122 nach den Abs. 2 bis 5, für sonstige Fälle der Rehabilitation und für 
Maßnahmen der Gesundheitsvorsorge nach dem Abs. 6. 

(2) bis (8) unverändert. (2) bis (8) unverändert.
 Berufliche Rehabilitation, Anspruch 
 § 122. (1) Anspruch auf Maßnahmen der beruflichen Rehabilitation (§ 153) 

haben versicherte Personen, wenn sie infolge ihres Gesundheitszustandes die 
Voraussetzungen für Erwerbsunfähigkeitspension (§ 123 Abs. 1) erfüllen, 
wahrscheinlich erfüllen oder in absehbarer Zeit erfüllen werden.

 (2) Maßnahmen nach Abs. 1 sind nur solche, durch die mit hoher 
Wahrscheinlichkeit auf Dauer Erwerbsunfähigkeit im Sinne des § 124 beseitigt 
oder vermieden werden kann und die geeignet sind, mit hoher Wahrscheinlichkeit 
eine Wiedereingliederung in das Erwerbsleben auf Dauer sicherzustellen.
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 (3) Die Maßnahmen nach Abs. 1 müssen ausreichend und zweckmäßig sein, 
sie dürfen jedoch das Maß des Notwendigen nicht überschreiten. Sie sind vom 
Versicherungsträger unter Berücksichtigung des Arbeitsmarktes und ihrer 
Zumutbarkeit für die versicherte Person zu erbringen.

 (4) Die Maßnahmen nach Abs. 1 sind der versicherten Person nur dann 
zumutbar, wenn sie unter Berücksichtigung ihrer Neigung, ihrer physischen und 
psychischen Eignung, ihrer bisherigen Tätigkeit sowie der Dauer und des 
Umfanges ihrer bisherigen Ausbildung (Qualifikationsniveau) sowie ihres Alters, 
ihres Gesundheitszustandes und der Dauer eines Pensionsbezuges festgesetzt und 
durchgeführt werden. Maßnahmen der Rehabilitation, die eine Ausbildung zu einer 
Berufstätigkeit umfassen, durch deren Ausübung das bisherige 
Qualifikationsniveau wesentlich unterschritten wird, dürfen nur mit Zustimmung 
der versicherten Person durchgeführt werden. Hat die versicherte Person eine 
Tätigkeit ausgeübt, die einen Lehrabschluss oder einen mittleren Schulabschluss 
erfordert, oder hat sie durch praktische Arbeit qualifizierte Kenntnisse oder 
Fähigkeiten erworben, die einem Lehrabschluss oder mittleren Schulabschluss 
gleichzuhalten sind, so ist eine Rehabilitation auf Tätigkeiten, die keine 
gleichwertige Ausbildung vorsehen, jedenfalls unzulässig.

 (5) Das Qualifikationsniveau im Sinne des Abs. 4 erster Satz bestimmt sich 
nach der für die Tätigkeit notwendigen beruflichen Ausbildung sowie nach den für 
die Ausübung der Tätigkeit erforderlichen Kenntnissen und Fähigkeiten 
(Fachkompetenz).

 (6) Die §§ 155 bis 160 sind anzuwenden.
Erwerbsunfähigkeitspension Erwerbsunfähigkeitspension 

§ 123. (1) Anspruch auf Erwerbsunfähigkeitspension hat der (die) 
Versicherte, wenn

§ 123. (1) Anspruch auf Erwerbsunfähigkeitspension hat der (die) Versicherte, 
wenn

  1. kein Anspruch auf berufliche Rehabilitation nach § 122 Abs. 1 und 2 
besteht oder die Maßnahmen der beruflichen Rehabilitation nach § 122 
Abs. 3 nicht zweckmäßig oder nach § 122 Abs. 4 nicht zumutbar sind,

 1. die Erwerbsunfähigkeit (§ 124) voraussichtlich sechs Monate andauert 
oder andauern würde, 

 2. die Erwerbsunfähigkeit (§ 124) voraussichtlich sechs Monate andauert 
oder andauern würde,

 2. die Wartezeit erfüllt ist (§ 111) und 3. die Wartezeit erfüllt ist (§ 111) und
 3. er (sie) am Stichtag (§ 104 Abs. 2) noch nicht die Voraussetzungen für 4. er (sie) am Stichtag (§ 104 Abs. 2) noch nicht die Voraussetzungen für 
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eine Alterspension nach diesem oder einem anderen Bundesgesetz, mit 
Ausnahme der Alterspension nach § 4 Abs. 2 APG, erfüllt hat.

eine Alterspension nach diesem oder einem anderen Bundesgesetz, mit 
Ausnahme der Alterspension nach § 4 Abs. 2 APG, erfüllt hat.

(2) bis (7) unverändert. (2) bis (7) unverändert.
Begriff der Erwerbsunfähigkeit Begriff der Erwerbsunfähigkeit 

§ 124. (1) unverändert. § 124. (1) unverändert.
 (1a) Die versicherte Person gilt auch dann als erwerbsunfähig, wenn sie
  1. das 50. Lebensjahr vollendet hat, 

  2. mindestens 360 Versicherungsmonate, davon mindestens 
240 Beitragsmonate der Pflichtversicherung auf Grund einer 
Erwerbstätigkeit, erworben hat und

  3. nur mehr Tätigkeiten mit geringstem Anforderungsprofil, die auf dem 
Arbeitsmarkt noch bewertet sind, ausüben kann und zu erwarten ist, dass 
ein Arbeitsplatz in einer der physischen und psychischen Beeinträchtigung 
entsprechenden Entfernung von ihrem Wohnort innerhalb eines Jahres 
nicht erlangt werden kann.

 (1b) Tätigkeiten nach Abs. 1a Z 3 sind leichte körperliche Tätigkeiten, die bei 
durchschnittlichem Zeitdruck und vorwiegend in sitzender Haltung ausgeübt 
werden und/oder mehrmals täglich einen Haltungswechsel ermöglichen.

(2) Als erwerbsunfähig gilt auch der (die) Versicherte, der (die) das 
57. Lebensjahr vollendet hat, wenn er (sie) infolge von Krankheit oder anderen 
Gebrechen oder Schwäche seiner (ihrer) körperlichen oder geistigen Kräfte außer 
Stande ist, einer selbständigen Erwerbstätigkeit, die er (sie) in den letzten 
180 Kalendermonaten vor dem Stichtag mindestens 120 Kalendermonate 
hindurch ausgeübt hat, nachzugehen. Dabei ist die Möglichkeit einer zumutbaren 
Änderung der sachlichen und personellen Ausstattung seines (ihres) Betriebes zu 
berücksichtigen. 

(2) Als erwerbsunfähig gilt auch der (die) Versicherte, der (die) das 
57. Lebensjahr vollendet hat, wenn er (sie) infolge von Krankheit oder anderen 
Gebrechen oder Schwäche seiner (ihrer) körperlichen oder geistigen Kräfte außer 
Stande ist, einer selbständigen Erwerbstätigkeit, die er (sie) in den letzten 
180 Kalendermonaten vor dem Stichtag mindestens 120 Kalendermonate hindurch 
ausgeübt hat, nachzugehen. Dabei ist die Möglichkeit einer zumutbaren Änderung 
der sachlichen und personellen Ausstattung seines (ihres) Betriebes zu 
berücksichtigen. Fallen in den Zeitraum der letzten 180 Kalendermonate vor dem 
Stichtag neutrale Monate nach § 112 Z 4 lit. a oder Monate des Bezuges von 
Übergangsgeld nach § 156, so verlängert sich der genannte Zeitraum um diese 
Monate.

(2a) bis (4) unverändert. (2a) bis (4) unverändert.
Alters(Erwerbsunfähigkeits)pension, Ausmaß Alters(Erwerbsunfähigkeits)pension, Ausmaß 

§ 130. (1) bis (3) unverändert. § 130. (1) bis (3) unverändert.
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(4) Bei Inanspruchnahme einer Leistung vor dem Monatsersten nach der 
Erreichung des Regelpensionsalters (§ 121 Abs. 1) ist die Leistung, 
ausgenommen ein besonderer Steigerungsbetrag (§ 132), zu vermindern. Das 
Ausmaß der Verminderung beträgt für je zwölf Monate der früheren 
Inanspruchnahme 4,2 % der Leistung. Bleibt ein Rest von weniger als zwölf 
Monaten, so beträgt das Ausmaß der Verminderung für jeden Restmonat 0,35 % 
dieser Leistung. Das Höchstausmaß der Verminderung beträgt 15 % der 
genannten Leistung. Fällt der Zeitpunkt der Erreichung des Regelpensionsalters 
selbst auf einen Monatsersten, so gilt dieser Tag als Monatserster im Sinne des 
ersten Satzes. 

(4) Bei Inanspruchnahme einer Leistung vor dem Monatsersten nach der 
Erreichung des Regelpensionsalters (§ 121 Abs. 1) ist die Leistung, ausgenommen 
ein besonderer Steigerungsbetrag (§ 132), zu vermindern. Das Ausmaß der 
Verminderung beträgt für je zwölf Monate der früheren Inanspruchnahme 4,2 % 
der Leistung. Bleibt ein Rest von weniger als zwölf Monaten, so beträgt das 
Ausmaß der Verminderung für jeden Restmonat 0,35 % dieser Leistung. Das 
Höchstausmaß der Verminderung beträgt 15 % der genannten Leistung. Handelt es 
sich jedoch um eine Erwerbsunfähigkeitspension, so beträgt das Höchstausmaß der 
Verminderung 13,8 % der Leistung. Fällt der Zeitpunkt der Erreichung des 
Regelpensionsalters selbst auf einen Monatsersten, so gilt dieser Tag als 
Monatserster im Sinne des ersten Satzes.

(5) bis (7) unverändert. (5) bis (7) unverändert.
Voraussetzungen für den Anspruch auf Ausgleichszulage Voraussetzungen für den Anspruch auf Ausgleichszulage 

§ 140. (1) Erreicht die Pension zuzüglich eines aus übrigen Einkünften des 
Pensionsberechtigten erwachsenden Nettoeinkommens und der gemäß § 142 zu 
berücksichtigenden Beträge nicht die Höhe des für ihn geltenden Richtsatzes 
(§ 141), so hat der Pensionsberechtigte, solange er seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt im Inland hat, nach Maßgabe der Bestimmungen dieses 
Unterabschnittes Anspruch auf eine Ausgleichszulage zur Pension.

§ 140. (1) Erreicht die Pension zuzüglich eines aus übrigen Einkünften des 
Pensionsberechtigten erwachsenden Nettoeinkommens und der gemäß § 142 zu 
berücksichtigenden Beträge nicht die Höhe des für ihn geltenden Richtsatzes 
(§ 141), so hat der Pensionsberechtigte, solange er seinen rechtmäßigen, 
gewöhnlichen Aufenthalt im Inland hat, nach Maßgabe der Bestimmungen dieses 
Unterabschnittes Anspruch auf eine Ausgleichszulage zur Pension.

(2) bis (13) unverändert. (2) bis (13) unverändert.
Aufgaben der Rehabilitation Aufgaben der Rehabilitation 

§ 150. (1) Der Versicherungsträger trifft Vorsorge für die Rehabilitation von 
Versicherten und Beziehern einer Pension aus dem Versicherungsfall der 
Erwerbsunfähigkeit, die an einer körperlichen, geistigen oder psychischen 
Behinderung leiden.

§ 150. (1) Der Versicherungsträger trifft Vorsorge für die Rehabilitation von 
Versicherten und Beziehern einer Pension aus dem Versicherungsfall der 
Erwerbsunfähigkeit, deren Arbeitskraft infolge einer körperlichen, geistigen oder 
psychischen Beeinträchtigung herabgesunken ist.

(2) Versicherte gelten als behindert im Sinne des Abs. 1, wenn sie in Folge 
eines Leidens oder Gebrechens ohne Gewährung von Maßnahmen der 
Rehabilitation die besonderen Voraussetzungen für eine Pension aus dem 
Versicherungsfall der Erwerbsunfähigkeit wahrscheinlich erfüllen oder in 
absehbarer Zeit erfüllen werden; vorwiegend altersbedingte Leiden und 
Gebrechen gelten nicht als Leiden und Gebrechen im Sinne dieses Absatzes.

(2) Aufgehoben. 

(3) Die Rehabilitation umfaßt medizinische und berufliche Maßnahmen und, 
soweit dies zu ihrer Ergänzung erforderlich ist, soziale Maßnahmen mit dem Ziel, 

(3) Die Rehabilitation umfaßt medizinische und berufliche Maßnahmen und, 
soweit dies zu ihrer Ergänzung erforderlich ist, soziale Maßnahmen mit dem Ziel, 
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Behinderte bis zu einem solchen Grad ihrer Leistungsfähigkeit herzustellen oder 
wiederherzustellen, der sie in die Lage versetzt, im beruflichen und 
wirtschaftlichen Leben und in der Gemeinschaft einen ihnen angemessenen Platz 
möglichst dauernd einnehmen zu können.

die zu rehabilitierenden Personen bis zu einem solchen Grad ihrer 
Leistungsfähigkeit herzustellen oder wiederherzustellen, der sie in die Lage 
versetzt, im beruflichen und wirtschaftlichen Leben und in der Gemeinschaft einen 
ihnen angemessenen Platz möglichst dauernd einnehmen zu können.

(4) unverändert. (4) unverändert.
Maßnahmen der Rehabilitation Maßnahmen der Rehabilitation 

§ 150a. (1) Zur Erreichung des im § 150 Abs. 3 angestrebten Zieles dienen 
die Maßnahmen gemäß den §§ 152 bis 154. Der Versicherungsträger gewährt 
diese Maßnahmen nach pflichtgemäßem Ermessen unter Berücksichtigung der 
Neigung, Eignung und der bisherigen Tätigkeit des Behinderten, bei den im § 150 
Abs. 1 bezeichneten Pensionsbeziehern auch unter Berücksichtigung des Alters, 
des Zustandes des Leidens oder Gebrechens sowie der Dauer des 
Pensionsbezuges, sofern und solange die Erreichung dieses Zieles zu erwarten ist.

§ 150a. (1) Zur Erreichung des im § 150 Abs. 3 angestrebten Zieles dienen die 
Maßnahmen nach den §§ 152 bis 154. Der Versicherungsträger gewährt diese 
Maßnahmen – unbeschadet des § 122 – nach pflichtgemäßem Ermessen. 

(2) unverändert. (2) unverändert.
Medizinische Maßnahmen Medizinische Maßnahmen 

§ 152. (1) Die medizinischen Maßnahmen der Rehabilitation umfassen: § 152. (1) Die medizinischen Maßnahmen der Rehabilitation umfassen:
 1. unverändert. 1. unverändert.
 1a. Maßnahmen der ambulanten Rehabilitation;
 2. bis 4. unverändert. 2. bis 4. unverändert.
In den Fällen der Z 1 bis 3 sowie im Zusammenhang mit der körpergerechten 
Anpassung von Körperersatzstücken, orthopädischen Behelfen und anderen 
Hilfsmitteln können Reise- und Transportkosten nach Maßgabe der 
Bestimmungen der Satzung unter Bedachtnahme auf die wirtschaftlichen 
Verhältnisse des Versicherten bzw. Angehörigen übernommen werden.

In den Fällen der Z 1 bis 3 sowie im Zusammenhang mit der körpergerechten 
Anpassung von Körperersatzstücken, orthopädischen Behelfen und anderen 
Hilfsmitteln können Reise- und Transportkosten nach Maßgabe der Bestimmungen 
der Satzung unter Bedachtnahme auf die wirtschaftlichen Verhältnisse des 
Versicherten bzw. Angehörigen übernommen werden.

(2) und (3) unverändert. (2) und (3) unverändert.
(4) Werden Versicherte (Pensionisten) für Rechnung des 

Versicherungsträgers als Pensionsversicherungsträger in einer der in Abs. 1 Z 1 
angeführten Einrichtungen untergebracht, so haben diese eine Zuzahlung in der 
Höhe von 7,17 € pro Verpflegstag zu leisten. An die Stelle dieses Betrages tritt ab 
1. Jänner eines jeden Jahres der unter Bedachtnahme auf § 47 mit der jeweiligen 
Aufwertungszahl (§ 45) vervielfachte Betrag. Der Versicherungsträger als 
Pensionsversicherungsträger hat bei Vorliegen einer besonderen sozialen 
Schutzbedürftigkeit des (der) Versicherten von der Einhebung der Zuzahlung 

(4) Werden Versicherte (PensionsbezieherInnen) für Rechnung des 
Versicherungsträgers als Pensionsversicherungsträger in einer der in Abs. 1 Z 1 
angeführten Einrichtungen untergebracht, so haben diese eine Zuzahlung zu 
leisten, deren Höhe sich nach § 96a Abs. 7 zweiter bis vierter Satz richtet. Sie ist 
sogleich bei Antritt des Aufenthaltes im Voraus an den Versicherungsträger als 
Pensionsversicherungsträger zu leisten und darf für jede versicherte 
(pensionsbeziehende) Person für höchstens 28 Tage pro Kalenderjahr eingehoben 
werden.
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abzusehen, und zwar nach Maßgabe der vom Hauptverband hiezu erlassenen 
Richtlinien (§ 31 Abs. 5 Z 27 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes). Die 
Zuzahlung ist sogleich bei Antritt des Aufenthaltes im voraus an den 
Versicherungsträger als Pensionsversicherungsträger zu entrichten und darf für 
jeden Versicherten für höchstens 28 Kalendertage in jedem Kalenderjahr 
eingehoben werden.

Einleitung von Maßnahmen der Rehabilitation des Versicherungsträgers Einleitung von Maßnahmen der Rehabilitation des Versicherungsträgers 
§ 155. Der Behinderte ist vom Versicherungsträger über das Ziel und die 

Möglichkeiten der Rehabilitation nachweislich in geeigneter Weise zu 
informieren und zu beraten. Der Behinderte hat bei der Durchführung der 
Maßnahmen der Rehabilitation entsprechend mitzuwirken. 

§ 155. Die zu rehabilitierende Person ist vom Versicherungsträger unter 
Berücksichtigung der Ergebnisse eines Berufsfindungsverfahrens über das Ziel und 
die Möglichkeiten der Rehabilitation nachweislich in geeigneter Weise zu 
informieren und zu beraten. Sie hat bei der Durchführung der Maßnahmen der 
Rehabilitation entsprechend mitzuwirken.

Übergangsgeld Übergangsgeld 
§ 156. (1) Der Versicherungsträger hat dem Versicherten für die Dauer der 

Gewährung von medizinischen Maßnahmen der Rehabilitation oder einer 
Ausbildung gemäß § 153 Abs. 2 Z 1 ein Übergangsgeld zu leisten. Übergangsgeld 
für die Dauer der Gewährung von medizinischen Maßnahmen der Rehabilitation 
gebührt ab Beginn der 9. Woche ab Gewährung dieser Maßnahmen. Werden in 
den Fällen des § 182 Z 3 lit. a medizinische oder berufliche Maßnahmen der 
Rehabilitation gewährt, so gebührt Übergangsgeld ab dem Zeitpunkt, in dem die 
Pension aus dem Versicherungsfall der Erwerbsunfähigkeit mangels dieser 
Rehabilitationsmaßnahmen angefallen wäre.

§ 156. (1) Der Versicherungsträger hat dem Versicherten für die Dauer der 
Gewährung von medizinischen Maßnahmen der Rehabilitation oder einer 
Ausbildung gemäß § 153 Abs. 2 Z 1 ein Übergangsgeld zu leisten. Übergangsgeld 
für die Dauer der Gewährung von medizinischen Maßnahmen der Rehabilitation 
gebührt ab Beginn der 9. Woche ab Gewährung dieser Maßnahmen. Werden 
berufliche Maßnahmen der Rehabilitation nach § 122 gewährt, so gebührt 
Übergangsgeld ab dem Zeitpunkt des Leistungsanfalls dieser 
Rehabilitationsmaßnahmen. 

(2) bis (6) unverändert. (2) bis (6) unverändert.
Übertragung der Durchführung von Maßnahmen der Rehabilitation Übertragung der Durchführung von Maßnahmen der Rehabilitation 
§ 158. (1) Der Versicherungsträger kann die Durchführung von 

medizinischen Maßnahmen der Rehabilitation bei einem Versicherten, der nicht 
bei ihm in der Krankenversicherung versichert ist, dem Träger der 
Krankenversicherung übertragen, bei dem der Versicherte in der 
Krankenversicherung versichert ist. Er hat dem Krankenversicherungsträger die 
ausgewiesenen tatsächlichen Kosten zu ersetzen.

§ 158. (1) Der Versicherungsträger kann die Durchführung von medizinischen 
Maßnahmen der Rehabilitation – mit Ausnahme der beruflichen Rehabilitation 
nach § 122 – bei einem Versicherten, der nicht bei ihm in der Krankenversicherung 
versichert ist, dem Träger der Krankenversicherung übertragen, bei dem der 
Versicherte in der Krankenversicherung versichert ist. Er hat dem 
Krankenversicherungsträger die ausgewiesenen tatsächlichen Kosten zu ersetzen. 

(2) und (3) unverändert. (2) und (3) unverändert.
Gesundheitsvorsorge des Versicherungsträgers Gesundheitsvorsorge des Versicherungsträgers 

§ 161. (1) bis (4) unverändert. § 161. (1) bis (4) unverändert.
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(5) Werden Versicherte (Pensionisten) für Rechnung des 
Versicherungsträgers als Pensionsversicherungsträger in einer der in Abs. 2 Z 1 
bis 4 angeführten Einrichtungen (ausgenommen die Fälle der Zuschußgewährung 
durch den Versicherungsträger als Pensionsversicherungsträger) untergebracht, so 
haben diese eine Zuzahlung in der Höhe von mindestens 7,17 € und höchstens 
18,24 € pro Verpflegstag zu leisten. An die Stelle dieser Beträge treten ab 
1. Jänner eines jeden Jahres die unter Bedachtnahme auf § 47 mit der jeweiligen 
Aufwertungszahl (§ 45) vervielfachten Beträge. Der Versicherungsträger als 
Pensionsversicherungsträger hat bei Vorliegen einer besonderen sozialen 
Schutzbedürftigkeit des (der) Versicherten von der Einhebung der Zuzahlung 
abzusehen. Die Höhe der im Einzelfall in Betracht kommenden Zuzahlung sowie 
die Verpflichtung zur Befreiung von diesen Zuzahlungen bestimmt sich nach 
Maßgabe der vom Hauptverband hiezu erlassenen Richtlinien (§ 31 Abs. 5 Z 27 
des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes). Die Zuzahlung ist sogleich bei 
Antritt des Aufenthaltes im voraus an den Versicherungsträger als 
Pensionsversicherungsträger zu entrichten.

(5) Werden Versicherte (PensionsbezieherInnen) für Rechnung des 
Versicherungsträgers als Pensionsversicherungsträger in einer der in Abs. 2 Z 1 bis 
4 angeführten Einrichtungen (ausgenommen die Fälle der Zuschussgewährung 
durch den Versicherungsträger als Pensionsversicherungsträger) untergebracht, so 
haben diese eine Zuzahlung zu leisten, deren Höhe sich nach § 96a Abs. 7 zweiter 
bis vierter Satz richtet. Sie ist sogleich bei Antritt des Aufenthaltes im Voraus an 
den Versicherungsträger als Pensionsversicherungsträger zu leisten. 

Schlussbestimmungen zu Art. 75 Teil 2 des Budgetbegleitgesetzes 2003, 
BGBl. I Nr. 71 

Schlussbestimmungen zu Art. 75 Teil 2 des Budgetbegleitgesetzes 2003, 
BGBl. I Nr. 71 

§ 287. (1) bis (11) unverändert. § 287. (1) bis (11) unverändert.
(12) Auf männliche Versicherte, die vor dem 1. Jänner 1954 geboren sind, 

und auf weibliche Versicherte, die vor dem 1. Jänner 1959 geboren sind, sind die 
am 31. Dezember 2003 geltenden Bestimmungen über die vorzeitige 
Alterspension bei langer Versicherungsdauer – mit Ausnahme der §§ 46 Abs. 1, 
113, 114, 130 und 134 – so anzuwenden, dass abweichend von § 122 Abs. 1 

(12) Auf männliche Versicherte, die vor dem 1. Jänner 1954 geboren sind, 
und auf weibliche Versicherte, die vor dem 1. Jänner 1959 geboren sind, sind die 
am 31. Dezember 2003 geltenden Bestimmungen über die vorzeitige Alterspension 
bei langer Versicherungsdauer – mit Ausnahme der §§ 46 Abs. 1, 113, 114, 130 
und 134 (die in der jeweils geltenden Fassung anzuwenden sind) – so anzuwenden, 
dass abweichend von § 122 Abs. 1

 1. und 2. unverändert. 1. und 2. unverändert.
dabei gilt § 110 Z 1 mit der Maßgabe, dass Zeiten der freiwilligen Versicherung 
den Ersatzzeiten vorgehen; weiters sind als Beitragsmonate zu berücksichtigen:

dabei gilt § 110 Z 1 mit der Maßgabe, dass Zeiten der freiwilligen Versicherung 
den Ersatzzeiten vorgehen; weiters sind als Beitragsmonate zu berücksichtigen: 

 - bis zu 60 Ersatzmonate für Zeiten der Kindererziehung (§§ 107a oder 
107b dieses Bundesgesetzes oder §§ 227a oder 228a ASVG oder §§ 116a 
oder 116b GSVG), die sich nicht mit Beitragsmonaten decken,

 - bis zu 60 Ersatzmonate für Zeiten der Kindererziehung (§§ 107a oder 107b 
dieses Bundesgesetzes oder §§ 227a oder 228a ASVG oder §§ 116a oder 
116b GSVG), die sich nicht mit Beitragsmonaten decken,

 - Ersatzmonate wegen eines Anspruches auf Wochengeld (§ 227 Abs. 1 
Z 3 ASVG), die sich nicht mit Ersatzmonaten nach § 227a ASVG oder 
nach § 228a ASVG decken, 

 - Ersatzmonate wegen eines Anspruches auf Wochengeld (§ 227 Abs. 1 Z 3 
ASVG), die sich nicht mit Ersatzmonaten nach § 227a ASVG oder nach 
§ 228a ASVG decken,
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 - bis zu 30 Ersatzmonate für Zeiten eines Präsenz- oder Zivildienstes 

(§ 107 Abs. 1 Z 3 dieses Bundesgesetzes oder § 227 Abs. 1 Z 7 und 8 
ASVG oder § 116 Abs. 1 Z 3 GSVG),

 - bis zu 30 Ersatzmonate für Zeiten eines Präsenz- oder Zivildienstes (§ 107 
Abs. 1 Z 3 dieses Bundesgesetzes oder § 227 Abs. 1 Z 7 und 8 ASVG oder 
§ 116 Abs. 1 Z 3 GSVG),

 - Ersatzmonate wegen eines Krankengeldbezuges (§ 227 Abs. 1 Z 6 
ASVG),

 - Ersatzmonate wegen eines Krankengeldbezuges (§ 227 Abs. 1 Z 6 
ASVG), 

 - Ersatzmonate nach § 116 Abs. 1 Z 1 GSVG und nach § 107 Abs. 1 Z 1 
dieses Bundesgesetzes. 

 - Ersatzmonate nach § 116 Abs. 1 Z 1 GSVG und nach § 107 Abs. 1 Z 1 
dieses Bundesgesetzes, wenn für sie ein Beitrag in der Höhe von 22,8 % 
der dreißigfachen Mindestbeitragsgrundlage nach § 76a Abs. 3 ASVG je 
Ersatzmonat unter sinngemäßer Anwendung des § 107 Abs. 10 entrichtet 
wird. 

§ 130 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 71/2003 ist – 
abweichend von Abs. 14 erster Satz – so anzuwenden, dass das Ausmaß von 
1,78 Steigerungspunkten bis zum Ablauf des Jahres 2007 durch zwei 
Steigerungspunkte, im Jahr 2008 durch 1,95 Steigerungspunkte, im Jahr 2009 
durch 1,90 Steigerungspunkte und im Jahr 2010 durch 1,85 Steigerungspunkte 
ersetzt wird; Abs. 14 zweiter und dritter Satz sind anzuwenden. § 130 Abs. 4 in 
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 71/2003 ist nicht anzuwenden, wenn 
die Anspruchsvoraussetzungen – mit Ausnahme der Voraussetzung des Fehlens 
einer die Pflichtversicherung begründenden Erwerbstätigkeit am Stichtag (§ 122 
Abs. 1 Z 4) – bis zum Ablauf des 31. Dezember 2013 erfüllt sind. Ab 1. Jänner 
2014 ist § 130 Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 71/2003 so 
anzuwenden, dass an die Stelle des Regelpensionsalters das jeweils geltende 
Anfallsalter für die vorzeitige Alterspension bei langer Versicherungsdauer tritt; 
Abs. 11 ist entsprechend anzuwenden. Die Rechtskraft bereits ergangener 
Entscheidungen steht dem nicht entgegen.

§ 130 Abs. 2 ist – abweichend von Abs. 14 erster Satz – so anzuwenden, dass das 
Ausmaß von 1,78 Steigerungspunkten bis zum Ablauf des Jahres 2007 durch zwei 
Steigerungspunkte, im Jahr 2008 durch 1,95 Steigerungspunkte, im Jahr 2009 
durch 1,90 Steigerungspunkte und im Jahr 2010 durch 1,85 Steigerungspunkte 
ersetzt wird; Abs. 14 zweiter und dritter Satz sind anzuwenden. § 130 Abs. 4 ist 
nicht anzuwenden, wenn die Anspruchsvoraussetzungen – mit Ausnahme der 
Voraussetzung des Fehlens einer die Pflichtversicherung begründenden 
Erwerbstätigkeit am Stichtag (§ 122 Abs. 1 Z 4) – bis zum Ablauf des 
31. Dezember 2013 erfüllt sind. Ab 1. Jänner 2014 ist § 130 Abs. 4 so anzuwenden, 
dass an die Stelle des Regelpensionsalters das jeweils geltende Anfallsalter für die 
vorzeitige Alterspension bei langer Versicherungsdauer tritt; Abs. 11 ist 
entsprechend anzuwenden. Die Rechtskraft bereits ergangener Entscheidungen 
steht dem nicht entgegen. 

(13) bis (18) unverändert. (13) bis (18) unverändert.
Schlussbestimmungen zu Art. 5 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 142/2004 

(28. Novelle) 
Schlussbestimmungen zu Art. 5 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 142/2004 

(28. Novelle) 
§ 295. (1) bis (10) unverändert. § 295. (1) bis (10) unverändert.
(11) § 287 Abs. 12 ist auch auf männliche Versicherte, die nach dem 

31. Dezember 1950 und vor dem 1. Jänner 1955 geboren sind, und auf weibliche 
Versicherte, die nach dem 31. Dezember 1955 und vor dem 1. Jänner 1960 
geboren sind, anzuwenden, und zwar wie folgt: Liegt der Tag der Geburt in dem 
in der linken Spalte genannten Zeitraum, so tritt

(11) § 287 Abs. 12 erster Satz ist auch auf männliche Versicherte, die nach 
dem 31. Dezember 1953 geboren sind, und auf weibliche Versicherte, die nach 
dem 31. Dezember 1958 geboren sind, so anzuwenden, dass 
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 1. bei männlichen Versicherten an die Stelle des 738. Lebensmonates nicht 

das 60. Lebensjahr, sondern das in der rechten Spalte genannte 
Lebensjahr:

 1. bei männlichen Versicherten an die Stelle des 738. Lebensmonates nicht 
das 60. Lebensjahr, sondern das 62. Lebensjahr tritt; 

 - 1. Jänner 1951 bis 31. Dezember 1951 .................... 61. Lebensjahr; 
 - 1. Jänner 1952 bis 31. Dezember 1952 .................... 62. Lebensjahr; 
 - 1. Jänner 1953 bis 31. Dezember 1953 .................... 63. Lebensjahr; 
 - 1. Jänner 1954 bis 31. Dezember 1954 .................... 64. Lebensjahr; 
 2. bei weiblichen Versicherten an die Stelle des 678. Lebensmonates nicht 

das 55. Lebensjahr, sondern das in der rechten Spalte genannte 
Lebensjahr:

 2. bei weiblichen Versicherten an die Stelle des 678. Lebensmonates nicht 
das 55. Lebensjahr, sondern das in der rechten Spalte genannte Lebensjahr 
tritt: 

 - 1. Jänner 1956 bis 31. Dezember 1956 .................... 56. Lebensjahr; a) 1. Jänner 1959 bis 31. Dezember 1959 .................... 57. Lebensjahr; 
 - 1. Jänner 1957 bis 31. Dezember 1957 .................... 57. Lebensjahr; b) 1. Jänner 1960 bis 31. Dezember 1960 .................... 58. Lebensjahr; 
 - 1. Jänner 1958 bis 31. Dezember 1958 .................... 58. Lebensjahr; c) 1. Jänner 1961 bis 31. Dezember 1961 .................... 59. Lebensjahr; 
 - 1. Jänner 1959 bis 31. Dezember 1959 .................... 59. Lebensjahr. d) 1. Jänner 1962 bis 1. Dezember 1963 ...................... 60. Lebensjahr; 
 e) 2. Dezember 1963 bis 1. Juni 1964 ....................... 60,5. Lebensjahr; 
 f) 2. Juni 1964 bis 1. Dezember 1964 .......................... 61. Lebensjahr; 
 g) 2. Dezember 1964 bis 1. Juni 1965 ....................... 61,5. Lebensjahr; 
 h) ab 2. Juni 1965 ………………………..................... 62. Lebensjahr; 

  3. bei weiblichen Versicherten statt 480 Beitragsmonaten 

  - bei Personen nach Z 2 lit. a 504 Beitragsmonate, 

  - bei Personen nach Z 2 lit. b 516 Beitragsmonate, 

  - bei Personen nach Z 2 lit. c 528 Beitragsmonate, 

  - bei Personen nach Z 2 lit. d bis h 540 Beitragsmonate 

 erforderlich sind;
  4. als Beitragsmonate lediglich Beitragsmonate auf Grund einer 

Erwerbstätigkeit sowie die im ersten bis dritten Teilstrich des § 287 
Abs. 12 genannten Ersatzmonate zu berücksichtigen sind.

 Als Beitragsmonate auf Grund einer Erwerbstätigkeit gelten auch folgende 
Versicherungsmonate nach § 3 Abs. 1 Z 2 APG:

  - Versicherungsmonate nach § 8 Abs. 1 Z 2 lit. a ASVG, 
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  - bis zu 30 Versicherungsmonate nach § 8 Abs. 1 Z 2 lit. d und e ASVG, 
§ 3 Abs. 3 Z 1 und 2 GSVG und § 4a Abs. 1 Z 1 und 2 dieses 
Bundesgesetzes,

  - bis zu 60 Versicherungsmonate nach § 8 Abs. 1 Z 2 lit. g ASVG, § 3 
Abs. 3 Z 4 GSVG und § 4a Abs. 1 Z 4 dieses Bundesgesetzes, die sich 
nicht mit Zeiten einer Pflichtversicherung in der Pensionsversicherung 
auf Grund einer Erwerbstätigkeit decken.

 Die Höchstgrenzen von 30 und 60 Versicherungsmonaten dürfen auch bei 
Vorliegen von entsprechenden Ersatzmonaten nach Z 4 nicht überschritten werden. 
Für Versicherte nach den Z 1 und 2, die die Leistung nach Vollendung des 
62. Lebensjahres beanspruchen, ist anstelle des § 130 Abs. 4 die Bestimmung des 
§ 15 Abs. 4 Z 1 APG anzuwenden. § 130 Abs. 4 bzw. § 15 Abs. 4 Z 1 APG ist für 
die Zeit nach dem 31. Dezember 2023 so anzuwenden, dass an die Stelle des 
Regelpensionsalters nach § 121 Abs. 1 die jeweils geltende Altersgrenze nach § 3 
des Bundesverfassungsgesetzes über unterschiedliche Altersgrenzen von 
männlichen und weiblichen Sozialversicherten, BGBl. Nr. 832/1992, tritt.

 Schlussbestimmungen zu Art. 117 Teil 1 des Budgetbegleitgesetzes 2011, 
BGBl. I Nr. xxx/2010 (37. Novelle) 

 § 329. (1) Es treten in Kraft:
  1. mit 1. Jänner 2011 die §§ 4a Abs. 1 Z 1, 23a, 24 Abs. 2, 27a Abs. 1, 46 

Abs. 1, 69 Abs. 1, 3, 3a und 4, 96a Abs. 7, 100 Abs. 3, 103 Abs. 1 Z 2 und 
Abs. 2, 107 Abs. 1 und 9, 120 Abs. 1, 122 samt Überschrift, 123 Abs. 1 
Z 1 bis 4, 124 Abs. 1a bis 2, 140 Abs. 1 und 7, 150 Abs. 1 und 3, 150a 
Abs. 1, 152 Abs. 1 Z 1a und Abs. 4, 155, 156 Abs. 1, 158 Abs. 1, 161 
Abs. 5 und 295 Abs. 11 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2011, 
BGBl. I Nr. xxx/2010;

  2. mit 1. Februar 2011 § 287 Abs. 12 in der Fassung des Art. 117 Teil 1 Z 35 
des Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I Nr. xxx/2010;

  3. mit 1. Jänner 2012 § 130 Abs. 4 in der Fassung des 
Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I Nr. xxx/2010.

 (2) Es treten außer Kraft:
  1. mit Ablauf des 31. Dezember 2010 § 150 Abs. 2; 

  2. mit Ablauf des 31. Dezember 2015 § 124 Abs. 1a und 1b. 
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 (3) § 24e Z 2 ist für die Kalenderjahre 2011 bis 2015 so anzuwenden, dass an 
die Stelle des Prozentsatzes von 75 der Prozentsatz von 72 tritt.

 (4) § 26 Abs. 2 ist für die Kalenderjahre 2011 bis 2014 so anzuwenden, dass 
an die Stelle des Prozentsatzes von 397 (403) folgende Prozentsätze treten:

  1. im Jahr 2011 der Prozentsatz von 374, 
 2. im Jahr 2012 der Prozentsatz von 370
 3. im Jahr 2013 der Prozentsatz von 365 und
 4. im Jahr 2014 der Prozentsatz von 360.
 (5) Die §§ 27a Abs. 1 und 107 Abs. 9 in der am 31. Dezember 2010 geltenden 

Fassung sind weiterhin anzuwenden, wenn der Antrag auf Beitragsentrichtung vor 
Ablauf des Tages der Kundmachung des Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I 
Nr. xxx/2010, gestellt wird.

 (6) Abweichend von § 46 Abs. 1 erster Satz sind im Kalenderjahr 2011 nur 
jene Pensionen, die den Betrag von 2 310 € monatlich nicht übersteigen, zu 
erhöhen. Beträgt die Pension monatlich

  1. nicht mehr als 2 000 €, so ist sie mit dem Anpassungsfaktor zu 
vervielfachen;

  2. mehr als 2 000 € bis zu 2 310 €, so ist sie um einen Prozentsatz zu 
erhöhen, der zwischen den genannten Werten von 1,2 % auf 0,0 % linear 
absinkt. 

 (7) Auf Personen, die die Voraussetzungen für den Anspruch auf eine 
vorzeitige Alterspension nach § 287 Abs. 12 bis zum Ablauf des 31. Dezember 
2010 erfüllt haben, ist die zitierte Bestimmung in der am 31. Dezember 2010 
geltenden Fassung weiterhin anzuwenden.

Teil 2
Teilversicherung in der Krankenversicherung Teilversicherung in der Krankenversicherung 

§ 4. In der Krankenversicherung sind überdies auf Grund dieses 
Bundesgesetzes pflichtversichert: 

§ 4. In der Krankenversicherung sind überdies auf Grund dieses 
Bundesgesetzes pflichtversichert:

 1. unverändert. 1. unverändert.
 2. die im § 2 Abs. 1 Z 2 genannten Personen für die Dauer eines Präsenz- 

oder Ausbildungsdienstes auf Grund des Wehrgesetzes 2001, BGBl. I 
 2. die im § 2 Abs. 1 Z 2 genannten Personen mit Ausnahme der nach § 8 

Abs. 1 Z 1 lit. e ASVG Teilversicherten für die Dauer des Präsenz- oder 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Nr. 146, sofern nicht im Zeitpunkt des Antrittes des Präsenz- oder 
Ausbildungsdienstes ein Ausnahmegrund gemäß § 5 gegeben war; 

Ausbildungsdienstes nach dem Wehrgesetz 2001, BGBl. I Nr. 146, sofern 
nicht im Zeitpunkt des Antrittes des Präsenz- oder Ausbildungsdienstes ein 
Ausnahmegrund nach § 5 gegeben war;

 3. unverändert. 3. unverändert.
Arten der Aufbringung der Mittel Arten der Aufbringung der Mittel 

§ 22. (1) unverändert. § 22. (1) unverändert.
(2) Die Mittel der Unfallversicherung sind, soweit sie nicht durch gemäß den 

§§ 51 und 74 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes zu bemessende 
Beiträge für die im § 28 Z 2 lit. b, c, d, h und j des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes genannten Personen sowie durch , sonstige 
Einnahmen gedeckt sind, durch 

(2) Die Mittel der Unfallversicherung sind, soweit sie nicht durch gemäß den 
§§ 51 und 74 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes zu bemessende 
Beiträge für die im § 28 Z 2 lit. b, c, d, h und j des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes genannten Personen sowie durch , sonstige 
Einnahmen gedeckt sind, durch

 a) bis c) unverändert. a) bis c) unverändert.
 d) Beiträge gemäß § 30 Abs. 7, d) Beiträge gemäß § 30 Abs. 7
 e) einen Beitrag des Bundes gemäß § 31 Abs. 4 e) Aufgehoben.
aufzubringen. aufzubringen. 
Beiträge zur Krankenversicherung während der Leistung des Präsenz- oder 

Ausbildungsdienstes 
Beiträge zur Krankenversicherung während der Leistung des Präsenz- oder 

Ausbildungsdienstes 
§ 25. (1) bis (3) unverändert. § 25. (1) bis (3) unverändert.
 (4) Die Abs. 1 und 2 sind auf nach § 8 Abs. 1 Z 1 lit. e ASVG Teilversicherte 

nicht anzuwenden.
Beitrag des Bundes Beitrag des Bundes 

§ 31. (1) unverändert. § 31. (1) unverändert.
(2) Der Bund leistet zur Unfallversicherung für jedes Geschäftsjahr einen 

Beitrag in der Höhe eines Drittels der für dieses Jahr fällig gewordenen Beiträge 
nach § 30 Abs. 1 und 6 sowie in der Höhe eines Drittels der in diesem 
Geschäftsjahr gezahlten Beiträge nach § 30 Abs. 3.

(2) Aufgehoben. 

(3) Der dem Versicherungsträger nach Abs. 1 und 2 gebührende Beitrag des 
Bundes ist monatlich im erforderlichen Ausmaß unter Bedachtnahme auf die 
Kassenlage des Bundes zu bevorschussen.

(3) Der dem Versicherungsträger nach Abs. 1 gebührende Beitrag des Bundes 
ist monatlich im erforderlichen Ausmaß unter Bedachtnahme auf die Kassenlage 
des Bundes zu bevorschussen.
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Ruhen der Leistungsansprüche bei Leistung des Präsenz- oder 
Ausbildungsdienstes 

Ruhen der Leistungsansprüche bei Leistung des Präsenz- oder 
Ausbildungsdienstes 

§ 55. Für die Dauer des Präsenz- oder Ausbildungsdienstes auf Grund des 
Wehrgesetzes 2001 ruht der Anspruch des Versicherten auf Leistungen der 
Krankenversicherung für seine Person. 

§ 55. Für die Dauer des Präsenz- oder Ausbildungsdienstes auf Grund des 
Wehrgesetzes 2001 ruht der Anspruch des Versicherten auf Leistungen der 
Krankenversicherung für seine Person. Dies gilt nicht für nach § 8 Abs. 1 Z 1 lit. e 
ASVG Teilversicherte.

 Schlussbestimmungen zu Art. 117 Teil 2 des Budgetbegleitgesetzes 2011, 
BGBl. I Nr. xxx/2010 (37. Novelle) 

 § 330. (1) Die §§ 4 Z 2, 22 Abs. 2, 25 Abs. 4, 31 Abs. 3 und 55 in der Fassung 
des Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I Nr. xxx/2010, treten mit 1. Jänner 2011 
in Kraft.

 (2) § 31 Abs. 2 tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2010 außer Kraft.

Artikel 118
Änderung des Allgemeinen Pensionsgesetzes (7. Novelle zum APG) 

Invaliditäts-, Berufsunfähigkeits- und Erwerbsunfähigkeitspension, Ausmaß Invaliditäts-, Berufsunfähigkeits- und Erwerbsunfähigkeitspension, Ausmaß 
§ 6. (1) Wird die Invaliditäts- oder Berufsunfähigkeits- oder 

Erwerbsunfähigkeitspension nach Vollendung des 60. Lebensjahres in Anspruch 
genommen, so bestimmt sich das Ausmaß der Leistung nach § 5. 

§ 6. (1) Wird die Invaliditäts- oder Berufsunfähigkeits- oder 
Erwerbsunfähigkeitspension nach Vollendung des 60. Lebensjahres in Anspruch 
genommen, so bestimmt sich das Ausmaß der Leistung nach § 5, wobei 
abweichend von § 5 Abs. 3 das Höchstausmaß der Verminderung bei einem 
Pensionsantritt vor dem Regelpensionsalter.

  1. 13,8 % dieser Leistung beträgt oder 

  2. 11 % dieser Leistung beträgt, wenn mindestens 120 Schwerarbeitsmonate 
innerhalb der letzten 240 Kalendermonate vor dem Stichtag vorliegen. 

 § 6. (1) Wird die Invaliditäts- oder Berufsunfähigkeits- oder 
Erwerbsunfähigkeitspension nach Vollendung des 60. Lebensjahres in Anspruch 
genommen, so bestimmt sich das Ausmaß der Leistung nach § 5, wobei 
abweichend von § 5 Abs. 3 das Höchstausmaß der Verminderung bei einem 
Pensionsantritt vor dem Regelpensionsalter 13,8 % dieser Leistung beträgt.

(2) Wird die Invaliditäts- oder Berufsunfähigkeits- oder 
Erwerbsunfähigkeitspension vor Vollendung des 60. Lebensjahres in Anspruch 

(2) Wird die Invaliditäts- oder Berufsunfähigkeits- oder 
Erwerbsunfähigkeitspension vor Vollendung des 60. Lebensjahres in Anspruch 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
genommen, so sind zu ermitteln: genommen, so sind zu ermitteln:
 1. die Leistung nach § 5;  1. die Leistung nach § 5 unter Anwendung des Abs. 1 Z 1 und 2 wobei die 

Z 2 nur auf Personen anzuwenden ist, die das 57. Lebensjahr vollendet 
haben; 

 1. die Leistung nach § 5 unter Anwendung des Abs. 1 letzter Halbsatz;
 2. unverändert. 2. unverändert.
Das Ausmaß der Leistung ergibt sich aus der Leistung nach Z 1, wenn die Zahl 
der Versicherungsmonate den Wert von 476 Monaten übersteigt, sonst aus der 
Vervielfachung der Leistung nach Z 1 mit der Summe aus den 
Versicherungsmonaten und Zurechnungsmonaten, die den Wert von 476 Monaten 
nicht übersteigen darf, geteilt durch die Zahl der Versicherungsmonate.

Das Ausmaß der Leistung ergibt sich aus der Leistung nach Z 1, wenn die Zahl der 
Versicherungsmonate den Wert von 476 Monaten übersteigt, sonst aus der 
Vervielfachung der Leistung nach Z 1 mit der Summe aus den 
Versicherungsmonaten und Zurechnungsmonaten, die den Wert von 476 Monaten 
nicht übersteigen darf, geteilt durch die Zahl der Versicherungsmonate.

(3) unverändert. (3) unverändert.
Parallelrechnung Parallelrechnung 

§ 15. (1) unverändert. § 15. (1) unverändert.
(2) Bei der Berechnung der APG-Pension (2) Bei der Berechnung der APG-Pension

 1. und 2. unverändert. 1. und 2. unverändert.
 3. werden die Beitragsgrundlagen für die nach § 229b ASVG (§ 116c 

GSVG, § 107c BSVG) als Beitragszeiten der freiwilligen Versicherung 
geltenden Ersatzzeiten nach § 227 Abs. 1 Z 1 ASVG (§ 116 Abs. 7 
GSVG, § 107 Abs. 7 BSVG) der Teilgutschrift jenes Kalenderjahres 
zugerechnet, für das die Beiträge nach § 227 Abs. 3 und 4 ASVG (§ 116 
Abs. 9 und 10 GSVG, § 107 Abs. 9 und 10 BSVG) entrichtet wurden; die 
Bewertung dieser Beitragsgrundlagen ergibt sich aus der Anlage 2 zu 
diesem Bundesgesetz; 

 3. werden die Beitragsgrundlagen für die nach § 229b ASVG (§ 116c GSVG, 
§ 107c BSVG) als Beitragszeiten der freiwilligen Versicherung geltenden 
Ersatzzeiten nach § 227 Abs. 1 Z 1 ASVG (§ 116 Abs. 7 GSVG, § 107 
Abs. 7 BSVG) der Teilgutschrift jenes Kalenderjahres zugerechnet, für das 
die Beiträge nach § 227 Abs. 3 und 4 ASVG (§ 116 Abs. 9 und 10 GSVG, 
§ 107 Abs. 9 und 10 BSVG) entrichtet wurden; die Bewertung dieser 
Beitragsgrundlagen ergibt sich aus der Anlage 2 zu diesem Bundesgesetz, 
wobei die dem jeweiligen Jahr zugeordneten Beträge für Studien- und 
Schulzeiten zusammenzurechnen sind, wenn die Beitragsentrichtung nach 
Ablauf des Tages der Kundmachung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. xxx/2010 beantragt wird.

 4.bis 12. unverändert. 4.bis 12. unverändert.
(3) unverändert. (3) unverändert.
(4) Wird von einer in Abs. 1 genannten Person, die nach § 607 Abs. 10 

ASVG (§ 298 Abs. 10 GSVG, § 287 Abs. 10 BSVG) eine vorzeitige 
Alterspension erst nach Vollendung des 62. Lebensjahres in Anspruch nehmen 
könnte, eine Alterspension nach § 4 Abs. 2 beansprucht, so ist bei der Berechnung 

(4) Wird von einer in Abs. 1 genannten Person eine Korridorpension (§ 4 
Abs. 2) beansprucht, so ist bei der Berechnung der Altpension die Leistung für 
jeden Monat, der zwischen dem Pensionsantritt und dem Regelpensionsalter liegt, 
zu vermindern, und zwar
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
der Altpension die Verminderung der Leistung wie folgt durchzuführen:
 1. für jeden Monat, der zwischen dem Anfallsalter nach § 607 Abs. 10 

ASVG (§ 298 Abs. 10 GSVG, § 287 Abs. 10 BSVG) und dem 
Regelpensionsalter liegt, ist die Leistung unter Anwendung des § 261 
Abs. 4 ASVG (§ 139 Abs. 4 GSVG, § 130 Abs. 4 BSVG) in Verbindung 
mit § 607 Abs. 23 ASVG (§ 298 Abs. 18 GSVG, § 287 Abs. 18 BSVG) 
zu vermindern; 

 1. unter Anwendung des § 261 Abs. 4 ASVG (§ 139 Abs. 4 GSVG, § 130 
Abs. 4 BSVG) in Verbindung mit § 607 Abs. 23 ASVG (§ 298 Abs. 18 
GSVG, § 287 Abs. 18 BSVG) und 

 2. für jeden Monat, der zwischen dem Pensionsantritt und dem Anfallsalter 
nach § 607 Abs. 10 ASVG (§ 298 Abs. 10 GSVG, § 287 Abs. 10 BSVG) 
liegt, ist die Leistung um 0,175 % zu vermindern.

 2. um 0,175 %. 

(5) bis (7) unverändert (5) bis (7) unverändert
In-Kraft-Treten und Übergangsbestimmungen In-Kraft-Treten und Übergangsbestimmungen 

§ 16. (1) bis (3b) unverändert. § 16. (1) bis (3b) unverändert.
(4) Für Personen, die vor dem 1. Jänner 1955 geboren sind und eine 

Korridorpension (§ 4 Abs. 2) beanspruchen, ist die Verminderung der Leistung 
nach § 15 Abs. 4 Z 1 und 2 durchzuführen, wenn sie eine vorzeitige Alterspension 
nach § 607 Abs. 10 ASVG (§ 298 Abs. 10 GSVG, § 287 Abs. 10 BSVG) erst 
nach Vollendung des 62. Lebensjahres in Anspruch nehmen könnten. Im Übrigen 
hat die Berechnung der Leistung nach den Bestimmungen für die Alterspension 
nach dem ASVG oder GSVG oder BSVG zu erfolgen; Abs. 5 letzter Satz ist 
anzuwenden.

(4) Für Personen, die vor dem 1. Jänner 1954 geboren sind und eine 
Korridorpension (§ 4 Abs. 2) beanspruchen, ist die Verminderung der Leistung 
nach § 15 Abs. 4 Z 1 und 2 in der am 31. Dezember 2010 geltenden Fassung 
durchzuführen, wenn sie eine vorzeitige Alterspension nach § 607 Abs. 10 ASVG 
(§ 298 Abs. 10 GSVG, § 287 Abs. 10 BSVG) erst nach Vollendung des 
62. Lebensjahres in Anspruch nehmen könnten. Im Übrigen hat die Berechnung 
der Leistung nach den Bestimmungen für die Alterspension nach dem ASVG oder 
GSVG oder BSVG zu erfolgen; Abs. 5 letzter Satz ist anzuwenden.

 (4a) Für Personen, die nach dem 31. Dezember 1953 und vor dem 1. Jänner 
1955 geboren sind und eine Korridorpension (§ 4 Abs. 2) beanspruchen, ist die 
Verminderung der Leistung nach § 15 Abs. 4 Z 1 und 2 durchzuführen; Abs. 4 
letzter Satz und Abs. 5 letzter Satz sind anzuwenden.

(5) bis (9) unverändert. (5) bis (9) unverändert.
 Schlussbestimmung zu Art. 118 des Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I 

Nr. xxx/2010 (7. Novelle) 
 § 23. Es treten in Kraft:
  1. mit 1. Jänner 2011 die §§ 15 Abs. 2 Z 3 und Abs. 4 sowie 16 Abs. 4 und 

4a in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I Nr. xxx/2010; 
  2. mit 1. Jänner 2012 § 6 Abs. 1 in der Fassung der Z 1 und Abs. 2 Z 1 in der 

Fassung des Art. 118 Z 3 des Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Nr. xxx/2010;

  3. mit 1. Jänner 2016 § 6 Abs. 1 in der Fassung des Art. 118 Z 2 und § 6 
Abs. 2 Z 1 in der Fassung des Art. 118 Z 4 des 
Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I Nr. xxx/2010.

Artikel 119
Änderung des Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes (37. Novelle zum B-KUVG) 

Unterbrechung der Versicherung Unterbrechung der Versicherung 
§ 7. (1) unverändert. § 7. (1) unverändert.
(2) Die Unterbrechung der Krankenversicherung tritt nicht ein, (2) Die Unterbrechung der Krankenversicherung tritt nicht ein,

 1. unverändert. 1. unverändert.
 2. während der Dauer des Bezuges von Karenzurlaubsgeld nach den 

Bestimmungen des Karenzurlaubsgeldgesetzes, BGBl. Nr. 395/1974, 
oder einer gleichartigen landesgesetzlichen Regelung und eines 
anschließenden Karenzurlaubes längstens bis zur Vollendung des zweiten 
Lebensjahres des Kindes sowie während der Dauer eines aufgeschobenen 
Karenzurlaubes nach § 15b MSchG (§ 4 EKUG) oder einer gleichartigen 
landesgesetzlichen Regelung; 

 2. während einer Karenz nach dem Mutterschutzgesetz 1979 (MSchG), 
BGBl. Nr. 221, oder dem Väter-Karenzgesetz (VKG), BGBl. 
Nr. 651/1989, längstens bis zur Vollendung des zweiten Lebensjahres des 
Kindes sowie während der Dauer eines aufgeschobenen Karenzurlaubes 
nach § 15b MSchG oder § 4 VKG oder einer gleichartigen 
landesgesetzlichen Regelung oder eines Frühkarenzurlaubes für Väter, 
soweit keine Pflichtversicherung aufgrund eines 
Kinderbetreuungsgeldbezuges besteht;

 3. unverändert. 3. unverändert.
(3) Eine Unterbrechung der Unfallversicherung tritt nicht ein für den 

Zeitraum, in dem Versicherte während einer Karenz nach dem MSchG, nach dem 
Väter-Karenzgesetz, BGBl. I Nr. 651/1989, oder nach gleichartigen 
landesgesetzlichen Regelungen an beruflichen Aus- und 
Fortbildungsveranstaltungen teilnehmen, soweit dieser Besuch geeignet ist, das 
berufliche Fortkommen der (des) Versicherten zu fördern.

(3) Eine Unterbrechung der Unfallversicherung tritt nicht ein für den 
Zeitraum, in dem Versicherte während einer Karenz nach dem MSchG, nach dem 
VKG, nach gleichartigen landesgesetzlichen Regelungen oder während eines 
Frühkarenzurlaubes für Väter an beruflichen Aus- und Fortbildungsveranstaltungen 
teilnehmen, soweit dieser Besuch geeignet ist, das berufliche Fortkommen der/des 
Versicherten zu fördern.

Beitragsgrundlage Beitragsgrundlage 
§ 19. (1) bis (3) unverändert. § 19. (1) bis (3) unverändert.
(4) Grundlage für die Bemessung der Beiträge bildet in den Fällen des § 7 

Abs. 2 Z 1 und 3 die letzte unmittelbar vor der Beurlaubung bestandene 
Beitragsgrundlage, wobei sich diese jeweils um den auf eine Dezimalstelle 
gerundeten Hundertsatz erhöht, um den sich bei Bundesbeamten des 

(4) Grundlage für die Bemessung der Beiträge bildet in den Fällen des § 7 
Abs. 2 Z 1 bis 3 die letzte unmittelbar vor der Beurlaubung bestandene 
Beitragsgrundlage, wobei sich diese jeweils um den auf eine Dezimalstelle 
gerundeten Hundertsatz erhöht, um den sich bei Bundesbeamten des Dienststandes 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Dienststandes das Gehalt der Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse V nach dem 
Gehaltsgesetz 1956 einschließlich einer allfälligen Teuerungszulage ändert. In 
Fällen des § 7 Abs. 2 Z 2 bildet der doppelte Betrag des monatlichen 
Karenzurlaubsgeldes die Grundlage für die Bemessung der Beiträge.

das Gehalt der Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse V nach dem Gehaltsgesetz 1956 
einschließlich einer allfälligen Teuerungszulage ändert. In Fällen des § 7 Abs. 2 
Z 2 bildet der doppelte Betrag des monatlichen Karenzurlaubsgeldes die Grundlage 
für die Bemessung der Beiträge.

(5) bis (8) unverändert. (5) bis (8) unverändert.
Beitragspflicht während des Präsenz- oder Ausbildungsdienstes Beitragspflicht während des Präsenz- oder Ausbildungsdienstes 

§ 22a. (1) Für die Dauer des Präsenz- oder Ausbildungsdienstes auf Grund 
der Bestimmungen des Wehrgesetzes 1990 ruht die Beitragspflicht des 
Versicherten und seines Dienstgebers. 

§ 22a. (1) Für die Dauer des Präsenz- oder Ausbildungsdienstes auf Grund der 
Bestimmungen des Wehrgesetzes 2001, BGBl. I Nr. 146, ruht die Beitragspflicht 
des Versicherten und seines Dienstgebers.

(2) unverändert. (2) unverändert.
 (3) Die Abs. 1 und 2 sind auf nach § 8 Abs. 1 Z 1 lit. e ASVG Teilversicherte 

nicht anzuwenden.
Beitragspflicht während des Präsenz- oder Ausbildungsdienstes Beitragspflicht während des Präsenz- oder Ausbildungsdienstes 

§ 26c. Für die Dauer des Präsenz- oder Ausbildungsdienstes auf Grund der 
Bestimmungen des Wehrgesetzes 1990 ruht die Beitragspflicht des Dienstgebers 
in der Unfallversicherung. 

26c. Für die Dauer des Präsenz- oder Ausbildungsdienstes auf Grund der 
Bestimmungen des Wehrgesetzes 2001 ruht die Beitragspflicht des Dienstgebers in 
der Unfallversicherung. Dies gilt nicht für nach § 8 Abs. 1 Z 1 lit. e ASVG 
Teilversicherte. 

Anspruchsberechtigung während der Versicherung und nach dem 
Ausscheiden aus der Versicherung 

Anspruchsberechtigung während der Versicherung und nach dem 
Ausscheiden aus der Versicherung 

§ 55. (1) bis (2) unverändert. § 55. (1) bis (2) unverändert.
 (3) Für die Dauer des Präsenz- oder Ausbildungsdienstes auf Grund der 

Bestimmungen des Wehrgesetzes 2001 ruht der Anspruch des/der Versicherten auf 
Leistungen der Krankenversicherung für die eigene Person. Dies gilt nicht für nach 
§ 8 Abs. 1 Z 1 lit. e ASVG Teilversicherte.

Medizinische Maßnahmen der Rehabilitation in der Krankenversicherung Medizinische Maßnahmen der Rehabilitation in der Krankenversicherung 
§ 65a. (1) bis (4) unverändert. § 65a. (1) bis (4) unverändert.
(5) Werden Versicherte (Angehörige) für Rechnung der Versicherungsanstalt 

in einer der in Abs. 2 Z 1 angeführten Einrichtungen untergebracht, so haben 
diese eine Zuzahlung in der Höhe von 7,17 € pro Verpflegstag zu leisten. An die 
Stelle dieses Betrages tritt ab 1. Jänner eines jeden Jahres der unter Bedachtnahme 
auf § 108 Abs. 9 ASVG mit der jeweiligen Aufwertungszahl (§ 108a Abs. 1 
ASVG) vervielfachte Betrag. Die Versicherungsanstalt hat bei Vorliegen einer 

(5) Werden Versicherte (Angehörige) für Rechnung der Versicherungsanstalt 
in einer der in Abs. 2 Z 1 angeführten Einrichtungen untergebracht, so haben diese 
eine Zuzahlung zu leisten. Die Zuzahlung beträgt pro Verpflegstag 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
besonderen sozialen Schutzbedürftigkeit des (der) Versicherten von der 
Einhebung der Zuzahlung abzusehen, und zwar nach Maßgabe der gemäß § 31 
Abs. 5 Z 27 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes hiezu erlassenen 
Richtlinien des Hauptverbandes der österreichischen Sozialversicherungsträger. 
Die Zuzahlung ist sogleich bei Antritt des Aufenthaltes im voraus an die 
Versicherungsanstalt zu entrichten und darf für jeden Versicherten (Angehörigen) 
für höchstens 28 Kalendertage in jedem Kalenderjahr eingehoben werden.

  1. 7,00 €, wenn das Erwerbseinkommen oder die Pension monatlich den 
Betrag nach § 293 Abs. 1 lit. a sublit. bb ASVG zuzüglich 581,38 € nicht 
übersteigt;

  2. 12,00 €, wenn das Erwerbseinkommen oder die Pension monatlich den 
Gesamtbetrag nach Z 1, nicht aber den Betrag nach § 293 Abs. 1 lit. a 
sublit. bb ASVG zuzüglich 1 162,77 € übersteigt;

  3. 17,00 €, wenn das Erwerbseinkommen oder die Pension monatlich den 
Gesamtbetrag nach Z 2 übersteigt.

 An die Stelle dieser Zuzahlungsbeträge treten ab 1. Jänner eines jeden Jahres, 
erstmals ab 1. Jänner 2012, die unter Bedachtnahme auf § 108 Abs. 6 ASVG mit 
der jeweiligen Aufwertungszahl (§ 108a Abs. 1 ASVG) vervielfachten Beträge. 
Die Versicherungsanstalt hat bei Vorliegen einer besonderen sozialen 
Schutzbedürftigkeit der versicherten Person von der Einhebung der Zuzahlung 
abzusehen oder diese herabzusetzen, und zwar nach Maßgabe der vom 
Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger hiezu erlassenen 
Richtlinien (§ 31 Abs. 5 Z 27 ASVG). Die Zuzahlung ist sogleich bei Antritt des 
Aufenthaltes im Voraus an die Versicherungsanstalt zu leisten und darf für jede 
versicherte (angehörige) Person für höchstens 28 Tage pro Kalenderjahr 
eingehoben werden.

Maßnahmen zur Festigung der Gesundheit Maßnahmen zur Festigung der Gesundheit 
§ 70a. (1) und (2) unverändert. § 70a. (1) und (2) unverändert.
(3) Werden Versicherte (Angehörige) für Rechnung der Versicherungsanstalt 

in einer der in Abs. 2 Z 1 bis 3 angeführten Einrichtungen (ausgenommen die 
Fälle der Zuschußgewährung durch die Versicherungsanstalt) untergebracht, so 
haben diese eine Zuzahlung in der Höhe von mindestens 7,17 € und höchstens 
18,24 € pro Verpflegstag zu leisten. An die Stelle dieser Beträge treten ab 
1. Jänner eines jeden Jahres die unter Bedachtnahme auf § 108 Abs. 9 ASVG mit 

(3) Werden Versicherte (Angehörige) für Rechnung der Versicherungsanstalt 
in einer der in Abs. 2 Z 1 bis 3 angeführten Einrichtungen (ausgenommen die Fälle 
der Zuschussgewährung durch die Versicherungsanstalt) untergebracht, so haben 
diese eine Zuzahlung zu leisten, deren Höhe sich nach § 65a Abs. 5 zweiter bis 
vierter Satz richtet. Sie ist sogleich bei Antritt des Aufenthaltes im Voraus an die 
Versicherungsanstalt zu leisten.
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der jeweiligen Aufwertungszahl (§ 108a Abs. 1 ASVG ) vervielfachten Beträge. 
Die Versicherungsanstalt hat bei Vorliegen einer besonderen sozialen 
Schutzbedürftigkeit des (der) Versicherten von der Einhebung der Zuzahlung 
abzusehen. Die Höhe der im Einzelfall in Betracht kommenden Zuzahlung sowie 
die Verpflichtung zur Befreiung von diesen Zuzahlungen bestimmt sich nach 
Maßgabe der gemäß § 31 Abs. 5 Z 27 des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes erlassenen Richtlinien des Hauptverbandes der 
österreichischen Sozialversicherungsträger. Die Zuzahlung ist sogleich bei Antritt 
des Aufenthaltes im voraus an die Versicherungsanstalt zu entrichten.

(4) unverändert. (4) unverändert.
Entsendung der Versicherungsvertreter Entsendung der Versicherungsvertreter 

§ 133. (1) Die Versicherungsvertreter aus der Gruppe der Dienstnehmer sind 
für Landesstellenausschüsse vom zuständigen Landeshauptmann, für die übrigen 
Verwaltungskörper vom Bundesminister für Arbeit, Soziales und 
Konsumentenschutz zu entsenden. Die entsendeberechtigten Stellen haben hiezu 
Vorschläge des Österreichischen Gewerkschaftsbundes einzuholen, welche dieser 
im Einvernehmen mit der in Betracht kommenden Gewerkschaft zu erstatten hat. 
Die Versicherungsvertreter aus der Gruppe der Dienstgeber sind für 
Landesstellenausschüsse vom zuständigen Landeshauptmann im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Finanzen, für die übrigen Verwaltungskörper vom 
Bundeskanzler im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen zu 
entsenden. Kommt ein Einvernehmen zwischen dem Landeshauptmann und dem 
Bundesminister für Finanzen nicht zustande, so entsendet auf Antrag einer dieser 
beiden Stellen der Bundeskanzler im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Finanzen die Dienstgebervertreter. Bei der Entsendung ist auf die fachliche 
Eignung und durch ein ausgewogenes Verhältnis an Versicherungsvertreterinnen 
und Versicherungsvertretern auf das Erreichen der Geschlechterparität in den 
Verwaltungskörpern Bedacht zu nehmen. Die gleichzeitige Entsendung ein und 
derselben Person als Versicherungsvertreter sowohl in die Kontrollversammlung 
als auch in die Generalversammlung der Versicherungsanstalt ist unzulässig.

§ 133. (1) Die Versicherungsvertreter/innen aus der Gruppe der 
Dienstnehmer/innen sind vom Bundesminister für Gesundheit zu entsenden. Der 
Bundesminister für Gesundheit hat hiezu Vorschläge des Österreichischen 
Gewerkschaftsbundes einzuholen, welche dieser im Einvernehmen mit der in 
Betracht kommenden Gewerkschaft zu erstatten hat. Die 
Versicherungsvertreter/innen aus der Gruppe der Dienstgeber/innen sind für 
Landesstellenausschüsse vom zuständigen Landeshauptmann im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Finanzen, für die übrigen Verwaltungskörper vom 
Bundeskanzler im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen zu 
entsenden. Kommt ein Einvernehmen zwischen dem Landeshauptmann und dem 
Bundesminister für Finanzen nicht zustande, so entsendet auf Antrag einer dieser 
beiden Stellen der Bundeskanzler im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Finanzen die DienstgeberInnenvertreter. Bei der Entsendung ist auf die fachliche 
Eignung und durch ein ausgewogenes Verhältnis an Versicherungsvertreterinnen 
und Versicherungsvertretern auf das Erreichen der Geschlechterparität in den 
Verwaltungskörpern Bedacht zu nehmen. Die gleichzeitige Entsendung ein und 
derselben Person als Versicherungsvertreter/in sowohl in die Kontrollversammlung 
als auch in die Generalversammlung der Versicherungsanstalt ist unzulässig. 

(2) bis (5) unverändert. (2) bis (5) unverändert.
 Schlussbestimmung zu Art. 119 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2010 

(37. Novelle) 
 § 228. (1) Die §§ 7 Abs. 2 Z 2 und Abs. 3, 19 Abs. 4, 22a Abs. 1 und 3, 26c, 
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55 Abs. 3, 65a Abs. 5, 70a Abs. 3 und 133 Abs. 1 in der Fassung des 
Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I Nr. xxx/2010, treten mit 1. Jänner 2011 in 
Kraft.

 (2) Für Entsendungen ab 1. Jänner 2011 bis 30. Juni 2011 ist § 133 Abs. 1 in 
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 84/2009 anzuwenden.

Artikel 120
Änderung des Bundesgesetzes über einen Kassenstrukturfonds für die Gebietskrankenkassen 

Mittel des Kassenstrukturfonds Mittel des Kassenstrukturfonds 
§ 7. (1) Der Fonds ist vom Bund jährlich zum 1. Jänner zu dotieren. Für das 

Jahr 2010 ist der Fonds per 1. Jänner dieses Jahres mit 100 Millionen Euro zu 
dotieren. 

§ 7. (1) Der Fonds ist vom Bund jährlich zum 1. Jänner zu dotieren. Für das 
Jahr 2010 ist der Fonds per 1. Jänner dieses Jahres mit 100 Millionen Euro zu 
dotieren. In den Jahren 2011 bis 2014 ist der Fonds per 1. Jänner des jeweiligen 
Jahres mit 40 Millionen Euro zu dotieren.

(2) unverändert. (2) unverändert.
 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

9. Hauptstück 
Dienst- und Besoldungsrecht 

Artikel 121 
Änderung des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979 

§ 37. (1) und (2) … § 37. (1) und (2) …
(3) Der Beamte, (3) Der Beamte,

 1. und 2. … 1. und 2. …
 3. der sich in einem Karenzurlaub zur Pflege eines behinderten Kindes nach 

§ 75c befindet, 
 3. der sich in einem Karenzurlaub nach § 75c befindet, 

darf eine Nebentätigkeit nur ausüben, wenn und insoweit die oberste 
Dienstbehörde dies genehmigt. Die Genehmigung ist zu versagen, wenn die 
Ausübung dieser Nebentätigkeit dem Grund der nach den Z 1 bis 3 getroffenen 
Maßnahme widerstreitet. 

darf eine Nebentätigkeit nur ausüben, wenn und insoweit die oberste 
Dienstbehörde dies genehmigt. Die Genehmigung ist zu versagen, wenn die 
Ausübung dieser Nebentätigkeit dem Grund der nach den Z 1 bis 3 getroffenen 
Maßnahme widerstreitet.
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§ 39b. (1) bis (3) … § 39b. (1) bis (3) …
(4) Erhält die Beamtin oder der Beamte für die Tätigkeit selbst, zu der sie 

oder er entsandt worden ist, oder im Zusammenhang mit ihr Zuwendungen von 
dritter Seite, so ist diese Zuwendungen dem Bund abzuführen.

(4) Erhält die Beamtin oder der Beamte für die Tätigkeit selbst, zu der sie 
oder er entsandt worden ist, oder im Zusammenhang mit ihr Zuwendungen von 
dritter Seite, so sind diese Zuwendungen dem Bund abzuführen.

§ 50b. (1) bis (5) … § 50b. (1) bis (5) …
 (6) Abweichend von Abs. 2 und 3 ist eine Herabsetzung der regelmäßigen 

Wochendienstzeit zur Pflege oder Betreuung eines im gemeinsamen Haushalt 
lebenden behinderten Kindes, für das erhöhte Familienbeihilfe im Sinne des § 8 
Abs. 4 des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967, BGBl. Nr. 376, bezogen wird, 
auch nach dem Schuleintritt des Kindes oder über den Schuleintritt des Kindes 
hinaus zu gewähren. Der gemeinsame Haushalt nach Abs. 3 Z 1 besteht weiter, 
wenn sich das behinderte Kind nur zeitweilig wegen Heilbehandlung außerhalb 
der Hausgemeinschaft aufhält.

§ 56. (1) bis (3) … § 56. (1) bis (3) …
(4) Der Beamte, (4) Der Beamte,

 1. und 2. … 1. und 2. …
 3. der sich in einem Karenzurlaub zur Pflege eines behinderten Kindes nach 

§ 75c befindet, 
 3. der sich in einem Karenzurlaub nach § 75c befindet, 

darf eine erwerbsmäßige Nebenbeschäftigung nur ausüben, wenn und insoweit die 
Dienstbehörde dies genehmigt. Die Genehmigung ist in den Fällen des Abs. 2 
sowie dann zu versagen, wenn die Ausübung dieser Nebenbeschäftigung dem 
Grund der nach den Z 1 bis 3 getroffenen Maßnahme widerstreitet.

darf eine erwerbsmäßige Nebenbeschäftigung nur ausüben, wenn und insoweit 
die Dienstbehörde dies genehmigt. Die Genehmigung ist in den Fällen des Abs. 2 
sowie dann zu versagen, wenn die Ausübung dieser Nebenbeschäftigung dem 
Grund der nach den Z 1 bis 3 getroffenen Maßnahme widerstreitet.

(5) bis (7) … (5) bis (7) …
§ 60. (1) bis (2a) … § 60. (1) bis (2a) …
 (2b) Die Beamtin oder der Beamte hat, soweit dienstliche Erfordernisse 

vorliegen, einen Vertrag zur Ausstellung eines qualifizierten Zertifikats gemäß 
§ 2 Z 9 des Signaturgesetzes (SigG), BGBl. I Nr. 190/1999, mit einem vom 
Dienstgeber namhaft gemachten Zertifizierungsdiensteanbieter abzuschließen. 
Der Dienstgeber hat alle mit diesem Vertrag verbundenen Kosten zu tragen.

(3) bis (5) … (3) bis (5) …
§ 66. (1) … § 66. (1) …
(2) Bei einer Änderung des Beschäftigungsausmaßes ist das Ausmaß der noch (2) Anlässlich jeder Verfügung einer Änderung des Beschäftigungsausmaßes 
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nicht verbrauchten Urlaubsstunden an das jeweils aktuelle Beschäftigungsausmaß 
anzupassen, indem die noch nicht verbrauchten Urlaubsstunden mit demselben 
Faktor vervielfacht werden, um den sich das Beschäftigungsausmaß ändert. Nicht 
verfallene Ansprüche auf Erholungsurlaub aus vorangegangenen Kalenderjahren 
bleiben davon unberührt. 

im Sinne des Abs. 1 Z 1 und 2 und des § 65 Abs. 8 ist das gemäß §§ 65 und 72 
ausgedrückte Urlaubsausmaß für das jeweilige Kalenderjahr entsprechend dem 
über das gesamte Kalenderjahr gemessenen durchschnittlichen 
Beschäftigungsausmaß neu zu berechnen. Nicht verfallene Ansprüche auf 
Erholungsurlaub aus vorangegangenen Kalenderjahren bleiben davon unberührt. 

§ 69. Der Anspruch auf Erholungsurlaub verfällt, wenn der Beamte den 
Erholungsurlaub nicht bis zum 31. Dezember des dem Urlaubsjahr folgenden 
Kalenderjahres verbraucht hat. Ist der Verbrauch bis zu diesem Zeitpunkt aus 
dienstlichen Gründen, einem der Gründe des § 51 Abs. 2 erster Satz oder aufgrund 
eines Beschäftigungsverbotes nach dem MSchG nicht möglich, so tritt der Verfall 
erst mit Ablauf des folgenden Kalenderjahres ein. Hat die Beamtin eine Karenz 
nach dem MSchG oder der Beamte eine Karenz nach dem VKG in Anspruch 
genommen, so wird der Verfallstermin um jenen Zeitraum hinausgeschoben, um 
den diese Karenz das Ausmaß von zehn Monaten übersteigt.

§ 69. Der Anspruch auf Erholungsurlaub verfällt, wenn der Beamte den 
Erholungsurlaub nicht bis zum 31. Dezember des dem Urlaubsjahr folgenden 
Kalenderjahres verbraucht hat. Ist der Verbrauch bis zu diesem Zeitpunkt aus 
dienstlichen Gründen, einem der Gründe des § 51 Abs. 2 erster Satz oder 
aufgrund eines Beschäftigungsverbotes nach dem MSchG nicht möglich, so tritt 
der Verfall erst mit Ablauf des folgenden Kalenderjahres ein. Hat die Beamtin 
eine Karenz nach dem MSchG oder der Beamte eine Karenz nach dem VKG in 
Anspruch genommen, so wird der Verfallstermin um den Zeitraum der Karenz 
hinausgeschoben.

§ 75c. (1) bis (7) … § 75c. (1) bis (7) …
 Frühkarenzurlaub für Väter 

 § 75d. (1) Einem Beamten ist auf sein Ansuchen für den Zeitraum von der 
Geburt seines Kindes bis längstens zum Ende des Beschäftigungsverbotes der 
Mutter gemäß § 5 Abs. 1 und 2 MSchG, gleichartiger österreichischer 
Rechtsvorschriften oder gleichartiger Rechtsvorschriften der Vertragsstaaten des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum ein Urlaub unter Entfall der 
Bezüge (Karenzurlaub) im Ausmaß von bis zu vier Wochen zu gewähren, wenn 
er mit dem Kind und der Mutter im gemeinsamen Haushalt lebt und keine 
wichtigen dienstlichen Interessen entgegenstehen. Wenn keine der genannten 
Bestimmungen auf die Mutter anzuwenden ist, gelten die im § 5 Abs. 1 und 2 
MSchG festgelegten Fristen sinngemäß.

 (2) Der Beamte hat Beginn und Dauer des Karenzurlaubes spätestens zwei 
Monate vor dem voraussichtlichen Geburtstermin bekanntzugeben und in 
weiterer Folge die anspruchsbegründenden sowie die anspruchsbeendenden 
Umstände darzulegen.

 (3) Der Karenzurlaub endet vorzeitig, wenn der gemeinsame Haushalt mit 
dem Kind und der Mutter aufgehoben wird.

 (4) Die Zeit des Karenzurlaubes ist in dienst-, besoldungs- und 
pensionsrechtlicher Hinsicht wie eine Karenz nach dem VKG zu behandeln.
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§ 203f. (1) bis (3) … § 203f. (1) bis (3) …
(4) Eine Bewerbung gemäß Abs. 1 oder 2 bleibt bis zum 15. Mai des der 

Bewerbung folgenden Kalenderjahres gültig. Die Gültigkeit der Bewerbung 
verlängert sich jeweils bis zum 15. Mai des Folgejahres, wenn der Bewerber dies 
bis zum Ende der Gültigkeit der Bewerbung schriftlich verlangt.

 

Bewerbungsdatum  
§ 203g. (1) Als Bewerbungsdatum gilt jener Tag, an dem ein 

Bewerbungsgesuch erstmals nach Erfüllung der Ernennungserfordernisse bei der 
zuständigen Stelle eingelangt ist. Ist es im Postwege eingebracht worden, gilt 
jedoch das Datum des Poststempels. 

 

(2) Für jedes weitere Bewerbungsgesuch desselben Bewerbers gilt das 
Bewerbungsdatum der ersten Bewerbung, wenn diese zum Zeitpunkt des 
Einlangens des weiteren Bewerbungsgesuches noch gültig ist bzw. deren 
Gültigkeit durch eine rechtzeitige Verlängerung gemäß § 203f Abs. 4 zweiter Satz 
aufrecht geblieben ist.

 

(3) Befindet sich der Bewerber zur Zeit der Abgabe des Bewerbungsgesuches 
im Unterrichtspraktikum, so gilt für diese Bewerbung abweichend von den 
vorstehenden Bestimmungen der 1. Juli des betreffenden Kalenderjahres, in dem 
der Bewerber sein Unterrichtspraktikum mit einem Sommersemester beendet, als 
Bewerbungsdatum.

 

§ 203h. (1) Für die Aufnahme als Lehrer sind ausschließlich Bewerber mit 
gültiger Bewerbung heranzuziehen. Für die Aufnahme sind der Reihe nach 
folgende Kriterien maßgebend: 

§ 203h. (1) Für die Aufnahme als Lehrer sind ausschließlich Bewerber mit 
gültiger Bewerbung heranzuziehen. Für die Aufnahme sind der Reihe nach 
folgende Kriterien maßgebend:

 1. bis 3. … 1. bis 3. …
 4. besondere Kenntnisse, Fähigkeiten und facheinschlägige praktische 

Erfahrungen, die für die vorgesehene Verwendung von Bedeutung sind 
und nicht in der Ausschreibung angeführt waren,

 4. besondere Kenntnisse, Fähigkeiten und facheinschlägige praktische 
Erfahrungen, die für die vorgesehene Verwendung von Bedeutung sind 
und nicht in der Ausschreibung angeführt waren.

 5. längere Wartezeit gemäß § 203k.
Ergibt das zunächst gereihte Kriterium noch keine Entscheidung, ist jeweils das 
unmittelbar danach gereihte Kriterium heranzuziehen.

Ergibt das zunächst gereihte Kriterium noch keine Entscheidung, ist jeweils das 
unmittelbar danach gereihte Kriterium heranzuziehen.

(1a) … (1a) … 
(2) Abweichend von Abs. 1 Z 2 bis 5 können die Landesschulräte durch 

Beschluss ihres Kollegiums für ihren Bereich unter Bedachtnahme auf die 
(2) Abweichend von Abs. 1 Z 2 bis 4 können die Landesschulräte durch 

Beschluss ihres Kollegiums für ihren Bereich unter Bedachtnahme auf die 
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regionale Situation generell Reihungskriterien festlegen, wobei die 
Reihungskriterien des Abs. 1 zu berücksichtigen sind und zusätzliche Kriterien 
vorgesehen werden können. Ein derartiger Beschluss ist im Verordnungsblatt des 
Landesschulrates kundzumachen. 

regionale Situation generell Reihungskriterien festlegen, wobei die 
Reihungskriterien des Abs. 1 zu berücksichtigen sind und zusätzliche Kriterien 
vorgesehen werden können. Ein derartiger Beschluss ist im Verordnungsblatt des 
Landesschulrates kundzumachen.

(3) … (3) … 
Wartezeit  

§ 203k. (1) Die Wartezeit wird durch das Bewerbungsdatum gemäß § 203g 
unter Bedachtnahme auf die Abs. 2 bis 4 bestimmt. Zeiten einer ab dem 
1. September 1997 gültigen Bewerbung sind anzurechnen.

 

(2) Vor dem Bewerbungsdatum gemäß § 203g, aber nach der Erfüllung der 
Ernennungserfordernisse liegende Zeiten einer erfolgreichen Tätigkeit als

 

 1. Lehrer oder Vertragslehrer des Bundes oder
 2. Landeslehrer, Landesvertragslehrer, land- und forstwirtschaftlicher 

Landeslehrer oder land- und forstwirtschaftlicher Landesvertragslehrer 
oder

 

 3. kirchlich bestellter Religionslehrer
sind auf die Wartezeit anzurechnen. 

(3) Abs. 2 gilt für Bundesbedienstete, die
 1. nicht Lehrer oder Vertragslehrer sind und
 2. sich um die Planstelle eines Lehrers beworben haben,
mit der Maßgabe, dass nur jene Zeiten der Wartezeit zuzurechnen sind, die in 
einem Bundesdienstverhältnis in einer für die angestrebte Verwendung 
facheinschlägigen Tätigkeit zurückgelegt worden sind.

 

(4) Abweichend von Abs. 2 sind auch vor der Erfüllung der 
Ernennungserfordernisse liegende Zeiten einer erfolgreichen Tätigkeit als Lehrer 
in einem vertraglichen Dienstverhältnis gemäß Art. X des Bundesgesetzes 
BGBl. Nr. 350/1982 bis zu einem Höchstausmaß von einem Jahr auf die Wartezeit 
anzurechnen, wenn

 

 1. der Anlass für den Abschluss eines solchen vertraglichen 
Dienstverhältnisses nur darin bestanden hat, dass die 
Ernennungserfordernisse hinsichtlich des vorgeschriebenen 
Unterrichtspraktikums oder der vorgeschriebenen Berufspraxis nicht 
erfüllt worden sind, und 
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 2. die Erfüllung dieser Erfordernisse aus vom Bewerber nicht zu 

vertretenden Gründen unterblieben ist.
 

§ 203j. (1) und (2)… § 203j. (1) und (2)…
(3) Die Landesschulräte können durch Beschluss ihres Kollegiums für ihren 

Bereich nähere Bestimmungen zum Reihungskriterium der besseren Beurteilung 
festlegen. Insbesondere kann dabei festgelegt werden, dass jene Bewerber die eine 
mindestens einjährige Wartezeit gemäß § 203k aufweisen, den gemäß Abs. 1 oder 
2 besser Beurteilten gleichzuhalten sind. Ein derartiger Beschluss ist im 
Verordnungsblatt des Landesschulrates kundzumachen.

(3) Die Landesschulräte können durch Beschluss ihres Kollegiums für ihren 
Bereich nähere Bestimmungen zum Reihungskriterium der besseren Beurteilung 
festlegen. Ein derartiger Beschluss ist im Verordnungsblatt des Landesschulrates 
kundzumachen. 

(4) … (4) … 
§ 207f. (1) … § 207f. (1) …
(2) Erfüllen mehrere Bewerber die in Abs. 1 angeführten Erfordernisse, so 

sind für die Besetzung der Planstelle für eine leitende Funktion heranzuziehen
(2) Erfüllen mehrere Bewerber die in Abs. 1 angeführten Erfordernisse, so 

sind für die Besetzung der Planstelle für eine leitende Funktion heranzuziehen 
 1. zunächst jene, die in der Ausschreibung gemäß § 207b Abs. 2 allenfalls 

angeführten zusätzlichen fachspezifischen Kenntnisse und Fähigkeiten im 
weitestgehenden Ausmaß erfüllen,

 1. zunächst jene, die in der Ausschreibung gemäß § 207b Abs. 2 allenfalls 
angeführte zusätzliche fachspezifische Kenntnisse und Fähigkeiten im 
weitestgehenden Ausmaß erfüllen,

 2. bis 4. … 2. bis 4. …
(3) … (3) … 

Versetzung in den Ruhestand Versetzung in den Ruhestand von vor 1954 geborenen Beamtinnen und 
Beamten mit langer beitragsgedeckter Gesamtdienstzeit 

§ 236b. (1) Die §§ 15 und 15a sind auf Beamte, die in den in der linken Spalte 
der folgenden Tabelle angegebenen Zeiträumen geboren sind, mit der Maßgabe 
anzuwenden, dass eine Versetzung in den Ruhestand durch Erklärung oder von 
Amts wegen frühestens mit Ablauf des Monats erfolgen kann, in dem der Beamte 
sein in der rechten Spalte der Tabelle angeführtes Lebensjahr vollendet, wenn er 
zum Zeitpunkt der Wirksamkeit der Versetzung in den Ruhestand eine 
beitragsgedeckte Gesamtdienstzeit von 40 Jahren aufweist:

§ 236b. (1) Die §§ 15 und 15a sind – auch nach ihrem Außerkrafttreten – auf 
vor dem 1. Jänner 1954 geborene Beamtinnen und Beamte weiterhin mit der 
Maßgabe anzuwenden, dass eine Versetzung in den Ruhestand durch Erklärung 
oder von Amts wegen frühestens mit Ablauf des Monats erfolgen kann, in dem 
die Beamtin oder der Beamte ihr oder sein 60. Lebensjahr vollendet, wenn sie 
oder er zum Zeitpunkt der Wirksamkeit der Versetzung in den Ruhestand eine 
beitragsgedeckte Gesamtdienstzeit von 40 Jahren aufweist.

 
bis einschließlich 

31. Dezember 1953 60. 

1. Jänner 1954 bis 
31. Dezember 1954 64. 

 

 

(2) Zur beitragsgedeckten Gesamtdienstzeit im Sinne des Abs. 1 zählen (2) Zur beitragsgedeckten Gesamtdienstzeit im Sinne des Abs. 1 zählen
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 1. die ruhegenussfähige Bundesdienstzeit, wobei Teilbeschäftigungszeiten 

immer voll zu zählen sind, 
 1. die ruhegenussfähige Bundesdienstzeit, wobei Teilbeschäftigungszeiten 

immer voll zu zählen sind,
 2. bedingt oder unbedingt angerechnete Ruhegenussvordienstzeiten, für die 

ein Überweisungsbetrag nach § 308 des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes (ASVG), BGBl. Nr. 189/1955, nach § 172 
des Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes (GSVG), 
BGBl. Nr. 560/1978, oder nach § 164 des Bauern-
Sozialversicherungsgesetzes (BSVG), BGBl. Nr. 559/1978, in Höhe von 
7% der Berechnungsgrundlage nach § 308 Abs. 6 ASVG, § 172 
Abs. 6 GSVG oder § 164 Abs. 6 BSVG zu leisten war oder ist oder für die 
der Beamte einen besonderen Pensionsbeitrag geleistet oder noch zu 
leisten hat,

 2. bedingt oder unbedingt angerechnete Ruhegenussvordienstzeiten, für die 
ein Überweisungsbetrag nach § 308 des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes (ASVG), BGBl. Nr. 189/1955, nach § 172 
des Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes (GSVG), 
BGBl. Nr. 560/1978, oder nach § 164 des Bauern-
Sozialversicherungsgesetzes (BSVG), BGBl. Nr. 559/1978, in Höhe von 
7% der Berechnungsgrundlage nach § 308 Abs. 6 ASVG, § 172 
Abs. 6 GSVG oder § 164 Abs. 6 BSVG zu leisten war oder ist oder für 
die die Beamtin oder der Beamte einen besonderen Pensionsbeitrag 
geleistet oder noch zu leisten hat,

 3. Zeiten des Präsenz- oder Zivildienstes bis zum Höchstausmaß von 
30 Monaten,

 3. Zeiten des Präsenz- oder Zivildienstes bis zum Höchstausmaß von 
30 Monaten,

 4. Zeiten der Kindererziehung im Sinne der §§ 8 Abs. 1 Z 2 lit. g bzw. 227a 
und 228 ASVG, soweit sich diese Zeiten nicht mit Zeiten nach Z 1 bis 3 
decken, bis zum Höchstausmaß von 60 Monaten; dieses Höchstausmaß 
verkürzt sich um beitragsfrei zur ruhegenussfähigen Bundesdienstzeit 
zählende Zeiten einer Karenz nach dem MSchG oder dem VKG oder nach 
den entsprechenden Bestimmungen in früheren Fassungen dieser 
Bundesgesetze, sowie 

 4. Zeiten der Kindererziehung im Sinne der §§ 8 Abs. 1 Z 2 lit. g bzw. 227a 
ASVG, soweit sich diese Zeiten nicht mit Zeiten nach Z 1 bis 3 decken, 
bis zum Höchstausmaß von 60 Monaten; dieses Höchstausmaß verkürzt 
sich um beitragsfrei zur ruhegenussfähigen Bundesdienstzeit zählende 
Zeiten einer Karenz nach dem MSchG oder dem VKG oder 
entsprechenden Bestimmungen, 

 5. Zeiten mit Anspruch auf Wochengeld (§ 227 Abs. 1 Z 3 ASVG), 5. Zeiten mit Anspruch auf Wochengeld (§ 227 Abs. 1 Z 3 ASVG),
 5a. Ersatzmonate nach § 116 Abs. 1 Z 1 GSVG und nach § 107 Abs. 1 Z 1 

BSVG, soweit sie nach dem vollendeten 18. Lebensjahr liegen,
 

 6. Zeiten eines Krankengeldbezuges (§ 227 Abs. 1 Z 6 ASVG) sowie 6. Zeiten eines Krankengeldbezuges (§ 227 Abs. 1 Z 6 ASVG) sowie
 7. nach den Abs. 3 bis 5 nachgekaufte Zeiten. 7. nach den Abs. 3 bis 5 nachgekaufte Zeiten.
Eine doppelte Zählung ein und desselben Zeitraumes ist nicht zulässig. Eine doppelte Zählung ein und desselben Zeitraumes ist unzulässig.

(3) Der Beamte des Dienststandes kann durch nachträgliche Entrichtung eines 
besonderen Pensionsbeitrages bewirken, dass beitragsfrei angerechnete 
Ruhegenussvordienstzeiten nach § 53 Abs. 2 lit. h und i des Pensionsgesetzes 1965 
als nachgekaufte Zeiten zur beitragsgedeckten Gesamtdienstzeit zählen.

(3) Vor dem 1. Jänner 1954 geborene Beamtinnen und Beamte des 
Dienststandes können durch nachträgliche Entrichtung eines besonderen 
Pensionsbeitrages bewirken, dass 

  1. beitragsfrei angerechnete Ruhegenussvordienstzeiten nach § 53 Abs. 2 
lit. h und i des Pensionsgesetzes 1965 sowie

 2. Ersatzmonate nach § 116 Abs. 1 Z 1 GSVG und nach § 107 Abs. 1 Z 1 
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BSVG, soweit sie nach dem vollendeten 18. Lebensjahr liegen,

 als nachgekaufte Zeiten zur beitragsgedeckten Gesamtdienstzeit zählen.
(4) Die Bemessungsgrundlage des besonderen Pensionsbeitrages nach Abs. 3 

beträgt 
(4) Der besondere Pensionsbeitrag beträgt für jeden vollen Monat der 

 1. für Zeiten nach § 53 Abs. 2 lit. h des Pensionsgesetzes 1965 1 868,3 € und  1. nach Abs. 3 Z 1 nachgekauften Zeiten 22,8% der am Tag des Antrags auf 
nachträgliche Entrichtung eines besonderen Pensionsbeitrages geltenden 
monatlichen Höchstbeitragsgrundlage nach dem ASVG und

 2. für Zeiten nach § 53 Abs. 2 lit. i des Pensionsgesetzes 1965 3 736,6 €.  2. nach Abs. 3 Z 2 nachgekauften Zeiten 22,8% der dreißigfachen 
Mindestbeitragsgrundlage nach § 76a Abs. 3 ASVG

Ändert sich nach dem 1. Jänner 2002 das Gehalt der Gehaltsstufe 2 der 
Dienstklasse V eines Beamten der Allgemeinen Verwaltung einschließlich einer 
allfälligen Teuerungszulage, sind die in Z 1 und 2 genannten Beträge jeweils mit 
demselben Faktor zu vervielfachen. Für die Ermittlung der Bemessungsgrundlage 
ist das Datum des Antrages auf nachträgliche Entrichtung eines besonderen 
Pensionsbeitrages maßgeblich. 

und für jeden restlichen Tag ein Dreißigstel davon. Diese Beträge erhöhen sich 
für Beamtinnen und Beamte, die den Antrag auf Nachkauf nach dem vollendeten 
55. bis zum 60. Lebensjahr stellen, um 122% und nach dem vollendeten 
60. Lebensjahr um 134% (Risikozuschlag). 

(5) Der besondere Pensionsbeitrag beträgt für jeden vollen Monat der nach 
Abs. 3 nachgekauften Zeiten jenen Prozentsatz der Bemessungsgrundlage, der sich 
aus § 22 Abs. 2 des Gehaltsgesetzes 1956 in der am 31. Dezember 2004 geltenden 
Fassung ergibt. 

(5) Auf Antrag der Beamtin oder des Beamten ist für nach den jeweils 
anzuwendenden sozialversicherungsrechtlichen Bestimmungen erstattete Zeiten, 
die sich zeitlich mit beitragsfrei angerechneten Ruhegenussvordienstzeiten nach 
§ 53 Abs. 2 lit. h oder i des Pensionsgesetzes 1965 decken, der seinerzeit 
empfangene Erstattungsbetrag als besonderer Pensionsbeitrag an den Bund zu 
leisten. Für Resttage ist ein Dreißigstel des auf einen Monat entfallenden 
Erstattungsbetrages zu entrichten. Der Erstattungsbetrag ist mit jenem auf drei 
Kommastellen gerundeten Faktor zu vervielfachen, um den sich das Gehalt der 
Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse V eines Beamten der Allgemeinen Verwaltung 
einschließlich einer allfälligen Teuerungszulage seit dem Monat der Auszahlung 
des Erstattungsbetrages an den Beamten bis zum Datum des Antrages auf 
nachträgliche Entrichtung eines besonderen Pensionsbeitrages oder 
Erstattungsbetrages erhöht hat. Der Nachweis über die Anzahl der entfertigten 
Monate ist vom Beamten zu erbringen und der Monat der Auszahlung des 
Erstattungsbetrages von ihm glaubhaft zu machen. Als beitragsgedeckt werden 
dabei jene entfertigten Zeiten berücksichtigt, die als Ruhegenussvordienstzeit 
anzurechnen gewesen wären.

(5a) Wurden nach § 53 Abs. 2 lit. h und i des Pensionsgesetzes 1965 
beitragsfrei als Ruhegenussvordienstzeiten angerechnete Monate ganz oder zum 
Teil durch Leistung eines Erstattungsbetrages nach den jeweils anzuwendenden 
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sozialversicherungsrechtlichen Bestimmungen entfertigt, so ist für die 
Berücksichtigung dieser entfertigten Monate für die beitragsgedeckte 
Gesamtdienstzeit anstelle des besonderen Pensionsbeitrages nach Abs. 4 und 5 der 
seinerzeit empfangene Erstattungsbetrag als besonderer Pensionsbeitrag an den 
Bund zu leisten. Der Erstattungsbetrag ist mit jenem auf drei Kommastellen 
gerundeten Faktor zu vervielfachen, um den sich das Gehalt der Gehaltsstufe 2 der 
Dienstklasse V eines Beamten der Allgemeinen Verwaltung einschließlich einer 
allfälligen Teuerungszulage seit dem Monat der Auszahlung des 
Erstattungsbetrages an den Beamten bis zum Datum des Antrages auf 
nachträgliche Entrichtung eines besonderen Pensionsbeitrages oder 
Erstattungsbetrages erhöht hat. Der Nachweis über die Anzahl der entfertigten 
Monate ist vom Beamten zu erbringen und der Monat der Auszahlung des 
Erstattungsbetrages von ihm glaubhaft zu machen.

(5b) Abs. 5a ist in allen nach dem Zeitpunkt seines In-Kraft-Tretens 
eingeleiteten und in allen zu diesem Zeitpunkt noch nicht rechtskräftig erledigten 
Verfahren betreffend Bemessung des besonderen Pensionsbeitrages nach Abs. 3 
anzuwenden.

 

(6) Beamte des Dienststandes können eine bescheidmäßige Feststellung ihrer 
beitragsgedeckten Gesamtdienstzeit zu dem dem Einlangen des Antrags folgenden 
Monatsletzten beantragen. Dieses Antragsrecht wird mit Rechtskraft der 
Feststellung konsumiert. 

(6) Beamtinnen und Beamte des Dienststandes können eine bescheidmäßige 
Feststellung ihrer beitragsgedeckten Gesamtdienstzeit zu dem dem Einlangen des 
Antrags folgenden Monatsletzten beantragen. Dieses Antragsrecht wird mit 
Rechtskraft der Feststellung konsumiert.

(7) Auf Antrag des vor dem 1. Jänner 1955 geborenen Beamten des 
Dienststandes sind Ruhegenussvordienstzeiten nachträglich anzurechnen, die er 
gemäß § 54 Abs. 3 des Pensionsgesetzes 1965 von der Anrechnung ausgeschlossen 
hat. Der für die Anrechnung dieser Zeiten nach § 56 des Pensionsgesetzes 1965 zu 
entrichtende besondere Pensionsbeitrag ist mit jenem auf drei Kommastellen 
gerundeten Faktor zu vervielfachen, um den sich das Gehalt der Gehaltsstufe 2 der 
Dienstklasse V eines Beamten der Allgemeinen Verwaltung einschließlich einer 
allfälligen Teuerungszulage seit dem Tag, an dem das Dienstverhältnis des 
Beamten begonnen hat, bis zum Tag der Rechtskraft des Bemessungsbescheides 
erhöht hat.

(7) Für den Nachkauf von Schul- und Studienzeiten gemäß § 236b Abs. 3 bis 
5a in der vor der Kundmachung des Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I 
Nr. xxx/2010, geltenden Fassung entrichtete besondere Pensionsbeiträge sind der 
Beamtin oder dem Beamten auf Antrag rückzuerstatten. Die zu erstattenden 
besonderen Pensionsbeiträge sind jeweils mit dem dem Zeitpunkt ihrer 
tatsächlichen Zahlung entsprechenden Aufwertungsfaktor nach den §§ 108 Abs. 4 
und 108c ASVG aufzuwerten. Durch einen Antrag auf Erstattung erlischt eine 
allfällige Verpflichtung zur weiteren Leistung von besonderen Pensionsbeiträgen 
in Raten. 

(8) Nach den Abs. 3 bis 5a entrichtete besondere Pensionsbeiträge sind dem 
Beamten auf Antrag rückzuerstatten. Die zu erstattenden besonderen 
Pensionsbeiträge sind jeweils mit dem dem Zeitpunkt ihrer tatsächlichen Zahlung 
entsprechenden Aufwertungsfaktor nach den §§ 108 Abs. 4 und 108c ASVG 

(8) Bei vor dem 1. Jänner 1954 geborenen Beamtinnen und Beamten ist in 
einem Bescheid nach § 14 oder § 207n auf das Ausmaß der zum Zeitpunkt der 
Wirksamkeit der Versetzung in den Ruhestand vorliegenden beitragsgedeckten 
Gesamtdienstzeit hinzuweisen.“
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aufzuwerten. Durch einen Antrag auf Erstattung erlischt eine allfällige 
Verpflichtung zur weiteren Leistung von besonderen Pensionsbeiträgen nach den 
Abs. 3 bis 5a in Raten. 

(9) Im Bescheid über die Versetzung in den Ruhestand nach § 14 oder § 207n 
ist auf das Ausmaß der zum Zeitpunkt der Wirksamkeit der Versetzung in den 
Ruhestand vorliegenden beitragsgedeckten Gesamtdienstzeit hinzuweisen.

 

§ 236c. … § 236c. … 
 Versetzung in den Ruhestand von nach 1953 geborenen Beamtinnen und 

Beamten mit langer beitragsgedeckter Gesamtdienstzeit 
 § 236d. (1) Die §§ 15 und 15a sind – auch nach ihrem Außerkrafttreten – auf 

nach dem 31. Dezember 1953 geborene Beamtinnen und Beamte weiterhin mit 
der Maßgabe anzuwenden, dass eine Versetzung in den Ruhestand durch 
Erklärung oder von Amts wegen frühestens mit Ablauf des Monats erfolgen kann, 
in dem die Beamtin oder der Beamte ihr oder sein 62. Lebensjahr vollendet, wenn 
sie oder er zum Zeitpunkt der Wirksamkeit der Versetzung in den Ruhestand eine 
beitragsgedeckte Gesamtdienstzeit von 42 Jahren aufweist.

 (2) Zur beitragsgedeckten Gesamtdienstzeit im Sinne des Abs. 1 zählen
  1. die ruhegenussfähige Bundesdienstzeit, wobei Teilbeschäftigungszeiten 

immer voll zu zählen sind, 
 2. bedingt oder unbedingt als Ruhegenussvordienstzeiten angerechnete 

Zeiten einer Erwerbstätigkeit, für die ein Überweisungsbetrag nach § 308 
des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes (ASVG), 
BGBl. Nr. 189/1955, nach § 172 des Gewerblichen 
Sozialversicherungsgesetzes (GSVG), BGBl. Nr. 560/1978, oder nach 
§ 164 des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes (BSVG), 
BGBl. Nr. 559/1978, in Höhe von 7% der Berechnungsgrundlage nach 
§ 308 Abs. 6 ASVG, § 172 Abs. 6 GSVG oder § 164 Abs. 6 BSVG zu 
leisten war oder ist oder für die die Beamtin oder der Beamte einen 
besonderen Pensionsbeitrag geleistet oder noch zu leisten hat, 

 3. Zeiten des Präsenz- oder Zivildienstes bis zum Höchstausmaß von 
30 Monaten, 

 4. Zeiten der Kindererziehung im Sinne der §§ 8 Abs. 1 Z 2 lit. g bzw. 227a 
ASVG, soweit sich diese Zeiten nicht mit Zeiten nach Z 1 bis 3 decken, 
bis zum Höchstausmaß von 60 Monaten; dieses Höchstausmaß verkürzt 
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sich um beitragsfrei zur ruhegenussfähigen Bundesdienstzeit zählende 
Zeiten einer Karenz nach dem MSchG oder dem VKG oder 
entsprechenden Bestimmungen, 

 5. Zeiten mit Anspruch auf Wochengeld (§ 227 Abs. 1 Z 3 ASVG) sowie 
6. nach Abs. 3 nachgekaufte Zeiten.

 Eine doppelte Zählung ein und desselben Zeitraumes ist unzulässig.
 (3) Auf Antrag der Beamtin oder des Beamten ist für nach den jeweils 

anzuwendenden sozialversicherungsrechtlichen Bestimmungen erstattete Zeiten, 
die sich zeitlich mit beitragsfrei angerechneten Ruhegenussvordienstzeiten nach 
§ 53 Abs. 2 lit. h oder i des Pensionsgesetzes 1965 decken, der seinerzeit 
empfangene Erstattungsbetrag als besonderer Pensionsbeitrag an den Bund zu 
leisten. Für Resttage ist ein Dreißigstel des auf einen Monat entfallenden 
Erstattungsbetrages zu entrichten. Der Erstattungsbetrag ist mit jenem auf drei 
Kommastellen gerundeten Faktor zu vervielfachen, um den sich das Gehalt der 
Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse V eines Beamten der Allgemeinen Verwaltung 
einschließlich einer allfälligen Teuerungszulage seit dem Monat der Auszahlung 
des Erstattungsbetrages an die Beamtin oder den Beamten bis zum Datum des 
Antrages auf nachträgliche Entrichtung eines besonderen Pensionsbeitrages oder 
Erstattungsbetrages erhöht hat. Der Nachweis über die Anzahl der entfertigten 
Monate ist von der Beamtin oder vom Beamten zu erbringen und der Monat der 
Auszahlung des Erstattungsbetrages von ihr oder ihm glaubhaft zu machen. Als 
beitragsgedeckt werden dabei jene entfertigten Zeiten berücksichtigt, die als 
Ruhegenussvordienstzeit anzurechnen gewesen wären.

 (4) Beamtinnen und Beamte des Dienststandes können eine bescheidmäßige 
Feststellung ihrer beitragsgedeckten Gesamtdienstzeit zu dem dem Einlangen des 
Antrags folgenden Monatsletzten beantragen. Dieses Antragsrecht wird mit 
Rechtskraft der Feststellung konsumiert.

 (5) Von Beamtinnen oder Beamten des Geburtsjahrganges 1954 für den 
Nachkauf von Schul- und Studienzeiten gemäß § 236b Abs. 3 bis 5a in der vor 
der Kundmachung des Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I Nr. xxx/2010, 
geltenden Fassung entrichtete besondere Pensionsbeiträge sind der Beamtin oder 
dem Beamten rückzuerstatten. Die zu erstattenden besonderen Pensionsbeiträge 
sind jeweils mit dem dem Zeitpunkt ihrer tatsächlichen Zahlung entsprechenden 
Aufwertungsfaktor nach den §§ 108 Abs. 4 und 108c ASVG aufzuwerten.
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 Übergangsbestimmungen zur Novelle BGBl. I Nr. xxx/2010 

 § 236e. (1) Die Höhe des für den Nachkauf von Zeiten nach § 53 Abs. 2 
lit. h und i PG 1965 zu entrichtenden besonderen Pensionsbeitrages richtet sich 
für vor dem 1. Jänner 1955 geborene Beamtinnen und Beamte nach § 236b Abs. 4 
bis 7 in der vor der Kundmachung des Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I 
Nr. xxx/2010, geltenden Fassung, wenn der Nachkauf bzw. die nachträgliche 
Anrechnung spätestens bis zum Ablauf des Tages der Kundmachung dieses 
Bundesgesetzes beantragt wird.

 (2) Für Beamtinnen und Beamte, die die Voraussetzungen für die 
Versetzung in den Ruhestand nach § 15 in Verbindung mit § 236b vor dem 
1. Februar 2011 erfüllen, entfällt die Verpflichtung zur Leistung eines besonderen 
Pensionsbeitrages für Zeiten gemäß § 236b Abs. 3 Z 2. 

§ 242. (1) … § 242. (1) …
(2) Beamtinnen und Beamten, die (2) Beamtinnen und Beamten, die

 1. bis zum 31. Dezember 2009 Urlaubsansprüche nach § 65 Abs. 1 Z 2 lit. b 
in der bis zum 31. Dezember 2009 geltenden Fassung oder

 1. bis zum 31. Dezember 2009 Urlaubsansprüche nach § 65 Abs. 1 Z 2 lit. b 
in der bis zum 31. Dezember 2009 geltenden Fassung oder

 2. bis zum 31. Dezember 2010 Urlaubsansprüche nach § 65 Abs. 1 Z 2 in der 
am 31. Dezember 2010 geltenden Fassung

 2. bis zum 31. Dezember 2010 Urlaubsansprüche nach § 65 Abs. 1 Z 2 in 
der am 31. Dezember 2010 geltenden Fassung

erworben haben, bleibt das erhöhte Urlaubsausmaß von 240 Stunden auch nach 
dem Inkrafttreten des § 65 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes, 
BGBl. I Nr. 82/2010 gewahrt. 

erworben haben, bleibt das erhöhte Urlaubsausmaß von 240 Stunden auch nach 
dem Inkrafttreten des § 65 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes, 
BGBl. I Nr. 82/2010 gewahrt. Auf die gemäß § 65 Abs. 6 in der bis zum 
31. Dezember 2010 geltenden Fassung für die Berechnung des Dienstalters 
maßgebende Vorrückung ist die mit Bundesgesetz BGBl. I Nr. 82/2010 erfolgte 
Neuregelung der Vorrückung nicht anzuwenden.

 (3) Beamtinnen und Beamten, die in den Jahren 2011 bis 2013 einen 
Urlaubsanspruch von 240 Stunden nach § 65 Abs. 1 Z 2 in der bis zum Ablauf 
des 31. Dezember 2010 geltenden Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 153/2009 erworben hätten, bleibt dieser erhöhte Urlaubsanspruch gewahrt. 
Auf die gemäß § 65 Abs. 6 in der bis zum 31. Dezember 2010 geltenden Fassung 
für die Berechnung des Dienstalters maßgebende Vorrückung ist die mit 
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 82/2010 erfolgte Neuregelung der Vorrückung nicht 
anzuwenden. 

§ 284. (1) bis (76)… § 284. (1) bis (76)…
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 (77) In der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I Nr. xxx/2010, 

treten in Kraft: 
  1. § 39b Abs. 4, § 50b Abs. 6, § 60 Abs. 2b, § 66 Abs. 2, § 69 und § 75d 

samt Überschrift, § 203j Abs. 3, § 207f Abs. 2 Z 1, Anlage 1 Z 1.2.4 
lit. e, Anlage 1 Z 1.12, Anlage 1 Z 1.17., Anlage 1 Z 2.2, Anlage 1 Z 8.1, 
Anlage 1 Z 23.1 Abs. 5 lit. b sowie der Entfall von § 203f Abs. 4, § 203g 
samt Überschrift, § 203k samt Überschrift, § 203h Abs. 1 Z 5 und der 
Anlage 1 Z 1.3.6 lit. d mit 1. Jänner 2011,

 2. Anlage 1 Z 1.3.6 lit. e mit 1. September 2010,
 3. Anlage 1 Z 1.2.4 lit. m und Anlage 1 Z 1.3.6 lit. j mit 1. August 2010, 
 4. Anlage 1 Z 1.3.6 lit. c mit 5. Juli 2010,
 5. Anlage 1 Z 1.3.11 mit 5. März 2010.

1.2.4. der Leiter einer besonders bedeutenden Sektion in einer 
sonstigen Zentralstelle 

1.2.4. der Leiter einer besonders bedeutenden Sektion in einer 
sonstigen Zentralstelle

 a) bis d) … a) bis d) …
 e) im Bundesministerium für Gesundheit e) im Bundesministerium für Gesundheit

der Sektion I (Zentrale Koordination, Gesundheits- und KV-Recht,  
Gesundheitsstrukturangelegenheiten),

der Sektion I (Gesundheitssystem, zentrale Koordination), 

der Sektion II (Recht und Gesundheitlicher Verbraucherschutz),
der Sektion III (Öffentliches Gesundheitswesen und 
Arzneimittelwesen),“ 

der Sektion III (Öffentlicher Gesundheitsdienst und medizinische  
Angelegenheiten),

 f) bis i) … f) bis i) …
 j) im Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz j) im Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz 

der Sektion I (Präsidialangelegenheiten, Supportfunktionen, IT), der Sektion I (Präsidialangelegenheiten, Supportfunktionen, IT),
der Sektion II (Sozialversicherung), der Sektion II (Sozialversicherung),
 der Sektion IV (Pflegevorsorge, Behinderten-, Versorgungs- und 

Sozialhilfeangelegenheiten),
der Sektion VI (Arbeitsmarkt), der Sektion VI (Arbeitsmarkt),
der Sektion VII (Arbeitsrecht und Zentral-Arbeitsinspektorat), der Sektion VII (Arbeitsrecht und Zentral-Arbeitsinspektorat),

 k) und l) … k) und l) …
 m) im Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung m) im Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung

der Sektion I (Universitäten, Fachhochschulen), der Sektion I (Universitäten, Fachhochschulen, Personalmanagement, 
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Raum, Gender Mainstreaming im Sektionsbereich), 

1.3.6. der Leiter einer bedeutenden Sektion in einer sonstigen Zentralstelle 
(Richtfunktion Sektionsleiter) 

1.3.6. der Leiter einer bedeutenden Sektion in einer sonstigen Zentralstelle 
(Richtfunktion Sektionsleiter)

 a) und b) … a) und b) …
 c) im Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur c) im Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur

der Sektion I (Allgemein bildendes Schulwesen; allgemeine 
pädagogische Angelegenheiten und Bildungsplanung; internationale 
Angelegenheiten, Pädagogische Hochschulen),

der Sektion I (Allgemein bildendes Schulwesen; Qualitätsentwicklung 
und –sicherung; Pädagogische Hochschulen), 

der Sektion II (Berufsbildendes Schulwesen, Erwachsenenbildung und 
Schulsport), 

der Sektion II (Berufsbildendes Schulwesen, Erwachsenenbildung und 
Schulsport),

der Sektion IV (Kultur), der Sektion IV (Kultur),
der Sektion V (Kunstangelegenheiten), der Sektion V (Kunstangelegenheiten),

 d) im Bundesministerium für Gesundheit 
 der Sektion II (Verbrauchergesundheit und Gesundheitsprävention),

 

 e) im Bundesministerium für Justiz e) im Bundesministerium für Justiz
der Sektion I (Zivilrechtssektion), der Sektion I (Zivilrecht),
der Sektion II (Straflegislativsektion),  
der Sektion III (Verwaltungs- und Personalsektion), der Sektion III (Personal und Strafvollzug),
der Sektion IV (Straf- und Gnadensachen), der Sektion IV (Strafrecht),
der Sektion V (Strafvollzug),  

 f) und g) … f) und g) …
 h) im Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz h) im Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz 

der Sektion IV (Pflegevorsorge, Behinderten-, Versorgungs- und 
Sozialhilfeangelegenheiten), 

 

der Sektion V (Europäische, internationale und sozialpolitische 
Grundsatzfragen), 

der Sektion V (Europäische, internationale und sozialpolitische 
Grundsatzfragen),

 i) … i) … 
 j) im Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung j) im Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung

der Sektion II (Wissenschaftliche Forschung; internationale 
Angelegenheiten – Bereich Wissenschaft), der Sektion III (Budget, 
Personal, Förderungen, Öffentlichkeitsarbeit, IT-Koordination), 

der Sektion II (Wissenschaftliche Forschung; internationale 
Angelegenheiten – Bereich Forschung; Gender Mainstreaming im 
Sektionsbereich), 
der Sektion III (Budget; Förderungen im Wissenschaftsbereich; 
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Öffentlichkeitsarbeit; Zentrale Dienste; Informations- und 
Kommunikationstechnologie; Förderung und Beratung für 
Studierende; Anerkennungsfragen und Internationales 
Hochschulrecht; Gender Mainstreaming im Sektionsbereich), 

1.3.10. der Berater des Bundespräsidenten für europäische und internationale 
Angelegenheiten.

1.3.10. der Berater des Bundespräsidenten für europäische und internationale 
Angelegenheiten,

 1.3.11. die oder der Vorsitzende des Bundesvergabeamtes.
Hochschulbildung Hochschulbildung 

1.12. Eine der Verwendung entsprechende abgeschlossene Hochschulbildung. 
Diese ist nachzuweisen durch: 

1.12. Eine der Verwendung auf dem Arbeitsplatz entsprechende 
abgeschlossene Hochschulbildung. Diese ist nachzuweisen durch:

 a) und b) … a) und b) …
1.17. Bei der Finanzprokuratur zusätzlich zum Erfordernis der Z 1.12 eine 

neunmonatige rechtsberufliche Tätigkeit bei einem inländischen Gericht und für 
die Ernennung in die Funktionsgruppe 2 oder in eine höhere Funktionsgruppe der 
Verwendungsgruppe A 1 die erfolgreiche Ablegung der Rechtsanwaltsprüfung. 

1.17. Bei der Finanzprokuratur zusätzlich zum Erfordernis der Z 1.12 eine 
fünfmonatige rechtsberufliche Tätigkeit bei einem inländischen Gericht oder 
einer Staatsanwaltschaft und für die Ernennung in die Funktionsgruppe 2 oder in 
eine höhere Funktionsgruppe der Verwendungsgruppe A 1 die erfolgreiche 
Ablegung der Rechtsanwaltsprüfung.

Richtverwendungen Richtverwendungen 
2.2. Eine Verwendung der Funktionsgruppe 8 ist zB: 
im Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten der Leiter des 

Generalkonsulats in Hamburg. 

2.2. Eine Verwendung der Funktionsgruppe 8 ist zB: 
im Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten 

die Leiterin oder der Leiter des Generalkonsulats in Istanbul.
8.1. Eine in den Z 8.2 bis 8.14 angeführte oder gemäß § 143 der betreffenden 

Grundlaufbahn oder Funktionsgruppe zugeordnete Verwendung und die Erfüllung 
der in den Z 8.15 bis 8.18 vorgeschriebenen Erfordernisse.

8.1. Eine in den Z 8.2 bis 8.12 angeführte oder gemäß § 143 der betreffenden 
Grundlaufbahn oder Funktionsgruppe zugeordnete Verwendung und die 
Erfüllung der in den Z 8.15 bis 8.18 vorgeschriebenen Erfordernisse.

Verwendung Erfordernis
22.1. Lehrer an Pädagogischen 

Hochschulen in Lehrtätigkeit 
(1) … 

 (2) Das Erfordernis des Abs. 1 
lit. a wird für die Bereiche 
Mathematik, Physik, Chemie oder 
Technik sowie für die fachlich-
theoretischen Unterrichtsgegenstände 
in Studiengängen für Lehrämter im 
Bereich der Berufsbildung ersetzt 

Verwendung Erfordernis
22.1. Lehrer an Pädagogischen 

Hochschulen in Lehrtätigkeit 
(1) … 

 (2) Das Erfordernis des Abs. 1 
lit. a wird für die Bereiche 
Mathematik, Physik, Chemie oder 
Technik sowie für die fachlich-
theoretischen Unterrichtsgegenstände 
in Studiengängen für Lehrämter im 
Bereich der Berufsbildung ersetzt 
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durch die Erfüllung sämtlicher 
nachstehender Erfordernisse:

 

durch die Erfüllung sämtlicher 
nachstehender Erfordernisse:

  a) eine diesen 
Unterrichtsgegenständen 
entsprechende 
abgeschlossene 
Universitätsausbildung 
(Erwerb eines Diplom- 
oder Magistergrades gemäß 
§ 87 Abs. 1 des 
Universitätsgesetzes 2002 
bzw. § 66 Abs. 1 UniStG),

 

  a) eine diesen 
Unterrichtsgegenständen 
entsprechende 
abgeschlossene 
Universitätsausbildung 
(Erwerb eines Diplom- 
oder Mastergrades gemäß 
§ 87 Abs. 1 des 
Universitätsgesetzes 2002 
bzw. § 66 Abs. 1 UniStG), 

  b) und c) … 
 

 b) und c) … 

22.2. Lehrer an Pädagogischen 
Hochschulen in den 
Studienveranstaltungen der 
Schulrechtlichen Grundlagen 

 a) … 

 

22.2. Lehrer an Pädagogischen 
Hochschulen in den 
Studienveranstaltungen der 
Schulrechtlichen Grundlagen

 a) … 

  b) Erwerb eines Diplom- oder 
Magistergrades gemäß § 87 
Abs. 1 des 
Universitätsgesetzes 2002 
bzw. § 66 Abs. 1 UniStG 
der 
rechtswissenschaftlichen 
Studien und die 
Absolvierung der 
Grundausbildung für die 
Verwendungsgruppe A 
oder A1 oder für die 
Entlohnungsgruppe v1, 
jeweils für eine 
rechtskundige Verwendung 
und

 

  b) Erwerb eines Diplom- oder 
Mastergrades gemäß § 87 
Abs. 1 des 
Universitätsgesetzes 2002 
bzw. § 66 Abs. 1 UniStG 
der 
rechtswissenschaftlichen 
Studien und die 
Absolvierung der 
Grundausbildung für die 
Verwendungsgruppe A 
oder A1 oder für die 
Entlohnungsgruppe v1, 
jeweils für eine 
rechtskundige Verwendung 
und

  c) … 
 

 c) … 

22.3. …
 

22.3. … 
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Verwendung Erfordernis

 

Verwendung Erfordernis
23.1. Lehrer an mittleren und 

höheren Schulen, soweit sie nicht in 
den folgenden Verwendungen erfasst 
werden 

(1) … 

 

23.1 Lehrer an mittleren und 
höheren Schulen, soweit sie nicht in 
den folgenden Verwendungen erfasst 
werden 

(1) … 

 (2) Bei Lehrern der fachlich-
theoretischen Unterrichtsgegenstände 
an den berufsbildenden mittleren und 
höheren Schulen (ausgenommen 
Haushaltsökonomie und Ernährung) 
eine

 

 (2) Bei Lehrern der fachlich-
theoretischen Unterrichtsgegenstände 
an den berufsbildenden mittleren und 
höheren Schulen (ausgenommen 
Haushaltsökonomie und Ernährung) 
eine

  a) nach Erwerb eines Diplom- 
oder Magistergrades gemäß 
§ 87 Abs. 1 des 
Universitätsgesetzes 2002 
bzw. § 66 Abs. 1 UniStG 
des Studiums der 
Wirtschaftspädagogik oder

 

  a) nach Erwerb eines Diplom- 
oder Mastergrades gemäß 
§ 87 Abs. 1 des 
Universitätsgesetzes 2002 
bzw. § 66 Abs. 1 UniStG 
des Studiums der 
Wirtschaftspädagogik oder 

  b) vor Erwerb eines Diplom- 
oder Magistergrades gemäß 
§ 87 Abs. 1 des 
Universitätsgesetzes 2002 
bzw. § 66 Abs. 1 UniStG 
des Studiums der 
Wirtschaftspädagogik, 
jedoch nach Erwerb eines 
Diplom- oder 
Magistergrades gemäß § 87 
Abs. 1 des 
Universitätsgesetzes 2002 
bzw. § 66 Abs. 1 UniStG 
der sozial- und 
wirtschaftswissenschaftlich
en Studien zurückgelegte 
zweijährige 
facheinschlägige 

  b) vor Erwerb eines Diplom- 
oder Mastergrades gemäß 
§ 87 Abs. 1 des 
Universitätsgesetzes 2002 
bzw. § 66 Abs. 1 UniStG 
des Studiums der 
Wirtschaftspädagogik, 
jedoch nach Erwerb eines 
Diplom- oder Mastergrades 
gemäß § 87 Abs. 1 des 
Universitätsgesetzes 2002 
bzw. § 66 Abs. 1 UniStG 
der sozial- und 
wirtschaftswissenschaftlich
en Studien zurückgelegte 
zweijährige 
facheinschlägige 
Berufspraxis
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Berufspraxis

 

 (3) …
 

(3) …
 (4) Bei Religionslehrern wird das 

Erfordernis des Abs. 1 durch den 
Erwerb eines Diplom- oder 
Magistergrades gemäß § 87 Abs. 1 des 
Universitätsgesetzes 2002 bzw. § 66 
Abs. 1 UniStG in einem anderen dem 
Fachgebiet entsprechenden Studium 
ersetzt.

 

 (4) Bei Religionslehrern wird das 
Erfordernis des Abs. 1 durch den 
Erwerb eines Diplom- oder 
Mastergrades gemäß § 87 Abs. 1 des 
Universitätsgesetzes 2002 bzw. § 66 
Abs. 1 UniStG in einem anderen dem 
Fachgebiet entsprechenden Studium 
ersetzt.

 (5) Soweit keine den 
Unterrichtsgegenständen 
entsprechende universitäre 
Lehramtsausbildung vorgesehen ist 
oder für die Unterrichtsgegenstände im 
Bereich Mathematik, Physik, Chemie, 
Informatik oder Wirtschaft an 
technischen und gewerblichen 
Lehranstalten, werden die 
Erfordernisse des Abs. 1 auch erfüllt 
durch

 

 (5) Soweit keine den 
Unterrichtsgegenständen 
entsprechende universitäre 
Lehramtsausbildung vorgesehen ist 
oder für die Unterrichtsgegenstände im 
Bereich Mathematik, Physik, Chemie, 
Informatik oder Wirtschaft an 
technischen und gewerblichen 
Lehranstalten, werden die 
Erfordernisse des Abs. 1 auch erfüllt 
durch

 a) …
 

a) …
  b) einer vierjährigen 

einschlägigen Berufspraxis.
 

  b) einer vierjährigen 
einschlägigen Berufspraxis 
oder einer vierjährigen 
facheinschlägigen 
Lehrpraxis im Umfang 
einer Vollbeschäftigung. 

 (6) Abs. 5 ist auf Lehrer an land- 
und forstwirtschaftlichen Schulen mit 
der Maßgabe anzuwenden, dass 
Absolventen nach Erwerb eines 
facheinschlägigen Diplom- oder 
Magistergrades gemäß § 87 Abs. 1 des 
Universitätsgesetzes 2002 bzw. § 66 

 (6) Abs. 5 ist auf Lehrer an land- 
und forstwirtschaftlichen Schulen mit 
der Maßgabe anzuwenden, dass 
Absolventen nach Erwerb eines 
facheinschlägigen Diplom- oder 
Mastergrades gemäß § 87 Abs. 1 des 
Universitätsgesetzes 2002 bzw. § 66 
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Abs. 1 UniStG der Universität für 
Bodenkultur Wien an Stelle des 
Erfordernisses nach Abs. 5 lit. b den 
Erwerb des akademischen Grades 
Bachelor of Education (BEd) gemäß 
§ 65 Abs. 1 des 
Hochschulgesetzes 2005 an der 
Hochschule für Agrar- und 
Umweltpädagogik Wien bzw. die 
Diplomprüfung für das Lehramt und 
die Befähigungsprüfung für den land- 
und forstwirtschaftlichen Beratungs- 
und Förderungsdienst aufzuweisen 
haben.

 

Abs. 1 UniStG der Universität für 
Bodenkultur Wien an Stelle des 
Erfordernisses nach Abs. 5 lit. b den 
Erwerb des akademischen Grades 
Bachelor of Education (BEd) gemäß 
§ 65 Abs. 1 des 
Hochschulgesetzes 2005 an der 
Hochschule für Agrar- und 
Umweltpädagogik Wien bzw. die 
Diplomprüfung für das Lehramt und 
die Befähigungsprüfung für den land- 
und forstwirtschaftlichen Beratungs- 
und Förderungsdienst aufzuweisen 
haben.

 (7) und (8) …
 

(7) und (8) …
23.2. Religionslehrer an 

Praxisschulen der Pädagogischen 
Hochschulen

 a) … 

 

23.2. Religionslehrer an 
Praxisschulen der Pädagogischen 
Hochschulen 

 a) … 

 aa) …
 

aa) …
  bb) an Hauptschulen und 

Polytechnischen 
Schulen, an 
Sonderschulen oder an 
Stelle dieses weiteren 
Erfordernisses 
Doktorat bzw. 
Magistergrad der 
Pädagogik, 
Psychologie, 
Soziologie oder 
Theologie

 b) und c) …
 

  bb) an Hauptschulen und 
Polytechnischen 
Schulen, an 
Sonderschulen oder an 
Stelle dieses weiteren 
Erfordernisses 
Doktorat bzw. 
Mastergrad der 
Pädagogik, 
Psychologie, 
Soziologie oder 
Theologie

b) und c) …
23.3. Lehrer an Pädagogischen 

Hochschulen, soweit sie nicht in einer 
höheren oder in einer der 

(1)  23.3. Lehrer an Pädagogischen 
Hochschulen, soweit sie nicht in einer 
höheren oder in einer der 

(1)  
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Verwendungen L 2 oder L 3 stehen, 
sowie Lehrer an Praxisschulen 
ausgenommen Religionslehrer an 
Praxisschulen

 

Verwendungen L 2 oder L 3 stehen, 
sowie Lehrer an Praxisschulen 
ausgenommen Religionslehrer an 
Praxisschulen 

  a) Eine der Verwendung 
entsprechende 
abgeschlossene 
Universitätsausbildung 
durch den Erwerb eines 
Diplom- oder 
Magistergrades gemäß § 87 
Abs. 1 des 
Universitätsgesetzes 2002 
bzw. § 66 Abs. 1 UniStG,

 

  a) Eine der Verwendung 
entsprechende 
abgeschlossene 
Universitätsausbildung 
durch den Erwerb eines 
Diplom- oder Mastergrades 
gemäß § 87 Abs. 1 des 
Universitätsgesetzes 2002 
bzw. § 66 Abs. 1 UniStG, 

 

  b) Erwerb eines der 
Verwendung 
entsprechenden 
akademischen Grades 
Bachelor of Education 
(BEd) gemäß § 65 Abs. 1 
des 
Hochschulgesetzes 2005 
für eine allgemein bildende 
oder berufsbildende 
Pflichtschule bzw. der 
Verwendung 
entsprechende(s) Diplom 
gemäß AStG für eine 
allgemein bildende oder 
berufsbildende 
Pflichtschule oder eine 
universitäre 
Lehramtsausbildung für 
eine allgemein bildende 
oder berufsbildende höhere 
Schule bzw. Erwerb des 

  b) Erwerb eines der 
Verwendung 
entsprechenden 
akademischen Grades 
Bachelor of Education 
(BEd) gemäß § 65 Abs. 1 
des 
Hochschulgesetzes 2005 
für eine allgemein bildende 
oder berufsbildende 
Pflichtschule bzw. der 
Verwendung 
entsprechende(s) Diplom 
gemäß AStG für eine 
allgemein bildende oder 
berufsbildende 
Pflichtschule oder eine 
universitäre 
Lehramtsausbildung für 
eine allgemein bildende 
oder berufsbildende höhere 
Schule bzw. Erwerb des 
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akademischen Grades 
Bachelor of Education 
(BEd) gemäß § 65 Abs. 1 
des 
Hochschulgesetzes 2005 
für eine berufsbildende 
mittlere oder höhere Schule 
bzw. Diplom gemäß AStG 
für eine berufsbildende 
mittlere oder höhere Schule 
oder der Erwerb eines 
Bakkalaureatsgrades gemäß 
§ 87 Abs. 1 des 
Universitätsgesetzes 2002 
in den Studien 
Instrumental(Gesangs)päda
gogik oder Musik und 
Bewegungserziehung bzw. 
eine Lehrbefähigung (in 
den beiden letztgenannten 
Fällen für 
Rhythmik/Bewegungserzie
hung und rhythmisch-
musikalische Erziehung, 
dem entsprechenden 
Instrumentalfach oder 
Gesang),

 

akademischen Grades 
Bachelor of Education 
(BEd) gemäß § 65 Abs. 1 
des 
Hochschulgesetzes 2005 
für eine berufsbildende 
mittlere oder höhere Schule 
bzw. Diplom gemäß AStG 
für eine berufsbildende 
mittlere oder höhere Schule 
oder der Erwerb eines 
Bachelorgrades gemäß § 87 
Abs. 1 des 
Universitätsgesetzes 2002 
in den Studien 
Instrumental(Gesangs)päda
gogik oder Musik und 
Bewegungserziehung bzw. 
eine Lehrbefähigung (in 
den beiden letztgenannten 
Fällen für 
Rhythmik/Bewegungserzie
hung und rhythmisch-
musikalische Erziehung, 
dem entsprechenden 
Instrumentalfach oder 
Gesang),

 c) und d) …
 

c) und d) …
 (2) Das Erfordernis gemäß Abs. 1 

lit. a wird ersetzt durch
 

 (2) Das Erfordernis gemäß Abs. 1 
lit. a wird ersetzt durch

 a) …
 

a) …
  b) den Erwerb eines 

facheinschlägigen 
Doktorgrades gemäß § 87 
Abs. 1 des 
Universitätsgesetzes 2002 

  b) den Erwerb eines 
facheinschlägigen 
Doktorgrades gemäß § 87 
Abs. 1 des 
Universitätsgesetzes 2002 
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bzw. § 66 Abs. 1 UniStG 
oder eine abgeschlossene 
Universitätsausbildung 
durch den Erwerb eines 
Diplom- oder 
Magistergrades gemäß § 87 
Abs. 1 des 
Universitätsgesetzes 2002 
bzw. § 66 Abs. 1 UniStG, 
jeweils aus Pädagogik, 
Psychologie oder 
Soziologie.

 

bzw. § 66 Abs. 1 UniStG 
oder eine abgeschlossene 
Universitätsausbildung 
durch den Erwerb eines 
Diplom- oder Mastergrades 
gemäß § 87 Abs. 1 des 
Universitätsgesetzes 2002 
bzw. § 66 Abs. 1 UniStG, 
jeweils aus Pädagogik, 
Psychologie oder 
Soziologie.

 

 (3) …
 

(3) …
23.4. Lehrer für Kindergarten-, 

Sonderkindergarten-, Hort- oder 
Heimpraxis sowie für 
Unterrichtsgegenstände der Didaktik 
an Bildungsanstalten für 
Kindergartenpädagogik und an 
Bildungsanstalten für Sozialpädagogik 

 a) Abgeschlossenes 
Universitätsstudium durch 
den Erwerb eines Diplom- 
oder Magistergrades gemäß 
§ 87 Abs. 1 des 
Universitätsgesetzes 2002 
bzw. § 66 Abs. 1 UniStG in 
den Studien Pädagogik 
oder Psychologie,

 

23.4. Lehrer für Kindergarten-, 
Sonderkindergarten-, Hort- oder 
Heimpraxis sowie für 
Unterrichtsgegenstände der Didaktik 
an Bildungsanstalten für 
Kindergartenpädagogik und an 
Bildungsanstalten für Sozialpädagogik 

 a) Abgeschlossenes 
Universitätsstudium durch 
den Erwerb eines Diplom- 
oder Mastergrades gemäß 
§ 87 Abs. 1 des 
Universitätsgesetzes 2002 
bzw. § 66 Abs. 1 UniStG in 
den Studien Pädagogik 
oder Psychologie,

 b) bis d) …
 

b) bis d) …
23.5. Lehrer für Pädagogik und 

verwandte Unterrichtsgegenstände an 
Bildungsanstalten für 
Kindergartenpädagogik und an 
Bildungsanstalten für Sozialpädagogik 

(1) … 

 

23.5. Lehrer für Pädagogik und 
verwandte Unterrichtsgegenstände an 
Bildungsanstalten für 
Kindergartenpädagogik und an 
Bildungsanstalten für Sozialpädagogik 

(1) … 

 (2) Das Erfordernis des Abs. 1 
lit. a wird ersetzt durch die Erfüllung 
sämtlicher nachstehender 
Erfordernisse:

 

 (2) Das Erfordernis des Abs. 1 
lit. a wird ersetzt durch die Erfüllung 
sämtlicher nachstehender 
Erfordernisse:

  a) Abgeschlossenes 
Universitätsstudium durch 
den Erwerb eines Diplom-

  a) Abgeschlossenes 
Universitätsstudium durch 
den Erwerb eines Diplom- 
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oder Magistergrades gemäß 
§ 87 Abs. 1 des 
Universitätsgesetzes 2002 
bzw. § 66 Abs. 1 UniStG 
im Studium Pädagogik mit 
einer einschlägigen 
Vertiefung in Psychologie 
bzw. die positive 
Absolvierung von 
Lehrveranstaltungen im 
Bereich Psychologie und 
Entwicklungspsychologie, 
jeweils im Mindestausmaß 
von 30 Semesterstunden 
und

 

oder Mastergrades gemäß 
§ 87 Abs. 1 des 
Universitätsgesetzes 2002 
bzw. § 66 Abs. 1 UniStG 
im Studium Pädagogik mit 
einer einschlägigen 
Vertiefung in Psychologie 
bzw. die positive 
Absolvierung von 
Lehrveranstaltungen im 
Bereich Psychologie und 
Entwicklungspsychologie, 
jeweils im Mindestausmaß 
von 30 Semesterstunden 
und

 b) …
 

b) …
23.6. …

 

23.6. … 
Verwendung Erfordernis

 

Verwendung Erfordernis
24.1. …  

 

24.1. …   
24.2. Lehrer für Religion an den 

in Z 24.1 angeführten Schulen oder 
Hochschulen

 a) … 

 

24.2. Lehrer für Religion an den 
in Z 24.1 angeführten Schulen oder 
Hochschulen 

 a) … 

  b) der Erwerb eines Diplom- 
oder Magistergrades gemäß 
§ 87 Abs. 1 des 
Universitätsgesetzes 2002 
bzw. § 66 Abs. 1 UniStG 
der theologischen Studien.

 

  b) der Erwerb eines Diplom- 
oder Mastergrades gemäß 
§ 87 Abs. 1 des 
Universitätsgesetzes 2002 
bzw. § 66 Abs. 1 UniStG 
der theologischen Studien. 

24.3. Lehrer für Musikerziehung, 
Instrumentalmusik, 
Instrumentalmusikerziehung oder 
rhythmisch-musikalische Erziehung an 
mittleren und höheren Schulen und an 
Pädagogischen Hochschulen sowie für 
sonstige Unterrichtsgegenstände der 

(1) Die erfolgreiche Ablegung der 
Reife- und Diplomprüfung bzw. 
Reifeprüfung an einer höheren Schule 
und 

24.3. Lehrer für Musikerziehung, 
Instrumentalmusik, 
Instrumentalmusikerziehung oder 
rhythmisch-musikalische Erziehung an 
mittleren und höheren Schulen und an 
Pädagogischen Hochschulen sowie für 
sonstige Unterrichtsgegenstände der 

(1) Die erfolgreiche Ablegung der 
Reife- und Diplomprüfung bzw. 
Reifeprüfung an einer höheren Schule 
und 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
musikalischen Erziehung an 
Bildungsanstalten für 
Kindergartenpädagogik und an 
Bildungsanstalten für Sozialpädagogik 

 

musikalischen Erziehung an 
Bildungsanstalten für 
Kindergartenpädagogik und an 
Bildungsanstalten für Sozialpädagogik 

 a) …
 

a) …
  b) der Erwerb eines 

Bakkalaureatsgrades gemäß 
§ 87 Abs. 1 des 
Universitätsgesetzes 2002 
in den Studien 
Instrumental(Gesangs)päda
gogik oder Musik- und 
Bewegungserziehung bzw. 
eine Lehrbefähigung (in 
beiden Fällen aus einem im 
Unterricht an diesen 
Schulen zugelassenen 
einschlägigen 
Unterrichtsgegenstand, 
wenn im Rahmen des 
Studiums ein 
Schwerpunktstudium in 
einem zweiten Instrument 
oder Gesang absolviert 
wurde), oder

 

  b) der Erwerb eines 
Bachelorgrades gemäß § 87 
Abs. 1 des 
Universitätsgesetzes 2002 
in den Studien 
Instrumental(Gesangs)päda
gogik oder Musik- und 
Bewegungserziehung bzw. 
eine Lehrbefähigung (in 
beiden Fällen aus einem im 
Unterricht an diesen 
Schulen zugelassenen 
einschlägigen 
Unterrichtsgegenstand, 
wenn im Rahmen des 
Studiums ein 
Schwerpunktstudium in 
einem zweiten Instrument 
oder Gesang absolviert 
wurde), oder

  c) der Erwerb eines 
Magistergrades gemäß § 87 
Abs. 1 des 
Universitätsgesetzes 2002 
bzw. der Erwerb eines 
Diplomgrades gemäß § 66 
Abs. 1 UniStG in den 
Studien 
Instrumental(Gesangs)päda
gogik oder Musik- und 
Bewegungserziehung.

 

  c) der Erwerb eines 
Mastergrades gemäß § 87 
Abs. 1 des 
Universitätsgesetzes 2002 
bzw. der Erwerb eines 
Diplomgrades gemäß § 66 
Abs. 1 UniStG in den 
Studien 
Instrumental(Gesangs)päda
gogik oder Musik- und 
Bewegungserziehung.
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 (2) …

 

(2) …
24.4. … 

 

24.4. … 
24.5. Lehrer für Bildnerische 

Erziehung sowie für Technisches 
Werken und Textiles Werken und 
verwandte Unterrichtsgegenstände an 
mittleren und höheren Schulen und 
Pädagogischen Hochschulen 

 a) … 

 

24.5. Lehrer für Bildnerische 
Erziehung sowie für Technisches 
Werken und Textiles Werken und 
verwandte Unterrichtsgegenstände an 
mittleren und höheren Schulen und 
Pädagogischen Hochschulen

 a) … 

  b) der Erwerb eines Diplom- 
oder Magistergrades gemäß 
§ 87 Abs. 1 des 
Universitätsgesetzes 2002 
bzw. § 66 Abs. 1 UniStG 
bzw. eines einschlägigen 
Studiums an einer 
Universität der Künste oder 
der Akademie der 
bildenden Künste.

 

  b) der Erwerb eines Diplom- 
oder Mastergrades gemäß 
§ 87 Abs. 1 des 
Universitätsgesetzes 2002 
bzw. § 66 Abs. 1 UniStG 
bzw. eines einschlägigen 
Studiums an einer 
Universität der Künste oder 
der Akademie der 
bildenden Künste.

Verwendung Erfordernis
 

Verwendung Erfordernis
25.1. Lehrer an mittleren und 

höheren Schulen und Pädagogischen 
Hochschulen, soweit sie nicht die 
Erfordernisse für die 
Verwendungsgruppe L 2a 2 oder für 
eine höhere Verwendungsgruppe 
erfüllen 

(1) und (2) … 

 

25.1. Lehrer an mittleren und 
höheren Schulen und Pädagogischen 
Hochschulen, soweit sie nicht die 
Erfordernisse für die 
Verwendungsgruppe L 2a 2 oder für 
eine höhere Verwendungsgruppe 
erfüllen

(1) und (2) … 

 (3) Für Lehrer für Bildnerische 
Erziehung, für Technisches Werken 
und Textiles Werken und verwandte 
Unterrichtsgegenstände an mittleren 
und höheren Schulen durch Erwerb 
eines Diplom- oder Magistergrades 
gemäß § 87 Abs. 1 des 
Universitätsgesetzes 2002 bzw. § 66 
Abs. 1 UniStG bzw. eines 

 (3) Für Lehrer für Bildnerische 
Erziehung, für Technisches Werken 
und Textiles Werken und verwandte 
Unterrichtsgegenstände an mittleren 
und höheren Schulen durch Erwerb 
eines Diplom- oder Mastergrades 
gemäß § 87 Abs. 1 des 
Universitätsgesetzes 2002 bzw. § 66 
Abs. 1 UniStG bzw. eines 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
einschlägigen Studiums an einer 
Universität der Künste oder der 
Akademie der bildenden Künste.

 

einschlägigen Studiums an einer 
Universität der Künste oder der 
Akademie der bildenden Künste.

 (4) Für Lehrer für musikalische 
Unterrichtsgegenstände an mittleren 
und höheren Schulen und an 
Akademien im Sinne des § 4 Abs. 1 
Z 1 AStG

 

 (4) Für Lehrer für musikalische 
Unterrichtsgegenstände an mittleren 
und höheren Schulen und an 
Akademien im Sinne des § 4 Abs. 1 
Z 1 AStG

  a) die erfolgreiche Ablegung 
der Reife- und 
Diplomprüfung bzw. 
Reifeprüfung an einer 
höheren Schule gemeinsam 
mit dem Erwerb eines 
Bakkalaureatsgrades gemäß 
§ 87 Abs. 1 des 
Universitätsgesetzes 2002 
in den Studien 
Instrumental(Gesangs)päda
gogik oder Musik- und 
Bewegungserziehung bzw. 
einer Lehrbefähigung (in 
beiden Fällen aus Gesang 
oder einem zugelassenen 
Instrumentalfach oder für 
rhythmisch-musikalische 
Erziehung) oder

 
 

  a) die erfolgreiche Ablegung 
der Reife- und 
Diplomprüfung bzw. 
Reifeprüfung an einer 
höheren Schule gemeinsam 
mit dem Erwerb eines 
Bachelorgrades gemäß § 87 
Abs. 1 des 
Universitätsgesetzes 2002 
in den Studien 
Instrumental(Gesangs)päda
gogik oder Musik- und 
Bewegungserziehung bzw. 
einer Lehrbefähigung (in 
beiden Fällen aus Gesang 
oder einem zugelassenen 
Instrumentalfach oder für 
rhythmisch-musikalische 
Erziehung) oder

 

  b) Erwerb eines 
Bakkalaureatsgrades gemäß 
§ 87 Abs. 1 des 
Universitätsgesetzes 2002 
in den Studien 
Instrumental(Gesangs)päda
gogik oder Musik-und 
Bewegungserziehung bzw. 

  b) Erwerb eines 
Bachelorgrades gemäß § 87 
Abs. 1 des 
Universitätsgesetzes 2002 
in den Studien 
Instrumental(Gesangs)päda
gogik oder Musik-und 
Bewegungserziehung bzw. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
einer Lehrbefähigung (in 
beiden Fällen aus zwei der 
vorstehend angeführten 
Unterrichtsgegenstände),

 

einer Lehrbefähigung (in 
beiden Fällen aus zwei der 
vorstehend angeführten 
Unterrichtsgegenstände), 

  c) der Erwerb eines 
Magistergrades gemäß § 87 
Abs. 1 des 
Universitätsgesetzes 2002 
bzw. der Erwerb eines 
Diplomgrades gemäß § 66 
Abs. 1 UniStG in den 
Studien 
Instrumental(Gesangs)päda
gogik oder Musik- und 
Bewegungserziehung oder

 

  c) der Erwerb eines 
Mastergrades gemäß § 87 
Abs. 1 des 
Universitätsgesetzes 2002 
bzw. der Erwerb eines 
Diplomgrades gemäß § 66 
Abs. 1 UniStG in den 
Studien 
Instrumental(Gesangs)päda
gogik oder Musik- und 
Bewegungserziehung oder 

  d) (nur an Bildungsanstalten 
für Kindergartenpädagogik 
und an Bildungsanstalten 
für Sozialpädagogik) die 
Reife- und Diplomprüfung 
bzw. Diplomprüfung 
(Kolleg) für Kindergärten 
oder für Erzieher sowie in 
allen Fällen zusätzlich der 
Erwerb eines 
Bakkalaureatsgrades gemäß 
§ 87 Abs. 1 des 
Universitätsgesetzes 2002 
in den Studien 
Instrumental(Gesangs)päda
gogik und Musik- und 
Bewegungserziehung bzw. 
die Lehrbefähigung (in 
beiden Fällen für 
rhythmisch-musikalische 
Erziehung oder für einen 

  d) (nur an Bildungsanstalten 
für Kindergartenpädagogik 
und an Bildungsanstalten 
für Sozialpädagogik) die 
Reife- und Diplomprüfung 
bzw. Diplomprüfung 
(Kolleg) für Kindergärten 
oder für Erzieher sowie in 
allen Fällen zusätzlich der 
Erwerb eines 
Bachelorgrades gemäß § 87 
Abs. 1 des 
Universitätsgesetzes 2002 
in den Studien 
Instrumental(Gesangs)päda
gogik und Musik- und 
Bewegungserziehung bzw. 
die Lehrbefähigung (in 
beiden Fällen für 
rhythmisch-musikalische 
Erziehung oder für einen 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Unterrichtsgegenstand der 
musikalischen Erziehung).

 

Unterrichtsgegenstand der 
musikalischen Erziehung). 

 (5) und (6) …
 

(5) und (6) …
25.2. bis 25.5. … 

 

25.2. bis 25.5. …
Verwendung Erfordernis

 

Verwendung Erfordernis
26.1. Lehrer an mittleren und 

höheren Schulen und an der 
Heeresversorgungsschule, soweit sie 
nicht die Erfordernisse für eine der 
Verwendungsgruppen L 2a oder eine 
höhere Verwendungsgruppe erfüllen 
und auch nicht in Z 26.2 erfasst 
werden 

 a) Bei Lehrern für 
musikalische 
Unterrichtsgegenstände 
durch den Erwerb eines 
Magistergrades gemäß § 87 
Abs. 1 des 
Universitätsgesetzes 2002 
bzw. der Erwerb eines 
Diplomgrades gemäß § 66 
Abs. 1 UniStG eines 
einschlägigen Studiums an 
einer Universität der 
Künste oder einer 
gleichwertigen 
Studienrichtung an einer 
anderen Musiklehranstalt 
oder durch den Erwerb 
eines Bakkalaureatsgrades 
gemäß § 87 Abs. 1 des 
Universitätsgesetzes 2002 
in den Studien 
Instrumental(Gesangs)päda
gogik oder Musik- und 
Bewegungserziehung bzw. 
durch die Lehrbefähigung 
(in den beiden 
letztgenannten Fällen aus 
Gesang oder einem 
zugelassenen 
Instrumentalfach oder für 
rhythmisch-musikalische 

26.1. Lehrer an mittleren und 
höheren Schulen und an der 
Heeresversorgungsschule, soweit sie 
nicht die Erfordernisse für eine der 
Verwendungsgruppen L 2a oder eine 
höhere Verwendungsgruppe erfüllen 
und auch nicht in Z 26.2 erfasst 
werden 

 a) Bei Lehrern für 
musikalische 
Unterrichtsgegenstände 
durch den Erwerb eines 
Mastergrades gemäß § 87 
Abs. 1 des 
Universitätsgesetzes 2002 
bzw. der Erwerb eines 
Diplomgrades gemäß § 66 
Abs. 1 UniStG eines 
einschlägigen Studiums an 
einer Universität der 
Künste oder einer 
gleichwertigen 
Studienrichtung an einer 
anderen Musiklehranstalt 
oder durch den Erwerb 
eines Bachelorgrades 
gemäß § 87 Abs. 1 des 
Universitätsgesetzes 2002 
in den Studien 
Instrumental(Gesangs)päda
gogik oder Musik- und 
Bewegungserziehung bzw. 
durch die Lehrbefähigung 
(in den beiden 
letztgenannten Fällen aus 
Gesang oder einem 
zugelassenen 
Instrumentalfach oder für 
rhythmisch-musikalische 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Erziehung);

 

Erziehung);
 b) bis f) …

 

b) bis f) …
26.2. bis 26.6. … 

 

26.2. bis 26.6. …

Artikel 122 
Änderung des Gehaltsgesetzes 

§ 10. (1) bis (3) … § 10. (1) bis (3) …
(4) Der im Abs. 1 Z 3 angeführte Hemmungszeitraum wird für folgende 

Karenzurlaube mit dem Tag des Wiederantrittes des Dienstes zur Hälfte für die 
Vorrückung wirksam:

(4) Der im Abs. 1 Z 3 angeführte Hemmungszeitraum wird für folgende 
Karenzurlaube mit dem Tag des Wiederantrittes des Dienstes zur Hälfte für die 
Vorrückung wirksam:

 1. … 1. … 
 2. Karenzurlaub zur Pflege eines behinderten Kindes gemäß 2. Karenzurlaub gemäß
 a) bis d. … a) bis d. …

§ 12. (1) und (1a) … § 12. (1) und (1a) …
(2) Gemäß Abs. 1 Z 1 sind voranzusetzen: (2) Gemäß Abs. 1 Z 1 sind voranzusetzen:

 1. die Zeit, die 1. die Zeit, die
 a) … a) … 
 b) im Lehrberuf b) als Lehrkraft
 aa) bis dd) … aa) bis dd) …
 2. bis 6. … 2. bis 6. …
 7. die Zeit 7. die Zeit 
 a) und b) … a) und b) …
 c) eines abgeschlossenen Studiums an einer Pädagogischen Hochschule 

oder Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik Wien, das für den 
Beamten Ernennungserfordernis gewesen ist, sowie die zurückgelegte 
Berufspraxis, wenn sie nach den jeweils geltenden 
Prüfungsvorschriften für die Erlangung der Lehrbefähigung für eine 
Verwendung in der Verwendungsgruppe L 2a 2 vorgeschrieben war, in 
beiden Fällen bis zum Höchstausmaß von insgesamt zwei Jahren, 
sofern jedoch das Studium lehrplanmäßig länger dauert, bis zum 
Höchstausmaß des lehrplanmäßig vorgesehenen Studiums;

 c) eines abgeschlossenen Studiums an einer Pädagogischen Hochschule 
oder Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik Wien, das für den 
Beamten Ernennungserfordernis gewesen ist, sowie die zurückgelegte 
Berufspraxis, wenn sie nach den jeweils geltenden 
Prüfungsvorschriften für die Erlangung der Lehrbefähigung für eine 
Verwendung in der Verwendungsgruppe L 2a 2 vorgeschrieben war, 
in beiden Fällen bis zum Höchstausmaß von insgesamt zwei Jahren, 
sofern jedoch das Studium lehrplanmäßig länger dauert, bis zum 
Höchstausmaß des lehrplanmäßig vorgesehenen Studiums,
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  d) die Zeit eines abgeschlossenen Studiums, das für die Beamtin oder 

den Beamten in den Verwendungsgruppen L 2a 2 oder L 2a 1 
Ernennungserfordernis gemäß Anlage 1 Z 24.3 oder Z 25.1 Abs. 4 
lit. a bis c BDG 1979 gewesen ist, bis zum Ausmaß der in lit. a 
vorgesehenen Zeit.

 8. und 9. … 8. und 9. …
(2a.) bis (2e) … (2a.) bis (2e) …
(2f) Soweit Abs. 2 die Berücksichtigung von Dienstzeiten oder Zeiten im 

Lehrberuf von der Zurücklegung bei einer inländischen Gebietskörperschaft, einer 
inländischen Schule oder sonst genannten inländischen Einrichtung abhängig 
macht, sind diese Zeiten auch dann zur Gänze für den Vorrückungsstichtag zu 
berücksichtigen, wenn sie 

(2f) Soweit Abs. 2 die Berücksichtigung von Dienstzeiten oder Zeiten als 
Lehrkraft von der Zurücklegung bei einer inländischen Gebietskörperschaft, einer 
inländischen Schule oder sonst genannten inländischen Einrichtung abhängig 
macht, sind diese Zeiten auch dann zur Gänze für den Vorrückungsstichtag zu 
berücksichtigen, wenn sie 

 1. bis 4. … 1. bis 4. … 
(3) bis (11) … (3) bis (11) …
§ 13c. (1) bis (8) … § 13c. (1) bis (8) …

 Ansprüche während des Beschäftigungsverbotes nach §§ 3 und 5 MSchG 
 § 13d. Beamtinnen, die am 31. Dezember 2010 kein Dienstverhältnis zum 

Bund hatten, gebühren für die Zeit, während der sie nach § 3 Abs. 1 bis 3 und § 5 
Abs. 1 MSchG nicht beschäftigt werden dürfen, die Monatsbezüge in Höhe des 
Durchschnitts der in den letzten drei Monaten vor Eintritt des 
Beschäftigungsverbotes gebührenden Monatsbezüge. Sofern das Dienstverhältnis 
zum Zeitpunkt des Eintrittes des Beschäftigungsverbots gemäß MSchG karenziert 
ist, ist der Durchschnitt der letzten drei Monate vor Antritt der Karenz 
maßgebend. 

§ 21g. (1) bis (6) … § 21g. (1) bis (6) …
(7) Ist der Familienangehörige innerhalb eines Kalenderjahres mehr als 

91 Kalendertage vom Dienst- und Wohnort des Beamten abwesend, ruht während 
des verbleibenden Kalenderjahres der jeweilige Zuschlag gemäß § 21a Z 7 oder 8 
an jedem weiteren Tag der Abwesenheit. Zeiträume, in denen der 
Familienangehörige auf Grund 

(7) Ist der Familienangehörige innerhalb eines Kalenderjahres mehr als 
91 Kalendertage vom Dienst- und Wohnort des Beamten abwesend, ruht während 
des verbleibenden Kalenderjahres der jeweilige Zuschlag gemäß § 21a Z 7 oder 8 
an jedem weiteren Tag der Abwesenheit. Zeiträume, in denen der 
Familienangehörige auf Grund

 1. außerordentlicher Ereignisse im Aufenthaltsland den Dienst- und Wohnort 
des Beamten verlassen muss, oder

 1. außerordentlicher Ereignisse im Aufenthaltsland den Dienst- und 
Wohnort des Beamten verlassen muss, oder

 2. mangelnder medizinischer Versorgung im Aufenthaltsland in stationärer 2. mangelnder medizinischer Versorgung im Aufenthaltsland in stationärer 
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Behandlung im Inland steht, Behandlung im Inland steht,

bleiben außer Betracht. bleiben außer Betracht.
 Liegen die Voraussetzungen der Z 1 für einen länger als sechs Monate dauernden 

Zeitraum vor, endet der Anspruch auf den jeweiligen Zuschlag gemäß § 21a Z 7 
oder 8 mit Ablauf des sechsten Monats nach dem Eintreten dieser 
Voraussetzungen.

(8) bis (12) … (8) bis (12) …
(Anm.: § 22b. tritt gem. BGBl. I Nr. 6/2010 mit 1. Jänner 2013 in Kraft.)

Pensionsbeitrag (Dienstgeber)  
§ 22b. Die zuständige Dienstbehörde hat für jede Beamtin und jeden 

Beamten, für die oder den der Bund die Aktivitätsbezüge gemäß § 4 Abs. 1 des 
Finanzausgleichsgesetzes 2008, BGBl. I Nr. 103/2007, zur Gänze trägt, einen 
monatlichen Pensionsbeitrag (Dienstgeberbeitrag) in Höhe von 12,55% der 
Bemessungsgrundlage an die Bundesministerin oder den Bundesminister für 
Finanzen zu entrichten. Der Dienstgeberbeitrag ist auch von der Sonderzahlung 
nach § 3 Abs. 3 zu entrichten. Die Bemessungsgrundlage des Dienstgeberbeitrages 
entspricht der Bemessungsgrundlage des von der Beamtin oder dem Beamten zu 
entrichtenden Pensionsbeitrages. 

§ 22b. (1) Die zuständige Dienstbehörde hat für jede Beamtin und jeden 
Beamten einen monatlichen Pensionsbeitrag (Dienstgeberbeitrag) in Höhe von 
12,55% der Bemessungsgrundlage an die Bundesministerin oder den 
Bundesminister für Finanzen zu entrichten. Der Dienstgeberbeitrag ist auch von 
der Sonderzahlung nach § 3 Abs. 3 zu entrichten. 

 (2) Für Landeslehrpersonen nach dem LDG 1984 und nach dem LLDG 1985 
gilt die Verpflichtung nach Abs. 1 nur insoweit, als der Bund die 
Aktivitätsbezüge gemäß § 4 Abs. 1 des Finanzausgleichsgesetzes 2008, 
BGBl. I Nr. 103/2007, zur Gänze trägt.

 (3) Die Bemessungsgrundlage des Dienstgeberbeitrages entspricht der 
Bemessungsgrundlage des von der Beamtin oder dem Beamten zu entrichtenden 
Pensionsbeitrages.

 (4) Die Dienstgeberbeiträge sind auf von ausgegliederten Unternehmen zu 
leistende Beiträge zur Deckung des Pensionsaufwandes anzurechnen.

§ 28. (1) Das Gehalt des Beamten des Allgemeinen Verwaltungsdienstes wird 
durch die Verwendungsgruppe und in ihr durch die Gehaltsstufe bestimmt und 
beträgt 

§ 28. (1) Das Gehalt des Beamten des Allgemeinen Verwaltungsdienstes 
wird durch die Verwendungsgruppe und in ihr durch die Gehaltsstufe bestimmt 
und beträgt 
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in der Verwendungsgruppe
A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7

Euro
1 2 081,6 1 634,1 1 471,6 1 444,3 1 417,3 1 390,5 1 363,3
2 2 081,6 1 678,0 1 507,7 1 471,9 1 441,8 1 410,1 1 378,2
3 2 081,6 1 721,9 1 543,7 1 499,1 1 466,1 1 429,5 1 393,3
4 2 154,2 1 766,6 1 580,2 1 526,7 1 490,6 1 449,4 1 408,0
5 2 225,8 1 811,5 1 616,2 1 554,0 1 514,9 1 469,0 1 423,1
6 2 329,4 1 856,3 1 652,4 1 581,4 1 539,5 1 488,4 1 438,1
7 2 502,8 1 902,1 1 688,4 1 608,5 1 565,9 1 507,9 1 452,9
8 2 676,9 2 035,7 1 735,3 1 636,2 1 592,4 1 527,5 1 467,6
9 2 850,6 2 169,6 1 783,4 1 663,4 1 618,6 1 547,0 1 482,8
10 3 024,2 2 302,7 1 831,2 1 692,6 1 645,0 1 567,5 1 497,9
11 3 198,0 2 435,6 1 879,4 1 721,6 1 671,4 1 588,0 1 513,0
12 3 371,7 2 568,0 1 928,3 1 751,2 1 698,0 1 608,5 1 528,7
13 3 545,6 2 715,0 1 985,4 1 780,8 1 724,3 1 629,1 1 544,9
14 3 719,3 2 862,1 2 042,6 1 810,5 1 755,9 1 649,6 1 560,8
15 3 893,0 2 953,8 2 113,6 1 840,3 1 787,9 1 670,0 1 577,0
16 4 066,9 3 046,1 2 184,3 1 906,6 1 858,8 1 691,6 1 592,9
17 4 240,8 3 138,4 2 258,2 1 973,1 1 930,8 1 713,1 1 608,9
18 4 415,1 3 230,3 2 331,6 2 039,9 2 002,6 1 734,5 1 625,1
19 4 656,3 3 432,1 2 405,1 2 066,4 2 029,7 1 756,7 1 641,0

in der Gehalts- 
stufe

 
 

 

in der Verwendungsgruppe
A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7

Euro
1 2 107,1 1 659,6 1 497,1 1 469,8 1 442,8 1 416,0 1 388,8
2 2 107,1 1 703,5 1 533,2 1 497,4 1 467,3 1 435,6 1 403,7
3 2 107,1 1 747,4 1 569,2 1 524,6 1 491,6 1 455,0 1 418,8
4 2 179,7 1 792,1 1 605,7 1 552,2 1 516,1 1 474,9 1 433,5
5 2 251,3 1 837,0 1 641,7 1 579,5 1 540,4 1 494,5 1 448,6
6 2 354,9 1 881,8 1 677,9 1 606,9 1 565,0 1 513,9 1 463,6
7 2 528,3 1 927,6 1 713,9 1 634,0 1 591,4 1 533,4 1 478,4
8 2 702,4 2 061,2 1 760,8 1 661,7 1 617,9 1 553,0 1 493,1
9 2 876,1 2 195,1 1 808,9 1 688,9 1 644,1 1 572,5 1 508,3
10 3 049,9 2 328,2 1 856,7 1 718,1 1 670,5 1 593,0 1 523,4
11 3 225,2 2 461,1 1 904,9 1 747,1 1 696,9 1 613,5 1 538,5
12 3 400,4 2 593,5 1 953,8 1 776,7 1 723,5 1 634,0 1 554,2
13 3 575,7 2 740,5 2 010,9 1 806,3 1 749,8 1 654,6 1 570,4
14 3 750,9 2 887,6 2 068,1 1 836,0 1 781,4 1 675,1 1 586,3
15 3 926,1 2 979,3 2 139,1 1 865,8 1 813,4 1 695,5 1 602,5
16 4 101,5 3 072,0 2 209,8 1 932,1 1 884,3 1 717,1 1 618,4
17 4 276,8 3 165,1 2 283,7 1 998,6 1 956,3 1 738,6 1 634,4
18 4 452,6 3 257,8 2 357,1 2 065,4 2 028,1 1 760,0 1 650,6
19 4 695,9 3 461,3 2 430,6 2 091,9 2 055,2 1 782,2 1 666,5

in der Gehalts- 
stufe

 
 

 

(2) … (2) … 
§ 30. (1) Dem Beamten des Allgemeinen Verwaltungsdienstes gebührt eine 

ruhegenussfähige Funktionszulage, wenn er dauernd mit einem Arbeitsplatz 
betraut ist, der nach § 137 BDG 1979 einer der nachstehend angeführten 
Funktionsgruppen zugeordnet ist. Die Funktionszulage beträgt für Beamte

§ 30. (1) Dem Beamten des Allgemeinen Verwaltungsdienstes gebührt eine 
ruhegenussfähige Funktionszulage, wenn er dauernd mit einem Arbeitsplatz 
betraut ist, der nach § 137 BDG 1979 einer der nachstehend angeführten 
Funktionsgruppen zugeordnet ist. Die Funktionszulage beträgt für Beamte
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

der Ver- in der in der Funktionsstufe
wendungs- Funktions- 1 2 3 4

gruppe gruppe Euro
A 1 1  50,2  150,4  280,8  321,0

2  250,6  401,1  902,6 1 504,3
3  270,9  496,3 1 087,2 1 799,2
4  288,8  631,8 1 183,1 1 897,5
5  663,6 1 166,1 2 081,8 2 836,5
6  799,7 1 347,7 2 281,6 3 017,8

A 2 1  30,1  50,2  70,2  90,4
2  50,2  80,1  100,3  150,4
3  170,5  240,8  350,8  702,2
4  220,7  300,9  501,4  902,6
5  270,9  350,8  601,7 1 052,9
6  300,9  401,1  702,2 1 183,3
7  350,8  501,4  802,3 1 303,6
8  707,1  943,1 1 414,9 1 980,8

A 3 1  30,1  40,3  50,2  60,0
2  50,2  65,2  80,1  100,3
3  80,1  120,4  200,5  350,8
4  110,2  150,4  250,6  401,1
5  150,4  200,5  300,9  451,3
6  200,5  250,6  350,8  501,4
7  250,6  300,9  421,1  551,6
8  300,9  401,1  501,4  601,7

A 4 1  24,9  30,1  35,2  40,3
2  50,2  80,1  120,4  200,5

A 5 1  24,9  30,1  35,2  40,3
2  35,2  45,1  55,3  65,2  

 
 

der Ver- in der in der Funktionsstufe
wendungs- Funktions- 1 2 3 4

gruppe gruppe Euro
A 1 1  50,7  151,9  283,6  324,2

2  253,1  405,1  911,6 1 519,3
3  273,6  501,3 1 098,1 1 817,2
4  291,7  638,1 1 194,9 1 916,5
5  670,2 1 177,8 2 102,6 2 864,9
6  807,7 1 361,2 2 304,4 3 048,0

A 2 1  30,4  50,7  70,9  91,3
2  50,7  80,9  101,3  151,9
3  172,2  243,2  354,3  709,2
4  222,9  303,9  506,4  911,6
5  273,6  354,3  607,7 1 063,4
6  303,9  405,1  709,2 1 195,1
7  354,3  506,4  810,3 1 316,6
8  714,2  952,5 1 429,0 2 000,6

A 3 1  30,4  40,7  50,7  60,6
2  50,7  65,9  80,9  101,3
3  80,9  121,6  202,5  354,3
4  111,3  151,9  253,1  405,1
5  151,9  202,5  303,9  455,8
6  202,5  253,1  354,3  506,4
7  253,1  303,9  425,3  557,1
8  303,9  405,1  506,4  607,7

A 4 1  25,1  30,4  35,6  40,7
2  50,7  80,9  121,6  202,5

A 5 1  25,1  30,4  35,6  40,7
2  35,6  45,6  55,9  65,9  
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
(2) bis (6) … (2) bis (6) …
§ 31. (1) … § 31. (1) …
(2) Das Fixgehalt beträgt für Beamte (2) Das Fixgehalt beträgt für Beamte

 1. in der Funktionsgruppe 7 1. in der Funktionsgruppe 7
 a) für die ersten fünf Jahre ............................................................7 836,1 €, a) für die ersten fünf Jahre ...........................................................7 902,7 €,

 b) ab dem sechsten Jahr  ...............................................................8 305,3 €, b) ab dem sechsten Jahr ...............................................................8 375,9 €,

 2. in der Funktionsgruppe 8 2. in der Funktionsgruppe 8
 a) für die ersten fünf Jahre  ...........................................................8 392,1 €, a) für die ersten fünf Jahre .......................................................... 8 463,4 €,

 b) ab dem sechsten Jahr  ...............................................................8 861,3 €, b) ab dem sechsten Jahr .............................................................. 8 936,6 €,

 3. in der Funktionsgruppe 9 3. in der Funktionsgruppe 9 
 a) für die ersten fünf Jahre  ...........................................................8 861,3 €, a) für die ersten fünf Jahre .......................................................... 8 936,6 €,

 
 b) ab dem sechsten Jahr  ...............................................................9 513,5 €. b) ab dem sechsten Jahr .............................................................. 9 594,4 €.

 
(3) bis (5) … (3) bis (5) …
§ 40a. (1) Eine ruhegenussfähige Exekutivdienstzulage von 95,4 € gebührt 

dem Beamten
§ 40a. (1) Eine ruhegenussfähige Exekutivdienstzulage von 96,4 € gebührt 

dem Beamten 
 1. bis 3. … 1. bis 3. …
solange er im Exekutivdienst oder im wissenschaftlichen oder amtsärztlichen 
Dienst verwendet wird oder mit Aufgaben der Wirtschaftspolizei betraut ist. Die 
Exekutivdienstzulage gebührt ebenso, wenn ein solcher Beamter infolge eines in 
seinem Dienst erlittenen Dienstunfalles nicht mehr in diesem Dienst verwendet 
werden kann.

solange er im Exekutivdienst oder im wissenschaftlichen oder amtsärztlichen 
Dienst verwendet wird oder mit Aufgaben der Wirtschaftspolizei betraut ist. Die 
Exekutivdienstzulage gebührt ebenso, wenn ein solcher Beamter infolge eines in 
seinem Dienst erlittenen Dienstunfalles nicht mehr in diesem Dienst verwendet 
werden kann. 

(2) bis (5) … (2) bis (5) …
§ 40b. (1) … § 40b. (1) … 
(2) Diese Vergütung beträgt (2) Diese Vergütung beträgt 

 1. im luftfahrttechnischen Assistenzdienst 1. im luftfahrttechnischen Assistenzdienst 
 a) ohne einschlägige Berufsausbildung 9,7 €, a) ohne einschlägige Berufsausbildung 9,8 €, 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 b) mit einschlägiger Berufsausbildung in praktischer und theoretischer 

Ausbildung zum Wart 19,4 €, 
 b) mit einschlägiger Berufsausbildung in praktischer und theoretischer 

Ausbildung zum Wart 19,6 €, 
 2. als Wart mit Grundbefähigung 164,1 €, 2. als Wart mit Grundbefähigung 165,7 €, 
 3. als Wart I. Klasse mit Grundbefähigung 279,7 €, 3. als Wart I. Klasse mit Grundbefähigung 282,5 €, 
 4. als Prüf- und Werkmeister mit Grundbefähigung 385,9 € 4. als Prüf- und Werkmeister mit Grundbefähigung 389,8 € 
 5. im leitenden militärluftfahrttechnischen Dienst (Verwendungsgruppe A 2) 

361,7 € und 
 5. im leitenden militärluftfahrttechnischen 

Dienst (Verwendungsgruppe A 2) 365,3 € und 
 6. im leitenden militärluftfahrttechnischen Dienst (Verwendungsgruppe A 1) 

303,9 €. 
 6. im leitenden militärluftfahrttechnischen 

Dienst (Verwendungsgruppe A 1) 306,9 €. 
(3) bis (5) … (3) bis (5) …
§ 40c. (1) Den an der Universität in ärztlicher oder zahnärztlicher 

Verwendung stehenden Beamten des Allgemeinen Verwaltungsdienstes gebührt 
für ihre Mitwirkung gemäß § 155 Abs. 5 BDG 1979 eine monatliche Vergütung. 
Die Vergütung beträgt 356,7 €. Diese Vergütung erhöht sich für die Dauer der 
Wirksamkeit einer Vereinbarung gemäß § 3 Abs. 4 und § 4 Krankenanstalten-
Arbeitszeitgesetz (KA-AZG), BGBl. I Nr. 8/1997, die die nach diesen 
Bestimmungen zulässigen Arbeitszeitgrenzen voll ausschöpft, auf 487,6 €.

§ 40c. (1) Den an der Universität in ärztlicher oder zahnärztlicher 
Verwendung stehenden Beamten des Allgemeinen Verwaltungsdienstes gebührt 
für ihre Mitwirkung gemäß § 155 Abs. 5 BDG 1979 eine monatliche Vergütung. 
Die Vergütung beträgt 360,3 €. Diese Vergütung erhöht sich für die Dauer der 
Wirksamkeit einer Vereinbarung gemäß § 3 Abs. 4 und § 4 Krankenanstalten-
Arbeitszeitgesetz (KA-AZG), BGBl. I Nr. 8/1997, die die nach diesen 
Bestimmungen zulässigen Arbeitszeitgrenzen voll ausschöpft, auf 492,5 €.

(2) bis (6) … (2) bis (6) …
§ 48. (1) Das Gehalt der Universitätsprofessoren (§ 154 lit. a BDG 1979) 

beträgt: 
§ 48. (1) Das Gehalt der Universitätsprofessoren (§ 154 lit. a BDG 1979) 

beträgt: 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

für

Euro
1 3 427,6 3 047,0 3 978,6
2 3 597,1 3 142,3 4 169,6
3 3 787,6 3 237,1 4 360,6
4 3 978,6 3 332,2 4 551,4
5 4 169,6 3 427,6 4 805,2
6 4 360,6 3 597,1 5 061,5
7 4 551,4 3 787,6 5 394,2
8 4 805,2 3 978,6 5 727,7
9 5 061,5 4 169,6 6 060,5
10 5 394,2 4 360,6 6 393,9
11 5 727,7 4 551,4 --
12 6 060,5 4 805,2 --
13 6 393,9 5 061,5 --
14 -- 5 394,2 --
15 -- 5 727,7 --

Ordentliche 
Univers itäts -
professoren

Außerordent-
liche 

Univers itäts -
professoren

in der 
Gehaltss tufe

Univers itäts -
professoren

 
 

 

für

Euro
1 3 456,7 3 072,9 4 012,4
2 3 627,7 3 169,0 4 205,0
3 3 819,8 3 264,6 4 397,7
4 4 012,4 3 360,5 4 590,1
5 4 205,0 3 456,7 4 846,0
6 4 397,7 3 627,7 5 104,5
7 4 590,1 3 819,8 5 440,1
8 4 846,0 4 012,4 5 776,4
9 5 104,5 4 205,0 6 112,0

10 5 440,1 4 397,7 6 448,2
11 5 776,4 4 590,1 --
12 6 112,0 4 846,0 --
13 6 448,2 5 104,5 --
14 -- 5 440,1 --
15 -- 5 776,4 --

Außerordent-
liche 

Univers itäts -
professoren

in der 
Gehaltss tufe

Univers itäts -
professoren

Ordentliche 
Univers itäts -
professoren

 
 

 
(2) bis (12) … (2) bis (12) …
§ 48a (1) Das Gehalt des Universitätsdozenten (§ 154 lit. b BDG 1979) 

beträgt: 
§ 48a (1) Das Gehalt des Universitätsdozenten (§ 154 lit. b BDG 1979) 

beträgt: 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

in der 
Gehaltss tufe Euro

1 --
2 2 269,4
3 2 340,9
4 2 412,1
5 2 949,8
6 3 123,6
7 3 297,1
8 3 470,9
9 3 644,7

10 3 818,3
11 3 992,2
12 4 166,1
13 4 339,9
14 4 513,8
15 4 721,7
16 4 962,9
17 5 204,3
18 5 445,3  

 
 

in der 
Gehaltss tufe Euro

1 --
2 2 294,9
3 2 366,4
4 2 437,6
5 2 975,3
6 3 150,2
7 3 325,1
8 3 500,4
9 3 675,7

10 3 850,8
11 4 026,1
12 4 201,5
13 4 376,8
14 4 552,2
15 4 761,8
16 5 005,1
17 5 248,5
18 5 491,6  

 
 

(2) bis (5) … (2) bis (5) …
§ 50. (1) bis (3) … § 50. (1) bis (3) … 
(4) Die Dienstalterszulage des Universitätsprofessors beträgt 680,8 €. (4) Die Dienstalterszulage des Universitätsprofessors beträgt 687,6 €. 
§ 52. (1) Dem Universitätsassistenten, der auf Grund einer Beauftragung 

gemäß § 180b Abs. 3, 5 und 7 BDG 1979 Lehrveranstaltungen im Ausmaß von 
mindestens zwei Semesterstunden abhält, gebührt für die Dauer dieses Semesters 
eine ruhegenußfähige Dienstzulage (Lehrzulage) von monatlich 365,9 €. Für den 
Anspruch auf diese Dienstzulage gelten sechs Monate als ein Semester. Die 
Ansprüche nach § 49 Abs. 2 werden hiedurch nicht berührt. 

§ 52. (1) Dem Universitätsassistenten, der auf Grund einer Beauftragung 
gemäß § 180b Abs. 3, 5 und 7 BDG 1979 Lehrveranstaltungen im Ausmaß von 
mindestens zwei Semesterstunden abhält, gebührt für die Dauer dieses Semesters 
eine ruhegenußfähige Dienstzulage (Lehrzulage) von monatlich 369,6 €. Für den 
Anspruch auf diese Dienstzulage gelten sechs Monate als ein Semester. Die 
Ansprüche nach § 49 Abs. 2 werden hiedurch nicht berührt. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
(2) bis (8) … (2) bis (8) …
§ 53b. (1) Den an der Universität in ärztlicher oder zahnärztlicher 

Verwendung stehenden Universitätsassistenten und Universitätsdozenten gebührt 
für ihre Mitwirkung gemäß § 155 Abs. 5 BDG 1979 eine monatliche Vergütung. 
Die Vergütung beträgt 356,7 €. Diese Vergütung erhöht sich für die Dauer der 
Wirksamkeit einer Vereinbarung gemäß § 3 Abs. 4 und § 4 KA-AZG, die die nach 
diesen Bestimmungen zulässigen Arbeitszeitgrenzen voll ausschöpft, auf 487,6 €. 

§ 53b. (1) Den an der Universität in ärztlicher oder zahnärztlicher 
Verwendung stehenden Universitätsassistenten und Universitätsdozenten gebührt 
für ihre Mitwirkung gemäß § 155 Abs. 5 BDG 1979 eine monatliche Vergütung. 
Die Vergütung beträgt 360,3 €. Diese Vergütung erhöht sich für die Dauer der 
Wirksamkeit einer Vereinbarung gemäß § 3 Abs. 4 und § 4 KA-AZG, die die 
nach diesen Bestimmungen zulässigen Arbeitszeitgrenzen voll ausschöpft, auf 
492,5 €.

(2) bis (6) … (2) bis (6) …
§ 55. (1) Das Gehalt des Lehrers wird durch die Verwendungsgruppe und 

durch die Gehaltsstufe bestimmt und beträgt: 
§ 55. (1) Das Gehalt des Lehrers wird durch die Verwendungsgruppe und 

durch die Gehaltsstufe bestimmt und beträgt: 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

in der in der Verwendungsgruppe
Gehalts- L 3 L 2b 1 L 2a 1 L 2a 2 L 1 L PH

stufe Euro
1 1 448,3 1 599,5 1 738,9 1 859,3 - 2 260,3
2 1 471,3 1 628,3 1 791,3 1 915,7 2 081,6 2 260,3
3 1 494,1 1 656,3 1 843,3 1 972,3 2 154,2 2 260,3
4 1 517,0 1 685,6 1 896,4 2 028,6 2 225,8 2 451,1
5 1 539,8 1 716,5 1 948,8 2 084,9 2 329,4 2 641,8
6 1 575,5 1 799,0 2 055,2 2 198,0 2 502,8 2 832,9
7 1 631,3 1 883,0 2 165,5 2 334,8 2 676,9 3 024,0
8 1 689,4 1 968,3 2 275,2 2 471,0 2 850,6 3 214,6
9 1 751,4 2 054,0 2 400,8 2 628,4 3 024,2 3 405,9
10 1 815,9 2 138,7 2 526,6 2 785,9 3 198,0 3 597,1
11 1 881,1 2 223,8 2 652,4 2 943,6 3 371,7 3 787,6
12 1 946,9 2 340,8 2 777,8 3 100,9 3 545,6 3 978,6
13 2 012,1 2 456,8 2 904,4 3 258,3 3 719,3 4 169,6
14 2 077,8 2 573,7 3 029,6 3 416,0 3 893,0 4 360,6
15 2 169,0 2 689,9 3 155,6 3 573,4 4 066,9 4 551,4
16 2 259,7 2 793,6 3 266,2 3 713,4 4 240,8 4 805,2
17 2 349,9 2 901,2 3 382,1 3 859,7 4 415,1 5 059,7
18 - - - - 4 656,3 5 313,6 

 

in der in der Verwendungsgruppe
Gehalts- L 3 L 2b 1 L 2a 1 L 2a 2 L 1 L PH

stufe Euro
1 1 473,8 1 625,0 1 764,4 1 884,8 - 2 285,8
2 1 496,8 1 653,8 1 816,8 1 941,2 2 107,1 2 285,8
3 1 519,6 1 681,8 1 868,8 1 997,8 2 179,7 2 285,8
4 1 542,5 1 711,1 1 921,9 2 054,1 2 251,3 2 476,6
5 1 565,3 1 742,0 1 974,3 2 110,4 2 354,9 2 667,3
6 1 601,0 1 824,5 2 080,7 2 223,5 2 528,3 2 858,4
7 1 656,8 1 908,5 2 191,0 2 360,3 2 702,4 3 049,7
8 1 714,9 1 993,8 2 300,7 2 496,5 2 876,1 3 241,9
9 1 776,9 2 079,5 2 426,3 2 653,9 3 049,9 3 434,9
10 1 841,4 2 164,2 2 552,1 2 811,4 3 225,2 3 627,7
11 1 906,6 2 249,3 2 677,9 2 969,1 3 400,4 3 819,8
12 1 972,4 2 366,3 2 803,3 3 127,3 3 575,7 4 012,4
13 2 037,6 2 482,3 2 929,9 3 286,0 3 750,9 4 205,0
14 2 103,3 2 599,2 3 055,4 3 445,0 3 926,1 4 397,7
15 2 194,5 2 715,4 3 182,4 3 603,8 4 101,5 4 590,1
16 2 285,2 2 819,1 3 294,0 3 745,0 4 276,8 4 846,0
17 2 375,4 2 926,7 3 410,8 3 892,5 4 452,6 5 102,7
18 - - - - 4 695,9 5 358,8 

(2) und (3) … (2) und (3) …
§ 57. (1) … § 57. (1) … 
(2) Die Dienstzulage beträgt (2) Die Dienstzulage beträgt 

 a) für Leiter der Verwendungsgruppe L PH a) für Leiter der Verwendungsgruppe L PH 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

in der in den Gehaltss tufen ab der
Diens t- Gehaltss tufe

zulagen- 1 bis  8 9 bis  12 13
gruppe Euro

I  809,3  864,8  918,2
II  728,0  778,9  826,4
III  647,0  691,9  734,6
IV  565,8  605,3  643,6
V  485,4  518,3  550,3  

 
 

in der in den Gehaltss tufen ab der
Diens t- Gehaltss tufe

zulagen- 1 bis  8 9 bis  12 13
gruppe Euro

I  817,4  873,4  927,4
II  735,3  786,7  834,7
III  653,5  698,8  741,9
IV  571,5  611,4  650,0
V  490,3  523,5  555,8  

 
 

 b) für Leiter der Verwendungsgruppe L 1 b) für Leiter der Verwendungsgruppe L 1 
 

in der in den Gehaltss tufen ab der
Diens t- Gehaltss tufe

zulagen- 2 bis  9 10 bis  13 14
gruppe Euro

I  721,6  771,4  818,8
II  649,4  694,9  737,0
III  576,9  617,6  655,1
IV  504,6  540,0  573,6
V  433,1  462,4  491,2  

 
 

in der in den Gehaltss tufen ab der
Diens t- Gehaltss tufe

zulagen- 2 bis  9 10 bis  13 14
gruppe Euro

I  728,8  779,1  827,0
II  655,9  701,8  744,4
III  582,7  623,8  661,7
IV  509,6  545,4  579,3
V  437,4  467,0  496,1  

 
 

 c) für Leiter der Verwendungsgruppe L 2a 2 c) für Leiter der Verwendungsgruppen L 2a 2 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

in der in den Gehaltss tufen ab der
Diens t- Gehaltss tufe

zulagen- 1 bis  8 9 bis  12 13
gruppe Euro

I  329,9  356,7  384,2
II  270,6  291,9  314,2
III  217,4  233,9  250,2
IV  181,9  195,0  208,5
V  151,4  162,5  173,7  

 
 

in der in den Gehaltss tufen ab der
Diens t- Gehaltss tufe

zulagen- 1 bis  8 9 bis  12 13
gruppe Euro

I  333,2  360,3  388,0
II  273,3  294,8  317,3
III  219,6  236,2  252,7
IV  183,7  197,0  210,6
V  152,9  164,1  175,4  

 
 

 d) für Leiter der Verwendungsgruppen L 2a 1 und L 2b 1 d) für Leiter der Verwendungsgruppen L 2a 1 und L 2b 1 
 

in der in den Gehaltss tufen ab der
Diens t- Gehaltss tufe

zulagen- 1 bis  8 9 bis  12 13
gruppe Euro

I  256,7  280,4  302,1
II  216,5  235,0  250,8
III  180,7  195,4  208,9
IV  150,7  164,0  173,7
V  108,7  117,1  125,0  

 
 

in der in den Gehaltss tufen ab der
Diens t- Gehaltss tufe

zulagen- 1 bis  8 9 bis  12 13
gruppe Euro

I  259,3  283,2  305,1
II  218,7  237,4  253,3
III  182,5  197,4  211,0
IV  152,2  165,6  175,4
V  109,8  118,3  126,3  

 
 

 e) für Leiter der Verwendungsgruppe L 3 e) für Leiter der Verwendungsgruppe L 3 
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in der in den Gehaltss tufen ab der
Diens t- Gehaltss tufe

zulagen- 1 bis  10 11 bis  15 16
gruppe Euro

I  203,6  207,7  221,3
II  150,7  156,1  167,4
III  141,4  144,7  153,6
IV  101,7  104,5  110,9
V  70,9  72,3  76,1
VI  49,3  51,9  56,2  

 
 

in der in den Gehaltss tufen ab der
Diens t- Gehaltss tufe

zulagen- 1 bis  10 11 bis  15 16
gruppe Euro

I  205,6  209,8  223,5
II  152,2  157,7  169,1
III  142,8  146,1  155,1
IV  102,7  105,5  112,0
V  71,6  73,0  76,9
VI  49,8  52,4  56,8  

 
 

(3) bis (11) … (3) bis (11) …
§ 58. (1) … § 58. (1) …
(2) Die Dienstzulage beträgt: (2) Die Dienstzulage beträgt:

 1. … 1. … 
 2. für den Inhaber der im Abs. 1 Z 11 angeführten Funktion 600,5 €. 2. für den Inhaber der im Abs. 1 Z 11 angeführten Funktion 606,5 €. 

(3) … (3) … 
(4) Lehrern der Verwendungsgruppe L 2b 1, die an Hauptschulen 

Fremdsprachen unterrichten, gebührt eine Dienstzulage in der Höhe von 72,5 €. 
Lehrern der Verwendungsgruppe L 2b 1, die an Polytechnischen Schulen 
Fremdsprachen unterrichten, gebührt eine Dienstzulage in der Höhe von 132,8 €. 

(4) Lehrern der Verwendungsgruppe L 2b 1, die an Hauptschulen 
Fremdsprachen unterrichten, gebührt eine Dienstzulage in der Höhe von 73,2 €. 
Lehrern der Verwendungsgruppe L 2b 1, die an Polytechnischen Schulen 
Fremdsprachen unterrichten, gebührt eine Dienstzulage in der Höhe von 134,1 €. 

(5) … (5) … 
(6) Die im Abs. 5 angeführte Dienstzulage beträgt (6) Die im Abs. 5 angeführte Dienstzulage beträgt 
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in den Gehaltss tufen

L 3  80,5  113,4  161,1
L 2b 1  24,2  33,9  48,2

ab der 
Gehaltss tufe 

126 bis  11

in der 
Verwendungs-

gruppe 1 bis  5
Euro

 
 

 

in den Gehalts s tufen

L 3  81,3  114,5  162,7
L 2b 1  24,4  34,2  48,7

Euro

in der 
Verwendungs-

gruppe 1 bis  5

ab der 
Gehalts s tufe 

126 bis  11

 
 

 
In der Verwendungsgruppe L 3 erhöht sich diese Dienstzulage bei den im Abs. 5 
Z 1 genannten Fremdsprachlehrern an Polytechnischen Schulen und bei den im 
Abs. 5 Z 3 genannten Lehrern für Werkerziehung an Polytechnischen Schulen um 
39,9 €. In der Verwendungsgruppe L 2b 1 erhöht sich die im ersten Satz angeführte 
Dienstzulage bei den im Abs. 5 Z 3 genannten Lehrern für Werkerziehung an 
Polytechnischen Schulen um 11,9 €. 

In der Verwendungsgruppe L 3 erhöht sich diese Dienstzulage bei den im Abs. 5 
Z 1 genannten Fremdsprachlehrern an Polytechnischen Schulen und bei den im 
Abs. 5 Z 3 genannten Lehrern für Werkerziehung an Polytechnischen Schulen um 
40,3 €. In der Verwendungsgruppe L 2b 1 erhöht sich die im ersten Satz 
angeführte Dienstzulage bei den im Abs. 5 Z 3 genannten Lehrern für 
Werkerziehung an Polytechnischen Schulen um 12,0 €. 

(7) bis (9) … (7) bis (9) …
§ 59. (1) … § 59. (1) … 
(2) Lehrern, die mit der Leitung eines Instituts einer Pädagogischen 

Hochschule oder einer Praxisschule, die einer Pädagogischen Hochschule 
eingegliedert ist, betraut sind, gebührt eine Dienstzulage in der Höhe von 536,5 €.

(2) Lehrern, die mit der Leitung eines Instituts einer Pädagogischen 
Hochschule oder einer Praxisschule, die einer Pädagogischen Hochschule 
eingegliedert ist, betraut sind, gebührt eine Dienstzulage in der Höhe von 541,9 €. 

(3) bis (13) … (3) bis (13) …
§ 59a. (1) Klassenlehrern an Volksschulen (Sonderschulklassen) mit 

mehreren Schulstufen gebührt für die Dauer dieser Verwendung eine Dienstzulage. 
Die Dienstzulage beträgt für Klassenlehrer

§ 59a. (1) Klassenlehrern an Volksschulen (Sonderschulklassen) mit 
mehreren Schulstufen gebührt für die Dauer dieser Verwendung eine 
Dienstzulage. Die Dienstzulage beträgt für Klassenlehrer

 1. an Volksschulklassen (Sonderschulklassen) mit mehreren Schulstufen in 
mehrklassigen Volksschulen (Sonderschulen), soweit nicht Z 2 
anzuwenden ist, 80,5 €, 

 1. an Volksschulklassen (Sonderschulklassen) mit mehreren Schulstufen in 
mehrklassigen Volksschulen (Sonderschulen), soweit nicht Z 2 
anzuwenden ist, 81,3 €, 

 2. an ungeteilten einklassigen Volksschulen (Sonderschulen) und an geteilten 
Klassen zweiklassiger Volksschulen (Sonderschulen) 122,0 €. 

 2. an ungeteilten einklassigen Volksschulen (Sonderschulen) und an 
geteilten Klassen zweiklassiger Volksschulen (Sonderschulen) 123,2 €. 

Diese Dienstzulage gebührt nicht aus Anlass des Unterrichtes eines oder mehrerer 
Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf in der betreffenden Klasse. 

Diese Dienstzulage gebührt nicht aus Anlass des Unterrichtes eines oder mehrerer 
Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf in der betreffenden Klasse. 

(2) Lehrern an zweisprachigen Schulklassen mit der Befähigung zur 
Unterrichtserteilung in beiden Sprachen gebührt, wenn sie den Unterricht 

(2) Lehrern an zweisprachigen Schulklassen mit der Befähigung zur 
Unterrichtserteilung in beiden Sprachen gebührt, wenn sie den Unterricht 
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tatsächlich in beiden Sprachen zu erteilen haben, für die Dauer dieser Verwendung 
eine Dienstzulage von 80,5 €. 

tatsächlich in beiden Sprachen zu erteilen haben, für die Dauer dieser 
Verwendung eine Dienstzulage von 81,3 €. 

(2a) Lehrern im Sinne des § 16a Z 3 des Minderheiten-Schulgesetzes für 
Kärnten, BGBl. Nr. 101/1959, mit Zusatzausbildung in Slowenisch gebührt, wenn 
Abs. 2 auf sie nicht anzuwenden ist, eine Dienstzulage von 17,5 €. 

(2a) Lehrern im Sinne des § 16a Z 3 des Minderheiten-Schulgesetzes für 
Kärnten, BGBl. Nr. 101/1959, mit Zusatzausbildung in Slowenisch gebührt, wenn 
Abs. 2 auf sie nicht anzuwenden ist, eine Dienstzulage von 17,7 €. 

(3) Lehrern an der Höheren technischen Bundeslehranstalt, Bundes-
Handelsakademie und Bundes-Handelsschule Wien III, an Blindeninstituten und 
an Instituten für Gehörlosenbildung, die in Klassen zu unterrichten haben oder als 
Erzieher oder Sonderkindergärtnerinnen Gruppen zu betreuen haben, in denen sich 
Schüler mit verschiedenen Arten von Behinderungen befinden, gebührt für die 
Dauer einer solchen Verwendung eine Dienstzulage von 122,0 €; § 58 Abs. 7 gilt 
sinngemäß.

(3) Lehrern an der Höheren technischen Bundeslehranstalt, Bundes-
Handelsakademie und Bundes-Handelsschule Wien III, an Blindeninstituten und 
an Instituten für Gehörlosenbildung, die in Klassen zu unterrichten haben oder als 
Erzieher oder Sonderkindergärtnerinnen Gruppen zu betreuen haben, in denen 
sich Schüler mit verschiedenen Arten von Behinderungen befinden, gebührt für 
die Dauer einer solchen Verwendung eine Dienstzulage von 123,2 €; § 58 Abs. 7 
gilt sinngemäß. 

(4) und (5) … (4) und (5) …
(5a) Abweichend vom Abs. 5 gilt folgendes: (5a) Abweichend vom Abs. 5 gilt folgendes:

 1. … 1. … 
 2. Im Falle des Abs. 4 Z 3 beträgt die Dienstzulage mindestens 96,9 €. 2. Im Falle des Abs. 4 Z 3 beträgt die Dienstzulage mindestens 97,9 €.
 3. … 3. … 

(6) … (6) … 
§ 59b. (1) An Hauptschulen, an Sonderschulen, die nach dem Lehrplan einer 

Hauptschule geführt werden, und in Polytechnischen Schulen gebührt den Lehrern 
für die Dauer einer der nachstehenden Verwendungen eine Dienstzulage. Die 
Dienstzulage beträgt für 

§ 59b. (1) An Hauptschulen, an Sonderschulen, die nach dem Lehrplan einer 
Hauptschule geführt werden, und in Polytechnischen Schulen gebührt den 
Lehrern für die Dauer einer der nachstehenden Verwendungen eine Dienstzulage. 
Die Dienstzulage beträgt für

 1. Lehrer in den Unterrichtsgegenständen Deutsch, Mathematik bzw. 
Lebende Fremdsprache 

 1. Lehrer in den Unterrichtsgegenständen Deutsch, Mathematik bzw. 
Lebende Fremdsprache

 a) 57,3 €, wenn sie in einer Schülergruppe oder Klasse 
leistungsdifferenzierten Unterricht erteilen,

 a) 57,9 €, wenn sie in einer Schülergruppe oder Klasse 
leistungsdifferenzierten Unterricht erteilen,

 b) 71,4 €, wenn sie in zwei oder mehr Schülergruppen oder Klassen im 
selben Unterrichtsgegenstand leistungsdifferenzierten Unterricht 
erteilen,

 b) 72,1 €, wenn sie in zwei oder mehr Schülergruppen oder Klassen im 
selben Unterrichtsgegenstand leistungsdifferenzierten Unterricht 
erteilen,

 c) 85,9 €, wenn sie in zwei oder mehr Schülergruppen oder Klassen in 
verschiedenen Unterrichtsgegenständen leistungsdifferenzierten 
Unterricht erteilen, 

 c) 86,8 €, wenn sie in zwei oder mehr Schülergruppen oder Klassen in 
verschiedenen Unterrichtsgegenständen leistungsdifferenzierten 
Unterricht erteilen,

 2. Fachkoordinatoren für die Unterrichtsgegenstände Deutsch, Mathematik 2. Fachkoordinatoren für die Unterrichtsgegenstände Deutsch, Mathematik 
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bzw. Lebende Fremdsprache bzw. Lebende Fremdsprache

 a) 57,3 €, wenn sie an der betreffenden Schule in weniger als vier Schul-
stufen die Unterrichtstätigkeit der Lehrer für insgesamt fünf bis elf,

 a) 57,9 €, wenn sie an der betreffenden Schule in weniger als vier Schul-
stufen die Unterrichtstätigkeit der Lehrer für insgesamt fünf bis elf, 

 b) 71,4 €, wenn sie an der betreffenden Schule in vier Schulstufen die 
Unterrichtstätigkeit der Lehrer für insgesamt fünf bis elf,

 b) 72,1 €, wenn sie an der betreffenden Schule in vier Schulstufen die 
Unterrichtstätigkeit der Lehrer für insgesamt fünf bis elf,

 c) 71,4 €, wenn sie an der betreffenden Schule in weniger als vier 
Schulstufen die Unterrichtstätigkeit der Lehrer insgesamt für 
mindestens zwölf, 

 c) 72,1 €, wenn sie an der betreffenden Schule in weniger als vier 
Schulstufen die Unterrichtstätigkeit der Lehrer insgesamt für 
mindestens zwölf,

 d) 85,9 €, wenn sie an der betreffenden Schule in vier Schulstufen die 
Unterrichtstätigkeit der Lehrer insgesamt für mindestens zwölf

 d) 86,8 €, wenn sie an der betreffenden Schule in vier Schulstufen die 
Unterrichtstätigkeit der Lehrer insgesamt für mindestens zwölf

 Schülergruppen zu koordinieren haben, Schülergruppen zu koordinieren haben,
 3. Leiter einer Hauptschule, einer Sonderschule, die nach dem Lehrplan einer 

Hauptschule geführt wird, und einer als selbständige Schule geführten 
Polytechnischen Schule sowie Lehrer, die mit der Leitung einer solchen 
Schule betraut sind, 

 3. Leiter einer Hauptschule, einer Sonderschule, die nach dem Lehrplan 
einer Hauptschule geführt wird, und einer als selbständige Schule 
geführten Polytechnischen Schule sowie Lehrer, die mit der Leitung 
einer solchen Schule betraut sind,

 a) 57,3 €, wenn an der betreffenden Schule in weniger als 
60 Schülergruppen, 

 a) 57,9 €, wenn an der betreffenden Schule in weniger als 
60 Schülergruppen,

 b) 71,4 €, wenn an der betreffenden Schule in mindestens 
60 Schülergruppen 

 b) 72,1 €, wenn an der betreffenden Schule in mindestens 
60 Schülergruppen

 leistungsdifferenzierter Unterricht erteilt wird, leistungsdifferenzierter Unterricht erteilt wird,
 4. Leiter einer sonstigen allgemein bildenden Pflichtschule mit 

angeschlossener Polytechnischer Schule und Lehrer, die mit der Leitung 
einer solchen Schule betraut sind, 28,9 €.

 4. Leiter einer sonstigen allgemein bildenden Pflichtschule mit 
angeschlossener Polytechnischer Schule und Lehrer, die mit der Leitung 
einer solchen Schule betraut sind, 29,2 €.

Der Anspruch nach den Z 1 bis 4 besteht auch während des 
Beobachtungszeitraumes, der am Beginn des Schuljahres der Einstufung in die 
einzelnen Leistungsgruppen vorangeht. 

Der Anspruch nach den Z 1 bis 4 besteht auch während des 
Beobachtungszeitraumes, der am Beginn des Schuljahres der Einstufung in die 
einzelnen Leistungsgruppen vorangeht.

(2) An Berufsschulen gebührt den Lehrern für die Dauer einer der 
nachstehenden Verwendungen eine Dienstzulage. Die Dienstzulage beträgt für

(2) An Berufsschulen gebührt den Lehrern für die Dauer einer der 
nachstehenden Verwendungen eine Dienstzulage. Die Dienstzulage beträgt für 

 1. Lehrer für die leistungsdifferenzierten Pflichtgegenstände im Bereich des 
betriebswirtschaftlichen und fachtheoretischen Unterrichts

 1. Lehrer für die leistungsdifferenzierten Pflichtgegenstände im Bereich des 
betriebswirtschaftlichen und fachtheoretischen Unterrichts

 a) 57,3 €, wenn sie in einer oder zwei, a) 57,9 €, wenn sie in einer oder zwei,
 b) 71,4 €, wenn sie in drei oder vier, b) 72,1 €, wenn sie in drei oder vier,
 c) 79,0 €, wenn sie in fünf oder mehr c) 79,8 €, wenn sie in fünf oder mehr

Schülergruppen je Schuljahr leistungsdifferenzierten Unterricht erteilen, Schülergruppen je Schuljahr leistungsdifferenzierten Unterricht erteilen, 
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 2. Fachkoordinatoren an ganzjährigen und saisonmäßigen Berufsschulen für 

die leistungsdifferenzierten Pflichtgegenstände im Bereich des 
betriebswirtschaftlichen und fachtheoretischen Unterrichts

 2. Fachkoordinatoren an ganzjährigen und saisonmäßigen Berufsschulen 
für die leistungsdifferenzierten Pflichtgegenstände im Bereich des 
betriebswirtschaftlichen und fachtheoretischen Unterrichts

 a) 57,3 €, wenn sie im Schuljahr an der betreffenden Schule die 
Unterrichtstätigkeit der Lehrer für fünf bis elf,

 a) 57,9 €, wenn sie im Schuljahr an der betreffenden Schule die 
Unterrichtstätigkeit der Lehrer für fünf bis elf,

 b) 71,4 €, wenn sie im Schuljahr an der betreffenden Schule die 
Unterrichtstätigkeit der Lehrer für mindestens zwölf Schülergruppen zu 
koordinieren haben, 

 b) 72,1 €, wenn sie im Schuljahr an der betreffenden Schule die 
Unterrichtstätigkeit der Lehrer für mindestens zwölf Schülergruppen 
zu koordinieren haben,

 3. Fachkoordinatoren an lehrgangsmäßigen Berufsschulen für die 
leistungsdifferenzierten Pflichtgegenstände im Bereich des 
betriebswirtschaftlichen und fachtheoretischen Unterrichts

 3. Fachkoordinatoren an lehrgangsmäßigen Berufsschulen für die 
leistungsdifferenzierten Pflichtgegenstände im Bereich des 
betriebswirtschaftlichen und fachtheoretischen Unterrichts

 a) 57,3 €, wenn sie an der betreffenden Schule die Unterrichtstätigkeit der 
Lehrer während eines Lehrganges für mindestens fünf, aber – bezogen 
auf das ganze Schuljahr – für weniger als zwölf,

 a) 57,9 €, wenn sie an der betreffenden Schule die Unterrichtstätigkeit 
der Lehrer während eines Lehrganges für mindestens fünf, aber – 
bezogen auf das ganze Schuljahr – für weniger als zwölf,

 b) 71,4 €, wenn sie an der betreffenden Schule die Unterrichtstätigkeit der 
Lehrer – bezogen auf das ganze Schuljahr – für zwölf bis 16,

 b) 72,1 €, wenn sie an der betreffenden Schule die Unterrichtstätigkeit 
der Lehrer – bezogen auf das ganze Schuljahr – für zwölf bis 16,

 c) 79,0 €, wenn sie an der betreffenden Schule die Unterrichtstätigkeit der 
Lehrer – bezogen auf das ganze Schuljahr – für mehr als 
16 Schülergruppen zu koordinieren haben,

 c) 79,8 €, wenn sie an der betreffenden Schule die Unterrichtstätigkeit 
der Lehrer – bezogen auf das ganze Schuljahr – für mehr als 
16 Schülergruppen zu koordinieren haben,

 4. Leiter einer Berufsschule, an der leistungsdifferenzierter Unterricht erteilt 
wird, 56,2 €,

 4. Leiter einer Berufsschule, an der leistungsdifferenzierter Unterricht 
erteilt wird, 56,8 €,

 5. Direktorstellvertreter einer Berufsschule, an der leistungsdifferenzierter 
Unterricht erteilt wird, 28,4 €. 

 5. Direktorstellvertreter einer Berufsschule, an der leistungsdifferenzierter 
Unterricht erteilt wird, 28,7 €.

Der Anspruch nach den Z 1 bis 5 besteht auch während des 
Beobachtungszeitraumes, der am Beginn des Schuljahres der Einstufung in die 
einzelnen Leistungsgruppen vorangeht. Abweichend vom ersten Satz gebührt die 
Dienstzulage an lehrgangsmäßigen Berufsschulen für die Dauer des betreffenden 
Schuljahres.

Der Anspruch nach den Z 1 bis 5 besteht auch während des 
Beobachtungszeitraumes, der am Beginn des Schuljahres der Einstufung in die 
einzelnen Leistungsgruppen vorangeht. Abweichend vom ersten Satz gebührt die 
Dienstzulage an lehrgangsmäßigen Berufsschulen für die Dauer des betreffenden 
Schuljahres. 

(3) An Schulen mit besonderer Berücksichtigung der musischen oder 
sportlichen Ausbildung gebührt den nach § 2 der Verordnung BGBl. Nr. 135/1985 
bestellten Fachkoordinatoren für die Dauer dieser Verwendung eine Dienstzulage. 
Die Dienstzulage beträgt für Fachkoordinatoren, die den Unterricht an der 
betreffenden Schule in den den Schwerpunkt betreffenden Gegenständen in 4 bis 8 
Klassen zu koordinieren haben, 

(3) An Schulen mit besonderer Berücksichtigung der musischen oder 
sportlichen Ausbildung gebührt den nach § 2 der Verordnung 
BGBl. Nr. 135/1985 bestellten Fachkoordinatoren für die Dauer dieser 
Verwendung eine Dienstzulage. Die Dienstzulage beträgt für Fachkoordinatoren, 
die den Unterricht an der betreffenden Schule in den den Schwerpunkt 
betreffenden Gegenständen in 4 bis 8 Klassen zu koordinieren haben, 
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 1. 85,9 € in einer der Verwendungsgruppen L 2 oder L 3, 1. 86,8 € in einer der Verwendungsgruppen L 2 oder L 3, 
 2. 100,8 € in der Verwendungsgruppe L 1. 2. 101,8 € in der Verwendungsgruppe L 1. 
Die Dienstzulage erhöht sich in der jeweiligen Verwendungsgruppe um 40 vH, 
wenn der Fachkoordinator den Unterricht an der betreffenden Schule in den den 
Schwerpunkt betreffenden Gegenständen in 9 bis 12 Klassen zu koordinieren hat. 
Sie erhöht sich in der jeweiligen Verwendungsgruppe um 80 vH, wenn der 
Fachkoordinator den Unterricht an der betreffenden Schule in den den 
Schwerpunkt betreffenden Gegenständen in 13 oder mehr Klassen zu koordinieren 
hat. 

Die Dienstzulage erhöht sich in der jeweiligen Verwendungsgruppe um 40 vH, 
wenn der Fachkoordinator den Unterricht an der betreffenden Schule in den den 
Schwerpunkt betreffenden Gegenständen in 9 bis 12 Klassen zu koordinieren hat. 
Sie erhöht sich in der jeweiligen Verwendungsgruppe um 80 vH, wenn der 
Fachkoordinator den Unterricht an der betreffenden Schule in den den 
Schwerpunkt betreffenden Gegenständen in 13 oder mehr Klassen zu 
koordinieren hat. 

(4) Dem Lehrer, der als Schülerberater an einer Hauptschule verwendet wird, 
gebührt für die Dauer dieser Verwendung eine Dienstzulage. Die Dienstzulage 
beträgt an Hauptschulen mit 

(4) Dem Lehrer, der als Schülerberater an einer Hauptschule verwendet 
wird, gebührt für die Dauer dieser Verwendung eine Dienstzulage. Die 
Dienstzulage beträgt an Hauptschulen mit 

bis zu 4 Klassen ................................................... 60% 
5 bis 7 Klassen ..................................................... 75% 
8 oder 9 Klassen .................................................. 90% 
10 bis 12 Klassen ................................................. 100% 
13 bis 15 Klassen ................................................. 110% 
16 bis 18 Klassen ................................................. 120% 
mehr als 18 Klassen ............................................. 130% 

bis zu 4 Klassen ................................................... 60% 
5 bis 7 Klassen ..................................................... 75% 
8 oder 9 Klassen .................................................. 90% 
10 bis 12 Klassen ................................................. 100% 
13 bis 15 Klassen ................................................. 110% 
16 bis 18 Klassen ................................................. 120% 
mehr als 18 Klassen ............................................. 130% 

von 112,3 €. Die Dienstzulage gebührt je Hauptschule nur einem Lehrer. Je 
Hauptschule darf nur ein Lehrer als Schülerberater verwendet werden. 

von 113,4 €. Die Dienstzulage gebührt je Hauptschule nur einem Lehrer. Je 
Hauptschule darf nur ein Lehrer als Schülerberater verwendet werden. 

(5) Dem Lehrer, der als Schülerberater an einer Sonderschule mit mindestens 
zwei Klassen der fünften bis neunten Schulstufe verwendet wird, gebührt für die 
Dauer dieser Verwendung eine Dienstzulage. Die Dienstzulage beträgt an 
Sonderschulen mit 

(5) Dem Lehrer, der als Schülerberater an einer Sonderschule mit 
mindestens zwei Klassen der fünften bis neunten Schulstufe verwendet wird, 
gebührt für die Dauer dieser Verwendung eine Dienstzulage. Die Dienstzulage 
beträgt an Sonderschulen mit 

2 Klassen der 5. bis 9. Schulstufe ........................ 60% 
3 Klassen der 5. bis 9. Schulstufe ........................ 80% 
4 Klassen der 5. bis 9. Schulstufe ........................ 100% 
5 Klassen der 5. bis 9. Schulstufe ........................ 115% 
6 Klassen der 5. bis 9. Schulstufe ........................ 130% 
7 Klassen der 5. bis 9. Schulstufe ........................ 145%

2 Klassen der 5. bis 9. Schulstufe ........................ 60% 
3 Klassen der 5. bis 9. Schulstufe ........................ 80% 
4 Klassen der 5. bis 9. Schulstufe ........................ 100% 
5 Klassen der 5. bis 9. Schulstufe ........................ 115% 
6 Klassen der 5. bis 9. Schulstufe ........................ 130% 
7 Klassen der 5. bis 9. Schulstufe ........................ 145%
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mehr als 7 Klassen der 5. bis 9. Schulstufe ......... 160% mehr als 7 Klassen der 5. bis 9. Schulstufe ......... 160% 

von 36,7 €. Die Dienstzulage gebührt je Sonderschule nur einem Lehrer. Je 
Sonderschule darf nur ein Lehrer als Schülerberater verwendet werden. 

von 37,1 €. Die Dienstzulage gebührt je Sonderschule nur einem Lehrer. Je 
Sonderschule darf nur ein Lehrer als Schülerberater verwendet werden. 

(6) Dem Lehrer, der als Schülerberater an einer selbständigen 
Polytechnischen Schule verwendet wird, gebührt für die Dauer dieser Verwendung 
eine ruhegenußfähige Dienstzulage. Die Dienstzulage beträgt an Polytechnischen 
Schulen mit 

(6) Dem Lehrer, der als Schülerberater an einer selbständigen 
Polytechnischen Schule verwendet wird, gebührt für die Dauer dieser 
Verwendung eine ruhegenußfähige Dienstzulage. Die Dienstzulage beträgt an 
Polytechnischen Schulen mit 

1 bis 2 Klassen ..................................................... 40% 
3 bis   4 Klassen ................................................... 60% 
5 bis   6 Klassen ................................................... 80% 
7 bis   8 Klassen ................................................... 100% 
9 bis 10 Klassen ................................................... 120% 
11 bis 12 Klassen ................................................. 140% 
13 bis 14 Klassen ................................................. 160% 
15 bis 16 Klassen ................................................. 180% 
17 bis 18 Klassen ................................................. 200% 
19 bis 20 Klassen ................................................. 220% 
mehr als 20 Klassen ............................................. 240% 

1 bis 2 Klassen ..................................................... 40% 
3 bis   4 Klassen ................................................... 60% 
5 bis   6 Klassen ................................................... 80% 
7 bis   8 Klassen ................................................... 100% 
9 bis 10 Klassen ................................................... 120% 
11 bis 12 Klassen ................................................. 140% 
13 bis 14 Klassen ................................................. 160% 
15 bis 16 Klassen ................................................. 180% 
17 bis 18 Klassen ................................................. 200% 
19 bis 20 Klassen ................................................. 220% 
mehr als 20 Klassen ............................................. 240% 

von 112,3 €. Die Dienstzulage gebührt je Polytechnischer Schule nur einem 
Lehrer. An einer Polytechnischen Schule darf nur ein Lehrer als Schülerberater 
verwendet werden. 

von 113,4 €. Die Dienstzulage gebührt je Polytechnischer Schule nur einem 
Lehrer. An einer Polytechnischen Schule darf nur ein Lehrer als Schülerberater 
verwendet werden. 

§ 60. (1) Lehrern § 60. (1) Lehrern 
 1. bis 3. … 1. bis 3. … 
gebührt für die Dauer dieser Verwendung eine Dienstzulage. Sie beträgt gebührt für die Dauer dieser Verwendung eine Dienstzulage. Sie beträgt 
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in den ab der
in den Fällen Gehaltss tufen Gehaltss tufe

der Z 1 bis  9 10
Euro

1 und 2  72,5  83,7
3  132,8  132,8  

 
 

in den ab der
in den Fällen Gehalts s tufen Gehalts s tufe

der Z 1 bis  9 10
Euro

1 und 2  73,2  84,5
3  134,1  134,1  

 
 

(2) … (2) … 
(3) Für die Dauer der betreffenden Verwendung gebührt (3) Für die Dauer der betreffenden Verwendung gebührt 

 1. und 2. … 1. und 2. … 
eine Dienstzulage von 47,4 €. Sie erhöht sich bei den an Polytechnischen Schulen 
verwendeten Lehrern um 39,9 €. Die Aliquotierungsbestimmungen des § 58 Abs. 7 
sind anzuwenden. 

eine Dienstzulage von 47,9 €. Sie erhöht sich bei den an Polytechnischen Schulen 
verwendeten Lehrern um 40,3 €. Die Aliquotierungsbestimmungen des § 58 
Abs. 7 sind anzuwenden. 

(4) Abs. 3 ist auf Lehrer der Verwendungsgruppe L 2b 1, die das 
Ernennungserfordernis für diese Verwendungsgruppe ausschließlich nach Z 26.2 
lit. b oder Z 26.8 der Anlage 1 zum BDG 1979 in der gemäß § 248a BDG 1979 
anzuwendenden Fassung erfüllen, sinngemäß mit der Maßgabe anzuwenden, dass 
die Dienstzulage 14,2 € und die für die Verwendung an Polytechnischen Schulen 
vorgesehene Erhöhung der Dienstzulage 11,9 € beträgt; Abs. 1 ist auf diese Lehrer 
nicht anzuwenden. 

(4) Abs. 3 ist auf Lehrer der Verwendungsgruppe L 2b 1, die das 
Ernennungserfordernis für diese Verwendungsgruppe ausschließlich nach Z 26.2 
lit. b oder Z 26.8 der Anlage 1 zum BDG 1979 in der gemäß § 248a BDG 1979 
anzuwendenden Fassung erfüllen, sinngemäß mit der Maßgabe anzuwenden, dass 
die Dienstzulage 14,3 € und die für die Verwendung an Polytechnischen Schulen 
vorgesehene Erhöhung der Dienstzulage 12,0 € beträgt; Abs. 1 ist auf diese 
Lehrer nicht anzuwenden. 

(5) bis (8) … (5) bis (8) …
§ 60a. (1) … § 60a. (1) … 
(2) Die Erzieherzulage beträgt: (2) Die Erzieherzulage beträgt: 
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in der in der Zulagenstufe
Verwendungs- 1 2 3 4 5

gruppe Euro
L 1  424,9  466,7  537,3  607,6  678,1
L 2a  379,7  409,5  464,9  530,1  597,4
L 2b  307,9  352,0  400,4  414,2  439,4
L 3  270,9  284,3  309,7  337,6  365,9  

 
 

in der in der Zulagenstufe
Verwendungs- 1 2 3 4 5

gruppe Euro
L 1  429,1  471,4  542,7  613,7  684,9
L 2a  383,5  413,6  469,5  535,4  603,4
L 2b  311,0  355,5  404,4  418,3  443,8
L 3  273,6  287,1  312,8  341,0  369,6  

 
 

(3) bis (12) … (3) bis (12) …
§ 61. (1) bis (7) … § 61. (1) bis (7) …
(8) Einem Lehrer, der außerhalb seiner laut Diensteinteilung zu haltenden 

Unterrichtsstunden zur Vertretung eines vorübergehend an der Erfüllung seiner 
lehramtlichen Pflichten gehinderten Lehrers herangezogen wird, gebührt für jede 
Vertretungsstunde, die in der jeweiligen Woche über eine Vertretungsstunde und 
im jeweiligen Unterrichtsjahr über zehn Vertretungsstunden hinausgeht, eine 
Vergütung. Diese Vergütung beträgt 

(8) Einem Lehrer, der außerhalb seiner laut Diensteinteilung zu haltenden 
Unterrichtsstunden zur Vertretung eines vorübergehend an der Erfüllung seiner 
lehramtlichen Pflichten gehinderten Lehrers herangezogen wird, gebührt für jede 
Vertretungsstunde, die in der jeweiligen Woche über eine Vertretungsstunde und 
im jeweiligen Unterrichtsjahr über zehn Vertretungsstunden hinausgeht, eine 
Vergütung. Diese Vergütung beträgt

 1. 32,1 € für Lehrer der Verwendungsgruppen L 1 und L PH, 1. 32,4 € für Lehrer der Verwendungsgruppen L 1 und L PH,
 2. 27,7 € für Lehrer anderer Verwendungsgruppen. 2. 28,0 € für Lehrer anderer Verwendungsgruppen.
Für die Lehrer, auf die Abs. 4 anzuwenden ist, beträgt diese Vergütung für die 
Verwendungsgruppe L 1 28,3 €, für andere Verwendungsgruppen 24,2 €. 

Für die Lehrer, auf die Abs. 4 anzuwenden ist, beträgt diese Vergütung für die 
Verwendungsgruppe L 1 28,6 €, für andere Verwendungsgruppen 24,4 €. Auf 
Lehrpersonen, auf die Abs. 12 anzuwenden ist, tritt an die Stelle von zehn 
Vertretungsstunden die ihrem Beschäftigungsausmaß entsprechende anteilige 
Zahl von Vertretungsstunden.

(8a) bis (19) … (8a) bis (19) …
§ 61a. (1) Einem Lehrer, der mit der Führung der Klassenvorstandsgeschäfte 

für ein Schuljahr betraut ist, gebührt in den Monaten September bis Juni des 
betreffenden Schuljahres eine monatliche Vergütung in der Höhe von

§ 61a. (1) Einem Lehrer, der mit der Führung der Klassenvorstandsgeschäfte 
für ein Schuljahr betraut ist, gebührt in den Monaten September bis Juni des 
betreffenden Schuljahres eine monatliche Vergütung in der Höhe von

 1. 175,9 € in der Verwendungsgruppe L 1, 1. 177,7 € in der Verwendungsgruppe L 1,
 2. 153,9 € in den übrigen Verwendungsgruppen. 2. 155,4 € in den übrigen Verwendungsgruppen.

(2) bis (5) … (2) bis (5) …
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§ 61b. (1) Einem Lehrer, der für ein Schuljahr eine der angeführten 

organisationsmäßig vorgesehenen und tatsächlich bestehenden 
Lehrmittelsammlungen (Kustodiate) verwaltet oder eine der angeführten 
Nebenleistungen erbringt, gebührt in den Monaten September bis Juni des 
betreffenden Schuljahres eine monatliche Vergütung im nachstehenden Ausmaß:

§ 61b. (1) Einem Lehrer, der für ein Schuljahr eine der angeführten 
organisationsmäßig vorgesehenen und tatsächlich bestehenden 
Lehrmittelsammlungen (Kustodiate) verwaltet oder eine der angeführten 
Nebenleistungen erbringt, gebührt in den Monaten September bis Juni des 
betreffenden Schuljahres eine monatliche Vergütung im nachstehenden Ausmaß: 

 1. für die in der Anlage 2 angeführten Tätigkeiten jeweils im Ausmaß einer 
Wochenstunde der Lehrverpflichtungsgruppe II

 1. für die in der Anlage 2 angeführten Tätigkeiten jeweils im Ausmaß einer 
Wochenstunde der Lehrverpflichtungsgruppe II

 a) für Lehrer der Verwendungsgruppe L 1 und 
L PH.............................................. ...............................................140,7 €,

 

a) für Lehrer der Verwendungsgruppe L 1 und 
L PH.............................................. .............................................. 142,1 €,

 b) für Lehrer der übrigen Verwendungsgruppen 
.................................................... .................................................118,7 €,

 

b) für Lehrer der übrigen Verwendungsgruppen 
.................................................... ................................................. 119,9 €,

 2. für die in der Anlage 3 angeführten Tätigkeiten jeweils im Ausmaß einer 
Wochenstunde der Lehrverpflichtungsgruppe V

 2. für die in der Anlage 3 angeführten Tätigkeiten jeweils im Ausmaß einer 
Wochenstunde der Lehrverpflichtungsgruppe V

 a) für Lehrer der Verwendungsgruppe L 1 und 
L PH.............................................. ...............................................109,9 €,

 

a) für Lehrer der Verwendungsgruppe L 1 und 
L PH.............................................. .............................................. 111,0 €,

 b) für Lehrer der übrigen Verwendungsgruppen 
.................................................... .................................................  96,7 €,

 

b) für Lehrer der übrigen Verwendungsgruppen 
.................................................... .................................................   97,7 €,

 3. für die in der Anlage 4 Abschnitt A und B angeführten Tätigkeiten an 
allgemein bildenden Praxisschulen, die einer Pädagogischen Hochschule 
eingegliedert sind, sowie die in der Anlage 4 Abschnitt C Z 1 angeführten 
Tätigkeiten an mittleren und höheren Schulen jeweils im Ausmaß einer 
Wochenstunde der Lehrverpflichtungsgruppe VI

 3. für die in der Anlage 4 Abschnitt A und B angeführten Tätigkeiten an 
allgemein bildenden Praxisschulen, die einer Pädagogischen Hochschule 
eingegliedert sind, sowie die in der Anlage 4 Abschnitt C Z 1 
angeführten Tätigkeiten an mittleren und höheren Schulen jeweils im 
Ausmaß einer Wochenstunde der Lehrverpflichtungsgruppe VI

 a) für Lehrer der Verwendungsgruppe L 1 und 
L PH.............................................. ...............................................  96,7 €,

 

a) für Lehrer der Verwendungsgruppe L 1 und 
L PH.............................................. ..............................................   97,7 €,

 b) für Lehrer der übrigen Verwendungsgruppen 
.................................................... .................................................  79,1 €,

 

b) für Lehrer der übrigen Verwendungsgruppen 
.................................................... .................................................   79,9 €,

 4. für die in der Anlage 4 Abschnitt C Z 2 angeführten Tätigkeiten an 
mittleren und höheren Schulen im Ausmaß einer halben Wochenstunde 
der Lehrverpflichtungsgruppe VI

 4. für die in der Anlage 4 Abschnitt C Z 2 angeführten Tätigkeiten an 
mittleren und höheren Schulen im Ausmaß einer halben Wochenstunde 
der Lehrverpflichtungsgruppe VI

 a) für Lehrer der Verwendungsgruppe L 1 und a) für Lehrer der Verwendungsgruppe L 1 und 

981 der B
eilagen X

X
IV

. G
P - R

egierungsvorlage - T
extgegenüberstellung

412 von 617



413 von 617 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
...................................................... .................................................48,3 €,

 
...................................................... ...............................................  48,8 €,

 b) für Lehrer der übrigen Verwendungsgruppen 
.................................................... ...................................................39,5 €.

b) für Lehrer der übrigen Verwendungsgruppen 
.................................................... .................................................   39,9 €.

(2) bis (6) … (2) bis (6) …
§ 61c. (1) Einem Lehrer § 61c. (1) Einem Lehrer

 1. an Volksschulen, der mit der Führung der Klassenvorstandsgeschäfte 
betraut ist, gebührt in den Monaten September bis Juni des betreffenden 
Schuljahres eine monatliche Vergütung in der Höhe von 79,0 Euro,

 1. an Volksschulen, der mit der Führung der Klassenvorstandsgeschäfte 
betraut ist, gebührt in den Monaten September bis Juni des betreffenden 
Schuljahres eine monatliche Vergütung in der Höhe von 79,8 Euro,

 2. an Hauptschulen, Polytechnischen Schulen oder an Sonderschulen, der mit 
der Führung der Klassenvorstandsgeschäfte betraut ist, gebührt in den 
Monaten September bis Juni des betreffenden Schuljahres eine monatliche 
Vergütung in der Höhe von 79,0 Euro,

 2. an Hauptschulen, Polytechnischen Schulen oder an Sonderschulen, der 
mit der Führung der Klassenvorstandsgeschäfte betraut ist, gebührt in 
den Monaten September bis Juni des betreffenden Schuljahres eine 
monatliche Vergütung in der Höhe von 79,8 Euro,

 3. an Berufsschulen, der mit der Führung der Klassenvorstandsgeschäfte 
betraut ist, gebührt in den Monaten September bis Juni des betreffenden 
Schuljahres eine monatliche Vergütung in der Höhe von 131,9 €, bei 
Führung der Klassenvorstandsgeschäfte für mehr als drei Klassen in der 
doppelten Höhe. 

 3. an Berufsschulen, der mit der Führung der Klassenvorstandsgeschäfte 
betraut ist, gebührt in den Monaten September bis Juni des betreffenden 
Schuljahres eine monatliche Vergütung in der Höhe von 133,2 €, bei 
Führung der Klassenvorstandsgeschäfte für mehr als drei Klassen in der 
doppelten Höhe.

(2) bis (5) … (2) bis (5) …
§ 61d. (1) Für die in der Anlage 5 angeführte Verwaltung einer 

organisationsmäßig vorgesehenen und tatsächlich bestehenden 
Lehrmittelsammlung (Kustodiat) sowie für die in dieser Anlage angeführten 
Nebenleistungen gebührt in den Monaten September bis Juni des betreffenden 
Schuljahres eine monatliche Vergütung von 48,3 €.

§ 61d. (1) Für die in der Anlage 5 angeführte Verwaltung einer 
organisationsmäßig vorgesehenen und tatsächlich bestehenden 
Lehrmittelsammlung (Kustodiat) sowie für die in dieser Anlage angeführten 
Nebenleistungen gebührt in den Monaten September bis Juni des betreffenden 
Schuljahres eine monatliche Vergütung von 48,8 €.

(2) bis (5) … (2) bis (5) …
§ 61e. (1) Für folgende von einem Lehrer an einer land- und 

forstwirtschaftlichen Berufsschule auftragsgemäß erbrachte Nebenleistungen 
gebührt in den Monaten September bis Juni des betreffenden Schuljahres eine 
monatliche Vergütung im nachstehenden Ausmaß:

§ 61e. (1) Für folgende von einem Lehrer an einer land- und 
forstwirtschaftlichen Berufsschule auftragsgemäß erbrachte Nebenleistungen 
gebührt in den Monaten September bis Juni des betreffenden Schuljahres eine 
monatliche Vergütung im nachstehenden Ausmaß:

 1. für die Führung der Klassenvorstandsgeschäfte an land- und 
forstwirtschaftlichen Berufsschulen in der Höhe von 131,9 €, bei Führung 
der Klassenvorstandsgeschäfte für mehr als drei Klassen in der doppelten 
Höhe,

 1. für die Führung der Klassenvorstandsgeschäfte an land- und 
forstwirtschaftlichen Berufsschulen in der Höhe von 133,2 €, bei 
Führung der Klassenvorstandsgeschäfte für mehr als drei Klassen in der 
doppelten Höhe,
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 2. für die Verwaltung 2. für die Verwaltung
 a) bis f) … a) bis f) …
 g) der Lehrmittelsammlung für den fachtheoretischen Unterricht, g) der Lehrmittelsammlung für den fachtheoretischen Unterricht,

sofern diese Sammlungen (Kustodiate) organisationsmäßig vorgesehen 
sind, tatsächlich bestehen und nicht von einem anderen Bediensteten 
besorgt werden im Ausmaß einer halben Wochenstunde der 
Lehrverpflichtungsgruppe 5 in der Höhe von 48,3 €,

sofern diese Sammlungen (Kustodiate) organisationsmäßig vorgesehen 
sind, tatsächlich bestehen und nicht von einem anderen Bediensteten 
besorgt werden im Ausmaß einer halben Wochenstunde der 
Lehrverpflichtungsgruppe 5 in der Höhe von 48,8 €,

 3. für die Verwaltung einer organisationsmäßig vorgesehenen und tatsächlich 
bestehenden Lehrwerkstätte im Ausmaß einer Wochenstunde der 
Lehrverpflichtungsgruppe 5 in der Höhe von 96,7 €.

 3. für die Verwaltung einer organisationsmäßig vorgesehenen und 
tatsächlich bestehenden Lehrwerkstätte im Ausmaß einer Wochenstunde 
der Lehrverpflichtungsgruppe 5 in der Höhe von 97,7 €.

(2) Für folgende von einem Lehrer an einer land- und forstwirtschaftlichen 
Fachschule auftragsgemäß erbrachte Nebenleistungen gebührt in den Monaten 
September bis Juni des betreffenden Schuljahres eine monatliche Vergütung im 
nachstehenden Ausmaß: 

(2) Für folgende von einem Lehrer an einer land- und forstwirtschaftlichen 
Fachschule auftragsgemäß erbrachte Nebenleistungen gebührt in den Monaten 
September bis Juni des betreffenden Schuljahres eine monatliche Vergütung im 
nachstehenden Ausmaß:

 1. für die Führung der Klassenvorstandsgeschäfte an land- und 
forstwirtschaftlichen Fachschulen

 1. für die Führung der Klassenvorstandsgeschäfte an land- und 
forstwirtschaftlichen Fachschulen

 a) für Lehrer der Verwendungsgruppe L 1 in der Höhe von 167,0 €, a) für Lehrer der Verwendungsgruppe L 1 in der Höhe von 168,7 €,
 b) für Lehrer der übrigen Verwendungsgruppen in der Höhe von 149,5 €, b) für Lehrer der übrigen Verwendungsgruppen in der Höhe von 151,0 €, 

bei Führung der Klassenvorstandsgeschäfte für mehr als drei Klassen in 
der jeweils doppelten Höhe, 

bei Führung der Klassenvorstandsgeschäfte für mehr als drei Klassen in 
der jeweils doppelten Höhe,

 2. für die Verwaltung 2. für die Verwaltung
 a) bis f) … a) bis f) …
sofern die Sammlungen (Kustodiate) organisationsmäßig vorgesehen sofern die Sammlungen (Kustodiate) organisationsmäßig vorgesehen 
sind, tatsächlich bestehen  und nicht von einem anderen Bediensteten besorgt 
werden, im Ausmaß einer Wochenstunde der Lehrverpflichtungsgruppe 2 für 
Lehrer der Verwendungsgruppe L 1 in der Höhe von 131,9 €,

sind, tatsächlich bestehen  und nicht von einem anderen Bediensteten besorgt 
werden, im Ausmaß einer Wochenstunde der Lehrverpflichtungsgruppe 2 für 
Lehrer der Verwendungsgruppe L 1 in der Höhe von 133,2 €,

für Lehrer der übrigen Verwendungsgruppen in der Höhe von 114,2 €, für Lehrer der übrigen Verwendungsgruppen in der Höhe von 115,3 €,
 3. für die Verwaltung 3. für die Verwaltung
 a) bis c) … a) bis c) …
sofern die Sammlungen (Kustodiate) organisationsmäßig vorgesehen sofern die Sammlungen (Kustodiate) organisationsmäßig vorgesehen 
sind, tatsächlich bestehen  und nicht von einem anderen Bediensteten besorgt 
werden im Ausmaß einer Wochenstunde der Lehrverpflichtungsgruppe 5 für 
Lehrer der Verwendungsgruppe L 1 in der Höhe von 109,9 €,

sind, tatsächlich bestehen  und nicht von einem anderen Bediensteten besorgt 
werden im Ausmaß einer Wochenstunde der Lehrverpflichtungsgruppe 5 für 
Lehrer der Verwendungsgruppe L 1 in der Höhe von 111,0 €,
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für Lehrer der übrigen Verwendungsgruppen in der Höhe von 96,7 €, für Lehrer der übrigen Verwendungsgruppen in der Höhe von 97,7 €,
 4. für die Verwaltung einer organisationsmäßig vorgesehenen und tatsächlich 

bestehenden Lehrwerkstätte im Ausmaß einer Wochenstunde der 
Lehrverpflichtungsgruppe 5 in der Höhe von 109,9 € für Lehrer der 
Verwendungsgruppe L 1 und in der Höhe von 96,7 € für Lehrer einer der 
Verwendungsgruppen L 2 oder L 3.

 4. für die Verwaltung einer organisationsmäßig vorgesehenen und 
tatsächlich bestehenden Lehrwerkstätte im Ausmaß einer Wochenstunde 
der Lehrverpflichtungsgruppe 5 in der Höhe von 111,0 € für Lehrer der 
Verwendungsgruppe L 1 und in der Höhe von 97,7 € für Lehrer einer der 
Verwendungsgruppen L 2 oder L 3.

(3) bis (7) … (3) bis (7) …
§ 62. (1) … § 62. (1) …
(2) Für die schulpraktische Ausbildung gebühren für die Betreuung (2) Für die schulpraktische Ausbildung gebühren für die Betreuung

 1. eines Studierenden .............................................................................10,1 €,
 2. von zwei Studierenden .......................................................................14,7 €,
 3. von drei Studierenden ........................................................................19,3 €,
 4. ab vier Studierenden .......................................................................... 21,4 €
 

1. eines Studierenden.............................................................................10,2 €,
 2. von zwei Studierenden ....................................................................... 14,8 €,
 3. von drei Studierenden ........................................................................ 19,5 €,
 4. ab vier Studierenden ........................................................................... 21,6 €

pro Stunde. Auf die für die Höhe dieser Vergütung maßgebende Zahl der 
Studierenden sind alle Studierenden der Gruppe anzurechnen, die zumindest 
während des gesamten ersten Viertels der jeweiligen Phase der schulpraktischen 
Ausbildung tatsächlich teilnehmen. 

pro Stunde. Auf die für die Höhe dieser Vergütung maßgebende Zahl der 
Studierenden sind alle Studierenden der Gruppe anzurechnen, die zumindest 
während des gesamten ersten Viertels der jeweiligen Phase der schulpraktischen 
Ausbildung tatsächlich teilnehmen.

(3) bis (6) … (3) bis (6) …
§ 63b. (1) Für die Vorbereitung von Prüfungskandidaten auf die mündliche 

Prüfung im Rahmen einer Reifeprüfung, Reife- und Diplomprüfung, 
Diplomprüfung und Abschlussprüfung nach der Klausurprüfung gebührt

§ 63b. (1) Für die Vorbereitung von Prüfungskandidaten auf die mündliche 
Prüfung im Rahmen einer Reifeprüfung, Reife- und Diplomprüfung, 
Diplomprüfung und Abschlussprüfung nach der Klausurprüfung gebührt

 1. Lehrern der Verwendungsgruppen L PH und L 1 eine Abgeltung von 
193,0 € und

 1. Lehrern der Verwendungsgruppen L PH und L 1 eine Abgeltung von 
194,9 € und

 2. Lehrern der übrigen Verwendungsgruppen eine Abgeltung von 168,1 € 2. Lehrern der übrigen Verwendungsgruppen eine Abgeltung von 169,8 € 
für jede Monatswochenstunde je Klasse im Höchstausmaß der vor der 
Klausurprüfung für ihn an dieser Klasse vorgesehenen einschlägigen 
Unterrichtsstunden. Im Fall einer Unterschreitung des Ausmaßes einer 
Monatswochenstunde gebührt die Abgeltung im aliquoten Ausmaß entsprechend 
dem Anteil der tatsächlichen zeitlichen Betreuung.

für jede Monatswochenstunde je Klasse im Höchstausmaß der vor der 
Klausurprüfung für ihn an dieser Klasse vorgesehenen einschlägigen 
Unterrichtsstunden. Im Fall einer Unterschreitung des Ausmaßes einer 
Monatswochenstunde gebührt die Abgeltung im aliquoten Ausmaß entsprechend 
dem Anteil der tatsächlichen zeitlichen Betreuung.

(2) bis (4) … (2) bis (4) …
(5) Die Abgeltung nach Abs. 1 erhöht sich (5) Die Abgeltung nach Abs. 1 erhöht sich

 1. für Lehrer der Verwendungsgruppen L PH und L 1 um 1. für Lehrer der Verwendungsgruppen L PH und L 1 um 
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24,8 € und 25,0 € und

 2. für Lehrer der übrigen Verwendungsgruppen um 21,6 € 2. für Lehrer der übrigen Verwendungsgruppen um 21,8 €
für jeden vorzubereitenden Kandidaten. Abs. 1 letzter Satz ist anzuwenden. für jeden vorzubereitenden Kandidaten. Abs. 1 letzter Satz ist anzuwenden.

§ 65. (1) Dem Beamten der Besoldungsgruppe „Schul- und Fachinspektoren“ 
gebührt ein Fixgehalt. Das Fixgehalt wird durch die Verwendungsgruppe und 
durch die Fixgehaltsstufe bestimmt und beträgt:

§ 65. (1) Dem Beamten der Besoldungsgruppe „Schul- und 
Fachinspektoren“ gebührt ein Fixgehalt. Das Fixgehalt wird durch die 
Verwendungsgruppe und durch die Fixgehaltsstufe bestimmt und beträgt:

 

in der in der Verwendungsgruppe
Fixgehalts - SI 1 SI 2 FI 1 FI 2

s tufe Euro
1 5 619,4 4 707,2 4 499,6 3 781,3
2 6 145,9 5 304,5 4 928,0 4 249,7
3 6 814,6 5 812,1 5 462,5 4 658,4  

 
 

in der in der Verwendungsgruppe
Fixgehalts - SI 1 SI 2 FI 1 FI 2

s tufe Euro
1 5 667,2 4 747,2 4 537,8 3 813,4
2 6 198,1 5 349,6 4 969,9 4 285,8
3 6 872,5 5 861,5 5 508,9 4 698,0  

 
 

(2) bis (6) … (2) bis (6) …
§ 72. (1) Das Gehalt des Beamten des Exekutivdienstes wird durch die 

Verwendungsgruppe und in ihr durch die Gehaltsstufe bestimmt und beträgt
§ 72. (1) Das Gehalt des Beamten des Exekutivdienstes wird durch die 

Verwendungsgruppe und in ihr durch die Gehaltsstufe bestimmt und beträgt
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in der in der Verwendungsgruppe
Gehalts - E 1 E 2a E 2b E 2c

s tufe Euro
1 -- -- 1 502,6 1 408,2
2 -- -- 1 522,0 1 428,0
3 -- 1 684,6 1 555,2 1 447,7
4 1 947,4 1 724,3 1 621,1 1 471,9
5 2 030,7 1 764,1 1 654,4 1 496,2
6 2 113,7 1 862,2 1 687,7 1 523,4
7 2 196,8 1 898,6 1 720,8 1 550,2
8 2 279,4 1 935,0 1 754,4 1 577,5
9 2 361,4 1 971,3 1 788,3 --
10 2 538,3 2 007,8 1 822,3 --
11 2 714,9 2 044,3 1 905,3 --
12 2 805,3 2 092,0 1 988,9 --
13 2 935,1 2 219,4 2 063,2 --
14 3 065,0 2 290,2 2 098,6 --
15 3 155,3 2 360,8 2 182,0 --
16 3 245,7 2 436,7 2 265,5 --
17 3 336,2 2 512,4 2 348,3 --
18 3 426,6 2 588,1 2 431,0 --
19 3 636,5 2 634,7 2 477,2 --  

 
 

in der in der Verwendungsgruppe
Gehalts - E 1 E 2a E 2b E 2c

s tufe Euro
1 -- -- 1 528,1 1 433,7
2 -- -- 1 547,5 1 453,5
3 -- 1 710,1 1 580,7 1 473,2
4 1 972,9 1 749,8 1 646,6 1 497,4
5 2 056,2 1 789,6 1 679,9 1 521,7
6 2 139,2 1 887,7 1 713,2 1 548,9
7 2 222,3 1 924,1 1 746,3 1 575,7
8 2 304,9 1 960,5 1 779,9 1 603,0
9 2 386,9 1 996,8 1 813,8 --
10 2 563,8 2 033,3 1 847,8 --
11 2 740,4 2 069,8 1 930,8 --
12 2 830,8 2 117,5 2 014,4 --
13 2 960,6 2 244,9 2 088,7 --
14 3 091,1 2 315,7 2 124,1 --
15 3 182,1 2 386,3 2 207,5 --
16 3 273,3 2 462,2 2 291,0 --
17 3 364,6 2 537,9 2 373,8 --
18 3 455,7 2 613,6 2 456,5 --
19 3 667,4 2 660,2 2 502,7 --  

 

(2) … (2) … 
§ 74. (1) Dem Beamten der Verwendungsgruppe E 1 oder E 2a gebührt eine 

ruhegenussfähige Funktionszulage, wenn er dauernd mit einem Arbeitsplatz 
betraut ist, der nach § 143 BDG 1979 einer der nachstehend angeführten 
Funktionsgruppen zugeordnet ist. Die Funktionszulage beträgt:

§ 74. (1) Dem Beamten der Verwendungsgruppe E 1 oder E 2a gebührt eine 
ruhegenussfähige Funktionszulage, wenn er dauernd mit einem Arbeitsplatz 
betraut ist, der nach § 143 BDG 1979 einer der nachstehend angeführten 
Funktionsgruppen zugeordnet ist. Die Funktionszulage beträgt:
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in der Ver- in der in der Funktionsstufe
wendungs- Funktions- 1 2 3 4

gruppe gruppe Euro
E 1 1  60,0  70,2  80,1  90,4

2  70,2  90,4  110,2  150,4
3  170,5  240,8  350,8  702,2
4  220,7  300,9  481,4  952,8
5  240,8  321,0  521,5 1 022,9
6  300,9  401,1  702,2 1 183,3
7  350,8  451,3  751,9 1 303,6
8  707,1  943,1 1 414,9 1 980,8
9  754,4 1 037,6 1 556,1 2 357,8
10  896,3 1 131,7 1 697,5 2 923,7
11 1 131,7 1 320,4 1 886,4 3 206,7

E 2a 1  60,0  70,2  80,1  90,4
2  70,2  90,4  110,2  130,4
3  100,3  150,4  200,5  250,6
4  150,4  200,5  250,6  300,9
5  200,5  250,6  401,1  611,8
6  250,6  300,9  501,4  651,7
7  300,9  401,1  601,7  802,3  

 
 

in der Ver- in der in der Funktionsstufe
wendungs- Funktions- 1 2 3 4

gruppe gruppe Euro
E 1 1  60,6  70,9  80,9  91,3

2  70,9  91,3  111,3  151,9
3  172,2  243,2  354,3  709,2
4  222,9  303,9  486,2  962,3
5  243,2  324,2  526,7 1 033,1
6  303,9  405,1  709,2 1 195,1
7  354,3  455,8  759,4 1 316,6
8  714,2  952,5 1 429,0 2 000,6
9  761,9 1 048,0 1 571,7 2 381,4
10  905,3 1 143,0 1 714,5 2 952,9
11 1 143,0 1 333,6 1 905,3 3 238,8

E 2a 1  60,6  70,9  80,9  91,3
2  70,9  91,3  111,3  131,7
3  101,3  151,9  202,5  253,1
4  151,9  202,5  253,1  303,9
5  202,5  253,1  405,1  617,9
6  253,1  303,9  506,4  658,2
7  303,9  405,1  607,7  810,3  

 
 

(2) bis (5) … (2) bis (5) …
§ 74a. (1) Dem Beamten des Exekutivdienstes der Funktionsgruppe 12 der 

Verwendungsgruppe E 1 gebührt anstelle des Gehaltes nach § 72, einer allfälligen 
Dienstalterszulage nach § 73 und einer Funktionszulage ein Fixgehalt. Dieses 
beträgt für die ersten fünf Jahre 7 836,1 € und ab dem sechsten Jahr 8 305,3 €.

§ 74a. (1) Dem Beamten des Exekutivdienstes der Funktionsgruppe 12 der 
Verwendungsgruppe E 1 gebührt anstelle des Gehaltes nach § 72, einer allfälligen 
Dienstalterszulage nach § 73 und einer Funktionszulage ein Fixgehalt. Dieses 
beträgt für die ersten fünf Jahre 7 902,7 € und ab dem sechsten Jahr 8 375,9 €. 

(2) bis (5) … (2) bis (5) …
§ 81. (1) … § 81. (1) …
(2) Die Wachdienstzulage beträgt (2) Die Wachdienstzulage beträgt
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in der  
Verwendungs- Euro

gruppe

E 2c  70,9
E 2b  83,3
E 2a  83,3
E 1  95,4  

 
 

in der  
Verwendungs- Euro

gruppe

E 2c  71,6
E 2b  84,1
E 2a  84,1
E 1  96,4  

 

(3) und (4) … (3) und (4) …
§ 83. (1) Dem Beamten des Exekutivdienstes gebührt für wachespezifische 

Belastungen eine monatliche Vergütung. Diese Vergütung beträgt 99,5 €.
§ 83. (1) Dem Beamten des Exekutivdienstes gebührt für wachespezifische 

Belastungen eine monatliche Vergütung. Diese Vergütung beträgt 100,5 €.
(2) und (3) … (2) und (3) …

Rechtsschutzversicherung  
§ 83b. Der Bundeskanzler hat für Beamte des Exekutivdienstes eine 

Gruppenrechtsschutzversicherung abzuschließen. Gegenstand dieser Versicherung 
sind die Kosten einer zweckentsprechenden Rechtsverteidigung, die einem 
Beamten, gegen den wegen des Verdachtes einer in Ausübung des Dienstes 
begangenen gerichtlich strafbaren Handlung Anzeige erstattet wurde, daraus 
erwachsen. Abweichend von § 1 ist diese Versicherung auch für im Exekutivdienst 
verwendete Vertragsbedienstete abzuschließen.

 

§ 85. (1) Das Gehalt der Berufsmilitärpersonen wird durch die 
Verwendungsgruppe und in ihr durch die Gehaltsstufe bestimmt und beträgt

§ 85. (1) Das Gehalt der Berufsmilitärpersonen wird durch die 
Verwendungsgruppe und in ihr durch die Gehaltsstufe bestimmt und beträgt
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in der in der Verwendungsgruppe
Gehalts - M BO 1 M BO 2 M BUO 1 M BUO 2

s tufe Euro
1 2 081,6 -- -- 1 482,4
2 2 081,6 -- -- 1 507,0
3 2 081,6 1 866,6 1 658,0 1 531,1
4 2 154,2 1 866,6 1 658,0 1 555,4
5 2 225,8 1 907,0 1 689,2 1 580,0
6 2 329,4 1 947,4 1 720,4 1 604,4
7 2 502,8 2 040,2 1 751,9 1 630,6
8 2 676,9 2 132,6 1 799,8 1 657,3
9 2 850,6 2 225,2 1 847,4 1 683,7
10 3 024,2 2 370,0 1 896,2 1 710,0
11 3 198,0 2 514,9 1 944,9 1 736,5
12 3 371,7 2 581,6 1 993,7 1 763,4
13 3 545,6 2 679,1 2 050,7 1 790,3
14 3 719,3 2 810,7 2 108,0 1 822,1
15 3 893,0 2 887,9 2 178,9 1 854,3
16 4 066,9 2 973,3 2 249,4 1 926,1
17 4 240,8 3 064,7 2 322,8 1 998,4
18 4 415,1 3 155,7 2 396,6 2 070,4
19 4 656,3 3 374,6 2 470,4 2 097,3  

 
 

in der in der Verwendungsgruppe
Gehalts - M BO 1 M BO 2 M BUO 1 M BUO 2

s tufe Euro
1 2 107,1 -- -- 1 507,9
2 2 107,1 -- -- 1 532,5
3 2 107,1 1 892,1 1 683,5 1 556,6
4 2 179,7 1 892,1 1 683,5 1 580,9
5 2 251,3 1 932,5 1 714,7 1 605,5
6 2 354,9 1 972,9 1 745,9 1 629,9
7 2 528,3 2 065,7 1 777,4 1 656,1
8 2 702,4 2 158,1 1 825,3 1 682,8
9 2 876,1 2 250,7 1 872,9 1 709,2
10 3 049,9 2 395,5 1 921,7 1 735,5
11 3 225,2 2 540,4 1 970,4 1 762,0
12 3 400,4 2 607,1 2 019,2 1 788,9
13 3 575,7 2 704,6 2 076,2 1 815,8
14 3 750,9 2 836,2 2 133,5 1 847,6
15 3 926,1 2 913,4 2 204,4 1 879,8
16 4 101,5 2 998,8 2 274,9 1 951,6
17 4 276,8 3 090,7 2 348,3 2 023,9
18 4 452,6 3 182,5 2 422,1 2 095,9
19 4 695,9 3 403,3 2 495,9 2 122,8  

 

(2) und (3) … (2) und (3) …
§ 87. (1) … § 87. (1) …
(2) Das Fixgehalt beträgt für Berufsmilitärpersonen (2) Das Fixgehalt beträgt für Berufsmilitärpersonen

 1. in der Funktionsgruppe 7 1. in der Funktionsgruppe 7
 a) für die ersten fünf Jahre  ...........................................................7 836,1 €,
 b) ab dem sechsten Jahr  ...............................................................8 305,3 €,

a) für die ersten fünf Jahre ...........................................................7 902,7 €,
b) ab dem sechsten Jahr ...............................................................8 375,9 €,

 2. in der Funktionsgruppe 8 2. in der Funktionsgruppe 8
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 a) für die ersten fünf Jahre  ...........................................................8 392,1 €,
 b) ab dem sechsten Jahr  ...............................................................8 861,3 €,

a) für die ersten fünf Jahre ...........................................................8 463,4 €,
b) ab dem sechsten Jahr ...............................................................8 936,6 €,

 3. in der Funktionsgruppe 9 3. in der Funktionsgruppe 9
 a) für die ersten fünf Jahre  ...........................................................8 861,3 €,
 b) ab dem sechsten Jahr  ...............................................................9 513,5 €.

a) für die ersten fünf Jahre ...........................................................8 936,6 €,
b) ab dem sechsten Jahr ...............................................................9 594,4 €.

(3) bis (5) … (3) bis (5) …
§ 89. (1) Das Gehalt der Militärpersonen auf Zeit wird durch die 

Verwendungsgruppe und in ihr durch die Gehaltsstufe bestimmt und beträgt 
§ 89. (1) Das Gehalt der Militärpersonen auf Zeit wird durch die 

Verwendungsgruppe und in ihr durch die Gehaltsstufe bestimmt und beträgt 
 

in der in der Verwendungsgruppe
Gehalts- M ZO 1 M ZO 2 M ZUO 1 M ZUO 2 M ZCh

stufe Euro
1 2 081,6 -- -- 1 482,4 1 363,3
2 2 081,6 1 826,4 -- 1 507,0 1 378,8
3 2 081,6 1 866,6 1 658,0 1 531,1 1 394,7
4 2 154,2 1 866,6 1 658,0 1 555,4 1 410,2
5 2 225,8 1 907,0 1 689,2 1 580,0 1 426,0
6 2 329,4 1 947,4 1 720,4 1 604,4 1 441,8
7 2 502,8 2 040,2 1 751,9 1 630,6 1 457,5
8 2 676,9 2 132,6 1 799,8 1 657,3 1 473,2
9 2 850,6 2 225,2 1 847,4 1 683,7 1 488,9
10 3 024,2 2 370,0 1 896,2 1 710,0 1 504,5
11 3 198,0 2 514,9 1 944,9 1 736,5 1 520,2
12 3 371,7 2 581,6 1 993,7 1 763,4 1 536,0  

 
 

in der in der Verwendungsgruppe
Gehalts- M ZO 1 M ZO 2 M ZUO 1 M ZUO 2 M ZCh

stufe Euro
1 2 107,1 -- -- 1 507,9 1 388,8
2 2 107,1 1 851,9 -- 1 532,5 1 404,3
3 2 107,1 1 892,1 1 683,5 1 556,6 1 420,2
4 2 179,7 1 892,1 1 683,5 1 580,9 1 435,7
5 2 251,3 1 932,5 1 714,7 1 605,5 1 451,5
6 2 354,9 1 972,9 1 745,9 1 629,9 1 467,3
7 2 528,3 2 065,7 1 777,4 1 656,1 1 483,0
8 2 702,4 2 158,1 1 825,3 1 682,8 1 498,7
9 2 876,1 2 250,7 1 872,9 1 709,2 1 514,4
10 3 049,9 2 395,5 1 921,7 1 735,5 1 530,0
11 3 225,2 2 540,4 1 970,4 1 762,0 1 545,7
12 3 400,4 2 607,1 2 019,2 1 788,9 1 561,5  

 
 

(2) und (3) … (2) und (3) …
§ 91. (1) Militärpersonen gebührt eine ruhegenussfähige Funktionszulage, 

wenn sie dauernd mit einem Arbeitsplatz betraut sind, der nach § 147 BDG 1979 
einer der nachstehend angeführten Funktionsgruppen zugeordnet ist. Die 
Funktionszulage beträgt 

§ 91. (1) Militärpersonen gebührt eine ruhegenussfähige Funktionszulage, 
wenn sie dauernd mit einem Arbeitsplatz betraut sind, der nach § 147 BDG 1979 
einer der nachstehend angeführten Funktionsgruppen zugeordnet ist. Die 
Funktionszulage beträgt 
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in der Ver- in der in der Funktionsstufe
wendungs- Funktions- 1 2 3 4

gruppe gruppe Euro
 1  50,2  150,4  280,8  321,0

M BO 1  2  250,6  401,1  902,6 1 504,3
und  3  270,9  496,3 1 087,2 1 799,2

M ZO 1  4  288,8  631,8 1 183,1 1 897,5
 5  663,6 1 166,1 2 081,8 2 836,5
 6  799,7 1 347,7 2 281,6 3 017,8
 1  60,0  70,2  80,1  90,4
 2  70,2  90,4  110,2  150,4
 3  170,5  240,8  350,8  702,2

M BO 2  4  220,7  300,9  481,4  952,8
und  5  240,8  321,0  521,5 1 022,9

M ZO 2  6  300,9  401,1  702,2 1 183,3
 7  350,8  451,3  751,9 1 303,6
 8  707,1  943,1 1 414,9 1 980,8
 9  754,4 1 037,6 1 556,1 2 357,8
 1  30,1  40,3  50,2  60,0
 2  50,2  65,2  80,1  100,3

M BUO 1  3  80,1  120,4  200,5  350,8
und  4  110,2  150,4  250,6  401,1

M ZUO 1  5  150,4  200,5  300,9  451,3
 6  200,5  250,6  350,8  501,4
 7  250,6  300,9  421,1  551,6

M BUO 2  1  30,1  40,3  50,2  60,0
und M ZUO 2  2  80,1  120,4  159,3  236,1  

 
 

in der Ver- in der in der Funktionsstufe
wendungs- Funktions- 1 2 3 4

gruppe gruppe Euro
 1  50,7  151,9  283,6  324,2

M BO 1  2  253,1  405,1  911,6 1 519,3
und  3  273,6  501,3 1 098,1 1 817,2

M ZO 1  4  291,7  638,1 1 194,9 1 916,5
 5  670,2 1 177,8 2 102,6 2 864,9
 6  807,7 1 361,2 2 304,4 3 048,0
 1  60,6  70,9  80,9  91,3
 2  70,9  91,3  111,3  151,9
 3  172,2  243,2  354,3  709,2

M BO 2  4  222,9  303,9  486,2  962,3
und  5  243,2  324,2  526,7 1 033,1

M ZO 2  6  303,9  405,1  709,2 1 195,1
 7  354,3  455,8  759,4 1 316,6
 8  714,2  952,5 1 429,0 2 000,6
 9  761,9 1 048,0 1 571,7 2 381,4
 1  30,4  40,7  50,7  60,6
 2  50,7  65,9  80,9  101,3

M BUO 1  3  80,9  121,6  202,5  354,3
und  4  111,3  151,9  253,1  405,1

M ZUO 1  5  151,9  202,5  303,9  455,8
 6  202,5  253,1  354,3  506,4
 7  253,1  303,9  425,3  557,1

M BUO 2  1  30,4  40,7  50,7  60,6
und M ZUO 2  2  80,9  121,6  160,9  238,5  

 
 

(2) bis (5) … (2) bis (5) …
§ 98. (1) … § 98. (1) … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
(2) Die Truppendienstzulage beträgt (2) Die Truppendienstzulage beträgt 

 1. 95,4 € in den Verwendungsgruppen M BO 1, M BO 2, M ZO 1 und 
M ZO 2, 

 1. 96,4 € in den Verwendungsgruppen M BO 1, M BO 2, M ZO 1 und 
M ZO 2, 

 2. 48,2 € in den Verwendungsgruppen M BUO 1, M BUO 2, M ZUO 1, 
M ZUO 2 und MZCh. 

 2. 48,7 € in den Verwendungsgruppen M BUO 1, M BUO 2, M ZUO 1, 
M ZUO 2 und MZCh. 

(3) und (4) … (3) und (4) …
§ 101. (1) … § 101. (1) … 
(2) Diese Vergütung beträgt für die Verwendung (2) Diese Vergütung beträgt für die Verwendung 

 1. … 
 2. als Wart mit Grundbefähigung 67,4 €, 
 3. als Wart I. Klasse mit Grundbefähigung 183,3 €, 
 4. als Prüf- und Werkmeister mit Grundbefähigung 289,5 €, 
 5. im leitenden militärluftfahrttechnischen Dienst der 

Verwendungsgruppen M BO 2 oder M ZO 2 221,9 € und 
 6. im leitenden militärluftfahrttechnischen Dienst der 

Verwendungsgruppen M BO 1 oder M ZO 1 164,1 €. 

 1. … 
 2. als Wart mit Grundbefähigung 68,1 €, 
 3. als Wart I. Klasse mit Grundbefähigung 185,1 €, 
 4. als Prüf- und Werkmeister mit Grundbefähigung 292,4 €, 
 5. im leitenden militärluftfahrttechnischen Dienst der 

Verwendungsgruppen M BO 2 oder M ZO 2 224,1 € und 
 6. im leitenden militärluftfahrttechnischen Dienst der 

Verwendungsgruppen M BO 1 oder M ZO 1 165,7 €. 
(3) … (3) … 
§ 101a. (1) bis (4) … § 101a. (1) bis (4) …
(5) Die Vergütung beträgt in den Verwendungsgruppen (5) Die Vergütung beträgt in den Verwendungsgruppen

 1. M BO 1, M BO 2, M BUO 1 und M BUO 2 
............................................ ..............................................................117,5 €,

1. M BO 1, M BO 2, M BUO 1 und M BUO 2 
............................................ .............................................................118,7 €,

 2. M ZO 1, M ZO 2, M ZUO 1, M ZUO 2 und M ZCh 
............................... ...........................................................................235,0 €.

2. M ZO 1, M ZO 2, M ZUO 1, M ZUO 2 und M ZCh 
................................ .........................................................................237,4 €.

(6) bis (12) … (6) bis (12) …
§ 109. (1) Das Gehalt des Beamten des Krankenpflegedienstes wird durch die 

Verwendungsgruppe und in ihr durch die Gehaltsstufe bestimmt und beträgt:
§ 109. (1) Das Gehalt des Beamten des Krankenpflegedienstes wird durch 

die Verwendungsgruppe und in ihr durch die Gehaltsstufe bestimmt und beträgt: 
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in der in der Verwendungsgruppe
Gehalts- K 6 K 5 K 4 K 3 K 2 K 1

stufe Euro
1 1 527,5 1 654,0 1 699,3 1 970,3 1 799,0 1 998,1
2 1 553,6 1 694,6 1 741,5 2 021,7 1 848,0 2 054,4
3 1 579,3 1 735,9 1 784,7 2 073,2 1 898,2 2 110,3
4 1 605,6 1 777,8 1 828,1 2 124,7 1 948,2 2 166,4
5 1 631,7 1 819,8 1 871,7 2 176,2 1 998,5 2 222,4
6 1 658,4 1 861,8 1 915,2 2 227,3 2 101,5 2 337,0
7 1 685,5 1 904,2 1 959,1 2 278,8 2 204,8 2 451,8
8 1 720,3 1 958,9 2 015,2 2 344,4 2 307,7 2 566,4
9 1 755,4 2 013,5 2 071,4 2 410,0 2 410,0 2 681,3
10 1 790,9 2 068,2 2 127,8 2 475,6 2 512,3 2 795,2
11 1 826,5 2 122,9 2 184,5 2 541,0 2 614,6 2 909,9
12 1 862,3 2 177,6 2 241,2 2 606,6 2 716,9 3 024,6
13 1 898,2 2 232,3 2 296,8 2 672,1 2 819,2 3 139,1
14 1 934,1 2 300,1 2 366,9 2 753,8 2 921,4 3 253,7
15 1 970,3 2 367,7 2 436,1 2 836,4 3 023,9 3 368,5
16 2 006,0 2 435,6 2 506,1 2 918,2 3 125,9 3 482,9
17 2 042,3 2 502,9 2 575,7 3 000,0 3 228,5 3 597,6
18 2 078,2 2 570,7 2 645,6 3 082,3 3 330,7 3 712,1
19 2 114,2 2 638,5 2 715,2 3 163,9 3 433,1 3 826,7
20 2 150,2 2 705,9 2 785,0 3 245,7 3 535,3 3 941,1 

 
 

in der in der Verwendungsgruppe
Gehalts- K 6 K 5 K 4 K 3 K 2 K 1

stufe Euro
1 1 553,0 1 679,5 1 724,8 1 995,8 1 824,5 2 023,6
2 1 579,1 1 720,1 1 767,0 2 047,2 1 873,5 2 079,9
3 1 604,8 1 761,4 1 810,2 2 098,7 1 923,7 2 135,8
4 1 631,1 1 803,3 1 853,6 2 150,2 1 973,7 2 191,9
5 1 657,2 1 845,3 1 897,2 2 201,7 2 024,0 2 247,9
6 1 683,9 1 887,3 1 940,7 2 252,8 2 127,0 2 362,5
7 1 711,0 1 929,7 1 984,6 2 304,3 2 230,3 2 477,3
8 1 745,8 1 984,4 2 040,7 2 369,9 2 333,2 2 591,9
9 1 780,9 2 039,0 2 096,9 2 435,5 2 435,5 2 706,8
10 1 816,4 2 093,7 2 153,3 2 501,1 2 537,8 2 820,7
11 1 852,0 2 148,4 2 210,0 2 566,5 2 640,1 2 935,4
12 1 887,8 2 203,1 2 266,7 2 632,1 2 742,4 3 050,3
13 1 923,7 2 257,8 2 322,3 2 697,6 2 844,7 3 165,8
14 1 959,6 2 325,6 2 392,4 2 779,3 2 946,9 3 281,4
15 1 995,8 2 393,2 2 461,6 2 861,9 3 049,6 3 397,1
16 2 031,5 2 461,1 2 531,6 2 943,7 3 152,5 3 512,5
17 2 067,8 2 528,4 2 601,2 3 025,5 3 255,9 3 628,2
18 2 103,7 2 596,2 2 671,1 3 108,5 3 359,0 3 743,7
19 2 139,7 2 664,0 2 740,7 3 190,8 3 462,3 3 859,2
20 2 175,7 2 731,4 2 810,5 3 273,3 3 565,4 3 974,6 

 

(2) … (2) … 
§ 111. (1) … § 111. (1) …
(2) Die Pflegedienst-Chargenzulage beträgt monatlich (2) Die Pflegedienst-Chargenzulage beträgt monatlich

 1. für Stationsschwestern (Stationspfleger) und Stationsassistenten 200,9 €, 1. für Stationsschwestern (Stationspfleger) und Stationsassistenten 202,9 €, 
 2. für Oberschwestern (Oberpfleger), Lehrerinnen (Lehrer) für Gesundheits- 

und Krankenpflege, Lehrhebammen und Medizinisch-technische 
 2. für Oberschwestern (Oberpfleger), Lehrerinnen (Lehrer) für 

Gesundheits- und Krankenpflege, Lehrhebammen und Medizinisch-
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Oberassistentinnen (Medizinisch-technische Oberassistenten) 258,5 €, technische Oberassistentinnen (Medizinisch-technische Oberassistenten) 

261,1 €,
 3. für Oberinnen (Pflegevorsteher), Direktorinnen (Direktoren) einer Schule 

für Gesundheits- und Krankenpflege und Leitende medizinisch-technische 
Oberassistentinnen (Leitende medizinisch-technische Oberassistenten) 
315,7 €.

 3. für Oberinnen (Pflegevorsteher), Direktorinnen (Direktoren) einer Schule 
für Gesundheits- und Krankenpflege und Leitende medizinisch-
technische Oberassistentinnen (Leitende medizinisch-technische 
Oberassistenten) 318,9 €.

§ 112. (1) Den Beamten des Krankenpflegedienstes gebührt für die mit ihrer 
Dienstleistung verbundenen besonderen Belastungen eine monatliche Vergütung. 
Diese Vergütung beträgt 

§ 112. (1) Den Beamten des Krankenpflegedienstes gebührt für die mit ihrer 
Dienstleistung verbundenen besonderen Belastungen eine monatliche Vergütung. 
Diese Vergütung beträgt

 1. 148,1 € in den Gehaltsstufen 1 bis 7 und im ersten Jahr in der 
Gehaltsstufe 8, 

 1. 149,6 € in den Gehaltsstufen 1 bis 7 und im ersten Jahr in der 
Gehaltsstufe 8, 

 2. 168,6 € im zweiten Jahr in der Gehaltsstufe 8 und in den höheren 
Gehaltsstufen. 

 2. 170,3 € im zweiten Jahr in der Gehaltsstufe 8 und in den höheren 
Gehaltsstufen. 

(2) bis (4) … (2) bis (4) …
§ 113. (1) bis (11) … § 113. (1) bis (11) …
(11a) Auf Personen, die am Tag der Kundmachung des Bundesgesetzes 

BGBl. I Nr. 82/2010 in einem Dienstverhältnis zum Bund stehen, sind die Abs. 10 
und 11 

(11a) Auf Personen, die am Tag der Kundmachung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 82/2010 in einem Dienstverhältnis zum Bund stehen, sind die 
Abs. 10 und 11 

 1. sowohl bei der erstmaligen Festsetzung ihres Vorrückungsstichtags 1. sowohl bei der erstmaligen Festsetzung ihres Vorrückungsstichtags
 2. als auch bei dessen Festsetzung anlässlich ihrer Aufnahme in das 

öffentlich-rechtliche Dienstverhältnis im unmittelbaren Anschluss an das 
am Tag der Kundmachung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 82/2010 
bestehende

 2. als auch bei dessen Festsetzung anlässlich ihrer Aufnahme in das 
öffentlich-rechtliche Dienstverhältnis im unmittelbaren Anschluss an das 
am Tag der Kundmachung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 82/2010 
bestehende

sinngemäß anzuwenden. Dies gilt auch für Personen, die sowohl im 
Schuljahr 2009/2010 als auch danach bis zum Beginn einer anderen Verwendung 
in jedem Schuljahr als Vertragslehrpersonen des Entlohnungsschemas II L in 
einem Dienstverhältnis zu einer inländischen Gebietskörperschaft gestanden sind.

sinngemäß anzuwenden. Dies gilt auch für Personen, die sowohl im 
Schuljahr 2009/2010 als auch danach bis zum Beginn einer anderen Verwendung 
in jedem Schuljahr als 

  1. Lehrpersonen in einem Dienstverhältnis zu einer inländischen 
Gebietskörperschaft gestanden sind,

  2. Lehrpersonen gemäß § 19 Abs. 3 des Privatschulgesetzes, 
BGBl. Nr. 244/1962 in einem Dienstverhältnis an einer Privatschule 
gestanden sind,

  3. Lehrpersonen gemäß § 3 Abs. 1 lit. b des Religionsunterrichtsgesetzes, 
BGBl. Nr. 190/1949 in einem Dienstverhältnis zu einer gesetzlich 
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anerkannten Kirche oder Religionsgesellschaft gestanden sind.

(12) bis (15) … (12) bis (15) …
§ 114. (1) … § 114. (1) … 
(2) Ein Beamter, der dem im Abs. 1 umschriebenen Personenkreis angehört, 

kann durch Vorrückung die nachstehenden weiteren Gehaltsstufen erreichen: 
(2) Ein Beamter, der dem im Abs. 1 umschriebenen Personenkreis angehört, 

kann durch Vorrückung die nachstehenden weiteren Gehaltsstufen erreichen: 
 1. Beamte der Allgemeinen Verwaltung, Wachebeamte und Berufsoffiziere 1. Beamte der Allgemeinen Verwaltung, Wachebeamte und Berufsoffiziere 
 a) in den Verwendungsgruppen E und D a) in den Verwendungsgruppen E und D 
 

19 1 486,2 18 1 779,0
20 1 501,1 19 1 856,0

die Gehalts - 
s tufe

Euro
die Gehalts s tufe

in der Verwendungsgruppe E, 
Diens tklasse III

in der Verwendungsgruppe 
D, Diens tklasse III

Euro

 
 

 

19 1 511,7 18 1 804,5
20 1 526,6 19 1 881,5

die Gehalts - 
s tufe

Euro
die Gehaltss tufe

in der Verwendungsgruppe E, 
Diens tklasse III

in der Verwendungsgruppe 
D, Dienstklasse III

Euro

 
 

 
 b) in den Verwendungsgruppen A, H 1, B, W 1, H 2, C und W 2 b) in den Verwendungsgruppen A, H 1, B, W 1, H 2, C und W 2 
 

in der die Gehalts s tufe
Diens t- 10 9 7
klasse Euro

IV 2 401,4 -- --
V 2 889,5 -- --
VI 3 616,1 -- --
VII 5 061,6 -- --
VIII -- 6 738,0 --
IX -- -- 8 079,4  

 
 

in der die Gehaltss tufe
Diens t- 10 9 7
klasse Euro

IV 2 426,9 -- --
V 2 915,0 -- --
VI 3 646,8 -- --
VII 5 104,6 -- --
VIII -- 6 795,3 --
IX -- -- 8 148,1  
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 2. Beamte in handwerklicher Verwendung 2. Beamte in handwerklicher Verwendung
 

in der Dienstklasse
die IV III

Gehalts- in der Verwendungsgruppe
stufe P 1 P 2 P 3 P 4 P 5

Euro
10 2 401,4 -- -- -- --
18 -- 1 827,4 1 779,0 -- --
19 -- 1 888,3 1 856,0 1 586,2 1 486,2
20 -- -- -- 1 605,5 1 501,1  

 
 

in der Dienstklasse
die IV III

Gehalts- in der Verwendungsgruppe
stufe P 1 P 2 P 3 P 4 P 5

Euro
10 2 426,9 -- -- -- --
18 -- 1 852,9 1 804,5 -- --
19 -- 1 913,8 1 881,5 1 611,7 1 511,7
20 -- -- -- 1 631,0 1 526,6  

 
 

 3. Universitätsprofessoren 3. Universitätsprofessoren 
 

für
Außer-

ordentliche
Univers itäts -
professoren

Euro
11 -- 6 726,6
16 6 060,5 --

in der Gehalts -
s tufe

Ordentliche 
Univers itäts -
professoren

 
 

 

für
Außer-

ordentliche
Univers itäts -
professoren

Euro
11 -- 6 783,8
16 6 112,0 --

in der Gehalts -
s tufe

Ordentliche 
Univers itäts-
professoren

 
 

 
 4. Lehrer 4. Lehrer 
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in der in der Verwendungsgruppe
Gehalts- L 3 L 2b 1 L 2a 1 L 2a 2 L 1 L PH

stufe Euro
18 2 439,9 3 005,8 3 494,1 4 001,4 -- --
19 2 530,1 3 120,7 3 618,3 4 157,0 4 897,7 5 567,5
20 -- -- -- -- 5 138,8 5 821,5  

 
 

in der in der Verwendungsgruppe
Gehalts- L 3 L 2b 1 L 2a 1 L 2a 2 L 1 L PH

stufe Euro
18 2 465,4 3 031,3 3 523,8 4 035,4 -- --
19 2 555,6 3 147,2 3 649,1 4 192,3 4 939,3 5 614,8
20 -- -- -- -- 5 182,5 5 871,0  

 
 

 5. Beamte des Schulaufsichtsdienstes 5. Beamte des Schulaufsichtsdienstes 
 

in der in der Verwendungsgruppe
Gehalts - S 2 S 1

s tufe Euro
11 5 082,7 6 215,3  

 
 

in der in der Verwendungsgruppe
Gehalts - S 2 S 1

s tufe Euro
11 5 125,9 6 268,1  

 
 

 6. … 6. … 
(3) Einem Staatsanwalt, der dem im Abs. 1 umschriebenen Personenkreis 

angehört, gebührt nach zwei tatsächlich oder – bei einem Staatsanwalt mit festem 
Gehalt – fiktiv in der Gehaltsstufe 16 verbrachten Jahren eine Erhöhung des 
Gehaltes um 340,7 €.

(3) Einem Staatsanwalt, der dem im Abs. 1 umschriebenen Personenkreis 
angehört, gebührt nach zwei tatsächlich oder – bei einem Staatsanwalt mit festem 
Gehalt – fiktiv in der Gehaltsstufe 16 verbrachten Jahren eine Erhöhung des 
Gehaltes um 344,1 €.

(4) … (4) … 
§ 115. (1) Die Dienstzulage gemäß § 58 Abs. 6 erhöht sich für 

Fremdsprachlehrer der Verwendungsgruppe L 3 mit der Lehrbefähigung für den 
Fremdsprachenunterricht an Volks- und Hauptschulen um 45,0 €. 

§ 115. (1) Die Dienstzulage gemäß § 58 Abs. 6 erhöht sich für 
Fremdsprachlehrer der Verwendungsgruppe L 3 mit der Lehrbefähigung für den 
Fremdsprachenunterricht an Volks- und Hauptschulen um 45,5 €. 

(2) … (2) … 
§ 116d. (1) und (2) … § 116d. (1) und (2) …
(3) Auf Antrag des Lehrers umfasst die Bemessungsgrundlage für den 

Pensionsbeitrag auch die durch die Herabsetzung entfallenen Bezüge und 
Sonderzahlungen. Die Maßnahme kann nur für ein ganzes Schuljahr wirksam 

(3) Auf Antrag des Lehrers umfasst die Bemessungsgrundlage für den 
Pensionsbeitrag auch die durch die Herabsetzung entfallenen Bezüge und 
Sonderzahlungen. Die Maßnahme kann nur für ein ganzes Schuljahr wirksam 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
werden. werden. Der diesbezügliche Antrag ist bei sonstiger Unwirksamkeit vor dem 

Wirksamwerden der Maßnahme zu stellen.
§ 117a. (1) … § 117a. (1) … 
(2) Das Gehalt des Beamten der Post- und Fernmeldehoheitsverwaltung wird 

durch die Verwendungsgruppe und in ihr durch die Gehaltsstufe bestimmt und 
beträgt: 

(2) Das Gehalt des Beamten der Post- und Fernmeldehoheitsverwaltung wird 
durch die Verwendungsgruppe und in ihr durch die Gehaltsstufe bestimmt und 
beträgt: 

 

in der
Gehalts- PF 6 PF 5 PF 4 PF 3 PF 2 PF 1

stufe
1 1 499,1 1 499,1 1 673,1 1 673,1 1 673,1 2 006,5
2 1 514,2 1 514,2 1 705,9 1 705,9 1 705,9 2 006,5
3 1 533,7 1 603,0 1 746,0 1 746,0 1 746,0 2 006,5
4 1 558,8 1 607,5 1 793,2 1 794,2 1 794,2 2 107,7
5 1 588,0 1 621,1 1 846,4 1 850,3 1 892,9 2 214,5
6 1 622,7 1 644,0 1 906,6 1 914,6 1 958,9 2 326,6
7 1 662,8 1 676,8 1 972,8 1 987,4 2 034,9 2 444,7
8 1 709,2 1 719,4 2 045,6 2 067,5 2 120,4 2 568,7
9 1 761,0 1 771,7 2 124,3 2 155,5 2 215,7 2 698,7
10 1 818,7 1 834,0 2 209,1 2 251,0 2 320,9 2 834,6
11 1 882,0 1 906,6 2 298,9 2 353,9 2 435,3 2 976,7
12 1 951,3 1 989,5 2 395,0 2 464,9 2 559,3 3 124,3
13 2 025,5 2 081,8 2 496,5 2 582,8 2 693,7 3 278,4
14 2 105,2 2 184,1 2 604,1 2 708,5 2 837,5 3 438,5
15 2 190,4 2 295,4 2 718,2 2 842,0 2 991,5 3 604,2
16 2 280,4 2 415,6 2 838,2 2 983,7 3 155,6 3 776,0
17 2 375,3 2 545,3 2 964,2 3 132,7 3 329,3 3 954,1

Euro

in der Verwendungsgruppe

 
 

 

in der
Gehalts- PF 6 PF 5 PF 4 PF 3 PF 2 PF 1

stufe
1 1 524,6 1 524,6 1 698,6 1 698,6 1 698,6 2 032,0
2 1 539,7 1 539,7 1 731,4 1 731,4 1 731,4 2 032,0
3 1 559,2 1 628,5 1 771,5 1 771,5 1 771,5 2 032,0
4 1 584,3 1 633,0 1 818,7 1 819,7 1 819,7 2 133,2
5 1 613,5 1 646,6 1 871,9 1 875,8 1 918,4 2 240,0
6 1 648,2 1 669,5 1 932,1 1 940,1 1 984,4 2 352,1
7 1 688,3 1 702,3 1 998,3 2 012,9 2 060,4 2 470,2
8 1 734,7 1 744,9 2 071,1 2 093,0 2 145,9 2 594,2
9 1 786,5 1 797,2 2 149,8 2 181,0 2 241,2 2 724,2
10 1 844,2 1 859,5 2 234,6 2 276,5 2 346,4 2 860,1
11 1 907,5 1 932,1 2 324,4 2 379,4 2 460,8 3 002,2
12 1 976,8 2 015,0 2 420,5 2 490,4 2 584,8 3 150,9
13 2 051,0 2 107,3 2 522,0 2 608,3 2 719,2 3 306,3
14 2 130,7 2 209,6 2 629,6 2 734,0 2 863,0 3 467,7
15 2 215,9 2 320,9 2 743,7 2 867,5 3 017,0 3 634,8
16 2 305,9 2 441,1 2 863,7 3 009,2 3 182,4 3 808,1
17 2 400,8 2 570,8 2 989,7 3 159,3 3 357,6 3 987,7

Euro

in der Verwendungsgruppe

 
 

 
(3) … (3) … 
§ 117c. (1) Dem Beamten der Post- und Fernmeldehoheitsverwaltung gebührt 

eine ruhegenussfähige Funktionszulage, wenn er dauernd mit einer Verwendung 
§ 117c. (1) Dem Beamten der Post- und Fernmeldehoheitsverwaltung 

gebührt eine ruhegenussfähige Funktionszulage, wenn er dauernd mit einer 
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betraut ist, die nach der Anlage 1 zum BDG 1979 oder durch Verordnung nach 
§ 249b Abs. 3 BDG 1979 einer der nachstehend angeführten Funktionsgruppen 
zugeordnet ist. Sie beträgt: 

Verwendung betraut ist, die nach der Anlage 1 zum BDG 1979 oder durch 
Verordnung nach § 249b Abs. 3 BDG 1979 einer der nachstehend angeführten 
Funktionsgruppen zugeordnet ist. Sie beträgt: 

 

auf Arbeits - in den Gehalts - ab der
plätzen der s tufen Gehalts -

Verwendungs- 1 bis  10 11 bis  14 s tufe 15
gruppe Euro

S 1 169,2 2 232,3 3 572,0
PF 1 1b  772,3 1 287,1 2 317,1

2  772,3 1 029,8 2 059,2
3  707,7  965,4 1 287,1
S 1 126,9 1 599,8 1 987,9
1  684,0  958,1 1 163,5

1b  136,9  615,9 1 163,5
PF 2 2  273,9  615,9  821,3

2b  96,0  273,9  821,3
3  136,9  273,9  547,5

3b  96,0  273,9  547,5
1  136,9  273,9  410,7

PF 3 1b  96,0  273,9  410,7
2  96,0  191,5  287,3
3  68,3  109,4  150,4

PF 4 1  61,2  88,9  130,0
PF 5 1  27,2  41,0  55,1

in der 
Funktions- 

gruppe

 
 

 

auf Arbeits - in den Gehalts - ab der
plätzen der s tufen Gehalts -

Verwendungs- 1 bis  10 11 bis  14 s tufe 15
gruppe Euro

S 1 180,9 2 254,6 3 607,7
PF 1 1b  780,0 1 300,0 2 340,3

2  780,0 1 040,1 2 079,8
3  714,8  975,1 1 300,0
S 1 138,2 1 615,8 2 007,8
1  690,8  967,7 1 175,1

1b  138,3  622,1 1 175,1
PF 2 2  276,6  622,1  829,5

2b  97,0  276,6  829,5
3  138,3  276,6  553,0

3b  97,0  276,6  553,0
1  138,3  276,6  414,8

PF 3 1b  97,0  276,6  414,8
2  97,0  193,4  290,2
3  69,0  110,5  151,9

PF 4 1  61,8  89,8  131,3
PF 5 1  27,5  41,4  55,7

in der 
Funktions- 

gruppe

 
 

 
(2) … (2) … 
(3) Dem Messmechaniker in einer Funküberwachungsstelle, der dauernd mit 

der Ausübung dieser Verwendung betraut ist, gebührt eine ruhegenussfähige 
Funktionszulage in der Höhe von 82,0 €.

(3) Dem Messmechaniker in einer Funküberwachungsstelle, der dauernd mit 
der Ausübung dieser Verwendung betraut ist, gebührt eine ruhegenussfähige 
Funktionszulage in der Höhe von 82,8 €.

(4) … (4) … 
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§ 118. (1) und (2) … § 118. (1) und (2) … 
(3) Das Gehalt beträgt für Beamte der Allgemeinen Verwaltung in der 

Dienstklasse III 
(3) Das Gehalt beträgt für Beamte der Allgemeinen Verwaltung in der 

Dienstklasse III 
 

in der in der Verwendungsgruppe
Gehalts- E D C B A

stufe Euro
1 1 218,2 1 272,2 1 326,4 1 489,0 1 861,0
2 1 233,3 1 296,7 1 358,8 1 529,4 --
3 1 248,2 1 320,9 1 391,3 1 570,2 --
4 1 262,9 1 345,5 1 424,0 1 610,6 --
5 1 277,9 1 369,9 1 456,6 1 651,5 --
6 1 292,6 1 394,0 1 489,0 1 694,8 --
7 1 307,6 1 418,6 1 521,3 1 739,8 --
8 1 322,6 1 442,7 1 553,9 -- --
9 1 337,2 1 467,2 1 586,2 -- --
10 1 352,4 1 491,5 1 618,8 -- --
11 1 367,3 1 516,0 1 651,5 -- --
12 1 382,2 1 540,3 1 686,3 -- --
13 1 396,6 1 564,5 -- -- --
14 1 411,9 1 589,0 -- -- --
15 1 426,8 1 613,6 -- -- --
16 1 441,8 1 638,0 -- -- --
17 1 456,6 1 705,8 -- -- --
18 1 471,5 -- -- -- --  

 
 

in der in der Verwendungsgruppe
Gehalts- E D C B A

stufe Euro
1 1 243,7 1 297,7 1 351,9 1 514,5 1 886,5
2 1 258,8 1 322,2 1 384,3 1 554,9 --
3 1 273,7 1 346,4 1 416,8 1 595,7 --
4 1 288,4 1 371,0 1 449,5 1 636,1 --
5 1 303,4 1 395,4 1 482,1 1 677,0 --
6 1 318,1 1 419,5 1 514,5 1 720,3 --
7 1 333,1 1 444,1 1 546,8 1 765,3 --
8 1 348,1 1 468,2 1 579,4 -- --
9 1 362,7 1 492,7 1 611,7 -- --
10 1 377,9 1 517,0 1 644,3 -- --
11 1 392,8 1 541,5 1 677,0 -- --
12 1 407,7 1 565,8 1 711,8 -- --
13 1 422,1 1 590,0 -- -- --
14 1 437,4 1 614,5 -- -- --
15 1 452,3 1 639,1 -- -- --
16 1 467,3 1 663,5 -- -- --
17 1 482,1 1 731,3 -- -- --
18 1 497,0 -- -- -- --  

 
 

(4) Das Gehalt beträgt für Beamte in handwerklicher Verwendung in der 
Dienstklasse III 

(4) Das Gehalt beträgt für Beamte in handwerklicher Verwendung in der 
Dienstklasse III 
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in der in der Verwendungsgruppe
Gehalts- P 1 P 2 P 3 P 4 P 5

stufe Euro
1 1 326,4 1 299,5 1 272,2 1 245,2 1 218,2
2 1 358,8 1 326,4 1 296,7 1 264,3 1 233,3
3 1 391,3 1 353,6 1 320,9 1 283,2 1 248,2
4 1 424,0 1 380,7 1 345,5 1 302,1 1 262,9
5 1 456,6 1 407,7 1 369,9 1 320,9 1 277,9
6 1 489,0 1 434,9 1 394,0 1 339,9 1 292,6
7 1 521,3 1 461,7 1 418,6 1 358,8 1 307,6
8 1 553,9 1 489,0 1 442,7 1 378,1 1 322,6
9 1 586,2 1 516,0 1 467,2 1 396,6 1 337,2
10 1 618,8 1 542,9 1 491,5 1 415,8 1 352,4
11 1 651,5 1 570,2 1 516,0 1 434,9 1 367,3
12 1 686,3 1 597,2 1 540,3 1 453,7 1 382,2
13 1 721,6 1 624,6 1 564,5 1 472,9 1 396,6
14 1 758,8 1 651,5 1 589,0 1 491,5 1 411,9
15 -- 1 680,4 1 613,6 1 510,6 1 426,8
16 -- 1 709,9 1 638,0 1 529,4 1 441,8
17 -- 1 768,0 1 705,8 1 548,7 1 456,6
18 -- -- -- 1 567,5 1 471,5  

 
 

in der in der Verwendungsgruppe
Gehalts- P 1 P 2 P 3 P 4 P 5

stufe Euro
1 1 351,9 1 325,0 1 297,7 1 270,7 1 243,7
2 1 384,3 1 351,9 1 322,2 1 289,8 1 258,8
3 1 416,8 1 379,1 1 346,4 1 308,7 1 273,7
4 1 449,5 1 406,2 1 371,0 1 327,6 1 288,4
5 1 482,1 1 433,2 1 395,4 1 346,4 1 303,4
6 1 514,5 1 460,4 1 419,5 1 365,4 1 318,1
7 1 546,8 1 487,2 1 444,1 1 384,3 1 333,1
8 1 579,4 1 514,5 1 468,2 1 403,6 1 348,1
9 1 611,7 1 541,5 1 492,7 1 422,1 1 362,7
10 1 644,3 1 568,4 1 517,0 1 441,3 1 377,9
11 1 677,0 1 595,7 1 541,5 1 460,4 1 392,8
12 1 711,8 1 622,7 1 565,8 1 479,2 1 407,7
13 1 747,1 1 650,1 1 590,0 1 498,4 1 422,1
14 1 784,3 1 677,0 1 614,5 1 517,0 1 437,4
15 -- 1 705,9 1 639,1 1 536,1 1 452,3
16 -- 1 735,4 1 663,5 1 554,9 1 467,3
17 -- 1 793,5 1 731,3 1 574,2 1 482,1
18 -- -- -- 1 593,0 1 497,0  

 
 

(5) Das Gehalt beträgt für Beamte der Allgemeinen Verwaltung in den 
Dienstklassen IV bis IX und für Beamte in handwerklicher Verwendung in der 
Dienstklasse IV: 

(5) Das Gehalt beträgt für Beamte der Allgemeinen Verwaltung in den 
Dienstklassen IV bis IX und für Beamte in handwerklicher Verwendung in der 
Dienstklasse IV: 
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in der in der Dienstklasse
Gehalts- IV V VI VII VIII IX

stufe Euro
1 -- -- 2 634,1 3 191,8 4 282,0 6 067,6
2 -- 2 246,9 2 711,3 3 293,3 4 504,2 6 402,9
3 1 779,0 2 324,4 2 788,2 3 394,1 4 726,2 6 738,0
4 1 856,0 2 401,4 2 889,5 3 616,1 5 061,6 7 073,7
5 1 934,2 2 479,0 2 990,7 3 838,2 5 396,7 7 409,1
6 2 012,2 2 556,4 3 091,2 4 060,5 5 732,0 7 744,0
7 2 090,4 2 634,1 3 191,8 4 282,0 6 067,6 --
8 2 169,0 2 711,3 3 293,3 4 504,2 6 402,9 --
9 2 246,9 2 788,2 3 394,1 4 726,2 -- --  

 
 

in der in der Dienstklasse
Gehalts- IV V VI VII VIII IX

stufe Euro
1 -- -- 2 659,6 3 218,9 4 318,4 6 119,2
2 -- 2 272,4 2 736,8 3 321,3 4 542,5 6 457,3
3 1 804,5 2 349,9 2 813,7 3 422,9 4 766,4 6 795,3
4 1 881,5 2 426,9 2 915,0 3 646,8 5 104,6 7 133,8
5 1 959,7 2 504,5 3 016,2 3 870,8 5 442,6 7 472,1
6 2 037,7 2 581,9 3 117,5 4 095,0 5 780,7 7 809,8
7 2 115,9 2 659,6 3 218,9 4 318,4 6 119,2 --
8 2 194,5 2 736,8 3 321,3 4 542,5 6 457,3 --
9 2 272,4 2 813,7 3 422,9 4 766,4 -- --  

 
 

(6) bis (11) … (6) bis (11) …
§ 120. (1) Dem Beamten der Allgemeinen Verwaltung und dem Beamten in 

handwerklicher Verwendung gebührt neben dem Gehalt eine ruhegenussfähige 
Verwaltungsdienstzulage. Sie beträgt bei Beamten

§ 120. (1) Dem Beamten der Allgemeinen Verwaltung und dem Beamten in 
handwerklicher Verwendung gebührt neben dem Gehalt eine ruhegenussfähige 
Verwaltungsdienstzulage. Sie beträgt bei Beamten

 
in den Dienstklassen Euro
 
III bis V 
VI bis IX 

 148,9 
189,1

 
 

in den Dienstklassen Euro

III bis V 
VI bis IX

 150,4 
191,0

 

(2) … (2) … 
§ 123. (1) … § 123. (1) …
(2) Die Pflegedienstzulage beträgt monatlich (2) Die Pflegedienstzulage beträgt monatlich

 1. für Beamte der Sanitätshilfsdienste 51,3 €, 
 2. für Beamte der medizinisch-technischen Dienste 134,7 €, 
 3. für Beamte des Krankenpflegefachdienstes und für Hebammen

 1. für Beamte der Sanitätshilfsdienste 51,8 €, 
 2. für Beamte der medizinisch-technischen Dienste 136,0 €, 

3. für Beamte des Krankenpflegefachdienstes und für Hebammen
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 a) bis zur Gehaltsstufe 9 der Dienstklasse III 134,7 €, 
 b) ab der Gehaltsstufe 10 der Dienstklasse III 161,6 €.

 a) bis zur Gehaltsstufe 9 der Dienstklasse III 136,0 €, 
b) ab der Gehaltsstufe 10 der Dienstklasse III 163,2 €.

§ 124. (1) … § 124. (1) …
(2) Die Pflegedienst-Chargenzulage beträgt monatlich (2) Die Pflegedienst-Chargenzulage beträgt monatlich

 1. für Stationspfleger und Stationsschwestern 200,9 €, 
 2. für Oberpfleger und Oberschwestern sowie für Lehrer und Lehrerinnen für 

Gesundheits- und Krankenpflege 258,5 €, 
 3. für Pflegevorsteher und Oberinnen sowie Direktoren und Direktorinnen 

einer Schule für Gesundheits- und Krankenpflege 315,7 €.

 1. für Stationspfleger und Stationsschwestern 202,9 €, 
 2. für Oberpfleger und Oberschwestern sowie für Lehrer und Lehrerinnen 

für Gesundheits- und Krankenpflege 261,1 €, 
 3. für Pflegevorsteher und Oberinnen sowie Direktoren und Direktorinnen 

einer Schule für Gesundheits- und Krankenpflege 318,9 €.
§ 130. Dem Beamten des Mittleren Post- und Fernmeldedienstes gebührt, § 130. Dem Beamten des Mittleren Post- und Fernmeldedienstes gebührt, 

 1. und 2. … 1. und 2. … 
eine ruhegenussfähige Omnibuslenkerzulage von 70,9 €. eine ruhegenussfähige Omnibuslenkerzulage von 71,6 €. 

§ 131. (1) Beamten, die nach § 61 Abs. 15 WG 2001 zur Ausübung einer 
Unteroffiziersfunktion herangezogen werden, gebührt für die Dauer dieser 
Verwendung eine für die Bemessung des Ruhegenusses anrechenbare 
Heeresdienstzulage in der Höhe von 215,5 €. 

§ 131. (1) Beamten, die nach § 61 Abs. 15 WG 2001 zur Ausübung einer 
Unteroffiziersfunktion herangezogen werden, gebührt für die Dauer dieser 
Verwendung eine für die Bemessung des Ruhegenusses anrechenbare 
Heeresdienstzulage in der Höhe von 217,7 €. 

(2) § 98 ist auf die im Abs. 1 angeführten Beamten mit der Maßgabe 
anzuwenden, dass 

(2) § 98 ist auf die im Abs. 1 angeführten Beamten mit der Maßgabe 
anzuwenden, dass 

 1. die Höhe der Truppendienstzulage 48,2 € beträgt und 1. die Höhe der Truppendienstzulage 48,7 € beträgt und 
 2. … 2. … 

(3) und (4) … (3) und (4) …
§ 140. (1) Dem Wachebeamten gebührt eine ruhegenussfähige Dienstzulage. 

Sie beträgt während der Dauer des provisorischen Dienstverhältnisses 29,0 € und 
im definitiven Dienstverhältnis 

§ 140. (1) Dem Wachebeamten gebührt eine ruhegenussfähige Dienstzulage. 
Sie beträgt während der Dauer des provisorischen Dienstverhältnisses 29,3 € und 
im definitiven Dienstverhältnis
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in der Verwendungsgruppe W  2
in der Diens tzulagens tufe

in der 1 2
Euro

Grunds tufe  59,7  107,0
Diens t-    a)  127,1  182,2
s tufe 1     b)  161,1  230,4
Diens ts tufe 2  230,4  284,7
Diens ts tufe 3  339,2  406,0  
 

 

in der Verwendungsgruppe W  2
in der Diens tzulagens tufe

in der 1 2
Euro

Grunds tufe  60,3  108,1
Diens t-    a)  128,4  184,0
s tufe 1     b)  162,7  232,7
Diens ts tufe 2  232,7  287,5
Diens ts tufe 3  342,6  410,1  
 

 

in der Verwendungsgruppe W  1
in den bei Führung eines  Amts titels , der einem Diens t-
Diens t- der nachs tehend angeführten Amts titel zulage
klassen vergleichbar is t Euro

III Leutnant  135,8
und Oberleutnant  159,6
IV Hauptmann  207,6

ab der Diens tklasse V  227,3  
 

 

in der Verwendungsgruppe W  1
in den bei Führung eines  Amts titels , der einem Diens t-
Diens t- der nachs tehend angeführten Amts titel zulage
klassen vergleichbar is t Euro

III Leutnant  137,2
und Oberleutnant  161,2
IV Hauptmann  209,7

ab der Diens tklasse V  229,6  
 

(2) … (2) … 
(3) Wachebeamten der Grundstufe der Verwendungsgruppe W 2 gebührt nach 

einer im Exekutivdienst tatsächlich zurückgelegten Dienstzeit von 30 Jahren 
anstelle der in der Dienstzulagenstufe 2 vorgesehenen Dienstzulage eine 
Dienstzulage in Höhe von 127,1 €. 

(3) Wachebeamten der Grundstufe der Verwendungsgruppe W 2 gebührt 
nach einer im Exekutivdienst tatsächlich zurückgelegten Dienstzeit von 30 Jahren 
anstelle der in der Dienstzulagenstufe 2 vorgesehenen Dienstzulage eine 
Dienstzulage in Höhe von 128,4 €.

(4) bis (9) … (4) bis (9) …
§ 141. Den Wachebeamten gebührt eine ruhegenussfähige besondere 

Dienstzulage. Sie beträgt in der Verwendungsgruppe W 2 102,1 € und in der 
§ 141. Den Wachebeamten gebührt eine ruhegenussfähige besondere 

Dienstzulage. Sie beträgt in der Verwendungsgruppe W 2 103,1 € und in der 
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Verwendungsgruppe W 1 121,1 €. Verwendungsgruppe W 1 122,3 €.

§ 142. (1) Eine ruhegenussfähige Dienstzulage von 57,3 € gebührt § 142. (1) Eine ruhegenussfähige Dienstzulage von 57,9 € gebührt
 1. und 2. … 1. und 2. …

(2) bis (4) … (2) bis (4) …
§ 143. (1) Dem Wachebeamten gebührt, § 143. (1) Dem Wachebeamten gebührt,

 1. und 2. … 1. und 2. …
eine ruhegenussfähige Wachdienstzulage. Sie beträgt eine ruhegenussfähige Wachdienstzulage. Sie beträgt
 

in der Verwendungsgruppe Euro
W  3  70,9
W  2  83,3
W  1  95,4  

 
 

in der Verwendungsgruppe Euro
W  3  71,6
W  2  84,1
W  1  96,4  

 

(2) und (3) … (2) und (3) …
§ 150. Den Berufsoffizieren gebührt eine ruhegenussfähige Dienstzulage. Die 

Dienstzulage beträgt 
§ 150. Den Berufsoffizieren gebührt eine ruhegenussfähige Dienstzulage. 

Die Dienstzulage beträgt 
 

in den Diens t-

Diens t- zulage

klassen Euro
III Fähnrich  80,5

und Leutnant  100,8
IV Oberleutnant  120,8

Hauptmann  140,8
ab der Diens tklasse V  157,1

bei Führung eines  Amts titels  oder einer 
Verwendungsbezeichnung, der oder die 

einer der nachs tehend angeführten 
Verwendungsbezeichnungen 

vergleichbar is t

 
 

in den Diens t-

Diens t- zulage

klassen Euro
III Fähnrich  81,3

und Leutnant  101,8
IV Oberleutnant  122,0

Hauptmann  142,2
ab der Diens tklasse V  158,7

bei Führung eines  Amts titels  oder einer 
Verwendungsbezeichnung, der oder die 

einer der nachs tehend angeführten 
Verwendungsbezeichnungen 

vergleichbar is t
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§ 151. (1) Dem Berufsoffizier gebührt eine für die Bemessung des 

Ruhegenusses anrechenbare Heeresdienstzulage. Die Heeresdienstzulage richtet 
sich nach der besoldungsrechtlichen Stellung und beträgt 

§ 151. (1) Dem Berufsoffizier gebührt eine für die Bemessung des 
Ruhegenusses anrechenbare Heeresdienstzulage. Die Heeresdienstzulage richtet 
sich nach der besoldungsrechtlichen Stellung und beträgt 

 1. in den Gehaltsstufen 1 bis 4 der Dienstklasse III der 
Verwendungsgruppe H 2  ................................................................114,7 €,

 2. in den Gehaltsstufen 5 bis 7 der Dienstklasse III der 
Verwendungsgruppe H 2, 

  in der Dienstklasse III der Verwendungsgruppe H 1 und in 
der Dienstklasse IV ............................................................................86,6 €,

 3. in der Dienstklasse V  ........................................................................57,5 €.
 

1. in den Gehaltsstufen 1 bis 4 der Dienstklasse III der 
Verwendungsgruppe H 2  ................................................................ 115,8 €,

 2. in den Gehaltsstufen 5 bis 7 der Dienstklasse III der 
Verwendungsgruppe H 2, 

  in der Dienstklasse III der Verwendungsgruppe H 1 und in 
der Dienstklasse IV ............................................................................ 87,5 €,

 3. in der Dienstklasse V  ........................................................................ 58,1 €.
 

(2) … (2) … 
§ 152. (1) Dem Berufsoffizier gebührt, § 152. (1) Dem Berufsoffizier gebührt, 

 1. und 2. … 1. und 2. …
eine ruhegenussfähige Truppendienstzulage von 95,4 €. eine ruhegenussfähige Truppendienstzulage von 96,4 €. 

(2) und (3) … (2) und (3) …
§ 153. (1) … § 153. (1) … 
(2) Diese Vergütung beträgt für Berufsoffiziere (2) Diese Vergütung beträgt für Berufsoffiziere 

 1. der Verwendungsgruppe H 2  ..........................................................221,9 €,
 2. der Verwendungsgruppe H 1  ..........................................................164,1 €.
 

1. der Verwendungsgruppe H 2 ..........................................................224,1 €,
 2. der Verwendungsgruppe H 1  .......................................................... 165,7 €.
 

(3) … (3) … 
§ 165. (1) Das Gehalt des Beamten des Schulaufsichtsdienstes wird durch die 

Verwendungsgruppe und durch die Gehaltsstufe bestimmt und beträgt: 
§ 165. (1) Das Gehalt des Beamten des Schulaufsichtsdienstes wird durch 

die Verwendungsgruppe und durch die Gehaltsstufe bestimmt und beträgt: 
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in der in der Verwendungsgruppe
Gehalts - S 2 S 1

s tufe Euro
1 3 076,9 3 935,9
2 3 219,7 4 135,2
3 3 362,5 4 334,7
4 3 505,1 4 534,0
5 3 647,9 4 733,3
6 3 887,0 4 933,1
7 4 126,2 5 132,0
8 4 364,8 5 375,6
9 4 604,2 5 655,2
10 4 843,4 5 935,6  

 
 

in der in der Verwendungsgruppe
Gehalts - S 2 S 1

s tufe Euro
1 3 103,1 3 969,4
2 3 247,1 4 170,3
3 3 391,1 4 371,5
4 3 534,9 4 572,5
5 3 678,9 4 773,5
6 3 920,0 4 975,0
7 4 161,3 5 175,6
8 4 401,9 5 421,3
9 4 643,3 5 703,3

10 4 884,6 5 986,1  
 

 
(2) … (2) … 
(3) Beamten der Verwendungsgruppe S 1, die durch sechs Jahre dieser 

Verwendungsgruppe angehören, gebührt eine ruhegenussfähige Dienstzulage in 
der Höhe von 137,3 €. Diese Zulage erhöht sich auf 274,6 €, wenn diese Beamten 
der Verwendungsgruppe S 1 durch zwölf Jahre angehören. In die Zeiträume von 
sechs und zwölf Jahren sind einzurechnen: 

(3) Beamten der Verwendungsgruppe S 1, die durch sechs Jahre dieser 
Verwendungsgruppe angehören, gebührt eine ruhegenussfähige Dienstzulage in 
der Höhe von 138,7 €. Diese Zulage erhöht sich auf 277,3 €, wenn diese Beamten 
der Verwendungsgruppe S 1 durch zwölf Jahre angehören. In die Zeiträume von 
sechs und zwölf Jahren sind einzurechnen: 

 1. bis 5. … 1. bis 5. … 
Werden unterschiedliche Zeiten zusammengezählt, sind zunächst die Zeiten mit 
den geringsten Abzügen und dann, aufsteigend nach dem Ausmaß der 
vorgesehenen Abzüge, die Zeiten mit höheren Abzügen zu berücksichtigen. 
Höhere Abzüge sind dabei um bereits abgerechnete niedrigere Abzüge zu 
vermindern. 

Werden unterschiedliche Zeiten zusammengezählt, sind zunächst die Zeiten mit 
den geringsten Abzügen und dann, aufsteigend nach dem Ausmaß der 
vorgesehenen Abzüge, die Zeiten mit höheren Abzügen zu berücksichtigen. 
Höhere Abzüge sind dabei um bereits abgerechnete niedrigere Abzüge zu 
vermindern. 

(4) Beamten der Verwendungsgruppe S 2, die durch zwölf Jahre dieser 
Verwendungsgruppe angehören und zwei Jahre in der höchsten 
Gehaltsstufe verbracht haben, gebührt eine ruhegenussfähige Dienstzulage in der 
Höhe von 161,1 €, in den Zeitraum von zwölf Jahren sind Zeiten einzurechnen, in 
denen der Beamte mit der Funktion eines Beamten des Schulaufsichtsdienstes der 

(4) Beamten der Verwendungsgruppe S 2, die durch zwölf Jahre dieser 
Verwendungsgruppe angehören und zwei Jahre in der höchsten 
Gehaltsstufe verbracht haben, gebührt eine ruhegenussfähige Dienstzulage in der 
Höhe von 162,7 €, in den Zeitraum von zwölf Jahren sind Zeiten einzurechnen, in 
denen der Beamte mit der Funktion eines Beamten des Schulaufsichtsdienstes der 

981 der B
eilagen X

X
IV

. G
P - R

egierungsvorlage - T
extgegenüberstellung

438 von 617



439 von 617 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Verwendungsgruppe S 2 betraut war. Verwendungsgruppe S 2 betraut war.

§ 175. (1) bis (66) … § 175. (1) bis (66) …
 (67) In der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I Nr. xxx/2010, 

treten in Kraft: 
 1. § 113 Abs. 11a letzter Satz mit 1. Jänner 2004,
 2. § 10 Abs. 4 Z 2 mit 19. August 2009,
  3. § 12 Abs. 2 Z 1 lit. b, § 12 Abs. 2 Z 7 lit. d, § 13d samt Überschrift, 

§ 21g Abs. 7, § 28 Abs. 1, § 30 Abs. 1, § 31 Abs. 2, § 40a Abs. 1, § 40b 
Abs. 2, § 40c Abs. 1, § 48 Abs. 1, § 48a Abs. 1, § 50 Abs. 4, § 52 Abs. 1, 
§ 53b Abs. 1, § 55 Abs. 1, § 57 Abs. 2, § 58 Abs. 2, 4 und 6, § 59 Abs. 2, 
§ 59a, § 59b, § 60 Abs. 1, 3 und 4, § 60a Abs. 2, § 61 Abs. 8, § 61a 
Abs. 1, § 61b Abs. 1, § 61c Abs. 1, § 61d Abs. 1, § 61e Abs. 1 und 2, 
§ 62 Abs. 2, § 63b Abs. 1 und 5, § 65 Abs. 1, § 72 Abs. 1, § 74 Abs. 1, 
§ 74a Abs. 1, § 81 Abs. 2, § 83 Abs. 1, § 85 Abs. 1, § 87 Abs. 2, § 89 
Abs. 1, § 91 Abs. 1, § 98 Abs. 2, § 101 Abs. 2, § 101a Abs. 5, § 109 
Abs. 1, § 111 Abs. 2, § 112 Abs. 1, § 114 Abs. 2 und 3, § 115 Abs. 1, 
§ 116d Abs. 3, § 117a Abs. 2, § 117c Abs. 1 und 3, § 118 Abs. 3, 4 
und 5, § 120 Abs. 1, § 123 Abs. 2, § 124 Abs. 2, § 130, § 131 Abs. 1 und 
2, § 140 Abs. 1 und 3, § 141, § 142 Abs. 1, § 143 Abs. 1, § 150, § 151 
Abs. 1, § 152 Abs. 1, § 153 Abs. 2 und § 165 Abs. 1, 3 und 4 mit 
1. Jänner 2011,

 4. § 61 Abs. 8 mit 1. September 2011,
 5. § 22b mit 1. Jänner 2013,
  6. sowie der Entfall des § 83b samt Überschrift mit Ablauf des 

31. Dezember 2011.

Artikel IV Artikel IV 
(Anm.: Zu § 48 Abs. 1 des Gehaltsgesetzes 1956, BGBl. Nr. 54) (Anm.: Zu § 48 Abs. 1 des Gehaltsgesetzes 1956, BGBl. Nr. 54) 

(1) und (2) … (1) und (2) …
(3) Der Berechnung der Ergänzungszulage ist folgender Gehalt zugrunde zu 

legen: 
(3) Der Berechnung der Ergänzungszulage ist folgender Gehalt zugrunde zu 

legen:
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Gehalt
Gehaltss tufe Euro

2 2 036,6
3 2 036,6
4 2 036,6
5 2 036,6
6 2 177,0
7 2 454,4
8 2 593,4
9 2 732,0

10 2 870,3
11 3 009,3
12 3 147,7
13 3 286,5
14 3 425,1
15 3 563,6
16 3 624,5
17 3 684,3

18 1. und 2. Jahr 3 744,3
18 ab 3. Jahr 3 804,6  

 
 

Gehalt
Gehaltss tufe Euro

2 2 062,1
3 2 062,1
4 2 062,1
5 2 062,1
6 2 202,5
7 2 479,9
8 2 618,9
9 2 757,5

10 2 895,8
11 3 034,9
12 3 174,5
13 3 314,4
14 3 454,2
15 3 593,9
16 3 655,3
17 3 715,6

18 1. und 2. Jahr 3 776,1
18 ab 3. Jahr 3 836,9  

 

(4) bis (20) … (4) bis (20) …
 (21) Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XX/XXXX tritt 

mit 1. Jänner 2011 in Kraft.
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Artikel 123 
Änderung des Vertragsbedienstetengesetzes 

INHALTSVERZEICHNIS INHALTSVERZEICHNIS 

Abschnitt I Abschnitt I 

Allgemeine Bestimmungen Allgemeine Bestimmungen 
§ 1. bis 24a. … § 1. bis 24a. …
 § 24b. Ansprüche während des Beschäftigungsverbotes nach §§ 3 

 und 5 MSchG
§ 25 bis 29d. … § 25 bis 29d. …
§ 29e. Karenzurlaub zur Pflege eines behinderten Kindes § 29e. Karenzurlaub zur Pflege eines behinderten Kindes oder 

 eines pflegebedürftigen Angehörigen
§ 29f. bis 29m. … § 29f. bis 29m. …
§ 29n. Kontrollmaßnahmen § 29n. IKT-Nutzung und Kontrollmaßnahmen
 § 29o. Frühkarenzurlaub für Väter

§ 1. (1) und (2) … § 1. (1) und (2) …
(3) Dieses Bundesgesetz ist nicht anzuwenden (3) Dieses Bundesgesetz ist nicht anzuwenden

 1. … 1. … 
 2. auf Personen, die mit Ausnahme der Fälle des § 20 in Verbindung mit 

§ 50b BDG 1979, BGBl. Nr. 333, unverhältnismäßig kurze Zeit, wenn 
auch regelmäßig oder die nur fallweise verwendet werden; als 
unverhältnismäßig kurze Zeit gilt eine Beschäftigung im Ausmaße von 
weniger als einem Drittel der für Vollbeschäftigung vorgeschriebenen 
Wochendienstleistung. Der zuständige Bundesminister kann jedoch, falls 
es dienstliche oder örtliche Verhältnisse erfordern, auch mit Personen, 
deren Beschäftigungsausmaß unter einem Drittel der für 
Vollbeschäftigung vorgeschriebenen Wochendienstleistung liegt, einen 
Dienstvertrag nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
abschließen;

 2. auf Personen, die bei der Wiener Hofmusikkapelle beschäftigt sind; 

 3. bis 12. … 3. bis 12. …
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(4) und (5) … (4) und (5) …
§ 11. (1) Das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten des 

Entlohnungsschemas I beträgt: 
§ 11. (1) Das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten des 

Entlohnungsschemas I beträgt: 
 

in  d er En t- in  d er En tlo h n u n g s g ru p p e
lo h n u n g s - a b c d

s tu fe Eu ro

1 1 943,6 1 536,3 1 361,1 1 304,8
2 1 991,3 1 573,5 1 393,4 1 330,0
3 2 039,5 1 610,7 1 425,5 1 354,8
4 2 087,7 1 648,6 1 457,5 1 379,8
5 2 135,8 1 688,2 1 489,6 1 404,7
6 2 184,1 1 728,9 1 521,5 1 429,5
7 2 265,5 1 772,1 1 553,8 1 454,4
8 2 347,3 1 815,5 1 585,7 1 479,2
9 2 428,6 1 876,5 1 617,7 1 504,4

10 2 509,4 1 939,0 1 650,1 1 529,3
11 2 590,9 2 020,7 1 684,5 1 554,2
12 2 671,6 2 102,8 1 719,5 1 578,8
13 2 753,0 2 185,0 1 755,8 1 603,9
14 2 834,4 2 266,3 1 793,0 1 629,0
15 2 915,4 2 347,5 1 830,3 1 654,3
16 3 021,3 2 428,8 1 867,8 1 680,7
17 3 127,4 2 510,6 1 905,8 1 707,8
18 3 233,3 2 591,2 1 943,6 1 735,0
19 3 339,4 2 672,9 1 981,4 1 764,2
20 3 445,6 2 753,6 2 019,2 1 793,0
21 -- -- 2 057,0 1 822,0

 
 

in der Ent- in der Entlohnungsgruppe
lohnungs- a b c d e

stufe Euro

1 1 969,1 1 561,8 1 386,6 1 330,3 1 274,3
2 2 016,8 1 599,0 1 418,9 1 355,5 1 288,4
3 2 065,0 1 636,2 1 451,0 1 380,3 1 302,4
4 2 113,2 1 674,1 1 483,0 1 405,3 1 316,5
5 2 161,3 1 713,7 1 515,1 1 430,2 1 330,3
6 2 209,6 1 754,4 1 547,0 1 455,0 1 344,7
7 2 291,0 1 797,6 1 579,3 1 479,9 1 358,7
8 2 372,8 1 841,0 1 611,2 1 504,7 1 372,8
9 2 454,1 1 902,0 1 643,2 1 529,9 1 386,8
10 2 534,9 1 964,5 1 675,6 1 554,8 1 401,0
11 2 616,4 2 046,2 1 710,0 1 579,7 1 415,1
12 2 697,1 2 128,3 1 745,0 1 604,3 1 429,3
13 2 778,5 2 210,5 1 781,3 1 629,4 1 443,1
14 2 859,9 2 291,8 1 818,5 1 654,5 1 457,2
15 2 940,9 2 373,0 1 855,8 1 679,8 1 471,2
16 3 047,0 2 454,3 1 893,3 1 706,2 1 485,5
17 3 154,0 2 536,1 1 931,3 1 733,3 1 499,5
18 3 260,8 2 616,7 1 969,1 1 760,5 1 513,6
19 3 367,8 2 698,4 2 006,9 1 789,7 1 527,8
20 3 474,9 2 779,1 2 044,7 1 818,5 1 541,8
21 -- -- 2 082,5 1 847,5 1 555,8  
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(2) und (3) … (2) und (3) …
§ 14. (1) Das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten des 

Entlohnungsschemas II beträgt: 
§ 14. (1) Das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten des 

Entlohnungsschemas II beträgt: 
 

in der Ent- in der Entlohnungsgruppe
lohnungs- p 1 p 2 p 3 p 4 p 5

stufe Euro

1 1 368,3 1 339,9 1 311,7 1 283,3 1 254,9
2 1 400,5 1 367,8 1 336,7 1 302,9 1 269,3
3 1 433,0 1 395,6 1 361,7 1 322,7 1 283,4
4 1 465,3 1 423,3 1 386,9 1 342,2 1 298,0
5 1 497,9 1 451,0 1 412,0 1 361,7 1 311,9
6 1 529,9 1 478,8 1 437,3 1 381,4 1 326,0
7 1 562,5 1 506,8 1 461,8 1 400,9 1 340,2
8 1 594,7 1 533,9 1 486,8 1 420,4 1 354,6
9 1 627,3 1 561,8 1 512,0 1 440,0 1 368,6
10 1 660,1 1 589,9 1 537,2 1 460,0 1 382,8
11 1 694,7 1 617,5 1 562,1 1 479,4 1 397,0
12 1 729,9 1 645,3 1 587,2 1 499,1 1 411,7
13 1 767,6 1 674,5 1 612,0 1 518,7 1 425,6
14 1 805,3 1 705,0 1 637,3 1 538,2 1 439,7
15 1 842,8 1 735,0 1 663,0 1 558,3 1 454,1
16 1 880,9 1 767,4 1 689,7 1 577,9 1 467,8
17 1 919,0 1 799,7 1 717,1 1 597,3 1 482,5
18 1 957,1 1 831,8 1 745,3 1 617,1 1 496,5
19 1 995,4 1 864,3 1 774,8 1 636,7 1 510,7
20 2 033,6 1 896,8 1 803,6 1 656,6 1 524,9
21 2 071,3 1 929,8 1 832,8 1 677,7 1 539,5  

 
 

in der Ent- in der Entlohnungsgruppe
lohnungs- p 1 p 2 p 3 p 4 p 5

stufe Euro

1 1 393,8 1 365,4 1 337,2 1 308,8 1 280,4
2 1 426,0 1 393,3 1 362,2 1 328,4 1 294,8
3 1 458,5 1 421,1 1 387,2 1 348,2 1 308,9
4 1 490,8 1 448,8 1 412,4 1 367,7 1 323,5
5 1 523,4 1 476,5 1 437,5 1 387,2 1 337,4
6 1 555,4 1 504,3 1 462,8 1 406,9 1 351,5
7 1 588,0 1 532,3 1 487,3 1 426,4 1 365,7
8 1 620,2 1 559,4 1 512,3 1 445,9 1 380,1
9 1 652,8 1 587,3 1 537,5 1 465,5 1 394,1
10 1 685,6 1 615,4 1 562,7 1 485,5 1 408,3
11 1 720,2 1 643,0 1 587,6 1 504,9 1 422,5
12 1 755,4 1 670,8 1 612,7 1 524,6 1 437,2
13 1 793,1 1 700,0 1 637,5 1 544,2 1 451,1
14 1 830,8 1 730,5 1 662,8 1 563,7 1 465,2
15 1 868,3 1 760,5 1 688,5 1 583,8 1 479,6
16 1 906,4 1 792,9 1 715,2 1 603,4 1 493,3
17 1 944,5 1 825,2 1 742,6 1 622,8 1 508,0
18 1 982,6 1 857,3 1 770,8 1 642,6 1 522,0
19 2 020,9 1 889,8 1 800,3 1 662,2 1 536,2
20 2 059,1 1 922,3 1 829,1 1 682,1 1 550,4
21 2 096,8 1 955,3 1 858,3 1 703,2 1 565,0  
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(2) bis (4) … (2) bis (4) …
§ 22. (1) … § 22. (1) …
(2) Den Vertragsbediensteten des Entlohnungsschemas I und des 

Entlohnungsschemas II gebührt eine Verwaltungsdienstzulage. Sie beträgt
(2) Den Vertragsbediensteten des Entlohnungsschemas I und des 

Entlohnungsschemas II gebührt eine Verwaltungsdienstzulage. Sie beträgt
 

in der Entlohnungsgruppe Entlohnungsstufe Euro
p 1 bis p 5, e, d, c, b  148,9
a 1 bis 8 
a ab 9 189,1

 

in der Entlohnungsgruppe Entlohnungsstufe Euro
p 1 bis p 5, e, d, c, b 150,4
a 1 bis 8
a ab 9 191,0

(3) bis (6) … (3) bis (6) …
(9) und (10) … (9) und (10) …
§ 24a. (1) bis (4) … § 24a. (1) bis (4) …

 Ansprüche während des Beschäftigungsverbots nach den §§ 3 und 5 MSchG 
 § 24b. (1) Für Vertragsbedienstete, deren Dienstverhältnis zum Bund nach 

dem 31. Dezember 2010 begründet wird, gelten anstelle des § 24 Abs. 8 die 
folgenden Abs. 2 und 3.

 (2) Weiblichen Vertragsbediensteten gebühren für die Zeit, während der sie 
nach § 3 Abs. 1 bis 3 und § 5 Abs. 1 MSchG nicht beschäftigt werden dürfen, 
keine Bezüge, wenn die laufenden Barleistungen des Sozialversicherungsträgers 
für diese Zeit die Höhe des Durchschnitts der in den letzten drei Monaten vor 
Eintritt des Beschäftigungsverbots gebührenden Bezüge erreichen. Ist dies nicht 
der Fall, gebührt ihnen eine Ergänzung darauf. § 8a Abs. 2 ist sinngemäß 
anzuwenden. Sofern das Dienstverhältnis zum Zeitpunkt des Eintrittes des 
Beschäftigungsverbots gemäß MSchG karenziert ist, ist der Durchschnitt der 
letzten drei Monate vor Antritt der Karenz maßgebend.

 (3) Die Zeit, für die nach den angeführten Bestimmungen ein 
Beschäftigungsverbot besteht, gilt nicht als Dienstverhinderung im Sinne des § 24 
Abs. 1.

§ 26. (1) und (1a) … § 26. (1) und (1a) …
(2) Gemäß Abs. 1 Z 1 sind voranzusetzen: (2) Gemäß Abs. 1 Z 1 sind voranzusetzen:

 1. die Zeit, die 1. die Zeit, die

981 der B
eilagen X

X
IV

. G
P - R

egierungsvorlage - T
extgegenüberstellung

444 von 617



445 von 617 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 a) … a) … 
 b) im Lehrberuf b) als Lehrkraft
 aa) bis dd). … aa) bis dd). …

zurückgelegt worden ist; zurückgelegt worden ist;
 2. bis 6. … 2. bis 6. …
 7. die Zeit 7. die Zeit 
 a) und b) … a) und b) …
 c) eines abgeschlossenen Studiums an einer Pädagogischen Hochschule 

oder Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik Wien, das für den 
Vertragsbediensteten Aufnahmeerfordernis gewesen ist, sowie die 
zurückgelegte Berufspraxis, wenn sie nach den jeweils geltenden 
Prüfungsvorschriften für die Erlangung der Lehrbefähigung für eine 
Verwendung in der Entlohnungsgruppe l 2a 2 vorgeschrieben war, in 
beiden Fällen bis zum Höchstausmaß von insgesamt zwei Jahren, 
sofern jedoch das Studium lehrplanmäßig länger dauert, bis zum 
Höchstausmaß des lehrplanmäßig vorgesehenen Studiums;

 c) eines abgeschlossenen Studiums an einer Pädagogischen Hochschule 
oder Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik Wien, das für den 
Vertragsbediensteten Aufnahmeerfordernis gewesen ist, sowie die 
zurückgelegte Berufspraxis, wenn sie nach den jeweils geltenden 
Prüfungsvorschriften für die Erlangung der Lehrbefähigung für eine 
Verwendung in der Entlohnungsgruppe l 2a 2 vorgeschrieben war, in 
beiden Fällen bis zum Höchstausmaß von insgesamt zwei Jahren, 
sofern jedoch das Studium lehrplanmäßig länger dauert, bis zum 
Höchstausmaß des lehrplanmäßig vorgesehenen Studiums,

  d) die Zeit eines abgeschlossenen Studiums, das für die 
Vertragsbedienstete oder den Vertragsbediensteten für eine 
Verwendung in den Entlohnungsgruppen l 2a 2 oder l 2a 1 gemäß 
Anlage 1 Z 24.3 oder Z 25.1 Abs. 4 lit. a bis c BDG 1979 
vorgeschrieben war, bis zum Ausmaß der in lit. a vorgesehenen Zeit. 

 8. und 9. … 8. und 9. …
(2a) bis (2e) … (2a) bis (2e) …
(2f) Soweit Abs. 2 die Berücksichtigung von Dienstzeiten oder Zeiten im 

Lehrberuf von der Zurücklegung bei einer inländischen Gebietskörperschaft, einer 
inländischen Schule oder sonst genannten inländischen Einrichtung abhängig 
macht, sind diese Zeiten auch dann zur Gänze für den Vorrückungsstichtag zu 
berücksichtigen, wenn sie 

(2f) Soweit Abs. 2 die Berücksichtigung von Dienstzeiten oder Zeiten als 
Lehrkraft von der Zurücklegung bei einer inländischen Gebietskörperschaft, einer 
inländischen Schule oder sonst genannten inländischen Einrichtung abhängig 
macht, sind diese Zeiten auch dann zur Gänze für den Vorrückungsstichtag zu 
berücksichtigen, wenn sie 

 1. bis 4. … 1. bis 4. … 
(3) bis (11) (3) bis (11) 
§ 27c. (1) Das in den §§ 27a und 27b ausgedrückte Urlaubsausmaß ändert 

sich entsprechend, wenn der Vertragsbedienstete nicht vollbeschäftigt ist.
§ 27c. (1) Das in den §§ 27a und 27b ausgedrückte Urlaubsausmaß ändert 

sich entsprechend, wenn die oder der Vertragsbedienstete
 1. nicht vollbeschäftigt ist oder
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  2. eine Dienstfreistellung, ausgenommen eine solche nach § 25 des Bundes-

Personalvertretungsgesetzes (PVG), BGBl. Nr. 133/1967, oder eine 
Außerdienststellung in Anspruch nimmt.

(2) Bei einer Änderung des Beschäftigungsausmaßes ist das Ausmaß der noch 
nicht verbrauchten Urlaubsstunden an das jeweils aktuelle Beschäftigungsausmaß 
anzupassen, indem die noch nicht verbrauchten Urlaubsstunden mit demselben 
Faktor vervielfacht werden, um den sich das Beschäftigungsausmaß ändert. Nicht 
verfallene Ansprüche auf Erholungsurlaub aus vorangegangenen Kalenderjahren 
bleiben davon unberührt. 

(2) Anlässlich jeder Verfügung einer Änderung des Beschäftigungsausmaßes 
im Sinne des Abs. 1 und des § 27a Abs. 8 ist das gemäß §§ 27a und 27b 
ausgedrückte Urlaubsausmaß für das jeweilige Kalenderjahr entsprechend dem 
über das gesamte Kalenderjahr gemessenen durchschnittlichen 
Beschäftigungsausmaß neu zu berechnen. Nicht verfallene Ansprüche auf 
Erholungsurlaub aus vorangegangenen Kalenderjahren bleiben davon unberührt. 

§ 27h. Der Anspruch auf Erholungsurlaub verfällt, wenn der 
Vertragsbedienstete den Erholungsurlaub nicht bis zum 31. Dezember des dem 
Urlaubsjahr folgenden Kalenderjahres verbraucht hat. Ist der Verbrauch bis zu 
diesem Zeitpunkt aus dienstlichen Gründen, aufgrund einer Dienstverhinderung 
durch Krankheit oder Unfall oder aufgrund eines Beschäftigungsverbotes nach 
dem MSchG nicht möglich, so tritt der Verfall erst mit Ablauf des folgenden 
Kalenderjahres ein. Hat die Vertragsbedienstete eine Karenz nach dem MSchG 
oder der Vertragsbedienstete eine Karenz nach dem Väter-Karenzgesetz (VKG), 
BGBl. Nr. 651/1989, in Anspruch genommen, so wird der Verfallstermin um jenen 
Zeitraum hinausgeschoben, um den diese Karenz das Ausmaß von zehn Monaten 
übersteigt.

§ 27h. Der Anspruch auf Erholungsurlaub verfällt, wenn der 
Vertragsbedienstete den Erholungsurlaub nicht bis zum 31. Dezember des dem 
Urlaubsjahr folgenden Kalenderjahres verbraucht hat. Ist der Verbrauch bis zu 
diesem Zeitpunkt aus dienstlichen Gründen, aufgrund einer Dienstverhinderung 
durch Krankheit oder Unfall oder aufgrund eines Beschäftigungsverbotes nach 
dem MSchG nicht möglich, so tritt der Verfall erst mit Ablauf des folgenden 
Kalenderjahres ein. Hat die Vertragsbedienstete eine Karenz nach dem MSchG 
oder der Vertragsbedienstete eine Karenz nach dem Väter-Karenzgesetz (VKG), 
BGBl. Nr. 651/1989, in Anspruch genommen, so wird der Verfallstermin um den 
Zeitraum der Karenz hinausgeschoben. 

§ 29d. (1) Mit dem Antritt eines die Dauer von sechs Monaten übersteigenden 
Karenzurlaubes ist, wenn gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, die Abberufung 
des Vertragsbediensteten von seinem Arbeitsplatz verbunden. In den letzten zwölf 
Monaten vor Antritt des Karenzurlaubes zurückgelegte Karenzurlaubszeiten sind 
für die Berechnung der Sechsmonatsfrist zusammenzuzählen. 

§ 29d. (1) Mit dem Antritt eines die Dauer von sechs Monaten 
übersteigenden Karenzurlaubes oder einer die Dauer von sechs Monaten 
übersteigenden Karenz ist, wenn gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, die 
Abberufung der oder des Vertragsbediensteten von ihrem oder seinem 
Arbeitsplatz verbunden. In den letzten zwölf Monaten vor Antritt des 
Karenzurlaubes oder der Karenz zurückgelegte Karenzurlaubs- und Karenzzeiten 
sind für die Berechnung der Sechsmonatsfrist zusammenzuzählen.

(2) … (2) … 
§ 29n. … § 29n. … 

 Frühkarenzurlaub für Väter 
 § 29o. (1) Dem Vertragsbediensteten ist auf sein Ansuchen für den Zeitraum 

von der Geburt seines Kindes bis längstens zum Ende des Beschäftigungsverbotes 
der Mutter gemäß § 5 Abs. 1 und 2 MSchG, gleichartiger österreichischer 
Rechtsvorschriften oder gleichartiger Rechtsvorschriften der Vertragsstaaten des 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum ein Urlaub unter Entfall der 
Bezüge (Karenzurlaub) im Ausmaß von bis zu vier Wochen zu gewähren, wenn 
er mit dem Kind und der Mutter im gemeinsamen Haushalt lebt und keine 
wichtigen dienstlichen Interessen entgegenstehen. Wenn keine der genannten 
Bestimmungen auf die Mutter anzuwenden ist, gelten die im § 5 Abs. 1 und 2 
MSchG festgelegten Fristen sinngemäß.

 (2) Der Vertragsbedienstete hat Beginn und Dauer des Karenzurlaubes 
spätestens zwei Monate vor dem voraussichtlichen Geburtstermin 
bekanntzugeben und in weiterer Folge die anspruchsbegründenden sowie die 
anspruchsbeendenden Umstände darzulegen.

 (3) Der Karenzurlaub endet vorzeitig, wenn der gemeinsame Haushalt mit 
dem Kind und der Mutter aufgehoben wird.

 (4) Die Zeit des Karenzurlaubes ist in dienst- und besoldungsrechtlicher 
Hinsicht wie eine Karenz nach dem VKG zu behandeln.

§ 33a. (1) und (2) … § 33a. (1) und (2) …
(3) Abs. 2 gilt nicht bei Kündigung wegen Inanspruchnahme einer 

Gleitpension gemäß § 253c ASVG. 
 

§ 41. (1) Das Monatsentgelt der Vertragslehrer des Entlohnungsschemas I L 
beträgt: 

§ 41. (1) Das Monatsentgelt der Vertragslehrer des Entlohnungsschemas I L 
beträgt:
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in der in der
Entloh- Entlohnungsgruppe
nungs- l ph l 1 l 2a 2 l 2a 1 l 2b 1 l 3
stufe Euro

1 2 357,3 2 131,0 1 938,2 1 811,8 1 655,5 1 487,8
2 2 357,3 2 200,3 1 996,6 1 865,8 1 685,8 1 513,3
3 2 357,3 2 269,7 2 054,9 1 920,1 1 717,7 1 538,0
4 2 555,6 2 346,7 2 113,4 1 974,6 1 750,0 1 563,3
5 2 754,4 2 513,3 2 171,5 2 028,8 1 783,9 1 588,6
6 2 953,1 2 688,2 2 290,7 2 139,6 1 871,8 1 627,9
7 3 151,2 2 863,2 2 433,1 2 254,4 1 961,4 1 688,6
8 3 349,9 3 032,3 2 574,9 2 367,8 2 050,6 1 753,6
9 3 549,4 3 207,0 2 738,6 2 498,2 2 139,3 1 821,0
10 3 749,3 3 386,7 2 902,3 2 629,2 2 228,3 1 889,5
11 3 949,2 3 545,6 3 067,8 2 761,7 2 316,6 1 958,8
12 4 150,4 3 719,3 3 233,2 2 893,3 2 438,4 2 026,7
13 4 350,4 3 893,0 3 397,9 3 026,0 2 560,4 2 096,2
14 4 550,7 4 066,9 3 563,1 3 158,4 2 681,9 2 165,7
15 4 751,3 4 240,8 3 728,3 3 290,3 2 803,4 2 260,4
16 5 030,5 4 409,2 3 874,9 3 405,5 2 910,9 2 355,0
17 5 296,3 4 629,0 4 029,4 3 528,1 3 023,3 2 448,4
18 5 562,3 4 629,0 4 193,5 3 659,0 3 143,5 2 542,3
19 5 827,1 4 958,1 4 343,8 3 777,6 3 252,8 2 636,1  

 
 

in der in der
Entloh- Entlohnungsgruppe
nungs- l ph l 1 l 2a 2 l 2a 1 l 2b 1 l 3
stufe Euro

1 2 382,8 2 156,5 1 963,7 1 837,3 1 681,0 1 513,3
2 2 382,8 2 225,8 2 022,1 1 891,3 1 711,3 1 538,8
3 2 382,8 2 295,2 2 080,4 1 945,6 1 743,2 1 563,5
4 2 581,1 2 372,2 2 138,9 2 000,1 1 775,5 1 588,8
5 2 779,9 2 538,8 2 197,0 2 054,3 1 809,4 1 614,1
6 2 978,6 2 713,7 2 316,2 2 165,1 1 897,3 1 653,4
7 3 178,0 2 888,7 2 458,6 2 279,9 1 986,9 1 714,1
8 3 378,4 3 058,1 2 600,4 2 393,3 2 076,1 1 779,1
9 3 579,6 3 234,3 2 764,1 2 523,7 2 164,8 1 846,5

10 3 781,2 3 415,5 2 927,8 2 654,7 2 253,8 1 915,0
11 3 982,8 3 575,7 3 093,9 2 787,2 2 342,1 1 984,3
12 4 185,7 3 750,9 3 260,7 2 918,8 2 463,9 2 052,2
13 4 387,4 3 926,1 3 426,8 3 051,7 2 585,9 2 121,7
14 4 589,4 4 101,5 3 593,4 3 185,2 2 707,4 2 191,2
15 4 791,7 4 276,8 3 760,0 3 318,3 2 828,9 2 285,9
16 5 073,3 4 446,7 3 907,8 3 434,4 2 936,4 2 380,5
17 5 341,3 4 668,3 4 063,6 3 558,1 3 049,0 2 473,9
18 5 609,6 4 668,3 4 229,1 3 690,1 3 170,2 2 567,8
19 5 876,6 5 000,2 4 380,7 3 809,7 3 280,4 2 661,6  

 

(2) bis (12) … (2) bis (12) …
 (13) Bei der Anwendung des § 15a sind Dienstzulagen gemäß Abs. 2 nicht 

zum Monatsentgelt gemäß § 15a Abs. 3 hinzuzuzählen. 
§ 44. Die Jahresentlohnung der Vertragslehrer des Entlohnungsschemas II L 

beträgt: 
§ 44. Die Jahresentlohnung der Vertragslehrer des Entlohnungsschemas II L 

beträgt:
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l ph 2 145,6

I 1 642,8
II 1 556,4
III 1 478,4

l 1 IV 1 285,2
IV a 1 345,2
IV b 1 375,2

V 1 232,4
l 2a 2 1 086,0
l 2a 1 1 014,0
l 2b  1  891,6

l 3  813,6

in  der 
Entlohnungs - 

gruppe

für Unterrichts gegens tände 
der 

Lehrverpflich tungs gruppe

für jede 
Jahres wochens tunde 

Euro

 
 

 

 
l ph 2 167,2

I 1 660,8
II 1 573,2
III 1 494,0

l 1 IV 1 299,6
IV a 1 359,6
IV b 1 390,8

V 1 245,6
l 2a 2 1 098,0
l 2a 1 1 027,2
l 2b  1  904,8

l 3  826,8

in  der 
Entlohnungs - 

gruppe

für Unterrich ts gegens tände 
der 

Lehrverpflichtungs gruppe

für jede 
Jahres wochens tunde 

Euro

 
 

§ 44a. (1) … § 44a. (1) …
(2) Vertragslehrern des Entlohnungsschemas II L, die auf den in Abs. 1 Z 3 

und 4 angeführten Arbeitsplätzen verwendet werden und die auch die dort 
angeführte Befähigung aufweisen, gebührt eine Dienstzulage auch dann, wenn sie 
der Entlohnungsgruppe l 2b 1 angehören. Die Dienstzulage beträgt für jede 
Jahreswochenstunde

(2) Vertragslehrern des Entlohnungsschemas II L, die auf den in Abs. 1 Z 3 
und 4 angeführten Arbeitsplätzen verwendet werden und die auch die dort 
angeführte Befähigung aufweisen, gebührt eine Dienstzulage auch dann, wenn sie 
der Entlohnungsgruppe l 2b 1 angehören. Die Dienstzulage beträgt für jede 
Jahreswochenstunde

in der Entlohnungsgruppe l 3   57,2 €, 
in der Entlohnungsgruppe l 2b 1  17,3 €.

in der Entlohnungsgruppe l 3   57,8 €, 
in der Entlohnungsgruppe l 2b 1 17,5 €.

In der Entlohnungsgruppe l 3 erhöht sich diese Dienstzulage bei den in Abs. 1 Z 1 
genannten Fremdsprachlehrern an Polytechnischen Schulen und bei den in Abs. 1 
Z 3 genannten Lehrern für Werkerziehung an Polytechnischen Schulen um 20,8 € 

In der Entlohnungsgruppe l 3 erhöht sich diese Dienstzulage bei den in Abs. 1 Z 1 
genannten Fremdsprachlehrern an Polytechnischen Schulen und bei den in Abs. 1 
Z 3 genannten Lehrern für Werkerziehung an Polytechnischen Schulen um 21,0 € 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
jährlich. In der Entlohnungsgruppe l 2b 1 erhöht sich die im zweiten Satz 
angeführte Dienstzulage bei den in Abs. 1 Z 3 genannten Lehrern für 
Werkerziehung an Polytechnischen Schulen um 6,2 € jährlich.

jährlich. In der Entlohnungsgruppe l 2b 1 erhöht sich die im zweiten Satz 
angeführte Dienstzulage bei den in Abs. 1 Z 3 genannten Lehrern für 
Werkerziehung an Polytechnischen Schulen um 6,3 € jährlich.

(3) Vertragslehrern der Entlohnungsgruppe l 2b 1 des 
Entlohnungsschemas II L, die an Hauptschulen Fremdsprachen unterrichten, 
gebührt für jede Jahreswochenstunde eine Dienstzulage von 38,4 € jährlich. 
Vertragslehrern der Entlohnungsgruppe l 2b 1 des Entlohnungsschemas II L, die an 
Polytechnischen Schulen Fremdsprachen unterrichten, gebührt für jede 
Jahreswochenstunde eine Dienstzulage von 70,3 € jährlich.

(3) Vertragslehrern der Entlohnungsgruppe l 2b 1 des 
Entlohnungsschemas II L, die an Hauptschulen Fremdsprachen unterrichten, 
gebührt für jede Jahreswochenstunde eine Dienstzulage von 38,8 € jährlich. 
Vertragslehrern der Entlohnungsgruppe l 2b 1 des Entlohnungsschemas II L, die 
an Polytechnischen Schulen Fremdsprachen unterrichten, gebührt für jede 
Jahreswochenstunde eine Dienstzulage von 71,0 € jährlich.

(4) Vertragslehrern des Entlohnungsschemas II L (4) Vertragslehrern des Entlohnungsschemas II L
 1. der Entlohnungsgruppe l 2a 1, die, ohne die Voraussetzungen für die 

Einreihung in die Entlohnungsgruppe l 2a 2 zu erfüllen, an Hauptschulen, 
Sonderschulen, Polytechnischen Schulen oder an Berufsschulen 
unterrichten, gebührt für jede Jahreswochenstunde eine Dienstzulage von 
38,4 € jährlich; 

 2. der Entlohnungsgruppe l 2b 1, die, ohne die bis zum 31. Dezember 1977 
geltenden Voraussetzungen für die Einreihung in die 
Entlohnungsgruppe l 2b 2 zu erfüllen, an Hauptschulen oder 
Sonderschulen unterrichten, gebührt für jede Jahreswochenstunde eine 
Dienstzulage von 38,4 € jährlich; 

 3. der Entlohnungsgruppe l 2b 1, die, ohne die bis zum 31. Dezember 1977 
geltenden Voraussetzungen für die Einreihung in die 
Entlohnungsgruppe l 2b 3 zu erfüllen, an Polytechnischen Schulen oder an 
Berufsschulen unterrichten, gebührt für jede Jahreswochenstunde eine 
Dienstzulage von 70,3 € jährlich. 

 4. (Anm.: Z 4 entfällt lt. BGBl. I Nr. 119/2002 Z 24.)

 1. der Entlohnungsgruppe l 2a 1, die, ohne die Voraussetzungen für die 
Einreihung in die Entlohnungsgruppe l 2a 2 zu erfüllen, an 
Hauptschulen, Sonderschulen, Polytechnischen Schulen oder an 
Berufsschulen unterrichten, gebührt für jede Jahreswochenstunde eine 
Dienstzulage von 38,8 € jährlich; 

 2. der Entlohnungsgruppe l 2b 1, die, ohne die bis zum 31. Dezember 1977 
geltenden Voraussetzungen für die Einreihung in die 
Entlohnungsgruppe l 2b 2 zu erfüllen, an Hauptschulen oder 
Sonderschulen unterrichten, gebührt für jede Jahreswochenstunde eine 
Dienstzulage von 38,8 € jährlich; 

 3. der Entlohnungsgruppe l 2b 1, die, ohne die bis zum 31. Dezember 1977 
geltenden Voraussetzungen für die Einreihung in die 
Entlohnungsgruppe l 2b 3 zu erfüllen, an Polytechnischen Schulen oder 
an Berufsschulen unterrichten, gebührt für jede Jahreswochenstunde eine 
Dienstzulage von 71,0 € jährlich. 

4. (Anm.: Z 4 entfällt lt. BGBl. I Nr. 119/2002 Z 24.)
(5) Für jede Jahreswochenstunde gebührt eine Dienstzulage von 25,1 € 

jährlich: 
(5) Für jede Jahreswochenstunde gebührt eine Dienstzulage von 25,4 € 

jährlich:
 1. und 2. … 1. und 2. …
die Dienstzulage erhöht sich bei den an Polytechnischen Schulen verwendeten 
Vertragslehrern um 20,8 €. Der erste Satz ist auf Vertragslehrer der 
Entlohnungsgruppe l 2b 1 des Entlohnungsschemas II L, die die gemäß § 43 Abs. 2 
auf Vertragslehrer der Entlohnungsgruppe l 2b 1 anzuwendenden Erfordernisse der 
Anlage 1 zum BDG 1979 ausschließlich nach Z 26.2 lit. b oder Z 26.8 in der 
gemäß § 248a BDG 1979 anzuwendenden Fassung dieser Anlage erfüllen, 

die Dienstzulage erhöht sich bei den an Polytechnischen Schulen verwendeten 
Vertragslehrern um 21,0 €. Der erste Satz ist auf Vertragslehrer der 
Entlohnungsgruppe l 2b 1 des Entlohnungsschemas II L, die die gemäß § 43 
Abs. 2 auf Vertragslehrer der Entlohnungsgruppe l 2b 1 anzuwendenden 
Erfordernisse der Anlage 1 zum BDG 1979 ausschließlich nach Z 26.2 lit. b oder 
Z 26.8 in der gemäß § 248a BDG 1979 anzuwendenden Fassung dieser 

981 der B
eilagen X

X
IV

. G
P - R

egierungsvorlage - T
extgegenüberstellung

450 von 617



451 von 617 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
sinngemäß mit der Maßgabe anzuwenden, dass die Dienstzulage 7,6 € und die für 
die Verwendung an Polytechnischen Schulen vorgesehene Erhöhung der 
Dienstzulage 6,2 € beträgt; Abs. 4 ist auf diese Lehrer nicht anzuwenden. 

Anlage erfüllen, sinngemäß mit der Maßgabe anzuwenden, dass die 
Dienstzulage 7,7 € und die für die Verwendung an Polytechnischen Schulen 
vorgesehene Erhöhung der Dienstzulage 6,3 € beträgt; Abs. 4 ist auf diese Lehrer 
nicht anzuwenden.

(6) Vertragslehrern des Entlohnungsschemas II L an zweisprachigen 
Schulklassen mit der Befähigung zur Unterrichtserteilung in beiden Sprachen 
gebührt, wenn sie den Unterricht tatsächlich in beiden Sprachen zu erteilen haben, 
für die Dauer dieser Verwendung für jede Jahreswochenstunde eine Dienstzulage 
von 42,8 € jährlich.

(6) Vertragslehrern des Entlohnungsschemas II L an zweisprachigen 
Schulklassen mit der Befähigung zur Unterrichtserteilung in beiden Sprachen 
gebührt, wenn sie den Unterricht tatsächlich in beiden Sprachen zu erteilen 
haben, für die Dauer dieser Verwendung für jede Jahreswochenstunde eine 
Dienstzulage von 43,2 € jährlich.

(7) Vertragslehrern des Entlohnungsschemas II L im Sinne des § 16a Z 3 des 
Minderheiten-Schulgesetzes für Kärnten, BGBl. Nr. 101/1959, mit 
Zusatzausbildung in Slowenisch gebührt, wenn Abs. 6 auf sie nicht anzuwenden 
ist, für jede Jahreswochenstunde eine Dienstzulage von 9,1 € jährlich.

(7) Vertragslehrern des Entlohnungsschemas II L im Sinne des § 16a Z 3 des 
Minderheiten-Schulgesetzes für Kärnten, BGBl. Nr. 101/1959, mit 
Zusatzausbildung in Slowenisch gebührt, wenn Abs. 6 auf sie nicht anzuwenden 
ist, für jede Jahreswochenstunde eine Dienstzulage von 9,2 € jährlich.

(8) Vertragslehrern des Entlohnungsschemas II L gebührt für die Dauer einer 
Verwendung als Klassenlehrer an Volksschulen (Sonderschulklassen) mit 
mehreren Schulstufen eine Dienstzulage. Die Dienstzulage beträgt für jede 
Jahreswochenstunde der Verwendung als Klassenlehrer

(8) Vertragslehrern des Entlohnungsschemas II L gebührt für die Dauer einer 
Verwendung als Klassenlehrer an Volksschulen (Sonderschulklassen) mit 
mehreren Schulstufen eine Dienstzulage. Die Dienstzulage beträgt für jede 
Jahreswochenstunde der Verwendung als Klassenlehrer

 1. an Volksschulklassen (Sonderschulklassen) mit mehreren Schulstufen in 
mehrklassigen Volksschulen (Sonderschulen), soweit nicht Z 2 
anzuwenden ist, 41,6 €, 

 2. an ungeteilten einklassigen Volksschulen (Sonderschulen) und an geteilten 
Klassen zweiklassiger Volksschulen (Sonderschulen) 63,4 €, 

 3. an geteilten einklassigen Volksschulen (Sonderschulen) 87,0 €

 1. an Volksschulklassen (Sonderschulklassen) mit mehreren Schulstufen in 
mehrklassigen Volksschulen (Sonderschulen), soweit nicht Z 2 
anzuwenden ist, 42,0 € und  

 2. an ungeteilten einklassigen Volksschulen (Sonderschulen) und an 
geteilten Klassen zweiklassiger Volksschulen (Sonderschulen) 64,0 €. 

jährlich. jährlich.
(9) Vertragslehrern des Entlohnungsschemas II L an der Höheren technischen 

Bundeslehranstalt, Bundes-Handelsakademie und Bundes-Handelsschule Wien III, 
an Blindeninstituten und an Instituten für Gehörlosenbildung, die in Klassen zu 
unterrichten oder als Erzieher oder Sonderkindergärtnerinnen Gruppen zu betreuen 
haben, in denen sich Schüler mit verschiedenen Arten von Behinderungen 
befinden, gebührt für die Dauer einer solchen Verwendung für jede 
Jahreswochenstunde eine Dienstzulage von 73,7 € jährlich. 

(9) Vertragslehrern des Entlohnungsschemas II L an der Höheren 
technischen Bundeslehranstalt, Bundes-Handelsakademie und Bundes-
Handelsschule Wien III, an Blindeninstituten und an Instituten für 
Gehörlosenbildung, die in Klassen zu unterrichten oder als Erzieher oder 
Sonderkindergärtnerinnen Gruppen zu betreuen haben, in denen sich Schüler mit 
verschiedenen Arten von Behinderungen befinden, gebührt für die Dauer einer 
solchen Verwendung für jede Jahreswochenstunde eine Dienstzulage von 74,4 € 
jährlich.

§ 44b. (1) An Hauptschulen, an Sonderschulen, die nach dem Lehrplan einer 
Hauptschule geführt werden, und in Polytechnischen Schulen gebührt 

§ 44b. (1) An Hauptschulen, an Sonderschulen, die nach dem Lehrplan einer 
Hauptschule geführt werden, und in Polytechnischen Schulen gebührt 
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Vertragslehrern des Entlohnungsschemas II L, die in den Unterrichtsgegenständen 
Deutsch, Mathematik bzw. Lebende Fremdsprache leistungsdifferenzierten 
Unterricht erteilen, für die Dauer dieser Verwendung eine Dienstzulage. Diese 
Dienstzulage beträgt jährlich 

Vertragslehrern des Entlohnungsschemas II L, die in den 
Unterrichtsgegenständen Deutsch, Mathematik bzw. Lebende Fremdsprache 
leistungsdifferenzierten Unterricht erteilen, für die Dauer dieser Verwendung eine 
Dienstzulage. Diese Dienstzulage beträgt jährlich

 1. 685,9 €, wenn sie in einer Schülergruppe oder Klasse, 
 2. 857,1 €, wenn sie in zwei oder mehr Schülergruppen oder Klassen im 

selben Unterrichtsgegenstand, 
 3. 1029,8 €, wenn sie in zwei oder mehr Schülergruppen oder Klassen in 

verschiedenen Unterrichtsgegenständen

 1. 692,8 €, wenn sie in einer Schülergruppe oder Klasse, 
 2. 865,7 €, wenn sie in zwei oder mehr Schülergruppen oder Klassen im 

selben Unterrichtsgegenstand, 
 3. 1040,1 €, wenn sie in zwei oder mehr Schülergruppen oder Klassen in 

verschiedenen Unterrichtsgegenständen
leistungsdifferenzierten Unterricht erteilen. leistungsdifferenzierten Unterricht erteilen.

(2) Vertragslehrern des Entlohnungsschemas II L, die an Berufsschulen in den 
leistungsdifferenzierten Pflichtgegenständen im Bereich des 
betriebswirtschaftlichen und fachtheoretischen Unterrichts unterrichten, gebührt 
für die Dauer der Verwendung eine Dienstzulage. Diese Dienstzulage beträgt 
jährlich 

(2) Vertragslehrern des Entlohnungsschemas II L, die an Berufsschulen in 
den leistungsdifferenzierten Pflichtgegenständen im Bereich des 
betriebswirtschaftlichen und fachtheoretischen Unterrichts unterrichten, gebührt 
für die Dauer der Verwendung eine Dienstzulage. Diese Dienstzulage beträgt 
jährlich

 1. 685,9 €, wenn sie in einer oder zwei, 
 2. 857,1 €, wenn sie in drei oder vier, 
 3. 947,2 €, wenn sie in fünf oder mehr

 1. 692,8 €, wenn sie in einer oder zwei, 
 2. 865,7 €, wenn sie in drei oder vier, 

3. 956,7 €, wenn sie in fünf oder mehr
Schülergruppen je Schuljahr leistungsdifferenzierten Unterricht erteilen. 
Abweichend vom ersten Satz gebührt die Dienstzulage an lehrgangsmäßigen 
Berufsschulen für die Dauer des betreffenden Schuljahres.

Schülergruppen je Schuljahr leistungsdifferenzierten Unterricht erteilen. 
Abweichend vom ersten Satz gebührt die Dienstzulage an lehrgangsmäßigen 
Berufsschulen für die Dauer des betreffenden Schuljahres.

§ 44c. (1) Vertragslehrern (Vertragserziehern) des Entlohnungsschemas II L, 
die im Ausmaß von mindestens drei Viertel ihrer Lehrverpflichtung als Erzieher an 
Internatsschulen oder Schülerheimen des Bundes oder an gleichartigen Anstalten 
verwendet werden, gebührt – sofern nicht § 10 Abs. 9 BLVG anzuwenden ist – für 
die Dauer der Verwendung eine Erzieherzulage. Die Erzieherzulage beträgt 
jährlich 

§ 44c. (1) Vertragslehrern (Vertragserziehern) des Entlohnungsschemas II L, 
die im Ausmaß von mindestens drei Viertel ihrer Lehrverpflichtung als Erzieher 
an Internatsschulen oder Schülerheimen des Bundes oder an gleichartigen 
Anstalten verwendet werden, gebührt – sofern nicht § 10 Abs. 9 BLVG 
anzuwenden ist – für die Dauer der Verwendung eine Erzieherzulage. Die 
Erzieherzulage beträgt jährlich

in der Entlohnungsgruppe l 1   4 107,6 €, 
in den Entlohnungsgruppen l 2a  3 628,3 €, 
in den Entlohnungsgruppen l 2b  3 016,2 €, 
in der Entlohnungsgruppe l 3   2 265,5 €.

in der Entlohnungsgruppe l 1   4 148,7 €, 
in den Entlohnungsgruppen l 2a  3 664,6 €, 
in den Entlohnungsgruppen l 2b  3 046,4 €, 
in der Entlohnungsgruppe l 3 2 288,2 €.

§ 60a Abs. 3, 4, 8 und 9 des Gehaltsgesetzes 1956 ist sinngemäß anzuwenden. § 60a Abs. 3, 4, 8 und 9 des Gehaltsgesetzes 1956 ist sinngemäß anzuwenden. 
(2) und (3) … (2) und (3) …
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
§ 44d. (1) und (2) … § 44d. (1) und (2) …
(3) Hat das Dienstverhältnis nicht während des gesamten Unterrichtsjahres 

angedauert oder hat das vertragliche Beschäftigungsausmaß während des 
Unterrichtsjahres gewechselt, so ist dies bei der Bemessung des Monatsentgeltes 
und der Kinderzulage in den Hauptferien entsprechend zu berücksichtigen. Dies 
gilt nicht, wenn der Vertragslehrer spätestens ab Oktober des folgenden 
Schuljahres wieder im Lehrberuf beim selben Dienstgeber tätig ist.

(3) Hat das Dienstverhältnis nicht während des gesamten Unterrichtsjahres 
angedauert oder hat das vertragliche Beschäftigungsausmaß während des 
Unterrichtsjahres gewechselt, so ist dies bei der Bemessung des Monatsentgeltes 
und der Kinderzulage in den Hauptferien entsprechend zu berücksichtigen. Dies 
gilt nicht, wenn der Vertragslehrer spätestens ab Oktober des folgenden 
Schuljahres wieder als Lehrkraft beim selben Dienstgeber tätig ist.

(4) bis (6) … (4) bis (6) …
§ 46. (1) bis (6) … § 46. (1) bis (6) …
(7) Den weiblichen Vertragslehrern gebühren für die Zeit, während der sie 

nach § 3 Abs. 1 bis 3 und § 5 Abs. 1 des Mutterschutzgesetzes 1979 nicht 
beschäftigt werden dürfen, keine Bezüge, wenn die laufenden Barleistungen des 
Sozialversicherungsträgers für diese Zeit die Höhe der vollen Bezüge erreichen; ist 
dies nicht der Fall, so gebührt ihnen eine Ergänzung auf die vollen Bezüge. Die 
Zeit, für die nach den angeführten Bestimmungen ein Beschäftigungsverbot 
besteht, gilt nicht als Dienstverhinderung im Sinne des Abs. 2.

 

(8) … (8) … 
§ 47e. Bei Vertragslehrern des Entlohnungsschemas I L mit einer 

Gesamtverwendungsdauer im Lehrberuf an einer im § 26 Abs. 2 Z 1 lit. b 
angeführten Einrichtung von weniger als sieben Jahren ist der Kündigungsgrund 
des § 32 Abs. 4 auch dann erfüllt, wenn der Vertragslehrer nicht mehr innerhalb 
des Landesschulratsbereiches an einer Schule (oder an mehreren Schulen) 
zumindest im Ausmaß seiner gesicherten Stunden beschäftigt werden kann. Die im 
§ 32 Abs. 4 lit. g enthaltene Kündigungsbeschränkung ist auch in diesem Fall 
anzuwenden. 

§ 47e. Bei Vertragslehrern des Entlohnungsschemas I L mit einer 
Gesamtverwendungsdauer als Lehrkraft an einer im § 26 Abs. 2 Z 1 lit. b 
angeführten Einrichtung von weniger als sieben Jahren ist der Kündigungsgrund 
des § 32 Abs. 4 auch dann erfüllt, wenn der Vertragslehrer nicht mehr innerhalb 
des Landesschulratsbereiches an einer Schule (oder an mehreren Schulen) 
zumindest im Ausmaß seiner gesicherten Stunden beschäftigt werden kann. Die 
im § 32 Abs. 4 lit. g enthaltene Kündigungsbeschränkung ist auch in diesem Fall 
anzuwenden. 

§ 49q. (1) Das jährliche Bruttoentgelt bei Vollbeschäftigung beträgt § 49q. (1) Das jährliche Bruttoentgelt bei Vollbeschäftigung beträgt
 1. für Assistenten, die nicht von Z 2 oder 3 erfasst sind, 1. für Assistenten, die nicht von Z 2 oder 3 erfasst sind,
 a) 44 314,6 €, 
 b) 53 104,0 €, wenn der Assistent Lehrveranstaltungen gemäß § 49n 

Abs. 3 im Ausmaß von durchschnittlich vier Semesterstunden abhält;

 a) 44 691,3 €, 
 b) 53 555,4 €, wenn der Assistent Lehrveranstaltungen gemäß § 49n 

Abs. 3 im Ausmaß von durchschnittlich vier Semesterstunden abhält; 
 2. für Assistenten in ärztlicher Verwendung im nichtklinischen Bereich 2. für Assistenten in ärztlicher Verwendung im nichtklinischen Bereich
 a) 48 709,3 €, 
 b) 57 498,7 €, wenn der Assistent Lehrveranstaltungen gemäß § 49n 

 a) 49 123,3 €, 
b) 57 987,4 €, wenn der Assistent Lehrveranstaltungen gemäß § 49n 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Abs. 3 im Ausmaß von durchschnittlich vier Semesterstunden abhält; Abs. 3 im Ausmaß von durchschnittlich vier Semesterstunden abhält; 

 3. für Assistenten in ärztlicher oder zahnärztlicher Verwendung im 
Klinischen Bereich einer Medizinischen Universität

 3. für Assistenten in ärztlicher oder zahnärztlicher Verwendung im 
Klinischen Bereich einer Medizinischen Universität

 a) 53 104,0 €, 
 b) 61 893,7 €, wenn der Assistent Lehrveranstaltungen gemäß § 49n 

Abs. 3 im Ausmaß von durchschnittlich vier Semesterstunden abhält.

 a) 53 555,4 €, 
 b) 62 419,8 €, wenn der Assistent Lehrveranstaltungen gemäß § 49n 

Abs. 3 im Ausmaß von durchschnittlich vier Semesterstunden abhält. 
(1a) Für die Dauer der Wirksamkeit einer Vereinbarung gemäß § 3 Abs. 4 und 

§ 4 KA-AZG, die die nach diesen Bestimmungen zulässigen Arbeitszeitgrenzen 
voll ausschöpft, tritt an die Stelle 

(1a) Für die Dauer der Wirksamkeit einer Vereinbarung gemäß § 3 Abs. 4 
und § 4 KA-AZG, die die nach diesen Bestimmungen zulässigen 
Arbeitszeitgrenzen voll ausschöpft, tritt an die Stelle

 1. des Betrages im Abs. 1 Z 3 lit. a der Betrag 54 673,5 €, 
 2. des Betrages im Abs. 1 Z 3 lit. b der Betrag 63 462,2 €.

 1. des Betrages im Abs. 1 Z 3 lit. a der Betrag 55 138,2 €, 
2. des Betrages im Abs. 1 Z 3 lit. b der Betrag 64 001,6 €.

(2) bis (7) … (2) bis (7) …
§ 49v. (1) Das Monatsentgelt in der Entlohnungsgruppe u1 beträgt: § 49v. (1) Das Monatsentgelt in der Entlohnungsgruppe u1 beträgt:

 

in  d er
En tlo h n u n g s -

s tu fe
Eu ro

1 2 283,9
2 2 593,0
3 2 681,1
4 2 909,3
5 3 138,0
6 3 366,3
7 3 568,6
8 3 770,8
9 3 902,6

10 4 034,3
11 4 122,2  

 
 

in  d er
En tlo h n u n g s -

s tu fe
Eu ro

1 2 309,4
2 2 618,5
3 2 706,6
4 2 934,8
5 3 164,7
6 3 394,9
7 3 598,9
8 3 802,9
9 3 935,8

10 4 068,6
11 4 157,2  

 

(2) bis (7) … (2) bis (7) …
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
§ 54. Das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsassistenten beträgt: § 54. Das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsassistenten beträgt: 

 

in  d er En t-
lo h n u n g s - Eu ro

s tu fe

1 2 131,0
2 2 200,3
3 2 269,7
4 2 346,7
5 2 513,3
6 2 688,2
7 2 863,2
8 3 032,3
9 3 207,0

10 3 386,7
11 3 545,6
12 3 719,3
13 3 893,0
14 4 066,9
15 4 240,8
16 4 409,2
17 4 629,0
18 4 629,0
19 4 958,1  

 
 

in  d er En t-
lo h n u n g s - Eu ro

s tu fe

1 2 156,5
2 2 225,8
3 2 295,2
4 2 372,2
5 2 538,8
6 2 713,7
7 2 888,7
8 3 058,1
9 3 234,3

10 3 415,5
11 3 575,7
12 3 750,9
13 3 926,1
14 4 101,5
15 4 276,8
16 4 446,7
17 4 668,3
18 4 668,3
19 5 000,2  

 
 

§ 54e. (1) Den an der Universität in ärztlicher oder zahnärztlicher 
Verwendung stehenden Vertragsassistenten gebührt für ihre Mitwirkung gemäß 
§ 155 Abs. 5 BDG 1979 eine monatliche Vergütung. Die Vergütung beträgt 
356,7 €. Diese Vergütung erhöht sich für die Dauer der Wirksamkeit einer 

§ 54e. (1) Den an der Universität in ärztlicher oder zahnärztlicher 
Verwendung stehenden Vertragsassistenten gebührt für ihre Mitwirkung gemäß 
§ 155 Abs. 5 BDG 1979 eine monatliche Vergütung. Die Vergütung beträgt 
360,3 €. Diese Vergütung erhöht sich für die Dauer der Wirksamkeit einer 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Vereinbarung gemäß § 3 Abs. 4 und § 4 KA-AZG, die die nach diesen 
Bestimmungen zulässigen Arbeitszeitgrenzen voll ausschöpft, auf 487,6 €.

Vereinbarung gemäß § 3 Abs. 4 und § 4 KA-AZG, die die nach diesen 
Bestimmungen zulässigen Arbeitszeitgrenzen voll ausschöpft, auf 492,5 €.

(2) bis (4) … (2) bis (4) …
§ 56. Das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsdozenten beträgt: § 56. Das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsdozenten beträgt:

 

in  d er En t-
lo h n u n g s - Eu ro

s tu fe

1 2 318,0
2 2 386,8
3 2 455,8
4 2 961,9
5 3 133,9
6 3 305,6
7 3 482,9
8 3 652,2
9 3 818,4

10 3 992,3
11 4 166,2
12 4 339,9
13 4 510,8
14 4 705,1
15 4 979,7
16 5 308,7
17 5 638,0
18 5 638,0
19 5 966,9  

 
 

in  d er En t-
lo h n u n g s - Eu ro

s tu fe

1 2 343,5
2 2 412,3
3 2 481,3
4 2 987,4
5 3 160,5
6 3 333,7
7 3 512,5
8 3 683,2
9 3 850,9

10 4 026,2
11 4 201,6
12 4 376,8
13 4 549,1
14 4 745,1
15 5 022,0
16 5 353,8
17 5 685,9
18 5 685,9
19 6 017,6  

 
 

(2) … (2) … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
§ 56e. (1) Den an der Medizinischen Universität in ärztlicher oder 

zahnärztlicher Verwendung stehenden Vertragsdozenten gebührt für ihre 
Mitwirkung gemäß § 155 Abs. 5 BDG 1979 eine monatliche Vergütung. Die 
Vergütung beträgt 356,7 €. Diese Vergütung erhöht sich für die Dauer der 
Wirksamkeit einer Vereinbarung gemäß § 3 Abs. 4 und § 4 KA-AZG, die die nach 
diesen Bestimmungen zulässigen Arbeitszeitgrenzen voll ausschöpft, auf 487,6 €. 

§ 56e. (1) Den an der Medizinischen Universität in ärztlicher oder 
zahnärztlicher Verwendung stehenden Vertragsdozenten gebührt für ihre 
Mitwirkung gemäß § 155 Abs. 5 BDG 1979 eine monatliche Vergütung. Die 
Vergütung beträgt 360,3 €. Diese Vergütung erhöht sich für die Dauer der 
Wirksamkeit einer Vereinbarung gemäß § 3 Abs. 4 und § 4 KA-AZG, die die 
nach diesen Bestimmungen zulässigen Arbeitszeitgrenzen voll ausschöpft, auf 
492,5 €.

(2) … (2) … 
§ 61. (1) Das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten des 

Entlohnungsschemas K beträgt: 
§ 61. (1) Das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten des 

Entlohnungsschemas K beträgt:
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

in der Ent- in der Entlohnungsgruppe
lohnungs- k 6 k 5 k 4 k 3 k 2 k 1

stufe Euro

1 1 559,2 1 690,4 1 736,7 2 015,4 1 839,5 2 044,2
2 1 585,8 1 732,2 1 780,8 2 068,2 1 890,6 2 101,6
3 1 612,7 1 775,2 1 825,3 2 121,1 1 941,9 2 159,0
4 1 639,6 1 818,0 1 869,7 2 173,9 1 993,3 2 216,4
5 1 667,2 1 861,1 1 914,6 2 226,5 2 044,5 2 273,5
6 1 694,8 1 904,7 1 959,4 2 279,0 2 150,2 2 391,2
7 1 722,9 1 948,2 2 004,6 2 331,3 2 256,2 2 508,4
8 1 758,8 2 004,4 2 062,1 2 398,4 2 360,8 2 626,1
9 1 795,2 2 060,1 2 120,0 2 465,8 2 465,8 2 743,1
10 1 831,7 2 116,4 2 177,4 2 532,7 2 570,4 2 860,6
11 1 868,1 2 172,2 2 235,2 2 599,9 2 675,2 2 977,8
12 1 904,9 2 228,0 2 292,7 2 667,0 2 780,2 3 095,2
13 1 941,9 2 283,7 2 349,5 2 734,3 2 884,9 3 212,5
14 1 978,8 2 353,0 2 421,2 2 818,1 2 989,5 3 317,9
15 2 015,4 2 422,7 2 492,5 2 902,2 3 094,4 3 417,5
16 2 052,3 2 491,8 2 564,0 2 985,9 3 199,2 3 517,3
17 2 089,6 2 561,0 2 635,5 3 070,0 3 295,6 3 617,0
18 2 126,3 2 630,3 2 706,9 3 154,0 3 384,7 3 717,1
19 2 163,1 2 699,5 2 778,3 3 237,8 3 473,7 3 826,7
20 2 200,2 2 768,9 2 849,6 3 311,0 3 562,6 3 941,1
21 2 237,1 2 837,8 2 920,9 3 383,7 3 651,9 4 055,8
22 2 292,1 2 941,8 3 028,4 3 493,5 3 785,7 4 227,6  

 
 

in der Ent- in der Entlohnungsgruppe
lohnungs- k 6 k 5 k 4 k 3 k 2 k 1

stufe Euro

1 1 584,7 1 715,9 1 762,2 2 040,9 1 865,0 2 069,7
2 1 611,3 1 757,7 1 806,3 2 093,7 1 916,1 2 127,1
3 1 638,2 1 800,7 1 850,8 2 146,6 1 967,4 2 184,5
4 1 665,1 1 843,5 1 895,2 2 199,4 2 018,8 2 241,9
5 1 692,7 1 886,6 1 940,1 2 252,0 2 070,0 2 299,0
6 1 720,3 1 930,2 1 984,9 2 304,5 2 175,7 2 416,7
7 1 748,4 1 973,7 2 030,1 2 356,8 2 281,7 2 533,9
8 1 784,3 2 029,9 2 087,6 2 423,9 2 386,3 2 651,6
9 1 820,7 2 085,6 2 145,5 2 491,3 2 491,3 2 768,6
10 1 857,2 2 141,9 2 202,9 2 558,2 2 595,9 2 886,1
11 1 893,6 2 197,7 2 260,7 2 625,4 2 700,7 3 003,3
12 1 930,4 2 253,5 2 318,2 2 692,5 2 805,7 3 121,5
13 1 967,4 2 309,2 2 375,0 2 759,8 2 910,4 3 239,8
14 2 004,3 2 378,5 2 446,7 2 843,6 3 015,0 3 346,1
15 2 040,9 2 448,2 2 518,0 2 927,7 3 120,7 3 446,5
16 2 077,8 2 517,3 2 589,5 3 011,4 3 226,4 3 547,2
17 2 115,1 2 586,5 2 661,0 3 096,1 3 323,6 3 647,7
18 2 151,8 2 655,8 2 732,4 3 180,8 3 413,5 3 748,7
19 2 188,6 2 725,0 2 803,8 3 265,3 3 503,2 3 859,2
20 2 225,7 2 794,4 2 875,1 3 339,1 3 592,9 3 974,6
21 2 262,6 2 863,3 2 946,4 3 412,5 3 682,9 4 090,3
22 2 317,6 2 967,3 3 054,1 3 523,2 3 817,9 4 263,5  

 

(2) und (3) … (2) und (3) …
§ 71. (1) Das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten des 

Entlohnungsschemas v wird durch die Entlohnungsgruppe und in ihr durch die 
Entlohnungsstufe bestimmt und beträgt 

§ 71. (1) Das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten des 
Entlohnungsschemas v wird durch die Entlohnungsgruppe und in ihr durch die 
Entlohnungsstufe bestimmt und beträgt
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 

in der Ent- in der Entlohnungsgruppe
lohnungs- v1 v2 v3 v4 v5

stufe Euro

1 2 283,9 1 764,6 1 579,7 1 468,0 1 397,2
2 2 283,9 1 804,7 1 597,4 1 494,3 1 413,3
3 2 283,9 1 849,5 1 642,1 1 519,5 1 428,9
4 2 409,1 1 941,8 1 673,4 1 544,9 1 444,9
5 2 539,1 2 034,3 1 704,6 1 570,2 1 460,8
6 2 712,9 2 126,4 1 735,7 1 595,6 1 476,7
7 2 849,9 2 216,9 1 767,6 1 620,8 1 492,3
8 2 996,3 2 313,2 1 799,4 1 646,1 1 508,3
9 3 149,1 2 362,3 1 831,3 1 671,5 1 521,1
10 3 243,4 2 411,4 1 863,4 1 696,9 1 534,1
11 3 330,2 2 460,7 1 895,7 1 722,4 1 547,0
12 3 379,4 2 509,4 1 927,9 1 748,0 1 560,0
13 3 429,1 2 558,7 1 960,2 1 773,9 1 573,0
14 3 478,2 2 607,9 1 992,6 1 799,6 1 585,7
15 3 527,7 2 657,0 2 024,8 1 825,5 1 598,7
16 3 577,0 2 706,1 2 057,1 1 851,4 1 611,6
17 3 626,3 2 755,2 2 089,6 1 878,0 1 624,8
18 3 675,9 2 804,3 2 121,8 1 904,0 1 637,7
19 3 725,2 2 853,5 2 154,3 1 932,5 1 650,3
20 3 774,7 2 902,6 2 186,6 1 960,2 1 663,4
21 3 823,8 2 905,0 2 219,0 2 015,5 1 676,3  

 
 

in der Ent- in der Entlohnungsgruppe
lohnungs- v1 v2 v3 v4 v5

stufe Euro

1 2 309,4 1 790,1 1 605,2 1 493,5 1 422,7
2 2 309,4 1 830,2 1 622,9 1 519,8 1 438,8
3 2 309,4 1 875,0 1 667,6 1 545,0 1 454,4
4 2 434,6 1 967,3 1 698,9 1 570,4 1 470,4
5 2 564,6 2 059,8 1 730,1 1 595,7 1 486,3
6 2 738,4 2 151,9 1 761,2 1 621,1 1 502,2
7 2 875,4 2 242,4 1 793,1 1 646,3 1 517,8
8 3 021,8 2 338,7 1 824,9 1 671,6 1 533,8
9 3 175,9 2 387,8 1 856,8 1 697,0 1 546,6
10 3 271,0 2 436,9 1 888,9 1 722,4 1 559,6
11 3 358,5 2 486,2 1 921,2 1 747,9 1 572,5
12 3 408,1 2 534,9 1 953,4 1 773,5 1 585,5
13 3 458,2 2 584,2 1 985,7 1 799,4 1 598,5
14 3 507,8 2 633,4 2 018,1 1 825,1 1 611,2
15 3 557,7 2 682,5 2 050,3 1 851,0 1 624,2
16 3 607,4 2 731,6 2 082,6 1 876,9 1 637,1
17 3 657,1 2 780,7 2 115,1 1 903,5 1 650,3
18 3 707,1 2 829,8 2 147,3 1 929,5 1 663,2
19 3 756,9 2 879,0 2 179,8 1 958,0 1 675,8
20 3 806,8 2 928,1 2 212,1 1 985,7 1 688,9
21 3 856,3 2 930,5 2 244,5 2 041,0 1 701,8  

 

(2) Das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten des 
Entlohnungsschemas h wird durch die Entlohnungsgruppe und in ihr durch die 
Entlohnungsstufe bestimmt und beträgt 

(2) Das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten des 
Entlohnungsschemas h wird durch die Entlohnungsgruppe und in ihr durch die 
Entlohnungsstufe bestimmt und beträgt
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in der Ent- in der Entlohnungsgruppe
lohnungs- h1 h2 h3 h4 h5

stufe Euro

1 1 590,0 1 513,8 1 477,8 1 442,0 1 406,3
2 1 607,9 1 539,8 1 503,8 1 463,0 1 422,0
3 1 652,9 1 565,2 1 529,3 1 483,9 1 438,3
4 1 684,4 1 590,9 1 554,8 1 504,5 1 454,1
5 1 715,6 1 616,4 1 580,5 1 525,2 1 470,3
6 1 747,1 1 641,6 1 605,9 1 546,1 1 486,1
7 1 779,3 1 667,4 1 631,3 1 566,8 1 502,3
8 1 811,5 1 692,8 1 656,9 1 587,4 1 518,0
9 1 843,6 1 718,3 1 682,4 1 606,7 1 531,1
10 1 876,0 1 744,2 1 708,2 1 626,1 1 544,2
11 1 908,6 1 770,3 1 733,6 1 645,3 1 557,2
12 1 941,0 1 796,4 1 759,7 1 664,6 1 570,2
13 1 973,5 1 822,1 1 785,5 1 683,9 1 583,2
14 2 006,1 1 852,4 1 811,7 1 703,2 1 596,2
15 2 038,6 1 883,7 1 837,7 1 722,5 1 609,1
16 2 071,0 1 916,2 1 864,1 1 741,8 1 622,1
17 2 103,8 1 949,2 1 890,6 1 761,5 1 635,0
18 2 136,5 1 981,6 1 916,8 1 781,2 1 648,5
19 2 168,9 2 014,3 1 945,9 1 801,8 1 661,3
20 2 201,5 2 047,1 1 973,5 1 822,3 1 674,3
21 2 234,1 2 080,0 2 029,5 1 856,4 1 687,4  

 
 

in der Ent- in der Entlohnungsgruppe
lohnungs- h1 h2 h3 h4 h5

stufe Euro

1 1 615,5 1 539,3 1 503,3 1 467,5 1 431,8
2 1 633,4 1 565,3 1 529,3 1 488,5 1 447,5
3 1 678,4 1 590,7 1 554,8 1 509,4 1 463,8
4 1 709,9 1 616,4 1 580,3 1 530,0 1 479,6
5 1 741,1 1 641,9 1 606,0 1 550,7 1 495,8
6 1 772,6 1 667,1 1 631,4 1 571,6 1 511,6
7 1 804,8 1 692,9 1 656,8 1 592,3 1 527,8
8 1 837,0 1 718,3 1 682,4 1 612,9 1 543,5
9 1 869,1 1 743,8 1 707,9 1 632,2 1 556,6
10 1 901,5 1 769,7 1 733,7 1 651,6 1 569,7
11 1 934,1 1 795,8 1 759,1 1 670,8 1 582,7
12 1 966,5 1 821,9 1 785,2 1 690,1 1 595,7
13 1 999,0 1 847,6 1 811,0 1 709,4 1 608,7
14 2 031,6 1 877,9 1 837,2 1 728,7 1 621,7
15 2 064,1 1 909,2 1 863,2 1 748,0 1 634,6
16 2 096,5 1 941,7 1 889,6 1 767,3 1 647,6
17 2 129,3 1 974,7 1 916,1 1 787,0 1 660,5
18 2 162,0 2 007,1 1 942,3 1 806,7 1 674,0
19 2 194,4 2 039,8 1 971,4 1 827,3 1 686,8
20 2 227,0 2 072,6 1 999,0 1 847,8 1 699,8
21 2 259,6 2 105,5 2 055,0 1 881,9 1 712,9  

 

(3) und (4) … (3) und (4) …
§ 72. (1) Während der Ausbildungsphase gebührt das Monatsentgelt des 

vollbeschäftigten Vertragsbediensteten der Entlohnungsgruppen v1, v2, v3 und v4 
§ 72. (1) Während der Ausbildungsphase gebührt das Monatsentgelt des 

vollbeschäftigten Vertragsbediensteten der Entlohnungsgruppen v1, v2, v3 und 
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abweichend vom § 71 Abs. 1 in folgender Höhe: v4 abweichend vom § 71 Abs. 1 in folgender Höhe:
 

in  der Ent- in  der Entlohnungsgruppe
lohnungs - v1 v2 v3 v4

s tufe Euro

1 2 172,6 1 681,5 1 506,1 1 400,3
2 2 172,6 1 718,6 1 523,0 1 425,0
3 2 172,6 1 760,6 1 565,5 1 449,0
4 2 292,2 1 846,9 1 595,0 1 473,1
5 2 415,6 1 934,9 1 624,8 1 497,2
6 2 580,8 2 022,6 1 654,3 1 521,1
7 2 711,0 2 108,7 1 684,0 1 545,4
8 2 849,9 2 200,7 1 713,6 1 569,5
9 2 995,1 2 247,6 1 743,4 1 593,4

10 3 084,5 2 294,3 1 773,8 1 617,5
11 3 167,3 2 340,9 1 804,0 1 641,5
12 3 214,1 2 387,7 1 834,2 1 665,8
13 3 261,1 2 434,4 1 864,6 1 689,7
14 3 307,9 2 481,0 1 895,4 1 713,9
15 3 354,7 2 527,6 1 926,0 1 738,0
16 3 401,6 2 574,2 1 956,6 1 762,7
17 3 448,7 2 620,8 1 987,4 1 787,2
18 3 495,5 2 667,6 2 018,3 1 811,8
19 3 542,3 2 714,4 2 049,0 1 838,7
20 3 589,3 2 761,1 2 079,7 1 864,6
21 3 636,4 2 763,1 2 110,3 1 917,1  

 
 

in  der Ent- in der Entlohnungsgruppe
lohnungs - v1 v2 v3 v4

s tufe Euro

1 2 198,1 1 707,0 1 531,6 1 425,8
2 2 198,1 1 744,1 1 548,5 1 450,5
3 2 198,1 1 786,1 1 591,0 1 474,5
4 2 317,7 1 872,4 1 620,5 1 498,6
5 2 441,1 1 960,4 1 650,3 1 522,7
6 2 606,3 2 048,1 1 679,8 1 546,6
7 2 736,5 2 134,2 1 709,5 1 570,9
8 2 875,4 2 226,2 1 739,1 1 595,0
9 3 020,6 2 273,1 1 768,9 1 618,9

10 3 110,7 2 319,8 1 799,3 1 643,0
11 3 194,2 2 366,4 1 829,5 1 667,0
12 3 241,4 2 413,2 1 859,7 1 691,3
13 3 288,8 2 459,9 1 890,1 1 715,2
14 3 336,0 2 506,5 1 920,9 1 739,4
15 3 383,2 2 553,1 1 951,5 1 763,5
16 3 430,5 2 599,7 1 982,1 1 788,2
17 3 478,0 2 646,3 2 012,9 1 812,7
18 3 525,2 2 693,1 2 043,8 1 837,3
19 3 572,4 2 739,9 2 074,5 1 864,2
20 3 619,8 2 786,6 2 105,2 1 890,1
21 3 667,3 2 788,6 2 135,8 1 942,6  

 

(2) Während der Ausbildungsphase gebührt das Monatsentgelt des 
vollbeschäftigten Vertragsbediensteten der Entlohnungsgruppen h1, h2 und h3 

(2) Während der Ausbildungsphase gebührt das Monatsentgelt des 
vollbeschäftigten Vertragsbediensteten der Entlohnungsgruppen h1, h2 und h3 

981 der B
eilagen X

X
IV

. G
P - R

egierungsvorlage - T
extgegenüberstellung

461 von 617



462 von 617 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
abweichend vom § 71 Abs. 2 in folgender Höhe: abweichend vom § 71 Abs. 2 in folgender Höhe:
 

in  d er En tlo h n u n g s g ru p p e
h 1 h 2 h 3

Eu ro

1 1 516,0 1 443,5 1 409,2
2 1 533,0 1 467,9 1 434,0
3 1 575,3 1 492,3 1 458,4
4 1 605,4 1 516,7 1 482,6
5 1 635,3 1 540,9 1 507,1
6 1 665,0 1 565,1 1 531,1
7 1 695,0 1 589,6 1 555,2
8 1 724,8 1 613,7 1 579,5
9 1 755,2 1 638,0 1 603,9

10 1 785,4 1 662,2 1 628,3
11 1 816,1 1 686,5 1 652,4
12 1 846,4 1 710,7 1 676,5
13 1 877,2 1 734,8 1 700,9
14 1 908,2 1 763,7 1 725,1
15 1 939,1 1 792,8 1 749,6
16 1 970,2 1 823,1 1 774,6
17 2 000,8 1 854,4 1 799,3
18 2 031,8 1 884,9 1 823,8
19 2 062,9 1 916,2 1 850,8
20 2 093,8 1 947,2 1 877,2
21 2 125,0 1 978,6 1 930,4

in  d er 
En tlo h n u n g s - 

s tu fe

 
 

 

in  d er En tlo h n u n g s g ru p p e
h 1 h 2 h 3

Eu ro

1 1 541,5 1 469,0 1 434,7
2 1 558,5 1 493,4 1 459,5
3 1 600,8 1 517,8 1 483,9
4 1 630,9 1 542,2 1 508,1
5 1 660,8 1 566,4 1 532,6
6 1 690,5 1 590,6 1 556,6
7 1 720,5 1 615,1 1 580,7
8 1 750,3 1 639,2 1 605,0
9 1 780,7 1 663,5 1 629,4

10 1 810,9 1 687,7 1 653,8
11 1 841,6 1 712,0 1 677,9
12 1 871,9 1 736,2 1 702,0
13 1 902,7 1 760,3 1 726,4
14 1 933,7 1 789,2 1 750,6
15 1 964,6 1 818,3 1 775,1
16 1 995,7 1 848,6 1 800,1
17 2 026,3 1 879,9 1 824,8
18 2 057,3 1 910,4 1 849,3
19 2 088,4 1 941,7 1 876,3
20 2 119,3 1 972,7 1 902,7
21 2 150,5 2 004,1 1 955,9

in  d er 
En tlo h n u n g s - 

s tu fe

 
 

 
§ 73. (1) … § 73. (1) …
(2) Die Funktionszulage beträgt für Vertragsbedienstete (2) Die Funktionszulage beträgt für Vertragsbedienstete
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in  d er
Bewertu n g s - Eu ro

g ru p p e

v 1/2  423,5
v 1/3  530,2
v 1/4 1 280,2
v 2/2  45,9
v 2/3  237,8
v 2/4  347,4
v 2/5  457,2
v 2/6  887,0

v 3/2, h 1/2  33,9
v 3/3, h 1/3  118,9
v 3/4, h 1/4  210,3

v 3/5  310,9
v 4/2, h 2/2  36,4
v 4/3, h 2/3  87,1  

 
 

in  d er
Bewertu n g s - Eu ro

g ru p p e

v 1/2  427,7
v 1/3  535,5
v 1/4 1 293,0
v 2/2  46,4
v 2/3  240,2
v 2/4  350,9
v 2/5  461,8
v 2/6  895,9

v 3/2, h 1/2  34,2
v 3/3, h 1/3  120,1
v 3/4, h 1/4  212,4

v 3/5  314,0
v 4/2, h 2/2  36,8
v 4/3, h 2/3  88,0  

 

(3) bis (6) … (3) bis (6) …
§ 74. (1) … § 74. (1) …
(2) Das fixe Monatsentgelt beträgt für Vertragsbedienstete (2) Das fixe Monatsentgelt beträgt für Vertragsbedienstete

 1. in der Bewertungsgruppe v1/5 1. in der Bewertungsgruppe v1/5
 a) für die ersten fünf Jahre  .......................................................... 7 411,4 €,
 b) ab dem sechsten Jahr  .............................................................. 7 825,3 €,

a) für die ersten fünf Jahre .......................................................... 7 474,4 €,
b) ab dem sechsten Jahr .............................................................. 7 891,8 €,

 2. in der Bewertungsgruppe v1/6 2. in der Bewertungsgruppe v1/6
 a) für die ersten fünf Jahre  .......................................................... 7 902,1 €,
 b) ab dem sechsten Jahr  .............................................................. 8 316,4 €,

a) für die ersten fünf Jahre .......................................................... 7 969,3 €,
b) ab dem sechsten Jahr .............................................................. 8 387,1 €,

 3. in der Bewertungsgruppe v1/7 3. in der Bewertungsgruppe v1/7
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 a) für die ersten fünf Jahre  .......................................................... 8 316,4 €,
 b) ab dem sechsten Jahr  .............................................................. 8 891,8 €.

a) für die ersten fünf Jahre .......................................................... 8 387,1 €,
b) ab dem sechsten Jahr.............................................................. 8 967,4 €.

(3) und (4) … (3) und (4) …
(5) Wird ein Vertragsbediensteter der Bewertungsgruppe v1/5, v1/6 oder v1/7 

in eine andere Entlohnungsgruppe eingestuft, kommt für ihn eine allfällige 
Ergänzungszulage nach § 15a nicht in Betracht. 

 

§ 82. (1) bis (11) … § 82. (1) bis (11) …
(11a) Auf Personen, die am Tag der Kundmachung des Bundesgesetzes 

BGBl. I Nr. 82/2010 in einem Dienstverhältnis zum Bund stehen und für die noch 
kein Vorrückungsstichtag festgesetzt wurde, sind die Abs. 10 und 11 bei der 
erstmaligen Festsetzung ihres Vorrückungsstichtags sinngemäß anzuwenden. Dies 
gilt auch für Personen, die sowohl im Schuljahr 2009/2010 als auch danach bis 
zum Beginn einer anderen Verwendung in jedem Schuljahr als 
Vertragslehrpersonen des Entlohnungsschemas II L in einem Dienstverhältnis zu 
einer inländischen Gebietskörperschaft gestanden sind.

(11a) Auf Personen, die am Tag der Kundmachung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 82/2010 in einem Dienstverhältnis zum Bund stehen und für die noch 
kein Vorrückungsstichtag festgesetzt wurde, sind die Abs. 10 und 11 bei der 
erstmaligen Festsetzung ihres Vorrückungsstichtags sinngemäß anzuwenden. 
Dies gilt auch für Personen, die sowohl im Schuljahr 2009/2010 als auch danach 
bis zum Beginn einer anderen Verwendung in jedem Schuljahr als 

  1. Lehrpersonen in einem Dienstverhältnis zu einer inländischen 
Gebietskörperschaft gestanden sind, 

 2. Lehrpersonen gemäß § 19 Abs. 3 des Privatschulgesetzes, 
BGBl. Nr. 244/1962 in einem Dienstverhältnis an einer Privatschule 
gestanden sind, 

 3. Lehrpersonen gemäß § 3 Abs. 1 lit. b des Religionsunterrichtsgesetzes, 
BGBl. Nr. 190/1949 in einem Dienstverhältnis zu einer gesetzlich 
anerkannten Kirche oder Religionsgesellschaft gestanden sind.

(12) bis (14) … (12) bis (14) …
§ 82b. (1) … § 82b. (1) …
(2) Vertragsbediensteten, die bis zum 31. Dezember 2010 einen 

Urlaubsanspruch gemäß § 27a Abs. 1 Z 2 im Ausmaß von 240 Stunden erworben 
haben, bleibt dieses Urlaubsausmaß auch nach Inkrafttreten des § 27a Abs. 1 in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 82/2010 gewahrt. 

(2) Vertragsbediensteten, die bis zum 31. Dezember 2010 einen 
Urlaubsanspruch gemäß § 27a Abs. 1 Z 2 im Ausmaß von 240 Stunden erworben 
haben, bleibt dieses Urlaubsausmaß auch nach Inkrafttreten des § 27a Abs. 1 in 
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 82/2010 gewahrt. Auf die gemäß 
§ 27a Abs. 6 in der bis zum 31. Dezember 2010 geltenden Fassung für die 
Berechnung des Dienstalters maßgebende Vorrückung ist die mit Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 82/2010 erfolgte Neuregelung der Vorrückung nicht anzuwenden. 

 (3) Vertragsbediensteten, die in den Jahren 2011 bis 2013 einen 
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Urlaubsanspruch von 240 Stunden nach § 27a Abs. 1 Z 2 in der bis zum Ablauf 
des 31. Dezember 2010 geltenden Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 147/2008 erworben hätten, bleibt dieser erhöhte Urlaubsanspruch 
gewahrt. Auf die gemäß § 27a Abs. 6 in der bis zum 31. Dezember 2010 
geltenden Fassung für die Berechnung des Dienstalters maßgebende Vorrückung 
ist die mit Bundesgesetz BGBl. I Nr. 82/2010 erfolgte Neuregelung der 
Vorrückung nicht anzuwenden.

§ 84. (1) bis (2) … § 84. (1) bis (2) …
(3) Abweichend vom Abs. 2 gebührt dem Vertragsbediensteten eine 

Abfertigung, wenn er
(3) Abweichend vom Abs. 2 gebührt dem Vertragsbediensteten eine 

Abfertigung, wenn er
 1. und 2. … 1. und 2. …
 3. spätestens drei Monate vor Ablauf einer Karenz nach dem MSchG oder 

dem VKG oder 
 3. spätestens zwei Monate vor Ablauf einer Karenz nach dem MSchG oder 

dem VKG oder
 4. … 4. … 
das Dienstverhältnis kündigt. das Dienstverhältnis kündigt.

(3a) bis (8) … (3a) bis (8) …
§ 95. (1) Das monatliche Sonderentgelt (mit Ausnahme der Kinderzulage) 

jener Vertragsbediensteten, mit denen vor dem 1. Jänner 2010 gemäß § 36 ein 
Sondervertrag abgeschlossen worden ist, wird ab 1. Jänner 2010 um 0,9 % und 
danach zusätzlich um 4 Euro erhöht, sofern

§ 95. (1) Das monatliche Sonderentgelt (mit Ausnahme der Kinderzulage) 
jener Vertragsbediensteten, mit denen vor dem 1. Jänner 2011 gemäß § 36 ein 
Sondervertrag abgeschlossen worden ist, wird ab 1. Jänner 2011 um 0,85 % 
erhöht mindesten jedoch 25,5 €, sofern

 1. sich diese Erhöhung nicht bereits aus dem Sondervertrag ergibt oder 1. sich diese Erhöhung nicht bereits aus dem Sondervertrag ergibt oder 
 2. im Sondervertrag die Erhöhung des Sonderentgeltes nicht an andere 

Anlassfälle als Bezugserhöhungen oder Teuerungsabgeltungen im 
öffentlichen Dienst geknüpft ist. 

 2. im Sondervertrag die Erhöhung des Sonderentgeltes nicht an andere 
Anlassfälle als Bezugserhöhungen oder Teuerungsabgeltungen im 
öffentlichen Dienst geknüpft ist. 

(1a) Bei teilbeschäftigten Vertragsbediensteten, mit denen vor dem 1. Jänner 
2010 gemäß § 36 ein Sondervertrag abgeschlossen worden ist, ist zunächst jenes 
Sonderentgelt zu ermitteln, das ihnen im Falle der Vollbeschäftigung gebühren 
würde. Auf dieses Sonderentgelt sind hierauf die im Abs. 1 vorgesehenen 
Berechnungsvorschriften anzuwenden. Von dem auf diese Weise errechneten 
Betrag ist schließlich jener Teil zu ermitteln, der sich unter Berücksichtigung des 
Beschäftigungsausmaßes ergibt. Dieser Teil gilt ab 1. Jänner 2010 als neues 
Sonderentgelt des teilbeschäftigten Vertragsbediensteten. 

(1a) Bei teilbeschäftigten Vertragsbediensteten, mit denen vor dem 1. Jänner 
2011 gemäß § 36 ein Sondervertrag abgeschlossen worden ist, ist zunächst jenes 
Sonderentgelt zu ermitteln, das ihnen im Falle der Vollbeschäftigung gebühren 
würde. Auf dieses Sonderentgelt sind hierauf die im Abs. 1 vorgesehenen 
Berechnungsvorschriften anzuwenden. Von dem auf diese Weise errechneten 
Betrag ist schließlich jener Teil zu ermitteln, der sich unter Berücksichtigung des 
Beschäftigungsausmaßes ergibt. Dieser Teil gilt ab 1. Jänner 2011 als neues 
Sonderentgelt des teilbeschäftigten Vertragsbediensteten. 

(2) bis (5) … (2) bis (5) …
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§ 100. (1) bis (56) … § 100. (1) bis (56) …
 (57) In der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I Nr. xxx/2010, 

treten in Kraft: 
  2. Die den § 24b und den § 29o betreffenden Zeilen des 

Inhaltsverzeichnisses, § 1 Abs. 3 Z 2, § 11 Abs. 1, § 14 Abs. 1, § 22 
Abs. 2, § 24b samt Überschrift, § 26 Abs. 2 Z 1 lit. b, § 26 Abs. 2 Z 7 
lit. d, § 27c Abs. 1 und 2, § 27h, § 29o samt Überschrift, § 41 Abs. 1, 
§ 44, § 44a, § 44b, § 44c Abs. 1, § 49q Abs. 1 und 1a, § 49v Abs. 1, § 54, 
§ 54e Abs. 1, § 56, § 56e Abs. 1, § 61 Abs. 1, § 71 Abs. 1 und 2, § 72 
Abs. 1 und 2, § 73 Abs. 2, § 74 Abs. 2, § 82b Abs. 3, § 95 Abs. 1 und 1a 
mit 1. Jänner 2011.

Artikel 124 
Änderung des Richter- und Staatsanwaltschaftsdienstgesetzes 

ARTIKEL I ARTIKEL I 
Anwendungsbereich Anwendungsbereich 

(1) … (1) … 
(2) Auf die Richter des Verwaltungsgerichtshofes sind die in § 7 des 

Verwaltungsgerichtshofgesetzes 1985, BGBl. Nr. 10, angeführten Bestimmungen 
des Richterdienstgesetzes mit der Maßgabe anzuwenden, dass in den §§ 65, 66 und 
168 die Worte „des Obersten Gerichtshofes“ durch die Worte „des 
Verwaltungsgerichtshofes“ ersetzt werden.

(2) Auf die Richter des Verwaltungsgerichtshofes sind die in § 7 des 
Verwaltungsgerichtshofgesetzes 1985, BGBl. Nr. 10, angeführten Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes mit der Maßgabe anzuwenden, dass in den §§ 65, 66 und 
168 die Worte „des Obersten Gerichtshofes“ durch die Worte „des 
Verwaltungsgerichtshofes“ ersetzt werden.

§ 2. (1) Erfordernisse für die Aufnahme in den richterlichen 
Vorbereitungsdienst sind: 

§ 2. (1) Erfordernisse für die Aufnahme in den richterlichen 
Vorbereitungsdienst sind: 

 1. bis 4. … 1. bis 4. … 
 5. eine Gerichtspraxis als Rechtspraktikant in der Dauer von neun Monaten. 5. eine Gerichtspraxis als Rechtspraktikant in der Dauer von fünf Monaten. 

(2) … (2) … 
§ 2a. (1) Das zur Aufnahme in den richterlichen Vorbereitungsdienst 

erforderliche Studium des österreichischen Rechts ist an einer Universität 
zurückzulegen und mit einem rechtswissenschaftlichen akademischen Grad 
abzuschließen, wobei diesem auch mehrere Studien (§§ 54 ff Universitätsgesetz 

§ 2a. (1) Das zur Aufnahme in den richterlichen Vorbereitungsdienst 
erforderliche Studium des österreichischen Rechts ist an einer Universität 
zurückzulegen und mit einem rechtswissenschaftlichen akademischen Grad 
abzuschließen, wobei diesem auch mehrere Studien (§§ 54 ff 
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2002) zu Grunde liegen können. Die Studiendauer hat mindestens vier Jahre mit 
einem Arbeitsaufwand von zumindest 240 ECTS-Anrechnungspunkten (§ 51 
Abs. 2 Z 26 Universitätsgesetz 2002) zu betragen. 

Universitätsgesetz 2002, BGBl. I Nr. 120/2002) zu Grunde liegen können. Die 
Studiendauer hat mindestens vier Jahre mit einem Arbeitsaufwand von zumindest 
240 ECTS-Anrechnungspunkten (§ 51 Abs. 2 Z 26 Universitätsgesetz 2002) zu 
betragen. 

(2) und (3) … (2) und (3) …
(4) Ein von einem österreichischen Staatsangehörigen an einer Universität 

zurückgelegtes und mit einem rechtswissenschaftlichen akademischen Grad 
abgeschlossenes anderes rechtswissenschaftliches Studium entspricht nur bei 
Gleichwertigkeit den Erfordernissen nach Abs. 1. Die Gleichwertigkeit der 
Ausbildung und ihrer Inhalte ist dann gegeben, wenn die Kenntnisse und 
Fähigkeiten des Studienabsolventen den durch Absolvierung eines Studiums des 
österreichischen Rechts nach den Abs. 2 und 3 bescheinigten Kenntnissen und 
Fähigkeiten entsprechen. Die Prüfung der Gleichwertigkeit, gegebenenfalls auch 
deren Herstellung bei nur teilweiser Entsprechung hat nach den Vorschriften des 
ersten Abschnittes des Ausbildungs- und Berufsprüfungsanrechnungsgesetzes zu 
erfolgen. 

(4) Ein von einem österreichischen Staatsangehörigen an einer Universität 
zurückgelegtes und mit einem rechtswissenschaftlichen akademischen Grad 
abgeschlossenes anderes rechtswissenschaftliches Studium entspricht nur bei 
Gleichwertigkeit den Erfordernissen nach Abs. 1. Die Gleichwertigkeit der 
Ausbildung und ihrer Inhalte ist dann gegeben, wenn die Kenntnisse und 
Fähigkeiten des Studienabsolventen den durch Absolvierung eines Studiums des 
österreichischen Rechts nach den Abs. 2 und 3 bescheinigten Kenntnissen und 
Fähigkeiten entsprechen. Die Prüfung der Gleichwertigkeit, gegebenenfalls auch 
deren Herstellung bei nur teilweiser Entsprechung hat nach den Vorschriften des 
ersten Abschnittes des Ausbildungs- und Berufsprüfungsanrechnungsgesetzes 
(ABAG), BGBl. Nr. 523/1987, zu erfolgen.

(5) … (5) … 
§ 16. (1) bis (3) … § 16. (1) bis (3) …
(4) Folgende Gebiete der österreichischen Rechtsordnung – hinsichtlich der 

Z 1 bis 8 unter Berücksichtigung bestehender europarechtlicher und internationaler 
Bezüge – sind insbesondere in ihrer praktischen Anwendung durch die Gerichte 
Gegenstände der mündlichen Prüfung: 

(4) Folgende Gebiete der österreichischen Rechtsordnung – hinsichtlich der 
Z 1 bis 8 unter Berücksichtigung bestehender europarechtlicher und 
internationaler Bezüge – sind insbesondere in ihrer praktischen Anwendung 
durch die Gerichte Gegenstände der mündlichen Prüfung:

 1. und 2. … 1. und 2. …
 3. Zivilverfahrensrecht einschließlich des Außerstreitverfahrens-, 

Exekutions-, Konkurs-, Ausgleichs- und Anfechtungsrechts;
 3. Zivilverfahrensrecht einschließlich des Außerstreitverfahrens-, 

Exekutions-, Insolvenz- und Anfechtungsrechts;
 4. bis 9. … 4. bis 9. …

(5) und (6) … (5) und (6) …
§ 24. Nach bestandener Richteramtsprüfung hat der Präsident des 

Oberlandesgerichtes die Verwendung des Richteramtsanwärters so zu bestimmen, 
dass dieser zu möglichst selbständiger Tätigkeit herangezogen wird; eine 
Verwendung bei der Finanzprokuratur, beim Rechtsanwalt oder beim Notar ist 
nicht mehr zulässig.

§ 24. (1) Nach bestandener Richteramtsprüfung hat die Präsidentin oder der 
Präsident des Oberlandesgerichtes die Verwendung der Richteramtsanwärterin 
oder des Richteramtsanwärters so zu bestimmen, dass diese oder dieser zu 
möglichst selbständiger Tätigkeit herangezogen wird. 

 (2) Selbständige Tätigkeiten gemäß Abs. 1 sind insbesondere 
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  1. die Heranziehung zur Aufnahme von Anträgen und Ansuchen von 

Parteien sowie zur Verrichtung des Parteienverkehrs in allen Sparten der 
Rechtspflege, 

 2. die verstärkte Heranziehung zur Durchführung von Einvernahmen im 
Rahmen des strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens und 

 3. die Durchführung von Einvernahmen in Zivil- und Außerstreitsachen bei 
Vorliegen des Parteieneinverständnisses. 

 (3) Die Richteramtsanwärterin oder der Richteramtsanwärter ist bei 
Besorgung von Aufgaben nach Abs. 1 und 2 an die Weisungen der oder des nach 
der Geschäftsverteilung zuständigen Richterin oder Richters bzw. der oder des 
nach der Geschäftseinteilung zuständigen Staatsanwältin oder Staatsanwaltes 
gebunden. 

 (4) Von den für Richteramtsanwärterinnen und Richteramtsanwärter 
vorgesehenen Ausbildungsstationen ist nach bestandener Richteramtsprüfung 
eine Verwendung bei einer Rechtsanwaltskanzlei oder Notariatskanzlei und der 
Finanzprokuratur nicht mehr zulässig. 

(4) und (5) … (4) und (5) …
§ 36. (1) und (2) … § 36. (1) und (2) …
(3) Mitglieder kraft Amtes sind der Präsident und ein Vizepräsident des 

Gerichtshofes. Bei mehreren Vizepräsidenten entscheidet die längere Dienstzeit als 
Vizepräsident, bei gleichlanger Dienstzeit die für die Vorrückung in höhere 
Bezüge maßgebende Dienstzeit. 

(3) Mitglieder kraft Amtes sind der Präsident und ein Vizepräsident des 
Gerichtshofes. Bei mehreren Vizepräsidentinnen oder Vizepräsidenten 
entscheidet die längere Dienstzeit als Vizepräsidentin oder Vizepräsident, bei 
gleichlanger Dienstzeit die längere Dienstzeit als Richterin oder Richter und 
Staatsanwältin oder Staatsanwalt.

(4) bis (6) … (4) bis (6) …
§ 62. (1) und (2) … § 62. (1) und (2) …
(3) Eine durch Krankheit oder aus anderen stichhältigen Gründen verursachte 

Abwesenheit vom Dienst ist nicht als Urlaub anzusehen und hat eine Schmälerung 
der Bezüge oder eine Beeinträchtigung der Vorrückung nicht zur Folge.

(3) Eine durch Krankheit oder aus anderen stichhältigen Gründen 
verursachte Abwesenheit vom Dienst ist nicht als Urlaub anzusehen und hat eine 
Beeinträchtigung der Vorrückung nicht zur Folge.

§ 66. (1) Das Gehalt des Richters wird durch die Gehaltsgruppe und in ihr 
durch die Gehaltsstufe bestimmt. Es beträgt: 

§ 66. (1) Das Gehalt des Richters wird durch die Gehaltsgruppe und in ihr 
durch die Gehaltsstufe bestimmt. Es beträgt: 
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in der in der Gehaltsgruppe
Gehalts - R 1a R 1b R 2 R 3

s tufe Euro
1 3 408,1 3 408,1 -- --
2 3 910,8 3 910,8 -- --
3 4 368,1 4 368,1 -- --
4 4 825,3 4 825,3 5 373,9 --
5 5 282,3 5 419,7 5 922,6 7 202,6
6 5 694,1 5 831,2 6 471,2 7 842,8
7 6 014,0 6 151,2 7 020,0 8 483,1
8 6 288,4 6 425,6 7 523,0 9 513,5  

 
 

in der in der Gehaltsgruppe
Gehalts - R 1a R 1b R 2 R 3

s tufe Euro
1 3 437,1 3 437,1 -- --
2 3 944,0 3 944,0 -- --
3 4 405,2 4 405,2 -- --
4 4 866,3 4 866,3 5 419,6 --
5 5 327,2 5 465,8 5 972,9 7 263,8
6 5 742,5 5 880,8 6 526,2 7 909,5
7 6 065,1 6 203,5 7 079,7 8 555,2
8 6 341,9 6 480,2 7 586,9 9 594,4  

 
 

Ein festes Gehalt gebührt: Ein festes Gehalt gebührt: 
 1. dem Präsidenten des Oberlandesgerichtes im Ausmaß von 10 514,6 €, 
 2. dem Vizepräsidenten des Obersten Gerichtshofes im Ausmaß von 

10 476,7 €, 
 3. dem Präsidenten des Obersten Gerichtshofes im Ausmaß von 11 562,6 €. 

 1. dem Präsidenten des Oberlandesgerichtes im Ausmaß von 10 604,0 €, 
 2. dem Vizepräsidenten des Obersten Gerichtshofes im Ausmaß von 

10 565,8 €, 
3. dem Präsidenten des Obersten Gerichtshofes im Ausmaß von 11 660,9 €. 

(2) bis (12) … (2) bis (12) …
§ 67. Das Gehalt beträgt § 67. Das Gehalt beträgt 

 1. für Richteramtsanwärter ohne Prüfung 2 227,3 € und 
 2. für Richteramtsanwärter mit Prüfung 2 288,1 €. 

 1. für Richteramtsanwärter ohne Prüfung 2 252,8 € und 
2. für Richteramtsanwärter mit Prüfung 2 313,6 €. 

§ 66 Abs. 3 erster Satz ist anzuwenden. § 66 Abs. 3 erster Satz ist anzuwenden. 
§ 68. Eine ruhegenussfähige Dienstzulage gebührt folgenden Richtern im 

nachgenannten Ausmaß: 
§ 68. Eine ruhegenussfähige Dienstzulage gebührt folgenden Richtern im 

nachgenannten Ausmaß: 
 1. Vorsteher eines Bezirksgerichtes, bei dem zumindest eine 

ganze Richterplanstelle und 0,6 Richterplanstellenanteile 
systemisiert sind  ..............................................................................137,2 €,

 2. Vorsteher eines Bezirksgerichtes, bei dem zumindest drei 
ganze Richterplanstellen systemisiert sind ……….. ........................201,2 €,

 3. Vorsteher eines Bezirksgerichtes, bei dem zumindest zehn 
ganze Richterplanstellen systemisiert sind ......................................310,9 €,

1. Vorsteher eines Bezirksgerichtes, bei dem zumindest eine 
ganze Richterplanstelle und 0,6 Richterplanstellenanteile 
systemisiert sind  ............................................................................. 138,6 €,

 2. Vorsteher eines Bezirksgerichtes, bei dem zumindest drei 
ganze Richterplanstellen systemisiert sind ……….. ....................... 203,2 €,

 3. Vorsteher eines Bezirksgerichtes, bei dem zumindest zehn 
ganze Richterplanstellen systemisiert sind ............ .........................314,0 €,
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 4. Vorsteher eines Bezirksgerichtes, bei dem zumindest 20 

ganze Richterplanstellen systemisiert sind  ......................................365,9 €,
 5. Vorsteher des Bezirksgerichtes Innere Stadt Wien  .........................466,4 €,
 6. Vizepräsident eines Gerichtshofes erster Instanz  ............................310,9 €,
 7. Präsident eines Gerichtshofes erster Instanz, soweit er nicht 

unter Z 8 angeführt ist  .....................................................................859,5 €,
 

4. Vorsteher eines Bezirksgerichtes, bei dem zumindest 20 
ganze Richterplanstellen systemisiert sind  ..................................... 369,6 €,

 5. Vorsteher des Bezirksgerichtes Innere Stadt Wien  ......................... 471,1 €,
 6. Vizepräsident eines Gerichtshofes erster Instanz  ............................ 314,0 €,
 7. Präsident eines Gerichtshofes erster Instanz, soweit er nicht 

unter Z 8 angeführt ist  ..................................................................... 868,1 €,
 

 8. a) Präsident des Landesgerichtes für Zivilrechtssachen Wien,
 b) Präsident des Landesgerichtes für Strafsachen Wien  ................... 1 069,7 €,
 

8. a) Präsident des Landesgerichtes für Zivilrechtssachen 
Wien, 

 b) Präsident des Landesgerichtes für Strafsachen Wien  .............. 1 080,4 €,
 

 9. Vizepräsident eines Oberlandesgerichtes ........................................786,4 €.
 

9. Vizepräsident eines Oberlandesgerichtes .......................................794,3 €.
 

§ 72. (1) In jedem Kalenderjahr gebührt ein Erholungsurlaub im Ausmaß von 
200 Stunden. Das Urlaubsausmaß erhöht sich ab dem Kalenderjahr, in dem der 
36. Geburtstag vor dem 1. Juli liegt, auf 216 Stunden, und ab dem Kalenderjahr, in 
dem der 43. Geburtstag vor dem 1. Juli liegt, auf 240 Stunden. Liegt der 36. bzw. 
der 43. Geburtstag im betreffenden Kalenderjahr nach dem 30. Juni, erhöht sich 
das Urlaubsausmaß ab dem darauf folgenden Kalenderjahr.

§ 72. (1) In jedem Kalenderjahr gebührt ein Erholungsurlaub im Ausmaß 
von 200 Stunden. Das Urlaubsausmaß erhöht sich ab dem Kalenderjahr, in dem 
der 43. Geburtstag vor dem 1. Juli liegt, auf 240 Stunden. Liegt der 
43. Geburtstag im betreffenden Kalenderjahr nach dem 30. Juni, erhöht sich das 
Urlaubsausmaß ab dem darauf folgenden Kalenderjahr. 

(2) bis (8) … (2) bis (8) …
§ 73. Der Anspruch auf Erholungsurlaub verfällt, wenn der Erholungsurlaub 

nicht bis zum 31. Dezember des dem Urlaubsjahr folgenden Kalenderjahres 
verbraucht wird. Ist der Verbrauch bis zu diesem Zeitpunkt aus dienstlichen 
Gründen, einem der Gründe des § 62 Abs. 1 erster Satz oder aufgrund eines 
Beschäftigungsverbotes nach dem MSchG nicht möglich, so tritt der Verfall erst 
mit Ablauf des folgenden Kalenderjahres ein. Hat die Richterin eine Karenz nach 
dem MSchG oder der Richter eine Karenz nach dem VKG in Anspruch 
genommen, so wird der Verfallstermin um jenen Zeitraum hinausgeschoben, um 
den diese Karenz das Ausmaß von zehn Monaten übersteigt.

§ 73. Der Anspruch auf Erholungsurlaub verfällt, wenn der Erholungsurlaub 
nicht bis zum 31. Dezember des dem Urlaubsjahr folgenden Kalenderjahres 
verbraucht wird. Ist der Verbrauch bis zu diesem Zeitpunkt aus dienstlichen 
Gründen, einem der Gründe des § 62 Abs. 1 erster Satz oder aufgrund eines 
Beschäftigungsverbotes nach dem MSchG nicht möglich, so tritt der Verfall erst 
mit Ablauf des folgenden Kalenderjahres ein. Hat die Richterin eine Karenz nach 
dem MSchG oder der Richter eine Karenz nach dem VKG in Anspruch 
genommen, so wird der Verfallstermin um den Zeitraum der Karenz 
hinausgeschoben.

§ 75e. (1) bis (4) … § 75e. (1) bis (4) …
 Frühkarenzurlaub für Väter 

 § 75f. (1) Dem Richter ist auf sein Ansuchen für den Zeitraum von der 
Geburt seines Kindes bis längstens zum Ende des Beschäftigungsverbotes der 
Mutter gemäß § 5 Abs. 1 und 2 MSchG, gleichartiger österreichischer 

981 der B
eilagen X

X
IV

. G
P - R

egierungsvorlage - T
extgegenüberstellung

470 von 617



471 von 617 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Rechtsvorschriften oder gleichartiger Rechtsvorschriften der Vertragsstaaten des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum ein Urlaub unter Entfall der 
Bezüge (Karenzurlaub) im Ausmaß von bis zu vier Wochen zu gewähren, wenn 
er mit dem Kind und der Mutter im gemeinsamen Haushalt lebt und keine 
wichtigen dienstlichen Interessen entgegenstehen. Wenn keine der genannten 
Bestimmungen auf die Mutter anzuwenden ist, gelten die im § 5 Abs. 1 und 2 
MSchG festgelegten Fristen sinngemäß.

 (2) Der Richter hat Beginn und Dauer des Karenzurlaubes spätestens zwei 
Monate vor dem voraussichtlichen Geburtstermin bekanntzugeben und in 
weiterer Folge die anspruchsbegründenden sowie die anspruchsbeendenden 
Umstände darzulegen.

 (3) Der Karenzurlaub endet vorzeitig, wenn der gemeinsame Haushalt mit 
dem Kind und der Mutter aufgehoben wird.

 (4) Die Zeit des Karenzurlaubs ist in dienst-, besoldungs- und 
pensionsrechtlicher Hinsicht wie die Zeit einer Karenz nach dem VKG zu 
behandeln. 

§ 76a. (1) bis (4) … § 76a. (1) bis (4) …
 (5) Abweichend von Abs. 2 und 3 ist eine Herabsetzung der Auslastung zur 

Pflege oder Betreuung eines im gemeinsamen Haushalt lebenden behinderten 
Kindes, für das erhöhte Familienbeihilfe im Sinne des § 8 Abs. 4 des 
Familienlastenausgleichsgesetzes 1967, BGBl. Nr. 376, bezogen wird, auch nach 
dem Schuleintritt des Kindes oder über den Schuleintritt des Kindes hinaus zu 
gewähren. Der gemeinsame Haushalt nach Abs. 3 Z 2 besteht weiter, wenn sich 
das behinderte Kind nur zeitweilig wegen Heilbehandlung außerhalb der 
Hausgemeinschaft aufhält.

§ 77. (1) bis (4) … § 77. (1) bis (4) …
(5) Ein Vertretungsrichter ist tunlichst so lange bei dem betreffenden 

Bezirksgericht zu verwenden, wie der Ersatzfall andauert, es sei denn, der 
betreffende Richter scheidet aus dem Kreis der Vertretungsrichter aus. Falls 
mehrere Richter wegen desselben Ernennungstages für das Ausscheiden in 
Betracht kommen, entscheidet die längere für die Vorrückung in höhere Bezüge 
maßgebende Dienstzeit. 

(5) Ein Vertretungsrichter ist tunlichst so lange bei dem betreffenden 
Bezirksgericht zu verwenden, wie der Ersatzfall andauert, es sei denn, der 
betreffende Richter scheidet aus dem Kreis der Vertretungsrichter aus. 

(6) bis (8) … (6) bis (8) …
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Versetzung in den Ruhestand Versetzung in den Ruhestand von vor 1954 geborenen Richterinnen und 

Richtern mit langer beitragsgedeckter Gesamtdienstzeit 
§ 166d. (1) § 87 ist auf Richter, die in den in der linken Spalte der folgenden 

Tabelle angegebenen Zeiträumen geboren sind, mit der Maßgabe anzuwenden, 
dass eine Versetzung in den Ruhestand durch Erklärung frühestens mit Ablauf des 
Monats erfolgen kann, in dem der Richter sein in der rechten Spalte der Tabelle 
angeführtes Lebensjahr vollendet, wenn er zum Zeitpunkt der Wirksamkeit der 
Versetzung in den Ruhestand eine beitragsgedeckte Gesamtdienstzeit von 
40 Jahren aufweist:

§ 166d. (1) § 87 ist – auch nach seinem Außerkrafttreten – auf vor dem 
1. Jänner 1954 geborene Richterinnen und Richter weiterhin mit der Maßgabe 
anzuwenden, dass eine Versetzung in den Ruhestand durch Erklärung frühestens 
mit Ablauf des Monats erfolgen kann, in dem die Richterin oder der Richter ihr 
oder sein 60. Lebensjahr vollendet, wenn sie oder er zum Zeitpunkt der 
Wirksamkeit der Versetzung in den Ruhestand eine beitragsgedeckte 
Gesamtdienstzeit von 40 Jahren aufweist.

 
bis einschließlich 

31. Dezember 1953 60. 

1. Jänner 1954 bis 
31. Dezember 1954 64. 

 
 

 

(2) Zur beitragsgedeckten Gesamtdienstzeit im Sinne des Abs. 1 zählen (2) Zur beitragsgedeckten Gesamtdienstzeit im Sinne des Abs. 1 zählen
 1. die ruhegenussfähige Bundesdienstzeit, wobei Teilbeschäftigungszeiten 

immer voll zu zählen sind, 
 1. die ruhegenussfähige Bundesdienstzeit, wobei Teilbeschäftigungszeiten 

immer voll zu zählen sind,
 2. bedingt oder unbedingt angerechnete Ruhegenussvordienstzeiten, für die 

ein Überweisungsbetrag nach § 308 des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes (ASVG), BGBl. Nr. 189/1955, nach § 172 
des Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes (GSVG), 
BGBl. Nr. 560/1978, oder nach § 164 des Bauern-
Sozialversicherungsgesetzes (BSVG), BGBl. Nr. 559/1978, in Höhe von 
7% der Berechnungsgrundlage nach § 308 Abs. 6 ASVG, § 172 Abs. 6 
GSVG oder § 164 Abs. 6 BSVG zu leisten war oder ist oder für die der 
Richter einen besonderen Pensionsbeitrag geleistet oder noch zu leisten 
hat,

 2. bedingt oder unbedingt angerechnete Ruhegenussvordienstzeiten, für die 
ein Überweisungsbetrag nach § 308 des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes (ASVG), BGBl. Nr. 189/1955, nach § 172 
des Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes (GSVG), 
BGBl. Nr. 560/1978, oder nach § 164 des Bauern-
Sozialversicherungsgesetzes (BSVG), BGBl. Nr. 559/1978, in Höhe von 
7% der Berechnungsgrundlage nach § 308 Abs. 6 ASVG, § 172 
Abs. 6 GSVG oder § 164 Abs. 6 BSVG zu leisten war oder ist oder für 
die die Richterin oder der Richter einen besonderen Pensionsbeitrag 
geleistet oder noch zu leisten hat,

 3. Zeiten des Präsenz- oder Zivildienstes bis zum Höchstausmaß von 
30 Monaten,

 3. Zeiten des Präsenz- oder Zivildienstes bis zum Höchstausmaß von 
30 Monaten,

 4. Zeiten der Kindererziehung im Sinne der §§ 8 Abs. 1 Z 2 lit. g bzw. 227a 
und 228a ASVG, soweit sich diese Zeiten nicht mit Zeiten nach Z 1 bis 3 
decken, bis zum Höchstausmaß von 60 Monaten; dieses Höchstausmaß 
verkürzt sich um beitragsfrei zur ruhegenussfähigen Bundesdienstzeit 

 4. Zeiten der Kindererziehung im Sinne der §§ 8 Abs. 1 Z 2 lit. g bzw. 227a 
ASVG, soweit sich diese Zeiten nicht mit Zeiten nach Z 1 bis 3 decken, 
bis zum Höchstausmaß von 60 Monaten; dieses Höchstausmaß verkürzt 
sich um beitragsfrei zur ruhegenussfähigen Bundesdienstzeit zählende 
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zählende Zeiten einer Karenz nach dem MSchG oder dem VKG oder nach 
den entsprechenden Bestimmungen in früheren Fassungen dieser 
Bundesgesetze, sowie 

Zeiten einer Karenz nach dem MSchG oder dem VKG oder 
entsprechenden Bestimmungen, 

 5. Zeiten mit Anspruch auf Wochengeld (§ 227 Abs. 1 Z 3 ASVG), 5. Zeiten mit Anspruch auf Wochengeld (§ 227 Abs. 1 Z 3 ASVG),
 5a. Ersatzmonate nach § 116 Abs. 1 Z 1 GSVG und nach § 107 Abs. 1 

Z 1 BSVG, soweit sie nach dem vollendeten 18. Lebensjahr liegen,
 

 6. Zeiten eines Krankengeldbezuges (§ 227 Abs. 1 Z 6 ASVG) sowie 6. Zeiten eines Krankengeldbezuges (§ 227 Abs. 1 Z 6 ASVG) sowie
 7. nach den Abs. 3 bis 5 nachgekaufte Zeiten. 7. nach den Abs. 3 bis 5 nachgekaufte Zeiten.
Eine doppelte Zählung ein und desselben Zeitraumes ist nicht zulässig. Eine doppelte Zählung ein und desselben Zeitraumes ist unzulässig.

(3) Der Richter des Dienststandes kann durch nachträgliche Entrichtung eines 
besonderen Pensionsbeitrages bewirken, dass beitragsfrei angerechnete 
Ruhegenussvordienstzeiten nach § 53 Abs. 2 lit. h und i des Pensionsgesetzes 1965 
als nachgekaufte Zeiten zur beitragsgedeckten Gesamtdienstzeit zählen.

(3) Vor dem 1. Jänner 1954 geborene Richterinnen und Richter des 
Dienststandes können durch nachträgliche Entrichtung eines besonderen 
Pensionsbeitrages bewirken, dass 

  1. beitragsfrei angerechnete Ruhegenussvordienstzeiten nach § 53 Abs. 2 
lit. h und i des Pensionsgesetzes 1965 sowie

  2. Ersatzmonate nach § 116 Abs. 1 Z 1 GSVG und nach § 107 Abs. 1 Z 1 
BSVG, soweit sie nach dem vollendeten 18. Lebensjahr liegen,

 als nachgekaufte Zeiten zur beitragsgedeckten Gesamtdienstzeit zählen.
(4) Die Bemessungsgrundlage des besonderen Pensionsbeitrages nach Abs. 3 

beträgt 
(4) Der besondere Pensionsbeitrag beträgt für jeden vollen Monat der 

 1. für Zeiten nach § 53 Abs. 2 lit. h des Pensionsgesetzes 1965 ……...
 1.868,3 € und 

 1. nach Abs. 3 Z 1 nachgekauften Zeiten 22,8% der am Tag des Antrags auf 
nachträgliche Entrichtung eines besonderen Pensionsbeitrages geltenden 
monatlichen Höchstbeitragsgrundlage nach dem ASVG und

 2. für Zeiten nach § 53 Abs. 2 lit. i des Pensionsgesetzes 1965 ............
 3.736,6 €.

 2. nach Abs. 3 Z 2 nachgekauften Zeiten 22,8% der dreißigfachen 
Mindestbeitragsgrundlage nach § 76a Abs. 3 ASVG

Ändert sich nach dem 1. Jänner 2002 das Gehalt der Gehaltsstufe 2 der 
Dienstklasse V eines Beamten der Allgemeinen Verwaltung einschließlich einer 
allfälligen Teuerungszulage, sind die in Z 1 und 2 genannten Beträge jeweils mit 
demselben Faktor zu vervielfachen. Für die Ermittlung der Bemessungsgrundlage 
ist das Datum des Antrages auf nachträgliche Entrichtung eines besonderen 
Pensionsbeitrages maßgeblich. 

und für jeden restlichen Tag ein Dreißigstel davon. 
Diese Beträge erhöhen sich für Richterinnen und Richter, die den Antrag auf 
Nachkauf nach dem vollendeten 55. bis zum 60. Lebensjahr stellen, um 122% 
und nach dem vollendeten 60. Lebensjahr um 134% (Risikozuschlag). 
 

(5) Der besondere Pensionsbeitrag beträgt für jeden vollen Monat der nach 
Abs. 3 nachgekauften Zeiten jenen Prozentsatz der Bemessungsgrundlage, der sich 
aus § 22 Abs. 2 des Gehaltsgesetzes 1956 in der am 31. Dezember 2004 geltenden 

(5) Auf Antrag der Richterin oder des Richters ist für nach den jeweils 
anzuwendenden sozialversicherungsrechtlichen Bestimmungen erstattete Zeiten, 
die sich zeitlich mit beitragsfrei angerechneten Ruhegenussvordienstzeiten nach 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Fassung ergibt. § 53 Abs. 2 lit. h oder i des Pensionsgesetzes 1965 decken, der seinerzeit 

empfangene Erstattungsbetrag als besonderer Pensionsbeitrag an den Bund zu 
leisten. Für Resttage ist ein Dreißigstel des auf einen Monat entfallenden 
Erstattungsbetrages zu entrichten. Der Erstattungsbetrag ist mit jenem auf drei 
Kommastellen gerundeten Faktor zu vervielfachen, um den sich das Gehalt der 
Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse V eines Beamten der Allgemeinen Verwaltung 
einschließlich einer allfälligen Teuerungszulage seit dem Monat der Auszahlung 
des Erstattungsbetrages an die Richterin oder den Richter bis zum Datum des 
Antrages auf nachträgliche Entrichtung eines besonderen Pensionsbeitrages oder 
Erstattungsbetrages erhöht hat. Der Nachweis über die Anzahl der entfertigten 
Monate ist von der Richterin oder vom Richter zu erbringen und der Monat der 
Auszahlung des Erstattungsbetrages von ihr oder ihm glaubhaft zu machen. Als 
beitragsgedeckt werden dabei jene entfertigten Zeiten berücksichtigt, die als 
Ruhegenussvordienstzeit anzurechnen gewesen wären.

(5a) Wurden nach § 53 Abs. 2 lit. h und i des Pensionsgesetzes 1965 
beitragsfrei als Ruhegenussvordienstzeiten angerechnete Monate ganz oder zum 
Teil durch Leistung eines Erstattungsbetrages nach den jeweils anzuwendenden 
sozialversicherungsrechtlichen Bestimmungen entfertigt, so ist für die 
Berücksichtigung dieser entfertigten Monate für die beitragsgedeckte 
Gesamtdienstzeit anstelle des besonderen Pensionsbeitrages nach Abs. 4 und 5 der 
seinerzeit empfangene Erstattungsbetrag als besonderer Pensionsbeitrag an den 
Bund zu leisten. Der Erstattungsbetrag ist mit jenem auf drei Kommastellen 
gerundeten Faktor zu vervielfachen, um den sich das Gehalt der Gehaltsstufe 2 der 
Dienstklasse V eines Beamten der Allgemeinen Verwaltung einschließlich einer 
allfälligen Teuerungszulage seit dem Monat der Auszahlung des 
Erstattungsbetrages an den Beamten bis zum Datum des Antrages auf 
nachträgliche Entrichtung eines besonderen Pensionsbeitrages oder 
Erstattungsbetrages erhöht hat. Der Nachweis über die Anzahl der entfertigten 
Monate ist vom Beamten zu erbringen und der Monat der Auszahlung des 
Erstattungsbetrages von ihm glaubhaft zu machen.

 

(5b) Abs. 5a ist in allen nach dem Zeitpunkt seines In-Kraft-Tretens 
eingeleiteten und in allen zu diesem Zeitpunkt noch nicht rechtskräftig erledigten 
Verfahren betreffend Bemessung des besonderen Pensionsbeitrages nach Abs. 3 
anzuwenden.

 

(6) Richter des Dienststandes können eine bescheidmäßige Feststellung ihrer 
beitragsgedeckten Gesamtdienstzeit zu dem dem Einlangen des Antrags folgenden 

(6) Richterinnen und Richter des Dienststandes können eine bescheidmäßige 
Feststellung ihrer beitragsgedeckten Gesamtdienstzeit zu dem dem Einlangen des 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Monatsletzten beantragen. Dieses Antragsrecht wird mit Rechtskraft der 
Feststellung konsumiert. 

Antrags folgenden Monatsletzten beantragen. Dieses Antragsrecht wird mit 
Rechtskraft der Feststellung konsumiert.

(7) Auf Antrag des vor dem 1. Jänner 1955 geborenen Richters des 
Dienststandes sind Ruhegenussvordienstzeiten nachträglich anzurechnen, die er 
gemäß § 54 Abs. 3 des Pensionsgesetzes 1965 von der Anrechnung ausgeschlossen 
hat. Der für die Anrechnung dieser Zeiten nach § 56 des Pensionsgesetzes 1965 zu 
entrichtende besondere Pensionsbeitrag ist mit jenem auf drei Kommastellen 
gerundeten Faktor zu vervielfachen, um den sich das Gehalt der Gehaltsstufe 2 der 
Dienstklasse V eines Beamten der Allgemeinen Verwaltung einschließlich einer 
allfälligen Teuerungszulage seit dem Tag, an dem das Dienstverhältnis des 
Richters begonnen hat, bis zum Tag der Rechtskraft des Bemessungsbescheides 
erhöht hat.

(7) Für den Nachkauf von Schul- und Studienzeiten gemäß § 236b Abs. 3 bis 
5a in der vor der Kundmachung des Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I 
Nr. xxx/2010, geltenden Fassung entrichtete besondere Pensionsbeiträge sind der 
Richterin oder dem Richter auf Antrag rückzuerstatten. Die zu erstattenden 
besonderen Pensionsbeiträge sind jeweils mit dem dem Zeitpunkt ihrer 
tatsächlichen Zahlung entsprechenden Aufwertungsfaktor nach den §§ 108 Abs. 4 
und 108c ASVG aufzuwerten. Durch einen Antrag auf Erstattung erlischt eine 
allfällige Verpflichtung zur weiteren Leistung von besonderen Pensionsbeiträgen 
in Raten. 

(8) Nach den Abs. 3 bis 5a entrichtete besondere Pensionsbeiträge sind dem 
Richter auf Antrag rückzuerstatten. Die zu erstattenden besonderen 
Pensionsbeiträge sind jeweils mit dem dem Zeitpunkt ihrer tatsächlichen Zahlung 
entsprechenden Aufwertungsfaktor nach den §§ 108 Abs. 4 und 108c ASVG 
aufzuwerten. Durch einen Antrag auf Erstattung erlischt eine allfällige 
Verpflichtung zur weiteren Leistung von besonderen Pensionsbeiträgen nach den 
Abs. 3 bis 5a in Raten. 

(8) Bei vor dem 1. Jänner 1954 geborenen Richterinnen und Richtern ist in 
einem Bescheid nach § 83 Abs. 1 auf das Ausmaß der zum Zeitpunkt der 
Wirksamkeit der Versetzung in den Ruhestand vorliegenden beitragsgedeckten 
Gesamtdienstzeit hinzuweisen. 

(9) Im Bescheid über die Versetzung in den Ruhestand nach § 83 Abs. 1 ist 
auf das Ausmaß der zum Zeitpunkt der Wirksamkeit der Versetzung in den 
Ruhestand vorliegenden beitragsgedeckten Gesamtdienstzeit hinzuweisen.

 

§ 166g. … § 166g. … 
 Versetzung in den Ruhestand von nach 1953 geborenen Richterinnen und 

Richtern mit langer beitragsgedeckter Gesamtdienstzeit 
 § 166h. (1) § 87 ist – auch nach seinem Außerkrafttreten – auf nach dem 

31. Dezember 1953 geborene Richterinnen und Richter weiterhin mit der 
Maßgabe anzuwenden, dass eine Versetzung in den Ruhestand durch Erklärung 
frühestens mit Ablauf des Monats erfolgen kann, in dem die Richterin oder der 
Richter ihr oder sein 62. Lebensjahr vollendet, wenn sie oder er zum Zeitpunkt 
der Wirksamkeit der Versetzung in den Ruhestand eine beitragsgedeckte 
Gesamtdienstzeit von 42 Jahren aufweist.

 (2) Zur beitragsgedeckten Gesamtdienstzeit im Sinne des Abs. 1 zählen
 1. die ruhegenussfähige Bundesdienstzeit, wobei Teilbeschäftigungszeiten 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
immer voll zu zählen sind,

 2. bedingt oder unbedingt als Ruhegenussvordienstzeiten angerechnete 
Zeiten einer Erwerbstätigkeit, für die ein Überweisungsbetrag nach § 308 
des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes (ASVG), 
BGBl. Nr. 189/1955, nach § 172 des Gewerblichen 
Sozialversicherungsgesetzes (GSVG), BGBl. Nr. 560/1978, oder nach 
§ 164 des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes (BSVG), 
BGBl. Nr. 559/1978, in Höhe von 7% der Berechnungsgrundlage nach 
§ 308 Abs. 6 ASVG, § 172 Abs. 6 GSVG oder § 164 Abs. 6 BSVG zu 
leisten war oder ist oder für die die Richterin oder der Richter einen 
besonderen Pensionsbeitrag geleistet oder noch zu leisten hat, 

 3. Zeiten des Präsenz- oder Zivildienstes bis zum Höchstausmaß von 
30 Monaten, 

 4. Zeiten der Kindererziehung im Sinne der §§ 8 Abs. 1 Z 2 lit. g bzw. 227a 
ASVG, soweit sich diese Zeiten nicht mit Zeiten nach Z 1 bis 3 decken, 
bis zum Höchstausmaß von 60 Monaten; dieses Höchstausmaß verkürzt 
sich um beitragsfrei zur ruhegenussfähigen Bundesdienstzeit zählende 
Zeiten einer Karenz nach dem MSchG oder dem VKG oder 
entsprechenden Bestimmungen, 

 5. Zeiten mit Anspruch auf Wochengeld (§ 227 Abs. 1 Z 3 ASVG) sowie 
6. nach Abs. 3 nachgekaufte Zeiten.

 Eine doppelte Zählung ein und desselben Zeitraumes ist unzulässig.
 (3) Auf Antrag der Richterin oder des Richters ist für nach den jeweils 

anzuwendenden sozialversicherungsrechtlichen Bestimmungen erstattete Zeiten, 
die sich zeitlich mit beitragsfrei angerechneten Ruhegenussvordienstzeiten nach 
§ 53 Abs. 2 lit. h oder i des Pensionsgesetzes 1965 decken, der seinerzeit 
empfangene Erstattungsbetrag als besonderer Pensionsbeitrag an den Bund zu 
leisten. Für Resttage ist ein Dreißigstel des auf einen Monat entfallenden 
Erstattungsbetrages zu entrichten. Der Erstattungsbetrag ist mit jenem auf drei 
Kommastellen gerundeten Faktor zu vervielfachen, um den sich das Gehalt der 
Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse V eines Beamten der Allgemeinen Verwaltung 
einschließlich einer allfälligen Teuerungszulage seit dem Monat der Auszahlung 
des Erstattungsbetrages an die Richterin oder den Richter bis zum Datum des 
Antrages auf nachträgliche Entrichtung eines besonderen Pensionsbeitrages oder 
Erstattungsbetrages erhöht hat. Der Nachweis über die Anzahl der entfertigten 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Monate ist von der Richterin oder vom Richter zu erbringen und der Monat der 
Auszahlung des Erstattungsbetrages von ihr oder ihm glaubhaft zu machen. Als 
beitragsgedeckt werden dabei jene entfertigten Zeiten berücksichtigt, die als 
Ruhegenussvordienstzeit anzurechnen gewesen wären.

 (4) Richterinnen und Richter des Dienststandes können eine bescheidmäßige 
Feststellung ihrer beitragsgedeckten Gesamtdienstzeit zu dem dem Einlangen des 
Antrags folgenden Monatsletzten beantragen. Dieses Antragsrecht wird mit 
Rechtskraft der Feststellung konsumiert.

 (5) Von Richterinnen und Richtern des Geburtsjahrganges 1954 für den 
Nachkauf von Schul- und Studienzeiten gemäß § 166d Abs. 3 bis 5a in der vor 
der Kundmachung des Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I Nr. xxx/2010, 
geltenden Fassung entrichtete besondere Pensionsbeiträge sind der Richterin oder 
dem Richter rückzuerstatten. Die zu erstattenden besonderen Pensionsbeiträge 
sind jeweils mit dem dem Zeitpunkt ihrer tatsächlichen Zahlung entsprechenden 
Aufwertungsfaktor nach den §§ 108 Abs. 4 und 108c ASVG aufzuwerten.

 Übergangsbestimmungen zur Novelle BGBl. I Nr. xxx/2010 
 § 166i. (1) Die Höhe des für den Nachkauf von Zeiten nach § 53 Abs. 2 lit. h 

und i PG 1965 zu entrichtenden besonderen Pensionsbeitrages richtet sich für vor 
dem 1. Jänner 1955 geborene Richterinnen und Richter nach § 166d Abs. 4 bis 7 
in der vor der Kundmachung des Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I 
Nr. xxx/2010, geltenden Fassung, wenn der Nachkauf bzw. die nachträgliche 
Anrechnung spätestens bis zum Ablauf des Tages der Kundmachung dieses 
Bundesgesetzes beantragt wird.

 (2) Für Richterinnen und Richter, die die Voraussetzungen für die 
Versetzung in den Ruhestand nach § 87 in Verbindung mit § 166d vor dem 
1. Februar 2011 erfüllen, entfällt die Verpflichtung zur Leistung eines besonderen 
Pensionsbeitrages für Zeiten gemäß § 166d Abs. 3 Z 2. 

§ 168. (1) … § 168. (1) …
(2) Das Gehalt der Richter der Gehaltsgruppen I bis III wird durch die 

Gehaltsgruppe und in ihr durch die Gehaltsstufe bestimmt. Es beträgt:
(2) Das Gehalt der Richter der Gehaltsgruppen I bis III wird durch die 

Gehaltsgruppe und in ihr durch die Gehaltsstufe bestimmt. Es beträgt:
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 

in der in der Gehaltsgruppe
Gehalts - I II III

s tufe Euro
1 2 343,9 -- --
2 2 589,0 -- --
3 2 834,7 -- --
4 3 079,8 -- --
5 3 325,4 -- --
6 3 571,0 -- --
7 3 816,6 -- --
8 3 977,6 4 183,6 --
9 4 210,8 4 428,9 4 486,3
10 4 444,3 4 674,4 4 731,7
11 4 678,1 4 919,8 5 222,9
12 4 911,4 5 165,5 5 959,1
13 5 144,8 5 410,5 6 204,6
14 5 390,1 5 901,5 6 450,2
15 5 635,6 6 392,3 6 695,6
16 5 881,3 6 638,0 6 941,1  

 
 

in der in der Gehaltsgruppe
Gehalts - I II III

s tufe Euro
1 2 369,4 -- --
2 2 614,5 -- --
3 2 860,2 -- --
4 3 106,0 -- --
5 3 353,7 -- --
6 3 601,4 -- --
7 3 849,0 -- --
8 4 011,4 4 219,2 --
9 4 246,6 4 466,5 4 524,4
10 4 482,1 4 714,1 4 771,9
11 4 717,9 4 961,6 5 267,3
12 4 953,1 5 209,4 6 009,8
13 5 188,5 5 456,5 6 257,3
14 5 435,9 5 951,7 6 505,0
15 5 683,5 6 446,6 6 752,5
16 5 931,3 6 694,4 7 000,1  

 

(3) bis (8) … (3) bis (8) …
§ 168a. (1) … § 168a. (1) …
(2) Einem Richter, der dem im Abs. 1 umschriebenen Personenkreis angehört, 

gebührt nach zwei tatsächlich oder – bei einem Richter mit festem Gehalt – fiktiv 
in der Gehaltsstufe 16 verbrachten Jahren eine Erhöhung des Gehaltes um 340,7 €. 

(2) Einem Richter, der dem im Abs. 1 umschriebenen Personenkreis 
angehört, gebührt nach zwei tatsächlich oder – bei einem Richter mit festem 
Gehalt – fiktiv in der Gehaltsstufe 16 verbrachten Jahren eine Erhöhung des 
Gehaltes um 344,1 €.

§ 169a. Den Richtern der Gehaltsgruppen I bis III, die vier Jahre in der 
Gehaltsstufe 16 verbracht haben, gebührt eine ruhegenussfähige Dienstalterszulage 
von 374,6 €. Die §§ 8 und 10 des Gehaltsgesetzes 1956 und § 66 Abs. 5 bis 8 sind 
auf diesen Zeitraum anzuwenden. 

§ 169a. Den Richtern der Gehaltsgruppen I bis III, die vier Jahre in der 
Gehaltsstufe 16 verbracht haben, gebührt eine ruhegenussfähige 
Dienstalterszulage von 378,3 €. Die §§ 8 und 10 des Gehaltsgesetzes 1956 und 
§ 66 Abs. 5 bis 8 sind auf diesen Zeitraum anzuwenden.
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
§ 170. (1) Eine Leistungsstrukturzulage gebührt in folgendem Ausmaß: § 170. (1) Eine Leistungsstrukturzulage gebührt in folgendem Ausmaß:

 1. den Richtern der Gehaltsgruppe I 
 in der Gehaltsstufe 10  ....................................................................  114,2 €,
 in der Gehaltsstufe 11  ....................................................................  105,2 €,
 in der Gehaltsstufe 12  ...................................................................... 96,1 €,
 in der Gehaltsstufe 13  ...................................................................... 87,1 €,
 in der Gehaltsstufe 14  ...................................................................... 77,9 €,
 in der Gehaltsstufe 15  ...................................................................... 68,6 €,
 in der Gehaltsstufe 16  ...................................................................... 59,3 €,

 

 1. den Richtern der Gehaltsgruppe I 
 in der Gehaltsstufe 10  ....................................................................  115,3 €,
 in der Gehaltsstufe 11  ....................................................................  106,3 €,
 in der Gehaltsstufe 12  ......................................................................  97,1 €,
 in der Gehaltsstufe 13  ......................................................................  88,0 €,
 in der Gehaltsstufe 14  ......................................................................  78,7 €,
 in der Gehaltsstufe 15  ......................................................................  69,3 €,
 in der Gehaltsstufe 16  ......................................................................  59,9 €,

 2. den Richtern der Gehaltsgruppe II 
 in der Gehaltsstufe 13  ...................................................................... 82,3 €,
 in der Gehaltsstufe 14  ...................................................................... 73,4 €,
 in der Gehaltsstufe 15  ...................................................................... 64,1 €,
 in der Gehaltsstufe 16  ...................................................................... 55,0 €.

 

 2. den Richtern der Gehaltsgruppe II 
 in der Gehaltsstufe 13  ......................................................................  83,1 €,
 in der Gehaltsstufe 14  ......................................................................  74,1 €,
 in der Gehaltsstufe 15  ......................................................................  64,7 €,
 in der Gehaltsstufe 16  ......................................................................  55,6 €.

(2) … (2) … 
§ 175. (1) Für Staatsanwälte sind nachstehende Planstellen und Amtstitel 

vorgesehen:
§ 175. (1) Für Staatsanwälte sind nachstehende Planstellen und Amtstitel 

vorgesehen: 
 1. bis 4. … 1. bis 4. …
 5. Leiter der Staatsanwaltschaft 

und Leiter der 
Korruptionsstaatsanwaltschaft 

Leitender Staatsanwalt 

 6. Stellvertreter des Leiters der 
Oberstaatsanwaltschaft, Erster 
Stellvertreter des Leiters der 
Korruptionsstaatsanwaltschaft
, Stellvertreter des Leiters der 
Korruptionsstaatsanwaltschaft 

Oberstaatsanwalt 

 

 5. Leiter der Staatsanwaltschaft 
und Leiter der Zentralen 
Staatsanwaltschaft zur 
Verfolgung von 
Wirtschaftsstrafsachen und 
Korruption (WKStA)

Leitender Staatsanwalt 

 6. Stellvertreter des Leiters der 
Oberstaatsanwaltschaft, Erster 
Stellvertreter des Leiters der 
Zentralen Staatsanwaltschaft 
zur Verfolgung von 
Wirtschaftsstrafsachen und 
Korruption (WKStA), 
Stellvertreter des Leiters der 

Oberstaatsanwalt 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Zentralen Staatsanwaltschaft 
zur Verfolgung von 
Wirtschaftsstrafsachen und 
Korruption (WKStA)

 7. bis 11. … 7. bis 11. …
(2) bis (4) … (2) bis (4) …
§ 182. (1) und (2) … § 182. (1) und (2) …
(3) Der Personalkommission bei der Generalprokuratur gehören der Leiter der 

Generalprokuratur und derjenige Erste Stellvertreter des Leiters der 
Generalprokuratur kraft Amtes als Mitglieder an, der die längste Dienstzeit auf 
dieser Planstelle aufweist; bei gleich langer Dauer dieser Dienstzeit entscheidet der 
für die besoldungsrechtliche Stellung maßgebliche Vorrückungsstichtag. Der 
Leiter der Generalprokuratur ist Vorsitzender der Personalkommission. 

(3) Der Personalkommission bei der Generalprokuratur gehören der Leiter 
der Generalprokuratur und derjenige Erste Stellvertreter des Leiters der 
Generalprokuratur kraft Amtes als Mitglieder an, der die längste Dienstzeit auf 
dieser Planstelle aufweist; bei gleich langer Dauer dieser Dienstzeit entscheidet 
die längere Dienstzeit als Richterin oder Richter und Staatsanwältin oder 
Staatsanwalt. Der Leiter der Generalprokuratur ist Vorsitzender der 
Personalkommission.

(4) Der Personalkommission bei der Oberstaatsanwaltschaft gehören der 
Leiter der Oberstaatsanwaltschaft und derjenige Leiter einer Staatsanwaltschaft 
kraft Amtes als Mitglieder an, in deren Sprengel die zu besetzende Planstelle 
systemisiert ist, bei Besetzung der Planstellen eines Sprengelstaatsanwaltes, des 
Leiters einer Staatsanwaltschaft und eines Stellvertreters des Leiters der 
Oberstaatsanwaltschaft aber der Behördenleiter, der die längste Dienstzeit als 
Leiter der Staatsanwaltschaft aufweist; bei gleichlanger Dienstzeit als Leiter 
entscheidet die für die Vorrückung in höhere Bezüge maßgebende Dienstzeit. Der 
Leiter der Oberstaatsanwaltschaft ist Vorsitzender der Personalkommission. 

(4) Der Personalkommission bei der Oberstaatsanwaltschaft gehören der 
Leiter der Oberstaatsanwaltschaft und derjenige Leiter einer Staatsanwaltschaft 
kraft Amtes als Mitglieder an, in deren Sprengel die zu besetzende Planstelle 
systemisiert ist, bei Besetzung der Planstellen eines Sprengelstaatsanwaltes, des 
Leiters einer Staatsanwaltschaft und eines Stellvertreters des Leiters der 
Oberstaatsanwaltschaft aber der Behördenleiter, der die längste Dienstzeit als 
Leiter der Staatsanwaltschaft aufweist; bei gleichlanger Dienstzeit als Leiter 
entscheidet die längere Dienstzeit als Richterin oder Richter und Staatsanwältin 
oder Staatsanwalt. Der Leiter der Oberstaatsanwaltschaft ist Vorsitzender der 
Personalkommission. 

(5) und (6) … (5) und (6) …
§ 190. (1) Das Gehalt des Staatsanwaltes wird durch die Gehaltsgruppe und in 

ihr durch die Gehaltsstufe bestimmt. Es beträgt:
§ 190. (1) Das Gehalt des Staatsanwaltes wird durch die Gehaltsgruppe und 

in ihr durch die Gehaltsstufe bestimmt. Es beträgt:
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

in der in der Gehaltsgruppe
Gehalts - St 1 St 2 St 3

s tufe Euro
1 3 618,1 -- --
2 4 121,3 -- --
3 4 578,4 -- --
4 5 035,7 5 373,9 --
5 5 493,0 5 922,6 7 202,6
6 5 904,3 6 471,2 7 842,8
7 6 224,3 7 020,0 8 483,1
8 6 498,8 7 523,0 9 513,5  

 
 

in der in der Gehaltsgruppe
Gehalts - St 1 St 2 St 3

s tufe Euro
1 3 648,9 -- --
2 4 156,3 -- --
3 4 617,3 -- --
4 5 078,5 5 419,6 --
5 5 539,7 5 972,9 7 263,8
6 5 954,5 6 526,2 7 909,5
7 6 277,2 7 079,7 8 555,2
8 6 554,0 7 586,9 9 594,4  

 

Ein festes Gehalt gebührt dem Leiter der Generalprokuratur im Ausmaß von 
10 703,2 €.

Ein festes Gehalt gebührt dem Leiter der Generalprokuratur im Ausmaß von 
10 794,2 €. 

(2) Es haben Anspruch auf ein Gehalt der (2) Es haben Anspruch auf ein Gehalt der 
 1. … 1. … 
 2. Gehaltsgruppe St 2: 2. Gehaltsgruppe St 2:
 a) bis c) … a) bis c) …
 d) Stellvertreter des Leiters der Korruptionsstaatsanwaltschaft, 
 e) Erster Stellvertreter des Leiters der Korruptionsstaatsanwaltschaft, 
 f) Leiter der Korruptionsstaatsanwaltschaft;

 d) Stellvertreter des Leiters der WKStA, 
 e) Erster Stellvertreter des Leiters der WKStA, 

f) Leiter der WKStA;
 3. … 3. … 

(3) bis (7) … (3) bis (7) …
§ 192. Eine ruhegenussfähige Dienstzulage gebührt folgenden Staatsanwälten 

in folgendem Ausmaß: 
§ 192. Eine ruhegenussfähige Dienstzulage gebührt folgenden 

Staatsanwälten in folgendem Ausmaß: 
 1. Leiter einer staatsanwaltschaftlichen Gruppe (Gruppenleiter) ........246,9 €,
 2. Erster Stellvertreter des Leiters einer Staatsanwaltschaft  ...............310,9 €,
 3. Leiter einer Staatsanwaltschaft, der nicht unter Z 4 oder 5 

angeführt ist,  ...................................................................................649,2 €,
 4. a) Leiter einer Staatsanwaltschaft am Sitz eines 

1. Leiter einer staatsanwaltschaftlichen Gruppe 
(Gruppenleiter)  ............................................................................... 249,4 €,

 2. Erster Stellvertreter des Leiters einer Staatsanwaltschaft  ............... 314,0 €,
 3. Leiter einer Staatsanwaltschaft, der nicht unter Z 4 oder 5 

angeführt ist, ...................................................................................655,7 €,
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Oberlandesgerichtes, soweit er nicht unter Z 5 angeführt ist,

 b) Leiter der Staatsanwaltschaft Klagenfurt, 
 c) Leiter der Staatsanwaltschaft Salzburg  .......................................859,5 €,
 5. Leiter der Staatsanwaltschaft Wien  .............................................. 1 069,7 €,
 6. Erster Stellvertreter des Leiters einer Oberstaatsanwaltschaft  ........786,4 €,
 7. Leiter einer Oberstaatsanwaltschaft  ................................................100,7 €,
 8. Erster Stellvertreter des Leiters der Generalprokuratur  ..................283,6 €.

 

4. a) Leiter einer Staatsanwaltschaft am Sitz eines 
Oberlandesgerichtes, soweit er nicht unter Z 5 angeführt ist, 

 b) Leiter der Staatsanwaltschaft Klagenfurt, 
 c) Leiter der Staatsanwaltschaft Salzburg  ...................................... 868,1 €,
 5. Leiter der Staatsanwaltschaft Wien  ............................................. 1 080,4 €,
 6. Erster Stellvertreter des Leiters einer 

Oberstaatsanwaltschaft  ................................................................... 794,3 €,
 7. Leiter einer Oberstaatsanwaltschaft  ................................................ 101,7 €,
 8. Erster Stellvertreter des Leiters der Generalprokuratur  .................. 286,4 €.

 
§ 197. (1) Für die in den Gehaltsgruppen I bis III ernannten Staatsanwälte 

sind folgende Planstellen vorgesehen: 
§ 197. (1) Für die in den Gehaltsgruppen I bis III ernannten Staatsanwälte 

sind folgende Planstellen vorgesehen: 

Gehaltsg
ruppe Planstelle 

I 

Staatsanwalt für den Sprengel der Oberstaatsanwaltschaft 
(Sprengelstaatsanwalt) 
Staatsanwalt 

Leiter einer staatsanwaltschaftlichen Gruppe (Gruppenleiter) 

Erster Stellvertreter des Leiters einer Staatsanwaltschaft 

Leiter einer Staatsanwaltschaft 

II 

Stellvertreter des Leiters einer Oberstaatsanwaltschaft 

Erster Stellvertreter des Leiters einer Oberstaatsanwaltschaft 

Leiter einer Oberstaatsanwaltschaft 

Stellvertreter des Leiters der Korruptionsstaatsanwaltschaft 

Erster Stellvertreter des Leiters der Korruptionsstaatsanwaltschaft 

Leiter der Korruptionsstaatsanwaltschaft 

Gehaltsg
ruppe Planstelle 

I 

Staatsanwalt für den Sprengel der Oberstaatsanwaltschaft 
(Sprengelstaatsanwalt)
Staatsanwalt 

Leiter einer staatsanwaltschaftlichen Gruppe (Gruppenleiter) 

Erster Stellvertreter des Leiters einer Staatsanwaltschaft 

Leiter einer Staatsanwaltschaft 

II 

Stellvertreter des Leiters einer Oberstaatsanwaltschaft 

Erster Stellvertreter des Leiters einer Oberstaatsanwaltschaft 

Leiter einer Oberstaatsanwaltschaft 

Stellvertreter des Leiters der WKStA 

Erster Stellvertreter des Leiters der WKStA 

Leiter der WKStA 
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III 
Stellvertreter des Leiters der Generalprokuratur 

Erster Stellvertreter des Leiters der Generalprokuratur 
 
 

III 
Stellvertreter des Leiters der Generalprokuratur 

Erster Stellvertreter des Leiters der Generalprokuratur 
 

 
(2) Das Gehalt der Staatsanwälte der Gehaltsgruppen I bis III wird durch die 

Gehaltsgruppe und in ihr durch die Gehaltsstufe bestimmt. Es beträgt: 
(2) Das Gehalt der Staatsanwälte der Gehaltsgruppen I bis III wird durch die 

Gehaltsgruppe und in ihr durch die Gehaltsstufe bestimmt. Es beträgt: 
 

in der in der Gehaltsgruppe
Gehalts - I II III

s tufe Euro
1 2 343,9 -- --
2 2 589,0 -- --
3 2 834,7 -- --
4 3 079,8 -- --
5 3 325,4 -- --
6 3 571,0 -- --
7 3 816,6 -- --
8 3 977,6 4 183,6 --
9 4 210,8 4 428,9 4 486,3
10 4 444,3 4 674,4 4 731,7
11 4 678,1 4 919,8 5 222,9
12 4 911,4 5 165,5 5 959,1
13 5 144,8 5 410,5 6 204,6
14 5 390,1 5 901,5 6 450,2
15 5 635,6 6 392,3 6 695,6
16 5 881,3 6 638,0 6 941,1  

 
 

in der in der Gehaltsgruppe
Gehalts - I II III

s tufe Euro
1 2 369,4 -- --
2 2 614,5 -- --
3 2 860,2 -- --
4 3 106,0 -- --
5 3 353,7 -- --
6 3 601,4 -- --
7 3 849,0 -- --
8 4 011,4 4 219,2 --
9 4 246,6 4 466,5 4 524,4
10 4 482,1 4 714,1 4 771,9
11 4 717,9 4 961,6 5 267,3
12 4 953,1 5 209,4 6 009,8
13 5 188,5 5 456,5 6 257,3
14 5 435,9 5 951,7 6 505,0
15 5 683,5 6 446,6 6 752,5
16 5 931,3 6 694,4 7 000,1  

 
 

(3) bis (8) … (3) bis (8) …
§ 198. Den Staatsanwälten der Gehaltsgruppen I bis III, die vier Jahre in der § 198. Den Staatsanwälten der Gehaltsgruppen I bis III, die vier Jahre in der 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Gehaltsstufe 16 verbracht haben, gebührt eine ruhegenussfähige Dienstalterszulage 
von 374,6 €. Die §§ 8 und 10 GehG sind sinngemäß anzuwenden. 

Gehaltsstufe 16 verbracht haben, gebührt eine ruhegenussfähige 
Dienstalterszulage von 378,3 €. Die §§ 8 und 10 GehG sind sinngemäß 
anzuwenden. 

§ 200. (1) Eine Leistungsstrukturzulage gebührt in folgendem Ausmaß: § 200. (1) Eine Leistungsstrukturzulage gebührt in folgendem Ausmaß: 
 1. den Staatsanwälten der Gehaltsgruppe I
 in den Gehaltsstufen 6 bis 10  ..............................................................114,2 €,
 in der Gehaltsstufe 11  ........................................................................  105,2 €,
 in der Gehaltsstufe 12  .......................................................................... 96,1 €,
 in der Gehaltsstufe 13  .......................................................................... 87,1 €,
 in der Gehaltsstufe 14  .......................................................................... 77,9 €,
 in der Gehaltsstufe 15  .......................................................................... 68,6 €,
 in der Gehaltsstufe 16  .......................................................................... 59,3 €,
 

1. den Staatsanwälten der Gehaltsgruppe I
 in den Gehaltsstufen 6 bis 10  .............................................................. 115,3 €,
 in der Gehaltsstufe 11  ........................................................................  106,3 €,
 in der Gehaltsstufe 12  ..........................................................................  97,1 €,
 in der Gehaltsstufe 13  ..........................................................................  88,0 €,
 in der Gehaltsstufe 14  ..........................................................................  78,7 €,
 in der Gehaltsstufe 15  ..........................................................................  69,3 €,
 in der Gehaltsstufe 16  ..........................................................................  59,9 €,
 

 2. den Staatsanwälten der Gehaltsgruppe II
 in den Gehaltsstufen 10 bis 13  ............................................................. 82,3 €,
 in der Gehaltsstufe 14  .......................................................................... 73,4 €,
 in der Gehaltsstufe 15  .......................................................................... 64,1 €,
 in der Gehaltsstufe 16  .......................................................................... 55,0 €.
 

2. den Staatsanwälten der Gehaltsgruppe II
 in den Gehaltsstufen 10 bis 13  .............................................................  83,1 €,
 in der Gehaltsstufe 14  ..........................................................................  74,1 €,
 in der Gehaltsstufe 15  ..........................................................................  64,7 €,
 in der Gehaltsstufe 16  ..........................................................................  55,6 €.
 

(2) … (2) … 
Korruptionsstaatsanwaltschaft Zentrale Staatsanwaltschaft zur Verfolgung von Wirtschaftsstrafsachen und 

Korruption (WKStA)
§ 204a. (1) Die Korruptionsstaatsanwaltschaft gilt als Staatsanwaltschaft im 

Sprengel der Oberstaatsanwaltschaft Wien.
§ 204a. (1) Die WKStA gilt als Staatsanwaltschaft im Sprengel der 

Oberstaatsanwaltschaft Wien.
(2) Abweichend von § 192 und von § 199 gebührt (2) Abweichend von § 192 und von § 199 gebührt

 1. dem Leiter der Korruptionsstaatsanwaltschaft in der Gehaltsgruppe St 2 
eine Dienstzulage gemäß § 192 Z 5, in der Gehaltsgruppe II eine 
Dienstzulage gemäß § 199 Abs. 2 Z 4, 

 1. dem Leiter der WKStA in der Gehaltsgruppe St 2 eine Dienstzulage 
gemäß § 192 Z 5, in der Gehaltsgruppe II eine Dienstzulage gemäß § 199 
Abs. 2 Z 4, 

 2. dem Ersten Stellvertreter des Leiters der Korruptionsstaatsanwaltschaft in 
der Gehaltsgruppe St 2 eine Dienstzulage gemäß § 192 Z 2, in der 
Gehaltsgruppe II ein Zuschlag zur Dienstzulage gemäß § 199 Abs. 5 Z 2. 

 2. dem Ersten Stellvertreter des Leiters der WKStA in der 
Gehaltsgruppe St 2 eine Dienstzulage gemäß § 192 Z 2, in der 
Gehaltsgruppe II ein Zuschlag zur Dienstzulage gemäß § 199 Abs. 5 Z 2. 

§ 207. (1) bis (53) … § 207. (1) bis (53) …
(54) Richterinnen und Richtern, deren Urlaubsanspruch nach § 72 Abs. 1 in 

einer vor dem 31. Dezember 2010 geltenden Fassung, allenfalls in Verbindung mit 
(54) Richterinnen und Richtern, deren Urlaubsanspruch nach § 72 Abs. 1 in 

einer vor dem 31. Dezember 2010 geltenden Fassung, allenfalls in Verbindung 
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Abs. 52, am 31. Dezember 2010 216 oder 240 Stunden beträgt, bleibt dieses 
Urlaubsausmaß auch nach Inkrafttreten des § 72 Abs. 1 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 82/2010 gewahrt. 

mit Abs. 52, am 31. Dezember 2010 216 oder 240 Stunden beträgt, bleibt dieses 
Urlaubsausmaß auch nach Inkrafttreten des § 72 Abs. 1 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 82/2010 gewahrt. Auf die gemäß § 72 Abs. 2 in der 
bis zum 31. Dezember 2010 geltenden Fassung für die Berechnung der 
Gesamtdienstzeit maßgebende Vorrückung ist die mit Bundesgesetz BGBl. I 
Nr. 82/2010 erfolgte Neuregelung der Vorrückung nicht anzuwenden. 

(55) … (55) … 
 (56) In der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I Nr. xxx/2010, 

treten in Kraft: 
  1. Artikel I Abs. 2, § 2a Abs. 1 und 4, § 9 Abs. 2 und 4, § 16 Abs. 4 Z 3, 

§ 24, § 33 Abs. 2 und 3, § 36 Abs. 3 zweiter Satz, § 62 Abs. 3, § 66 
Abs. 1, § 67, § 68, § 72 Abs. 1, § 73, § 75f samt Überschrift, § 76a 
Abs. 5, § 77 Abs. 5 zweiter Satz, § 168 Abs. 2, § 168a Abs. 2, § 169a, 
§ 170 Abs. 1, § 182 Abs. 3 und 4, § 190 Abs. 1, § 192, § 197 Abs. 2, 
§ 198 und § 200 Abs. 1 mit 1. Jänner 2011 , 

 2. § 175 Abs. 1 Z 5 und 6, § 190 Abs. 2 Z 2 lit. d bis f, § 197 Abs. 1, § 204a 
samt Überschrift mit 1. Juni 2011 und 

3. § 2 Abs. 1 Z 5 mit 1. Jänner 2012
 (57) Richterinnen und Richter, die in den Jahren 2011 bis 2013 einen 

Urlaubsanspruch von 240 Stunden nach § 72 Abs. 1 Z 4 in der bis zum Ablauf 
des 31. Dezember 2010 geltenden Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 153/2009 erworben hätten, bleibt dieser erhöhte Urlaubsanspruch gewahrt. 
Auf die gemäß § 72 Abs. 2 in der bis zum 31. Dezember 2010 geltenden Fassung 
für die Berechnung der Gesamtdienstzeit maßgebende Vorrückung ist die mit 
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 82/2010 erfolgte Neuregelung der Vorrückung nicht 
anzuwenden. 

  

Artikel 125 

Änderung der Reisegebührenvorschrift 
§ 3. (1) Es werden eingereiht: § 3. Tritt während einer nicht mehr als 30 Tage dauernden Dienstreise oder 

Dienstzuteilung eine Änderung der in diesem Bundesgesetz in Eurobeträgen 
festgesetzten Tarife in Kraft, so sind die nach diesen Tarifen zu bemessenden 
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Reisegebühren für die gesamte Dauer der Dienstreise oder Dienstzuteilung nach 
dem zum Zeitpunkt der Beendigung der Dienstreise oder Dienstzuteilung 
geltenden Tarif zu berechnen.

 1. in die Gebührenstufe 1: 
 a) Beamte des Allgemeinen Verwaltungsdienstes
 aa) der Verwendungsgruppen A 7 und A 6,
 bb) der Verwendungsgruppe A 5 der Grundlaufbahn und der 

Funktionsgruppe 1, 
 

 cc) der Verwendungsgruppe A 5 der Funktionsgruppe 2 bis 
Gehaltsstufe 17, 

 

 dd) der Verwendungsgruppe A 4 bis Gehaltsstufe 17,
 ee) der Verwendungsgruppe A 3 bis Gehaltsstufe 12,
 ff) der Verwendungsgruppe A 2 bis Gehaltsstufe 7,
 b) Lehrer
 aa) der Verwendungsgruppe L 3 bis Gehaltsstufe 11,
 bb) der Verwendungsgruppe L 2b 1 bis Gehaltsstufe 7,
 cc) der Verwendungsgruppe L 2a 1 bis Gehaltsstufe 5,
 dd) der Verwendungsgruppe L 2a 2 bis Gehaltsstufe 4,

ausgenommen die Leiter der Verwendungsgruppe L 2a 2,
 

 c) Beamte des Exekutivdienstes
 aa) der Verwendungsgruppe E 2c,
 bb) der Verwendungsgruppen E 2a und E 2b bis Gehaltsstufe 12,
 cc) der Verwendungsgruppe E 1 bis Gehaltsstufe 7,
 d) Militärpersonen 
 aa) der Verwendungsgruppe M ZCh,
 bb) der Verwendungsgruppen M BUO 2 und M ZUO 2 der 

Grundlaufbahn und der Funktionsgruppe 1,
 

 cc) der Verwendungsgruppen M BUO 2 und M ZUO 2 der 
Funktionsgruppe 2 bis Gehaltsstufe 17,

 

 dd) der Verwendungsgruppen M BUO 1 und M ZUO 1 bis 
Gehaltsstufe 12, 

 

 ee) der Verwendungsgruppen M BO 2 und M ZO 2 bis Gehaltsstufe 7,
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 e) Beamte des Post- und Fernmeldewesens und Beamte der Post- und 

Fernmeldehoheitsverwaltung
 

 aa) der Verwendungsgruppen PT 9, PT 8 und PT 7,
 bb) der Verwendungsgruppen PT 6, PT 5, PF 6 und PF 5 bis 

Gehaltsstufe 12, 
 

 cc) der Verwendungsgruppen PT 4, PT 3, PT 2 (ohne 
Hochschulbildung), PF 4, PF 3 und PF 2 (ohne Hochschulbildung) 
bis Gehaltsstufe 7, 

 

 f) Beamte des Krankenpflegedienstes
 aa) der Verwendungsgruppe K 6 bis Gehaltsstufe 16,
 bb) der Verwendungsgruppen K 5, K 4 und K 3 bis Gehaltsstufe 12,
 cc) der Verwendungsgruppen K 2 und K 1 bis Gehaltsstufe 7,
 g) Beamte der Allgemeinen Verwaltung der Verwendungsgruppen E, D, C 

und B der Dienstklasse III, 
 

 h) Beamte in handwerklicher Verwendung der Dienstklasse III,
 i) Wachebeamte der Dienstklasse III,
 j) Berufsoffiziere der Verwendungsgruppe H 2 der Dienstklasse III,
 2. in die Gebührenstufe 2a: 
 a) Beamte des Allgemeinen Verwaltungsdienstes
 aa) der Verwendungsgruppe A 5 der Funktionsgruppe 2 ab der 

Gehaltsstufe 18, 
 

 bb) der Verwendungsgruppe A 4 ab der Gehaltsstufe 18,
 cc) der Verwendungsgruppe A 3 ab der Gehaltsstufe 13,
 dd) der Verwendungsgruppe A 2 der Grundlaufbahn und der 

Funktionsgruppen 1 und 2 in den Gehaltsstufen 8 bis 17,
 

 ee) der Verwendungsgruppe A 2 der Funktionsgruppen 3 bis 8 in den 
Gehaltsstufen 8 bis 15, 

 

 ff) der Verwendungsgruppe A 1 der Grundlaufbahn und der 
Funktionsgruppen 1 bis 6 bis Gehaltsstufe 10,

 

 b)
 aa) Richteramtsanwärter, 
 bb) Richter und Staatsanwälte der Gehaltsstufen 1 bis 9 der 

Gehaltsgruppe I und der Gehaltsstufen 1 bis 4 der Gehaltsgruppen 
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R 1a, R 1b und St 1, soweit nicht eine Einreihung in eine höhere 
Gebührenstufe in Betracht kommt,

 c) Universitätsassistenten bis Gehaltsstufe 10,
 d) Lehrer
 aa) der Verwendungsgruppe L 3 ab der Gehaltsstufe 12,
 bb) der Verwendungsgruppe L 2b 1 ab der Gehaltsstufe 8,
 cc) der Verwendungsgruppe L 2a 1 ab der Gehaltsstufe 6,
 dd) der Verwendungsgruppe L 2a 2 ab der Gehaltsstufe 5,
 ee) der Verwendungsgruppe L 1 bis Gehaltsstufe 12,
 ff) der Verwendungsgruppe L PH bis Gehaltsstufe 11,
 e) Leiter
 aa) der Verwendungsgruppe L 2a 1 bis Gehaltsstufe 13,
 bb) der Verwendungsgruppe L 2a 2 bis Gehaltsstufe 10,
 f) Beamte des Schulaufsichtsdienstes der Verwendungsgruppe S 2 bis 

Gehaltsstufe 2, 
 

 g) Beamte des Exekutivdienstes
 aa) der Verwendungsgruppen E 2a und E 2b ab der Gehaltsstufe 13,
 bb) der Verwendungsgruppe E 1 der Grundlaufbahn und der 

Funktionsgruppen 1 und 2 in den Gehaltsstufen 8 bis 17,
 

 cc) der Verwendungsgruppe E 1 der Funktionsgruppen 3 bis 11 in den 
Gehaltsstufen 8 bis 15, 

 

 h) Militärpersonen 
 aa) der Verwendungsgruppe M BUO 2 der Funktionsgruppe 2 ab der 

Gehaltsstufe 18, 
 

 bb) der Verwendungsgruppe M BUO 1 ab der Gehaltsstufe 13,
 cc) der Verwendungsgruppen M BO 2 und M ZO 2 der Grundlaufbahn 

und der Funktionsgruppen 1 und 2 in den Gehaltsstufen 8 bis 17,
 

 dd) der Verwendungsgruppen M BO 2 und M ZO 2 der 
Funktionsgruppen 3 bis 9 in den Gehaltsstufen 8 bis 15,

 

 ee) der Verwendungsgruppen M BO 1 und M ZO 1 bis 
Gehaltsstufe 10, 

 

 i) Beamte des Post- und Fernmeldewesens und Beamte der Post- und 
Fernmeldehoheitsverwaltung
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 aa) der Verwendungsgruppen PT 6, PT 5, PF 6 und PF 5 ab der 

Gehaltsstufe 13, 
 

 bb) der Verwendungsgruppen PT 4 und PF 4 ab der Gehaltsstufe 8,
 cc) der Verwendungsgruppen PT 3 und PF 3 in den Gehaltsstufen 8 bis 

17 (erstes und zweites Jahr),
 

 dd) in den Verwendungsgruppen PT 2 (ohne Hochschulbildung) und 
PF 2 (ohne Hochschulbildung) in den Gehaltsstufen 8 bis 15,

 

 ee) der Verwendungsgruppen PT 2 (mit Hochschulbildung), PT 1, PF 2 
(mit Hochschulbildung) und PF 1 bis Gehaltsstufe 10,

 

 j) Beamte des Krankenpflegedienstes
 aa) der Verwendungsgruppe K 6 ab der Gehaltsstufe 17,
 bb) der Verwendungsgruppen K 5, K 4 und K 3 ab der Gehaltsstufe 13,
 cc) der Verwendungsgruppen K 2 und K 1 in den Gehaltsstufen 8 bis 

17,
 

 k) Beamte der Allgemeinen Verwaltung
 aa) der Verwendungsgruppen D, C und B der Dienstklassen IV und V,
 bb) der Verwendungsgruppe A der Dienstklassen III bis V,
 cc) der Dienstklasse VI bis Gehaltsstufe 5,
 l) Beamte in handwerklicher Verwendung der Dienstklasse IV,
 m) Wachebeamte 
 aa) der VerwendungsgruppenW 2 der Dienstklassen IV und V,
 bb) der Verwendungsgruppe W 1 der Dienstklassen IV und V und der 

Dienstklasse VI bis Gehaltsstufe 5,
 

 n) Berufsoffiziere 
 aa) der Verwendungsgruppe H 2 der Dienstklassen IV und V,
 bb) der Verwendungsgruppe H 1 der Dienstklassen III bis V,
 cc) der Verwendungsgruppen H 1 und H 2 der Dienstklasse VI bis 

Gehaltsstufe 5, 
 

 3. in die Gebührenstufe 2b: 
 a) Beamte des Allgemeinen Verwaltungsdienstes
 aa) der Verwendungsgruppe A 2 der Grundlaufbahn und der 

Funktionsgruppen 1 und 2 ab der Gehaltsstufe 18,
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 bb) der Verwendungsgruppe A 2 der Funktionsgruppen 3 bis 8 in den 

Gehaltsstufen 16 bis 19 (erstes bis viertes Jahr),
 

 cc) der Verwendungsgruppe A 1 der Grundlaufbahn und der 
Funktionsgruppe 1 in den Gehaltsstufen 11 bis 16 und der 
Funktionsgruppen 2 bis 6 in den Gehaltsstufen 11 und 12,

 

 b)
 aa) Richter und Staatsanwälte der Gehaltsstufen 10 bis 13 der 

Gehaltsgruppe I und der Gehaltsstufen 5 und 6 der 
Gehaltsgruppen R 1a, R 1b und St 1, soweit nicht eine Einreihung 
in eine höhere Gebührenstufe in Betracht kommt,

 

 bb) Vizepräsidenten eines Gerichtshofes erster Instanz bis zur 
Gehaltsstufe 11 der Gehaltsgruppe I und bis zur Gehaltsstufe 5 der 
Gehaltsgruppe R 1b, 

 

 cc) Richter beim Oberlandesgericht bis zur Gehaltsstufe 11 der 
Gehaltsgruppe II und bis zur Gehaltsstufe 5 der Gehaltsgruppe R 2,

 

 dd) Stellvertreter des Leiters der Oberstaatsanwaltschaft bis zur 
Gehaltsstufe 11 der Gehaltsgruppe II und bis zur Gehaltsstufe 5 der 
Gehaltsgruppe St 2, 

 

 c)
 aa) Universitätsassistenten ab der Gehaltsstufe 11,
 bb) Universitätsdozenten bis Gehaltsstufe 9,
 cc) Außerordentliche Universitätsprofessoren bis Gehaltsstufe 9,
 d) Lehrer
 aa) der Verwendungsgruppe L 1 ab der Gehaltsstufe 13
 bb) der Verwendungsgruppe L PH ab der Gehaltsstufe 12,
 e) Leiter
 aa) der Verwendungsgruppe L 2a 1 ab der Gehaltsstufe 14,
 bb) der Verwendungsgruppe L 2a 2 ab der Gehaltsstufe 11,
 cc) der Verwendungsgruppe L 1 bis Gehaltsstufe 17,
 dd) der Verwendungsgruppe L PH bis Gehaltsstufe 14,
 f) Schulaufsichtsbeamte und Beamte des Schulaufsichtsdienstes
 aa) der Verwendungsgruppe S 2 in den Gehaltsstufen 3 bis 8 (erstes 

Jahr),
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 bb) der Verwendungsgruppe S 1 bis Gehaltsstufe 3,
 cc) der Verwendungsgruppen SI 1, FI 1, SI 2 und FI 2 in der 

Fixgehaltsstufe 1, 
 

 g) Beamte des Exekutivdienstes
 aa) der Verwendungsgruppe E 1 der Grundlaufbahn und der 

Funktionsgruppen 1 und 2 ab der Gehaltsstufe 18,
 

 bb) der Verwendungsgruppe E 1 der Funktionsgruppen 3 bis 8 in den 
Gehaltsstufen 16 bis 19 (erstes bis viertes Jahr),

 

 cc) der Verwendungsgruppe E 1 der Funktionsgruppen 9 bis 11 der 
Gehaltsstufen 16 bis 18, 

 

 h) Militärpersonen 
 aa) der Verwendungsgruppe M BO 2 der Grundlaufbahn und der 

Funktionsgruppen 1 und 2 ab der Gehaltsstufe 18, der 
Funktionsgruppen 3 bis 8 in den Gehaltsstufen 16 bis 19 (erstes bis 
viertes Jahr), der Funktionsgruppe 9 in den Gehaltsstufen 16 bis 18,

 

 bb) der Verwendungsgruppen M BO 1 und M ZO 1 der Grundlaufbahn 
und der Funktionsgruppe 1 in den Gehaltsstufen 11 bis 16 und der 
Funktionsgruppen 2 bis 6 in den Gehaltsstufen 11 und 12,

 

 i) Beamte des Post- und Fernmeldewesens und Beamte der Post- und 
Fernmeldehoheitsverwaltung

 

 aa) der Verwendungsgruppen PT 3 und PF 3 ab der Gehaltsstufe 17 
(drittes Jahr), 

 

 bb) der Verwendungsgruppen PT 2 (ohne Hochschulbildung) und PF 2 
(ohne Hochschulbildung) in den Gehaltsstufen 16 und 17 und in 
der außerordentlichen Vorrückung (erstes bis drittes Jahr),

 

 cc) der Verwendungsgruppen PT 2 (mit Hochschulbildung), PT 1, PF 2 
(mit Hochschulbildung) und PF 1 in den Gehaltsstufen 11 und 12,

 

 j) Beamte des Krankenpflegedienstes der Verwendungsgruppen K 2 und 
K 1 ab der Gehaltsstufe 18, 

 

 k) Beamte der Allgemeinen Verwaltung der Dienstklasse VI ab der 
Gehaltsstufe 6 und der Dienstklasse VII bis Gehaltsstufe 6,

 

 l) Wachebeamte der Verwendungsgruppe W 1 der Dienstklasse VI ab der 
Gehaltsstufe 6 und der Dienstklasse VII bis Gehaltsstufe 6,

 

 m) Berufsoffiziere der Dienstklasse VI ab der Gehaltsstufe 6 und der 
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Dienstklasse VII bis Gehaltsstufe 6,

 4. in die Gebührenstufe 3: 
 a) Beamte des Allgemeinen Verwaltungsdienstes
 aa) der Verwendungsgruppe A 2 der Funktionsgruppen 3 bis 8 ab der 

Gehaltsstufe 19 (fünftes Jahr),
 

 bb) der Verwendungsgruppe A 1 der Grundlaufbahn und der 
Funktionsgruppe 1 ab der Gehaltsstufe 17,

 

 cc) der Verwendungsgruppe A 1 der Funktionsgruppen 2 bis 6 ab der 
Gehaltsstufe 13 und der Funktionsgruppen 7, 8 und 9,

 

 b)
 aa) Richter und Staatsanwälte ab der Gehaltsstufe 14 der 

Gehaltsgruppe I und ab der Gehaltsstufe 7 der Gehaltsgruppen 
R 1a, R 1b und St 1, 

 

 bb) Präsidenten eines Gerichtshofes erster Instanz,
 cc) Vizepräsidenten eines Gerichtshofes erster Instanz ab der 

Gehaltsstufe 12 der Gehaltsgruppe I und ab der Gehaltsstufe 6 der 
Gehaltsgruppe R 1b, 

 

 dd) Leiter der Staatsanwaltschaft,
 ee) Richter und Staatsanwälte der Gehaltsgruppen II und III bzw. R 2, 

R 3, St 2 und St 3 sowie Richter und Staatsanwälte mit festen 
Bezügen, soweit sie nicht unter die Gebührenstufe 2b fallen,

 

 c)
 aa) Universitätsdozenten ab der Gehaltsstufe 10,
 bb) Universitätsprofessoren gemäß UOG 1993 und KUOG,
 cc) Außerordentliche Universitätsprofessoren ab der Gehaltsstufe 10 

und Ordentliche Universitätsprofessoren,
 

 d) Leiter
 aa) der Verwendungsgruppe L 1 ab der Gehaltsstufe 18,
 bb) der Verwendungsgruppe L PH ab der Gehaltsstufe 15,
 e) Schulaufsichtsbeamte und Beamte des Schulaufsichtsdienstes
 aa) der Verwendungsgruppe S 2 ab der Gehaltsstufe 8 (zweites Jahr),
 bb) der Verwendungsgruppe S 1 ab der Gehaltsstufe 4,
 cc) der Verwendungsgruppen SI 1, FI 1, SI 2 und FI 2 ab der 
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Fixgehaltsstufe 2, 

 f) Beamte des Exekutivdienstes der Verwendungsgruppe E 1
 aa) der Funktionsgruppen 3 bis 8 ab der Gehaltsstufe 19 (fünftes Jahr) 

und
 

 bb) der Funktionsgruppen 9 bis 11 in der Gehaltsstufe 19,
 cc) der Funktionsgruppe 12, 
 g) Militärpersonen 
 aa) der Verwendungsgruppe M BO 2 der Funktionsgruppen 3 bis 8 ab 

der Gehaltsstufe 19 (fünftes Jahr) und der Funktionsgruppe 9 in der 
Gehaltsstufe 19, 

 

 bb) der Verwendungsgruppe M BO 1 der Grundlaufbahn und der 
Funktionsgruppe 1 ab der Gehaltsstufe 17,

 

 cc) der Verwendungsgruppe M BO 1 der Funktionsgruppen 2 bis 6 ab 
der Gehaltsstufe 13 und der Funktionsgruppen 7, 8 und 9,

 

 h) Beamte des Post- und Fernmeldewesens
 aa) der Verwendungsgruppen PT 2 (ohne Hochschulbildung) und PF 2 

(ohne Hochschulbildung) ab der außerordentlichen Vorrückung 
(viertes Jahr), 

 

 bb) der Verwendungsgruppen PT 2 (mit Hochschulbildung), PT 1, PF 2 
(mit Hochschulbildung) und PF 1 ab der Gehaltsstufe 13,

 

 i) Beamte der Allgemeinen Verwaltung der Dienstklasse VII ab der 
Gehaltsstufe 7 und der Dienstklassen VIII und IX,

 

 j) Wachebeamte der Verwendungsgruppe W 1 der Dienstklasse VII ab 
der Gehaltsstufe 7 und der Dienstklasse VIII,

 

 k) Berufsoffiziere der Dienstklasse VII ab der Gehaltsstufe 7 und der 
Dienstklassen VIII und IX. 

 

(2) Für die Einreihung in die Gebührenstufen sind die Besoldungsgruppe, 
Verwendungsgruppe, Funktionsgruppe, Gehaltsgruppe, Dienstklasse und 
Gehaltsstufe maßgebend, denen der Beamte zur Zeit der Dienstreise, 
Dienstzuteilung, Dienstverrichtung im Dienstort oder Übersiedlung angehört.

 

(3) Lehrer, denen eine Dienstzulage nach § 71 oder nach § 71a des 
Gehaltsgesetzes 1956 gebührt, sind in die Gebührenstufe einzureihen, in die sie im 
Falle ihrer Ernennung zum Beamten des Schulaufsichtsdienstes der 
entsprechenden Verwendungsgruppe einzureihen wären.
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(4) Ändert sich während einer nicht mehr als 30 Tage dauernden Dienstreise 

oder Dienstzuteilung die Einreihung des Beamten in die Gebührenstufen, so ist die 
Gebührenstufe maßgebend, der der Beamte zum Zeitpunkt der Beendigung der 
Dienstreise oder Dienstzuteilung angehört.

 

(5) Tritt während einer nicht mehr als 30 Tage dauernden Dienstreise oder 
Dienstzuteilung eine Änderung der in diesem Bundesgesetz in Eurobeträgen 
festgesetzten Tarife in Kraft, so sind die nach diesen Tarifen zu bemessenden 
Reisegebühren für die gesamte Dauer der Dienstreise oder Dienstzuteilung nach 
dem zum Zeitpunkt der Beendigung der Dienstreise oder Dienstzuteilung 
geltenden Tarif zu berechnen. 

 

§ 4. Bei Dienstreisen gebührt dem Beamten: § 4. Bei Dienstreisen gebührt dem Beamten:
 1. die Reisekostenvergütung; sie umfasst die Kosten der Beförderung der 

Person und des notwendigen Reise- und Dienstgepäcks mit einem 
Massenbeförderungsmittel für die Strecke zwischen der Dienststelle und 
dem Ort der Dienstverrichtung, die Kosten der Benützung anderer 
Beförderungsmittel, sowie die Entschädigung für Wegstrecken 
(Kilometergeld); 

 1. die Reisekostenvergütung; sie umfasst die Kosten der Beförderung der 
Person und des notwendigen Reise- und Dienstgepäcks mit einem 
Massenbeförderungsmittel für die Strecke zwischen der Dienststelle bzw. 
in den Fällen des § 5 Abs. 1 zweiter Satz der Wohnung und dem Ort der 
Dienstverrichtung sowie die Kosten der Benützung anderer 
Beförderungsmittel;

 2. und 3. … 2. und 3. …
§ 5. (1) Als Ausgangspunkt und Endpunkt der Reisebewegung ist die 

Dienststelle anzusehen, der der Beamte zur Dienstleistung zugewiesen ist. 
§ 5. (1) Als Ausgangspunkt und Endpunkt der Reisebewegung ist die 

Dienststelle anzusehen, der der Beamte zur Dienstleistung zugewiesen ist. Im 
Dienstauftrag kann jedoch festgelegt werden, dass die Wohnung als 
Ausgangspunkt bzw. Endpunkt der Dienstreise anzusehen ist, wenn dadurch 
niedrigere Reisegebühren anfallen.

(2) … (2) … 
(3) Für den Weg zum und vom Bahnhof gebührt der Ersatz der Kosten für die 

Benützung eines Massenbeförderungsmittels. Steht ein solches nicht zur 
Verfügung und beträgt die Wegstrecke von der Dienststelle zum Bahnhof 

(3) Für den Weg zum und vom Bahnhof gebührt der Ersatz der Kosten für 
die Benützung eines Massenbeförderungsmittels. Steht ein solches nicht zur 
Verfügung und beträgt die Wegstrecke von der Dienststelle bzw. Wohnung zum 
Bahnhof

 1. und 2. … 1. und 2. …
§ 7. (1) Die Reisekostenvergütung hat für Strecken, die mit der Eisenbahn 

zurückgelegt werden, sofern in den folgenden Absätzen nicht anderes bestimmt ist, 
für 

§ 7. (1) Die Beamtin oder der Beamte hat bei Eisenbahnfahrten Anspruch 
auf Ersatz der Kosten für  

 1. Beamte, die in die Gebührenstufen 2a bis 3 eingereiht sind, nach der ersten 1. die Benützung der zweiten Wagenklasse,
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Klasse,

 2. Beamte, die in die Gebührenstufe 1 eingereiht sind, nach der zweiten 
Klasse

 2. die Benützung allenfalls zuschlagspflichtiger Züge gegen Nachweis und 

 3. eine Platzreservierung gegen Nachweis.
zu erfolgen.

(2) Die Reisekostenvergütung für Beamte des Exekutivdienstes der 
Verwendungsgruppe E 1, für Wachebeamte der Verwendungsgruppe W 1, für 
Militärpersonen der Verwendungsgruppen M BO 2 und M ZO 2 und für 
Berufsoffiziere der Verwendungsgruppe H 2 hat nach der ersten Klasse zu 
erfolgen, wenn sie aus dienstlichen Gründen in Uniform reisen.

(2) Der Beamtin oder dem Beamten gebührt gegen Nachweis der Ersatz der 
Kosten für die erste Wagenklasse nur dann, wenn die vorgesetzte Dienststelle 
bestätigt, dass die Benützung der ersten Wagenklasse im Dienstinteresse liegt. 

(3) Führen Beamte, deren Reisekostenvergütung nach der ersten Klasse zu 
erfolgen hat, und Beamte, deren Reisekostenvergütung nach der zweiten Klasse zu 
erfolgen hat, gemeinsam eine Dienstreise durch und bestätigt der Leiter der die 
Dienstreise anordnenden Dienststelle, dass ihr Zusammenreisen in einer 
Wagenklasse aus zwingenden dienstlichen Gründen erforderlich ist, so gebührt 
allen Beamten der Ersatz des Fahrpreises der ersten Klasse. 

(3) Der Beamtin oder dem Beamten sind für Eisenbahnfahrten entweder die 
entsprechenden Fahrausweise oder, wenn dies zweckmäßiger und die 
Vollziehbarkeit sichergestellt ist, sonstige Tarifermäßigungen zur Verfügung zu 
stellen. Auf Verlangen der Beamtin oder des Beamten ist der Gegenwert der 
Fahrtkosten unter Berücksichtigung der nach dem ersten Satz in Betracht 
kommenden Tarifermäßigungen auszuzahlen. Die Fahrtauslagen für die 
Benützung der Eisenbahn sind damit abgegolten. Allfällige Ansprüche auf Ersatz 
von Nebenkosten wie Liege- oder Schlafwagengebühren oder 
Beförderungskosten für Reise- oder Dienstgepäck werden davon nicht berührt. 

(4) Wird im benützten Zug nur eine Klasse geführt, so gebührt die 
Reisekostenvergütung nach dieser Klasse.

 

(5) Dem Beamten sind für Dienstreisen gemäß den Abs. 1 bis 4 die 
entsprechende Bahn-Kontokarte oder, wenn dies zweckmäßiger und die 
Vollziehbarkeit sichergestellt ist, sonstige Tarifermäßigungen zur Verfügung zu 
stellen. Wenn es der Beamte wünscht, ist der Gegenwert der Bahn-Kontokarte, den 
ein privater Benützer nach den Tarifbestimmungen der ÖBB zu entrichten hätte, 
oder der Gegenwert sonstiger, nach dem ersten Satz in Betracht kommender 
Tarifermäßigungen auszuzahlen. Hiermit sind die Fahrtauslagen für die Benützung 
der Eisenbahn abgegolten. Allfällige Ansprüche auf Ersatz von Nebenkosten, wie 
Liege- oder Schlafwagengebühr oder Beförderungskosten für Reise- und 
Dienstgepäck, werden hiedurch nicht berührt. Voraussetzung für eine Auszahlung 
des Gegenwertes der Bahn-Kontokarte oder sonstiger Tarifermäßigungen für die 
1. Wagenklasse ist der Nachweis der tatsächlichen Benützung dieser Wagenklasse.

 

(6) Ausnahmen von den Abs. 1 bis 3 sind nur insoweit zulässig, als es der 
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Zweck der Dienstreise unbedingt erfordert. In diesem Fall sind die Fahrtauslagen 
nachzuweisen.

§ 8. (1) Für Strecken, die auf Schiffen zurückgelegt werden, gilt § 7 Abs. 1 
erster Satz sinngemäß. 

§ 8. Für Schifffahrten gilt § 7 mit der Maßgabe, dass die Besonderheiten des 
Schiffsverkehrs den jeweils entsprechenden Besonderheiten des 
Eisenbahnverkehrs gleichzuhalten sind.

(2) Werden die gebührenden Schiffsklassen nicht geführt, so darf der Beamte 
nur die Vergütung nach der nächstniedrigeren, tatsächlich geführten Schiffsklasse 
verrechnen.

 

(3) Ist eine Buchung in der gebührenden Schiffsklasse nicht möglich, so darf 
die Dienststelle eine höhere Schiffsklasse buchen, wenn der Zweck der Dienstreise 
sonst nicht erfüllt werden könnte. 

 

§ 10. (1) und (2) … § 10. (1) und (2) …
(3) Die besondere Entschädigung gemäß Abs. 2 beträgt: (3) Die besondere Entschädigung gemäß Abs. 2 beträgt:

 1. für Motorfahrräder und Motorräder mit einem Hubraum bis 
250 cm3 je Fahrkilometer .............................................................0,14 Euro

1. für Motorfahrräder und Motorräder je Fahrkilometer.........................0,24 €

 2. für Motorräder mit einem Hubraum über 250 cm3 je 
Fahrkilometer ................................................................................ 0,24 Euro

2. für Personen- und Kombinationskraftwagen je 
Fahrkilometer ...................................................................................... 0,42 €

 3. für Personen- und Kombinationskraftwagen 
je Fahrkilometer  ...........................................................................0,42 Euro

(4) Für jede Person, deren Mitbeförderung dienstlich notwendig ist, gebührt 
ein Zuschlag von 0,05 € je Fahrkilometer. 

(4) Für jede Person, deren Mitbeförderung in einem Personen- oder 
Kombinationskraftwagen dienstlich notwendig ist, gebührt ein Zuschlag von 
0,05 € je Fahrkilometer.

(5) und (6) … (5) und (6) …
(7) Bei Benützung eines dem Beamten zur Verfügung gestellten 

Dienstfahrrades gelten die Bestimmungen über das Kilometergeld mit der 
Maßgabe, dass die Entschädigung 25 vH des Kilometergeldes beträgt und die 
Kosten der Mitbeförderung des Dienstfahrrades auf Massenbeförderungsmitteln 
ersetzt werden.

 

(8) … (8) … 
§ 11. (1) Wenn bei einer Dienstreise mangels eines 

Massenbeförderungsmittels oder anderer Beförderungsmittel Wegstrecken von 
mehr als zwei Kilometern zu Fuß zurückgelegt werden müssen, gebührt dem 

§ 11. (1) Wenn bei einer Dienstreise mangels eines 
Massenbeförderungsmittels oder anderer Beförderungsmittel Wegstrecken von 
mehr als zwei Kilometern zu Fuß zurückgelegt werden müssen, gebührt dem 
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Beamten ein Kilometergeld.  Das Kilometergeld beträgt für die auf solche Art 
innerhalb von 24 Stunden zurückgelegten Wegstrecken

Beamten ein Kilometergeld. Das Kilometergeld beträgt für die auf solche Art 
zurückgelegten Wegstrecken 0,38 € je Kilometer.

 1. für den ersten bis fünften Kilometer je 0,233 Euro,
 2. ab dem sechsten Kilometer je 0,465 Euro.
Für die Ermittlung der Länge der Wegstrecken, für die das Kilometergeld gebührt, 
ist die kürzeste gangbare Verbindung maßgebend. Ist die Länge der 
zurückgelegten Wegstrecken, für die das Kilometergeld gebührt, nicht feststellbar, 
so ist für jede Viertelstunde der Bewegung eine Vergütung in der Höhe des 
Kilometergeldes für einen Kilometer zu leisten.

Für die Ermittlung der Länge der Wegstrecken, für die das Kilometergeld 
gebührt, ist die kürzeste gangbare Verbindung maßgebend. Ist die Länge der 
zurückgelegten Wegstrecken, für die das Kilometergeld gebührt, nicht 
feststellbar, so ist für jede Viertelstunde der Bewegung eine Vergütung in der 
Höhe des Kilometergeldes für einen Kilometer zu leisten.

(2) bis (6) … (2) bis (6) …
§ 12. (1) und 2. … § 12. (1) und 2. …
(3) Für die Beförderung des nach Abs. 1 zulässigen Reisegepäcks auf 

Wegstrecken, für die Kilometergeld gebührt, erhält der Beamte einen Zuschlag 
zum Kilometergeld in der Höhe von 20 vH des Kilometergeldes.

 

(4) … (4) … 
(5) Dienstgepäck im Umfang eines Handgepäcks ist kostenlos fortzubringen. 

Ist die Mitnahme eines Dienstgepäcks größeren Umfanges erforderlich, so werden 
ohne Rücksicht auf die Dauer der Reise und auf die Entfernung die für seine 
Fortbringung tatsächlich erwachsenen Auslagen vergütet; werden für Strecken, für 
die das Kilometergeld gebührt, keine Auslagen verrechnet, so gebührt die 
Vergütung nach Abs. 3. Das Gewicht oder die Stückzahl des Dienstgepäcks ist 
amtlich zu bestätigen.

(5) Dienstgepäck im Umfang eines Handgepäcks ist kostenlos fortzubringen. 
Ist die Mitnahme eines Dienstgepäcks größeren Umfanges erforderlich, so 
werden ohne Rücksicht auf die Dauer der Reise und auf die Entfernung die für 
seine Fortbringung tatsächlich erwachsenen Auslagen vergütet. Das Gewicht oder 
die Stückzahl des Dienstgepäcks ist amtlich zu bestätigen. 

§ 13. (1) Die Reisezulage beträgt: § 13. (1) Die Reisezulage umfasst
 

in Tagesgebühr Nächtigungs-
der Tarif I Tarif II gebühr

Gebührenstufe Euro
1 24,6 18,5 13,3
2a 27,9 20,9 15,3
2b 27,9 20,9 18,1
3 34,9 26,2 18,1

 

 1. die Tagesgebühr 
 a) nach Tarif I in der Höhe von 26,4 € oder 
 b) nach Tarif II in der Höhe von 19,8 € und 
 2. die Nächtigungsgebühr in der Höhe von 15 €. 

(2) bis (6) … (2) bis (6) …
(7) Wenn der Beamte nachweist, dass die tatsächlichen unvermeidbaren (7) Wenn der Beamte nachweist, dass die tatsächlichen unvermeidbaren 
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Auslagen für die in Anspruch genommene Nachtunterkunft die ihm zustehende 
Nächtigungsgebühr übersteigen, kann ihm ein Zuschuss zur Nächtigungsgebühr 
bis zur Höhe der tatsächlich nachgewiesenen Auslagen, höchstens aber bis zu 
350 % der Nächtigungsgebühr, gewährt werden. Beheizungszuschläge dürfen 
hiebei, soweit sie in dem Zuschuss nicht Deckung finden, gesondert in Rechnung 
gestellt werden.

Auslagen für die in Anspruch genommene Nachtunterkunft die ihm zustehende 
Nächtigungsgebühr übersteigen, kann ihm ein Zuschuss zur Nächtigungsgebühr 
bis zur Höhe der tatsächlich nachgewiesenen Auslagen, höchstens aber bis zu 
600 % der Nächtigungsgebühr, gewährt werden. Beheizungszuschläge dürfen 
hiebei, soweit sie in dem Zuschuss nicht Deckung finden, gesondert in Rechnung 
gestellt werden. 

(8) … (8) … 
§ 16. (1) bis (5) … § 16. (1) bis (5) …
 (6) Soweit im Dienstauftrag festgelegt wurde, dass die Dienstreise von der 

Wohnung anzutreten oder zu beenden ist (§ 5 Abs. 1), sind die Abs. 1 bis 5 mit 
der Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle der Dienststelle die Wohnung tritt. 

§ 22. (1) Bei einer Dienstzuteilung erhält der Beamte eine Zuteilungsgebühr; 
sie umfasst die Tagesgebühr und die Nächtigungsgebühr. Der Anspruch auf die 
Zuteilungsgebühr beginnt mit der Ankunft im Zuteilungsort und endet mit der 
Abreise vom Zuteilungsort oder, wenn der Beamte in den Zuteilungsort versetzt 
wird, mit dem Ablauf des letzten Tages der Dienstzuteilung. § 17 findet sinngemäß 
Anwendung. 

§ 22. (1) Bei einer Dienstzuteilung erhält der Beamte eine Zuteilungsgebühr; 
sie umfasst die Tagesgebühr und die Nächtigungsgebühr. Der Anspruch auf die 
Zuteilungsgebühr beginnt mit der Ankunft im Zuteilungsort und endet mit der 
Abreise vom Zuteilungsort oder, wenn der Beamte in den Zuteilungsort versetzt 
wird, mit dem Ablauf des letzten Tages der Dienstzuteilung. § 17 findet 
sinngemäß Anwendung, spätestens aber nach Ablauf des 180. Tages der 
Dienstzuteilung.

(2) Die Zuteilungsgebühr beträgt: (2) Die Zuteilungsgebühr beträgt:
 1. … 1. … 
 2. ab dem 31. Tag der Dienstzuteilung  2. ab dem 31. Tag der Dienstzuteilung 50% der Tagesgebühr nach Tarif I 

und der Nächtigungsgebühr nach § 13.
 a) für Beamte 75% der Tagesgebühr nach Tarif I und der 

Nächtigungsgebühr nach § 13, wenn
 

 aa) ihnen oder ihrem Ehegatten mindestens eine Kinderzulage gebührt 
oder

 

 bb) dem früheren Ehegatten des Beamten mindestens eine 
Kinderzulage für ein gemeinsames Kind gebührt,

 

 b) für verheiratete Beamte in den übrigen Fällen 50% der Tagesgebühr 
nach Tarif I und der Nächtigungsgebühr nach § 13,

 

 c) für die übrigen Beamten 25% der Tagesgebühr nach Tarif I und der 
Nächtigungsgebühr nach § 13.

 

(3) bis (7) … (3) bis (7) …
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 (8) In Dienstbereichen, in denen es in der Natur des Dienstes liegt, dass die 

Dauer der vorübergehenden Dienstzuteilung 180 Tage überschreitet, gebührt der 
Beamtin oder dem Beamten die Zuteilungsgebühr gemäß Abs. 2 während der 
gesamten Dauer der Dienstzuteilung. 

§ 24. Sind verheiratete Beamte oder Beamte mit Anspruch auf Kinderzulage 
länger als drei Monate dienstzugeteilt, so steht ihnen nach je 90 Tagen der 
Dienstzuteilung eine Reisebeihilfe zu. Diese besteht aus der Reisekostenvergütung 
für die Strecke zwischen dem Wohnort und dem Zuteilungsort für den Beamten 
oder ein Familienmitglied. Auf das Familienmitglied sind die §§ 7 und 8 mit der 
Maßgabe anzuwenden, dass dem Familienmitglied dieselbe Wagen- oder 
Schiffsklasse gebührt wie dem Beamten.

§ 24. Sind verheiratete Beamte oder Beamte, die mit ihrem Kind, Wahl-, 
Pflege- oder Stiefkind im gemeinsamen Haushalt leben, länger als drei Monate 
dienstzugeteilt, so steht ihnen nach je 90 Tagen der Dienstzuteilung eine 
Reisebeihilfe zu. Diese besteht aus der Reisekostenvergütung für die Strecke 
zwischen dem Wohnort und dem Zuteilungsort für den Beamten oder ein 
Familienmitglied. Auf das Familienmitglied sind die §§ 7 und 8 anzuwenden. 

§ 25c. (1) Das Ausmaß der Reisezulage (§ 4 Z 2) ist unter Bedachtnahme auf 
die Gebührenstufe, in die der Beamte nach § 3 Abs. 1 eingereiht ist, sowie auf die 
durchschnittlichen Kosten für Verpflegung und Unterkunft im ausländischen 
Aufenthaltsort durch Verordnung der Bundesregierung festzusetzen. 

§ 25c. (1) Das Ausmaß der Reisezulage (§ 4 Z 2) ist unter Bedachtnahme auf 
die Gebührenstufe, in die die Beamtin oder der Beamte nach § 3 Abs. 1 in der bis 
zum 31. Dezember 2010 geltenden Fassung einzureihen gewesen wäre, sowie auf 
die durchschnittlichen Kosten für Verpflegung und Unterkunft im ausländischen 
Aufenthaltsort durch Verordnung der Bundesregierung festzusetzen.

(2) bis (4) … (2) bis (4) …
§ 25d. (1) und (2) … § 25d. (1) und (2) … 
(3) Ist bei Schiffsreisen die Verpflegung im Fahrpreis enthalten, so gebührt 

dem Beamten an Stelle des im § 13 Abs. 6 vorgesehenen Drittels der Tagesgebühr
 

in der Gebührenstufe ein Betrag von €
1 6,9
2a und 2b 9,8
3 10,9

 

 

(4) … (4) … 
§ 30. (1) Dem Beamten sind die Kosten für die Verbringung des 

Übersiedlungsgutes vom bisherigen Wohnort in den neuen Wohnort (Frachtkosten) 
zu ersetzen, soweit das Gewicht oder die Ladefläche des Übersiedlungsgutes 

§ 30. (1) Der Beamtin oder dem Beamten sind die Kosten für die 
Verbringung des Übersiedlungsgutes vom bisherigen Wohnort in den neuen 
Wohnort (Frachtkosten) bis zu einem Frachtvolumen von 33 m³ zu ersetzen. 
Dieses Frachtvolumen erhöht sich für jede weitere dem gemeinsamen Haushalt 
angehörende und mit übersiedelnde Person, sofern es sich bei dieser um die 
Ehegattin oder den Ehegatten oder um ein Kind, Wahl-, Pflege- oder Stiefkind 
der Beamtin oder des Beamten handelt, um jeweils höchstens 50%, für alle mit 
übersiedelnden Personen zusammen insgesamt höchstens um 200%.

in den bei ledigen Beamten bei verheirateten 
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Gebührenstufen Beamten
1 400 kg oder 

6 Lademeter
5000 kg oder 
10 Lademeter

2a bis 3 800 kg oder 
6 Lademeter

8000 kg oder 
16 Lademeter

 

nicht übersteigt. Zu den Frachtkosten gehören auch die Kosten der üblichen 
Verpackung, einer angemessenen Versicherung des Übersiedlungsgutes und 
allfällige Zu- und Abstreifkosten. 

 

(2) Verwitwete und geschiedene Beamte, die mit eigener 
Wohnungseinrichtung übersiedeln, sind bei Anwendung des Abs. 1 verheirateten 
Beamten gleichzuhalten. Für ledige Beamte, die mit eigener Wohnungseinrichtung 
übersiedeln, erhöhen sich die Höchstansätze des Gewichtes des 
Übersiedlungsgutes auf das Dreifache oder das Ausmaß der Ladefläche um 50 vH.

(2) Der Anspruch gemäß Abs. 1 umfasst auch die Kosten der üblichen 
Verpackung, einer angemessenen Versicherung des Übersiedlungsgutes und 
allfällige Zu- und Abstreifkosten. 

(3) … (3) … 
§ 35d. (1) und (2) … § 35d. (1) und (2) …
(3) § 35b lit. b ist auch hinsichtlich des Frachtkostenersatzes für das 

Übersiedlungsgut der der Ehegattin oder des Ehegatten anzuwenden. Hiebei darf 
jedoch der gesamte ausgezahlte Frachtkostenersatz den Betrag nicht übersteigen, 
der verheirateten Beamten als Frachtkostenersatz für die Strecke vom letzten 
Dienstort in den neuen Dienstort gebühren würde.

(3) § 35b lit. b ist auch hinsichtlich des Frachtkostenersatzes für das 
Übersiedlungsgut der Ehegattin oder des Ehegatten anzuwenden. Hiebei darf 
jedoch der gesamte ausgezahlte Frachtkostenersatz den Betrag nicht übersteigen, 
der verheirateten Beamten als Frachtkostenersatz für die Strecke vom letzten 
Dienstort in den neuen Dienstort gebühren würde.

§ 39. (1) Angehörigen des Wachkörpers Bundespolizei der Bezirks- und 
Stadtpolizeikommanden, Polizeiinspektionen und deren Außenstellen, 
Fachinspektionen und Außenstellen der Verkehrsabteilungen gebührt für die mit 
dem Exekutivdienst zusammenhängenden 

§ 39. (1) Angehörigen des Wachkörpers Bundespolizei der Bezirks- und 
Stadtpolizeikommanden, Polizeiinspektionen und deren Außenstellen, 
Fachinspektionen und Außenstellen der Verkehrsabteilungen gebührt für die mit 
dem Exekutivdienst zusammenhängenden

 1. Dienstzuteilungen bis zu 24 Stunden oder  1. Dienstzuteilungen bis zu 24 Stunden und Dienstreisen, jeweils im 
politischen Bezirk, wenn jedoch ein über den politischen Bezirk 
hinausgehender Überwachungsrayon festgesetzt ist, im 
Überwachungsrayon oder

 2. Dienstreisen im politischen Bezirk, wenn jedoch ein über den politischen 
Bezirk hinausgehender Überwachungsrayon festgesetzt ist, im 
Überwachungsrayon oder 

 2. Dienstverrichtungen im Dienstort 

 3. Dienstverrichtungen im Dienstort 
an Stelle der Tagesgebühren nach dem I. Hauptstück eine monatliche 
Pauschalvergütung. Für jede in Anspruch genommene Nachtunterkunft gebührt 

an Stelle der Tagesgebühren nach dem I. Hauptstück eine monatliche 
Pauschalvergütung. Für jede in Anspruch genommene Nachtunterkunft gebührt 
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eine Nächtigungsgebühr. eine Nächtigungsgebühr.

(1a) bis (3) … (1a) bis (3) …
§ 41. Beamte des Wachkörpers Bundespolizei, die bei einer Einlieferung oder 

Vorführung die Eisenbahn oder ein Schiff zu benützen haben, haben dies in der 
niedrigsten Wagen- oder Schiffsklasse zu tun. Die Reisekostenvergütung für die 
Rückreise nach der Einlieferung oder Vorführung hat entsprechend der Einreihung 
in die Gebührenstufen zu erfolgen. In allen Fällen ist auf die §§ 7 und 8 Bedacht zu 
nehmen. 

§ 41. Abweichend von §§ 7 und 8 haben Beamtinnen und Beamte des 
Wachkörpers Bundespolizei, die bei einer Einlieferung oder Vorführung die 
Eisenbahn oder ein Schiff zu benützen haben, dies in der niedrigsten Wagen- oder 
Schiffsklasse zu tun. Die Reisekostenvergütung für die Rückreise nach der 
Einlieferung oder Vorführung hat nach §§ 7 und 8 zu erfolgen. 

§ 48. Strafvollzugsbedienstete an Justizanstalten, die bei einer Eskorte die 
Eisenbahn oder ein Schiff zu benützen haben, haben dies in der niedrigsten 
Wagen- oder Schiffsklasse zu tun. Die Reisekostenvergütung für die Rückreise 
nach Durchführung der Eskorte hat entsprechend der Einreihung in die 
Gebührenstufen zu erfolgen. In allen Fällen ist auf die §§ 7 und 8 Bedacht zu 
nehmen. 

§ 48. Abweichend von §§ 7 und 8 haben Strafvollzugsbedienstete an 
Justizanstalten, die bei einer Eskorte die Eisenbahn oder ein Schiff zu benützen 
haben, dies in der niedrigsten Wagen- oder Schiffsklasse zu tun. Die 
Reisekostenvergütung für die Rückreise nach Durchführung der Eskorte hat nach 
§§ 7 und 8 zu erfolgen. 

§ 49a. (1) … § 49a. (1) …
(2) In der Verordnung sind die Ermittlungsgrundlagen der 

Reisekostenvergütung unter Berücksichtigung der tatsächlichen Aufwendungen zu 
regeln. Die Festsetzung der Reisezulage hat in der Verordnung je nach Art der 
Schulveranstaltung bzw. Veranstaltung in einheitlichen Sätzen zu erfolgen, wobei 
vom Betrag der Tagesgebühr des Tarifes I

(2) In der Verordnung sind die Ermittlungsgrundlagen der 
Reisekostenvergütung unter Berücksichtigung der tatsächlichen Aufwendungen 
zu regeln. Die Festsetzung der Reisezulage hat in der Verordnung je nach Art der 
Schulveranstaltung bzw. Veranstaltung in einheitlichen Sätzen zu erfolgen, wobei 
vom Betrag der Tagesgebühr des Tarifes I auszugehen ist.

 1. der Gebührenstufe 2a (für Lehrer an Pflichtschulen) und
 2. der Gebührenstufe 2b (für Lehrer an mittleren und höheren Schulen, und 

Pädagogischen Hochschulen) 
 

auszugehen ist. Ein tatsächlicher Mehraufwand für die Nächtigung ist darüber 
hinaus unter Zugrundelegung der Nächtigungskosten festzusetzen, die an der 
Schulveranstaltung bzw. Veranstaltung teilnehmende Schüler je Nacht zu tragen 
haben. 

Ein tatsächlicher Mehraufwand für die Nächtigung ist darüber hinaus unter 
Zugrundelegung der Nächtigungskosten festzusetzen, die an der 
Schulveranstaltung bzw. Veranstaltung teilnehmende Schüler je Nacht zu tragen 
haben.

(3) … (3) … 
Vertragsbedienstete Vertragsbedienstete 

§ 74. Dieses Bundesgesetz ist – mit Ausnahme des § 27 Abs. 2 – auch auf die 
Vertragsbediensteten nach § 1 des Vertragsbedienstetengesetzes 1948 
anzuwenden. Die Vertragsbediensteten werden jedoch in folgende Gebührenstufen 
eingereiht:

§ 74. (1) Dieses Bundesgesetz ist – mit Ausnahme des § 27 Abs. 2 – auch 
auf die Vertragsbediensteten nach § 1 des Vertragsbedienstetengesetzes 1948 
anzuwenden. 
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 (2) § 25c Abs. 1 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle des § 3 

Abs. 1 in der bis zum 31. Dezember 2010 geltenden Fassung § 74 in der bis zum 
31. Dezember 2010 geltenden Fassung tritt.

 1. in die Gebührenstufe 1: 
 a) Vertragsbedienstete des Entlohnungsschemas v
 aa) der Entlohnungsgruppe v5,
 bb) der Bewertungsgruppe v4/1,
 cc) der Bewertungsgruppen v4/2 und v4/3 bis Entlohnungsstufe 17,
 dd) der Entlohnungsgruppe v3 bis Entlohnungsstufe 12,
 ee) der Entlohnungsgruppe v2 bis Entlohnungsstufe 7,
 b) Vertragsbedienstete des Entlohnungsschemas h
 aa) der Entlohnungsgruppen h5, h4 und h3,
 bb) der Entlohnungsgruppe h2 bis Entlohnungsstufe 17,
 cc) der Entlohnungsgruppe h1 bis Entlohnungsstufe 12,
 c) Vertragsbedienstete des Entlohnungsschemas I
 aa) der Entlohnungsgruppen e, d und c,
 bb) der Entlohnungsgruppe b bis Entlohnungsstufe 9,
 d) Vertragsbedienstete des Entlohnungsschemas II,
 e) Vertragslehrer des Entlohnungsschemas I L
 aa) der Entlohnungsgruppe l 3 bis Entlohnungsstufe 11,
 bb) der Entlohnungsgruppe l 2b 1 bis Entlohnungsstufe 7,
 cc) der Entlohnungsgruppe l 2a 1 bis Entlohnungsstufe 5,
 dd) der Entlohnungsgruppe l 2a 2 bis Entlohnungsstufe 4,
 f) Vertragslehrer des Entlohnungsschemas II L der Entlohnungsgruppen l 

3 und l 2,
 

 g) Vertragsbedienstete des Entlohnungsschemas K
 aa) der Entlohnungsgruppe k 6,
 bb) der Entlohnungsgruppen k 5, k 4 und k 3 bis Entlohnungsstufe 12,
 cc) der Entlohnungsgruppen k 2 und k 1 bis Entlohnungsstufe 7,
 2. in die Gebührenstufe 2a: 
 a) Vertragsbedienstete des Entlohnungsschemas v
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 aa) der Bewertungsgruppen v4/2 und v4/3 ab der Entlohnungsstufe 18,
 bb) der Entlohnungsgruppe v3 ab der Entlohnungsstufe 13,
 cc) der Bewertungsgruppe v2/1 und v2/2 in den Entlohnungsstufen 8 

bis 17,
 

 dd) der Bewertungsgruppen v2/3 bis v2/6 in den Entlohnungsstufen 8 
bis 15,

 

 ee) der Bewertungsgruppen v1/1 bis v1/4 bis Entlohnungsstufe 10,
 b) Vertragsbedienstete des Entlohnungsschemas h
 aa) der Entlohnungsgruppe h2 ab der Entlohnungsstufe 18,
 bb) der Entlohnungsgruppe h1 ab der Entlohnungsstufe 13,
 c) Vertragsbedienstete des Entlohnungsschemas I
 aa) der Entlohnungsgruppe b ab der Entlohnungsstufe 10,
 bb) der Entlohnungsgruppe a,
 d) Vertragslehrer des Entlohnungsschemas I L
 aa) der Entlohnungsgruppe l 3 ab der Entlohnungsstufe 12,
 bb) der Entlohnungsgruppe l 2b 1 ab der Entlohnungsstufe 8,
 cc) der Entlohnungsgruppe l 2a 1 ab der Entlohnungsstufe 6,
 dd) der Entlohnungsgruppe l 2a 2 ab der Entlohnungsstufe 5,
 ee) der Entlohnungsgruppen l 1 und l ph,
 e) Vertragslehrer des Entlohnungsschemas II L der 

Entlohnungsgruppen l 1 und l ph,
 

 f) aa) Vertragsassistenten und Assistenten,
 bb) Staff Scientists bis zur Entlohnungsstufe 6 (zweites Jahr),
 g) Vertragsbedienstete des Entlohnungsschemas K
 aa) der Entlohnungsgruppen k 5, k 4 und k 3 ab der 

Entlohnungsstufe 13, 
 

 bb) der Entlohnungsgruppen k 2 und k 1 ab der Entlohnungsstufe 8,
 3. in die Gebührenstufe 2b: 
 a) Vertragsbedienstete des Entlohnungsschemas v
 aa) der Bewertungsgruppe v2/1 und v2/2 ab der Entlohnungsstufe 18,
 bb) der Bewertungsgruppen v2/3 bis v2/6 in den Entlohnungsstufen 16 

bis 20,
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 cc) der Bewertungsgruppe v1/1 in den Entlohnungsstufen 11 bis 16 

und der Bewertungsgruppen v1/2 bis v1/4 in den 
Entlohnungsstufen 11 und 12,

 

 b) aa) Vertragsdozenten bis Entlohnungsstufe 9,
 bb) Staff Scientists ab der Entlohnungsstufe 6 (drittes Jahr),
 4. in die Gebührenstufe 3: 
 a) Vertragsbedienstete des Entlohnungsschemas v
 aa) der Bewertungsgruppen v2/2 bis v2/6 in der Entlohnungsstufe 21,
 bb) der Bewertungsgruppe v1/1 ab der Entlohnungsstufe 17,
 cc) der Bewertungsgruppen v1/2 bis v1/4 ab der Entlohnungsstufe 13 

und der Bewertungsgruppen v1/5 bis v1/7,
 

 b) Vertragsdozenten ab der Entlohnungsstufe 10,
 c) Vertragsprofessoren, Professoren, Rektoren und Vizerektoren.

§ 74a. Folgende Bestimmungen dieses Bundesgesetzes sind auf eingetragene 
Partnerinnen und Partner von Beamtinnen oder Beamten oder Vertragsbediensteten 
nach dem Bundesgesetz über die eingetragene Partnerschaft (Eingetragene 
Partnerschaft-Gesetz – EPG), BGBl. I Nr. 135/2009, sinngemäß anzuwenden: § 22 
Abs. 2 Z 2 lit. a sublit. aa und lit. b, § 24, § 25b Abs. 4, § 29 Abs. 1 Z 2 und Abs. 2, 
§ 30 Abs. 1 und 2, § 32 Abs. 2, § 34 Abs. 1 und 2, § 35b Abs. 1 lit. b, § 35c Abs. 3, 
§ 35d Abs. 3, § 35j Abs. 1 und § 72 Abs. 1 lit. b.

§ 74a. Folgende Bestimmungen dieses Bundesgesetzes sind auf eingetragene 
Partnerinnen und Partner von Beamtinnen oder Beamten oder 
Vertragsbediensteten nach dem Bundesgesetz über die eingetragene Partnerschaft 
(Eingetragene Partnerschaft-Gesetz – EPG), BGBl. I Nr. 135/2009, sinngemäß 
anzuwenden: § 24, § 25b Abs. 4, § 29 Abs. 1 Z 2 und Abs. 2, § 30 Abs. 1 und 2, 
§ 32 Abs. 2, § 34 Abs. 1 und 2, § 35b Abs. 1 lit. b, § 35c Abs. 3, § 35d Abs. 3, 
§ 35j Abs. 1 und § 72 Abs. 1 lit. b.

§ 75a. (1) Die Verordnung der Bundesregierung über die Festsetzung von 
Reisezulagen für Dienstverrichtungen im Ausland, BGBl. Nr. 483/1993, gilt mit 
den im Abs. 2 vorgenommenen Änderungen so lange als Bundesgesetz weiter, bis 
eine gemäß § 25c Abs. 1 ergangene Verordnung der Bundesregierung in Kraft tritt.

§ 75a. (1) Der Beamtin oder dem Beamten bzw. der oder dem 
Vertragsbediensteten stehen Reisekostenvergütungen und Reisezulagen in der bis 
zum 31. Dezember 2010 geltenden Fassung dieses Bundesgesetzes zu, wenn die 
Dienstreise vor dem 1. Jänner 2011 angetreten wurde.

(2) Im § 1 der gemäß Abs. 1 auf Gesetzesstufe gehobenen Verordnung entfällt 
die für die Gebührenstufe 1 vorgesehene Spalte mit allen Ansätzen. Die 
Gebührenstufe 2 erhält die Bezeichnung „1“, die Gebührenstufe 3 die Bezeichnung 
„2a“, die Gebührenstufe 4 die Bezeichnung „2b“ und die Gebührenstufe 5 die 
Bezeichnung „3“.

(2) § 22 Abs. 1 und 2 Z 2 in der Fassung vor Inkrafttreten des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XX/XXXX ist auf Dienstzuteilungen weiterhin 
anzuwenden, bei denen die Ankunft im Zuteilungsort vor dem 1. Jänner 2011 lag. 

§ 77. (1) bis (27) … § 77. (1) bis (27) …
(28) § 10 Abs. 3 und 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 

Nr. 86/2008 tritt mit 1. Juli 2008 in Kraft und mit Ablauf des 31. Dezember 2010 
außer Kraft. Mit 1. Jänner 2011 tritt § 10 Abs. 3 und 4 in der bis zum Ablauf des 

(28) § 10 Abs. 3 und 4 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 86/2008 tritt mit 1. Juli 2008 in Kraft und mit Ablauf des 
31. Dezember 2010 außer Kraft.
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30. Juni 2008 geltenden Fassung wieder in Kraft.

(29) bis (31) … (29) bis (31) …
 (32) § 35d Abs. 3 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I 

Nr. xxx/2010, tritt mit 1. Jänner 2010 in Kraft.
 (33) § 3, § 4 Z 1, § 5 Abs. 1 und 3, § 7, § 8, § 10 Abs. 3 und 4, § 11 Abs. 1 

zweiter Satz, § 12 Abs. 5, § 13 Abs. 1 und 7, § 16 Abs. 6, § 22 Abs. 1, 2 und 8, 
§ 24 erster und letzter Satz, § 25c Abs. 1, § 30 Abs. 1 und 2, § 39 Abs. 1, § 41, 
§ 48, § 49a Abs. 2 zweiter Satz, § 74 samt Überschrift, § 74a und § 75a in der 
Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I Nr. xxx/2010, treten mit 
1. Jänner 2011 in Kraft. § 10 Abs. 7, § 12 Abs. 3, § 25d Abs. 3 und § 77 Abs. 28 
zweiter Satz treten mit Ablauf des 31. Dezember 2010 außer Kraft.

Artikel 126 
Änderung des Pensionsgesetzes 1965 

§ 5. (1) und (2) … § 5. (1) und (2) …
(2a) Bei einer Ruhestandsversetzung nach § 15b BDG 1979 beträgt das 

Ausmaß der Kürzung abweichend von Abs. 2 0,12 Prozentpunkte pro Monat, bei 
einer Ruhestandsversetzung nach § 15c BDG 1979 0,14 Prozentpunkte pro Monat. 

(2a) Bei einer Ruhestandsversetzung nach § 15b BDG 1979 beträgt das 
Ausmaß der Kürzung abweichend von Abs. 2 0,12 Prozentpunkte pro Monat. Bei 
einer Ruhestandsversetzung nach § 15c BDG 1979 ist der sich nach der 
Anwendung des Abs. 2 und der §§ 90a Abs. 1 und 92 bis 94 ergebende 
Ruhebezug zusätzlich um 0,175% für jeden Monat, der zwischen dem Zeitpunkt 
der Wirksamkeit der Versetzung in den Ruhestand und dem Ablauf des Monates 
liegt, zu dem die Beamtin oder der Beamte nach § 13 BDG 1979 in den 
Ruhestand übergetreten wäre, zu verringern.

(2b) bis (7) … (2b) bis (7) …
§ 10. (1) und (2) … § 10. (1) und (2) …
(3) Zum Emeritierungsbezug gebührt mit Ausnahme der Sonderzahlung und 

allenfalls der Kinderzulage keine der sonstigen in Betracht kommenden 
wiederkehrenden Geldleistungen. Im Übrigen sind die Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes sinngemäß anzuwenden. 

(3) Zum Emeritierungsbezug gebührt mit Ausnahme der Sonderzahlung und 
allenfalls der Kinderzulage keine der sonstigen in Betracht kommenden 
wiederkehrenden Geldleistungen. Im Übrigen sind die Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes sinngemäß anzuwenden. Universitätsprofessorinnen und 
Universitätsprofessoren haben keinen Anspruch auf eine Nebengebührenzulage 
nach diesem Bundesgesetz oder nach dem Nebengebührenzulagengesetz, 
BGBl. Nr. 485/1971, zum Emeritierungsbezug.
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§ 26. (1) bis (4) … § 26. (1) bis (4) … 
(5) Die Mindestsätze sind durch Verordnung der Bundesregierung 

festzusetzen. Hiebei sind folgende Grundsätze zu beachten: 
(5) Die Mindestsätze sind durch Verordnung der Bundeskanzlerin oder des 

Bundeskanzlers festzusetzen. Hiebei sind folgende Grundsätze zu beachten: 
 1. bis 5. … 1. bis 5. … 

(6) bis (8) … (6) bis (8) …
§ 41. (1) … § 41. (1) …
(2) Die nach diesem Bundesgesetz gebührenden Ruhe- und 

Versorgungsbezüge mit Ausnahme der Ergänzungszulage gemäß § 26 sind zum 
selben Zeitpunkt und im selben Ausmaß wie die Pensionen in der gesetzlichen 
Pensionsversicherung anzupassen, wenn auf sie bereits

(2) Die nach diesem Bundesgesetz gebührenden Ruhe- und 
Versorgungsbezüge mit Ausnahme der Ergänzungszulage gemäß § 26 sind zum 
selben Zeitpunkt und im selben Ausmaß wie die Pensionen in der gesetzlichen 
Pensionsversicherung anzupassen, wenn auf sie bereits

 1. vor dem 1. Jänner des betreffenden Jahres ein Anspruch bestanden hat 
oder

 1. vor dem 1. Jänner des betreffenden Jahres ein Anspruch bestanden hat 
oder 

 2. sie von Ruhegenüssen abgeleitet werden, auf die vor dem 1. Jänner des 
betreffenden Jahres ein Anspruch bestanden hat.

 2. sie von Ruhegenüssen abgeleitet werden, auf die vor dem 1. Jänner des 
betreffenden Jahres ein Anspruch bestanden hat.

 Die erstmalige Anpassung eines Ruhebezuges ist abweichend vom ersten Satz 
erst mit Wirksamkeit ab 1. Jänner des dem Beginn des Anspruches auf den 
Ruhebezug zweitfolgenden Kalenderjahres vorzunehmen.

(3) Die in § 634 Abs. 12 ASVG für das Kalenderjahr 2010 festgelegte 
Vorgangsweise bei der Pensionsanpassung ist bei vor dem 1. Jänner 1955 
geborenen Beamten, die sich am 31. Dezember 2006 im Dienststand befunden 
haben, bei den ersten drei Anpassungen ihrer Ruhebezüge oder der von diesen 
abgeleiteten Versorgungsbezüge anzuwenden. 

(3) Die in § 634 Abs. 12 ASVG für das Kalenderjahr 2010 festgelegte 
Vorgangsweise bei der Pensionsanpassung ist bei vor dem 1. Jänner 1955 
geborenen Beamten, die sich am 31. Dezember 2006 im Dienststand befunden 
haben, bei den ersten drei Anpassungen ihrer Ruhebezüge oder der von diesen 
abgeleiteten Versorgungsbezüge anzuwenden, sofern für das jeweilige 
Kalenderjahr keine von § 108h Abs. 1 ASVG abweichende Regelung gilt.

(4) … (4) … 
§ 53. (1) … § 53. (1) …
(2) Folgende Ruhegenussvordienstzeiten sind anzurechnen: (2) Folgende Ruhegenussvordienstzeiten sind anzurechnen:

 a) … a) … 
 b) die im Lehrberuf an einer inländischen öffentlichen Schule oder einer 

mit Öffentlichkeitsrecht ausgestatteten inländischen Privatschule 
zurückgelegte Zeit, 

 b) die als Lehrkraft an einer inländischen öffentlichen Schule oder einer 
mit Öffentlichkeitsrecht ausgestatteten inländischen Privatschule 
zurückgelegte Zeit,

 c) bis n) … c) bis n) …
 (2a) Auf Antrag der Beamtin oder des Beamten des Dienststandes sind 
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Ruhegenussvordienstzeiten nachträglich anzurechnen, die sie oder er gemäß § 54 
Abs. 3 von der Anrechnung ausgeschlossen hat.

(3) bis (6) … (3) bis (6) …
§ 56. (1) bis (3) … § 56. (1) bis (3) …
(3a) Der besondere Pensionsbeitrag beträgt für jeden vollen Monat der 

angerechneten Zeiten jenen Prozentsatz der Bemessungsgrundlage, der sich aus 
§ 22 Abs. 2 des Gehaltsgesetzes 1956 in der zur Zeit des ersten vollen Monats der 
Dienstleistung geltenden Fassung ergibt. 

(3a) Der besondere Pensionsbeitrag beträgt für jeden vollen Monat der 
angerechneten Zeiten jenen Prozentsatz der Bemessungsgrundlage, der sich aus 
§ 22 Abs. 2 GehG 1956 in der zur Zeit des ersten vollen Monats der 
Dienstleistung geltenden Fassung ergibt und für jeden restlichen Tag ein 
Dreißigstel davon. Der besondere Pensionsbeitrag für die nachträgliche 
Anrechnung von Ruhegenussvordienstzeiten gemäß § 53 Abs. 2a ist – 
ausgenommen für nach § 53 Abs. 2 lit. h und i angerechnete Zeiten – mit jenem 
auf drei Kommastellen gerundeten Faktor zu vervielfachen, um den sich das 
Gehalt der Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse V eines Beamten der Allgemeinen 
Verwaltung einschließlich einer allfälligen Teuerungszulage seit dem Tag, an 
dem das Dienstverhältnis des Beamten begonnen hat, bis zum Tag der 
Antragstellung erhöht hat.

(3b) (Anm.: Aufgehoben durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 86/2001.) (3b) Abweichend von Abs. 3a beträgt der besondere Pensionsbeitrag für die 
nachträgliche Anrechnung von Ruhegenussvordienstzeiten nach § 53 Abs. 2 lit. h 
und i gemäß § 53 Abs. 2a 22,8% der am Tag des Antrags auf nachträgliche 
Entrichtung eines besonderen Pensionsbeitrages geltenden monatlichen 
Höchstbeitragsgrundlage nach dem ASVG und für jeden restlichen Tag ein 
Dreißigstel davon. Dieser Betrag erhöht sich für vor dem 1. Jänner 1955 geborene 
Beamtinnen und Beamte, die den Antrag auf Nachkauf nach dem vollendeten 55. 
bis zum 60. Lebensjahr stellen, um 122% und nach dem vollendeten 
60. Lebensjahr um 134% (Risikozuschlag).

(4) bis (10) … (4) bis (10) …
§ 90a. (1) und (1a) … § 90a. (1) und (1a) …
(1b) An die Stelle des im Abs. 1 zweiter Satz genannten Prozentsatzes von 

90% treten für die erstmalige Pensionsbemessung die in der folgenden Tabelle 
angeführten Prozentsätze, wobei jeweils der für dasjenige Jahr geltende 
Prozentsatz anzuwenden ist, in dem frühestens ein Pensionsanspruch aufgrund 
einer Ruhestandsversetzung nach § 15 (in Verbindung mit § 236b oder § 236c), 
§ 15b oder § 15c BDG 1979 bestanden hat:

(1b) An die Stelle des im Abs. 1 zweiter Satz genannten Prozentsatzes von 
90% treten für die erstmalige Pensionsbemessung die in der folgenden Tabelle 
angeführten Prozentsätze, wobei jeweils der für dasjenige Jahr geltende 
Prozentsatz anzuwenden ist, in dem frühestens ein Pensionsanspruch aufgrund 
einer Ruhestandsversetzung nach § 15 (in Verbindung mit § 236b, § 236c oder 
§ 236d), § 15b oder § 15c BDG 1979 bestanden hat:
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Jahr Prozentsatz

2004 oder früher 95%
2005 94,75%
2006 94,5%
2007 94,25%
2008 94%
2009 93,75%
2010 93,5%
2011 93,25%
2012 93%
2013 92,75%
2014 92,5%
2015 92,25%
2016 92%
2017 91,75%
2018 91,5%
2019 91,25%
2020 91%
2021 90,75%
2022 90,5%
2023 90,25%

 
 

Jahr Prozentsatz
2004 oder früher 95%

2005 94,75%
2006 94,5%
2007 94,25%
2008 94%
2009 93,75%
2010 93,5%
2011 93,25%
2012 93%
2013 92,75%
2014 92,5%
2015 92,25%
2016 92%
2017 91,75%
2018 91,5%
2019 91,25%
2020 91%
2021 90,75%
2022 90,5%
2023 90,25%

 

(2) und (3) … (2) und (3) …
§ 97b. (1) und (2) … § 97b. (1) und (2) … 

 Übergangsbestimmungen zur Novelle BGBl. I Nr. xxx/2010 
 § 97c. (1) § 5 Abs. 2a in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2011, 

BGBl. I Nr. xxx/2010, ist auf nach dem 31. Dezember 1953 geborene 
Beamtinnen und Beamte anzuwenden. § 90a Abs. 1a ist auf diese Beamtinnen 
und Beamten nicht mehr anzuwenden. Auf vor dem 1. Jänner 1954 geborene 
Beamtinnen und Beamte ist § 5 Abs. 2a in der bis zur Kundmachung des 
Budgetbegleitgesetzes 2011 geltenden Fassung weiter anzuwenden.

 (2) § 104 Abs. 1 in der vor der Kundmachung des 
Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I Nr. xxx/2010, geltenden Fassung ist auf bis 
zum Ablauf des Tages der Kundmachung des Budgetbegleitgesetzes 2011 
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gestellte Anträge auf nachträgliche Anrechnung zuvor ausgeschlossener Zeiten 
weiterhin anzuwenden. 

§ 104. (1) Auf Antrag des Beamten sind Ruhegenussvordienstzeiten 
nachträglich anzurechnen, die er gemäß § 54 Abs. 3 von der Anrechnung 
ausgeschlossen hat. Der für die Anrechnung dieser Zeiten nach § 56 zu 
entrichtende besondere Pensionsbeitrag ist mit jenem auf drei Kommastellen 
gerundeten Faktor zu vervielfachen, um den sich das Gehalt der Gehaltsstufe 2 der 
Dienstklasse V eines Beamten der Allgemeinen Verwaltung einschließlich einer 
allfälligen Teuerungszulage seit dem Tag, an dem das Dienstverhältnis des 
Beamten begonnen hat, bis zum Tag der Antragstellung erhöht hat.

§ 104.  

(2) Wurden Versicherungszeiten durch Leistung eines Erstattungsbetrages 
nach den jeweils anzuwendenden sozialversicherungsrechtlichen Bestimmungen 
entfertigt, so kann der Beamte für die Berücksichtigung dieser entfertigten Monate 
als Versicherungszeit im Sinne des § 3 APG den seinerzeit empfangenen 
Erstattungsbetrag als besonderen Pensionsbeitrag an den Bund leisten. Der 
Erstattungsbetrag ist mit jenem auf drei Kommastellen gerundeten Faktor zu 
vervielfachen, um den sich das Gehalt der Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse V eines 
Beamten der Allgemeinen Verwaltung einschließlich einer allfälligen 
Teuerungszulage seit dem Monat der Auszahlung des Erstattungsbetrages an den 
Beamten bis zum Datum des Antrages auf nachträgliche Entrichtung eines 
besonderen Pensionsbeitrages oder Erstattungsbetrages erhöht hat. Der Nachweis 
über die Anzahl der entfertigten Monate ist vom Beamten zu erbringen und der 
Monat der Auszahlung des Erstattungsbetrages von ihm glaubhaft zu machen.

(1) Wurden Versicherungszeiten durch Leistung eines Erstattungsbetrages 
nach den jeweils anzuwendenden sozialversicherungsrechtlichen Bestimmungen 
entfertigt, so kann der Beamte für die Berücksichtigung dieser entfertigten 
Monate als Versicherungszeit im Sinne des § 3 APG den seinerzeit empfangenen 
Erstattungsbetrag als besonderen Pensionsbeitrag an den Bund leisten. Der 
Erstattungsbetrag ist mit jenem auf drei Kommastellen gerundeten Faktor zu 
vervielfachen, um den sich das Gehalt der Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse V 
eines Beamten der Allgemeinen Verwaltung einschließlich einer allfälligen 
Teuerungszulage seit dem Monat der Auszahlung des Erstattungsbetrages an den 
Beamten bis zum Datum des Antrages auf nachträgliche Entrichtung eines 
besonderen Pensionsbeitrages oder Erstattungsbetrages erhöht hat. Der Nachweis 
über die Anzahl der entfertigten Monate ist vom Beamten zu erbringen und der 
Monat der Auszahlung des Erstattungsbetrages von ihm glaubhaft zu machen. 

(3) Bei der Bemessung eines Ruhe- oder Emeritierungsbezuges eines 
ordentlichen Universitäts(Hochschul)professors, auf den § 247e BDG 1979 
anzuwenden ist, sowie bei der Aliquotierung dieses Ruhe- und 
Emeritierungsbezuges nach § 99 Abs. 2 ist so vorzugehen, als ob sämtliche nach 
§ 53 Abs. 2 und 3 in Betracht kommenden Ruhegenussvordienstzeiten angerechnet 
worden wären. Die Dienstbehörde hat dem Universitäts(Hochschul)professor und 
der Pensionsbehörde anlässlich der Versetzung oder des Übertrittes in den 
Ruhestand bzw. der Emeritierung mitzuteilen, welche Ruhegenussvordienstzeiten 
für eine Anrechnung in Betracht gekommen wären. 

(2) Bei der Bemessung eines Ruhe- oder Emeritierungsbezuges eines 
ordentlichen Universitäts(Hochschul)professors, auf den § 247e BDG 1979 
anzuwenden ist, sowie bei der Aliquotierung dieses Ruhe- und 
Emeritierungsbezuges nach § 99 Abs. 2 ist so vorzugehen, als ob sämtliche nach 
§ 53 Abs. 2 und 3 in Betracht kommenden Ruhegenussvordienstzeiten 
angerechnet worden wären. Die Dienstbehörde hat dem 
Universitäts(Hochschul)professor und der Pensionsbehörde anlässlich der 
Versetzung oder des Übertrittes in den Ruhestand bzw. der Emeritierung 
mitzuteilen, welche Ruhegenussvordienstzeiten für eine Anrechnung in Betracht 
gekommen wären.

§ 108. (1) Verordnungen auf Grund dieses Bundesgesetzes und seiner 
Novellen können ab dem Tage der Kundmachung dieses Bundesgesetzes oder der 

§ 108. (1) Verordnungen auf Grund dieses Bundesgesetzes und seiner 
Novellen können ab dem Tage der Kundmachung dieses Bundesgesetzes oder der 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
betreffenden Novelle erlassen werden. Die Verordnungen dürfen frühestens mit 
dem Tag in Kraft gesetzt werden, mit dem die betreffende 
Verordnungsermächtigung in Kraft tritt. 

betreffenden Novelle erlassen werden. Die Verordnungen dürfen frühestens mit 
dem Tag in Kraft gesetzt werden, mit dem die betreffende 
Verordnungsermächtigung in Kraft tritt.

(2) Der Bundeskanzler hat jedes Jahr für das folgende Kalenderjahr (2) Der Bundeskanzler hat jedes Jahr für das folgende Kalenderjahr
 1. die Grenzbeträge nach § 15b Abs. 1, nach § 94 Abs. 3 und 4 und nach § 2 

Abs. 2 Z 3 des Teilpensionsgesetzes,
 1. die Grenzbeträge nach § 15b Abs. 1 und nach § 94 Abs. 3 und 4 sowie 

 2. die Beitragsgrundlagen nach § 236b Abs. 4 BDG 1979 sowie
 3. … 3. … 
zu ermitteln und kundzumachen. zu ermitteln und kundzumachen.

§ 109. (1) bis (68) … § 109. (1) bis (68) …
 (69) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXX/20XX treten in 

Kraft:
  1. § 10 Abs. 3 mit 1. Jänner 1998, 

2. § 41 Abs. 2 und 3 mit 1. Jänner 2011.

Artikel 127 
Änderung des Bundes-Personalvertretungsgesetzes 

§ 11. (1) Am Sitz folgender Dienststellen sind Fachausschüsse einzurichten: § 11. (1) Am Sitz folgender Dienststellen sind Fachausschüsse einzurichten: 
 1. bis 5. … 1. bis 5. …
 6. beim Bundesministerium für Gesundheit, Familie und Jugend für die der 

Österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH 
zur dauernden Dienstleistung zugewiesenen Bundesbediensteten und 
die Bediensteten des Bundesinstitutes für Arzneimittel.

 6. beim Bundesministerium für Gesundheit für die der Österreichischen 
Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH zur dauernden 
Dienstleistung zugewiesenen Bundesbediensteten. 

 7. … 7. … 
 8. beim Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit zwei, und zwar für  8. beim Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend zwei, und 

zwar für
 a) die Bediensteten des Amtes der Bundesimmobilien, der 

Burghauptmannschaft Österreich und der Bundesmobilienverwaltung 
und

 a) die Bediensteten des Amtes der Bundesimmobilien, der 
Burghauptmannschaft Österreich und der Bundesmobilienverwaltung 
und 

 b) die Bediensteten der Arbeitsinspektorate. b) die Bediensteten des Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen. 
 9. beim Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen,  9. beim Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz 

für die Bediensteten der Arbeitsinspektorate.

981 der B
eilagen X

X
IV

. G
P - R

egierungsvorlage - T
extgegenüberstellung

510 von 617



511 von 617 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 10. bis 12. … 10. bis 12. …
 13. beim Heeres-Bau- und Vermessungsamt, 13. beim Militärischen Immobilien Management Zentrum,
 14. … 14. … 

(2) bis (4) … (2) bis (4) …

Artikel 128 
Änderung des Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes 

§ 43. (1) Die Jahresnorm des Landeslehrers entspricht der in den 
bundesgesetzlichen Vorschriften vorgesehenen regelmäßigen Dienstzeit (§§ 48, 
64ff sowie 72 des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979 – BDG 1979, 
BGBl. Nr. 333) eines öffentlich Bediensteten mit gleichem Dienstalter für den dem 
jeweiligen Schuljahr entsprechenden Zeitraum, wobei der Entfall von 
Dienstleistungen an Feiertagen bereits in der Jahresnorm und der gesetzlich 
vorgesehenen Aufteilung auf die einzelnen Tätigkeiten berücksichtigt ist. Weiters 
sind der 24. und 31. Dezember sowie der Karfreitag als dienstfreie Tage zu 
berücksichtigen. Die Gesamtstundenzahl pro Schuljahr, die den auf Grund der 
Schülerzahl der Schule zugewiesenen Planstellen entspricht, ist im Ausmaß

§ 43. (1) Die Jahresnorm des Landeslehrers entspricht der in den 
bundesgesetzlichen Vorschriften vorgesehenen regelmäßigen Dienstzeit (§§ 48, 
64ff sowie 72 des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979 – BDG 1979, 
BGBl. Nr. 333) eines öffentlich Bediensteten mit gleichem Dienstalter für den 
dem jeweiligen Schuljahr entsprechenden Zeitraum, wobei der Entfall von 
Dienstleistungen an Feiertagen bereits in der Jahresnorm und der gesetzlich 
vorgesehenen Aufteilung auf die einzelnen Tätigkeiten berücksichtigt ist. Weiters 
sind der 24. und 31. Dezember sowie der Karfreitag als dienstfreie Tage zu 
berücksichtigen. Die Gesamtstundenzahl pro Schuljahr, die den auf Grund der 
Schülerzahl der Schule zugewiesenen Planstellen entspricht, ist im Ausmaß

 1. von 720 bis 792 Jahresstunden für Lehrer an Volks- und Sonderschulen, 
720 bis 756 Jahresstunden für Lehrer an Hauptschulen, Polytechnischen 
Schulen und nach dem Lehrplan der Hauptschule geführten Sonderschulen 
und 720 Jahresstunden für Lehrer im zweisprachigen Unterricht an 
Volksschulen mit zweisprachigem Unterricht gemäß dem Minderheiten- 
Schulgesetz für Kärnten, BGBl. Nr. 101/1959, sowie dem Minderheiten-
Schulgesetz für das Burgenland, BGBl. Nr. 641/1994, für die 
Unterrichtsverpflichtung (Tätigkeiten im Kontakt mit Schülerinnen und 
Schülern), wobei durch diese Zählung auch alle damit im Zusammenhang 
stehenden gesetzlich vorgeschriebenen Aufsichtspflichten als 
berücksichtigt gelten, 

 1. von 720 bis 792 Jahresstunden für Lehrer an Volks- und Sonderschulen, 
720 bis 756 Jahresstunden für Lehrer an Hauptschulen, Polytechnischen 
Schulen und nach dem Lehrplan der Hauptschule geführten 
Sonderschulen und 720 Jahresstunden für Lehrer im zweisprachigen 
Unterricht an Volksschulen mit zweisprachigem Unterricht gemäß dem 
Minderheiten- Schulgesetz für Kärnten, BGBl. Nr. 101/1959, sowie dem 
Minderheiten-Schulgesetz für das Burgenland, BGBl. Nr. 641/1994, für 
die Unterrichtsverpflichtung (Tätigkeiten im Kontakt mit Schülerinnen 
und Schülern), wobei durch diese Zählung auch alle damit im 
Zusammenhang stehenden gesetzlich vorgeschriebenen 
Aufsichtspflichten als berücksichtigt gelten,

 2. von 600 bis 660 Jahresstunden für die Vor- und Nachbereitung des 
Unterrichtes sowie Korrekturarbeiten, wobei mit jeder der in Z 1 
vorgesehenen Unterrichtsstunde fünf Sechstel einer Jahresstunde in Z 2 
verbunden sind, und 

 2. von 600 bis 660 Jahresstunden für die Vor- und Nachbereitung des 
Unterrichtes sowie Korrekturarbeiten, wobei mit jeder der in Z 1 
vorgesehenen Unterrichtsstunde fünf Sechstel einer Jahresstunde in Z 2 
verbunden sind, und

 3. des Differenzbetrages zwischen der Summe der Jahresstunden gemäß Z 1 
und 2 und der Jahresnorm für sonstige Tätigkeiten gemäß Abs. 3

 3. des Differenzbetrages zwischen der Summe der Jahresstunden gemäß Z 1 
und 2 und der Jahresnorm für sonstige Tätigkeiten gemäß Abs. 3
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unter Bedachtnahme auf die Anzahl der in der jeweiligen Schule geführten Klassen 
sowie auf die für die jeweilige Schulart im Lehrplan vorgesehene Stundentafel pro 
Lehrer aufzuteilen (Diensteinteilung). Für einen Landeslehrer mit weniger als 
25 Dienstjahren (§ 65 Abs. 1 Z 1 des BDG 1979) gilt eine Jahresnorm von 
1.776 Jahresstunden. Diese festgesetzte Jahresnorm und die in Z 1 und 2 genannten 
Zahlen entsprechen den Jahresstunden der Dauer eines 52-wöchigen Schuljahres 
und es bilden diese 1.776 Jahresstunden die Ausgangsbasis für die unter 
Anwendung der §§ 64ff und 72 des BDG 1979 sowie für ein 53 Kalenderwochen 
umfassendes Schuljahr abweichend zu bemessende Jahresnorm. Die Aufteilung ist 
durch das landesgesetzlich zuständige Organ am Beginn des Schuljahres schriftlich 
festzulegen. Sind während des Schuljahres Änderungen der Diensteinteilung 
erforderlich, sind diese ebenfalls schriftlich festzulegen. Wird ein vollbeschäftigter 
Landeslehrer nicht während des gesamten Unterrichtsjahres verwendet, sind die in 
Z 1 bis 3 genannten Jahresstunden der Verwendungsdauer entsprechend zu 
aliquotieren. Bei Lehrern für einzelne Unterrichtsgegenstände gilt abweichend von 
Z 1 und 2 jeweils ausschließlich das in Z 1 und 2 genannte Höchstausmaß von 792 
bzw. 660 Jahresstunden. Bei Lehrern für einzelne Unterrichtsgegenstände mit einer 
Verwendung mit mindestens 360 Jahresstunden im zweisprachigen Unterricht an 
Volksschulen mit zweisprachigem Unterricht gemäß dem Minderheiten- 
Schulgesetz für Kärnten sowie dem Minderheiten-Schulgesetz für das Burgenland 
gilt jedoch eine Unterrichtsverpflichtung von 720 Jahresstunden. 

unter Bedachtnahme auf die Anzahl der in der jeweiligen Schule geführten 
Klassen sowie auf die für die jeweilige Schulart im Lehrplan vorgesehene 
Stundentafel pro Lehrer aufzuteilen (Diensteinteilung). Für eine 
Landeslehrperson, deren 43. Geburtstag vor dem 1. März des betreffenden 
Schuljahres liegt, gilt eine Jahresnorm von 1 736 Jahresstunden, für jüngere 
Landeslehrpersonen gilt eine Jahresnorm von 1 776 Jahresstunden. Diese 
festgesetzte Jahresnorm und die in Z 1 und 2 genannten Zahlen entsprechen den 
Jahresstunden der Dauer eines 52-wöchigen Schuljahres und es bilden diese 
1 736 bzw. 1 776 Jahresstunden die Ausgangsbasis für die unter Anwendung der 
§§ 64ff und 72 BDG 1979 sowie für ein 53 Kalenderwochen umfassendes 
Schuljahr abweichend zu bemessende Jahresnorm. Die Aufteilung ist durch das 
landesgesetzlich zuständige Organ am Beginn des Schuljahres schriftlich 
festzulegen. Sind während des Schuljahres Änderungen der Diensteinteilung 
erforderlich, sind diese ebenfalls schriftlich festzulegen. Wird ein 
vollbeschäftigter Landeslehrer nicht während des gesamten Unterrichtsjahres 
verwendet, sind die in Z 1 bis 3 genannten Jahresstunden der Verwendungsdauer 
entsprechend zu aliquotieren. Bei Lehrern für einzelne Unterrichtsgegenstände 
gilt abweichend von Z 1 und 2 jeweils ausschließlich das in Z 1 und 2 genannte 
Höchstausmaß von 792 bzw. 660 Jahresstunden. Bei Lehrern für einzelne 
Unterrichtsgegenstände mit einer Verwendung mit mindestens 360 Jahresstunden 
im zweisprachigen Unterricht an Volksschulen mit zweisprachigem Unterricht 
gemäß dem Minderheiten- Schulgesetz für Kärnten sowie dem Minderheiten-
Schulgesetz für das Burgenland gilt jedoch eine Unterrichtsverpflichtung von 
720 Jahresstunden.

(2) bis (7) … (2) bis (7) …
§ 46. (1) bis (5) … § 46. (1) bis (5) …
 (6) Abweichend von Abs. 2 und 3 sowie § 48 Abs. 1 letzter Satz ist eine 

Herabsetzung zur Pflege oder Betreuung eines im gemeinsamen Haushalt 
lebenden behinderten Kindes, für das erhöhte Familienbeihilfe im Sinne des § 8 
Abs. 4 des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967, BGBl. Nr. 376, bezogen wird, 
auch nach dem Schuleintritt des Kindes oder über den Schuleintritt des Kindes 
hinaus zu gewähren. Der gemeinsame Haushalt nach Abs. 3 Z 1 besteht weiter, 
wenn sich das behinderte Kind nur zeitweilig wegen Heilbehandlung außerhalb 
der Hausgemeinschaft aufhält.

§ 52. (1) bis (19) … § 52. (1) bis (19) …
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(20) § 61 Abs. 8 des Gehaltsgesetzes 1956 ist auf Berufsschullehrer mit der 

Maßgabe anzuwenden, dass die Vergütung bereits ab der ersten Vertretungsstunde 
pro Woche gebührt. 

(20) § 61 Abs. 8 des Gehaltsgesetzes 1956 ist auf Berufsschullehrer mit der 
Maßgabe anzuwenden, dass die Vergütung bereits ab der ersten 
Vertretungsstunde pro Woche gebührt. Bei der Anwendung der Bestimmungen 
über das Zeitkonto (§ 61 Abs. 13 bis 19 GehG) auf Berufsschullehrerinnen und 
Berufsschullehrer entsprechen die gemäß § 61 Abs. 4 GehG umgerechneten 
Wochenstunden Werteinheiten im Sinne des Bundeslehrer-
Lehrverpflichtungsgesetzes.

§ 58d. … § 58d. … 
 Frühkarenzurlaub für Väter 

 § 58e. (1) Dem Landeslehrer ist auf sein Ansuchen für den Zeitraum von der 
Geburt seines Kindes bis längstens zum Ende des Beschäftigungsverbotes der 
Mutter gemäß § 5 Abs. 1 und 2 MSchG, gleichartiger österreichischer 
Rechtsvorschriften oder gleichartiger Rechtsvorschriften der Vertragsstaaten des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum ein Urlaub unter Entfall der 
Bezüge (Karenzurlaub) im Ausmaß von bis zu vier Wochen zu gewähren, wenn 
er mit dem Kind und der Mutter im gemeinsamen Haushalt lebt und keine 
wichtigen dienstlichen Interessen entgegenstehen. Wenn keine der genannten 
Bestimmungen auf die Mutter anzuwenden ist, gelten die im § 5 Abs. 1 und 2 
MSchG festgelegten Fristen sinngemäß.

 (2) Der Landeslehrer hat Beginn und Dauer des Karenzurlaubes spätestens 
zwei Monate vor dem voraussichtlichen Geburtstermin bekanntzugeben und in 
weiterer Folge die anspruchsbegründenden sowie die anspruchsbeendenden 
Umstände darzulegen.

 (3) Der Karenzurlaub endet vorzeitig, wenn der gemeinsame Haushalt mit 
dem Kind und der Mutter aufgehoben wird.

 (4) Die Zeit des Karenzurlaubes ist in dienst-, besoldungs- und 
pensionsrechtlicher Hinsicht wie eine Karenz nach dem VKG zu behandeln.

§ 106. (1) … § 106. (1) …
(2) Die nach Abs. 1 für Landeslehrer und ihre Hinterbliebenen für anwendbar 

erklärten Vorschriften sind in ihrer jeweils geltenden Fassung (einschließlich der in 
den Novellen zu diesen Vorschriften sonst enthaltenen Bestimmungen, soweit sich 
diese auf die in Abs. 1 genannten Rechtsbereiche beziehen) mit der Maßgabe 
anzuwenden, dass

(2) Die nach Abs. 1 für Landeslehrer und ihre Hinterbliebenen für 
anwendbar erklärten Vorschriften sind in ihrer jeweils geltenden Fassung 
(einschließlich der in den Novellen zu diesen Vorschriften sonst enthaltenen 
Bestimmungen, soweit sich diese auf die in Abs. 1 genannten Rechtsbereiche 
beziehen) mit der Maßgabe anzuwenden, dass
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 1. bis 8. … 1. bis 8. …
 9. Landeslehrern der Verwendungsgruppen Verwendungsgruppe L 2a 2 die 

Dienstzulage nach § 57 Abs. 2 des Gehaltsgesetzes 1956 anstelle in der im 
§ 57 Abs. 2 lit. c des Gehaltsgesetzes 1956 angeführten Höhe in der 
nachstehend angeführten Höhe gebührt:

 9. Landeslehrern der Verwendungsgruppen Verwendungsgruppe L 2a 2 die 
Dienstzulage nach § 57 Abs. 2 des Gehaltsgesetzes 1956 anstelle in der 
im § 57 Abs. 2 lit. c des Gehaltsgesetzes 1956 angeführten Höhe in der 
nachstehend angeführten Höhe gebührt:

 

in  d er in  d en  Geh alts s tu fen ab  d er
Dien s t- Geh alts s tu fe

zu lag en - 1 b is  8 9 b is  12 13
g ru p p e Eu ro

I  529,3  565,5  600,5
II  492,9  527,4  559,6
III  405,7  434,5  460,7
IV  361,4  386,5  410,9
V  242,9  259,4  275,3
VI  202,3  216,1  229,6  

 
 

in der in den Gehaltsstufen ab der
Dienst- Gehaltsstufe

zulagen- 1 bis 8 9 bis 12 13
gruppe Euro

I  534,6  571,2  606,5
II  497,8  532,7  565,2
III  409,8  438,8  465,3
IV  365,0  390,4  415,0
V  245,3  262,0  278,1
VI  204,3  218,3  231,9  

 

(3) und (4) … (3) und (4) …
Versetzung in den Ruhestand Versetzung in den Ruhestand von vor 1954 geborenen Landeslehrpersonen 

mit langer beitragsgedeckter Gesamtdienstzeit 
§ 115d. (1) Die §§ 13 und 13b sind auf Landeslehrer, die in den in der linken 

Spalte der folgenden Tabelle angegebenen Zeiträumen geboren sind, mit der 
Maßgabe anzuwenden, dass eine Versetzung in den Ruhestand durch Erklärung 
oder von Amts wegen frühestens mit Ablauf des Monats erfolgen kann, in dem der 
Landeslehrer sein in der rechten Spalte der Tabelle angeführtes Lebensjahr 
vollendet, wenn er zum Zeitpunkt der Wirksamkeit der Versetzung in den 
Ruhestand eine beitragsgedeckte Gesamtdienstzeit von 40 Jahren aufweist.

§ 115d. (1) Die §§ 13 und 13b sind – auch nach ihrem Außerkrafttreten – auf 
vor dem 1. Jänner 1954 geborene Landeslehrpersonen weiterhin mit der Maßgabe 
anzuwenden, dass eine Versetzung in den Ruhestand durch Erklärung oder von 
Amts wegen frühestens mit Ablauf des Monats erfolgen kann, in dem die 
Landeslehrperson ihr 60. Lebensjahr vollendet, wenn sie zum Zeitpunkt der 
Wirksamkeit der Versetzung in den Ruhestand eine beitragsgedeckte 
Gesamtdienstzeit von 40 Jahren aufweist.

 
bis einschließlich 

31. Dezember 1953 60. 
 

981 der B
eilagen X

X
IV

. G
P - R

egierungsvorlage - T
extgegenüberstellung

514 von 617



515 von 617 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
1. Jänner 1954 bis 

31. Dezember 1954 64. 
 

 
(2) Zur beitragsgedeckten Gesamtdienstzeit im Sinne des Abs. 1 zählen (2) Zur beitragsgedeckten Gesamtdienstzeit im Sinne des Abs. 1 zählen

 1. die ruhegenussfähige Landesdienstzeit, wobei Teilbeschäftigungszeiten 
immer voll zu zählen sind, 

 1. die ruhegenussfähige Bundesdienstzeit, wobei Teilbeschäftigungszeiten 
immer voll zu zählen sind,

 2. bedingt oder unbedingt angerechnete Ruhegenussvordienstzeiten, für die 
ein Überweisungsbetrag nach § 308 des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes (ASVG), BGBl. Nr. 189/1955, nach § 172 
des Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes (GSVG), 
BGBl. Nr. 560/1978, oder nach § 164 des Bauern-
Sozialversicherungsgesetzes (BSVG), BGBl. Nr. 559/1978, in Höhe von 
7% der Berechnungsgrundlage nach § 308 Abs. 6 ASVG, § 172 Abs. 6 
GSVG oder § 164 Abs. 6 BSVG zu leisten war oder ist oder für die der 
Landeslehrer einen besonderen Pensionsbeitrag geleistet oder noch zu 
leisten hat,

 2. bedingt oder unbedingt angerechnete Ruhegenussvordienstzeiten, für die 
ein Überweisungsbetrag nach § 308 des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes (ASVG), BGBl. Nr. 189/1955, nach § 172 
des Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes (GSVG), 
BGBl. Nr. 560/1978, oder nach § 164 des Bauern-
Sozialversicherungsgesetzes (BSVG), BGBl. Nr. 559/1978, in Höhe von 
7% der Berechnungsgrundlage nach § 308 Abs. 6 ASVG, § 172 
Abs. 6 GSVG oder § 164 Abs. 6 BSVG zu leisten war oder ist oder für 
die die Landeslehrperson einen besonderen Pensionsbeitrag geleistet oder 
noch zu leisten hat,

 3. Zeiten des Präsenz- oder Zivildienstes bis zum Höchstausmaß von 
30 Monaten,

 3. Zeiten des Präsenz- oder Zivildienstes bis zum Höchstausmaß von 
30 Monaten,

 4. Zeiten der Kindererziehung im Sinne der §§ 8 Abs. 1 Z 2 lit. g bzw. 227a 
und 228a ASVG, soweit sich diese Zeiten nicht mit Zeiten nach Z 1 bis 3 
decken, bis zum Höchstausmaß von 60 Monaten; dieses Höchstausmaß 
verkürzt sich um beitragsfrei zur ruhegenussfähigen Landesdienstzeit 
zählende Zeiten einer Karenz nach dem MSchG oder dem VKG oder nach 
den entsprechenden Bestimmungen in früheren Fassungen dieser 
Bundesgesetze, sowie 

 4. Zeiten der Kindererziehung im Sinne der §§ 8 Abs. 1 Z 2 lit. g bzw. 227a 
ASVG, soweit sich diese Zeiten nicht mit Zeiten nach Z 1 bis 3 decken, 
bis zum Höchstausmaß von 60 Monaten; dieses Höchstausmaß verkürzt 
sich um beitragsfrei zur ruhegenussfähigen Bundesdienstzeit zählende 
Zeiten einer Karenz nach dem MSchG oder dem VKG oder 
entsprechenden Bestimmungen, 

 5. Zeiten mit Anspruch auf Wochengeld (§ 227 Abs. 1 Z 3 ASVG), 5. Zeiten mit Anspruch auf Wochengeld (§ 227 Abs. 1 Z 3 ASVG),
 5a. Ersatzmonate nach § 116 Abs. 1 Z 1 GSVG und nach § 107 Abs. 1 

Z 1 BSVG, soweit sie nach dem vollendeten 18. Lebensjahr liegen,
 

 6. Zeiten eines Krankengeldbezuges (§ 227 Abs. 1 Z 6 ASVG) sowie 6. Zeiten eines Krankengeldbezuges (§ 227 Abs. 1 Z 6 ASVG) sowie
 7. nach den Abs. 3 bis 5 nachgekaufte Zeiten. 7. nach den Abs. 3 bis 5 nachgekaufte Zeiten.
Eine doppelte Zählung ein und desselben Zeitraumes ist nicht zulässig. Eine doppelte Zählung ein und desselben Zeitraumes ist unzulässig.

(3) Der Landeslehrer des Dienststandes kann durch nachträgliche Entrichtung 
eines besonderen Pensionsbeitrages bewirken, dass beitragsfrei angerechnete 

(3) Vor dem 1. Jänner 1954 geborene Landeslehrpersonen des Dienststandes 
können durch nachträgliche Entrichtung eines besonderen Pensionsbeitrages 
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Ruhegenussvordienstzeiten nach § 53 Abs. 2 lit. h und i des Pensionsgesetzes 1965 
als nachgekaufte Zeiten zur beitragsgedeckten Gesamtdienstzeit zählen.

bewirken, dass 

  1. beitragsfrei angerechnete Ruhegenussvordienstzeiten nach § 53 Abs. 2 
lit. h und i des Pensionsgesetzes 1965 sowie

  2. Ersatzmonate nach § 116 Abs. 1 Z 1 GSVG und nach § 107 Abs. 1 Z 1 
BSVG, soweit sie nach dem vollendeten 18. Lebensjahr liegen,

 als nachgekaufte Zeiten zur beitragsgedeckten Gesamtdienstzeit zählen.
(4) Die Bemessungsgrundlage des besonderen Pensionsbeitrages nach Abs. 3 

beträgt 
(4) Der besondere Pensionsbeitrag beträgt für jeden vollen Monat der 

 1. für Zeiten nach § 53 Abs. 2 lit. h des Pensionsgesetzes 1965 
...................................     1 868,3 € und 

 1. nach Abs. 3 Z 1 nachgekauften Zeiten 22,8% der am Tag des Antrags auf 
nachträgliche Entrichtung eines besonderen Pensionsbeitrages geltenden 
monatlichen Höchstbeitragsgrundlage nach dem ASVG und

 2. für Zeiten nach § 53 Abs. 2 lit. i des Pensionsgesetzes 1965 
..................................  3 736,6 €.

 2. nach Abs. 3 Z 2 nachgekauften Zeiten 22,8% der dreißigfachen 
Mindestbeitragsgrundlage nach § 76a Abs. 3 ASVG

Ändert sich nach dem 1. Jänner 2002 das Gehalt der Gehaltsstufe 2 der 
Dienstklasse V eines Beamten der Allgemeinen Verwaltung einschließlich einer 
allfälligen Teuerungszulage, sind die in Z 1 und 2 genannten Beträge jeweils mit 
demselben Faktor zu vervielfachen. Für die Ermittlung der Bemessungsgrundlage 
ist das Datum des Antrages auf nachträgliche Entrichtung eines besonderen 
Pensionsbeitrages maßgeblich. 

und für jeden restlichen Tag ein Dreißigstel davon. Diese Beträge erhöhen sich 
für Landeslehrpersonen, die den Antrag auf Nachkauf nach dem vollendeten 55. 
bis zum 60. Lebensjahr stellen, um 122% und nach dem vollendeten 
60. Lebensjahr um 134% (Risikozuschlag). 

(5) Der besondere Pensionsbeitrag beträgt für jeden vollen Monat der nach 
Abs. 3 nachgekauften Zeiten jenen Prozentsatz der Bemessungsgrundlage, der sich 
aus § 22 Abs. 2 des Gehaltsgesetzes 1956 in der am 31. Dezember 2004 geltenden 
Fassung ergibt. 

(5) Auf Antrag der Landeslehrperson ist für nach den jeweils 
anzuwendenden sozialversicherungsrechtlichen Bestimmungen erstattete Zeiten, 
die sich zeitlich mit beitragsfrei angerechneten Ruhegenussvordienstzeiten nach 
§ 53 Abs. 2 lit. h oder i des Pensionsgesetzes 1965 decken, der seinerzeit 
empfangene Erstattungsbetrag als besonderer Pensionsbeitrag an den Bund zu 
leisten. Für Resttage ist ein Dreißigstel des auf einen Monat entfallenden 
Erstattungsbetrages zu entrichten. Der Erstattungsbetrag ist mit jenem auf drei 
Kommastellen gerundeten Faktor zu vervielfachen, um den sich das Gehalt der 
Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse V eines Beamten der Allgemeinen Verwaltung 
einschließlich einer allfälligen Teuerungszulage seit dem Monat der Auszahlung 
des Erstattungsbetrages an die Landeslehrperson bis zum Datum des Antrages auf 
nachträgliche Entrichtung eines besonderen Pensionsbeitrages oder 
Erstattungsbetrages erhöht hat. Der Nachweis über die Anzahl der entfertigten 
Monate ist von der Landeslehrperson zu erbringen und der Monat der Auszahlung 
des Erstattungsbetrages von ihm glaubhaft zu machen. Als beitragsgedeckt 
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werden dabei jene entfertigten Zeiten berücksichtigt, die als 
Ruhegenussvordienstzeit anzurechnen gewesen wären.

(5a) Wurden nach § 53 Abs. 2 lit. h und i des Pensionsgesetzes 1965 
beitragsfrei als Ruhegenussvordienstzeiten angerechnete Monate ganz oder zum 
Teil durch Leistung eines Erstattungsbetrages nach den jeweils anzuwendenden 
sozialversicherungsrechtlichen Bestimmungen entfertigt, so ist für die 
Berücksichtigung dieser entfertigten Monate für die beitragsgedeckte 
Gesamtdienstzeit anstelle des besonderen Pensionsbeitrages nach Abs. 4 und 5 der 
seinerzeit empfangene Erstattungsbetrag als besonderer Pensionsbeitrag an den 
Bund zu leisten. Der Erstattungsbetrag ist mit jenem auf drei Kommastellen 
gerundeten Faktor zu vervielfachen, um den sich das Gehalt der Gehaltsstufe 2 der 
Dienstklasse V eines Bundesbeamten der Allgemeinen Verwaltung einschließlich 
einer allfälligen Teuerungszulage seit dem Monat der Auszahlung des 
Erstattungsbetrages an den Beamten bis zum Datum des Antrages auf 
nachträgliche Entrichtung eines besonderen Pensionsbeitrages oder 
Erstattungsbetrages erhöht hat. Der Nachweis über die Anzahl der entfertigten 
Monate ist vom Beamten zu erbringen und der Monat der Auszahlung des 
Erstattungsbetrages von ihm glaubhaft zu machen.

 

(5b) Abs. 5a ist in allen nach dem Zeitpunkt seines In-Kraft-Tretens 
eingeleiteten und in allen zu diesem Zeitpunkt noch nicht rechtskräftig erledigten 
Verfahren betreffend Bemessung des besonderen Pensionsbeitrages nach Abs. 3 
anzuwenden.

 

(6) Landeslehrer des Dienststandes können eine bescheidmäßige Feststellung 
ihrer beitragsgedeckten Gesamtdienstzeit zu dem dem Einlangen des Antrags 
folgenden Monatsletzten beantragen. Dieses Antragsrecht wird mit Rechtskraft der 
Feststellung konsumiert. 

(6) Landeslehrpersonen des Dienststandes können eine bescheidmäßige 
Feststellung ihrer beitragsgedeckten Gesamtdienstzeit zu dem dem Einlangen des 
Antrags folgenden Monatsletzten beantragen. Dieses Antragsrecht wird mit 
Rechtskraft der Feststellung konsumiert.

(7) Auf Antrag des vor dem 1. Jänner 1955 geborenen Landeslehrers des 
Dienststandes sind Ruhegenussvordienstzeiten nachträglich anzurechnen, die er 
gemäß § 54 Abs. 3 des Pensionsgesetzes 1965 von der Anrechnung ausgeschlossen 
hat. Der für die Anrechnung dieser Zeiten nach § 56 des Pensionsgesetzes 1965 zu 
entrichtende besondere Pensionsbeitrag ist mit jenem auf drei Kommastellen 
gerundeten Faktor zu vervielfachen, um den sich das Gehalt der Gehaltsstufe 2 der 
Dienstklasse V eines Beamten der Allgemeinen Verwaltung einschließlich einer 
allfälligen Teuerungszulage seit dem Tag, an dem das Dienstverhältnis des 
Landeslehrers begonnen hat, bis zum Tag der Rechtskraft des 

(7) Für den Nachkauf von Schul- und Studienzeiten gemäß § 115d Abs. 3 bis 
5a in der vor der Kundmachung des Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I 
Nr. xxx/2010, geltenden Fassung entrichtete besondere Pensionsbeiträge sind der 
Landeslehrperson auf Antrag rückzuerstatten. Die zu erstattenden besonderen 
Pensionsbeiträge sind jeweils mit dem dem Zeitpunkt ihrer tatsächlichen Zahlung 
entsprechenden Aufwertungsfaktor nach den §§ 108 Abs. 4 und 108c ASVG 
aufzuwerten. Durch einen Antrag auf Erstattung erlischt eine allfällige 
Verpflichtung zur weiteren Leistung von besonderen Pensionsbeiträgen in Raten. 

981 der B
eilagen X

X
IV

. G
P - R

egierungsvorlage - T
extgegenüberstellung

517 von 617



518 von 617 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Bemessungsbescheides erhöht hat. 

(8) Nach den Abs. 3 bis 5a entrichtete besondere Pensionsbeiträge sind dem 
Landeslehrer auf Antrag rückzuerstatten. Die zu erstattenden besonderen 
Pensionsbeiträge sind jeweils mit dem dem Zeitpunkt ihrer tatsächlichen Zahlung 
entsprechenden Aufwertungsfaktor nach den §§ 108 Abs. 4 und 108c ASVG 
aufzuwerten. Durch einen Antrag auf Erstattung erlischt eine allfällige 
Verpflichtung zur weiteren Leistung von besonderen Pensionsbeiträgen nach den 
Abs. 3 bis 5a in Raten. 

 

§ 115e. … § 115e. … 
 Versetzung in den Ruhestand von nach 1953 geborenen Landeslehrpersonen 

mit langer beitragsgedeckter Gesamtdienstzeit 
 § 115f. (1) Die §§ 13 und 13b sind – auch nach ihrem Außerkrafttreten – auf 

nach dem 31. Dezember 1953 geborene Landeslehrpersonen weiterhin mit der 
Maßgabe anzuwenden, dass eine Versetzung in den Ruhestand durch Erklärung 
oder von Amts wegen frühestens mit Ablauf des Monats erfolgen kann, in dem 
die Landeslehrperson ihr 62. Lebensjahr vollendet, wenn sie zum Zeitpunkt der 
Wirksamkeit der Versetzung in den Ruhestand eine beitragsgedeckte 
Gesamtdienstzeit von 42 Jahren aufweist.

 (2) Zur beitragsgedeckten Gesamtdienstzeit im Sinne des Abs. 1 zählen
  1. die ruhegenussfähige Bundesdienstzeit, wobei Teilbeschäftigungszeiten 

immer voll zu zählen sind, 
 2. bedingt oder unbedingt als Ruhegenussvordienstzeiten angerechnete 

Zeiten einer Erwerbstätigkeit, für die ein Überweisungsbetrag nach § 308 
des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes (ASVG), 
BGBl. Nr. 189/1955, nach § 172 des Gewerblichen 
Sozialversicherungsgesetzes (GSVG), BGBl. Nr. 560/1978, oder nach 
§ 164 des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes (BSVG), 
BGBl. Nr. 559/1978, in Höhe von 7% der Berechnungsgrundlage nach 
§ 308 Abs. 6 ASVG, § 172 Abs. 6 GSVG oder § 164 Abs. 6 BSVG zu 
leisten war oder ist oder für die die Landeslehrperson einen besonderen 
Pensionsbeitrag geleistet oder noch zu leisten hat, 

 3. Zeiten des Präsenz- oder Zivildienstes bis zum Höchstausmaß von 
30 Monaten, 

4. Zeiten der Kindererziehung im Sinne der §§ 8 Abs. 1 Z 2 lit. g bzw. 227a 
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ASVG, soweit sich diese Zeiten nicht mit Zeiten nach Z 1 bis 3 decken, 
bis zum Höchstausmaß von 60 Monaten; dieses Höchstausmaß verkürzt 
sich um beitragsfrei zur ruhegenussfähigen Bundesdienstzeit zählende 
Zeiten einer Karenz nach dem MSchG oder dem VKG oder 
entsprechenden Bestimmungen, 

 5. Zeiten mit Anspruch auf Wochengeld (§ 227 Abs. 1 Z 3 ASVG) sowie 
6. nach Abs. 3 nachgekaufte Zeiten.

 Eine doppelte Zählung ein und desselben Zeitraumes ist unzulässig.
 (3) Auf Antrag der Landeslehrperson ist für nach den jeweils 

anzuwendenden sozialversicherungsrechtlichen Bestimmungen erstattete Zeiten, 
die sich zeitlich mit beitragsfrei angerechneten Ruhegenussvordienstzeiten nach 
§ 53 Abs. 2 lit. h oder i des Pensionsgesetzes 1965 decken, der seinerzeit 
empfangene Erstattungsbetrag als besonderer Pensionsbeitrag an den Bund zu 
leisten. Für Resttage ist ein Dreißigstel des auf einen Monat entfallenden 
Erstattungsbetrages zu entrichten. Der Erstattungsbetrag ist mit jenem auf drei 
Kommastellen gerundeten Faktor zu vervielfachen, um den sich das Gehalt der 
Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse V eines Beamten der Allgemeinen Verwaltung 
einschließlich einer allfälligen Teuerungszulage seit dem Monat der Auszahlung 
des Erstattungsbetrages an die Landeslehrperson bis zum Datum des Antrages auf 
nachträgliche Entrichtung eines besonderen Pensionsbeitrages oder 
Erstattungsbetrages erhöht hat. Der Nachweis über die Anzahl der entfertigten 
Monate ist von der Landeslehrperson zu erbringen und der Monat der Auszahlung 
des Erstattungsbetrages von ihm glaubhaft zu machen. Als beitragsgedeckt 
werden dabei jene entfertigten Zeiten berücksichtigt, die als 
Ruhegenussvordienstzeit anzurechnen gewesen wären.

 (4) Landeslehrpersonen des Dienststandes können eine bescheidmäßige 
Feststellung ihrer beitragsgedeckten Gesamtdienstzeit zu dem dem Einlangen des 
Antrags folgenden Monatsletzten beantragen. Dieses Antragsrecht wird mit 
Rechtskraft der Feststellung konsumiert.

 (5) Von Landeslehrpersonen des Geburtsjahrganges 1954 für den Nachkauf 
von Schul- und Studienzeiten gemäß § 115d Abs. 3 bis 5a in der vor der 
Kundmachung des Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I Nr. xxx/2010, geltenden 
Fassung entrichtete besondere Pensionsbeiträge sind der Landeslehrperson 
rückzuerstatten. Die zu erstattenden besonderen Pensionsbeiträge sind jeweils mit 
dem dem Zeitpunkt ihrer tatsächlichen Zahlung entsprechenden 
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Aufwertungsfaktor nach den §§ 108 Abs. 4 und 108c ASVG aufzuwerten.

 Übergangsbestimmungen zur Novelle BGBl. I Nr. xxx/2010 
 § 115g. (1) Die Höhe des für den Nachkauf von Zeiten nach § 53 Abs. 2 

lit. h und i PG 1965 zu entrichtenden besonderen Pensionsbeitrages richtet sich 
für vor dem 1. Jänner 1955 geborene Landeslehrpersonen nach § 115d Abs. 4 bis 
7 in der vor der Kundmachung des Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I 
Nr. xxx/2010, geltenden Fassung, wenn der Nachkauf bzw. die nachträgliche 
Anrechnung spätestens bis zum Ablauf des Tages der Kundmachung dieses 
Bundesgesetzes beantragt wird.

 (2) Für Landeslehrpersonen, die die Voraussetzungen für die Versetzung in 
den Ruhestand nach § 13 in Verbindung mit § 115d vor dem 1. Februar 2011 
erfüllen, entfällt die Verpflichtung zur Leistung eines besonderen 
Pensionsbeitrages für Zeiten gemäß § 115d Abs. 3 Z 2. 

§ 123. (1) bis (61) … § 123. (1) bis (61) …
 (62) § 52 Abs. 20 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I 

Nr. xxx/2010, tritt mit 1. September 2009 in Kraft.
 (63) § 43 Abs. 1 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I 

Nr. xxx/2010, tritt mit 1. Jänner 2011 in Kraft. Für das Schuljahr 2010/11 
verkürzt sich für Landeslehrpersonen, deren 43. Geburtstag vor dem 
1. März 2011 liegt, die Jahresnorm abweichend von § 43 Abs. 1 um 
25 Jahresstunden.

 (64) § 46 Abs. 6, § 58e samt Überschrift und § 106 Abs. 2 Z 9 in der 
Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I Nr. xxx/2010, treten mit 
1. Jänner 2011 in Kraft.

Artikel 129 
Änderung des Land- und forstwirtschaftlichen Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes 

§ 46. (1) bis (5) … § 46. (1) bis (5) …
 (6) Abweichend von Abs. 2 und 3 sowie § 48 Abs. 1 letzter Satz ist eine 

Herabsetzung zur Pflege oder Betreuung eines im gemeinsamen Haushalt 
lebenden behinderten Kindes, für das erhöhte Familienbeihilfe im Sinne des § 8 
Abs. 4 des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967, BGBl. Nr. 376, bezogen wird, 
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auch nach dem Schuleintritt des Kindes oder über den Schuleintritt des Kindes 
hinaus zu gewähren. Der gemeinsame Haushalt nach Abs. 3 Z 1 besteht weiter, 
wenn sich das behinderte Kind nur zeitweilig wegen Heilbehandlung außerhalb 
der Hausgemeinschaft aufhält.

§ 65d. … § 65d. … 
 Frühkarenzurlaub für Väter 

 § 65e. (1) Dem Lehrer ist auf sein Ansuchen für den Zeitraum von der 
Geburt seines Kindes bis längstens zum Ende des Beschäftigungsverbotes der 
Mutter gemäß § 5 Abs. 1 und 2 MSchG, gleichartiger österreichischer 
Rechtsvorschriften oder gleichartiger Rechtsvorschriften der Vertragsstaaten des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum ein Urlaub unter Entfall der 
Bezüge (Karenzurlaub) im Ausmaß von bis zu vier Wochen zu gewähren, wenn 
er mit dem Kind und der Mutter im gemeinsamen Haushalt lebt und keine 
wichtigen dienstlichen Interessen entgegenstehen. Wenn keine der genannten 
Bestimmungen auf die Mutter anzuwenden ist, gelten die im § 5 Abs. 1 und 2 
MSchG festgelegten Fristen sinngemäß.

 (2) Der Lehrer hat Beginn und Dauer des Karenzurlaubes spätestens zwei 
Monate vor dem voraussichtlichen Geburtstermin bekanntzugeben und in 
weiterer Folge die anspruchsbegründenden sowie die anspruchsbeendenden 
Umstände darzulegen.

 (3) Der Karenzurlaub endet vorzeitig, wenn der gemeinsame Haushalt mit 
dem Kind und der Mutter aufgehoben wird.

 (4) Die Zeit des Karenzurlaubes ist in dienst-, besoldungs- und 
pensionsrechtlicher Hinsicht wie eine Karenz nach dem VKG zu behandeln.

Versetzung in den Ruhestand Versetzung in den Ruhestand von vor 1954 geborenen Lehrpersonen mit 
langer beitragsgedeckter Gesamtdienstzeit 

§ 124d. (1) Die §§ 13 und 13b sind auf Lehrer, die in den in der linken Spalte 
der folgenden Tabelle angegebenen Zeiträumen geboren sind, mit der Maßgabe 
anzuwenden, dass eine Versetzung in den Ruhestand durch Erklärung oder von 
Amts wegen frühestens mit Ablauf des Monats erfolgen kann, in dem der Lehrer 
sein in der rechten Spalte der Tabelle angeführtes Lebensjahr vollendet, wenn er 
zum Zeitpunkt der Wirksamkeit der Versetzung in den Ruhestand eine 
beitragsgedeckte Gesamtdienstzeit von 40 Jahren aufweist:

§ 124d. (1) Die §§ 13 und 13b sind – auch nach ihrem Außerkrafttreten – auf 
vor dem 1. Jänner 1954 geborene Lehrpersonen weiterhin mit der Maßgabe 
anzuwenden, dass eine Versetzung in den Ruhestand durch Erklärung oder von 
Amts wegen frühestens mit Ablauf des Monats erfolgen kann, in dem die 
Lehrperson ihr 60. Lebensjahr vollendet, wenn sie zum Zeitpunkt der 
Wirksamkeit der Versetzung in den Ruhestand eine beitragsgedeckte 
Gesamtdienstzeit von 40 Jahren aufweist.
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bis 

einschließlich 
31. Dezember 19

53 

60. 

1. Jänner 1954 
bis 

31. Dezember 19
54 

64. 

 
 
(2) Zur beitragsgedeckten Gesamtdienstzeit im Sinne des Abs. 1 zählen (2) Zur beitragsgedeckten Gesamtdienstzeit im Sinne des Abs. 1 zählen

 1. die ruhegenussfähige Landesdienstzeit, wobei Teilbeschäftigungszeiten 
immer voll zu zählen sind, 

 1. die ruhegenussfähige Bundesdienstzeit, wobei Teilbeschäftigungszeiten 
immer voll zu zählen sind,

 2. bedingt oder unbedingt angerechnete Ruhegenussvordienstzeiten, für die 
ein Überweisungsbetrag nach § 308 des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes (ASVG), BGBl. Nr. 189/1955, nach § 172 
des Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes (GSVG), 
BGBl. Nr. 560/1978, oder nach § 164 des Bauern-
Sozialversicherungsgesetzes (BSVG), BGBl. Nr. 559/1978, in Höhe von 
7% der Berechnungsgrundlage nach § 308 Abs. 6 ASVG, § 172 
Abs. 6 GSVG oder § 164 Abs. 6 BSVG zu leisten war oder ist oder für die 
der Lehrer einen besonderen Pensionsbeitrag geleistet oder noch zu leisten 
hat,

 2. bedingt oder unbedingt angerechnete Ruhegenussvordienstzeiten, für die 
ein Überweisungsbetrag nach § 308 des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes (ASVG), BGBl. Nr. 189/1955, nach § 172 
des Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes (GSVG), 
BGBl. Nr. 560/1978, oder nach § 164 des Bauern-
Sozialversicherungsgesetzes (BSVG), BGBl. Nr. 559/1978, in Höhe von 
7% der Berechnungsgrundlage nach § 308 Abs. 6 ASVG, § 172 
Abs. 6 GSVG oder § 164 Abs. 6 BSVG zu leisten war oder ist oder für 
die die Lehrperson einen besonderen Pensionsbeitrag geleistet oder noch 
zu leisten hat,

 3. Zeiten des Präsenz- oder Zivildienstes bis zum Höchstausmaß von 
30 Monaten,

 3. Zeiten des Präsenz- oder Zivildienstes bis zum Höchstausmaß von 
30 Monaten,

 4. Zeiten der Kindererziehung im Sinne der §§ 8 Abs. 1 Z 2 lit. g bzw. 227a 
und 228a ASVG, soweit sich diese Zeiten nicht mit Zeiten nach Z 1 bis 3 
decken, bis zum Höchstausmaß von 60 Monaten; dieses Höchstausmaß 
verkürzt sich um beitragsfrei zur ruhegenussfähigen Landesdienstzeit 
zählende Zeiten einer Karenz nach dem MSchG oder dem VKG oder nach 
den entsprechenden Bestimmungen in früheren Fassungen dieser 
Bundesgesetze, sowie 

 4. Zeiten der Kindererziehung im Sinne der §§ 8 Abs. 1 Z 2 lit. g bzw. 227a 
ASVG, soweit sich diese Zeiten nicht mit Zeiten nach Z 1 bis 3 decken, 
bis zum Höchstausmaß von 60 Monaten; dieses Höchstausmaß verkürzt 
sich um beitragsfrei zur ruhegenussfähigen Bundesdienstzeit zählende 
Zeiten einer Karenz nach dem MSchG oder dem VKG oder 
entsprechenden Bestimmungen, 

 5. Zeiten mit Anspruch auf Wochengeld (§ 227 Abs. 1 Z 3 ASVG), 5. Zeiten mit Anspruch auf Wochengeld (§ 227 Abs. 1 Z 3 ASVG),
 5a. Ersatzmonate nach § 116 Abs. 1 Z 1 GSVG und nach § 107 Abs. 1 

Z 1 BSVG, soweit sie nach dem vollendeten 18. Lebensjahr liegen,
 

981 der B
eilagen X

X
IV

. G
P - R

egierungsvorlage - T
extgegenüberstellung

522 von 617



523 von 617 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 6. Zeiten eines Krankengeldbezuges (§ 227 Abs. 1 Z 6 ASVG) sowie 6. Zeiten eines Krankengeldbezuges (§ 227 Abs. 1 Z 6 ASVG) sowie
 7. nach den Abs. 3 bis 5 nachgekaufte Zeiten. 7. nach den Abs. 3 bis 5 nachgekaufte Zeiten.
Eine doppelte Zählung ein und desselben Zeitraumes ist nicht zulässig. Eine doppelte Zählung ein und desselben Zeitraumes ist unzulässig.

(3) Der Lehrer des Dienststandes kann durch nachträgliche Entrichtung eines 
besonderen Pensionsbeitrages bewirken, dass beitragsfrei angerechnete 
Ruhegenussvordienstzeiten nach § 53 Abs. 2 lit. h und i des Pensionsgesetzes 1965 
als nachgekaufte Zeiten zur beitragsgedeckten Gesamtdienstzeit zählen.

(3) Vor dem 1. Jänner 1954 geborene Lehrpersonen des Dienststandes 
können durch nachträgliche Entrichtung eines besonderen Pensionsbeitrages 
bewirken, dass 

  1. beitragsfrei angerechnete Ruhegenussvordienstzeiten nach § 53 Abs. 2 
lit. h und i des Pensionsgesetzes 1965 sowie 

 2. Ersatzmonate nach § 116 Abs. 1 Z 1 GSVG und nach § 107 Abs. 1 Z 1 
BSVG, soweit sie nach dem vollendeten 18. Lebensjahr liegen,

 als nachgekaufte Zeiten zur beitragsgedeckten Gesamtdienstzeit zählen.
(4) Die Bemessungsgrundlage des besonderen Pensionsbeitrages nach Abs. 3 

beträgt 
(4) Der besondere Pensionsbeitrag beträgt für jeden vollen Monat der 

 1. für Zeiten nach § 53 Abs. 2 lit. h des Pensionsgesetzes 1965 
...................................     1 868,3 € und 

 1. nach Abs. 3 Z 1 nachgekauften Zeiten 22,8% der am Tag des Antrags auf 
nachträgliche Entrichtung eines besonderen Pensionsbeitrages geltenden 
monatlichen Höchstbeitragsgrundlage nach dem ASVG und

 2. für Zeiten nach § 53 Abs. 2 lit. i des Pensionsgesetzes 1965 
....................................  3 736,6 €.

 2. nach Abs. 3 Z 2 nachgekauften Zeiten 22,8% der dreißigfachen 
Mindestbeitragsgrundlage nach § 76a Abs. 3 ASVG

Ändert sich nach dem 1. Jänner 2002 das Gehalt der Gehaltsstufe 2 der 
Dienstklasse V eines Beamten der Allgemeinen Verwaltung einschließlich einer 
allfälligen Teuerungszulage, sind die in Z 1 und 2 genannten Beträge jeweils mit 
demselben Faktor zu vervielfachen. Für die Ermittlung der Bemessungsgrundlage 
ist das Datum des Antrages auf nachträgliche Entrichtung eines besonderen 
Pensionsbeitrages maßgeblich. 

und für jeden restlichen Tag ein Dreißigstel davon. Diese Beträge erhöhen sich 
für Lehrpersonen, die den Antrag auf Nachkauf nach dem vollendeten 55. bis 
zum 60. Lebensjahr stellen, um 122% und nach dem vollendeten 60. Lebensjahr 
um 134% (Risikozuschlag). 

(5) Der besondere Pensionsbeitrag beträgt für jeden vollen Monat der nach 
Abs. 3 nachgekauften Zeiten jenen Prozentsatz der Bemessungsgrundlage, der sich 
aus § 22 Abs. 2 des Gehaltsgesetzes 1956 in der am 31. Dezember 2004 geltenden 
Fassung ergibt. 

(5) Auf Antrag der Lehrperson ist für nach den jeweils anzuwendenden 
sozialversicherungsrechtlichen Bestimmungen erstattete Zeiten, die sich zeitlich 
mit beitragsfrei angerechneten Ruhegenussvordienstzeiten nach § 53 Abs. 2 lit. h 
oder i des Pensionsgesetzes 1965 decken, der seinerzeit empfangene 
Erstattungsbetrag als besonderer Pensionsbeitrag an den Bund zu leisten. Für 
Resttage ist ein Dreißigstel des auf einen Monat entfallenden Erstattungsbetrages 
zu entrichten. Der Erstattungsbetrag ist mit jenem auf drei Kommastellen 
gerundeten Faktor zu vervielfachen, um den sich das Gehalt der Gehaltsstufe 2 
der Dienstklasse V eines Beamten der Allgemeinen Verwaltung einschließlich 
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einer allfälligen Teuerungszulage seit dem Monat der Auszahlung des 
Erstattungsbetrages an die Lehrperson bis zum Datum des Antrages auf 
nachträgliche Entrichtung eines besonderen Pensionsbeitrages oder 
Erstattungsbetrages erhöht hat. Der Nachweis über die Anzahl der entfertigten 
Monate ist von der Lehrperson zu erbringen und der Monat der Auszahlung des 
Erstattungsbetrages von ihm glaubhaft zu machen. Als beitragsgedeckt werden 
dabei jene entfertigten Zeiten berücksichtigt, die als Ruhegenussvordienstzeit 
anzurechnen gewesen wären.

(5a) Wurden nach § 53 Abs. 2 lit. h und i des Pensionsgesetzes 1965 
beitragsfrei als Ruhegenussvordienstzeiten angerechnete Monate ganz oder zum 
Teil durch Leistung eines Erstattungsbetrages nach den jeweils anzuwendenden 
sozialversicherungsrechtlichen Bestimmungen entfertigt, so ist für die 
Berücksichtigung dieser entfertigten Monate für die beitragsgedeckte 
Gesamtdienstzeit anstelle des besonderen Pensionsbeitrages nach Abs. 4 und 5 der 
seinerzeit empfangene Erstattungsbetrag als besonderer Pensionsbeitrag an den 
Bund zu leisten. Der Erstattungsbetrag ist mit jenem auf drei Kommastellen 
gerundeten Faktor zu vervielfachen, um den sich das Gehalt der Gehaltsstufe 2 der 
Dienstklasse V eines Bundesbeamten der Allgemeinen Verwaltung einschließlich 
einer allfälligen Teuerungszulage seit dem Monat der Auszahlung des 
Erstattungsbetrages an den Lehrer bis zum Datum des Antrages auf nachträgliche 
Entrichtung eines besonderen Pensionsbeitrages oder Erstattungsbetrages erhöht 
hat. Der Nachweis über die Anzahl der entfertigten Monate ist vom Lehrer zu 
erbringen und der Monat der Auszahlung des Erstattungsbetrages von ihm 
glaubhaft zu machen.

 

(5b) Abs. 5a ist in allen nach dem Zeitpunkt seines In-Kraft-Tretens 
eingeleiteten und in allen zu diesem Zeitpunkt noch nicht rechtskräftig erledigten 
Verfahren betreffend Bemessung des besonderen Pensionsbeitrages nach Abs. 3 
anzuwenden.

 

(6) Lehrer des Dienststandes können eine bescheidmäßige Feststellung ihrer 
beitragsgedeckten Gesamtdienstzeit zu dem dem Einlangen des Antrags folgenden 
Monatsletzten beantragen. Dieses Antragsrecht wird mit Rechtskraft der 
Feststellung konsumiert. 

(6) Lehrpersonen des Dienststandes können eine bescheidmäßige 
Feststellung ihrer beitragsgedeckten Gesamtdienstzeit zu dem dem Einlangen des 
Antrags folgenden Monatsletzten beantragen. Dieses Antragsrecht wird mit 
Rechtskraft der Feststellung konsumiert.

(7) Auf Antrag des vor dem 1. Jänner 1955 geborenen Lehrers des 
Dienststandes sind Ruhegenussvordienstzeiten nachträglich anzurechnen, die er 
gemäß § 54 Abs. 3 des Pensionsgesetzes 1965 von der Anrechnung ausgeschlossen 

(7) Für den Nachkauf von Schul- und Studienzeiten gemäß § 124d Abs. 3 bis 
5a in der vor der Kundmachung des Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I 
Nr. xxx/2010, geltenden Fassung entrichtete besondere Pensionsbeiträge sind der 
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hat. Der für die Anrechnung dieser Zeiten nach § 56 des Pensionsgesetzes 1965 zu 
entrichtende besondere Pensionsbeitrag ist mit jenem auf drei Kommastellen 
gerundeten Faktor zu vervielfachen, um den sich das Gehalt der Gehaltsstufe 2 der 
Dienstklasse V eines Beamten der Allgemeinen Verwaltung einschließlich einer 
allfälligen Teuerungszulage seit dem Tag, an dem das Dienstverhältnis des Lehrers 
begonnen hat, bis zum Tag der Rechtskraft des Bemessungsbescheides erhöht hat.

Lehrperson auf Antrag rückzuerstatten. Die zu erstattenden besonderen 
Pensionsbeiträge sind jeweils mit dem dem Zeitpunkt ihrer tatsächlichen Zahlung 
entsprechenden Aufwertungsfaktor nach den §§ 108 Abs. 4 und 108c ASVG 
aufzuwerten. Durch einen Antrag auf Erstattung erlischt eine allfällige 
Verpflichtung zur weiteren Leistung von besonderen Pensionsbeiträgen in Raten. 

(8) Nach den Abs. 3 bis 5a entrichtete besondere Pensionsbeiträge sind dem 
Lehrer auf Antrag rückzuerstatten. Die zu erstattenden besonderen 
Pensionsbeiträge sind jeweils mit dem dem Zeitpunkt ihrer tatsächlichen Zahlung 
entsprechenden Aufwertungsfaktor nach den §§ 108 Abs. 4 und 108c ASVG 
aufzuwerten. Durch einen Antrag auf Erstattung erlischt eine allfällige 
Verpflichtung zur weiteren Leistung von besonderen Pensionsbeiträgen nach den 
Abs. 3 bis 5a in Raten. 

 

§ 124f. … § 124f. … 
 Versetzung in den Ruhestand von nach 1953 geborenen Lehrpersonen mit 

langer beitragsgedeckter Gesamtdienstzeit 
 § 124g. (1) Die §§ 13 und 13b sind – auch nach ihrem Außerkrafttreten – auf 

nach dem 31. Dezember 1953 geborene Lehrpersonen weiterhin mit der Maßgabe 
anzuwenden, dass eine Versetzung in den Ruhestand durch Erklärung oder von 
Amts wegen frühestens mit Ablauf des Monats erfolgen kann, in dem die 
Lehrperson ihr 62. Lebensjahr vollendet, wenn sie zum Zeitpunkt der 
Wirksamkeit der Versetzung in den Ruhestand eine beitragsgedeckte 
Gesamtdienstzeit von 42 Jahren aufweist.

 (2) Zur beitragsgedeckten Gesamtdienstzeit im Sinne des Abs. 1 zählen
  1. die ruhegenussfähige Bundesdienstzeit, wobei Teilbeschäftigungszeiten 

immer voll zu zählen sind, 
 2. bedingt oder unbedingt als Ruhegenussvordienstzeiten angerechnete 

Zeiten einer Erwerbstätigkeit, für die ein Überweisungsbetrag nach § 308 
des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes (ASVG), 
BGBl. Nr. 189/1955, nach § 172 des Gewerblichen 
Sozialversicherungsgesetzes (GSVG), BGBl. Nr. 560/1978, oder nach 
§ 164 des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes (BSVG), 
BGBl. Nr. 559/1978, in Höhe von 7% der Berechnungsgrundlage nach 
§ 308 Abs. 6 ASVG, § 172 Abs. 6 GSVG oder § 164 Abs. 6 BSVG zu 
leisten war oder ist oder für die die Lehrperson einen besonderen 
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Pensionsbeitrag geleistet oder noch zu leisten hat,

 3. Zeiten des Präsenz- oder Zivildienstes bis zum Höchstausmaß von 
30 Monaten, 

 4. Zeiten der Kindererziehung im Sinne der §§ 8 Abs. 1 Z 2 lit. g bzw. 227a 
ASVG, soweit sich diese Zeiten nicht mit Zeiten nach Z 1 bis 3 decken, 
bis zum Höchstausmaß von 60 Monaten; dieses Höchstausmaß verkürzt 
sich um beitragsfrei zur ruhegenussfähigen Bundesdienstzeit zählende 
Zeiten einer Karenz nach dem MSchG oder dem VKG oder 
entsprechenden Bestimmungen, 

 5. Zeiten mit Anspruch auf Wochengeld (§ 227 Abs. 1 Z 3 ASVG) sowie 
6. nach Abs. 3 nachgekaufte Zeiten.

 Eine doppelte Zählung ein und desselben Zeitraumes ist unzulässig.
 (3) Auf Antrag der Lehrperson ist für nach den jeweils anzuwendenden 

sozialversicherungsrechtlichen Bestimmungen erstattete Zeiten, die sich zeitlich 
mit beitragsfrei angerechneten Ruhegenussvordienstzeiten nach § 53 Abs. 2 lit. h 
oder i des Pensionsgesetzes 1965 decken, der seinerzeit empfangene 
Erstattungsbetrag als besonderer Pensionsbeitrag an den Bund zu leisten. Für 
Resttage ist ein Dreißigstel des auf einen Monat entfallenden Erstattungsbetrages 
zu entrichten. Der Erstattungsbetrag ist mit jenem auf drei Kommastellen 
gerundeten Faktor zu vervielfachen, um den sich das Gehalt der Gehaltsstufe 2 
der Dienstklasse V eines Beamten der Allgemeinen Verwaltung einschließlich 
einer allfälligen Teuerungszulage seit dem Monat der Auszahlung des 
Erstattungsbetrages an die Lehrperson bis zum Datum des Antrages auf 
nachträgliche Entrichtung eines besonderen Pensionsbeitrages oder 
Erstattungsbetrages erhöht hat. Der Nachweis über die Anzahl der entfertigten 
Monate ist von der Lehrperson zu erbringen und der Monat der Auszahlung des 
Erstattungsbetrages von ihm glaubhaft zu machen. Als beitragsgedeckt werden 
dabei jene entfertigten Zeiten berücksichtigt, die als Ruhegenussvordienstzeit 
anzurechnen gewesen wären.

 (4) Lehrpersonen des Dienststandes können eine bescheidmäßige 
Feststellung ihrer beitragsgedeckten Gesamtdienstzeit zu dem dem Einlangen des 
Antrags folgenden Monatsletzten beantragen. Dieses Antragsrecht wird mit 
Rechtskraft der Feststellung konsumiert.

 (5) Von Lehrpersonen des Geburtsjahrganges 1954 für den Nachkauf von 
Schul- und Studienzeiten gemäß § 115d Abs. 3 bis 5a in der vor der 
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Kundmachung des Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I Nr. xxx/2010, geltenden 
Fassung entrichtete besondere Pensionsbeiträge sind der Lehrperson 
rückzuerstatten. Die zu erstattenden besonderen Pensionsbeiträge sind jeweils mit 
dem dem Zeitpunkt ihrer tatsächlichen Zahlung entsprechenden 
Aufwertungsfaktor nach den §§ 108 Abs. 4 und 108c ASVG aufzuwerten.

 Übergangsbestimmungen zur Novelle BGBl. I Nr. xxx/2010 
 § 124h. (1) Die Höhe des für den Nachkauf von Zeiten nach § 53 Abs. 2 

lit. h und i PG 1965 zu entrichtenden besonderen Pensionsbeitrages richtet sich 
für vor dem 1. Jänner 1955 geborene Lehrpersonen nach § 124d Abs. 4 bis 7 in 
der vor der Kundmachung des Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I 
Nr. xxx/2010, geltenden Fassung, wenn der Nachkauf bzw. die nachträgliche 
Anrechnung spätestens bis zum Ablauf des Tages der Kundmachung dieses 
Bundesgesetzes beantragt wird.

 (2) Für Lehrpersonen, die die Voraussetzungen für die Versetzung in den 
Ruhestand nach § 13 in Verbindung mit § 124d vor dem 1. Februar 2011 erfüllen, 
entfällt die Verpflichtung zur Leistung eines besonderen Pensionsbeitrages für 
Zeiten gemäß § 124d Abs. 3 Z 2. 

§ 127. (1) bis (47) … § 127. (1) bis (47) …
 (48) § 46 Abs. 6 und § 65e samt Überschrift in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XX/XXXX treten mit 1. Jänner 2011 in Kraft.

Artikel 130 
Änderung des Land- und Forstarbeiter-Dienstrechtsgesetzes 

§ 28. (1) Das Betriebliche Mitarbeitervorsorgegesetz (BMVG), 
BGBl. I Nr. 100/2002, ist mit folgenden Maßgaben anzuwenden:

§ 28. (1) Das Betriebliche Mitarbeiter- und Selbständigenvorsorgegesetz 
(BMSVG), BGBl. I Nr. 100/2002, ist mit folgenden Maßgaben anzuwenden:

 1. Abweichend von § 9 Abs. 1 BMVG hat die Auswahl der 
Mitarbeitervorsorgekasse für Bedienstete des Bundes durch den 
Bundeskanzler zu erfolgen. 

 1. Abweichend von § 9 Abs. 1 BMSVG hat die Auswahl der 
Mitarbeitervorsorgekasse für Bedienstete des Bundes durch den 
Bundeskanzler zu erfolgen.

 2. § 9 Abs. 1, § 10 und § 47 BMVG sind nicht anzuwenden. 2. § 9 Abs. 1, § 10 und § 47 BMSVG sind nicht anzuwenden.
(2) Für Arbeiter der Österreichischen Bundesforste AG, die gemäß § 13 

Abs. 5 des Bundesforstegesetzes, BGBl. Nr. 793/1996, diesem Bundesgesetz 
unterliegen, ist das BMVG ohne die Maßgaben der Z 1 und 2 des Abs. 1 
anzuwenden.

(2) Für Arbeiter der Österreichischen Bundesforste AG, die gemäß § 13 
Abs. 5 des Bundesforstegesetzes, BGBl. Nr. 793/1996, diesem Bundesgesetz 
unterliegen, ist das BMSVG ohne die Maßgaben der Z 1 und 2 des Abs. 1 
anzuwenden. 
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§ 48. (1) bis (6) … § 48. (1) bis (6) …
(7) Bei einer Änderung des Beschäftigungsausmaßes ist das Ausmaß der noch 

nicht verbrauchten Urlaubsstunden an das jeweils aktuelle Beschäftigungsausmaß 
anzupassen, indem die noch nicht verbrauchten Urlaubsstunden mit demselben 
Faktor vervielfacht werden, um den sich das Beschäftigungsausmaß ändert. Nicht 
verfallene Ansprüche auf Erholungsurlaub aus vorangegangenen Kalenderjahren 
bleiben davon unberührt. 

(7) Anlässlich jeder Änderung des Beschäftigungsausmaßes im Sinne des 
Abs. 6 Z 1 oder 2 ist das gemäß Abs. 1 bis 6 ausgedrückte Urlaubsausmaß für das 
jeweilige Dienstjahr entsprechend dem über das gesamte Dienstjahr gemessenen 
durchschnittlichen Beschäftigungsausmaß neu zu berechnen. Nicht verjährte 
Ansprüche auf Urlaub aus vorangegangenen Dienstjahren bleiben davon 
unberührt. 

(8) … (8) … 
§ 50. (1) bis (4) … § 50. (1) bis (4) …
(5) Der Urlaubsanspruch verjährt nach Ablauf von zwei Jahren ab dem Ende 

des Urlaubsjahres, in dem er entstanden ist. Diese Frist verlängert sich bei 
Inanspruchnahme einer Karenz nach dem MSchG oder dem VKG um jenen 
Zeitraum, der die Karenz um zehn Monate übersteigt.

(5) Der Urlaubsanspruch verjährt nach Ablauf von zwei Jahren ab dem Ende 
des Urlaubsjahres, in dem er entstanden ist. Diese Frist verlängert sich bei 
Inanspruchnahme einer Karenz nach dem MSchG oder dem VKG um den 
Zeitraum der Karenz.

§ 93. (1) bis (14) … § 93. (1) bis (14) …
 (15) § 48 Abs. 7 und § 50 Abs. 5 in der Fassung des 

Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I Nr. xxx/2010, treten mit 1. Jänner 2011 in 
Kraft.

Artikel 131 
Änderung des Poststrukturgesetzes 

§ 17. (1) bis (4) … § 17. (1) bis (4) …
(5) Die in Abs. 1 genannten Beamten haben, wenn sie innerhalb von fünf 

Jahren nach dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes ihren Austritt aus dem 
Bundesdienst erklären, Anspruch auf die Aufnahme in ein Arbeitsverhältnis zu 
demjenigen Unternehmen, dem sie nach Abs. 1a zugewiesen sind, mit 
Wirksamkeit von dem dem Austritt folgenden Monatsersten und nach den zu 
diesem Zeitpunkt für neu eintretenden Bedienstete gültigen Bestimmungen.

(5) Die in Abs. 1 genannten Beamten haben, wenn sie innerhalb von fünf 
Jahren nach dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes ihren Austritt aus dem 
Bundesdienst erklären, Anspruch auf die Aufnahme in ein Arbeitsverhältnis zu 
demjenigen Unternehmen, dem sie nach Abs. 1a zugewiesen sind, mit 
Wirksamkeit von dem dem Austritt folgenden Monatsersten und nach den zu 
diesem Zeitpunkt für neu eintretende Bedienstete gültigen Bestimmungen.

(6) bis (8) … (6) bis (8) …
(9) Auf die Zuständigkeit und das Verfahren in den Beamte gemäß Abs. 1a 

betreffenden Disziplinarangelegenheiten sind die Bestimmungen des 
9. Abschnittes des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979 mit der Maßgabe 
anzuwenden, dass

(9) Auf die Zuständigkeit und das Verfahren in den Beamte gemäß Abs. 1a 
betreffenden Disziplinarangelegenheiten sind die Bestimmungen des 
9. Abschnittes des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979 mit der Maßgabe 
anzuwenden, dass
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 1. … 1. … 
 2. für die einem Unternehmen nach Abs. 1a Z 1 bis 3 zugewiesenen Beamten 

jeweils eigene Senate einzurichten sind, deren Mitglieder diesem 
Unternehmen zugewiesene Beamte sein müssen,

 2. für die einem Unternehmen nach Abs. 1a Z 1 bis 3 zugewiesenen 
Beamten jeweils eigene Senate einzurichten sind, deren Mitglieder den 
Unternehmen nach Abs. 1a zugewiesene Beamte sein müssen,

 3. und 4. … 3. und 4. …
 5. ein Mitglied des zuständigen Senates der Disziplinaroberkommission ein 

demselben Unternehmen, dem der Beschuldigte zugewiesen ist, 
zugewiesener Beamter sein muss,

 5. ein Mitglied des zuständigen Senates der Disziplinaroberkommission ein 
einem Unternehmen nach Abs. 1a zugewiesener Beamter sein muss, 

 6. und 7. … 6. und 7. …
(10) § 41c des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979 gilt mit der Maßgabe, dass 

für die einem Unternehmen nach Abs. 1a Z 1 bis 3 zugewiesenen Beamten jeweils 
eigene Senate einzurichten sind, deren als Vertreter des Dienstgebers bestellte 
Senantsmitglieder dem jeweiligen Unternehmen zugewiesene Beamte sein müssen. 
Diese Senatsmitglieder sollen nach Möglichkeit rechtskundige Beamte der 
Verwendungsgruppen PT1 oder PT2 sein.

(10) § 41c des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979 gilt mit der Maßgabe, 
dass für die einem Unternehmen nach Abs. 1a Z 1 bis 3 zugewiesenen Beamten 
jeweils eigene Senate einzurichten sind, deren als Vertreter des Dienstgebers 
bestellte Senantsmitglieder den Unternehmen nach Abs. 1a zugewiesene Beamte 
sein müssen. Diese Senatsmitglieder sollen nach Möglichkeit rechtskundige 
Beamte der Verwendungsgruppen PT1 oder PT2 sein.

§ 24. (1) bis (6) … § 24. (1) bis (6) …
 (7) § 17 Abs. 9 Z 2 und Z 5 und § 17 Abs. 10 in der Fassung des 

Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I Nr. xxx/2010, treten mit 1. Jänner 2011 in 
Kraft.
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Artikel 132 
Änderung des Asylgerichtshofgesetzes 

§ 4. (1) … § 4. (1) … 
(2) Abweichend von § 66 Abs. 1 RStDG beträgt das Gehalt des Richters des 

Asylgerichtshofes:
(2) Abweichend von § 66 Abs. 1 RStDG beträgt das Gehalt des Richters des 

Asylgerichtshofes:
 

in der 
Gehaltss tufe Euro

1 3 408,1
2 3 910,8
3 4 368,1
4 5 051,9
5 5 632,9
6 6 160,1
7 6 537,2
8 6 825,4  

 
 

in der 
Gehaltsstufe Euro

1 3 437,1
2 3 944,0
3 4 405,2
4 5 094,8
5 5 680,8
6 6 212,5
7 6 592,8
8 6 883,4  

 
 

(3) Abweichend von den §§ 66 und 68 RStDG gebührt dem Präsidenten des 
Asylgerichtshofes ein festes Gehalt im Ausmaß von 8 861,3 Euro.

(3) Abweichend von den §§ 66 und 68 RStDG gebührt dem Präsidenten des 
Asylgerichtshofes ein festes Gehalt im Ausmaß von 8 936,6 Euro.

(4) Abweichend von § 68 RStDG gebührt dem Vizepräsidenten des 
Asylgerichtshofes eine ruhegenussfähige Dienstzulage in Höhe von 548,6 Euro.

(4) Abweichend von § 68 RStDG gebührt dem Vizepräsidenten des 
Asylgerichtshofes eine ruhegenussfähige Dienstzulage in Höhe von 554,1 Euro. 

§ 28. (1) bis (7) … § 28. (1) bis (7) …
 (8) § 4 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I 

Nr. xxx/2010, tritt mit 1. Jänner 2011 in Kraft.
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Artikel 133 
Änderung des Bundestheaterpensionsgesetzes 

§ 5b. (1) und (2) … § 5b. (1) und (2) …
(2a) Bei einer Ruhestandsversetzung nach § 2e beträgt das Ausmaß der 

Kürzung abweichend von Abs. 2 0,12 Prozentpunkte pro Monat, bei einer 
Ruhestandsversetzung nach § 2f 0,14 Prozentpunkte pro Monat. 

(2a) Bei einer Ruhestandsversetzung nach § 2e beträgt das Ausmaß der 
Kürzung abweichend von Abs. 2 0,12 Prozentpunkte pro Monat. Bei einer 
Ruhestandsversetzung nach § 2f ist der sich nach der Anwendung des Abs. 2 und 
der §§ 18k Abs. 1 und 18d bis 18f ergebende Ruhebezug zusätzlich um 0,175% 
für jeden Monat, der zwischen dem Zeitpunkt der Wirksamkeit der Versetzung in 
den Ruhestand und dem Ablauf des Monates liegt, zu dem die oder der 
Bundestheaterbedienstete nach § 2b Abs. 1 in den Ruhestand übergetreten wäre, 
zu verringern. 

(2b) bis (9) … (2b) bis (9) …
§ 11. (1) Die nach diesem Bundesgesetz gebührenden Ruhe- und 

Versorgungsbezüge sind zum selben Zeitpunkt und im selben Ausmaß wie die 
Pensionen in der gesetzlichen Pensionsversicherung anzupassen, wenn auf sie 
bereits 

 

§ 11. (1) Die nach diesem Bundesgesetz gebührenden Ruhe- und 
Versorgungsbezüge sind zum selben Zeitpunkt und im selben Ausmaß wie die 
Pensionen in der gesetzlichen Pensionsversicherung anzupassen, wenn auf sie 
bereits 

 1. und 2. … 1. und 2. …
 Die erstmalige Anpassung eines Ruhebezuges ist abweichend vom ersten Satz 

erst mit Wirksamkeit ab 1. Jänner des dem Beginn des Anspruches auf den 
Ruhebezug zweitfolgenden Kalenderjahres vorzunehmen.

(2) Die in § 634 Abs. 12 ASVG für das Kalenderjahr 2010 festgelegte 
Vorgangsweise bei der Pensionsanpassung ist bei vor dem 1. Jänner 1955 
geborenen Bundestheaterbediensteten, die sich am 31. Dezember 2006 im 
Dienststand befunden haben, bei den ersten drei Anpassungen ihres Ruhebezuges 
oder der von diesem abgeleiteten Versorgungsbezüge anzuwenden. 

(2) Die in § 634 Abs. 12 ASVG für das Kalenderjahr 2010 festgelegte 
Vorgangsweise bei der Pensionsanpassung ist bei vor dem 1. Jänner 1955 
geborenen Bundestheaterbediensteten, die sich am 31. Dezember 2006 im 
Dienststand befunden haben, bei den ersten drei Anpassungen ihres Ruhebezuges 
oder der von diesem abgeleiteten Versorgungsbezüge anzuwenden sofern für das 
jeweilige Kalenderjahr keine von § 108h Abs. 1 ASVG abweichende Regelung 
gilt.

Versetzung in den Ruhestand Versetzung in den Ruhestand von vor 1954 geborenen 
Bundestheaterbediensteten mit langer beitragsgedeckter Gesamtdienstzeit 

§ 18g. (1) § 2b Abs. 1 und 2 Z 3 ist auf Bundestheaterbedienstete, die in den § 18g. (1) § 2b Abs. 1 und 2 Z 3 ist – auch nach seinem Außerkrafttreten – 
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in der linken Spalte der folgenden Tabelle angegebenen Zeiträumen geboren sind, 
mit der Maßgabe anzuwenden, dass eine Versetzung in den Ruhestand auf Antrag 
oder von Amts wegen frühestens mit Ablauf des Monats erfolgen kann, in dem der 
Bundestheaterbedienstete sein in der rechten Spalte der Tabelle angeführtes 
Lebensjahr vollendet, wenn er zum Zeitpunkt der Wirksamkeit der Versetzung in 
den Ruhestand eine beitragsgedeckte Gesamtdienstzeit von 40 Jahren aufweist:

auf vor dem 1. Jänner 1954 geborene Bundestheaterbedienstete weiterhin mit der 
Maßgabe anzuwenden, dass eine Versetzung in den Ruhestand auf Antrag oder 
von Amts wegen frühestens mit Ablauf des Monats erfolgen kann, in dem die 
oder der Bundestheaterbedienstete ihr oder sein 60. Lebensjahr vollendet, wenn 
sie oder er zum Zeitpunkt der Wirksamkeit der Versetzung in den Ruhestand eine 
beitragsgedeckte Gesamtdienstzeit von 40 Jahren aufweist.

 
bis einschließlich 

31. Dezember 1953 60. 

1. Jänner 1954 bis 
31. Dezember 1954 64. 

 
 

 

(2) Zur beitragsgedeckten Gesamtdienstzeit im Sinne des Abs. 1 zählen (2) Zur beitragsgedeckten Gesamtdienstzeit im Sinne des Abs. 1 zählen
 1. die anrechenbare Dienstzeit nach § 7 Abs. 1 Z 1 und Abs. 2 bis 6, 1. die anrechenbare Dienstzeit nach § 7 Abs. 1 Z 1 und Abs. 2 bis 6,
 2. bedingt oder unbedingt angerechnete Ruhegenussvordienstzeiten, für die 

ein Überweisungsbetrag nach § 308 des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes (ASVG), BGBl. Nr. 189/1955, nach § 172 
des Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes (GSVG), 
BGBl. Nr. 560/1978, oder nach § 164 des Bauern-
Sozialversicherungsgesetzes (BSVG), BGBl. Nr. 559/1978, in Höhe von 
7% der Berechnungsgrundlage nach § 308 Abs. 6 ASVG, § 172 Abs. 6 
GSVG oder § 164 Abs. 6 BSVG zu leisten war oder ist oder für die der 
Bundestheaterbedienstete einen besonderen Pensionsbeitrag geleistet oder 
noch zu leisten hat, 

 2. bedingt oder unbedingt angerechnete Ruhegenussvordienstzeiten, für die 
ein Überweisungsbetrag nach § 308 des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes (ASVG), BGBl. Nr. 189/1955, nach § 172 
des Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes (GSVG), 
BGBl. Nr. 560/1978, oder nach § 164 des Bauern-
Sozialversicherungsgesetzes (BSVG), BGBl. Nr. 559/1978, in Höhe von 
7% der Berechnungsgrundlage nach § 308 Abs. 6 ASVG, § 172 
Abs. 6 GSVG oder § 164 Abs. 6 BSVG zu leisten war oder ist oder für 
die die oder der Bundestheaterbedienstete einen besonderen 
Pensionsbeitrag geleistet oder noch zu leisten hat,

 3. Zeiten des Präsenz- oder Zivildienstes bis zum Höchstausmaß von 
30 Monaten,

 3. Zeiten des Präsenz- oder Zivildienstes bis zum Höchstausmaß von 
30 Monaten,

 4. Zeiten der Beschäftigung als Komparse, Statist, Kleindarsteller, 
Orchestersubstitut oder Zusatzchorsänger bei den Österreichischen 
Bundestheatern, 

 4. Zeiten der Beschäftigung als Komparse, Statist, Kleindarsteller, 
Orchestersubstitut oder Zusatzchorsänger bei den Österreichischen 
Bundestheatern,

 5. Zeiten der Kindererziehung im Sinne der §§ 8 Abs. 1 Z 2 lit. g bzw. 227a 
und 228a ASVG, soweit sich diese Zeiten nicht mit Zeiten nach Z 1 bis 3 
decken, bis zum Höchstausmaß von 60 Monaten; dieses Höchstausmaß 
verkürzt sich um beitragsfrei zur ruhegenussfähigen Dienstzeit nach § 7 
Abs. 1 Z 1 zählende Zeiten einer Karenz nach dem MSchG oder dem 

 5. Zeiten der Kindererziehung im Sinne der §§ 8 Abs. 1 Z 2 lit. g bzw. 227a 
ASVG, soweit sich diese Zeiten nicht mit Zeiten nach Z 1 bis 3 decken, 
bis zum Höchstausmaß von 60 Monaten; dieses Höchstausmaß verkürzt 
sich um beitragsfrei zur ruhegenussfähigen Bundesdienstzeit zählende 
Zeiten einer Karenz nach dem MSchG oder dem VKG oder 
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VKG oder nach den entsprechenden Bestimmungen in früheren Fassungen 
dieser Bundesgesetze, sowie 

entsprechenden Bestimmungen,

 6. Zeiten mit Anspruch auf Wochengeld (§ 227 Abs. 1 Z 3 ASVG), 6. Zeiten mit Anspruch auf Wochengeld (§ 227 Abs. 1 Z 3 ASVG),
 6a. Ersatzmonate nach § 116 Abs. 1 Z 1 GSVG und nach § 107 Abs. 1 

Z 1 BSVG, soweit sie nach dem vollendeten 18. Lebensjahr liegen,
 

 7. Zeiten eines Krankengeldbezuges (§ 227 Abs. 1 Z 6 ASVG) sowie 7. Zeiten eines Krankengeldbezuges (§ 227 Abs. 1 Z 6 ASVG) sowie
 8. nach den Abs. 3 bis 5 nachgekaufte Zeiten. 8. nach den Abs. 3 bis 5 nachgekaufte Zeiten.
Eine doppelte Zählung ein und desselben Zeitraumes ist nicht zulässig. Eine doppelte Zählung ein und desselben Zeitraumes ist unzulässig.

(3) Der Bundestheaterbedienstete des Dienststandes kann durch nachträgliche 
Entrichtung eines besonderen Pensionsbeitrages bewirken, dass beitragsfrei 
angerechnete Ruhegenussvordienstzeiten nach § 53 Abs. 2 lit. h und i des 
Pensionsgesetzes 1965 als nachgekaufte Zeiten zur beitragsgedeckten 
Gesamtdienstzeit zählen. 

(3) Vor dem 1. Jänner 1954 geborene Bundestheaterbedienstete des 
Dienststandes können durch nachträgliche Entrichtung eines besonderen 
Pensionsbeitrages bewirken, dass 

  1. beitragsfrei angerechnete Ruhegenussvordienstzeiten nach § 53 Abs. 2 
lit. h und i des Pensionsgesetzes 1965 sowie 

 2. Ersatzmonate nach § 116 Abs. 1 Z 1 GSVG und nach § 107 Abs. 1 Z 1 
BSVG, soweit sie nach dem vollendeten 18. Lebensjahr liegen,

 als nachgekaufte Zeiten zur beitragsgedeckten Gesamtdienstzeit zählen.
(4) Die Bemessungsgrundlage des besonderen Pensionsbeitrages nach Abs. 3 

beträgt 
(4) Der besondere Pensionsbeitrag beträgt für jeden vollen Monat der 

 1. für Zeiten nach § 53 Abs. 2 lit. h des Pensionsgesetzes 1965 
..................................    1 868,3 Euro und 

 1. nach Abs. 3 Z 1 nachgekauften Zeiten 22,8% der am Tag des Antrags auf 
nachträgliche Entrichtung eines besonderen Pensionsbeitrages geltenden 
monatlichen Höchstbeitragsgrundlage nach dem ASVG und

 2. für Zeiten nach § 53 Abs. 2 lit. i des Pensionsgesetzes 1965 
...................................  3 736,6 Euro.

 2. nach Abs. 3 Z 2 nachgekauften Zeiten 22,8% der dreißigfachen 
Mindestbeitragsgrundlage nach § 76a Abs. 3 ASVG

Ändert sich nach dem 1. Jänner 2002 das Gehalt der Gehaltsstufe 2 der 
Dienstklasse V eines Beamten der Allgemeinen Verwaltung einschließlich einer 
allfälligen Teuerungszulage, sind die in Z 1 und 2 genannten Beträge jeweils mit 
demselben Faktor zu vervielfachen. Für die Ermittlung der Bemessungsgrundlage 
ist das Datum des Antrages auf nachträgliche Entrichtung eines besonderen 
Pensionsbeitrages maßgeblich. 

und für jeden restlichen Tag ein Dreißigstel davon. 
Diese Beträge erhöhen sich für Bundestheaterbedienstete, die den Antrag auf 
Nachkauf nach dem vollendeten 55. bis zum 60. Lebensjahr stellen, um 122% 
und nach dem vollendeten 60. Lebensjahr um 134% (Risikozuschlag). 

(5) Der besondere Pensionsbeitrag beträgt für jeden vollen Monat der nach 
Abs. 3 nachgekauften Zeiten jenen Prozentsatz der Bemessungsgrundlage, der sich 
aus § 10 Abs. 2 in der zum Zeitpunkt der Antragstellung geltenden Fassung ergibt.

(5) Auf Antrag der oder des Bundestheaterbediensteten ist für nach den 
jeweils anzuwendenden sozialversicherungsrechtlichen Bestimmungen erstattete 
Zeiten, die sich zeitlich mit beitragsfrei angerechneten 
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Ruhegenussvordienstzeiten nach § 53 Abs. 2 lit. h oder i des 
Pensionsgesetzes 1965 decken, der seinerzeit empfangene Erstattungsbetrag als 
besonderer Pensionsbeitrag an den Bund zu leisten. Für Resttage ist ein 
Dreißigstel des auf einen Monat entfallenden Erstattungsbetrages zu entrichten. 
Der Erstattungsbetrag ist mit jenem auf drei Kommastellen gerundeten Faktor zu 
vervielfachen, um den sich das Gehalt der Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse V 
eines Beamten der Allgemeinen Verwaltung einschließlich einer allfälligen 
Teuerungszulage seit dem Monat der Auszahlung des Erstattungsbetrages an den 
Bundestheaterbediensteten bis zum Datum des Antrages auf nachträgliche 
Entrichtung eines besonderen Pensionsbeitrages oder Erstattungsbetrages erhöht 
hat. Der Nachweis über die Anzahl der entfertigten Monate ist von der oder dem 
Bundestheaterbediensteten zu erbringen und der Monat der Auszahlung des 
Erstattungsbetrages von ihm glaubhaft zu machen. Als beitragsgedeckt werden 
dabei jene entfertigten Zeiten berücksichtigt, die als Ruhegenussvordienstzeit 
anzurechnen gewesen wären.

(5a) Wurden nach § 53 Abs. 2 lit. h und i des Pensionsgesetzes 1965 
beitragsfrei als Ruhegenussvordienstzeiten angerechnete Monate ganz oder zum 
Teil durch Leistung eines Erstattungsbetrages nach den jeweils anzuwendenden 
sozialversicherungsrechtlichen Bestimmungen entfertigt, so ist für die 
Berücksichtigung dieser entfertigten Monate für die beitragsgedeckte 
Gesamtdienstzeit anstelle des besonderen Pensionsbeitrages nach Abs. 4 und 5 der 
seinerzeit empfangene Erstattungsbetrag als besonderer Pensionsbeitrag an den 
Bund zu leisten. Der Erstattungsbetrag ist mit jenem auf drei Kommastellen 
gerundeten Faktor zu vervielfachen, um den sich das Gehalt der Gehaltsstufe 2 der 
Dienstklasse V eines Beamten der Allgemeinen Verwaltung einschließlich einer 
allfälligen Teuerungszulage seit dem Monat der Auszahlung des 
Erstattungsbetrages an den Bundestheaterbediensteten bis zum Datum des 
Antrages auf nachträgliche Entrichtung eines besonderen Pensionsbeitrages oder 
Erstattungsbetrages erhöht hat. Der Nachweis über die Anzahl der entfertigten 
Monate ist vom Bundestheaterbediensteten zu erbringen und der Monat der 
Auszahlung des Erstattungsbetrages von ihm glaubhaft zu machen.

 

(5b) Abs. 5a ist in allen nach dem Zeitpunkt seines In-Kraft-Tretens 
eingeleiteten und in allen zu diesem Zeitpunkt noch nicht rechtskräftig erledigten 
Verfahren betreffend Bemessung des besonderen Pensionsbeitrages nach Abs. 3 
anzuwenden.

 

(6) Bundestheaterbedienstete des Dienststandes können eine Feststellung ihrer (6) Bundestheaterbedienstete des Dienststandes können eine Feststellung 
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beitragsgedeckten Gesamtdienstzeit zu dem dem Einlangen des Antrags folgenden 
Monatsletzten beantragen. Dieses Antragsrecht wird mit Rechtskraft der 
Feststellung konsumiert. 

ihrer beitragsgedeckten Gesamtdienstzeit zu dem dem Einlangen des Antrags 
folgenden Monatsletzten beantragen. Dieses Antragsrecht wird mit Rechtskraft 
der Feststellung konsumiert.

(7) Auf Antrag des vor dem 1. Jänner 1955 geborenen 
Bundestheaterbediensteten des Dienststandes sind Ruhegenussvordienstzeiten 
nachträglich anzurechnen, die er gemäß § 54 Abs. 3 des Pensionsgesetzes 1965 
von der Anrechnung ausgeschlossen hat. Der für die Anrechnung dieser Zeiten zu 
entrichtende besondere Pensionsbeitrag ist mit jenem auf drei Kommastellen 
gerundeten Faktor zu vervielfachen, um den sich das Gehalt der Gehaltsstufe 2 der 
Dienstklasse V eines Beamten der Allgemeinen Verwaltung einschließlich einer 
allfälligen Teuerungszulage seit dem Tag, an dem das Dienstverhältnis des 
Bundestheaterbediensteten begonnen hat, bis zum Tag der Rechtskraft des 
Bemessungsbescheides erhöht hat. 

(7) Für den Nachkauf von Schul- und Studienzeiten gemäß § 18g Abs. 3 bis 
5a in der vor der Kundmachung des Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I 
Nr. xxx/2010, geltenden Fassung entrichtete besondere Pensionsbeiträge sind der 
oder dem Bundestheaterbediensteten auf Antrag rückzuerstatten. Die zu 
erstattenden besonderen Pensionsbeiträge sind jeweils mit dem dem Zeitpunkt 
ihrer tatsächlichen Zahlung entsprechenden Aufwertungsfaktor nach den §§ 108 
Abs. 4 und 108c ASVG aufzuwerten. Durch einen Antrag auf Erstattung erlischt 
eine allfällige Verpflichtung zur weiteren Leistung von besonderen 
Pensionsbeiträgen in Raten. 

§ 18m. … § 18m. … 
 Versetzung in den Ruhestand von nach 1953 geborenen 

Bundestheaterbediensteten mit langer beitragsgedeckter Gesamtdienstzeit 
 § 18n. (1) § 2b Abs. 1 und 2 Z 3 ist – auch nach seinem Außerkrafttreten – 

auf nach dem 31. Dezember 1953 geborene Bundestheaterbedienstete weiterhin 
mit der Maßgabe anzuwenden, dass eine Versetzung in den Ruhestand auf Antrag 
oder von Amts wegen frühestens mit Ablauf des Monats erfolgen kann, in dem 
die oder der Bundestheaterbedienstete ihr oder sein 62. Lebensjahr vollendet, 
wenn sie oder er zum Zeitpunkt der Wirksamkeit der Versetzung in den 
Ruhestand eine beitragsgedeckte Gesamtdienstzeit von 42 Jahren aufweist.

 (2) Zur beitragsgedeckten Gesamtdienstzeit im Sinne des Abs. 1 zählen
  1. die anrechenbare Dienstzeit nach § 7 Abs. 1 Z 1 und Abs. 2 bis 6, 

 2. bedingt oder unbedingt als Ruhegenussvordienstzeiten angerechnete 
Zeiten einer Erwerbstätigkeit, für die ein Überweisungsbetrag nach § 308 
des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes (ASVG), 
BGBl. Nr. 189/1955, nach § 172 des Gewerblichen 
Sozialversicherungsgesetzes (GSVG), BGBl. Nr. 560/1978, oder nach 
§ 164 des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes (BSVG), 
BGBl. Nr. 559/1978, in Höhe von 7% der Berechnungsgrundlage nach 
§ 308 Abs. 6 ASVG, § 172 Abs. 6 GSVG oder § 164 Abs. 6 BSVG zu 
leisten war oder ist oder für die die oder der Bundestheaterbedienstete 
einen besonderen Pensionsbeitrag geleistet oder noch zu leisten hat,
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 3. Zeiten des Präsenz- oder Zivildienstes bis zum Höchstausmaß von 

30 Monaten, 
 4. Zeiten der Beschäftigung als Komparse, Statist, Kleindarsteller, 

Orchestersubstitut oder Zusatzchorsänger bei den Österreichischen 
Bundestheatern, 

 5. Zeiten der Kindererziehung im Sinne der §§ 8 Abs. 1 Z 2 lit. g bzw. 227a 
ASVG, soweit sich diese Zeiten nicht mit Zeiten nach Z 1 bis 3 decken, 
bis zum Höchstausmaß von 60 Monaten; dieses Höchstausmaß verkürzt 
sich um beitragsfrei zur ruhegenussfähigen Bundesdienstzeit zählende 
Zeiten einer Karenz nach dem MSchG oder dem VKG oder 
entsprechenden Bestimmungen, 

 6. Zeiten mit Anspruch auf Wochengeld (§ 227 Abs. 1 Z 3 ASVG) sowie 
7. nach Abs. 3 nachgekaufte Zeiten.

 Eine doppelte Zählung ein und desselben Zeitraumes ist unzulässig.
 (3) Auf Antrag der oder des Bundestheaterbediensteten ist für nach den 

jeweils anzuwendenden sozialversicherungsrechtlichen Bestimmungen erstattete 
Zeiten, die sich zeitlich mit beitragsfrei angerechneten 
Ruhegenussvordienstzeiten nach § 53 Abs. 2 lit. h oder i des 
Pensionsgesetzes 1965 decken, der seinerzeit empfangene Erstattungsbetrag als 
besonderer Pensionsbeitrag an den Bund zu leisten. Für Resttage ist ein 
Dreißigstel des auf einen Monat entfallenden Erstattungsbetrages zu entrichten. 
Der Erstattungsbetrag ist mit jenem auf drei Kommastellen gerundeten Faktor zu 
vervielfachen, um den sich das Gehalt der Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse V 
eines Beamten der Allgemeinen Verwaltung einschließlich einer allfälligen 
Teuerungszulage seit dem Monat der Auszahlung des Erstattungsbetrages an den 
Bundestheaterbediensteten bis zum Datum des Antrages auf nachträgliche 
Entrichtung eines besonderen Pensionsbeitrages oder Erstattungsbetrages erhöht 
hat. Der Nachweis über die Anzahl der entfertigten Monate ist von der oder dem 
Bundestheaterbediensteten zu erbringen und der Monat der Auszahlung des 
Erstattungsbetrages von ihm glaubhaft zu machen. Als beitragsgedeckt werden 
dabei jene entfertigten Zeiten berücksichtigt, die als Ruhegenussvordienstzeit 
anzurechnen gewesen wären.

 (4) Bundestheaterbedienstete des Dienststandes können eine Feststellung 
ihrer beitragsgedeckten Gesamtdienstzeit zu dem dem Einlangen des Antrags 
folgenden Monatsletzten beantragen. Dieses Antragsrecht wird mit Rechtskraft 
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der Feststellung konsumiert.

 (5) Von Bundestheaterbediensteten des Geburtsjahrganges 1954 für den 
Nachkauf von Schul- und Studienzeiten gemäß § 18g Abs. 3 bis 5a in der vor der 
Kundmachung des Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I Nr. xxx/2010, geltenden 
Fassung entrichtete besondere Pensionsbeiträge sind der oder dem 
Bundestheaterbediensteten rückzuerstatten. Die zu erstattenden besonderen 
Pensionsbeiträge sind jeweils mit dem dem Zeitpunkt ihrer tatsächlichen Zahlung 
entsprechenden Aufwertungsfaktor nach den §§ 108 Abs. 4 und 108c ASVG 
aufzuwerten. 

 Übergangsbestimmungen zur Novelle BGBl. I Nr. xxx/2010 
 § 18o. (1) § 5b Abs. 2a in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2011, 

BGBl. I Nr. xxx/2010, ist auf nach dem 31. Dezember 1953 geborene 
Bundestheaterbedienstete anzuwenden. § 18k Abs. 1a ist auf diese 
Bundestheaterbediensteten nicht mehr anzuwenden. Auf vor dem 1. Jänner 1954 
geborene Bundestheaterbedienstete ist § 5b Abs. 2a in der bis zur Kundmachung 
des Budgetbegleitgesetzes 2011 geltenden Fassung weiter anzuwenden.

 (2) Die Höhe des für den Nachkauf von Zeiten nach § 53 Abs. 2 lit. h und i 
PG 1965 zu entrichtenden besonderen Pensionsbeitrages richtet sich für vor dem 
1. Jänner 1955 geborene Bundestheaterbedienstete nach § 18g Abs. 4 bis 7 und 
für nach dem 31. Dezember 1954 geborene Bundestheaterbedienstete nach § 21b 
Abs. 1 in der vor der Kundmachung des Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I 
Nr. xxx/2010, geltenden Fassung, wenn der Nachkauf bzw. die nachträgliche 
Anrechnung spätestens bis zum Ablauf des Tages der Kundmachung dieses 
Bundesgesetzes beantragt wird. 

 (3) Für Bundestheaterbedienstete, die die Voraussetzungen für die 
Versetzung in den Ruhestand nach § 2b Abs. 1 und 2 Z 3 in Verbindung mit 
§ 18g vor dem 1. Februar 2011 erfüllen, entfällt die Verpflichtung zur Leistung 
eines besonderen Pensionsbeitrages für Zeiten gemäß § 18g Abs. 3 Z 2. 

§ 21b.  § 21b.  
(1) Auf Antrag des unter diesen Abschnitt fallenden 

Bundestheaterbediensteten sind Ruhegenussvordienstzeiten nachträglich 
anzurechnen, die er von der Anrechnung ausgeschlossen hat. Der für die 
Anrechnung dieser Zeiten nach § 56 des Pensionsgesetzes 1965 zu entrichtende 
besondere Pensionsbeitrag ist mit jenem auf drei Kommastellen gerundeten Faktor 
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zu vervielfachen, um den sich das Gehalt der Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse V 
eines Beamten der Allgemeinen Verwaltung einschließlich einer allfälligen 
Teuerungszulage seit dem Tag, an dem das Dienstverhältnis des 
Bundestheaterbediensteten begonnen hat, bis zum Tag der Antragstellung erhöht 
hat. 

(2) Wurden Beitragsmonate durch Leistung eines Erstattungsbetrages nach 
den jeweils anzuwendenden sozialversicherungsrechtlichen Bestimmungen 
entfertigt, so ist für die Berücksichtigung dieser entfertigten Monate als 
Versicherungszeit im Sinne des § 3 APG der seinerzeit empfangene 
Erstattungsbetrag als besonderer Pensionsbeitrag an den Bund zu leisten. Der 
Erstattungsbetrag ist mit jenem auf drei Kommastellen gerundeten Faktor zu 
vervielfachen, um den sich das Gehalt der Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse V eines 
Beamten der Allgemeinen Verwaltung einschließlich einer allfälligen 
Teuerungszulage seit dem Monat der Auszahlung des Erstattungsbetrages an den 
Bundestheaterbediensteten bis zum Datum des Antrages auf nachträgliche 
Entrichtung eines besonderen Pensionsbeitrages oder Erstattungsbetrages erhöht 
hat. Der Nachweis über die Anzahl der entfertigten Monate ist vom 
Bundestheaterbediensteten zu erbringen und der Monat der Auszahlung des 
Erstattungsbetrages von ihm glaubhaft zu machen.

Wurden Beitragsmonate durch Leistung eines Erstattungsbetrages nach den 
jeweils anzuwendenden sozialversicherungsrechtlichen Bestimmungen entfertigt, 
so ist für die Berücksichtigung dieser entfertigten Monate als Versicherungszeit 
im Sinne des § 3 APG der seinerzeit empfangene Erstattungsbetrag als 
besonderer Pensionsbeitrag an den Bund zu leisten. Der Erstattungsbetrag ist mit 
jenem auf drei Kommastellen gerundeten Faktor zu vervielfachen, um den sich 
das Gehalt der Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse V eines Beamten der Allgemeinen 
Verwaltung einschließlich einer allfälligen Teuerungszulage seit dem Monat der 
Auszahlung des Erstattungsbetrages an den Bundestheaterbediensteten bis zum 
Datum des Antrages auf nachträgliche Entrichtung eines besonderen 
Pensionsbeitrages oder Erstattungsbetrages erhöht hat. Der Nachweis über die 
Anzahl der entfertigten Monate ist vom Bundestheaterbediensteten zu erbringen 
und der Monat der Auszahlung des Erstattungsbetrages von ihm glaubhaft zu 
machen.

§ 22. (1) bis (35) … § 22. (1) bis (35) …
 (36) § 11 Abs. 2 und 3 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2011, 

BGBl. I Nr. xxx/2010, tritt mit 1. Jänner 2011 in Kraft.
 
 

Artikel 134 
Änderung des Bundesbahn-Pensionsgesetzes 1979 

§ 37. (1) … § 37. (1) …
(2) Die nach diesem Bundesgesetz gebührenden Ruhe- und 

Versorgungsbezüge mit Ausnahme der Zulagen gemäß §§ 23 und 24 sind zum 
selben Zeitpunkt und im selben Ausmaß wie die Pensionen in der gesetzlichen 
Pensionsversicherung anzupassen, wenn auf sie bereits

(2) Die nach diesem Bundesgesetz gebührenden Ruhe- und 
Versorgungsbezüge mit Ausnahme der Zulagen gemäß §§ 23 und 24 sind zum 
selben Zeitpunkt und im selben Ausmaß wie die Pensionen in der gesetzlichen 
Pensionsversicherung anzupassen, wenn auf sie bereits

 1. vor dem 1. Jänner des betreffenden Jahres ein Anspruch bestanden hat 1. vor dem 1. Jänner des betreffenden Jahres ein Anspruch bestanden hat 
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oder oder 

 2. sie von Ruhegenüssen abgeleitet werden, auf die vor dem 1. Jänner des 
betreffenden Jahres ein Anspruch bestanden hat.

 2. sie von Ruhegenüssen abgeleitet werden, auf die vor dem 1. Jänner des 
betreffenden Jahres ein Anspruch bestanden hat.

 Die erstmalige Anpassung eines Ruhebezuges ist abweichend vom ersten Satz 
erst mit Wirksamkeit ab 1. Jänner des dem Beginn des Anspruches auf den 
Ruhebezug zweitfolgenden Kalenderjahres vorzunehmen.

(3) Die in § 634 Abs. 12 ASVG für das Kalenderjahr 2010 festgelegte 
Vorgangsweise bei der Pensionsanpassung ist bei vor dem 1. Jänner 1955 
geborenen Beamten, die sich am 31. Dezember 2006 im Dienststand befunden 
haben, bei den ersten drei Anpassungen ihrer Ruhebezüge oder der von diesen 
abgeleiteten Versorgungsbezüge anzuwenden. 

(3) Die in § 634 Abs. 12 ASVG für das Kalenderjahr 2010 festgelegte 
Vorgangsweise bei der Pensionsanpassung ist bei vor dem 1. Jänner 1955 
geborenen Beamten, die sich am 31. Dezember 2006 im Dienststand befunden 
haben, bei den ersten drei Anpassungen ihrer Ruhebezüge oder der von diesen 
abgeleiteten Versorgungsbezüge anzuwenden, sofern für das jeweilige 
Kalenderjahr keine von § 108h Abs. 1 ASVG abweichende Regelung gilt.

§ 62. (1) bis (23) … § 62. (1) bis (23) …
 (24) § 37 Abs. 2 und 3 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2011, 

BGBl. I Nr. xxx/2010, tritt mit 1. Jänner 2011 in Kraft.

10. Hauptstück 
Familie 

Artikel 135 
Änderung des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967 

§ 2. (1) b) bis i) § 2. (1) b) bis k)
 b) für volljährige Kinder, die das 26. Lebensjahr noch nicht vollendet 

haben und die für einen Beruf ausgebildet oder in einem erlernten 
Beruf in einer Fachschule fortgebildet werden, wenn ihnen durch den 
Schulbesuch die Ausübung ihres Berufes nicht möglich ist. Bei 
volljährigen Kindern, die eine in § 3 des 
Studienförderungsgesetzes 1992, BGBl. Nr. 305, genannte 
Einrichtung besuchen, ist eine Berufsausbildung nur dann 
anzunehmen, wenn sie die vorgesehene Studienzeit pro 
Studienabschnitt um nicht mehr als ein Semester oder die vorgesehene 
Ausbildungszeit um nicht mehr als ein Ausbildungsjahr überschreiten. 
Wird ein Studienabschnitt in der vorgesehenen Studienzeit absolviert, 
kann einem weiteren Studienabschnitt ein Semester zugerechnet 

 b) für volljährige Kinder, die das 24. Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben … (Rest unverändert) 
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werden. Die Studienzeit wird durch ein unvorhergesehenes oder 
unabwendbares Ereignis (zB Krankheit) oder nachgewiesenes 
Auslandsstudium verlängert. Dabei bewirkt eine Studienbehinderung 
von jeweils drei Monaten eine Verlängerung der Studienzeit um ein 
Semester. Zeiten als Studentenvertreterin oder Studentenvertreter nach 
dem Hochschülerschaftsgesetz 1998, BGBl. I Nr. 22/1999, sind unter 
Berücksichtigung der Funktion und der zeitlichen Inanspruchnahme 
bis zum Höchstausmaß von vier Semestern nicht in die zur Erlangung 
der Familienbeihilfe vorgesehene höchstzulässige Studienzeit 
einzurechnen. Gleiches gilt für die Vorsitzenden und die Sprecher der 
Heimvertretungen nach dem Studentenheimgesetz, BGBl. 
Nr. 291/1986. Der Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie 
hat durch Verordnung die näheren Voraussetzungen für diese 
Nichteinrechnung festzulegen. Zeiten des Mutterschutzes sowie die 
Pflege und Erziehung eines eigenen Kindes bis zur Vollendung des 
zweiten Lebensjahres hemmen den Ablauf der Studienzeit. Bei einem 
Studienwechsel gelten die in § 17 Studienförderungsgesetz 1992, 
BGBl. Nr. 305, angeführten Regelungen auch für den Anspruch auf 
Familienbeihilfe. Die Aufnahme als ordentlicher Hörer gilt als 
Anspruchsvoraussetzung für das erste Studienjahr. Anspruch ab dem 
zweiten Studienjahr besteht nur dann, wenn für ein vorhergehendes 
Studienjahr die Ablegung einer Teilprüfung der ersten Diplomprüfung 
oder des ersten Rigorosums oder von Prüfungen aus Pflicht- und 
Wahlfächern des betriebenen Studiums im Gesamtumfang von acht 
Semesterwochenstunden oder im Ausmaß von 16 ECTS-Punkten 
nachgewiesen wird. Der Nachweis ist unabhängig von einem Wechsel 
der Einrichtung oder des Studiums durch Bestätigungen der im § 3 des 
Studienförderungsgesetzes 1992 genannten Einrichtungen zu 
erbringen. Für eine Verlängerung des Nachweiszeitraumes gelten die 
für die Verlängerung der Studienzeit genannten Gründe sinngemäß,

 c) für volljährige Kinder, die wegen einer vor Vollendung des 
21. Lebensjahres oder während einer späteren Berufsausbildung, 
jedoch spätestens vor Vollendung des 27. Lebensjahres, eingetretenen 
körperlichen oder geistigen Behinderung voraussichtlich dauernd 
außerstande sind, sich selbst den Unterhalt zu verschaffen,

 c) für volljährige Kinder, die wegen einer vor Vollendung des 
21. Lebensjahres oder während einer späteren Berufsausbildung, jedoch 
spätestens vor Vollendung des 25. Lebensjahres, eingetretenen 
körperlichen oder geistigen Behinderung voraussichtlich dauernd 
außerstande sind, sich selbst den Unterhalt zu verschaffen,

 d) für volljährige Kinder, die das 26. Lebensjahr noch nicht vollendet d) für volljährige Kinder, die das 24. Lebensjahr noch nicht vollendet 
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haben, für die Dauer von drei Monaten nach Abschluß der 
Berufsausbildung, sofern sie weder den Präsenz- oder 
Ausbildungsdienst noch den Zivildienst leisten, 

haben, für die Zeit zwischen dem Abschluss der Schulausbildung und 
dem Beginn einer weiteren Berufsausbildung, wenn die weitere 
Berufsausbildung zum frühestmöglichen Zeitpunkt nach Abschluss der 
Schulausbildung begonnen wird,

 e) für volljährige Kinder, die das 26. Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben, für die Zeit zwischen der Beendigung des Präsenz- oder 
Ausbildungs- oder Zivildienstes und dem Beginn oder der Fortsetzung 
der Berufsausbildung, wenn die Berufsausbildung zum 
frühestmöglichen Zeitpunkt nach dem Ende des Präsenz- oder 
Zivildienstes begonnen oder fortgesetzt wird,

 e) für volljährige Kinder, die das 24. Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben, für die Zeit zwischen der Beendigung des Präsenz- oder 
Ausbildungs- oder Zivildienstes und dem Beginn oder der Fortsetzung 
der Berufsausbildung, wenn die Berufsausbildung zum 
frühestmöglichen Zeitpunkt nach dem Ende des Präsenz- oder 
Zivildienstes begonnen oder fortgesetzt wird,

 f) für volljährige Kinder, die das 21. Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben, wenn sie 

 aa) weder den Präsenz- oder Ausbildungsdienst noch den Zivildienst 
leisten und 

 bb) bei der regionalen Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice als 
Arbeitsuchende vorgemerkt sind und weder einen Anspruch auf 
eine Leistung nach dem Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977, 
BGBl. Nr. 609, haben noch eine Beihilfe zur Deckung des 
Lebensunterhaltes durch das Arbeitsmarktservice erhalten; das 
Vorliegen dieser Voraussetzungen ist durch eine Bestätigung des 
Arbeitsmarktservice nachzuweisen; dabei bleiben ein zu 
versteuerndes Einkommen (§ 33 Abs. 1 EStG 1988) sowie 
Leistungen nach dem Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977 und 
Beihilfen durch das Arbeitsmarktservice im Sinne dieses Absatzes 
in einem Kalendermonat bis zur Geringfügigkeitsgrenze nach § 5 
Abs. 2 Z 1 ASVG außer Betracht,

 

 g) für volljährige Kinder, die in dem Monat, in dem sie das 
26. Lebensjahr vollenden, den Präsenz- oder Ausbildungsdienst oder 
Zivildienst leisten oder davor geleistet haben, bis längstens zur 
Vollendung des 27. Lebensjahres, sofern sie nach Ableistung des 
Präsenz- oder Ausbildungsdienstes oder Zivildienstes für einen Beruf 
ausgebildet oder in einem erlernten Beruf in einer Fachschule 
fortgebildet werden, wenn ihnen durch den Schulbesuch die Ausübung 
ihres Berufes nicht möglich ist; für Kinder, die eine in § 3 des 
Studienförderungsgesetzes 1992 genannte Einrichtung besuchen, 
jedoch nur im Rahmen der in § 2 Abs. 1 lit. b vorgesehenen 

 g) für volljährige Kinder, die in dem Monat, in dem sie das 24. Lebensjahr 
vollenden, den Präsenz- oder Ausbildungsdienst oder Zivildienst leisten 
oder davor geleistet haben, bis längstens zur Vollendung des 
25. Lebensjahres, sofern sie nach Ableistung des Präsenz- oder 
Ausbildungsdienstes oder Zivildienstes für einen Beruf ausgebildet oder 
in einem erlernten Beruf in einer Fachschule fortgebildet werden, wenn 
ihnen durch den Schulbesuch die Ausübung ihres Berufes nicht möglich 
ist; für Kinder, die eine in § 3 des Studienförderungsgesetzes 1992 
genannte Einrichtung besuchen, jedoch nur im Rahmen der in § 2 
Abs. 1 lit. b vorgesehenen Studiendauer,
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Studiendauer, 

 h) für volljährige Kinder, die erheblich behindert sind (§ 8 Abs. 5), das 
27. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und die für einen Beruf 
ausgebildet oder in einem erlernten Beruf in einer Fachschule 
fortgebildet werden, wenn ihnen durch den Schulbesuch die Ausübung 
ihres Berufes nicht möglich ist; § 2 Abs. 1 lit. b zweiter bis letzter Satz 
sind nicht anzuwenden, 

 h) für volljährige Kinder, die erheblich behindert sind (§ 8 Abs. 5), das 
25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und die für einen Beruf 
ausgebildet oder in einem erlernten Beruf in einer Fachschule 
fortgebildet werden, wenn ihnen durch den Schulbesuch die Ausübung 
ihres Berufes nicht möglich ist; § 2 Abs. 1 lit. b zweiter bis letzter Satz 
sind nicht anzuwenden,

 i) für volljährige Kinder, die sich in dem Monat, in dem sie das 
26. Lebensjahr vollenden, in Berufsausbildung befinden und die vor 
Vollendung des 26. Lebensjahres ein Kind geboren haben oder an dem 
Tag, an dem sie das 26. Lebensjahr vollenden, schwanger sind, bis 
längstens zur Vollendung des 27. Lebensjahres; für Kinder, die eine in 
§ 3 des Studienförderungsgesetzes 1992 genannte Einrichtung 
besuchen, jedoch nur im Rahmen der in § 2 Abs. 1 lit. b vorgesehenen 
Studiendauer. 

 i) für volljährige Kinder, die sich in dem Monat, in dem sie das 
24. Lebensjahr vollenden, in Berufsausbildung befinden und die vor 
Vollendung des 24. Lebensjahres ein Kind geboren haben oder an dem 
Tag, an dem sie das 24. Lebensjahr vollenden, schwanger sind, bis 
längstens zur Vollendung des 25. Lebensjahres; für Kinder, die eine in 
§ 3 des Studienförderungsgesetzes 1992 genannte Einrichtung 
besuchen, jedoch nur im Rahmen der in § 2 Abs. 1 lit. b vorgesehenen 
Studiendauer.

  j) für volljährige Kinder, die das 24. Lebensjahr vollendet haben bis zur 
Vollendung des 25. Lebensjahres, bis längstens zum erstmöglichen 
Abschluss eines Studiums, wenn sie 

 aa) bis zu dem Kalenderjahr, in dem sie das 19. Lebensjahr vollendet 
haben, dieses Studium begonnen haben, und 

 bb) die gesetzliche Studiendauer dieses Studiums bis zum 
erstmöglichen Studienabschluss zehn oder mehr Semester beträgt, 
und 

 cc) die gesetzliche Studiendauer dieses Studiums nicht überschritten 
wird,

  k) für volljährige Kinder, die das 24. Lebensjahr vollendet haben bis zur 
Vollendung des 25. Lebensjahres, und die sich in Berufsausbildung 
befinden, wenn sie vor Vollendung des 24. Lebensjahres einmalig in 
der Dauer von acht bis zwölf Monaten eine freiwillige praktische 
Hilfstätigkeit bei einer von einem gemeinnützigen Träger der freien 
Wohlfahrtspflege zugewiesenen Einsatzstelle im Inland ausgeübt 
haben; für Kinder, die eine in § 3 des Studienförderungsgesetzes 1992 
genannte Einrichtung besuchen, jedoch nur im Rahmen der in § 2 
Abs. 1 lit. b vorgesehenen Studiendauer.

§ 5. (1) Für ein Kalenderjahr, das nach dem Kalenderjahr liegt, in dem das § 5. (1) Für ein Kalenderjahr, das nach dem Kalenderjahr liegt, in dem das 
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Kind das 18. Lebensjahr vollendet hat und in dem es ein zu versteuerndes 
Einkommen (§ 33 Abs. 1 EStG 1988) bezogen hat, das den Betrag von 9 000 € 
übersteigt, besteht kein Anspruch auf Familienbeihilfe, wobei § 10 Abs. 2 nicht 
anzuwenden ist. Bei der Ermittlung des zu versteuernden Einkommens des 
Kindes bleiben außer Betracht: 
 a) das zu versteuernde Einkommen, das vor oder nach Zeiträumen erzielt 

wird, für die Anspruch auf Familienbeihilfe besteht; hiebei bleibt das 
zu versteuernde Einkommen für Zeiträume nach § 2 Abs. 1 lit. d 
unberücksichtigt, 

Kind das 18. Lebensjahr vollendet hat und in dem es ein zu versteuerndes 
Einkommen (§ 33 Abs. 1 EStG 1988) bezogen hat, das den Betrag von 10000 € 
übersteigt, besteht kein Anspruch auf Familienbeihilfe, wobei § 10 Abs. 2 nicht 
anzuwenden ist. Bei der Ermittlung des zu versteuernden Einkommens des Kindes 
bleiben außer Betracht: 
 a) das zu versteuernde Einkommen, das vor oder nach Zeiträumen erzielt 

wird, für die Anspruch auf Familienbeihilfe besteht, 

§ 6. (2) a) bis h) § 6. (2) a) bis j)
 a) das 26. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und für einen Beruf 

ausgebildet werden oder in einem erlernten Beruf in einer Fachschule 
fortgebildet werden, wenn ihnen durch den Schulbesuch die Ausübung 
ihres Berufes nicht möglich ist. § 2 Abs. 1 lit. b zweiter bis letzter Satz 
sind anzuwenden; oder 

 a) das 24. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und für einen Beruf 
ausgebildet werden oder in einem erlernten Beruf in einer Fachschule 
fortgebildet werden, wenn ihnen durch den Schulbesuch die Ausübung 
ihres Berufes nicht möglich ist. § 2 Abs. 1 lit. b zweiter bis letzter Satz 
sind anzuwenden; oder

 b) das 26. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, für die Dauer von drei 
Monaten nach Abschluß der Berufsausbildung, sofern sie weder den 
Präsenz- oder Ausbildungsdienst noch den Zivildienst leisten, oder 

 b) das 24. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, für die Zeit zwischen 
dem Abschluss der Schulausbildung und dem Beginn einer weiteren 
Berufsausbildung, wenn die weitere Berufsausbildung zum 
frühestmöglichen Zeitpunkt nach Abschluss der Schulausbildung 
begonnen wird, oder

 c) das 26. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, für die Zeit zwischen 
Beendigung des Präsenz- oder Zivildienstes und dem Beginn oder der 
Fortsetzung der Berufsausbildung, wenn die Berufsausbildung zum 
frühestmöglichen Zeitpunkt nach dem Ende des Präsenz- oder 
Ausbildungs- oder Zivildienstes begonnen oder fortgesetzt wird, oder

 c) das 24. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, für die Zeit zwischen 
Beendigung des Präsenz- oder Zivildienstes und dem Beginn oder der 
Fortsetzung der Berufsausbildung, wenn die Berufsausbildung zum 
frühestmöglichen Zeitpunkt nach dem Ende des Präsenz- oder 
Ausbildungs- oder Zivildienstes begonnen oder fortgesetzt wird, oder 

 d) wegen einer vor Vollendung des 21. Lebensjahres oder während einer 
späteren Berufsausbildung, jedoch spätestens vor Vollendung des 
27. Lebensjahres, eingetretenen körperlichen oder geistigen 
Behinderung voraussichtlich dauernd außerstande sind, sich selbst den 
Unterhalt zu verschaffen, und sich in keiner Anstaltspflege befinden, 
oder

 d) wegen einer vor Vollendung des 21. Lebensjahres oder während einer 
späteren Berufsausbildung, jedoch spätestens vor Vollendung des 
25. Lebensjahres, eingetretenen körperlichen oder geistigen 
Behinderung voraussichtlich dauernd außerstande sind, sich selbst den 
Unterhalt zu verschaffen, und sich in keiner Anstaltspflege befinden, 
oder 

 e) das 21. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und 
 aa) weder den Präsenz- oder Ausbildungsdienst noch den Zivildienst 

leisten und 
 bb) bei der regionalen Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice als 
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Arbeitsuchende vorgemerkt sind und weder einen Anspruch auf 
eine Leistung nach dem Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977, 
BGBl. Nr. 609, haben noch eine Beihilfe zur Deckung des 
Lebensunterhaltes durch das Arbeitsmarktservice erhalten; das 
Vorliegen dieser Voraussetzungen ist durch eine Bestätigung des 
Arbeitsmarktservice nachzuweisen; dabei bleiben ein zu 
versteuerndes Einkommen (§ 33 Abs. 1 EStG 1988) sowie 
Leistungen nach dem Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977 und 
Beihilfen durch das Arbeitsmarktservice im Sinne dieses Absatzes 
in einem Kalendermonat bis zur Geringfügigkeitsgrenze nach § 5 
Abs. 2 Z 1 ASVG außer Betracht,

 f) In dem Monat, in dem sie das 26. Lebensjahr vollenden, den Präsenz- 
oder Ausbildungsdienst oder Zivildienst leisten oder davor geleistet 
haben, bis längstens zur Vollendung des 27. Lebensjahres, sofern sie 
nach Ableistung des Präsenz- oder Ausbildungsdienstes oder 
Zivildienstes für einen Beruf ausgebildet oder in einem erlernten Beruf 
in einer Fachschule fortgebildet werden, wenn ihnen durch den 
Schulbesuch die Ausübung ihres Berufes nicht möglich ist; 
Vollwaisen die eine in § 3 des Studienförderungsgesetzes 1992 
genannte Einrichtung besuchen, jedoch nur im Rahmen der in § 2 
Abs. 1 lit. b vorgesehenen Studiendauer,

 f) In dem Monat, in dem sie das 24. Lebensjahr vollenden, den Präsenz- 
oder Ausbildungsdienst oder Zivildienst leisten oder davor geleistet 
haben, bis längstens zur Vollendung des 25. Lebensjahres, sofern sie 
nach Ableistung des Präsenz- oder Ausbildungsdienstes oder 
Zivildienstes für einen Beruf ausgebildet oder in einem erlernten Beruf 
in einer Fachschule fortgebildet werden, wenn ihnen durch den 
Schulbesuch die Ausübung ihres Berufes nicht möglich ist; Vollwaisen 
die eine in § 3 des Studienförderungsgesetzes 1992 genannte 
Einrichtung besuchen, jedoch nur im Rahmen der in § 2 Abs. 1 lit. b 
vorgesehenen Studiendauer,

 g) erheblich behindert sind (§ 8 Abs. 5), das 27. Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben und für einen Beruf ausgebildet oder in einem 
erlernten Beruf in einer Fachschule fortgebildet werden, wenn ihnen 
durch den Schulbesuch die Ausübung ihres Berufes nicht möglich ist; 
§ 2 Abs. 1 lit. b zweiter bis letzter Satz sind nicht anzuwenden,

 g) erheblich behindert sind (§ 8 Abs. 5), das 25. Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben und für einen Beruf ausgebildet oder in einem erlernten 
Beruf in einer Fachschule fortgebildet werden, wenn ihnen durch den 
Schulbesuch die Ausübung ihres Berufes nicht möglich ist; § 2 Abs. 1 
lit. b zweiter bis letzter Satz sind nicht anzuwenden,

 h) sich in dem Monat, in dem sie das 26. Lebensjahr vollenden, in 
Berufsausbildung befinden und die vor Vollendung des 
26. Lebensjahres ein Kind geboren haben oder an dem Tag, an dem sie 
das 26. Lebensjahr vollenden, schwanger sind, bis längstens zur 
Vollendung des 27. Lebensjahres; Kinder, die eine in § 3 des 
Studienförderungsgesetzes 1992 genannte Einrichtung besuchen, 
jedoch nur im Rahmen der in § 2 Abs. 1 lit. b vorgesehenen 
Studiendauer. 

 h) sich in dem Monat, in dem sie das 24. Lebensjahr vollenden, in 
Berufsausbildung befinden und die vor Vollendung des 
24. Lebensjahres ein Kind geboren haben oder an dem Tag, an dem sie 
das 24. Lebensjahr vollenden, schwanger sind, bis längstens zur 
Vollendung des 25. Lebensjahres; Kinder, die eine in § 3 des 
Studienförderungsgesetzes 1992 genannte Einrichtung besuchen, jedoch 
nur im Rahmen der in § 2 Abs. 1 lit. b vorgesehenen Studiendauer. 

  i) das 24. Lebensjahr vollendet haben bis zur Vollendung des 
25. Lebensjahres, bis längstens zum erstmöglichen Abschluss eines 
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Studiums, wenn sie

 aa) bis zu dem Kalenderjahr, in dem sie das 19. Lebensjahr vollendet 
haben, dieses Studium begonnen haben, und 

 bb) die gesetzliche Studiendauer dieses Studiums bis zum 
erstmöglichen Studienabschluss zehn oder mehr Semester beträgt, 
und 

 cc) die gesetzliche Studiendauer dieses Studiums nicht überschritten 
wird,

  j) das 24. Lebensjahr vollendet haben bis zur Vollendung des 
25. Lebensjahres, und sich in Berufsausbildung befinden, wenn sie vor 
Vollendung des 24. Lebensjahres einmalig in der Dauer von acht bis 
zwölf Monaten eine freiwillige praktische Hilfstätigkeit bei einer von 
einem gemeinnützigen Träger der freien Wohlfahrtspflege 
zugewiesenen Einsatzstelle im Inland ausgeübt haben; Vollwaisen, die 
eine in § 3 des Studienförderungsgesetzes 1992 genannte Einrichtung 
besuchen, jedoch nur im Rahmen der in § 2 Abs. 1 lit. b vorgesehenen 
Studiendauer.

§ 6. (3) Für ein Kalenderjahr, das nach dem Kalenderjahr liegt, in dem die 
Vollwaise das 18. Lebensjahr vollendet hat und in dem sie ein zu versteuerndes 
Einkommen (§ 33 Abs. 1 EStG 1988) bezogen hat, das den Betrag von 9 000 € 
übersteigt, besteht kein Anspruch auf Familienbeihilfe, wobei § 10 Abs. 2 nicht 
anzuwenden ist. Bei der Ermittlung des zu versteuernden Einkommens der 
Vollwaise bleiben außer Betracht: 
 a) das zu versteuernde Einkommen, das vor oder nach Zeiträumen erzielt 

wird, für die Anspruch auf Familienbeihilfe besteht; hiebei bleibt das 
zu versteuernde Einkommen für Zeiträume nach § 2 Abs. 1 lit. d 
unberücksichtigt, 

§ 6. (3) Für ein Kalenderjahr, das nach dem Kalenderjahr liegt, in dem die 
Vollwaise das 18. Lebensjahr vollendet hat und in dem sie ein zu versteuerndes 
Einkommen (§ 33 Abs. 1 EStG 1988) bezogen hat, das den Betrag von 10000 € 
übersteigt, besteht kein Anspruch auf Familienbeihilfe, wobei § 10 Abs. 2 nicht 
anzuwenden ist. Bei der Ermittlung des zu versteuernden Einkommens der 
Vollwaise bleiben außer Betracht: 
 a) das zu versteuernde Einkommen, das vor oder nach Zeiträumen erzielt 

wird, für die Anspruch auf Familienbeihilfe besteht, 

§ 8. (8) Der Gesamtbetrag an Familienbeihilfe für September wird 
verdoppelt. 

§ 8. (8) Für jedes Kind, das in einem Kalenderjahr das 6. Lebensjahr bereits 
vollendet hat oder vollendet und das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, 
erhöht sich die Familienbeihilfe für den September dieses Kalenderjahres um 
100 €.

§ 9. Zusätzlich zur Familienbeihilfe haben Personen unter folgenden 
Voraussetzungen (§§ 9a bis 9d) Anspruch auf einen Mehrkindzuschlag. Der 
Mehrkindzuschlag steht für jedes ständig im Bundesgebiet lebende dritte und 
weitere Kind zu, für das Familienbeihilfe gewährt wird. Ab 1. Jänner 2002 beträgt 

§ 9. Zusätzlich zur Familienbeihilfe haben Personen unter folgenden 
Voraussetzungen (§§ 9a bis 9d) Anspruch auf einen Mehrkindzuschlag. Der 
Mehrkindzuschlag steht für jedes ständig im Bundesgebiet lebende dritte und 
weitere Kind zu, für das Familienbeihilfe gewährt wird. Ab 1. Jänner 2011 beträgt 
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der Mehrkindzuschlag 36,4 Euro monatlich für das dritte und jedes weitere Kind. der Mehrkindzuschlag 20 € monatlich für das dritte und jedes weitere Kind.

§ 30a. (3) Als eine Schule im Sinne des Abs. 1 lit. a und Abs. 2 lit. a gilt 
auch eine Schule, die gemäß § 12 des Schulpflichtgesetzes 1985, BGBl. Nr. 76, 
als zur Erfüllung der Schulpflicht geeignet anerkannt wurde, sowie eine 
Privatschule, der die Führung einer gesetzlich geregelten Schulartbezeichnung 
bewilligt wurde (§ 11 des Privatschulgesetzes, BGBl. Nr. 244/1962).

§ 30a. (3) Als eine Schule im Sinne des Abs. 1 lit. a gilt auch eine Schule, die 
gemäß § 12 des Schulpflichtgesetzes, BGBl. Nr. 76/1985, als zur Erfüllung der 
Schulpflicht geeignet anerkannt wurde, sowie eine Privatschule, der die Führung 
einer gesetzlich geregelten Schulartbezeichnung gemäß § 11 des 
Privatschulgesetzes, BGBl. Nr. 244/1962, bewilligt wurde.

§ 30f. (2) Der Fahrpreisersatz darf nur für Fahrten zwischen der Wohnung 
im Inland und der Schule sowie nur für Schüler geleistet werden, für die eine 
Schulbestätigung im Sinne des § 30e Abs. 3 beigebracht wird, und für die, sofern 
sie volljährig sind, Familienbeihilfe bezogen wird. Die Leistung des 
Fahrpreisersatzes ist bei Schülern, die nicht die österreichische Staatsbürgerschaft 
besitzen, überdies davon abhängig zu machen, dass eine Bestätigung des 
Finanzamtes beigebracht wird, wonach für den Schüler Familienbeihilfe bezogen 
wird. Für die Erlangung der Schülerfreifahrt ist überdies ein Antrag des 
Erziehungsberechtigten erforderlich, wenn der Schüler minderjährig ist. 

§ 30f. (2) Der Fahrpreisersatz darf nur für Fahrten zwischen der Wohnung im 
Inland und der Schule sowie nur für Schüler/innen geleistet werden, für die eine 
Schulbestätigung im Sinne des § 30e Abs. 3 beigebracht wird, und für die, sofern 
sie volljährig sind, weiterhin Familienbeihilfe bezogen wird. Die Leistung des 
Fahrpreisersatzes ist bei Schüler/innen, die weder die österreichische 
Staatsbürgerschaft noch die Staatsbürgerschaft einer EWR-Vertragspartei oder der 
Schweiz besitzen, überdies davon abhängig zu machen, dass eine Bestätigung des 
Finanzamtes beigebracht wird, wonach für den Schüler/die Schülerin 
Familienbeihilfe bezogen wird. Für die Erlangung der Schülerfreifahrt ist überdies 
ein Antrag des Erziehungsberechtigten erforderlich, wenn der Schüler/die 
Schülerin minderjährig ist.“

§ 30f. (4) Eine Teilnahme des Schülers an einer Schülerfreifahrt nach Abs. 1 
und Abs. 3 ist nur auf jenen Strecken zulässig, auf denen der Schüler keine andere 
Beförderung unentgeltlich in Anspruch nehmen kann. In Verträgen nach den 
Abs. 1 und 3 lit. a dürfen Schülerinnen und Schüler nur für den Schulweg zu 
Schulen im Sinne des § 30a Abs. 1 lit. a bis c begünstigt werden; desgleichen darf 
ein Kostenersatz nach Abs. 3 lit. b nur für den Schulweg zu Schulen im Sinne des 
§ 30a Abs. 1 lit. a bis c geleistet werden. Eine Kostenübernahme nach Abs. 3 ist 
nur für Fahrten der Schüler zwischen der Wohnung im Inland und der Schule 
zulässig; für Schüler, die nicht die österreichische Staatsbürgerschaft besitzen, ist 
eine Kostenübernahme nach Abs. 3 überdies nur zulässig, wenn für den Schüler 
Familienbeihilfe bezogen wird. 

§ 30f. (4) Eine Teilnahme des Schülers/der Schülerin an einer Schülerfreifahrt 
nach Abs. 1 und Abs. 3 ist nur auf jenen Strecken zulässig, auf denen der 
Schüler/die Schülerin keine andere Beförderung unentgeltlich in Anspruch nehmen 
kann. In Verträgen nach den Abs. 1 und 3 lit. a dürfen Schüler/innen nur für den 
Schulweg zu Schulen im Sinne des § 30a Abs. 1 lit. a bis c begünstigt werden; 
desgleichen darf ein Kostenersatz nach Abs. 3 lit. b nur für den Schulweg zu 
Schulen im Sinne des § 30a Abs. 1 lit. a bis c geleistet werden. Eine 
Kostenübernahme nach Abs. 3 ist nur für Fahrten der Schüler/innen zwischen der 
Wohnung im Inland und der Schule zulässig; für Schüler/innen, die weder die 
österreichische Staatsbürgerschaft noch die Staatsbürgerschaft einer EWR-
Vertragspartei oder der Schweiz besitzen, ist eine Kostenübernahme nach Abs. 3 
überdies davon abhängig zu machen, dass eine Bestätigung des Finanzamtes 
beigebracht wird, wonach für den Schüler/die Schülerin Familienbeihilfe bezogen 
wird.

§ 30f. (5) In Verträgen nach den Abs.1 und 3 hat sich der Bundesminister für 
Umwelt, Jugend und Familie auszubedingen, dass sich die Verkehrsunternehmen 
zur Rechnungslegung und Auskunfterteilung verpflichten und den Organen des 
Bundes die Überprüfung der Unterlagen gestatten, auf die sich der Fahrpreis oder 

§ 30f. (5) In Verträgen nach den Abs. 1 und 3 hat sich der Bundesminister für 
Wirtschaft, Familie und Jugend auszubedingen, dass sich die Verkehrsunternehmen 
zur Rechnungslegung und Auskunfterteilung verpflichten und den Organen des 
Bundes die Überprüfung der Unterlagen gestatten, auf die sich der Fahrpreis oder 
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Fahrpreisersatz gründet. Der Abschluss eines Vertrages nach Abs. 3 lit. a kann 
überdies davon abhängig gemacht werden, dass der Schulerhalter die 
Notwendigkeit der Schülerbeförderung bestätigt und die Namen, die 
Staatsbürgerschaft und die Anschriften der zu befördernden Schüler sowie das in 
Frage kommende Verkehrsunternehmen bekannt gibt. 

Fahrpreisersatz gründet. Der Vertrag nach Abs. 3 kann als Rechnung im Sinne des 
Umsatzsteuergesetzes 1994 angesehen werden, sofern dieser die erforderlichen 
Rechnungsmerkmale gemäß § 11 Abs. 1 des Umsatzsteuergesetzes 1994 aufweist. 
Der Abschluss eines Vertrages nach Abs. 3 lit. a kann überdies davon abhängig 
gemacht werden, dass der Schulerhalter die Notwendigkeit der Schülerbeförderung 
bestätigt und die Namen, die Staatsbürgerschaft und die Anschriften der zu 
befördernden Schüler/innen sowie das in Frage kommende Verkehrsunternehmen 
bekannt gibt. 

§ 30g. (1) Die im § 30a Abs. 1 lit. a und c genannten Schulen haben die 
Bestätigungen gemäß § 30e Abs. 3 auszustellen. Sofern diese Bestätigungen zur 
Erlangung einer Schülerfreifahrt (§ 30f) erforderlich sind, sind hiefür amtlich 
aufgelegte oder amtlich genehmigte Vordrucke zu verwenden. Diese 
Bestätigungen dürfen nur für ordentliche Schüler, die zu Beginn des Schuljahres 
das 26. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, und für einen Schüler nur in der 
für die Erlangung der notwendigen Freifahrausweise erforderlichen Anzahl 
ausgestellt werden.

§ 30g (1) Die im § 30a Abs. 1 lit. a und c genannten Schulen haben die 
Bestätigungen gemäß § 30e Abs. 3 auszustellen. Sofern diese Bestätigungen zur 
Erlangung einer Schülerfreifahrt (§ 30f) erforderlich sind, sind hiefür amtlich 
aufgelegte oder amtlich genehmigte Vordrucke zu verwenden. Diese Bestätigungen 
dürfen nur für ordentliche Schüler, die zu Beginn des Schuljahres das 
24. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, und für einen Schüler nur in der für die 
Erlangung der notwendigen Freifahrausweise erforderlichen Anzahl ausgestellt 
werden.

§ 30h. (2) Der Schüler hat den von der Republik Österreich für eine 
Schülerfreifahrt geleisteten Fahrpreis (§ 30f Abs. 1 und 2) zu ersetzen, wenn er 
die Schülerfreifahrt durch unwahre Angaben erlangt hat oder weiter in Anspruch 
genommen hat, obwohl die Voraussetzungen weggefallen sind. Für diese 
Ersatzpflicht des Schülers haftet der Erziehungsberechtigte, wenn der Schüler 
noch minderjährig ist. Über die Verpflichtung zum Ersatz entscheidet das nach 
dem Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt des Schülers zuständige Finanzamt, 
wobei von der Festsetzung eines Ersatzes ganz oder teilweise Abstand genommen 
werden kann, wenn der Ersatz im Einzelfall den Betrag von 73 Euro nicht 
übersteigt. Gegen die Entscheidung des Finanzamtes ist die Berufung an den 
unabhängigen Finanzsenat zulässig. Die Bestimmungen der 
Bundesabgabenordnung sind sinngemäß anzuwenden.

§ 30h. (2) Der Schüler hat den von der Republik Österreich für eine 
Schülerfreifahrt geleisteten Fahrpreis (§ 30f Abs. 1 und 2) zu ersetzen, wenn er die 
Schülerfreifahrt durch unwahre Angaben erlangt hat oder weiter in Anspruch 
genommen hat, obwohl die Voraussetzungen weggefallen sind. Für diese 
Ersatzpflicht des Schülers haftet der Erziehungsberechtigte, wenn der Schüler noch 
minderjährig ist. Über die Verpflichtung zum Ersatz entscheidet das nach dem 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt des Schülers zuständige Finanzamt, wobei 
von der Festsetzung eines Ersatzes ganz oder teilweise Abstand genommen werden 
kann, wenn der Ersatz im Einzelfall den Betrag von 100 Euro nicht übersteigt. 
Gegen die Entscheidung des Finanzamtes ist die Berufung an den unabhängigen 
Finanzsenat zulässig. Die Bestimmungen der Bundesabgabenordnung sind 
sinngemäß anzuwenden

§ 30h. (4) Wer vorsätzlich oder grob fahrlässig Schulfahrtbeihilfe zu 
Unrecht bezieht oder durch unwahre Angaben einen Schülerfreifahrtausweis zu 
Unrecht erlangt, begeht, sofern die Tat nicht nach anderen Rechtsvorschriften 
strenger zu ahnden ist, eine Verwaltungsübertretung und ist hiefür mit einer 
Geldstrafe bis zu 360 € zu bestrafen. 

§ 30h. (4) Wer vorsätzlich oder grob fahrlässig Schulfahrtbeihilfe zu Unrecht 
bezieht oder durch unwahre Angaben einen Schülerfreifahrausweis zu Unrecht 
erlangt hat oder weiter in Anspruch genommen hat, obwohl die Voraussetzungen 
weggefallen sind, begeht sofern die Tat nicht nach anderen Rechtsvorschriften 
strenger zu ahnden ist, eine Verwaltungsübertretung und ist hiefür mit einer 
Geldstrafe bis zu 360 Euro zu bestrafen.

§ 30j. (2) Der Fahrpreisersatz darf nur für Lehrlinge in einem anerkannten § 30j. (2) Der Fahrpreisersatz darf nur für Lehrlinge in einem anerkannten 
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Lehrverhältnis geleistet werden, die eine betriebliche Ausbildungsstätte im 
Bundesgebiet oder im grenznahen Gebiet im Ausland besuchen und für die 
Familienbeihilfe bezogen wird. Die Leistung des Fahrpreisersatzes ist bei 
Lehrlingen, die nicht die österreichische Staatsbürgerschaft besitzen, überdies 
davon abhängig zu machen, dass eine Bestätigung des Finanzamtes beigebracht 
wird, wonach für den Lehrling Familienbeihilfe bezogen wird. 

Lehrverhältnis geleistet werden, die eine betriebliche Ausbildungsstätte im 
Bundesgebiet oder im grenznahen Gebiet im Ausland besuchen und für die 
Familienbeihilfe bezogen wird. Die Leistung des Fahrpreisersatzes ist bei 
Lehrlingen, die weder die österreichische Staatsbürgerschaft noch die 
Staatsbürgerschaft einer EWR-Vertragspartei oder der Schweiz besitzen, überdies 
davon abhängig zu machen, dass eine Bestätigung des Finanzamtes beigebracht 
wird, wonach für den Lehrling Familienbeihilfe bezogen wird.

§ 30j. (3) Für Teilnehmer an Lehrgängen und Lehrlingsstiftungen nach dem 
Jugendausbildungs-Sicherungsgesetz, BGBl. I Nr. 91/1998 (JASG),gilt für die 
Geltungsdauer des JASG deren Weg zwischen der Wohnung im Inland und dem 
Ort der Ausbildung als Weg zwischen der Wohnung und der betrieblichen 
Ausbildungsstätte. Für die Erlangung einer Lehrlingsfreifahrt oder einer 
Fahrtenbeihilfe für Lehrlinge gelten die Teilnehmer nach dem JASG als in einem 
gesetzlich anerkannten Lehrverhältnis stehend.

§ 30j. (3) Für Teilnehmer an Lehrgängen und Lehrlingsstiftungen nach dem 
Jugendausbildungs-Sicherungsgesetz, BGBl. I Nr. 91/1998 (JASG),gilt für die 
Geltungsdauer des JASG deren Weg zwischen der Wohnung im Inland und dem 
Ort der Ausbildung als Weg zwischen der Wohnung und der betrieblichen 
Ausbildungsstätte. Für die Erlangung einer Lehrlingsfreifahrt oder einer 
Fahrtenbeihilfe für Lehrlinge gelten die Teilnehmer nach dem JASG als in einem 
anerkannten Lehrverhältnis stehend.

§ 30k. (1) Zur Erlangung der Freifahrt des Lehrlings zwischen der Wohnung 
und der betrieblichen Ausbildungsstätte ist der hiefür aufgelegte amtliche 
Vordruck zu verwenden. Darin ist das Lehrverhältnis, der Besuch der 
Ausbildungsstätte und die Zeitdauer vom Arbeitgeber zu bestätigen. Diese 
Bestätigung darf nur in der für die Erlangung der notwendigen Fahrausweise 
erforderlichen Anzahl ausgestellt werden. Die Inanspruchnahme der 
Lehrlingsfreifahrt ist nur für den Weg zwischen der Wohnung im Inland und der 
betrieblichen Ausbildungsstätte und darüber hinaus nur für jene Zeiträume 
zulässig, in denen für den Lehrling ein Anspruch auf Familienbeihilfe besteht, 
längstens jedoch bis zum Ablauf des Monats, in dem der Lehrling das 
26. Lebensjahr vollendet hat. 

§ 30k. (1) Zur Erlangung der Freifahrt des Lehrlings zwischen der Wohnung 
und der betrieblichen Ausbildungsstätte ist der hiefür aufgelegte amtliche Vordruck 
zu verwenden. Darin ist das Lehrverhältnis, der Besuch der Ausbildungsstätte und 
die Zeitdauer vom Arbeitgeber zu bestätigen. Diese Bestätigung darf nur in der für 
die Erlangung der notwendigen Fahrausweise erforderlichen Anzahl ausgestellt 
werden. Die Inanspruchnahme der Lehrlingsfreifahrt ist nur für den Weg zwischen 
der Wohnung im Inland und der betrieblichen Ausbildungsstätte und darüber 
hinaus nur für jene Zeiträume zulässig, in denen für den Lehrling ein Anspruch auf 
Familienbeihilfe besteht, längstens jedoch bis zum Ablauf des Monats, in dem der 
Lehrling das 24. Lebensjahr vollendet hat. 

§ 30m. (1) Anspruch auf Fahrtenbeihilfe für Lehrlinge haben Personen für 
Kinder, für die ihnen Familienbeihilfe gewährt oder ausgezahlt (§ 12) wird oder 
für die sie nur deswegen keinen Anspruch auf Familienbeihilfe haben, weil sie 
Anspruch auf eine gleichartige ausländische Beihilfe haben (§ 4 Abs. 1), wenn 
das Kind als Lehrling in einem anerkannten Lehrverhältnis steht und eine 
betriebliche Ausbildungsstätte im Bundesgebiet oder im grenznahen Gebiet im 
Ausland besucht.

§ 30m. (1) Anspruch auf Fahrtenbeihilfe für Lehrlinge haben Personen für 
Kinder, für die ihnen Familienbeihilfe gewährt wird oder für die sie nur deswegen 
keinen Anspruch auf Familienbeihilfe haben, weil sie Anspruch auf eine 
gleichartige ausländische Beihilfe haben (§ 4 Abs. 1), wenn das Kind als Lehrling 
in einem anerkannten Lehrverhältnis steht und eine betriebliche Ausbildungsstätte 
im Bundesgebiet oder im grenznahen Gebiet im Ausland besucht. 

§ 30m. (5) Kein Anspruch auf Fahrtenbeihilfe besteht für Lehrlinge und 
behinderte Lehrlinge, welche eine unentgeltliche Beförderung oder die 
Lehrlingsfreifahrt auf dem Weg zwischen der Wohnung und der betrieblichen 

§ 30m. (5) Kein Anspruch auf Fahrtenbeihilfe besteht für Lehrlinge, welche 
eine unentgeltliche Beförderung oder die Lehrlingsfreifahrt auf dem Weg zwischen 
der Wohnung und der betrieblichen Ausbildungsstätte oder auf einem Teil dieses 
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Ausbildungsstätte oder auf einem Teil dieses Weges in Anspruch nehmen 
können. Es besteht auch kein Anspruch auf Fahrtenbeihilfe für Lehrlinge und 
behinderte Lehrlinge, welche eine unentgeltliche Beförderung oder auf dem Weg 
zwischen der Wohnung und der Zweitunterkunft (§ 30n Abs. 2) oder auf einem 
Teil dieses Weges in Anspruch nehmen können.

Weges in Anspruch nehmen können. Es besteht auch kein Anspruch auf 
Fahrtenbeihilfe für Lehrlinge, welche eine unentgeltliche Beförderung oder auf 
dem Weg zwischen der Wohnung und der Zweitunterkunft (§ 30n Abs. 2) oder auf 
einem Teil dieses Weges in Anspruch nehmen können. 

§ 30o. (1) Die Fahrtenbeihilfe wird für einen Lehrling nur einmal gewährt. 
Wird die Familienbeihilfe für den Lehrling gemäß § 12 einer anderen Person als 
dem Anspruchsberechtigten ausgezahlt, so ist die Fahrtenbeihilfe der Person zu 
gewähren, der die Familienbeihilfe ausgezahlt wird.

§ 30o. (1) Die Fahrtenbeihilfe wird für einen Lehrling nur einmal gewährt. 

§ 30o. (3) Liegen in einem Monat die Voraussetzungen für die Gewährung 
der Schulfahrtbeihilfe gemäß § 30c (4) und der Fahrtenbeihilfe gemäß § 30n (2) 
für Lehrlinge vor, so ist die Fahrtenbeihilfe in Höhe des höheren Pauschbetrages 
zu gewähren.

§ 30o. (3) Liegen in einem Monat die Voraussetzungen für die Gewährung der 
Schulfahrtbeihilfe gemäß § 30c Abs. 4 und der Fahrtenbeihilfe für Lehrlinge 
gemäß § 30n Abs. 2 vor, so ist die Fahrtenbeihilfe in Höhe des höheren 
Pauschbetrages zu gewähren.

§ 31. (1) Zur Erleichterung der Lasten, die den Eltern durch die Erziehung 
und Ausbildung der Kinder erwachsen, sind Schülern, die eine öffentliche oder 
mit dem Öffentlichkeitsrecht ausgestattete Pflichtschule, mittlere oder höhere 
Schule im Inland als ordentliche Schüler besuchen oder die die allgemeine 
Schulpflicht durch Teilnahme an einem Unterricht im Inland gemäß § 11 des 
Schulpflichtgesetzes 1985 erfüllen, die für den Unterricht notwendigen 
Schulbücher im Ausmaß eines Höchstbetrages nach Maßgabe der folgenden 
Bestimmungen unentgeltlich zur Verfügung zu stellen. Für alle aus Mitteln des 
Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen zur Verfügung gestellten Schulbücher ist 
ein Selbstbehalt in der Höhe von 10 vH des für die maßgebliche Schulform des 
Schülers gemäß § 1 der Limit-Verordnung (in der jeweils geltenden Fassung) 
festgesetzten Höchstbetrages zu leisten. Der Selbstbehalt ist vor Übernahme der 
Schulbücher mit Erlagschein zu bezahlen. Schüler an Sonderschulen und Schüler 
mit sonderpädagogischem Förderbedarf haben keinen Selbstbehalt zu entrichten.

§ 31. (1) Zur Erleichterung der Lasten, die den Eltern durch die Erziehung und 
Ausbildung der Kinder erwachsen, sind Schülern, die eine öffentliche oder mit dem 
Öffentlichkeitsrecht ausgestattete Pflichtschule, mittlere oder höhere Schule im 
Inland als ordentliche Schüler besuchen oder die die allgemeine Schulpflicht durch 
Teilnahme an einem Unterricht im Inland gemäß § 11 des 
Schulpflichtgesetzes 1985 erfüllen, die für den Unterricht notwendigen 
Schulbücher im Ausmaß eines Höchstbetrages nach Maßgabe der folgenden 
Bestimmungen unentgeltlich zur Verfügung zu stellen. 

§ 31a. (1) Als für den Unterricht notwendige Schulbücher gelten: 
 1. Schulbücher, die 
 a) als Schulbuch oder therapeutische Unterrichtsmittel vom 

Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Kultur für die 
jeweilige Schulart und Schulstufe oder von der für die 
Eignungserklärung von Unterrichtsmitteln zuständigen Schulbehörde 
für geeignet erklärt worden sind, 

 b) lehrplangemäß für den Religionsunterricht erforderlich sind,

§ 31a. (1) Als für den Unterricht notwendige Schulbücher gelten: 
 1. Schulbücher, die 
 a) als Schulbuch, elektronische Schulbuchergänzung oder therapeutische 

Unterrichtsmittel vom Bundesminister für Unterricht, Kunst und Kultur 
für die jeweilige Schulart und Schulstufe oder von der für die 
Eignungserklärung von Unterrichtsmitteln zuständigen Schulbehörde 
für geeignet erklärt worden sind, 

b) lehrplangemäß für den Religionsunterricht erforderlich sind,
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 c) gem. lit. a geeignete Schulbücher sind und nach gewissenhafter 

Prüfung durch die Lehrer nach Inhalt und Form auch dem Lehrplan 
einer anderen Schulform oder Schulstufe entsprechen, 

 2. Unterrichtsmittel (therapeutische, gedruckte, audiovisuelle, 
automationsunterstützte Datenträger, Lernspiele) im Ausmaß von 10 vH 
des Höchstbetrages pro Schüler und Schulform (Limits) im Schuljahr 
1998/99 und in den folgenden Schuljahren im Ausmaß von maximal 
15 vH des Höchstbetrages pro Schüler und Schulform (Limits), was ab 
dem Schuljahr 1999/2000 in der Limit-Verordnung (Abs. 5) festzusetzen 
ist, wenn diese von der Schule als zur Durchführung des Unterrichts 
erforderlich bestimmt wurden. 

 c) gemäß lit. a geeignete Schulbücher sind und nach gewissenhafter 
Prüfung durch die Lehrer nach Inhalt und Form auch dem Lehrplan 
einer anderen Schulform oder Schulstufe entsprechen, 

 2. Unterrichtsmittel eigener Wahl (gedruckte, audiovisuelle, 
automationsunterstützte Datenträger, Lernspiele, therapeutische) bis zum 
Ausmaß von 15 vH des Höchstbetrages pro Schüler/Schülerin und 
Schulform (Schulbuchlimit), 

wenn diese von der Schule als für den Unterricht erforderlich bestimmt wurden. 

§ 31b. (1) Den im § 31 Abs. 1 genannten Schülern können an Stelle von 
Schulbüchern Gutscheine zur Anschaffung der Schulbücher (§ 31a) zur 
Verfügung gestellt werden. Die Gutscheine haben auf ein bestimmtes Schulbuch 
und dessen Kaufpreis zu lauten; sie erlangen erst durch die Eintragung des 
Namens des Schülers und der Angabe der Schulklasse, die der Schüler besucht, 
sowie durch die Unterschrift eines verantwortlichen Organs der Schule und den 
Aufdruck des Siegels der Schule Gültigkeit.

§ 31b. (1) Der mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes betraute 
Bundesminister ist ermächtigt, zur Erfüllung der in § 31 Abs. 1 genannten 
Aufgaben mit Verlags- und Vertriebsunternehmen Verträge über die Herstellung 
und Ausgabe der von den Schulen bestellten Schulbücher abzuschließen. 

(2) Der Bundesminister für Jugend und Familie ist ermächtigt, über die 
Auflage, Ausgabe, Annahme und Einlösung der Schulbuchbelege 
(Schulbuchgutscheine, Schulbuchanweisungen) mit einschlägigen Verlags- und 
Vertriebsunternehmen, deren Zweck die Durchführung der vorgenannten 
Aufgaben ist, Verträge abzuschließen. 

(2) Die Bestellung der für den Unterricht notwendigen Schulbücher (§ 31 a) 
durch die Schulen und die Weitergabe der Bestelldaten erfolgt durch eine auf 
Internet basierende EDV-Anwendung. Die Verrechnung der Schulbuch-
Bestellungen mit den von den Schulen ausgewählten Unternehmen gemäß Abs. 1 
erfolgt durch einen in diesem Programm implementierten elektronischen 
Zahlungsverkehr. Die zu diesen Zwecken zwischen Schulen und Schulbuchhandel 
erforderliche Vorgehensweise wird in den jährlich zu erlassenden 
Durchführungsrichtlinien näher geregelt.

§ 31c. (1) Zur Ausgabe der Schulbücher oder der Gutscheine (§ 31b Abs. 1) 
und der Erlagscheine für die Einzahlung des Selbstbehaltes an die Schüler (§ 31 
Abs. 1) sind die Schulerhalter der im § 31 genannten Schulen verpflichtet. 

§ 31c. (1) Die Schulbücher sind den Schulerhaltern der im § 31 genannten 
Schulen über Anforderung durch die von den Schulen gewählten Unternehmen 
(§ 31 b Abs. 1) zur Verfügung zu stellen. Zur Ausgabe der Schulbücher an die 
Schüler/innen sind die Schulerhalter verpflichtet.

(2) Die Schulbücher oder Schulbuchbelege sind den Schulerhaltern über 
Anforderung zur Verfügung zu stellen. Die Anforderung hat bei dem für die 
jeweilige Schule zuständigen Finanzamt zu erfolgen. Insoweit Verträge gemäß 
§ 31b Abs. 2 bestehen, kann der Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie 
die Schulerhalter durch Verordnung ermächtigen, die erforderlichen 

(2) Insoweit die für den Unterricht erforderlichen Schulbücher nicht bzw. 
nicht mehr über das Programm bestellt werden können, sind diese Schulbücher 
über das für die jeweilige Schule zuständige Finanzamt zu verrechnen. 
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Schulbuchbelege direkt bei den Unternehmen, mit denen solche Verträge 
bestehen, anzufordern. Die Unternehmen sind in der Verordnung anzuführen.

(3) Den Anforderungen der Schulerhalter gemäß Abs. 2 ist eine Bestätigung 
der zuständigen Schulbehörde erster Instanz beizufügen, aus der hervorgeht, dass 
es sich bei den Schulen, für welche die Schulbücher oder Schulbuchbelege 
bestimmt sind, um Schulen im Sinne des § 31 handelt. Die Schulbehörden erster 
Instanz sind zur Ausstellung solcher Bestätigungen verpflichtet.

(3) Die Schulen haben Aufzeichnungen zu führen, aus denen die Empfänger 
der Schulbücher hervorgehen. Die Schulen sind dem das FLAG vollziehenden 
Bundesministerium und den zuständigen Finanzämtern gegenüber zur 
Auskunftserteilung verpflichtet und haben diesen Einsicht in die Aufzeichnungen 
zu geben. 

(4) Insoweit die Schulerhalter den Bedarf der Schüler an Schulbüchern nicht 
durch Gutscheine decken können, sind die Schulerhalter von dem zuständigen 
Finanzamt zur Anschaffung der Schulbücher zu ermächtigen. Die von den 
Schulerhaltern auf Grund einer solchen Ermächtigung angeschafften Schulbücher 
sind vom Finanzamt zu bezahlen. 

(4) Über strittige Ansprüche eines Schülers/einer Schülerin auf ein Schulbuch 
sowie über die Verpflichtung eines Schulerhalters zur Ausgabe eines Schulbuches 
entscheidet das für die Schule, die der Schüler/die Schülerin besucht, zuständige 
Finanzamt nach Anhörung der Schulbehörde erster Instanz. Die Bestimmungen der 
Bundesabgabenordnung, BGBl. Nr. 194/1961, sind sinngemäß anzuwenden.

(5) Die Schulen (§ 31) haben Aufzeichnungen zu führen, aus denen die 
Empfänger der Schulbücher oder der Gutscheine hervorgehen. Sie sind dem 
Bundesministerium für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz 
und den zuständigen Finanzämtern gegenüber zur Auskunftserteilung verpflichtet 
und haben diesen Einsicht in die Aufzeichnungen zu geben.

 

(6) Über strittige Ansprüche eines Schülers auf ein Schulbuch oder auf einen 
Gutschein sowie über die Verpflichtung eines Schulerhalters zur Ausgabe eines 
Schulbuches oder Gutscheines entscheidet das für die Schule, die der Schüler 
besucht, zuständige Finanzamt nach Anhörung der Schulbehörde erster Instanz. 
Gegen die Entscheidung des Finanzamtes ist ein Rechtsmittel nicht zulässig. Die 
Bestimmungen der Bundesabgabenordnung, BGBl. Nr. 194/1961, sind sinngemäß 
anzuwenden.

 

§ 31d. (1) Die den Schülern zur Verfügung gestellten Schulbücher oder die 
mit den Gutscheinen erworbenen Schulbücher gehen in das Eigentum der Schüler 
über. 

§ 31d. (1) Die den Schülern zur Verfügung gestellten Schulbücher gehen in 
das Eigentum der Schüler über. 

§ 31e. Die Schulerhalter haften dem Bund für die richtige Ausgabe der 
Schulbücher oder der Gutscheine; sie sind zum Ersatz von angeschafften 
Schulbüchern, die weder an Schüler ausgefolgt, noch dem Schulbuchhändler 
retourniert wurden und für zu Unrecht ausgegebene Schulbücher oder Gutscheine 
verpflichtet. Über die Ersatzansprüche entscheidet das für die jeweilige Schule 
zuständige Finanzamt, wobei von der Festsetzung eines Ersatzes ganz oder 
teilweise Abstand genommen werden kann, wenn der Ersatz pro Schule und 
Schuljahr 3% des maßgeblichen Schulbuchbudgets, höchstens aber 73 Euro, nicht 

§ 31e. Die Schulerhalter haften dem Bund für eine korrekte Bekanntgabe der 
an der Schulbuchaktion teilnehmenden Schüleranzahl und die richtige Ausgabe der 
Schulbücher an die Schüler/innen. Sie sind zum Ersatz von angeschafften 
Schulbüchern, die weder an Schüler/innen ausgefolgt noch den Unternehmen gem. 
§ 31b Abs. 1 zurückgegeben wurden, und für zu Unrecht ausgegebene Schulbücher 
verpflichtet. Über die Ersatzansprüche entscheidet das für die jeweilige Schule 
zuständige Finanzamt. Von der Festsetzung eines Ersatzes kann ganz oder 
teilweise Abstand genommen werden, wenn der Ersatz pro Schule und Schuljahr 
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übersteigt. Gegen die Entscheidung des Finanzamtes ist das Rechtsmittel der 
Berufung zulässig, über welches der unabhängige Finanzsenat entscheidet. Die 
Bestimmungen der Bundesabgabenordnung, BGBl. Nr. 194/1961, sind sinngemäß 
anzuwenden.

3 % des maßgeblichen Schulbuchbudgets, höchstens aber 100 Euro, nicht 
übersteigt. Gegen diese Entscheidung ist das Rechtsmittel der Berufung zulässig, 
über welches der unabhängige Finanzsenat entscheidet. Die Bestimmungen der 
Bundesabgabenordnung, BGBl. Nr. 194/1961, sind sinngemäß anzuwenden.

§ 31g. Insoweit dem Bund für die Auflage und Ausgabe der 
Schulbuchbelege, für Vordrucke, Richtlinien, und Erlagscheine zur Abgabe der 
Schulbücher, für eine automationsunterstützte Schulbuchdatei und für 
Geldverkehrsspesen Kosten entstehen, sind diese aus Mitteln des Ausgleichsfonds 
für Familienbeihilfen zu tragen. 

§ 31g. Insoweit dem Bund für Vordrucke und Richtlinien zur Abgabe der 
Schulbücher, für eine automationsunterstützte Schulbuchdatei und für 
Geldverkehrsspesen Kosten entstehen, sind diese aus Mitteln des Ausgleichsfonds 
für Familienbeihilfen zu tragen. 

§ 39g. Aus Mitteln des Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen ist dem Bund 
(Bundesminister für Finanzen) in den Jahren 2009 bis 2013 jeweils bis zum 1. Juli 
ein Pauschalbetrag von 20 Millionen € zu zahlen, der für den 
Verwaltungsaufwand bei Vollziehung dieses Bundesgesetzes durch die 
Finanzverwaltung zu verwenden ist. 

§ 39g. Aus Mitteln des Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen ist dem Bund 
(Bundesminister für Finanzen) in den Jahren 2009 und 2010 jeweils bis zum 1. Juli 
ein Pauschalbetrag von 20 Millionen € sowie ab dem Jahr 2011 jeweils bis zum 
1. Juli ein Pauschalbetrag von 10 Millionen € jährlich zu zahlen, der für den 
Verwaltungsaufwand bei Vollziehung dieses Bundesgesetzes durch die 
Finanzverwaltung zu verwenden ist.

 § 46a. Abs. 2 Z 4: 
 4. mit den öffentlichen Universitäten als Auftraggeber über deren 

Datenverbund (§ 7a des Bildungsdokumentationsgesetzes, BGBl. I 
Nr. 12/2002) ein automationsunterstützter Datenverkehr mit den 
Abgabenbehörden als Datenempfänger einzurichten. In dessen Rahmen 
sind dem Datenverbund von den Abgabenbehörden die 
Versicherungsnummern und die Namen der Kinder, für die die 
Familienbeihilfe beantragt wurde oder gewährt wurde bzw. wird, zu 
übermitteln. Zu diesen Angaben haben die öffentlichen Universitäten über 
deren Datenverbund den Abgabenbehörden zu übermitteln: 

 a) Bezeichnung, Beginndatum, Beendigungsdatum, Meldungen der 
Fortsetzung und Zulassungsstatus des Studiums bzw. der Studien, 

 b) Art und Datum von Prüfungen, die ein Studium oder einen 
Studienabschnitt eines Diplomstudiums abschließen, 

 c) Stundenvolumen bzw. ECTS-Anrechnungspunkte abgelegter Prüfungen 
eines Semesters oder Studienjahres.

 § 46a. (4) Der Beginn und die Durchführung des automationsunterstützten 
Datenverkehrs gemäß Abs. 2 Z 4 sind vom Bundesminister für Finanzen im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend nach 
Anhörung des Bundesministeriums für Wissenschaft und Forschung nach Maßgabe 
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der technisch-organisatorischen Möglichkeiten durch Verordnung zu bestimmen. 

 § 53. (3) § 41 ist im Rahmen der Koordinierung der sozialen Sicherheit im 
Europäischen Wirtschaftsraum mit der Maßgabe anzuwenden, dass ein 
Dienstnehmer im Bundesgebiet als beschäftigt gilt, wenn er den österreichischen 
Rechtsvorschriften über soziale Sicherheit unterliegt.

 § 55. (17) Für das Inkrafttreten durch das Budgetbegleitgesetz 2011, BGBl. I 
Nr. xxx/2010, neu gefasster, geänderter oder eingefügter sowie für das das 
Außerkrafttreten durch das genannte Bundesgesetz entfallender Bestimmungen gilt 
Folgendes: 
 a) §§ 30a Abs. 3, 30f Abs. 2, 4 und 5, 30h Abs. 2 und Abs. 4 erster Satz, 

30j Abs. 2 und 3, 30m Abs. 1 und 5, 30o Abs. 1 und 3, 31a Abs. 1, 31b, 
31c, 31d Abs. 1, 31e und 31g treten mit 1. August 2009 in Kraft. § 31 
Abs. 1 tritt mit dem der Kundmachung folgenden Schuljahr in Kraft. 

 b) §§ 39g, 46a Abs. 2 Z 4 und Abs. 4 und 53 Abs. 3 treten mit dem der 
Kundmachung dieses Bundesgesetzes folgenden Tag in Kraft. 

 c) §§ 5 Abs. 1 erster Satz und 6 Abs. 3 erster Satz treten mit 1. Jänner 
2011 in Kraft und sind erstmals in Bezug auf das Kalenderjahr 2011 
anzuwenden. 

 d) § 9 tritt mit 1. Jänner 2011 in Kraft. 
 e) §§ 2 Abs. 1 lit. d, 5 Abs. 1 lit. a, 6 Abs. 2 lit. b und 6 Abs. 3 lit. a treten 

mit 1. März 2011 in Kraft. 
 f) § 2 Abs. 1 lit. f sowie § 6 Abs. 2 lit. e treten mit 1. März 2011 außer 

Kraft. 
 g) §§ 2 Abs. 1 lit. b, c, e, g, h, i, j und k sowie 6 Abs. 2 lit. a, c, d, f, g, h, i 

und j treten mit 1. Juli 2011 in Kraft. 
 h) §§ 30g Abs. 1 und 30k Abs. 1 treten mit 1. September 2011 in Kraft. 
 i) § 8 Abs. 8 tritt mit dem der Kundmachung dieses Bundesgesetzes 

folgenden Tag in Kraft und ist erstmals in Bezug auf den September 
2011 anzuwenden.
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11. Hauptstück 
Wissenschaft und Kultur 

Artikel 136 
Änderung des Universitätsgesetzes 2002 

§ 85. (1) Die Österreichsche Bibliothekenverbund und Service GmbH hat 
zum Zwecke der Koordinierung bei der Erstellung und Beurteilung von 
wissenschaftlichen und künstlerischen Arbeiten eine zentrale Datenbank für 
wissenschaftliche und künstlerische Arbeiten der Studierenden einzurichten, 
welche zumindest folgende Angaben zu enthalten hat:

 

 1. Autorin oder Autor,  
 2. Titel und an welcher Universität die Arbeit abgefasst wurde,  
 3. Zusammenfassung des Inhalts.  
Nach Möglichkeit soll auch eine Volltexterfassung erfolgen. 
Universitätsangehörigen ist auf deren Antrag Auskunft über die erfassten 
Arbeiten zu erteilen.

 

(2) Zur Dokumentation der wissenschaftlichen Leistungen an 
österreichischen Universitäten ist eine zentrale Datenbank für wissenschaftliche 
Veröffentlichungen von Angehörigen der Universität (digitales Repositorium) 
einzurichten, die zumindest die in Abs. 1 angeführten Angaben zu enthalten hat.

 

§ 86. (1) Die Absolventin oder der Absolvent hat die positiv beurteilte 
Diplom- oder Masterarbeit, Dissertation oder künstlerische Diplom- oder 
Masterarbeit oder die Dokumentation der künstlerischen Diplom- oder 
Masterarbeit durch Übergabe an die Bibliothek der Universität, an welcher der 
akademische Grad verliehen wird, zu veröffentlichen. Die Absolventin oder der 
Absolvent hat vor der Verleihung des akademischen Grades jeweils ein 
vollständiges Exemplar der positiv beurteilten Diplom- oder Masterarbeit, 
Dissertation oder künstlerischen Diplom- oder Masterarbeit oder die 
Dokumentation der künstlerischen Diplom- oder Masterarbeit abzuliefern. Von 
der Veröffentlichungspflicht ausgenommen sind die wissenschaftlichen Arbeiten 
oder deren Teile, die einer Massenvervielfältigung nicht zugänglich sind. Die 
positiv beurteilte Dissertation ist überdies durch Übergabe an die Österreichische 

§ 86. (1) Die Absolventin oder der Absolvent hat die positiv beurteilte 
Diplom- oder Masterarbeit, Dissertation oder künstlerische Diplom- oder 
Masterarbeit oder die Dokumentation der künstlerischen Diplom- oder 
Masterarbeit durch Übergabe an die Bibliothek der Universität, an welcher der 
akademische Grad verliehen wird, zu veröffentlichen. Die Absolventin oder der 
Absolvent hat vor der Verleihung des akademischen Grades jeweils ein 
vollständiges Exemplar der positiv beurteilten Diplom- oder Masterarbeit, 
Dissertation oder künstlerischen Diplom- oder Masterarbeit oder die 
Dokumentation der künstlerischen Diplom- oder Masterarbeit abzuliefern. Von 
der Veröffentlichungspflicht ausgenommen sind die wissenschaftlichen Arbeiten 
oder deren Teile, die einer Massenvervielfältigung nicht zugänglich sind. Die 
positiv beurteilte Dissertation ist überdies durch Übergabe an die Österreichische 
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Nationalbibliothek zu veröffentlichen. Sofern vorhanden, kann diese Übergabe 
auch in elektronischer Form erfolgen. Mit der Übergabe hat auch eine Aufnahme 
im nationalen Repositorium zu erfolgen. Die jeweilige Universitätsbibliothek hat 
die positiv beurteilte Diplom- oder Masterarbeit und Dissertation der zentralen 
Datenbank gemäß § 85 zur Verfügung zu stellen.

Nationalbibliothek zu veröffentlichen. Sofern vorhanden, kann diese Übergabe 
auch in elektronischer Form erfolgen. 

(2) Anlässlich der Ablieferung einer wissenschaftlichen oder künstlerischen 
Arbeit ist die Verfasserin oder der Verfasser berechtigt, den Ausschluss der 
Benützung der abgelieferten Exemplare für längstens fünf Jahre nach der 
Ablieferung zu beantragen. Dem Antrag ist vom für die studienrechtlichen 
Angelegenheiten zuständigen Organ stattzugeben, wenn die oder der Studierende 
glaubhaft macht, dass wichtige rechtliche oder wirtschaftliche Interessen der oder 
des Studierenden gefährdet sind. In einem solchen Fall sind der zentralen 
Datenbank gemäß § 85 zunächst lediglich Autorin oder Autor sowie Titel der 
wissenschaftlichen oder künstlerischen Arbeit zu übermitteln.

(2) Anlässlich der Ablieferung einer wissenschaftlichen oder künstlerischen 
Arbeit ist die Verfasserin oder der Verfasser berechtigt, den Ausschluss der 
Benützung der abgelieferten Exemplare für längstens fünf Jahre nach der 
Ablieferung zu beantragen. Dem Antrag ist vom für die studienrechtlichen 
Angelegenheiten zuständigen Organ stattzugeben, wenn die oder der Studierende 
glaubhaft macht, dass wichtige rechtliche oder wirtschaftliche Interessen der oder 
des Studierenden gefährdet sind. 

§ 141. (1) … bis (9) … § 141. (1) … bis (9) … 
(10) Ab Beginn des Jahres 2014 hat die Bundesministerin oder der 

Bundesminister den als Ersatz für den Entfall der Studienbeiträge jährlich zur 
Verfügung stehenden Betrag einvernehmlich mit der Bundesministerin oder dem 
Bundesminister für Finanzen bis spätestens Ende des zweiten Jahres jeder 
Leistungsvereinbarungsperiode gemäß § 13 festzusetzen. Die Festsetzung dieses 
Betrages erfolgt unter Berücksichtigung der in der jeweils vorangegangenen 
Leistungsvereinbarungsperiode eingetretenen Veränderung der 
Studierendenzahlen. Die Aufteilung dieses Betrages erfolgt unter sinngemäßer 
Anwendung des Abs. 8. 

(10) Ab Beginn des Jahres 2014 hat die Bundesministerin oder der 
Bundesminister den als Ersatz für den Entfall der Studienbeiträge jährlich zur 
Verfügung stehenden Betrag einvernehmlich mit der Bundesministerin oder dem 
Bundesminister für Finanzen bis spätestens Ende des zweiten Jahres jeder 
Leistungsvereinbarungsperiode gemäß § 13 festzusetzen. Die Festsetzung dieses 
Betrages erfolgt unter Berücksichtigung der in der jeweils vorangegangenen 
Leistungsvereinbarungsperiode eingetretenen Veränderung der 
Studierendenzahlen. Die Aufteilung dieses Betrages erfolgt unter sinngemäßer 
Anwendung des Abs. 8. Für das zweite und dritte Jahr der 
Leistungsvereinbarungsperiode 2013 bis 2015 erfolgt die Festlegung bis zum 
31. Dezember 2011.

§ 143. (1) … bis (7) … § 143. (1) … bis (7) …
(8) § 112 tritt mit 1. Oktober 2013 außer Kraft. (8) § 112 tritt mit 1. Oktober 2016 außer Kraft. 
(9) … bis (26) … . (9) … bis (26) … . 
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Artikel 137 
Änderung des Bundesmuseen-Gesetzes 2002 

§ 5. (1) bis (4) § 5. (1) bis (4)
(5) Die zum 2. Mai 1998 in Durchführung begriffenen baulichen 

Investitionsvorhaben sind vom bisherigen Auftraggeber auf seine Kosten fertig zu 
stellen. 

(5) Unbeschadet der Verpflichtungen des Überlassers der Immobilien gemäß 
Abs. 1 kann der Bund nach Maßgabe der budgetären Möglichkeiten den in § 1 
aufgezählten Einrichtungen des Bundes einen finanziellen Beitrag für 
nutzerspezifische bauliche Investitionsvorhaben, Bestandsadaptierungen und 
technische Sicherheitsmaßnahmen leisten. Die Zuteilung dieser Mittel auf von 
den in § 1 aufgezählten Einrichtungen des Bundes eingereichte Projekte obliegt 
der/dem Bundesminister/in für Unterricht, Kunst und Kultur nach Maßgabe der 
sachlichen und kulturpolitischen Prioritäten unter Berücksichtigung der diesen 
Einrichtungen sowohl aus eigenen finanziellen Ressourcen als auch durch 
Sponsoren zur Verfügung stehenden Mittel. 

(6) bis (7) (6) bis (7) 
§ 15. (1) Zusätzlich zu der Abgeltung gemäß § 5 Abs. 4 kann der Bund nach 

Maßgabe der im jährlichen Bundesfinanzgesetz für diese Zwecke vorgesehenen 
Mittel erhöhte Aufwendungen unter der Voraussetzung vergüten, dass dies trotz 
zweckmäßiger, wirtschaftlicher und sparsamer Gebarung der Anstalt und unter 
Bedachtnahme auf Rationalisierungsmaßnahmen erforderlich ist. 

§ 15. Zusätzlich zu der Abgeltung gemäß § 5 Abs. 4 kann der Bund nach 
Maßgabe der im jährlichen Bundesfinanzgesetz für diese Zwecke vorgesehenen 
Mittel erhöhte Aufwendungen unter der Voraussetzung vergüten, dass dies trotz 
zweckmäßiger, wirtschaftlicher und sparsamer Gebarung der Anstalt und unter 
Bedachtnahme auf Rationalisierungsmaßnahmen erforderlich ist. 

(2) Die zum 31. Dezember 2001 in Durchführung begriffenen baulichen 
Investitionsvorhaben sind vom bisherigen Auftraggeber auf seine Kosten fertig zu 
stellen. 

 

§ 21. 1. bis 3. § 21. 1. bis 3. 
 4. hinsichtlich § 5 Abs. 5, § 6 Abs. 1 Z 4 sowie hinsichtlich § 15 Abs. 2 der 

Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend im Einvernehmen 
mit der/dem Bundesminister/in für Unterricht, Kunst und Kultur; 

 4. hinsichtlich § 6 Abs. 1 Z 4 der Bundesminister für Wirtschaft, Familie 
und Jugend im Einvernehmen mit der/dem Bundesminister/in für 
Unterricht, Kunst und Kultur; 

 5. bis 10. 5. bis 10. 
§ 22. (1) bis (5) § 22. (1) bis (5)
 (6) § 5 Abs. 5 und § 21 Z 4 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2011, 

BGBl. I Nr. XXX/2010, treten mit 1. Jänner 2011 in Kraft. Zugleich treten § 15 
Abs. 2 und die Absatzbezeichnung des § 15 Abs. 1 außer Kraft.
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Artikel 138 
Änderung des Bundestheaterorganisationsgesetzes 

Vermögensübertragung Vermögensübertragung 
§ 5. (1) und (2) … § 5. (1) und (2) … 
(3) Die Wertansätze für das übergegangene Vermögen sind anläßlich der 

Einbringungsbilanzen festzulegen, die binnen sechs Monaten ab dem 
Vermögensübergang gemäß Abs. 1 und 2 zu erstellen sind. Für die Bestimmung 
der Wertansätze in den Einbringungsbilanzen besteht keine Bindung an die 
Anschaffungs- und Herstellungskosten. Die Wertansätze der technischen 
Einrichtungen und Anlagen sind entsprechend ihrer Nutzungsmöglichkeit unter 
Berücksichtigung des gegenwärtigen Standes der Technik festzulegen. Soweit der 
Wert des übergegangenen Vermögens (Sacheinlage) die Höhe des Stammkapitals 
gemäß § 3 Abs. 1 übersteigt, ist der Differenzbetrag in eine nicht gebundene 
Kapitalrücklage (§ 224 Abs. 3 A II 2 des Handelsgesetzbuches, dRGBl. 
S 219/1897) einzustellen. Die Einbringungsbilanz kann einer Kapitalerhöhung im 
Sinne des Kapitalberichtigungsgesetzes, BGBl. Nr. 171/1967, zugrunde gelegt 
werden. Die Einbringungsbilanzen haben jeweils als Anlage eine 
zusammenfassende Darstellung der Aktiven und Passiven des 
Bundestheaterverbandes und der jeweiligen Bühnen zu enthalten, die 
nachvollziehbar und betriebsnotwendig dem jeweiligen Bereich auf Grund der 
Aufgabenverteilung gemäß § 4 zuzuordnen sind und aus der die übergehenden 
Gläubiger- und Schuldnerpositionen erkennbar sind. Die Anlagen haben darüber 
hinaus alle nicht aus der Bilanz ersichtlichen Vermögenswerte und Haftungen zu 
enthalten, die zu dem jeweils übergegangenen Betrieb gehören. Die 
Einbringungsbilanzen sind durch einen gerichtlich bestellten Gründungsprüfer zu 
prüfen und zu bestätigen; der Prüfbericht gilt als Prüfbericht gemäß § 25 Abs. 2 
bis 5 des Aktiengesetzes, BGBl. Nr. 98/1965. Die Einbringungsbilanzen sind in 
den Bekanntmachungsblättern zu veröffentlichen. Die Veröffentlichungen sind 
zum Firmenbuch einzureichen. 

(3) Die Wertansätze für das übergegangene Vermögen sind anläßlich der 
Einbringungsbilanzen festzulegen, die binnen sechs Monaten ab dem 
Vermögensübergang gemäß Abs. 1 und 2 zu erstellen sind. Für die Bestimmung 
der Wertansätze in den Einbringungsbilanzen besteht keine Bindung an die 
Anschaffungs- und Herstellungskosten. Die Wertansätze der technischen 
Einrichtungen und Anlagen sind entsprechend ihrer Nutzungsmöglichkeit unter 
Berücksichtigung des gegenwärtigen Standes der Technik festzulegen. Soweit der 
Wert des übergegangenen Vermögens (Sacheinlage) die Höhe des Stammkapitals 
gemäß § 3 Abs. 1 übersteigt, ist der Differenzbetrag in eine nicht gebundene 
Kapitalrücklage (§ 224 Abs. 3 A II 2 des Unternehmensgesetzbuches, dRGBl. 
S 219/1897) einzustellen. Die Einbringungsbilanz kann einer Kapitalerhöhung im 
Sinne des Kapitalberichtigungsgesetzes, BGBl. Nr. 171/1967, zugrunde gelegt 
werden. Die Einbringungsbilanzen haben jeweils als Anlage eine 
zusammenfassende Darstellung der Aktiven und Passiven des 
Bundestheaterverbandes und der jeweiligen Bühnen zu enthalten, die 
nachvollziehbar und betriebsnotwendig dem jeweiligen Bereich auf Grund der 
Aufgabenverteilung gemäß § 4 zuzuordnen sind und aus der die übergehenden 
Gläubiger- und Schuldnerpositionen erkennbar sind. Die Anlagen haben darüber 
hinaus alle nicht aus der Bilanz ersichtlichen Vermögenswerte und Haftungen zu 
enthalten, die zu dem jeweils übergegangenen Betrieb gehören. Die 
Einbringungsbilanzen sind durch einen gerichtlich bestellten Gründungsprüfer zu 
prüfen und zu bestätigen; der Prüfbericht gilt als Prüfbericht gemäß § 25 Abs. 2 
bis 5 des Aktiengesetzes, BGBl. Nr. 98/1965. Die Einbringungsbilanzen sind in 
den Bekanntmachungsblättern zu veröffentlichen. Die Veröffentlichungen sind 
zum Firmenbuch einzureichen. 

Bundeshaftung und Abgeltung des kulturpolitischen Auftrages Bundeshaftung und Abgeltung des kulturpolitischen Auftrages 
§ 7. (1) … § 7. (1) … 
(2) Der Bund hat für die Aufwendungen, die den Bühnengesellschaften im (2) Der Bund hat für die Aufwendungen, die den Bühnengesellschaften im 
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Zusammenhang mit der Erfüllung des kulturpolitischen Auftrages und der 
Bundestheater-Holding GmbH im Zusammenhang mit der Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben entstehen, ab dem 1. Jänner 2009 eine jährliche Basisabgeltung in der 
Höhe von insgesamt 142,145 Millionen Euro zu leisten. 

Zusammenhang mit der Erfüllung des kulturpolitischen Auftrages und der 
Bundestheater-Holding GmbH im Zusammenhang mit der Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben entstehen, ab dem 1. Jänner 2011 eine jährliche Basisabgeltung in der 
Höhe von insgesamt 144,436 Millionen Euro zu leisten. 

Anwendung von Vergabevorschriften Anwendung von Vergabevorschriften 
§ 10. Die Gesellschaften gemäß § 3 Abs. 1 haben bei der Vergabe von 

Aufträgen das Bundesvergabegesetz 1997, BGBl. I Nr. 56, anzuwenden. Dies gilt 
nicht für Aufträge der Bundestheater-Holding GmbH und der 
Bühnengesellschaften an die Theaterservice GmbH bis 31. August 2004 und für 
Aufträge der Theaterservice GmbH ab dem 1. September 2004. 

§ 10. Die Gesellschaften gemäß § 3 Abs. 1 haben bei der Vergabe von 
Aufträgen das Bundesvergabegesetz 2006, BGBl. I Nr. 17/2006, anzuwenden. 
Dies gilt nicht für Aufträge der Bundestheater-Holding GmbH und der 
Bühnengesellschaften an die Theaterservice GmbH bis 31. August 2004 und für 
Aufträge der Theaterservice GmbH ab dem 1. September 2004. 

§ 31a. (1) bis (3) … § 31a. (1) bis (3) …
 (4) § 5 Abs. 3, § 7 Abs. 2 und § 10 in der Fassung des 

Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I Nr. XXX/2010, treten mit 1. Jänner 2011 in 
Kraft.

12. Hauptstück 
Gesundheit 

Artikel 139 
Änderung des Gesundheits- und Ernährungssicherheitsgesetzes 

§ 6a. Abs. 1 bis 3 
(4) Das Bundesamt besteht aus drei Mitgliedern. Diese werden vom 

Bundesminister für Gesundheit und Frauen ernannt. Jeweils ein Mitglied ist dabei 
aus dem Kreis der fachkundigen Bediensteten des Bundesministeriums für 
Gesundheit und Frauen und der Agentur zu ernennen. Das dritte Mitglied ist der 
Bereichsleiter des Bereiches nach 8 Abs. 2 Z 13 bis 17 der Agentur. Für jedes so 
bestellte Mitglied sind zwei qualifizierte Ersatzmitglieder zu bestellen. Das 
Bundesamt entscheidet mit Stimmenmehrheit.

§ 6a. Abs. 1 bis 3 
(4) Das Bundesamt besteht aus drei Mitgliedern. Diese werden vom 

Bundesminister für Gesundheit und Frauen ernannt. Jeweils ein Mitglied ist dabei 
aus dem Kreis der fachkundigen Bediensteten des Bundesministeriums für 
Gesundheit und Frauen und der Agentur zu ernennen. Das dritte Mitglied ist der 
Bereichsleiter des Bereiches nach 8 Abs. 2 Z 13 bis 16 der Agentur. Für jedes so 
bestellte Mitglied sind zwei qualifizierte Ersatzmitglieder zu bestellen. Das 
Bundesamt entscheidet mit Stimmenmehrheit.

(6) Für Tätigkeiten des Bundesamtes für Sicherheit im Gesundheitswesen 
sowie für Tätigkeiten der Agentur anlässlich der Vollziehung der in Abs. 1 
angeführten Gesetze, der auf ihrer Grundlage erlassenen Verordnungen oder 
einschlägiger Rechtsakte der Europäischen Union sowie für Tätigkeiten der 
Agentur nach 8 Abs. 2 Z 13 bis 17 sind Gebühren nach Maßgabe eines Tarifes 

(6) Für Tätigkeiten des Bundesamtes für Sicherheit im Gesundheitswesen 
sowie für Tätigkeiten der Agentur anlässlich der Vollziehung der in Abs. 1 
angeführten Gesetze, der auf ihrer Grundlage erlassenen Verordnungen oder 
einschlägiger Rechtsakte der Europäischen Union und der wissenschaftlichen 
Beratung nach Abs. 1a sowie für Tätigkeiten der Agentur nach § 8 Abs. 2 Z 13 
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(§ 57 AVG) zu entrichten, die das Bundesamt für Sicherheit im 
Gesundheitswesen mit Zustimmung des Bundesministers für Gesundheit und 
Frauen und des Bundesministers für Finanzen entsprechend den erfahrungsgemäß 
im Durchschnitt hiebei erwachsenden Kosten festzusetzen hat. Die Zustimmung 
gilt als erteilt, sofern innerhalb einer Frist von einem Monat ab Einlangen im 
jeweiligen Ressort kein schriftlicher Widerspruch durch zumindest einen der 
angeführten Bundesminister erfolgt. In diesem Tarif können auch Vorschriften 
über die Einhebung der Gebühr, insbesondere über den Zeitpunkt der Entrichtung 
und über eine Pauschalierung in Form einer Jahresgebühr, getroffen werden. 
Werden die Gebühren nicht ohne weiteres entrichtet, sind sie mit Bescheid 
vorzuschreiben. Die nach den in Abs. 1 angeführten Bundesgesetzen jeweils 
erlassenen Tarife bleiben bis zur Erlassung dieses Tarifes in Geltung. Sie sind 
auch nach Erlassung eines neuen Tarifes noch auf bereits anhängige Verfahren 
anzuwenden. 

bis 16 sind Gebühren nach Maßgabe eines Tarifes (§ 57 AVG) zu entrichten, die 
das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen entsprechend den 
erfahrungsgemäß im Durchschnitt hiebei erwachsenden Kosten festzusetzen hat. 
Im Zusammenhang mit zugelassenen und registrierten Arzneispezialitäten sind 
bei der Gebührenfestsetzung die gesamten, im Rahmen des Life-Cycle-
Managements entstehenden und nicht durch eigene Gebühren abgedeckten, 
Kosten zu berücksichtigen. Der Gebührentarif bedarf der Zustimmung des 
Bundesministers für Gesundheit und des Bundesministers für Finanzen. Die 
Zustimmung gilt als erteilt, sofern innerhalb einer Frist von einem Monat ab 
Einlangen im jeweiligen Ressort kein schriftlicher Widerspruch durch zumindest 
einen der angeführten Bundesminister erfolgt. In diesem Tarif können auch 
Vorschriften über die Einhebung der Gebühr, insbesondere über den Zeitpunkt 
der Entrichtung und über eine Pauschalierung in Form einer Jahresgebühr, 
getroffen werden. Werden die Gebühren nicht ohne weiteres entrichtet, sind sie 
mit Bescheid vorzuschreiben. Die nach den in Abs. 1 angeführten 
Bundesgesetzen jeweils erlassenen Tarife bleiben bis zur Erlassung dieses Tarifes 
in Geltung. Sie sind auch nach Erlassung eines neuen Tarifes noch auf bereits 
anhängige Verfahren anzuwenden.

§ 8. Abs. 2 Z 1 bis 13 
 14. Untersuchung und Bewertung von Medizinprodukten 

§ 8. Abs. 2 Z 1 bis 13 
 14. Untersuchung und Bewertung von Medizinprodukten, 

Marktüberwachung des Medizinproduktemarktes;
§ 12a. Der Bundesminister für Gesundheit kann mit Verordnung für jede im 

Inland in Verkehr gebrachte Handelspackung einer Arzneispezialität eine vom 
Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen einzuhebende Abgabe, 
zweckgebunden für die Aufgaben der Agentur nach §§ 6a und 8 Abs. 2 Z 13 bis 
15, festlegen, soweit dies aufgrund von besonderen Bedürfnissen der 
Pharmakovigilanz oder der Marküberwachung zur Sicherstellung einer 
umfassenden Arzneimittelüberwachung notwendig ist. Diese Abgabe ist von den 
Zulassungsinhabern der jeweiligen Arzneispezialitäten zu leisten. In einer solchen 
Verordnung hat der Bundesminister die Höhe der Abgabe und das Verfahren zu 
ihrer Einhebung festzulegen. 

§ 12a. (1) Zweckgebunden zur anteiligen Bedeckung der Aufgaben der 
Medizinproduktevigilanz und Marktüberwachung des Medizinproduktemarktes 
wird von Personen, die gegen Entgelt Medizinprodukte an Letztverbraucher 
abgeben (Abgabepflichtige), für jedes im Inland in Verkehr gebrachte 
Medizinprodukt eine ausschließliche Bundesabgabe eingehoben. Die Abgabe 
wird erstmals für das Jahr 2011 eingehoben. Die Abgabe ist selbst zu berechnen 
und zu entrichten. Das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen ist für die 
Einhebung dieser Abgabe erste und letzte Instanz. 

 (2) Das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen hat mit Verordnung 
die Höhe der Abgabe in einem solchen Ausmaß festzusetzen, wie diese zur 
Sicherstellung einer umfassenden Medizinproduktevigilanz und 
Marktüberwachung des Medizinproduktemarktes unter Berücksichtigung der 
rechtlichen Vorgaben sowie unter Beachtung der Grundsätze von Sparsamkeit, 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit notwendig ist. In dieser Verordnung sind 
Vorschriften über die näheren Modalitäten der Abgabe, die zur Abgabe 
Verpflichteten, Details des Verfahrens zu ihrer Einhebung, sowie den Zeitpunkt 
ihrer Entrichtung zu treffen. Sofern der damit einhergehende 
Verwaltungsaufwand im Verhältnis zur Höhe der Abgabe nicht vertretbar 
erscheint, kann diese auch in Form einer Jahrespauschale festgesetzt werden.

 (3) Das Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend und das 
Bundesministerium für Finanzen haben dem Bundesamt für Sicherheit im 
Gesundheitswesen auf Anfrage alle relevanten Daten, die zur Vollziehung dieser 
Bestimmung und der Verordnung nach Abs. 2 notwendig sind, auf Anfrage zu 
übermitteln. 

 (4) Dem Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen sind auf 
Aufforderung alle Unterlagen zu übermitteln, die nach Ansicht des Bundesamtes 
zur Kontrolle der Einhaltung dieser Bestimmung erforderlich sind. Organe des 
Bundesamtes für Sicherheit im Gesundheitswesen und die von diesem 
beauftragten Sachverständigen sind berechtigt, alle Räumlichkeiten zu betreten 
und Einsicht in alle Unterlagen zu nehmen und davon Kopien anzufertigen, wie 
dies zur Kontrolle und Ermittlung der Abgaben erforderlich ist. Die Kontrollen 
sind, außer bei Gefahr im Verzug, während der Betriebszeiten durchzuführen. Zur 
Durchführung der Amtshandlungen sind ein geeigneter Raum sowie die 
notwendigen Hilfsmittel unentgeltlich beizustellen.

 (5) Erscheint die Selbstberechnung der Abgabenschuld nicht schlüssig, oder 
wurde diese unterlassen, so hat das Bundesamt für Sicherheit im 
Gesundheitswesen ein Ermittlungsverfahren gemäß dem Allgemeinen 
Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 – AVG, durchzuführen und die Abgabe mit 
Bescheid vorzuschreiben. In diesem Verfahren zur Festsetzung der 
Abgabenschuld ist das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen Behörde 
erster und letzter Instanz.

 (6) Erfolgt die Selbstberechnung und Mitteilung der Abgabenschuld nicht 
innerhalb der Fristen der gemäß Abs. 2 erlassenen Verordnung, so hat das 
Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen einen Zuschlag von 2%, sofern 
erforderlich, nach der nach Abs. 5 festzusetzenden Abgabe, mit Bescheid 
vorzuschreiben. Gleiches gilt für Abgaben, die auf Grund unrichtiger Angaben in 
der Abgabenerklärung nicht entrichtet wurden ab dem Zeitpunkt, zu dem sie bei 
richtiger Erklärung hätten entrichtet werden müssen.
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 (7) Der Abgabepflichtige hat innerhalb von vier Wochen ab Zustellung des 

Bescheides die vorgeschriebene Abgabe und den Zuschlag zu entrichten.
 (8) Erfolgt die Einzahlung nicht fristgerecht, so ist ein Säumniszuschlag von 

2% des nicht zeitgerecht entrichteten Abgabebetrages für den damit in 
Zusammenhang stehenden Verwaltungsaufwand zu entrichten. Rückständige 
Gebühren sind im Verwaltungsweg einzubringen. Das Bundesamt ist zur 
Ausstellung von Rückstandsausweisen berechtigt.

 (9) Auf Grund eines mit der Bestätigung des Bundesamtes, dass er einem die 
Vollstreckbarkeit hemmenden Rechtszug nicht unterliegt, versehenen 
Rückstandsausweises kann das Bundesamt die Eintreibung unmittelbar beim 
zuständigen Gericht beantragen. 

 (10) Für die Einbringung von rückständigen Beiträgen hat die Agentur 
überdies einen pauschalen Bearbeitungsbetrag in der Höhe von 25 Euro 
einzuheben. Für dessen Vorschreibung und Einhebung finden Abs. 1 bis 9 
Anwendung. 

§ 15a. § 15 Abs. 1 gilt für das Jahr 2011 nicht hinsichtlich der gemäß § 13 
Abs. 1 Z 2, Abs. 1a, 1b und 2a der Agentur zugewiesenen Bundesbeamten.  

§ 20. Abs. 1 bis 4 
(5) Mit der Vollziehung des § 10 Abs. 3 Z 3 ist der Bundesminister für 

Finanzen betraut. 

§ 20. Abs. 1 bis 4 
(5) Mit der Vollziehung des § 10 Abs. 3 Z 3 und § 12a Abs. 3 – soweit es die 

Auskunftspflicht des Bundesministers für Finanzen betrifft – ist der 
Bundesminister für Finanzen betraut.

 (6) Mit der Vollziehung des § 12a Abs. 3 – soweit es die Auskunftspflicht 
des Bundesministers für Wirtschaft, Familie und Jugend betrifft – ist der 
Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend betraut.

 (7) Mit der Vollziehung des § 15a ist der Bundesminister für Gesundheit 
betraut.
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13. Hauptstück 
Umwelt, Wasserwirtschaft und Landwirtschaft 

Artikel 140 
Änderung des Altlastensanierungsgesetzes 

Artikel I Artikel I 
§ 6. (1) … § 6. (1) … 

 1. a) Erdaushub oder 1. a) Erdaushub oder
 b) Baurestmassen oder gleichartige Abfälle aus der Produktion von 

Baustoffen gemäß Anhang 2 der Deponieverordnung 2008, BGBl. II 
Nr. 39/2008, oder 

 b) Baurestmassen oder gleichartige Abfälle aus der Produktion von 
Baustoffen gemäß Anhang 2 der Deponieverordnung 2008, BGBl. II 
Nr. 39, in der Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. 178/2010, oder

 c) sonstige mineralische Abfälle, welche die Grenzwerte für die 
Annahme von Abfällen auf einer Baurestmassendeponie gemäß 
Deponieverordnung 2008 (Anhang 1, Tabelle 5 und 6), BGBl. II 
Nr. 39/2008, einhalten, 

 c) sonstige mineralische Abfälle, welche die Grenzwerte für die 
Annahme von Abfällen auf einer Baurestmassendeponie gemäß 
Deponieverordnung 2008 (Anhang 1, Tabelle 5 und 6), BGBl. II 
Nr. 39, in der Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. 178/2010, 
einhalten,

 ab 1. Jänner 2008……………………………………8,00 Euro ab 1. Jänner 
2008………………………………………8,00 Euro

 ab 1. Jänner 
2012……………………………………....9,20 Euro,

 2. … 2. … 
Abs. 2 und 3 entfallen mit BGBl. I Nr. 40/2008.
(4) Werden Abfälle auf einer Deponie abgelagert, beträgt der 

Altlastenbeitrag je angefangene Tonne auf
(4) Werden Abfälle auf einer Deponie abgelagert, beträgt der 

Altlastenbeitrag je angefangene Tonne für
 1. Bodenaushub-, Inertabfall- oder Baurestmassendeponien 1. Bodenaushub-, Inertabfall- oder Baurestmassendeponien
 ab 1. Jänner 2008…………………………………...8,00 Euro, ab 1. Jänner 

2008………………………………………8,00 Euro
 ab 1. Jänner 

2012………………………………………9,20 Euro,
 2. Reststoffdeponien 2. Reststoffdeponien
 ab 1. Jänner 2008………………………………….18,00 Euro, ab 1. Jänner 

2008…………………………………..…18,00 Euro

981 der B
eilagen X

X
IV

. G
P - R

egierungsvorlage - T
extgegenüberstellung

562 von 617



563 von 617 

 ab 1. Jänner 
2012…………………….……………….20,60 Euro,

 3. Massenabfalldeponien oder Deponien für gefährliche Abfälle 3. Massenabfalldeponien oder Deponien für gefährliche Abfälle
 ab 1. Jänner 2008………………………………….26,00 Euro, ab 1. Jänner 

2008………………….……...…………..26,00 Euro
 ab 1. Jänner 

2012……………………….…………….29,80 Euro.
 4. Deponien, auf denen noch Abfälle mit hohen biologisch abbaubaren 

Anteilen, insbesondere Siedlungsabfälle, abgelagert werden,
 

 ab 1. Jänner 2008………………………………….87,00 Euro.

Werden Abfälle zur Ablagerung auf einer Deponie außerhalb des Bundesgebietes 
befördert, sind bei der Beurteilung der Gleichwertigkeit die Kriterien der 
Deponie(unter)klasse gemäß Deponieverordnung 2008, BGBl. II Nr. 39/2008, 
insbesondere die wesentlichen Abfallannahmekriterien und die genehmigten 
Abfallarten, zu berücksichtigen. 

Werden Abfälle zur Ablagerung auf einer Deponie außerhalb des Bundesgebietes 
befördert, sind bei der Beurteilung der Gleichwertigkeit die Kriterien der 
Deponie(unter)klasse gemäß Deponieverordnung 2008, BGBl. II Nr. 39, in der 
Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. 178/2010, insbesondere die wesentlichen 
Abfallannahmekriterien und die genehmigten Abfallarten, zu berücksichtigen.

4a) Der Altlastenbeitrag beträgt für das Verbrennen von Abfällen gemäß § 3 
Abs. 1 Z 2, das Herstellen von Brennstoffprodukten aus Abfällen gemäß § 3 
Abs. 1 Z 3 oder das Befördern von Abfällen zu einer Tätigkeit gemäß § 3 Abs. 1 
Z 2 oder 3 außerhalb des Bundesgebietes je angefangene Tonne

(4a) Der Altlastenbeitrag beträgt für das Verbrennen von Abfällen gemäß § 3 
Abs. 1 Z 2, das Herstellen von Brennstoffprodukten aus Abfällen gemäß § 3 
Abs. 1 Z 3 oder das Befördern von Abfällen zu einer Tätigkeit gemäß § 3 Abs. 1 
Z 2 oder 3 außerhalb des Bundesgebietes je angefangene Tonne

 ab 1. Jänner 2006  ...................................................................................7,00 €. ab 1. Jänner 
2006………………………………………7,00 Euro

 ab 1. Jänner 
2012………………………………………8,00 Euro.

(4b) Der Altlastenbeitrag beträgt für eine beitragspflichtige Tätigkeit gemäß 
§ 3 Abs. 1 Z 3a oder für das Befördern von Abfällen zu einer Tätigkeit gemäß § 3 
Abs. 1 Z 3a außerhalb des Bundesgebietes je angefangene Tonne

(4b) Der Altlastenbeitrag beträgt für eine beitragspflichtige Tätigkeit gemäß 
§ 3 Abs. 1 Z 3a oder für das Befördern von Abfällen zu einer Tätigkeit gemäß § 3 
Abs. 1 Z 3a außerhalb des Bundesgebietes je angefangene Tonne

   ab 1. Jänner 2008 .........................................................................7,00 Euro. ab 1. Jänner 
2008……………...……………………….7,00 Euro

 ab 1. Jänner 
2012……………………...……………….8,00 Euro.

(5) Entfallen mit BGBl. I Nr. 142/2000.
(6) bis (7) … (6) bis (7) …
§ 9. (1) bis (3) … § 9. (1) bis (3) …
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 (4) Die Anmeldung hat grundsätzlich elektronisch zu erfolgen. Fehlen die 
technischen Voraussetzungen zur Übermittlung im elektronischen Weg, hat die 
Anmeldung papiermäßig zu erfolgen. Sind amtliche Vordrucke oder Muster dafür 
vorgesehen, so sind diese zu verwenden. Der Bundesminister für Finanzen wird 
ermächtigt, den Inhalt und das Verfahren der elektronischen Übermittlung der 
Anmeldung mit Verordnung festzulegen.

§ 11. (1) bis (2) … § 11. (1) bis (2) …
 (3) Nicht der Zweckbindung gemäß Abs. 2 unterliegen im Jahr
 1. 2011 ................................................................................ 3 391 000,-- Euro,

 2. 2012 ...............................................................................10 000 000,-- Euro,

 3. 2013 ...............................................................................16 191 000,-- Euro,

 4. 2014 ...............................................................................18 443 000,-- Euro.

§ 12. (1) Die ab dem 1. Jänner 1993 eingehenden Mittel an 
Altlastenbeiträgen kommen zur Gänze dem Bundesminister für Umwelt, Jugend 
und Familie zugute.

§ 12. (1) Die zweckgebundenen Mittel an Altlastenbeiträgen gemäß § 11 
Abs. 2 kommen zur Gänze dem Bundesminister für Land- und Fortwirtschaft, 
Umwelt und Wasserwirtschaft zugute.

(2) 15 vH des Aufkommens von Altlastenbeiträgen ist vom Bundesminister 
für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft zur Erfüllung der 
Aufgaben gemäß den §§ 13 und 14, mit Ausnahme des Personal- und 
Amtssachaufwandes, sowie für Studien und Projekte zur Erfassung, Abschätzung 
und Bewertung von Verdachtsflächen und zur Erfassung von Altlasten sowie zur 
Abgeltung der gemäß § 11 Abs. 2 Z 6 anfallenden Abwicklungskosten zu 
verwenden. … 

(2) 15 vH des zweckgebundenen Aufkommens von Altlastenbeiträgen ist 
vom Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft zur Erfüllung der Aufgaben gemäß den §§ 13 und 14, mit 
Ausnahme des Personal- und Amtssachaufwandes, sowie für Studien und 
Projekte zur Erfassung, Abschätzung und Bewertung von Verdachtsflächen und 
zur Erfassung von Altlasten sowie zur Abgeltung der gemäß § 11 Abs. 2 Z 6 
anfallenden Abwicklungskosten zu verwenden. …

(3) … (3) … 
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(4) Für den Fall, dass über die budgetären Vorkehrungen im Jahr 2010 
hinausgehend Finanzmittel für die Finanzierung von Ersatzvornahmen gemäß § 4 
VVG bei Altlasten oder von Ersatzvornahmen oder Sofortmaßnahmen bei 
verwaltungspolizeilichen Aufträgen gemäß § 73 oder § 74 AWG 2002 
erforderlich sind, wird der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt 
und Wasserwirtschaft ermächtigt, dafür bis zu 7,5 Millionen Euro aus den Mitteln 
der Altlastenbeiträge zu verwenden. Weiters wird der Bundesminister für Land- 
und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft ermächtigt, im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Finanzen mit anderen Gebietskörperschaften Ver-
einbarungen über Beiträge des Bundes zu deren Personal- und Amtssachaufwand 
für Ersatzvornahmen bei Altlasten abzuschließen; dieser Aufwand ist aus Mitteln 
der Altlastenbeiträge zu tragen. § 11 VVG bleibt davon unberührt.

(4) Für den Fall, dass über die budgetären Vorkehrungen im Jahr 2011 
hinausgehend Finanzmittel für die Finanzierung von Ersatzvornahmen gemäß § 4 
VVG bei Altlasten oder von Ersatzvornahmen oder Sofortmaßnahmen bei 
verwaltungspolizeilichen Aufträgen gemäß § 73 oder § 74 AWG 2002 
erforderlich sind, wird der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt 
und Wasserwirtschaft ermächtigt, dafür bis zu 3,75 Mio. Euro aus Mitteln der 
Altlastenbeiträge zu verwenden. 

Artikel VII Artikel VII 
Inkrafttreten Inkrafttreten 

(1) bis (19) … (1) bis (19) …
 (20) § 6 Abs. 1, 4 bis 4b, § 9 Abs. 4, § 11 Abs. 3 und § 12 Abs. 1, 2 und 4 in 

der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I Nr. xxx/2010, treten mit 
1. Jänner 2011 in Kraft.
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Artikel 141 
Änderung des Emissionszertifikategesetzes 

Zuteilung von Emissionszertifikaten durch Zuteilungsverordnung und 
Zuteilungsbescheide 

Zuteilung von Emissionszertifikaten durch Zuteilungsverordnung und 
Zuteilungsbescheide 

§ 13. (1) bis (4)… § 13. (1) bis (4)…
(5) Die Zuteilungsverordnung hat eine Reserve für neue Marktteilnehmer 

gemäß § 3 Z 5 zu enthalten. Mindestens 1 v.H. der Gesamtmenge der 
Emissionszertifikate ist als Reserve vorzusehen. Falls die Reserve nicht ausreicht, 
um die Zuteilung an diese Anlagen zu bedecken, kann der Bundesminister für 
Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Finanzen eine dazu geeignete, mit dem Emissionshandel 
vertraute Stelle beauftragen, die benötigten Emissionszertifikate anzukaufen und 
diese für die kostenlose Zuteilung an die neuen Marktteilnehmer zur Verfügung 
zu stellen. Zum Ausgleich erhält die beauftragte Stelle in der folgenden 
Zuteilungsperiode aus der für diese Periode gebildeten Reserve eine Menge an 
Emissionszertifikaten zum Verkauf am Markt zugewiesen, die der Menge der in 
der vorigen Zuteilungsperiode durch die beauftragte Stelle für die im dritten Satz 
angeführten Zwecke zugekauften und zur Verfügung gestellten 
Emissionszertifikate entspricht. Falls keine Stelle mit dem Ankauf der 
Emissionszertifikate beauftragt werden kann, hat der Bundesminister für Land- 
und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft nach Maßgabe der für diese 
Zwecke im Rahmen des jeweiligen Bundesfinanzgesetzes verfügbaren 
budgetären Mittel Emissionszertifikate anzukaufen und diese den 
Anlageninhabern kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die entsprechende Menge 
an Emissionszertifikaten ist von der Gesamtzuteilungsmenge für die jeweils 
folgende Periode in Abzug zu bringen. Eine Zuteilung aus der Reserve erfolgt mit 
Bescheid des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft. Der Antrag auf Zuteilung aus der Reserve ist binnen sechs 
Wochen nach der anlagenrechtlichen Genehmigung, bei Anlagen, die zum 
Zeitpunkt der Kundmachung dieses Bundesgesetzes bereits über eine 
anlagenrechtliche Genehmigung verfügen, binnen sechs Wochen nach der 
Kundmachung zu stellen und hat Angaben gemäß Abs. 1 letzter Satz lit a, c und d

(5) Die Zuteilungsverordnung hat eine Reserve für neue Marktteilnehmer 
gemäß § 3 Z 5 zu enthalten. Mindestens 1 v.H. der Gesamtmenge der 
Emissionszertifikate ist als Reserve vorzusehen. Falls die Reserve nicht ausreicht, 
um die Zuteilung an diese Anlagen zu bedecken, kann der Bundesminister für 
Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Finanzen eine dazu geeignete, mit dem Emissionshandel 
vertraute Stelle beauftragen, die benötigten Emissionszertifikate anzukaufen und 
diese für die kostenlose Zuteilung an die neuen Marktteilnehmer zur Verfügung 
zu stellen. Zum Ausgleich erhält die beauftragte Stelle in der folgenden 
Zuteilungsperiode aus der für diese Periode gebildeten Reserve eine Menge an 
Emissionszertifikaten zum Verkauf am Markt zugewiesen, die der Menge der in 
der vorigen Zuteilungsperiode durch die beauftragte Stelle für die im dritten Satz 
angeführten Zwecke zugekauften und zur Verfügung gestellten 
Emissionszertifikate entspricht. Falls keine Stelle mit dem Ankauf der 
Emissionszertifikate beauftragt werden kann, hat der Bundesminister für Land- 
und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft nach Maßgabe der für diese 
Zwecke im Rahmen des jeweiligen Bundesfinanzgesetzes verfügbaren 
budgetären Mittel Emissionszertifikate anzukaufen und diese den 
Anlageninhabern kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die entsprechende Menge 
an Emissionszertifikaten ist von der Gesamtzuteilungsmenge für die jeweils 
folgende Periode in Abzug zu bringen. Eine Zuteilung aus der Reserve erfolgt mit 
Bescheid des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft. Der Antrag auf Zuteilung aus der Reserve ist binnen sechs 
Wochen nach der anlagenrechtlichen Genehmigung, bei Anlagen, die zum 
Zeitpunkt der Kundmachung dieses Bundesgesetzes bereits über eine 
anlagenrechtliche Genehmigung verfügen, binnen sechs Wochen nach der 
Kundmachung zu stellen und hat Angaben gemäß Abs. 1 letzter Satz lit a, c und d 
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sowie gemäß § 5 Abs. 1 Z 1 und 2 sowie Angaben zum Zeitpunkt der 
voraussichtlichen Inbetriebnahme zu enthalten. Dem Antrag ist der 
anlagenrechtliche Genehmigungsbescheid beizufügen. Die Anträge auf Zuteilung 
aus der Reserve sind nach dem Datum der Erlassung der anlagenrechtlichen 
Genehmigung zu reihen. Die Zuteilungsverordnung hat nähere Regelungen über 
die Vergabe dieser Emissionszertifikate vorzusehen, wobei zu berücksichtigen ist, 
dass jene neuen Marktteilnehmer, die am Anfang der jeweiligen Periode eine 
Genehmigung gemäß §§ 4 und 6 erhalten, einen größeren Bedarf an 
Emissionszertifikaten haben. Aus der fixen Reserve von 1 v.H. sind 
Emissionszertifikate zuzuerkennen, solange die Reserve über 
Emissionszertifikate verfügt. In der Zuteilungsverordnung ist zumindest ein 
Stichtag vorzusehen, an dem die verbleibenden Emissionszertifikate am Markt 
verwertet werden. Die Erlöse sind für Klimaschutzmaßnahmen gemäß dem 
Umweltförderungsgesetz zu verwenden. 

 sowie gemäß § 5 Abs. 1 Z 1 und 2 sowie Angaben zum Zeitpunkt der 
voraussichtlichen Inbetriebnahme zu enthalten. Dem Antrag ist der 
anlagenrechtliche Genehmigungsbescheid beizufügen. Die Anträge auf Zuteilung 
aus der Reserve sind nach dem Datum der Erlassung der anlagenrechtlichen 
Genehmigung zu reihen. Die Zuteilungsverordnung hat nähere Regelungen über 
die Vergabe dieser Emissionszertifikate vorzusehen, wobei zu berücksichtigen ist, 
dass jene neuen Marktteilnehmer, die am Anfang der jeweiligen Periode eine 
Genehmigung gemäß §§ 4 und 6 erhalten, einen größeren Bedarf an 
Emissionszertifikaten haben. Für Anträge, die nach dem 31. Dezember 2010 im 
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 
einlangen, kann nach Maßgabe der verfügbaren budgetären Mittel ein 
Konsolidierungsfaktor von maximal 0,5 bei der Berechnung der Zuteilung 
angewendet werden. Aus der fixen Reserve von 1 v.H. sind Emissionszertifikate 
zuzuerkennen, solange die Reserve über Emissionszertifikate verfügt. In der 
Zuteilungsverordnung ist zumindest ein Stichtag vorzusehen, an dem die 
verbleibenden Emissionszertifikate am Markt verwertet werden. Die Erlöse sind 
für Klimaschutzmaßnahmen gemäß dem Umweltförderungsgesetz zu verwenden. 

 

Artikel 142 
Änderung des Vermarktungsnormengesetzes 

Zielbestimmung und Geltungsbereich Zielbestimmung und Geltungsbereich 
§ 1. (1) … § 1. (1) … 
(2) Dieses Bundesgesetz dient der Umsetzung und Durchführung von 

unmittelbar anwendbaren Rechtsakten der Europäischen Gemeinschaft über 
Qualitätsnormen und Handelsklassen, Verkaufs- oder Vermarktungsnormen für 
landwirtschaftliche Erzeugnisse. … 

(2) Dieses Bundesgesetz dient der Umsetzung und Durchführung von 
Qualitätsnormen und Handelsklassen, Verkaufs- oder Vermarktungsnormen 
sowie Bezeichnungsvorschriften, die Bestandteil der Verordnung (EG) 
Nr. 1234/2007 über eine gemeinsame Organisation der Agrarmärkte und mit 
Sondervorschriften für bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung 
über die einheitliche GMO), ABl. Nr. L 299 vom 16.11.2007 S. 1 und der 
Verordnung (EG) Nr. 104/2000 über die gemeinsame Marktorganisation für 
Erzeugnisse der Fischerei und Aquakultur, ABl. Nr. L 17 vom 21.01.2000 S. 22 
sowie der dazu erlassenen Durchführungsbestimmungen sind. …

Begriffsbestimmungen Begriffsbestimmungen 
§ 2. Für dieses Bundesgesetz gelten folgende Begriffsbestimmungen: § 2. Für dieses Bundesgesetz gelten folgende Begriffsbestimmungen:
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 1. Landwirtschaftliche Erzeugnisse sind die Erzeugnisse des Teil 1 sowie 
die Erzeugnisse der Fischerei und der Aquakultur des Teil 2 der Anlage. 
Sie werden, wenn sie dazu bestimmt sind, in Verkehr gebracht zu 
werden, Erzeugnisse oder Waren genannt. 

 „1. Landwirtschaftliche Erzeugnisse sind die Erzeugnisse des Teil 1 sowie 
die Erzeugnisse der Fischerei und der Aquakultur des Teil 2 der Anlage. 
Sie werden, wenn sie dazu bestimmt sind, in Verkehr gebracht zu 
werden, Erzeugnisse oder Waren genannt. Der Bundesminister für Land- 
und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft kann durch 
Verordnung den in der Anlage angeführten Erzeugniskatalog, soweit für 
diese Erzeugnisse in den in § 1 Abs. 2 genannten Rechtsakten der 
Europäischen Union Vermarktungsnormen festgelegt sind, abändern.

 2. Vermarktungsnormen sind Vorschriften über Qualitätsnormen und 
Handelsklassen, Verkaufs- oder Vermarktungsnormen für 
landwirtschaftliche Erzeugnisse. …

 2. Vermarktungsnormen sind Vorschriften über Qualitätsnormen und 
Handelsklassen, Verkaufs- oder Vermarktungsnormen sowie 
Bezeichnungsvorschriften für landwirtschaftliche Erzeugnisse. ….

Z 3 bis Z 4 Z 3 bis Z 4 
 5. Inverkehrbringen ist das Inverkehrbringen gemäß Art. 3 Z 8 der 

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 zur Festlegung der allgemeinen 
Grundsätze und Anforderungen des Lebensmittelrechts, zur Errichtung 
der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit und zur Festlegung 
von Verfahren zur Lebensmittelsicherheit, ABl. Nr. L 31 vom 
01.02.2002 S. 1, zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) 
Nr. 575/2006, ABl. Nr. L 100 vom 08.04.2006. Die in der Anlage unter 
den KN-Codes 0201, 0202, 0203 und 0204 angeführten 
landwirtschaftlichen Erzeugnisse (Fleisch von Rindern, Schweinen, 
Schafen oder Ziegen) gelten mit der Schlachtung der Tiere in einem 
Schlachtbetrieb als in Verkehr gebracht. …

 5. Inverkehrbringen ist das Inverkehrbringen gemäß Art. 3 Z 8 der 
Verordnung (EG) Nr. 178/2002 zur Festlegung der allgemeinen 
Grundsätze und Anforderungen des Lebensmittelrechts, zur Errichtung 
der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit und zur Festlegung 
von Verfahren zur Lebensmittelsicherheit, ABl. Nr. L 31 vom 
01.02.2002 S. 1. Die in der Anlage unter den KN-Codes 0201, 0202, 
0203 und 0204 angeführten landwirtschaftlichen Erzeugnisse (Fleisch 
von Rindern, Schweinen, Schafen oder Ziegen) gelten mit der 
Schlachtung der Tiere in einem Schlachtbetrieb als in Verkehr gebracht. 
… 

Mitteilungen nach Gemeinschaftsrecht Zuständige Stellen nach Unionsrecht 
§ 3. (1) Soweit in Rechtsakten der Europäischen Gemeinschaft im Sinne des 

§ 1 Abs. 2 die Erstattung von Meldungen oder Berichten oder die Erteilung von 
Auskünften an Organe der Europäischen Gemeinschaft oder an Drittländer durch 
eine koordinierende oder zentrale Stelle vorgesehen sind, ist dafür der 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 
zuständig.

§ 3. (1) Zuständige Stelle oder koordinierende Behörde im Sinne der in § 1 
Abs. 2 genannten Rechtsakte der Europäischen Union ist der Bundesminister für 
Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft. 

 (2) Die Bezirksverwaltungsbehörde ist zuständige Stelle oder Kontrollstelle 
im Sinne der in § 1 Abs. 2 genannten Rechtsakte der Europäischen Union, soweit 
sich aus anderen Bestimmungen dieses Bundesgesetzes nicht anderes ergibt.
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(2) Die in § 11 Abs. 1 und 2 genannten Behörden haben dem Bundesminister 
für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft die hiefür 
erforderlichen Informationen und Auskünfte zu erteilen sowie die entsprechenden 
Daten zu übermitteln. 

(3) Soweit in Rechtsakten im Sinne des § 1 Abs. 2 die Erstattung von 
Meldungen oder Berichten oder die Erteilung von Auskünften an Organe der 
Europäischen Union oder an Drittländer vorgesehen sind, ist dafür der 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 
zuständig. Die in § 11 Abs. 1 und 2 genannten Behörden haben dem 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft die 
hierfür erforderlichen Informationen und Auskünfte zu erteilen sowie die 
entsprechenden Daten zu übermitteln.“

Produkteigenschaften Produkteigenschaften 
§ 4. (1) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 

Wasserwirtschaft kann im Einvernehmen mit der Bundesministerin für 
Gesundheit, Familie und Jugend und dem Bundesminister für Wirtschaft und 
Arbeit durch Verordnung 

§ 4. (1) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft kann im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Gesundheit 
und dem Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend durch Verordnung 

 1. erforderliche ergänzende oder begleitende Vorschriften zur 
Durchführung und Umsetzung gemeinschaftsrechtlicher Regelungen im 
Sinne von § 1 Abs. 2, soweit diese gemeinschaftsrechtlich bestimmt, 
bestimmbar oder begrenzt sind, erlassen und

 1. erforderliche ergänzende oder begleitende Vorschriften zur 
Durchführung und Umsetzung unionsrechtlicher Regelungen im Sinne 
von § 1 Abs. 2, soweit diese unionsrechtlich bestimmt, bestimmbar oder 
begrenzt sind, erlassen und

 2. gemäß § 1 Abs. 3 Vermarktungsnormen für Erzeugnisse, für welche 
keine unmittelbar anwendbaren gemeinschaftsrechtlichen Vorschriften 
bestehen, festlegen. 

 2.  gemäß § 1 Abs. 3 Vermarktungsnormen für Erzeugnisse, für welche 
keine unmittelbar anwendbaren unionsrechtlichen Vorschriften bestehen, 
festlegen.“

Klassifizierung Klassifizierung 
§ 6. (1) bis (3) … § 6. (1) bis (3) …
(4) Daten, die von der AMA im Rahmen der Vollziehung von gemäß § 3 

Abs. 2 Z 3 des AMA-Gesetzes 1992 übertragenen Aufgaben ermittelt und 
verarbeitet werden, dürfen im Rahmen der in Abs. 3 genannten Systeme 
innerhalb der AMA mit jenen der von den zugelassenen Klassifizierungsdiensten 
erhobenen Daten wechselweise abgeglichen werden. … 

(4) Daten, die von der AMA im Rahmen der Vollziehung von gemäß § 3 
Abs. 2 Z 2 des AMA-Gesetzes 1992 übertragenen Aufgaben ermittelt und 
verarbeitet werden, dürfen im Rahmen der in Abs. 3 genannten Systeme 
innerhalb der AMA mit jenen der von den zugelassenen Klassifizierungsdiensten 
erhobenen Daten wechselweise abgeglichen werden. … 
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Einfuhrkontrolle Einfuhrkontrolle 
§ 8. (1) Der Einfuhrkontrolle unterliegen Waren, soweit für sie 

Vermarktungsnormen gelten und in diesen Vorschriften nichts anderes bestimmt 
ist, ausgenommen Waren, für die gemäß den Bestimmungen der Verordnung 
(EWG) Nr. 918/83 über das gemeinschaftliche System der Zollbefreiungen 
(Zollbefreiungsverordnung), ABl. Nr. L 105 vom 23.04.1983 S. 1, zuletzt 
geändert durch die Beitrittsakte ABl. Nr. L 236 vom 23.09.2003 S. 940 und des 
Abschnittes E des Zollrechts-Durchführungsgesetzes (ZollR-DG), BGBl. 
Nr. 659/1994, Zollfreiheit gewährt wird.

§ 8. (1) Der Einfuhrkontrolle unterliegen Waren, soweit für sie 
Vermarktungsnormen gelten und in diesen Vorschriften nichts anderes bestimmt 
ist. Ausgenommen sind Waren, für die gemäß den Bestimmungen der 
Verordnung (EWG) Nr. 918/83 über das gemeinschaftliche System der 
Zollbefreiungen (Zollbefreiungsverordnung), ABl. Nr. L 105 vom 
23.04.1983 S. 1 und des Abschnittes E des Zollrechts-Durchführungsgesetzes 
(ZollR-DG), BGBl. Nr. 659/1994, Zollfreiheit gewährt wird, soweit in 
gemeinschaftlichen Vermarktungsnormen nichts anderes bestimmt ist.

(2) In einer nach § 4 Abs. 1 erlassenen Verordnung kann, wenn dadurch die 
Einfuhrkontrolle beschleunigt werden kann, angeordnet werden, dass auch 
Waren, die zur vorübergehenden Verwendung oder aktiven Veredelung gemäß 
den Bestimmungen der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 zur Festlegung des 
Zollkodex der Gemeinschaften (Zollkodex), ABl. Nr. L 302 vom 19.10.1992 S. 1, 
zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1791/2006, ABl. Nr. L 363 vom  
20.12.2006 S. 1, abgefertigt werden, der Einfuhrkontrolle unterliegen. …

(2) In einer nach § 4 Abs. 1 erlassenen Verordnung kann, wenn dadurch die 
Einfuhrkontrolle beschleunigt werden kann, angeordnet werden, dass auch 
Waren, die zur vorübergehenden Verwendung oder aktiven Veredelung gemäß 
den Bestimmungen der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 zur Festlegung des 
Zollkodex der Gemeinschaften (Zollkodex), ABl. Nr. L 302 vom 19.10.1992 S. 1, 
abgefertigt werden, der Einfuhrkontrolle unterliegen. … 

Zuständigkeit Zuständigkeit 
§ 11. (1) … § 11. (1) … 
(2) Die Durchführung der Inlandskontrolle obliegt der 

Bezirksverwaltungsbehörde. Diese ist zuständige Stelle oder Kontrollstelle im 
Sinne der in § 1 Abs. 2 genannten Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaft, 
soweit sich aus anderen Bestimmungen dieses Bundesgesetzes nicht anderes 
ergibt. Die Überwachung der Verbraucherinformation im Rahmen der 
gemeinsamen Marktorganisation für Erzeugnisse der Fischerei und der 
Aquakultur obliegt hingegen dem BAES.

(2) Die Durchführung der Inlandskontrolle obliegt der 
Bezirksverwaltungsbehörde. Die Überwachung der Verbraucherinformation im 
Rahmen der gemeinsamen Marktorganisation für Erzeugnisse der Fischerei und 
der Aquakultur obliegt hingegen dem BAES. 

(3) … (3) … 
(4) Zur Durchführung der Kontrollen haben sich die Behörden nach Abs. 1 

und 2 fachlich befähigter Organe im Sinne des § 12 Abs. 1 (Kontrollorgane) zu 
bedienen. Sie sind in hinreichender Anzahl, insbesondere für Erhebungen an Ort 
und Stelle, zu bestellen. Die gemäß Abs. 3 bestellten besonderen Bundesorgane 
haben dieselbe fachliche Qualifikation aufzuweisen. …

(4) Zur Durchführung der Kontrollen haben sich die Behörden nach Abs. 1 
und 2 fachlich befähigter Organe im Sinne des § 12 Abs. 1 (Kontrollorgane) zu 
bedienen. Die gemäß Abs. 3 bestellten besonderen Bundesorgane haben dieselbe 
fachliche Qualifikation aufzuweisen. 

 (5) Kontrollorgane sind in hinreichender Anzahl, insbesondere für 
Erhebungen an Ort und Stelle, zu bestellen. Soweit im Bereich der Bundesländer 
insbesondere Kontrollorgane nach § 12 Abs. 1 Z 1 lit. b bestehen, können diese 
für die Überwachung im betreffenden Bundesland herangezogen werden. …
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Probennahme Probennahme 
§ 15. (1) … § 15. (1) … 
(2) Die entnommene Probe ist in zwei gleichartige Probenteile zu teilen, von 

denen jeder nach zweckdienlicher Verpackung oder sonstiger Sicherung der 
Identität und Beschaffenheit der Ware mit dem amtlichen Siegel und das 
Probenbegleitschreiben mit Unterschrift der Partei zu versehen ist. Ein Probenteil 
ist der Partei amtlich versiegelt zu Beweiszwecken zurückzulassen. Der andere 
Probenteil dient der amtlichen Untersuchung. Von der Bereitstellung einer 
Parteienprobe kann abgesehen werden, wenn die verfügbare Warenmenge nur für 
die amtliche Untersuchung ausreicht oder wenn die Partei mit Unterschrift am 
Probenbegleitschreiben ausdrücklich darauf verzichtet. 

(2) Die entnommene Probe ist, soweit dies ihrer Natur nach möglich ist und 
dadurch nicht ihre einwandfreie Beurteilung bei der Untersuchung vereitelt wird, 
in zwei gleichartige Probenteile zu teilen. Jeder Teil ist nach zweckdienlicher 
Verpackung oder sonstiger Sicherung der Identität und Beschaffenheit der Ware 
mit dem amtlichen Siegel und das Probenbegleitschreiben mit Unterschrift der 
Partei zu versehen. Ein Probenteil ist der Partei amtlich versiegelt zu 
Beweiszwecken zurückzulassen. Der andere Probenteil wird als amtliche Probe 
der Untersuchung zugeführt. Ist eine Teilung der entnommenen Probe ihrer Natur 
nach nicht möglich, so ist die Probe ohne vorherige Teilung als amtliche Probe 
der Untersuchung zuzuführen. Sind noch augenscheinlich gleiche Einheiten der 
Ware vorhanden, so ist eine ausreichende Zahl der Einheiten zu entnehmen und 
der Partei amtlich verschlossen als Parteienproben zurückzulassen. Von der 
Bereitstellung einer Parteienprobe kann abgesehen werden, wenn die verfügbare 
Warenmenge nur für die amtliche Untersuchung ausreicht oder wenn die Partei 
mit Unterschrift am Probenbegleitschreiben ausdrücklich darauf verzichtet. 

(3) … (3) … 
(4) Für die anlässlich der Einfuhr- oder der Inlandskontrolle entnommene 

und in amtliche Verwahrung genommene Hälfte der Probe hat der Bund eine 
Entschädigung zu leisten, deren Höhe bei Proben anlässlich der Einfuhr durch das 
BAES, anlässlich der Inlandskontrolle durch die Bezirksverwaltungsbehörde 
bestimmt wird. Die Entschädigung ist in der Höhe des Gestehungspreises, 
höchstens jedoch des Verkaufspreises am Ort und zur Zeit der Probeentnahme, 
festzustellen. Sie entfällt in den Fällen gemäß § 13 Abs. 9 und § 19 Abs. 2 oder, 
wenn sie den Betrag von 20,00 € nicht übersteigt. …

(4) Für die anlässlich der Einfuhr- oder der Inlandskontrolle entnommene 
und in amtliche Verwahrung genommene Probe hat der Bund eine Entschädigung 
zu leisten, deren Höhe bei Proben anlässlich der Einfuhr durch das BAES, 
anlässlich der Inlandskontrolle durch die Bezirksverwaltungsbehörde bestimmt 
wird. Die Entschädigung ist in der Höhe des Einstandspreises am Ort und zur Zeit 
der Probeentnahme festzustellen. Sie entfällt in den Fällen gemäß § 13 Abs. 9 und 
§ 19 Abs. 2 oder, wenn sie den Betrag von 150,00 € nicht übersteigt. … 
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 Zulässigkeit der Verwendung von Daten 
 § 17a. (1) Soweit dies zur Wahrnehmung der gesetzlich übertragenen 

Aufgaben erforderlich ist, können zum Zwecke der Rückverfolgbarkeit von 
landwirtschaftlichen Erzeugnissen, für die Vermarktungsnormen festgelegt sind, 
Kontrollorganen im Sinne dieses Bundesgesetzes sowie den mit der Vollziehung 
des Veterinär- und Lebensmittelrechts betrauten Organen und dem 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 
personenbezogene Daten, die im Rahmen der Zulassung und Registrierung von 
Erzeugerbetrieben, Verpackungsbetrieben oder Packstellen (§ 5 Abs. 1 Z 8) 
erfasst werden, übermittelt werden. 

(2) Als Übermittlung gilt auch die Einräumung des Zugangs zu 
elektronischen Datenbanken über registrierte Erzeugerbetriebe, 
Verpackungsbetriebe oder Packstellen. 

(3) Soweit Gütezeichen für landwirtschaftliche Erzeugnisse, die durch 
bundesgesetzliche Vorschriften anerkannt sind, die Einhaltung der 
Vermarktungsnormen beinhalten, können den für die Gütezeichenkontrolle 
verantwortlichen Stellen (Lizenzgebern) zur Gewährleistung einer effektiven 
Kontrolle folgende personenbezogene Daten übermittelt werden: 
 1. Daten, die im Rahmen von Zulassungen und Registrierungen gemäß § 5 

Abs. 1 Z 8 erfasst werden, und 
 2. Daten, die in Zusammenhang mit Lieferungen von Eiern gemäß Art. 11 

der Verordnung (EG) Nr. 589/2008, ABl. Nr. L 163 vom 24.6.2008 S. 6, 
erfasst werden. 

(4) Die für die Gütezeichenkontrolle verantwortlichen Stellen haben 
festgestellte Nichteinhaltungen der Vermarktungsnormen an die zuständige 
Kontrollbehörde gemäß § 11 Abs. 2 zu melden. 

(5) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft kann durch Verordnung zu den in Abs. 1 bis 4 angeführten 
Datenübermittlungen nähere Details, insbesondere über Zeitpunkt und konkreten 
Umfang festlegen.

Gebühren Gebühren 
§ 20. (1) bis (8) … § 20. (1) bis (8) …
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(9) Wird bei der Vornahme von Kontrollen und Untersuchung von 
entnommenen Proben festgestellt, dass Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
nicht eingehalten wurden, können die angefallenen Kosten im Rahmen des 
Verwaltungsstrafverfahrens vorgeschrieben werden. 

(9) Wird bei der Vornahme von Kontrollen und bei der Untersuchung von 
entnommenen Proben festgestellt, dass Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
nicht eingehalten wurden, können dem Beschuldigten die angefallenen Kosten im 
Rahmen des Verwaltungsstrafverfahrens im Straferkenntnis vorgeschrieben 
werden.

Tatbestände Tatbestände 
§ 21. (1) Wer § 21. (1) Wer

 1. Waren entgegen Bestimmungen über Sortierung, Kennzeichnung, 
Verpackung oder Beförderung von auf Grund der § 4 Abs. 1 sowie § 5 
Abs. 1 Z 4 und 5 ergangenen Verordnungen in Verkehr bringt, … 

 1. Waren entgegen Bestimmungen über Bezeichnung, Kennzeichnung, 
Sortierung, Verpackung oder Beförderung, die in den in § 1 Abs. 2 
genannten Rechtsakten der Europäischen Union enthalten sind, in 
Verkehr bringt, …

Verfall Verfall und Beschlagnahme
§ 22. (1) Wird mit einer Ware wiederholt eine Übertretung im Sinne des 

§ 21 Abs. 1 Z 1 bis 4 begangen, so ist von der Bezirksverwaltungsbehörde nach 
Maßgabe des § 17 Verwaltungsstrafgesetz, BGBl. Nr. 172/1950 der Verfall der 
Ware auszusprechen. 

(2) Ist die Verfolgung oder Verurteilung einer bestimmten Person nicht 
zulässig oder nicht ausführbar, so kann die gemäß Abs. 1 zulässige Verfügung 
selbständig getroffen werden. Gegen die Verfügung, die allen Parteien bekannt zu 
geben ist, steht jeder Partei das Rechtsmittel der Berufung zu. Dieser kommt eine 
aufschiebende Wirkung nicht zu. 

§ 22. (1) Wird mit einer Ware eine Übertretung im Sinne des § 21 Abs. 1 Z 1 
bis 4 begangen, so kann von der Bezirksverwaltungsbehörde unter Abwägung der 
Schwere des Verstoßes nach Maßgabe der §§ 17 und 39 des 
Verwaltungsstrafgesetzes 1991 (VStG), BGBl. Nr. 52, der Verfall und die 
Beschlagnahme der Ware ausgesprochen werden. 

(2) Ist die Verfolgung oder Verurteilung einer bestimmten Person nicht 
zulässig oder nicht ausführbar, so können die gemäß Abs. 1 zulässigen 
Verfügungen selbständig getroffen werden. Gegen den Bescheid, der allen 
Parteien bekannt zu geben ist, steht jeder Partei das Rechtsmittel der Berufung zu. 

 § 26. … 
 (3) § 1 Abs. 2, § 2 Z 1, 2 und 5, § 3 samt Überschrift, § 4 Abs. 1, § 6 Abs. 4, 

§ 8 Abs. 1 und 2, § 11 Abs. 2, § 11 Abs. 4, 5 und 6, § 15 Abs. 2 und 4, § 17a samt 
Überschrift, § 20 Abs. 9, § 21 Abs. 1 Z 1, § 22 samt Überschrift, § 28 Abs. 2, 
§ 32 Z 4, die Einleitung zur Anlage sowie Teil I der Anlage in der Fassung des 
Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I Nr. xxx/2010, treten am 1. Jänner 2011 in 
Kraft. 

Übergangsbestimmung Übergangsbestimmung
§ 28. (1) … § 28. (1) … 
(2) Treten die in Abs. 2 genannten Verordnungen durch Inkrafttreten von 

Verordnungen auf Grund des VNG außer Kraft, so ist dies in den betreffenden 
Verordnungen festzustellen. 

(2) Treten die in Abs. 1 genannten Verordnungen durch Inkrafttreten von 
Verordnungen auf Grund des VNG außer Kraft, so ist dies in den betreffenden 
Verordnungen festzustellen.

981 der B
eilagen X

X
IV

. G
P - R

egierungsvorlage - T
extgegenüberstellung

573 von 617



574 von 617 

Vollzugsklausel Vollzugsklausel 
§ 32. Z 1 bis 3 … § 32. Z 1 bis 3 …

 4. hinsichtlich der § 4, § 5, § 6 Abs. 1 und 2, § 7, § 10 Abs. 2, § 14, § 16 
sowie § 20 Abs. 1 und 2 der Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft im Einvernehmen mit der 
Bundesministerin für Gesundheit, Familie und Jugend und dem 
Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit, …

 4. hinsichtlich der §2 Z 1, § 4, § 5, § 6 Abs. 1 und 2, § 7, § 10 Abs. 2, § 14 
und § 16 der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Gesundheit und dem Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend, 
… 

Anlage Anlage 
Landwirtschaftliche Erzeugnisse im Sinne des § 2 Z 1 sind die unter den 

folgenden KN-Codes der Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 über die zolltarifliche 
und statistische Nomenklatur sowie den Gemeinsamen Zolltarif, ABl. Nr. L 256 
vom 07.09.1987 S. 1, zuletzt geändert die Verordnung (EG) Nr. 1930/2006, ABl. 
Nr. L 406 vom 30.12.2006 S. 9, angeführten Waren:

Landwirtschaftliche Erzeugnisse im Sinne des § 2 Z 1 sind die unter den 
folgenden KN-Codes der Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 über die zolltarifliche 
und statistische Nomenklatur sowie den Gemeinsamen Zolltarif, ABl. Nr. L 256 
vom 07.09.1987 S. 1, angeführten Waren: 

Anlage Teil 1 Anlage Teil 1 
Teil 1 Teil 1 

     KN-Code Warenbezeichnung 
 

KN-Code Warenbezeichnung
ex 0105 Hausgeflügel (Hühner, Enten, Gänse, Truthühner und Perlhühner), 

lebend, mit einem Gewicht von 185 g oder weniger
0105 Hausgeflügel (Hühner, Enten, Gänse, Truthühner und Perlhühner), 

lebend
0201 Fleisch von Rindern, frisch oder gekühlt 0201 Fleisch von Rindern, frisch oder gekühlt
0202 Fleisch von Rindern, gefroren 0202 Fleisch von Rindern, gefroren
0203 Fleisch von Schweinen, frisch, gekühlt oder gefroren 0203 Fleisch von Schweinen, frisch, gekühlt oder gefroren
0204 Fleisch von Schafen oder Ziegen, frisch, gekühlt oder gefroren 0204 Fleisch von Schafen oder Ziegen, frisch, gekühlt oder gefroren
0205 Fleisch von Pferden, Eseln, Maultieren oder Mauleseln, frisch, 

gekühlt oder gefroren 
0205 Fleisch von Pferden, Eseln, Maultieren oder Mauleseln, frisch, 

gekühlt oder gefroren
ex 2106 Milchfette, gemischte pflanzliche und/oder tierische Fette  

0207 Fleisch und genießbare Schlachtnebenerzeugnisse von 
Hausgeflügel der Position 0105, frisch, gekühlt oder gefroren

0207 Fleisch und genießbare Schlachtnebenerzeugnisse von Hausgeflügel 
der Position 0105, frisch, gekühlt oder gefroren

0401 Milch und Rahm, weder eingedickt noch mit Zusatz von Zucker 
oder anderen Süßmitteln 

0401 Milch und Rahm, weder eingedickt noch mit Zusatz von Zucker 
oder anderen Süßungsmitteln

 0402 Milch und Rahm, eingedickt oder mit Zusatz von Zucker oder 
anderen Süßmitteln

 0403 Buttermilch, saure Milch und saurer Rahm, Joghurt, Kefir und 
andere fermentierte oder gesäuerte Milch (einschließlich Rahm), 
auch eingedickt oder aromatisiert, auch mit Zusatz von Zucker, 
anderen Süßmitteln, Früchten, Nüssen oder Kakao
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 0404 Molke, auch eingedickt oder mit Zusatz von Zucker oder anderen 
Süßungsmitteln; Erzeugnisse, die aus natürlichen 
Milchbestandteilen bestehen, auch mit Zusatz von Zucker oder 
anderen Süßungsmitteln, anderweit weder genannt noch inbegriffen 

0405 Butter und andere Fettstoffe aus der Milch; Milchstreichfette 0405 Butter und andere Fettstoffe aus der Milch; Milchstreichfette
 0406 Käse und Quark/Topfen

ex 0407 Vogeleier in der Schale, frisch, haltbar gemacht oder gekocht, von 
Hausgeflügel einschließlich Bruteier

ex 0407 Vogeleier in der Schale, frisch, haltbar gemacht oder gekocht, von 
Hausgeflügel einschließlich Bruteier

0409 Natürlicher Honig 0409 Natürlicher Honig
0601 10 Bulben, Zwiebeln, Knollen, Wurzelknollen und Wurzelstöcke, 

ruhend
0601 10 Bulben, Zwiebeln, Knollen, Wurzelknollen und Wurzelstöcke, 

ruhend
0603 Blumen und Blüten sowie deren Knospen, geschnitten, zu Binde-

oder Zierzwecken, frisch 
0603 Blumen und Blüten sowie deren Knospen, geschnitten, zu Binde-

oder Zierzwecken, frisch
ex 0604 91 Blattwerk, Blätter, Zweige und andere Pflanzenteile, ohne Blüten 

und Blütenknospen, zu Binde- oder Zierzwecken, frisch
ex 0604 91 Blattwerk, Blätter, Zweige und andere Pflanzenteile, ohne Blüten 

und Blütenknospen, zu Binde- oder Zierzwecken, frisch
0701 Kartoffeln, frisch oder gekühlt 0701 Kartoffeln, frisch oder gekühlt
0702 Tomaten, frisch oder gekühlt 0702 Tomaten, frisch oder gekühlt
0703 Speisezwiebeln, Schalotten, Knoblauch, Porree/Lauch und andere 

Gemüse der Allium-Arten, frisch oder gekühlt
0703 Speisezwiebeln, Schalotten, Knoblauch, Porree/Lauch und andere 

Gemüse der Allium-Arten, frisch oder gekühlt
0704 Kohl, Blumenkohl/Karfiol, Kohlrabi, Wirsingkohl und ähnliche 

genießbare Kohlarten der Gattung Brassica, frisch oder gekühlt
0704 Kohl, Blumenkohl/Karfiol, Kohlrabi, Wirsingkohl und ähnliche 

genießbare Kohlarten der Gattung Brassica, frisch oder gekühlt
0705 Salate (Lactuca sativa) und Chicorée (Cichorium-Arten), frisch 

oder gekühlt 
0705 Salate (Lactuca sativa) und Chicorée (Cichorium-Arten), frisch oder 

gekühlt
0706 Karotten und Speisemöhren, Speiserüben, Rote Rüben, 

Schwarzwurzeln, Knollensellerie, Rettiche und ähnliche genießbare 
Wurzeln, frisch oder gekühlt

0706 Karotten und Speisemöhren, Speiserüben, Rote Rüben, 
Schwarzwurzeln, Knollensellerie, Rettiche und ähnliche genießbare 
Wurzeln, frisch oder gekühlt

0707 Gurken und Cornichons, frisch oder gekühlt 0707 Gurken und Cornichons, frisch oder gekühlt
0708 Hülsenfrüchte, auch ausgelöst, frisch oder gekühlt 0708 Hülsenfrüchte, auch ausgelöst, frisch oder gekühlt
0709 Andere Gemüse, frisch oder gekühlt 0709 Andere Gemüse, frisch oder gekühlt
0713 Getrocknete ausgelöste Hülsenfrüchte, auch geschält oder 

zerkleinert 
0713 Getrocknete ausgelöste Hülsenfrüchte, auch geschält oder 

zerkleinert
0802 Andere Schalenfrüchte, frisch oder getrocknet, auch ohne Schalen 

oder enthäutet 
0802 Andere Schalenfrüchte, frisch oder getrocknet, auch ohne Schalen 

oder enthäutet
0803 Bananen, einschließlich Mehlbananen, frisch oder getrocknet 0803 Bananen, einschließlich Mehlbananen, frisch oder getrocknet

0804 20 10 Feigen, frisch 0804 20 10 Feigen, frisch
0804 30 Ananas 0804 30 Ananas
0804 40 Avocadofrüchte 0804 40 Avocadofrüchte
0804 50 Guaven, Mangofrüchte und Mangostanfrüchte 0804 50 Guaven, Mangofrüchte und Mangostanfrüchte
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0805 Zitrusfrüchte, frisch oder getrocknet 0805 Zitrusfrüchte, frisch oder getrocknet
0806 Weintrauben, frisch oder getrocknet 0806 Weintrauben, frisch oder getrocknet
0807 Melonen (einschließlich Wassermelonen) und Papaya-Früchte, 

frisch
0807 Melonen (einschließlich Wassermelonen) und Papaya-Früchte, 

frisch
0808 Äpfel, Birnen und Quitten, frisch 0808 Äpfel, Birnen und Quitten, frisch
0809 Aprikosen/Marillen, Kirschen, Pfirsiche (einschließlich Brugnolen 

und Nektarinen), Pflaumen und Schlehen, frisch
0809 Aprikosen/Marillen, Kirschen, Pfirsiche (einschließlich Brugnolen 

und Nektarinen), Pflaumen und Schlehen, frisch
0810 Andere Früchte, frisch 0810 Andere Früchte, frisch

ex 0813 50 Mischungen ausschließlich von Schalenfrüchten der Positionen 
0801 und 0802 

ex 0813 50 Mischungen ausschließlich von Schalenfrüchten der Positionen 
0801 und 0802

1212 99 30 Johannisbrot 1212 99 30 Johannisbrot
1509 Olivenöl und seine Fraktionen, auch raffiniert, jedoch nicht 

chemisch modifiziert 
1509 Olivenöl und seine Fraktionen, auch raffiniert, jedoch nicht 

chemisch modifiziert
 1510 00 Andere Öle und ihre Fraktionen, ausschließlich aus Oliven 

gewonnen, auch raffiniert, jedoch nicht chemisch modifiziert, 
einschließlich Mischungen dieser Öle oder Fraktionen mit Ölen 
oder Fraktionen der Position 1509

ex 1517 Fette, gemischte pflanzliche und/oder tierische Fette ex 1517 Fette, gemischte pflanzliche und/oder tierische Fette
1510 00 Andere Öle und ihre Fraktionen, ausschließlich aus Oliven 

gewonnen, auch raffiniert, jedoch nicht chemisch modifiziert, 
einschließlich Mischungen dieser Öle oder Fraktionen mit Ölen 
oder Fraktionen der Position 1509

 

  
 ex 2106 Milchfette, gemischte pflanzliche und/oder tierische Fette
 ex 3501 Kasein und Kaseinat

Artikel 143  
Änderung des Umweltförderungsgesetzes 

1. Abschnitt 1. Abschnitt
Mittelaufbringung Mittelaufbringung 

§ 6. (1) und (1a) …: § 6. (1) und (1a) …:
(2) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 

Wasserwirtschaft kann für Zwecke der Siedlungswasserwirtschaft (§§ 16 ff) 
Förderungen zusagen und Aufträge gemäß Abs. 1 erteilen, deren Ausmaß

(2) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft kann für Zwecke der Siedlungswasserwirtschaft (§§ 16 ff) 
Förderungen zusagen und Aufträge gemäß Abs. 1 erteilen, deren Ausmaß

Z 1 bis 3 … Z 1 bis 3 … 
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 4. in den Jahren 2008 und 2009 jeweils einem Barwert von insgesamt 215 
Millionen Euro, 

 4. in den Jahren 2008 und 2009 jeweils einem Barwert von insgesamt 215 
Millionen Euro und

 5. in den Jahren 2010 und 2011 jeweils einem Barwert von insgesamt 180 
Millionen Euro und 

 5. in den Jahren 2010 bis 2013 einen Barwert von maximal 355 Millionen 
Euro, hievon in den Jahren 2010 und 2011 jeweils maximal 
130 Millionen Euro und im Jahr 2012 maximal 95 Millionen Euro

 6. in den Jahren 2012 und 2013 jeweils einem Barwert von insgesamt 135 
Millionen Euro 

 

entspricht. Bis zu 25 vH des jährlichen Höchstbetrages können als Vorgriff auf 
das jeweilige Folgejahr an Förderungen zugesagt oder an Aufträgen gemäß 
Abs. 1 erteilt werden. Zugesagte oder durch Auftragserteilungen gebundene, 
jedoch nicht in Anspruch genommene Mittel können bis Ende 2013 neuerlich 
zugesagt oder vergeben werden. … 

entspricht. Bis zu 25 vH des jährlichen Höchstbetrages können als Vorgriff auf 
das jeweilige Folgejahr an Förderungen zugesagt oder an Aufträgen gemäß 
Abs. 1 erteilt werden. Zugesagte oder durch Auftragserteilungen gebundene, 
jedoch nicht in Anspruch genommene Mittel können bis Ende 2013 neuerlich 
zugesagt oder vergeben werden, sofern sie ab 1. Jänner 2011 frei werden. …

(2a) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft kann in den Jahren 1993 bis 2000 zusätzlich zu Abs. 2 im 
Rahmen von Sondertranchen für Zwecke der Siedlungswasserwirtschaft 
(§§ 16 ff) zusätzliche Förderungen zusagen und Aufträge gemäß Abs. 1 erteilen, 
deren Ausmaß insgesamt dem Barwert von höchstens 457,839 Millionen Euro 
entspricht. Zugesagte oder durch Auftragserteilungen gebundene, jedoch nicht in 
Anspruch genommene Mittel können bis Ende 2013 neuerlich zugesagt oder 
vergeben werden.

(2a) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft kann in den Jahren 1993 bis 2000 zusätzlich zu Abs. 2 im 
Rahmen von Sondertranchen für Zwecke der Siedlungswasserwirtschaft 
(§§ 16 ff) zusätzliche Förderungen zusagen und Aufträge gemäß Abs. 1 erteilen, 
deren Ausmaß insgesamt dem Barwert von höchstens 457,839 Millionen Euro 
entspricht. Zugesagte oder durch Auftragserteilungen gebundene, jedoch nicht in 
Anspruch genommene Mittel können bis Ende 2013 neuerlich zugesagt oder 
vergeben werden, sofern sie ab 1. Jänner 2011 frei werden.

(2b) bis (2e) … (2b) bis (2e) …
(2f) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 

Wasserwirtschaft kann für Zwecke der Umweltförderung im Inland und der 
Umweltförderung im Ausland (§§ 23 ff) Förderungen zusagen und Aufträge 
erteilen, die in den Jahren 2009 bis 2013 jeweils einen Barwert von insgesamt 
90,238 Millionen Euro entsprechen. Zusätzlich können der Bundesminister für 
Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft und der 
Bundesminister für Finanzen für die Jahre 2009 und 2010 weitere Zusagerahmen 
für Förderungen im Rahmen von Konjunkturpaketen festlegen. 

(2f) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft kann für Zwecke der Umweltförderung im Inland und der 
Umweltförderung im Ausland (§§ 23 ff) Förderungen zusagen und Aufträge 
erteilen, die in den Jahren 2009 bis 2013 jeweils einen Barwert von insgesamt 
90,238 Millionen Euro entsprechen. Zusätzlich können der Bundesminister für 
Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft und der 
Bundesminister für Finanzen für die Jahre 2009 und 2010 weitere Zusagerahmen 
für Förderungen im Rahmen von Konjunkturpaketen festlegen. Weiters können 
der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 
und der Bundesminister für Finanzen für die Jahre 2011 bis 2014 einvernehmlich 
weitere Zusagerahmen für Zwecke der thermischen Sanierung festlegen.

(3) … (3). … 
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6. Abschnitt 6. Abschnitt
SCHLUSSBESTIMMUNGEN SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Inkrafttreten Inkrafttreten 
§ 53. (1) bis (13) … § 53. (1) bis (13) …

 (14) § 6 Abs. 2, 2a und 2f in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2011, 
BGBl. I Nr. xxx/2010, tritt mit 1. Jänner 2011 in Kraft.

Artikel 144 
Änderung des Bundesgesetzes über das Bundesamt für Wasserwirtschaft und Änderung des Wasserbautenförderungsgesetzes 

Bundesgesetz über das Bundesamt für Wasserwirtschaft und Änderung des 
Wasserbautenförderungsgesetzes 

Bundesgesetz über das Bundesamt für Wasserwirtschaft (Neu) 

§ 3. (1) Das Bundesamt für Wasserwirtschaft gliedert sich in die Direktion, 
die Zentralen Dienste (insbesondere Verwaltung, Kostenrechnung; Koordination 
von Qualitätssicherung, EDV, Marketing, Publikationswesen) und die Institute 
gemäß Teil II.

§ 3. (1) Das Bundesamt für Wasserwirtschaft besteht aus der Direktion 
sowie nach Bedarf eingerichteten zentralen Diensten und Fachdiensten; diese 
können zur Erfüllung der in § 2 genannten Aufgaben in Institute gegliedert 
werden.

§ 11. Zum fachlichen Wirkungsbereich des Instituts für Wassergüte gehören 
insbesondere Fließgewässerökologie, Abwicklung der Wassergüteerhebungs-
verordnung (WGEV), Interpretation der aus der WGEV und sonstigen Quellen 
stammenden Fließgewässerdaten unter besonderer Berücksichtigung der Donau 
sowie Erstellung von Beiträgen zu den Flussgebietsplanungen.

 

§ 17. (1) … 
(2) Nach Ablauf der derzeitigen Funktionsperiode sind für das Institut für 

Kulturtechnik und Bodenwasserhaushalt und das Institut für Gewässerökologie, 
Fischereibiologie und Seenkunde jeweils ein eigener Dienststellenausschuß, für 
das Institut für Wassergüte und das Institut für Wasserbau und hydrometrische 
Prüfung ein gemeinsamer Dienststellenausschuß gemäß § 4 Bundes-
Personalvertretungsgesetz, BGBl. Nr. 133/1967, einzurichten.

§ 17. (1) 
(2) Mit 1. Jänner 2011 sind für die Institute und für die Direktion die den 

Vorgaben des Bundes-Personalvertretungsgesetzes, BGBl. Nr. 133/1967, 
entsprechenden Dienststellenausschüsse zu bilden 

§ 19. (1) bis (3) § 19. (1) bis (3) … 
(4) Die nach der Artikelbezeichnung „Artikel I“ eingefügte Überschrift, 

Art. I § 3 Abs. 1 und Art. I § 17 Abs. 2 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 
2011, BGBl. I Nr. xxx/2010, treten mit 1. Jänner 2011 in Kraft; gleichzeitig tritt 
Art. I § 11 außer Kraft.
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 145 
Änderung des Weingesetzes 2009 

§ 9. (1) Z 1 bis 2 … 
 3. der Saft der Weintrauben ein Mostgewicht von mindestens 14° KMW 

aufgewiesen hat, 

§ 9. (1) Z 1 bis 2 … 
 3. der Saft der Weintrauben ein Mostgewicht von mindestens 14° KMW 

aufgewiesen hat und der vorhandene Alkoholgehalt mindestens 8,5% vol 
beträgt, 

§ 11. (1) … 
(2) Qualitätswein darf als „Prädikatswein“ oder „Qualitätswein besonderer 

Reife und Leseart“ oder unter einer der im Abs. 1 angegebenen Bezeichnungen 
nur in Verkehr gebracht werden, wenn 

§ 11. (1) … 
(2) Qualitätswein darf als „Prädikatswein“ oder „Qualitätswein besonderer 

Reife und Leseart“ mit dem Zusatz einer der im Abs. 1 angegebenen 
Bezeichnungen oder unter einer der im Abs. 1 angegebenen Bezeichnungen allein 
nur in Verkehr gebracht werden, wenn 

§ 16. (1) … 
(2) Erzeugnisse, die entgegen den Bestimmungen des § 3 Abs. 1 oder 3, des 

§ 6 Abs. 5 – ausgenommen jener über den Verschnitt mit verdorbenen 
Erzeugnissen – oder des § 11 Abs. 2 Z 4 behandelt wurden, sind verfälschte 
Erzeugnisse. 

§ 16. (1) … 
(2) Erzeugnisse, die entgegen den Bestimmungen des § 3 Abs. 1 oder 3, des 

§ 6 Abs. 5 – ausgenommen jener über den Verschnitt mit verdorbenen 
Erzeugnissen – oder des § 11 Abs. 2 Z 4 (durch die Anreicherung von Prädikats-
weinen) behandelt wurden, sind verfälschte Erzeugnisse. 

§ 21. (1) Wein, der ausschließlich aus Trauben bereitet wurde, die im Inland 
geerntet wurden, und im Inland hergestellt wurde, darf nur mit einer Bezeichnung 
in Verkehr gebracht werden, die auf die österreichische Herkunft hinweist, wie 
„Österreichischer Wein“, „Wein aus Österreich“ oder „Österreich“. Bei der 
Bezeichnung eines Weines mit dem Namen einer kleineren geografischen Einheit 
als „Österreich“ sind folgende Angaben zu verwenden:

§ 21. (1) Wein, der ausschließlich aus österreichischen Trauben bereitet und 
in Österreich hergestellt wurde, darf nur mit einer Bezeichnung in Verkehr 
gebracht werden, die auf die österreichische Herkunft hinweist, wie 
„Österreichischer Wein“ oder „Wein aus Österreich“. Bei der Bezeichnung eines 
Weines mit dem Namen einer kleineren geografischen Einheit als „Österreich“ 
sind folgende Angaben zu verwenden: 

§ 34. (1) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft kann durch Verordnung Erzeugerorganisationen und 
Branchenorganisationen gemäß Art. 125o der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 
einrichten und nähere Vorschriften dazu erlassen. Er kann auf Antrag von 
Branchenorganisationen Bedingungen für regionaltypische Qualitätsweine mit 
Herkunftsprofilen festsetzen und die Herkunftsgebiete festlegen. 

§ 34. (1) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft kann durch Verordnung Branchenorganisationen gemäß 
Art. 125o der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 einrichten und nähere 
Vorschriften dazu erlassen, insbesondere über die personelle Zusammensetzung 
der Branchenorganisationen und deren Aufgabenbereiche. Diese Branchen-
organisationen (Nationales Weinkomitee; Regionale Weinkomitees) besitzen 
Rechtspersönlichkeit als Körperschaften des öffentlichen Rechts. Sie setzten sich 
aus stimmberechtigten Vertretern der Weinwirtschaft und weiteren Personen mit 
ausschließlich beratender Funktion zusammen. Die Regionalen Weinkomitees 
sind ermächtigt, für die Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der 
Kenntnis und Transparenz von regionaltypischen Qualitätsweinen mit Her-
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
kunftsprofilen denjenigen, die derartige Weine in Verkehr bringen, Beiträge vor-
zuschreiben und deren Höhe festzusetzen. Der Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft kann weiters durch Verordnung 
auf Antrag von Branchenorganisationen Bedingungen für regionaltypische Quali-
tätsweine mit Herkunftsprofilen festsetzen und die Herkunftsgebiete festlegen.

§ 46. (1) Z 1 bis 5 … 
 6. die Einsichtnahme in Aufzeichnungen von Personen, die Etiketten, 

Banderolen, Formulare, Verschlüsse oder Behältnisse für Erzeugnisse 
gemäß § 1 herstellen oder diese Erzeugnisse transportieren. 

§ 46. (1) Z 1 bis 5 … 
 6. die Einsichtnahme in Aufzeichnungen von Personen, die Etiketten, 

Banderolen, Formulare, Verschlüsse oder Behältnisse für Erzeugnisse 
gemäß § 1 herstellen oder diese Erzeugnisse transportieren sowie 

  7. die Einsichtnahme in Aufzeichnungen über Geschäftsfälle mit Bezug zu 
einem Stützungsprogramm im Weinsektor gemäß Teil II Titel I Kapitel 
IV Abschnitt IV b der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007. 

§ 57. (1) Z 1 bis 7 … 
 8. bei Erzeugnissen gemäß § 1 önologische Verfahren und Behandlungen 

anwendet, die nicht gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007, anderer 
Vorschriften der Europäischen Gemeinschaft oder diesem Bundesgesetz 
zugelassen sind, oder 

§ 57. (1) Z 1 bis 7 … 
 8. bei Erzeugnissen gemäß § 1 önologische Verfahren und Behandlungen 

anwendet, die nicht in der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007, in anderen 
Vorschriften der Europäischen Gemeinschaft oder in diesem 
Bundesgesetz grundsätzlich zugelassen sind, oder 

§ 61. (1) Z 1 bis 3 … 
 4. die Erntemeldung gemäß § 29 Abs. 1 oder die Bestandsmeldungen 

gemäß § 29 Abs. 2 nicht bis zu einem vorgeschriebenen Stichtag oder 
nicht ordnungsgemäß erstattet, 

§ 61. (1) Z 1 bis 3 … 
 4. die Erntemeldung gemäß § 29 Abs. 1, die Bestandsmeldungen gemäß 

§ 29 Abs. 2 oder das Stammdatenblatt nicht bis zu einem 
vorgeschriebenen Stichtag oder nicht ordnungsgemäß abgibt, 

§ 67. (1) bis (3) … 
(4) Der Bund stellt Mittel für Förderungsmaßnahmen im Sinne dieses 

Gesetzes dann zur Verfügung, wenn das jeweilige Land für jede einzelne 
Förderungsmaßnahme Ländermittel im Ausmaß von zwei Dritteln der 
Bundesmittel bereitstellt. 

§ 67. (1) bis (3) … 
(4) Der Bund stellt Mittel für Förderungsmaßnahmen im Sinne dieses 

Gesetzes dann zur Verfügung, wenn das jeweilige Land für jede einzelne 
Förderungsmaßnahme Ländermittel im Ausmaß von zwei Dritteln der 
Bundesmittel bereitstellt. Abweichend von diesem Finanzierungsverhältnis 
zwischen Bund und Ländern kann der Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft durch Verordnung einen 
Höchstbetrag der vom Bund zur Verfügung gestellten Mittel für Förderungs-
maßnahmen festlegen.

Außerkrafttreten Inkrafttreten; Außerkrafttreten 
§ 74. Mit Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes tritt das Weingesetz 1999 über 

den Verkehr mit Wein und Obstwein (Weingesetz 1999), BGBl. I Nr. 141/1999, 
mit Ausnahme der Verfassungsbestimmung des § 29 (Mengenbeschränkung), 

§ 74. (1) Mit Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes tritt das Weingesetz 1999 
über den Verkehr mit Wein und Obstwein (Weingesetz 1999), BGBl. I 
Nr. 141/1999, mit Ausnahme der Verfassungsbestimmung des § 29 
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außer Kraft. (Mengenbeschränkung), außer Kraft.

 (2) § 9 Abs. 1 Z 3, § 11 Abs. 2 Einleitungsteil, § 16 Abs. 2, § 21 Abs. 1 
erster Satz, § 34 Abs. 1, § 46 Abs. 1 Z 6 und 7, § 57 Abs. 1 Z 8, § 61 Abs. 1 Z 4, 
§ 67 Abs. 4 sowie § 74 samt Überschrift in der Fassung des Budgetbegleit-
gesetzes 2011, BGBl. I Nr. xxx/2010, treten mit 1. Jänner 2011 in Kraft.

14. Hauptstück 
Verkehr und Innovation 

Artikel 147 
Änderung des Patentamtsgebührengesetzes 

§ 3. (1) Für die Anmeldung eines Patentes ist eine Recherchen- und 
Prüfungsgebühr von 180 Euro zu zahlen.

§ 3. (1) Für die Anmeldung eines Patentes ist eine Recherchen- und 
Prüfungsgebühr von 280 Euro zu zahlen.

(2) ... (2) ... 
§ 13. (1) Die Gebühr für die Durchführung der Internationalen Recherche 

und aller anderen Aufgaben, die Internationalen Recherchenbehörden durch den 
PCT und seine Ausführungsordnung übertragen werden („Recherchengebühr“), 
beträgt 1700 Euro. 

§ 13. (1) Die Gebühr für die Durchführung der Internationalen Recherche 
und aller anderen Aufgaben, die Internationalen Recherchenbehörden durch den 
PCT und seine Ausführungsordnung übertragen werden („Recherchengebühr“), 
beträgt 1785 Euro. 

(2) bis (8) ... (2) bis (8) ... 
(9) Die Gebühr für eine ergänzende Recherche, die das Patentamt als 

Internationale Recherchenbehörde erstellt, ist durch Verordnung des Präsidenten 
des Patentamtes festzulegen. Hierbei ist insbesondere auf Art und Umfang der 
Recherche Bedacht zu nehmen; die Gebühr darf einen Höchstbetrag von 
1 700 Euro nicht übersteigen. 

(9) Die Gebühr für eine ergänzende Recherche, die das Patentamt als 
Internationale Recherchenbehörde erstellt, ist durch Verordnung des Präsidenten 
des Patentamtes festzulegen. Hierbei ist insbesondere auf Art und Umfang der 
Recherche Bedacht zu nehmen; die Gebühr darf einen Höchstbetrag gemäß 
Abs. 1 nicht übersteigen. 

§ 15. (1) Für die Anmeldung eines Gebrauchsmusters ist eine 
Recherchengebühr von 50 Euro zu zahlen.

§ 15. (1) Für die Anmeldung eines Gebrauchsmusters ist eine 
Recherchengebühr von 150 Euro zu zahlen.

 (2) bis (4) ... (2) bis (4) ...
§ 17. Für die Anmeldung eines ergänzenden Schutzzertifikates ist eine 

Anmeldegebühr von 250 Euro zu zahlen. Für den Antrag auf Verlängerung der 
Laufzeit eines ergänzenden Schutzzertifikates ist eine Gebühr von 150 Euro zu 
zahlen. 

§ 17. Für die Anmeldung eines ergänzenden Schutzzertifikates ist eine 
Anmeldegebühr von 300 Euro zu zahlen. Für den Antrag auf Verlängerung der 
Laufzeit eines ergänzenden Schutzzertifikates ist eine Gebühr von 200 Euro zu 
zahlen.

§ 18. (1) Für jedes ergänzende Schutzzertifikat sind nach Maßgabe der in § 18. (1) Für jedes ergänzende Schutzzertifikat sind nach Maßgabe der in 
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Anspruch genommenen, gegebenenfalls verlängerten Laufzeit Jahresgebühren zu 
zahlen. Die Jahresgebühr beträgt 
 für das erste Jahr .............................................................................. 2 200 Euro,
 für das zweite Jahr ........................................................................... 2 500 Euro,
 für das dritte Jahr ............................................................................. 2 800 Euro,
 für das vierte Jahr ............................................................................ 3 100 Euro,
 für das fünfte Jahr ............................................................................ 3 400 Euro,
 für das begonnene sechste Jahr ........................................................2 500 Euro.

Anspruch genommenen, gegebenenfalls verlängerten Laufzeit Jahresgebühren zu 
zahlen. Die Jahresgebühr beträgt 
 für das erste Jahr .............................................................................. 2 500 Euro,
 für das zweite Jahr ........................................................................... 2 900 Euro,
 für das dritte Jahr ............................................................................. 3 300 Euro,
 für das vierte Jahr ............................................................................ 3 700 Euro,
 für das fünfte Jahr ............................................................................ 4 100 Euro,

für das begonnene sechste Jahr ....................................................... 2 900 Euro.
(2) bis (3) ... (2) bis (3) ... 
§ 20. Für die Anmeldung sind folgende Gebühren zu zahlen: 

 1. Anmeldegebühr 
 a) für eine Einzelanmeldung. .......................................................... 50 Euro,
 b) für eine Sammelanmeldung  ....................................................  100 Euro,

zuzüglich 10 Euro für das 11. und für jedes weitere der darin 
zusammengefassten Muster; 

 2. bis 5. ...

§ 20. Für die Anmeldung sind folgende Gebühren zu zahlen: 
 1. Anmeldegebühr 
 a) für eine Einzelanmeldung. .......................................................... 65 Euro,
 b) für eine Sammelanmeldung  ....................................................  122 Euro,

zuzüglich 18 Euro für das 11. und für jedes weitere der darin 
zusammengefassten Muster; 

2. bis 5. ... 
§ 21. (1) Die Erneuerungsgebühr beträgt 

 1. für Einzelmuster ............................................................................ 100 Euro,
 2. für Muster einer Sammelanmeldung pro Muster ............................50 Euro.

§ 21. (1) Die Erneuerungsgebühr beträgt 
 1. für Einzelmuster ........................................................................... 125 Euro,

2. für Muster einer Sammelanmeldung pro Muster ............................ 85 Euro.
(2) bis (5) ... (2) bis (5) ... 
§ 22. (1) Für die Anmeldung sind folgende Gebühren zu zahlen: 

 1. ... 
 2. Klassengebühr für jede Klasse ab der 4. Klasse  ........................... .40 Euro,
 3. ....

§ 22. (1) Für die Anmeldung sind folgende Gebühren zu zahlen: 
 1. ... 
 2. Klassengebühr für jede Klasse ab der 4. Klasse  ............................ .72 Euro

3. .... 
(2) bis (5) ... (2) bis (5) ... 
§ 24. (1) Die Erneuerungsgebühr beträgt 

 1. für eine Marke .............................................................................. 500 Euro,
 2. für eine Verbandsmarke ............................................................2 000 Euro.

§ 24. (1) Die Erneuerungsgebühr beträgt vorbehaltlich der Abs. 1a und 1b 
 1. für eine Marke .............................................................................. 650 Euro,

2. für eine Verbandsmarke............................................................. 2 600 Euro.
 (1a) Die zweite Erneuerungsgebühr beträgt 

 1. für eine Marke .............................................................................. 750 Euro,
2. für eine Verbandsmarke............................................................. 3 000 Euro.

 (1b) Die dritte und jede weitere Erneuerungsgebühr beträgt 
1. für eine Marke .............................................................................. 850 Euro,
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2. für eine Verbandsmarke............................................................. 3 400 Euro.

(2) ... (2) ... 
§ 25. Für den Antrag auf internationale Registrierung einer Marke nach dem 

Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken und dem 
Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von 
Marken ist neben der an das Internationale Büro zu zahlenden Gebühr eine 
Inlandsgebühr von 100 Euro zu zahlen. Wird die internationale Registrierung 
sowohl nach dem Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von 
Marken als auch nach dem Protokoll zum Madrider Abkommen über die 
internationale Registrierung von Marken beantragt, so ist jedenfalls nur eine 
Inlandsgebühr zu zahlen. 

§ 25. Für den Antrag auf internationale Registrierung einer Marke nach dem 
Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken und dem 
Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von 
Marken ist neben der an das Internationale Büro zu zahlenden Gebühr eine 
Inlandsgebühr von 135 Euro zu zahlen. Wird die internationale Registrierung 
sowohl nach dem Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von 
Marken als auch nach dem Protokoll zum Madrider Abkommen über die 
internationale Registrierung von Marken beantragt, so ist jedenfalls nur eine 
Inlandsgebühr zu zahlen.

§ 28. (1) Die Gebühren betragen für: 
 1. die Beschwerde an die Rechtsmittelabteilung im Verfahren 
  ohne Gegenpartei .......................................................................... 220 Euro,
  mit Gegenpartei ............................................................................. 300 Euro,
 2. den Antrag auf Anberaumung einer 
  mündlichen Verhandlung vor der 

Beschwerdeabteilung......... 150 Euro, 

§ 28. (1) Die Gebühren betragen für: 
 1. die Beschwerde an die Rechtsmittelabteilung im Verfahren 
  ohne Gegenpartei .......................................................................... 220 Euro,
  mit Gegenpartei ............................................................................ 370 Euro,
 2. den Antrag auf Anberaumung einer mündlichen 

Verhandlung vor der Rechtsmittelabteilung, der 
Rechtsabteilung oder 
der Technischen Abteilung ........................................................... 210 Euro,

 3. jeden vor der Nichtigkeitsabteilung zu verhandelnden 
Antrag ........................................................................................... 450 Euro,

 4. die Berufung und die Beschwerde an den 
  Obersten Patent- und Markensenat ............................................... 600 Euro,
 5. die Kostenberufung an den Obersten Patent- und 

Markensenat .................................................................................. 300 Euro,
 6. den Antrag auf Änderung des Namens oder der Firma 
  des Anmelders oder Rechtsinhabers ............................................... 40 Euro,
 7. den Antrag auf Änderung des Anmelders oder 

Rechtsinhabers, auf Eintragung oder Löschung einer Lizenz 
oder Lizenzübertragung, eines Pfandrechtes oder eines 
sonstigen, 

  insbesondere dinglichen Rechtes .................................................... 70 Euro,
 8. den Antrag auf Änderung des Anmelders oder 

Rechtsinhabers einer Verbandsmarke ........................................... 280 Euro,
 9. den Antrag auf Eintragung einer Streitanmerkung.......................... 40 Euro,
 10. den Antrag auf Weiterbehandlung ................................................150 Euro,

3. jeden vor der Nichtigkeitsabteilung zu verhandelnden 
Antrag ........................................................................................... 450 Euro,

 4. die Berufung und die Beschwerde an den 
  Obersten Patent- und Markensenat ............................................... 600 Euro,
 5. die Kostenberufung an den Obersten Patent- und 

Markensenat.................................................................................. 300 Euro,
 6. den Antrag auf Änderung des Namens oder der Firma 
  des Anmelders oder Rechtsinhabers ............................................... 40 Euro,
 7. den Antrag auf Änderung des Anmelders oder 

Rechtsinhabers, auf Eintragung oder Löschung einer Lizenz 
oder Lizenzübertragung, eines Pfandrechtes oder eines 
sonstigen, 

  insbesondere dinglichen Rechtes .................................................... 85 Euro,
 8. den Antrag auf Änderung des Anmelders oder 

Rechtsinhabers einer Verbandsmarke ........................................... 340 Euro,
 9. den Antrag auf Eintragung einer Streitanmerkung ......................... 40 Euro,

10. den Antrag auf Weiterbehandlung................................................ 150 Euro,
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 11. den Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand...............220 Euro. 11. den Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand............... 220 Euro.

(2) bis (4) ... (2) bis (4) ... 
§ 31. (1) bis (2) ... § 31. (1) bis (2) ... 
 (3) Der Präsident des Patentamts wird ermächtigt, zur Abgeltung der 

Inflation alle festen Gebührensätze dieses Gesetzes einmal jährlich im 
Verordnungsweg zu erhöhen. Der Vergleichsstichtag für die erste 
Inflationsanpassung ist der 31. Dezember 2011. Die Verordnung ist bis spätestens 
30. Juni eines jeden Kalenderjahres im Patentblatt kundzumachen und gilt für die 
jeweiligen Gebühren ab 1. Juli des Jahres der Kundmachung. 

 § 36a. (1) Für Anmeldungen und Anträge, die vor dem Inkrafttreten des 
Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I Nr. xxx/2010, eingereicht werden, sind § 3 
Abs. 1, §§ 5, 13 Abs. 1 und 9, § 15 Abs. 1, §§ 17, 20 Z 1, § 22 Abs. 1 Z 2, §§ 23, 
25, 26 Abs. 4 und § 28 Abs. 1 in der vor dem Inkrafttreten des genannten 
Bundesgesetzes geltenden Fassung weiter anzuwenden. 

(2) Für Jahres- und Erneuerungsgebühren für Schutzzertifikate, Marken und 
Muster, deren Fälligkeitstag vor dem Inkrafttreten des Budgetbegleitgesetzes 
2011 liegt, sind § 18 Abs. 1, § 21 Abs. 1 und § 24 Abs. 1 in der vor dem Inkraft-
treten des genannten Bundesgesetzes geltenden Fassung weiter anzuwenden. 

(3) Für Jahres- und Erneuerungsgebühren für Schutzzertifikate, Marken und 
Muster, deren Fälligkeitstag nach dem Inkrafttreten des 
Budgetbegleitgesetzes 2011 liegt und deren Zahlung vor Inkrafttreten dieses 
Bundesgesetzes rechtswirksam bewirkt wurde, sind § 18 Abs. 1, § 21 Abs. 1 und 
§ 24 Abs. 1 bis 1b in der vor dem Inkrafttreten des genannten Bundesgesetzes 
geltenden Fassung weiter anzuwenden.

§ 40. (1) bis (9) ... § 40. (1) bis (9) ... 
 (10) §§ 17, 18 Abs. 1, § 20 Z 1, § 21 Abs. 1, § 22 Abs. 1 Z 2, § 24 Abs. 1, 

§§ 25, 28 Abs. 1 und § 36a in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2011, 
BGBl. I Nr. xxx/2010, treten am 1. Jänner 2011 in Kraft. 

(11) § 13 Abs. 1 und 9 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2011 tritt 
am 1. April 2011 in Kraft. 

(12) § 3 Abs. 1, § 15 Abs. 1, § 24 Abs. 1a und 1b sowie § 31 Abs. 3 in der 
Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2011 treten am 1. Jänner 2012 in Kraft.
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Artikel 148 
Änderungen des Fernmeldegebührengesetzes 

Artikel Ia  

(1) Über Anträge gemäß § 47 Abs. 1 Punkt 2 und 3 der Anlage (Befreiung 
von der Entrichtung der Rundfunkgebühr und der Fernsehgebühr) sowie über die 
Entziehung dieser Gebührenbefreiungen entscheidet die Gebühreninkasso Service 
GmbH. 

 

(2) Über Anträge gemäß § 47 Abs. 1 Punkt 1 der Anlage (Befreiung von der 
Entrichtung der Fernsprech-Grundgebühr einschließlich der Gesprächsgebühr für 
eine Gebührenstunde pro Monat) sowie über die Entziehung dieser 
Gebührenbefreiung entscheidet der Bundesminister für Wissenschaft und 
Verkehr. 

 

(3) Der Bundesminister für Wissenschaft und Verkehr kann durch 
Verordnung aus Gründen der Sparsamkeit, Zweckmäßigkeit und Einfachheit die 
Gebühreninkasso Service GmbH nach Maßgabe des § 5 Abs. 1 RGG mit den in 
Abs. 2 beschriebenen Entscheidungen betrauen und ermächtigen, in seinem 
Namen tätig zu werden. 

 

(4) Wird die Gebühreninkasso Service GmbH auf Grund der gemäß Abs. 3 
erlassenen Verordnung tätig, hat sie das AVG 1991 anzuwenden.

 

Artikel 149 
Änderungen des Fernsprechentgeltzuschussgesetzes 

§ 2. (1) „Fernsprechentgelte“ im Sinne dieses Gesetzes sind jene Entgelte, 
die ein Konzessionär eines öffentlichen Sprachtelefondienstes mittels eines selbst 
betriebenen festen oder mobilen Telekommunikationsnetzes für den Zugang zum 
öffentlichen Sprachtelefondienst oder für die Erbringung einer 
Verbindungsleistung in Rechnung stellt. Für Zwecke der Umsatzsteuer gilt der 
Betrag, der auf die Zuschussleistung entfällt, nicht als Entgelt.

§ 2. (1) „Fernsprechentgelte“ im Sinne dieses Gesetzes sind jene Entgelte, 
die ein Betreiber eines öffentlichen Kommunikationsdienstes für den Zugang zum 
öffentlichen Kommunikationsnetz oder für die Erbringung eines 
Kommunikationsdienstes in Rechnung stellt. Für Zwecke der Umsatzsteuer gilt 
der Betrag, der auf die Zuschussleistung entfällt, nicht als Entgelt 

(2) „Haushalts-Nettoeinkommen" im Sinne dieses Gesetzes ist die Summe 
sämtlicher Einkünfte in Geld oder Geldeswert nach Ausgleich mit Verlusten und 
vermindert um die gesetzlich geregelten Abzüge. Bei der Ermittlung des 

(2) „Haushalts-Nettoeinkommen" im Sinne dieses Gesetzes ist die Summe 
sämtlicher Einkünfte in Geld oder Geldeswert nach Ausgleich mit Verlusten und 
vermindert um die gesetzlich geregelten Abzüge. Bei der Ermittlung des 
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Haushalts-Nettoeinkommens sind Leistungen auf Grund des Familien-
lastenausgleichsgesetzes 1967, Kriegsopferrenten, Heeresversorgungrenten, 
Opferfürsorgerenten, Verbrechensopferrenten sowie Unfallrenten nicht 
anzurechnen.

Haushalts-Nettoeinkommens sind Leistungen auf Grund des Familien-
lastenausgleichsgesetzes 1967, des Impfschadengesetzes, Kriegsopferrenten, 
Heeresversorgungsrenten, Opferfürsorgerenten, Verbrechensopferrenten sowie 
Unfallrenten und das Pflegegeld nicht anzurechnen.

§ 3. (1) Eine Zuschussleistung setzt voraus: § 3. (1) Eine Zuschussleistung setzt voraus:
 1. Der Antragsteller darf nicht bereits für einen weiteren 

Fernsprechanschluss eine Zuschussleistung zum Fernsprechentgelt 
beziehen (Doppelbezugsverbot); 

 1. Der Antragsteller darf nicht bereits für einen Zugang zum öffentlichen 
Kommunikationsnetz eine Zuschussleistung zum Fernsprechentgelt 
beziehen (Doppelbezugsverbot); insbesondere darf pro Haushalt nur eine 
Zuschussleistung nach diesem Bundesgesetz bezogen werden.

 2. ... 2. ... 
 3. der Fernsprechanschluss darf nicht für geschäftliche Zwecke genutzt 

werden;
 3. der Zugang zum öffentlichen Kommunikationsnetz darf nicht für 

geschäftliche Zwecke genutzt werden;
  4. der Antragsteller muss volljährig sein. 

(2) Sofern die Voraussetzungen des Abs. 1 gegeben (Z 1) bzw. vom 
Antragsteller glaubhaft gemacht worden sind (Z 2 und 3), haben über Antrag 
folgende Personen Anspruch auf Zuschussleistungen zum Fernsprechentgelt:

(2) Sofern die Voraussetzungen des Abs. 1 gegeben (Z 1) bzw. vom 
Antragsteller glaubhaft gemacht worden sind (Z 2 und 3), haben über Antrag 
folgende Personen Anspruch auf Zuschussleistungen zum Fernsprechentgelt:

 1. Bezieher von Leistungen nach pensionsrechtlichen Bestimmungen oder 
diesen Zuwendungen vergleichbare sonstige wiederkehrende Leistungen 
versorgungsrechtlicher Art; 

 1. Bezieher von Leistungen nach pensionsrechtlichen Bestimmungen oder 
diesen Zuwendungen vergleichbare sonstige wiederkehrende Leistungen 
versorgungsrechtlicher Art der öffentlichen Hand;

 2. bis 4. ... 2. bis 4. ... 
 5. Bezieher von Beihilfen nach dem Studienförderungsgesetz 1983 5. Bezieher von Beihilfen nach dem Studienförderungsgesetz 1992;
 6. ….
 7. Bezieher von Pflegegeld oder einer vergleichbaren Leistung;

  8. Gehörlose und schwer hörbehinderte Personen, sofern die technische 
Ausgestaltung des Zuganges zum öffentlichen Kommunikationsnetz eine 
Nutzung für sie ermöglicht;

(3) Sofern die Voraussetzungen des Abs. 1 gegeben (Z 1) bzw. vom 
Antragsteller glaubhaft gemacht worden sind (Z 2 und 3), haben über Antrag 
folgende Personen und Institutionen Anspruch auf Zuschussleistungen zum 
Fernsprechentgelt: 
 1. Bezieher von Pflegegeld oder einer vergleichbaren Leistung; 
 2. Gehörlose und schwer hörbehinderte Personen, wenn ihr 

Fernsprechanschluss als Fax oder Schreibtelefon eingerichtet ist;

(3) Sofern die Voraussetzungen des Abs. 1 gegeben sind, haben über Antrag 
Heime für gehörlose und schwer hörbehinderte Personen Anspruch auf 
Zuschussleistungen zum Fernsprechentgelt, sofern die Zugänglichkeit und die 
technische Ausgestaltung des Zuganges zum öffentlichen Kommunikationsnetz 
zur Nutzung durch die im Heim aufhältigen gehörlosen und/oder schwer 
hörbehinderten Personen gegeben ist. 
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 3. Heime für gehörlose und schwer hörbehinderte Personen, sofern der 

jeweilige Fernsprechanschluss für diese Personen als Fax oder 
Schreibtelefon eingerichtet ist. 

§ 4. (1) Anträge auf Zuschussleistungen zum Fernsprechentgelt sind unter 
Verwendung des hiefür aufgelegten Formulars bei der Gebühreninkasso 
Service GmbH (GIS Gebühren Info Service GmbH) einzubringen. Darin hat der 
Antragsteller insbesondere den Konzessionär anzugeben, bei welchem er 
beabsichtigt, eine allenfalls zuerkannte Zuschussleistung einzulösen.

§ 4. (1) Anträge auf Zuschussleistungen zum Fernsprechentgelt sind unter 
Verwendung des hiefür aufgelegten Formulars bei der GIS Gebühren Info Service 
GmbH einzubringen. Darin hat der Antragsteller insbesondere den gemäß § 11 
vertraglich verpflichteten Betreiber anzugeben, bei welchem er beabsichtigt, eine 
allenfalls zuerkannte Zuschussleistung einzulösen.

(2) Das Vorliegen eines Zuschussgrundes im Sinne des § 3Abs. 2 und 3 ist 
vom Antragsteller im Antrag nachzuweisen. Dies hat für die Fälle des § 3 Abs. 2 
und Abs. 3 Z 1 durch den Nachweis des Bezuges einer der dort genannten 
Leistungen, in Fällen der Gehörlosigkeit oder schweren Hörbehinderung durch 
eine ärztliche Bescheinigung oder durch einen vergleichbaren Nachweis über den 
Verlust des Gehörvermögens zu erfolgen.

(2) Das Vorliegen eines Zuschussgrundes im Sinne des § 3 Abs. 2 und 3 ist 
vom Antragsteller nachzuweisen. Dies hat für die Fälle des § 3 Abs. 2 durch den 
Nachweis des Bezuges einer der dort genannten Leistungen, in Fällen der 
Gehörlosigkeit oder schweren Hörbehinderung durch eine ärztliche 
Bescheinigung oder durch einen vergleichbaren Nachweis über den Verlust des 
Gehörvermögens zu erfolgen.

(3) Der Antragsteller hat anlässlich des Antrages eine Bestätigung der örtlich 
zuständigen Meldebehörde über die in seinem Haushalt lebenden Personen 
einzuholen.

(3) Der Antragsteller hat anlässlich des Antrages eine Bestätigung der örtlich 
zuständigen Meldebehörde über die in seinem Haushalt lebenden Personen 
einzuholen und dem Antrag beizulegen.

(4) Die Einkommensverhältnisse des Antragstellers und aller mit ihm im 
gemeinsamen Haushalt lebenden Personen sind durch ein Zeugnis des örtlich 
zuständigen Finanzamtes nachzuweisen. Der Nachweis hat die Summe sämtlicher 
Einkünfte im Sinne des § 2 Abs. 2 und Abs. 3 zu umfassen.

(4) Die Einkommensverhältnisse des Antragstellers und aller mit ihm im 
gemeinsamen Haushalt lebenden Personen sind durch ein Zeugnis des örtlich 
zuständigen Finanzamtes nachzuweisen. Der Nachweis hat die Summe sämtlicher 
Einkünfte im Sinne von § 2 Abs. 2 und Abs. 3 zu umfassen.

 (5) Die GIS Gebühren Info Service GmbH ist berechtigt, den Antragsteller 
zur Vorlage sämtlicher für die Berechnung des Haushalts-Nettoeinkommens 
erforderlichen Urkunden aufzufordern.

 (6) Die GIS Gebühren Info Service GmbH kann die in Betracht kommenden 
Träger der Sozialversicherung um Auskunft über das Bestehen der für die 
Zuerkennung einer Zuschussleistung maßgeblichen Voraussetzungen ersuchen, 
wenn berechtigte Zweifel an der Richtigkeit der Angaben des Antragstellers 
bestehen; diese sind ihrerseits zur kostenfreien Auskunft verpflichtet.

 (7) Die GIS Gebühren Info Service GmbH darf die ermittelten Daten 
ausschließlich zum Zweck der Vollziehung dieses Bundesgesetzes verwenden; sie 
hat dafür Sorge zu tragen, dass die Daten nur im zulässigen Umfang verwendet 
werden und hat Vorkehrungen gegen Missbrauch zu treffen.

§ 5. Die Zuerkennung einer Zuschussleistung ist mit höchstens drei Jahren § 5. Die Zuerkennung einer Zuschussleistung ist mit höchstens fünf Jahren 
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zu befristen. Bei Festsetzen der Befristung ist insbesondere Bedacht auf die Art, 
die Dauer und den Überprüfungszeitraum der in § 3 genannten 
Anspruchsberechtigung zu nehmen. 

zu befristen. Bei Festsetzen der Befristung ist insbesondere Bedacht auf die Art, 
die Dauer und den Überprüfungszeitraum der in § 3 genannten 
Anspruchsberechtigung zu nehmen.

§ 6. Die Höhe der dem einzelnen Anspruchsberechtigten monatlich 
zustehenden Zuschussleistung ist vom Bundesminister für Verkehr, Innovation 
und Technologie im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen durch 
Verordnung festzulegen. Dabei sind jedenfalls der voraussichtliche Kreis der 
Anspruchsberechtigten und die Entwicklung der Fernsprechentgelte, aber auch 
die vom Bund bisher erbrachten Leistungen, zu berücksichtigen.

§ 6. (1) Die Höhe der dem einzelnen Anspruchsberechtigten monatlich 
zustehenden Zuschussleistung ist vom Bundesminister für Verkehr, Innovation 
und Technologie im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen durch 
Verordnung festzulegen. Dabei sind jedenfalls der voraussichtliche Kreis der 
Anspruchsberechtigten und die Entwicklung der Fernsprechentgelte, aber auch 
die vom Bund bisher erbrachten Leistungen, zu berücksichtigen.

 (2) In der Verordnung ist für die Tätigkeit der GIS Gebühren Info Service 
GmbH nach diesem Bundesgesetz eine angemessene Vergütung festzusetzen.

§ 7. (1) Die begünstigte Person oder Institution hat der Gebühreninkasso 
Service GmbH (GIS Gebühren Info Service GmbH) jederzeit auf Verlangen 
Auskünfte zu den Umständen der Anspruchsberechtigung zu geben.

§ 7. (1) Die begünstigte Person oder Institution hat der GIS Gebühren Info 
Service GmbH jederzeit auf Verlangen Auskünfte zu den Umständen der 
Anspruchsberechtigung zu geben.

(2) Der Wegfall auch nur einer der Voraussetzungen für die 
Zuschussleistung ist von der begünstigten Person oder Institution der 
Gebühreninkasso Service GmbH (GIS Gebühren Info Service GmbH) 
unverzüglich zu melden. 

(2) Der Wegfall auch nur einer der Voraussetzungen für die 
Zuschussleistung ist von der begünstigten Person oder Institution der GIS 
Gebühren Info Service GmbH unverzüglich zu melden. 

§ 9. (1) Über einen Antrag auf Zuschussleistungen zu den 
Fernsprechentgelten hat die Gebühreninkasso Service GmbH (GIS Gebühren Info 
Service GmbH) mittels Bescheid zu entscheiden, in welchem hinsichtlich der 
Höhe der Zuschussleistung auf die Verordnung gemäß § 6 hinzuweisen ist.

§ 9. (1) Über einen Antrag auf Zuschussleistungen zu den 
Fernsprechentgelten hat die GIS Gebühren Info Service GmbH mittels Bescheid 
zu entscheiden, in welchem hinsichtlich der Höhe der Zuschussleistung auf die 
Verordnung gemäß § 6 hinzuweisen ist.

(2) Im Falle des Wegfalles auch nur einer der Voraussetzungen für eine 
Zuschussleistung zu den Fernsprechentgelten hat die Gebühreninkasso Service 
GmbH (GIS Gebühren Info Service GmbH) mittels Bescheid die Entziehung der 
Zuschussleistung rückwirkend mit jenem Zeitpunkt auszusprechen, an dem die 
Voraussetzung für die Zuschussleistung weggefallen ist.

(2) Im Falle des Wegfalles auch nur einer der Voraussetzungen für eine 
Zuschussleistung zu den Fernsprechentgelten hat die GIS Gebühren Info Service 
GmbH mittels Bescheid die Entziehung der Zuschussleistung rückwirkend mit 
jenem Zeitpunkt auszusprechen, an dem die Voraussetzung für die 
Zuschussleistung weggefallen ist.

(3) Im Falle der Verletzung der Auskunfts-, Vorlage- bzw. Meldepflichten 
des § 7 hat die Gebühreninkasso Service GmbH (GIS Gebühren Info Service 
GmbH) mittels Bescheid die Zuschussleistung zu entziehen.

(3) Im Falle der Verletzung der Auskunfts-, Vorlage- bzw. Meldepflichten 
des § 7 hat die GIS Gebühren Info Service GmbH mittels Bescheid die 
Zuschussleistung zu entziehen.

(4) Zu Unrecht bezogene Zuschussleistungen (§ 7 Abs. 2, § 9 Abs. 2) sind 
von der Gebühreninkasso Service GmbH (GIS Gebühren Info Service GmbH) 
mittels Bescheid zurückzufordern, wenn der Zuschussempfänger den Bezug 
durch bewusst unwahre Angaben, bewusste Verschweigung wesentlicher 

(4) Zu Unrecht bezogene Zuschussleistungen (§ 7 Abs. 2, § 9 Abs. 2) sind 
von der GIS Gebühren Info Service GmbH mittels Bescheid zurückzufordern, 
wenn der Zuschussempfänger den Bezug durch bewusst unwahre Angaben, 
bewusste Verschweigung wesentlicher Tatsachen oder Verletzung der 
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Tatsachen oder Verletzung der Meldepflicht (§ 7 Abs. 2) herbeigeführt hat oder 
wenn er erkennen musste, dass die Zuschussleistung nicht gebührt.

Meldepflicht (§ 7 Abs. 2) herbeigeführt hat oder wenn er erkennen musste, dass 
die Zuschussleistung nicht gebührt.

(5) Ist die Rückzahlung auf Grund der wirtschaftlichen Verhältnisse des 
Ersatzpflichtigen oder nach der Lage des Falles nicht möglich oder unbillig, ist 
die Abstattung in Raten zu bewilligen oder kann die Forderung von der 
Gebühreninkasso Service GmbH (GIS Gebühren Info Service GmbH) gestundet 
werden. Wenn die Verpflichtung zum Ersatz zu Unrecht bezogener 
Zuschussleistungen eine besondere Härte bedeuten würde oder wenn das 
Verfahren mit Kosten oder Weiterungen verbunden wäre, die in keinem 
Verhältnis zur zu Unrecht bezogenen Leistung stehen würden, kann die 
Gebühreninkasso Service GmbH (GIS Gebühren Info Service GmbH) von der 
Hereinbringung absehen. 

(5) Ist die Rückzahlung auf Grund der wirtschaftlichen Verhältnisse des 
Ersatzpflichtigen oder nach der Lage des Falles nicht möglich oder unbillig, ist 
die Abstattung in Raten zu bewilligen oder kann die Forderung von der GIS 
Gebühren Info Service GmbH gestundet werden. Wenn die Verpflichtung zum 
Ersatz zu Unrecht bezogener Zuschussleistungen eine besondere Härte bedeuten 
würde oder wenn das Verfahren mit Kosten oder Weiterungen verbunden wäre, 
die in keinem Verhältnis zur zu Unrecht bezogenen Leistung stehen würden, kann 
die GIS Gebühren Info Service GmbH von der Hereinbringung absehen. 

(6) Zur Entscheidung über Berufungen gegen Bescheide der 
Gebühreninkasso Service GmbH (GIS Gebühren Info Service GmbH) ist der 
Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie zuständig.

(6) Zur Entscheidung über Berufungen gegen Bescheide der GIS Gebühren 
Info Service GmbH ist der Bundesminister für Verkehr, Innovation und 
Technologie zuständig.

§ 10. (1) Durch die Zuerkennung der Zuschussleistung erwirbt der 
Anspruchsberechtigte bei Vorlage des Bescheides ausschließlich das Recht auf 
eine monatliche Gutschrift in der Höhe der in der Verordnung gemäß § 6 
festgelegten Zuschussleistung auf das ihm vom Konzessionär in Rechnung 
gestellte Fernsprechentgelt. Die Zuschussleistung ist nach dem im Vertrag gemäß 
§ 11 zu regelnden Verfahren dem Konzessionär auszubezahlen. Eine Auszahlung 
an den Anspruchsberechtigten ist nicht zulässig.

§ 10. (1) Durch die Zuerkennung der Zuschussleistung erwirbt der 
Anspruchsberechtigte bei Vorlage des Bescheides ausschließlich das Recht auf 
eine monatliche Gutschrift in der Höhe der in der Verordnung gemäß § 6 
festgelegten Zuschussleistung auf das ihm vom Betreiber in Rechnung gestellte 
Entgelt. Die Zuschussleistung ist nach dem im Vertrag gemäß § 11 zu regelnden 
Verfahren dem Betreiber auszubezahlen. Eine Auszahlung an den 
Anspruchsberechtigten ist nicht zulässig

(2) Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie hat der 
Gebühreninkasso Service GmbH (GIS Gebühren Info Service GmbH) für die von 
ihr ausgezahlten Zuschussleistungen einen Betrag von jährlich bis zu 54 504 625 
Euro zu erstatten.

(2) Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie hat der 
GIS Gebühren Info Service GmbH für die von ihr ausgezahlten 
Zuschussleistungen einen Betrag von jährlich bis zu 54 504 625 Euro zu erstatten. 

Vertragliche Vereinbarung mit den Konzessionären Vertragliche Vereinbarung mit den Betreibern 
§ 11. Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie hat mit 

interessierten Konzessionären vertraglich zu vereinbaren, dass diese gegen 
Vorlage von Bescheiden gemäß § 9 Abs. 1 Leistungen im Wert der durch die 
Verordnung gemäß § 6 festgesetzten Zuschussleistung an den im Bescheid 
genannten Anspruchsberechtigten erbringen. Weiters ist in einem derartigen 
Vertrag festzuhalten, dass den Konzessionären die entsprechenden Beträge 
periodisch durch die Gebühreninkasso Service GmbH (GIS Gebühren Info 
Service GmbH) refundiert werden. Gleichzeitig ist die dabei einzuhaltende 

§ 11. Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie hat mit 
interessierten Betreibern vertraglich zu vereinbaren, dass diese gegen Vorlage 
von Bescheiden gemäß § 9 Abs. 1 Leistungen im Wert der durch die Verordnung 
gemäß § 6 festgesetzten Zuschussleistung an den im Bescheid genannten 
Anspruchsberechtigten erbringen. Weiters ist in einem derartigen Vertrag 
festzuhalten, dass den Betreibern die entsprechenden Beträge periodisch durch 
die GIS Gebühren Info Service GmbH refundiert werden. Gleichzeitig ist die 
dabei einzuhaltende Vorgangsweise festzulegen.
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Vorgangsweise festzulegen. 

§ 12. (1) Der Gebühreninkasso Service GmbH (GIS Gebühren Info Service 
GmbH) obliegt ferner die umfassende Information der Öffentlichkeit über die 
Möglichkeit der Zuerkennung von Zuschussleistungen zu den 
Fernsprechentgelten gemäß § 11. 

§ 12. (1) Der GIS Gebühren Info Service GmbH obliegt ferner die 
umfassende Information der Öffentlichkeit über die Möglichkeit der Zuerkennung 
von Zuschussleistungen zu den Fernsprechentgelten. 

(2) Die Telekom-Control GmbH hat der Gebühreninkasso Service GmbH 
Gebühren Info Service GmbH) die ihr gemäß § 18 des Telekommunikations-
gesetzes, BGBl. I Nr. 100/1998, angezeigten Entgelte mitzuteilen.

(2) Die Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR-GmbH) hat der 
(GIS Gebühren Info Service GmbH die ihr gemäß § 25 des Telekommunikations-
gesetzes, BGBl. I Nr. 70/2003, angezeigten Entgelte mitzuteilen.

(3) Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie hat die 
Vertragsabschlüsse mit den Konzessionären im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ 
veröffentlichen.

(3) Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie hat die 
Vertragsabschlüsse mit den Betreibern im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ zu 
veröffentlichen. 

Artikel 150 
Änderung des Postmarktgesetzes 

§ 40. Der Post-Control-Kommission sind folgende Aufgaben zugewiesen: 
 2. Maßnahmen hinsichtlich von eigenbetriebenen Post-Geschäftsstellen 

nach § 7 Abs. 7, 

§ 40. Der Post-Control-Kommission sind folgende Aufgaben zugewiesen: 
 2. Maßnahmen hinsichtlich von eigenbetriebenen Post-Geschäftsstellen 

nach § 7 Abs. 6,
§ 64. … 

 
§ 64. … 
(2a) § 40 Z 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2010 tritt 

mit 1. Jänner 2011 in Kraft

Artikel 151 
Änderung des Straßentunnel-Sicherheitsgesetzes 

Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis 

§§ 1 bis 6 … §§ 1 bis 6 …
§ 7 Verfahren für die Genehmigung des Tunnel-Vorentwurfs § 7 Genehmigung des Tunnel-Vorentwurfs
 § 7a Änderungen vor Inbetriebnahme
§ 8 Verfahren für die Inbetriebnahme von Tunneln § 8 Inbetriebnahme von Tunneln
§ 9 Bewertung der Konformität von in Betrieb genommenen Tunneln § 9 Erstbewertung und Anpassung der Konformität von Tunneln
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§§ 10 bis 12 … §§ 10 bis 12 …
 § 12a Gebühren
§ 13 bis Anlage … § 13 bis Anlage …

Begriffsbestimmungen Begriffsbestimmungen 
§ 2. Für dieses Bundesgesetz gelten folgende Begriffsbestimmungen: 

 1. bis 5. … 
 6. Erhebliche Störung ist ein Ereignis, das eine unmittelbare Auswirkung 

auf den Verkehrsfluss hat oder ein unverzügliches Eingreifen in den 
Verkehrsfluss erfordert. 

§ 2. Für dieses Bundesgesetz gelten folgende Begriffsbestimmungen: 
 1. bis 5. … 
 6. Erhebliche Störung ist ein unvorhersehbares Ereignis, das eine 

unmittelbare Auswirkung auf den Verkehrsfluss hat oder ein 
unverzügliches Eingreifen in den Verkehrsfluss erfordert. Jedenfalls 
keine unvorhersehbaren Ereignisse sind Sperren aufgrund von Wartungs- 
und Reinigungsarbeiten sowie für die Dauer von weniger als einer 
Stunde. 

Aufgaben des Tunnel-Managers Aufgaben des Tunnel-Managers 
§ 4. (1) bis (4) … § 4. (1) bis (4) …
(5) Der Tunnel-Manager hat in allen Tunneln, die von einer 

Überwachungszentrale überwacht werden, ein Videoüberwachungssystem zur 
automatischen Erkennung von Verkehrsstörungen (zB stehen gebliebene 
Fahrzeuge) und Bränden gemäß nachstehenden Bestimmungen zu betreiben: 
 1. bis 5. …

(5) Der Tunnel-Manager hat in allen Tunneln, die von einer 
Überwachungszentrale überwacht werden, ein Videoüberwachungssystem zur 
automatischen Erkennung von Verkehrsstörungen (zB stehen gebliebene 
Fahrzeuge) gemäß nachstehenden Bestimmungen zu betreiben: 

1. bis 5. … 
 6. Die Bilder sind spätestens nach Ablauf von vier Stunden, gerechnet vom 

Zeitpunkt der erstmaligen Aufzeichnung, zu löschen.
 6. Die Bilder sind spätestens nach Ablauf von 72 Stunden, gerechnet vom 

Zeitpunkt der erstmaligen Aufzeichnung, zu löschen.
 7. Werden mit dem Videoüberwachungssystem Bilder von erheblichen 

Störungen oder Unfällen (Abs. 7) aufgezeichnet, so dürfen diese 
Aufzeichnungen, soweit dies für die Erfüllung der in Z 2 genannten 
Zwecke erforderlich ist, abweichend von Z 4 auch in einer Qualität 
erfolgen, welche die Erkennbarkeit einzelner Personen oder 
Fahrzeugkennzeichen zulässt. Abweichend von Z 6 dürfen solche 
Aufzeichnungen so lange aufbewahrt werden, als dies für Zwecke der 
Feststellung rechtserheblicher Tatsachen durch die Tunnel-
Verwaltungsbehörde in Wahrnehmung ihrer gesetzlichen Aufgaben (§ 3) 
oder die Analyse der technischen Funktionalität der 
Tunnelsicherheitseinrichtungen unbedingt erforderlich ist, längstens 
jedoch bis zum Ablauf von drei Jahren, gerechnet vom Zeitpunkt der 

 7. Werden mit dem Videoüberwachungssystem Bilder von erheblichen 
Störungen oder Unfällen (Abs. 7) aufgezeichnet, so dürfen diese 
Aufzeichnungen, soweit dies für die Erfüllung der in Z 2 genannten 
Zwecke erforderlich ist, abweichend von Z 4 auch in einer Qualität 
erfolgen, welche die Erkennbarkeit einzelner Personen oder 
Fahrzeugkennzeichen zulässt. Abweichend von Z 6 dürfen solche 
Aufzeichnungen so lange aufbewahrt werden, als dies für Zwecke der 
Feststellung rechtserheblicher Tatsachen durch die Tunnel-
Verwaltungsbehörde und den Tunnel-Manager in Wahrnehmung ihrer 
gesetzlichen Aufgaben (§§ 3 und 4) oder die Analyse der technischen 
Funktionalität der Tunnelsicherheitseinrichtungen unbedingt erforderlich 
ist, längstens jedoch bis zum Ablauf von drei Jahren, gerechnet vom 
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erstmaligen Aufzeichnung. Auch in diesem Fall ist durch geeignete 
Maßnahmen zum frühestmöglichen Zeitpunkt sicherzustellen, dass die 
Erkennbarkeit einzelner Personen oder Fahrzeugkennzeichen 
ausgeschlossen wird. 

Zeitpunkt der erstmaligen Aufzeichnung. Auch in diesem Fall ist durch 
geeignete Maßnahmen zum frühestmöglichen Zeitpunkt sicherzustellen, 
dass die Erkennbarkeit einzelner Personen oder Fahrzeugkennzeichen 
ausgeschlossen wird.

  8. Für Zwecke der Information der Öffentlichkeit im Wege von Medien 
dürfen im Bedarfsfall auf Anfrage manuell kurze Bildfolgen aus den in 
Abs. 5 Z 2 beschriebenen Aufzeichnungen an Medien übermittelt 
werden, soweit eine Identifizierung von Personen oder Fahrzeugen nicht 
möglich ist.

Aufgaben des Tunnel-Sicherheitsbeauftragten, Anforderungen Aufgaben des Tunnel-Sicherheitsbeauftragten, Anforderungen 
§ 5. (1) Der Tunnel-Sicherheitsbeauftragte hat 

 1. bis 6. … 
 7. Stellungnahmen gemäß § 7 (2), § 8 (2) und § 10 (1) abzugeben und 

§ 5. (1) Der Tunnel-Sicherheitsbeauftragte hat 
 1. bis 6. … 
 7. Stellungnahmen gemäß § 7 Abs. 2, § 7a Abs. 4, § 8 Abs. 2 und § 10 

Abs. 2 abzugeben und
 8. … 8. … 

Verfahren für die Genehmigung des Tunnel-Vorentwurfs Genehmigung des Tunnel-Vorentwurfs 
§ 7. (1) Vor Baubeginn eines Tunnels genehmigt die Tunnel-

Verwaltungsbehörde über Antrag des Tunnel-Managers mit Bescheid den 
Tunnel-Vorentwurf, sofern die Anforderungen dieses Bundesgesetzes und des 
Standes der Technik erfüllt sind. Dieser Bescheid legt erforderlichenfalls 
Bedingungen oder Auflagen sowie den Zeitpunkt fest, zu dem diese jeweils zu 
erfüllen sind.

§ 7. (1) Vor Baubeginn eines Tunnels genehmigt die Tunnel-
Verwaltungsbehörde über Antrag des Tunnel-Managers mit Bescheid den 
Tunnel-Vorentwurf, sofern die Anforderungen dieses Bundesgesetzes und des 
Standes der Technik erfüllt sind. Dieser Bescheid legt erforderlichenfalls 
Nebenbestimmungen fest. 

 Änderungen vor Inbetriebnahme 
 § 7a. (1) Beabsichtigte Änderungen eines gemäß § 7 Abs. 1 genehmigten 

Tunnel-Vorentwurfs oder beabsichtigte Abweichungen von im Bescheid 
enthaltenen Nebenbestimmungen vor Erlassung des Bescheides gemäß § 8 Abs. 1 
bedürfen einer Genehmigung, wenn wesentliche Änderungen bezüglich 
Konstruktion, Ausstattung oder Betrieb eines Tunnels, die die Bestandteile der 
Tunnel-Sicherheitsdokumentation erheblich beeinflussen könnten, vorliegen. 
Diese Genehmigung hat im Falle der Änderung des Tunnel-Vorentwurfs auch das 
bereits dem Bescheid gemäß § 7 Abs. 1 zugrunde liegende Vorhaben insoweit zu 
umfassen, als es wegen der Änderung zur Wahrung der Anforderungen dieses 
Bundesgesetzes und des Standes der Technik erforderlich ist. 

(2) Eine Genehmigung nach Abs. 1 ist dann zu erteilen, wenn die 
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Anforderungen dieses Bundesgesetzes und des Standes der Technik eingehalten 
werden. Die Tunnel-Verwaltungsbehörde hat dabei das Ermittlungsverfahren 
insoweit zu ergänzen, als dies im Hinblick auf seine Zwecke notwendig ist. 

(3) An die Stelle der Änderungsgenehmigung kann eine Anzeige des 
Tunnel-Managers an die Tunnel-Verwaltungsbehörde treten, wenn die 
Änderungen oder Abweichungen grundsätzlich genehmigungsfähig sind und 
voraussichtlich keine zusätzlichen Auflagen zur Wahrung der Anforderungen 
dieses Bundesgesetzes und des Standes der Technik erforderlich sind. Wenn die 
Voraussetzungen für eine Anzeige nicht gegeben sind, hat die Tunnel-
Verwaltungsbehörde die Durchführung der Änderungen oder Abweichungen 
binnen acht Wochen zu untersagen oder ein Genehmigungsverfahren einzuleiten. 
Über die Untersagung oder die Nichtuntersagung hat sie dem Tunnel-Manager 
schriftlich Mitteilung zu machen. 

(4) Dem Genehmigungsantrag und der Anzeige sind die zur Beurteilung der 
gesetzlichen Voraussetzungen für die beabsichtigte Änderung oder Abweichung 
erforderlichen Unterlagen sowie eine Stellungnahme des Tunnel- 
Sicherheitsbeauftragten anzuschließen. 

(5) Angezeigte Änderungen oder Abweichungen dürfen nach Einlangen der 
Anzeige bei der Behörde vorgenommen werden, wenn dies aus Gründen der 
Gefahr im Verzug erforderlich ist. Andere angezeigte Änderungen oder 
Abweichungen, für die ein Genehmigungsverfahren nicht eingeleitet wurde und 
die nicht untersagt wurden, dürfen nach Verstreichen von acht Wochen oder, falls 
dieser Zeitpunkt früher liegt, nach Einlangen der Nichtuntersagung beim Tunnel-
Manager vorgenommen werden. 

(6) Nicht der Anzeigepflicht unterliegen Änderungen der technischen 
Ausführung oder der Herstellung, wenn die Anforderungen dieses 
Bundesgesetzes und des Standes der Technik gewahrt sind. Auf Verlangen der 
Tunnel Verwaltungsbehörde hat der Tunnel-Manager über das Vorliegen einer 
der oben angeführten Voraussetzungen eine im Rahmen seiner Befugnis 
ausgestellte Bestätigung eines Ziviltechnikers oder Ingenieurbüros einzuholen 
und vorzulegen. 

(7) Die Abs. 1 bis 6 sind auf Vorhaben, für die eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß dem Umweltverträglichkeits-
prüfungsgesetz 2000 durchgeführt worden ist, nicht anzuwenden. 

(8) Hinsichtlich der Kosten gilt § 7 Abs. 5 sinngemäß.
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Verfahren für die Inbetriebnahme von Tunneln Inbetriebnahme von Tunneln 

§ 8. (1) bis (3) … § 8. (1) bis (3) …
Erstbewertung und Anpassung der Konformität von Tunneln Erstbewertung und Anpassung der Konformität von Tunneln 

§ 9. (1) bis (4) … § 9. (1) bis (4) …
(5) Alle Maßnahmen und Verfahren im Hinblick auf die Konformität der in 

Abs. 1 genannten Tunnel müssen spätestens am 30. April 2019 abgeschlossen 
sein. 

(5) Alle Maßnahmen und Verfahren im Hinblick auf die Konformität von 
Tunneln, die in den Anwendungsbereich der Richtlinie 2004/54/EG über 
Mindestanforderungen an die Sicherheit von Tunneln im transeuropäischen 
Straßennetz fallen, müssen spätestens am 30. April 2019 abgeschlossen sein. Für 
jene Tunnel, welche darüber hinaus in den Geltungsbereich dieses 
Bundesgesetzes fallen, sind die Maßnahmen und Verfahren im Hinblick auf die 
Konformität bis spätestens 2029 abzuschließen.

Änderungen an Tunneln Änderungen an in Betrieb genommenen Tunneln 
§ 10. (1) Bei allen wesentlichen baulichen und betrieblichen Änderungen an 

in Betrieb genommenen Tunneln 
 1. hat der Tunnel-Manager dem Tunnel-Sicherheitsbeauftragten vorab 

jeweils eine Dokumentation vorzulegen, in der die Vorschläge detailliert 
ausgeführt werden; 

 2. hat der Tunnel-Sicherheitsbeauftragte die Auswirkungen der Änderungen 
zu prüfen und dem Tunnel-Manager seine Stellungnahme mitzuteilen; 

 3. hat der Tunnel-Manager der Tunnel-Verwaltungsbehörde und den 
Einsatzdiensten eine Kopie der Stellungnahme des Tunnel-
Sicherheitsbeauftragten zuzuleiten.

§ 10. (1) Bei allen wesentlichen Änderungen bezüglich Konstruktion, 
Ausstattung oder Betrieb an in Betrieb genommenen Tunneln oder 
Abweichungen von in Bescheiden enthaltenen Nebenbestimmungen, die 
Bestandteile der Tunnel-Sicherheitsdokumentation erheblich beeinflussen 
könnten, sind Verfahren gemäß § 7 und § 8 durchzuführen. 

(2) Bei Vorliegen wesentlicher Änderungen bezüglich Konstruktion, 
Ausstattung oder Betrieb eines Tunnels, die Bestandteile der Tunnel-
Sicherheitsdokumentation erheblich beeinflussen könnten, sind Verfahren gemäß 
§ 7 und § 8 durchzuführen. 

(2) Bei Vorliegen unwesentlicher Änderungen oder Abweichungen von 
Nebenbestimmungen, die Bestandteile der Tunnel-Sicherheitsdokumentation 
nicht erheblich beeinflussen könnten, 
 1. hat der Tunnel-Manager dem Tunnel-Sicherheitsbeauftragten vorab 

jeweils eine Dokumentation vorzulegen, in der die Vorschläge detailliert 
ausgeführt werden, und 

 2. hat der Tunnel-Sicherheitsbeauftragte die Auswirkungen der Änderungen 
zu prüfen und dem Tunnel-Manager seine Stellungnahme mitzuteilen. 

Derartige Änderungen oder Abweichungen hat der Tunnel-Manager der Tunnel-
Verwaltungsbehörde anzuzeigen. Der Anzeige sind die zur Beurteilung der 
gesetzlichen Voraussetzungen für die beabsichtigte Änderung oder Abweichung 
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erforderlichen Unterlagen anzuschließen.

 (3) Wenn die Voraussetzungen für eine Anzeige nicht gegeben sind, hat die 
Tunnel-Verwaltungsbehörde die Durchführung der Änderungen oder 
Abweichungen binnen acht Wochen zu untersagen oder ein 
Genehmigungsverfahren einzuleiten. Über die Untersagung oder die 
Nichtuntersagung hat sie dem Tunnel-Manager schriftlich Mitteilung zu machen. 
Eine Kopie der Stellungnahme des Tunnel-Sicherheitsbeauftragten ist den 
Einsatzdiensten zuzuleiten.

 (4) Angezeigte Änderungen oder Abweichungen dürfen nach Einlangen der 
Anzeige bei der Behörde vorgenommen werden, wenn dies aus Gründen der 
Gefahr im Verzug erforderlich ist. Andere angezeigte Änderungen oder 
Abweichungen, für die ein Genehmigungsverfahren nicht eingeleitet wurde und 
die nicht untersagt wurden, dürfen nach Verstreichen von acht Wochen oder, falls 
dieser Zeitpunkt früher liegt, nach Einlangen der Nichtuntersagung beim Tunnel-
Manager vorgenommen werden.

 (5) Nicht der Anzeigepflicht unterliegen Instandhaltungstätigkeiten, wenn 
die Anforderungen dieses Bundesgesetzes, der Bescheide gemäß den §§ 7 und 8 
und des Standes der Technik gewahrt sind. Auf Verlangen der Tunnel 
Verwaltungsbehörde hat der Tunnel-Manager über das Vorliegen einer der oben 
angeführten Voraussetzungen eine im Rahmen seiner Befugnis ausgestellte 
Bestätigung eines Ziviltechnikers oder Ingenieurbüros einzuholen und 
vorzulegen. 

Tunnel-Sicherheitsdokumentation Tunnel-Sicherheitsdokumentation 
§ 11. (1) … § 11. (1) … 
(2) Für einen in Planung befindlichen Tunnel hat die Tunnel-

Sicherheitsdokumentation insbesondere folgende Bestandteile zu umfassen: 
 1. bis 3. …

(2) Für einen in Planung befindlichen Tunnel hat die Tunnel-
Sicherheitsdokumentation insbesondere folgende Bestandteile zu umfassen: 

1. bis 3. … 
 4. die Sicherheitsbeurteilung durch einen auf dem Gebiet der 

Tunnelsicherheit spezialisierten Sachverständigen. 
 4. die Sicherheitsbeurteilung durch einen auf dem Gebiet der 

Tunnelsicherheit spezialisierten Sachverständigen. Die Vorlage dieser 
Sicherheitsbeurteilung kann bei Verfahren gemäß den §§ 7, 7a, 8 und 10 
entfallen, wenn die Tunnel-Verwaltungsbehörde diese 
Sicherheitsbeurteilung selbst beauftragt.
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 Gebühren 
 § 12a. Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie kann 

im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen durch Verordnung für 
die nach diesem Bundesgesetz durchzuführenden Verwaltungsverfahren 
kostenpflichtige Tatbestände und die Höhe der Gebühren festlegen. Bei der 
Ermittlung der Höhe der Gebühren ist unter Anwendung des 
Äquivalenzgedankens das Kostendeckungsprinzip zu beachten.

Strafbestimmungen Strafbestimmungen
§ 14. (1) Wer 

 1. bis 2. …
§ 14. (1)Wer 
1. bis 2. … 

  3. als Tunnel-Manager ohne die erforderliche Genehmigung gemäß § 7a 
Änderungen durchführt, oder

 3. bis 6. … 4. bis 7. … 
 7. als sonst gemäß diesem Bundesgesetz Verpflichteter seine Aufgabe nicht 

wahrnimmt, 
begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der 
Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und 
ist 
 a) in den Fällen der Z 1 bis 3 mit einer Geldstrafe bis zu Euro 3 000, 
 b) in den Fällen der Z 4 bis 6 mit einer Geldstrafe bis zu Euro 1 500 und 
 c) im Fall der Z 7 mit einer Geldstrafe bis zu Euro 1 000 
zu bestrafen. Im Fall der Uneinbringlichkeit ist mit einer Ersatzfreiheitsstrafe zu 
bestrafen, die bei Geldstrafen gemäß lit. a bis zu sechs und bei Geldstrafen gemäß 
lit. b bis zu drei Wochen betragen kann. 

 8. als sonst gemäß diesem Bundesgesetz Verpflichteter seine Aufgabe nicht 
wahrnimmt, 

begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der 
Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und 
ist 
 a) in den Fällen der Z 1 bis 4 mit einer Geldstrafe bis zu Euro 3 000, 
 b) in den Fällen der Z 5 bis 7 mit einer Geldstrafe bis zu Euro 1 500 und 
 c) im Fall der Z 8 mit einer Geldstrafe bis zu Euro 1 000 
zu bestrafen. Im Fall der Uneinbringlichkeit ist mit einer Ersatzfreiheitsstrafe zu 
bestrafen, die bei Geldstrafen gemäß lit. a bis zu sechs und bei Geldstrafen gemäß 
lit. b bis zu drei Wochen betragen kann.

Vollzugsklausel Vollzugsklausel
§ 15. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der Bundesminister für 

Verkehr, Innovation und Technologie betraut. 
§ 15. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der Bundesminister für 

Verkehr, Innovation und Technologie, hinsichtlich des § 12a im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Finanzen, betraut.

Anlage Anlage 
Sicherheitsmaßnahmen Sicherheitsmaßnahmen 

 1. Entscheidungsgrundlage für Sicherheitsmaßnahmen 1. Entscheidungsgrundlage für Sicherheitsmaßnahmen 
 1.2. Mindestanforderungen 1.2. Mindestanforderungen 
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 1.2.1. Zur Sicherstellung eines Mindestsicherheitsniveaus in allen von 

diesem Gesetz betroffenen Tunneln werden zumindest die in den 
nachstehenden Abschnitten geforderten Sicherheitsmaßnahmen 
durchgeführt. Begrenzte Abweichungen von diesen 
Anforderungen können gestattet werden, sofern das folgende 
Verfahren mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen wurde: 

 

 1.2.1. Zur Sicherstellung eines Mindestsicherheitsniveaus in allen von 
diesem Gesetz betroffenen Tunneln werden zumindest die in den 
nachstehenden Abschnitten geforderten Sicherheitsmaßnahmen 
durchgeführt. Begrenzte Abweichungen von den Anforderungen 
der Richtlinie 2004/54/EG bei Tunnelanlagen des transeuropäi-
schen Straßennetzes können gestattet werden, sofern das folgende 
Verfahren mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen wurde: 

 a) Die Tunnel-Verwaltungsbehörde übermittelt, sofern es sich um 
Tunnelanlagen des transeuropäischen Straßennetzes handelt, der 
Europäischen Kommission Angaben zu folgenden Punkten: 

 a) Die Tunnel-Verwaltungsbehörde übermittelt der Europäischen 
Kommission Angaben zu folgenden Punkten: 

 - in Betracht gezogene begrenzte Abweichung(en); 
 - zwingende Gründe für die in Betracht gezogene begrenzte 

Abweichung; 
 - risikomindernde Alternativmaßnahmen, die zum Einsatz kommen 

oder verstärkt werden, um ein mindestens gleichwertiges 
Sicherheitsniveau sicherzustellen, einschließlich des Nachweises 
hierfür in Form einer Analyse der relevanten Risiken.

 - in Betracht gezogene begrenzte Abweichung(en); 
 - zwingende Gründe für die in Betracht gezogene begrenzte 

Abweichung; 
 - risikomindernde Alternativmaßnahmen, die zum Einsatz kommen 

oder verstärkt werden, um ein mindestens gleichwertiges 
Sicherheitsniveau sicherzustellen, einschließlich des Nachweises 
hierfür in Form einer Analyse der relevanten Risiken. 

 b) und c) …  b) und c) … 
Begrenzte Abweichungen von den Anforderungen dieses 
Bundesgesetzes können gestattet werden, sofern eine Risikoanalyse 
bestätigt, dass ein mindestens gleichwertiges Sicherheitsniveau 
sichergestellt ist.

 2. Infrastrukturbezogene Maßnahmen 2. Infrastrukturbezogene Maßnahmen
 2.1. Zahl der Tunnelröhren und Fahrstreifen 2.1. Zahl der Tunnelröhren und Fahrstreifen
 2.1.3. Mit Ausnahme der Seitenstreifen ist innerhalb und außerhalb des 

Tunnels die gleiche Anzahl von Fahrstreifen beizubehalten. 
Jegliche Änderung der Anzahl der Fahrstreifen muss in 
hinreichender Entfernung vor dem Tunnelportal erfolgen; diese 
Entfernung muss mindestens der Entfernung entsprechen, die ein 
Fahrzeug mit der zulässigen Höchstgeschwindigkeit in 10 
Sekunden zurücklegt. Wenn diese Entfernung aufgrund 
topografischer Gegebenheiten nicht eingehalten werden kann, 
sind zusätzliche und/oder verstärkte Maßnahmen zur 
Verbesserung der Sicherheit zu treffen.

 2.1.3. Mit Ausnahme der Seitenstreifen und Rampen ist innerhalb und 
außerhalb des Tunnels die gleiche Anzahl von Fahrstreifen 
beizubehalten. Jegliche Änderung der Anzahl der Fahrstreifen 
muss in hinreichender Entfernung vor dem Tunnelportal erfolgen; 
diese Entfernung muss mindestens der Entfernung entsprechen, 
die ein Fahrzeug mit der zulässigen Höchstgeschwindigkeit in 10 
Sekunden zurücklegt. Wenn diese Entfernung aufgrund 
topografischer Gegebenheiten nicht eingehalten werden kann, 
sind zusätzliche und/oder verstärkte Maßnahmen zur 
Verbesserung der Sicherheit zu treffen.
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 2.2. Tunnelgeometrie 2.2. Tunnelgeometrie
 2.2.3. In Tunneln mit einem Gefälle über 3 % sind ausgehend von einer 

Tunnel-Risikoanalyse zusätzliche und/oder verstärkte 
Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit zu treffen.

 2.2.3. In Tunneln mit einer Längsneigung über 3 % sind ausgehend von 
einer Tunnel-Risikoanalyse zusätzliche und/oder verstärkte 
Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit zu treffen.

 2.3. Fluchtwege und Notausgänge 2.3. Fluchtwege und Notausgänge
 2.3.1. In neuen Tunneln sind erhöhte Seitenstreifen vorzusehen, die von 

den Tunnelnutzern bei Pannen oder Unfällen benutzt werden 
können. 

 2.3.1. In neuen Tunneln, die über keinen Seitenstreifen verfügen, sind 
erhöhte oder nicht erhöhte Notgehwege vorzusehen, die von den 
Tunnelnutzern bei Pannen oder Unfällen benutzt werden können. 

 2.4. Zugang für Einsatzdienste 2.4. Zugang für Einsatzdienste
 2.4.1. Bei zweiröhrigen Tunnelanlagen ist mindestens alle 1 000 m 

(neue Tunnel) bzw. 1 500 m (bestehende Tunnel) ein von den 
Einsatzdiensten nutzbarer Querschlag zwischen den beiden 
Röhren vorzusehen. 

 2.4.1. Bei zweiröhrigen Tunnelanlagen sind von Einsatzdiensten 
nutzbare Querschläge in Abständen von maximal 1500 m 
vorzusehen. 

 2.5. Pannenbuchten 2.5. Pannenbuchten 
 2.5.1. Wenn kein durchgehender Abstellstreifen vorgesehen ist, ist im 

Abstand von mindestens 1 000 m (neue Tunnel) bzw. von 
mindestens 1 500 m (bestehende Tunnel) eine Pannenbucht 
einzurichten. 

 2.5.1. Wenn kein durchgehender Abstellstreifen vorgesehen ist, ist im 
Abstand von maximal 1 000 m (neue Tunnel) bzw. von maximal 
1 500 m (bestehende Tunnel) eine Pannenbucht einzurichten. 

 2.9. Lüftung 2.9. Lüftung 
 2.9.5. Sowohl in Gegenverkehrs- als auch Richtungsverkehrstunneln 

von mehr als 3 000 m Länge, deren Verkehrsaufkommen 2 000 
Fahrzeuge je Fahrstreifen übersteigt und die ein Quer- und/oder 
Halbquerlüftungssystem aufweisen, sind hinsichtlich der Lüftung 
folgende Mindestmaßnahmen zu treffen: 

 - Es sind steuerbare Abluftklappen einzubauen, die getrennt oder in 
Gruppen betätigt werden können. 

 - Die Geschwindigkeit des in Längsrichtung verlaufenden 
Luftstroms ist ständig zu überwachen und die Steuerung des 
Lüftungssystems (Luftklappen, Ventilatoren usw.) ist 
entsprechend anzupassen.

 2.9.5. Sowohl in Gegenverkehrs- als auch Richtungsverkehrstunneln 
von mehr als 3 000 m Länge, deren Verkehrsaufkommen 2 000 
Fahrzeuge je Fahrstreifen übersteigt und die ein Quer- und/oder 
Halbquerlüftungssystem aufweisen, sind hinsichtlich der Lüftung 
folgende Mindestmaßnahmen zu treffen: 

 - Es sind steuerbare Abluftklappen einzubauen, die getrennt oder in 
Gruppen betätigt werden können. 

 - Die Geschwindigkeit des in Längsrichtung verlaufenden 
Luftstroms ist ständig zu überwachen und die Steuerung des 
Lüftungssystems (Abluftklappen, Ventilatoren usw.) ist 
entsprechend anzupassen.

 2.10 Notrufeinrichtungen 2.10 Notrufeinrichtungen 
 2.10.2. Notrufeinrichtungen müssen begehbar und – vorzugsweise – in 

einer Nische in der Seitenwand oder in einer Kabine 
untergebracht sein. Sie sind mindestens mit einer 

 2.10.2. Notrufeinrichtungen können sich an der Seitenwand oder in einer 
Nische in der Seitenwand befinden. Sie sind mindestens mit einer 
Sprechverbindung und zwei Feuerlöschern auszurüsten.
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Sprechverbindung und zwei Feuerlöschern auszurüsten.

 2.11. Wasserversorgung 
In allen Tunneln ist eine Löschwasserversorgung vorzusehen. In der 
Nähe der Tunnelportale und im Tunnelinnern sind im Abstand von 
höchstens 250 m Hydranten vorzusehen.  
Bei neuen Tunnelanlagen darf der Abstand der Löschwassernischen mit 
Hydranten maximal 150 m betragen.

 2.11. Wasserversorgung 
In allen Tunneln ist eine Löschwasserversorgung vorzusehen. In der 
Nähe der Tunnelportale und im Tunnelinnern sind im Abstand von 
höchstens 250 m Hydranten vorzusehen. 
Wenn keine Wasserversorgung zur Verfügung steht, ist zu überprüfen, 
dass mit anderen Mitteln genügend Löschwasser bereitgestellt wird.

 2.16. Kommunikationssysteme 2.16. Kommunikationssysteme 
 2.16.2. Sofern eine Leitstelle vorhanden ist und Rundfunksendungen für 

die Tunnelnutzer übertragen werden, muss die Möglichkeit 
bestehen, diese Sendungen für Sicherheitsdurchsagen zu 
unterbrechen. 

 2.16.2. Sofern eine Überwachungszentrale vorhanden ist und 
Rundfunksendungen für die Tunnelnutzer übertragen werden, 
muss die Möglichkeit bestehen, diese Sendungen für 
Sicherheitsdurchsagen zu unterbrechen. 

 2.16.3. In Tunneln, in denen Rundfunkinformationen empfangen werden 
können, sind die Tunnelnutzer mittels Verkehrszeichen 
„Verkehrsfunk“ im Vorportalbereich auf diese hinzuweisen.

Z 2.16.3. entfällt; die Z 2.16.4. erhält die Bezeichnung „2.16.3.“. 

Artikel 152 
Änderung des Luftfahrtgesetzes 

§ 134a. (1) Genehmigungen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2320/2002 für 
Flugplatzhalter, Luftverkehrsunternehmen, reglementierte Beauftragte oder 
reglementierte Postbehörden/-verwaltungen sind auf Antrag bei Vorliegen aller 
Voraussetzungen vom Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie 
zu erteilen, soweit diese Genehmigungen nicht vom Vollzugsbereich des 
Bundesministers für Inneres oder des Bundesministers für Landesverteidigung 
umfasst sind. Die vom Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie 
zu erteilenden Genehmigungen sind insoweit befristet, bedingt oder mit Auflagen 
zu erlassen, als dies im Interesse der Luftsicherheit im Sinne der Verordnung 
(EG) Nr. 2320/2002 erforderlich ist. Diese Genehmigungen sind vom 
Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie zu widerrufen, wenn 
eine der Genehmigungsvoraussetzungen nicht oder nicht mehr vorliegt oder 
gegen Auflagen verstoßen wurde. 

§ 134a.  

(2) Alle natürlichen und juristischen Personen, die gemäß der Verordnung 
(EG) Nr. 2320/2002 und/oder den Durchführungsvorschriften der Kommission 
Sicherheitsmaßnahmen umzusetzen bzw. einzuhalten haben, unterliegen 
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diesbezüglich, unbeschadet anderer gesetzlicher Bestimmungen, der Aufsicht des 
Bundesministers für Verkehr, Innovation und Technologie, soweit diese Aufsicht 
nicht vom Vollzugsbereich des Bundesministers für Inneres oder des 
Bundesministers für Landesverteidigung umfasst ist. § 141 Abs. 2 und 3 ist 
sinngemäß anzuwenden. 

(3) Wird durch die Genehmigungen bzw. Aufsichtsmaßnahmen des 
Bundesministers für Verkehr, Innovation und Technologie gemäß Abs. 1 und 2 
der Vollzugsbereich des Bundesministers für Inneres oder des Bundesministers 
für Landesverteidigung berührt, ist diesbezüglich das Einvernehmen mit diesen 
herzustellen.

 

(4) Der Flughafenausweis für Personal, das Zugang zu den 
Sicherheitsbereichen eines Flughafens haben muss, darf nur jenen Personen 
ausgestellt werden, die sich einer Zuverlässigkeitsüberprüfung im Sinne der 
Verordnung (EG) Nr. 2320/2002 unterzogen haben. Zu diesem Zweck hat der 
Zivilflugplatzhalter die Daten jener Personen, die sich bei ihm um die 
Ausstellung eines Flughafenausweises beworben haben, mindestens vier Wochen 
vor der beabsichtigten Aufnahme der Tätigkeit dem Bundesminister für Verkehr, 
Innovation und Technologie vorzulegen. Diese Daten haben den Vor- und 
Familiennamen, das Geburtsdatum, den Geburtsort, die Staatsangehörigkeit, den 
Hauptwohnsitz und die Zustimmung zur Überprüfung der Zuverlässigkeit zu 
enthalten. Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie hat diese 
Daten unverzüglich den Sicherheitsbehörden zu übermitteln. Der 
Zivilflugplatzhalter darf den Flughafenausweis nur ausstellen, wenn der 
Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie nicht spätestens bis 
zum Zeitpunkt der beabsichtigten Aufnahme der Tätigkeit mitgeteilt hat, dass 
gegen die überprüfte Person Bedenken im Sinne der Verordnung (EG) 
Nr. 2320/2002 bestehen. Bei Vorliegen von Anhaltspunkten, wonach eine Person 
nicht mehr zuverlässig sein könnte, ist die Überprüfung der Zuverlässigkeit zu 
wiederholen. 

(1) Der Flughafenausweis für Personal, das Zugang zu den 
Sicherheitsbereichen eines Flughafens haben muss, darf nur jenen Personen 
ausgestellt werden, die sich einer Zuverlässigkeitsüberprüfung im Sinne der 
Verordnung (EG) Nr. 300/2008 und der Verordnung (EU) Nr. 185/2010 
unterzogen haben. Zu diesem Zweck hat der Zivilflugplatzhalter die Daten jener 
Personen, die sich bei ihm um die Ausstellung eines Flughafenausweises 
beworben haben, mindestens vier Wochen vor der beabsichtigten Aufnahme der 
Tätigkeit dem Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie 
vorzulegen. Diese Daten haben den Vor- und Familiennamen, das Geburtsdatum, 
den Geburtsort, die Staatsangehörigkeit, den Hauptwohnsitz, die Beschäftigungs- 
und Ausbildungsverhältnisse der letzten fünf Jahre, die Angabe der Art der 
beabsichtigten Tätigkeit und die Zustimmung zur Überprüfung der 
Zuverlässigkeit zu enthalten. Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und 
Technologie hat diese Daten unverzüglich den Sicherheitsbehörden zu 
übermitteln. Der Zivilflugplatzhalter darf den Flughafenausweis nur ausstellen, 
wenn der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie nicht 
spätestens bis zum Zeitpunkt der beabsichtigten Aufnahme der Tätigkeit 
mitgeteilt hat, dass gegen die überprüfte Person Bedenken im Sinne der 
Verordnung (EG) Nr. 300/2008 und der Verordnung (EU) Nr. 185/2010 bestehen. 
Bei Vorliegen von Anhaltspunkten, wonach eine Person nicht mehr zuverlässig 
sein könnte, ist die Überprüfung der Zuverlässigkeit zu wiederholen.

(5) Der Flughafenausweis ist jeweils auf höchstens fünf Jahre zu befristen. 
Eine Verlängerung ist nur zulässig, wenn sich die betreffende Person einer 
erneuten Zuverlässigkeitsüberprüfung unterzogen hat. Bei Beendigung der 
Tätigkeit, die den Zugang zu den Sicherheitsbereichen erforderlich gemacht hat, 
ist der Flughafenausweis dem Zivilflugplatzhalter unverzüglich zurückzustellen. 

(2) (wie geltender Abs. 5) 
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Der Verlust oder Diebstahl des Flughafenausweises ist von jener Person, auf 
deren Namen der Flughafenausweis ausgestellt worden ist, unverzüglich dem 
Zivilflugplatzhalter zu melden. Der Flughafenausweis ist im Sicherheitsbereich 
deutlich sichtbar zu tragen. Andere mittels Verordnung gemäß § 74 Abs. 1 
festgelegte Bestimmungen über das Betreten oder Befahren der nicht allgemein 
zugänglichen Teile eines Zivilflugplatzes sowie die Rechte des 
Zivilflugplatzhalters, jedem das Betreten oder Befahren der nicht allgemein 
zugänglichen Teile des Zivilflugplatzes zu verweigern, bleiben unberührt.

(6) Fracht, Kurier- und Expresssendungen dürfen von einem 
Luftverkehrsunternehmen oder dessen Beauftragten nur dann übernommen 
werden, wenn diese Sendungen einer entsprechenden Sicherheitskontrolle durch 
einen reglementierten Beauftragten gemäß Abs. 1 unterzogen worden sind. Dies 
gilt nicht, wenn 
 1. diese Sendungen 
 a) von einem bekannten Versender selbst oder 
 b) von einem reglementierten Beauftragten gemäß Abs. 1 

angeliefert worden sind, oder 
 2. es sich bei den Sendungen um Transferfracht handelt, die auf dem 

Luftweg angekommen ist und der Sicherheitsstatus aufrechterhalten 
worden ist. 

Vor Übernahme der Sendungen durch das Luftverkehrsunternehmen oder 
dessen Beauftragten ist vom bekannten Versender oder reglementierten 
Beauftragten der Sicherheitsstatus der Sendungen anzugeben.

 

(7) Nach Übernahme der Fracht-, Kurier- und Expresssendungen gemäß 
Abs. 6 hat das Luftverkehrsunternehmen oder dessen Beauftragter dafür zu 
sorgen, dass die Sendungen ausschließlich innerhalb des Sicherheitsbereiches 
gelagert werden, damit der Sicherheitsstatus der Fracht aufrechterhalten wird.

 

(8) Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie kann jene 
Unternehmen, die eine aufrechte Bewilligung als reglementierte Beauftragte 
gemäß Abs. 1 innehaben, im Internet unter Angabe der Anschrift der 
Unternehmen bekannt geben. 

 

§ 140d. (1) Die Sicherheitsbehörden (§ 4 SPG) haben bei der 
Zuverlässigkeitsüberprüfung einer Person im Sinne der Verordnung (EG) 
Nr. 2320/2002 mitzuwirken. 

§ 140d. (1) Die Sicherheitsbehörden (§ 4 SPG) haben bei der 
Zuverlässigkeitsüberprüfung einer Person im Sinne der Verordnung (EG) 
Nr. 300/2008 und der Verordnung (EU) Nr. 185/2010 mitzuwirken.
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
(2) Im Rahmen der Überprüfung der Zuverlässigkeit von Personen sind die 

Sicherheitsbehörden ermächtigt, personenbezogene Daten, die sie bei der 
Vollziehung von Bundes- oder Landesgesetzen über die Person ermittelt haben, 
zu verwenden, und das Ergebnis der Überprüfung dem Bundesminister für 
Verkehr, Innovation und Technologie zu übermitteln. 

(2) Im Rahmen der Überprüfung der Zuverlässigkeit von Personen sind die 
Sicherheitsbehörden ermächtigt, personenbezogene Daten, die sie bei der 
Vollziehung von Bundes- oder Landesgesetzen über die Person ermittelt haben, 
zu verwenden, und das Ergebnis der Überprüfung dem Bundesminister für 
Verkehr, Innovation und Technologie zu übermitteln. Dabei ist dem 
Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie von den 
Sicherheitsbehörden mitzuteilen, ob gegen die überprüfte Person im Hinblick auf 
die beabsichtigte Tätigkeit, für die eine Zuverlässigkeitsüberprüfung erforderlich 
ist, sicherheitspolizeiliche Bedenken bestehen. 

(3) … (3) … 
§ 169. (1) Wer 

 1. ….. 
zuwiderhandelt oder zuwiderzuhandeln versucht, begeht, wenn nicht ein 

gerichtlich strafbarer Tatbestand vorliegt, eine Verwaltungsübertretung und ist 
von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 22 000 Euro zu 
bestrafen. Liegen erschwerende Umstände vor, so kann neben einer Geldstrafe 
auch eine Freiheitsstrafe bis zu sechs Wochen verhängt werden. Eine nach 
denselben Grundsätzen zu bestrafende Verwaltungsübertretung liegt auch vor, 
wenn ein Luftverkehrsunternehmen oder ein Zivilflugplatzhalter ein den 
Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 2320/2002 zur Festlegung gemeinsamer 
Vorschriften für die Sicherheit in der Zivilluftfahrt, ABl. Nr. L 355 vom 
30.12.2002 S. 1, entsprechendes Sicherheitsprogramm nicht erstellt, nicht zur 
Genehmigung vorlegt oder nicht durchführt, oder wenn ein bekannter Versender 
seinen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2320/2002 abgegebenen Erklärungen 
und schriftlichen Bestätigungen nicht nachkommt. In Fällen der gewerbsmäßigen 

§ 169. (1) Wer 
 1. ….. 

zuwiderhandelt oder zuwiderzuhandeln versucht, begeht, wenn nicht ein 
gerichtlich strafbarer Tatbestand vorliegt, eine Verwaltungsübertretung und ist 
von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 22 000 Euro zu 
bestrafen. Liegen erschwerende Umstände vor, so kann neben einer Geldstrafe 
auch eine Freiheitsstrafe bis zu sechs Wochen verhängt werden.  

Beförderung von Personen ohne die nach § 102 erforderlichen Bewilligungen ist 
eine Geldstrafe von mindestens 3 630 Euro zu verhängen. Die Organe des 
öffentlichen Sicherheitsdienstes haben die Bezirksverwaltungsbehörde durch 
Maßnahmen, die für die Einleitung und Durchführung von Verwaltungsstraf-
verfahren erforderlich sind, zu unterstützen. 

(letzter Satz unverändert). 

§ 173. (1) bis (33) … § 173. (1) bis (33) … 
 (34) § 134a, § 140d sowie § 169 Abs. 1, jeweils in der Fassung des 

Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I Nr. xxx/2010, treten mit 1. Jänner 2011 in 
Kraft. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 153 
Änderung des Schieneninfrastrukturfinanzierungsgesetzes 

§ 3. (1) Der Schieneninfrastruktur-Dienstleistungsgesellschaft mbH obliegt 
insbesondere:

§ 3. (1) Der Schieneninfrastruktur-Dienstleistungsgesellschaft mbH obliegt 
insbesondere: 

 1. bis 7. … 1. bis 7. … 
 8. … übertragen sind. 8. … übertragen sind;
  9. nach Einholung der Zustimmung der Bundesministerin für Verkehr, 

Innovation und Technologie der Abschluss von Verträgen über die 
Bestellung gemeinwirtschaftlicher Leistungen gemäß § 48 des 
Bundesbahngesetzes, BGBl. Nr. 825/1992, in der jeweils geltenden 
Fassung und § 3 des Privatbahngesetzes 2004, BGBl. I Nr. 39, in der 
jeweils geltenden Fassung im Zusammenhang mit § 7 des Öffentlicher 
Personennah- und Regionalverkehrsgesetzes 1999, BGBl. I Nr. 204, in 
der jeweils geltenden Fassung und deren Abwicklung.

(2) … (2) … 
§ 5. (1) bis (3) … § 5. (1) bis (3) …
 (4) Der Bund, vertreten durch die Bundesministerin für Verkehr, Innovation 

und Technologie gemeinsam mit dem Bundesminister für Finanzen, hat dafür zu 
sorgen, dass der Schieneninfrastruktur-Dienstleistungsgesellschaft mbH die zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben gemäß § 3 Abs. 1 Z 9 und zur Aufrechterhaltung ihrer 
Liquidität und des Eigenkapitals erforderlichen Mittel im Zusammenhang mit der 
Erfüllung dieser Aufgaben zur Verfügung stehen.

Artikel 155 
Änderung des Schifffahrtsgesetzes 

Geltungsbereich Geltungsbereich 
§ 1. ... § 1. ... 
(4) Der 2., 6. und 7. Teil – ausgenommen die §§ 6 Abs. 2 bis 6, 26 Abs. 3 

und 4, 37 Abs. 1 und 2, 38 Abs. 1 bis 3, 107, 109 Abs. 7, 122 Abs. 1 und 135 – 
gelten nicht für den Bodensee und den Alten Rhein von seiner Mündung bis zur 

(4) Der 2., 6. und 7. Teil – ausgenommen die §§ 6 Abs. 2 bis 6, 26 Abs. 3 
und 4, 37 Abs. 1 und 2, 38 Abs. 1 bis 3, 107, 109 Abs. 7, 122 Abs. 1 und 135 – 
gelten nicht für den Bodensee und den Alten Rhein von seiner Mündung bis zur 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Straßenbrücke Rheineck-Gaissau. Straßenbrücke Rheineck-Gaissau sowie für den Neuen Rhein von der Mündung in 

den Bodensee bis zur Straßenbrücke Hard-Fussach.
Begriffsbestimmungen Begriffsbestimmungen 

§ 2. ... § 2. ... 
 10. „R a f t “: aufblasbares Ruderfahrzeug, das zum Befahren von Flüssen mit 

hoher Strömungsgeschwindigkeit (Wildwasser) bestimmt ist und 
aufgrund seiner Bauart die Beförderung von mindestens vier Personen 
zulässt;

 10. „R a f t “: aufblasbares Ruderfahrzeug, das zum Befahren von Flüssen mit 
hoher Strömungsgeschwindigkeit (Wildwasser) bestimmt ist; 

Veranstaltungen Veranstaltungen 
§ 18. ... § 18. ... 
(4) Für eine schifffahrtspolizeiliche Überwachung, die aus Gründen der 

Sicherheit der Schifffahrt oder von Personen im Zusammenhang mit der 
Abhaltung von Veranstaltungen erforderlich ist, sind Überwachungsgebühren 
(§§ 5a. und 5b. SPG) zu entrichten. 

(4) Die Behörde hat, wenn dies aus Gründen der Sicherheit der Schifffahrt 
oder von Personen im Zusammenhang mit der Abhaltung von Veranstaltungen 
erforderlich ist, eine schifffahrtspolizeiliche Überwachung mit Bescheid 
vorzuschreiben. Dafür sind Überwachungsgebühren (§§ 5a. und 5b. SPG) zu 
entrichten. Abweichend davon ist für Wasserstraßen, ausgenommen in die 
Landesvollziehung fallende, die Höhe der Überwachungsgebühren nach dem 
Grundsatz der Deckung der für die Behörde entstehenden Personal- und 
Sachkosten durch Verordnung festzulegen.

 (5) Die Bestimmungen des Abs. 4 finden auf Vorhaben der gesetzlich 
anerkannten Kirchen und Religionsgesellschaften, der politischen Parteien und 
der ausländischen in Österreich akkreditierten Vertretungsbehörden keine 
Anwendung. 

Sondertransporte Sondertransporte 
§ 19. ... § 19. ... 
(3) Für eine schifffahrtspolizeiliche Überwachung, die aus Gründen der 

Sicherheit der Schifffahrt oder von Personen im Zusammenhang mit einem 
Sondertransport erforderlich ist, sind Überwachungsgebühren (§§ 5a. und 5b. 
SPG) zu entrichten. 

(3) Die Behörde hat, wenn dies aus Gründen der Sicherheit der Schifffahrt 
oder von Personen im Zusammenhang mit einem Sondertransport erforderlich ist, 
eine schifffahrtspolizeiliche Überwachung mit Bescheid vorzuschreiben. Dafür 
sind Überwachungsgebühren (§§ 5a. und 5b. SPG) zu entrichten. Abweichend 
davon ist für Wasserstraßen, ausgenommen in die Landesvollziehung fallende, 
die Höhe der Überwachungsgebühren nach dem Grundsatz der Deckung der für 
die Behörde entstehenden Personal- und Sachkosten durch Verordnung 
festzulegen. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Binnenschifffahrts-Informationsdienste Binnenschifffahrts-Informationsdienste 

§ 24. ... § 24. ... 
(4) Lässt sich der Inhalt der Fahrwasserinformationen durch 

Schifffahrtszeichen nicht ausdrücken, sind sie unter Berücksichtigung der 
Verordnungen der Kommission über die technischen Spezifikationen für 
Nachrichten für die Binnenschifffahrt gemäß Artikel 5 der Richtlinie 2005/44/EG 
als „Nachrichten für die Binnenschifffahrt“ im Wege von Binnenschifffahrts-
Informationsdiensten zu geben. Darüber hinaus sind sie durch Anschlag an den 
Amtstafeln der Schifffahrtsaufsichten zu verlautbaren; der Anschlag muss für die 
Geltungsdauer des Inhaltes, jedoch nicht länger als zwei Wochen, an der 
Amtstafel belassen werden. Der Zeitpunkt der erfolgten Anbringung und der 
Entfernung ist auf dem Anschlag zu vermerken. 

(4) Lässt sich der Inhalt der Fahrwasserinformationen durch 
Schifffahrtszeichen oder elektronische Schifffahrtskarten gemäß Abs. 3 nicht 
ausdrücken, sind sie unter Berücksichtigung der Verordnungen der Kommission 
über die technischen Spezifikationen für Nachrichten für die Binnenschifffahrt 
gemäß Artikel 5 der Richtlinie 2005/44/EG als „Nachrichten für die 
Binnenschifffahrt“ im Wege von Binnenschifffahrts-Informationsdiensten zu 
geben. Darüber hinaus sind sie durch Anschlag an den Amtstafeln der 
Schifffahrtsaufsichten zu verlautbaren; der Anschlag muss für die Geltungsdauer 
des Inhaltes, jedoch nicht länger als zwei Wochen, an der Amtstafel belassen 
werden. Der Zeitpunkt der erfolgten Anbringung und der Entfernung ist auf dem 
Anschlag zu vermerken.

Landen im Notfall, Landungsrecht Landen im Notfall, Landungsrecht, Betreten und Befahren von 
Ufergrundstücken 

§ 30. ... § 30. ... 
(3) Die über Ufergrundstücke und Schifffahrtsanlagen 

Verfügungsberechtigten haben das Begehen von Ufergrundstücken, Dämmen und 
Schifffahrtsanlagen durch Organe der Schifffahrtsaufsicht oder des öffentlichen 
Sicherheitsdienstes, der Schifffahrtsbehörde, der Wasserbauverwaltung oder der 
Zollverwaltung sowie das Landen von Fahrzeugen, die Zwecken dieser Organe 
dienen, an jeder beliebigen Stelle des Ufers und der Schifffahrtsanlage ohne 
Anspruch auf Entgelt zu dulden und diesen Organen erforderlichenfalls 
Ufergrundstücke, Dämme und Schifffahrtsanlagen zugänglich zu machen. 

(3) Die über Ufergrundstücke und Schifffahrtsanlagen 
Verfügungsberechtigten haben das Begehen von Ufergrundstücken, Dämmen und 
Schifffahrtsanlagen sowie das Befahren von Wegen auf Ufergrundstücken mit 
Kraftfahrzeugen durch Organe der Schifffahrtsaufsicht oder des öffentlichen 
Sicherheitsdienstes, der Schifffahrtsbehörde, der Wasserbauverwaltung oder der 
Zollverwaltung sowie das Landen von Fahrzeugen, die Zwecken dieser Organe 
dienen, an jeder beliebigen Stelle des Ufers und der Schifffahrtsanlage ohne 
Anspruch auf Entgelt im zeitlich und räumlich für die Erfüllung ihrer dienstlichen 
Aufgaben unbedingt notwendigen Ausmaß zu dulden und diesen Organen 
erforderlichenfalls Ufergrundstücke sowie darauf befindliche Wege, Dämme und 
Schifffahrtsanlagen zugänglich zu machen.

§ 33. (1) ... § 33. (1) ... 
(3) Das Verzeichnis der öffentlichen Bundesländen ist in Abständen von drei 

Jahren durch „Nachricht für die Schifffahrttreibenden” zu verlautbaren.
(3) Das Verzeichnis der öffentlichen Bundesländen ist in Abständen von drei 

Jahren durch „Nachricht für die Binnenschifffahrt” zu verlautbaren.
Bezeichnung und Benützung der Treppelwege Bestimmung, Bezeichnung und Benützung von Treppelwegen 

§ 36. (1) Treppelwege sind durch Verordnung festzulegen; diese 
Verordnungen sind durch Anbringung von Tafelzeichen kundzumachen und 

§ 36. (1) Treppelwege sind für 
1. Zwecke der Schifffahrt, insbesondere der Hilfeleistung bei Havarien, der 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
treten mit der Anbringung dieser Zeichen in Kraft und mit deren Entfernung 
außer Kraft. Der Zeitpunkt der Anbringung und der Entfernung ist in einem 
Aktenvermerk (§ 16 AVG) festzuhalten. 

Versorgung von Fahrzeugen oder dem Treideln,
 2. die Zu- und Abfahrt der Schiffsbesatzungen und ihrer Angehörigen, 
 3.  Rettungs- und Feuerlöschzwecke, 
 4. Zwecke der Schifffahrtsverwaltung, der 

Bundeswasserstraßenverwaltung, des öffentlichen Sicherheitsdienstes, 
der Fernmeldeverwaltung und der Gewässeraufsicht und 

 5. Zwecke der Kraftwerksunternehmen 
bestimmt; sie dienen nicht dem öffentlichen Verkehr.

 (2) Durch Verordnung kann die Benützung für andere als die in Abs. 1 
bestimmten Zwecke gestattet werden, soweit dadurch die Benützung für diese 
Zwecke nicht beeinträchtigt wird.

 (3) Treppelwege dürfen nur auf Flächen festgelegt werden, die in der 
Verfügungsberechtigung des Bundes stehen.

 (4) Treppelwege sind durch Verordnung festzulegen; diese Verordnungen 
sind durch Anbringung von Tafelzeichen kundzumachen und treten mit der 
Anbringung dieser Zeichen in Kraft und mit deren Entfernung außer Kraft. Der 
Zeitpunkt der Anbringung und Entfernung ist in einem Aktenvermerk (§ 16 des 
Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991, BGBl. Nr. 51/1991 in der 
jeweils geltenden Fassung) festzuhalten.

(2) Durch Verordnung sind die Benützung der Treppelwege unter 
Berücksichtigung der Erfordernisse des § 16 Abs. 1 Z 1 und 3 bis 11 sowie Art, 
Form, Inhalt, Aufstellung und Entfernung der Tafelzeichen (Abs. 1) zu regeln.

(5) Durch Verordnung sind die Benützung der Treppelwege unter 
Berücksichtigung der Erfordernisse des § 16 Abs. 1 Z 1 und 3 bis 11 sowie Art, 
Form, Inhalt, Aufstellung und Entfernung der Tafelzeichen (Abs. 4) zu regeln.

(3) Die Kosten der Aufstellung, Instandhaltung und Entfernung der 
Tafelzeichen sind von der Bundeswasserstraßenverwaltung zu tragen.

(6) Die Kosten der Aufstellung, Instandhaltung und Entfernung der Tafelzeichen 
sind von der Bundeswasserstraßenverwaltung zu tragen.

Organe der Schifffahrtspolizei Organe der Schifffahrtspolizei 
§ 38. ... § 38. ... 
(11) Für Kraftfahrzeuge gemäß § 2 Abs. 1 Z 1 des Kraftfahrgesetzes 1967 – 

KFG 1967, BGBl. Nr. 267/1967 in der jeweils geltenden Fassung, die zur 
Verwendung im Bereich der Schifffahrtsaufsicht bestimmt sind, gelten die 
Bestimmungen des § 20 Abs. 1 lit. d KFG 1967.

(11) Für Kraftfahrzeuge gemäß § 2 Abs. 1 Z 1 des Kraftfahrgesetzes 1967 – 
KFG 1967, BGBl. Nr. 267/1967 in der jeweils geltenden Fassung, die für Zwecke 
der Schifffahrtsaufsicht zur Verwendung gelangen, gelten die Bestimmungen des 
§ 20 Abs. 1 Z 4 KFG 1967.

Bewilligung für sonstige Anlagen und Arbeiten an Wasserstraßen Bewilligung für sonstige Anlagen und Arbeiten an Wasserstraßen 
§ 66. ... § 66. ... 
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 (5) Die Behörde hat, wenn dies aus Gründen der Sicherheit der Schifffahrt 

oder von Personen im Zusammenhang mit Arbeiten in oder über dem Gewässer 
erforderlich ist, eine schifffahrtspolizeiliche Überwachung mit Bescheid 
vorzuschreiben. Die Höhe der Überwachungsgebühren ist nach dem Grundsatz 
der Deckung der für die Behörde entstehenden Personal- und Sachkosten durch 
Verordnung festzulegen.

Voraussetzungen für die Erteilung einer Konzession Voraussetzungen für die Erteilung einer Konzession 
§ 78. (1) ... § 78. (1) ... 

(2) Die Konzession darf darüber hinaus nur erteilt werden, (2) Die Konzession darf darüber hinaus nur erteilt werden,
 1. wenn der Konzessionswerber fachlich geeignet ist; erfüllt dieser als 

natürliche Person diese Voraussetzung nicht oder ist er keine natürliche 
Person, so hat er der Behörde eine Person zu benennen, die das 
Unternehmen tatsächlich und ständig leitet (Betriebsleiter). Der 
Betriebsleiter hat die Voraussetzungen der Verläßlichkeit (Abs. 1 Z 1 
lit. b) und der fachlichen Eignung zu erfüllen und ist von der Behörde zu 
genehmigen, 

 1. wenn der Konzessionswerber fachlich geeignet ist; erfüllt dieser als 
natürliche Person diese Voraussetzung nicht oder ist er keine natürliche 
Person, so hat er der Behörde eine Person zu benennen, die das 
Unternehmen zumindest auf der Grundlage einer Handlungsvollmacht 
(§ 54 Abs. 1 Unternehmensgesetzbuch – UGB, BGBl. I Nr. 120/2005) 
tatsächlich und ständig leitet (Betriebsleiter). Der Betriebsleiter hat die 
Voraussetzungen der Verläßlichkeit (Abs. 1 Z 1 lit. b) und der fachlichen 
Eignung zu erfüllen und ist von der Behörde zu genehmigen,

 2. ... 2. ...
Erlöschen, Widerruf und Fortführung der Konzession Erlöschen, Widerruf und Fortführung der Konzession 

§ 85. (1) ... § 85. (1) ... 
(2) Die Konzession ist mit Bescheid zu widerrufen, wenn (2) Die Konzession ist mit Bescheid zu widerrufen, wenn

 1. … 1. … 
 2. der Konzessionsinhaber den Verpflichtungen gemäß §§ 83 oder 84 trotz 

zweier Mahnungen seitens der Behörde, zwischen denen ein Zeitraum 
von wenigstens vier Wochen zu liegen hat, nicht nachkommt; 

 2. der Konzessionsinhaber trotz zweier Mahnungen seitens der Behörde, 
zwischen und nach denen ein Zeitraum von wenigstens vier Wochen zu 
liegen hat, den Verpflichtungen gemäß §§ 83 oder 84 nicht nachkommt 
oder die erforderlichen Auskünfte gemäß § 87 nicht erteilt;

 3. … 3. … 
Strafbestimmungen Strafbestimmungen 

§ 88. (1) Wer gegen die Vorschriften dieses Teiles verstößt, begeht, wenn 
die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden 
strafbaren Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer 
Geldstrafe von 72 Euro bis zu 3 633 Euro zu bestrafen.

§ 88. (1) Wer gegen die Vorschriften dieses Teiles verstößt, begeht, wenn 
die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden 
strafbaren Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer 
Geldstrafe von 72 Euro bis zu 3 633 Euro zu bestrafen.
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
(2) Eine Verwaltungsübertretung gemäß Abs. 1 begeht insbesondere, wer (2) Eine Verwaltungsübertretung gemäß Abs. 1 begeht insbesondere, wer

 1. … 1. … 
   5. als Konzessionsinhaber der Behörde die erforderlichen Auskünfte nicht 

erteilt (§ 87).
Zulassungsurkunde Zulassungsurkunde

§ 103. (1) Die Zulassung ist mit einer Urkunde (Zulassungsurkunde) zu 
erteilen; diese gilt als Bescheid. 

§ 103. (1) Die Zulassung ist mit einer Urkunde (Zulassungsurkunde) zu 
erteilen; diese gilt als Bescheid.

(2) Die Zulassung für den Transport gefährlicher Güter ist in einer die 
Urkunde gemäß Abs. 1 ergänzenden Urkunde (Gefahrgut-Zulassungszeugnis) zu 
erteilen; diese gilt als Bescheid. 

(2) Die Zulassung für den Transport gefährlicher Güter ist in einer die 
Urkunde gemäß Abs. 1 ergänzenden Urkunde (Gefahrgut-Zulassungszeugnis) zu 
erteilen; diese gilt als Bescheid.

(3) In die Urkunden gemäß Abs. 1 und 2 sind behördliche Vorschreibungen 
gemäß § 102 Abs. 4, die Ergebnisse von Überprüfungen des Fahrzeuges sowie 
Verlängerungen deren Geltungsdauer einzutragen.

(3) In die Urkunden gemäß Abs. 1 und 2 sind behördliche Vorschreibungen 
gemäß § 102 Abs. 4, die Ergebnisse von Überprüfungen des Fahrzeuges sowie 
Verlängerungen deren Geltungsdauer einzutragen.

(4) Die Zulassung von Sportfahrzeugen mit einer Länge von weniger als 20 
m ist mit einer vereinfachten Urkunde (Internationale Zulassungsurkunde für 
Sportfahrzeuge) zu erteilen, ebenso diejenige für Waterbikes (Zulassungsurkunde 
für Waterbikes); diese Urkunden gelten als Bescheid.

 

(5) Die Urkunden gemäß Abs. 1, 2 und 4 sind stets im Original an Bord 
mitzuführen.

(5) Die Urkunden gemäß Abs. 1 und 2 sind stets im Original an Bord 
mitzuführen. 

(6) Durch Verordnung sind Art, Form und Inhalt der Zulassungsurkunde, des 
Gefahrgut-Zulassungszeugnisses sowie der Internationalen Zulassungsurkunde 
für Sportfahrzeuge und der Zulassungsurkunde für Waterbikes unter 
Bedachtnahme auf die von internationalen Organisationen geschaffenen 
Richtlinien für die Vereinheitlichung der Anforderungen für die Zulassung von 
Fahrzeugen und der Zulassungsurkunden zu regeln, soweit sie nicht den 
Bestimmungen von internationalen Übereinkommen unterliegen; dabei sind für 
Fahrzeuge, die der gewerbsmäßigen Schifffahrt, der Vermietung oder 
Schulungszwecken dienen, sowie für Fahrzeuge der Feuerwehren Erleichterungen 
hinsichtlich der Verpflichtung zum Mitführen der Zulassungsurkunde 
vorzusehen.

(6) Durch Verordnung sind Art, Form und Inhalt der Zulassungsurkunden 
sowie der Gefahrgut-Zulassungszeugnisse unter Bedachtnahme auf  
die von internationalen Organisationen geschaffenen Richtlinien  
 
für die Vereinheitlichung der Anforderungen für die Zulassung von  
Fahrzeugen und der Zulassungsurkunden zu regeln, soweit sie nicht den 
Bestimmungen von internationalen Übereinkommen unterliegen; dabei sind für 
Fahrzeuge, die der gewerbsmäßigen Schifffahrt, der Vermietung oder 
Schulungszwecken dienen, sowie für Fahrzeuge der Feuerwehren Erleichterungen 
hinsichtlich der Verpflichtung zum Mitführen der Zulassungsurkunde 
vorzusehen. 

(7) Sofern für ein Fahrzeug mehrere verschiedene gültige 
Zulassungsurkunden, die zur Fahrt auf österreichischen Gewässern berechtigen, 
vorliegen, sind diese bei Widersprüchen oder Unterschieden hinsichtlich der darin 

(7) Sofern für ein Fahrzeug mehrere verschiedene gültige 
Zulassungsurkunden, die zur Fahrt auf österreichischen Gewässern berechtigen, 
vorliegen, sind diese bei Widersprüchen oder Unterschieden hinsichtlich der darin 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
angegebenen Bedingungen, Auflagen, Einschränkungen und anderen 
Vorschreibungen in folgender Reihenfolge anzuwenden:

angegebenen Bedingungen, Auflagen, Einschränkungen und anderen 
Vorschreibungen in folgender Reihenfolge anzuwenden:

 1. von einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union ausgestellte 
Gemeinschaftszeugnisse (§ 100 Abs. 2);

 1. von einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union ausgestellte 
Gemeinschaftszeugnisse (§ 100 Abs. 2);

 2. gemäß Artikel 22 der Revidierten Rheinschifffahrtsakte erteilte 
Schiffsatteste (§ 101 Abs. 2); 

 2. gemäß Artikel 22 der Revidierten Rheinschifffahrtsakte erteilte 
Schiffsatteste (§ 101 Abs. 2);

 3. andere ausländische Zulassungsurkunden gemäß § 101 Abs. 2. 3. andere ausländische Zulassungsurkunden gemäß § 101 Abs. 2.
Erlöschen und Widerruf der Zulassung Erlöschen und Widerruf der Zulassung 

§ 106. (1) Die Zulassung eines Fahrzeuges erlischt § 106. (1) Die Zulassung eines Fahrzeuges erlischt
 1. mit Ablauf der Zeit, für die sie erteilt wurde; 1. mit Ablauf der Zeit, für die sie erteilt wurde;
 2. durch Zurücklegung der Zulassung; 2. durch Zurücklegung der Zulassung;
 3. durch Verlust der Verfügungsberechtigung; 3. durch Verlust der Verfügungsberechtigung;
 4. mit rechtskräftiger Beendigung des Verlassenschaftsverfahrens im Falle 

des Todes des Verfügungsberechtigten;
 4. mit rechtskräftiger Beendigung des Verlassenschaftsverfahrens im Falle 

des Todes des Verfügungsberechtigten;
 5. durch Erlöschen der Rechtspersönlichkeit des Verfügungsberechtigten; 5. durch Erlöschen der Rechtspersönlichkeit des Verfügungsberechtigten; 
 6. bei Erteilung eines Gemeinschaftszeugnisses gemäß § 100 Abs. 2 durch 

die zuständige Behörde eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen 
Union sowie bei Erteilung einer Zulassung, die gemäß § 101 zur Fahrt 
auf österreichischen Gewässern berechtigt.

 6. bei Erteilung eines Gemeinschaftszeugnisses gemäß § 100 Abs. 2 durch 
die zuständige Behörde eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen 
Union sowie bei Erteilung einer Zulassung, die gemäß § 101 zur Fahrt 
auf österreichischen Gewässern berechtigt.

(2) Die Zulassung ist mit Bescheid zu widerrufen (2) Die Zulassung ist mit Bescheid zu widerrufen
 1. bei wiederholter Nichteinhaltung der gemäß § 102 Abs. 4 von der 

Behörde erteilten Vorschreibungen;
 1. bei wiederholter Nichteinhaltung der gemäß § 102 Abs. 4 von der 

Behörde erteilten Vorschreibungen;
 2. bei Nichteinhaltung der gemäß § 109 Abs. 4 von der Behörde erteilten 

Vorschreibungen; 
 2. bei Nichteinhaltung der gemäß § 109 Abs. 4 von der Behörde erteilten 

Vorschreibungen;
 3. bei dauernder Fahruntauglichkeit § 109 Abs. 5). 3. bei dauernder Fahruntauglichkeit § 102 Abs. 5);

  4. wenn der Verfügungsberechtigte wiederholt der Aufforderung zur 
Vorführung eines Fahrzeuges zu einer Überprüfung gemäß § 109 Abs. 2 
Z 4 (Überprüfung von Amts wegen) nicht Folge leistet.

Verzeichnis Verzeichnis 
§ 112. ... § 112. ... 

(4) Den für die Erteilung der Zulassung (Schiffsattest, 
Gemeinschaftszeugnis, Gefahrgut- Zulassungszeugnis) zuständigen Behörden 

(4) Den für die Erteilung der Zulassung (Schiffsattest, 
Gemeinschaftszeugnis, Gefahrgut- Zulassungszeugnis) sowie den für die 

981 der B
eilagen X

X
IV

. G
P - R

egierungsvorlage - T
extgegenüberstellung

609 von 617



610 von 617 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
von EWR-Staaten, Vertragsstaaten der Revidierten Rheinschifffahrtsakte sowie 
Vertragsparteien des Übereinkommens über die internationale Beförderung von 
gefährlichen Gütern auf Binnenwasserstraßen (ADN) ist nach Maßgabe der 
Gegenseitigkeit Zugang zum Zulassungsverzeichnis zu gewähren. 

Aufrechterhaltung von Sicherheit und Leichtigkeit des Schiffsverkehrs 
zuständigen Behörden von EWR-Staaten, Vertragsstaaten der Revidierten 
Rheinschifffahrtsakte sowie Vertragsparteien des Übereinkommens über die 
internationale Beförderung von gefährlichen Gütern auf Binnenwasserstraßen 
(ADN) ist nach Maßgabe der Gegenseitigkeit Zugang zum Zulassungsverzeichnis 
zu gewähren. 

... (5) ... 
 (6) Den Abgabenbehörden des Bundes ist für Zwecke der Abgabenerhebung 

die jederzeitige Einsicht in das Verzeichnis der Zulassungsurkunden für 
Sportfahrzeuge im Wege des Datenfernverkehrs zu gewähren; die Abfrage darf 
nur unter Verwendung einer vollständigen Fahrzeugidentifikationsnummer oder 
einer Motoridentifikationsnummer oder eines vollständigen amtlichen 
Kennzeichens oder eines Namens eines Verfügungsberechtigten erfolgen.

Ausnahme Ausnahme 
§ 118. (1) ... § 118. (1) ... 
(5) Die Ausnahme gemäß Abs. 1 Z 6 gilt nicht für die Führer von Rafts und 

nicht für die Führer von sonstigen Ruderfahrzeugen, die der gewerbsmäßigen 
Schifffahrt dienen. 

(5) Die Ausnahme gemäß Abs. 1 Z 6 gilt nicht für die Führer von Rafts, die 
zusätzlich zum Schiffsführer die Beförderung von vier oder mehr Personen z(5) 
Die Ausnahme gemäß Abs. 1 Z 6 gilt nicht für die Führer von Rafts, die 
zusätzlich zum Schiffsführer die Beförderung von vier oder mehr Personen 
zulassen, und nicht für die Führer von Rafts und von sonstigen Ruderfahrzeugen, 
die der gewerbsmäßigen Schifffahrt dienen. Bei geführten Touren mit Rafts, die 
zusätzlich zum Schiffsführer die Beförderung von nicht mehr als drei Personen 
zulassen, und sonstigen Ruderfahrzeugen ist ein Befähigungsausweis nur für den 
Schiffsführer des Führungsfahrzeugs erforderlich.ulassen, und nicht für die 
Führer von Rafts und von sonstigen Ruderfahrzeugen, die der gewerbsmäßigen 
Schifffahrt dienen. Bei geführten Touren mit Rafts, die zusätzlich zum 
Schiffsführer die Beförderung von nicht mehr als drei Personen zulassen, und 
sonstigen Ruderfahrzeugen ist ein Befähigungsausweis nur für den Schiffsführer 
des Führungsfahrzeugs erforderlich.

(6) ... (6) ... 
Arten der Befähigungsausweise Arten der Befähigungsausweise 

§ 123. ... § 123. ... 
(2) Für die Führung von Verbänden ist ein Befähigungsausweis erforderlich, 

dessen Berechtigungsumfang hinsichtlich der Fahrzeuglänge der Länge des 
(2) Für die Führung von Verbänden ist ein Befähigungsausweis erforderlich, 

dessen Berechtigungsumfang hinsichtlich der Fahrzeuglänge der Länge des 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Verbandes entspricht. verbandes entspricht. Abweichend davon ist bei Verbänden, bei denen zur 

Wahrnehmung der Aufgaben gemäß § 38 Abs. 1 ein Dienstfahrzeug der 
Schifffahrtsaufsicht als verbandsführendes Fahrzeug eingesetzt wird, die 
Fahrzeuglänge ausschlaggebend.

Geistige und körperliche Eignung Geistige und körperliche Eignung 
§ 126. (1) Die geistige und körperliche Eignung § 125 Abs. 2 Z 2) hat bei 

Bewerbern um ein Kapitänspatent, das Schiffsführerpatent – 20 m oder das 
Schiffsführerpatent – 20 m – Seen und Flüsse der Eignung zum Lenken eines 
Kraftfahrzeuges der Gruppe C gemäß § 2 FSG zu entsprechen; sie ist durch ein 
ärztliches Gutachten nachzuweisen, das zum Zeitpunkt der Antragstellung nicht 
älter als drei Monate sein darf. 

§ 126. (1) Die geistige und körperliche Eignung (§ 125 Abs. 2 Z 2) hat bei 
Bewerbern um ein Kapitänspatent, das Schiffsführerpatent – 20 m oder das 
Schiffsführerpatent – 20 m – Seen und Flüsse der Eignung zum Lenken eines 
Kraftfahrzeuges der Gruppe C gemäß § 2 des Führerscheingesetzes (FSG), 
BGBl. I Nr. 120/1997 in der jeweils geltenden Fassung, mit der Maßgabe zu 
entsprechen, dass darüber hinaus das Farbunterscheidungsvermögen des 
Bewerbers durch einen anerkannten medizinischen Test (Farnsworth Panel D15 
oder aus medizinischer Sicht gleichwertig) nachgewiesen sein muss. Die geistige 
und körperliche Eignung ist durch ein ärztliches Gutachten nachzuweisen, das 
zum Zeitpunkt der Antragstellung nicht älter als drei Monate sein darf.

(2) Bei Bewerbern um das Schiffsführerpatent – 10 m, das 
Schiffsführerpatent – 10 m – Seen und Flüsse oder das Schiffsführerpatent – Raft 
gilt der Nachweis der geistigen und körperlichen Eignung als erbracht, wenn sie 
ein zu Recht bestehendes, von einem EWR-Staat ausgestelltes 
Befähigungszeugnis für die selbständige Führung von Triebwagen, Kraft- oder 
Luftfahrzeugen besitzen. 

(2) Bei Bewerbern um ein Schiffsführerpatent – 10 m hat die geistige und 
körperliche Eignung der Eignung zum Lenken eines Kraftfahrzeuges der 
Gruppe B gemäß § 2 FSG mit der Maßgabe zu entsprechen, dass darüber hinaus 
ein ausreichendes Farbunterscheidungsvermögen nachgewiesen sein muss. Der 
Nachweis gilt als erbracht, wenn sie ein zu Recht bestehendes, von einem EWR-
Staat ausgestelltes Befähigungszeugnis für die selbständige Führung von Luft- 
oder Triebfahrzeugen besitzen. Der Nachweis gilt mit Ausnahme des 
Farbunterscheidungsvermögens als erbracht, wenn sie ein zu Recht bestehendes, 
von einem EWR-Staat ausgestelltes Befähigungszeugnis für die selbständige 
Führung von Kraftfahrzeugen besitzen. In diesem Fall ist das ausreichende 
Farbunterscheidungsvermögen durch ein ärztliches Gutachten auf Basis eines 
anerkannten medizinischen Tests nachzuweisen.

Artikel 156 
Änderung des Wasserstraßengesetzes (Wasserstraßengesetznovelle 2010) 

§ 2. (1) Die Bundes-Wasserstraßenverwaltung umfasst insbesondere: § 2. (1) Die Bundes-Wasserstraßenverwaltung umfasst hinsichtlich der 
Gewässer gemäß § 1 insbesondere:

 1. … 1. … 
§ 10. (1) ... § 10. (1) ... 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 1. … 1. … 
 2. Entwicklungsaufgaben für die Binnenschifffahrt, insbesondere: 2. Entwicklungsaufgaben für die Binnenschifffahrt, insbesondere:
 a) Steigerung des Güteraufkommens einschließlich des intermodalen 

Verkehrs in Bezug auf Binnenwasserstraßen, im Speziellen die Donau, 
durch Projektentwicklung, -begleitung und -förderung;

 a) Unterstützung von Projekten zur verstärkten Nutzung der 
Wasserstraße durch Projektentwicklung, -begleitung und -förderung; 

 b) Entwicklung und Implementierung neuer Technologien und Systeme 
in Bezug auf Binnenwasserstraßen;

 b) Entwicklung und Implementierung neuer Technologien und Systeme 
in Bezug auf Binnenwasserstraßen;

 c) Leistungen für die öffentliche Hand auf dem Schifffahrtssektor – wie 
die Propagierung der Wasserstraßentransporte, die Mitwirkung an 
internationalen Initiativen zur Entwicklung der Binnenschifffahrt, 
insbesondere der Wasserstraße Donau, die Mitarbeit und Vertretung in 
schifffahrtspolitischen Aufgabenstellungen insbesondere auf 
europäischer Ebene und die Förderung strategischer Partnerschaften 
mit Organisationen und Unternehmen in den Donauländern; 

 c) Leistungen für die öffentliche Hand auf dem Schifffahrtssektor wie die 
marktneutrale Information über Wasserstraßentransporte, die 
Mitwirkung an internationalen Initiativen zur Entwicklung der 
Binnenschifffahrt, insbesondere auf der Wasserstraße Donau, die 
Mitarbeit und Vertretung in schifffahrtspolitischen 
Aufgabenstellungen, insbesondere auf europäischer Ebene, und die 
Förderung strategischer Partnerschaften mit Organisationen und 
Unternehmen in den Donauländern;

 d) Durchführung von Pilotprojekten zur Entwicklung von Achsen des 
intermodalen Verkehrs auf Binnengewässern, insbesondere auf der 
Donau;

 d) Durchführung von Pilotprojekten zur Entwicklung des 
Wasserstraßentransports einschließlich Umschlagsknoten im Rahmen 
der Komodalität, insbesondere auf der Donau;

 e) Durchführung von Studien, Untersuchungen, Forschungs- und 
Managementaufträgen für Dritte – insbesondere für die öffentliche 
Hand – vor allem auf den Gebieten der lit. a bis d.

 e) Durchführung von Studien, Untersuchungen sowie Forschungs- und 
Managementaufträgen für Dritte – insbesondere für die öffentliche 
Hand – vor allem auf den in den lit. a bis d angeführten Gebieten;

  f) Angelegenheiten im öffentlichen Interesse, die der Gesellschaft im 
Einzelfall durch den Eigentümer übertragen werden;“

 3. … 3. … 
(2) Der Gesellschaft sind darüber hinaus folgende hoheitliche Aufgaben des 

Bundes übertragen:
(2) Der Gesellschaft sind darüber hinaus folgende hoheitliche Aufgaben des 

Bundes übertragen:
 1. alle auf Grund der Bestimmungen des § 38 des Schifffahrtsgesetzes und 

der hiezu ergangenen Verordnungen bisher der Schifffahrtspolizei 
(Schifffahrtsaufsicht) zum Vollzug zugewiesenen Aufgaben der 
schifffahrtspolizeilichen Verkehrsregelung bei den Schleusen der 
Staustufen auf der Wasserstraße Donau (Schleusenaufsicht);

 1. alle durch § 38 des Schifffahrtsgesetzes und die hiezu ergangenen 
Verordnungen normierten Aufgaben der Verkehrsregelung bei den 
Schleusen der Staustufen auf Wasserstraßen gemäß § 15 Abs. 1 
Schifffahrtsgesetz; 

 2. alle auf Grund der Bestimmungen des § 38 des Schifffahrtsgesetzes und 
der hiezu ergangenen Verordnungen bisher der Wasserstraßendirektion 
zum Vollzug zugewiesenen Aufgaben der schifffahrtspolizeilichen 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Verkehrsregelung bei der Schleuse Nussdorf;

 3. ... 3. ... 
§ 11. (1) ... § 11. (1) ... 
(2) Die von der Wasserstraßendirektion bisher verwalteten Liegenschaften 

des Bundes gemäß Anlage 1 gehen mit Entstehen der Gesellschaft in deren 
Eigentum über. Mit diesem Eigentumsübergang erfolgt eine 
Gesamtrechtsnachfolge insbesondere hinsichtlich der mit den eingebrachten 
Liegenschaften zusammenhängenden privatrechtlichen und öffentlichrechtlichen 
Rechte und Pflichten. 

(2) Die von der Wasserstraßendirektion bisher verwalteten Liegenschaften 
des Bundes gemäß Anlage 1 gehen mit Entstehen der Gesellschaft in deren 
Eigentum über. Mit diesem Eigentumsübergang erfolgt eine 
Gesamtrechtsnachfolge insbesondere hinsichtlich der mit den eingebrachten 
Liegenschaften zusammenhängenden privatrechtlichen und öffentlichrechtlichen 
Rechte und Pflichten, einschließlich der wirtschaftlichen und nach 
marktorientierten Grundsätzen erfolgenden bestmöglichen Verwertung, wobei bei 
Veräußerungen auf eine Nachbesserungspflicht angemessen Rücksicht zu nehmen 
ist.

(3) Das bisher im Eigentum des Bundes stehende, von der Schifffahrtspolizei 
(Schifffahrtsaufsicht) verwaltete und genutzte bewegliche Vermögen im 
Schleusenbefehlsstand und in den der Schleusenaufsicht zugeordneten Büro- und 
Aufenthaltsräumen im Schleusengebäude geht mit Entstehen der Gesellschaft in 
deren Eigentum über.

(3) Das bisher im Eigentum des Bundes stehende, von der 
Schifffahrtsaufsicht verwaltete und genutzte bewegliche Vermögen im 
Schleusenbefehlsstand und in den der Schleusenaufsicht zugeordneten Büro- und 
Aufenthaltsräumen im Schleusengebäude geht mit Entstehen der Gesellschaft in 
deren Eigentum über.

(4) ... (4) ... 
 Erwerb und Verwertung von Liegenschaften 
 § 11a. (1) Zur Erfüllung der Aufgaben gemäß § 2 Abs. 1 Z 1 bis 10 

zusätzlich erforderliche Liegenschaften hat die Gesellschaft im Namen und auf 
Rechnung des Bundes zu erwerben. Vor Vertragsabschluss ist die Genehmigung 
der Bundesministerin bzw. des Bundesministers für Verkehr, Innovation und 
Technologie einzuholen. § 11 Abs. 4 gilt sinngemäß.

 (2) Zur Erfüllung der Aufgaben gemäß § 2 Abs. 1 Z 1 bis 10 nicht mehr 
erforderliche Bundesliegenschaften kann die Gesellschaft im Namen und auf 
Rechnung des Bundes nach Genehmigung der Bundesministerin bzw. des 
Bundesministers für Verkehr, Innovation und Technologie im Einvernehmen mit 
der Bundesministerin bzw. dem Bundesminister für Finanzen verwerten. § 11 
Abs. 2 ist sinngemäß anzuwenden. § 64 Abs. 1 Z 1, Abs. 2 Z 3 und Abs. 7 des 
Bundeshaushaltsgesetzes (BHG), BGBl. Nr. 213/1986, gilt sinngemäß.

 Fruchtnießung 
 § 11b. (1) Die Bundesministerin bzw. der Bundesminister für Verkehr, 

981 der B
eilagen X

X
IV

. G
P - R

egierungsvorlage - T
extgegenüberstellung

613 von 617



614 von 617 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Innovation und Technologie kann der Gesellschaft gegen jederzeitigen Widerruf 
das Recht der Fruchtnießung (§ 509 ABGB) an den zur Erfüllung der Aufgaben 
gemäß § 2 Abs. 1 Z 1 bis 10 erforderlichen Liegenschaften des Bundes gemäß 
Anlage 2 einräumen. § 481 ABGB ist nicht anzuwenden. Dieses entgeltliche 
Recht der Fruchtnießung stellt ein nicht abnutzbares Wirtschaftsgut dar.

 (2) Die Gesellschaft hat für die Einräumung dieses Rechts beginnend mit 
dem ersten vollen Kalenderjahr nach Einräumung dieses Rechts jährlich ein 
Entgelt zu leisten.

 (3) Mit dem Erwerb des Rechts der Fruchtnießung gemäß Abs. 1 tritt die 
Gesellschaft in alle die Liegenschaften betreffenden Rechtsverhältnisse des 
Bundes mit Dritten, ohne dass es deren Zustimmung bedarf. Der Bund haftet für 
die bis zu diesem Zeitpunkt von ihm eingegangenen Verpflichtungen gemäß 
§ 1357 ABGB. Die Gesellschaft hat über ihren Eintritt in Rechtsverhältnisse des 
Bundes mit Dritten diese in Kenntnis zu setzen.

 Dingliche Rechte, sonstige Verfügungen 
 § 11c. (1) Die Gesellschaft ist ermächtigt, an den in der Anlage 2 zur 

Erfüllung der Aufgaben gemäß § 2 Abs. 1 Z 1 bis 10 zugewiesenen 
Liegenschaften sowie der gemäß § 11a Abs. 1 zusätzlich erworbenen 
Liegenschaften im Namen des Bundes auf eigene Rechnung zu Gunsten Dritter 
dingliche Rechte zu bestellen oder sonstige Verfügungen im Sinne des § 64 
Bundeshaushaltsgesetz in der geltenden Fassung zu treffen, sofern dadurch die 
Aufgabenstellung der Bundes-Wasserstraßenverwaltung und die sonstigen 
Interessen des Bundes nicht beeinträchtigt werden. Vor Vertragsabschluss ist die 
Genehmigung der Bundesministerin bzw. des Bundesministers für Verkehr, 
Innovation und Technologie im Einvernehmen mit der Bundesministerin bzw. 
dem Bundesminister für Finanzen einzuholen. § 11 Abs. 2 ist sinngemäß 
anzuwenden. Die Gesellschaft hat den Bund hinsichtlich aller aus der Bestellung 
oder Verfügung dieser Rechte entstehenden Nachteile schad- und klaglos zu 
halten.

 (2) Über die Liegenschaftstransaktionen gemäß §§ 11, 11a, 11c und 17 
Abs. 3 hat die Gesellschaft der Bundesministerin bzw. dem Bundesminister für 
Verkehr, Innovation und Technologie und der Bundesministerin bzw. dem 
Bundesminister für Finanzen bis zum 31. Jänner eines Jahres über das 
abgelaufene Kalenderjahr schriftlich zu berichten.

§ 12. (1) Die Wertansätze für das gemäß § 11 Abs. 1 bis 3 übergegangene 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Vermögen sind anlässlich der Eröffnungsbilanz festzulegen, die binnen sechs 
Monaten ab Entstehen der Gesellschaft zu erstellen ist. Für die Bestimmung der 
Wertansätze in der Eröffnungsbilanz besteht keine Bindung an die Anschaffungs- 
und Herstellungskosten. Die Wertansätze der technischen Einrichtungen und 
Anlagen sind entsprechend ihrer Nutzungsmöglichkeit unter Berücksichtigung 
des gegenwärtigen Standes der Technik festzulegen. Das auf die Gesellschaft 
übergegangene Vermögen (Sacheinlage) ist ohne Erhöhung des Stammkapitals in 
die Eröffnungsbilanz der Gesellschaft zu übernehmen, wobei der Gegenwert in 
eine nicht gebundene Kapitalrücklage (§ 224 Abs. 3 lit. A Z II 2 des 
Handelsgesetzbuches, dRGBl. 1897 S 219) einzustellen ist.

(2) Die Eröffnungsbilanz hat als Anlage eine zusammenfassende Darstellung 
der Aktiven und Passiven der Gesellschaft zu enthalten, die ihr nachvollziehbar 
und betriebsnotwendig zuzuordnen sind und aus der die übergehenden Gläubiger- 
und Schuldnerpositionen erkennbar sind. Die Anlage hat darüber hinaus alle nicht 
aus der Bilanz ersichtlichen Vermögenswerte, Rechtsverhältnisse und 
Belastungen zu enthalten, die auf die Gesellschaft übergehen. Dabei sind auf den 
Vermögensübergang die aktienrechtlichen Vorschriften über die Gründung mit 
Sacheinlagen gemäß § 6a Abs. 4 GmbHG mit Ausnahme der Vorschriften über 
die Prüfberichte der Geschäftsführer und des Aufsichtsrates gemäß § 25 Abs. 1 
AktG anzuwenden. Die Eröffnungsbilanz ist durch einen gerichtlich bestellten 
Prüfer zu prüfen und zu bestätigen; der Prüfbericht gilt als Gründungsbericht 
gemäß § 26 Abs. 2 AktG. Die Veröffentlichung der Eröffnungsbilanz gemäß § 10 
des Handelsgesetzbuches in der Wiener Zeitung, einschließlich der Einreichung 
des Nachweises über die Veranlassung dieser Veröffentlichung beim 
Firmenbuchgericht gemäß § 277 Abs. 2 des Handelsgesetzbuches, ist von der 
Geschäftsführung zu veranlassen. 

 

(3) Der Verschmelzung gemäß § 4 Abs. 1 liegen die Schlussbilanzen der 
übertragenden Gesellschaften zugrunde; als Schlussbilanzen gelten die Bilanzen 
der übertragenden Gesellschaften zum 31. Dezember 2004. Die Gesellschaft führt 
die Buchwerte aus den Schlussbilanzen der übertragenden Gesellschaften fort.

 

§ 15. (1) Die Bestellung der ersten Geschäftsführung hat nach In-Kraft-
Treten dieses Bundesgesetzes durch den Bundesminister für Verkehr, Innovation 
und Technologie zu erfolgen. 

 

(2) Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie ist 
ermächtigt, für die Zeit bis zum Ablauf des 30. Juni 2005 einen interimistischen 
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Geschäftsführer zu bestellen. Das Stellenbesetzungsgesetz, BGBl. I Nr. 26/1998, 
ist auf diesen Vorgang nicht anzuwenden.

(3) Die Mitglieder des ersten Aufsichtsrates sind vor der Anmeldung der 
Gesellschaft zu bestellen und zu entsenden. Der Aufsichtsrat hat sich sodann 
unverzüglich über Einberufung durch den Bundesminister für Verkehr, 
Innovation und Technologie zu konstituieren und aus seiner Mitte einen 
Vorsitzenden und einen Stellvertreter zu wählen.

 

§ 16. (1) ... § 16. (1) ... 
(4) Die Geschäftsführung hat dem Aufsichtsrat jährlich bis Ende März für 

das nächste Kalenderjahr das Jahresarbeitsprogramm und das Jahresbudget zur 
Genehmigung vorzulegen, wobei für das Jahresbudget gemäß § 18 Abs. 3 und 4 
das Einvernehmen mit dem Bundesminister für Verkehr, Innovation und 
Technologie und dem Bundesminister für Finanzen herzustellen ist. Darüber 
hinaus sind ein Vorhabensbericht und eine Vorschaurechnung für die folgenden 
drei Kalenderjahre zu erstellen. ... 

(4) Die Geschäftsführung hat dem Aufsichtsrat jährlich bis Ende des 
laufenden Jahres für das nächste Kalenderjahr das Jahresarbeitsprogramm und 
das Jahresbudget zur Genehmigung vorzulegen, wobei für das Jahresbudget 
gemäß § 18 Abs. 3 und 4 das Einvernehmen mit der Bundesministerin bzw. dem 
Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie und der 
Bundesministerin bzw. dem Bundesminister für Finanzen herzustellen ist. 
Darüber hinaus sind ein Vorhabensbericht und eine Vorschaurechnung für die 
folgenden vier Kalenderjahre vorzulegen. ...

§ 18. (1) ... § 18. (1) ... 
(4) Zusätzlich zu den Abgeltungen gemäß Abs. 1 kann der Bund, vertreten 

durch den Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie, nach 
Maßgabe der im jährlichen Bundesfinanzgesetz für diese Zwecke vorgesehenen 
Mittel eine Erhöhung der Ausgaben unter der Voraussetzung vergüten, dass dies 
trotz sparsamer, wirtschaftlicher und zweckmäßiger Gebarung der Gesellschaft 
und unter Bedachtnahme auf Rationalisierungsmaßnahmen erforderlich ist. 

(4) Zusätzlich zu den Abgeltungen kann der Bund, vertreten durch die 
Bundesministerin bzw. den Bundesminister für Verkehr, Innovation und 
Technologie, nach Maßgabe der im jährlichen Bundesfinanzgesetz für diese 
Zwecke vorgesehenen Mittel eine Erhöhung der Ausgaben unter der 
Voraussetzung vergüten, dass dies trotz sparsamer, wirtschaftlicher und 
zweckmäßiger Gebarung der Gesellschaft und unter Bedachtnahme auf 
Rationalisierungsmaßnahmen erforderlich ist.

§ 32. (1) ... § 32. (1) ... 
(2) Mit der Vollziehung der §§ 8, 11 Abs. 2 und 4, § 16 Abs. 4 und 5 sowie 

§ 18 ist der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen betraut. 

(2) Mit der Vollziehung der §§ 8, 11 Abs. 2 und 4, §§ 11a bis 11c, § 16 
Abs. 4 und 5 sowie § 18 ist die Bundesministerin bzw. der Bundesminister für 
Verkehr, Innovation und Technologie im Einvernehmen mit der 
Bundesministerin bzw. dem Bundesminister für Finanzen betraut.

§ 34. § 22 Abs. 3 in der Fassung dieses Bundesgesetzes tritt rückwirkend mit 
1. Jänner 2005 in Kraft. 

§ 34. (1) § 22 Abs. 3 in der Fassung dieses Bundesgesetzes tritt rückwirkend 
mit 1. Jänner 2005 in Kraft.

 (2) § 2 Abs. 1, § 10 Abs. 1 Z 2 und Abs. 2 Z 1, § 11 Abs. 2 und 3, die §§ 11a 
bis 11c samt Überschriften, § 16 Abs. 4 erster und zweiter Satz, § 18 Abs. 4, § 32 
Abs. 2, § 34 Abs. 1 sowie die Anlagen 1 und 2 in der Fassung des Bundesgesetzes 
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BGBl. I Nr. XXX/2010 treten mit Ablauf des Tages der Kundmachung in Kraft. 
Gleichzeitig treten § 10 Abs. 2 Z 2 sowie die §§ 12 und 15 samt Überschriften 
außer Kraft. 
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